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Bischof Vbgil von Salzburg

und seine kosmologischen Ideen.

Von

Hermann Krabbo.

Über Virgil von Salzburg ist schon viel i^eschrieben worden.

Er war ein jrni<;» nT Zeitgenosse des Honifatiu^s und wurde von diesem

bei Pap-st Zacharias anp;ekla*;t, kosmologische Lehren zu vertreten,

welche mit der christliclieu Weltanschauung nicht vereinbar waren.

Iber 4ie Massregein des Papstes, welche darauf eriblgten, geheu die

Meinungen weit auseinander. Konifeindliche Historiker haben wieder

und wieder behaaptet, Virgil sei vom Papste abgesetzt worden; sie

rachten ihn sniu Märtyrer der WiMenacbift und zum Opfer rdmischer

BUdnngsfeindlichkeit zu stempeln^). Auf der anderen Seite massten

die ^obigen Katholiken sich abzufinden suchen mit der Tatsache,

dass der Heilige Bbnifatius den heiligen Virgil beim heiligen Zacbarias

1) Behl mit Unrecht letsen Barth6]em.T in seinem Aufkatz V^v^ue Virgile

et Ist anti]iodei (in firreon et meneongei hiitoriqaoe I. 269) und ebenso Gilbert

in leiner gleich nfther so besprechenden Arbeit Le pape Zacharie et les antipodee

(in Revno des queations scientifique^ pnl>Ii»''e par la -ociefe s<ientifiqiu^ dp

Biuif'l!ef< VI, 481) Avontin, den Historiker Hävern« in d'-r Hef'inii.if i'Mitizeit, in

die Üeih»' (ifrer, welche von einer Abs-ftznni,' Virgil« diircli den l'.ip-^t .sprecheu.

AverjTiu hat /.wcioial üi>er das Kreiguiu ^'ehandelt: a) Annale» ducum Boiariae

e<L Riesler (in der Uesamtaustirabe der Werke A^entins yon der Mflnchener

Akademie, Bd. II. 399 f.); b) BajeriMshe Chronik ed. Lezer (Mflnchener Ausgabe

Bd. V, 9TX An beiden Lrten wird nnr der Tatbestand der Anklage gegen Virgil

erzählt, in den Annale« mit engem Anscbluss an die vorliegende Quelle, den

Zachariaa- Brief, in der Chronik mit der Wendung, Virgil sei von Honif.ititiB ver-

klagt als ,iiin hriidnisi'her niaister und philosophus« ; über den Erfolg der An-

klage wird weder hier noch dort ein Wor- gesagt.

MittliiiUanfftD 1
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2 Hermann Krabbo.

der Irrlehre angeklagt habe. Da sind denn snm Teil recht wander-

liche Versache gemachti um nachzaweiaen, dass keiner der drei in

Konflikt geratenen Heiligen sich einer Ungerechtigkeit schaldig ge-

macht habe.

Aber ebeneo, wie um das Schicksal des Virgil, stritt mau sich .

auch über seine lehren. Bald MllteVer die Kugelgestalt der Erde,

bald das Vorhandensein von Antipoden T}ehauptet haben, und besonders

verwirrteu noch diejeuigen die ganze Frage, welche diese beiden in

der Wissenschaft jeuer Jahrhunderte streng zu scheidenden Theorien

durcheinauder mengtfu. Überhaupt hat Virgil iu der neuereu Lite-

ratur ein merkwürdiges Schicksal gehabt. Die zahlreichen Histo-

riker, die von ihm erzählen, be.-chät'tigen sich nicht weiter mit dem

Wesen seiner Lehre; sie streiten ihu uur als einen der Gegner des

Bonifatius. Deu Naturwisseusch aftlern auf der anderen Seite,

welche sich für dl»- kosmologischen Ideen Virgils interessirten, lag das

yerstreute historische Quellenmaterial, welches wir über ihn besitzen,

nicht aar Hand.

Neu angeregt wurde die Diskossion durch eine Arbeit von

Günther 1). Ihre in Bezug auf Virgil dorchweg irrigen Angaben riefen

mehrere Entgegnungen hervor. Erwähnenswert ist inshesondere die

gelehrte Untersuchung yon Ph. Gilbert, Le pape Zacharie et les anti-

podes'); der Verfasser schlug den richtigen Weg ein, die dürftigen

Nachrichten, die wir Üher die Lehren des Virgil haben, nicht durch

haltlose Phantasiegebilde ergänzen zu wollen, sondern er suchte einen

festen Bodeu zu gewinnen, indem er sonstige Nachrichten über die

an dem KonHikte beteiligten Ptrsonfn saiiunLUf und zu vcrwerteu

suchte. Sriue Arbeit ibt jedoch wenig beaeiitft wordeu'). Ich hoöe

nun über die Resultate derselben hiuauszukomiueu : und gewiss ist

es die Persihilichkeit Virgils auch wert, dass ihr noch einmal einige

Zeilen gewidmet werden. In der Geschichte der Geographie hat sich

Virgil für immer einen Ehrenplatz gesichert, indem er zu einer Zeit,

die wenig Sinn und Verständnis Air die Naturwissenschaften hatte,

selbständige und bedeutsame kosmologische Theorien vertrat, und in

*) S. Gflnther, Die Lehre von der Erdtandung und Erdbewegung im Mittel-

alter bei den Oceidentalok 8. ftf.

*) Siehe oben S. 1 Anm. 1.

*) Soviel ich sehe, ist der Aufsatz nur einmal, und zwar in einer Weise, die

demselben niiht ^'crecht wird. be«|>rocbfn worden von S. Grtnther selbst, j?Pj;en

den im Wesontluhen die AuslTilimnircü Gilbert.-* gerichtet 8ind (Zeit«chr. för

wissentichattliche Gcoj^rr.iphic IV, r)lt. ; vergl. iu dtnnsi'lliL'n Baude auch ti. 104

S. Rüge, Bemerkung zu der Antipodenlehre im Mitteluiter).
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Biacfaof Virgil TOn ftikbuig und idae koamologitehMi Idem. 8

der Kirohengeschichte DeuttcbUodi wird er stete genannt werden all

<ier Millionär Sarmntaoieni.

L

Be?or wir daran geben, das Leben des Yirgfl m ersiblen, um
denn im Znsammenbange desselben aneh an die Frage beransatreten,

wdche Ansicht er Uber das Weltall gehabt babe, wird es nötig sein,

neb klar an maeben, wie seine Zeit im Allgemeinen Ober solcbe Dinge

Ziehte. Denn nnr so ist e» möglich an Terstehen, in welchen Punkten

Virgil ül>er seine Zeitgeuosssen hinausging, nur so wird auch die

Haltung vei^täudlich, welche Papi>t Zucliuriaä uud Bouifatiug ihm

gegenüber eiuuahnieu.

Die Kosmologie der ersten ehnstlicheu .lahrliunderte setzt sich

aus zwei sehr verschiedenen Bestandteilen zusammen; auf der einen

Seite wurden die Lehren, welche man von der Wissenschaft des klas-

sischen Altertums fiberlieiert erhalten hatte, verarbeitet, aaf der anderen

Seite durfte man nicht in Gegensats rar Bibel ^^eraten.

Wir werfen zunächst einen kurzen Blick auf die Lehren der Alten

?om Kosmos*). Dass die Erde eine Kugel sei, haben die Griechen

schon an sehr froher Zeit erkannt; die Fythagoreer stellten diese

grosse Lehre znerrt anf, Pannenides begrOndete sie wissenschaftlich.

Anfangs Tiel&ch angefeindet nnd betritten, setzte sie sich doch

sdüissslich dnrch nnd wnide Gemeingut der gebildeten Griechen nnd

BSmer.

Weiter aber sahen die Alten, dass die ihnen bekannte Welt, die

OkumenCf nicht entfernt ansreichte, die OberflSche der Erdkugel au

bedecken. Gewiss waren im Altertum grosse Entdeckungsfahrten ge-

macht, aber sie hatten stets ihre (irenzen gefunden, im Norden durch

die ungewohnte Kälte, im Süden durch die unerträgliche Hitze; rings,

80 weit man vordrang, war die Ökumene vom M/ean umspült; sollte

derselbe die ^an/.e übrige Oberfläclie der Erdkugel bedecken? Das

war durchaus unwahrscheinlich. Man nahm an, dass es noch andere

Ökumenen gebe, durch un überschreitbar breite Meere, durch eine alles

Leben zerstörende und deshalb unpassirbare heis>p Zone von uns ge-

trennt Namentlich die Stoiker pflegten diese Lehre, und einer der-

selben war es auch, Krates Ton Matlos'), der einen scheroatischen

') In Bezog anf die ko>iiiolotjis( hen AtiHiclitcn »l' x AHertnnis vcrbalfe i<'h

auch selbst verständlich nur vt'-i ireud un<l verwfiyf aiit «las j^rundltircude Werk

von H. Berger, Ge^thi'htc der \vis.-<'nschaftlKh»'n Krdkunde der (jriecben, 4 Teile;

eiiie zweite Auflage befindet sich iu Vorbereitung.

») Berger, a. a. 0. II, 134 f. und III, 113 ff.

1*



4 Herminm Krabbo.

GlobuB entwarf: er nalim einen in der heissen Zone liegenden Äqua-

torial-Ozeau und einen zweiten, diesen rechtwinkli«^ schneidenden,

von Pol zu Pol gehenden GUrtel-Ozean an; auf diese Weise entstanden

vier Ökumenen. Die Frage, ob die so konstruirten anderen drei

Srdteile bewohnt seien, bejahte Krates ebenfalls; lagen sie doch

unter gleieb«a phyauehen Bedingungen, wie die bekannten Länder;

warum tollte die Natar also nicht auch dort orgumschea Leben, Tiere

und Henaeben, hervorgebracht haben. Ffir die hypothetiachen Be-

wohner der drei unbekannten Welten wurden auch wiaaenachaftlicha

Mamen auf|B;estellt: die AntSken wohnten unter gleicher Lange und
entgegengesetster Breite wie wir, die Peri5ken unter gleicher Breite

und entgegengesetzter Länge; an Länge aber und an Breite uns ent-

gegengesetzt wohnten die Antipoden. Diese Namen haben im Ein-

zelnen geschwankt; festzuhalten ist aber, dass die angenommenen

Hewohner der au<leren Erdteile als volUtäudig von uns getrennt, für

uns unerreichbar galten.

Die praktischen Römer haben für diese kühnen und unbewiesenen

Schlussfolgerungen griechischer Spekulation sich nie ernstlich inter-

essirt; ihnen war die Geographie nur die wiasenachafUiche Erkundung

der Länder, bi» zu denen sie vorgedrungen waren; was darüber hin-

aus lag, war ihnen gleichgültig, und was die griechischen Philosophen

darüber vortrugen, wiesen sie ala hypothetiach surlick. Znaammen-

faasend läast aich alao aogen, dasa das auagehende klaaeiache Altertum

aich in den Kreiaen der Gebildeten allgemein zur Eugelatalt der Erde

bekannte >); der Frage nach dem Vorhandensein von Antipoden gegen-

über verhielt man aich teile zustimmend, teila ablehnend. Zu diesen

Auaichten hatte die chriatlidie Wissenachalt Stellung zu nehmen.

Die Periode, in der das römische Reich in Stücke ging, um all-

mählich der Weltherrschaft des Christeutnms Platz zu machen, zeitigte

auf fa^t allen kulturellen Gebieten einen grossen Kikksi hritt-). So

•) Der Masse «los bililunf^slo.-cu V(»lkes wollte f.-i natilrlloh auch im Alter-

tum nicht, ebenso wenig wie zu anderen Zeiten, in tleu Kopt liiuein, dass die

Erde eine Kugel sei; Pliniai, Natarallt hisiovia II, 63.

*l Ffir den folgenden Abacbnitt verweiae ich besonders auf die fleitsige

Arbeit von K. Kretschmer, Die pbyntche Erdkunde im chriatlidien MittelalUnr;

daneben sind zu nennen O. M irindli, Die Erdkunde bei den Kirchenvätern,

deutach von L. Neumsnn; 0. Zöckler. Geschichte der Beziehungen zwitichen

TliPolnL'ie tind Xnturwissenscbaft, IM. I; die erwiihiito Untcrsu' Imng von 8.

Günther, Die Lehre von der Erdninduni,' unil Krdbeweirunt,r im Miiielalter

:

Viiomte de Siintareni, K^sai Bur Thistoire de la eosmogiaphie et de la carto-

graphie pendant Ic inoyen-age, tome I : R. Beazley, The dawn of modern geo-

grapby, a hiBtory of explomtion und geographica! Mieiice from the conTenion

of the Roman empire to a. d. 900.
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Biiehof Tixgü tob Salibug und Mine kotmologiidieii Ideen. 6

geriet auch die Lehre von der Kugelgestalt der Erde, gewiss eines

der stokesten Denkmaler griechisehen Gaistot, OMhr und mehr in Ver-

geesenheü Die alte Scheihentbeorief welche dem nngebfldeten und

unwiMensehafÜichen Sinn der Zeit mehr dnlenehtete, warde wieder

hervorgeholt, nnd mit billigen Witschen machten sich die christliehen

Gelehrten fiber die unbegreifliche Lehre, daas die Erde eine Kugel sei,

Instig; man pflegt Laetantiusi) und Kosmas Lidikopleustes*) anzu-

führen als typischen Vertreter dieser unerfreolichen Epoche. Bekannt-

lich hiit es bis in die ueuere Zeit hinein gewährt, ehe sich das Christen-

tum vollständig mit der alten griechischen Lehre von der Kugelgestalt

der Erde ausgesöhnt hat. Jedoch ist zu betonen, dass dieselbe nie

ganz verloren gegangen ist, um später neu entdeckt zu werden : sie

ist vielmehr, wenngleich gewiss nur durch wenige erleuchtete Geister,

au8 dem Altertum herübergerettet worden. Ab und zu finden sich

auch im früheren Mittelalter wissenschaftliche Köpfe, welche die groesen

kosmologischen Errungenschaften der Griechen kennen ; Augustinus,

der erste umfassende Gelehrte des christlichen Abendlandes, Isidorus

Ton Sevilla, der £ncyklop8dist des 7. Jahrhunderts, Beda Venerabiiis,

der giösste wissensehaftltche Geist des 8. Jahrhunderts, sie sprechen

alle drei mit oder ohne Vorbehalt die Ansicht aus, dass die Erde eine

Kugel ist Verweilen wir einen Augenblick bei ihren Erörterungen.

Typisch für die Stellangnahme des gebildeten Christen sind ins*

besondere die Ausführungen des Aug^ustin; ich möchte deshalb seine

Tiel zitirten Worte hier doch noch einmal anführen^). Sie kenn-

<) Lactantius Firniianus, Zeitgenosse Diocletians und CousUtutins d. Gr.;

seiu Hauptwerk sind die diviuarum institutiouum libri septem.

*) Koana« schrieb um 640 eine toKorfpa^ia xp«Kia(Mwii.

*l Seine Ansicht Aber die Gestalt der Erde and die Antipoden aetst

Augustin anattnander in aeinem Werk De ciTitate dei XVI, 9 (ed. Migne, Patrol.

lat. 41, 487; ed. E. Hofl'mann, in Corpus scriptorum eccleaisaticornm latinorum,

berauegegeben von der Wiener Akademie, vol. 40, 2, pag. 142). Quod vero et

antipodas esse fabulantur, id est homines a contraria parte terrae, tibi sei oritur,

qtiando occidit nobis, adversa pedilms uostris calcare vesti'jia, millu ratione cre-

dendum est. Neque hoc uUa bistonca cognitioue duiicisbo aitirniant, 8ed

qoa«i ratiocinando coniectant, eo quod intra conveza caeli terra suspeusa sit,

«ondenque losam mandua lubeat et infimnm et medium: et ex hoc opinantor

altonuD tenae partem, qnae iofira est, halntatiooe hominum cacere non poaae.

Neo attendint^ etiamai fignra conglobata et rotonda mnndiia eaae credatur aiye

aüqitt lataons moaatretar, non tarnen esse oonaequens, at etiam ex illa parte ab

aqnafinn congerie nuda sit terra; doimle etiamai nuda ait, neque hoc statim

necesse esse, ut hominea habeat. (^lumiatu nullo muilo scriptura ista mentitur,

quae narratis praeteritis facit fidcm. eo quod » ius yiraedii ta coniplentur, nimis-

que absurdum est, ut dicatur uliquo» hommes ex bac in illam partem, oceaui

Digitized by Google
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zeichnen zugleich aeine Ansicht üher die Kugelgestalt der Erde, Uber

die Antipodenfrage, uad über die Zweckmässigkeit der Beschäftigang

mit derartigen Problemen Uberhaupt.

Augostin kennt die Theorie der Altan genaiii und er gibt zu,

die Erde könne eine Kogel sein. Aber die Konsequenzen dieser An-
nahme zieht er nicht: selbst wenn die Erde eine Kugel sei, so sei

nicht erwiesen, dass jenseits des Ozeans uns unbekannte Lander lagen;

und selbst wenn das zntreffb, so gehe doch keineswegs daraus hervor,

dass dieselben bewohnt sein mOssten. Dies sei vielmehr unmöglich.

Es bezeichnen diese Zugeständnisäe in der Tat die Snsserste Grenze,

bis zu welcher der Christ gehen durfte, ohne sich mit der Bibel in

Widerspruch zu setzen. Die kosmologischeu Vorstellungen, welche in

derselben gelegentlicli zum Vurschein kuiumeu, sind bekautitlich recht

nnklaif» und verschirdiMiartigeO; jedenfalls wird meist in ihnen die

Scheibcutlieorie als selbstverstäu<llicli angenommen, die Kugeltheorie

aber, an die überhaupt keiner der Verfasser der biblischen Hächer

dachte, nicht ausdrücklich abgelehnt. Die Worte der Bibel wareu in

allen wissenschaftlichen Fragen die oberste Horm für den Christen,

mit ihnen durfte er sich nicht in Widerspruch setzen. Die meisten

der früheren christlichen Schrift^iteller, die zu koümologischeu Fragen

Stellung nahmen, fanden die in der communis opinio herrschende

Scheibentheorie in der Bibel bestätigt, und damit war f&r sie die Frage

erledigt. FUr die geistige Höhe, auf welcher Augnstin stand, ist es

ein treffliches Zeugnis, dass er die Lehre von der Kugelgestalt der

Erde, da er sie in der Bibel nicht ansdrflcklieh bestritten sah, für

diskutabel hielt und geneigt war, sie anzuerkeunen.

Anders musste seine Stellung zur Antipodenfrage sein ; ich betone

nochmals, dass der vom Altertum abernommene Begriff der Antipoden

in sich schloss, dass dieselben ein von uns gänzlich unabhängiges, ein

'/weites Menschengeschlecht seien. Die Existenz eines solchen aber

imiuensitate tr iiec ta. !iiivii,'aie uc perveuire potuiüse, ut etiam illic ex uno illo

• primo hominu geiius institueretur humanutn.

Wa« im AUgeiueinen von dem Studium der Kosmologie sn halten ist,

führt Augostin aus in De genesi ad litteram I, 9 (sd. Migne 34, 270 f.). Qoaeri

etiam seiet quae forma et fignra coeli eue credenda sit iecnndom tcripturas

nottnw. Multi enim multum disputant de iia rebus, qua« maiore prudentia

nostr' auctores omiserunt, ad beatam vitam non profuturas discentibus, et occu-

pantt's, .{110(1 peius est. multum protiosa et rebus sulubribus impendenda tem-

pormn hj»atia. Quid eniiu ad me pertinet, utrura eoelura sicut spbaera undique

concludat terram in media mundi mole libratam, an eam ex una parte desuper

velut discus operiat?

0 Srettchmer, a. a. 0. 5ff.
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durfte kein Christ zugeben, weil es in schroflbtem Widersprack stand

inr Bibellehre Ton der einheiiliehen Abstsinmang des Menschen-

gesehleehts ton Adam und Noah, in Widerspruch auch zur Heilsbot-

schaft des Evangeliums, dass Christus alle Menschen erlöst habe. Denn

wie sollte zu jenen diese Kiiiule, die die Apostel zu allen Völkern

bringeu sollten, jemals gelangen können?

Jedoch Augustin hielt es fast schon für Unrecht, über solche

Fragen überhaupt nachzudenken; denn derartige Spekulationen waren

dem Seelenheil nicht nützlich.

Bedeutend freier ist bereits der Standpunkt des Isidor von Se-

TÜla^). Er nimmt ohne Weiteres eine Erdkugel in der Mitte der

grossen, hohlen Himmelskugel an. Bei der Beschreibung der Erde

beschäftigt er sich zanächst mit den drei bekannten Erdteilen Asien,

Europa und Afrika, ond er nennt dann noch einen vierten im Süden,

jenseits des Ozeans; der aber ist uns unbekannt, da wir wegen der

Sonnenglut nicht dorthin gelangen können, und auf ihm sollen, wie

man fabelt, Antipoden wohnen. Dem Verstände Isidors scheint es

offenbar ganz plausibel, dass auch die unerreichbaren Länder bewohnt

sein sollen ; aber als guter Christ darf er es doch kiicht zugeben, und

weist deshalb die Erzählungen Ton den Antipoden in das Beich der

Fabel.

Ik'da endlich, der grosse angelsächsische Gelehrte des 8. Jahr-

hunderts, tritt voll und ganz für die Kugelgestalt der Erde ein, die

er auch wissenschaftlich richtig begründet Über seine Stellung zur

•) Isidor bat seine Ansichten niederlegt im 14. Bucli seiner Ktyraolopiae,

betitelt De terra et partibus. Vergl. dort cap. I, 1 (ed. Migne, Patrol. lat. 82.

49j) : Terra est in luediii mundi regione poaita, omnibus jnirtibus coeli in nio-

diim centri aequali iutervailo cousistens. — cap. II, 1 (I.e. 495): Orbis a rotun-

ditate circuli dictos, qui sicnt rota est; unde brevis etiam roteila orbiculua

ppeUattu. Undiqoe enim oceantu drcnmflneiia eint in cixonlo ambtt finett

Divisos 6tt avtem trifiwie, ex quibu nna pars Ana, altera Europa, teitia AiHca

mmcnpator. — eapw T, 17 (L o. 512): Extra trei antein partes orbU quaxta pars

tmos oceanum interior est in meridie, qnae soliB ardore nobis inoognita est, et

in cuias finibuB antipodes fabuloae inhabitare produntur.

») Beda, De natura rernm cap. 46 terram globo similem (ed. Migne, Patrol.

lat. 90, 264 f.. ed. Giles VI. IIS f.). Orb<M)i terrae dioimiis, neu quod iibsoliiti

Orbis Sit forma, in tanta montium camporumque disparilitate, sed cuuis ample-

xm, ri eoaeta lineanun couiprebendantur ambitu, iigmam absolut! Orbis efBciat.

lade enim fit, nt MptentrioBalis plagae ddera nobis semper appareant, meri-

diaaae nonqnam; rarsmqne haec illis non oemaatar, obstante globo temurum.

Septentriones non cernit Troglodytice, et coafinia Aq^yptof, nec Oanopam Italia:

qoamTis eiusdem orbis pene dimidio maior pars ab Oriente ad oceasam, quam a

meridie ad septentrionem babitetur: hinc calore, iJlinc rigore prohibente ac-
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Antipodenfrage hat er sich nicht geäussert. Hier wird er den konekten
christüfih-biblischen Standpunkt eingesommen haben. Beda starb im
Jahre 7850« haben wir die Zeit erreieht, in welcher

onser Viigil lebte. Indem wir dasn übergehen, sein Leben und seine

kosmologisehen Lehren, so gut es die Quellen erlauben, zu ersihlen,

möchten wir noch einmal susammenfiMsend die Stellungnahme seiner

Zeit Eur Lehre Ton der Erde kennzeichnen.

Die grosso Masse der Ungebildeten und wohl auch der Qebilde-

teren hielt die Erde fftr eine Scheibe und faud diese Ansiclit iii der

Bibel bestätigt. Wenige auserwählte Geister nur mügni <lie Theorie

von der Kugelgestalt gekannt und gebilligt haben, aber immerhin,

diese Lehre war nicht ganz vergessen. Die von den Alten übernoiu-

roene Antipoden lehre jedoch inusst^^ eine Zeit, welche Widersprüche

gegen die Bibel nicht duldete, einstimmig verwerten.

n.«)

Das QeburUiland*) des Virgil — oder, wie sein Name in der

Verj^l. Beda, De femporiun ratione cap, 32 causa inaequalitatis cHeruiu

eorundem (ed. Migue, 1. c. 90, 437 tl.. ed. Liiles VI, 210). Est euim levera Orbis

idem in medio totios mondi positus, dod in latitndini« aoltim gyio, quasi imtar

•cuti totunduB, «ed instar potius pilae undiquevennm aequali rotunditate persi-

milii: neqne aotem in tantae mole magnitadinia, qaamvia enormem, montiom
valliumqne distantiam, quantam in pila 1'idica unum dig^itum. tantuni addere

Tel demere crediderim. Talis ergo schematis t«n-a mortalibu» ad inhabitandum

data, folia civtnitns in boc mundo hi-cntis rcrta ratione constitutioni» Dei, alibi

diera exhihet, alibi nocteiii relinquit. VA quia, nicut Ee(leaia»t<*fl ait, oritiir koI

et occidit, et in lociun «num reveititui, ibique renascens gyrat per meridiem et

flectitur ad aquilonem, necesae est circumiens orientalibus, quibusque prius

quam occidentalibna aub eadem linea poaitia mane, meridiem, vetperam addncat,

eiuadem tarnen lon^tudinia diea ntriaque toto anno, aieat et aootea, fadat. Item

neceaae eat omnibua aab aqnilonia et aiiatri plaga conka invioem et eadem linea

poaitia, per totam nnuum yertentia eirenitum, uno eodemqne tonporia pnncto

,Rol modinin coeli connrpndat itrnoti^ orbem*.

Auel» dio folgenden Absicbnitte bei Beda sind lleal•hten^^vert.

') V\n-r die Bedentunf; B»'das fiir die Wissenschatt des Abeadiandes vergl.

K. Wcruer, Ueda der Ehrwürdige und seine Zeit.

*) In den Anmerkungen dieaea Abaduittea wird W. Wattenbadi, Deutadi-

landa Oeachichtaquellen im Mittelalter, ateta nach der 9. Auflage, A. Hauck,

EixebeDgeaehichte Dentichlanda, aofein nicht aoadrficldieh ander» bemerkt, nach

der 2. Auflage citirt.

•) Hier sei bemerkt, duBs dan Ciebort^ahr Yirgila unbekannt ist. Er starb

784 und war Abt bereits vor 74:5. Diege immerhin schon bedeutende Würde
wird er wohl nicht erhalten iiabeii. wenn er uielit mindestens 30 Jahre alt war;

da» würde ungetiihr auf das Geburtsjahr 710 führen, und Virgil wäre somit über

70 Jahre alt geworden.
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Eeunai geeofarieben wurde, Fergil, FeirgiU) — ist Iriand*). Hier

wacbs er aof und empfing seine wiwenaeliaftliche Bildung*). Er wurde

Mönch, bnohte es bis sor Abtwürde nnd sttnd dem Kloster Af^boe
in Queens coanfy vor^). In der alten irischen Kirche spielten die

Klöster eine giioz andere Bolle als aaf dem Festlande. Der Abt nnd

seine Mouche bildeten den eigentlichen Mittelpunkt des kirchlichen

Lebens; die Bischöfe, sofern solche vorliauden waren, unterstanden

dem Abte luid waren selbst Mönche^). Auch in Aghaboe hiitte es

zeitweise einen Hischof gej^eben**). Als dann die irischen Mönche in

Massen als Mis.sioiiare zu den Deutschen gingen und dort Klöster

errichteten, suchten sie diesen eine ähnliche Stellung zu vcrschatren,

wie auf der Heinia tinsei. Das musste naturgeuiäss zu Kontlikten

fuhren mit Avn auf dem Festlande herrdchendeu römischen und frän-

kischen Rechtsgewohnheiten, nach welchen der Bischof den Klöstern

seines Sjirfngels vorgesetzt war').

Auch Virgil wurde von dem Triebe erfasst, bei der Verbreitung

des Christentums mitauwirken. Er Terliess sein Kloster nnd ging im

Jahre 743 in das Frankenreicb*). Herren desselben waren damak
die Söhne Karl Martells, die Brüder Karlmann nnd Pippin. Diese

hatten eben einen gemeinsamen Fddzng gegen ihren Schwager, Her-

sog Odilo TOtt Bayern, gemacht, welcher sich der fränkischen Ober-

hoheit hatte entziehen wollen, und denselben geschlagen; einige Zeit

musste der Besiegte sogar Oefa.igenschaft erdulden^).

M \'ergl. ü. Zimmer, Neues Archiv für Utere deutsche üeschichtskiwde

XVil, 211.

*^ Dies bezeufjen verscbiedt ne Ci»n('lli>n: Convcrsio Bugoariorum et Caranta-

norutu, MG. fc^S. XI, G; Gedicht Alcuins auf V'irj^il, MG. Poetae latini I, 340.

Nr. XXIV. Vers 4; Grabinichxift fQr Virgil haec IX., MG., 1. c. Ii, 639, iNr. U.

Yen 2, 3.

•) Gedicht Aleuint, a. s. 0. Yen 4, 5.

*) H. Zimmer, a. a. 0. — Lanigan, An ecclesisstScal history of Ireland III,

202, erwuhot den Tod des Abtes Virgil von Aghaboe, ohne zu merken, daw
dereelbe identisch ist mit Bischof Virgil von Siilzburf;. dessen Geschichte er

a. u. 0. 17!)— 1«6, 205—207 hehandelt — Die Lage des Klostera Aghaboe siehe

aut bpruner-Menke, Hiptorischer Atlas, Karte hO.

") Hauck, Kuchengeschichte Deutücbiundä I, 251.

*) Lanigan, a. a. 0. II, 201.

*) Hauck, a. a. 0. I, 296 ff.

^ Convenno Uag. et Our., 1. c. 6: Gedicht Alcuins Vera 6 ff.

•) H. Hahn, JahrbQcber des fränkigcben Reiches 741—752. S. 43—48. Nach

Breves notitiae Salzburgenses VII, 5 (Indiculua Arnonis und Breves notitiae

SalzburgenMes ed. KVinz) befand nich der gefangen«' Bayernherzog bei Pippin.

£e ist also sehr möglich, daas er bereits damals die Bekanntschaft Virgils ge-

macht hat.
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Zu Quiercy traf Pippin den irischen Abt; er fand Gefallen an
dem gelehrten Manne nnd behielt ihn zwei Jahre hei sich. Dann
flchickte er ihn seinem wieder freigelassenen Schwager nach Bayern^).

Unter den irischen Begleitern des Virgil kennen wir den Sidoniaa*)

nnd den Dohdagrec*).

Die bayrische Kirche war dnrch Boni&tins einige Jahre Tor der

Ankauft Virgils organisirt; im Jahre 739 waren dort die Tier festen

Bischoftsitse Fassau, Kegensburg, Salzburg und Freisiug eingerichtet,

nnd Bonifatius hatte als päpstlicher Vikar Bischöfe fUr dieselben

geweiht*). Aber unter dem bayrischen Klerus befanden sich noch
f]leraente, die teils durch ihren schlechten Lebenswandel, teils

durch maugelude Bildung nicht in die strengere Zucht hineiu-

passten, die mit der neuen Kirchenverfassung ihren Einzug in

Bayern hielt '). Ein ungebildeter Priester war es, der schon im
Jahre 740 den Anlass gab zu einem Zusammenstoss zwischen Boni-

fatius und Virgil**). Der Mann hatte sich bei der Tanfe Nen-
bekehrter der fehlerhaften Formel bedient: „Baptizo te in nomine

patria et filia et spiritus sancti*. Dies war dem Bonifatius zu Ohren

gekommen, und er hatte dem Virgil und dem Sidonius den Auftrag

gegeben, die Tanfen jenes Priesters, da sie nichtig seien, zu wieder-

*) Convenio Bag. et Car., t e. 6.

*) Über Sidonius i»t swar niigends ausdrficklich überliefert, das» er Kelte

sei, doch ist dies wohl kaum zu bezweifeln, da er f^leiihzeitig mit Virgil und
als deitken ständiger (lenossc in Bajem erscheint; vergL Busi-iScherer, Wiu&id-

Bonifacius 203 Anm. 1. Absatz 2.

>) Kr wurde später Abt von Ciiienisee ; als solcher wird er genannt in

einer Urlcnttde Karls de« Grosten von 788 Oetober S5 (BObmer-Mtthlbacher, Be-

gesta imperii I, Nr. 288, 2. Aufl.); ob jedoch Oobdagiee, wie Scherer in Baee«

Scherer, a. a. 0. 298 Anm. 1 Termutet, und wie auch Krack, Kirchengeacbichto

I, 553 anzunehmen scheint, identisch int mit einem Tuti Gre; ns mlvena episcopus

ScotuH, welcher 804 Januar 13 (Meichelbeck, Historia Frisingeniiis I, Instrumenta 91

Nr. 120) uls Be^'leiter des Am von Siilzbur«; erscheint, mörhto ich bezweifeln.

Denn einmal müssen wir Miinehnien, dass Dobdiiffrec seit etwa 748, iils Virtril

die Verwaltung von Salzburg übernahm, Weihbiscbof war; dann konnte er 788

sehr wohl noch leben, 804 jedoch schwerlich: sodann aber ist die Urkunde von 804

ein Vergleich zwischen Bischof Atto von Freising nnd Abt Liutfrid von Chiem«

see. Demnach mflsste also dem Bobdagrec als altem Hanne die Abtei Chiemsee

wieder entzogen und ihm abermals der Bang eines Weihbischoft suerteili sein:

das ist aber recht unwahrscheinlich, wenngleich andererseits dn» zweimalige Vor-

kommen d^3 seltenen Namoiis Dobdagrec immerhin auffallend ist.

*) Hauck, H. a. 0. 1, 4!M).

*) Vergl. Die Beschlüsse der ersten bayrisciieii Svimd*'. M(J. L\.. III, 455.

«) Vergl. hierüber den Brief des Papstes Zacharias, MG. EK. III, 336 (Nr. 68

der S. Boni&tii et LulU epistolae, ed. Dflmmler).
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holen. Diese hielten die Taufen jedoob für gültig und riefen die Ent-

«cbeidong des Papste» Zacharias an. Der trat in einem Schreiben

an Bonifiiftuu der Ansieht der beiden Iren bei Wie et scheint, war

seitdeni Boni&tiiis nicht irei Ton einer gewissen AnimositSt gegen

Tiigili). Dieselbe kam bei einem neuen Konflikte im Jahre 748 snni

Attshmch*).

Henog Odilo Ton Bayern war ein tatkräftiger nnd nach Unab-

hingigkeit strebender Fttrsi Als er einst den Bonifatins sn sich

berufen hatte, am die bayrische Kirche zu organisiren, hatte er ge-

hofft, dieselbe auf diesem Wege fester in seine Hund zu bekommen.

Hierin hatte er sich jedoch getäuscht; das Ziel, welches Huuifatius

verfolgte, war vielmehr, die bayrischen Bistümer der fränkischen Kirche

anzugliedern. Darauf hatte der Herzog versucht, atif einem anderen

Wege sein Ziel zu erreichen; er setzte sich mit dem Pajiste Zacharias

in direkte Verl)indung. Der war auch auf die Pläne Odilos einge-

gangen, und hatte unter Umgehung des Bonifatius selbst eiuen Bischot

nach Bayern geschickt, wahrscheinlich für das von dem Herzog ge-

plante Bistum Neuburg Dann aber kam 743 der fränkisch-bayrische

Krieg dazwischen, den SelbstandigkeitsgelQstea des Odilo wurde vor

der Hand ein Ende gemacht, nnd der weltgewandte Zacharias hielt es

dir geraten, alle seine Flftne in Bezug auf die kirchliche Selbständig-

keit Bayerns abznlengnen; ansdrOcklich erkannte er wieder die Lega-

tenrechte des Boni&tins Aber Bayern an^).

*) In etaem gleich aooh weiter sa erwühnenden Brief det Jahres 748 er-

msbnt der Papst den Boni&tin«. sich gegen den Virgil nnd den Sidonins nicht

vom Zorn hinreiMen sn lasten, HO. EE. HI, 360 Nr. 80.

*) Hier sei bemerkt, daM früher Tielfsch ein 8a<-hnchor QegeBsatz kon*

•tmirt wurde zwischen Virgil und Bonifatius, indem Virffil die Formen d. r alt-

irisi hen Kirche auf dem Festlande einzuführen stichte und so zu8an^nleIlsto^^en

mu^st^ mit d^m Kizhinchof, welcher di>; römische Kirt henverfiissuiif,' vertrat.

Hiergegen wendet sich ilauck, Kirchenge.schichte l, öb.i Anm. 2, und woibt nach,

dau nur von persönlichen Differenzen der beiden Männer die Rede sein kann.

Hanptvertreter der ftlteren Ansieht sind Rettbexg, Kirchengeschicbte Deutsch-

Isnds II, S34, 235: H. Hahn, JahrbOoher des fränkischen Reiches III — hier

wird mit Unrecht Virgü als Intrigant nnd Betrüger geschildert — ; A. Vogel in

der Reaienejklopidie Ar protestantische Theologie nnd Eirchengesohichte 16,

537- 53M.

') Hauck. a. a. 0. II, 524. 517: irh schliesse niii li in der Deiituii«: iler \'or-

gän;;e an Hauck an, vergl. dagegen die Irühere Auti'asttung von Hahn, Jaiir-

bücher 53.

«I MO. EE. UI, 319 Nr. (8.
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Um diese Zeit nun starb Johannes von Salzburg^), einer der vier

von Bonifatius im Jahre 739 ordinirten Bischöfe. Zu seinem Nach-

folger bestellte der Hersog den Virgil*), und dieser ttbernehm die

Verwaltimg des Bistame, ohne sieh jedoch die Weihe erteilen su
lassen*). Als Abt des 81 PetersUosterB in Satebnig legirte er die

Didcese. Er tat dies gewiss in Erinneroog an die Stellung, welche

er iraher als irischer Abt eingenommen hatte. Die bisohdflischen

Funktionen liess Virgil dnreh seinen Genossen Dobdugrec, welcher die

Bischofsweihe besaas, Terrichten*). Als spater Bonifatius die neue

Stellung des Virgil anfocht, behauptete dieser, er l)ekleide dieselbe mit

päpstlicher (ieuehmigung. Zacharias bestritt das in scharfen Worten^)

;

aber weun man bedenkt, dass wir über den Charakter des Virgil, mit

alleiniger Ausnahme der Äusserungen seines persönlichen Gei^ners

Bonifatius, nur das Beste wissen, während Zacharias mehr uls einmal

von dem Vorwurf der Doppelzüngigkeit nicht ganz freizusprechen ist*),

80 möchte ich fast glauben, daas der Papst auch in diesem Falle über

den Kopi des Bonifatius hinweg sieh an der Ernennung eines bayri-

») Zwihchen 74li und 74S, termiuuö a quo ist dej' erste Zucharias-Brief, in

welchem Virgils £rw&hruDg getan wird. Der zweite Brief macht es wobrscbein-

lieh, das« Virgil der DiOtete Salsbuig damala erst Mit knnem rorstand.

*) Hauck, a. a. 0. I, 525 nimmt aa, daas die BeBetsang Salsboiigt mit
Virgil auf fränkischen Einfluss schliessen \&mt, da Virgil ArQher sieh in der
Umgebung Pippins aufgehalten hatte. Nach Brsve« notitiae VIII. 5 bat ViigU
seine Würde vom Herzog uUein erhalten: postea vero cum Virprilius pereprrinua

doaante Otilon»? duce t*U8CC])it re^num i])8iu8 JuvavieuBis sedi« et t'piscopatum

. . . . Die um 800 abj^el'assten Breves NotitiiU' stellen den Kreig^nisstn näher als

die 870 geschriebene üuuversio; diese Itlsst ullerdingn den i:'ippin die Übertruguug

des Bittomi an Vii^l vomehm«!. übrigeaa nimmt Hanck a. a. O. I, 553
Anm. 3 selbst an, dass Odilo nach dem Tode des Johannes die Verftigong Uber

das Bistum Salsbnig in die Hand nahm.

») Conversio, 1. c. 6. mit der falschen Angabe, das« Virgil die Weihe nur
2 Jahre abgelehnt habe. Tatsftchlich lies« sich Virgil erst 767 Juni 16 anm
Bischof weihen, wie die ConTenio weiter unten riditig angibt.

*) Couversio 1. c. 6.

') MG. EE. III, 360 Nr. 80; quod nequaquam verum est, quia mentita est

iniquitas sibi.

*) Ausser den erst angeknüpften and dann 74S verleugnetea Besishungen

des Papstes su Odilo, von denen oben 8. 11 die Bede war, sei erinnert« dass er

741, um den Frieden mit den Langobarden an erkaufen, den Herzog Trasimund

von Spoleto, den Verbündeten der Kurie, ohne Bedenken preisgab. Auch seine

Mitwirkung beim Sturz der Merowinger war zwar sehr klug und vorteilhaft, aber

doch nicht gerade schön. Es soll übrii^ens liicvmit dem Zacharias durchaus kein

Vorwurf geuiacht werden. Er war in cretcr Iii nie Politiker und rausste es aueb

sein, und deshalb konnte er in der Wühl semer Mittel oft nicht eben wähle-

risch sein.

L lyi i^üd by Google



Bischof Virgil tod Salsbiug und seine kosmologiachen Ideen. 15

sehen Bistumsverwalters erst beteiligt und seioe Mitwirkurg nachher

abgeleugnet habe.

Die bischöfliche ätellimg des Virgil war der eine Klagepunkt,

weleihea Bonifiitius gegen ihn vorbrachte. Sodann beschuldigt« er ihn,

dass er Ha« säe zwiaehen Herzog Odilo und ihm, dem Bonifatius^).

Wir wissen non, dass Virgil nichts weniger als ein gefügiges Werk-

zeug des herzoglichen Willens war, im Gegenteil, er konnte ihm, wenn

er es fttr seine Pflicht hielte sehr energisch entgegen treten'); aber

doch wird Odilo ihm eher sein Ohr geliehen habenj als dem Är seine

PlSne so unbequemen fränkischen Erzbischof.

Endlich aber klagte Boni&tiius den Gegner der Irrlehre an.

Leider hören wir nur ron dritter Hand über das, was "Virgil behauptet

hat. Wir besitzen nichts als tla^ Antwortschreiben des Zacharias auf

die Klagen des Bonifatius, es ist auf den 1. Mai 748 datirt. Die hier

in Betracht kommenden Sätze Hlhre ich wörtlich au. ^üe perversa

autem et iniqua doctrina, quae contra Deum et animam suam lociitus

est — si clariticatum fuerit, ita eum coutitcri, quod aliiis mundus
et alii homines sub terra siut seu sol et luua — hunc

habito concilio ab ecclesia pelle, sacerdotii honore privatum. Adtumen

et no8 scribentes praedicto duci evocatorias praenominato Virgilio mit-

timas litteras, ut nobis praesentatus et subtili indagatione requisitas

si'erroneua iiierit iuTentus, caDonicis sanctionibus condempnetur*'^).

Die Worte des Papstes sind unklar. Fttr Bonifatius freilich waren

rie sicher Terstandlich, denn ihm gegenflber war es nur nötig, kurz

hinzuweisen auf die Lehre des Virgil, die der Enbischof in seinem

foraufgegangenen Briefe dem Zacharias ausffthrlich dargelegt haben

wird. Wir müssen uns nach einem Wege umsehen, welcher uns dem

Verständnis des Briefes näher bringt Es ist uns hinläuglich bezeugt,

dass Virgil ein grosser Gelehrter*) war; ob er sich selbst schriftstellerisch

betäti«j^t hat, ist uns nicht überliefert, jedenfalls aber nahm er »i^rosses

Interesse an literarischen Produkten. Bei den lebhatteu wissenschaftlichen

1) MG. EK III, 3$0 Nr. 80; inoüsnoiies fedena Otiloni dud BBiufaariomm,

at odima inter te et Ulom seminaret.

«) So anlBMlich einet Streites mn die Maximilianaiellft, das heutige Bi-

idiofthofen im Pongau. Hcrzo-r Odilo hatte während seiner (iefangenschaft

•einem ihn begleitenden KapKin Urtius diese Zelle geschenkt ; die><elbe gehörte

aber dem Stifte Salzburg und wurde enerj^Kch von Vir-^il znröckpefordert. Indi-

culus Anionis VIII n;id besonders Breves notitiae VIll, de lite Vir^ilii episcopi

et cuiusdum Ursi pn;. inten buper bonis 8. Maximiliani in benefieium »ibi con-

ceeaiti ab Otilone duce.

•) NQ. E£. III, 300 Kr. 80.

«) Daraber Nlheies naten & 18 f.
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Beziehungen, die zwischeu Angelsachsen und Iren bestanden'), waren

aicher die Schriften Bedas zu seiner KeuntiUB gelangt Die xmtttr-

'wissenschaftlichen Arbeiten desselben gehören, wie wir wissen, zu den

frühesten, die seinw Feder entstammten, sie entstanden etwa 703*).

Volle 40 Jahre spater wliesB Virgil Irland, es liegt also eine aus-

reichende Spanne Zeit dazwischen, dass man annehmen darf^ er sei mit

diesen Werken Bedas bekannt geworden. Als Virgils irische Lands-

leute seinen Tod in ihren Annalen verzeichneten, gaben sie ihm den

Beinamen des Geometers'); er hat also wahrscheinlich schon, als er

noch unter ihnen weilte, sich mit denselben Ftoblemen beschäftigt,

an denen Bonifatius nachher Anstoss nahm. Dass Virgil das grosse

und grundlegende Sammelwerk des Kidor kannte, darf bei einem Mann
von seiner üelehrsanikeit auch angeiiouiineii werden. Aus den Fingern

kann sieh Virgil seine kosmologischen Ideeu nicht gesogen haben,

und wenn man sich in der Literatur umsieht, so sind eben nur Beda

und Isidor vorhanden, die sich für derartige Probleme iut^ressiren.

Bei Beda fand er die Lehre von der Kugelgestalt der Erde wissen-

schaftlich begründet, und bei Isidor konnte er lesen von dem unbe-

kannten Erdteil jenseits des Ozeans, dem ^alius mnndus*, und von

den ihn bewohnenden Antipoden, den „alii honiines sub terra*. Virgil

war ein durchaus selbständiger und origineller Qeist, er wird, was er

las, auch durchdacht haben, und da mag es ihm schon passhrt sein,

dass er, als er von den Antipoden sprach, einmal yergass, fttr alle

Fälle ein Torsichtiges j^fabulose*, wie es Isidor getan hatte, beiznfdgen«

Sprach er aber Ton Antipoden, so war auch Boni&tius durchaus be-

rechtigt, ihn in Born zn denunziren. Im Übrigen hatte er gewiss

recht wenig Verständnis für das, was Virgil lehrte; Überhaupt bestand

ja die Bedeutung des Apostels der Deutschen nicht darin, dass er,

wie es wohl sonst bei grossen Männern der Fall" ist, über den geisti-

gen Hori/.out .-einer Zeit hiuau>lilirkte ; er war vielmehr vollständig

ein Kind derselben, nur wirkten deren ideale in ihm besonders stark'*).

') Vergl. darOber H. Zimmer, Ober die Bedeotung des irischen Elements

nr die mittelalterliche Caltar, Preufsieche Jahrbttcher 59, 34 f. : dertelbef Kel-

tiaehe Beitrfige 1, Zeitachrüt fltr deutsche« Altertum 32, 201 ff.; beaditenswert

sind anch die Aiisfiihrurigon von L. Traube, Peronna Scottorum, Sitzuugüberii^te

dei- philos -ydiilol. und der histor. Klasse der kgl. bayer. Akademie der Wissen«

Schäften 11)00. J70.

») K. Werner. B. da der Ehrwürdige und seine Zeit 227.

•) II. Ziuiiuer, Neues Archiv für ältere deuuche Ueschichtskuude XVil, 211.

*) Vergl. die meisterhafte Charakteristik, welche Hauck Ton Bonifiktius ent-

wirft, Kirchengescbicbte Deatscfalands I, 576—578.
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Und so teilte er durchaus den unwisseuschat'tlicheu Sinn des 8. Jahr-

huudertä. Gewiss war Bouifatius stolz, eiu Landsmann des grossen

£eda za sein and wir besitzen mehrere Briefe von ihm, in denen er

Freunde jenseits des Kanals bittet, ihm doch Schriflen desselben sa

schicken; aber was verlangt er? «Aliquos tractatus*) — ; aliqoa de

opnsonlis sagadasinii investigatoris serip^uraram*)— ; de trae-

tatibas, qnos ' spiritalis presbiter et investigafcor sanctamm
acriptararnm Beda reaerando compoenit . • • .; mazime antem, a
fote poseit— qood nobis predicantibae habUe.et mannale et ntülimam

ene videtar — saper lectionariiim anniveraarium et pro-
verbia Salomosis"). Baas sich Bonifatius aoch f&r die natnr-

wiaseosebafUidien Arbeiten Bedas je interessirt habe, daftlr fehlt jedes

^u^uis. und es ist auch bei der genauen Kenntnis, die wir von seinen

Aiischiiuuugea babeu, uuwahrscheiulich.

Zu erklären gilt es noch die dunklen Worte der Anklage ,seu

sol et luua". Sie mögen zurück/ufüliren sein auf einen verständnis-

losen Bericht, den Bonifatius über dii- J.elireu Virgils abfasste, oder

auf die Kürze und mangelnde Präzision des Ausdrucks, deren sich der

Papst seinem Legaten, der ja um die Sache wurste, gegenüber be-

dieoen konnte: jedenfalls dürfen die Worte wohl nicht gepresst wer-

den; die einfachste Erklärung ist, Virgil habe gelehrt, daas auch den

Antipoden Sonne nnd Mond scheinen.

Die Masaregeln, welche Zacharias eigriff, sind auch nicht ganz

klar; doch ISsat sich immerhin Einiges sagen^). Er ordnet eine neue

ünteranchuDg an, da es ihm noeh nicht ansgemacht erscheint, daas

Virgil ein Ketzer seL Sollte sich dies allerdings bestätigen, dann soU

er abgesetzt nnd der Priesterwürde entkleidet werden. Auch an Herzog

Odilo schreibt der Papst, und fordert ihn ani, ihm den Virgil zum
Verh5r nach Born zu schicken. Sodann erhalten Virgil und Sidonius

— der letztere hatte offenbar wieder des Landsmannes Partei ergriffen

— Drohbriefe. Endlich aber ermahnt der l'a[)st den Bouifurius, sich

den beiden gegenüber nicht durch Leidenschaft und Zorn hinreissen

zu lassen^). Er muss also wohl die Empfindung gehabt haben, dass

i) Brief an Srsbiachof Ecbercht von York, 116. EE. III, 347.

') Brief an den Abt Huetbercht ven Weremoath-GTrwy, MG. EE. III, 348.

Betla war Mönch. in dem berOhmtea Doppelkloster gewesen, dem Uuetbercht

Tontand.

») Brief an Erzbischof Kchfrchf von York, MG. EE. IIb 37»5 f

*) ilQ. KE. ili, 3Ü0. Aut eiiiu würtliche Anführung der iür die Maüäregelu

dei Zacharias in Betracht kommenden SAUe uaam ftcieias kann eraicbtet

werden.

*) Der Liber pontificalis (ed. Dachetne I, 426) rttkmt dem Zacharias einen
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16 Heruiann Krabbo.

bei den scharfen Anklagen des finhisehoft eioe starke persönliche

Erbitterung mitgespielt habe.

Die ganzen Ma^sregeln machen doch nicht den Eiudrnck, als ob

der Papst gleich die stärksten Mittel kirchlicher Strafgewalt gegen

Virj^il HUjjewandt wissen wollte. Er kaunte denselben bereits als

einen ver.st;iiuligeu Mafiu, dem er selb-t vor einigen Jahren einmal

gegen seinen eigenen Legaten hatte recht gelten minsen. Auch brachte

er sicher den wissenschaftlichen Interessen des Iren mehr Verständnis

entgegen, als Bonifatius. Wir wissen, dass er zu Rom den orbis ter-

rarom bildlich darstellen liess, ohne uns freilich von dieser Karte eine

genauere Yoratellnng machen zu können \ Doch genügt die Tatsache,

nm zu erweisen, dass die Geographie ihn lebhaft interessirte.

Dass Herzog Odilo noch etwas fiir Virgil tun konnte, ist un-

wahrscheinlich*); denn er starb in den Tag^n, in welchen die Ange-

legenheit schwebte. Wir mflssen uns also nach Nachrichten Aber das

fernere €resohick des Virgil umsehen, um yon ihnen aus auf den Ausgang

seines Konflikts mit Bonifatius schliesaen zu können. Um das Besultat

gleich Torweg zu nehmen: die weiteren Ereignisse, die sieh an den

Namen Virgils knüpfen, machen es sehlechterdings zur Unmöglichkeit,

besonders versöhnlicben Char.ikfer nach; der F.ipst wird geackildert als ein »vir

initit>äiiuus atque äuavis, oiunique bonitate ornatus, .... tardus ad irascendum

et Telex ad misetendnin, nulli malum pro male reddens*.

1) Liber ponti6calis 1« c. 432: Fedt antem a fondamentU ante «eriniam

Latexanensem porticum atque torrem nbi et portas ereas atqoe cancelloB institoit

et per figuxam Salvatoria ante fores omavit; et per aacendentee acalas in supe-

rioribns super enn«U'm tnrrein (riclinitnn et cancellos aereoa construxit, ubi et

Orbis tcrraruju descriptioae depinxit atque diversis versicu-
lia orna V i t.

») üauck, Kircbengescbiobte I, 5:13 (erste Aufl.) schreibt: »Doch gelang

et dem Hazog, den Faprt über die Orthodoxie seines Bischofs xu berahigen«.

Hauck ging von der Annahme aus, daas der in Betracht kommende Zacbarias-

bvief in der orliegenden Fassung nieht geschrieben sein kOnne, er sah in ihm
eine Kompilation aus mcbieren Stocken (a. a, 0. 601t Anm 1); den Absatz 15

nach der damals besten Ausgabe von Jafie, Monnmenta Moguntina 191 (Pro

Sydonio nutem stipradicto » to.) hielt vv fiir früh«'r «'iifstaiiden pIb den Absatz 14

(Nani et hoc intimatuiu est cti-.), und )ii»'rmit konnte er <ien zitirtt-u S.itx über

die Intervention Odilos zu Gunsten des Virgil V)epriinden. Gegen Hauck wendete

sich Danimler in seiner Ausgabe der Bonifatiusbriefe, MQ. Kti. III, 356 nota 6;

er trat fttr die einheitliche Entstehung des Zaohsriasbriefes in der flberliefertea

Form ein. In der sweiten Auflage seiner Eirchengeachichte I, 631 Anni. 2

lieas darauf Hauck seine suerst vertretene Ansiebt fallen und schloas sich der

Autorität Durainlers an. Damit aber hätt»^ er auch den Satz streichen mfissen,

dasa Odilo den Papst über die Recht lai.lü^^keit Virgils beruhigt habe. Wohl

nur versebeDtlich ist derselbe S. 554 bttiben geblieben.
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dass er tlaiiuils seines Amts entsetzt ist. Ob er in Kora war, um sich

zu rechtiertigen, wissen wir nicht. Er wird walir^cheinlich, wenn er

sich iu seiner Autipodenlehre vom biblischen Standpunkt entterut hatte,

dies zagestandea und sich der Autorität der Bibel unterworfen haben

nnd damit war die Angelegenheit erledigt. Mochte der Tapst immer-

iiiii ableugnen, bei der Erbebimg Virgils auf den Salzburger Stuhl

mit wirkt zu haben: ein Interesse, den tüchtigen Mann wieder von

•einem Posten au entfamen, hatte er nicht. Ich möchte sogar fast

die Vermntong wagen, dass er, wie bei dem ersten Zusamuenstoss

des Bonifathis mit den irischen Mönchen, so auch diesmal nicht gegen

dieselben entschied: jedenfalls ist zu beachten, dass der zweite der

Angeklagten, Sidonius, Bischof Ton Passau wurde, nnd zwar, wie es

seheint, noch zn Lehzeiten des Bonifatius!), aber doch sicher gegen

den Wunsch desselben.

Wenngleich nun im Folgenden über die kosmologischen Ansichten

Virj^ils niclits mehr zu .sagen wäre, so mag es doch erlaubt sein, sein

Leben zu Ende zu verfolgen. Wir haben noch mancherlei Nach-

richten über ihn, die interessante Zörre y.nm liilde des Mannes liefern,

der in der Geschichte der Geograpiiie so Itedeut-^am hervorgetretfu ist.

Virgil blieb zunächst Abt von St. l'eter und Verwalter des Bistums

Salzburg. Hier bot sich ihm bald ein weites Feld der Betätigung^).

Der Slaventllrst Boruth, welcher an der bayrischen Grenze, in Karan-

tanien, gebot, suchte Anschluss an das fränkische Reich gegen die ihn

Ton Osten bedrängenden Agaren; damit aber war es ermöglicht, dass

das Christentum nach Earantanien Tordringen konnte. Die Nachfolger

des Bomth, Caeatins und nach diesem Gheitmar, waren im Kloster

Chiemsee erzogen, nnd namentlich der letztere war durch Bande enger

Freundschaft an Virgil geknöpft Oft besuchte er ihn in seinem Sitze*),

and Virgil schickte ihm allmfthlich eine ganze Reihe Ton Qeistlichen

ins Land. So wurde Earantanien zugleich dem Christentum und der

0 Sidonius wird als Bitehof von Ptaiaa erwähnt im Jahre 754 (Haack,

Kirchengeichichte Dentschlandn, Bisehofslitten in Band II, 7M). Wenn man nun

mit Hanek, Kttohengeschidlite I, 678 den Tod des Boa&htins auf den 6. Juni

765 setzt, so ist es sieher, da» Sidonius zu seinen Lebzeiten bereits Bischof war.

Aber selbst wenn man, wie ich, «.reneiiit ist, den von Uauck a. a. 0. 573 Anm. 5

bek&mpftcn Ansatz des Todo^ dos Bonifatius zum 4. Juni 754 ftir riilifi;/ zu

halten, so ist es doch immerhin sehr wahrscheinlich, dass er es noch erlebt hat,

(Uss der Uenosse dei Virgil den Ütuhl von Piuaau bentieg.

«) Convenio. MG. SS. XI, 7 f.

*) Ich folge hier bei der bterpm^tion du nicht gans durchsichtigen Wort-

Isates der Confersio der Ansieht Ton Hanck, Eirchengeschichte II, 457 (veigl

dasdbst Ann. S). Anderer Meinung ist Riesler, Geschichte Baienis I, 155.

MitthtUniigtD XZIT. 2
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Di()cese Salzburg gewonnen. Virgils Gedanken schweiften sogar noch

über die Greu/eu des Slavenlandes hinaus, sein Wunsch war, das

Christentum auch zu den Avaren zu tragen. Betreteu hat Virgil

sein ^lissiojisgebiet nicht, er musste sich damit begnügen, von

Öal/.burg aus Alles zu leiten; denn es gab in Bayern selbst noch

ZU viel zu tun. als dass er seinen eigentlichen Spreugel hätte

Yerlassen können. Wenn er anfangs, wenigstens was seine äussere

Stellung anbetraf, noch an dem Brauche der irischen Kirche

festhielt^ so wuchs er doch mit der Zeit völlig in die Stellung eines

bayiiflcben oder firankisehen Bischöfe hinein. £r Hess sieh, da seine

Oeisiliohen ebenso wie die Laien es wflnsehien, am 15« Jnni 767

die Bischo&weihe erteilen^). Dobdagrec, welcher bisher für ihn die

bischöflichen Funktionen errichtet hatte, erhielt die Abtswfirde in dem
Kloster Chiemsee*). Wie völlig Virgil mit den Anschauungen seiner

Heimat über die bisehöfliche Stellung gebrochen hatte, seigt deutlich

ein Vorgang desselben Jahres. Ein Qraf Gunther hatte in Otting

eine Celle und eiue Kirche gebaut. Er wünschte dort einen Abt und

Mönche anzusiedeln und erbat dazu Virgils Mitwirkung. Diese war

jedoch nur um den Preis zu haben, dass das Kloster in Allem vidlig

dem ßisehote unterstehen sollte^); so wollte Virgil als Mischof Herr

über seine Klöster sein. Zahlreiche Kirchen erbaute er in seinem

Sprengel'). Auch an dem durch Bonifatius in der jungen bayrischen

Kirche erweckten synodalen Leben beteiligte sich Virgil: sein Käme
wird unter den Teilnehmern der Synode von Ding^lfinfr genannt-^).

Besonders lag dem gelehrten Manne die Pflege historischer Tradi-

tion am Herzen. Dem Franken Rupert, welcher einst als erster Bi-

schof in Salzburg gewirkt hatte, zu Ehren errichtete er eine neue

Kirche, in die er den Leib des Verstorbenen 774 überfahren Hess«).

Wahrscheinlich hat er auch Aber das Leben dieses ersten Salzburger

Heiligen Au&eichnungen machen lassen'). Seinen bischöflichen Kol-

>) Conversio 1. c

^ YergL oben S. 10 Anm. 3.

•) Brem notitiae XIII (ed. Keins pag. 37 f.).

«) Grabachrifb Virgils. MG. Por^tac latini U, 689, Nr. II, Vers 8 f.:

Interim et erexii pulcbro molimine multa

Tcmpla, loco quaedam nunc quae oemantnr in iito.

») MG. Lb. III, 4G1.

•) Anna!. Juvav. maioieb M(i. SS. I, 87; Aniial. Juvav. maior. suppl. MU.

SS. ni, 122; Aanal. Salisburg. MCi. SS. 1, 89. V'ergl. die späteren Zusiltze zur

ConTSrtio Bag. MO. SS. XI, 8.

') Wattenbacb, DentschUinds (jeachiebtaqaellen im Mittelalter I, 122 be.

fltxeitet freilich, daas der kurse Bericht aber 8. Rupert, welcher den Eingang der

ConyatBio Bagoariorom bildet, bereits unter Virgil abgefamt sei. Dafür ist sn-
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legen Aribo von Freising veranlasste Virgil, auch iu seiuem Sprengel

für die Erhaltung der lokalen Überlieferung zu sorgen; so entstand

die Vita S. Corbiniani'), die Aribo dann Virgil widmete").

Das grossartigsfce historische Deukmal aber, welches uns die hohe

geistige Bedeutung Vir<^'ils heute noch zeigt, ist das alte, im Original

erhaltene Verbrüderungsbuch von St. Peter in Salzburg^). Virgil ist

der Urheber desselben, und er bat seiner Schöpfung das Gepräge

seiner herYorragenden Persönlichkeit anfL^^edrückt. Das Buch ist ein

Verzeichnis aller derer, die in geistiger Gemeinschaft mit dem Peters-

kloster zu Salzlnng standen. ,Indem man auch die Namen der Pa-

triarchen nnd Plropheten, Apostel, Märtyrer nnd anderer Heiligen anf*

nahm, erhielt mau eine Art Abbild der grossen, das Jenseits nnd
Diesseits znsammensdiliessenden Gemeinde der Heiligen, deren Glied

das Kloster sein wollte*«). Der Heransgeber des Verbradenmgsbuchee

urteilt^), dass nur ein Mann in der bedeutenden Stellung, wie Virgil

sie inne hatte, einen so umfassenden Plan entwerfen konnte, ein«^u

Plan. ,der in bewusster Absicht einer liturgischen Aufzeichnung das

Wesen und deu Wert eines geschichtlichen Denkmals verlieh. Die

achtungswerte Kenntnis der bayrischen Landes- und Kirchengeschichte,

die Ubergehung des Bonifatius, die Aufnahme der Äbte des fernen

Hy**). sind ebenso viel Momente, die auf Virgils persönliche EinÜuss-

nahme deuten*. Wir besitzen noch einen Brief, in welchem ein Abt

Adalbert den Virgil ersucht, einen verstorbenen Mönch in seine Für-

bitte aufzunehmen 7).

"sacli fast vierzigjähriger, erfolgreicher Tätigkeit iu Bayern ist

Bischof Virgil von Salzburg am 27. November 784 gestorben^). Die

letzt Hu\ick eingetreten, KirchengMcbicbte DeutschlandB II, 417 Anm. 4 und
namentlirh I. 35>i Aimi. 2.

') Mpichell»«M k. Uislorin Frisinpenais I, 2 pag. 3 ff., und iu«upr'lini,'.s besser

nach einer nt-uen Hundscbvift S. lüezler in deu Abbandlungen der histonachen

KlasM der Königlich Bayriachen Akademie der Wiaaenachaften 18, 217^ 272.

*) Briaf Ariboa an Virgil MO. £E. lY, 486. Yexgl. Bieiler, a. a. 0. 846.

") Zoletst edirt von S. Hersberg-Frftnkel, HO. Neerologia II, 4—44.

Hauck, a. a. 0. \l 418.

^) Harsberg. Frftnkel, Neoea Archiv flir ältere deutacbe Oeaohichtakunde

XII, 75.

''"i MG. Nerrolof;ia II. "JT. lo]. G4. Vergl. Hfr/.beri.'-l"r;i nkd, Xcih's Areliiv

für ältere deutsche (ifscbichtt^kunde XII, 70 1. Das bekannte llobridenkloater

Hy oder Jona wurde 563 von Columba al» erätes iriscbeä Mit^sionskloster

gegrflndet.

^ MO. EE. IV, 4S7.

") Daa Tageadatnm nach der vita S. VirgUii, deren Nacdmchten hier auf

alte Salsbnrger Überlieferang xarQoksugehen acheinen, MO. 8S, XI, 86; Aber das

2*
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Erinnerung an ihn aber blieb lebendig, und nicht das geringste An-
zeichen spricht dafttr, daas auf Virgil anch nnr ein Schatten des Ver-

dachtes, den Bonifatius gegen ihn erregt hatte, haften geblieben wäre.

Voll Stolz rühmte sich in einem Briefe Bischof Am von Sakburg,

eines so frommen und berühmten Muuues Nachfolger zu sein^). Der

Augeisachse Alcuiu widmete dem Erbauer der Kupertskirche in Salz-

burg ein schwuugvülleb Gedicht, in welchem er nur Worte des höch-

sten Lobes für Virgil fand-'). ^Väre dem strenggläubigsten unter den

Gelehrten am Hofe Karls des Grossen^) irgend etwas Nachteiliges über

die Lehren Virgils zu Ohren gekommen, so würde er ihn sicher nicht

so hoch gefeiert haben. Ein Salzburger Dichter des 9. Jahrhunderts

endlich verfasste für den Verstorbenen eine poeti.selie Grabschrift*).

Und ebenso, wie man das Andenken Viigils an der Stätte seiner

bischöflichen Wirksamkeit ehrte, hielt man auch in der Heimat die

Erinnerung an ihn wach. Seine irischen Landslente verzeichneten,

wenn auch nicht zum richtigen Jahre, den Tod Fergils, des 6eo-

meters^).

Wenige Nachrichten sind es nur, die über das Leben Virgils auf

uns gekommen sind, aber sie genügen doch, um ein ungefähres Bild

Ton seiner Person zu entwerfen, fir war ein Mann, der gegen jeden

energisch eintrat für das, was er als recht erkannt hatte; er vertrat

ebenso seinem weltlichen Herrn, Herzog Odilo von IJavein, wie seinem

geistlichen Vorgesetzten, dem päpstlichen Legaten Bonifatius, gegen-

über ohne Scheu die eigene Meinung. Er war ein Christ, in dem die

werbende Kraft der jungen Keligion gegenüber dem absterbenden

Heidentum stark wirkte, so dass er als Missionar die Heimat verliess

und in den fernen Alpen der Apostel der karaatanischen Slaven

wurde ; und sein Verbrüderungsbuch zeigt, wie er sich als glaubens-

frohes Mitglied in der grossen Gemeinde der Kinder Gottes fühlte.

Jahr det Tode«, welches die Äonal. JavST. maiom, MG. SS. I, 87 angeben,

yergl. H. ZeiMberg, Alkuin und Arno, Zeitiohrift für die Oeterreiehitchen Gym-
nasien 13, 96, Arnn. 6.

') In einem Briefe, MG. KK. IV, 41*8; über Arno ver<jrl. H. Zoissberg, Arno,

erutei- Erzbiscbof vou Salzburg, Wiener Sitzungsberichte, philos.-bistor. Klasse

43, 303—381.

*) MG. Poetae laüni I, 3i0.

Ober Alcoin und seine strengen religiösen Anschauiingen jetgi Watten^

baeh, Oeatschands Geschichtsqaellen I, 169—163.

«) MG. Poeiae latini II, 639.

») H. Zimmer, Xl n Archiv für altere deutsche Geachichtskumle XVII, 211;

über die EntstLiumg des Feblei« in den irischen Annalen vergLHauck, Kirchen-

gescbichte II, -ilQ Anm. 4.
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Er wir, obwohl er politisch nicht eigentlich heirorgetreten ist, doch

immerhin Stmtwnann genug, nm den Geist seiner Zeit, welche Einheit

in Staat nnd Kirche anstrebte, za begreifen; er erkannte, doss eine

lebenskräftige Entwicklung der kirchlichen Qemeinschaft, in die er

gebretoi war, nur möglich sei anf dem Boden der fettgegliederten

bischöflich-hierarchischen Verfassimg: und so wendete er sich nach

anfanglichem Zaudern bewusst von den Formen iUt keltischen Kirche

ah, um dann einer der liesten Hischöfe iu seiner neuen fest iiin<lischen

Htimat zu werden. Und er überra<;t<' vielleicht alle seine /eitgendssen

durch einen \vi>sei)schaltlichen Sinn, der ihn bel;ilii<;te, Mch mit kos-

Diologi-icheu l'n)l)Kuieu zu befassen, die dem (jleibte des 8* Jahrhun-

derts ganz fern lagen.

Die Nachwelt beurteilt die Gross« eines Manues nach den), was

er an dauernden Werken hinterlassen hat. Mit Keclit treteu deshalb

alle Missionare jeuer Zeit zurück neben der grossen Gestalt des Boni-

istios^ Aber ea kann doch keinem Zweifel unterü^n, dass Virgil

TOB Salzburg ihm an Selbständigkeit des Geistes fiberlegen war. Und
so hat er in der Kirehengeschichte sich neben jenem einen immerhin

sehr achtongswerten Plats gesichert, in der Geschichte der Geographie

aber wird sein Name stets genannt werden, denn hier erscheint Virgil

als einer der wenigen lichten Punkte in einer dnnklen Zeit

Die katholische Kirche des Mittelalters ehrte ihre besten Söhne

dadurch, dass sie dieselben später in die Zahl der Heiligen aufnahm,

nnd mit vollem Rechte ist diese Aus/eiehnnng auch (l<ni niseliot'

Vireril von Salzbnr«; /.u teil gewordiii. In dt-n rnruhen. welehe der

Kampl Kaiser Friedrichs I. mit l'apst Alexander III. 'u\«-r Salzburg

brachte, war am ;'). April 11(»7 die alte von Virgil erbaute HuihtIs-

kirche eyi Kaub der Flammen geworden'). Nachdem der Frieden

iie^gestellt war, machte sich Erzbischof Konrad von Wittelsbach daran,

das zerstörte Gott^'shaus wieder anf/.nbauen. Dabei stiess man am

IG. Februar llBl auf das Grab Virgils; man fand dort auch ein Bild

des Veratorbenen mit der Inschrift:

«Virgilius templnm construzit scemate palchro**).

Bald, nachdem man den seltenen Fund gemacht hatte, begann der

Körper des alten Bischöfe denn auch Wunder zn wirken, Ks wurde nun-

mehr Aber das Leben Virgils eine Legende verfasst, die allerdings des

lelbstindigen historischen Viertes entbehrt Enltargeschichtlich inter-

Cttant dagegen und bezei^nend für den Aberglauben der Zeit sind die

«) Vita üebehardi archicjiisc. Jialisb. MG. S^S. XI, 4G.

') Vitae et niiracula sanctorum Juvavieu&ium Virgilii etc. MG. S^. XI, 88.
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beigef&gten Erzfthlongen Ton den saldmehen Wundern, die am Grabe

'^Hrgüs gewehaben. Mit besonderer AnafÜhrliehkeit wird von einem

jangen Domberrn erzShlt, der nicht an die Zeichen, die geschahen,

gUnben wollte; er mochte — wie Wattenhach bemerkt — wobl

wissen, wie die Dinge zugingen. Znr Strafe fahr dann ein Teufel in

ihn und richtet« ihn Übel zu.

Nachdem st» Virj/il zu neuem Ruhm gekommen war, ruhte mau
in Salzburg nicht eher, als bis er heilig gesprochen war. Im Jahre

l^lii l wendete sich Erzbischof Eberhard 11. mit einem dahin gehenden

Autrage au Papst Gregor IX. Es geschah dies auf dem Kougress von

Anagni, wo der Salzburger Erzbischof als einer der Friedensvermittler

zwischen dem Papste und Kaiser Friedrich II. weilte^). Am 11. Sep-

tember 1230 ernannte der Papst eine Kommission, bestehend ans dem

Bischof von Brixen und den Äbten von Heiligenkreu» und Zwettl,

mit dem Auftrage ihm einen Bericht über die Wunder, welche Virgil

wirkte^), mzureichen. Das gOnstige Gutachten traf in den ersten Tagen

des Juni 1233 eiu^), so daas der Kanonisation nichts mehr im Wege
stand. Dieselbe erfolgte im Konsistorium am 10. Juni 1238^), und

am 18. Juni teilte Gregor DL der Christenheit mit, dass er den £ra-

bischof Yiigilius von Salzburg*) in das Yerzeicfanis der Heiligen habe

eintragen lassen, und dass fortan sein Todestag, der 27. No?ember,

von der Kirche gefeiert werden solle').

m.
Dass mau über Virgil von Salzburg .so viele unbegründete Er-

zählungen in die Welt gesetzt hat, liegt hauptsächlich daran, dass man

sich nicht <;enii<xend nach dem umsah, was an hei'laubiijten Nach-

richten üV)er ihn auf uns gekommen ist. Die meisten, welche im

Zusammenhange der Geschichte der Geographie seine Person berührten,

*) Deutschlands GeschichtaqueUea II, 803.

>) RaynalduH, Annal. ecclei. ad annum 123'), cnp. 20'.

*) Auviay, Lea rc^istres de Gr^goire IX., Nr. 4S0.

*) Kyccardi de 8. Germano Chronica (S.*^. renuu < iermauicaruiii) 121: Mense

Junii de quodani sanclo \'iijrilio iniracula mulUi m öcriptia redacta de Aleman-

nia mibsa buut ad domnuiu pup.iia; ebenso ia der zweiten Fassung derselben

Chronik, heraoagegeben toii der societä Napoletons di stoxia patria, monttmenti

•torid« Serie I, 1888 (pag. 145).

•) Annal. 8. Rudberti« HO. SS. IX, 786.

•) Drv kloine AnachroniBmus, welcher in dtiu Worte »Erzbischof* liegt,

ist entschuldbar ; isalzburg wurde bekanntlich erst unter Virgils Nachfolger Arn

zum Erzbistum erhoben.

") Auvray, a. a. 0. ^'r. 1414, vergi. Kajualdus, Annal. etcles. ad auuum

1233, cap. 55.
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wanteii nur Ton ihm, diu Bonifiitiiu ilui in Born angeklagt babe

und da« er 500 Jahre sp&ter dnreh Papst Gregor IX. kanonisirt

worde. Hilt man nur dieae beiden Naehrichten aoaammen, so

mofls es allerdings so erschemen, als ob der Papst des 18. Jahr-

honderts gewissermassen eine Behabilitirang des Mannes habe vor-

nehmen wollen, der einst im 8. Jahrhundert dem Missgriff eines an-

derni Papstes zam Opfer gefallen war: denn dass Virgil abgesetzt sei,

wurde nicht bezweifelt, einerseits wegen der htftigen Gegnerschaft des

Bouitatius und (]e> Zacharias, andererseits eben, weil sonst seine frei-

lich recht verspät^ite Wiederherstflhujg diircli (Jregor IX. keinen Sinn

irehaht hätte. So aber blieb das Odium eines ungerechten l'rteils-

sj.truchs aut Papst Zacharias hatten, und damit war manchen gläubigen

Gemütern auch nicht gedient. Obwohl wir nun dadurcli, dass wir

das Leben Virgils unter Ausnutzung des gesammten Quellen materials

enafalt haben, den v<dleu Beweis erbracht zu haben hoffen, dass von

einer Absetsnng desselben sowohl wie von einer nachtrt^lichen Wie-

deianfnahme tn Gnaden nioht die Rede sein kann, so ist es doch

immerhin interessant« snm Sehlnss noeh einen knnen Blick an werfen

snf die Tersehiedenen Versionen, die Aber den Konflikt der drei Hei-

Hgen in Umlauf gesetat sind.

Schon der seltene Name des Virgil bot Anlass su allerlei Kom-

binationen. Ausser dem Salaburger Bischof kannte man nnr noch

zwei Triger dieses Namens, den rSmischen Dichter P. Vergilius

Maro — man schrieb seinen Namen früher wie heute oft fälschlich

Virgilius — und einen Rischof Virgil von Arl«'s. Und man hat

l)eide Männer zu ErkliiruuL^äv ersuchen herbeigezogen. Der Dichter

Vergil ist bekanntlich im Mittelalter der verV>reitet>tf antike Schrift-

steller gewesen; er dientv so ziemlich jedem, der sich auf dem Gebiete

lateinischer Toesie betätigte, als Muster. VVeuu S. Günther meint'),

,dass der Nimbus, welcher durch das ganze Mittelalter von dem

Namen YirgUios unzertrennlich blieb uud besonders augenscheinlich

in Dantes grosser Dichtung hervortritt, auf einer partiellen Verwech-

aelnng des oppositionellen KirchenfUrsten aus Pippins Zeit mit dem

sltiomischen Vergil beruhte*, so ist das natürlich gans von der Hand

m weisen. Der Salaburger Bischof ist nie ein oppositioneller Kirchen-

ftist geweaen, und der römische Dichter Ist nie mit anderen histori-

lehen Petsdnliehkeiten termengt worden, weder vor noch nach den

Zeiten Virgils Ton Salzburg. Der Romer war stets bekannt als der

Mosterdichter, den man dem Altertum Terdankte, und wenn er später

I) Die Lehre von der ErdruaUung und Erdbewegung im Mittelalter bei den

OctidcDtalen 6.
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mit ciueDi dichteu Sageuschleier umkleidet wurde, so ist das einfach

eiue Folge der Tendenz des Mittelalters zur Legendenbilduug ; ein

Heiliger konnte natürlich aus dem alteu heidnischen Dichter nicht

werden; so machte man ihm zum Zauberer i).

Was den anderen Virgil betrifft, den mau herangezogen hat, so

wissen wir auch über ihn Einiges. Im Jahre 595 ernannte ihn Papst

Gregor der Grosse auf Bitten des Frankenkönigs Childebert zum päpst-

lichen Vikar in dessen Keich^); aus verschiedenen Schreiben des

Papstes an den Bischof geht hervor, dass derselbe ein ziemlich ruher

und gewalttätiger Herr war^), so dass die wissenschaftlichen Inter-

essen, die ihm die gleich zu erwähnende Legende andichtet, eiue Un-
möglichkeit sind.

Die Legende über Virgil von Salzburg hat, um den Zusammen-

stoss desselben mit dem Papste zu erklären, unter Zuhilfenahme der

anderen beiden Virgile eine doppelte Verwechselung konstruirt. Näm-
lich : Der Papst soll den bayrisclieu Bischof verwechselt haben mit

dem alten römischen Dichter; dieser habe die Kugelgestalt der Erde

gelehrt, und zum Beweise dessen führt J. ßerger de Xivroy, welcher

von dem Irrtum des Papstes erzählt*), Stellen ans den Gedichten

Vergils an'^). Natürlich hat P. Vergilius Maro au die Globosität der

Erde geglaubt, denn das war unter den Gebildeten seiner Zeit die

herrschende Ansicht, aber davon, dass Zacharias die beiden Männer

verwechselt habe, kann natürlich nicht die Rede sein. Virgil von

') Betreffs <ler Hedeutun<jf des V. Vergilius Maro lur da« christliche Mittel-

alter vergl. A. Ebert, (ieBchichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande.

3 Bunde, pasuira, und besonders D. Comparetti, Virgilio nel medio evo, 2 Bände

(I8!>6 in zweiter Auflage), eowie F. Schwiegev, Der Zauberer Virgil (1897).

Weitere Literatur verzeichnet l'. Strauch in seiner Ausgabe von Jansen Enikela

Weltchronik, MG., Deutsche Chroniken III. 462 Anm. 1.

») Ernennungsschreiben des Papstes MG. EE. I, 368 ff. Vergl. auch 371 ff„

373 fl'.

') Söl'.luni Gregor verbietet dem Virgil, Juden gewaltsam zur Taufe zu

zwingen, MG. EE. I, 71 f. — b90 Juli Gregor macht dem Virgil Vorwürfe, dass

er die Einnahmen der römischen Kirehe aus ihrem Patrimonium bei Arles, statt

sie abzuliefern, für sich behalte, 1. c. 1, 426 f., cf. 428 f. — 509 Juli Gregor er-

uiiihut den Virgil, die Privilegien des Klosters zu Arles zu schützen, l. c. II,

203 f. — 599 Juli Gregor ermahnt den Virgil und andere Bischöfe, auf strengere

Kirchenzucht zu halten, 1. c. II, 205 tf. — 599 Juli Gregor macht dem Vii'gil

Vorwürfe, dass er nicht verhindert habe, dass eine Nonne zur Ehe gezwungen

wurde, 1. c. 11, 2 in.

*} I raditions teratologiques ou röcit« de 1' antiquite et du moyeu-Age cu

üccident sur quelques poiuts de la fable du merveilleux et de Y histoire natu-

relle 186 -188.

Namentlich kommt in Betracht Georgica l, 247 fF,

, Google^
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Salzburg, so erzählt Berger de Xivrey weiter, liabe dann seinerseits

einen zweiten Irrtum begangen, indem er behauptete, er habe niemab

Bich mit dem in Frage stehenden kosmologiachen Problem beschäftigt,

der Papst Terwechsele ihn wohl mit Bischof Virgil von Arles. Woher
noD diese Legende stammt, vermag ich nicht zn sagen, jedenfalls ist

sie eine freie Erfindung, die Quellen wissen nichts Ton der ganzen

Sache.

Aber man hat noch weitere Geschichten Uber Virgil Yon Salzburg

in Umlauf gesetzt. Man hat ihm eine Ileise nach Rom augedichtet,

wo er sich persönlicii vor dem Papste «^ciLLlulcrugt imbeii j-oll').

Eine andere Le^j^ende erzählt von einer Komialirt, die or uuteruoiiiinen

habe, tun des Pa{)stes Zustimmung zu seiner Bi-cliolswüide zu er-

wirken ; ja Virgil soll sogar mit siel»en anderen Hiselir.tcn in Rom
erschienen sein, um von dort nach dein heiligen Land zu fahren'*).

Alle diese Keisen &ind Phantasiegebilde späterer Jahrhunderte.

Sodann bedart der Erwäimung. nicht aber der Widerlegung ein

anderer Versuch, der i^emaclit worden ist, um auf keinem der drei

mit einander streitenden Heiligen einen Makel sitzen zn lassen. Da

nach seiner Meinung Boni&tius den heiligen Virgil nicht angeklagt,

Zachaiias ihn nicht Tcrurteilt haben kann, so konstruirt Bartolini')

zwei Virgile, einen guten und einen bösen; der gute ist der, welcher

im Jahre 746 sich an den Papst gewandt hatte, als er über die Taufen

des bayrischen Priesters mit Bonifatius in Zwiespalt geraten war, er

ist natfirlieh der spätere Bischof von Salzburg und Heilige. Aber

neben ihm soll noch ein böser Ketzer Virgil in Salzburg gelebt

haben, den habe der Papst natürlich sehr mit Recht verurteilt. Und

Bartolini zieht aus dieser seiner Kadikaikur eine notwendige Konse-

quenz: er halbirt auch den Genossen des Virgil, den Sidonius, indriu

auch hier aus dem Briefe von 740 ein guter, aus dem von 74b ein

böser Sidonius gewonnen wirdM.

Neben diesen Versuchen, welche zur Erklärung des Ereignisses •

sich vorwiegend mit der Person des Virgil beschäftigen, sind auch

noch andere zu nennen, welche an seine Lehre anknüpfen. Man

hat dem Papste dadurch recht geben wollen, dass man ihn als den

I) Bnusenr de Bourbouxg, Popol Vidi, le livre sacrä et les mythes de

r»ntiquii4 americaine, introdnction LXXIV, Anni. 2; vergl. auch P. Gaffarel,

Le« relations entre Tancien monde et rAm^rique 6taient-ellcs possiblos au

moyen-ilge V im Bulletin de 1" annee 1881 der Bociet»' normande de göographie 213.

•) Vergl. Hettberg, Kiicbengeschiclite Deutbchlands II, 235.

•) Di S. Zaccaria papa e degli uimi del 6U0 pontiticato Ü,

*) Bartohni, a. a. 0. 387 ff.
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Vertreter der wahren Wissenschaft hinstellte, and mau hat dem Virgil

eine falsche Theorie in den Mund gelegt: er soll gelehrt haben, das»

die Erde eine Scheibe sei, und daaa diese Scheibe auf beiden Seiten

bewohnt sei*); der Papst sei also ganz im Beeht gewesen, wenn er

gegen solchen Irrtum einsohritt. Aber eine derartige Befaauptnng

Virgils ist aus der Quelle nicht heraussulesen.

Eine andere Vermutung, dahingehend, dass Virgil wohl die Pytha-

goreische Lehre von einem Zentralfeuer und einer Gegenerde ver-

treten habe*), ist gleichfalls abzuweisen. Wie sollte Virgil auf diese

Idee gekommen sein? Auf empirischem Wege konnte er zu der Hypo-

these von einer selbständigen Gegenerde, welche die PythaE^oreer nur

ilirer Zahleuspekulation zu Liebe ertandeii •^). niemals gelaugeii, und

wissf iischattliche Werke, aus (ieiieu er von dieser Theorie hätte Kennt-

nis uehmeu können, standen ihm schwerlicli zur Verfügung-»),

Zu bemerken ist noch, dass man den Veisucli gemacht hat, nach-

zuweisen, Virgil habe seine Ansicht von der Kugelgestalt der Erde

selbständig und induktiv gefunden. Seine irischen Landsleute seien

grosse Seefahrer gewesen und sie sollen auf ihren Fahrten nach

Amerika gelangt seiu^j: wusste Vii^il das, so war damit der Beweis

von der Existenz des alius mundus und der alii homines sub terra

' für ihn erhmcht Man hat hiermit sogar eine andere Nachricht kom-
binirt; die späteren Entdecker Amerikas fanden dort bei den Ein-

geborenen die Sage von weissen Menschen, die einst auf geflQgelten

Schifien von Westen gekommen waren. Sehr mit Hecht hat man stets

daraus geschlossen, dass zu irgend welcher Zeit einmal ein Segelschiff

von Europa nach Amerika gelangt sein mOsse, und die Vermutung ist

unter anderen aufgestellt, dass die weissen Männer Iren gewesen seien.

Brasseur de Bonrbour]nj behauptet dies; er erzählt die Legende, dass

Virgil naili Horn gegangen sei und berichtet weiter, jener habe dort

') J. Ch. A. Sfiters. Iloniftu in? 43'J. llej^fa ihn'wendet sich bereits Oelsner,

Jahrbücher des fränkischen Keichs nutfi- KTinifr Pippin 177 Anm. 1.

') Schlier, in BiisB-Scherer, Winlrid-bonitacius 297, Anm. 1.

3j E. Zeller, Die Philosophie die Griechen I, 1, S. 414 ^5. Aufl.).

*\ H. Zimmer, PreossiBcbe JabrbOcher 59, 40 spricht die Vermutong

aus, dass Virgil den Eadozus and Eratothenes gekaant habe. Diese unbeweisbare

Hypotbete wird meiner Meinnng nach beiser durch die jedenfidls sehr wahr-

sebeinHcbe Annahme er«etzt, Virgil hab«* «eine Kenntnisge ans Isidor und Beda

geschöpft. Ivratosthenes wird, soweit ich sehe, erst ein Jahrhundert «später,

durch Joannes Scotu.s Kripf>ii:v, den berQhnifen Landsmann Virgils und Gelehrten

um Hofe KarU »le.s Kahlen, citirt, De divihione naturae III, 3:J (ed. Migne. l'atrol.

lat. 122, 71b). Wann Eudoxuä deux Mittelalter bckünut wurde, vermag ich

nicht zu sagen.

*) Vergl. dagegen die Erörterungen von A. von Humboldt, Kosmos II, 272 ff.
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dem Papste dargelegt, dass seine Landsleute in regelmässiger Verbin-

dung mit der anderen Welt stünden*). Das klingt sehr einleuchtend,

aber es ist doch reine Phantasie; wir wissen nichts von Fahrten der

Iren nach Amerika. Nur soviel ist richti)^, dass dieselben tüchtige

Seeleute waren; aber der äusserst« Punkt, von dem wir wissen, dass

sie ihn erreicht haben, ist Island, und die bestimmte Kunde hier-

Ton liegt auch erst einige Jahrzeh ute hinter Virgil. Sein Lands-

nuuin Dicvil erzählt, dass 795 irische Mönche nach Island kamen

und es sind freilich Gründe vorhanden, anzunehmen, dass damals dort

bereits eine irische Niederlassung bestand*). Von weiteren Fahrten

der Iren ist jedoch nichts bekannt^).

*) BroMeor de Bourbourg a. a. 0. LXXIV f. Kr sacht sogar zu begrQndeu,

varntn die ersten Weissen, die nach Amerika kamen, wahrscluMulich Iren waren,

indem er die Ucdchreibung, welch»' die amerik.misrhc »Sage von jenen Kinwau-

derem gab, in Parallele st«>llt uwt den Nacbricbten der Alten Uber die Uewobner

von Irland.

*) Dierili Uber de m«uiiia orbit teme ed. Parthey Vl(, 9, ed. L^-

tronne YIX, S.

•) Ltomme, Recberchee rar le livre de menrara orbit terrae 129—146;

eigl. auch A. V. Uamboldt, a. a. 0. II, 274.

*) Hier seifn zum Schlüsse noch einige neuere Arbeiten genannt, di»' sii h

mit Virpil von l^al/.burg beschäftigen, ohne jedoch Wesentliches /iir Klarierung

teineg LelieuH und heiner Lehre zu leisten. M. Lb. Biuth» leiuy, L'eveque Virgile

et les aatipodes, in erreuri et luenttonges hibtoriques 1, 2tli)— 28t>. — Fr. von

Hummelaaer, Die dufietlidie Voiirit und die NaturwisteiMehafl, Stimmen ant

Mali» Laaeb 18, 417. — Seheid, 0ie Lehxe tob der Erdrondung and Erdbewe*

gnag im Mittelalter, Uietoriaeb-poUtiache Bl&tter fllr das katholiache Deatsch*

Und 80, 433—451. — Endlich erwähne irh eine mir unzugängliche Arbeit,

velche in Poggendorffa biographisch-literariscbem Handwörterbuch zur Geschichte

der exakten Wissenacbaftcu II, 1198 citirt wird, niinili< h (i. Mauer, Vergilius

a Zacbaria papa et l'oiulaci»^ ob assevtos antipodas huercseo« iniinie postulatus, 4",

Lips. 1752. Die Schrift war weder in Uerlin noch in Leipzig erhUltlicb ; Herr

Pkof. Dr. Zamcke machte mich jedoch auf eine kurxe Anzeige derselben in den

»Neoen Zeitungen von Qelehrten Sachen auf daa Jahr 1762* Nr. 26, 8. 232 aof-

nerkaam: die Notia möge hier folgen.

»Herr Gottlob Samuel Bauer aus GOrlit«, bat bey Jacobäem auf anderthalb

Bogen in 4 eine Schrift drucken lassen, worianen er Virgiliuro, a /.icharia Papa

et Bonifacio ob asseito« Antipodas haeret-eo*) inique postulatnm. dar.itellet, und

zugleich dem Herrn Michaelis, und Herrn litius, /u iliier erhaltenen Mn<iister-

würde (Jlück wünschet. Es haben sich verschiedene Üelelirtf ^'L-tunden, wehhe

den Pabst Zacbiina» und den lioniiucius wegen ihrer \ urdammuug einer uu-

idioldigen und gegrOndeten Meinung dea Biecbofa Virgilioi entscbuldigen, und
den Vorwarf einer Cnwiasenheit ton ibnen abiebnen wollen. Sie beben vor-

gaben, daaa mobt eo wobl die Lehre von den Gegenfllnlern, ale Tielmebr die

Meyaung, dass ee Tiele Welten geben sollte, am Virgil verdammet worden.

Wider dieee nun ecbxeibet hier der Herr Verfaeeer, nnd leiget, daea sie mit
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28 Hermann Krabbo*

So h»t also die Legende das Bild des alten Bischo& vielfiMh ent-

stellt; aber zu betonen ist zum Scblasse nocb folgendes: gerade der

Umstand, dass man die Tatsache Ton Virgils [kosmologischen Lehren

zum Ausgangspunkt so vieler Geschichten gemacht hat, ist ein Beweis

dafftr, dass man doch eu allen Zeiten lebhaft empfunden hat, ein wie

aussergewöhnlicher Mann der gewesen sein musste, welcher im 8. Jahr-

hundert die Lehre yon der Kugelgestalt der Erde Tertrai

aolcber Ausflucht nicht viel ausrichteten; ja dass auch 8elb>t Cointe und Pagi,

wenn sie des Zacharias RechiferUgung übernommen haben« in neue Schwierig-

keiten erfalloii wären«.

Die Schrift Hiiueri* ist sicher wertlos, deuu derselbe geht von der Ver-

urteilung Virgils aU von einer Tatsaciie aus.
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Die Erwerbung Tirols

durch Herzog Rudolf IV. von Österreich.

Von

Franz Wilhelm.

lilit Hereog Heinrich von Kärnten, zagieich Exkönig von Böhmen,

seblofls am 2. April 1335 der letzte männliche Sprosse des görz-tini-

lischen Harnes die Augen i). Unmittelbar nach seinem Tode begann

ein Kampf nm die Ton ihm zorückgelassenen I&ider Kärnten und

Tirol, der nach Tier und dreissig Jahren mit der Vereinigung des ge*

samten Besitzes in habsburgischer Hand sein finde fand.

Heinrich überlebten zwei Tochter, Adelheid und Margaretha. Die

Rechtsfrage nach der Zukuuft von Kürutea und Tirol wäre uuter dieseu

Verhältnissen eine ganz klarliegende gewesen, wären nicht Vergünsti-

gungen und Versprechungen für ihn wie flir andere dazugekommen,

die später nicht gehalten oder geändert wurden, auf welche vom ver-

günstigten Teile verzichtet wurde, nur um darauf bei günstiger Ge-

legenheit trotz des Verzichtes neue Ansprüche zu gründen. Der un-

stäte und ziemlich skrupellose Geist der Kenaissancemenschen wirkte

80 üTieratis verwirrend auch auf die Rechtsverhältnisse. Hatte man
bei der Belohnung durch König Albrecht im Jahre 1305 noch genau

gewnsst, was in Tirol Tom Beiche zu Lehen gieng, hatte im Jahre

1330 selbst Ludwig der Baier noch von Beichslehen in Tirol ge-

sprochen, so wnrde nnmittelbar nach dem Tode Heinrichs von Böhmen

abfliehtlich die Auffassung in die Verhältnisse getragen, Tirol als Ganzes,

die Yogt^ Ober die Bistümer Brizen und Trient nicht ausgenommen,

1) Vergl. für da« Folgende Hnbar, Getch. der Vereinigung Tirols mit öster«

reicli 8* 8 ff.
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30 Franz Wilhelm.

sei Lehen des fieiches^). In diesem Qewirre von Yerbrigen und

Bündnissen, bei den sich widersprechenden rechtlichen Anfihssangen

ist es oft nicht leicht tu sagen, auf wessen Seite unter den zn einem

bestimmten Zeitpunkte gegebenen Verhältnissen das Becht stand.

Heinrich hatte schon luich dem Tode seiner zweiten Gemahlin,

Adellieul von Brauuschweig, mit der Möj^lichkeit gerechnet, dass er

ohne männliche Erben zu hinterlassen sterben könne, und für diesen

Fall seinen Töchtern die Nachfolge in den lleichsleheu zu verschaffen

gesucht. Im Jahre \',V21 soll er von König Ludwig eine diesbezügliche

Zusage erhalten haben. In einer Urkunde vom 6. Februar 1330 verlieh

Ludwig als Kaiser die Reichsieheu für den Fall, dass Heinrich ohne

männliche Erben sterben sollte, dessen Töchtern oder Briidertöchtem,

knflpfte aber an eine eventaelle Verschreibang dieser Lehen durch Heinrich

XU Gunsten seines oder seiner Terstorbenen Brüder Schwiegersohnes

die Bestimmung, dass dies nur mit seinem Willen geschehen dOrle.

Damit schien es, als sei, fttr die nächste Zeit wenigstens, Uber Kärnten

und Tirol entschieden. Warden die Zusagen gehalten, dann stand ein

Heirnfftll dieser Beichslehen nach dem Tode Heinrichs nicht beror.

Dieselbeu fielen an ^ine Töchter, und wenn er des Kaisers Gunst

hiezu erlangte^ an seinen Schwiegersohn.

Ganz natürlich richteten sich auf diese Töchter Heinrichs schon

bei seinen Lebzeiten die Augen derjenigen Fürsten, welche das Erbe

der gr)r/-tir(»lisclien Linie ihrem Hanse sichern wollten. An dieselben

musste ja nach Heinrichs Tod mindestens alles Eigengilt und alle

Wt ibirlehen fallen. Das Glück schien sich seltsamer Weise ganz auf

die Seite der Luxemburger wenden zu wollen, dent u Heinrich einst in

Böhmen hatte weielieu müssen, als die \ ermählung der Margaretha

von Tirol mit dem Sohne des Böhmeukünigs Johann vollzogen wurde

(1330), weil die ältere Adelheid wegen ihres Siechtums üb. rhiuipt kaum
mehr in Betracht kam. Dieser £rfolg stimmte aber auch den Kaiser

nachdenklich gegen die sich immer weiter ausbreitende Macht der

Luxemburger. Die dem Privileg vom 6. Februar 1330 angehängte

Klausel lasst die ungezwungene Deutung zu, Ludwig habe selbst an
den Gewinn der Länder Heinrichs für sein Hans gedacht. Nun, da

dies misslungen, war er auch nicht gesonnen, die Zusage betreflb der

Verleihung der Beichslehen an dessen Töchter zu halten. Es kam
zwischen ihm und den Habsburgern, welche nach dem Tode Friedrichs

des Schönen sich wieder einer realeren Politik zuwandten, im Sommer
1330 zu einer Aussöhnung und bald einigte man sich Uber einen

Vertrag, nach welchem er den Habsburgern nach dem Ableben König

') Vergl. Huber a. a. O. ^. 56 Antu. 1.
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Die Erwerbung Tirols durch Herzog Rudolf IV. rou Osterreich. 31

Heinrichs Kärnten verleihen wollte, wogegen diese ihm bei der Er-

werbung Tirols hilfreiche Ilaiid bieten sollten.

So lagen die Dinge, als der Tod Heinrichs eintrat. Der Kaiser

iü>te das den Herzogen von Österreich gegel>ene Wort vollinhaltlich

ein. Am 2. ilai 1330 belehnte er dieselben nicht nur mit dem durch

den Tod König Heinrichs dem üeiche angeblich ledig gewordenen

Herzogtum Kärnten, sondern auch mit dem südlichen Teile TiroU bis

an die Finstermünz, den Jaufen und die Gegend der heutigen Franzens-

feste, während Nordtirol (dM Inntal) an ßaiern fallen tollte. Die

fiabsboiger gelangten raach in den dauernden Besits Kärntens; die

Znknnft dieees Landes war damit enteohiedoi. Tirol aber wnasten die

Luzembnrger gegen die fiberlegenen Streitkrfifte des Kaisers und der

Herzoge Ton Österreich au behaupten. Im Frieden fon Enns (133G)

entsagten die Habsburger ihren Ansprüchen auf Tirol, der Bdhmen-

kftnig Johann errichtete f&r rieh, seinen Sohn Johann und dessen

Gemahlin auf Kärnten. Mit dem Kaiser kam es erst später zu einer

-\ussöhüung. Als er im Jahre {',V.V.) den jungen Johann von Böliiiitu

mit der Gralschatt Tirol und dem Inntul belehnte, schien es, als habe

er dadurch alle Auwartschalt auf die Erwerbung dieses Landes aul-

gegeben.

Es sollt*' anders kommen. Margaretlia, mit ihren» juii}^eii ( Jemahl

uiizulrieden, trennte sich im Jahre 1 :U 1 von demselben nml verwies

ihn des Landes. Es traf sich gflnstig, dass des Kaisers Sohn Ludwig

Ton nrandenburg damals Witwer war. Ohne vorherg^egangene kirch-

liehe Scheidung der frttheren Ehe und obwohl Verwandtschaft im

dritten Grade Torlag, wurde im Jahre 1342 die Vermählung Marga-

rethens mit Ludwig gefeiert und beiden die Belehnung mit den Beichs-

lefaen vom Kaiser erteilt Die Versuche der Luxemburger, Tirol ihrem

Hanse zu erhalten, scheiterten. Aber erst am 26. Mai 1349 kam es

SU einer Aussöhnung und im Februar 1350 aur Belehnung Ludwig

des Brandenburgers mit Kärnten, Tirol, Görz nod den Vogteien über

die BistOmer Trient nnd Brixen. Dadurch schien Tirol den Wittels-

bachem nm «o mehr gesichert, als der Elie zwischen Ludwig und

lliirgarf tlia mehrere Kinder «-ntsprossen waren.

Der einzi<;e, welcher irut/. der anscheinend völlig gesiclierten

Naclifolgeschatt im tiroliseh-brandenburgischen Hau>e ^ich deniioeli

die Mügli( jikeit der Erledigung Tirols in absehbarer Zeit vor Aui^en

hielt, war H«T/.og Albrecht von Osterreich. Mau ist zu (lieM*r An-

nahme genötigt, weil sich meines Kruchtens die intimen Beziehungen,

welche Albrecht zu Ludwig dem JJrandenbtirger und auch sonst in

Tirol anknapfte, mit der Begründung, der Herzog sei wegen der Ver-
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binduug mit seinen Torlandischen Besitzungen auf die Geneigtheit des

Markgrafen angewiesen gewesen, nicht zur Genttge erklären lassen*).

Diesem eiusichtigeu imd weitseheuden Politiker muss damals schon

klar gewesen sein, dass im Falle der Erledigung Tirols bei der Un-

sicherheit in der rechtlichen Anftassuiig zuletzt der Sieger bleiben

werde, für den das Land sicli ejitschiedeii hattr. Das war ja nach

dem Tode König Heinrichs mit aller Deutlichkeit zu Tage getrett n-).

Besonders am Herzen gelegen war dem tirolischen Herrscher-

paare die Aussöhnuug mit der Kirche wegen ihrer gesetzwidrig ge-

schloesenen Ehe. Sowohl Herzog Albrecht Yon Österreich als auch

dessen Sohn Kudolf nahmen sich dieser Sache emstlich und mit Aus-

daner an. £s kamen dabei ja ihre eigenen Interessen nicht minder

in Frage aU die Ladwigs und Margarethens, weil die YermShlnng der

Tochter Albrechts Margaretha mit Meinhard, dem Sohne Ludwigs, erst

nach erfolgter kirchlicher Legitimimng Meinhards als ToUgilt^ ange-

sehen werden konnte. Durch die Bemühungen Herzog Rudolfii kam
es nach Albrechts Tod am 2. September 1359 in München sur kirch-

lichen Einsegnung der Ehe ewischen Margaretha und Ludwig. Am
gleichen Tage vermachte Margaretha in einer noch im Original er-

haltenen rrkuiidr (It'u IIer/.o!jjt.Mi von Osterreich für den Fall, dass sie,

ihr (lemahl Ludwig uud ihr Sohn Meinhard olmc Erben sterben sollten,

Tirol und das Land an der Etsch. Dieser Fall trat wirklich ein.

Schon am 18. September i:»Gl starb Ludwig vou lh-andeni)urg und

bald folgte ihm sein einziger Sohn Meinhard (].'>. Jiiuner i:>r»;>\ Da

verschrieb Margaretha am *2(">. .Linner 13»3)3 den Herzogen von Oster-

reich neuerdings Tirol, das Land au der Etsch und das luntal sowie

ihre Besitzungen in Baieru als nnwiderrufliclie Schenkung unter

Lebenden und behielt sich nur die Regiernug auf Lebenszeit vor. Es

gelang aber Herzog Budolf bald darauf, Margaretha schon bei Leb-

zeiten zum Verzicht auf die Regierung zu ermögeo (29. September

1363). Da Karl IV. das VermSchtnis Margarethens am 8. Februar

1364 bestätigte und die Herzoge yon Baiem nach erfolglosen BemQ-
hungen, Tirol an «ich zu bringen, genau 6 Jahre nach Abdankung

Margarethens auf das Land verzichteten, war dasselbe dem Hause

Habsbnrg gesichert

Die Herzoge von Osterreich hatten die Erwerbung Tirols, abge-

sehen vou ihrer zielbewussten Politik, wesentlich den beiden Urkunden

>) JHeielben sind von Huber a. a. 0. ao ausführlich und mit der ihm
eigenen Klarheit dnrgosfollt worden, dass ich hier bloss darauf tu ?erweisen habe.

Vergl. Kicker, Wie Tirol an O-teneich gekommen; erschienen als Beilage

(7—Ii) der Volki« und Schtttzenzeitung für Tirol und Voiarlbeig 1856, ä. 110.
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MargareUieiis su Terdanken. Anf diese gesMtzt und nntentatzt von

der Bewohnerschaft gelang es ihnen, in den IJesitz des Landes zu

kommen, aul welches auch die Erben Tiudwigs vou Brandenburg, die

Herzoge vou Baieru, Ansprüche erhoben und denselben mit den Waffen

in der Hand Nachdruck zu geben suchten. Wollten sir blo^s, wie

damals üblich, Gewalt an Stelle vt)n Recht setzen, oder hatten auch

sie verbriefte Rechte auf Tirol? Das Letztere wurde behauptet und

damit ist /Aigleidi die Echtheit der Vermächtnisurkunde Yom 2. Sep-

tember aod die en^^e damit snsammenhängende Aufforderung Maiga-

rethens an die Leheusherren vom 5. September 1359 bestritten worden.

Es waren zuerst bairisobe fiistoriker, die dies taten. So Westenrieder,

Berichtigangen der Begienmgsgescbichte des Herzogs Mainbard (1792),

Feasmaier, Stephan der altere Herzog von Baiern etc. (1817) und

Berchtold, Die Lande«hobeit Osterreicbs nach den echten und unechten

Fieiheitsbriefen (1862). Dagegen haben österreichische Forscher, Sink,

Akademische Vorlesungen zur Geschichte Tirols (1850), Ficker, Wie

Tirol an Österreich gekommen (1856) ^ und am nachdrQcklicbsten

Huber, Geschichte der Vereinigung Tirols mit Österreich (1864) die

Echtheit der Urkunde verteidigen zu sollen gemeint. Gegen Huber

wandte sich einer seiner Schüler, Theodor von Liebenau, in der Ab-

handlung : Bischof Johann von Gurk, Brixen und Chur etc. im <S. Bd.

der Argovia, ohne jedoch wesentlicli neue Gründe gegen die Echtheit

anführen zu können. Deshalb konnte auch Huber, als er in den Re-

gesteu Karls IV. (R. nr. .*J17) auf die Urkunde abermals zurückkommen

mosste, erklären: ,Die Gründe, w»lche neuerlich Th. v. Liebenau . . .

gegen die Echtheit vorgebracht hat, scheinen mir nicht schlagend*.

In letzter Zeit hat nich Steinherz, Die Beziehungen Ludwigs I. Ton

Ungarn zn Karl IV. (Mitteil, des Instituts 9, 553 Anm. 2) direkt gegen

die Echtheit ausgesprochen, ohne aber seine Gründe anzuf&hren. End-

lich hat Lindner, Earl IV. und die Wittelsbacber (MitteU. des Instituts

12,. 75 Anm. 1) die Entstehung dieser Urkunde in die Zeit nach Mein-

hards Tod Tcrsetzt, weil der Inhalt derselben «so ganz auf die durch

') Bei Einzelheiten dieser Arbeit, welche die Ereignisse zum erstenmal in

zusammenhängender Weise darstellte und der da-» unstreitbare Verdienst gebührt,

dif zielbewusste Politik der llabsburtrer bei der Erwerbung 'l'irol« blos^gelegt zu

haben, tuiisis man «ich iniinor gegfiiwilrti^' halten, daas dieselbe lUs V'ortrag für

den beHtimmten nächsten Zweck medergeschiieben warde, und dass der VerÜMMr

elbft bei der Veröffentlichung denelben betonte: »Sollte trotadem jemand ge-

aeigt sein, de nach dem Mamtabe wiBsenMhafUicher Kritik ta praüen, so be-

merke ich« . . . daiB manche hier amgespiodiene Ansiebt bei einer nochmaligen

wrgfTiltigen Prüfung, zu der mir jet«t die Zeit nidit zu Gebote steht, sieb viel-

leicht mir selbst als nicht baltbar erweisen üQrfte*.

Wttbeilaifea XXI?. 3
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Meinhards Tod geschaffene Lage passt, welche sich vorher uicht he-

rechneü liess'. So ist das Urteil Uber die Echtheit dieser ürknnde

auch heute noch ein geteiltes.

Dem Wesen der Sache nach mag es auf den ersten Blick ziem-

lich belanglos erscheinen« wie das Urteil Uber diese Urkunde lautet

Hat doch Margaretha durch die nnawdfeUuift echte Urkunde Tom
26. JSnner 1363 Tirol samt Zugehdr den Herzugeu von östeneieli

verhchriebeu.

Mit Recht ist betont worden, dass, wenn auch durch die eudgiltige

J^ösung dieser Streitfrage im Wesen der Sache sich wenig ändert, da-

durcli immerhin manclies gleichzeitige Ereignis in einem ganz ver-

bchiedeneu Lichte erscheinen muss^i. Es fallt ferner ein neues Licht

auf die Individualitiit Herzog Hudülfs. Seine Tätigkeit auf dem (jcbiete

der ürkundeufälschuüg ist zwar durch die grossen österreichischen

Hausprivil^ien zur Genüge erkannt und bekannt, wird aber dadurch

um ein neues Moment bereichert: Das Ziel der FiUschertätigkeit beim

Privilegium maius war die Sicherung von P^hrenvorrechten und Vor-

rechten fUr die bereits im Besitze der Habsburger befindlichen Länder,

mit einem Worte, die Sicherung des ersten Platzes nach den Kur-

fürsten iflr den Herzog Ton Österreich, nachdem dieser durch die

goldene Bulle Tom KurfttrstenkoUegium ein für allemal ausgefchlossen

war. Hier aber ist das Ziel die Erwerbung eines neuen Landes.

Wie nun gar, wenn der Nachweis der Urkunde vom 2. September

1359 als Fälschung auch auf die Entstehung der Urkunde vom
26. Jänner 1363 ein unerwartetes Licht werfen würde? Vergegen-

wärtigen wir uns nur, was Huber schon hervorhob'*), dass die Ur-

kunde von l^fjO auf jene von l 'Muj nicht nur bezüglich des Inhaltes,

.sondern auch bezüglich des Diktates von mas.sgebendeni Kintluss war,

so dass mau dieselbe gewissermassen als Vonukunde bezeichnen kann.

Die Folgerungen, welche sich aus diesem Verhältnisse der beiden Ur-

kunden im Falle der Unechtheit der ersteren ergeben, sind noch nie

gezogen worden. Die Verteidiger der Echtheit hatten dazu keine Ur-

sache, yon den Gegnern aber ist dies bisher übersehen worden.

Dazu kommt die unleugbare Bedeutung der in Frage stehenden

Sache an sich. Es ist uicht nur ein Wettbewerb um den Besitz yon

Tirol zwischen Österreich und Baiem, sondern ein Bingen um die

Vormacht in Süddeutschland. Gewann Baiem Tool, ffir dessen Er-

werbung Kaiser Ludwig kein Mittel anzuwenden gescheut hatte, dann

war ihm die Selbständigkeit, welche es in früherer Zeit besass, wieder

') Ficker a, a. 0. l'Hi.

») A. a. 0. S. 127.
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?erburgt Aach fUr Öslerreich haudelte es sich nicht bloss um den

Gewinn eines gebirgigen Landen. Ohne Tirol wäre Österreich yielleicht

^uemd zur Stellung einer Macht zweiten Ranges verarteilt gewesen^).

Ton seinen reichen Besitzungen in den Yorlanden war es so gut wie

abgeschnitten und ancli die Erwerbungen in Frianl hatten nur halben

Wert
Diese Erwägungen dürften es gerechtfertigt erscheinen lassen,

wenn ioi Folgenden die Untersuchung Uber die Echtheit der ürlninden

yon 1359 nochmals aufgenommen wird«). Ich sage der Urkunden,
denn jene vom 5. September hängt mit der vom 2. September so iuuig .

zusammen, dass uur beide echt oder beide uneclit sein können. Die

graphische Untersuchung ergibt, dass beide von einer imd derselben

Hand geschrieben sind '). Beide Urkunden führen ferner, worauf noch

zurückzukommen sem wird, die Korroboration : , unser insigel, das wir

zü grozzen saciieu gewenlich nüczen*, während au beiden Ur-

kunden da:i gewöhnliche Siegel Margarethens hängt

Haber, der diesen Sachverhalt nicht kannte, weil ilim, wie es

scheint, nicht da» Original, sondern nur eine Abschrift vorlag, hat

fipeüich die Urkunde vom 2. September für echt, jene vom 5. September

dagegen für unecht erklärt^). Der massgebende Chmnd hief&r war, dass

Margaretha in der Urkunde Tom 5. September die Lehensherren an-

geblich bittet, die bezQglichen Lehen den Herzogen von Österreich

«nnverzogenlich ane alle Widerrede" zu Tcrleihen. Allein dieses Regest

beruht auf einem Versehen. Hnber Übersah den Kachsatz: ,wenne

ez ze schulden kumt, in aller der mazze, ab der egenante unser ge-

Bcheftbrief weiset, ane alle geverde", das heisst also, die Lehensherren

ßollen den Herzogen die Lehen dann unverzüglich verleihen, wenn
Margaretha, ihr Gemahl und ihr Sohn mit Tod abgegangen sein

würden, so wie es in der Yermächtnisurkunde vom 2. September fest-

'

') Vergl. Ficker a. a. 0. S. 142.

) Für Erleichterungen bei der Honützung des archivaligchen Materiales bin

ich Herrn Hofmt Dr. Gustav Winter, Direktor dea k. u. k. Haus-, Hot- und

fcitaatijarchives in Wien, Herrn Dr. Oi»kar Freiherm von Mitis, Aspiranten ebenda-

«elbtit, und Henn Professor Dr. Michael Majrr, Direktor der k. k. iStatthalterei-

arduTet io Innsbrnck, su lebhaftem Danke verpfliditet

*) Die Uxkonden bieten so viel Vergleiehmigiinaterial, des Ductus i»t in

beiden ein ao tibereinitimmeader, dass ich niieh für dea Kaohweia Iran ÜMsen

lOMin. Ich erwähne bloss die in beiden Urkunden vollständig gleiche Verschnör-

kelung der Oberschäfle bei den grossen Anfangsbuchstaben der ersten Zeile (Wir,

berrzogin, Allen), das B in Brandenburg, das M bei raarchgrofin in der einen,

bei Margaretha in der andern l'rkundc, sowie die ganz charakteristische Gleich*

Jicit in den Abkürzungszeichen.

*) A. a. 0. S, 128.

3*
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gesetzt ist. Die Ausdrücke , vormals" und .emala* aber, welche in

dieaer Urkunde für die nur drei Tage früher ausgestellte vom 2- Sep-

tember gebraucht werden, bieten allein keinen hinreicheuden Grund,

dieselbe für gefälscht zu erklären. Sie besagen nicht mehr, als das»

eben die Urkunde rom 2. September Tor jener Tom 5. September aas-

gestellt wurde 1).

Die Bedenken, welche gegen die Echtheit der Urkunde vom 2. Sep-

tember vorgebracht worden sind, konnte bereits Hnber in seiner Qe-

schichte der Vereinigung Tirols mit Österreich eingehend wtirdigen,

weil seit dieser Zeit wesentlich neue Argumente nicht beigebracht

worden.

Es ist eingewendet worden, dass aotfallender Weise die Ver-

mächtnisurkuude von 13r>3 auf jene von 13.')*.) mit keinem Worte

Bezug nimmt. Huber scblie>st sich bei Widerlegung dieses Einwaudes

ciuer Bemerkung von Kink an, nach welcher eine Bez-ugnahme nur

dann notwendig gewesen wäre. ,weun einer der stipulirenden Tt^ile

sein Versprecheu nicht gehalten hätte*". Diese Widerlegung beruht

aber auf einer Verkeuuung des Charakters der Urkunde vom 1359.

Nicht mit einem Vertrage zwischen zwei Parteien haben wir es zu

tun, sondern mit einem Vermächtnis, bei welchem, »vorausgesetzt dass

die daran geknüpften Bedingungen eintreffen, der eine Teil gibt, der

andere nimmi Die Bedingungen bei dieser Urkunde bestehen daxin,

dass Ludwig, Margaretha und ihr Sohn Meinhard ohne Erben sterben.

Am 26. Janner 1863 waren diese Bedingungen nnr snm Teil erfUli

Ludwig und Meinhard waren gestorben, Margaretha war am Leben.

Herzog Rudolf hatte also damals auf Omnd der Urkunde Ton 13d9

noch kein Anrecht auf Tirol, auch wenn dieselbe echt war. Es ent-

fiel, wenn alles beim Alten blieb, auch die Notwendigkeit für die Aus*

fertigung einer neuen Urkunde. Man darf nicht einwenden, dies sei

deslialb notwendig geworden, weil Margaretlia am 17. Jänner 13<)3

versprochen hatte, ohne Einwilligung ihres Rates Tirol niemandem zu

vermachen. In der I'rknnde vom 2, Se]>tember 1 ;>.')'.) war auch lür

diesen Fall vorgeselien worden. Margaretha erklärt darin alle Ur-

kunden, mögen dieselben vor oder nach dieser Urkunde ausgestellt

sein, für ungiltig, welche gegen dieses Vermächtnis Verstössen. Ihe

Notwendigkeit für die Ausfertigung einer neuen Urkunde trat nur

dann ein, wenn Budolf nach dem Tode Ludwigs und Meinhards Mar-

garetha zu einem weitergehenden Zugeständnis zu bewegen Termochte.

') Der Ausilruck »vormals* wird in derselben Bedeutung gebraucht in der

eudgiltigen Venichturkunde Margaretbena vom 29. September 1363 mit Betagt

auf das Vermächtnis vom 26. Jftnner deaselben Jahres.
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Dasselbe kann sich uicht auf die Zeit des Aulalles beziehen, deun

«ach die Urkunde vom 2G. Jänner 1363 hält daran fest, dass liar-

gaiethA die Begieniug des Landes bis zo ihrem Tode verbleibe. Daher

können nur sachlich umfangreiehere Zogeständnisfie diese Notwendig-

keit bedingt haben. Solche liegen anch tatsächlich vor, gans abge-

sehen von ihren Besitsnngen in Baiern, welche Margaretha im Jahre

136S den Habsburgern Terschiieb, nur sind dieselben bis heate auf-

&Uender Weise Ton Niemandem beachtet worden. Deshalb ist anch

das Verhältnis, in welchem die beiden Vennftebtnisurknnden zu ein-

ander stehen, nie richtig gefhsst worden. Nksht nur Tirol, Q5rz, die

Gegend au der Etsch mit der Burg Tirol und allem, was dazu gehört,

vermacht MiirgaiLlha in der Urkuude vom Jänner 13(3:> neuerdings

den Herzogen von Österreich, sondern iiusserdeiu das Ilmtal. Aul

diese l»isher uicht beaclitete und doch ausserordentlich wichtige 'iat-

sache werde ich noch zurückkommen. Hier genügt es, dieselbe fest-

gestellt zu haben. Denn war so das Vermächtnis von 1363 ein sach-

lich viel weitergehendes als das von li&5i)t so konnte auf dasselbe

nicht recht wohl Bezug genommen werden.

Was ich bis jetzt Torbrachte, spricht zu Gunsten der beiden Ur-

kunden von 1359 und man könute dieselben für unbedingt echt er-

klaren, bestünden nicht noch andere Verdachtsmomente.

Will man sicheren Boden für die Beurteilung der beiden Ur-

kunden Ton 1359 gewinnen, dann muss man sich Tor allem die

fngb vorlegen, ob Margaretha Überhaupt das Recht besass, in dieser

Weise über Tirol zu verfügen. Gewiss ist, dass sie dieses Becht nicht

hatte bezüglich der Beiehslehen. Dessen war sich schon der Konzi-

pient der Yenniditnisnrkunde vom 2. September 1359 bewusst und

CT sah sich daher genötigt, diese Verfügung damit zu begründen, dass

er für Margaretha ein ähnliches Vorrecht m Aiispruch nahm, wie es

die Paragraphe 9 und 16 des Privilegium malus den Herzogen von

Österreich zusicherten, wenn er dieselbe Tirol vermachen lässt: ,mit

den freyheitcu und rechten, die ouch alle unser vordem und wir in

den obgenanteu unseru landen herbracht und besezzen haben von

alter, also swenne da nicht erben weren mannischer gediet, daz denue

dieselben unsere lunt valleu solten mit erblichem rechte an die ältisten

tochter, die ouch darnach mit im landen schaffen und tun
mag nach allem irm willen, swaz si wil*^). Noch weniger

war Margaretha natürlich za einem solchen Schritte berechtigt ohne

Zostiinmnng ihres Gemahls, deren in der Urkunde mit keinem Worte

*) Vergl. Berchtold a. Aw 0. S. III.
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gedacht wird. Dieser war ja im Jahre i;U2 gemeinsam mit ihr von

Ludwig dem Haier mit allen Reichsieheu belehnt worden. Von bairi-

sehen Historikern^) ist sogar behauptet worden, Margaretha habe bei

ihrer Vermählung mit Ludwig zu dessen Gunsten aof ihre Anrechte

auf Tirol Terzichtet nnd dadurch fttr den Fall, daas ihre Ehe kinderlos

bliehCf den Obergang des Landes an die Erben Ludwigs zagesichert.

Es ist ein Verdienst Hubers^ festgestellt zu haben, dass diese Be-

hauptung auf Aettenkhofer*) zurückgeht, der sich aber dafttr auf keine

Urkunde zu stfitzen Tennag, und dass eine solche heute auch weder

im Beichsarehir in München, noch im Staatsarchiv in Wien üch ror-

findet. Das Nichtvorhandensein dieser Urkunde beweist natürlich noch

nicht, dass diesfll)e übcrli;iu|»t nicht ausgestellt worden ist. Wir werden

trachten müssen, auf iudirektem Wege zu ermitteln, ob dies geschab

oder nicht.

Am 11). Dc/.cnib^r 1.)')!^ verschrieb Ludwii; >eiuer (jeiuiililiu die

Vesten und Städte Innsbruck, Hall, St. IVterftberg und Hertenberg

mit der Bestimmung als Wittum, dass dieselben uach ihrem Tod au

ihre Kinder, oder, falls solehc nicht vorhanden wären, an seine (Lud-

w^) Erben fallen sollen'). Auch- Huber "). der gewichtigste Vertei-

diger der Echtheit der Urkunde vom 2. September 1359, musste zu«

gestehen, dass man damals am tirolischen Hofe für den Fall, dass

Ludwig und Meinhard vor Margaretha mit Tod abgiengen, die \^er-

einigung Tirols mit Baiern ernstlich in Aussicht genommen habe. Es

ist aber nicht ganz richtig, wenn Huber meint, in den spateren Ver-

gabungen Ludwigs für seine Qemahlin sei der Fall, dass er und et-

waige Kinder aus seiner Ehe mit Margaretha vor dieser sterben

konnten, gar nie mehr in's Auu^e uefasst worden und diesbezüglich

auf die Urkunden vom 10. Novembi r l:'>.'»7 und vom 2d. September

13<)0 verweist. Dass gerade aus dieser Zeit Vergabungen Ludwigs für

seine Gemahlin v<)rlie<rcn. ist ausserordentlich erwünscht. Dieselben

können uns zei_;('ii. welchen Staudpunkt Ludwig und mit ihm, still-

schweigend wenigstens, Margaretha, für welche die.se Urkunden aus-

gestellt sind, bezüglich der Zukunft Tirols vor und nach der Zeit eiu-

*) FesRinaier a. a. 0. S. 26; Berchtold a. a. 0. 8. lU.

*) Vereinigung etc. S. 54 Anm. 3.

") Kurzi?efa«8te Geschichte von Baioin S. 44.

*) Ihiher. Vereiniguntr S. I7.'i Nr. IS"*: Wer abf*r, das wir on leiplich erlen

verlureii nud der nicht hieten, oder notli bei un?-' rer lieben vorgenaiittMi ge-

mai'heln ge\vunnt''ii. so s-ullen sy wnl.-r an unser • rben und nachomen, die una

billich uud xe recht erben sulleut, darnach keren und gevallen.

*) Ebenda 8. 51.
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nehmen, sn welcher Margaretha ihre erste Yennachtnisiirlniade über

Tirol m Gnniten der Herzoge von Öeteneich ausgestellt haben soll.

Durch die ürknnde Tom 10. November 1357 verschreibt Ludwig

seiner Gemahlin die Teste Eppau samt ZugehÖr als Wittum und knQpft

daran die He.stimniuii<(: ,\Vunii oiich die obgenant unser lieb gemachcl

verseil aidet, das irs lebens nicht raer ist, so sol die obgeiiante vestc

Ej)]>iiii mit aller irer ZM<;ehönm<^ erblich geiizlieheu uud ledichlicheii

au unser erben wider 'j;evallen* i). Es ist richtig, dass Lndwiir hier

nicht ausdriicklicli ausspricht, diese Bestimmung solle in Krait treten,

falls auch Meinhard vor Margaretha gestorben wäre, allein der ganze

Wortlaut der Urkunde setzt voraus, dass er auch diesen Fall hier im

Auge hatte. , Unser erben* vom Standpunkte Ludwigs können die

Kinder ans der Ehe mit Margaretha ebenso gut sein wie seine Agnaten,

die Herzoge von Baiem. Vergleichen wir diese Urkunde mit der eben

besprochenen von 1353, so sehen wir, dass Ludwig hier die Kinder

aus seiner Ebe mit Margaretha bezeichnet als «nnserew kind und
leiplieh erben*, seine Agnaten dagegen als-,unser erben*. Am
deutlichsten erhellt diese Terminologie aus der Urkunde Ludwigs vom

10. Februar 185><. mittels welcher er seiner Gemahlin die Veste Klingen

uud die Stadt Wasserl)urg el>enfalls als Wittum verschreibt*). Hie

Vererl)ung dieser in Haiern gelegenen Hesitzungen stand lest. Sie

mussten nach dem Tode Marijaretliens an ihre Kinder aus der Ehe

mit Ludwig und weuu solche nicht am Lebtni waren, nach der Teilungs-

urkunde vou 1351 an die Herzoge von Baiern fallen. Wie wird nun

dies in der Urkunde zum Auslruck gebracht? „Uud swenne die ob-

genaote nnser gemahel verschaidet, so sol die vorgenaute vest und

stat . . . wider an unsrew kind (aus der Ehe mit Margaretha)

und erben (die Herzoge von Baiern) ledichleich und erbleichen wider

erben und gevallen*. Daraus wird klar, dass der ganz allgemeine

Ausdruck .unser erben* in der Urkunde von 1357 nur bedeuten kunn,

die Veste Eppan solle nach Margarethens Tod an ihre Kinder ans der

Ehe mit Ludvrig, im Falle solche nicht vorhanden sind aber an seine

(Ludwigs) Erben fallen. Waren darunter ausschliesslich Kinder Mar-

garethens und Ludwigs gemeint, dann müsst«' die Stelle nach der in

der Kanzlei Ludwigs üblichen Terminologie lauten: au unser leip-

lieh erben" oder .an uuser baider erben" ^j.

>) Ebenda & 184 Nr. 202.

<) Ebenda & 185 Nr. 204.

') Vergl. u B. die Stelle an» der im Folgenden su beHprechenden Urknnde
vom 25. September 1360: »daraaf (auf genannte Veeten und StAdte) wir -insrer
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Ludwig stand also im Jahre 1857 noch gani aof demsdben im
Jahre 1353 nSher prSsisirien Standpunkte, daas im Falle die Kinder

ans seiner Ehe mit Margaretha Tor dieser sterben, seine Eiben, das

heisst die Herzoge von Baiem, in Tirol folgen sollten.

Eine andere Bewandtnis hat es mit der Urkunde Tom 35* Sep-

tember 1360'). Markgraf Ludwig hatte seiner Gemahlin ab Horgen-

gabe die Städte und Vesten Landsberg, Weilheim, Pael und Aibling

verseil rieben. Als es sich mm im Jahre 13;)9 darum handelte, seinem

Sohn Meinhard das Ileiratsgut im Betrage von IS.OOO Gulden sicher-

zustellen, lie.ss ihm Margaretha zu diesem Zwecke die genannten Be-

sitzungen ledig und Ludwig verwies sie bezüglich ihrer Morgengabe

auf die Vesten llodeueck, Stein am Ritten, Ehrenberg und Königs-

berg. Von diesen Schlössern befanden sich damals die drei erst-

genannten in österreichischem Pfaudbesitze. Herzog Albrecht hatte

dieselben am 7. Dezember 1354 für 23.000 (iulden von Herzog Fried-

rich von Teck gelöst und überdies 5000 Gulden bar an Ludwig ge-

liehen*). Am 18. August 1359 legte Herzog Rudolf gemäss einer

schon im Jahre 1354 getroffenen Verabredung 28.000 Gulden vom
Heiratsgut seiner Schwester Margaretha auf diese Besitzungen"). Da-

mals wurde auch Tereinbart, dass wenn Meinhai^ und Margaretha ohne

Kinder sterben sollten, die bairischen Besitzungen wieder an Baiem,

Ehrenberg, Bodeneck und Stein wieder in österreichischen Pfimdbesits

zurückfallen sollen. In der Urkunde vom 25. September 1300 nun.

etwas mehr als ein Jahr nachdem Margaretha die fragliche Vermäclit-

nisurkunde au>gestellt haben soll, bestuumt Ludwig, dass Margaretha

in dem Falle, dass er. Meinhard und dessen Gemahlin Margaretha ohne

Hinterlassung anderer Erben vor ihr sterben sollten, die drei Schlösser

nach den mit den Herzogen von ( >sterreich hierüber getrofleneu Ver-

einbarungen aus dein österreichischen Pfandbesitz lösen solU) Der

Grund dieser Verfügung ist nicht einzusehen, wenn damals die Ur-

kunde vom 2. September 1359 schon in Krafb bestand. Dieselbe hat

nur dann einen Sinn, wenn Ludwig Yoraussetzt, dass Tirol in diesem

baider liehen Min mai^jfraf Maenharten und Margareten (vou Osterreich)

unser tochter . . . irs heiratgütö verweiset haben*.

') Huber, Vereinigung S. 203 Nr. 235.

•) Ebenda S. 179 Nr. 175.

•) Ebenda 8. 190 Nr. 220.

*) Wer aber, das ca le schulden chom, das unser sun maigraf Maenhart

und fraw Margaret unser tO(hter verschieden on leiberl«en, des golt nicht en-

welle, KO so] dew ofgpnant fraw Margaret, unser gf^mahel. die vorgenant vestt^n

haben inui Innen nueli den taedin<,'en, als zwisclian uns und den herzogen von

Osterich ze baiden selten getaedingt ist und begriflen.
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FftUe zanächat an Margaretha und dann an jemanden andern aU die

Herzoge von Österreich fallt.

Ludwig hatte also im Herbst 1800 keine Kenntnis Ton der an-

geblich ein Jahr früher ansgestellten Vermachtnisorlrande seiner 6e-

mahlia ; es schwebte ihm nicht einmal die Möglichkeit Tor, Tirol könne

nach seinem nnd seiner Gemahlin kinderlosen Ableben an die Herzoge

Ton Österreich fidlen. Da er in den Jahren 1363 nnd 1357 seine

Erben, die Herzoge TOn Baiern, als diejeuigeu bezeichnet, auf welche

die Besitzungen in Tirol, welche er seiner Gemahlin als Wittum ver-

schrieben hatte, in diesem Falle übergelieu ijolleii, darf mai] mit Hecht

auiiehmen, dies sei auch bei der Ausstelhmg der I rkuude von 13(>0

seine Intention gewesen, obwohl es nicht ausdrücklich gesagt wird.

Nicht von jeher war Markgraf Ludwig auf diesem Standpunkt

gestanden. Am 20. Jänner 1342 gab er seinen Willen kund, dass

Margaretha 1000 Jdark von ihrem Out im Lande Tirol in ihre Kam-

mer nehme ^^onverzigen aller irr rehten, die si hat aU aiu erb und si

-daran nicht irren mit dehainen Sachen'^). Diese Zustimmung erfolgte

freilich noch vor Vollzug der Vermählung mit Margaretha (10. Februar

1342), allein Lndwig fühlte sich bereits damals als Herr yon Tirol*).

Ja sogar noch in der Teilnngsurknnde TOn 1351'), gemäss welcher

Oberbaiem nach Ludwigs kinderlosem Tod an seine Brttder fallen

sollte, ist Ton Tirol nicht die Bede.

Die Yerschiebong in der Ansicht Ludwigs über die Zukunft Tirols

erfolgte also in den Jahren 1351 bis 1353. Das war nur dann mög-

lich, wenn innerhalb dieser Zeit Margaretha zu Gunsten ihres Gemahls

auf ihre Aurechte auf Tirul m >eiuem ganzen Umfange \) verzicht<;t

hatte. Die betreffende ürkuudc, deren Existenz auch bairische Histo-

riker annahmen, die aber Huber mit Bestiuimtheit ahlehute, mus.s also

wirklich einmal vorbanden gewesen sein, nur war sie nicht bei der

') Ebenda 8. 154 Nr. 82.

») Verfil, ebenda S. 37. In eben dieser Urkunde neout übrigens Ludwig

Jlargaretha bereits »unser lieb wirtiu*.

•j Quellen und Erörterungen 6, 4)0".

*) Bei der Urkunde vom Ii). December 1363 darf nicht ausser Aobt geUsaea

irerdea, dsM die Stidte und SohlOner, auf welche die YerfOgong Ludwi«« sich

besieht (Innthnick, Hall, St. Petersherg nnd Hertenberg) lämtliche im Inntal

gelegen sind, aof weichet das Yermächtnis von 1359 sich nicht erstieckt, sondern

erst jenes von 1363. Ei wäre also darnach die .Möglichkeit nicht ausgeschlossen,

da»s Margaretha zwar auf das Inntal, dem H.iieru nächst irelefrenen Teil Tirol»

Ver/irbt leistete, das übrige Tirol aber »iih vorbehielt. Diese Annahme wird

aber dadurch ausgeschlossen, das*- Ludwig im Jahre I6ö7 bezüglich Eppau, wie

wir sahen, dieselbe Verfügung trillt.
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Vennahluog Ludwigs mit Margaretha, sondern in den Jahren 135 t

bis 1353 ausgestellt Dieselbe sicherte den Agnaten Ludwigs das Land

auch dann zu, wenn er und sein Sohn Tor Margaretha sterben sollten.

Dies ist in der Urkunde ron 1353 ansdrQcklich ausgesprochen, in

jenen von \?}'ü und 13nO wenigstens stillschweigend vorausgesetzt.

Es i>t <his iiisoferne von !^rö.s>tt'r Wichtigkeit, als die Hcrzot^e von

Ostem-ieh, wie Kicker als erster b(4ontt', nicht als Erben Ludwigs oder

Meiuhürds, sondern im liesten Falle al^ Erben Margarethens in 'l'irol

folgen konnten. NacliiU in Murtr iretha ilie-c rrkunde ausgestellt hatte,

war denselben anscheinend jede llullniuig benommen, Tirol lür sich

zu erwerben. Man suh also am Hofe Ludwig des Brandenburgers in

Oberbaiern und Tirol zwei Länder, welche sich nach dem Aussterben

des Mannesstammes in gleicher ^\'eise vererben sollten. Ein Unter-

schied bestand nur in formeller Bezielnrng. Während Oberbaiern in

diesem Falle sofort an die Erben Ludwigs fallen mu^ste, sollte in Tirol

Margaretha folgen und erst nach ihrem Ableben die Herzoge von

Baiern.

Damit ist der Nachweis erbracht, dass Margaretha im Jahre 1359

über Tirol nicht mehr frei rerfQgeu konnte Tat sie es dennoch, so

lag darin die gröblichste Verletzung des ihrem Gemahl gemachten:

Zugeständnisses. War zu einem solchen Wortbruch irgend ein zwin-

gender Grund vorhanden? Man nimmt allgemein an, Margaretha habe

am l\ September l.)')*.). ur.raittelbar nach vollzogener kirchlicher Ein-

segnung ihrer Ehe mit Ludwig, im (Jelülile der Dankbarkeit gegen

HerzofT Kiidolt'. der sich um »las ZustaiHlek'-mmeii der .Vu-.-öhuuu.j mit

der Kirche unzweifelhafte \'erdieuste erworben hatte. Tirol den Her-

zogen von Österreich vermacht und timlet so ;;ii( h den Tag der Aus-

stellung der Urkunde bezeichnend und bedeutuug>voll. Allein es wurde

bereits hervorgehoben, dass die Bemühungen Rudolfs in dieser Sache

keineswegs so gauz selbstlos waren. Erst nach der Aussöhnung des

») Wie Belb-tiindiir Lu.lnip in der tolf^ezeit die TJerrienmj^ in Tirol führte,

peht am be-ten aus der iHteluMiden Vollma< lit (Huhrr Vereiniirnn'j S. 180

Nr. 179) von 135:» April 10 Tirul hervor, welche ich nach dem Kegibter Ludwigs

(Lo<h 5!i des Innsbrucker ttatthaltereiarchivs f. 92) im Wortlaate mitteile: Wir

Ludwig eto, becbennen etc., das wir der hochgeboren Ittntiiuie feawen Margret,

narcligrefiii se Brandenbarg etc., erlaubt und vollen gevalt und macht gebe»

habm etc., das ai ein nitung einnemen nnd verhören sol und mag von Heinxicb

dem Snelmanne, anaeim diener. von der vesten und dem gericht ze Tawr, Ton

den aÖUen ze Insprut,'^' mi.l zt- Hall und von allen den ]>fiantschiiften, die er TOtt

ans ynne hat und sol und ma- auch die vorgen inten vesten. zoll und all pfant-

schaft von im ledigen und lösen, wenne sie wil, nah der brief sag, die er von

uns darüber hat. Datum Tirolib feria VI infirn octavam paacc anno L*^,
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tirolischen Herrscheipaares mit der Kirche war aach die bereits toU-

sogene Yermihlimg seiner Schwester mit Herzog Meinhard unanfecht-

bar. Rudolf hatte also eben so sehr im eigenen wie im Interesse

Haigarethens gehandelt Es war demnach auch kein zwingender Qrond

Torhanden, der Margaretha zu besonderer Dankbarkeit gegen ihn

stunmen mnsste. Davon weiss auch die Urkunde vom 2. September

nichts zu sageu. Margaretha erklart in derselben bloss, dass nach

ihren Kindern die Herzoge von Osterreich die nächsten Frhen Tirols

sind, die sie abrreseheu von «lein Keclite, Jas sie vou »elb.^t auf dieje.s

Land halieu, aus angeborMuer Freundschat't und Liebe zu rechten Krhen

nimmt. Davon, dass diese Verfü<:ruii<r dem Getuhle der Dankbarkeit

eutspruuijeii sei, vernehmen wir kein Wort.

Anderseits niuss gewiss zuir<'gebeu werdiu, dass für Margaretha

nicht der geringste Grund vorlag, das ihrem Gemahl gegebene Ver-

sprechen zu. brechen. Wir sind berechtigt anzunehmen, die Verzicht-

leistung Margarethens zu Gunsten Lndwigs sei eine völlig aufrichtige

gewesen. Nach allem was wir wissen, lebte sie mit ihr«:m Gemahl im

besten Einvernehmen*). Und dennoch soll Margaretha an dem Tage, an

welchem ihre Verbindung mit Ludwig die ersehnte kirchliche Sanktion

erhielt, der Sprosse aus dieser Ehe, der nächste Erbe Tirols, legitimirt

und demselben zu seiner Vermahlung mit Rudolfs Schwester Margaretha

die Dispens ertheilt worden war, zu einer Zeit also, da die Erbfolge

in 1^1 fest gesichert schien, ihren Gemahl treulos hintergaugen haben.

Denn einen schnöden Bruch des Versprechens bedingt die Vermacht-

nisurkunde von 135'.^ von Wort zu Wort. Margaretha aiinullirt in

derselben direkt die V«»rzi('htleistuu<; auf Tirol zu 'iuusttn ihr«'s Ge-

mahls. weuii sie iür den Fall, dass etwa nach ihrem Tode eine vor

oder nach dieser Urkuude ausgestellte entgegen _;est tzte l'rkun<li-

was ihr nicht bewus.st sei — produzirt würde, dieselbe tiir nichtig

erklärt. Es ist schon von Berchtold-) betont worden, dass ganz andere

Gründe als bisher vorgebracht werden müssteu, um ein solches Vor-

gehen von Seite Margarethens erklärlich zu finden. Es liesse sich

eventuell begreifen nach dem Tode Ludwigs und unter dem Drucke

besonderer Verhältnisse, nie und nimmer aber an dem Tage, an wel-

chem sie mit ihrem Gemahl enger verbunden worden war denn je.

So wird der Tag der Ausfertigung dieser Urkunde allerdings bezeich-

nend und bedeutungsvoll fUr die Beurteilung derselben, aber wie ich

meine im eutgegejigesetzten Sinne als bisher angenommen wurde.

') So urtfilt auch Uul>or, Vereinigung S. 30 f.

») A. a. ü. 108 Anm. 35.
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Das Vermächtnis von 1359 sagt ims übrigens <lnrcb seinen Inhalt

deutlich^ wes Geistes es ist. Es wurde bisher übersehen, dass in das-

selbe das Inntal nicht einbezogen ist^). Die Folgerung, welche ana

dieser Tatsache vielleicht gezogen werden mdchte, dass namlick Mar-

garetha in den Jahren 1351 bis 1353 zu Gunsten Baierns swar aaf

das Inntal, nicht aber auf die GrafiMhaft Tizol im engeren Sinne Ver-

geht geleistet hatte, wnrde schon widerlegt*). Es mnss also mit der

Sache eine andere Bewandtnis haben. Erinnern wir nns nun, da»
am 2. Mai 1335 Kaiser Ludwig die Herzoge Ton Osteneich nicht aar

mit Kärnten, sondern auch mit dem sfldlichen Teil Tirols bis an die

Finstermünz, den Jaufen und die HolzbrOcke (zu Oberau bei Franzens-

feste) belehnte, so wird klar, dass die Urkunde von 1859 auf dem
Staudpunkte dieser Belehnuug steht. Den Teil Tirols nördlieb dieser

Grenzniaiken nennt ja Kaiser Ludwif^ selbst mehrmals kurzweg daa

Inutal-*), &o dass kein Zweifel daran aufkommen kann, dass die ße-

lebnun*z;surkuude des Kaisers und das auj^eblicbe \ erciiicbtnis Marga-

retheus bezüglich der Abgrenzung vollständig übereinstimmen. Das

ist nicht ohne Interesse. Mit Meinhard II. war die Tendenz der Grafen

on Tirol aui' eine Arrondirung ihrer Besitzungen im , Lande im G^
birge" zu einem gewissen Abscbluss gediehen. Ihrer Herrschaft unter-

stand — das Postertal ausgenommen — so ziemlich alles, was wir

heute unter Tirol verstehen. In der Teilnngsnrkunde von 1271 kommt
unseres Wissens auch zum erstenmal der Ausdruck ,oomitatus et do-

minium l^rolense* fÖr dieses Gebiet vor^). Er wechselte in der Folge-

zeit, aber mag er nun , herschaft von Tirol* ^) oder kurz .oomitatus

Tirolis"') lauten, es ist darunter der GesamtbcMtz innerhalb des heu-

tigen Tirol, also auch das Inntal verstanden. Erst nach dem Tode

König Heinrichs faud wieder eine Kinsciirüiikun«^ dieses Gesamtbegriffes

statt, die, wenn nicht bedingt, so doch wenigstens begünstigt wurde

Im Jahre i:i5!< veinKiclit ALnt,'aretha den Herzof^en von Ostorreich: »die

land \uul grufst licfte ze Twol und /e (jör/, uuil tm«li die ^'fg^ent an der Etscb

mit der pui-g üe Tyrol'; im Jahre I3ü3 dagegen: ,die wndigen und edeln graf-

•cbefte se Tjrol und ze Gönt, die land und gegeude an der Kt«ch und das
Intal mit der borge ze l'yrol*.

*) Vergl. oben S. 41 Anm. 4.

>) So in den ebenfalls am 2. Mai 1336 fSr die Herzoge von Osterreielk aut-

gestellten Urkunden bei Stcyerer, Commentarii ad bist, Albei-ti II. S. 85 md
Böhmer. Reg. imp. \ II Nr. 1672. Ebenso in der Urkunde Herzog Stephans von
Baiern bei .^teyerev .S. 88.

*) Vergl. lluber, (.lesch. Österreichs 1. 514.

») Uuber, Vereinigung S. 137 Urk. isr, 39 (vom Jahre 1333J.

«) Ebenda & 139 Ork. Nr. 40 (vom Jahre 1335).
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durch die mannigfachen Ansprüche, welche damals henrortraten. In

der genannten Urkunde Herzog Stephans Ton Baiem vom 2. Mai 1335,

also Ton einer Margaretha damals feindlich gesinnten Seite wird meines

"Wlama zum erstenmal wieder deutlich geschieden zwischen der Graf-

schaft Tirol, zu welcher der Abgrenzung nach auch das Etschland

gehörte, und dem Land in dem Inntal Setzt man die Echtheit der

Yermicfatnisurkunde Ton 1359 voraus, dann hätte Margaretha darin

die Bestimmung einer ürknnde anerkannt, die einst direkt zu ihrem

Kachteil erlassen worden war, sie hätte in die Zerreissimi? ihres

Yaterlichen Erbes gewilligt, und dus sclieint mir ganz ausgeschlossen.

Die Fassung dieser Urkunde stammt allerdings, wie schon Huber-)

erkauute, aus der Kanzlei Rudolfs IV. Üie Areuga stimmt wörtlich

mit anderen Urkunden Kudolfs überein-^) und nur ein Kanzleibeamter

des Her/.ogs konnte so genau den Inhalt der grossen österreichischen

Freiheitsbriefe kennen^). Auf den Umfang des Vermächtnisses aber

und auf die Beweggründe, welche dasselbe veranlassten, kann im Falle

der Echtheit nur Margaretha von bestimmendem Einfluss gewesen sein

und diese würde die angeblichen alten Anrechte der Herzoge von

Osterreich, welche einst gegen sie gerichtet waren, nie zur Grundlage

ihrer Schenkung gemacht haben.

Mit dem Umfang der Schenkung ist Überdies das Motiv, welches

ftr dieselbe genannt wird, unvereinbar. Basselbe besteht in der Ver-

wandtschaft Bndolfs mit Margaretha. Auf Ghrund dieser yerwandt-

acbaftlichen Beziehungen aber hatte Rudolf, gegebenen Falles natür-

lich. Anspruch auf ganz Tirol, das Inntal mit inbegriffen. Margaretha

erklärte also durch diese Urkunde einerseits die Herzoge von ( Öster-

reich als ihre wahren und rechten Erben, anderseits aber ii;ilitu sie

Rücksicht auf ein gar nicht mehr bestehendem Anreclit der Herzou-e

von Baiern auf das InntaL Das ist von ihrem »Staudpunkte um so

') Elienßo in der Urktnulo Kaiser Ludwifrs für Könij; Johaiui von Hühmeii

TOin 20. Mai 1:53!» iHuber. \ iTeinipunq: 145 Nr. fJ3) : »Wir der keyser vcrlilieu

ocii Jüiidu graieu ze Tyrol, de» kuaigcb buu von Ucheim, uud sineu erbeu und

haben odi in verlihen die grafichaft ze Tjrol, daz Yntal und iwaz er

in denselben landea iezand inne hat . . ,*

*) Getch. des Uersogn Radolf IV. 8. 43 Aom. 1.

") Amser mit der Urkunde Rudolfs fOr flie Grafen Ton Scbannberg stimmt

die Arenga auch noch mit der Urkunde Rudolt's vom 6. Doc. 1356 (Stiftangsurk.

nir die neue Kapelle in der Hurg zu Wien) fast wörtlit h Qbereiu. Steyerer

a. a. 0. S. 2j8. Gewiss ist der Diktator mich dif-t-r I rkunden Johauu von

Platzheim, Kudolfs nachmaliger Kanzler, der schon 13:S Juli 30 als dessen

lObertter ^^chreibcr« erscheint. Huber Rudolf IV. JS. 155 Anm. 2.

*) Th. fon Liebenaa a. a. 0. 8. 209.
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weniger erklärlich, aU .>ie im Jahre 130.') denn docli Tirol iu seiueui

gauzeu ürat'ange den Heraogeu von Österreich vermachte. Selir wohl

erklärlich aber ist diese Ungereimtheit, wenn die I rkundt^- ein Mach-

werk der Kauzlei Rudolfs IV. ist. Vou dem Bestrebeu geleitet, nacli

dem Aussterben des tirolischen Hauses vom Erbe desselben so viel aU
möglich an sich zu bringen, griff mau hier, um der Sache einen halb-

wegs rechtlichen Anstrich zu geben, zurück auf die Belehnnng Kuter
Ludwigs im Jalire 1335. Dazu mochte die Erwägung kommen, dasa

das Inntal in dem Yoraussichtlicben Kriege mit Oaiern nur sehr schwer

zu halten war, zomal auch ein Teil des daseibat begQterten Adels oß&n

mit Baiem sjmpathisirte. Dabei weist diese Urkunde eine Tielleidit

beabsichtigte Unklarheit auf, wenn Margaretha zuerst Yon ihrem väter-

lichen Erbe spricht und bei der Auf^hlung der Besitzungen einen

integrirenden Bestandteil desselben, das Inntal, nicht nennt^).

Das aus inneren Gründen gewonnene Ergebnis wird bestätigt

durch äussere Merkiaalc. Auf diese hm sind die beulen Urkunden

vou i;)»")'.! überhaupt noch nicht untersucht wurden. Auch Theodor

von Liebenau-), welcher behau)itet, die Urkunde vom 2. September

1351> rühre vom Kauzler KuJolts IV. her, hat wohl nur daj> Konzept

im Auge, da er. wie es scheint, das Original nicht geseheu hat 3).

Ebenso gründet sich Linduers ablehnende Haltung gegen die £chtheit

der Urkunde und die von älteren bairischeu Historikern vorgebrachten

Zweifel auf rein innere Merkmale. £ine Untersuchung der ausseien

Merkmale mochte von vorneherein wenig aussichtsvoll erscheinen. Auch

wenn die Urkunden notorische Fälschungen sind, können sie nur in

der Zeit vom 2. September 1359 bis 19. Jänner 1363 gefälscht worden

sein. Die Schrift muss also seitgemäss sein und kann keinen swin-

genden Anhaltspunkt f&r die Echtheit oder Unechtheit ergeben. Damit

ist schon ausgesprochen, dass bei der Untersuchung der ioaseren Merk-

') Hier darf vielleicht auch clarauf hinpewie^eu werdeu. dass in den beidcu

Urkuudeu vou J359 im Titel Margarethens Kärntea fehlt, währeud Margaietha

in allen mir bekannten ürknaden nah aach Hei-zogin von Kiraten nemit und
in ihr Siegel dietsn Titel allein aufgeoommen hatten obwohl die Heraoge von
öftterreich im fiiktiftchen Besitse des Landet waren. Dattsh den Umstand, dass

die beiden Urkunden in der Kanzlei des EmptTlngei-8 geschrieben worden, llaat

sich die bachc nicht zur QenOge erklären. Die Echtheit derselben vorausgesetxt,

ßind sie fast unter ganz denselben Verhältnissen entstanden wie die Urkunde
vora 26'. .liinnt'r 1363, für wcK'lif jene vom 2. September so;.'ar die Vorlage luidcte;

iintl dennoch erüchcut im Vermilchtuis von Margaretha rait dem Titel

4.>iner Herzogin von Kärnten.

*) A. a. 0. 8. 209.

*) Tergl. ebenda S. 210.
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xBftie die Schrift so gut wie ausgeschaltet werden konnte. Ja selbst

wenn sich mit Sicherheit erweisen liesse — was mir bloss sehr wahr-

scheinlich ist —, dass die Schrift der beiden ürkanden Bndolfs Kanzler,

Bischof Johann Ton Gork, angehört, wäre das immer noch kein strikter

Beweis der Ünechtheit derselben >). Eine in der Kunzlei des Empfängers

hergestellte Urkunde muss noch bei weitem uiclit uuecht sein ; die

Bfsiegelung durch den Aussteller genügt, um derselben Ueclitskratt zu

geben. Allerdings wird zugegeben werden müssen, dass bei einer in

der Kauzlei Uudulüs für diesen hergestellten Urkunde grösste Vorsicht

^boten ist.

') Dit'-pr fCarhweis ist deshalb Bchwor mit Sicherheit zu erbrinfj;on. weil

zu wenig \ eigli'icliuiifihniaterial vorliegt. Irh zu:: 'la/u zwei Urkunden Hu-

dolfs heran, die ungefähr in die Zeit fallen, in wt U her lu. E. die Urkunden

von 1359 entstanden «ind, falls sie FäUehungen uind. Die eine ibt das Bündnis

Heisog Bndolfb mit Enbiicbof Ortolf von Salzburg vom 29. J&nner 1362,

die sweite eine Urkunde Bndolfs fELr den Propst «lakob von Berchtesgaden

Tom 8. Februar 1962. Beide tragen die elgenbSndige Bekognition des Kanilers

Johann: Et nos Johannes dei gcaeia Gnzeentis episcopus prefati domint

nostri duci» prinius canccllarius recognovimus prenotata. Da stimmt nun das

» G in Ciurcensis mit dein lan<,'i'n Anstrich von oben voUstslndig mit jenem
von ^rrefinn und man hgretin in den Urkunden von 1350. Ebenso finden wir die

beiden Arten von r, je nachdem dasselbe mit dem folgenden Buchstaben kursiv

verbunden ist oder nicht, in den Urkunden von 1359 wieder in der Rekoguitiou

de« Kanzlers: gracia nnd Guxcensis (ohne kursive Verbindung), noitri (mit kur-

siver Verbindung). Hehr Oewicht, weil indiTidueller, mOchte ich schon l^en
anf das Kttrzungaieiehen bei Rttrsungen durch Suspension in Wörtern, die auf

en endigen (egen, TOrgSü), das in den Urkunden yon 1350 ständig wiederkehrt.

Kä äind immer swei ungefUhr hallikrcisförmig gebogene Striche, die mit den

konkaven beiten gegeneinander gestellt sind. Auch in der Keko;^nition des Kauz>

iers haben wir eine Kürzung durch ."Suspension in «iurct-li und auch hier ganz

das gleiche Kürzungszeithen. Noch ausschlaggebender scheinen mir die Schnörkel

2U sein, welche der Kanzler analog den von Rudolf seiner eigenhändigen Be-

kräftigung Tor- und nachgesetiten Kreuzen zu Anftuig und am Schlüsse der Be-

kognition beifbgt. Ks sind drei in Dreieckform gestellte Punkte, bei denen der

ScbnOrkel unten ansetzt und das erstemal nach linl», das sweitemal nach redits

um f\\(' Ptmkte gef&hrt wird. Ganz dieselben Schnörkel finden wir wieder in

der Urkunde vom 5. September zur Ausfilllung des in der letzten Zeile leer ge-

bliebenen Raumes. Auch hier werden dieselben abwechselnd nadi recht« und

links gezogen. Da der allgemeint- Ductus der beiden Schriften nicht eü viel

Verechiedenheiten aufweij^t, dass man dieselben nicht ruhig ein und derselben

Uaud zuschreiben könnte, bin ich geneigt, den Kauzler Johann von Gurk als

Schreiber der beiden Urkunden von 1369 anzundunen. GenOgen die Ton mir

voKgebraehten Aignmente fttr die Identittt der Sehriften, dann ist es nicht un-

interessant zu sehen, wie peinlich die Herstellung dieser Urkunden in der Kanzlei

JKodolfs geheimgehalten wurde, wenn der Kanzler, Rudolfs nächster Vertrauter

in politischen Angelegenheiten, dabei den Dienst des Schreibers übernahm.
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Somit bleibt von deii äusseren Merinnaleii allein die Beriegelnng'

übrig. Es ist schon vorweggenoraraen worden, diiss in dieser Beziehung"

die Urkunden von \',)')[) allerdings sehr aiiffalleml aiud. In beideu

Urkunden wird in der Korroljorution da«; «grosse Siegel Margarethens

angekündigt (,darumb haben wir mit rechter wizzen uuser insigel,

das wir zu grozzeu machen ge wen lieh nuczen, geheuket an

disen brief*" in der Urkunde vom 2. tSeptember und: , versigelt mit

nnserm insigel, daz wir ze grozzeu sacken gewonlich nüczen*
in der Urkunde vom 5. September), beide tragen aber das gewölinlicbe

Siegel Margarethens (Tiroler Adler mit der Legende: -|- S. Margarete

dncisse Karintie). Leider sind Urkonden Margarethens vor 1363
ftnsserst spärlieh vorbanden; noch seltener sind Originale mit erhal-

tenem SiegeL Gewiss ist dies zum grossen Teil auf die Tatsache

zorQclBaf&hren, dass Ludwig von Brandenbarg die Regierung Tirols

fast dorchwegs im eigenen Namen führte^). Ans den Jahren

nnd 1361 ist kein Siegel Margarethens bekannt, Ton 1359 nnr die

beiden eben in Frage stehenden, vom Jahre 13G2 kennen wir im

ganzen zwei Urkunden, von denen eine weiifällt. weil die Herzogin

nicht selbst siegelt Ktwas zahlreicher. al)er iminerhiu noch selten

sind die Urkunden vor i;).')^. Soweit ich dieselben kenne, tragen sie

durchwegs dassell>r Siegel wie die beiden Urkunden von 135l>. Dieses

Siegel wird aber buuät nie als grosses Siegel angekündigt, sondern

mit den Worten versigelt mit unserm hangenden insigel" o 1er mit

ähnlichen Formeln. Anderseits ist mir bis zum Beginn des Jahres

1363 kein einziger Fall bekannt, in welchem Margaretha sieh eines

grossen Siegels bedient hätte. Der erste mir bekannte Fall ist das

Vermächtnis ?om 26. Jänner 1363. Dasselbe scheint erst nach dem

Tode Ludwigs geschnitten worden zu sein, als Margaretha mit Grund

hoflen durfte, die B^erung Tirols werde als VormQuderin ihres Sohnes

an sie Übergehen. Sie nennt sich in der Umschrift auch Margareta

senior zum Unterschied von der gleichnamigen Gemahlin ihres Sohnes.

Zum mindesten ist es sehr anwahrscheinlich, dass gerade alle mit

diesem Siegel versehenen Urkunden, die wichtigsten also, verloren ge-

*) Zum Teil l;;inrTt es auch damit zusammen, dass in vielen Füllen, in

denen Marfr-iretba mkundit. ihr Gemahl siie^'elt. Veri^'l. zwei solche Fölle von

1358 Uktnl-or 22 nnd 136(' Oktober 25 iiu Codex 402 des Wiener .^t^uitsarchives

f. 229. I'i'- t'(il<,'endt'n N.vchw»'ist' ühcY rrkuiiden und i^ie^jfcl MarifaretheHs ver-

danke ich zum {^rüssten Teil Ht rrn i'rofeasor L. Schönach in Innsbruck, dem

Bearbeiter der Regelten der Grafen von GOrz-Tirol, für welche ich ihm audi

hier besten Dank sage.

*) Die zweite von 1362 Oktober 30 Kitsbflhel (im dortigen Stadtarchiv)

konnte ich nicht einsehen.
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gaugen waren, hatte dieses Siegel firflher ezistirt. Und dies uocli dazu

in einem Lande, welches wie wenig andere durch die Gunst äusserer

Verhältnisse sich eines so reichen ISchatzes erhaltener Urkunden er-

freut! Man darf aUo mit Sicherheit sagen, die Ankündigung eines

grossen Siegels in einer echten Urkunde Margarethens sei im Jahre

1359 ausgeschlossen gewesen.

Von dieser Ansicht war auch der Schreiber voreingenommen, der

am 19. Jänner 1363 zu Biixen die Transsumirung der Urkunde vom

2. September 1359 vomalun und der wohl znr Kanzlei des Bischofs

Matthäus von Brixen zu rechnen sein wird^). Die Beglaubigung

dürfte damals in aller Eile vorgenommen worden sein ; die Zeit drängte

and es galt su handeln. Drahalb und weil es sich um eine öfter

wiederkehrende Sache handelt, für welche die Formeln feetstanden,

yermnte ich, dass fiir die Transsumirung ein eigenes Konzept nicht

angefertigt wurde, sondern dass man dem Schreiher auch die Ein-

kleidung der SU transsumirenden Urkunde in die Beglaubigungsformeln

flberliesa, und die Bischöfe Ton Brixen und Gurk dann nur ihre Siegel

daran hängten. Dieser Schreiher, der offenbar die Urkunde vor der

Transsumirung nicht gelesen, sondern bloss das Siegel gesehen hatte,

lässt nun eingangs der Beglaul)iguug die beiden Bischöfe erklären, sie

hätten einen Brief der Margaretha gesehen, ,der hesigelt was mit

i r e u) g e w 0 n I e i c h e rn a n Ii a n g e n d n i n s i g e 1
"

.

Der Widerspruch in der Ankündigung und dem Siegel selbst Hesse

sich bei der Urkunde vom 2. September freilich noch erklären. Da

sie in der Kanzlei Rudolfs gefertigt wurde, wäre es immerhin möglich,

äas?i der Konzipient die Formel in Unkenntnis der tatsächlichen Ver-

hältnisse schrieb und dass man dann eine Korrektur nicht vornahm.

Dass man aber — angenommen die Urkunde ist echt — bei der Vor-

nahme der Besiegelung auf diesen Widerspruch nicht aufinerksam

wurde, ist ausgeschlossen. Gerade bei einer in der Kanzlei des Emp-

fangers ausfertigten Urkunde ist es nicht nur Pflicht, sondern

eigenstes Interesse des Ausstellers und dessen Kanzlei, die betreffande

Urkunde genau zu überprüfen. Muss man also diese Inkongruenz

gewiss bemerkt haben, dann ist es bei der Annahme, die Urkunde

«) Im Wiener Staatj^archiv befindet sich eine Abschrift dieses Tiantäbuiupts,

welche durch Anbängung der Siegel der Städte Innsbruck und Hall beglaubigt

ist. Dieielbe gehOrt vielleicht in die Jahre 1412 bis 1414, in welchen die Henoge

-ffon Baiern neuerdings Tirol su erwerben trachteten. Dasa wfirde die Schrift

stimmen, die ich in denAniang des 15. Jahrb. setse. Das Originaltraneeumpt

TOm 19. JSnner 1363 befindet ßicb nach Huber, Vereinigung S. 125 in München.

Bamaeh ist meine Bemerkung in Mitteil, dos Instituts 22, 465 richtigzustellen,

Mittbeilmtsii XXIY. ^
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vom 2. September sei in der Kanzlei Margaretlieiis besiegelt worden,

unerklärlich, dass in der drei Tage später ausgestellten und ebenso

sicher in der Kanzlei liudults gefertigten Urkunde vom 5. September

derselbe Verstoss wieder begegnete

Dazu kommt nun noch eine andere wichtige Beobachtung. Der

Abdruck des gewöhnlichen Siegels Maigaretbens an den beiden Ur«

künden von 1359, der sich übrigem von den echten Siegeln der F&Tstin

in nichts onterscheidet^), ist umgeben von einer nngewöhnlieh grossen

Sieg^lschale, wie ich dies bei Siegeln Margarethens in keinem einzigeH

Fülle nachzuweisen vermag und h&ngt an grOn-rothen Seidensehnilrai,

während dieses Siegel sonst stets an einfachen Pergamentstreifen be-

festigt isi Hält man damit zusammen, dass das von Budolf aufGnmd
der Easlinger Verabredung mit dem Kaiser (1360 September) verfertigte

neue grosse Siegel durchwegs an grim-rotheu Seidenfäden oder Schnü-

ren hängt, wie Kürsehner-') feststellt, so kann es keinem Zweifel un-

terliegen, dass die Siegel an den l)eiden Urkunden von 130'.^ wirklicli

den Eindruek erwetlcen sollen, es liei^«- eine feierliehe Besiesceluuü vor;

mit anderen Worten, der nicht genau inforuurte lieschauer soll ge-

täuscht werden. Das ist von ausschlaggebender Bedeutux^ für die

Beurteilung dieser Urkunden. Eine Urkunde, die auch nnr in einar

Hinsicht täuschen will, kann nicht echt sein.

Es erübrigt nun noch, einige Gründe zu entkräften, welche von
den Verteidigern der Echtheit dieser Urkunden ins Treffen gef&hit

vmrden. Ficker*) und mit ihm Huber^) erblickten einen gevrichtigen

Grund für die Annahme der Echtheit des Vermächtnisses von 1359 in

dem Eingreifen Herzog Bndolfs in die durch den Tod Lndwig dM
Brandenburgers heraufbeschworenen Wirren, namentlich aber — und
in dieser Hinsicht ist Biezler«) mit ihnen gleicher Meinung — in dem
Bevers, welchen derselbe gelegentlich der Seefelder Belehuuug durch

den Kaiser im .Jahre ausstellen musste des Inhaltes, der Kaiser

habe ihm bei dieser (ielegenheit die Grafscliatteu Tirol und Burgund
nicht geliehen. Das Eingreifen Rudolfs beweise, dass er damals bereits

>) Woher man rioh in der Kanslei Rudolf« dieies unsweireUiaft echte Siegel
Margarethens verscbaflFte, vermag ich nidit anaugeben. Vielleicht darfman aaoh
da an Budolfs Hofkaplan, den Brizener Dompropst Johann von Lichtenwerth
denken, von dem epRter noch zu Bprcclicn sein wird. Gerade in der kritidcben
Zeit (I3t;ii Septomber i)) verschatTte ihm Rudolf die Verwaltung der som Biatnm
Ürixeu gehörigen Vestc Veldes in Krniu.

Die Urkunden Herzog KudoUs iV. im Archiv für üsterr. U&ich. -19, 31.

*) A. a. 0. S. 126.

*) Veiebigong 8. 127 f.

Geicliichte Baienu 3, 58 Anm. 1.
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«ine Urkunde in Händen hatte, welche ihm eventuelle Ansprüche aoi

Tirol sicherte und ebenso setze der Revers ^ein bereits erworbenes

bestimmtes Anrecht auf Tirol voraus*. Nur habe, so meint Haber^),

Rudolf dem Kaiser nicht die Urkunde vom 2. Septembeif sondern jene

Tom 5. September Torgelegt, welche nach seiner irrigen Annahme die

sofortige Belehnnng mit Tirol forderte. Das habe der Kaiser rundweg

abgelehnt und die Ausstellung dieses Bererses Terlangi

Es ist zweifellos richtig, dass Budolf dem Kaiser die Urkunde

Tom 2. September nicht vorgelegt haben kann, bevor er von demselben

die Anerkennung der grossen Freiheitshriefe erreicht hatte. Es werden

ja in derselben nicht nur die Bestimmungen der grossen österreichi-

schen Hauspnvilegien der Länge und Breite nach zitirt, sondern auch

Margaretha nimmt darin ähnliche Vorrechte für sich in Anspruch wie

die Herzoge von Osterreich 2). Dio Anerkennung durch den Kaiser

^var aber vor der Seefelder Belehnuug nicht erlangt worden, die fal-

schen Privilegien sind, soweit unsere Kenntnis reicht, bei dieser Ge-

legenheit dem Kaiser Überhaupt zum erstenmal und ohne Erfolg vor-

gelegt worden*''). Die sonst bei der Belehnung übliche Privilegien-

bestätigung unterblieb und nur eine Urkunde des Inhaltes stellte der

Kaiser dem Herzog aus, es solle seinen Hechten ohne Nachteil sein,

wenn bei der Belehnung einige Feierlichkeiten unterlassen worden

seien. Die Urkunde vom 2. September war meines Erachtens Ober-

haupt nicht für die Augen des Kaisers bestimmt

Auch die Urkunde vom 5. September 1369 kann Budolf dem

Kaiser nicht vorgelegt haben. Selbst im Falle vollständiger Unan-

tastbarkeit derselben musste er gewUrtij^en, Karl IV. werde die Vor-

lage der eigentlichen Vennüclitiiisurkunde fordern, auf welche sich

jene bezüglich der Bedingungen des Vermächtnisses ausdrücklich be-

ruft und 7Ai welcher sie l)lo-.s eiiif ti Annex bildet. Eine l Verlegung

einfachster Art erweist ül)rigeus die Grundlosigkeit der Annahme, der

Revers habe die Existenz des Vermächtnisses von 1359 /ur Voraus-

setzung. Selbst wenn man die Echtheit der beiden Urkunden von

1^9 annimmt, hatte Rudolf im Mai 1360 auf Grund derselben kein

Anrecht auf Tirol. Dasselbe sollte erst wirksam werden nach dem

unbeerbten Aussterben des tirolischen Herrscherhauses. Das sagt der

WortUmt der beiden Urkunden klar und deutlicb. Damals lebte aber

noch Ludwig, seine Oemahlin und ihr Sohn Meinhard. Man darf dem

•) Vereinignng S. 128; Kudolf IV. S. 47.

*) Vergl. oben S. 37.

"> Vfrgl. {Steinherz, Karl IV. und die öfiterreichiscben Freiheitsbriefe in

Mitteil, des Instituts 9, G5.

4*
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berechnenden Politiker Rudolf nicht zamuten, er babe dennoch dem
Kaiser das Ansinnen gestellt, ihn schon jetzt mit Tirol zu belehnen.

Ein solches Vorgehen wäre zu Lebzeiten Ludwig des Brandenburgers,

der übrigens, wie ich nachwies, von dem angeblichen Vermächtnis

seiner Gemahlin nichts ahnte, beiläufig ebenso rechtswidrig gewesen,

wie wenn lieute die Staatsgewalt einem Universalerben auf sein Ver-

langen sclion bei Lebzeiten des Testators die Erbschaft aQsfoli^en

würde. Es Hesse sich also dem ganzen Sachverhalt nach nur daran

denken, dass Rudolf vom Kaiser die Anerkennung der Vermächtnis-

urkande Tom 2. September 1^59 verlangt habe. Allein dies wird,

ganz abgesehen davon, dass die Notwendigkeit für die Aosstellang

dieses Beverses dann vollständig ent&Uen wSre, ansgeseblossen durch

den WortUat des Beverses (nicht gelihen noch verschriben
hat und onch dieselben grafischaft nicht verleihen noch ver-
schreiben wolte). Es handelt sich also um den Akt der Be-
lehnung und Verschreibang der Grafschaften Tirol und Bur-

gund, nicht um ein blosses Verspreclieu der Belehnung mit denselben

im Falle die Vorbedingungen eintieti'en durch Anerkennung des Ver-

mächtuisses iVlargarethein. Wenn der Kaiser nun von Rudolf die

schriftliehe Erkläning verlaui^t. d.iss dieser Akt zu Seefeld nicht voll-

zogen wurde, dann muss hier etwas vorgefallen sein, das einem solchen

Akte gleichkam oder das wenigstens in dieser Richtung gedeutet wer-

den konnte.

Dies leitet Iiinüber zur Erkenntnis des richtigen Grundes, der die

Ausstellung dieses Reverses für den Kaiser zur Notwendigkeit machte.

Beachtet man den Wortlaut dieses Sohrifcstfilckes genauer, dann sieht

man, dass Budolf erklart, die Urkonde, welche ihm Karl IV. Uber die

Belehnung zu Seefeld am 21. lilai 1360 ausstellte^), enthalte nicht

auch eine Belehnung oder Versohreibung der Grafschaften Tirol und

Burgund. Der Revers Rudolfs vom 21. Mai 1360 nimmt also ganz

ausdrQeklich Bezug auf die Belehnnugsurkunde des Kaisers vom glei-

chen Tage-). Durch diese bitte Karl IV. Herzog Rudolf und dessen

Brüder nicht nur mit den Herzogtümern Osterreich, Steiermark,

Kärnten, den Henscliafteu Kraiu. Mark, Portenau und ihren Be-

sitzungen in Schwaben und im Elsass belehnt, sondern auch mit den-

«) Haber. R.«,'. imp. VIII Nr. 31 IS.

•) »darinnc \^d. h. in der nelehaung^urkuiuie) er uns die grafschaft ze

Tyrol mit vogtein und alle dem, dos darzu gehöret und die grafschaft ze Bur*

gundi nicht gelihen noch verschriben hat nnd onch dieselben graficbaft nicht

verleihen noch venchreiben wolte«. Nach Kurt, Osterreich unter flenog Rn-

dolf IV. 8. 839.
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jenigen Lehen, welche einst Ludwig der Baier ihrem Vater Albrecht

und dessen Brader Otto Terliehen hatte. Erinnern wir nns nun, dass

die Hersoge Albrecht nnd Otto am 2. Mai 13S5 in Lins von Kaiser

Lndwig aosser mit K&mten auch mit Tirol bis an die Finstermttns,

-die Holsbrfleke nnd den Jaofen belehnt worden waren, dann springt

die Bedeotuug dieses BeTerses klar ins Auge. Derselbe setzt ein be«

reits erworbenes Anrecht auf Tirol, will mau nicht als solches die Be-

lehnung om 2. Mai WVdb gelten lassen, auf welche ja die Herzoge

von Osterreich sclion iui Frieden von Eiiiis wieder vir/icht.(t hatten,

keinesweg!* \oraus. am allerwenighten al>er das Vermächtnis von l;'50.

Es war anter Karl IV. nicht allpemeiu id)lich, in di»' l?fdelinuiigs-

urkundcü auch eine Hestätiguiig der IJekhuuiigcn T>iidwi^s von Baieru

aufzunehmen 1). JSoweit ich sehe, haben wir darin eine besondere Ver-

güustiguiig der Herzoge von Osterreich zu erblicken. J^chon die üe-

lebnungsurkunde Herzog Albrechts Tom 5. Juni 1348 enthält diese

Bestätigung'). Der Passus wurde zweiielli s auf spezielles Verlangen

Albrechts aui'genommeD. Als Qruud wird in der Urkunde die Kechts-

imgiltigkeit der ?on Kaiser Ludwig Torgenommenen Belehnungen ge-

naont*}. Gewiss ist dies nicht der einzige Qrund^ weil eine ahnliche

Teiftgong sich in keiner andern Belehnungsnrkande Karls nachweisen

Isssi Es spiegelt sich darin auch die Opposition des Kaisers gegen

Ludwigs Sohn, den Brandenburger, gegen welchen er im Vorjahre in

Tirol unterlegen war^). Wir wissen nichts davon, dass Herzog Albrecht

im Jahre 1 348 einen gleichen Revers ausstellen musste wie 12 Jahre

spater sein Sohn und eben so wenig, dass er auf Grund dieser Be-

siätigun;/ später irgend welche Ansprliche erhoben habe.

Als Herzog Kudidl' IV. im Jahre VMji) du' Ikdehniiiig durch den

Kaiser empfing, hatte >ieh die politische Konstellation bedeutend ge-

ändert I^er Verzicht Karls auf Tirol für sich und seinen l?ruder zu

Gunsten der Grafen von Görz im Jahre i;U7^) hatte die Krättij^ning

der Stellung Ludwigs des Brandenburgers im Lande nicht aufzulialten

Termocht. Da entschloss auch er sich zum Frieden. Er versöhnte

sich mit dem Markgrafen, entsagte zu dessen Gunsten meinen Kechten

und Ansprüchen aof das Land Kärnten und die Grafschaft Tirol nnd

M VergL Hnber, Reg. imp. VIII Kr. 4G0. 668. 723. 796. 1227. 1389. 1528.

>) Steyerer a. a. 0. 8 148.

*) Cum eittidem Ludoviei infcudationeB et IHere tint et fucriui inv,ili<l*' et

nullius vigoris penitus tcI momenti. Aus demBelben (irunde hat Karl IV. nnder-

seits die Gnaden iinrl Freiheiton nufgehoben, welche Ludwig einst zum Schaden

der Herzoge von < Vstcrrei< h und d» s HiM liofs von Piut-nu ezteili kntte.

*) Verj;1. IIuVm r. Vereinigung' 1."» und Exkurs 2.

*) Huber, Vereinigung S. Nr. 1U8.
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65n samt den dazo gehörigen Yogteien (1349) ^) und beleimte den-

selben mit diesen Besitzungen (135Ö)*). Dennoch wurde der Passus

über die Belehnuujeu Kaiser Ludwigs auch in den Lehenbriet' Herzog

ßudüHs aufgeiiomiiien. Karl IV. hatte schon in der Belohuungs-

urkunde von 134>i ausdrücklich versprochen, den Söhnen Herzog

Albrechts die Lehen ohue Verzu;^ zu verlrihen, sobaUl dieselben erb-

lich an sie gefallen wären. Zweifellos hat Kudolf in Seefeld diese

Urkunde produzirt. Tatsache ist, duss für die Belehnungsurkunde von

1360 jene Ton 1348 Vorurkunde ist Wort für Wort ist daraus her-

ttbergenommen, nur die Namen sind geändert. Zu spät, erst nach

Anateitigung des Lehenbriefes, mnss man in der kaiserlichen Kanzlei

darauf aahnerksam geworden sein, dass die Belehnang Ton 1335 sich

auch auf den sfldlichen Teil Tirols erstreckt hatte, den jetzt Ludwig

von Brandenburg eu Becht besass, und nun forderte Karl von Rudolf

die Ausstellung dieses Reverses'). Sind die Ursachen fOr die Aus-

fertigung dieses Reverses auf diese Weise meines Erachtens völlig

klargestellt, so zeigt anderseits die vom Kaiser fttr nötig erachtete

Vorsichtsaiassre^el auch, worauf seiner ^leiuuiig uach Kudolf im Jahre

1360 etwaige Ansprüche auf Tirol gründen wollte: nicht auf ein

Vermächtnis M arj^arethen s , sondern auf die Belehn uug
seines Vaters durch Ludwig den Baier vom Jahre 1335.

Dauiit ist aber auch jener l'feiler gefallen, der bis in die letzte Zeit

für die Annahme der Echtheit der Vermächtnisurkunde von 1359 die

Hauptstütze bildete.

Eä ist femer behauptet worden, das Eingreifen Herzog Rudol&

in die Parteinngen der Jahre 1361, und namentlich 1362 setze voraus,

dass Rudolf damals bereits eine Urkunde in Händen hatte, welche ihm

bestimmte Anredite auf Tirol sicherte. Als Ludwig von Brandenburg

am 18. September 1361 die Augen schloss, war Rudolf durch einen

Krieg mit dem Patriarchen von Aquileja in Friaul festgehalten. Die

Kegieruug von Oberbaiem und Tirol trat nun Rudolfe Schwager

Meinhard an. Wenige Tage später geriet er in gänzliche Abhängigkeit

von einem von Herzog Friedrich von Niederbaieru im Einvernehmen

mit ihm ins Leben gerufenen bairischeu Adel^bund'). Aus den Ver-

handlungen der Folgezeit wird klar, dass Herzog Friedrich in dieser

') Uuber, Vereinigung S. 1(J8 Nr. 133.

») Ebenda S. 170 Nr. 141.

•) Warum derselbe auck auf liurguud lautete, vermag ich nicht anzugeben.

Eine Belefanaog der Her»^ yma üatefraieli dorcli Esiier Ludwig mit Buigond

ist nicht bekannt. Fftr unsere nftchtten Zwecke f&llt die 8aohe nicht ins

Qewidit

«) Yergl. Haber, Yereinigang S. 70 und 8. 188 Reg. Nr. 209.
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IH« Erwerbung Tiroli durch Henog Rudolf IV. von Otterreicb. ^
Angelegenheit in Opposition zu seioeni Vater Stephan d. ä. und seinen

Brüdern handelte, mit denen er wegen des Heiratsgutes seiner Ge-

mahlin Anna zerfallen war*); es scheint, als wollte er Meinhard ganz

in sein Interesse ziehen, ihren Fiinflnss bei Seite sehieben*). Noeh ein

anderer wandte korz nach Ludwigs Tod sein Angenmerk auf Mein-

hard, der Kaiser. Schon am 11. Oktober nahm er dessen Land nnd
Leute in seinen nnd des Beiehes Schatz, ernannte ihn zu seinem Rat

and gebot den Batgebem desselben, ihn treu za seinen Ehren und
Frommen zu leiten*).

Um die Verhaltnisse noch verworrener zu gestalten, kam zu diesen

beiden Parteien, die weuig.stcus anf;iut;s im ht-steu Eiuv»'rni'hmeii

uauiielteu, eine dritte. Yerliissliehe Xachritliteii nuldcu. Mtinhard

sei nach dem Tmle M-iiies Vaters mit seiutT Mutter \ve;^^en der Graf-

schaft Tirol in Stnit geraten'). W'nraut' sich die Ansj)rüclit* Mar-

garetheus gründeten, wird nicht gesagt. Da wir aber wissen, dass

Ladwig der Brandenburger für den Fall, dass er vor ( rreichter Voll-

jährigkeit seinei Sohnes sterben .sollte, Margaretha unter dem Beiräte

von sedis der angesehensten HofwUrdenträgcr zu dessen A ormUuderin

und zur Begentin in Tirol bestellt hatte^), unterliegt es keinem Zweifel,

dass sie auf Grund dieser Verfügung solche Ansprüche erhob. Die

allgemeine Annahme, gestfltzt auf die Beweisführung Westenrieders*),

gebt allerdings dahin, Meinhard sei beim Tode seine« Vaters schon

grossjihrig (ui^efahr 18 Jahre alt) gewesen'). Huber») hat deshalb

diese Nachrichten gleichzeitiger GeschichtüschreLber dahin gedeutet, es

hebe sich bei diesem Zwiste nicht um den Besitz Tirols, sondern wahr-

scheinlicher um die danelbst der Margaretha Ton ihrem verstorbenen

Gemahl vermachten Besitzungen gehandelt. Hätte Mar(]faretha ihrem

Sohn Tind streitig gemuclit, so würde dies noch mehr die Irrigkeit

der Annahme beweisen, dass sie zu Gunsten der Wittelabacher auf

«) Vergl. Huber, Vereinif;iin>? S. 2i:5 K. pf. Nr. 264.

») Vergl. ebenda S. 211 Heg. Nr. 24*j tf.

») Haber, lie,^. imp, VIII Nr. 3758, MbU. Üo koiinti- ilor Kiüser iim l.">. Jiiniicr

1362 mit liccht erklären, er habe bieh ,Ler/.ogi'n Mtinhurt« des egeiumteu uacU

•eiiiei ratir tode undirwanden«. Hnber, Vereinigung 207 Rftg. Nr. 842.

^ Heinrioh on Rebdorf bei Böhmer, Fontei rer. Germ. 4, 648: cum qoo

(^eiahatdo) mater raa pro terra Guinthie et comitatn Tyrolia inoepit litagare.

Oonria t. Marienberg bei Hubor, Veroiniqung B. 274: pendente qoadam Ute

et coatiOTenia inter ipeum dominiim Meinhardum et matrem snara pro terra

Athjui.

Huber, Vereinigung S. 197 Ürk. Nr. 231.

•) A. a. 0. S. 5 ff.

Haber, Vereinigung S. 69; Kiezler a. a. ü. S. 5Ü.

*) Yereiiugung S. 70 and Aam« 3.
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Tirol Yeizichtet habe. Dies TOrlftnfig dahin gestellt, geht es meinea

EraehteDB aber doch nicht an, die so bestimmten AnsdrOcke comi-
tatUS l^rrolis und terra Athasi ohne weiters auf einselne Besitsungai

zu beziehen.

Die ^ ()^uul^^]sc•lKl^t^ver^i;^'^ug Ludwig des Braudeuburgers, welche

uiidatiit überliefert ist, imiss zu einer Zeit ausgefertigt worden sein,

da Meinhard noch ziemlich nuter filufzehu Jahren alt war, denn

dieses Alter ist für die Volljährigkeit festgesetzt. Dieselbe kann nicht

vor dem Sommer i;]55 erflosseü sein, weil in derselben Kourad von

Frauenberg bereits Hofmeister geuanut wird*) und anderseits nicht

nach dem Jahre ldb\l da in diesem Jahre der Pfarrer Heinrich von

Tirol zum letztenmal als Pfleger von Trient erscheint"). So bestimmt

Huber^) die Zeit| iu welche die Ausstellung dieser Urkunde fallen

uiuss und meint, da Meinhard um 1343 geboren ist, durfte dieselbe

kaum lange nach 1355 konzipirt sein. Mir scheint es nicht so fest-

zustehen, dass Meinhard um 1343 geboren ist Die Argumente, weldie

Westenrieder gegen die Annahme vorgebracht hat, Meinhard sei beim Tode

Ludwigs noch minderjährig gewesen, konnten mich nicht überzeugen.

Mariraretha - selbst nennt Meinhard in einer Urkunde Tom 7. Feb-

ruiir l'jGlJ ])rimogenitus uo.ster*). Darnach mu.ss Meinhard vor 1349
<«• boren sein, denn in diistiu Jahre beiaht Pfarrer Heinrich von Silz

eidlieh vor dem von der Kurie in der Khescheidnngr^angelegeuheit zwi-

hciien !M.ir<raretha und Johann vou Böhmen zum Kichter bestellten

Bischof Ulrich von Chur, dass diese ihrem Gemahl Ludwig mehrere

Söhne und Töchter geboren habe-'), und ein verlässlicher Geschichts-

schreiber erzählt, dass du I{i>chof von Chur bei der Verkündigung

der Auflösung dieser Ehe im Juli 1349 erklarte, der Ehe Margarethens

mit Ludwig seien bereits zwei Söhne entsprossen^). Von andern

gleichzeitigen Angaben fiber das Alter Meinhards können wir ron

<) Httber, Veteinigung ü, 121. 1355 vor Juli ist noch Wolfwt Satien-

hofer Hofmeister; der Fntoenberger wird das entemal 1355 September 18 in

dieser Wflrde genaimt,

*) Ebenda S. 50 Anm. 1.

•) Ebenda ä. 199.

*) Steyerer a. a. 0. S. 58t;. Diet-e Aneal.c iler Mutter wird man auch

gepcuiiber der so bestimmi vorgetragenen Nachricht bei Johann von Viktring

(Fontes rer. Cierni. 1. 442). der Erst«:eborene Margarethens sei kurz nach der

Geburt gestorben, ohne die gewichtigsten Gründe nidtt in Zw^fel si^ea dDrfen.

Dagegen muss zugegeben werden, dass Margaretha dabei bloss an 85hne gedacht

habe. Vergl. Huber, Yereinigiing S. 53 Anm. ft.

•) Haber, ebenda S. 169 Reg. Nr. 137.

•) Heinrich von Rebdorf a. a. 0. 8. 536.
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vmuhimm die TerworreDe Naehricht Gotwini Ton Marienberg aas-

efaeiden, welcher Heinliard beun Tode aeinei Vaters (13681) einen

JOngling Ton ungefähr 18 Jahren nennt Dafür haben wir einen

mdii minder gleichzeitigen OeechicbtsschTeiber, Heinrieb Ton Bebdorf,

der Meinhard beim Tode ungefähr 14 Jahre alt «ein lässt»). Mau hat

dieser Angabe bisher keine liedeutun^ beigelejj^t. Und doch mochte

Heinrich von Rebdorf über das Alter Meinhards im allj^emeinen ganz

gnt unterrichtet sein. Kr konnte zur Zeit, da Meinliard iu iiaiern

seilte, vielleicht im Jahre 1302, als er in die (jewalt des Bischofs

Ton Eichstätt kam, ganz gut Gelegenheit gehabt haben, den jungen

Fürsten zu sehen. ist diea zudem die einzige Xaclu i« lit. die sich

mit allem, was wir sonst wissen, vereinen lässt Meinhard wäre dar-

nach IMS oder 1349 geboren.

Betrachten wir uns nun die YormimdschaftsTerfÜgnng Ludwigs

adbsi etwas näher. Vielleicht ergeben sich Anhaltspunkte, welche eine

genauere zeitliche Fixtrung derselben ermöglichen. Dieselbe ist uns

in zweifacher Form erhalten, als Konzept und als Begistereintragung*).

Da mnss denn auffisllen, dass im Konzept der Pfarrer Heinrich Ton

Tirol nicht mit dem Titel eines Pflegers von Trient erscheint, wohl

aber in der Begittereintragung. Durch ein Versehen der Kanzlei lasst

sieh die Sache nicht erklaren, denn es werden alle Herren des Bates

mit ihren Amtstiteln genjinnt. Es wäre ferner — ein Versehen der

Kanzlei angenommen — immer noch zu erklilren, wie dieser Titel iu

die Kegi?itereiutraguiig gekommen ist, die doch s|);iter als das Konzept

gemacht ist. Dieser Unterschied zwischen Konzept und Kegistereiu-

tragung lä->t sich meines Erachteus uur dadurch erklären, dass die

Begistereintraguug nach dem Original erfolgte, das heisst also, dass zur

Zeit, als dieses Konzept in der Kauzlei gefertigt wurde, Pfarrer Hein-

rich das Amt eines Pflegers von Trient noch nicht bekleidete, oder

seine Amtsperiode bereits abgelaufen war, während die Originalans-

fertigung und mit ihr die Begistereintragung zu einer Zeit gemacht

wurden, da Heinrich dieses Amt schon bekleidete, oder wieder be-

kleidete. Nnn wissen wir, dass Pfarrer Heinrich von Tirol am 19. April

1364 Ton Ludwig dem Brandenburger auf drei Jahre, also bis zum

19. April 1357, zum Pfleger der Stadt und des Bistums Trient ernannt

wurde»). Vor dem 19. April 1354 kann das Konzept nicht gefertigt

*) Ebenda 4^ 548: Bl idem Meinbardut postea modico tempore tupermit

et mortuui« est annorum quntuordeciin vel cirea.

») Vergl. Huber, Yereinigun^r S. 19P.

>) Ebenda & 174 Reg. Hr, 161. Original der Urkunde im Wiener Staats-

aiehir.
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sein, weil Kourad der IVaueuberger erst iiu September 1555 als Hof-

meister erseheiut, hier aber bereits mit diesem Tit*^! genannt wird.

Die Fertigung des Konzeptes kann also nur nach 1357 April 19 fallen,

aU die Amtsperiode Heinrichs bereits abgelaufen war, and mm ander-

seits Yor 1357 September 15 geschehen sein, da er an diesem Tage

unseres Wissens zuerst wieder als Pfleger von Trient erscheint^). Halt

man damit zusammen, dass Markgraf Ludwig im S|Atjahre 1357 der

Kurie gegen&ber sein Fembleiben von fiom mit seiner geschwächten

Gesundheit entschuldigte^'), so ist auch der Grund gefunden, wdeher

Kur Ausstellung dieser Urkunde Veranlassung gab. Ludwig mochte

damit, wie schon Rie'/Jer annimmt, kaum einen vorübergehenden Zu-

stand beklai;eu oder vorschüt/.en. Tällt doch gerade iu diese Zeit

(135rf Fel>ruiir 1'.)) die V( r>chr«.'il)Uijg der Veste Kliuiren uud der Stadt

Wasrjerbnrg iiir .seine Gemahlin, im Falle sie ihn überlebt und sich

nicht wieder virmählt. Ik'ide Urkunden verfolgeD niclit nur denselben

Zweck (Anordnungen für den Fall seines Ablebens), sondern zeigen

auch im Konzept so vitl Verwandtschaft^), dass ich nicht anstehen

möchte zu behaupten, beide seien, wenn nicht zugleich, so doch nicht

lange nach einander ausgestellt Es ist ja möglich, dass zwischen dem

im April bis September 1357 gefertigten Konzept und der Original-

ausfertigung der Urkunde einige Zeit yerstrich. Jedenfalls darf man
mit gutem Grund annehmen, die VormundschaftsTerfQgung falle in den

Herbst 1357 oder Winter 1358.

Damit stimmt auch übereiu, dass Ludwig der Brandenburger im

Spätjahre 1354, als Meinhard an den Hof seines zukünftigen Schwieger-

vaters Albrecht von Österreich gebracht werden sollte, dem Heinrich

dein ßaycr von Aichach und dessen Frau Elisabeth „durch der dienst

willen, die uns die vori^enaut Elizabeth an unserm sun herczog Mein-

hurt, den si'W g-c/.- '^»mi liat, getan hat", einen Hof zu Aichach ver-

leiht*). Wurde Meinhard damals erst der Ubhut einer Frau entnom-

men, wurde ihm bei dieser Gelegenheit, oder vielleicht erst später ein

Lehrer an die Seite geatellt^), so muas er damals noch in zartem Alter

•) Huber, Veveiiiiguug S. 166 lieg. Nr. 19S).

>) Yergl. Riezler a. a. 0. 8. 48. 56.

*) Ich Terweise auf die gleiche Arenga: »das wir alle tödleich sein« hier,

und: »wan wir alle toUich «an* dort,M>wie auf die gleiche Beatimmnng, die

Verftgong tolle kraftlos lein, wenn Margaretha eine neue Ehe eingeht.

*) Urkunde von 1354 Dezember 13 Innsbruck im Cod. 59 f. 100' des Inns-

brucker Statthaitereiarchives. Eine weitere Verschreibung für dieselben aas eben

diesem ürunde elMindii f. 103 von ];?55 Jänner 2 Tirol.

Zum eratenmal erwähnt timle ich einen solchen 135t» März 20 (lud. 50 1.

65' des iiiubbrucker Statthaitereiarchives= Cod. 402 i. 114' des Wiener Staats-
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gcttanden sein und es ist kein Grund vorhanden, die Angabe Hein-

lidu Ton fiebdorf, Meinhard itei bei aeinem Tode ungefähr 14 Jahre

alt gewesen, in Zweifel zu ziehen. Seine Altersangabe ist ja nur eine

nngefihre nnd lasst ganz gut einen Spielranm von einem Jahr zn.

Da MargureUia im Jahre 1349 bereits zwei Söhne hatte, yon denen

Meinhard der entgeborene war, so war dieser spätestens in der ersten

Hälfte des Jahres 1H48 und keinesfhils nm rieles früher geboren.

Dieses Ergebnis masj^ im Verhältnis zu dem aufj^ewaudteu Appa-

rate geringtXigig erscheiueii. Es int uiclitsdestoweniger von grösster

Bedeutung fiir die ganze Beurteilung der Wirren nacli dem Tode

Ludwig des Brandenburgers. Denn es stt ht dadurch l'e.st. dass Mein-

hard beim Ableben seines Vaters minderjährig war uufl iufolL;e dessen

die Vormundschaftsverfügung desselben noch in Kraft stand. Auf Grund

dieser Verfügung hat also Margaretha und wohl auch der ihr znr

Seite gesetzte Rat Anspruch auf die vormundsohaftliche Kcgierung in

Tirol erhoben'). Bei der Bewohnerschaft Tirols scheinen diese An-

sprüche von Anlang an keine sonderlichen Sympathien gefunden zu

haben. Die Städte, so Innsbmck nnd Hall, wandten sich nach Baiern

an Meinhard nm die Besfö^ong ihrer Freiheiten*). Und als es o£fen-

bar nicht länger anging, Tirol Ton Baiern ans zu Terwalten, erbat

ich eine Abordnung der tirolischen Landschaft zu Heiterwang Ton

Meinhard nicht dessen Mutter oder einen aus dem ihr beigegebenen

Vormundschattsratc. sondern den Vogt Ulrich d. j. von Matsch zum
Hauptmann (1362 Juni 1/2)^).

Margaretha wollte nun ihr (ilüek mit fremder Hilfe versuchen.

Es ist darauf hiugewiestju wurden, dass das Vermächtnis von l'i\bd

sicii damit am einfachsten erklären lässt, dass Margaretha •laduroh ihre

eigenen Nachfoigerechte den Herzogen von Baieru gegenüber wahrte*^).

archiTSB): Item eodem die anao et loco data est littera Johanni capellano et

pedag<^ dttds Meinhardi pro XX marcis Veronensibas ad plebanum l^rolis

prOziiDa racioii^ devalcandiH.

80 hat II» iiiri(h von Rebdorl' auch hierin Recht, wenn er sagt: oritur

gnerra gravis inter ducea Bawarie super tutela seu cura Meinhardi. A. a. 0.

4, 548.

«) Vergl. HiiVjcr, Vereinigung 8. 74. Anni. I. Als Hauptleute und Pfleger

der Herrüchatt Tirol erscheineu iu dieser Zeit der schon oltgenaunte Pfarrer

Heimieh von Tirol, Ulrich d. j. von Matsch und Diepold Uftl. Yon diesen hatte

Beinrieh von Bopfingen wenigstens insofeme ein formales Aniecht, als er dieses

Amt schon ta Lebieiten Ludwig des Brandenboigers bekleidete. Woher die

beiden andern ihr Recht ableiteten, wissen wir nicht (TCKgl. ebenda S. 123). Eine

idktiiche Regierung dea Landes haben sie nie au^geftbt.

>) Ebenda 212 Urk. Nr. 251.

«) Ficker a. a. 0. ä. 126.
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Qewiss könnte dies der einzige triftige Grund gewesen sein, wenn

Margaretha nicht zu Gunsten eben der bairiscbeu Herzoge auf Tirol

Teizichtet hatte. War dies nicht geschehen, hatte Maigaxetha im Jahxe

1859 die Herzoge Ton Osteneich nach ihrem, ihres Oemahls nnd

ihres Sohnes kinderlosen Ableben in aller Form zn Erben Tirols ein-

gesetzt, dann war aber gerade jetzt der Moment gekommen, in wel-

chem die Interessen beider, Margarethens wie Rndolft, sich an& inuigüe

ber&hrten. Man mnss daher erwarten, dass Margaretha sich an Badolf

wenden werde, der im Falle des Zutreffens der obigen Voraussetzung

ihr iialürlioher Helfer sciu imisste. Statt dessen wandte ^icli Marga-

retha aber an die Herzoge von Niederbaieru. Zu liegiuu des Jahres

hatte sie mit Herzog Stephan und dem Ptulzgrafen Rupert eine

Zusammenkunft in Kigen^burg, die zweiiellos diesem Zwecke diente').

Ja sie scheute sich sogar nicht, in der Fasnacht vor dem Kaiser zu

Nürnberg hilfesuchend zu erscheinen. Karl nahm seine ehemalige

Schwägerin wohlwollend und ehrenvoll auf, versagte sich aber nicht

eine kleine Genugtuung fQr die einst seinem Bruder angetane schwere

Schmach^). Ob er etwas zu ihren Gunsten unternahm, wissen wir

nidit; es ist zum mindesten unwahrscheinlich, da er zur gegnerischen

Partei gehörte.

Mitten in diese Ereignisse hinein fallt die BQckkehr Rudolfs aus

Friaul. Ende November 1361 kam er nach dreimonatlicher Abwesen-

heit in Österreich an und erfuhr wohl erst hier yon den Wirren,

welche nach dem Tode Ludwig des Brandenburgers eingetreten waren.

Auch von seiner Seite wäre es das natQrlichste gewesen, sich mit aller

Kraft für die berechtigten Ansprüche Margarethens eiuzust*t/.»'ii, auch

ohne von ilir angerufen zu werden, wenn er die Verschreibung von

1359 in Händen liatte. l)as ist nicht geschehen, und gerade
der Umstand, dass weder Margaretha au liudolf sich

(Jomeiner, H<'<7''tis1n!ri,'fr Chronik 2, 123. Mit Hor/.ot? Stephan raiisa sie

Bolion frülior in Vevbin lim«:» gcstiUuU'u sein. Davon war man si lion am 10. Jilnner

1362 olfizu'll in Venedig unterrichtet, wie aus dem von öinionsfeld (Der l'ondaco

dei Tedeschi in Venedig Bd. 1 Urk. Nr. 191) mitgeteilten Senatsbeschluase her-

vorgeht: Es solle eine Gesandtschaft nach Deutschland abgeordnet werden, >quod
per ea, qne noriter hsbentur de magnis divisionibos «t nontatibns, qae sunt

inter matrem marchionis Brandeburgensis (Ibigaretha) et dncam Stephannm, eins

cognatum, parte ex nna et dictum marchionem parte altera mercatores balle et

mercacione.s, que per nostros conducuntur per yiagiam Fiandrie, subiaceant ad
magDum periculum*.

") V'erpl. die interessanten Briefe des kaiserlichen Kanzlers iiber diesen

Besuch bei Uobner, Monumenta Boemiae 4, 337 und in Haupt'u Zeitschrift für

deutsches Altertum 0', 2&.
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wandte uoch umgekehrt, ist der iiuumstösslichste Beweis,
dass Kudolf damals eiue echte Urkunde Margaretheus,
welche ihm Ansprilclie auf Tirol zusicherte, nichtbesassL
Dies ist bisher entweder ganz übersehen worden i), oder man hat daraus

erschlossen, dasa zwischen Margaretha und dem Wiener Hofe eine

freilich nur Torftbei^gehende SSntfremdnng bestanden habe*). Der Nach-

weis des Grundes f&r diese YersfeinunnDg steht allerdings noch aus.

Wir haben auch gar keine Berechtigung, einen solchen Schluss zu

liehen. Es wird uns weder aus den Jahren 1S61 und 1862 noch

später auch nur das Geringste tou einer Verstimmung oder Ent-

fremdung berichtet. Die Sache erklart sich ganz einfach so, dass

Margaretha sich von Anfang au au «liejeuigeu wandte, welche in

diesem Augenblicke mit ihr das gleiche Interesse hatteu, an die Her-

zoge von Niederbaieru, und zur Geltendmachung ihres Bechtes auch

die Staatsgewalt anrief.

Für Herzog Rudolf war der Eutschluss rasch gefasst, sobald er

£inbUck in die Verhältnisse gewonnen hatte. Seine Angriffsfront kehrte

sich zunächst gegen den Kaiser. Mit diesem hatte er noch am 1. August

1361 ein ewiges Bündnis geschlossen. Lag es überhaupt nicht im

Gharskter jener Zeit, sich um Vertrage und Versprechungen weiter

sn kfimmem, wenn dieselben ftr einen Teil Ustig wurden, so war

Badolf IV. am allerwenigsten gesonnen, ein BUndnia einiuhalten,

dessen Lösung die Zeitferhaltnisse erforderten. Am 31. Dezember

1361 schloss er für sich und seine Brüder mit König Ludwig von

üsgam ein Bdndniss gegen jedermann^) und am 7. Jänner 1362 ver-

sprach er demselben anf Aufforderung mit seiner ganzen Macht gegen

den Kaiser und den Markgrafen von Mähreu beizustehen*). Die Er-

klilruDg dieses plötzlichen Bruches mit dem Kaiser hat seine iScbwierig-

keiten. Huber'') sah den Grund hiet'ür in der Annäherung des Kaisers

an Meinhard und in der Furcht Kudolt's, es könnten dadurch seine

Pläne bezüglich Tirol durchkreuzt werden. Neuerdings ist dieses

Moment als nicht ausreichend zur Erklärung der feindseligen Haltung

Budolüs gegen seinen Schwiegervater bezeichnet worden^). Auch ich

>) Haber, VeieinfgDiig S. 70.

<) meder a. a. 0. a 62 f.

*) Huber, Reg. imp. VlIL R. Nr. 860.

*) Ebenda R. Nr. 361.

') Vereinigung S. GO ; Rudolf IV. S. 7ß: Geschichte rirft.'neiehs 2, 268.

") Steinherz iu Mitteilungen des Institutä L>, ")4i; Anni. 1. Jodcntalls ist

«• verfehlt, den (Jriind des Zerwürfnisse« in der das Patriarchat Aquileja be-

treffenden Frage sucLea z\i wollen.
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vermag das Motiv nicht direkt nachzuweisen, welcliee fttr Rudolf leitend

war. Da.>s aber Karl IV. der Handlungsweise Rudolfs das von Huber

angeuommen« Motiv — ob mit Keclit oder Unrecht niuss dahingestellt

bleiben — unterschob, geht deutlich hervor aus seiner Antwort. Am
15. Jänner i;^()2 schliesst er mit den Herzogen Meinhard und Friedrich

von Haiern ein. Bündnis. Yeipllichttt deren Käte, ihre Herren anzu-

hiilteu, dass sie beim Kaiser verl)leibeu und ihren Eiden treulich nach-

kommen, nimmt dieselben neuerdings in des Keiches Schutz und ver-

spricht ihnen Hilfe gegen jedermann^). Am gleichen Tage verleiht

Karl — was bisher nicht beachtet wurde — die dem Reiche ledige

Grafschaft Burgund dem Herzog Philipp von Tours und Grafen Ton

Burgunds). Erinnert man sich, dam Karl IV. bei der Belebnung ra

Seefeld seinem Schwiegersohn versteckte Absichten nicht nur auf Tirol,

sondern auch auf Burgund zugemutet hatte*), so tritt die tiefeie Be-

deutung dieser Yerf&gung reliefertig hervor. Wenn Rudolf duzeh die

Gefährdung des einen der beiden Wünsche, auf welche Karl im Jahre

1360 aufmerhaam geworden war, zu einem solchen Vorgehen gegen

ihn veranhust wurde, so sollte er nun durch die gänzliche Aussidits»

losigkeit, den zweiten je realisiren zn können, um so empfindlicher

getroffen werden.

Am IT). Jänuer \:Mj2 war auch eine Annäherung des Kaisers an

die Herzoge von Niederbaiern erl'olfjt. Dieselben waren zweifellos in

Nürnberg anwesend, da Karl IV, ihnen alle ihre Privilegien und Frei-

heiten vom Reiche bestätigte'). Ks geht dies anderseits auch daraus

hervor, dass man sich um diese Zeit der Hilfe der Herzoge von Baiern

am kaiserlichen Hofe versichert hielt, wie wir aus einem Briefe des

kaiserlichen Kauzlers an einen Ungenannten wissen^). Nuu wandte

eich Budolf auch gegen die bairischen Herzoge. Am 21*. Jänner 1362

schloss er ein Bündnis mit dem Erzbischof Ortolf von Salzburg^), in

welchem er denselben besonders gegen die Anspfiche der Herzoge von

Niederbaiern') auf genannte Besitzungen und wegen einiger zum
Nachteil Salzburgs gebauten Burgen zu unterstützen versprach. Etwas

• 1 Ilubcr, V'. iuip. VllI Nr. 3810. 7070 und R. Hr. 362.

*) Ebenda Nr. 3811.

') Das darf" aus dem Kevevt*»' Hudülf.s vom 21. Mai 1360 ohne weitors wohl

auch iu Bezug nuf Burgund guächlo&iieu werden, wenn wir auch die näheren

Umttftiide nicht kennen.

«) Haber, Reg. imp. VIK Nr. 3809.

*) Böhmer, Acta imp. sei. S. 754.

•) Hober, Vereinigung 8. 209 Urk. Nr. 244.

Im Dnicke mon et natflrlich bei«>8en : gegen der herrschaft ze Payrn ia

dem nidern (statt indem) lande, wie auch das Original deutlich liest.
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«piter, am 28. Mar/. 13t »2. trat Kudoll auch mit dem Bischot Gottfried

Ton Passau in VerbiiuluDtT').

Diese Vorkehningeii mochten Rudolf nicht für alle Kveutualitäten

ausreichend erscheinen. Er suchte nun auch bei seinem jungen

Schwager Mitttrauen gegen dessen Schützer, insbesondere gegen den

Kaiser, zn erwecken. Von Tomeherein durfte er da auf einen Erfolg

hoffen, da sich beide abgesehen von den verwaniltschaftlichen Banden

gBwiti auch dnich den langen Aufenthalt Meinhards am Wiener Hofe

(1364—1360) persönlich nahe standen. Der ente Yersnch hiean mnss

ipatertens in den An&ng des Jahres 1362 &Uen. In einem Briefe

IsUto er Meinhard Tor, der Kaiser wolle sein Verderben. Dieses

Schreiben mnde allerdingi anf eine nns nichl naher bekannte Weise

in die HSnde Karls gespielt, der Budolf hierüber zur Beehensdiafb

TOT den Kurfürsten auffordern liess*). Der Erfolg war nichtsdesto-

weniger ein Toller. Am 1. April finden wir Meinhard bei Ru-

dolf in Wien*), wo er dem Hunde desselben mit Kihiig Ludwi;( von

Un^nirn beitrat, der pegen den Kaiser gerichtet war. Zugleich mit

ihm trat auf Seite Ludwigs von Ungarn König Kasimir von l'oleu

dem Bündnis bei').

Aus den vorhergehenden Kreigni.ssen ist es klar, dass dieser Schritt

Meinhards nicht wohl gegen den Willen seiner Häte unternommen

') Uubcr, Hudolf IV. 8. 78.

*) Vergl. diesbezüglich das Schreiben des Krzbischofs liocmuud von Trier

•n Henog Rudolf TOm 23. Min 1362. (Hontheim, Mist. Trevir. 2, 223).

*) Zeuge Rudolfs in der Urkunde fttr Heilige&krens, Föntet rer. Austr. IL

1«. 2W.

•) VevgL Steioherz s«. a. 0. S. 5-18 und 604 f!'., desefn Aunfilhningen

nient Liebt über die Eut^tehun^ dieser l.'iGl Dezpinbfr 31 Pri'bsburg datirten

Urkunde verbreitet hal)on. Dagegen darf aber dieses Datum iriMvi^s nicht in

VMVl Miirz 'c\ enieiidirt ^^''r^l'n. sondern sicherlich habfn wir nuf rinev jx*''e-

geotiich deä Beitritteu MeiuburdH und Kauimirs von Polen zu dem um 31. De«

tember 1361 twitcheu Rudolf und Ludwig von Ungarn abgeachlousnen Bflnd-

nitie in Wien auagectellten Neuauifertigung su ton« wie Lindner (Mittheil. des

IiMtitatt 12, 75 Anm. 1) Banimmt. Deshalb ist auch der Tag des Beitrittes dieser

beiden FOxsten keineswegs so bestimmt, wie Steinbers will. Auch die Ansicht

Lindnen läfst ^i(h nicht halten, dass die Neuausfertigung ungefähr in den No-

vember 136'i fällt, zu wt h ]u>r Zeit Hudolf mit Meinhard in Verbindung hteht.

Wie die Zeugen Vteweiften, mus» die l ikundo in Wien aungefertigt worden ufiii

lind zwar zu einer Zeit, da Meinlianl dort jter.sönlicb anwesend war, da er sein

Siegel an die Urkunde hängte. Line per6Üniicbe Anwesenheit Meinhards in Wien

nieh de» Tode teinee Vateti ISsst sidi aber nur finde M&rs und Anfang April

1862 belegen, so dasi sich besllglich des Zeit|»onkte8 von Meinhards Beitritt und

der NeoMufevtigoag mit Weraaskj (Gesch. Kaiser Karls IT. 8, 260) nur sagen

Ubsi, es sei dies finde Mftrz- oder Anfkng April 1862 geschehen.
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sein konnte, von denen er Tollig abH&ngig war nnd die ihn, wie

Goswin Ton Marienbeig mit Yerwnnderang meldet^), von Stadt sn

Stadt, Ton Ort za Ort, von Borg au Burg fahrten. Es mnss eine

Änderung in der Politik dieses Rates erfolgt sein. Zweifellos hatte

in demselben Herzog Friedrich von Niederbaiern die entscheidende

Stimme. Wie früher den Auschluss an tleu Kaiser, so wird er auch

jetzt die Schwenkung nach der entgegengesetzten Seite veranlasst

habeu. Die AuuüheruLi;^ des Kaisers an seine Verwandteu um die

Mitte des Jänner scheint ihn niiss^estinimt zu habeu^), da er im Gegen-

satz zu diesen seinen EinÜuss auf Meinhard aufrecht erhalten wissen

wollte. Meinhard scheint sich am Hofe Rudolfs längere Zeit ange-

halten zu haben. Wir finden ihn erst wieder am 8. Mai zu Neuburg

an der Donau'). Mittlerweile hatte die Unzufriedenheit mit der den

jungen FOxaten beherrschenden Adelspartei bei den Stiidten nnd einem

Teile des Adels in Oberbatern den Höhepunkt erreicht Am 5. Mai

1362 verbanden sich diese mit den Ffiib^afen bei Rhein und den

Herzogen von Niederbaiern zur Befreiung Meinhards aus seiner Ab-

hängigkeit, kündeten dem Rate desselben den Gehorsam und erklarten

alle unter seinem Siegel erlassenen Verfügungen desselben fDr un-

giltig^). Das war Kündigung des Gehorsams nnd Kriegserklärung

zuu^leicli. Von bei«leu Seiten wurde nun eifrig gerüstet. Die Nach-

ricliteu über die folgHiulen Ereignisse sind aussorordeutlich 8j)ärlich

und widersprechend^). Soviel scheint festzustehen, dass Meinhard in

dem Schlosse Kottiugs- oder Kitterswörth von Herzog Stei)han belagert,

von Friedrich aber entsetzt wurde. Im übrigen müssen die Gegner

der Adelspartei im Kampfe glücklich gewesen sein, denn Meinhard zog

Bich mit seinem Anhang in das Gebiet des Bischofs Ton Eichstätt

zurück, der ihn heimlich von daunen führen wollte. Er wurde jedoch

erkannt, nach Ingolstadt gebracht und dem Herzog Stephan ausge*

liefert, der ihm München als künftigen Sitz anwieset).

1) Haber, Vereinigang 8. 274.

>) Mit dieser Anuahme stimmt, dass die Beziehungen zu Rudolf, soweit

unsere Kenntnis reicht, schon im Jänner 13G2 erötinct wurden, wie die folgende

Registereintragung Cod. 4<)Sf. 7 des Wiener htaataarchives) vom 19. Jfinner

zeigt: Item XXllll maice deputate sunt »lomino Johanni, camere luagistro (ma-

giötri Ceti.) ad hereJea Üttouib de Awr pro equis sibi emptis ad legacionem in

Austriam. Datum logolätat in vigilia Fabiani et Sebastiani LXII.

*) Yergl. Haber, Vezeinigung S. 72 Anm.
*) Qaellen ond £rOrtenukgeii 6, 474*

•) Vergl. Uaber, Yereinigong 6. 71 Aam. 1,

^) Für die richtige Beurteilung dieser Ereigniflte wiire das wiehtigate» die

Parteutellung des Biicho£i von EiclistftU zu kennen. Wohin wollte er Meinhard

Digitized by Google



Die Erwerbung Tirols durch fienog Rudolf IV. von Osterreich. $5

Diese Verschiebung der Verhältuisse iniiss Herzog Rudolf höchst

unerwünscht gekomnieu sein. Allein er war nicht der Manu, der sich

dadurch beixT«Q liess. Im HochBommer eilte er peraöuiich nach Baiem

und schon am 31. Juli gelang es ihm zu Paasan mit den Herzogen

OB Niederbaiem ein Bflndnis gegen jedermann — Genannte, unter

denen der Kaiser nicht mit inbegriffen ist» ausgenommen — abzu-

sehliessen^).

Am 5. August urkundet Budolf noch in Manchen, wo sich Mein-

hard aufhielt Auch dessen Mutter Maigaretha war am 7. August

daselbst anwesend. Ben Zweck ihrer Reise nach Baiem kennen wir

nicht. Huber-) scheint griu i^t anzunehmen, dieselbe habe ihren Sohn

in der Absicht IJait-iii zu voilaascu und nach Tirol zu ;j^eheu bestärkt»

weil sie so hofi'eu konnte, eintu Einfluss auf die Rcgierun«:^ seiner

Länder auszuüben. Diese Annahme i^t mir nicht wahrscheinlich.

^Nichts deutet darauf hin, es sei die Flucht Meinhards nach Tirol im

Interesse der MutLet rtolj^t. So oft Mar^^aretha nach der Kückkehr

ihres Sohnes hervortritt, finden wir sie niclit an .«einem Hofe. Am
30. Oktober 1362, als Meinhard schon auf dem Schlosse Tirol weilte«

urkundet sie in ihrem Witwensitze Kitzbühel ') und am i:>. Jänner

136Si dem Todestage Meinhards, in Bozen^). £benso lässt sich nach-

führen? £nt die späteren GcschichtMdireiber, so Arnpekb iiml l'lbran von

Wildenberg geben als Ziel A'ah Gebirge an, obwohl der W'ev über Vohborg auf

ein gnnz andere» Ziel hindeuten würde. Meines Kraihtens k<">uuen du nur zwei

Möfzlichkciten in Üetrneht kommen. Eine laterveuiion des Biöchüfa zu (iunäteu

Herzo'j Kinl(^its o<ler zu (iunsten de« Kaisers. Der Weg ul)er \'oLbnrg weist

uacii ^iiiiuberg hm, daä Karl l\\ allerdiuj^s, wie Iluber (Vereinigung 8. 72

Anin.) henrorhebt, schon im April verlaisen hatte, wo aber die Verwandten des

Bisebof« geboten, die mit dem Kaiser im besten Einvernehmen standen (vergl.

die Urlranden Kaili IV. fBx die Borggrafen TOn Nürnberg bei Huber, Beg. imp.

VUl. Nr. 3703. 38G4t. Darf man annehmen, dass vom Beitritt Meinhards zum

Bündnis zwiacheu Budolf und Ludwig Ton Ung:nn ^^chou etwas durcbgetsickert

war, dann wäre auch ein pUiusibler Grund l"ilr »las Kintrreifen äe* ßi^chofs von

Eichstätt zu (iunsten d< s Kaisern gcrumieu. Ist di*-.-»' Veruiutniig richtig, dann

klärt öioh aiuh auf, wie es KudoU' so rasch gelang, die Herzoge von liaiern zu

einem BQndnis zu bewegen, das sich indirekt wenigstens auch gegen den Kaiser

kehrte.

0 Unber, Beg. imp. Vitt. B. Nr. 378.

>) Vereinigung & 76.

Tessmaier a. a. 0. S. 37. Von der Anwesenheit ^loinbards ist aber in

der Urkunde nicht die Rede. Vergl. Ficker a. a. ü. S. 128.

*) Margaretha bestätigt an diesen» Tage der domina H;'ilklini de Bozano

die Privilegien Luilwigs und Vk inhardr^ und bc/.<'icl]net den Ict/trren als pio

memorie (Cod. 59 des lun^brucker >talthalterciarcliiv8 f. 28). Die Datirung nniss

wohl gelesen werden: Datum in Bo^auo feria sexta proxima post Krhardi anno

UitthäUoQgen XXIV. 5
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weisen, dass Mutter und Sohn in der Zeit vom 6. Dezember 1362

bis 3. Jänner 13G3 nicht beisammen weilten. Meinhard verbrachte

die Zeit TOm 21. Oktober 1362 bis G. Jänner 1303, abgesehen von

einer Reise nach Kall (November 22) und Innsbruck (November 24)

auf dem Schlosse Tirol In der Urkunde, mittels welcher er am
7. Jänner 1363 mit Heinrich yon Isny, Kellner auf Tirol, für die

dafelhst während der genannten Zeit von diesem beigestellte Ver-

pflegung Abrechnung hielte ivird Margaretha unter den VerkOstigften

nicht genannt, obwohl sogar Diener und Ho^esinde an%efi&hrt werden*).

Pamit stimmt tiberein, dasa die BegisterbOcher der Kanzlet*) aus der

Zeit nach der BQckkehr Meinhards nach Tirol bis su seinem Tode

auch nicht eine einzige Üikunde Margarethens aufweisen, aus welcher

sich auf irgendwelche Anteilnahme an der Regierung scbliesseu Hesse.

Aus der Tatsache, dass Margaretha nicht mit ihrem Sohn nach Tirol

zurückkehrte, dass wir sie bis zum Tode Meinhards auch nicht ein

eiuzigesmal in seiner Nähe nachweisen können, darf nicht gefolgert

werden, es habe ihr Plan, Meinhard zur Kückkehr nach Tirol zu be-

wegen, dennoch bestanden, nur seien die von ihr daran geknüpften

Hoffnungen au Wasser geworden. Besonders der erste Umstand spricht

direkt gegen diese Annahme.

Dagegen hat eine andere Vermutung mehr Wahrscheinlichkeit

für sich. Nichte lisst darauf schliessen, dass die nach dem Tode

Ludwig des Brandenburgers swiBchen Margaretha und Meinhard ein-

getretene Verstimmung behoben worden sei. Im Gegensatse su ihren

Ansprüchen hatte vielmehr Meinhard noch su Anfang Juni 1362 den

Vogt Ulrich d. j. Ton Matsch und den Hofmeister Heinrich Ton Botten-

LXitl, obwohl das Ozdnungtiahlwort in denelbon Weise gekttxst ist wie ieemda
(Jänner 9), was anfeceinbar wftre mit dem erst am 13. Jlnner eifolgten Tode

Meinhards.

>) Cod. 408 des Wiener Staatsarchivs f. 29; Cod. 69 des Inasbmoker Statt-

haltereiar* hiv8 f. 32.

') Cod. 408 des Wiener Staatsarchives f. 34: Wir Meinhai't etc. bekennen

offenleich etc., daz uns unser lieber getriwer Hainrich von Inningen, ünser cheluer

auf Tjrol, sider sand Mjklaos tag do man lalt nach Christi gepurd diewisheB-

hundert iar darnach in dem sway mid seohzigisten iar hincs aof den naedistoo

oritag nach dem ehenweih tag anno domini llOCÖLXfll ans und nnsrer
lieben swester nnd gemahel frawn Margreten margravin etc.

und unsern amptlaeuten , dyeneren nnd bofgesind an choat ver-

dient hat IUI hundert mark und ... — Weil man im Lande von dieser Ent-

fremdung wusste, konnte auch daa üerQcht von Meinhards Vergiftung dnrch die

Mutter entstehen.

*) Cod. 408 des Wiener btaat«archive8 und Cod. 59 des Innsbrucker Statk-

halteidarchlTes.
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%uTg mit der Hauptmannschafl im Gtebixge betraui Bald darauf ge-

riet er in dia Hände seiner Verwandten Ton Niederbaiem (Jnni 16).

An diese hatte eich Maigaretha sp&teetens sehon in Beginn des Jabres

1361 gewendet, nm mit ihrer Hilfe die Anei^ennnng ihrer Beehte

auf die FOhmng der Tormandeehaftlichen Begierang in Turol dnreh-

zoaetsen. Diese BemtQrangen waren bisher resnltatlos gebliebeo, weil

ja die Herzoge von Niederbaiem einen Ebflass auf Meinhard nicht

besassen. Nnn erst, nachdem Meinhard in die Gewalt derselbeu ge-

kommen war, durfte Margaretha hoffen, mit ihren Ansprüchen durch-

zudringen. Darin möchte ich auch den Zweck ihrer Reise nach

München erblicken, den sie allerdinj^s keineswegs erreichte. Ihre Ver-

stimmung wird sich nun auch auf die Verwandten ihres Teratorbenen

Gemahls übertragen haben.

Die Vermutung widerspricht wenigstens in nichts den nns sonst

bekannten Tatsachen. Ich möchte sogar zur Deutung einer bisher

unerklärten Tatsache in meinen Vermutungen noeh weiter gehen, —

-

selbst auf die Ge&hr des Yorwur£M hin, ich wolle das Gras waehsen

&oren.

Margaretha war nieht die emsige, die sich durch die Nichtaeh-

tiiog ihres Anreehtes auf die Tormondschaftliehe Begierang in Tirol

erkfint sehen mussie. Auch der ihr ron Ludwig an die Seite ge-

setzte Tormundsehaftsrat hatte allen Grund sur Unsafiriedenheit. Von
diesen Räten war Otto von Auer mittlerweile gestorben i), Heinrich

von Rottenburg aber durch Zuweisung der Hauptmannschaft befriedigt

worden. Dagegen waren jene beiden Baiern, die unter Ludwig dem

Brandenburger zu den einflussreichsten Hotwürdentriigern gehört hatten,

der Hofmeister Konrad von Frauenberg und der Jägermeister Konrad

Yon Kummersbruck, leer ausgegangen. Beide standen auch zu Mar-

.garetha in naher Beziehung. Wird man dem Gerüchte wenig Glauben

schenken dürfen, welches den Tod Ludwig des Brandenburgers in

direkte Besiehung bringt zu dem unerlaubten Verhältnis, in welchem

Margaretha angeblieh zu Konrad dem Franenberger stand^), so lassen

sich daraus doch Beziehnng^ freundschaftlicher Art mit Sieherheit

rflekerscfaUessen. Eonrad von Eummersbruck aber war Hofineister

•der Markgrafin'). Seit dem Tode Ludwigs waren diese beiden Ifiinner

Ton jedem Einflnss auf die Begierung ausgeschlossen. Ist unsere Yer*

«lutung, die immerhin durch einzelne Tatsachen gestützt wird, richtig,

*) Er wird alt verstorben erwfthnt am 19. Jänner 1362. Vergl. S. 64 kam. 2

<) Vergl. Zingerle, Die Sage von Margaretha der Maultasche S. 19.

3) Margaretha hatte diesen beiden Männern auch die Pflegschaft der Städte

£a£itein und KitzbQhel verschrieben. Vergl. Huber, Vereinigung S. 236 Nr. 355.

5*
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dann war auch der letzte Versuch Margarethens gescheitert, ihr gutes

Becht, welches auch das des Vormondachafterates war, durchzusetzen.

Es liess sich nur mehr ein Srfolg hoffen, wenn es gelang Meinhard

in eigene Gewalt zu. hekommen. Non erscheint Herzog Bndolf am
20. Septemher 1362 abermab in Manchen. Zweck der Beiae war ein

Vertrag desselben mit Herzog Stephan Ton Batem mid dessen Söhnen

Stephan und Johann des Inhaltes, sie wollten, wenn Meinhard filider-

hia in jemandes Gewalt kSme, denselben gemeinschaftlich befreien^).

Es ist vermutet worden, dieser bisher bloss im Auszug bekannt ge-

wordene Vertra«^ sei von Rudolf nur in den \'ordergruud gestellt

worden, Zweck der Reise sei gewesen, ^leinhard zur Flucht nach Tirol

zu bewegen-). Das letzt re wird sich, als Mitzweck wenigstens, nicht

leugnen lassen. .Vlh'in dessen ungeachtet setzt die Urkunde voraus,

dass seit der Anwesenheit Rudolfs in München im August dieses Jahres

von irgend einer Seite der Yersoch unternommen worden ist, Mein-

hard dem Einflüsse der niederbairischen Herzoge und Rudolfs IV. zu

entziehen. Dieselbe kann sich nicht beziehen auf die Machenschaften»

von Mai bis Juni desselben Jahres, denn dann wäre schon bei der

ersten Anwesenheit Kadolfs im Angost der richtige Moment znm Ab-

schlnsse dieses Vertrages gewesen. Es wäre dazn am 20. September

nm so weniger eine Notwendigkeit vorgelegen, als sich Herzog.

Friedrich, dem die Kengestaltung der YerhSltnisse am meisten Ur-

sache zur Unzufriedenheit geben musste, schon am 5. September mit

seinen Verwandten ausgesöhnt hatte'). Damit i^ anch scheu gesagt,

dass dieser Versuch nicht von Seiten Herzog Friedrichs ausgegangen

sein kann. Wt iin wir nun hören, dass Koniud vun Frauenberg und

Konrad vt)n Kuninier.^lniRk sich am 0. November 1))()2 im Gewahrsam

des ol)er))airisclien \ i/.edoms Kourad von Freiberg befinden, der sie zu

Händen Meinhards und Rudidfs gefangen geuommt^'n hatte'), dann

gewinnt die Aunalune vi« l an Walirscheinlii likeit, dass von diesen

beiden Herren, natürlich im Einverständnis mit Margaretha, ein sol-

cher Versuch unternommen worden war. Daduich würden nicht nur

>) Huher, Verewigung S. 213 lUg. Nr. 256.

*) Ebenda S. 76 ; Uadolf IV. S. 87 f.

^ Ebenda 8. 213 Refir* ^r.

*) Ebenda S. -Jl.') Keg. Nr. 260. Sie müssen damals schon längere Zeit in

Haft gewesen »ein, ila Rudulf dem Vizcdom dafflr 8000 Guld^ schuldet. —
Aucli aii'^ der IVrsiuilichkeit KoiirailH von FreiVicrif trelit hervor, dass Herzoo;

Krit drich «laliri ni» ht iiiit im »Spiele ^;i'\vf~«'ii ^t^n kaun, denn er f^eliört mit

Friedrich zu jeut n 55 Adeligeu, welche 13Ü1 September 28 mit Meinhard den

erwähnten AdeUbund schlössen.
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die bisher in Dunkel gehüllten Ursachen ihrer Getaiigenuahme sieh

aufklären, sondern es würde auch die gänzliche • Entfremdung, die

darauf zwischen Meinhard und Margaretha eintrat, verständlich. Da.s8

Rudolf den beiden auch nach dein Tode Meinhards keine Gnade an-

l^edeihen liesa, sondern dass »ie ihm noch am 5. Februar 13(33 ver-

sprechen müssen, sich bis X9* Februar in Gefangenschaft in Wien su

stellen^), erklärt sich danms, dass es Rudolf ja vor allem darauf an-

kommen mnaste, dieselben Ton Maigaietha w^gstens so lange fem-

snbalten, bis er in den faktischen Besiti von Tirol gelangt war. In

Yerbindong mit diesem wankelmütigen Weibe bedeuteten sie fllr ihn

immer eine Qefahr. Tatsächlich lassen sich bis sn dieser Zeit keine

Besiehungen aar Uarkgra6n nachweisen. Ans Wien entkam der

Knmmersbrucker durch List, der Franenberger erkaufte angeblieh seine

Freiheit und beide stellten sich nun in den Dienst der Herzoge yon

Niederbaiern. Die ihnen von Margaretha verschriebenen Städte Kuf-

stein, Kitzhüliel und Kattenberg bildeten die Hauptstützpuukte der-

selben im tirolischen Erbiblgekriege^).

Die Erklärungen, welche ich im vorausgehenden für die Heise

Margaretheus uach München und für die Oefangennahme der beiden

bairischeu Herren zu geben suchte, beruhen — wie ich nochmals be-

tonen möchte — auf blosser Vermutung; es fehlt jedweder Anhalts-

punkt, der ein^ sichere Deutung ermöglichen würde. Mögen nun

•diese Vermutungen durch etwa neu au Tage tretende Quellen sich

bestätigen, mögen sie fiillen, eines darf heute schon als sidier hin*

gestellt werden: In der ganzen Zeit Tom Tode Ludwig des Branden-

bnrgers bis anm Tode Meinhards, wahrend welcher alle diejenigen, die

ii^nd ein Interesse an der Neugestaltung der Dinge hatten, in wech-

selnder Weise sich gruppirten, je nachdem ihre Ansprüche geartet waren

oder die politischen Verhältnisse sich änderten, lässt sich nicht ein

einzigesmal eine Partei nähme Rudolfs für die bprf'chti<rt(Mi Ansprüche

Margaretheus nachweisen. Er hatte iiho ganz olienbar kein Interesse

daran, die vormundschaftliche llegierunt^ in Tirol in den Händen der

Markgräfin zu sehen, er wollte die bis zur Volljährigkeit Meinhards

ganz und gar berechtigte Autorität der Mutter über den Sohn nicht

liergestelit wissen. Dieses Vorgehen Rudolfe ]>1eibt völlig unverstand-

lich, wenn er damals eine echte Verschreibuog Margarethens Uber

Tirol in Händen hatte.

«) Huber, Yereinigung S. 229 Reg. Nr. 3üit.

*) VergL Riesler o. s. 0. 3, 77 ; Hober« Vereinigung S. S76.
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Auch die Flucht Meinhards ist nicht im Interesse seiner Mutter

erfolgt, sondern, wie nie bezweifelt wurde i), im Interesse Herzog

Kudolä. Um die Mitte des Oktober 1562 verlieas er ohne Wissen

der Herzoge Ton Kiederbaiern München nnd war am 21. desselben

Monats bereits auf dem Schlosse Tirol angelangt. Wenige Tage daraoi

(Oktober 30) ernannte er den Brizener Dompropst Johann von Lich-

tenwerth, einen der eifrigsten AnhSnger Bndol£i, an seinem Kanzler'^

Biese Tatsachen wollen nicht tthersehen werden. Unter diesem^

wie ich glaube liditigen, Gesichtswinkel betrachtet, fallen in ihnen

die letrten positiTen Beweise fOr die Echtheit des Vermicbtnisses Ton

1359. Ja noch mehr. Wurde gezeigt, das« die Vorgänge bei der

Seefelder Belehnung im Jahre 1360 eine echte YerBchrdbung Marga-

xellMms ftlr Rudolf wenigstens nicht zur Voraussetzung haben, so ist

die Art und Weise, wie Rudolf in die Parteiungen nach dem Tode

Ludwig des Brandenburgers eingritl', überhaupt nur verständlich, wenn

ein rechtsgiltiges Vermächtui!, Margarethens zu Gunsten Rudolfs da-

mals (1302) noch nicht bestand. Damit fällt diese letzte Tatsache

nicht nur als Beweis für die Echtheit, sondern sie wird in deu Kreis

jener GrUnde gerückt, welche gegen die Echtheit der beiden ürkunden>

von 1359 Torgebracht wurden.

Dagegen scheint es sicher, dass Rudolf gleich seinem Vater

Albrecht stets die Möglichkeit im Auge behielt, das tirolische Herr-

scherhaus könne in absehbarer Zeit aussterben und dass er sich f&r

diesen Fall wenigstens einen Teil des heutigen Tirol sichern wollte^

Er hielt die alten freundschaftlichen Beziehungen au Ludwig Ton

Brandenburg und dessen Haus au&echt und knüpfte mit einflussreichen

Persönlichkeiten im Lande neue Verbindungen an. Besonders durch

seine YerschwSgerung mit Meinhard war er unter sonst gleichen Üm-
standen allen andern Bewerbern gegenüber im YorteiL Er konnte

ferner, mit einem Schein des Rechtes wenigstens, darauf hinweisen,

dass sein Vater und sein Oheim einst von Ludwig dem Baier mit dem

südlichen Teile Tirols belehnt worden waren. Im Ennser Frieden war

darauf allerdings wieder verzichtet worden, aber der Revers, den Rudolf

bei der Belehuung zu Seefeld aufstellen musste, zeigt uns, wie sehr der

Kaiser auch damals noch besorgt war, er könnte auf Grund eben dieser

Belehnung und aufGrund seiner Bestätigung derselben einstensAnsprüche

auch auf Tirol geltend machen. Karl IV. war durch den Befen gedeckt.

In der Belehnungsurkunde Budolis aber war noch imv^r die ganz all-

1) Uuber, Vereinigung S. 77; Unber, Radolf IV. 8. 88; Riesler a, a. 0«

3, 87: Wennuhy a. a. 0. 3, 267.

>) Haber, Yeninigang 8. 215 Nr. 259.
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gemeine Bestätigung der Belehnungen Kaiser Ludwigs eutbalten. Dritten

Penonen gegenüber konnte er hoffen, damit den Sclieiu begründeter

Ansprüche auf Tirol za erwecken. So lange Lu<lwig der Brandenboiger

kbte, konnte er natOriich nkht henrortreten. Auch Hargaratha gegen-

über, die am Ennier Friedftn Mlbit beteiligt gewesen inr, war dies

nidit mSgliclL Allein es liess sich ja annehmen, Margaretha werde

TOT Meinhard sterben, denn die Annahme, Meinhard sei schon lingere

Zeit Tor seinem Tode leidend gewesen, Ifisst sich nicht halten >). Diesem

g^nfiber konnte Rudolf immerhin anf einen Erfolg hoffen, nament-

wenn dessen Batgeber ihm günstig gesinnt waren. Dss mochte

ihm auch einstweilen genügen und er benützte die weitere Zeit daza,

in Tirol immer festeren Fus:s zu fassen.

Da trat der unerwartete Tod Ludwig des IJraudenburj^ers ein und

unmittelbar darauf rührten sich die Hände aller der)fni^en, welche

Ansprüche auf Tirol hatten oder zu haben vorgabcu. Namentlich blieb

auch der Kaiser nicht untätig. Gegen dieseu wandte bich Rudolf, wie

wir sahen, zuerst Sodann gegeu alle andern, welche, um Herren der

Situation zu sein, Meinhard in ihre Gewalt zu bekommen trachteten.

Am gefährlichsten war die Lage der Dinge für Radolf, als Meinhard

am 16. Juni 1362 in die Gewalt Henog Stephans Yon Niederbaiera

gerifli Alles schien damals f&r ihn auf dem Spiele su stehen, denn

eben so Gunsten der Henoge von Niederhaiern hatte Margaretha noch

so Lebseiten ihres Gemahls ihren Ansinrüchen anf Tirol entsagt Da-

mals, so meine ich, entschloss man sich in der Kanzlei Rndolfa jene

beiden anf den Namen Margarethens lautenden ürkondeu su dem
Zwecke anzuüartigen, dieselben im geeigneten Momente Meinhard Tor-

snlegen und ihn zur Anerkennung derselben zu bewegen^). Dieselben

*) YergL Mitteil, des Instituts 22, 462
») Der Ansicht Lindnera (a. a. ( >. S. 75 Anm. 2), die Urkunde vom 2. Sep-

tember 1350 8»'i erst nach dem Todt; Meinhard« j^e-^^hrioben, kann ich mich nicht

anschliessen. lu Betraiht komnirn könnt<!n daun nur die Tage vom 15. bis

19. Jänner I3ß3. Frühestt'u;^ am 15., viellci« ht erst am Jilnner erfuhr Rudolf

Meinhard* Tod und am 19. wurde von der Urkunde schon ein Transsumpt ge-

fertigt. Wfthrend dieser Zeit hatte aber Radolf Siegel und Kanslei der Marga-

retha keinetwega nur Verffigang, wie Lindner meint, denn die Kanslei amtirte

damala in Bosen ood Iferan. Auch sehe ich nicht, daas die Urkunde lO gana

anf die dnr' h Meinhards Tod geachaffenc Lage passt. Wenn es in derselben

sveimal (Huber, Vereinitfunff ^, 193 und Uhnlich b'. 194) heisst: ob das gCBchehe,

. . , daz wir und der durchleuchtig fürst, uneer herzeulicber «xemahel, man h-

gtaf Ludweig von Brandenburg, abgiengen ane leiberben, die wir mit einiind- r

gewnnnen, und ouch ob un-^cr lieber snu hcrzoi; Meinhart abgienge, des got

Aicht welle, ane leiberbeu, daz dann etc., so setzt bie vielmehr voraus, da«8 Mein-

hard die aadem Mitglieder des Hauses fiberlebea werde.
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wurden bezüglich des Umfanges den Kecliteu angepasst. welche die

Belehuung Kaiser Ludwigs vom Jahre 1335 und die Bestätigung dieser

Belehnungen durch Karl IV. Yon KUS und 1360 den Herzogen von

Osterreich auf Tirol scheinbar verliehen. Die Grafschaft Tirol und cUb

Land an der Etsch wurden anfgenommen, das Inntal dagegen, das

den Absichten Kaiser Ludwigs gemSss zu Baiem hatte kommen aolloi,

wurde fortgelassen. Sie wurden femer zurackdatirt auf den 2. be-

ziehungsweise 5' September 1359« auf jene Zeit also, da Bndolf nad

Margaretha, soweit unsere Kenntnis reicht, zum letztenmal an einem

Orte beisammen waren. Ein terminus a quo ISsst sieh mit Sieherheü

freilich kaum feststellen. Es sehemt aber, dass die Üikunden im Apffl

des Jahres 13(32. als Meinhard in Wien weilte, noch nicht vorhanden

wureu, weil Kudolt suust diesen güustigeu Moment kaum uubenützt

hätte vcrstit iclien lassen. Mit den Herzogen von Niederbaiern er-

reichte Kudolt zwar, wie es scheint, mühelos eine Aussöhnung und

ein Bündnis, aber eine Ingerenz auf Meinhard hatte er damit nicht

gewonnen. Die A'ormundsrhaft über denselben beanspruchten ja die

Agnaten Ludwigs von Brandenburg entgegen den klarliegenden An-
sprüchen der Mutter auf Grund des bQrgerlichcn Rechtes^). Ist unsm
Vermutung richtig, so wurde nicht lange darauf yon einer auf Seiten

Slaxigarethens stehenden Partei ein Anschlag gemacht, sich der Person

Meinhards zu bemächtigen, was zu einer Entfremdung zwischen Mntter

und Sohn führte. Rudolf kam im September abermals nach Httnchen.

Schon allein die ErwSgung, wie ge^hrlich es sei, hier mit den beiden

Urkunden an Meinhard heranzutreten, wie leicht etwas durehsickem

und den ganzen Plan vereiteln konnte, mnsste ihm den Entschluss

nahelegen, Meinhard zum Verlassen Baierns zu bewegen. Dies war

für Rudolf um so naheliegender, als damals jene Eutfremduug zwi-

schen Mtinlianl und Margaretha zuerst hervortrat. Seit dem 29. Sep-

tember, an welchem Margaretha uoch in München urkundet, können

wir sie nicht mehr in der Nähe ihres Sohnes nachweisen. Rudolf

hatte also auch von dieser Seite nichts mehr zu befürchten. In seinem

Interesse und sehr wahrscheinlich unter seiner direkten Binflussnahme

ist denn auch die Flucht Meinhards nach Tirol erfolgt

In der Tat scheint Rudolf bald darauf den Versuch nntemcmmiaii

zu haben, Meinhard das YermSchtnis Ton 1359 zur Batifikation tot-

zulegen*). Ungefähr ftlr die Mitte des Janner 1363 hatte er mit

') Contendebatit i ^^e tutorea et curatoros prefati Mfinhnrdi iuvenis tanqnam

legitimi tutore« fsccundum legem i ivilom. Heinrich v. Rebdoif a. a. 0. 4. 548.

*) Vergl. meinen kleinen Antsatz: Znr Erwerbung Tirols durch die Habs-

burger in Mitteil, des Instituts 22, 462 Ii., der zu einer Zeit uiedergeschriebeu
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lüfleinbard eine Zusammenkunft in Bruneck vereinbart, filr welche in

Tirol schon zu Anfang De/eraber 13»)2 Vorbereitungen getroffea

'wurden. Bald nach dem .">. Jänner 1363 brach auch Budolf von Wien

anf und nahm die ürkoude Tom 2. Septemher 1359 mit Er war

Ton den herrorragendrten HofwOrdentiSgem begleitet; Johann von

Churk, der Hofkansler, war gewi» mit ihm, TieUeicht aneh der Hof-

meiiter und der Kammermeister. Da aneh auf der Seite Henog
JÜeinhards wenigitens ührich d. j. ton Hatich, Hauptmann nnd Pfleger

TOB Tirol, an der Znsammenkanft teilnehmen sollte, mOssen unter

Anderem auch wichtige Gegenstände politischer Natur auf der Tages-

Ordnung gestanden haben.

Der geplante Tag sollte nicht mehr zustande kommen. Als Herzog

Rudolf am 16. Jänner in Licnz im Fustertale angelangt war, hatte

er bereits die Nachricht von dem am 13. desselben Monats zu Meran

erfolgten Ableben Meinhards. War so der eigentliche Zweck der Keise

Budoii'd vereitelt, so musste es ihm anderseits sehr willkommen sein,

^kuM er im entscheidenden Augenblicke an Ort und Stelle war. Gewiss

war er sofort entschlossen diesen günstigen Umstand nach Möglichkeit

für sich auszunutzen. Dem Grafen Meinhard von Görz schreibt er

am 16. JSnner, dass er die fieiie nach Bodeneck und Mtthlbach fort-

setzen und sein sowie der Grafisn von Gdrz Interesse dabei im Auge

haben wollet). Es war zwar nun der Fall eingetreten, in welchem^ Nachfolge auch in Tirol nach dem Verzichte Hsrgarethens den

Herzogen Ton Niederbaiem gesichert sein sollte. Allein wir wissen,

dass zwischen der Markgräfin und ihren bairischen Verwandten seit

der Zeit, da diese ihre Ansprüche auf die vorniundschaftliche Regie-

rung in Tirol nicht anerkannt hatten, eine Verstimmung platzgegriffen

hatte. Bei dieser Sachlage durfte Kudolf immer uoch auf einen Erfolg

hoffen.

Am 18. Jänner finden wir ihn in Rodeneck, am Ii), in Hrixen.

Hier dürfte er auch Kunde von dem übrigen Stand der Dinge in

Tirol erhalten haben. Margaretha hatte sofort nach dem Tode ihres

Sohnes die ihr rechtmässig zustehende Begierung iu Tirol an sich

genommen'). Entweder gelang ihr dies, weil sie sich besonderer

wurde, mit aur swar schon ZweiüBl an der Echtheit des Verrnftchtniassi tob 1359

afhuichteii, ich aber disselheii noch nioht fUr ausreichend hielt

*) StF>inherz, Die BsiiS Rudolft IV. nach Tiiol im Winter 1868, in Uitteil.

des Institut« 9, 460.

*) Verpl. S. 42. Daraus erklärt Bich auch die eonat aufteilende Erscheinung,

warum die Herzo^je von Baiern si« h nicht sofort nach dem Todo Meinlinrd», dt'r

ihnen wohl bald darauf^ sicher aber noch im Jahre 1363 gemeldet wurde (vergl.
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Sympathien im Lande nicht erfreut zu haben scheint, nur durch

ausserordentlich umfangreiche Zugeständnisse an einen Teil des Adel*

oder dieses gewiss nicht energielose aber sehr wankelmütige Weib war

im spateren Alter so wenig Herria ihrer selbst, dass der Adel ihr

diese Zugeständnisse abzupressen Termochte. Die am 17. Jänner für

ihren Bat mit Vogt Ulrich d. j. an der Spitse ausgestellte Urkunde

mit ihren weitgehenden Eonsessionen erweist cor Gentige, dass die

Begierung nnr nominell ilir gehörte. Bei jeder YerfOgong von ir-

gendwelchem Belang, besonders aber beaUglich der Zoknnft Tirols^

war sie an die Znstioimnng dieses Bates gebunden. So war sie, die

seit dem Tode ihres Gemahls onabüssig bemttht war, in Tirol das

Heft in den Händen zu behalten, nun, da es ihr scheinbar gelungen,

ein willenloses Werkzeug in den Händen eines allmächtigen Rates

geworden, der seine Gewalt in schamlosester Weise ausl)eutete. In

den vier Tajj^en vom 17. bis 20. Jänner 1363 sind nicht weniger als

21 Gunsthezt'uguugen für die Mitglieder dieses Rates, darunter solche

von bedeutendem Umfang, ausgestellt worden^). Diese ziflfermä>sige

Darstellung zeigt am besten, dass Margaretha nicht mehr Herrin ihrer

£ut8chliessuugen war, sondern dass der Bat einfach Urkunden in

ihrem Namen zu seinen Gunsten ausstellte.

Von diesem Stand der Dinge muss Rudolf schon unterrichtet ge-

wesen sein, als er am 19. Jänner 1363 an Brixen durch die Bischöfe

Johann von Gnrk und llatthSos YOn Brixen ein Tlwnssampt dee Yer-

mficfatnisses vom 2. September 1359 anÜBrtigen lies«. Der Zweck kann

nur der gewesen sein, damit den allmSchtigen Bat Margarethens m
t&ttschen*). Wir sind freilich Aber die Vorgänge vor dem 26- Jänner

1363 80 ausserordentlich dflrftig unterrichtet, dass nur auf indirektem

Wege Einiges sich erschliessen, Weiteres sich nur vermuten lässt. Am
ausführlichsten berichten darüber uuch italienische Quellen, das Addita-

mentum primum ad liistoriam Corthusiorum und Villaui. Es ist gewiss

mit Recht des «ifteren betont worden, dass der Wert dieser Quellen

zu schwiii leii beginnt, sobald sie über entferntere Ereignisse berichten.

Aber es winl <]a doch abzuwägen sein, ob diese Gewährsmänner nicht

gerade über tirolische Augelegenheiteu im allgemeinen siemlich gut

unterrichtet sein konnten. Schon Ficker hat darauf hingewiesen, dass

Westenrieder a. a. 0. Beilage XVI), den Titel eines Grafen von Tirol beiiegtetty

•Ondem erst im J. 1364. Vergl, Huber, Vereinigung S. 90 Anm. 2.

1) Aim dem gleichzeitigen Begisterbuche, Cod. 6ä des lunsbracker Statt-

haltereiurchives.

*) Nach dieser Richtang ist meine in Mitteil, des Instituts 22, 465 ge-

Innerte Vermutmig richtig zu steUen.
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der Florentiuer Felippo Villaui einen interessanten Bericht über die

Geschichte der Margaretha MAiütasch bringt, ,eiu merkwürdiges Ge-

aUBch sehr genauer und sehr entstellter Angaben, was sich wohl

daraus erklärt, dass damals in Bozen wie überall, sich Florentiner

Wechsler, inabesondere die angesehene Familie der Booei oder Botsch^

niedeigelaaeen hatten, ans deren Briefen er manche genaue Angaben
entnehmen konnte, mit denen er dann verband, was man sieb sonst

Uber das leichtfertige Treiben der Grafin Ton Tirol im Auslände er-

iShlte*^). Freilich ist Fidnr gerade bezüglich der üreignisse, welche

dem Übergang Tirols an die Henoge von Österreich Torangingen der

Meinnng, dass die Darstellnng bei Villani unglaubwürdig sei*). Meines

Erachtens wird man aber doch nicht ausser Acht lassen dürfen, dass

Botsch von Florenz in Bozen sesshat't war, wo die Vorverhandlungen

und die Ausfertigung des Vermächtnisses vom 26. Jänner 130.*) statt-

fanden, ja dass er sogar zu denen gehörte, welche dasselbe mitbe-

siegelten 3). Er konnte also wohl auch über die vorausgehenden Er-

eingnisse unterrichtet sein. Anderseits sahen wir, wie gut man in

Venedig über die nach dem Tode Ludwig des Brandenburgers aus-

gebrochenen Streitigkeiten unmittelbar darauf unterrichtet war^). Am
3. Februar 1363 erteilte Margaretha femer einer Ton Gane Ton Verona

sum Zwecke Yon Unterhandlungen mit ihr und Hersog Rudolf abzu-

ordnenden Gesandtschaft freies Qeleite^). Auch diese Gesandtstchaft

dttifte Gelegenheit gehabt haben, etwas tieferen Einblick in den Ver-

lauf der Torau%ehenden Ereignisse zu gewinnen und Nachricht da-

rftber in die Heimat zu bringen. Wird man also diese italienischen

Quellen nicht kritiklos hinnehmen dttrfim, so wird man dieselben auch

nicht ohne weiteres bei Seite schieben können. Die Historia Corthu-

siorum und ViUaui sind üljerdies unter jenen Gewährsmännern, welche

über diese Verhältnisse genauer informirt sein konnten, zugleich die-

jenigen, welche sich darüber frei äussern durften. Ihre Darstellung

war mit der bisherigen Auffassung der vorbereitenden Ereignisse für

die Erwerbung Tirols durch das Haus Habsburg freilich unvereinbar.

Wir sahen aber, wie durch den Nachweis der beiden Urkunden Ton

1359 als Fälschungen eine Beihe von Tatsachen in ganz anderem

Lichte erschienen; wir werden also zu untersuchen haben, ob aus

diesen Nachrichten die im Einzelnen gewiss Tielfsch entstellt sind«

•) A. a. 0. S. 128.

») Ebenda S. 133.

») Vergl. Huber, Vereinigung S. 225 und Anm. 1,

*) Vergl. oben 8. 60 Anm. 1.

*) Cod. 59 des lunsbrucker Stattb.-Arch. f. 25'.

L^iyiii^uü uy Google



76 Franz Wilbe m.

sich nicht ein Kern heraasüchälen lässt, der mit unserer Auffassang

der Dinge übereinstimmt.

Die Darstellung gerade bei Villani ist nicht ohne Interesse. Er

berichtet, dass Herzog Rudolf der Markgrütiu vorstellte, die bairische

Macht sei so stark, dass sie derselben nicht werde Widerstand leisten

können f dass er ihre Angst dudorch verdoppelte, hierauf eine alte von

ihm aufgefundene Erheinignng zwischen Tirol und Osterreich TOrwws

und durch das Versprechen, er wolle ihr bei der Yerteidigimg tone

getarnten Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die Übertragung der

ganzen Qra£iehaft an die Herzoge Ton Östamieh und dieAoflbideni]«

an die Untergebenen, denselben den Bid der Trene zn leisten erreicht

Kabe^). In keiner anderen Quelle finden wir mit Ausnahme der Obei^

traguug Tirols von diesen Binzelheiten etwas erwähnt Und dodi

£ndet gerade das Yerspredien des Schuim einen glänzenden Beleg

in der Yermaehtnisurkunde vom 26. Janner 1363 selbst: .sunder*

-— heisst es in derselben — ,daz dieselben uuser vattermage und

erlten i)ey unseru lebenden Zeiten uns und alle die egeuauteu unser

land und lawt und nach uusern zeiteu dieselheu ir land und laut alz

ir selbers aigenlich fursti-utum und herschefte, laut und gueter schir-

men, versprechen, verantwurteu und vertreten und uns halten vestich-

leich bey allen unseni alten and pebarten freyhaiteu, rechten und

gueteu gebonhaiten iür allen gewalt und unrecht mit aller irer macht

^vider allermauklich nieman ausgenomen" Dass dieser Umstand,

über welchen die Herzoge Ton Osterreich eine eigene Urkunde au-
steilen mussten, im Vermächtnis ?iermal her?oigehoben ist, spricht

deutlich genug. Ist auch Baiern nicht ausdracklich genannt, so kann

doch in erster Linie nur daran gedacht sein, weil von Tomehereitt

nur Yon dieser Seite ein emstlicher Widerstand zu erwarten war.

Man wird also nicht fehl gehen, wenn man mit VUlani in Marga-

rethens Furcht Tor Baiern und in der dage^eu von Herzog Rudolf in

Aussicht gestellten Hilfeleistung das Motiv für die Übertragung Tirols

au Österreich erblickt. Eudolf besuss dariu eine willkommene Hand-

*) Rndolpbus . . . primom fidem feeit« ut (Msxgarita) nrederet fiavaricam

potentiam maiorem e^se, quam coi lila resistere possit, quo ipso timorem iam

ante conceptum in dn])luin diixit ; snbiunxit, dein i-cpertas a »e tabulas, quibna

vet^eres Auetriae duce» ac Tyidlis roniito.-! pa' ti sunt, ut qui eorura prior improlia

decesscrit, allcrmn pupersf itoni terraruni baeredein nominet. Tandem vires suas

omne» eiuü defeusioni impendcudau adpromisit. Quibua dictis a muliere timida

ac credttla obtinuit, ut comitatui uaiverso praefectus esset tt ordo oiunis eidem

dioeret iuramsiitoin. Aot Stejecer a. a. 0. S. 378.

«) Huber, Yeieinigung 8. 220; ih&lich 8. 221. 222. 224.

uiyiii^cü Uy Google



Die ErwerboDg Tirols daxch Hmog Rudolf IV, von Osteneich. 77

liabe gegen Margaretha, dieser aber blieb kaum eine andere Wahl»

wenn sie mek die Begierang in Tirol anf Lebennseit sichern wollte.

Mehr als ein rein formelles Gewicht hat Qbrigens Bndolf der

Einwilligang Margarethens zur Übertragung Tirols nicht beigelegt.

Das seigt sein Schreiben an den Dogen von Venedig vom 1. Februar

1363, in welchem des VermSehtnisses der Markgräfin nicht mit einem

Worte gedacht wird>). «Licet dicti comitatns et terrae Athasi virtute-

paternae consanguinitatis verus et proximior haeres sinuis et fberimus»

ad laudes tameu eximias teuemur altissiiuü, quod eaudem hacri'ditatem

omiiis euutradictionis semoto scrupulo snmus tarn pacifice asstcnti.

Kam niox po^t iiij^ressum nostruiu in terrarn praedictaiu communitas

incolarum tarn nobilium quam ignobilium uos dominum suuiu recug-

nosceutes uobis iuramenta fidelitatis, obedientiae et homagii prausti-

terunt, [et sie dictos comitatum et terram possidemus corporaliter et

potenter*'. Das Schwergewicht wird also hier auf die Anerkennung

nnd Eidesleistung durch die Laadsassen gelegt. Am wichtigsten and

Tielleicht sogleich am schwierigsten mochte es da sein, die Zastim-

mong der B&te Margarethens za erlangen. Ihnen war gerade in dieser

Sache durch die Urkunde Yom 17. Janner 1363 das entscheidende

Wort zuerkannt worden. Dieser Tatsache gegenüber masste sich

Bodolf wohl oder ttbel dazu Terstehen, die Herren fttr sich zu ge-

winnen. Eine Nachricht ähnlichen Inhaltes muss dem Yerfasser der

Hiatoria Corthusiorura, der die Dinge sonst ziemlich verworren dar-

stellt*), zngtkuinnieu sein, wenn er .sclireibt, „et teppn si dolcemeute

portarsi con i baroni delhi ditta so eusina^^). Villaui bringt ferner

eine I»iachriclit, die in der bei ihm uegebeuen Form unmöglich richtig

sein kann: Herzog Kudolt" soll der Margaretha eine Krbeiiiiguug der

slten Grafen von Tirol mit dem Hause Österreich vorgelegt liaben.

Eine solche ist nicht bekannt und nach all dem, was wir sonst wisaeut

ausgeschlossen. Es muss aber Villaui doch zu Ohren gekommen sein,

dssseine ältere Yerschreibung, welche er dann als Erbeinigung deutete,

im JSaner 1363 zu Bozen eine Bolle spielte. Nach allem, was uns

sonst bekannt ist, lasst sich aber in Wirklichkeit nur au das falsche

Vennachtnis Ton 1359 denken, welches ganz anf die Anerkennung

des Erbrechtes der Habsburger durch Margaretha aufgebaut ist, und

das Badolf karz zuvor hatte transsnmiren lassen.

0 Haber, Vereinigung S. 22G Nr. 29G.

») Er verwechselt die AnwoienlielT Faidolfs in Tirol im Jänner und Februar

1363 mit jener vom Septeiuber Iis Dezember desselben Jahre«.

«) Muratori Sä. rer. Italic. 12, 972.
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Für diese Vermutung vermag ich allerdings auch nicht ein direktes

l^eweismoment anzuführen. Aber wie die Dinge liegeu, lassen sie sich

nur unter dieser Voraussetzuug erklären. Aus Villani wissen wir, dass

Kudoif ein älteres Dokument produzirte. Anderseits ist es sicher, dass

du Vermächtnis Ton 1309 für das von 13G3 Vorlage gewesen isi;

ganze Sätze stimmen fast wörtlich ttberein. Der Markgräfin kann

Budolf das Transsumpi der Urkande von 1359i über deren Dnechtheü

wohl jeder Zweifel »n^gescUoeseiL ist, natOrlieh nicht vorgelegt haben.

Um ihre Binwilligong in erlangen, standen ihm aach gans andere

Mittel za Gebote. Es konnte sich dabei nur nm den Bat Maigarathena

handehiL Der Herzog &nd in dieser Urkonde an erwQnschtes Gegen-

gewicht gegen die Zusage Margarethens, ihr Land ohne Znstimmnng

des Rates niemandem zu vermachen, da er diesem gegenüber darauf

verweisen konnte, dass Margaretha über den grösseren Teil Tirols

schon lauge vor dieser Zusage zu seinen Gunsten verfügt habe. Und
es gelang, den Kai Margarethens zu täuschen. Die Unterhandlungen

mit demselben dürften schon beendet gewesen sein, als Margaretha in

Bozen eintraft). Die Einwilligung derselben zur Verschreibung Tirols

an sein Haus muss Hudolf rasch und ohne besondere Schwierigkeit

erreicht haben. Sie fand gegen die Herzoge von Baiem eine will-

kommene Stütze in dem ihr ansserdem durch verwandtschaftliche

n Mnriraretha scheint erst am 24. oder 25. Jänner nach Bozen prekommen

zu sein, wenn man aus dem Wechsel der liande bei den Hegistereintnigungeu

einen Schhusa ziehen darf. In den Registern Meinhards (Cod. 408 des Wiener

Staat^archives und Cod. 59 des Inusbrucker Staattbaltereiarchives) sind im Ganzen

8 HXmde tftHg. Hand A nahm alle BegisteraintraguDi^n bis stur Flucht Mein-

hsrds ans Baiem vor. ISe venchwindet dann gaos und an ihre Stelle tritt in

Tirol Hand B. Heben dieser Iftsst avh raent am 2. Descmber 13Q2 eine dritte

Hand (C) nachweisen (Cod. 408 f. 87 Eintragung b), die anfiUBgt nur poradisch,

b&ufiger erst seit dem 17. Jünner 1363 Eintragungen vornimmt. Nach Mein-

hardf< Tod können wir Marguretha zuerst am IG. Jänner in Meran nachweisen

(Cod. 50 f. 14; 15'; 16, siiuitlii he von Uand B). Es wechseln dann die H&nde

B und C. Vom U>. Jänner, als Rudolf wohl noch in Brixen weilte, bind 5 Ur-

kunden aus Meran eingetragen, davon 2 von Uand B, 3 von üand C. Vom
20. Jänner datiren 6 Urkonden ans Meran, 4 vom SchloM Titel and eine ans

Bosen. Die -aus Meran vnd Tirol find von Hsad B, die ans Bosen von Hand C
eingetragen. Die in Meran ausgestellten Urkonden sind mit Aosnahme einer

einzigen B.'imtliche Vergünstigungen fQr die Mitglieder des Rateiy die auf Schloss

Tirol ausgestellten sind durchwegs för andere EmpRinger. Daraus lässt sich

wohl schliessen. dass um 20. Jiinner Margaretha und ihr Hat zu Meran sich

trennten. Der Rat zog nach Bozen, Margaretha nach Schloss Tirol. In ihrem

Namen stellte der Rat noch am 20. Jänner zu Bozen eine Urkunde für Perchtolt

von Hoheneck (^Uand C) aus. Uand B lässt sich zu Bozen erst am 25. Jänner

nachweiten; nicht tiel früher dttrite anoh lUxgaretha d<»thin' gekommen eeis.
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Jjaude iiahe stehenden Herzog Kudolf. So erfolgte schon am 20. Jänner

1363, noch vor Meinhards Beisetzung i), fast ganz auf Grund des einst

für die Fälschung vom 2. September 1359 festgelegten Formulars die

AuafertigaDg des nenen Vermächtnisses, das., weitergehend als das

erste, auch das Inntal mit Inbegriff Ratte Budolf überhaupt einmal

•die ZuatimmiiDg des Bates erreicht, so musa es für ihn ein leichtes

gewesen sein, denselben anr Yerschreibang von ganz Tirul au bewegen.

Einige yon den Baten und swar gerade die hervorragendsten, wie

Ulrieh d. j. von Matsch nnd Petermann von Schenna, waren selbst

im Inntale begütert und es lag daher in ihrem eigenen Interesse, die

Einheit des Landes za wahren. Weil aber das Yermachtnis von 1363

auch auf das Inntal und die bairischen BesitEungen Margarethens aus-

gedehnt wurde, giug es, wie schon betont, nicht recht an, in d^-
eelben auf die Urkunde von 1359 Bezug zu nehmen. Anderseits war

es natürlich im Interesse Herzog Rudolfs gelegen, dass die Urkunde

von 1359 nicht erwähnt werde, weil soust der Kaiser gelegentlich der

Belehüung mit Tirol die Vorlage auch dieser Urkunde wünschen konnte.

Er aber hatte nun, da sie ihren Zweck — in anderer Weise freilich

als bei ihrer Verfertigung gedacht wurde erfUllt hatte, allen Grund,

dieselbe im Archive ruhen an lassen.

Herzog Budolf besass nun eine Verschreibung Margarethens nicht

nur Aber Tirol, sondern auch Uber die bairischen Besitzungen der-

selben. Mit Stolz konnte er am 1. Februar 1363 an den Dogen von

Venedig sehreiben: ,omnes stratae et transitus de Germania ad partes

Italiae porrectae nostrae dominationi subsunt'*). Ein Becht, jetzt

schon in die Yerwaltung und Regierung Tirols mit einzugreifen, er-

wuchs ihm daraus freilich noch nicht, denn der Charakter einer letzt-

willigen Verfügung war auch in dieser Urkunde aufrecht erhalten

worden. Wir wissen auch nicht, dass Rudolf schon jetzt in dieser

Dieselbe erfolgte am 30. Jänner, wie sich &m einem Tyrolis in die sancii

Valentini (Februar 14) 1363 datirten Schuldbrief für Petermann von Scbenna

,pro marcis V, quae dedit ad canieram domine raarchionisse ad sepulturam

Mejnhardi Brundenburgeusis in triceäimo die (kann nur Januarii ergänzt werden)

ergibt. Cod. 408 des Wiener Staatearchives f. 27.

*) Bei dieser Gelegenheit mochte ich auf daen bisher nnbeaehtetea Ver»

merk auf einem der beiden im Wiener Staatsarchiv verwahrten Originale auf-

merkiam maebea, der philologisch sioht uninteressant ist Deraelbe steht rechts

auf der Plica: »Nota uiformadonem cancellarii Austrie: Wer dieen brief iemer

gelese, der merche and verate, daz nach der gewonheit des lands ze Payrn an

manigen stetten ain lindes . b • geseczet ist für ain zwivalt . w • , uml hinwider

aiu zwivalt . w . lur ain linden . b • . Durumb nach bezaichnuzie der worteu

ond des sinues begreifte das ain ieglicher vernunltiger lese*.

•j Huber, Vereinigung S. 226 Urk. Nr. 296.
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Richtuug etwas uuteruornmt'U hätte'). Der Rat Margarethens blieb

nach wie vor im Amte, aber die Versclileiuleniug von Gütern und

Einküntteu an denselben hatte ein Ende erreicht. Dies ist wohl einzig

auf die Einwirkung der kraftvollen Per.sönliciikeit Rudolfs zurück-

zuführen. Er muss übrigens von vorneherein nicht gesonnen gewesen

sein, sich auf den Adel zu stützen. Denn während den Städten bei

seiner ersten Anwesenheit in Tirol im Jauner und Februar 1363 Ver-

günstigungen in reichem Maasse zuflössen — Bozen, Merau, Sterzing,

Innsbruck und Hall erhielten you ihm die Bestätigung ihrer Freiheiteü

und Privilegien —, keuuen wir aus dieser Zeit keine einzige Gunst-

bezeogang Rudolfs fQr ein Mitglied dieses Bates. Das muss um so

mehr auffallen, als Rudolf, wie darzulegen Tersucht wurde, das rasehe

Zustandekommen des Vermächtnisses von 1363 hauptsächlich dem
Umstände zu verdanken hatte, dass es ihm hinnen Kurzem gelungen

war, die Rate Margarethens f&r sich zu gewinnen.

Wenn Rudolf die Verschreibung von VMYo in rechtlich ananfecht-

barer Weise erlaijgt hatL--, Jana ko iute er im Februar Tirol ruhig

verlassen und da> Eintretien der Vorbcdin«(uu''eu für den faktisolieu

Übergang des Landes an sein Haus abwarten. Ein ernstlicher Wider-

staiid war nur von Seite ßaierns zu erwarten und diesem war das

Land bei der Mithilfe Rudolfs, welche er ausdrücklich hatte versprechen

müssen, um so mehr gewachsen, als auf dessen Seite auch der £rz-

bischof von Salzburg stand.

Dennoch kehi-te der Herzog schon im August nach Tirol zurück.

Hält man die Tatsache, dass Rudolf seinen Weg diesmal ins Inntal

nahm, damit zusammen, dass zur selben Zeit auch Margaretha daselbst

weilte^), so ergibt sich, dass diese beiden Reisen in irgend einem

•"^ Huber elu'iula S. ^S' ITilirt zw;ir die Ernpnnnuf«' «le.s T)ompro])<<t's Johann

von lachtenwerth zum Kiin/.ler nud ilt k Hil(k'l'van<l von 1 irinian zum Holiueiater

Margarethens auf Herzoti lüidolt zurück; ali«'in der lirixfui'r Domproiist er-cheint

flcbon am 19. Jauner 13ij3, als Rudolf wahrscheiulich noch in Brixen weilte, als

Kaosler der Markgräüa (Cod. 59 des Innsbracker 8tatth.-Arch. f. 12': Item littexa

data est filii« quondam Ottonis de Aver pro msrcis ^XUlt®' ex parte domini

Johanni prepositi BriiinenaiSt caacellarii domine marcbionisae, pro aiio equo,

quem ulim Aleiuharduä dei gracia eic. obligfttus fuerat sibi, compntande de
theloueo im Lü>:. Datum Merano feria V ante Sebastiaui anno LXllI*. wurde
also i;!eich nach dem Tode Meinhards übernommen, und bezüglich des Hof-

meisters lü>-it .>ii h i-int' Kinflussnahnie Kudolls zum mindL'^tea nicht erweisen.

*) Marg.uitha war am 20. Juni vom ."^chloss Tirol aufgebroclien, urkundot

am 27. Juui iu Mühlbu(.h und aeit dem 3. Juli abwechHelnd in Hall und iaus-

hmck. Zaletzt finden wir sie am 6. Angnst in Innsbrack (Cod. 69 des Inas*

Inracker Statth-Arch. f. 3, 6', 37 und Cod. 408 des Wiener Staateaxch. f. 27, $1,

36, 43, 45').



Die Erwerbung Tirols durch Herzog Kudolt iV. von Oaterreich. gl

Zusammenhang stehen müssen. Auf eine Verabredung lasst sich das

Zusamraentreffen nicht zurückführen, da die lieise Rudolfs nicht von

langer Hand vorbereitet war. Seit seiner Kückkehr aus Tirol liielt er

sich fast ständig in Wien auf. Am 24- Juli urkuudet er in Euns imd

kehrte dann nach Wien zurück (August 0). Bald darauf muss er nach

Tirol aufgebrochen sein, denn die Urkunde der Freundsberger vom

15* August hat seine Anw^uheit in Hall zur Voraussetzung. Die

Notwendigkeit dieser Beise muss sich für Budolf also erst nach seiner

Bückkehr aus Enns ergeben haben. Es Lrowimit den Anschein, er

habe Ton der Anwesenheit Margarethens im Inntal Kenntnis erhalten,

die Sache sei ihm bedenklich erschienen und er habe sich zn penön-

lieher Intervention entschlossen. Oewiss ist, dass die Beise Haiga-

reihens nicht in seinem Interesse gelegen sein konnte, da sie mit

ihren. Freunden ans der Zeit ihres (Gemahls Ludwig, Konrad dem

Kummersbmcker nnd Eonrad dem Franenberger, von denen wir schon

einmal verrnnten konnten, dass sie gegen Österreichs Interesse anf-

traten und von denen mittlerweile der eine aus der Haft Rudolfs ent-

kommen, tler audere seine Freilassung erkauft hatte 2), noch jetzt und

wie wir sehen werden auch spüt<'r. in regen liezi^-hungen stand').

Bald nach seiner Ankunft geriet Rudolf durch einen Aufruhr iu

Hall in I^bensgefahr, aus welcher er durch das Eingreifen der Bürger

Ton Innsbruck und Hall befreit wurde. Wir kennen die Namen der

Verschwörer nicht, nur so viel wissen wir aus den Urkunden, in

welchen Budolf die Tatsache erwähnt, dass sowohl einheimische Grosse

wie Fremde (.Gaste*) daran beteiligt waren«). Unter den letzteren

sind ohne Zweifel Baiem gemeint. Die Sache musste Rudolf zu denken

geben. Wenn die Stinmiung gegen ihn unter dem Adel um sich

») Haber, Vereinigung 8. 232 Reg. Nr. 324.

•) Goswin von Marieubeif.' bei tluber, Vereinigun«; S. 274.

Am KJ. Marz I;in3 wei-t Maryaretba dem Hicbl'-r Rüdlmus iu Kitzbüüel

8 Pfund Denare für ein Flerd an, welcht'd dieser einem Diener des Jilgermeisters

(Kummersbrucker) geschenkt hatte (Cod. 58 des Iniubr. Statth.-Axcb. f. 28) nnd

am 31. Jnli wendet sie sieh ron Hall ans an die beiden Herren mit einem Auf-

trag SU Gunsten des Eloiters Ettal (Haber, Yereinigang Beg. Nr. 328). Am e. JaU

chenkt ICsrgaretha 10 Innsbruck einem Christau Krauenbcrger 100 Hark (Cod.

408 des Wiener Staatssrch. f. 36). Eine tirolische Familie dieses Namens kenne

ich nicbt. Liesse sieb erwois^en, dass es sich nm einen Verwandten des oliema-

ligen Hofmeisters Konrad Frauenber^'cr handelt, dann gewännt dir \ ermutung

an Wahrscheinlichkeit, dass Margaretha geradezu behufs Unterhandlungen mit

ihren Günstlingen ins Inntal gekommen sei. Begleitet war Margaretha auf ihrer

Beise von Petennaim fon Schenna (vergl. Cod. 408 f. 27 und Cod. 69 f. 3), der

mit so jenen gehOrte, welche KndolfiB Stxa^erieht im Oktober traC

«) Haber, Vereinigung Reg. Nr. 326, 368, 369.
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griff, wenn sie Mch auch den mächtigen liüten Margarethens mitteilte*

dann konnte die so geschickt und glücklich angebahnte Erwerbung

Tirols ernstlich in Frage gestellt werden. So reifte in ihm der £ai-

schluas, Margaretha acbon jetzt mm Versieht auf die Begiemng m
bewegen.

Dabei mueste Badolf wohl im Torans auf Sehwierigkeiteii geCutt

eiD. Ifaa bedenke nur: Jahre hindiueh hatte Margaretha ihrem Sohn

gegenüber ihr Anreeht auf die Tormondachaftlicfae Begiemng geltend

gemacht nnd nun sollte sie ihren Sinn so rasch Sudem und ohne

zwingende Grflnde ihrerseits za Gunsten Bndolfe auf jeden Einflnss

verzichten. Die Angelegenheit nahm dennoch einen raschen Verlauf.

tSchon am 2. September entsagto die Markgräfiu nach dem Kate ihres

Rates und der Landschaft der Kegieruug i). Man hat denn auch in

verschiedeuer lüchtuug nach einer Erklärung dafür gesucht, dass Mar-

garetha sich so rasch zu diesem Schritte eutschloss und dieselbe zuletzt

in den in der offiziellen Enuutiation angegebenen Gründen gefunden.

Die Landschaft sowohl wie Margaretha erklären, die Einsicht, Land

und Leute nicht nach Notdurft schützen und die Begierung nicht in

wünschenswerter Weise besorgen zu können, sei der Orund zur Ab-

dankung gewesen. Der wahre Grund kann dies indessen wohl nicht

sein. Gerade zu dem Zwecke, um f&r ihre Begierung auf Lebensseit

der Mithilfe Budol& sicher zu sein, hatte ja Margaretha diesem das

Land als unwiderrufliche Schenkung unter Lebenden Tersehrieben.

Meines Erachtens lasst sich die Sache nicht ohne gewisse Zuge-

ständnisse Yon Seite Budolls erklären. Dass solche gemacht wurden,

beweist auch die Yerzichtleistungsurkunde vom 29. September 1363.

Während durch die Fälschung von 1351» und durch die Urkunde vom

2G. Jänner 13(33 Tirol als Vermächtnis Margarethens an das Haus

Habsburg übergehen sollte, haben wir es in dieser Urkunde nicht

mehr mit einer blossen letztwilligen Verfü^ning zu tun. Margaretha

behält sicli darin für den Fall, dass die Habsburger vor ihr aussterben,

den Kückfall l'irols und ausserdem des Herzogtums Kärnten vor. Die

Urkunde hat also den Charakter eines Erbvertrages angenommen.

Das Zugeständnis ist freilich ein höchst geringfügiges, weil allem

menschlichen Ermessen nach die Auasicht auf die Verwirklichung des-

selben fOr Mai^puretha gleich Null war. Dass man die Sache aber

dennoch alles Ernstes in Erwägung zog, beweist der Umstand, dass

dieser Vorbehalt mit der Ausdehnung auf Erain noch in eine Urkunde

Yom 15. Dezember 1364 aufgenommen wurde').

*) Goswin von Marienberg a. a. 0. S. 274.

')_Huber, Vereinigung S. 252 Keg. Nr. 418.
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Die Bestimmung der EiokQnfte, welche Margaretha nach ihrer

VerziohÜeistang zufallen sollten, wnrde dem Rate uud der Landschaft

flbertng^n. Naeh dem am 11. September geföUten Sprach sollte die

Maikgiifin gegen eine Beihe Ton Beeitsnngen nnd Einkflnften in Tirol

nicht nur die Begiening dieses Landea niederlegen, sondern gegen

Übernahme ihrer Geldsehnlden dnrch die Hersoge von Österreich auch

anf ihre hairischen Besitzungen Klingen, Wasserburg, Eofttein, Kita-

bühel und Battenberg verzichteu. Man sieht, dass Rudolf auch auf

den letzten l'uukt Gewicht legte. Das wird hegreiflich, wenn mau
sich vergegenwärtigt, dass drei dieser Städte, Kufstein, Kitzbühel uud

Ratt^uberg in den Hiimleii des Kammersbruckers und des Frauen-

bergers sich befanden, von denen zu befürchten war, dass sie beim

Ausbruch des Krieges sich auf die Seite der Herzoge tou Baiem

stellen werden.

Mit diesem Wunsche yermochte Rudolf jedoch bei Margaretha

nicht dnrchzndringen, uud die Verhandlungen darüber haben meines

Erachtens auch die Ausfertigung der Venichtleistungsurknnde fast om
einen Monat Teizogert Erst am 29. September stellte Margaretha

eine Urkunde ans, in welcher sie zwar auf ihr .Tüerliehes Erbe (Sixoi,

€törz, das Land an der Etsch, im Gebirge und im Inntal), nicht aber auch

auf ihre bairischen Besitzungen Tcrzichtet Diu war für Budolf nicht

Sicherheit genug. Er musste auf Mittel sinnen, diesen politischen

Misserfolg weit zu machen. Das Resultat der bezüglichen Unter-

handlungen ist uns erhalten in der Urkunde Margarethens vom 1. Ok-

tober 1303*). Hier versiiricht die Markgräfin den Herzogen von

Österreich ihre liesitzuiirreu in Baiern offen zu halten und ilinen mit

denselben geilen jedermann Hilfe zu leisten. Gleichzeitig sagt sie die

Herzoge der Verpflichtungen los, welche dieselben durch den Spruch

der Landherren vom II. September übernommen hatten, da sie ihr eine

genügende Gabe und Ausrichtung gegeben haben. Waren die Guter,

welche Margaretha nach ihrem Venicht auf die Regierung zufallen

sollten, samtliche in Tirol gelegen, so war zweifellos ihr Aufenthalt

daselbst auch nach der Abdankung in Aussiebt genommen. Dem
gegenflber yerfolgte die Ablösung derselben durch Rudolf meines Er-

achtens den Zweck, Margaretha nun zum Verlassen des Landes zu

bewegen, was ihm schliesslich auch gelang. Dadurch war wenigstens

die Qe&hr behoben, welche dem Herzog erwachsen konnte, wenn die

Markgräfin in der Nähe ihrer Günstlinge aus der Zeit Ludwigs von

Brandenburg weilte.

') Huber, VercuiiguDg ä. 230 Reg. Nr. 346.
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Den erateu Pimkt ihres Versprechens hat ^Margaretha nicht allzu

ernst genommen. Die beiden bairischen Herren blieben im Pfand-

besitze der drei Städte und boten in dem l)ald darauf ausbrechenden

Kriege dem bairischen Heere die wichtigsten Stützpunkte. Man mag
über die Urteilsfähigkeit des Marienberger Abtes in militärischen Dingen

denken wie man will, jedenfalls wird man ihm zustimmen müssen,

wenn er die Offenhaltong Kattenbergs für die Herzoge von ßaiern

durch den Kummersbmeker als Hauptarsache dafür nennt, dass Tirol

nnn die Schrecken des Kri^^ fühlen mosste^}. Margaretha mass

also auf das Angebot Eonrads Ton Kommersbrucdc Tom 12. Oktober

13G3, er wolle von ihr keine Galten fordern, wenn sie ihn und den

Frauenbeiger nicht enthause*), wirklich eingegangen sein.

Nnn befand sich Rudolf im Vollbesitae der Gewalt im Lande

und konnte ohne Ge&hr für sich an die Demütigung des machtigen

Adels und an die Berindikation der durch Maigaretha an denselben

vergeudeten Güter schreiten. Der ehemalige Landeshauptmann Ulrich

d. j. von Matsch, der Hofmeister Heinrieb Ton Bottenburg and der

Burggraf Petermann von Schenna fielen diesem Verfahren zuerst zum
Opfer; ausser diesen auch viele andere^). Hand in Hand damit ging die

Austeilung reicher Begünstiguugeu au die Städte, namentlich au jene

des Inntals*). Nadidem er dann am 13. Dezember I3G3 den ihm

ganz ergebenen lierditold von Gutidaun zum Hauptmann des Landes

bestellt hatte, verliess er durch das Piistertal Tirol. Mit ihm zog

Margaretha, um fortan ihren Aufenthalt iu Wien zu nehmen. Schoa

ein Jitlir darauf bereute sie iliren Schritt und suchte aus Wien zu

fliehen. Rudolf eilte ihre nach und erreichte sie in Graz, wo sie einen

weitgehenden Revers auastellen musste. Nach Wien zurückgekehrt

starb sie daselbst 5 Jahre später. Die Art uod Weise wie das Ver-

mächtnis von 1363 zustande gekommen war, erklärt auch die Ton

Budolf nachher noch gegen Margaretha in Anwendung gebrachten

Yorsichtsmassregeln.

Wir sind am Schlüsse. Kann der Versuch, die fQr die Zukunft

Österreichs unstreitbar bedeutendste Tat Rudolfs neu darzustellen, nicht

in allem und jedem befriedigen, da bei der überaus lückenhaften Über-

lieferung, welche die Motive des Handelns oft nur erraten lasst, man-
ches noch Vermutung bleiben musste, so ergab sich doch eine Reihe

>) A. H. 0. 27ß: ver<r1. Huber, Vereinigung S. 245 Reg. Mr. 393.

») Ebenda 8. 236 Rep. Xr. 335.

') Goswin a. a. 0. S. 27r>.

*) Vergl. üuber, \ ereiuiguug Heg. Nr. 3ö2. 353. 358. 361. 36d. 373. 375.

383. 3!- 4.
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Ton der bisherigen Auffassung abweichender Tatsachen mit Sicherheit

Seit der Zeit, da den Habsburgeru die den Luxeiiburgrrn feindliche

Politik Ludwigs von Baiern zuerst Ansprüche auf einen bedeutenden

Teil Tirols verliehen hatte, haben diese das Land nicht nuhr aus den

Augen verloren. Nirgends lässt sich aber davon eine Spur nacliweisen,

dass sie ihre Hoffnungen auf die Verwandtschaft mit Margaretha

gründeten, die übrigens für den Eall kinderlosen Ablebens zu Gunsten

der Erben ihres Gemahls Ludwig auf Tirol verzichtet hatte. Ihre Br-

waitongen knüpften sich vielmehr an die Vermählung Margarethens

<m Österreich mit Meinhard, dem Erben Ton Tirol. Ludwig derBranden-

Voiger starb Torseitig nnd widerrechtlich, weil noch nicht an seinen

Jahren gekommen, folgte ihm Meinhard. Er geriet in TollstSndige

Abhingigkeit snerst von einem Adelshnnd, dann von den Verwandten

seines Terstorbenen Täters. Beides war gegen die berechtigten An-

sprüche der Mntter nnd gegen Osterrdchs Interesse. Dennoch kam es

zu keiner gemeinsamen Aktion dieser beiden Paktoren, ein Beweis,

dass ein echtes Vermächtnis Margarethens für die Herzoge von Oster-

reich damals noch nicht existirte. Die Gruppiriiug der Parteien lässt

uns einen Blick in die Tiefe tun. Margaretha weudet sich an den

Kaiser, an ihren Sohn, au die Herzoge vou Xiederbaiern, aber er-

folglos. Ein von ihren Parteigängern möglicher Weise geplanter

Gewaltakt wurde rechtzeitig entdeckt und unterdrückt. Es kam zu

einer Entfremdung xwischen Mutter und Sohn und zn einer Ver-

bitterung Margarethens gegen die niederbairischen Herzoge. Kicht

ein einziges Anzeichen findet sich daflir, dass die Markgiafin einmal

Endolis Hilfe nachgesncht hatte.

Dessen Politik war Ton Anfang an eine selbständige. Vor allem

SQchte er zn verhindern, dass Meinhard in Abhängigkeit Tom Kaiser

gerste. Dann kehrte er sich anch gegen die Herzoge von Nieder-

baiera. Einen vorübergehenden Erfolg erzielte er im April 1362.

Meinhard kam nach Wien nnd trat dem mit Ungarn geschlossenen

Bündnis gegen den Kaiser bei. Nach Uberbaieru /ui iakgekehrt ge-

riet er schon im Juni in die Gewalt der Herzoge von Xiederbaiern,

Xun, da Meinhard unter dem Einflüsse derjenigen stand, welche für

den Fall seines kinderlosen Ablebens bereits ein Anrecht auf Tirol

besassen, war für Rudolf die Gefahr aufs höchste gestiegen. Er ent-

schloss sich jetzt, dem wirklichen Anrechte der niederbairischen Her-

zoge ein fingirtes entgegenzustellen. Um diese Zeit ist allem Anschein

nach das angebliche Vermächtnis vou 1359 in der Kanzlei Rudolfs

entstanden. In der Yoraussetznng, dass Margaretha vor Meinhard

sterben werde, sacht es nicht ohne innere Widerspräche gleichsam
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einen Komproraiss zwischen den beiderseitig geltend gemachten Kechteii

zu konstniiren und stellt sich zu diesem Zwecke auf den Standpunkt

der Belehnungsurkunde Ludwigs von Baiern vom Jahre 1335. Die

Urkunde bedurfte naturgemäss der Ratifikation Meinhards. Zu diesem

Behafe hat Rudolf nach erreichter Aunäheruug an Baiern seinea

Schwager zur Flucht nach Tirol beredet. Das Uniernehmeii gelang,

und bald daianf sollte die Urkunde Meinhard vorgelegt werden. Dft

starb der juuge FOrst, als Rudolf schon nach Tirol unterwegs war,

und Margaretha begann in Abhängigkeit von einem Rat eine schwäch-

liche Begienmg: Biese Verhältnisse wnsste Rudolf geschickt f&r sich

anszantttseii. GestfttEt auf die Terstimmnng Margarethens gegen die

Hersoge von Niederbeieni und indem er die mächtigen Bäte der Mark«

grSfin durch die falsche Urkunde Ton 1359 tauschte, erlangte er ein

Yerm&ditnis nicht nnr über gans Tirol, sondern auch über die bairi-

Bchen Besitsungen Margarethens. Es ergaben sieh zwar noch Schwie-

rigkeiten, als Budolf aber im Herbst 1363 Margaretha zur Abdankung

Termocihte und in Tirol ein strammes Regiment aufgerichtet hatte,

war ihm der Besitz des Landes so gut wie gesidiert

Die eigenartige Persönlichkeit Bndolfs tritt so auch bei der Er-

werbung Tirols scharf in den Vordergrund. Es bedurfte seiner seltenen

Initiative gei>aart mit wenig Gewissenhaftigkeit iu der Wahl der Mittel,

um dieses bedeutende Werk durchzuführen. Auch dann gelang es nur

auf Umwegen. Aus dem angeblichen Vermächtnis von 1359, welches

das Inntal nicht enthielt, wurde eine Verschreibuug über ganz Tirol

und die bairischen Besitzuusen und diese wurde bald darauf zu einer

Art Erbvertrag über Tirul alleiu abgeschwächt. Zeugnis von der Be-

deutung, welche die Zeitgenossen dem Werke beimassen, legt die In-

schrift auf dem Budolf ins Grab mitgegebenen Kreuze ab. An erster

Stelle wird dieses Ereignisses gedacht : ,qui probitate sua dominio suo

obtinait comitatum Tyrolensera*. Dem vollen Wortlaut nach wird

man den Satz freilich nicht mehr als historische Wahrheit hinnehmen

können.
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MacMavelli am Hofe

nnd im Kriegslager Maximilians I.

Von

Moritz Brosohi

Za zweien malen, im Oktober 1501 zu Trient und im September

1504 sa Blols, hatte Frankreichs Herrscher Ludwig XII. sich ver^

tngimSasig gebanden, seine Tochter Clandia dem Enkel Maximilians I.

zn Termahlen. Ans beiden YertrSgen war dem dentschen Herrscher

erheblicher Nutzen geflossen: auf Grund des scheinbar herzlichen Ein-

emehmens mit Frankreich hat er den Widerstand mehrerer Reichs*

fttreten bezwungen und, verführt durch den Erfolg, sich mit Plänen

getragen, die uut" Herstellung einer Universalherrschutt des Hauses

Habsburg gerichtet waren. Bitter musste seine Enttäuschung sein,

als König Ludwig, dem Vertrage von LUois entgegen, schon am
25. Oktober l^Of) einen iVanzösisch-aragonischen Frieden schloss und

im nächsten Frühjahr seine Tochter Claudia, der gegebenen Zusage

nicht achtend, dem Herzog von Angouleme feierlich vrrlobte. Auf

solches hätte Maximilian freilich gefasst sein sollen; denn Vertrags-

Schlüssen der Mächte folgte damals beinahe unausbleiblich und binnen

kurzer Frist der Vertragsbruch, so dass Machiarelli aus dieser stetig

beobachteten Grundregel der Kabinetspolitik jener Zeit die Lehre ge-

zogen hai^): .Ein kluger Fürst kann und soll sein Wort brechen,

wenn ihm Worthalten Schaden bringt oder wenn die Ursachen, die

em von ihm gegebenes Versprechen bewirkt haben, nicht mehr Tor-

handen sind*.

*) Fiiucipe, c. 18.
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Seinem Grimme über Ludwigs Treulosigkeit hat der deutsche

König zunächst dadurch Luft gemacht, dass er behufs seiner Kaiser-

krr)nung sich in die Vorbereitung eines Romzugs stürzte. Aber dm
Weg Ubers Mailändische Yerlegten die dort gebietenden Franzosen, und

den übers Yeneziamscfae konnte die Signorie nach freiem Ermenen

offenhalten oder schliessen. Was tat Maximilian nicht alles, um die

Venezianer auf seine Seite zu bringen oder wenigstens zu erreiehen,

dass sie ihn unbehelligt über ihr Gebiet gen Rom ziehen lassen. Er

sandte zn dem Ende, im August 1506, vier Botschafter nach Venedig

mit dem Auftrage: sie mögen in die Signorie dringen, dass sie den

deutsclieu Tnipjtea Durchzugsrecht uud Verproviiiutiruug gewähre.

Allein es wanl ihneu ein ublehneudcr Bescheid. Dann bestürmte er

deu bei ihm b.'r^laubigtt n W'uezianer Peter Pasqualigo mit Beteuerucgeu

der freundlichsten ( Jesinnuug für die Kepublik \) : er, Maximilian, werde

ihr niemals ieiudlich entgegentreten, vielmehr alle l uterstützung, nach

der sie verlangen könne, ihr augedeihen lassen; Pasqualigo Terwende

sich aufs dringlichste bei der Signorie, dass sie behilflich s^, an den

Terräterischeu Franzosen, ihren und des kaiserlichen Namens Feinden,

Bache zn nehmen. Solche Eröffnungen Yerfehlten ihren Eindruck auf

den Botschafter nicht; er schrieb dem Bäte der Zehn: seine kaia

Majestät zeige sich der Bepublik so zugeneigt, wie keinem Staate der

Welt; man könne nicht umhin, dies für aufrichtig zn halten, ds

Maximilian einen Bund mit Venedig sehnlich herbeiwünsche^ um durch

einen solchen gekräftigt sich ftlr alV die ünbill zu riehen, die ihm

die Franzosen angetan haben 5«).

Doch Pasqiialigo's vertrauensselige Stimmung fand kein Echo in

den Ixeihen der Signorie. Wenn diese nicht .-chon gewusst hätte, dass

freundMliaftlielie (jesiuuungeu zwischen deu ^Miieliten sehr rasch mit

feindlichen wtchselteu : so konnte sie solches in dem gegebenen Falle

mit Händen greiien. Es war ihr kein Geheimnis geblieben, was vor

zwei Jahren in Blois paktirt worden; wie da derselbe Herrscher, der

jetzt ihren Beistand gegen Frankreich zn erlangen suchte, einen Bond

») Dep. Pa>^qu;digo, 10. Jan. 1507 (morc veo. 1506), ohne Ortaangabe,

wahrücheinlicb aus iunbbruck; Sriveteli (ulla äigaoriu) da mia parte et Oflrttf*

eatela . . . ehe fin*che me durerk una gioia de sangae non la abaadonavö m
mai Ii raxö inimaco, ansi tempre sarö presto ad ogni ano bisogno, et p>e>

gatela com ogni vra. inttsnsia e{ efficada ebe nolit me denlinqueie . .

.

retrOTO adesso meglio di lOO.OOO ducati de eoatadi Ii quali per certo non

xetervo ad altro ebe al mio venir in Italia, per vendicarme de sti traditon

fi-ancesi apertissimi inimici mei et del stato della Signoria. Yen. Arch. Lett al

Göns* Xt (iemiania.

>) Pasqualigo 12. Jan. 1507.
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gteflchlossen hatte mit demselben Frankreich und die Spitze des Bundes

gegen die Bepablik gerichtet war^). Wie hätte sie jetzt Yertraueii za

dem &8Ben können, der nioht lange yorher sich mit der Absicht ge-

tragen, ihr zu entreiasen, was sie anf dem italienisehen Festlande, von

TrsTiso mid Padoa bis Verona, ihr eigen nannte; der nnn allerdings

«liese Absieht fallen gelassen hatte, aber gegen Wiederaufnahme der-

selben keine nach Lage der Dinge zureichende Bflrgschaft zu bieten

vermochte.

Nicht !ibg<fschreckt durch die Erfolglosigkeit seiuer Botscliafter-

Sendung und seiner Eröffnungen an l'a.squaligo, trat Maximilian un-

ablässig, bis Oktober 1507, mit Forderungen und Bundesvorschlägen

au die Signorie, die ebenso unablässig ihnen eine steile, wenngleich

überaus höflich gehaltene Weigerung eutgegeusetzte. Der Form nach

verschieden lief eine der Ablehnungen nach der andern immer auf das

nämliche hinaus: Maximilian wolle friedlich, ohne Wafifenni acht gegen

Born ziehen; die Signorie werde ihn dann fördern, wie sie nur könne, und

getraue sich zu verbürgen, dass solches von andern italienischen Staaten

ebenfalls geschehe. Auch eine neue, nach Venedig gesandte königliche

Botschaft, die ans drei Personen bestand und abomals einen Bundes-

vorschlag Überbrachte, konnte nichts ausrichten; selbst das Ansinnen,

Venedig möge sich verpflichten einem Bomzug keinen Widerstand ent-

gegenzusetzen, wurde zurOckgewiesen. Die Signorie glaubte sich ihres

Bundes mit Frankreich sicher — ein Glanben zu dessen Befestigung

Ludwig XII. durch seinen ordentlichen Botschafter Lascaris und zwei

Spezialgesandte in Venedig erklären Uess: er werde aufs wirksamste,

durch Truppenseudung aus dem Mailäudischen der liepublik Heistand

leisten, wenn sie dem römischen König den Weg nach Kom versperren

wolle*). Der französische Herrscher erreicht<3 mit dieser Erklärung

seinen Zweck; denn der Glaube an Frankreichs Buudestreue ward in

venezianischen Kreisen ein so starker und dauerhafter, daas selbst der

Bat der Zehn, noch gegen £nde Februar 1508, von einer innigsten

Veimnigung mit den Franzosen träumte'). Er wurde bald aus dem

Traume geweckt: schon Anfang März muss er die Schreiben erhalten

') bcboa am zweiten Tage nach dem Veitragesthluss vou Blois hatte der

Tenez. Gesandte in Frankreich da« wesentliche der gegen die Republik Terein-

harteii Bettiaunongen der Signorie gemeldet; TgL det Yert P.Joliutlln Gotha

1878, p. 8S7.

Bep» Sen. Seoreta, 19. Juni, 12. und 18. Aug. 1607. Ven. Arch.

*) Nui veramente habiamo facto tante 6 tanto gagliarde proritiono, che

raMnerelmcte non habiamo a dubitar, maxime eBf>cndo, come siamo, nnitiseimi

cum la Maeatii christianissima ad ogni fortuna comune. Schreiben an den

Botachaiter in Rom, 22. Febr. 1508: Reg. misü ConB. X. lol. 231.
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haben, mit deuen Venedigs Botpschafter in Frankreich über die Ver-

handlung eines französisch-kaiserlichen, gegen die Bepnblik gerichteten

Bandes Meldung brachte >).

Den Widerstand der Signorie wollte Maximilian endlich mittels

einer vollendeten Tatsache brechen, die sein Durchzugsrecht gnmd-
eätzlich zar Geltung bringe. Er befahl einer Schar der Seinigen, etwa

1000 Mann, Uber das Gebiet der Bepnblik anf Mantaa zu rücken.

Allein kaum dass dieselben den Manch angetreten hatten, ordnete die

Signorie an, sie mögen entwaffnet und über die Grenze znrfickgewiesen

werden. So geschah es aach: sie mnssten in kleukere Abteilungen

getrennt von dannen ziehen und erhielten die Waffen nicht früher

zurück, ab bis sie das Yenezianiache geräumt hatten*).

Um die Zeit dieser yernnglOckten Expedition wurde Machia-
Telli Ton seiner Begierung. an deren Spitze der Gonfaloniere Soderini

stand, nach Deutschland eutsendet. Mit der Sendung hatte es folgende

Bewandtuis. Einen liotschatb r au .Maximiliaus Hofe und beim Reichs-

tag von Koustauz hi»'lt».'ii die Flnreutiner in Persou des Franceso

Vettori, der zur antifraUi'ösisehen, dem Soderini gegnerischen Partei

zählte. Da nun der Keichstag die bekannten, für das Unternehmen

des KüHi/.ugs scheinbar ülieraus günstigen Beschlüsse gefasst hatte,

ward in Florenz nach längeren Debatten-*) die Anordnung getroflfen,

dass Machiavelli dem Vettori neue Weisungen überbringe. Der Gon-

faloniere hat dies nicht ohne Schwierigkeit durchgesetzt — oftenbar

in der Absicht, sich des ihm ergebenen Machiavelli als Aufpassers

über Vettori zu bedienen. Damit aber hat Soderini, wie in manch*

anderen Fällen, keine glückliche Hand gehabt. Denn zwischen den

zwei in Deutschland ihres Amtes waltenden Florentinern kam es gleich

von Beginn und im Laufe dieser Mission zu einem intimen Freund-

schaftsYerhältnis, welches später ungetrübt durch ihr Leben Torhielt.

Machiavelli reiste am 17. Dezember von Florenz ab; er schlag

den Umweg über die Lombardei, Savojen und die Schweiz ein: die

kürzere Boute über das Gebiet der Bepublik Venedig galt für unsicher,

weil die Kunde von der oben erwähnten Trappensendung Maximilians

ins Mantuanisehe dort weitere Eriegswirren befürchten liess. In der

Lombardei wurden alle Durchreisenden französischerseite au& genaueste

untersucht und Maohiavelli riss die ihm für Vettori mitgegebene Wei-

0 a P. Julius II. a. s. 0. pp. 155. 337 ff.

») Reg. Sen. Secr. nlt Nov. mid 9. Dez. 1 607. — Machiavelli. Legazione

all'Imp. Maximiliano, in den Opere ed. Fin nz»' 1876, vol. V, pp. 251. 262. 279.

•) Das Protokoll über dieselben int verütVentlicht bei 0. Tommasini, La
vita e gli »critti di N. Muchiavelli, Torinu 1883, i, app. i>. 676 tt^
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sung, die er auswendig wusste, in Stücke, damit sie den Franzosen

nicht in die Hände falle. Am 25. Dezember traf er zu Genf ein, von

wo er die Schweiz durchquerend die Bichtung auf Tirol einschlug.

Seinen Bestimmungsort Bosen erreichte er den 11. Januar 1508. Er
hat, seiner eigenen Aussage zufolge, sich nnr vier Tage im Schweize-

rischen aafgehalten, welch korze Zeit ihm genügte, in die staatnecht-

tiehen nnd militfirischen Yerhältniaae der Eidgenomenschaft Einblick

sa gewinnen. Dos Bild, das er von diesen YerhSltnissen in seiner

Boaener Depesche Tom 17. Januar entwirft, ist nnfraglich anm Teile

-vmeichnet; doch im grossen Ganzen zeigt es trotzdem eine ungemein

praktische Anflßissungsgabe.

Aktuell war derzeit für die Regierangen monarchischer Staaten

die Fr^e, welches die Waffenmacht sei, die sie bei .\usfechtung ihrer

Fehden schweizerischerseits erhalten könnten. Darüber stellt Machia-

velli eine Rechnung auf, die mit derjenigen, welche von Vinc. Quirini,

dem venezianischen Botschafter bei Maximilian, gegel)en wird, sich so

ziemlich in Cbereinstimmung setzen läsat. Jeder der 12 Kantone,

sagt Machiavelli, kann durchschnittlich je 4000 Mann für die Ver-

teidigung der Eidgenossenschaft ins Feld rücken lassen, fQr auswärtige

Unternehmen fremder Fürsten bloss zwischen 1000 bis 1500 Mann*).

Was letztere Ziffern betrifft^ differiren sie nnr nm ein keineswegs he-

dentendes Ton Qnirini*s Angaben, der in seiner Depesche aus Eonstanz,

19. Mai 1507 eine Liste der Sdldner bringt, die jeder der Kantone

nach auswärts zu liefern im Stande sei: die stärkste Zahl falle anf

Bern mit 2200, die schwächste, je 500 Mann, auf Zug, Qlarus, Schaff-

hansen; die G^ewmtzahl der Schweizer, die ein fremder Fürst sich

gewinnen könne, betrage 13 000^). Auf Grund Ton MachiayelH^s

Rechnung wären statt dieser 13.000 ihrer 12.000 bis 15.000 anzu-

setzen.

Über die weitere Frage, unter welcher Voraussetzung die schwei-

zerische Hilfe einem kriegsluätigen Fürsten zu Gebote stehe^ wird uns

I) Andere Ziffern gibt Machiavelli, etwa lU Jahre später, in den Diac.

Mpra T. Livio II, c. 12 ; da tohitst er, offenbar ftbertrieben, die Streitmacht der

Schweiler ftr den Dientt im lanem ihres Lande« anf 100.000, ftkt aoswftrtige

UBtenehniiiiigen auf 80—iOXOO Mann.

>) Quirini's Dep. vom Kaiserhofe finden rieh handschriftlich auf der Marcus-

bibliothek; sie reichen Tom 26. Febr. 1507 (m. 1506) bis 21. Nov. d. J. Eine

diiT' h Gacbard genommene Kopie derselben wird in Brüssel vorhanden sein.

Auszüge dieser Quirini-Dep., so weit sie auf den Konstanzer Reichstag Bezug

haben, «ind in deutscher Übersetzung verötientlicht worden von Erdniuns»

dörfer, in den Berichten der säcbs. Gesellsch. der Wissenschaften, phil. bist.

Klasse, Bd. IX, 57 £
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bei Macliiavelli eiue übernischeude, wenngleich nur teilweis«' richtige

Au&kimtt. Kr sugt'): was in der T;ii:^satzuu<^ (dieta) beschlossen wird,

das wird aucli von allen Kantoueu ausgetührt, und kein Kauton würde

sich dem widersetzen ; deshalb täuscht sich, wer da glaubt, 4 Kantone

seien für Frankreich, 8 für den Kaiser. Solches kann nicht sein,

«usäer weuu es in der Tagsatzuug beschlossen würde, und wenn »ie

es beschlösse, wUrde einer der Könige schlecht bedient werden, und

schlechter der andere. Mau ersieht hieraus, dass Macliiavelli die Eid-

genossenschaft für eiuen Staatenbund hielt, über deu die Verfcretuiig

der Kantone auf ihren Tagen durch Menrheitsbeschlüsse zu verfügen

habe. Allein die eidgenössischen Abschiede erheischten Einhelligkeit

der an Vollmachten gebundenen Eantonsgesandten, und die Tagsatzung

glich eher einer diplomatischen Konferenz der Abgesandten selbstän-

diger Staatswesen, als der Vertretung eines Staatenvereins. Wenn aber

Machiavelli sich hierüber tauschte, Aber die praktischen Folgen, die

an das ihm rätselhaft gebliebene Verhältnis der Kantone sich knüpfen

konnten, tappte er durchaus nicht im Dunkeln. Falls die Tagsatzung,

meint er, den beinahe unmöglichen Beschluss fesste, 4 Kantone mögen
zu Firankreich, 8 zum Kaiser stehen, so würde einer der Forsten

schlecht, der andere noch schlechter dabei fahren. Er yerwechselt

hier Vorgange, die aus der Haltung einzelner Ivautone oder auch der

Eigenmächtigkeit der Reisläufer zu erklären waren, mit ^'orgängen,

die er fälschlich aus Beschlüssen der eidi^euössischen Tage herleitet.

.It dcrmaun weiss, und Machiavelli musst^i es wissen, dass im J. \i>00

öchwuizensche Söldner im LaLfer Frankreichs wie auch Lodovico Moro's

gestanden liatt<.-n, und er glaubte sicherlich, dass der Moro von seinen

Schweizern an die Franzosen verraten worden. Er wusste ferner, dass

bald darauf auch der Herrscher Frankreichs, Ludwig XII., von seinen

Schweizern schlecht genug bedient wurde=^). Was er freilich nicht

gewusst hat, war, dass eiue am 11. März in Zürich abgehaltene Tag«

Satzung die schweizerischen Söldner aus Lodovico's Lager, eine zweite

am 31. März in Luzem abgehaltene die aus beiden Lagern abberufen

hatte; dass femer dic<e TU^sehlUsse zwar deu beim Moro stehenden

bekannt gegeben worden, aber denen im französischen Lager nicht

zugekommen waren, und dass in den Reihen dieser letzteren, dem Könige,

•) 0ep. atti Boseo, 17. Jan. 1508: Opere ed. eit V, 254.

*) KOn. Lndwig selbst äusserte detfUU gegen Machiavelli und deUa Gs«:
er habe Ton den Schweizern vieles zu sdaem grossen Schaden ertra^^n mfissen

und kOnne mit ihnen nirlit brechen, weil er pezwnnfjen sei, sich ihrer zu be-

dienen. K. die von Machiavelli mit ciLfCnhiindipen Korrekturen versehene Chro«

nik des Vesp. da Terranovu und üuonuccorsi's in den üpere, ed. cit. III, 88.
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nicht dem Aloro Verpfliehteten sich der Schändliche gefonden hat, der

den Herzog den Franzosen in die Hände spielte^).

Wie es mr Zeit mit der Bewerbung Maximilians nm den An-

aehlosB der Schweizer an den geplanten Bomsng stehe, hat Machia-

Telli scharfblickend dnrchschant fir sagt in jener Depesche Tom
17. Januar: man wisse swar noch nidit, was die letzte, am Drei-

kdnigätag in Luzem abgehaltene Tagsatzung beschlossen hat; doch ea

sei wahrscheinlieh, dass auf derselben, wie anf den frfiheren, ein

Wechselbalg geboren worden, d. h. weder für noeh gegen Maximilian

etwas rechtes zustande gekommen sei. In der Tat sehen wir aus den

eidgenössischen Abschiedeu, dass auf jenem Tage von Luzern einhellig

der Besciiluss gefasst ward, in völliger Neutralität zwischen Fraukreicii

and Maximilian zu lH'harn>n, beide Könige von Werbungen in der

Schweiz abzumahnen und in den deutschen Herrscher zu dringen, er

möge während seines Romzugs sich jeder Sohädigung des französischen

Besitzes in Italien enthalten, widrigenfalls die Eidgenossen ihren Ver-

Schreibungen mit Frankreich entsprechend handeln mUssten^l Auch

spatere nach Luzern und Einsiedeln ansgeschriebene Tage brachten

htm anderes Ergebnis. Die seit April 1507 fortgesetzten Bemflhnngen

IfaTimilians um schweizerischen Beistand scheiterten endgiltig auf der

in Baden, Juli 1508 abgehaltenen Tagsatzung, die ohne einhelligen

BeschluBS auseinanderging, keinen weiteren Tag ftlr Wiederanihahme

der Verhandlung ansetaste und ins freie Belieben der Eidgenossen

stellte, es möge «sich jedermann der ding halb Tersechen nach einem

gefallen und das jedermann truwt, glimpf und Er ze haben*").

Die Lage der Dinge auf dem italienischen Schauplatz der Er-

eignisse brachte es mit sich, dass dort ohne tätige Mithilfe der

Schweizer weder für Ludwig XTI. noch für Maximilian irgend etwas

von Belang und noch weniger von Dauer zu erreichen war. Der

deutsche König erkannte dies aufs deutlichste, ja er glaubte, wenn er

im Bunde mit den Schweizern stehe, könne es ihm gelingen, den

Widerstand der ganzen Welt niederzuwerfen^). Er hatte deshalb den

Eidgenossen gar viel angeboten: für jeden der yon ihm geforderten

Knechte jährlich 4Vt fl. rheinisch, für jeden gerüsteten Reisigen 10 fl.«

*) 8. hierttber den unterrichtendeii Aoftatx Henn. Escher's, Der Verrat

WS NoTsra, im Jahrbach fDr icbweiferiiche Geschiehte,' Bd. 21 pi». 74 ff.

*) AbMsh. T. 29. Jan. 1508, in der amtl. Sammlung der ftit. BidgenOss.

Abfchiede. Luzern 1829, Bd. IIU 2, 418 ff.

Kidg. Absch. ut supra, p. 430.

*) Se Sforza s. Maeata persnader Ii principi soi a far niazor e pin potente

eiercito, ed h opinione che cum la union de Suizari tutto «1 mondo nou Ii

poisi retiater. Dep. i^uirini, 15. Juni 1507.
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iiusserdem wollte er sich zur Lieferung von Proviant und Gesehüizen

verpflichten'). Doch einerseits herrschten Zweifel an Maximilians

Zahlung:5fähi<^keit, andererseits reisten französische Sendlin^ire, Girolamo

Morone und ein Mafrosini, ein Koquebertin und der Bischof von

fiieux in den Kantonen herum, freigebig mit Bestechungen, noch frei-

gebiger mit Versprechen. Als Qnirini auf dem Sprunge stand, das

k(')nigliche Hoflager zu verlassen, erkannte er, der über reichliche

Mittel TerfÜgende Veneziaii«r, genau so wie %% Monate später der

armselig dotirte HachiaveUi, dass ein Absohluss der Schweiser mit

Maximilian nieht erfolgt war und es nur eitel Flunkerei gewesen isi,

wenn die ELSflinge das Gegenteil behauptet hatten"). ,

Längs seiner Beise nach Bosen traf MadiiaTeUi in Schaffhansoi
'

zwei Qenueser, die er Ober die deutschen Bflstuugen für den Bomzug

ausforschte; ebenso hielt er es in Eonstanz, wo er nur einen hidben.

Tag verweilte und dennoch Zeit fand, zwei Mailänder, einen savoyiscbea
|

(jcsaudteii und den Musiker Heinr. Isaak aus/.uholen, welch letzterer

-ehedem, noch zu Loreuzo's des l'rächtifyen Zeit, auch als Geschäfts-

träger Maximilians in Florenz gewirkt und eine Floreutineriu gehei- i

ratet hattet). Alle diese bestätigten ihm. dass König und Reichstag

einig seien, den Romzug ins \\\n'k zu setzen, die militärische wie die

finanzielle Büstung für denselben zu YoUenden. Doch schon den

weiteren Depeschen von dieser Mission und den früheren des Yene*
|

juaners Qoirini ist deutlich zu entnehmen, dass die au^worfene

Machtfirage mit einer Art von elementarer Gewalt auf eine Geldfiige

sich zuspitzte. In dem gegebenen Eslle war diese auch sonst gewöhn-

liche Metamorphose einer hochpolitischen in eine rein pekunüre I^rag^

vollends unvermeidlich, weil Maximilian L geradeso wie sein Enkel

Karl Y., der erste aus Mangel an Sparsamkeit und Yoraussieht, dsr

andere aus Überfluss an ihn erdrfickenden staatsmSnnischen knfgthm

und Sorgen, niemals aus finanziellen 2^öten herausgekommen sind.

<) Eidg. Abach. p. 377 ff. (6. Juni 1507). — Quirini will in seiner Dep.

22. Mai wiwen, Mazimilian habe den Schweiiern eine der fransOiitelien glsUk*

kommend«» Jabrespeasion (35.000 scndi) und 4 Sc jUirlich Ar jeden in«

gestellten Mann verheissen; aber in den eidgenOss. Abtcbieden steht hierros

nichts, und der venei. Diplomat wird in dem Punkte an grosstoendes BtHgat^

sich gehalten haben.

-) La Geis. vra. potvh comprendere che non c'fe ancora conclusione alctin»

tra la pvedicta iMaestü et Suizari. et che (juello ee e ditto tin m6 da tutti ifl

cort« 60U0 «tä paiole et zanze. Quiriui aus Hall. 20. Okt. 1507.

*) über den seiner Zeit als Tonsetzer hochberühmten U. Isaak, den «ilin

xnfolge einen Niederlftader, BSflh den sadem cuiea Fcsger, ist lu vgl. die Afl^

deutacbe Biogr. XIY, 590 mit Ambro», Oesch. der Mutik. IH, 880ff.
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Machiavelli sagt: für deu Romzug habe der Kaiser (was auch

Tatsache war) nur 120.000 fl. oder wenig mehr vom Reiche zu er-

warteu; weitere Beträge würden ihm die Fugger uud uudere Haudels-

häuser, denen Grundbesitz in Pfand gegeben werde, flüssig iiiuchen.

Genaueres findet sich bei Quiriui über die zur Vorbereitung des Rora-

zugs unternommenen Kreditgeschäfte. Der Venezianer schätzte die

ordentlichen und ausserordentlichen lüiiuiahmen AlaximiiiaDS auf

400.000 fi., wobei die EiDkünfte aus den Niederlanden nicht mit-

gerechnet sind, weil diese, 400.000 Dukat betragend, wenn Maximilian

•ie aosserbalb dee Landes, es wSie denn g^gen Frankreich verwenden

wollte, von den Staaten nmdweg verweigert würden Eine andere

Schatning gibt MaehiaTelli in seinem Jnni 1508 erstatteten Schlnss-

zapport Aber Dentschland*): der eigene Staatenbesitz rentire dem
Kaiser, ohne da« es der Veranlagung irgend einer Steuer bedürfe,

mit 600.000 fl., die kaiserliehe Würde mit 100 000 fl. In TöUiger

Übereinstimmung jedoch bezeichnen die zwei italienischen Diplomaten

deu Finauzstaud Maximilians als einen ganz uud gar zerrütteten: ,Der

Kaiser schenkt weg, was er hat, zuweilen auch was er nicht hat",

sagt der eine; „trotz aller seiuer Kiuuabnieu, hat der Kaiser nie einen

Heller Geldes, und das schlimmste ist, mau weiss nicht, wie und wohin

die Einnahmen verschwinden*, sagt der uudere. Ungeachtet peinlicher

Geldnot einen Romzug planen hiess daher aufs Schuldenmachen an-

gewiesen sein, und zwar aufs Schuldenmachen im grossen Stil.

Qnirinni meldet^) : der Erzbischof von Salzburg und der Bischof

Ton Wüisbnrg bitten jeder 100.000 fl. zu 25 Prozent dem Kaiser ge-

liehen; auf jede mögliche Weise suche S. Maj. zn Gelde zn kommen;
Vtm Tag Tergehe, ohne dass von ihr etwas Terkauft oder verpfindet

wird. Jakob Fngger überbrachte soeben 80.000 fl. als PacbtschiUing

fStt schon ehedem seiner Firma überlassene Bergwerke, und es heisse,

der Kaiser wolle alle seine Silber- nnd Kupferminen gegen eine grosse,

m TierteljihrUelien Baten sahlbsie Geldsomme den Fugger in Pacht

gcljen*). In Augsburg angelan^ erhält Quirini Kunde: für eine

Grafschatl, die iliueu verkauft wuideu, hätten die Fugger neuerdings

50.000 fl. dem Kaiser /u zahlen; ausserdem stehe ein Auleben von

lod.OOO fl. in Verhandlung, welches eine Kompagnie von Augsburger

Kaufleuten näcbsteu Lichtmesstermin baar einzahlen solle; desgleichen

werde mit Ulmer Haadelahäusern wegen eines weiteren Anlehens unter-

>) Relaz. Quirini, bei Alb^ri, wr. 1, vol. 6, pp. 28 ff.

») Opp. ed. dt. VI, 316.

*) Dspsicheii yom 24. Juni und 1. Juli 1507.

«) Dep. vom 8. Juli lt07.
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handelti und die Fugger haben das oben (in der Depesche 4 Juli)

erwSbnte GetehSft wirklich abgeschlossen: sie verpflichten sich fBr I

Überla^jsiing der kais. Silber- und Kupferminen 6000 fl, wöchentlich

loco Inuabruck vm entrichteu Über ein Gespräch mit Jakob Fugger

selbst berichtet (^^uirii^it ^f^'i^ 1^- ^>epteniber: derselbe habe ihm. dem

Veuezianer gesagt, des Kaisers Majestät könne so viel Geld, als sie mr

immer braiiclie, von Hundelskompagnieen in Augsburg, Nüruberg.

Ulm und Köln gegen Unterpfand und zu einem Zinsfuas Yon blou
|

5*|0 erhalten.

Mit dieser ÄosserDDg aber hat Jakob Fugger über die Wahrheit

offenbar hinausgeschossen. Denn wir sehen, dass Maximilian, aufjene

deutschen Geldgeber keineswegs Verläse nehmend, eifrig beroliht irar,

italienische Staaten zu Geldleistungen heranzuiiehen. Wie er es Flora»

.

gegenfiber hielt, dessen zwei Vertreter, Machiavelli und Vettori, sieh

durch beinahe 5 Monate mit nichts als Feilschen Qber ein Mehr odff

Weniger, ein FrQher oder Später des der Bepnblik angesonnenen |

Beitrags abzugeben hatten, wird alsbald gezeigt werden. Neben Flow
fiel der Herzog von Ferrara in Betracht, von dem der Kaiser errt I

l(X).O0O Dukuten. etwas später, lür die förmliche ßelehuuug von

Reichswegen. g;ir 220.000 Dukaten gelordtrl haben soll^i). Allein

diese Italiener wus.sten aus Erfahrung, dass Maximilian ein vorgehabtes

Unternehmen leicht fallen lasse, um sich in ein anderes zu stürzen^):

sie hätten wohl seinen Forderungen entsprochen, wenn der Komzug

schon im Laufe gewesen wäre, — da er bloss ein Projekt war, suchten

sie durch Unterhaudhingen Zeit zu gewinnen und dabei ihres Geldes

zu sparen. Einzig der Gewaltherrscher von Siena, Pandolfo Petmoci,

der malcontenten Sienesen gegenüber die kaiserliche Autorität aas-

spielen wollte, hat sich Toreüig genug zu einer sofortigen Zahlung

herbeigelassen.

Das erste Angebot, welches Vettori auf Grund der ihm von

Machiavelli überbrachten Weisungen gestellt hat, ging dahin, da«

die florentinische Bepublik zu den Kosten des Bomzugs 40.000 Buk.

zuschiessen wolle: die erste Kate im Betrage von 16.000 Duk., wenn

>) Dep. vom 12. August ir)07.

') Qnirini 18. Sept. und 11. < »kt. An letzt. Orte heisst es: Ho inteso che

la Mixe.stä Cos. ha tletto per ultimii couelusioue al orator fevrarese che sei duc»

vuol la inve*?titura el debbi trovar 220.000 duc. L' orator veraineute prefato tl>C*

chel rc Ii ha dimaudato nomine mutui summa graude de dauari et non speci«

fica quanio. — Vgl. auch Hachiavelli, Dep. v. 24. Jan. 1508, Opp. Vf

*) Potria fiualmeiite achader che qoeao ter. re de romani, el qua! natoial*

mente de nna impreaa deliberata salta in una altra, eome molte volte ogninn»

ha viflto, ae matawe de questo lao voler de aoender a Borna. Qoirini, 5. Sept

i^ijui^ud by Google
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Maximilian in einer ital. Stadt angelangt sei, den fiest in zwei Raten,

Ober deren Fälligkeit eine spätere Obereinkunft getroffen werde. Da-

gegen erhob die Republik den Anspruch auf Anerkennung ihres fak-

tisefaen Besitzstuids, ihrer kai«.Pri?ilegien und auf das Fallenlaaeen aller

gegen sie von Maximilian und früheren Kaisern erflossenen Straiedikte

— Edikte, deren erstes noch aus der Zeit Heinrichs VII. stammte.

Sine definitiTe Antwort auf diesen Vorsehlag ward dem Vettori für

den nächsten Tag (18. Januar 1508) versprochen.

Allein am n&chsten Tage wurde es Morgen und Abend, und

Vettori harrte der in Aussicht gestellten Antwort Tergebens. Ebenso

vergingen t'üuf weitere Tage ohne jeglichen Bescheid. Vettori ttihrt

als Grund der auÖalligen Zö<(erung an: entweder wt)lle inaii hei Hofe

die Ankiintt des Matthäus Laug abwarten, der um Gelder auf/ulreibeu

in AiJECshnrg weile, oder es habeu Panl Lichtenstein und der Seren-

theimer den Aufschub bewirkt, teils um bessere Bedingungen zu er-

langen teils um für »sich etwas herauszuschlagen. Die Republik ver-

stand den ihr gegebenen Wink und ermächtigte den Vettori, auf die

Bestechung der zwei genannten und eines dritten einflussreichen

WitardentiSgers 800 Dukaten zu verwenden >). Man sieht, dass es an

Maximilians L Hofe nicht viel anders zu^ng, wie beim gleichzeitigen

firanzoeischen, wo ohne Bestechung nichts auszurichten war>), oder wie

etwas spater am spanischen und englischen, wo Ghievies und Wolsej,

allerdings auf grösserem Fusse, Uber ihr eigenes pekuniäres Interesse

eifersflchtig wachten.

Erst am 24> Januar ward dem Vettori statt der verheissenen

Antwort ein Gegenvorschlag: der Kaiser begehre von den Florentinern

ein sofort /ahlbares Anleheu im Betra<re von nur 2r).<)()0 Dukaten.

Dafür wolle er eine eigenhändig unterschriebene und mit seinem l'ct-

schaft versehene Schrift ausstellen, mit der er sich für die Erhaltung

und Sicherheit ihres Staates verbürge, diese Schritt aber nicht ihnen

einhändigen, sondern bei den Fugger hinterlegen. Des ferneren mögen

ihm die Florentiner, wenn er aul dem Romzug begriffen au den Po

gelangt sei, ihre Botschafter senden, mit denen er über Haltung und

Leiatongen der Bepublik das nötige abschliessen könne; gelänge dann

der Abschluss, so hätten die Fugger jene bei ihnen hinterlegte Schritt

an Florenz auszufolgen: gelänge er nicht, so Terpfliehte sich Maxi-

*) Schreibeii dex florentiniBehen Balla der Zehn an Vettori, vom 29. Januar

1506, bei Machiavelli. Opp. V. 276.

*) Machiayel Ii. I. Lej^azione di Francia, 2f). Aug. und 24. Nov. 1500,

Opp. III, 158. 243. Über die Bestechlichkeit Robertets, Chanmonts und aelbs

des Kardinale d* Amboise a. Macb.^s lU. Legat, nach Frankr. in den Opp. Vi,

MlUheilaasos XXIY. 7
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milian, die leihweise erhalteueu 25.000 Dukaten der Republik biunen

Jahresfrist zurückzuzahleu. Als Vettori nach Ende der Audienz

privatim mit Lang Rücksprache nahm, konnte er sich nicht enthalten,

offen zu sagen: in Florenz würde mau allgemein glauben, die 25.000

Dukaten zu verlieren, ohne den Kaiser sich zam Freunde zu gewinnen;

denn die Republik und er, Lang, wissen, wie den Königen Gelder ge-

liehen und wie sie zorQckgezahlt werden. In einer Nachschrift der

aas Bosen daiirtoa Depesche findet sich die Bemerkang^): Mit 20.000

Dukaten kontant wSre bei diesem Kdnige mehr aussurichten, als mit

50.000t die man ihm auf Zeit verspriU^he. Die zwei Florentiner, welche

für die Vorg&nge in ihrer Umgebung ein oflfenes Auge hatten, mOseen

eben erkannt haben, dass Maximilian, trotz aller Bemühung, aus den

froher erwähnten grossen Geldoperationen mit deutsehen Handels-

hausem und Bewilligungen des Beiches seinen Bedarf zu decken,

empfindlichen Mangel an Bargeld litt. Man könnte sich dies daraus

erUSren, dass Einzahlungen auf die gemachten Anlehen nur langsam

einliefen und das Reich mit den verheissenen Geldleistungen wohl

ebenso im Rückstand blieb, wie mit Ausführung der geharnischten,

vom Koustau/.er Reichstag betreffs der Heeresaufstellung gefu>stcu

Jk'sclilüssi'. Allein im (jiiimle geiioinmeu bedarf es einer Erklärimg

gar nicht, da die kaiserliche Finauzwirtschaft in Maxiiuiliaiis Rt'gie-

rungszoit sicli wie gesagt fortwährend und unrettbar in eiiietu bösen

Kreise bewegte, den Gegnern des Imperiums zum Hdchgenuss und Spotte.

Mild und kaum verletzend klingt desfalls noch die })ekaunte Äusserung

in Macluavelirs iSchlussrapport: ,Wenn die Blätter der liüuuie Italiens

ihm (dem Kaiser) zu Dukaten würden, so genügten sie ihm nicht*.

Schneidender Hohn dagegen spricht aus den Worten, die ein papst-

licher Nuntius König Franz T. gegenüber fallen liess niul dieser in

Anwesenheit des venezianischen Bctscliafters wiederholte: der Kaiser

pflege, wenn er kein Geld habe, seine Frau in den Gasthöfen als Pfand

zu lassen').

') Die Dep. von diesor (lesiindtscliaft, aim^^Pnommon (Wo zwei ersten und
«He letzte, ^iud von Vetturi unterzeichnet, der Text der Schriftstücke aber ist

durrhweg, und nicht blob« zum grössern Teile, von Mai hiavelli's Hand ; vgl.

hierüber P. VilJari, Machiavelli ei Buoi teiupi (1. Ausg.) 1 irenze 1881, II, 67.

— Ganz davon abgetehen, das« man nicht SDnehmen Icann, MadiiaYelli habe
dem Vettori nur Sdureiberdienite veneheiit zeigen die Depeschen unverkennbar

Spuren seines Geistes.

*) Fflr den höfischen I nn in Fransens I, Zeit laut'^t die Dep. des Vene>

zianer.'? bezeichnend: (Kl K.
|

intru poi a dir pur a tal proposito le Bpese che

fiicevanö quelli r» v. Cardiniili in c.ize, 8trave>tivf<i et<-. et ])oi a dir < ome la terra

di KoDia era facta moitu bella, et es^er coaa da vederla, unde el rev. Nuozio
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Beinahe wörtlich bekommen wir in der Depesche Tom 1. Februar

zu lesen, wis in der Naehechrift jener Tom 24. Januar gestanden hat:

Maximilian schfttae mehr 10 Dohaten kontant, als 20 anf Zeit Dann
wird belichtet: der Kaiser erOffine einen Tiroler Landtag nnd lasse hier

(in Trient) nicht ab, am Gelder an feilschen, andaie limosinando danari.

Doch in diesem Sehreiben Tom 8. Febmar stossen wir anf eine Stelle,

•die den Stempel Tom Oeirte MachiaTelli*s trügt nnd die Lage der Dinge,

wie aneh den Charakter Maximilians meisterhaft schildert. Sie lautet

wie folgt:

,Dass der Kaiser Tiele und gute Soldaten bat, unterliegt keinem

Zweifel; allein wie er sie beisammenhalten mag, das Ik im Zweifel.

Denn er kann dies eiuzip durch Macht des Geldes thiiu, und eiuer>eits

leidet er Not an solchem tür seine eigene Person, wenn andere, was

man nicht wissen kann, ihn nicht unterstützen; andererseits ist er zu

freigebig, so dass Schwierigkeit sich aul Schwierigkeit häuft. Und

obgleich Freigebigkeit zu den Tugenden eines Fürsten zählt, ist es

doch nicht genÜL^n'nd Inoo Leute zu befriedigen, wenn mau ihrer

20oOO bedarf, und Freigebigkeit hilft zu gar niciits, wo die Mittel

zum Zwecke nicht reichen. Was seine liegieruug betrifft, kann man

nicht leugnen, dass er ein Manu von Sorgfalt und im Waifenhand-

weik sehr erfahren ist, auch grosse Anstrengung nicht scheut und

grosse Erfahrungen darchgemacht hat; er geniesst mehr Ansehen, als

irgend einer seiner Yorguiger seit 100 Jahren, ist über ein so guter

und humaner Herr, dass er leicht zu täuschen ist Daher kommt es,

dass manche an den Erfolg dieses seines Unternehmens nicht glauben.

Alles in Betracht gezogen, muss man zugleich ftlrchten und hoffen bei

allem, was er vorhat Was aber diesmal sein Gelingen erhoffen lasst,

sind zwei Bedingungen, die in Italien gegeben sind: dass es nämlich

dlifge : che la ill. M;i<hiiii;i sii i mache (Luiwe von Savuyeii) veiiend«) fua M<ie»ta

iu Italia lo haveva toltu per guida a cundurla a Woma. Dittu Alaettta rispoHe:

{nm hier dai .weitere in Chiffre) Si, se Tai Ii farete dar lo imperator per marito,

€ome me haTCte protnesso. EI nunsio devenne rotso et palido in an puncto

dicendo: Sacra Ifaetti^ questa h cova graade, et lo ambaiciator Tsneto qui lo

bara a male. Dicfa Mae8t<\ replicö: Et che velete vuj far mentir el Roy? Sua

tignoria dixe: Supplico quellsi < he dicu in la fazon che io Ii dixi. Alhova rich'iido

8. Maf.-tii piii rhe iiiai l'hahliia veduto ino ilixc: Ainba-riator tolcfc tal mi<'

parMlt' in bona parte, chel iiiin/i<» nu- lia dii tu, « in-l linp- rator »mm Kolito lassar

Iii moier sua iu peguo nek hoHterie quando uoa liavt^va danari, et che hura nun

harendo moglie e» bon darli Madama, aso la impegnasie* Unde io ntpoai taor

il totto in optima parte et aqnetato el nnnxio se intrö in altre com piik piace*

ole. Qiov. Badoer, Paris 16. Oktober 1M6 an den Rat der Zehn. Disp. Francia

Cons X. Yen. Arch. In einer andern Dep. (ult. Dec.) kommt Badoer auf die

&iche surOck.

7*
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Yerüuderungeu und Kebellioneu ausgesetzt ist uud schlechte Soldatea

hat. Daher sind die wunderbaren Erobenin>^en und die wuuderbareu

Verluste gekonimeu. Und wenngleich die Franzosen mit guter Walfen-

macht in Mailand stehen, haben sie doch die Schweizer, mit deren

Hilfe sie zu siegen gewöhnt waren, nicht auf ihrer Seite; ausserdem

wankt der ßoden unter ihren FOssen, so dass am Ausgang der Dinge

zu zweifeln isf.

In derselben Depesche, in der Machiavelli seine Beobachtungen

also zQsammeufasst, wird auch ein für die deutsche Geschichte nicht

unwichtiges Ereignis ganz nebenbei erwähnt oder eigentlich bloss

angedeotet: die Ausrufung Maximilians als erwählten rom. Kaisers^

Ober den Tag, an welchem sie stattfand, weichen die Angaben von

einander ab: Guicciardini gibt in seiner ital. Geschichte den 3. Februar

an, Fug^ger im Ehrenspi^l des Erzhauses Habsburg den 10. d. M,

Beides ist gleich unhaltbar^), und ich glaube, dass die bezQglichen

Stellen in Machiavelli-Vetteri*s Legatton, die als Aussagen an Ort und

Stelle des Ereignisses anwesender Berichterstatter von entscheidendem

Gewicht sind, den 6. Februar als das einzig richtige Datum heta«»-

stellen. Erst Douuerstag Abends, heisst es in der Depesche vom
8. Februar, ist Maximilian zu Trient eingetroffen, am nächstfolgenden

Tage Iv im es zu einer feierlichen Prozession, die den König unter

Begleitung der Herolde nach der Domkirclie iührte, wo dann nach

einer Keile des ^latthuus Lang die Zeremonif der Ausnitung stattfand.

Bestimmteres üiicr das Dahmi ist der Depesche voui 7. Miirz zu ent-

nehmen, wo es \v(">rtli('h 'uutet: „Der Kaiser liess am ."». vor. Mts.

Rovereilo durch den Markgrafen von Brandenburg angreifen und schritt

selbst des gleichen Tages zum Augritf auf die 7 Gemeinden von

Asiagu; erst am Abend desselben Tages hat er sich nach Trient zu-

rQckgezogen. Kombinirt man die zwei Stellen^), so ergibt sich der

(>. Februar als Tag der Ausrufung, ja es zeigt sich, dass es schlechter-

dings kein anderer gewesen sein kann. Denn vor dem 5. Abeuda

war Maximilian noch nicht in Trient, und am 7. ist er nach Bozen

aufgebrochen, wo er noch am 10. verweilte.

Da alle Versuche, eine Yerstindigung mit der Signorie von Venedig

zu erzielen, gescheitert waren, hatte der Kaiser mittlerweile die ersten

Schritte zur kriegerischen Bedrangung der Bepublik getan. Aber in

ErwSgung der Erfolglosigkeit, zu der sie fahrten und des ümstands»

*) ^ tjl- dehfiUs (Hr kritisch« , mir iii'einem Punkte nicht völlig zureichende

Auseiniindertit'tzuii;: bei U. II e i d e n h ui mer, Petra» Marter ADgleriiu und ieiü

ijpua Kpistolar. Berlin 1881 pp. 176 H'.

») Die Btehen m den Opp. V. 284. 296.
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dass die Keichshilfo nur auf seelis Moiuite gewährt wordeu und eiue

Verlängern iifj der Frist in unbestiuimtt'r Ausüicht stand, lit ss Maxi-

miliau uochmals eiue Friedensbotschatt nach der Lagunenstadt al)-

gehen, Überbringer derselben war Lukas de Kinaldis. ein geistlicher

Herr, der früher als kais. Geschäftsträger in Neapel gewirkt hatte*).

Als Antwort holte sich dieser Tom Senate nur Beschwerden über die von

deutscher Seite gegen Venedig im Zuge betindiicheu Feindseligkeiten

ond die so oft gehörte Einladung, Maximilian wolle friedlich, ohne

bewafihetes Gefolge nach Italien kommen. Um die Mitte März war

der Kaiser in Kenntnis dieses Bescheids, und nicht ganz drei Wochen

«pSter sandte er den Binaldis abermals nach Venedig. Inzwischen

war (Anfang April) Riva am Gardasee Ton den Kaiserlichen beUigert

worden ; aber die im Belagerongsheer anwesenden 2000 GranbOndner,

denen mau weder den verheissenen Sold voll aaszahlen noch aach

gehörigen iVoviant liefern konnte, machten sieh bis auf etwa r)00 Manu,

die mau zum l^leiben vermochte, nach ihrer Heimat davon: die Be-

lagerung musste autgelioben Averdeu. So berichten Mach.-Vettori mit

ih^^era J^chreibeu vom IC). April.

Über die neuen, dem Kinaldis mitgegebeneu Anträge erfahren

wir^), dass sie dahiu gingen: der Kaiser nehme die Einladung, nach

Italien friedlich zu kommen, im Prinzipe an : er wolle mit der Re-

publik einjährigen Waffenstillstand schliessen, in den aber Frankreich

nicht einbezogen werde, nnd verlange bloss, dass man ihn mit 4000

Ffisslem nnd 2000 Reitern über Yenezianisches Gebiet passiren lasse.

Unrerkennbar bedenteten solche Antrage den Willen zum Nachgeben,

zum Fallenlassen oder wenigstens Herabmindern frSiher gestellter For-

derangen, und was den Kaiser dazu bewogen hat, war die prekäre

Lage, in der er sich znr Zeit befand. Mit der in Konstanz zugesagten

Beichshilfe hatte es ganz genau den Bestand gehabt, welchen der für

Frankreich in der Schweiz agitirende (lindamo Morone schon iiu Vor-

jahr prophezeit hatte-'): die Heichsfürsten sandten ihre Kontingente

30 lässig, dass die Manuschait des einen abzog, wenn die des andern

eingetroffen war und das im Felde stehende Heer stets ein schwaches

blieb. Ks fehlte au einer 'fruppeuzahl, mit der etwas auszurichteu

gewesen wäre, und au Geld zur Hestreitung der Kriegskosteu. In

den kaiserlichen Reihen klaifende Lücken, in den kaiserlichen Kassen

•) Von der Üendiinfj geschiebt Erwähnung (7. Miir/) in den Opp. 1. i-. 297.

*) AuB einem 13. April «latiiten Schreiben des venez. üenata an den Bot«

«chafter in Frankreich: Reg. Seu. Secr.

') G. Morone, Lett. lat. ed. Müller e Promia: das Schreiben an d' Amboise,

2ttrich IV idos Aug. 1507.
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gähnende Leere. Maximilian begab sich nach Deutschland, am den
schwäbischeu Buud und die Keichsfürsteu zu euergischem Haudelu

auzu.spornen ; aber der Bund zögerte, wahrscheinlich aus Furcht den

einträglichen Handelsverkehr mil Venedig ganz eiuzubüsseu und die

zu Worms im Mai versammelten Kurfürsten erklärten sich ausser

stände, ohne den Reichstag etwas zu tun. Nebstdeni .>türniten auf

den Kaiser die Hiobsposten aus Friaul ein. Dort hatte Bartholomäus

d'Alviano, der Feldhaupfemann der Venezianer, nach der (April 1508>
Yollbrachten Eroberung des Gadore, den Göi*zer Pass forcirfei alabaid

darauf Görz selbst eingenommen and «einen Vorteil weiter Yerfolgend«

im Zusammenwirken mit Teneraanischen Galeeren, auch Triest zor Ka-
pitnlation geswangen. Man rechnete, daaa ansaerdem nicht weniger

als 40 kleinere Plftbse, vom Gadore bia Adelsbeig im Karst« dem Eais«r

durch AWiano entrissen worden.

Maximilian blieb in der Tat nichts anderes übrig, als die Ver-
handlnngeu über den Waffenstillstand, welchen er darch Rinaldis der
Signorie angeboten hatte, ernstlich zu betreihen. Und die Signurie

handelte in dem Falle, ihrer sonst mit Recht gerühmten Schlauheit

entgegen, nach Art vou Leuten, die es eilig liaben, tür gemachte Beate

Sicherung zu gewinnen, ohne die Qualität der ihueu dargebotenen

Sicherung aufs genaueste zu prüfen.

Zum Ort der Unterhandlung über den Stillstand ward Kiva be-

stimmt, wo auch ein Vertreter Frankreichs erschien, das in den Ver-

trag, darauf bestand die Signorie unweigerlich, einzubeziehen sei. Der
Unterhändler Venedigs war Zacharias Contarini, dessen Vollmacht Tom
19. Mai datirt ist. Sie wurde durch ein Schreiben des Senats vom
30. d. M. dahin prüzisirt, dass Venedig, welches einen öjahrigen Still*

stand begdirt hatte, den Kaiserlichen entgegenkommend aoch in einen.

3jahrigen willige; dass femer auf die Inklusion Frankreichs unab-

änderlich snt bestehen und bei der Namhaibnachung Ludwigs XIL
orznsehen sei, dass sie auch alle Bfindner desselben einbegrdfe; wenn
aber die Kaiserlichen dies nur für die italienischen, nicht auch für

die jenseits der Alpen befindlichen Bündner des französ. Königs wollen

gelten lassen, habe Contarini in den Gesandten Ludwigs zu dringen,

sich damit zufrieden zu geben, .weil die venezianisch-französische

Allianz sich nur auf die Sachen Italieus erstn'cke* ; äussersten Falls,

wenn Frankreichs Vertreter wegen des Ausschlusses der nordischen

Bündner, vornehmlich des Herzogs von Geldern, seine Zustimnmng

>) Rispetto alle mercanaie loro, so drflcken Maohiavelli-Vettori es ans,

werden die Hit^eder des schivibiachea Bandes sieh Tielleicbt hüten, dem Kaiser

gegen Venedig beizosteben. Dep. t. 28. Mftrs, Opp. p. 313.
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verweigere, habe Contariui auch ohne ihn den Vertrag z« unter-

zeichnen'). Mit einem weitern Schreiben wurde Coutarini in Kenntnis

l^esetzt, Uass die in Venedig beglaubigten französischen Ijesaudten deu

Ausschhiss Gelderns für vernünftig (ragiouevole) erklärten; aber der

in Kiva weilende Vertreter Frankreichs, es war der Präsident Karl

Juffre, hielt an der entgegengesetzteu Meinung fest und blieb der

Uuterzeicbnang de» Vertrages ferne. Seiner Weisung gemä?» schritt

Contariui trotzdem zum Abschluss mit den Kaiserlichen (6. Juni). Der

also vereinbarte WaffenstilUtand sollte für 3 Jahre gelten und die

£epablik ihre durch äItuuio gemaehten Erobenmgeii, daa einzige

Adelabeig anagenommen, nnangefoditen behalten.

Mit einem solchen Vertrag schien und glaubte die Slgnorie ?ieles

gewonnen so haben, ünd sie hat doch nur den Kaiser and tiefste

erbittert, dem Herrscher Frankreichs durch Ausschluss Gelderns den

erwflnschteu Verwand geboten, seine Allianz mit Venedig su brechen

und dem Papste Julius II. die unablässige xVrbeit erleichtert, die er

eudlich mit der berüchtigten Liga von Cambrai, noch in demselben

Jahre 1.508, mit Erfolg gekrönt sah.

Vettori suchte, nach Empfang der Nachricht von Abschluss des

Watlenstillstands, um seine Abberufung an. Macbiavelli brach, krank

geworden, schon den 10. Juni von Trient gegen Florenz auf. Er

schrieb, bis Bologna gelangt, von da deu letzten Brief dieser Legation,

aus welchem zu ersehen ist, dass die zwei Florentiner vom kaiser-

liehen Sekretär Serentheimer gefragt wurden, ob ihre Hepublik den

Wonach hege, als BQndnerin des Kaisers in der laut des Vertrags ihm

gelassenen dreimonatlichen Frist namhaft gemacht zu werden. Seren-

ihdmer, meinte Vettori, habe diss getan, weil etwas dahinterstecke,

wodurch er und ein anderer 1000 Dukaten als Geschenk zu Tcrdienen

luiien<). Wie oben (S. 97) gezeigt worden, scheint Seientheimer floren-

tinisebei Geld schon früher angenommen zu haben — es mag ihm

siso der Wunsch nach solchem auch diesmal gekommen sein.

Im Lauf dieser Mission waren Machiavelli und Vettori offenbar

klüger gewesen, als ilire eigene ßegierung, die sie wiederholt ermäch-

) Den akteamftsdgen Beleg fQr dieses und das nächst folt^endo enthalten

•^lie Reg. Senato secr. vom J. 1508. Berichte Contorini's aus Riva fiaden sich in

einem Codex der Markusbibliothek.

') Die Stelle, an der Math, diese Meinung des Vettori Hu.ss.pricht, haben

die Editoren nicht abdrucken lassen; sie befindet sich aber, wie es Villari
!• c. II, 75 bezeugt, im Original des ^Schreibens und lautet: Crede Francesco che

<oitai abbt moiso qoesta com, credendo etseme di meno qualdie cosa; e crede

coB 1000 doc. che ri desdno fra Ini et nno altro, la si oondurebbe. Et perö

ivtgo y. S. Ii ae dieno sabito aviio.
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tigt hatte, mit dem Kaiser abzuächliesseu uad unter gewi.«(sea ßedin-

guii'^en sich ihm zu Zahlun«;en zu vt^rpflichten. Sie wareu. je dring-

licher es die Kaiserlichen hatten - die, um den Gau<( der Dinge zu

heschleuuigeu. selbst die Kurriere bezahlen wollten') — aus ihrer

liaituufr. ihrem loit währenden Zügern, nicht zu bringen. Immerdar

machten sie P^inwendungeu geltend, sei es wegen Höhe der getor-

derteu Summe, sei ea wegen Kürze der ihnen zugemuteten Zahlungs-

fristen, und niemals Hessen sie es auf deu Abbruch der \ erhandlunsjeu

ankommen. So gelaug es ihnen, die Sachen länger als 4 Monate

hinzuschleppen, bis dass mit dem venezianisch-kaiserlichen Waffen-

stillstand die Entscheidimg gefallen war, auch über AKTimilian^ un-

aufhörliche (1eidbegeh ren: er konnte jetzt bis auf weiteres anstands-

halber iiiiinöglieh auf Zahlungen dringen. Die Mandatare der jElepublik

hatten bewirkt, dass sie, die kaiserlicherseiis mit Tausenden von Du-
katen taxirt war, ancb nieht einen Heller ihres Geldes eingebfisst hat.

Dieses Endergebnis war die rmcht eines glttcklich Tollbnushten

diplomatischen Eunststfleks, mit dem fireilich, wie mit allen Eunsi-

stQcken solcher Art, auf die Lange nichts zu eireichen war. Denn
bei den Eämpfen, die schon im nächsten Jahre aus der Liga Ton

Gambrai sich entwickelten, musste Florenz doch den Entschluss fitasen,

dem Eaiser 40.000 Dukaten zu steuern. Und da war es Madiiavelli,

der die zweite Bäte dieser Summe als Zahlmeister nach Mantua über-

brachte. Die Florentiner mochten sich trösten, dass Maximilian das

Greld gegen das ihnen tödtlich verhasste Venedig verwende*). Sie

hatten wohl keine Ahnung davon, selbst der tiefblickende Machiavelli

lies es sich nicht träumen, th.s.s kurze Zeit darnach ein viel schwererer

Schlag, als die Ligirtcii von Cambrai ihn jemals hätten führen können,

der Marku>republik durch Sultau Selim 1. werde zugefügt werden.

Dieser grossnrtlLre Uarbar eroberte in deu Jahren seit ir)12 Me^opo-

tamieu und Agy|iteu: er hat damit den letzten We;^ versperrt, der

über Alexandria. Kairo und Aden liihreiid den Venezianern nach Indien

orten gestanden. Die schon ums Kap segelnden Portugiesen, später

die Holländer und Engländer versorgten das europäische Festland

fortan mit orieutaiischeu Produkten — jede Möglichkeit, mit diesen

Handel>v«")]kern in Konkurrenz zu treteo, War den Venezianan ab-

geschnitten. Der Nietlergang des Handels und die Verminderung der

Dep. vom 28. März, ()p]i. 3)2

*) Auls «rrellstf. um nicht zu sii<»eii lohf^te tritt der Has» der Florenimer

gegen \ eueilig in der Instruktion kervur, die der Goufaloniere ^derini, Juni

1510, dem Machiavelli fttr denen dritte Legation nach Fnuikreicb ertoill«;

», Opp. VI, 3.
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Oeldinacht bmchteu im natürlichen Kückschlag auch das Vfrsieijeu

<ler politischen Aktionskraft, den langsam, aber btetig sich voUzieheudeu

V ertall der veueziauischeu Kepublik.

Als MachiavuUi. kurz vor Mitte November löoO. sich mit dem

Oelde für den Kaiser auf den machte, nahm er auch den Auf-

trag mit, von Mautua, wo er es auszuzahlen hatte, nach Verona zu

geben, das den Venezianern im Namen des Kaisers entrissen worden.

Dort angelangt, möge er über den Stand der Dinge auf dem Kriegs-

schauplatz und die Aassichten der kriegiUbrenden 31ächte unaafiaUiger

Weise Erkundigung einziehen.

Die Yerrichtnng seines Geschäftes in Maotaa hieU ihn dort fUnf

Tage auf; liereits am 23. November sandte er eine Depesche aus Ve-

rona den Zehn der florentinischen Balia ein. Es war inzwischen eine

erste gCUistigere Wendung f&r die Venezianer eingetreten: sie hatten

sich des ihnen kanm verloren gegangenen Vieenza wieder bemächtigt

Haehiavelli war nur znföUig nach Verona durcbgekommeo, wohin die

Strassenverbindung veneziaoischerseits unsicher gemacht, ja völlig

unterbrochen war. Die Behauptung Verona'« für den Kaiser hing

vom guten Willen der Franzosen ab; wenn diese der Besatzung nicht

Sukkurs geschickt iiätten, so wären, bei dem Widerwillen der Mehr-

heit der Stadtbevölkeruu": i;e;;en die kaiserliehe Herrscliaft, Tumulte

ausgebrochen, die von den Venezianern y.u einem erfolgreichen Angriff

hatten benutzt werden können. So schildert Machiavelli in jener De-

pesche die Lage, und wie richtig er gesehen hat, erhellt ans einem

nur am wenige Tage späteren Schreiben des venezianischen General-

proveditors Gritti^), in dem es heisst: Wir halten Verona gleichsam

belagert, und wenn anseve Trappen ordentlich bezahlt würden, so dass

sie dem Kommando Folge leisteten, glanbe ich diesem Unternehmen

binnen kurzem einen gaten Erfolg verheissen zu können; in Verona

maugelt es an Proviant, and Bürger wie niedriges Volk sind dort in

grosser Verzweiflong Uber die Misshandlungeu, denen sie von Spaniern

und Franzosen ausgesetzt sind.

') Die handschriftlichen Berichte Ciiitti 8 werden im venez. Arcb., Biblioteca

mi»ocll. im mehreren Bänden aufUewiilii t. unt»'r dem Titel Proveditor jren. in

terru ferma. Die oben an<?ezo^jene fetelle ist aus cieia ^Schreiben vom 3. Dez.

und hiutet : isia certa la Sriu. vra. che tegnimo Verona quasi assediata, et ha-

veudo le zeute nre. pagate talmente che be gli poösi comandar, io credo potemi

-pronwtter fia pochi sorai un bon fine di questa impresa . . . Sento la tem
^ener in giaa maacamento de vituarie, Ii citadini et popnlo in gnmdiuima

deipenrion per Ii ezcesuTi oltnusi gli «ono fati da franceri et spagnoli
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Des ferneren entwirft Machiavelli ein icharf geieiehnetes, nur hier

nncl da etwas zn lebbaft gefärbtes Stimmungsbild von Verona und

Umgebung. Er sagt: die Adeligen halten zum Kaiser, die Bürger und

die unteren Volksklassen sind Tenesianisch gesinut, die bSuerliehe Be-

völkerung^, die von der ZQgellosigkeit der fremden Soldaten nnsiglieh

zu leiden hat, ist voller Wut gej^en Venedigs Feinde, wie es nur die

Juden (/.ur Zeit der Belagerung Jerusalems) f]^egen die Römer waren.

.Ich kann" schreibt er, „nichts anderes sagen, als dass es mit diesem

Lande nicht lange also stehen kann, und je länger die Fürsten den

Krieg lässig ftlliren, desto heftiger wird der Wunsch der Bewohner

nach Rückkehr unter die frühere Herrschaft entbrennen : denn inner-

halb der Stidt werden die Leute von der Eiuquartiruiig förmlich aus-

gesogen, auf flachem -Lande beraubt oder todtgeschlagen. Und die

Venezianer, die das wissen, befolgen eine ganz entgegengesetzte Me-

thode: sie schonen die Bevölkerung in einer you Seiten eines Heeres

unglaublichen Weise, so Jass, wenn diese Könige sich einer den an*

deren hinhalten, ohne den Krieg energisch und rasch zu führen, Dinge

entstehen könneo, denen zufolge dieses Gebiet schneller, als e« verk>ren

ging, wieder gewonoen wQrde. An anderer Stelle heisst es: die Ve-

nezianer erobern hier in der Umgebung so viele Kastelle als sie nur
wollen ; der veronesische Adel sendet Frau und Kinder, Hab und Gut

nach Hantua, weil er spOrt, dass die Venezianer Fortaehritte machen,,

das Landvolk ihnen ergeben ist und der Lauf der Dinge eine uner-

wartete Verftnderung mit sich bringen kann^).

Alles dieses findet in Gritti*s Depeschen teils ToUanf seine Be-

stätigung, teils seine ursachliche Begründung und nur in einem Punkte-

an Widerlegung streifende Einschränkung. Bestätigt werden die Partei-

nahme des Adels gegen und das werktätige Eintreten des gemeinen

Volkes, insbesondere der Bauern. tTir die Republik. Die testläudischeu.

Adeligen koiinteu es ebeji nicht verwinden, dass sie neben den stolzen

Nobili der Dogeustadt eine Art von Adel zweiter Klasse bildeten, so-

wohl ihrer untergeordneten staatsreehtliclifu Stellung nach, als auch

wegen der l uHiögliclikeit, mit der durch Handel reich gewordeneu

Aristokratie der Hauptstadt zu rivalisiren. Anssertlein lockte diese

vornehmen oder sich vornehm dünkenden Herren der Hofdienst, tTir

den es unter venezianischer Herrschaft keinen, unter kaiserlicher mehr

oder weniger breit ausgesteckteu Raum gab. Offen oder insgeheim hat

der festländische Adel das Unternehmen der Feinde Venedigs be-

gfinstigt; er musste nun freilich sehen, dass er für eine Sache sich

>) Sebreiben Tom 26. vnd 29. Nov., 1. und IS. Des. in der Lcgaxioae a
Mautova etc. Opp. vol. V,
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blowgcctellt bfttte, dmren Aauiehi auf Erfolg la achwinden begann.

Allein er konnte nicht mrOck, weil er ftrchtetci daas ihm die Signorie

seinen Abfidl bitter werde entgeltea lassen. Der Generalprovediture

Oritü erteilte wohl öfter den Hat, es möge den fUr Maximilian kom»

promittirten Geschlt'chteru die Umkehr leicht gemacht, ja volle Ver-

zeihung, selbst Beluhnuug zugesichert werden, l'ulls sie durch ihren

Anhang bewirkten, dass in Verona ein Aufstand au.>breche, der den

Venezianern die Wiedereinnahme des Platzes erleichterte. Aber einer-

seits reichte die Macht der Adeligen ilazu nicht aus, andererseits hielt^'n

sie es doch tür das sicherste, gegen jt dc \\Cndung des Glückes die

Vorsorge zu treffen, dass sie ihre Familien uud beweglichen Gttter

nach Mantua sandten^).

1q nicht so völlige Uebereinstimmung lassen sich die Berichte

JMachiaTelira mit denen Gritti^s in den Punkte ))ringeD, der auf die

fanatisch yenesianische Haltung der Bauern des Flachlands Bezug hat.

Machiavelli war der Meinung, die onerbörten Gewalttaten des Feindes

ond die nnglaobliehe Schonong, mit der das Landvolk von den vene-

saniBchen Tmppen behandelt werde, hätten zusammengewirkt, den

Bauern Haee gegen die fremden Eroberer und Liebe su Venedig ein-

«nflgasen. Nach Qritti*s Annagen war dies keineswegs der FaU. Die

Bauern hielten stramm cur Tenesianischen Herrschaft, aber mit nichten

ans diesem Grunde. Vielmehr bezeugt es Gritti wiederholt und wieder-

holt, daas die Soldaten beider Teile sich lor wQsten Ausschreitangen

nicht zurflckgebalten haben. Er begrflndet es mit Ausbleiben des

Soldee, den die Ton allen Seiten bedrängte Signorie nicht mit ge-

hSriger Pünktlichkeit ins Lager senden konnte oder vielleicht aus Obel

angebrachter Sparsamkeit über Gebür zurOckhielt. Es ist wunderbar,

schreibt Gritti S. November, ja zu Tränen rührend, wie dieses Land-

volk der Signorie anhängig ist: aber unsere SoUlaten lohnen es ihm

>chlecht, fordern und erzwingen ganz l nerhörtes, und wvv sie des-

halb tadelt oder bestrafen will, dem schreien sie treeh ins Gesieht,

sie bekämen keinen Sold und mUssten ihr Lel»en tristen, wic's mög-

hch ist. Am nächsten Tage hat er zu melden: viele Kompagnien

sind wegen Ausbleibens der Soldzahlung unzufrieden und erheben ein

Geschrei, das furchtbar anzuhören ist; sie schreiten auch zu den

schlimmsten Fjrpressungen, derentwegen zur Hede gestellt sie auf Mangel

an Geld sich berufen. In einer Depesche vom 2tl. November dieselbe

•) Gritti meldet dio<j au8 Louigo 7. Dez.: K ritoruatu da \ erona 411»'! Jacomo

fiuuigUar de üaleotto Nogarola . . . Dice baver trovato tatti quelli citadini iu

gnmdiüiBia oonfiisioiie, et beato quelle che pnol mandar le sne lobe et fifuniglie

wio Vantova. — Fftnf Tage tpftter oieldet Macbiavelli dantelbe.
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Klage mit der ErinnernDg, iu allen seinen Schreiben sei auf promptere

Geldsendung gedrungen wordem. Äm 27. d. M. hat er dann xn be-

richten, (lass die Zufuhren ins eigene Laj^er von den SoldaUm ge-

plüudt.'rt wei"(leii und die Oftiziere, weuii mau mit Strafen dreinfaliren

will, auf Schüuuug drinj^t u, weil der gemeine Mann sich nicht anders

helfen kruine. Vollends klüglicl» lautet Gritti's Hericht vom 5. De-

zember. , Diese Nacht*, heisst es da, , konnte ich nicht schlafen, denn

die Wut der Soldaten, die immerfort nach Gelde schrien, war nicht

zu stillen
; Kompagnien des Lnissvolks, die man durch etwa 5 Monate

ohne Zahlung gelassen, sind der Auflösung nahe, die leichten Reiter

de^leichen, und in Verona liegt eine starke Garnison; wenn diese

einen Aus&ll macht, ist zu befürchten, dass wir Schmach und Sehande

davontragen. Um Gotteswillen ond abermals um Gotteswillen flebe

ich die Signorie an, für Zahlung tu sorgen, damit sie sich der Trappen

bedienen könne".

Solche Äusserungen Gritti*s führen auf den Sdiluss, dass ohne
Löhnung gelassene Venezianer Trappen sich der wehrlosen BevSlke-

ning gegenüber nicht anders benommen haben als die des Feindes.

Und diese Schlussfolgernng wird durch Tatsachen bekräftigt, von
welchen der venezianische Kat der Zehn selbst Zeugnis aldegt. Nach-
dem die Kaiserlichen Padua's JItdagerung aufgehoI)en hatten, schrieb

nämlich der genannte Kat au den Vorstand dt^r befreiten St idt^): lias

schliuime, ja eiuigermasseu feindliche Betragen, das unsere Truppen
<lem getreuen Landvolk und den uns ebenso getreuen Stadtbewohnern

widerfahren lassen, erfüllt uns mit Entrüstung. Die armen Leute

werden ausgeplündert, ihre Häuser erbrochen, der geringen Habe,
welche die Feinde ihnen gelassen, i beraubt, so dass die Versweifloaig

eine allgemeine ist und grösser nicht sein kann. Die Sehnldigen sind

genau zu ermitteln nnd exemplarisch zu bestrafen; die Heraasgabe des

•) bcbreiben v. 17. Okt. 15UJ) aii die l'rüveJiioicn von Padua, Kog. mi^tti

Cons. X: Non sensa grande displicentia et pariter admiratioae intendemo ogni

bora se pnol dir per diverte vie i siniatri deportamenta et modi qnodammodo
hostili che . . . Tieneao tanuti et servati per i tioldati et fanti no«tri dell oontca

i nostri poveri coatadini ac etiam ci4;:clini tanto fideU: derobandoli et per fom
delle OHM- 1 oio proprie, tolendoli quel pocho Ii h restato cum tanta desperation

uiiiver^almt iito de tutti « ho mi/.ur esser non potria . . Un<l»'chc omnibutj optime

consideratiH havenio deliberato sicvivfrvi le i>rcf;ente cum ei cone. nro. di X cum
la zonta. voleiuld et coiuniettiMidovi. die omniixt^ iiostliabitis tlobiate cum ogni

diligentia al tutio vcder de iuteuder quelh lianiao fatto et faano tal disordini

et trovati fiirli portar la pei» seveia et suplicio, che aiaiio esemplo ad altri,

ikcendo restituir ali dannificati tnito qnello Ii fnese ttä tolto,

etiam ehe nel advenir na posto tal meia et fireao a qnesti effrenati et disordiaati

homeni inaatiabili*
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öenuibteii muss erzwungen und Soige getragen werdeu, dass den

wQiag uners.ittliclieii Soldaten Zaum and Z^lgel angelegt werde.

Aus dem hier Beigebrachten ist ersichilich, dass MachiAvelU mit

der Behaoptang, die Tenenaniaehen Trappen hielten Dissiplin and

daraoa sei die Parteinahme dee Land?olka für die Signorie so erklaren,

fthlgesehonen hat Er glnnbte dies, weil er sonst Aber die Orsaehe

der ihm anffiUligen Erseheinong sich anders nicht Rechenschaft geben

konnte. Und diese Ursache liegt zweifelsohne darin, dass Venedigs

Hensehaft fiber seine Besitznngen des italienischen Festlandes seit

Hensdienalteni, gleichnel ob hart oder mild, doch immer gesetsUch

genau amsehrieben war and niemand sieh darflber täuschen konnte,

die sein wollenden Eroberer würden ein nacktes Willkürregiment

luhreu. Machiavelli hat dies später erkannt und uusgesproehen mit

den Worten*): x\lle Städte in Venedigs Umgebung waren gewölmt,

unter Fürsten zu leben, nicht trei zu sein, und darum hat Veiu-diLT

mit ihnen ein leichteres Spiel gehabt, als Florenz mit sein» ii Xachbai-

urten — es konnte ihnen, lässt er hinzudenken, wenn uiclit Freiheit,

tlcM h weuij^stens einen <irad von Ivechtssicherheit gewähren, wie er

damals unter FürstenherrschattteU, beäouders den italienischen, nicht

VI finden war.

Der Angelpunkt, um den sich die Eriolge und Mtsserfolge im

Felde ))ewegteu, ward von MachiaTeiU getroffen, indem er nach Uaose

sehrieb*): ,£a stehen den Venezianern aU Feinde zwei Könige

gegenüber, von denen der eine den Kri^ gern führen möchte, aber

nicht fahren kann, der andere ihn zwar führen kann, aber nicht

mag*. Tatsächlich hat Maximilian, die verlockenden Friedensanbote

der Yeneaaner beharrlich znrQckweisend, Ton den YfalBen sein Heil

erwartet, ohne sieh ihrer wirksam bedienen zn können; hat femer

Lndwig XIL, so kriegstOchtig die Franzosen im Felde standen, wohl

ftr die «geoe Sache, aber nicht fÄr die seines kaiserlichen BQndners

mit snsreichendem Qeld and genügender Mannschaft iu den Kampf

treten wollen. Die Stimmang, die am französischen Hofe und im

franzSsisehen Lager Ober den Terbündeten Kaiser herrschte, wird GKan

Giaeomo Trivalzio, der berühmte Mailander in Frankreichs Diensten,

getreu wiedergegeben haben: er sagte''): ,Der Kaiser baut Luft-

schlösser und wäre imstaud, ein Meer von Golde auszutrocknen*.

£s war eine Stimmung, in der Ludwig XII. kein Bedenken trug,

I) Diieoni, III, 12.

*) Dep. Tom 1. Dexember.

•) Vgl. Bomanin, Storia doc di Venesia. V, 2r3C
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Buudesbruch zu begehen, den Kaiser im Stich zu lassen und mit dessen

I'einden, d^ Yenesianorn, Allianz zu scliliessen.

Am t% Dezember schrieb Machiavelli nach Florenz um die Be-

wUligong znr Heimkehr, da es ganz Überflüssig sei, dem Kaiser zu

dem nach Angtbuig aoagesohriebenen Beichstag za folgen; denn auf

demselben werde nichts anderes herauskommen, als anf früheren

Beichstagep. Dies ist buchstSblich eingetroffen: die Stande bewilligten

ftlr den italienischen Krieg eine wie Üblich ungenügende Beidishilfe.

Machiavelli traf, nachdem sein Gesuch um Abberufung genehmigt

worden, am 2. Januar 1510 wieder in Ftozenz ein.

Die während dieser Mission gemachten Erfahrungen werden in

der Überzeuguug ihn bestirkt haben, dass Staaten, die ihre Fehden

durch Mietsoldaten ausfechten lassen, ins Verderben rennen, da^s Re-

publiken und Fürsteuherrschafteu das ihm vorschwebende Milizsystem

einzuführen haben, wenn ihnen Sicherheit und Erfolg werden soll.

Die Verwirklichung dieses Gedankens hat er im Lauf«* seiner Amts-

führung mühselig angestrebt und bei seiner Signorie, mit allerdings

nur partiellem Krftdge. durchgesetzt. Und als er von den Medici aller

seiner Amter eutsetzt w(>rd«^ii. hat er eben diesem Gedanken in den

Discorsi und der Arte della Guerra, Werken eines steifen Republikaners,

so beredte Seiten gewidmet, wie in seinem , Principe'', dem Buche,

das grauenhaft wahr ein sprechendes Abbild der Politik jeuer Zeit und
4)er Gewaltherrschaften aller Zeiten liefert
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Der Dichter des Waltharins und die Vulicata. K. Strecker

bat in seinem gehaltvolleu Aufsatze über rrobleme der Waltharius-

forschung (Neue Jahrb. f. Phil. III, f)?:'»—594. 621)-645) auch aul

einige Stellen hingewiesen, welche der Dichter unmittelbar der Vulgata

verdankt. Es wäre für einen Dichter des 10. Jahrhunderts jedenfalls

einzig dastehend, wenn er sich in seiner Ausdruckweise nicht an die

lai Bibel hielte und ich habe daher schon seit langer Zeit gelegent-

lieh einiges darauf hezQgliche zusammengetragen, was ich jetzt zu-

sammenstelle (zugrunde gelegt ist die Ausgabe Ton fl. Althoff Leipz.

181)9).

Waith. Qui •iimul ingenio crescente.s menti-j et aevo

Kobore vincebant lurtes. Luc. 2, 4t) Puer autein crcscebat et con-
lortabatur, plenu:} sapieutiu.

III Beginae vnltum placavit 1 Beg. 13, 12 faciem Domini nou
placayi.

125 Provideat caveatque. Luc. 12, 15 yidete et cavete.

138 Amplificabo quidem Talde te. Gen. 17, 20 Et angebe et mnltiplicabo

eum valde.

161 Si sero aut raedio nocti-. Marc. 13, :W) sero an media uocte.

175 confortat corda suorum. (it n. | s, 5 et coiitbrtate cor vestrnm.

288 Praefinita dies epularum veuit. Ezech. 21, 25 venit dies iu tem-

pore iniquitatis praeiiaita.

291 Telis. 293 hissus compsit et ostmni. 2 Par. 3, 14 velum ex . .

Purpura cooco et bysso.

294 laterique . . Assedisse 1 Reg. 20, 25 scdit Abner es latere Saul.

299 exquisitum fervebat mignia. Isai. 30, 24 commistum migma comedent.

344 piscis deglutiat hamom. Jon. 2, 1 piscem . . ut deglutiret Jonam.
382 trabeani discindit. 1 Macc. ;j, 47 et disciderunt vestimenta.

431 iam vespere tum mediunie. Joann. 7, 14 Jam autem die feäto

mediante.

434 pro naulo pibces deuit. Jou. 1, 3 et dedit naulum eins.
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4ö<i Cumpexiqiie viatorem propere venientem. Gen. 37, 25 videnint

Ismuelitas viatoreä veniie.

456 incredibilis formae decontB nitore. Eatii. 2, 15 formosa Talde et

inCi'edibili pnlchritiidiiie.

481 Ke taidate vixL Psal, 39, 18 Deus mens, ne tardaveris.

488 coeptis resipiacen non valt. 2 Tim. 2, 26 resipiacant a diaboli

laqueis.

494 specus extut. 490 statio latronibus. Matth. 21, 13 fecistis illam

speluucaui lutronum.

538 ferro vestlTerat artus. l Beg. 17, 38 vesUvit eam lorica.

548 Crnor innocans me tmxeritb Deut. 21, 9 alienna eris ab imioeeiitta

cruore.

552 Qni me de variis eduit saepe perielis. Deut. 8* 14 qni ednxit te

de terra Aegypti.

109Ö Erubuit domini vultum. 4 lieg. 3, 14 vultam . . regis . . eru-

bescorern.

112b insidiisque locutu circumspexere. Jos. 8, U perrexerunt ad iocum

inaidiaram.

1154 faris de more per umbraa. Job 24, 14 per nootem . . quasi fiir.

1165 contrita mente. Fsal. 50, 19 cor contritam.

1166 Ut qni peecantes non valt sed paidere eolpas. Esech. 33, 11 nolo

mortem impii sed ut convertatar impius a via saa.

Man sieht, dass dem Dichter die Beminiszeiizen an die Ynlgata

am stärksten im ersten Drittel des Gedichtes kommen, dann ver-

schwinden sie und nur in dem Gebete yenrendet er eine sehr h&nfig

anch bei andern Dichtern Torkommende Bibelstelle. Eingehendere Be>

schäftigung dQrfte allerdings eine weit grössere Zahl von uumittelbarea

Anlehnungen ergeben.

Dresden. M. Muuitius.

Zur Frage der Interpolation des Pririleurium minus. In

seiner eben erschienenen Arbeit über das Privilegium Friedrich I. für

das Herzogtum Österreich, (Wien, Koncgen 1902) hat Wilhelm Erben

eine Überprüfung der handschriftlichen I berlieferung jenes Freiheita-

briefa Torgenommen, den Kaiser Friedrich 1. im Jahre 1150 dem neuen

Herzog von Österreich, Heinrich Jasomirgott, erteilt hatte. Erbena

Abhandlung, geradezu das Muster einer eben so gründlichen als schwie-

rigen diplomatischen Untersuchung, gelangt znm Schlnss, dass uns nur

der intnrpolirte Wortlaut des kaiserlichen Gnadenbriefe yon 1156 vor-

liegt AU Stellen, die hinterher einseitig Terändert worden seien, be-

zeichnet er den Satz vom sogenannten jas affectandi, sowie die Ein*

sehrinkung zweier dem Herzoge dem Beich gegenQber obliegenden

Verpflichtungen auf den Besuch der kaiserlichen Hoftage in Baieni und
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Zur nage der Interpolation des Privilenm miniu. 113

auf Heerfahrten nach den KaebWlanden. Da uns der Wortlaut des

Privilegium minus niclit roebr ans dem Original, sondern nnr aus alten

ins 13. Jahrhundert zurückreichenden Abschriften bekannt ist, musste

Erben bei beiner Untersuchung auf die Heranziehung äusserer Kenn-

zeichen einer spiiteren Zutat verzichten und den Beweis seiner Hehaup-

tung raühsara durch Vergleichung der überlieferten Form mit andern

ürkundeu derselben Zeit und gleichen Ursprungs, sowie durch Frü-

fiuig, ob der Inhalt mit andern sichern Nachrichten im Einklang stehe,

erbringen. Es lässt sich nun nicht leugnen, dass die Stellen im Pri-

ilegium minus über die Beschrankung der Pflichten des Herzogs zum

Besuch kaiserlicher Hoftage and nur Heerfolg» darob ihre objektive

Faming einen sebr befremdlieben GegenwtB zur Übrigen Urbnnde

zeigen, welche den Kaiser als Anssteller durdiw^ in erster Person

redend einiflbrt Man mnss femer zngeben, dass sie einen Inhalt haben,

der sidi mit dem Terbalten der babenbergischen Hersoge gegenflber

ksiserlichen Befehlen bis znm Jahre 1290 nicht Terebigen ISsst. Kann
somit die Interpolation des Minus, die Erben sehr wahrscheinlich ge-

macht hat, nicht vor dem Jahre 1230 stattcjefunden haben, so sprechen

Gründe, die vom Verfasser im Einzelnen auseinander gesetzt werden,

dafür, dass sie in den Jahren 12;V.»- -124.') vorgenommen wurde. Da
nun Erben diese Einschaltungen dem Herzog Friedrich 11. zuschreibt,

so wäre es für seine Behauptung eine starke äussere Unterstützung,

wenn man den Beweis erbringen könnte, dass es noch andere Inter-

polationen gibt, die unzweifelhaft auf Befehl des Henogs TOigenommen

wnrdeii. Erben ist auf diesen Punkt nicht weiter eingegangen, ich

aber habe ihn herforgehoben, weil ich meine, solch einen Nachweis

sdion vor Jahren erbracht zn haben. Es sei mir gestattet, ihn hier

korz zn wiederholen, weil er in meiner Abhandlnng Uber die steirischen

Landbandfesten (erschienen 1872 im 9. Jahrgang der Beitrage zur

Kunde steiermfirkiseher Geschichtsqnellen) niedergelegt ist, welche der

Terfiuser f&r seine Zwecke heranzuziehen nicht bemfissigt war.

Es handelt sich um zwei der mehrem Interpolationen, die das

steiermärkische Ministerialen-Privilegium vom Jahre 1186, die soge-

nannte Georgeuberger Handfeste erfahren hat. Das Original der-

selben, das im steiermiirkischen Landesarchiv verwahrt wird, zeigt im

Texte au zwei Stellen Verweisuugszeiclien und ein de est. dann am
Schlüsse durch ein hic est und die gleichen Zeichen eingeleitet zwei

Zusätze von »päteren Händen, welche in den Abschriften der Handfeste

in den Text eingeschaltet erscheinen. Von diesen beiden Zusätzen

knüpft der voraustehende, mithin früher niedergeschriebene an die

Worte des Textes: statuentes ut si ideoi dnx et filius ejus

UittMlinn» XZIT. 8
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|

Fridericas qaibus nosira designaTimus nos supervixeriiit

die Fortaetsang an ^nostroa in sua potestate habeant adeo,

qnod si etiam regni gratiam amiaerint, a nobia aibi eol-

latoa amittere non valeant qai ii«8.w.>. Der darauf folgende,

auch der Schrift nach jüugere Zoaats mit der bekannten BeBtimmaBg

^Si duz idem eine filio deceaserit, miniaterialea noatri I

ad quemcnnqae velint, divertant)» gehört seinem Inhalte uach

offenbar der Zeit nach dorn Aussterben der Babeuberger an, fallt also

nach 124G, wälin-ud der vorhergehende ebenso dtiitlicb ur.i" die Vor-
^

gänge nach Achtung Herzog Friedrichs 11. durch den Kaiser (Juii.

1236) anspielt. Die zeitliche^ Begrenzung dieses Zusatzes von 1231.)

bis 1246 kann jedoch noch weiter eingeschränkt werden, da die stei-

rischen Dieustmannen im April 1237 vom Kaiser unter Aus&teUang

einea neuen Freiheit ;^briefs zu lieichaministerialen erhoben wurden and

erst nach der Aussöhnung des Herzig mit dem Heichsoberhaupt (Weih*

nachten 1239) zu ihrem alten Herrn zurQckgekehrt sind. Erwägt man,

daaa die ateiriacben Ministerialen gerade in einem aolchen Aogenbliek die

meiste Ursache hatten, die Oeorgenberger Handfeste als die ananfeeht-

bare Grundlage ihrer Bechte unTeraehrt m erhalten, ao wird man die

Hinzufügung einer neuen fieatimmung, welche die aeither erlangte

Beichaministerialitat in ihren Wirkungen auaachlieasen aoUte, nur ab

Ergebnia von Verhandlungen zwiadien dem Herzog und aeinen Bieittt-

mannen und als eine der Be^lingungeu, unter welchen die Unterwerfunj?

erfolgte, auü'assüu können. Herzog Friedrich II. verlangte, um sich

für die Zukunft gegen einen Abfall sicher zu stellen, die Aufnahmt'

des Zusatzes: «(Nostros u. s. w. bis nun vah'ant)> ins Original drr

Georgenberger Handfeste, das die Ministerialen als Rechtsnachfolger

der ursprünglicheu Empfänger in Häuden hatten. Andererseits niochtf

ihnen Herzog Friedrich II. für die bewiesene Willfährigkeit ausser seiner

Huld auch die Anerkennung einzelaer Artikel der kaiserlichen Hand-

feste zugesagt haben, deren Auslieferung nicht begehrt wurde, da sich

das Original bis heute erhalten hat. Unter aolchen Verhältniaaen wii«

es swar möglich, daaa der erwähnte Zusatz nach^Yorachrift und unter

Überwachung durch den Herzog Ton den Ifiniaterialen aelbat beige-

fOgt wurde, doch ist ea weit wahrscheinlicher, daaa er durch die bar-

zogliche Kanzlei orgenommen wurde. Eine genaue VergleichuDg der

ana der herzoglichen Kanzlei in den Jahren 1239—1246 herrorge-

gangeneueu Urkunden-Originale könnte vielleicht sogar über den Schrei-

ber dieses Zusatzes volle Gewissheit i)rinjien. Allein seihst ohne diese

Untersuchungen dürfte schon jetzt der Nachweis erbracht sein, J'is^^

während der Jahre 1239—1246 in einem bestimmten Falle die Inter-
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polatioii einer ilteien Urkande mf Befehl Herzog Friedriebs II. Tor-

genommen wurde und dies dQifte hioreicheOf um Erbens Behauptung,

der leiste Babenberger habe trota aller Fxende am Wafienhandwerii

zwdfellos aneh diplomatiach an wirken Terstanden nnd den Wert sehrift-

licher Anfeeiehnongen wohl an schStsen gewnsit (S. 123), vollauf zu

beefStigeD.

Graz. Luschiii v. Kbeugreuth.

Zn Ansbert. I« Die HlstorU Peregrlnornm nnd die niv

spruugliehe Fassnng Ansberts« In der „Entstehang der Hisioria de

ezpeditioiie Frideriei imp. des sogenannten Ansbert^* (Mitth. des Instituts

XXI, r>02—598) — im folgenden Sigle EA. — habe ich S. 074 ff. zu

hefprUndeu gesucht, dass die HP. auf eiuo iir8i)rüiiglic]H're Form A.'s —
Sigle A*' statt der dortigen A.' — zurückzuiLiLren sei, wozu icii hier

noch Folgendes ausziituhreii lial)e'\

liezüglicli der Interpolationen A.'s aus dem Briefe Kaiser Fried-

riclis vom IG. Nov. 1189 blieben einige Bedenken bestehen, vgl. EA,

S. .577 ff. Aber der Anonymus kennt nicht bloss jene Interpolationen

A.'i^ nicht, durch die dieser die eigene Darstellung des Durchzugs durch

die Wasilitzaklause verwirrt, sondern auch HP. ijb^ ff. (Ankunft des

Heeres in der Ilaritzaebene) hat, nicht so wie A., mit dem Briefe nicht

mehr gemein, als was sich bei Erzählung desselben Ereignisses dnreh

mehrere Autoren von selbst ergibt, wie eine Yeigleichung dieser Stellen

lehrt*) (vgl. hingegen Pannenborg S. 321 und Ch. S. 170).

j Bezüglich der meiHten Quellen, Litciatur uud Sigleu siehe obigen Auf-

satz, namentlich S. 562 N. 1 und die IJachweiBe bei Simsou (Giesebrecht VI. Bd.)

8. 313—318, 321. Ober •Tageno und Dietpold« vgl. rndn Gym. Prog. (Nikols-

bnr« 1002).

t HP.: »interea noetri

effracits et sncoensiB clau

rararum repagnlis, cum ar

muta manu libere tr:'.nsp

'.inte-, inj^esfi sunt tt iranx

adiaccntem Circuiz terram

«cilicet plauam, fertilem et

amoenam etc.*

A.28,»^MS»igitnrXII(.

Kai. septembris clnaaa illas

multiplicCH et perowis suc-

ceiisi?» raacliinis Grccoi-mu

exininiUB, pcx el>(loniutil>UH

in Biilgaria de; iJrandiez

traufcmensis, et reperimus

tenam planam uinetia et

omniboa boola habondan-

Brief (A. 3tr-s): >ita^

que uniTeiaia clausus per

dei gratiam victoriose tran-

sitis in teiTam planam C-'ir-

ciiwicz oranibus bonis le-

fVrtani pervenimu» et sie

1 1) ijcrigvinatine Balgariae

Acx hebdomadaa laborioae

8.itis expendimiia*.

tem, Cfrcttis dictai», et(\*

Der Anouymoa aagt bemerkenhwerter Weise nicht« von den 6 Wochen*,

auch zeigt die Benennung der Ebene Differenzen: ,ten-ani adiacentem Circuiz

. . . . planam' »rlio Kbene. flio bei Zirkwitz liegt« (vgl. HF. 70, o f. »adja-

centis provinciae* d. i. bei Adriauopel); auch Dietpold (M. 510,) kennt nur eine

8*
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Ferner fehlen in der HP. jene Interpolationen A/s, die sich auf

die Verfolgang und Bestrafung der Wegelagerer beuehen: A27i4—17

«niehilomuius . . afflicti* (Brief 3019-14)« ^ ^17-tt t"^""^ iterom . .

.

euoloemnt* (Brief SOit-is)« ^ ^m^i ^ quibos . . . satpemas* (Biicf

aOiB-t»). Bas m5dite wohl genflgen, um sa Mgoi, die HP. habe hä
A. noch keine loterpoktionen ans dem Briefe gekannt Diese Strien

verdienen aber noch weitere Beleachtang, weil es sich aeigen wird, dass

die HP. die gegenwärtige Form A.*8 auch ans anderen Gründen nieht

henfltst haben kann. Das Tatsächliche der Stelle A.*s wird alletw

dings »neh von der HP. berichtet, aber sie weiss z. B. (60,; f.) nicht*

von den „vergifteten" itoxieatis) Pfeilen der Bulgaren bei A. (oach

dem Briefe), Was A. 2()i7_22 öber die Verfulgung unvorsichtiger Pil-

ger durch jene Wegelagerer erst auf dem Marsche von Nisch bis Sofia

erzählt, bezieht der Anonymus an der genannten Stelle schon auf

die Strecke Brauitschewo (Brandiz, Bruudusium) — Nisch, wo bei

A. 20a 1^33 ininierhiu der Ausfall der früheren Darstellung erkennbar

ist (bis ,ferirent'). Wamm A. die Verscbiebong von S. 20 auf S. 26

vornahm, ist aus dem Zusammenhange der entsprechenden SteUe ioi

Kaiserbriefe mit der unmittelbar anschliessenden betrefis der an einem

Tage, an einem Galgen vollzogenen Exekutionen errichtlieh. Letstees

war allerdings eist nach Nisch geschehen; A. mochte aber die vorans-

gehenden Worte des Kaisers Uber jene Verfolgung unvorsichtiger Pil-

ger auf die nachfolgenden Exekutionen besieheo» ohne zu bedeokcD,

dass der Kaiser Aber alles, was sich suf dem Wege von Belgrad

—

Branitschewo—^Nisch—Sofia vollzogen, summarisch, ohne DüDTerenziruug

der einander ähnlichen Ereignisse berichtet hatte. A, erzählt, dass

von den Wegelagerern mehr als 50 durch den Herzog von Meran und

den Bi^sihof von Passau verwundet und 24 hievon an einem Galgen

aufgeknüpft wurdeu, dann (S. 2627-33) von dem Vogte Friedrich von

Berg, dass er einen Feind an demselben Baume aufknüpfte, von dem
dieser die Pilger beschossen hatte. Auch habe der Vogt noch sechs an-

dere Unholde auf gleiche Weise bestraft. Dann folgen Taten des

Herzogs von Schwaben, des Grafen von Sein und eines kranken

Bitters (beide zur Abteilung des Kaisers gehörig) S. 268b—STu. Das

Ortschaft dieses Namens; es ist ein Kireheaort: fstekvitsa, DeminutiT toh
titekwa, neabtoüg. tscherkwa: Kirebe (Mitteiinng Prof. G. Jireeeks), bei der das

Heer die unbekannte Ebene betvat, iras den Kaiser woU veraalesst habsa mag»
diesdbe nach dem ersten grösseren Orte zu >)cnennen (vf?l. Tiillner Feld, Lüne*

bnrger Heide u. a.), und ko drückt sich auch A. am, obwohl er mit »dictam*

andeutet, dass dies auf eine Autorität hin geschieht, während er (A^) ursprOnj?-

lich sich ebenso wie die IIP. ausj^odrückt haben wird, d. h. nur eine Ortschaft

des Namens kannte. Wo diese Ortachaft gelegen, ist noch unsicher.
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alles siebt nicht im Briefe; hieron enShlt die HP. die Tat des

Kranken zar enten Klaase hinter Nisch, jene GzelniMoB, ansgeftthrt

vom Meianer, zur zweiten (S. G2i^> ff. und 6233 ff.)- ^^om Bischöfe,

vom Herzog von Schwaben, vom Grafen von Sein, vom Vogte hören

wir aber nichts. Auch difFerenzirt der Anonymus nicht, sondern zählt

einfach 30 Gehängte (im Briefe 32, bei A. 24 -|- 1 -f ti = 31).

Simson S. 697 Z. 11 meint, die Hi\ habe die 0 durch den Vogt ge-

Ikängteu Leute zu den 24 anderen hinzugezählt. Warum sollte aber

der Anonymus hier die Verdienste des Vogtes anterdrQcken, wenn er

es sonst nicht tut? Wo bleibt übrigens der eine schon vorher vom

Vogt ezeknÜMrte Unhold? Die Lösung bietet die HP. an einer frü-

heren Stelle (60t4~t7) zwischen Branitschewo nnd lliscb, wo de, an»

Uiogend an die oben siiirte Stelle A.*s (26|7 ff.)— die indessen nicht

im Briefe steht — snsammen mit der schon bemerkten Notii Qber

die nnTorrichtigeu Pilger auch das genannte StOicklein des Vogtes

orbringi Das ebe wie das andere wird also auch A** schon Tor

Nisch berichtet haben. Da aber A. der yierten und letzten Heeres-

ubtcilung angehöite*), so liat er auf dem Wege von Misch bis Sofia

das, was die dritte Abteihmg unter Befehl des Merauers tat, nicht mit-

«•rlebt, rausste aber einen Tag später die 30 an einem Galgen hängen

.sehen, glaubte also, dass dies das Werk der Meraner sei (Fassung der

HP. und A''). Später, wahrscheinlich zu Philippojiel, musste ihm, als

Passauer, bez. österreichischen Kleriker, bekannt werden, dass jene Exe-

kution vom Meraner und Bischof Dietpold von Passau Teranlasst

wurde nnd dass auch sein Liebling, der Vogt, 6 Unholde vernichtet

') Bigcliof IKetpold (H. 60$,«-«,) ea^t zur 2. Klaute (4. VUL 1189), er sei

mit dem Herzog von Heran und nur 12 Begleitern zur Abendzeit »circa horam

veepertinara« die Nachliut bildend ,extrem08 eocietatis cuBtodientes* von den

Bulgaren nberfalleii worden, vnn denen sie 24 Verwundete ins Lager schkilVn

und durt aufhüngcn liesseu. E» muäs also um dicbe Zeit die ganze Abteilung

•chon das Lager bezogen gehabt haben, d. b. getrennt TOn der 4. Abteilmig

(des Kaisers) genächtigt haben. Auch sagt Dietpold (H. 510^), daas eist nach

dem 16. Augast wieder eine Yereiiitgiuig mit der kaiserlichen Ahteilang erfolgte;

»ibique (hinter der WaaüitiaklaQae) iooietaa domini imperatotis uobis inncta

fnit*. Endlich 'tagt A. 27, der Abt Eieenreich von Admont sei am 10. August

jjeetorben und am II. durch den Bischof von Meissen bestattet worden; der

Leichnam war also die Nacht über im Lager. Wäre nun die 3. mit der 4. Ab-

teilung vereinigt gewesen, 80 gebürte die Ehre der Bestattung viel mehr dein

Bischöfe von Passau oder dem von Würzburg. Aber keiner von den U Bischöfen

der 3. Abteilung, sondern eben der Meissener von der 4., der nur noch der

niehtdentache Ersbisehof von Tuentaise aagehttzte, Tolhog den Akt; vgL A. 25 f.

In der Tbt traf Dietpold mit der 3. AbteUung am 11., Ansbert mit der 4. erst

am 1& August an Sofia ein; vgl. »Tageno nnd Dietpold 8. 14 ff.
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hftbe. So mochte er bei der ümarbeitoiig seines Beriehies nicht bloss

jenen Bericht richtig gestellt, sondern damit auch jene frOhere Er-

zählung Ober den Vogt versehmfdsen haben, so dass die Ezekotion an

einem Feinde der an den 6 andern Toranging und statt der Gesamt*

summe von frOher (30) jetzt die von 31 Gehängten resnltirte. A. er-

reichte damit einen doppelten Vorteil: er brauchte Qleichartiges nicht

wiederholen (ein Seit^iustück zu dem von A. beliebten Vorgange gegen-

über dem Berichte über den Leicheufrcvel EA. S. 579) und setzte die

Taten seines Lieblings, des Vogtes von Berg, inmitten der Taten der

übrigen Kreuzfahrer ins gUnstij^ste Licht.

Was ich also in EA. bloss betreffs einer Stelle nitchgewieseu zu

haben glaube, dass nämlich der Anonymus die von Chroust N. A.

XVI. S. 52;) in erschöpfender Weise angegebenen Interpolationen A.'s

aus dem Kaiserbriefe nicht gekannt haben kann, gilt nun auch

beiQglich aller jener Interpolationen, die der Darstellung der Ereig-

nisse von Belgrad bis zu jener Stelle (Wasilits&aklause, Trajanstor) an-

gehören. Die späteren Interpolationen A.'s sind nur geringfiigig; eine

Benützung derselben durch die HP. ist nicht nachweisbar. Damit ent-

fiUlt das wichtigste Bedenken gegen meine Annahmen in EA. Angen-

seheinlich hatte A^ den Brief Friedrichs weder im ganzen noch inter-

polationsweise benUtst, sondern dies für die ümirbeitnng seines Be-

richtes anfgesehoben, wobei er ja diesen ancb noch in anderer Weise

erweiterte, vgl. EA. S. 576 al 2 n. S. 57i) al 1, Er hatte sieh ja

anch der Benutzung Tagenos nrsprllnglich &8t ganz enthalten (EA.

ü &83 al. 3 ff.]. Da man aber nicht annehmen kann, dass A. bei der

Umarbeitung jenen Brief sowohl im ganzen wie anch interpolirend

bentttzthaben sollte, so muss man sich die InterpoUmng des ganzen

Briefes erst bei einer dritten Redaktion des Berichtes vorgenommen
denken, womit übereinstimmt, dass dieser Brief wie 4 andere in der

Form des Grazer Fragmentes fehlt, obwohl diese schon der zweiten

umgearbeiteten Form A.'s zugehört, vgl. EA. S. 594 al. 1 und al. Vt f.

Es zeigt sich, dass der Bericht A.'s von Belgrad bis zur Ankunft

in der Maritzaebene (bei Zirkwitz) im Verhältnis zu dem Dittpolds,

eigentlich Tagenos (M. 5n*J f. und T. 407 ff), weniger als chrouo-

logischiT Bericht denn als j>riigmatische Darstellung erscheint; beson-

ders der üIm t den Durchzug des Heeres durch die Klausen von Nisch

bis Zirkwitz ist gegen jenen dürftig zu nennen, summarisch und teil-

weise sogar konfus. Kann der ursprilugliche Bericht A.*s, der doch

Teilnehmer am Zuge war, ebenso gelautet haben? Es wurde indessen

von mir schon angedeutet (oben S. IIG und in EA. S. 578 f.), dass

sich A. sowohl wörtlich wie sachlich durch den ebenfalls sehr som-
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mariadieii Bericht des Kaism leiten tiese; die Frische und UrsprQug-

Uefakett JLH mtisste so mloxen gehen. Da aber die HP. trotz der

stark geänderten Form A.*8 noch immer auch in diesem Teile viel-

fach, wörtlich imd sachlich, mitw\. übtreinstimmt, dieser aber (viel-

mehr A.'') die Hauptquelle der HP. ist, so möchte ich schliesseu, dass

wir iu der HP. den ursprünglichea Bericht A.'s über die Klausen von

Nisch bis Zirkwitz wiederfinden. Während nämlich Dietpold im gan-

zen 3 Engpässe zählt und sie genau auseinanderhält (Autbruch von

Nisch am 30., I- Enijpass am 31. Juli, 2. am 4. August, Ankunft in

Sofia am 11., 3. Engpass, Wasilitzaklause, am 16. Augost) ergibt sich

ans der snmmarisehen Durstellung A/s nur die Passimng von 2 £ng-

pSssen, des einen awisehen Nisch and Sofia und eines zweiten, von

A. sweimal berührten Engpasses (Wasilitza) hinter Sofia; Daten hat

A. nur für den Aufbmeh tob Nisoh (31. VII.), fOr die Ankauft in

Sofia (la Vm.) und in der Ebene bei Zitkwits (20. yiH): A. 27 f.

Nadi Dietpolds Daistellnng wurde, wenn man die hist.-geogr. Dar-

stelhing C. JireSehs^) zu Bat» zieht, welche auf dem Wege von Niseh bis

Sofia 3 Pässe kennt*), am ersten oder zweiten Tage ein Pass genommen,

die Kunovicu Jireceks (Schlaclit 1443), ungt'üihr in der Mitte de.s

Weges ein zweiter, der nach Jirecek vor Pirot liegen müsste; einen

dritten, Je/evica zwischen Caribrod und Dragoman oder Slivnica

(Schlacht 1885) nennt Dietpold nicht, weil seine Abteilung wahrschein-

lich keine Kämpfe dort zu bestehen hatte. Dagegen kennt die HP.

drei Pässe bis Sofia („vallis angosta* oder «in imo arctissima" ge-

nannt): S. 62 al. 1, Verlast eines Ritters und von Wagen des Bi-

schofes Dietpold von Passan (erster Pass, Kunovicu); S. 62 al. 4, Kampf
des Herzogs Berthold Ton Meranien, Exekation der Gefangenen (zweiter

Pass, von Pirot); S. 63 al If «montihns in altam porrectis" — passt

auf das QoeUgdiiet der Nitava — abermals Kämpfe (dritter Pass, Je-

ierica); hinter dem ersten Ptess gab es noch Kämpfe in einem Tal-

kessel (S. 62 al. 3: «in qnandam vallm aliqnantom spaciosam in-

gressis*), wohl nichts anderes als der von Ak-Palanka, das alte Bemi-

siana. Gerade den Umstand nun, dass die HP. von Kämpfen um drei

Pässe und von einem au dore ii um den Talkessel nach dem ersten

Passe spricht, Dietpold aber nur von solchen um 2 Pässe, darf mau

') Die Heerstraase von Heigrad nach Uonritiintiuopel und die Balkunpääüe,

Prag 1877, S. 23 f., 89 f. Ergänzungen iu , AichUol.-epigr. Mitt.«, Wien X., 88Sf.:

aneh nacb daakeiiawerteii tehrifUiehen Mitteilungen ebendesselben an den Vet'

&ncr.

*) Im fblgendea iat nur von dieten 3 POsfiCn bis Sofia die Rede, nicht aber

von dem 4. hinler Sofia (Wanlittaklanee), d. i dem 8. Dietpoldi.
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woU als einen Beweis dafür ansehen, dass der Anonymus den Bericht

einer Pefson wiedergibt, die einer anderen Abteilung des Heeres als

Dieipold. n. zw. der rierten nnd letzten angehörte; gerade diese wird

den heftigsten Angriffen ausgesetzt gewesen sein, eben deshalb iiihrte

sie der Kaiser selbst an. Ebenso wie Dietpold nnd die dritte Ab-

teilang bei dem dritten Passe, so hatte nach der HP. 62 al 4 die

orderste Abteilang des Herzogs Ton Sehwaben beim zweiten Passe

keinerlei Widerstand gefunden. Da aber oben S. 117 N. 1 gezeigt

wurde, dass A. der letzten, kaiserlichen Abteilung angehörte, so ist es

uahezu gewiss, dass uns die HP. den Bericht A.''s überliefert hat, den

A. unter dem Eiußusse des Kaiserbriefes — nicht zu seinen Gunsten

umgestaltet hat. Vgl. noch „Tageut» ",8. 16.

In EA. S. 5S0 wurde ferner darauf verwiesen, dass die Hl*, ge-

genüber dem tendenziös gefärbten A. den Abzug der Ungarn in ihre

Heimat sehr harmlos bespricht. Es lässt sich aber nachweisen, dass

auch sonst fast alle bezüglich Uugarus teudenziösen Äusserungen A/s

der HP. fehlen. Gegenüber A. spricht die HP. 58 al. 1 mit grossem

Lobe von dem Empfang des Kreozheeres in Ungarn, hebt die Ver«

lobung des Hersogs von Schwaben mit Belas III. lochter hervor —
A. bezeichnet nur nebenbei einmal und zwar im November 1189 den

Herzog als prSsamtiven Schwiegersohn Belas (39. ff.) — spricht (58
al. 2) Ton 4 Tagen (vgl. Arnold von Labeck IV. 8, Simeon - Gieae-

breeht, VI 8. $93), an denen BeU seinen Gast mit Jagd ergGtite,

wahrend A. 19 sie aaf 2 herabgesetzt hat, erwShnt zn Brandis

(Branitsehewo) S. 58 al. 4 f. die Ankunft der nngarisehen Erensschar

neben einer Ansahl deutseher NaehzOgler, die sonst anoh nnr A.

20is ff. yerzeiehnet (vgl. S.), wfihrend er der üngam keine Er-

wiümnng tnt; die HP. berichtet S. 59 al 5 wohl von der ZafBdc-

Uttsnng der Schiff» zn Branitsohewo, aber nieht wie A. S. 20, dass der

Kaiser sie dem König Bela schenkte, womit er mehr als genug die

Geschenke des letzteren vergolten habe; wahrscheinlich berichtete A.

jetzt nur deshalb ül)er diese Schenkung, um daran jene tendenziöse

Bemerkung zu knüpfen ; endlich fehlt der HP. jene Kritik, die A. 11»

an der ungarischen Übervorteilung beim Wechseln der deutschen Mün-
zen übt; es kommt nun allerdings vor, dass aiich gutes Geld im frem-

den Lande unter dem Druck der Verhältnisse ein Disagio erleidet^);

'I Die l'reussen hitlicn selVi^t als Sieger in Mähren (1866) ein /irka IG"/,.

i>i8agio ihrer Vercintttalcr hiugenommeu, trotzdem durch ihre Kuadiu.ichungen

im Voraoi dem Ostenreickuchen Papiergelde em niedrigerer Weit ab der des

Tagetknme anbefoUen woiden war (naeh Erinneraagen tob Nikolshoigem aus

dem J. 1886).
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dM damalige indessen scheiut schon ein beträchtliches (30 %?) geweien

za seini). Aber A.>> scheint davon noch nicht Notiz genominen sn

haben. Jedenfalb finden wir in der HP. eine einsige am Üngarn-

kftnige kritikttbende Bemerkang (S. 58 al 2): 5ihuc usqne in tranaitu

legni Boi noitris satis aecomodos et benignoe extiterat rex üngarue,

nisi in qmbiiadain poetea w auipeetiim reddidiaaet*. Sie eraehemt

dort, wo das Ereosheer den ungariiclien Boden Terliast» wihrend ein«

ibniich lantende Notis A/s 8. 19 schon dem Berichte Aber die Ge-

schenke Belas beigefügt ist, vor dem weiteren Zuge doich Ungarn,

kh möchte diese Bemerkung A.*s als eine Bandnote ansprechen, die

in spaterer Zeit an dieser frOheren Stelle seines ursprünglichen Be-

richtes hinzagefQgt hat, in einer Zeit, wo er in jene tendenziöse

Stimmung geriet, die dauu boi der Umarbeitung auch bei der Schil-

derung der früheren i^eignisse zum Ausdruck kam ; es war im Jauuar

1190, wo der kaiserliche Gesandte, der Kleriker Eberliard, vom Hofe

Belas III. zurückkehrte und berichtete (A. 4(1,^ If.), wie auf die Kuude

vom Falle Dimotikas sich die Mienen Behis, des Schwiegervaters Isaaks,

verdüsterten und Eberhard nicht mehr die frühere Gastlichkeit zuteil-

ward; vielleicht erfuhr damals erst A. von dem Inhalte der November-

botschaft Belas, den er bei den Ereignissen des Nov. 1189 scharf kri-

tisirt (38te ff.)« jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkte als aum No-

vember, da auch diese Kritik der Hl'. H)^ ff. entgangen ist: vgl. IsiA.

580. £s scheint demnach, dass die unbefangene, ja lobende Stellung-

nahme der HP. auch dem A.^' eigen war, nnd dass erst im Verlaufe

des Knossnges die Antipathie A.''s gegen die Ungarn (in jener Kand-

note) entstand, die sieh dann bei der Umarbeitang ent allenthalben

in seinem Berichte geltend machte*).

Nikolsbnrg. K. Zimmert

Verj^leicht man die Aii^alit-ii A.'h (im Grazor Frapraent wird dem He-

geusbnrger Denar norh der Kremser «.'leifhf^esetxt ; <'h. N. A. XVI. S. 519) mit

dea Mitteilungen DannenbergH bei Ii. liobricht, Beiträge z. (jeuch. d. KreuzzUge

II. 8. 1811 N. 88, so mOehte wohl obiges Disagio resoltiien: freilich gibt Dannen-

berg anr die Oewichta?erhlllntwe rar Yergleichong an.

*) Ober die kondrte Haltnng Belas Tgl. »Der deutach-byzantinische Kon«

flikt*, Byz. Zachr., XII, {}903), S. 75 f., (im Druck). Hier gibt ea auch mehrfache

Belege tOr das? Verhältnis der HP zu A»' ; wichtig ist ferner HP, 74 (Stellung

uriechischer Geisel), s. Bvz. Zuchr.. XI., Der Friede zu Adrianopel, S. 310 ti., fj'89f.

:

endlich einige in »Tageno . . .% P. 14 ff", über die Beziehungen der HP. zu

italiezüschen Quellen äussere ich midi nach Holder-Eggera Mitteilungen im

nAehiten Artikd: Zq Aaabert. II.
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Julius Struiidt, Die Passio saucti Floriani und die
»

mit ihr zusamnienhäugeuden ürkuudenfälscbungeD. Eine

anf (Grundlage de^ Handschrifteubefimdes Dr. Bruno Krusch^s gepflogene

quellenkritibche Untersuchung von — . Sonderabdruck aus Band VlU
nud IX N. F. der Archivalischen Zeitschrift, München 1899 und 19f>0

Tb. Äckermann. [Erster Teü, Seite 1—118 des Bandes VIIL Zweiter

(polemiseher) Teil, a 176—314 des Bandes IX].

Im dritten Baude der Scriptorea rer. Morowiug. (iS'Jti) hutre Krusdi
auch die Passio s. Florisni TerOiFentlicht (S. 65—71). Sie ist uns in zwei

FbflsongeD, einer kfirseren (Fez, 88. 1. 3ö) nnd einer ISogeren überiie&rt.

Bisher hatte man die erstere Air ttiter, die Ifingere für eine spfttere Er-

weiterung gehalten. Da aber Krusch nachwies, dass in der Passio Floriani

die dos Bibchofs Irenaeus von Sirmium henützt sei, in der lUngeren mehrere
dieser Vorlag«» entlehnte Worte sich finden, welche in der kürzeren fehlen,

so ergab sich (1er zeitliche Vorrang der längeren Fassung. Krusch machte
noch darauf aufmerksam, dass der Lorchcr Milrt jrer in dem ursprünglicheu

Verzeichnisse des Martyrologium Hieronymianum nicht vorkam, sein Mar-
tyrium erat später, aber noeh Tor dem Jahre 773 in die Handst^rilten des

Martyrologinms eingeschaltet worden war.

Diese Ergebnisse, denen in der Hauptsache ein in der altchristlichen

Lifcratur SO wohlbewanderter Gelehrter wie Albert Ehrhard sostimmte, waren
allerdings von grosser Bedeutung nicht allein für die Kirchengeschichte Ober-

osterreichs im Allgemeinen, son<lern noch mehr für die Geschichte des

Stiftes St. Florian. Hatte man in diesem die oflenkundigen Erfindungen

der liingeren Passio fallen gelassen und sich an die einfachere und daiam
glaubwürdigere kürzere gehalten, diese aber hin in das VI. oder VII. Jahr-

hnndert hinanfgerfiekt, dabei zugegeben, dass ancb in ihr schon eine le-

gendenhafte Ansschmficknng der ftltesten verlorenen Vorlage nioht za ver-

kennen sei, so war nunmehr dieser Bfiekzng in eine ansch^end haltbare

Stellung unmöglich geworden. Dadurch gewann die Frage innerhalb de^

engerm Kreises orts- und landesgeschichtlicher Forschung eine Wichtigkeit,

wdche den sachlichen Wert, den die Passio s. Floriani im Veigleiche mit an-
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ilereu Stücken dnnelben Art bcunapracbeu kaoD, weit überrogte. Es ist

daher begreillieb, dus der um die geBchiehtUcho Topographie OberO«ter-

lekhs eo telnr erdtoute Obarbndaigerielitfnt Jaliiu 8tni»lt eioh Yenn-
Usst sah, die von Krusch gewonnenen Ergebnisse zur Kenntnis weilerer

Kreiae zn bringen, indem er über sie in «ler Beilage zur Münchener All-

gemeinen Zeitung yom 9. September 1S'.>7 (Nr. 2o2) bnielitete. Am
Schlüsse seines Arlikelü bezeiehnetö er die Suche nach dem fJrabe des

heiligen Florian als müssig, da »die Obei lieferung nur aus der ert'umlenen,

oder besser gesagt, aus einer fremden auf ihn übertragenen Passion eut-

•tudea* iit Dieie prsktiaohe KntitMiweodaiig scheint in den nichstbe-

teifigten Kxeiieii peinlieh berfibri vnd snr Widerlegnog henosKefordert zu

hsben. Als eifriger Verteidigter der so scharf angefoclitenen überlief, rung

trat der Regensburger Lvi ealprofessor Dr. Bernhard Sepp auf den Plan.

In der Beilage zur Angsburger Postzeitung vom 9. Oktober 1H07 (Nr.

sachte er die von Krusch für seine Annahme bei.r«'braehten Bewei>grüude

zn entkrüiteu, ohne jedoch trotz der »temperamontvoUeu'' Form st-iner

Derkgnng überzengend ra wirken. Ihm erwiderte Stmadt in der Beilage

xor Mflndjener Allgemeinen Zeitung icm 7. Mftn 181*8 (Nr. 53). Er ging

jeiit am einui Schritt weiter, indem er die geschiehtliobe Existenz des

angeblich am 4. Mai .304 in der Enns ertrfinkten Florian bestritt; der

heilige Florian vom 4. Mai sei ein afrikanischer Märtyrer gewesen, dessen

•Schicksale uns ganz unbekannt sind, er-t »betriif^crlvehe Munipulation habe

zuerst vor:'ichtiger, dann kühner daraus den Heiligen Koricums, unsem
Florian gemacht*. Am 23. Apiil dessell)en Jaiires erschien die Antwort

Sepps in der Beilage Nr. 20 der Augsburger Postseitnng. Sie hielt sich

TOfnehmlieh an nebensichliehe Dinge, die mit der Hanptfrage nnr in losem

Zusammenhange stehen. Damit schloss das Krieg.'ijahr IHV8* M>t ver-

stibrktem Eifer wnrde der Kampf im folgenden Jahre aofgODMimmen. Stmadt
Teröffentlichte seine oben nn«?efiihrte erste Abhün-llnng. sein Gegner eine

Ärtikelreihe in der Au*rsburger Post/» ituni,', wclclie auch uls Sonderabdruck

ausgegeben wurde'). Im Sommer 1900 arbeitete Strnudt seine zweite Ab-

handlung AUS, im Oktober erschien eine zweite Artikelreihe Sepps, der eine

dritte im Jahre 1901 folgte'). Der Frflhling dieses Jahres bniöhte dimn

Artikel im Welser Anieiger nnd einen in d«r Liozer Tagespost erschienenen

Anfsatz aas der Feder des Grazer Staatsrecbtslehrers Gumplowicz, die mir

nicht bekannt sind, die aber dem Anscheine nach, ohne sachlich Neues zu

bringen, Ol ins Feuer gegossen haben. In den Nuramern 120 I2:i des

Linzer Volk-sblattes hat dann zu Ende Mai 1 <Mi 1 ein Angehori^'or des

Stiltes St. Florian das Wort ergritfen, um den Patron seines Uauses gegen

die Anfeehtongen der Kritik in Schutz zu nehmen.

Im Jahre 1890 war aneh Kmsch genOiigt worden, im Znsammen-
hange des Über das Hartyrologium Hieronymiannm mit Dnchesne geführten

Streitee sieh über die Pasaio s. Fbriani zn ftnsaem. Er machte Mitteilung

') Zur Florianeleifonile. Von Dr IJernbard Sepji. Separ.itaVxlrui k ans Hcii

Beilagen zur Augsburger Pohtzeitnug 1809 Nr. (i8. ti9. 71—7 . Aug»bur>f 1899.

*) Ober das Alter det« FIorir.nHkultus. Separat.ibdnick ana den Ueilaffea

zur Augsbufffer Postzoitunpr I9'i0, Nr. 47- 49. Au^Hburtr 1000. Zweitir Artikel.

Separatabdrücke aui den Beilagen der Augsbur^cr PobtiCt'ittmg Nr. 37, 38.

Ai^bnig 1001.
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von «ner nachtziglich in St €Ml«ii anfgeinndeiieii Handsolirift des lehnten

Jahrhunderts, welche die Poshio Iftogerer Fassimg in ihrer ursprunglichen

Gestalt enthftlt, änderte seine frühere Änschaanng. doas die Passio in der

Einschaltung des Martyrologiums benützt sei, dahin ab, dass das umge-

kehrte Verhältnis angenommen werden müsse, und nahm an, dass die »Ver-

wundlang des afrikanischen Märtyrers Florian in den Lorcher , . . nicht

vor der Mitte des 7. Jahrhunderts erfolgt sein* könne, wfthrend der spä-

teste Termin dnich das Alter der Hss. des Martyrologioms gegeben sei

{Nenes AtcIut XXIV, 548 iE).

Dies der Verlauf eines mit grossem Eifer j.'efQhrten Kampfes, der viel-

leicht weniger seines Gegenstandes als vielmehr seines kirchenpolitischen

Charakters wegen Beachtung verdient, sich als eine erste Äusserung jener

Hewegang durstellt, welche mit dem vielbesprochenen Buche Albert Ehr-

hards ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint, lai hier nicht der Ort,

aof diese Dinge naher einsogehen, so nnss doch gesagt werden, dass

von den Qegnem Stmadts eine Fonn der Polemik gewihlt worden ist,

die besser vermieden worden wäre.

Suchen wir das Ergebnis der langwierigen, auseinanderlliessenden

Erörterung za«ammenzufas3en, so kommen in Beschränkung auf die Passio

s. Floriiini etwa folgende Haupt tragen in Betracht: Ist die längere Fassung

•br Passi*» älter als die kürzere? Ist die Passio eine rein legendäre Er-

rindung? Ist sie in der Einschaltung des Murtyrologium Hieronymiauum

benfitst oder umgekehrt? Hat es flborfaanpt einen Loreher Märtyrer,

namens Florian, gegeben? Die erste nnd die dritte F^age dnd, wenn
nicht neoe handschriftliche oder antiquarische Funde zu anderer Erklärnng

nötigen, von Krusch in durchaus befriedigender Weise beantwortet worden.

Anders steht es dagegen mit der Fratje, ob nicht doch in der Passio eini^je

>rute Nachrichten erhalten sind, und mit der von ihrer Echtheit und Zu-

verlässigkeit zu trennenden Frage nach der geschichtlichen Existenz des

heiligen Florian. An diesen Punkten hätte eine sich von Polemik nnd
Apologetik frei haltende^ mhige und streng methodiseha Untersnckmig sin*

znsetien, nnd es spricht viel daftr, dass sie m einem der Übeilie&ning

in der Hanptsache günstigen Ergebnisse gelangen werde. Bs ist an er-

wögen, das« die Einschaltung in dos Martyrologium Hieronymiantim vor

dem Jahre 77'2, also zu einer Zeit stattgefunden hat, in der man zu Passau

noch nicht sn weitgreifenden Plänen nachhing, wi»- zwei Jahrhunderte später

Bischof Piligrim, dass aber schon damals der Kult des heiligen Florian

an der Ipf grOssne Bedentnng gehabt haben mnss, man seiner auch in

den fernen Landschaften, in denen jene Handschriften des Ifartyrologioms

entstanden, gedachte. Fraglich bleibt, ob das Martyrium in der Tist am
4. Mai stattgefunden, oder ob man eine wfllkfirliche Einreihnng votge-

nommen hat.

Aus dem Gesagten ergibt -ich, dass den Ausführungen ISlrnadts, welche

• laraut^ ab/.ielen, die frühesten Zeugnisse für die Verehrung des heiligen

Florian an der Stätte seiner Beisetzung auszuschalten, nur verhält ui:^uiü.s:iig

geringer Wert zukommt. Hanptsiehe ist nnd bleibt doch die Eintragung

in die Handschriften des Martyrologiums, deren Bedeutung tu schmilsm
Stmadt sich veigeblieb bemüht hat, neben ihr könnten nur jene Zeugmase
in Betracht kommen, welche den Bestand des Kultes vor dem Jahre 772
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nichweisen solleD, an erster Stelle also »lie Urkan<le eines Priesters Keginolf

(Mob. Boica XXVIII*», 35 Nr. :is), in welcher ein »vocatus episcopus Ot-

Icarioä* und der Ort >l'uüch«', ulii pifciosus martyr Florianus corpore n,-

qaiescii* , erwähnt werden. Daäs der Versach Stmadts, diese Stelle aU
OBB »ras der Eoder des Copisten geflossene Glosse* so erklären, abza-

lehMn ist, hat scIiob W. Erben [Hkt Yiarteyshrsebrift 1? (1901), 531]
mchgewiesen. Besser begrfindet ist die ssitiiebe Bestimmung des Bischofs

Otkar and damit auch der Urkunde. Die Hersusgeber der Mon. Doica

haben sie nach Schreitwein za 624 — firca r>:U>. P<'pp (Zur Florians-

legende S. 22, Über das Alter des Floriunskultes I. 11 fl".; II, Jii ff.) älin-

licb wif nflinmler (Piligrira S, 14K Anm. l) ftwa /u 720— 730 t ingereiht.

Stmadt entscheidet sich mit l>eachtenswerteu (jriuidiu iür die Zeit 814^

bb 830 (If 54). ffine sichere Bhireihung, wem sie flbetbsnipt mOgUch
ist, bitte sUsrdings eine geome üntersnebmig des Formulsrs der FSssaner

IVsditioiieii sur Vorbedingung.

Wenn Stniadt des Weiteren bestrebt ist, all^? UrknBden und sonstigen

Quellenzeagnisse des neunten Jahrhunderts, in denen von dem heiligen

Florian die Rede ist. zu be8ei1if;^en. so sind «lies«« Ausführungen, wenn sie

auch teilweise belehrende Aufschlüsse, namentlich ül^er to{>ugraphiscli<-

Fragen gewähren, doch eher geeignet, von den üauptfragen abzulenken,

sk ihrs Bsantwortvng sn flsdero, abgesehen daTon, dass sie methodisehe

lÜDgel recht bedenklicher Art aoAreisen (Tgl. Erben a. a. (K 8. 533).

Das endgiltige Urteil über die von Stmadt mit d»'m Verdachte dt-r Un-

echtheit belasteten Karolinger- Urkunden kann Inllig d» r Neuausgal'e in

den Diplomatn überlaa.sen werden. Die in der zweit«'n Abhaiidhing (S. 42 ff:

gl. I, .37) eingeschaltete Ausführung über <lie am 2. •Juni ^ 1 »inüuniu
in exercitu* begonnene, am 12- September «apud sanctum Florianum*

Tollendete, später nach Möncbsmünster gelangte, jetzt in Brflsssl befind-

liehe Hsndsehrift, welche nicht, wie mra bisher annshm, auf der Bfickkehr

ans Ungarn in St Florian, sondern bei der Florisnslrirehe sn Gsgliano in

der Nihe (m Cividale fertiggestellt worden sein soll, vermag nicht zu

überzeugen. Die Untersuchung des Altmann'schen Stiftbri^fs und der auf

ihn folgenden, dem Stifte St. Florian von <len Passauer Bischöfen ver-

iieb<Tien Urkunden beschränkt i-ich auf die inneren Merkmale und kann

daher nicht als abschliessend gelten. Die Mühe, welche Struudt auf eine

Znssannie&stellung über »die Herfconft nnd das Yerbr^tongsgebiet des

Kultes dss heiligen Florian« (II, 60 ff.) Ter^iendet hat, würde sich besser

gelohnt haben, hätte er die dem Heiligen geweihten Kirchen nach der zeit-

lichen Folge nnd innerhalb tettlicher Abschnitte nach ihrer Lage geordnet.

Wien. K. Uhlirz.
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(Fonehnngen znr dentachen Landes- und Volksknnde, heraoigegeben

on Dr. A. Kirchhoff, XIV. Band, 1. Heft) Stattgart, J. EngeUioni

1902, 80, 77 S.

Alfred Grund, Die Veräuderiiiigeii der Topoj^raphie

im Wiener Walde uud Wieuer Becken. (Geographische Ab-

handlungen, herausgegeben von Proi. Albrecht Penck. VUL Bd.

1. Heft). Leipzig, Teabner 1901, 8«, 259 &

Nahezu ein Vierteljahrliundert ist verj,'aiigeD, seitdem Kümmels An-

zöge deaischen Lebens in öiterreich bis zum Ausgange der Karolingerzeit

(Leipzig 1h79) erschienen ist, ein merkwürdiges Bach, das za einer Zeit,

als man sich dorchans noch nicht allgemein, systematisch nnd nach den

modernen Onind«fttien mit der BiedLangf^geschichte und allen mit ihr zu-

samtDenhiingenden wirtscbafts-geschichtlichen Fragm beschäftigte und ohne

rla«;s der Vt'rfiH<?or h1- Ni< lit-Östenei(her eine genaue Kenntnis des Landen

gehabt biitte, lür das Stammland Österreichs, die alte Ostmark, dieses

Thema in gründlicher und wirklich grundlegender Weise in Angriff ge-

nommen hat. Eine in Aussicht gestellt«' Torisetzung — das Buch gab

sich als I. Bond eines grösser angelegten Werkes »Die Entstehung des

Österreicbischen Deutschtums* ^ kam nicht znstande, aber auch in Oster^

reich selbst wunle die ganze Zeit Uber kern Versuch gemacht, Kimmek
Spuren nachzufolgen. Unterdessen hat nun die siedlungsgesohicfattiche

Forschung durch Meitzena epochemachendes Werk, Siedlung und Agrar-

wesen der Weslgermanen und Oätgermanen (lH96) einen mächtigen An-

stoss erhalten und aueli die vielen llillsdis/.iplinen sind fl('issig ausgotaltet

worden, bo dass sclum vielfach festeren Hoden gewinnen lassen. Allent-

halben sind schon erfreuliche i'uräcbuugsergebnisse erzielt worden. So

kommt es, dass man sich endlich auch in Österreich wieder diesem arg

TemachlSssigten, aber der Bearbeitung schon dringend bedfirftigen Gebiete

zugewendet hat, zunächst Ton geographischer Seite. Das yerschlAgt ni<^ts,

denn auf dem Zwischengebiete der Antbropographie, zu welcher auch die

Darstellung der Siedlungen zu ifcbnen ist, berührt sich die Geographie

mit der Geschichte und man kann es nur hefrrüssen . wenn sich Ethno-

graphie, Siedluntrs- und Wirtschaftsgeschichte aut einer gesicherten geo-

graphischen (.»rundlagf' auflKiuen. Es ist das unbestreitbar grosse V^er-

dieubt des Pro'essors der Geographie an <ler Wiener Universität, Albrecht

Penck, in dem ihm unterstehenden geographischen Institute in systema-

tischer Weise Arbeiten nach dieser Bichtung hin angebahnt zu haben und
nach den vielversprechenden Anftngen kann man diesen Arbeiten nur den
besten Fortgang wünschen. Die Geschichtsforschung wird sich dadorch

hoffentlich angespoint fäblen zu folgen, denn nur durch ein zielbewusstes

Ineinandergreifen der geograpliischen und liistoriscben Forschung kann auf

diesem schwierigen, aber dankbaren Gebiete Erspriessliches und Gesichertes

geleistet werden.
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YoD den beiden vorliegenden Arbeiten, welcbe beide — das mnsa

hervoigehoben werden, um einen gerechten Maasstab anlegen an können
— Eriitling^swerke siu'l, ist die Hackeis, olnvobl um einige Monate später

gedruckt, der Entstehung nach die frühere. Sie hat sich auch engere Ziele

gesteckt, was im Titel klar zum Ausdruck gelangt und ist auch dem Um-
taug nach bescheidener. Sie zerfällt in drei Ilauptubächnitte: l. Natür-

liche Beschaffenheit des Landes ; 2. Geschichte der Besiedlangen und 3. die

heutigen BeaiedlnngsverhttltnisBe.

Im ersten Abschnitt werden die geograpliisehen Qmndlagen des Land-
striches (— 80 wohl besser zu bezeichnen als mit >Land* —) in Bezug

auf Bodengestalt, klimatische Verh.'iltuisse, T^odennutzung und die Ver-

teilung der Devülkcriing nuf die Ilöben.sturen klargelegt Uns müssen hier

naturgemäss vom Standpunkt des Historikers hauptsftchlich die beiden fol-

genden Abschnitte interessireu.

In der »Geschichte der Besiedlung* wird freilich nicht auf die

Quellen selbst zurdckgegriifen, daher werden aadi keine neuen Daten ge-

liefert, aber es ist immerhin sehr dankenswert, dass Yett das in den landes-

knndliöhen Arbeiten von Johann Lsmpzeeht, Edlbacher und besonders

Strnadt verstreute Material fBr sein Gebiet unter dem neoen Gesichtspunkt

der Siedlungsgesobichte znsammmgefasst hat. So treten un!^ die verschie-

denen Perioden, in welchen man dem Kordwald, jenem dicliten Urwald,

welcher das Land im Norden der Donau von der 11/ bis zum Kamp er-

füllte. 7U Leibe rückte, jetzt erst klar entgegeu. Zur Kelten- unil liömer-

zeit tührten lediglich einige Saumpfade oder, wie man sie im Mittelalter

nannte, Steige hindurch, nm den Verkehr Norienms mit Böhmen an vor-

mittein. Nach der VOlkerwandernngssdt begannen die Slawen an den
leichter xngfingHdiiii Kebenflfissen der Denan im Osten des MflhWiertels

mit Bodong nnd l^ie lerlassnng. An sie erinnern noch heute viele Namen.
Sic wurden von den Franken angetroffen, als das Gebiet dem karolingi-

>cben Keiche einverleibt wurde und indem sie von diesen wie in der Ost-

mark auf friedliche Weise in ein UntertaiK uverhiiltnis gebracht und in

ihrem Bef^itzi^^ gelassen wurden, wurde die KuloniBiruiig im östlichen Mühl-

viertel und im Eferdinger Becken fortgesetzt. Die Unterbrechung, welche

die Knltnrarbeit hier dnreh den Magyarensturm erlitt, dauerte gerade ein

lahrhnndert Mit der grossen Schenkung Kaiser Heinrichs U. an das

Nonnenkloster Niedemburg in Passen vom Jahre 1010 begann endlich anoh

'

für den Westen des Gebietes die Kolouisirung, welche jedoch im Wesent-

lichen nicht von Passau, sondern von weltlichen Grossgrundbesitzern (den

Windbergem) geleitet wurde. In dem T»'il des Gebietes östlich der

grossen Hottel und des Haselgrabens, welcher der babenbergischen Ost-

mark angegliedert war und welcher in das Machland und die lüedmark

zsrfiel, Iflsst sich dagegen erst im 12. Jahrhundert eine intensivere kolo-

nisatorische Tätigkeit nrkondlich nachweisen. Sie drang bis 1150 an den
Flossen, an den beiden Gusen, an der Feistritx, an der Aist bis etwa Bei-

cbenaa an der Gusen im Nordwesten, St. Oswald an der Aist im Nord-
osten vor. Das dichte unwirtliche Waldland gegen die böhmische Grenae
blieb noch immer unangetatest. Auch dessen Urbarmachung in Angriff

genommen zu haben, war einer letzten grö>srrt'U Kolouisatiousperiodf vor-

behalten, welche mit dem Ende des 12. Jahrhunderts begann, und abge-
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sehen von Teroinzelten spftteren Ansiedlongeo, bewmdera an der Maltitch,

etwa bis zar Mitte des 13. dauerte.

£• ist nnn interossant, dass wahrend die Ortsnamen der früheren Be-

siedliingaperiodo vielfach die bayrische Endnncr — iiig zei|]jen, ja zum Teil

sich mit Ortänamen in Bayern direkt decken, die der letzten l'eriode aas-

gesprochen frllnkisches Oeprllge haben, ZuaammensetzuDg mit — reit, reut,

— raad, — schlag, — gschwandt, — gschweudt, — heim u. 8. w., wie

denn anefa die Muadart im nördlichen Teile dea MühlvierteU noch beate

frflnkiselie Elemente erkennen llast.

Nachdem der Terfiuaer diese anibllende Taleaehe in Kttne mitteilt,

ohne einen YerBnch su machen, ihre Orftnde anfkniinden, geht er mm
niehtten Abschnitt Aber, den er »Die heatigen Beriedlnngsverhiltnisse«

betitelt hat und welcher die Siedlungaarten, die Verteilung der Bevölkerung

und die Hnnst'ornien behandelt. Aber gerade dieser Abschnitt, besonders

das er.^fe und letzte Kapitel desselben, greift so sehr wieder auf das Hi-

sti>rische zurück, duss der Titel nicht ganz zutrifft und man gerne eine

andere Anordnung wünschen würde, wodurch auch viele Wiederbolungen

vermieden worden wären. Zum miudeät«n fehlt ein zusammeniaosciides

SchlnsskapiteL Dieset würde erst die weitere Tatsache ins rechte Idcitt

rücken, dass dem Teile der letzten Siedlnngsperiode anch das frlnldscbe

Waldhufendorf nnd das frmkische Banemhaas eigentümlich ist, wlhrend
lie übrigen Teile vor/Aigsweiss den bi^jnvarischen Einielhof, allenfidls die

Mischform der Weilersiedinng aeigen.

H. hat sich, wie gesagt, gescheut, die letzten Konsequenzen au- einen

Forschungen zu ziehen. Eine gewisse Unsicherheit geschichtlichen Fragen

gegenüber verlässt ihn wlihrend der ganzen Arbeit nicht. Dass er nicht

auf die Quellen zurückgeht, habe ich bereits hervorgehoben: daher passiren

ihm aber auch solche bösartige Schnitzer wie S, 71, wo zu lesen ist, dass

»die ZüUurkunde von KalleUtetten von fremden Schotten (I) spricht,

welche von der Donau aus nördlich des Stromes Handel treiben während

die 8coti der ZoUurknnde bekanntlich eine Münae sind. H. übernahm,

wie ich konstatiren konnte, den grossen Lapens nnbesehen ans einem Pro*

grammaufaatze über »F^istadts Handel* von Maade. Die Darstellimg der

Verhältnisse zur Römerzeit auf S. :?3 erweckt den Anschein, als würde
der Verf. glauben, dass die römischen Kastelle an der Donau bereits zur

Zeit Marbods bestanden hätten. Die Angabe S. 3S, das.s mit der haben-

bergischen Mark auch der Traungau verliunden gewesen, lUsst sich nicht

in dieser Weise aufrecht erhalten. Ein statistisches Werk von Foltz ist

S. 51 irreltihrend mit dem unrichtigen Titel »Grundlage der Bodenprodnk-

tion OberOsterreichs« zitirt, während es tatsächlich »Statistik der Boden-

prodnktion* heisst.

Bin Anhang berichtet noch über die Entwicklung des Verkehres. Dem
Buche ist ein klemes Kärtchen sur Veranschaulichung der Bevölkerungt*

dichte und eine grössere Karte mit Oleate sur Veransehanlichung der Sied-

lungen beigegeben. Es würe sehr wünschenswert, dass H. seine For-

schungen auch auf das niederösterreichische Waldviertel, das vielfach ähn-

liche Verhilltnisse zeigt und das bisher von der Fr^rschnng in geradexQ

merkwürdiger Weise vernacblüssigt worden ist, ausdehnen würde.
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Ein weit kflimeKr mid grosserer Wwrf als diese beeebeideBe fleissige

Anftogenirbeit ist des Buch ton Orand, welcbee schon dem Umfange
naoh imponirender anftriit^ Xe^wtlrdig ist, dass der Titel die Beieh«

haltigkeit und Vielseitigkeit des Inhaltes gar so wenig vermuten Ittsat^

Und doch ist der Verf. bemüht, sein Thema nicht nur nach fast allen

Stetten hin zu verfolgen und überall — ungleich der Hackel'schen Arbeit

— bis zu den letzten Consequenzen zu führen, sondern auch von der Be-

>onderheit des Them.os zum Alli^emcinen und J^y^temiitisclien emporzu-

steigen. 80 gewinnt das Buch eine Bedeutung, welche man dahinter nickt

anofatn wfirde und welcbe bei «iner Entlingsarbeit eelten ist, wenn es

auch Ton einigen Hauptfehlern temperamentToUer Entlingsarbeiten, nftm-

lieh anf einmal gleich Alles ausschöpfen su wollen nnd Leitgedanlmn mit
allzn apodiktii-cber Sicherheit a priori hinzustellen, nicht freizusprechen ist.

Am Schlüsse des Vorwortes präzisirt G. sein Thema in treffender

Weise mit den AVorten: ^Wie erklürt >ich die topographische Gep'nwart

eines in später historich vevlulgbiircu Zeit vom deutschen Volke besiedelten

Landstriche aus Lande^natur und Wirtschaftscnt wi» klung?* Natur und
Mensch sind nämlich diu beiden einflussnehuieudeu Faktoren, von welchen

die erstere in historiedier Zdt deh wenig mehr erinderte, so dass rieh

die Verscbiebmigen fast nnr ans der knitnrhistorischen Entwicklnng des

Mensehen erklären hissen. Schon hier wird einer der Leitgedanken des

Baches, den G. weit mehr betont, als meines Wissens irgend ein Topo-

graph vor ihm, kröftig angeschlagen: Schwankt der Wert des Bodener«

trage»', so bceinflusst dies die Bewohnbarkeit.

Auch G. beginnt sein Huch mit «'inem geographischen Abschnitt, in

welchem er zuerst »Bau und Oberliät henform *, dann das , Klima* behan-

delt, doch iat es bemerkenswert, übrigens nach dem oberwähuten auch

selbstTentindlicb, dass dieser Teil nicht viel mehr als ein Viertel des

Buches einnimmt, wahrend drei Viertel den historisohen Bedingungen nnd
der historischen Entwicklang gewidmet sind.

Der grosse Abschnitt über die >Togographie des Mittelalters* beginnt

mit einem Kapitel über »die Besiedlungen vor 955*, das wohl richtiger

die , karolingi<che Besiedlung* genannt worden wiire, da zwischen 907
und 955 von keiner Besiedlung des Landes gesprochen wenlen kann. Es

ist im Wesentlichen ein kurzer Auszug aus KiimmeL Gerade deshalb hätlo

hier Jie Identihzirung von Eparesburg mit Mautern, welche mit Kämmel
von allen herrorragenden Forschem endgiltig fiillen gelassen wnrde, nicht

aafrecht gehalten werden sollen (8. 59). Von neneren Werken h&tte das

allerdings übel borfiditigte Bach von Strakosch-Orassmann, Geschichte der

Deatseben in Osterreich*üngarn, das übrigens trotz seiner falschen Priifen-

sionen manche Ergänzungen zu Kümmel liefert, mindestens nnter der Li-

teratur genannt werden niüssen.

Selbr^tändiger musste der Verf im zweiten Kapitel »Die zweite deutsche

Kolonisationsepoche* werden, für welches eben noch keine Zusammen-
fassung bestand, doch geht auch G. nicht durchwegs auf die Quellen in*

rttek, sondern Yislfacb aof Siaieldsrstellaiigea. So obaebin schon atsrk

SU sweiter Hand arbeitende Werke wie Jnrilscb, Geschichte der Baben-

beiger, sollten doch ntcbt so hlnfig als Beleg genannt werden. Die

(Mleatitate konnten für den Zeitranm, iür den bereite die Diplomatap

Mitlbailuitm XXIT.
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Ausgalie te Kon. G«nii, Torlkgt, doch b«Mr aseh ditaer itttt muk dem
Hon. Boiea il a. gegeben werden. Ak Ergloiong der fleiengen Znetm*
menetollnng der Besitirerhilltniase mOohte ich noch auf den Besits dee

Bistums ^chatMdt um das Jahr 1033 zwischen Kaiimberg und Liesing

aufinerksam machen, welcher jetzt durch die Publikation Öfeles in den
Sitzungsber. der bayr. Akademie 1893, 197, Nr. 15. festgestellt ist. —
Dem chronologischen Gang der Besiedlung entsprechend zerflillt dieses Ka-

pitel wieder in zwei Unterabteilungen: a) Besiedlung der Ebene, b) Be-

aiedlnng des Waldes nnd Gelniges. Die leiilere beginnt mit dem Augen-

Uioke^ da im Jahre 1043 die Gebietserweitemngen gegen üngaxn abge-

schlossen sind und die bequeme Besiedlung der Ebene Tollsogen ist

In den letzten Jahren hat der Nachweis eines ganz hervorragenden

Anteiles der Franken an der Besiedlung Österreichs und demzufolge einer

ganz bedeutenden Beimischung des fränkischen Elementes im österreichi-

schen Stamm immer greifbarere Gestalt angenommen, während mau doch

früher von der rein bajuvarischen Herkunft der Kolonisten überzeugt war.

Ks bleibt 0.8 YerdieiMt, endlieh einmal die Frage systematiseh angepaokt

nnd flir den Östlichen Teil seines Gebietes firSnldsehe Siedlnng naehge-

wiesen zu haben. Kar im südlichen, ursprünglich steirischen Teil ist rein

bayrische Siedlung, im Westen eine Mischsiedlung. Der historische Gang
der Ereignisse lässt dies auch ganz natürlich erscheinen. Stammten doch

die Babenberger und gerade jene Kaiser, welche den meisten peisünlichen

Anteil an der Ausdehnung und Erstarkung der Ostmark nahmen, aus

Franken, während das Iiaad im Westen bis som Wiennisald der ftlteren

bayrisdieii Kolonisationsperiode angehörte. Dem entspricht auch die Sied-

lungsanlage: im Westen der bayrische Einielho^ im Osten das friaUsche

Dor^ welches auch der gefährdeten Lage eines Grenzlandes besser ange-

passt war, zwischen beiden die Mischform der Weilersiedlung.

In der Darstellung macht sich hie und da die Sucht geltend, Alles

nur von dem einen Leitgedanken aus aufzufassen. Wenn wir z. B. den

bayrischen Herzog Ileinrich in der Mark tätig finden, so waren dafür wohl

nur staatsrschüiohe Gründe^ nicht aber die bayrische Kolonisation mass-

gebend. Anch kann man doch wohl nicht sagen, dass auf den Synoden

sa Mantem und Jjorch die staatliche Organisation der Ostmark erfolgt ist

(S. 63)» sondern doch wohl nor die kirchliche. Zu wenig scheint mir auch

die Bedeutung der Gründung der sogenannten Xeumark um 1043 (S. 72)
gewürdigt. Ich hoffe in dem im nächsten Jahre zur Ausgabe gelangenden

I. Bande meiner »Greschichte Nieder- und Oberüstcrreichs klar gelegt zu

haben, dass Kaiser Heinrich III. nichts Geringeres beabsichtigte, als dieser

neuen Jlaifc die bisherigen Funktionen der Ostmark m, übertragen, nlm-
üoh der Erobernngsaktion gegen Ungarn snr Operationsbasis sn dienen,

während die Mark der Babenberger nanmehr dieselbe Aufgabe gegen die

slavischen Gebiete im Norden übernehmen sollte. Im Einzelnen auf die

Ausführungen in meinem Werke verweisend, möchte ich hier auf die auf-

fallende Tatsache aufmerksam raachen, da-js ja um diese Zeit die Baben-

berger mit einummale ausgedehnten Besitz an der bühmischen Grenze um
Bai^ erhalten.

In Verfolgung seines Nschweises der frünkisehen Beriedlnng geht nun
G. von den historischen Nachrichten zn den »Eigebnissen der Hansform-
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forBchung' über, für welche allerdings durch die voi-treftiiche Arbeit Da Oh-
lers in den »Blättern d. Ver. f. Landesk. von K iederösterreich « XXXI
(1897), der sich auch G. im Wesentlichen anschliesst, zaerst eine sichere

Gnmdlage in der gmfeii Frage geiehilEui wmd«, 6. greift in dieeon Ka-

pitel weit Aber die Giemen seines Qebieies bioaiis nnd nntendebt sich T<n>

erst der Mfihe , die gesamten sfidostdeatsehen Haasformen in ihiem Ter-

breitongsgebiete aufzuzeigen, zu beschreiben und m erklKren. Zu unter-

scheiden ist das nördliche Gebiet des zweiteiligen, gewöhnlich als frünkisch

bezeichneten Hauses (welche Bezeichnung G. aber als nicht ganz zutreffend

lieber vermieden wissen will) und das südliche devS dreiteiligen Hauses,

das wieder in zwei Zonen zerfuUt (Pfettendach und Sparrendach.j G. ver-

sucht auch, Vorschlage zu einer neuen präzisereu Terminologie zu machen,

und nntetseiMidet im Gebiet des dreiteiligen Usnses demnach illnf Hanpt-

^pen n. sw. im Gebiete des Pftttendscbes oder, wie G. gensner sagt, des

bi^jnvarischen Pfettendaches: den Einheitshof, den Grnppenhof und den

Yierseithof und in dem des ostbignvarischen Sparrendachgebietes den Vier-

kant und den karantanischen (ten anderen Forschem meist steirisoh ge-

nannten) Haufenhot'.

Inwiefern diese allgemeinen Auseinandersetzungen, welche sich mehr
au'Bancalari als an M.eitzen anschliessen, zutreffend sind und in praktischen

Gebrauch kommen werden, muss ich den Spezialforschem cor Beurteilung

ftberlaesen. Wertvoll scheint mir anoh in diesem Abschnitte das Metho-

ddogische sn sein. Gewisse printtpielle ünterseheidangeD, gewisse sUge-

maine Beobachtungen kOnneu jeder hflniligen Hausforschung als Bieht-

scfaBor empiohlen werden. Sa z. B. dass das Hans des Kleinhinslers Yon
dem des Hnfenbauei-s nnseinanderuehalten werden muss; dass man nicht so

sehr die speziellen ältesten nachweisbaren Hiluser als vielmehr die Typen

2ur Grundluge nehmen muss; dass diese Haustypeu sehr alten Kolonisa-

tionsgrenzen entsprechen; dass die heutigen Hausformen das Ergebnis

dreier Faktoren: der Tradition der Kolonisten, fremder Einwirkungen nnd

der Einflüsse der Laadesnatnr sind; dass splters ethnographisch Tcrschie-

dene Überschicfatnngen an dem lltesten T^penbilde nichts mehr mdsm
n. dgl. m.

In Besag auf sein spezielles Gebiet schliesst sieh G., wie gesagt, an

l>achlei-s Forschungen an. welche durch die topographische Fixirung des

Verbreitungsgebietes des drei- und zweiteiligen Iluuses die oben er-

wähnten Ergebnisse der Kolonisationsgeschichte in autiullender Weise stützen.

Ein folgendes Kapitel behandelt in Kürze (auf nur 3\j Seiten) den

»innmn Ansban der Besiedlmig« vom Ende des 12.—14. Jahrhnnderts,

d. h. es beechaftagt sich hauptsächlich mit den städtischen Grfindnagen

dieser Zeit. Hier findet sieh aneh die gaas flberfltlssiger Weise tendenziös

geihtbte Bemerkung: > ... es verliert somit die alte, SO viel nachgeschrie-

bene und nachgefaselte Fabel, dass die Klöster so grosses Verdienst um
die Ro<lung der Urwalder hätten jede Berechtigung*, welche in

dieser Schroffheit gar nicht aufrecht zu halten ist. Die Ilauptkloster-

gründungen der früheien Babenberger/eit erfdlgten allerdings in bereits

kultivierten Gebieten und wurden melir für die geistige Kultur von Wich-

tigkeit» sber man denhe sn die Arbeit, welche die Stifte nnd KlOster in

der ksiüUngisShen Kolonisationsperiode geleistet nnd msn denke daran, dass
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die von den späteren Babenborgern so sehr l»evorzugten Cisterzienaer 'ge-

rade «ler Orden der schweren Kultivirung»arbeit woren, daher auch die Be-

deutung Yon Zweitl, Heiligenkreuz, auch Lilienfeld, im Lande ob der Ennä
vor allem yon Sehlägl nm die Uriwrmachung des Landes. Unriditig wird

ttlirigens hier auch Qlogfrnits ala KlostergrOndnng Iwieiobnot» woxn G.

vielleicbt die Bezeichnung Propätei verleitete, doeh ist diese nicht im Ureh-
liehen, ^on<lern im wirtschaftlichen Sinne su eralehen. Ologgnits war
ein Wirtschaftsamt des Klosters Fornibach.

Da3 Kapitel »Namen^jf^bung und Siedlunj^sverteilung des Mittolalters*

enttiluscht zunächst stark dadurch, d;is-t dt^r Verf. sich über die wichtig»»

Frage der Ortsnamenfor.schung und ihrer Ergebnisse lür die Sie llungä-

geschichte im Vergleiche cur Ausführlichkeit, womit er die anderen Themen
behandelt, nnr sehr wenig Terbreitet Bloea auf einer halben Seite

wird dieser wichtige Gegenstand gestreift, wobei ich ja nieht verkennen

will, dass hier dem Historiker, welcher nicht zugleich auch Sprach-, ja

speziell Dialektforscher ist, ausseroritent liehe Schwierigkeiten sich entgegen-

türmen. Gar koin Wort wird auch darüber verloren, ob nicht au« h an-

dere Disz'plineu, wcun auch nur ;d> Hilt'>mitt<d zweiten und >lril1on Grades,

zur Unsterstützung siedlungsgeschichtlicher Arbeiten hfM angezogen weidt-n

könnten, so vor allem die Dialekt forscimng, wie denn in der Tat Dacb-
1er in jüngster Zeit einen bemerkenswerten Yersneh nach dieser Biehtnng

gemacht hat, indem er sehr wesentliche Verschiedenheiten des Dialektes in

den beiden Vierteln ober nnd unter Hanhartsberg yon dem im Sflden der

Donao, die auf fränkische nnd bayrische Gmndformen zurückgehen, nach-

gewiesen hat (Zeitschr. f. i58t. Vufksk. VIII, 190->, 8l). Auch Sitten nnd
Gel»r5iuche, bekanntlich ja in sehr frühe Zeit zurückreichend, könnten viel-

leicht einmal fiir di»;so Zwecke untersucht werden.

Für die-e Miingel und Lücken entscluidigt der übrige Teil des ge-

nannten Kapitels, welcher in überaus geschickter und, wie mir scheint,

im Allgemeinen gelungener Weise mm eratennale den Versuch macht,

anfOmnd der bestehenden nnd der TerschoUenenOrte die Ortschaflsdichte im
Mittelalter siffSBrnrnftssig zu bestimmen. Zunächst ergibt iiefa, dass da<»

Tertiilrhügclhmd seit jeher in den westlichen nnd südlichen Partien, zwei

bis dreimal dichter mit Ortschaften be-etzt war als das Tullnerleld und
dieses wieder doppelt so dicht wie das Wiener Becken, l'berraschend ist

aber der Nachweis, dass durchwegs die Ortschaftsdichlo seit dem Mittel-

alter zurückgegang^'U ist. Z. B. zeigte das Wiener Becken einstens einen

Bestand von 262 Ortschaften (16 auf 100 km''), heute uur mehi vou 220
Ortschaften (l3*/4 100 km«), xeltweilig war der Bestand sogar auf
187 Ortschaften (w^j^ anf 100 km>) herabgesunken.

Im nächsten Abschnitte »Die Änderung des topographisdien Bildes«

sncht nun <b r Verf. dieser auffallenden Erscheinung auf den Grund tu
kommen und gelangt damit zu dem zweiten grossen Leitgedanken seines

Buches, webher nicht minder wichtig wie der Nachweis des fränkischen

Kolunisatiunsanteiles i-t und für welchen ihm in weit huliercm Grade die gei-

stige Urheberschttft zulvummt. Die Forscher, welche bisher sich mit den

abgekommenen OrtsLbatten Niederösterreicbs beschäftigt haben, rührten

ihr Verschwinden fiwt durchwegs auf die Tfirkenkriege, snm Tbil aach
auf die traurigen Zustande der Bef<irmaUon«seit und des folgende&
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clreissigjähri{?en Kriegf? oder die Pest zurück. Dem steht aber entgegen,

dass alle unsere urkun-Uicheu Kachrichteu sich aut das ausgehende 15. und
<ia?« beginnende 10. Jahrhundert beschränken, weshalb Einzelne uucli iu

den berüchtigten Zeiten Friedrichs Iii. und deui EinluU König Mathioi

Corriniis die EilclBrang gesaebt faalMB. Indem G. alle dkie Amuhhineii

an der Hand nneerer Naehrichten widerlegt, kommt er dabin» die Brechei-

nong ans wurtadhaftliehen IComenten an erklSren. Die gegen Ende dee

Mittelalters zunehmende Edelraetallarmut Europas hatte /war die Kauf-

kraft des Geldes gesteigert, da aber in Östen'eich diese Armut besonders

>itark war, so hatte der Wiener Silberpfennijr im Grossverkehr einen f»ehr

•geringen Kurswert und die Getrei«lepreise saukeu tatsächlich im Edel-

metallwert rapid. Dazu kam noch die unglückliche Mün/.politik der öster-

reichischen Herrscher, die Kriege und desolaten inneren Zustünde u. dgl.

m. Die durch die Wertminderung des Bodenertragee eingetretene encoee-

eife Yerarmnng der Landwirtechaft wSre nnr darch eine Steigemng der

Bodenproduktion ansmgleiclien gewesen, aber nnr dem weinbantreibenden

Bürgertum war dies dnroh V' ::ii lirung der Weinbaufläche möglich, wUh-

rend eine VergrGsserang der Ackerbaufläche nicht mehr eintreten konnte.

So strüfute denn die ackerbautreibende Bevölkerung, welche von ilcm vcr-

minilerten Bodenertrag nicht mehr leben konnte, in die Städte, Märkte

und Weinorte ab. Die letzteren blühen überall rasch empor.

l^un rächte es sich mit eiuemmale, dass ursprünglich die Kolonisation

in begreiflicher Unkenntnis der physiacben TerhiÄtniBse bei dem Aosmass
an Gmnd und Boden für jede Ortschaft ohne Baoksicht anf Boden nnd
Klima rein schematiseh verfahren war. Jetat konnten sieh unter den ge-

änderten Bedingungen nur die durch Boden und Klima begÜDstigten Ge-

biete in der alten Ortschaftsdichte erhalten, die anderen zeigen den obener*

wähnten starken Rückgang.

Um die wirtschatllichen Bedingungen des Näheren begründen und
<larstellen zu können, hat der Verf. seinem Buche einen Anbang zu diesem

Kapitel beigegeben, welcher sich — 42 Seiten umfassend — zu einer Art

niederOeterreichiseben Wirtscbaflsgeschiehte wtthrend des 14.—16. Jahr-

hnnderta im Klmnen ansgewachsen hat nnd streng genommen doeh nicht

eigentlich in das Buch mehr gehOrt. Es werden darin behandelt »Die Or-

ganisation der niederösterreichisch - mittelalterlichen Gesellscnaft*, »Die

Münzpolitik und ihr Einfluss anf die Politik der Stände*, »Der Ruin des

Bauemstandes im 15. Jahrhundert*- und » Niederüsterreich im 16. Jahr-

hundert*. Auch hier macht sich stellenweise zu sehr die Tendenz be-

merkbar, alle Ereignisse rein wirlschaftsgesehichtlich erklären zu wollen.

Der Historiker darf niemals aus dem Auge verlieren, dass die Gescheh-

nisse nnd die geschichtliche Entwicklung das Ergebnis einer Vielheit von

Faktoren ist Diese Schwache, mit welcher der TerstSndnisroUe Benfltcer

leicht rechnen kann, wird jedoch rmchBch aufgewogen durch die Fülle des

mit erstaunlichem Fleisäe snsammengetragenen Materials, das hier zum
ersten Male systematisch gruppirt und zu einer bisher noch nie versuchten

wirtdchftl'tlichen Statistik Kiederüsterreiehs im genannten Zeitraum aufge-

baut ist. Obwohl man heute recht gut weiss, dass jeder Statistik nur

ein relativer Wert zukommt und dass namentlich statistische Kekonstruk-

tionen aas der Vergangenheit immer an gewissen Mängeln, namentlich an
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der Ungleichmilssigkeit der Cberlieferung -—
- in der Kegel betretifen die

Zahlenanguben der Quellen Ausuahmszuatände — ,
kranken, so haben doch

6.8 ziti'erumässige Belege im Text und die Tabellen der Münzwerte und
der Preise dei Getreides, des Weines und der Importwaren Tom 14.—1$.

Jelirknndert bervonegende Bedentong.

üin nnn wieder sor HanptdexsteUang mriloktakehven, so folgt enf

die Darstellung der ^tastropho vom 14.— 10. Jahrhundert tarn. Abaehmlt,

wekher die »Fixirung des Ortsbestandes und die Bestaurationsversnche des

16. und 17. Jahrhunderts^ behandelt. Im ir,. Jahrhundert begann nftm-

lieh nach dem Preissturz der Edelmetalle seit Entdeckung Amerikas der

Wert des BodenertrageB wieder zu steigen und so kommt es wieder zu

einer Fixirung der ländlichen Bevölkerung und des Ortscbaftsbestandes.

Dalftr trat alkrdings ein rapider Niedergang des Weinbanes ein, weeballi

die weinbantrübende BerOlkerang von den Weinbanorten ab- und den

Aekerbaoorfcen zastrOmte. Aneb die StKdte und Märkte sanken dmeh das

Versiegen des Handelsverkehrs auf der Donaa und der Semmeringerstrasse

wieder zur Landwirtschaft herab, üm dem Mangel an ackerbautreibender

Bevölkerung abzuhelfen, beriefen die Grundherren kroatische Kolonisten, di^

wieder ihrerseits durch die TiirkeneinflSlle um ihr Land gekommen waren,

nach Niederösterreich. Wenn gleichwohl die Lage der landwirtschaftlichen

Bevölkerung sich nicht in demselben Masse besserte, als sich die Bedin-

gungen für den Aekerbanbetrieb wieder günstiger gestalteten, so lag der

Grond davon in der starken Steigemng ihrer Lasten. Es gab anok nodi-

mals eine Katastrophe: den Türkeneinfall des Jahres 1683, welcher aber

bloss die BeTöDcerangszahl nicht aber den Oi-tschaftsbeetand weaentlieli be-

rührte, denn unmittelbar nach ihm setzen Neu - Kolonisationsversuche ein.

bei welchen das bajuvarische Element (aus Steiermark und Oberü>terreicli.

aber auch aus Süddeutscbland) überwog und welche langsam, aber stetig,

das Land wieder hoben. E^> begann eine Periode grosser Auöorstungeu

darch die sogenannten Uüttlerkolonien mit der alpinen Wirtschaftsweise

der Holzkneohte mitten im Mittelgebirge. Oasn kamen im Anfang des

18. Jabrhnnderts die Experimente des physiokratisehen Systems» nmanch
die materielle Kultur der Ebene zu steigern. Die Tersnehe zur Hebong
der Industrie blieben lange steril, erst die Schaffang neuer Verkehrswi^
ermöglichte den Überpang vom Kleinbetrieb zur Grossindustrie, der aller-

dings für manchen Betrieb (/. B. für die Eisenindustrie) mit schweren

Krisen verbunden war, aber nur zu sehr wenigen Ortsgründungen führte.

.So hat denn Niederösterreich, welches 1()83 so weit hinter allen Kultur-

staaten zurückgeblieben war, sich innerhalb zweier Jahrhunderte wieder

anf deren Niveau emporgearbeitet, freilieh — nnd daflir bietet der letite

Abschnitt des Baches »Die Siedlnngsverliftltnisse der Gegenwart*, der na-

torgemSss sieb im Wesentlichen auf statistische Nachweise aufbaut, einen

Beleg — ist jetst als Folgeerscheinung der annehmenden Industrie und

der (ioldwahrnng wieder ein starker Bttokgaag der landwirtsohaftliohsn

Bevölkerung eingetreten.

Zum Schlüsse fasst G. nocii einmal die Ergebnisse seiner Arbeit zu-

sammen und sacht daraus die allgemeinen Gesetze zu gewinnen, wobei e«

wieder von hohem Werte ist, dass er an der Hand landeskundlicher Fw-
sehnngen ans andern deotschen Gebieten, namentlich über die Wüstangen,
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den Beweis erbriogt, da.sä die Beobachtungen der Oscillation der Bevöl-

kerung nnd Ortschafts dichte, welche er fiir sein spezielles Gebiet gemacht^

auch für die meisten anderen Gegenden Deutschlands gelten.

In ganz Mitteleuropa ist das 15. Jahrhundert das Zeitalter negativ

stabiler Ortschaftsdichte, die Perioden 8.— 14. und 16.— 19. Jahrhundert

zeigen positiT lalnlen Ortttatand. Fanwr iat dia Koloniflationuttt des

9^—14. Jabilmiultrta die Zsit aationalsr ErobenuigaB» dagegen das 16.

und 16. Jalttfaimdari die Zeit nationaler Yerlnsta. Zeitan hoher Bodon*
ertragswerte sind somit gekennzeichnet durch nationale Eroberungen des

knltorell höher stehenden Teiles ; Zeiten niederen Bodenertrages haben das

siegreiche Vordringen des bedürfnisloseren Teiles im Gefolge.

So erfüllt G.8 Arbeit die Forderung, welche die Wissenschaft an jede

Spezialarbeit stellen soll: aus dem Besonderen das Allgemeine zu erklUren.

Da aber das Buch wegen der Fülle des verarbeiteten Materials auch von

der SpaiiaUbiMbnng irird hiUifig henfltit werdan, so werdan sieh swrt

Mftngel sehr onangenehm f&hlbw machen: daa Ftfden einer Siedlnngskarte»

waiehe die vielen maist stammen Uelnen KartanskisMo, die im Teit hm*
gedruckt sind, nicht ersetzen können und das Fehlen eines Ortsregisters.

Nachdem der Band der »Geographischen Abhandlungen*, welchen G.s Ar«

beit als stattliches erstes Heft eröffnet, noch nicht abgeschlossen ist, so

wäre noch Gelegenheit, diesen beiden unangenehmen Mängeln am Schloss

des Bandes abzuhelfen.

Die vorliegende Arbeit hat einem in Österreich lange Zeit vemsu^h«

htaa^pten Forsehnngsgebiete wieder einmal einen starken Impols gegeben.

Da es die Eigenschaft guter Bftoher ist» rasche Nachfolge an finden, so ist

IQ holiBn, dsas anf dinr nnn einmal beizetenen Bahn rüstig vonvirts ge-

sebritten wird.

Wien. M. Yancsa.

R. Kaiudl, Studien zu den ungarischen Oes ob ich ts-

quellen. I. —XVI. Sonder-Abdrücke aus dem Archiv 1 österr. Ge-

schichte Bd. 81—91. (1894—1902).

Znnichst sollen Inhalt nnd Ergebnisse der einseinen Studien charsk-

teridrt nnd mit dem bisharigen SUnd der Forscfanng 'feii^üehen werden.

Anf dieser Grundlage wird sich dann ein Urteil über die Anfbatzreihe als

Ganzes gewinnen lassen.

I. (Bd. m (]S?U) S. :)•>')— •MM) behandelt das Verhältnis, das

zwischen den drei Legenden König Stefans d. H. besteht. Wattenbach

und Huber (Mitteil. d. Inst. IV. 130 f.) haben festgestellt, dass die Vita

minor und die V. maior unabhängige Werke sind un-1 nahmen an, duss

diese beiden Yitan in der dem König Kolomann (1095— ]116) gewid-

meten, Ytm einem Bischof Hartvich TerfiMSten Legende kompilirt und
durch Znsfttae feimehrt worden seien. Der letate Editor, IL Florian, hat

non aber nachgewiesen, I. dass die Schrift Hartvichs, wie sie im Cod.

Pest, und in allen Drucken vorliegt, Spuren der Entstehung nm 1200
zeigt, 2. dass in der ungarisch-polnischen Chronik, (die er als Cod. War-

sawiensia der Uartvicblegende bezeichnet) eine ältere Form des Werkes
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erhalten ist Diesen Oedanken hat nun K. neuerlich aufgenommen und

in Einzelheiten berichtigt — aber in bofremdcnder Weise. Von den Er-

gebnissen Flori&oi ist nur da» «rste genannt, das in dieser bolirang einoi

tnderen Sinn erbSlt nnd Objekt einer billigen Polemik wird. Das mweite,

das Bich mit dem Kerne von Studie I deckt» ist nicht erwihnt Dieses

Vorgehen entspricht der üMichon Art wissenschaftlichen Zitirens kaum.
Wenn nun K. wenigstens die bei Florian in der Tat nicht recht verwertete

Entdeckung weiter verfolgt und konsequent 7a\ Ende gedaclit liütte ! Er

nimmt dazu in II. (a. a. 0. S. 337—345) einen Anlauf, indem er die

Komposiliun des Cod. Pest, untersucht und zwei Fragen aufwirft: 1. ob

die V. minor, die dem ursprünglichen Hartvichtext fehlte, erst durch den

Sehrnber des Ood. Pest eingefügt wurde, 2. was tou den nicht ans V.

msior ond minor entlehnten Angaben dem Ood. Pesi, was dem nnprlbig-

liohen Tute angehört Die Erörterung beider Fragen führt im Grande
zu einem non liquet^). Zu einem wirklichen Eindringen in die Über-

lieferungsgefchichfe der Legenden ist K. ancli iiti Nachtrag y.u Studie Vi.

(Bd, S4 (iJ^ys) S. .'3f»— r)43) nicht pek<Ji«nien. wo er die von K\4rz<nsk!

an einen von iiim entdeckten neu^'u Text der Legentle geknüpften

Folgerungen widerlegt, aber ohne zu merken, da^s in die^iem Text da:»

Mittel gegeben ist, den wirklichen Sachverhalt festinstellen, anf den K.

bei tieferem Bindringen schon in IL hfttte kommen kOnnen. Karicsonji

wenigstens hat schon 1 894 ans der Entdeckung Roritos im wesenUichen
die richtigen Schlüsse gezogen 3) und dann 1901 auf Omnd des von
K^trz^nski gefundenen Textes eine — Einzelheiten ausgenommen — end-

giltige Lti-^un«:^ der Frage gegeben**). Er hat nttmlich festgestellt, dass iu

dem heute Vdilie^Lnden Text der Hartvichlegende neben dem durch die

Legenda maior gebildeten Grundstock zwei verschiedene (iruppen von Zu-

sfitzen uachzuweitien sind, die nicht auf Hartvich zurückgehen, sondern

durch Tendenz und sachliche Beiiehongen mit Sicherheit auf das Dmn-
kapitel von Stuhlweissenburg resp. auf Martinsbeig als Entstehnngsort

hinweisen. Die ungarisch-polnische Obronik hat b^its den in Stuhl-

weissenburg erweiterten ! < xt ]>enützt. Damit ist eine genaue Analyse des

Textes und die entspretbeudc historische Verwertung jeder einzelnen An-
^^iiW. t imüglicht. Nur eine letzte Konsequenz bat Karäcsonyi aus seinen

Kesultaten nicht gezogen^).

Auf eine nUhere Prüfung der in ihrem Verhtiltni'} bestimmten Le-

genden geht E. leider überhaupt nicht ein. Und doch fibigt der historisohe

•) Foot. bist. Ihm;;, donif.st. 1. (1885^ S. lS3tr Vgl. iiisl»esoudere

S. 136: Ex hin coucludi posee videtur, codiceiu Warsuwimsem ante ceteros

Hartricianos extitiMC primamqne editionem rollectitii huius operis fiiiMO.

Die erste wird zwar für § 6" bejaht, aber auf (inind einer f^anz tmzu-

läuglichen Beweislührung, für die anderen i>telleu aber ausdrücklich otien ge-

laaaen. Das bindert E. aber nicht in X* S. 404 alle Stellen aus der V. minor
anf Redinung dea S(hr( ir)*n.4 den Cod. Pest, su sctxeo.

») Szazadok 18!»4. 1 ff, und 97 ff.

*) Kbpndort. 1901 S. 991 ft".

^) Zwischen dem Fester Codex und der von Karäcsonyi allerdings fQr edlt
geliidtenen Miirtin>b(M*,'er Stefnri.'-uvkunilt' Ix'Ntehen niinilii-h «aihliohe Brröhrunjfen

und auch ein bemerkeuawerter wörtlichir Anklang. Ich werde die^e Umstände in

anderem Zoiammeahange als Beitrag bot Entstehnngsgeschichte dieser Fftlsohnng

geltend machen.
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Nutzen der Quellenkritik erst an, wenn Ort und Zeit der Entstehung,

Wert und Quellen der behandelten Schriften erörtert werden und über

dfls was (um nur lateinisch odvr deutsch geschriel ene Arlieiten iiuzulühren)

Floriün und der von K. übersehene ßosenauer ((jymu.-Programm Mediascii

I8b0) in dieser Bichtnng beigebracht haben, hätte K. wohl auch hinaus-

kommen können.

III. (Bd. 82 (1895) S. 687—626) bebandelt di« erwihnte ungarisoh-

polnische Chronik u. zw. i, Entstehungözeit 2. Interpolationen 8. Ur»
>prünglichen Bestand und eigentümliche Xachrichten 4. Kntstebnngsort

und Autor. In Kocznik filarecki iHSCi S. 12s»if. hat, Kosner diese

Quelle besprochen. Er setzt, wie ich aus K. ersehe, ihre Entstehung etwa

1 18H— nu2, unterscheidet eine in Ungarn entstandene urdjirüngliche

Fassung von späteren Zusätzen aus polnischen Quellen und stellt fest,

dass die nrbprüuglicbe Fassung in ihrem ersten auf mflndlieher Tndltkni

bemhenden Teile die erste Anfteiebnnng der ungarischen Überlieferung

über Altila ist, wahrend der Rest (vom Beginne Stefans bis Ladislaus) unter

Benützung der Vita Hartvici entstanden sei, vermutlich in Sluhlweissen-

burg. Zu denselben Ergebni^j^en kommt im Wesentlichen K. Er bringt

neue ArL'ument»' lür die Eni -tchung.szeit bei, die aller»Hug-i nur die (irenz-

termiue 1114 und 127i) ergeben. ]K'nn die zu nilherer Ee>-timmung her-

angezogenen (jirüiidü sind nicht zwingend; die Unbekanutheit mit der von K.

1215 angesetzten Ladislanslegende nicht, wegen der historischen Inhalts-

losigkeit dieser Schrift und die Benfitznng der ursprünglichen Hartvieh-

legoide auch nicht, weil die um 1 200 erfolgte Umarbeitung derselben die

Henützung der iilteren Form doch nicht in die Zeit vor 1200 verweist,

wie K. will. — In der Feststellung der polnischen Zusätze weicht K. von

Rosner mehrfach nb; wie mir scheint, mit Ifecbt Für den Entslehungsort

halt K. Gran, für den Autor ein.'n ungarUinilischen 81aven. Seine (Iründe

sind jedoch nur Wahrscheinlichkeit sigründe*^), und rechtfertigen die po-^itive

Fassung der Behauptung nicht. Dieselbe gewinnt un Sicherheit natürlich

keineswegs durch die Wiederholung in VI. (a. a. 0. Bd. 84 (1898) S. 623-^

530), deren erste Seiten lediglich eine breitere Wiedergabe von III. S. 039 f-

sind, während das was neu hinzukommt (Übereinstimmung der Chronik

mit Albericb von Trois-Fontaines) vollinhaltlich in VII. wieder vorgebraclit

wird. An neuen Anhaltspunkten für die Graner Etit-stehung bringt K. in

VI. nur die Vermutungen Wilnian« und SchefTer-IJoichorst.s bei. nach

welchen Alberich >üine ungarischen NHcbriebteii von liobert von Leyden

(Graner Erzbischof seit 1227), resp, vom Kardinal Jacob von Praeneste

erhalten hat. Ich glaube eine befriedigendere Erklärung dsfÜr vorschlsgen

zu
.
können, durch welche allerdings die Oraner Beziehungen entfallen').

') Ich verweise jeioch auf die folgende Anmerkung.
2) Eine« der Argumente ist direkt irrig. D^e Beschreibung der ungarisch-

polniedien Orenw, aus deren »besonderer* Klarheit K. aaf Ortskenntnis de»
ühronisten »chlie-ecn will, bat. 8chon Pauler (A raagy. nemz. tört. 1' ."'27) mit

Recht ala Anachronismus be/.ßichnet. Dieser auf das 13. Jahrhundert weisende
Pa«8U3 dürfte ein Zusatz der polnischen Überarbeitung sein.

») Alberich hat die in ungarischen Quellen fehlende Nachricht von der
«trOndung des Klosters 8omogyvär (Marczali S 1 1 1) unter dem König LogesrolaOB

(Ladislaus). Diese ungewöhuliche 24amensfurm kommt auch iu der nur in Fruak-

reich Überlieferten Orflndungsorkunde vor (Letster Brock nach KoUation von
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Jedenfalls ist die Beziehung auf Qran ein schwacher Pankt in der Poleoiik

K.8 gegen K^trz^nski, tmisomehr als ihm dabei ein Selbstwidersprach

unterlauft. Wahrend nUmlich in VI. (8. 52.5) und VII. (S. 442 f.) die

Graner Herkunft für eine in der Chronik benützte Quelle behauptet wird,

ist es in III. (S. 621) nnd im Nachtrag za VI. (S. 541) der Chronist

seihst, der »olfenbar* in Chraa aclirnbt.

Studie lY. (m. a. 0. 8. 625—638) iat die weitaoi lohwlehste

in üer ganzen Reihe. Sie gilt der bekannten Urkunde Stefans L för

Itotinsberg. Dieselbe ist nach K. (S. 038) eine Kopie, der man das Aus-
sehen einer Originalurkunde zu geben bemüht war. Das Original soll zur

Zeit des Graner Erabischof Dominicus zwischen 1035 und 1038 ausgefer-

tigt worden sein u. zw. nicht als Tiründunf^surkunde, sondern zum Schutz

gegen Ansprüche des Bistums Vesprim. Bald darauf soll Jemand unter-

bijb der Datonuxeile eine Netit Aber die Gttter dee Kloetere nir Zeit ^Hm
DominieoB* Vorgänger (Sebaetiaa) angefügt haben; an eine Fftlsohnng

in leehtUolien Zwecken sei hiebei nieht sa denken. Ab noch im

11. Jahrhundert die so erweiterte Urkunde abgeschrieben wmde, glaable

der Kopist die Urkunde in die ersten Jahre Stefans verlegen zu müssen
(sie! •1amit wfiro der »unwiderstehliche Zwang* auch in die Diploroatik

eingeführt), .sotzto al.so statt des echten Datums das Jahr 1002 und da

er den als Kanzler " genannten Dominicus als Zeitgenossen der Ereignisse

um 1000 betrachtete (!), brachte er ihn mit denselben in Verbindung. Ab>

gesehen von diesen beiden »YerstOssen* des Kopisten sei die Urinmide

nnverdichtig. — Die Beweisflikrang, die wa diesem Ergebnisse fthrt» soigt,

doss K. mit den elementaren Grundbegriffisn der Diplomatik, so spenell

mit dem Begriff der Fornu-lhaftigkeit, ganz nnvertraat ist*). Oanz ab-

gesehen da?on, dasB sich die Urkunde ans den voUsgenden Abbildnngen

Waitz bei llarczali, Encheiridion font. hiat üung. 1902 S. 100 ff. Die Urkunde
kann fibrigent In dieser Form kaum echt sdn.) Albericb fonn Nadiridll md
Namensform nur aus St. Gilles (bei Nimea), dem Mutterkloster Somogyyim ber*

haben, wie er denn bokanntlich (Mo[i. (Ifrm. SS. 23. 8. 648. 669) Archiv und
Bibliothek verschiedener Klöster beniitzt bat. Aus St. (Jülen hat er wohl auch
•eine hn End« dee II. Jahrhunderts reichende ungarische Quelle. Dass eine

solche aus Somogyvär nach Frankreich gelangte, gibt der feinen nprioristischen

Vermutung Büdingers, dass mit diesen nach Ungarn geratenen hochgebildeten
ftaosllnflcben HOneben die aogarieche Hittoriografie Tielieieht überhaupt begonnen
habe (Ein Buch ung. Gesch. S. 85) einen t-aclilichcn Halt. — Was nun die Nach-
richten für dfls 12. und 13. Jahrhundert bctritit, so sind dieselben sicher au«

dem Tochterkloster von Trois-Fontainei, der 1184 gegrQndeten unfliarischen Cisierce

St. ÜottbRxd, zu Alberich gelangt. Ihünit erklären sich auch die auf mOndliche
Mitteilunfjen deutenden Wendungen, die schon Scheffer aufgefallen sind. Dass
die Gründung von St. Gotthard nicht, wie jene Somogyv^rs, bei Alberich selbst

gemeldet wira, erklftrt sich durch die AuslasBung der nois-Fmitaineier Hans-
nachrichton seitens des f^berarbeiters der Weltchronik.

*) Es ist schwer ernst zu bleiben, wenn K. gegenüber den im unechten
Teile genannten dacee et eomites die AnlHhrung der Reibe : aTchiepiaoopus, epis-

ccpus, dnz, marchio comes et vicecomes, die zu den typischen Formelteilen de«

Diploms gehört, als »feine Differenzirung* autfswst, die als Zeugnis fQr die Echt-

heit gelten soll. Schon kaum mehr als Hpeziell diplomatische, sondern schon
als allgemein historische methodische Forderung muss aber gelten, dass man
eine bestrittene Urkunde nicht für sich betvarhtet und ,loi?isch* interpretirt,

sondern im Zusammenhang mit den Bestätigungen und den anderen Besitz-

urkoaden dee betreffenden Empfängers behandelt.

Digitized by Google



Literatur. 189

(zuletzt als Beilage zu Btl. I. von A magy, nemz. millen. tört. l,s?)5) als

Naclizeichnung erkennen lüsst. kann man in ihr einen dem Formular der

deutschen Königsurtunde «'ntlehnten Teil deutlieh von einem .mderen Teile

unterscheiden, der in einer echten Urkunde überhaupt kaum möglich ist.

jedenfalls aber nicht aus derselben Feder geflossen sein kann, wie der

enie>)r Sowohl die SelbttwidersprOohe als die mit Hlnden greifbare

TeBdeu lassen diesen nreiteB Teil als fUsehnng erkennen. Diesen Baeh-

verbalt hat denn anch schon Panier unter Verzicht auf speziell diplomu-

tische Beweisführung rein mit inhaltlichen Qr&nden sor Evidenz gebracht.

(Ä. a. 0., 11. S. 752 0".) Auf seine 1893 erschienenen Ausfiihrungen ist K.

(S. 625, Anm. l) erst aufmerksam geworden, als seine Arbeit »zum Ab-
senden bereit lag*. Er habe sie nicht nachprüfen können, »aber das Er-

gebnis erscheint sehr zweifelhaft*^. Hätte K. die selbstverständliche Pflicht

der Nsdiprflfting erAUt, so wire diese Bemerlinng und wohl auch die

gauM Studie, die als yOllig wertlos beseiohnet werden mnss, nngesohrieben

geUieben. Ich habe hier eine Bemerkung einsnschalten. K. 6]^cltt sieh

nie ausdrücklich darüber aus, ob er der magyarischen Sprache mächtig

ist oder nicht. Dass ihre Kenntnis für jene österreichischen Historiker, die

sich die ungarische Geschichte zum speziellen Arbeitsgebiet wählen, un-

erlässlich ist, hat kein Geringerer anerkannt, als A. Hubor, der mit eiser-

nem Fieiss noch in reifen Jahren das fremdartige Idiom meisterte. K.

seheinti oibwohl er hie und da auch nichttlbersetste magyarische Werke
litirt, dieser Sprache nicht mSchtig la sein. Sonst hfttte er wohl, am von

maiidi Anderem abmsehen, wenigstens die grondligeiiden Ansfllhrongen

Paolers Uber die ungarisehen Oironiken berttohsichtigt, die sich unmittel-

bar an den K. im Jahre 1895 bekannt gewordenen Exkurs über di"

Martinsberger und andere Fälschungen anschliessen. Studie VII—XI

1

wären dann wohl auch besser ausgefallen^). Bevor wir uns ihnen zu-

wenden, haben wir noch Y. zu besprechen.

«) Ich habe, als ich 18!).^ mit freundli''her ünteratüt/ung des Stiftarohivars

Dr. y. R^csey im gastlichen Martinsberg arbeitete, da« sonst unter Glas befind«

liebe angebliche Original mit Erlaubnis des hochwOrdij^en Erzabtet Fej^r. wenn
anrh mir kurz, prfifen dürfen und kann das zitirte Faksimile al^ verlässlich be*

xejchn<»n, obwohl es nicht auf photofjrnphischer Reproduktion beruht. Dass der

verdiente ungarische Diplouatiker Fejerpatuky für die Uriginalitiit dieses StUckei)

•iagebreten, kann ich mir nur damit erklären, dass seine 1978 «nchienene Mo-
nographie Ober dieselbe seine Erstlingsarbeit war xind vor allem damit, dass er

die I>iplomata Ottos IIL noch nicht in Sickels Ausgabe benützen konnte. Auf
Omnd defvelben sind wir hente in der La^ nadiiaweisra, dass die Vorlage
disser Fftlschnng von einem der unter Heribert in der Reichskanzlei tätigen

Notare diktirt war, — ja wir können mit annähernder Wahrscheinlichkeit Her.

C. als Diktator der Vorlage annehmen. Ich gedenke nach Abscblusa dringen-

derer Arbeiten den Nachweis hiefnr zu liefero, die Argameatation PSnlers diplo-

matisch zu rechtfertigen und jene Erweisungen vorzubringen, die uns Ciac Aas-
•eheiduDg der echten Bestandteile aus der Fälschung erlauben.

*) Dieser Fall ist ein neaes Beispiel daflir, wie wtlnschenswert es w§re, von
dieser tOcbtigsten Leistung der QDflaiiachcn Gesthiehtsfchreibimg eine deutsche
Auagabe zu besitzen, wie sie doch o<>m wertlosen buche Csudais zu Teil geworden
iit. Au loyalem Widerspräche würde es auch dem durch und durch ehrlifiben

Bocbe Paulers bei uns in Osterreich nicht fehlen. Ich selbst würde Pauler zu

Sberzengen trachten, da«!» eine seiner Grundvoraussetzung* n idie Zuverläwigkeit

der Editionen der älteren ungahscben Urkuoden) nicht zutrittt. Eine der modernen
Wisienschaft entsprechende diplomatiscbe Bearbdtong dieier ürknaden ist die
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V. ';i ;i 0, S. S. 505—530) bescbilftigt sieb mit dvn Annale
Ytitcrcs utigarici (als Aun. Po^onienseä edirt Muu. Getm. SS. 57lfi«).

widerlegt die mIiod von Haber basweifelte Annahme MaxenÜs, daM
aelbea wu ein Auszug aus den nngarisehen Chroniken seien und siolil

aus der von Wattenbach prSxis festgestellten Geschichte der Handschrift

(Arch. f. östeiT. Gösch. 42. S. 495 flf.) genauere Folgerungen. Wfihrend

sich nämlicli Wattenbach üarait begnüf^te, die ülteren auf den Süden be-

züglichen Angaben in Südungarn, die späteren Notizen in S/.eplak und
Jaszö im Bistum Erlau zu lokulisiren, stellt K. fest, dass annalistische bis

1127 reichende Aui/eichnungeu, die er aia annales Albenses bezeichnet,

in dem 1143 gegrfindeten Kloster Sz^lak bis 1177, dann iu nnaiucg-

fUtiger Abschrift zu Sz.-J&s»S bis 1203 fortgesetst wurden. Den nlehsten

Besitzer des Codex, die ecclesia Taxen, vermag auch er nicht su ideatifi-

ziren; Taxen ist Taksony im Waagtal. Seine beiden wesentlichsten Za-
taten zu Wattenbach, die Lokaliöirung des Ältesten Teiles in Stuhlweiasen-

burs^ und die Annahme, dass Szt'plak in besonderer Beziehung zum Königs-

bof'e stand, stehen aul recht schwa dien Füssen^).

Vll. (a.a.O. IUI h.i (lHi)8) S. 4;{3— 5u7), Vlll.^Bd. hH (1899) S. 205—
311), IX.—XII. (1900 S. 369—472) gebüren enger zusammen. Sie behandeln

das verwickelte Hauptproblem der Alteren ungarischen Quellenkunde, iiilmlifih

Bntätehnng und Wechselbeziehungen der vielvenweigten nngartseben Cbro-
nikenlileratur. Die Besprechung dieser Aufsatzgmppe wird durch ihre etwas

unbeholfene Komposition erschwert. K. ist des Stoffes formell nicht recht

Herr geworden. Kin kompli/.irtes Sysletn von Vor- und Kückverweisen.

— orstere meist ganz unbestimmt gehalten — ist die notwendige Fol^

wi<htifrstc iintl rlrinjicnfixte Atif-^abe der manryarischen Goschiclitswi-ii-enscbaft,

Und praktibcbe Dipiomatik ist immer und überall nur aus der orgnnii^irtea Ar-
beit IQr grofse Urkundenautf^ben und Kegeatenwerke erwachsen. Es fpiki daher
grosse Aufgaben zu stellen, an denen sich eine (inimtioii imf::ui8(her Diplo-
luatiker heranbilden kann. 1 reilicb darf feicb dieser grossen Aufgaben nicht jene
Scheinpaläograpbie und Scheindiplomatik bemfichtigen, tBr die Karäc«on;i, dessen
t'onBtige Arbeiten ich dinrdiaiis wQrdige« mit aeinem Bnoh Aber die Brkimdeii des
König Stefans ein Kchlageink's Beispiel ist.

') Mit der Art der Foletuik um ich hier so wenig einverstaudeu, wie bei
Studie I. mit der gegen Floriän.

Daes von den .'> ktirzen Noti/.en, die überhaupt in Szepluk eingetragen
wurden, sich alle auch mit dem Köuigsbause belassen, ist durch die politische
Bedentmig der betreffenden Ereignisse motivirt. THm K. aber in der Notis llber

die Gründung aus dem regnante •^^loriosissimo rege Udza irgend etwas
folgern will, zeugt von frcrinjrer Vertrautheit mit der chronolopigchcu Termino-
logie mittelalterlicher iSchreiber. Auch die Urilnde für die Beziehung der
Annalen auf StuhlweiIsenburg sind kennseiehnend. Zum Jahre 1081 heilst es:

et crux domini ful>fure percussa est*. Die Form «lieeer Aufzeichnung.
{SlUo oüeubar die Weglassuug der Ortsangabe^ beweist nach K., das^t sie nur am
Orte des gemeldeten Ereiirnisaes erfolgt sein kann. »Ein glficklicber Z^ifiül

wollte nun, daes der Interpolator des ( hvoii. I'irfura (entstanden 1358!) der
unsere Annalen bcniitzte, . . . den bei einem mitteWlterlicben Chronisten recht
anerkennenswerten, glücklichen Einfall hatte, auch den Ort des Un(Glücksfalles

zn nennen*. Kr schreibt allerdings: crux domini, <^ne Albe conatituta ftieiat,

. . . woher wusste er das aber V Entweder ist es ein willkürlicher Schhus aus
dem Schauplatz der im Pictuiu voraus^henden Ereignisse, oder er fand es in
seiner Vorlage. In beiden mien ist nicht bewiesen, dast die Annalen in Stohl-
weissenbaig entstanden.
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•'iiier Anortlnunj:^, die Zusammeiii,'ehöriges oft zerreis^t. Mit ilie>t»r Kusseren

Anlage siu l ;iuc!i zahlreiche Widerholungen. wio wir si<' bei VI. zu rÜL!;cu

hatten, unvermeidlich geworden. Und damit hängt wieder zum Teil die

störende Breite der Stuilien zosammen. K. braucht für dieses Thema,

welches Haretali auf 68 Seiten erledigt und Aber welches Heinemann
(N. A. XIII. (1888) 8. 63-74) in erquicklicher Knappheit auf 11 Seiten

eine Gesamtanschauung entwickelt und begründet hat» — nahezu 3nn Selten.

Dabei ist seine Quellenkritik eine rein formale; er vergleicht Quelle mit

Quelle, .selten die QuelU n nnt der histori-ächen Wirklichkeit d. h. mit der

Summe unsen-r n.imentlich aiH d»'n rrkunden geüchöpflen Kenntnis der

Ereiq^nisse. di*- in <len Quellen vorkominfii. Kine solche mehr inhaltliche

Quelleukntik macht, wie wir noch sehen werden, die grosüe Überlegcuiioit

der Untersachnngen Paniers ans. Schliesslich gilt anch ?on diesen Studien,

dass K. seinen VoigSngern (hier speziell Heinemann) — gewiss gegen

seinen Willen —- nicht immer gerecht wird.

Doch wenden wir uns dem Probleme zu. Die ungarischen Chronikenr

deren 1.') Nummern umfassende, ungegliederte Liste K. an die Spitze von

VII. stellt, liissen sich in drei (iruppen f^üpn. 1. Der Anonymus
(Notar König Jielas III. und nicht des IV.) Sein Werk reicht nur bi-i

Stefan, hut liie Hunnengeschichte, welche bei den anderen Chroniken die

Ginleitung bildet, nicht und zeigt mit den übrigen Chroniken überhaupt

nnr in wenigen Partien Berühmngen, — diese allerdings sind wOrtlicb.

2. Simon Kezai, der unter Ladislaus IV. (i272 '1290) schrieb; sein

Werk, das bis 1282 reicht, zerftUt in 2 Teile, die Gesta Hnnovum und

die Geeta Hungarorum. 3. die Ober Minoritenchn nik v. J. 1330, die mit

Kezai vom Prolog bis zum Regierungsantritt Ladislaus IV. in fortlaufender,

wörtlicher ISerührung steht. Alle anderen Chroniken sind Aldeitun<^'<>ii

dieser Chronik mit mehr oder weniger Zutaten, Änderungen und Foii-

Setzungen. Eine besondere Stellung nehmen indessen die Werke Muglens

und das 13S8 entstandene Chron. Pictnm ein dnrdi ihre teil» gemein-

samen, teils individnellen Zutaten fEir das 11. und 12. Jahrhundert.

Von den zahlreichen, stark auseinandergehenden früheren Ansichten

über Entstehung und Wechselverhaltnis dieser Chroniken ftihre ich kurz

bloss jene an, die für die noch ausstehende end*?ülti^;o Lösung in Einzel-

resaltaten oder in ihrer 'Jesamtanschauung We-entli<he< geboten haben.

Nach Marc/.ali (Oeschiclitsquellfn S. 3^^ ff.) i-t die i-n-jte Fixirung der in den

späteren Chroniken erhiltenen ungarischen Königsgeschichte ll.'iO— 116»

im Kloster DOmds erfolgt Noch längerer Pause sei unter Andreas II.

eine Fortsetzung geschrieben worden, Termntlich von einem Deutschen aus

der Umgebung der Tochter dieses Königs, der heiL Elisabeth von Thürin-

gen, und zwar nach 1227, dem genannten Todesjahre des Landgrafen

Ludwig, und vor 1236, dem Kanonisationsjahre Elisabetlis'). In dieselbe

Zeit verweist Mare/ali auch die Entstehung der Abschnitt»' über die Hunnen-

Zttge und das Land Skjthien. Denn damals zogen jene üstiicbeu Gegenden

0 GrOnde: Nach Iftogeier Pause werden die Nachrichten für die enten
Regierunjfsjahre Andreas 11. reichlicher. Es tauchen Angnben über Elinabeth

und Lndwiff auf, iu der Hunnenj^pschiehte ist die Ktzeliiage verwertet, der

spracbbcbe Unterschied zwischen ilunneu und Maj^.Taren mit jenem swi»die&

Bachten und Thflringem veiglichen, Eitenach Öfters liemlich unmotivirt genannt.
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die Aufmerksamkeit £uropaä auf sieb (Keineii der Domimkaner) und die

ethnographischen Yerhältniase, wie sie sich in den Gbromken spiegeln«

entspredieii wa dem Znstaado vor dem Mongoleiiitanii, der d«e Kid
OtftearopM grfindlieh vendiob. Diese QneUe nim, weldie Manndi die

»nationale Qnmdehronik* nennt, ist nadi ihm am treuesten erhalten in

der Ofher MinoritenchroDik vom Jahre 1330, obwohl sie seit 1282t o\a

Ker-ai sie ausschrieb, Umarbeitungen und Interpolationen erfahren hat.

(Diese Einschränkung hat K. bei seiner Polemik schlechthin übersehen

J

Der Anonymus, den Marc/ali in die Zeit nach Bela IV^. setzt, habe die

Grundohronik auch benutzt. Die übrigen Chroniken seien Ableitongen der

Ober. Yen ihren Zutaten geben die bm Magien anf eine Anfaiduning
Uber die Jahre 1 150^1 180t die im Ohron« Piotmn anf die snm Teil wert-

olle heimische Tradition zurück.

Hnber (MiiteiL des Inet IV. 127 ff.) hat gewichtige Bedenken gegen
die erste von Marczali angenommene Fiximng vorgebracht. Man müsse
eher an eine lieiiaktion unter Andreas II. denken oder da <lie Chroniken

sich auch für dessen llegiemngszeit wenig verlässlich /.eigen, noch um
einige Dezennien hinaufgehen; denn .-suuät könnten Kezui und die anderen

Chroniken, die beide die Qrundchronik benütsen, nioht auch noch für die

Zeit StelhnsY. (i270—1272) wörtliche BerOhnuigen seigen. AU llteeien

Bestandteil dieser Ohronik bestimmt Haber die ansfllhriiehe Dantallimg
der Zeit bis 1087, in der drei Partien, nämlich 1. Vorgeschichte und
Bekehrung 2. Stefan I. und seine Nachfolger bis 1052 3. die Kämpfe im
Königshuuse bis loST (Tod Salomons) zu unterscheiden sind. Für 1 und 3

viegt die einheimische Tradition, für 2. die benützte fremde Literatar

(iiegino, Altaicher Annalen) vor.

Eine geschlossene Gesamtauschauung hat dann IbSd (a. a. 0.) L. v.

Heinemann entwickelt. Er nimmt an, dass Anonjmns» Ktaii and die üb-
»igen Chroniken anf eine gemeinsame Qnelle snrOokgeben, die er Oeet«

Hangaroram nennt. Diese Quelle beraht anf Begino nnd den Altaieher

Annalen, deren Angaben vielfach zu Gunsten der Magyaren umgemodeli
^ind, ferner auf volkstnässiger Vberlieferiing. Mit den Legenden btefans

Emmerichs und Ladislaus zeipt sie keine Berührung, in der Legende Ger-

hards scheint >ie benüt/t, ebenso bei Alberich von Trois-Fontaines und in

«len bayrischen Annalen Aventins. Sie reicht, wie die Übereinstimmung
der Ableitungen zeigt, bis gegen Ende des 11. Jahrhunderts. Aof ihr

lassend schrieb K<6ui seine Qesta Hangaroram, denen er als 1. Teil die

ansföhrlichen Gesta Hanonun, — nach Heinemann sein originales Werk
— vorausschickte. Von dem Punkte an, wo die Genta verstau, muss er

Hich mit einem dürftigen Königsverzeichnis begnügen und wird erst für

seine eigene Zeit ausführlicher. Das Werk K»''zais wurde von dem Ver-

fasser der Ofner Minoritenchronik samt Prolog und Einleitung ü\)ernommen,

das Ende der Uunnengeschichte etwas verilndert, Kezais Text aus den von
ihm schon benützten alten Oesta in grösserem Massstab ergänzt, der ebenfalls

aus der Feder Kteais stammende Appendix »De adfenis* mit Yecinderaii»

gen an anderer Stelle eingesehoben, die rosige Schildemng der Zmt La-
dislaus IV. berichtigt. Forner wurden nodi andere Quellen herangezogen:

die erwihnten Legenden, die Volksssgen, die einheimische Tradition. Auf
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*

die O^er Chronik geben alle anderen zorflck, auch die Bilderohronik, die

Tom 12.. Jahrhimdert ab ahlieiehe sagenbafte Elemente einarbeitot

Bevor ich mieh non E. zuwende, schalte ich hier eine Wiedwgahe
der Ansichten Paulen ein, der als Geschichtsschreiber der Arpüdeoaeit nah
eine eigene Anschauung über diese für ihn grundlegende Frage bilden mnsste
und dieselbe in einem Exkurs über die Bestanilteile des Chron. Pictum^)

knapp dargelegt hat. Aus der Vergleichuug Kezai.s mit den Chroniken

stellt Pauler eine bis Stefan d. V. reichende gemeinsame \'orlage fest, die

er mit bezeichnet. Aus einem Vergleich der Partie 9 De udveniä^

mit dem. was uns die Urlomdaii der Zeil über die dort genaimteii Qe-
scUeohtw lehren, ergibt sich nicht nur eine Bestüagnng dieeer Abfitssongs*

zeit, sondern aneh die sichere Einsicht, dass K^zai hier nicht Quelle der

Chroniken gewesen sein kann. In I. unterscheidet Pauler mit Hilfe der

Agramer Chronik, die nur bis Andreas II. mit den anderen Chroniken

stimmt und von dort an eine selbstilndige von K. übersehene Quelle für

die KonigMeihe des 13. Jahrhunderts bildet, einen älteren bis Andreas II.

reichenden Teil: 1.^ aus und verwendet eine, vermntlich 1220—22 als

Bandbemerkong eingeschaltete, im Frieens gefasste Notii Uber die Yer-

mShloag Eisiser FHedrichs II. mit Constanila yon Aragon, der einttigen Ge-
mahlin dea Königs Emmerich, sor seitlichen Bestimmung von I.*, das naeh
ihm bald nach 1205 abgeschlossen worden wäre. Nelien I"., für dessm
weitere Analyse Pauler nur Andeutungen gibt, unterscheidet er im Pictnm

zwei weitere Quellengruppen, als II. und III. bezeichnet; III. umfaast die

nach der Zeit Kezais in den Text der Chroniken eingearbeiteten sagen-

und legendenhaften Elemente, während II. aus drei selbständigen Aufzeich-

nungen zusammengesetzt ist, u. sw. aus 11.^, einer nur bei E^zai fehlenden

Aufimiehnang über die Streitigkeiteii im KOnigshanse bis 1087, (waa einem

Ansatse Habers nngeflUir entsprselien wttrde), dann ans 11.^, einer Auf-

zeichnung über die Jahre 1091— 1152, die nur im Pictnm erhalten ist

und schliesslich aus IF, ein«r Quelle für die Zeit etwa von 1150 bis zum
Tode Stefans III. (1175), die nur von Mügeln benutzt ist. Aus stilisti-

schen und rechtsgeschichtlich-terminologischen Beobachtungen leitet Pauler

die Behauptung ab. dass II'' und II** sicher, II<^ höchst wahrscheinlich

durch einen Schrittsteller zur Zeit Belas III. vereinigt und überarbeitet

wuiden. II* nun ist nadi der Arl» in der dte henddnden Bsnonen mn-
gefilhrt werden, wohl bald naeh den geschilderten Ereignissen entstenden.

ist, wie nnTorkennbar gleichseitige Notiien beweisen, in zwei Absätzen

aufgezeichnet, deren einer in die Zeit Belas IL. also vor 1143 f^Ut, der

zweite Ereignisse der Regierung üezas II., (t II6I) behandelt. 11^ ist aus

dem deutlichen Texte Mügelns, dem auch das Pictum vorlag, schwerer zu

fassen, stand aber nach der Zuverlässigkeit der Angaben zu urteilen, den

erzählten Ereignissen nahe. Keine der drei Aufzeichnungen lässt sich mehr
scharf erkennen, weil wir ausser mit der zusammenfassenden Bedaktion

noch mit Änderungen rechnen müssen, die bei der Verbindung von I und
II und später durch die Einarbeitttng von III und Ton anderen Zuteten^

geschehen sein kOnnen.

1) A. a. O. II. S. 769—790. Vgl. dazu die bis auf wenige Vorbehalte su-

ftimmende Rezention Hubers in Ssäsadok 189^ 8. 889 ff* r
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Die Losung Faulers ist grundlogend IBr die weitere Forschung. Sie

woBt den eiang richtigen Weg, indem eie vom Pictam ausgebt, dieNm

Sunmelbecken der gesamten nngarisdien Historiogmpbie» in dessen Rrwei-

temngen gegenüber den anderen CSironiken Wertvolles nnd Wertl( >< s selt-

sdm durcheinander gewirrt ist, was auf Gmnd der Ueinemannscben Theorie

nicht befriedigend erldUi-t werden V-.wn. Auch die Scheidnuf? von I, II

und III und z. T. die Fost-tt'llnnL( Ut-r primären Aufzeithimngen scheinen

mir definitiv. Im Einzelnen tVoilicli ist die Tabelle Paulers (n. a. 0.

S. 780 ff), welche die Verteilung von 1, II und III üuf den Teil iles Pic-

tam veranschaulichen soll, ohne andere mit dem Pietnm sosammenbangende

Algen berfihren sa wollen nnr Ar III unbedingt befriedigend. Diese

Partien lassen sich wirklich als Einschftbe uniformer Art erkennen, womit

die Hauptschwieripkoit Jür die Kritik des Pictum beseitif^ ist. Schon bei

Ii aber luibe ich Iiedpnl\<'n ; sie richten sich gegen die Annahme einer Ge-

somtri'daktion unter Btla III, fjepen die Zugehörigkeit von II*' tiberhaupT.

.schliesslich gegen die Selbständigkeit von 11" und 11'*. Die auffallenden

stilistischen «Jeraeinsamkeiteu künueu ihrer Jvatur nach nicht ErgeV nia einer

Oberarbeitung sein, sie finden sich ju sowohl in der Ofner Chronik, die

nur II« benütat, als auch im Pictum, dem Unsicher nicht vorlag. Fener

setii jede der drei Quellen ungeftbr dort ein, wo die andere aufbdrt und

beidemaU ist die Naht mitten in einer Begiemng ohne sachlich einen

Einschnitt zu bilden. Das wftre bei Fortsetzungswerken nicht auffallend:

seltsam ist es bei drei Werken, von denen der Ofner Chronik \ das erste.

Mügeln drei Jahrzehnte spiiter das b-t/te in selb.sliindigcr bberlieft-rang,

der Hilderchronik 1:15H <lie er^ten Veii-n vorgelegen haben sollen, wäh-

rend doch seit ikda III. eine Zusammenlussung aller drei Quellen vor-

banden war*).

Auch die Komposition von I.* bedarf nSherer Unterauehung, wie Psnkr

selbst bemerkt, wttbrend die Erweiterung von l.*^ au I endgültig klargelegt

ist. In I.* ist zunächst der von Heinemann nachgewiesene lllteste Teil bis

Ende des 11. Jahrhundert:«, der vielleicht in Soniogyvair entstand, aU ur-

gprüngliehor Kern festzuhalten. Was die Fortsetzung <lesselbeu betrifft, so

ist zweierlei zu beachten: den Kern bildet eine Aufzeichnung, die nach

einem zioinlich stereotypen Schema Regierungsdauer, Krönungstug, Todes-

tag und Bostattuugsort angibt, wobei auffallt, dass die Tagesdaten und die

Begierungsdauer fast immer richtig angegeben sind, wShrend die ab^oluteB

Jabresangaben öfter irrig angesetst werden. Hau wird an der Annahne

1) Z. BI. die Frage, ob die Altaicber Annalen im 14. Jahrhondert neuerlieh

herangezogen wurden.
») Eine befried irrende Lösung dieser Schwierigkeiten ^vei88 ich nicht voi^

znschlagen, mOchte aber darauf aufmerksam marhen. dass d^r ^este Punkt fttt

U'> die von llaraiali (a. a. 0. S. 81 if.) betonte Beziehung zu Dümfis und die

Tendenz ^egen Kolonr.inn sind, dii^^s tliewe Tendenz er>t inn«Thalb Il*> durch

einen oö'eukundigen Zusatz zu euier ganz unbet'angenen Darittcliung authitt

(Flöriin II. 8. 200), dam demnach das Abbrechen von II in der Ofner Chronik

vielleicht einen rein fiusBeren (Jrund hat und nicht <b\H Knde von II* bed utet.

II» könnte dann überhaupt weiter gereicht bauen, im Kloster Dömös aber nur

bia zu dem l'uukte übernommen wordea sein, an dem man, abni|it nnd nuge*

schickt, die eigene tendenziöse Darstellung begann, mit weitgebender stiliatifuer

Anlehnung an das Oltere Werk.
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gedrängt, dass das Matariil dieser AnfreidmiiBg emem Zwecke diente, bei

dem es raf die Tage melur sls auf die Jahre ankam, etwa dem Zweek, die

Tage Mr die Seelaunessen sa wissen. Da venohiedene BestattangBorte

genannt sind, kann man dabei nicht gut an einen anderen Ort Ar diese

Aufzeichnung denken, als die königliche Kapelle. Dies wurde auch die

Anfnahmo der Krimui gsdaten erklären und vor allem das Anttauchen der

einzelnen in das chronologische Schema eingereihten historischen No-
tizen rechtfertigen, von denen nicht nur die bei Pauler »^rwilhnte sich

als zeitgenüüsiächo Eintragung in die bis zum Tode des jeweils letzten

Herrsehers geführte An&ddmnng erkennen Mssl; aneh swisehen 1227 und
123« worden sieberlicb asdtgenOssische Notiien ttngeflQgt (s. 8. 141 A. 1).

Mit den letzteren könnte die Abfiwsnng der Gesta Honorom und die erste

Qesamtredaktion gleichzeitig Hein^). Die Braachbarkeit dieser durchaus

hypothetisch gemeinten Erklärung wird bei jener Arbeit nachzuprüfen sein,

welche die unerlilssliche Voraussetzung für die endoültirre L(»song all dieser

Fragen bildet, nämlich bei einer neuen Edition der gesamten Chroniken,

Ua die Aufgabe Florians trotz «1er stupenden Erudition des greisen Qe-

lehrten Mk nicht oller Hilfsmittel der modernen Editionstechnik be-

dient hai
Ich komme nnn sa K. zurück, der Flanlers AnsfOhmngen leider nicht

berücksichtigt hat Er ontemimmt es, das Thema von Grund anf nen
za bearbeiten und wollte ursprünglich gegen frühere Ansichten nicht po-

lemisiren (VII. S, 4;ir. ; ebendort betont er. dass seine Resultate z. T. schon

feststanden, als ihm Heinemanns Studie verspiitet bekannt wurde). K. ist

im Uan/en unri (irossen zu denselben Ergebnissen und denselben Beweis-

gründen gekommen, wie Heinemann, auch dort, wo dieselben einen Bück-

schritt gegen frflhere Arbeiten bedeuten. Für die dnreh Fanler z, T. über»

holten Grondanschannngen kann ich daher hei der folgenden Inhaltsangabe

auf Heinemann (s. S. 142) Terw^sen und verweile nur hm jenen Punkten,

an denen K. abweicht, neue Oriinde beibringt o<ler Fragen mitrinbezieht,

<lie Heinemann nicht berührt hat. VII. und VIII. sind vornehmliih den
<Jesta HiiDcraroruni vcteia, (wie K. die Henennunt,' Heineninnns ergänzt)

gewidmet, ilie aucli nach ihm die bis ans Ende des 11 . Jahrliund»'rts rei-

chende Grundlage aller späterer Arbeiten ist. Die versuchte liekoustruk-

tion der 6.?., die Bemerkungen fiher Zeit, Ort, Quellen und Benfltsong

dieeer Anfimchnung bleiben problematisch, weil sie mit den von Fanler

naehgewiesenen mehrfiMhen Bedaktionen nidit reehnen, — die schon Ton
Haber gestreifte Quelle, die in U.* vorliegt, nicht erkennen. — und viel-

fach die Ergebnisse der spftteren Studien, (deren Inhalt in VII. und VIII.

hiiufii? vonvetrgenommen ist) zur Voraussetzung haben. Nun sind aber

diese Ergebnisse selbst sehr fraglich. In IX. sucht K. die von Heinemann

nur konstatirte Benützung der (i.V. durch <len Auonj'mus nachzuweisen,

ohne jedoch eine entscheidende Stelle anzuführen, die das umgekehrte Ver-

>) Wenn Panier 8. 778 Anm. 13 vermntet, dais Dandolo eine mit I. nahe
verwandte Quelle benötzt hat. soistzn bemerken, dass dieser (Muratori S?. XII.)

col. 73 und 298 dem Texte K^aaii näher steht aU den anderen Chroniken, von
811 an d. h. gerade von Andreas Ii. an reichliehe eigene Naefarichten hat und
sieh nnr 391 sachlich mit den ungarischen Quellen berührt. Es ist also anzn-

nehmen, dass er eine Form von I.» und nicht 1 vor sich hatte.
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hältnb (Anonymus Torlage nicht der 6.V. aber Ton I.*)» anssehtitose. 2. dn
Nachweta Flodana, (IL S. 246 ff.) dasa der Anonymiift, der sich qnondam

Belae regia notarias nennt, Notar B^3 III. gewesen sei. zq Gunsten der

von Marczali vertretenen Zuweisung an B61a IV. zu entkräften. Mit Pauler.

der Szäzadok 1883 S. 97 ff einige K. unbekannt gebliebene (iriinde für

die Ansicht Florians beigebracht bat, halte ich die-c Frage mit all der

bei Indizienbeweisen nur iiiöglicben Sicherheit zu Gunsteu Beias IIL für

entaehledaB. IMe ersten vier Grflnde FloviAiia sind hA IL aohr unsQ-
kommen wiedergegeben ond dareliaiis nicht widerlegt Wenn er die ia>

daran för nieht beweisend erklirt» so giH dies in nooh höhsrem Grade tcb

den Argumenten, die er selbst beistenavt» (Vgl übrigens unten).

In X. sucht K. die seiner Meinung nach nicht genügend bewiesenes

Ansichten Heinemanns über Kezai neu und besser zu liefrründen. Sie sind

und bleiben aber unhultbar. Weder die (Jesta Hunorum rühren von Kezai

her, noch in den Gesta Hungarorum die Foilsetzung der (i. Y. von ca.

IIÜO— 1272. Begiündung: 1. Die Gesta Hunorum sind, wie K. selbst

angibt, ein unter fienfttsong der Q.T. entstandenes sdbatlndiges Weik, dss

mit dem aaeh aof den 0.y. bemhenden Gesta Hnngaroram nur lnsss^

lieh und nicht ohne Belassung sichtlicher Widersprüche verbunden ist.

Das kann durch einen Eompilator erfolgt sein, nicht aber durch Kezai,

der nach K. der Autor beider Werke würe. 2. Der Text der Ofsta Hq-

nonim bei Kezai ist sichtlich ein oft recht unklares Exzerpt offenbar aa.^

einer Quelle, au^) der die Chroniken den von ihnen zu Grunde gelegten

Kezaitext wiederholt verbessern, (die Verbesserungen gibt auch K. zu).

3. Dieae Torlage kann nach den treifenden Bemerkungen Manssalia (s^ obsa

S. 141 f.) nur vor dem Mongolenstann aar Zeit der Dominikanerreiaen n^
fasst sein vl sw. Ton einem Deatsohen oder Uogani, der zur Zeit der

heil. Elisabeth am thüringischen Hof geweilt hat. Ganz sicher aber war der

Autor nicht Közai, der als Panegyriker seines König.s und seiner Zeit

schrieb und in dessen Munde die biblisch anklingende Einleitung der Gesta

Hunorum undenkbar ist^). Ja. — aber der Anonymus? — Warum ^vei8^

er nichts von den Gesta Hunorum? — Sehr einfach, weil er eben bald

nach B61a III. schrieb, ehe unter Andreas II. die Dominikanerruaen neos

ethnographische Anachannngen nnd die Beiiehnngen in Eisenack die

BStaebage naeh Ungarn brachten, ~ weil er eben in reiner Eörm die sin-

heimische ungarische Tradition über Attila darstellt, welcher auch die nm
1200 verfasste ungarisch-polnische Chronik noch nilher steht. Ich sehe hier

nur einen Grund mehr, den Anonymus als Notar Belas III. 7u betrachten.

Und nun prüfe man nochmals die erste These von IX. und die Vlll.

S. 930 ff. abgedruckten Parallelstellen. Überall steht der Anonymus Be-

gino näher als die Ableitungen der G. V. Es ist durchaus ebenso möglich,

dass unter Andreas II. die G.V. aus Anonymus erweiterte, als dass der

Anonymus, — ob nun nach B^la III« oder nach B^la lY. aus den G.T.

schOpfke. Dass die ältesten Partien Ton I> ursprünglich nicht zu den G.V.

gehören, hat übrigens schon Ueinemann augenommen und K. wohl an Ua-

recht berichtigt

I) Ei;o autem in illo tempore illiua mundi opus ii^tud inehoavi, qnaado
iniquitas abundaverat et omnis caro ad malum quam ad bonum pronior erat

(Florida II. S. 64).
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XI. telnadalt in WiederlioliiBg nm VII. e. 2 die Entstebaxig der

Gnmdehroiiik im Oflier HinoritenUosfcer unter Xsrl Bobert, konfoim der

Anrieht Heinemanns, dem gegenüber nnr mit Bademaeher eine neuer-

lidie Benfltxong der Altaieher Annalen angenommen wird, ferner die

Ht tiZiehung >irp(iul einer genauen* Zusommenätellung der Krönungä-

und Todesjahre der Konige. Dann wird über die 13 Ableitungen der

(irundchronik und ihre /.wischen 1301 und 1342 erfolgte Abzweigung

vom Grundstöcke gebündelt. Während der ]. Teil der Studie von den vor-

gebrachten Einwendungen gegen die Omndanachannngen K.8 mitbetroffim

wird, ist der 2. Teil doichans anmerhennen. Erat K. hat aas den den*
kenswerten Yonrbeiten des Editors Florian richtiger und Tollst&ndiger alle

Sefainsafolgerangen gezogen. Sein Stammbaum der Chroniken bedeutet da-

her einen Fortachritt unseres Wissens, ^iicht ganz zutrefl'end ist nur das

geringschätzige Urteil über das Chronicon Zagrabiense (s. oben S. 143)
und einzelne Bemerkungen über das rictuni.

XII. behandelt, zumeist in Wiederholung früherer Ausführungen» Yier

kleinere nngarisohen Qaellen, die in den Ckoroniken neben den G. Y. be-

nfltst ersoheinen. Die ersten beiden, ein angeblich von K^tai bei Abbs-
anng der Gestu Hungarorum benütztes dürres Königsrerxeichniä von Kolo-

mann bis Stefan V. und jenes oben erwähnte, vom Verf. der Grundchronik

in den Text Kezai.« hineingearbeitete genaue Ver/eidinis der Krönungs-

und Todesjahre venhinken ihre Existenz als besondere Geschichtsquelleu

nur der falschen Auiiussuug Kezais, sie sind beide Elemente von lA An
3* Stelle nennt nennt K. die antiqni libri de gestis Uongaroram, die nach

ihm eine am iloo entstandene siemlieh verllssUche Qnelle waren, deren

Bestand eher im Einseinen schwer ftstsostellen sei und denen er einige

der in der Grandchronik über K^ni hinausgehenden Nachrichten zuweist.

In Wirklichkeit gehören ilieselben 7.u II.**. So wenig, wie diese Quelle hat

K. II.^ U.^ und III richtig erkannt. Das Plus der Bilderchronik von 1051
Iiis aut'Ladislau.s welches sich aut ll." und III verteilt, verwirft er als zumeist

guiu sagenhait iu Bausch und Bogen, lu den Nachrichten, die au-i 11.^' und

Iis herrlihren, sieht er dagegen eine nm 1 175 yer&sste einheitliche Quelle,

die von Magien and dem Ketam selbständigbenützt worden n. zw. vom Ilctam
in onToIlendeter oder anvollständiger Qestalt. Die von Harczali für die erste

Jliimng der ganzen Chronik nachgewiesene Entstehungszeit gelle nur für diese

von ihm nachgewiesene Quelle »und zwar ist diese, wie sie Muglen vorlag,

allenfalls noch etwa 15 Jahre spilter anzusetzen^'. Alle diese Ansicliten

über die neben den G. V. vurhandeut n Quellen sind ganz oder halb irrig

und durch die Nachweise ruulers gegeuätaud^los geworden. Was K.

flcUiesslich ftber Wert and Aator der im Chronicon Dnbnioense einge-

schobenen Anfteichnangen fiber die Jahre 1345—1365 sagt, hat kfirzer

vor ihm schon Hnber (Arch. f. österr. Gesch. 66. S. 7) ausgesprochoL

Passen ^vir zusammen : K. hat sich durch Heinemanns richtige Entdeckung

der <J. V. förmlich hypnotisiren lassen. Von den nahe/u :?(K) Seiten der

> Studien sind fast zwei Ürilttl den G. V. un*] ihrem Verhältnis zu den

überlieferten Werken gewidmet, und doch waren diese G. V. — selbst wenn
man ihnen die mit Anonymus gemeinsamen Partien nicht mit mir ab-

spricht, anch nach K. eine »ziemlich wertlose QoeUe*. Ihre Bekonstrak-

tioa bleibt problematisch. Was an sonstigen angleich wertvoUersn Qaellen,

W
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namentlich fttr das 12. und 1 3. Jahrhundert Torltegt, bat K. nur fluchtig

behandelt» unklar oder ganz irrig an^sebstt, die SteUung des Anonjimw
und K4ala, die ÜberUefenisgsgeachiehte der G. Y., die Rntaiehoiig der

analBhrlichen Chronikredaktioaen schief beurteilt. Kor Stadie XL be^ntn
einen wirklichen Foit^hritt.

XIII.—XVf. (o. a. 0. Bd. 91 (19(»2) S. 1—58) gi-eifen auf die in <len

ersten Studien behandelte Legendonliteratnr zurück, wobei Floriänä Ent-

deckung eines urspriingliclieivn Texte-J der Hartvicldegende der Kritik der

Emmerichlegende zu statten kommt. Mit Ausnahme der Gerbardlegende

find diete Hdligenleben hiatorisdi belaagloe. K.8 Bebandlnng bedsntet

gegenflber Harocali, seinem mit Beeht als oberlllehlieh geladelten letatea

Toiglnger, einen Fortschritt, indem sie von der Überlieferang in Drucken

nnd in Handschriften ein berichtigtes Bild gibt und auf dieser (irondlag*

die älteren und jüngeren Resensionen aller di»'ser Legenden schfirfer un-

terscheidet, als man bisher getan. Auch das. was über das Verhältnis der

verschiedenen Formen zu den Chrüiiiken ge^aq;t wird, ist vielfach richtig;

auf die einzelnen Punkte, an denen die oben vorgebrachten Einwände

gegen K.s Anschauung über die Chroniken sich auch hier geltend machen,

gehe ieh in dieser ohnehin nnTerfaftltnismHssig langen Besprechung nicht

mehr ein.

Wenn ich zum Schlosse die Summe der einzelnen Bemerkungen ziehen

soll, muss ich sagen, dass die Ergebnisse der Stadien zu ihrem Umfiuige

in vielfach nicht orfronliehem VerhiUtnisse stehen. Was richtig ist, ist

nicht neu und was neu ist, selten richtig. Dabei verkennt K. sein Verbültnis

zu den VorarVeiten atark, er ist über Florian, Hosner, Wattenbach, Heine-

muuu nur in unwesentlichen Punkten hinausgekommen. Das3 dem so ist,

bei allem anerkennenswerten Fleisae nnd dem im Binseinen bewiesenen

Seharftinne, mnss wohl auf das Fehlen einer strengmethodischen Arbeits-

weise zurückgefBhrt werden.

Wien. Harold Steinaeker.

Zur Frage der beiden Texte des üster reichischeu

Landrechts.

Das W^erk de-< Dozenten der böhmischen jurid. Fakultät zu Png.
Dr. Milosl av S t i e b e r : , K v 5' v o j i s p r a v y . Vliv eesk^ch > ivl n na

sprdvu V Dolnich a Hornich Rakou'<fch a jeji vyznam pro rakousky exe-

knöni process*, d, b. >Zur Entwickelung der (i e wiih r le ist ung.
Der Einfluss der bü Ii mischen Elemente auf dieselbe in

Österreich u. und o. sowie deren Bedeutung für den
österreichischen 6zekntiv*ProBes8* (Abhandlungen der bdbm.

K. Frans Joseph^s Akademie, I. El., 1901, 88. IX nnd 206) bebandelt

obigen Gegenstand in einem besonderen Eikurse, welcher hier niher be-

sprochen werden soll. Wir schicken eine kurze Notiz über die Schrift selbst

voran?. Der Autor führt au«, das^ zwar die r;*'\viihrleistang nach dem böh-

mischen Landrechte in ihren Grundlagen mit der gleichartigen Institution
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des deutseben Bechtes übereingestimmt hat, aber ilt nnuch einige besondere

einheimiache Elemente und dies hauptsächlich in negativer Be/ifhuug in

Betreft' der üngewiihr aul wies. Dieselben Eigentümlichkeiten findet er aber

auch iu Österreich unter Ffemyel Ottokar und nach demselben : — c» sind

dkg die besondere Kompetenx des LsndiiuurscbaUs (fthnlicb deijenigen des

01)entbiirggrafeft von Ftag in BOhmeD), ftmer du sinliidhe, beseblounigte

Verfahren und die GenemWerliaftmig des Tennfigens des Qewlhmnanns
wegen Schäden und Unkosten ans der Ungcwähr (sogenannter Landsebaden-

bund). Diese Übereinstimmung zwischen Böhmen und Österreich glaubt

er durch die Begirrung Pfemysl Ottokar II. erklären zu können, sodass

dessen Belonnen hier die Veranlassung des Übergangs oder der Bezeption

böhmischer Elemente des Gewähvleistungsrechtcs in Osterreich gewesen

wären. (Soweit deren Spuren im üsterr. Landrecht I sich vorfinden, sucht

er weiterbin sa erweisen, dsss bier eine jüngere Bedeklion Torliege, als

das Landredit n, d. i. die L. 0. Ottokars Ton 1366).

Im weiteren verrolgt der Autor die fernere Entwiekeiang der Ge-

währleistung in Österreich nach den Gerichtsordnungen des XVI. Jahr-

hunderts unter dem Einflüsse des römischen Hechts und des röraisch-ka-

nonisclien Prozesses, und weist nach, wie sich daa alte Recht trotzdem iu

der Praxi'i Konzessionen erzwang (ausseronlciiHiches Verfahren und die

Veihaftung von Gütern). Allein beim Mangel einer I^ndtafel, wie solche

in Böhmen entstanden war, zwang später die durch EiekatiTariniBden

von der Art der generelle bjpothecee tadtse begrfindenden Gewabrbriefe

Temrsaehte grosse Beehtsiiniddierbeit m Befonnen; dies führte raalcbst

zu dem Scbermungsedikte von 1635 und sehUesslich im XVIII. Jahr-

hundert zur Einführung der Landtafel wiederum nach böhmischem Vorbild

in Kombination mit dem niederösterreichischen Weisbotenamte, l>eziehungs-

weise de:5sen Inhibitionsprotokolle. — Neue Stadien der Entwickelung

brachten die einheitlichen österreichischen Kodifiziningen; im Codex The-

resianus und in der Joseph, allgem. Gerichtsordnung von 1781 sind zwar

noch Spuren des alten Beehtes Torfaanden, alldn im allgemeioen btizger-

Ucben Gesetsbneb vom Jahre 1811 sind selbe schon grösstenteils ansge-

ment durch den Einfluss des rSmisdieii Bechts und des preussiseben Land-

vHchts. Die neue Zivilprozessordsung Toni Jahre 1895 ging unter dem
Eintlus-e der deutschen Zivilpi'ozessordnung von 1S77 und einiger un-

garischer Keclitsvorschriftcn vom Jahre ISHI noih weiter.

1 brigens hatten die (Jewührlaiele eint' wichtige Bedeutung in den

Schicksalen des Exekutivverfahren.s. Das österreichische beschleunigte Ver-

fahren Uber Sebald- und Qewlhrbriefii vor dem LendmarsehaUsgeriohte

nntenebied sich von dem Eiekutifprosesse Tor dem Beicbskammeigeriobte,

also Sfliion wlhrend und nadi der Beieption. Der lefcEtere habe seine Grund-

lage nicht im sächsischen Rechte, wie Ortloff behauptet hat. sondern eher

im österreichischen gehabt, welches unter den habsburgischcn Königen wohl

zunüchst in das Hofgericht eingeilrun^ren sein mochte, sodann in das Beichs-

kammergericht. woselbst sich dir gelehrten Juristen bei diesem Verfahren

hauptsüchlich durch die italienische Praxis in Betreff der Exekutionsur-

kunden zu behelfeu suchten. Der so ausgebildete Exekutivprozess des

Beidiskammeigerichts wurde sodann in Osterreich durch das Oenersle von

1578 -vorgesebrieben, wollte aber hier nicht recht Fuss fimen, wie schon
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Chorinsky gezeigt hat. Von den lllteron Grundlagen ausgebend, find« t nun

der Autor die Ursache de.s Verfalles der IJefonn von 15 7:? im Kämpft- des

älteren heimischen mit dem fremden Rechte und in dem Siege des ersterea

(das österreichische beschleunigte mündliche Verfahren verblieb in den Stadt-

geriekteiL und in den Extnyadieialooiiiiiusstoiies, daim in schon ge&nderter

Gestalt in den WediMlordnongen). Noch in d«r Joaephiniidlien Geriehts-

Ordnung ßnden sieh Spuren des Kompromisses mit dem ilteran Österreichi-

schen VerÜibren, w&hrend die gegenwärtige Zivilproiessordnnng den, £xe-

kativprozess im eigentlichen Sinne nicht aufgenommen hat.

Im Znsammenhange mit der Hauptstudie aus dem Gebiete der Ge-

schichte des Zivil-Rechtes und Prozesses gibt nun der Autor auch Bei-

träge zur Geschichte der öffentlich-rechtlichen Eiuricu-
tnngen nnd Recliteqnellen Oeterrebdi» n. E. im 13. Jahrhnndertt

spenell ilSr die Zeit Pfemysl Ottokari II. Er sah steh hiesn insofern

genötigt» als er die besondere Übersinstinunnng zwischen der <}ewlfar-

leistung in Österreich und in Böhmen dnrch die Rezeption einiger l)Ob-

mischer Elemente unter der Regierung dieses Uensohers in österreicb er^

klären will.

Ottokar II. wirkte wie iu Böhmen, so auch in Osterreich organi-
satorisch, und es liegt auf der Hanil, dass seine Reformen da wie dort

zu weehselseitiger Beleuchtung dienen können. Einesteils wurden die Re-

formen in Österreich— sagt der Autor—> Hand in Hand mit denjenigen

in Böhmen in*s Werk gesetst» einesteils naeh dem Vorbilde der bOhmisehen

RechtsTerfaftltnisse gestaltet (S. 103). umgekehrt ging gleichzeitig wieder

vieles aus dem deutschen Rechte in das böhmische über (S. 44)- Es ist

demnach nlleinal 1>esonders zu untersuclien, inwieweit eine Neuerung von

Ottokar da wie dort parallel eingeführt wurde (er hegte auch kompilato-

rische Plilne, so in Böhmen 1272 auch nach fremdlilndischeu Mustem)
oder, soweit solche aus einem Lande in daa andere verpÜanzt wurden,

welchem von den beiden die Prioritit gebohrt Uber diese, bisher iron

Kiemendem gelöste grosse IVage wurden lediglich Terschiedene Mntmas-
snngen ausgesprochen. So nahm Lusohin nnr allgemein den Binflnss böh-
mischer Verhältnisse auf die österreichischen an (Gerichtswesen ß3.

Anftinge der Landstände 44.J), ßbrnso Werunskj' (Rechtsgeschichte 3 T L —
wogegen Bachmann oiine nilhere Be<;nuulung die Reformen Ottokavs iu

Böhmen als Nachahmungen der (isterreichischen Verhältnisse hinstellt (Ge-

schichte Böhmens I, 583)> — Dopsch. welcher der Zeit Ottokars II. viel

Aufinerkssmkeit zugewendet hat, spricht sich im ganzen Aber den Einfloss

böhmischer Yerhiltnisse nicht ans, sucht jedoch fOr die besonders unter
Ottokar ausgebildeten Österreichischen Einrichtungen snm Teil wetugstens
schon die ältere Entwickelung in Osterrdch zu erforschen (beispielsweise

für den geschworenen Landesrat; Datirang des Landfriedens H. Dt. 165).
Auch unser Autor hat sich /.war auf die Lösung der ganzen grossen Frage
nicht eingelassen, aber wenigstens in einigen Richtungen den ernsten Ver-
such unternommen, eben Ottokars volles Verdienst, beziehungsweise die

Benfitxnng böhmischer Vorbilder aufzuweisen.

L Den Grund hieza legt sein Biknrs Aber das Osterreiohis'ohe
Landrecht (8. 171—199). I>er Autor acceptirt da» heute geltende An-
sieht von Dopsch, dass die weitere Fassung des L. B. die an&ngs I2«<>

Digitized by Google



Liteioitair, 151

erlaMene Landesordnung Ottokars II. ist, welche später ausser Oel*

tcmg kam. Diese Ansicht erhärtet er durch neue Gründe (entgegen der

Meinung Luschin's, dass dies hloas ein Landrechtsentwurf aus dem Jahre

1298 gewesen sei); aber eben deshalb zieht er dann den Schluss, dass die

kürzere Fassung des L. welche die Siegel folgende herrschende An-

sicht als private Beehtsni&eiefannsg ans dem Jahre 1237 ansieht, nicht

Mit derZät der Babenberger herrlUirt, sondern eine jflngereForm leit

die Umarbeitung der L. 0. von 1266 zn einer An&diDhnnng des Ge-
wohnheitsrechts, welche darin besteht, dass die in der Derogining mn-
seiner seiner Verordnungen und Begierungsakte im Landfrieden von 1276
ersichtliche Reaktion gegen Ottokars »Interregnum* alsbald aus der L. 0.

einige seiner, vornehmlich aus dem Landfrieden von 1254 entnommenen
Vorschriften ausgemerzt hat, während der Rest absichtlich auf die normalen

Zeiten Leopold VI. zurückbezogen wurde. Diese Ansicht ist neu — ob-

swar sehen HasenObrl dem Luidfirieden Ton 126i die Priorittt vor dem
L. S. I soeriniiat, aber beide seine Texte nntencbiedsloe in die Jslne

1276—1330 gelegt hatte — nnd nnser Äntor macht sie durch gewieh«

ti^ üonnella und materielle Gründe wahrscheinlich, wodurch er die flbenms

controverse Frage der beiden Texte des österreichischen L. R. in ein ent-

schieden neues Stadium bringt. Wenn sich seine Ansicht als richtig er-

weisen sollte, würde dieselbe grundlegend werden für die Kechtsentwicke-

luDg des ganzen 13. Jahrhunderts und es müsste namentlich manches,

was anf Gmnd des L. B. I schon der Babenberger Zeit angesprochen wnrde,

dennoeh in die spfttece Zeit Terlegt werden.

1. Yom formalen Standpunkte glanbt der Antor nioht, Ottokar II.

bebe für sein Qesets von 1266 Entlehnungen ans einer älteren Rechts-

anfzeichnung von 1237 gemacht zwecks Vermehrung und eventueller Ver-

sehnng derselben mit gebietenden Formt4n (Wir setzen und «gebieten, etc.).

Bei Erlassung des I^andfriedens von 1254 (nach Üopsch's Datirung) be-

rücksichtigte er das ihm unbekannte L. R. I nicht; hingegen schöpfte er

direkt aus der deutschen Übersetzung des Mainzer Landfriedens von 1235-

Ebenso sebOpAe er bei Rrlassnng des L. II direkt ans den Landfrieden

Ton 1264 nnd 1285 (niebt etwa dnroh das Mittel des L. B. I). Dies er-

birtet die Tatsache, dass ans dem Mainzer Frieden 10 Kapitel im gaasen

naeb deren Reihenfolge selbst mit der befehlenden Formel übernommen
wurden (nebstdem auch lediglich im Landfrieden von 1254 vorkommende

Artikel, als wie § 40 a, § 49) — während das L. R. I bloss weniger

Kapitel kennt und die Befehlsformel abstreilt (Art, 48 aus G4, nach den

I>audfrieden von 1235 und 1254). Das L. R. II besitzt überhaupt Seib-

stladigkeit, relativ mehr Systematik, d. h. eine im gansen snsammenbln-

gende Gedanbenfolge (vgl. 8. 179 ft.) nnd daher ancb die Frioritit vor

dem L. R I, das fonaeU als Umarbeitung sieh offimbari Der üm-
arbeiter Hess sogar aus Versehen im Art. ()4 L. R. I die Worte »bei unsem
hulden* aus dem § 82, L. B. II. und dem Landfrieden von 1254 stehen

(im Landfrieden von 1235: by des keysers hulden), welche in einer Pri-

vataufzeichnung nicht am Platze sind. Überdies gab er im Art. 48 L. R. I

eigentlich nur eine schwerfällige Übersetzung der präzisen lateinischen Vor-

schrift des Budolphinischen Landfriedens vom Jahre 1276, so dass selbst

diesem die FHoritftt yor dem L, B. I xnktauot (was HasenObrl ans Art 28
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§ 19 ZU erweisen versucht hat). Hiemit stimmt der üaiiHtaDd üb» ixmd.

dass auch die Überscbnft des L. B. I zu Art. 1 (welche sieh auf das üe-

wohnheitsrecht unter Leopold YL beruft, und, insoweit der fünf Jahre luuk

Leopolds Tod erUkieeiio lUininr Lendfriadeii banfttrt wudo, ein lUsum ist)

etilistiaoh niehi so ftastt, wie die Übareohrift des L. B. II in S 1, deoB-

beide diese Artikel sprechen eine Verpflichtung aus, weche miie Willens-

erklärung Torausgesetzt. Das L. B. I. macht auch zu einem Oewohnhelts-

reclit, WH3 (loch offenbar im Jahre 1237 ein solches nicht war, wie na-

mentlich die Art, 60, 63, 65, welche ja erst aus den Gesetzen, d. i. Land-

frieden von 1235 (u. 1254) stammen, wogegen später die bezüglichen

IS 79« 82, 84 L. Ii. II bereits von einem Gewohnheitsrechte des Lande»

sprMben kmuiiaiL tbrigens «nfhldt aaeli Ari 60 L. B. I die Worte » unser

hold* im Einklänge mit dem Landfrieden von 1235 nnd 1254, aber mit

dem Zasata von dem Verluste der Yogtei, welcher ZntMs im landfiriadfli

von 1235 noch fehlt (daher kaum einer Gewohnlieitsrechissammliing vom
Jahre 1237 eingefügt werden konnte), wohl aber in demjenigen von 1254
sowie im § 79 L. Ii. II schon vorkömmt. (Dagegen konnte das L. Ii. II,

nachdem es schon als Gesetz Geltung erlangt hatte, in einer späteren Um-
arbeitung als eine Aufzeichnung des Gewohnheits- beziehungsweise geU
tenden Bechts hingestellt werden).

Zn dieser finmellen Begründung des Anton kSnnta bemiikt weidiB,

Bopsch habe (CSnstebg. 97 iF.) die Worte »bei nnsem hnlden* den Axi
(er. 60) dadurch zu erklären versucht, dass bei der Aufkeiohnnng fW
Jahro 1237 bereits Fühlung mit der kaiserlichen Kanzlei genommen worden
und der Kaiser wohl schon die Bestätigung zugesagt habe, wovon dann

Umgant,' peii-immeu worden. Allerdings erscheint diese Krkllinmg gesucht

und Ivünstlicii. Die Erwähnung Leopolds VI. könnte dadurch erklärt werden,

dass Kaiser Friedrich gelegentlich der Bestätigung von Privilegien im Jahre

1237 aof diesen Ffirsten als auf die Horrnnbeit sieh lE»e«igsn bat» was

naeh Kaisar Friedrieh freilich auch König Bndolf getan bat» weshalb aneb

die Umarbeitung des L. B. Yon 1 266 su einer Bechtsan&eiohnnng aoa der

Zeit Leopolds VI. in dir Zeit 1276— 82 fallen könnte, wo Österreich noch

in Reichsverwaltung und die Herrschaft der Habsburger erst in Vorberei-

tung stand (zumal Albrecht I JiSil gemeinsam mit einem Kandesrat das

liand verwaltete), während später die fe.>te Regierung Albrechts den I.iand-

herren schon minder entgegenkommend war (nach Dopsch ist denselben

L. B. I gfinstiger als L. B. II). Die Ansicht unseres Autors, dass die Um-
arbeitnng sicher Yor 1292 entstanden sei, wo dar kleine l^ridariaa dte-

selhe bereits Toranssetst, steht nicht gans fest» nachdem jenes Gediehft ont
um das Juhr 1299 entstanden ist (Dopseh, Entstehung 34, a contr. 77.

wo <lus Entstehen in die Zeit von 1292— 94 verlegt wird). Die steirisclie

Reimchronik spricht ihrerseits wieder zum Jahre 1295 von dem Gesuche

der aufständischen Herren um Destäti^'ung der Rechte uiui Gewohnheiten

des Landes aus der Zeit »Kaiser Friedrichs* (ib. 95; übrigens zu vergl.

auch Luschin ad 1298).

2* In materieller Hinsieht stützt sieh unseres Aqftors Hanptbewais aaf

die innere Übereinstimmung des bohmisehen Landtagsschlnsaes
ca. 1266 mit den Vorschriften des Osterreichisehen L. B. aus dem Anlange
des Jahres 1266 in Angelegenheit der sogenannten Land frage gogsn
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die landschüdliehen I-fute und insbesondere die Falschmünzer, wobei er im
Wesen den alten böhmischen Entwickelungsgang voraussetzt, welchen (Htu-

kar in Osten-eich nachgeahmt habe. — l)ie summarischo Inquisition gegen

div landächädlichen ]>eate kommt auch schon im Mainzer I^iudfneden vom
Jahre 1235 vor, aber in Österreich gestaltet sich dieselbe dünn (nach

Zallinger) eigeniOniHeli, to daas lieh dieaelbe ?oii der denteelieii naniug-
£Mh miteneheidet (Initiative der Rxekotive olme PmatiiikUlger; kehrt aieh

nar gegen die landschädlichen Leute und wegen bestimmter Verbrechen;

Antchnldigung durch Ebenbürtige) und diese Eigentümlichkeiten erachtet

der Verfasser eben nls Folgen der Kf formen Ottokars — Spuren hievon

im Ii. E. I müssten spfitever Zeit angehören. — Ottokar hat bereits im
I^dfrieden von 1204 den neuen vier Tiaudriclitern die Landfrage aufge-

tragen uuch dem Vorbilde der böhmischen Zupeurichter und liat dieselbe

dann im L. B. Ton 1266 (§§ 7, 36, 69—71, 73) in der Axt refmBirt,

daas dieselbe out Bat der Laadherren dweh den Laadeehemi, bexiehiuigB-

weise seinen SteÜTertreter emgekntet werden kamit und swar ündei die»

selbe Anwendung nur bei bestimmten Verbrechen, wo eine Anklage durcli

sieben Personen des gleichen oder höheren Standes, soferne diese die Wahr-
heit eidlich erklärten, erhoben werden darf. Ahnlich lautete der Beschluss

der Landherren (barones) in Böhmen auf dem »Landtage* ca. 1206, durch

welchen die Anwendung des ausserordentlichen Verfahrens auf die Falsch-

mfinzerei ausgedehnt und die eidliche Bezeugung von sieben standesgleichen

oder hSheren PerMmea erfordert wnrde. Bbenso hat erst Ottokar ein Zen-

tnknrgaii für I«ndfiiedenshewahniiig gesohaiFen, insbeeondere gegen land*

&chftdliche l/cute und zwar parallel in Österreich den Landmarschall [l». R. 11^

§ 57, 6l) und in Böhmen den Oberstburggrafen (Schilden bei Expedition

der Heeresbereitscbaft sollte der Landmarsehall richten § .55, während selbe

der böhmische Landtagsschluss ca. 126ß den Zupengerichten, eventuell dem
Prager Gerichte zuwies, in letzterem Falle wohl vornehmlich dem Oberst-

bni*ggrafen) ; neben diesen wirkten in kleineren Bezirken ähnlich die l^and-

riehter, besiehnngeweise Foprawcaen.

Den PrioritSteanspraeh Böhmens etfltat der Autor auf das aiisse«M>

dentliche Inqulsitions* o. ErageTer&hren der böhmisdien Zupenbeamten naeb

dem Jos Conradi (1189 resp. 1222), wo der »nirok«, d. i. die Aaklage
wegen geheimer Verbrechen (accusatio furum vol noctumorum praedonum.

ähnlich bei Verwundung und Todtschlag) durch soci*, d, i. Ankläger

aus dem Volke unter Eid, sogenannt« accusatores, zugelassen wurde, so

dass ein derartiger ausnahmsweiser Schuldbeweis (anstatt des Unschuld-

bewmaes) nur durch eine schwerere Reinigung abgewendet zu wirdsii vw*
modike. An die Stelle der sod-aocnsatores traten mit der Zeit Bündige An-
kUger (die Spur davon im Iglaoer Bechte 1 249), und Ottokar hat offenbar

das alte Verfahren neu geregelt, indem er anstatt jener accusatores öffent-

liche Ankläger einsetzte, die Poprawczen, welche, ohne einen Kichter über

sich y.u haben, selbst zugleich Riehter wurden (sie übergingen d«uin unter

Wenzel 11. nach Polen noch mit der Anklägertradition).

Des Autors Beweisführung ist zwar im Einklang mit seiner Ibrnialen

Begründung; allein an und iür sich wäre dieselbe nicht ausreichend. Zn-

nlehst hat sich der Text des bOhmiscdieB »landtagsschlusses« ea. 1266
lediglieh in dem Fonnelbuche des Henriens Italiens erhalten und sein In-
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halt «elbst ist zum Teil rätselhaft (nach Art. Hl klagen und richten die n' ivi-

tatum consules* von aiutsuegen die Hehler und Förderer von (^eächttten,

mügen auch diu Hehler Herren oder Viadykea sein, was kaum die Dea-

tang znlAsst, es seien stldtisd» Consales gemdnt, aondeni lediglioli Ton

SmspopnweMii ans dem Hermutande gelten konnte, wie denn ja diese

im Landfrieden 1300—1301 consnles terrae heissen. und sie »llem waren

anch im Sinne des Art. I desselben ^l^andtags* 1266 gleichen oder höheren

Standes). Was das Datum dieses Landtages oder I^andrechts anbelangt,

fiel die Abhaltung um Andrlii, also in den November; wird dasselbe m
das Jahr 1266 verlegt, so wUre das üsterreichische Landrecht II ( aus dem
Anfange 1 266) zeitlich vorausgegangen und der böhmische »I^ndtagsschluss*

wäre erst sein Widerhall. Allein man könnte denselben auch in den Ko-
ember 1265 legen, da er Ton kflnftigen militlriseben Sipeditionen spricht

nnd angleioh die anlflsslich der toranagegangenen Expedition entstandenen

Schäden erw&hnt, und wir wissen, daaa bernta im Jakre 1265 eine starke

böhmische Streitmacht nach Buiem gesandt wnrde, WOTBuf im folgenden

Jahre Ottokar selbst anfangs August eine noch grössere Expedition dahin

unternahm (auf diese .veist auch 1^ 56, !>. R. II hin) ; vielleicht standen

auch di« damalic^en umfassenden Verproviantirun^smassnahmen zugleich im

Zosammenhang mit den Vorschritten des böhmischen >Laudtagä'' 1265 and

KK U 1266 tllMr die Terptoviantierung und die Selüden bei Heeres

exj^itkmen (die Sehlden wurden dadnrrh trotidem niebt bebindert).

Erwiesen bleibt nur die materielle Überrinsiimmang der Tonehriftsn

des böhmischen » Landtages < ca. 1266 und L. R. II, die aber noch an und
ftr sich die Priorität der böhmischen Verhältnisse nicht erweist. Evident

ist zwar eine innere Verwandtschaft des ,,n;irok* = accusatio nach dem
Jus Conradi mit dem Verfahren gegen die Falschmünzer nach dem böh-

mischen » Landtag"^ ca. 1266; aber der beiderseitige formelle Zusammen-
hang in Einzelheiten ist nicht erweislich, da hier schon die Hand des Be-

fbrmatora eingreift. Die Entwiekelnng der bOhmisohen Poprawcaen ans den
»Soken« (nicht aber den Kastellanen) ist anch mnenoeb neoe, dnidiwegs
kanm akseptable These; ebenso lässt sich der Einflass des Oberstburg-

gralenamtes von Bnhmen auf das Österreichische Marschallsamt nicht er-

weisen, wenngleich die Parallele beider Ämter anter der Hand Ottokars

olfenbar ist.

3. Der Autor nimmt ferner in der oft vtntilirten Frage des Baues
von Burgen den Standpunkt ein, dass die Verbote und Schleifungen

scbüdlieher Bargen and Festen im ganzen yon Ottokar II. benrOfaren; eben
deshalb habe der Landfriede von 1276 den Widerraf gebraebt, wenn aneh
teilweise nur vurübergehend, sodass bei der Umarbeitung des Ottokar*8chen

L. R. auf das L. R. I. daselbst in dieser Richtung doch eine einzelne Vor-

schrift geblieben ist. Es hätte nicht zum Schaden gereicht, wenn der Autor
die beztigliclien Vorschriften im besonderen systematisch durchgenommen
hätte. Es unterliegt zwar keinem Zweifel, dass einzeln«' Vorschriften nur
von Ottokar stammen, so L. K. IL, § 58 über die Schleifung unbefugter

Borgen binnen 20 Jahren (von 1246 an), § 49 über die Befestigongen

aas Kireben (sehen im Landfrieden 1254), § 40 a, Uber den Ansprach aaf

30 Pfand Einkommen (bereits 1264, ium^ dem baleriscben LÜdfrieden
von 1244), § SO Aber den Umbng einer Bast («i \eigleioben mit dem
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Pinvilegium von Wiener- Xonstadt 1253); — allein besser stäche noch das

charakteristische Faktum hervor, dass das L. R. 1 kein Verbot von Bauten

»an der lantleat schaden* enthält, welches doch im Lau ltriedt n von Mainz

1235 enthalteu ist (dann im Landfrieden von 1254, i-^. iv. Ii, § 4üj, wie

Bidit miiider te ünwtuiä, dass L. B. I in aeiiMm einiig«!! Attik^ (67)
von äm Bchldliolien BmgeD, entgegen dem § 86, L. B. II, wieder einen

dem Adel gfinstigen Znaats enfhiltt dass nBmUeh der Landesherr mit dem
Bkte der Landherren den Wiedaraufbau einer wegen Tiandesschüdlichkeit

geschleiften Burg gestatten dürfe, l'brigens wird nach beiden L. R.-Texten

in gleicher Weise die landesfürstliche Zustimmung zum Baue von eine ge-

wisse Grösse überschreitenden Festen verlangt (Art. 58, § 7G); aber nacli

L. B. II, § 41 ist hiezu auch der Rat der Landherren notwendig — wu»

gewiss in der gerechten Bücksicht Ottokai-s gegen die Landleute seine Er-

UBmng Bndet» damit sie nieht bei Abgang eines Oflimtliohen loterasses

dnreh Bugßrohnden (Bnrgwerk) nnd naebherige Leistungen für den Sehntz

belastet würden, — wfthrend nach dem Falle Pfemysl OttokafS der Und-
friede 1276 den Herren eher da> Recht, die Untertanen nadi freier Willkür,

allerdin^ vernünftig, zu behandt-ln bestäti'jtc (wie denn auch im L. B. I

die Worte ausgelassen »an der landleut schaden*).

4. Schliesslich hebt der Autor noch besonders hervor, dass ij 72,

L. B. II (art. 55, L. K. I), wo vom Kampfe des l^audesherren gegen seine

Haasgenosstn die Bede ist, mM wohl anders za erkllren sei, als durch

die Brinnemng an Ottokars Fsmilienswiste mit seinem Vater; dass femer
die kOnatiiehe Frist saErwerbong der rechten Qewere: 30 Jahre» 1 Jahr

nnd 1 Tag, in einer Gewohnheitsrechtsaufzeichnung aus dem Jahre 1237
nicht am Platze wäre (Art 27), sondern erst erklUrlich sei durch den

legislativen Eingriff eines Gesetzgebers, welcher wie eben Ottokar auch ein

Conopilator fremder Rechte war (es liegt eine Zusammenlegung der römisch-

und deutschrechtlicben Frist vor; S 18: 30 Jahre und 1 Tag). Ebenso

soll auch die Yorladungsfrist von f» Wochen (L. B. II, § 24, 23, L. B. L
Art. 29, 28, nach des Autors Mesnung auch im § und Art 1 erkennbar)

an die bOhmisehe, ans dem Beehtsbuohe des altem Herrn von Bosenberg

bekannte, erinnern. Tatsächlich lässt sich hier freilieh nichts als die Paral-

lele en\'eisen, wenn auch das Bosenberger Buch sum Teil schon in die

Zeit Ottokars verlegt worden kann (dafern irgend eine Partie, das 8. Kap.,

nicht schon der ]. HilUte des Jahrhunderts angehört).

n. Die Ausführungen ^\e> Autors in seim'm Exkurse schliesseu mit

dem vorstehend Angeführten. Eigentlich iiutte er es dabei nicht bewundeu

laeaen soUen, sondern hatte (nach dem Vorbilde tou Dopsdi) Ton seinem

Standpunkte aus die allgemeinen Bechtsverhältnisse in Betracht stehen

sollen, insbesondere das Verhältnis Österreichs zum Deutsehen Beiche, die

Gerichtsorganitation, das StSndewesen mitsamt den politischen Tendenzen

des Herrenstandes gegenüber dem Landesherrn. Gegen die herrschende

Meinung, dass sich im L. R. I überhaupt Ultere Verhältnisse abspiegeln, im

L. R. II die einer jüngeren Phase, kann sich derselbe zwar dadurch ver-

teidigen, dass das L. R. I eben nur indirekt als Reaktion gegen die Re-

gierang Ottokars zu der Zeit der Babenberger in Beziehung stdie. Allein

eist eine- detaillirtere Analyse des Offinitlichna Bechtes wäre imstande, seinen

Standpunkt au erhärten, wobm vielleicht zum Vorschein gekommen wäre,
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inwieweit bis zum Hegierunj,'dant ritte der Habsburgt r bereits unwillkürlich

tfiue weitere Entwicklung eingetreten sei, welche die Bestauraüon doch

nicht mehr angreifen konnte (unternimmt doch der Autor selbst von einigen

Vondirift«!! des L. B. I den Bewdi, dass sie diwii Singriff Ottokan"f«>

ansgesetst babsn). Indes lat diese Unterlaening mehr ein fionneUer all

ein materieller Hangel, zumal der Antor wenigstens mit der Geiidilioi^

ganiaation und namentlich mit dem Marschallamte bereits an einer an-

«^leren Stelle seiner Schrift sich befasst hat (S. 44—56), woselbst die

Kezeption der böhmischen Elemente der Gewiihrleistung^ in Osterreich unter

Ottokar in Frage stand, und deshalb wühl ^Vlederholungen vermeiden wollte;

— bloss die Beziehungen zum Deutscheu Eeiche blieben ausser

Betraefat.

1. In leIcterwShnter Hinsicht kann dem Antor gewiss entgegenge-

halten weiden, dsss die BrkJänmg der bexfIgUchen M 1, 3 and 45, L. E U
bisher aus der angeblichen Vorlage — L. R. I geschöpft wurde. Wäre

ober L. R. II die ursprüngliche Kompilation der Gewohnheiten und Redite

unter Ottokar II., so wäre da ein Widerspruch mit seinem Landfrieden

von 1*254, nach welchem der Vorbann (die Verfestung) ^^egen die Mini-

sterialen den vier oberen i/andrichtcrn überlassen, die schliessliche Acht

aber dem Herzoge und nicht dem Reiche vorbehalten wurde. Aber mat

Antklftrong ist möglich. Ii. S. I(, I 45i wonach der Landesherr die Und*
henen sar Bxpedition anaser Landes nicht nötigem dflrfb, dm das Lnad 9^
recht march ist*, ist offenbar ein Nachhall des Privilsginm PridariflisnsiB

minus, das eben Ottokar durch Margurotha von Babenberg übergeben worden

war (angeblich mit dem Rechte auf das Land selbst) — während auffal-

lender Weise Ji. R. I eine derartige Vorschrift überhaupt nicht enthält

I'brigens hinderte dieser g 45 Ottokar nicht, eine Kriegsexpedition nach

Baiem zu unternehmen, als ob es die \ erteidigung des Landes gälte (§ 54

bis 56, L. B. II). Als ftmsr Ottdmr wihrend des BeiehsinterregniuDS dm
Landfrieden 1254 erliesa, war er ledif^idi doioh ein Trangelfibnis gsgn
KOnig Wilhelm gebunden (1253) und konnte leitweilig etwas andms an-

ordnen, als später, wo er bereits als König von Böhmen (seit Dezember

I2f>l) naeii Vertreibung der Gattin Margaretha sein Recht auf Österreich

in erster Reihe von der schriftlichen Investitur Kimig Richards 12ri2 alt-

leitete: — aus L. R. II ist also zu erselien, dass er wenigHtens formell

>ein \ erhiiltnis zum Reiche wahren wollte. Deshalb erscheint im § 1 die

Appelhition der Landberren an das Reich, im § 2 wird dann im Falle der

»echt« durch den Landesherm daa letale Otteil über Bhre und Reckt dar

Ministerialen dem »Kaiser und Reich* Torbehalten, weil sie ein Lshen dei

Landesherm vom Reiche seien. (Wamm hier vom Kaiser die Bede ist, io

einer Zeit, wo es keinen gab [1250— 1312], hat sdion Dopsch, Entstehung

•i5, 4() auffreklärt, damit niimlich nicht eine Verwechslung stattfinde mit

dem Könige, d. i. Ottokar selbst, welcher auch in Österreich von seiner

königlichen Gewalt zu sprechen pflegte; vgl. 37, L. R. II). Cbrigens

verlangt § 1 in Fällen, wo Leben, Ehre und Eigen eines Landherrn in

Frage kommen, das Gericht »vor den lantherren«, dann »w dem landtis-

herren und yov seinen (d. i des Landherren) hauagenossen*» was jodceh

nicht ausschlieast, daas sich auch hier der Landesherr durch einen beeondeia

delegirten Biehter oder durch den Oberstlandrichter Tertretsn lasie (f^
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§ 91 lind 92, Dopseli, Entst. 09 flf). Obschon ferner einige Kftlle von

Appellationen nn das Keich unter Ottokar II. bekannt sind, so hat ihn das

scÄUessliob doch nicht von der Anwendung von Strafen an Leib and lieben

gegenüber dem Adel gebindexi

2. In Benig tnf das Oerichtsweaen hat der Antor an der in Bede
stehenden Stelle eine eingehendere Analyse für seine Antgabe nicht ge*

halten ; trotzdem hat er seinen in mancher Richtung von den herrschenden

Ansichten abweichenden Standpunkt betont. P's liegen hier also zum Teil

unausgeführte Thesen vor; mit einigen Meinungen wird man sich schwer

befreunden können. Kr nimmt an (S. 48, 19r>), dass unter Ottokar den

Landtaidigen bloss der Laudesherr oder sein Vertretei präsidirl hübe

(nicht aoeh die 4 oberen Landriehier iiioh dem Landfrieden 1254), daas

die Laadtddinge bot dreimal des Jahres (nicht neonmal) abgebalten wurden»
ao zwai', daaa der Landesherr oder aein Vertreter zwiachen den drei be-

kannten Dingatlttten— unter welchen statt Komeuburg irrtümlich Kloster-

nenburg genannt wird — die Wahl hatte (nach L. 1?. II. ij «»2). Dabei hat

sich freilich der l>öhmische Einflus? auf die Landtaidinge nicht erstreckt

:

der Autor wendet die Analogie nur in der Richtung au, dass er die Wort«-

»nur über sechs wochen und nicht darhinder* im § 1 als für die Vor-

ladnngsfrist, nicht aber dem Wortlaut gemäss fßr die Abhaltung dea Land-
taidingi geltend eihllren will, nnd dann h&tte dieaer allerdings nur drei-

mal im Jahre stattgefhnden (im Einklang mit dem Sehw. ap. nnd mit dem
Gedichte Lucidarius; nacli dem Vorbilde des ursprünglichen Grafendinges

im Unterschied von dem Markgrafengerichte nach dem S. sp.). Weiter nimmt
der Autor mit Dopsch den Bestand des Amtes des obersten T.and-

richters an, welchem tr neben den Landtaidinoren auch eine Wirksamkeit

in den aufkommenden Hoftaidingen (nach fi 4 4, Ij. R. II) zuschreibt;

in beiden Richtungen macht er gleichzeitig auf die parallele Entwickelung

in Böhmen anfinerkaam, woaelbat aich unter Ottokar die Prager Oauda au

einem neuen Landraehte gegenftber den Krmaexuden (Znpengeriehten) ent-

wiokielte, indem derselben Hofbeamte augeteilt wurden, demgemSss aller-

dinga ein Unterschied des kleinen von dem grossen Landrecht aufkam.

Demzufolge hält er die von Ottokar im Landfrieden v<»u 1254 eingeführten

4 Landrichter, — welche nach Möglichkeit zu zweien unter Mitwir-

wirkong des gesamten A<lel3 (auch der Ritterschaft) richten sollten, ohne

in der Wahl der Dingstätte beschränkt zu sein, welche ursprünglich durch

den Donanstrom getrennt waien, wahrend nach der formellen Provinziall-

sirung Öaterreicha oh der Enna von Seiten Ottokara die Qneracheidung

nach der Enns eintrat (nach dea Autora Ndnung erat apSter) — für be-

sondere, von den I^ndtaidingen untcschiedene Gerichte, sonach für eine

Nachbildung der böhmischen Zupen(-Krei3)gerichte. Auf diese Weise wäre

in Osterreich ein zweifaches Landrecht entstanden, eines mit einer grösseren,

das andere mit einer geringeren Kompetenz, auf beiden habe der hiUiere

wie der niedere Adel erscheinen müssen (auf dem kleineren nur der Adel

des »Kreises*) — ähnlich wie in Böhmen nach dem Jus Conradi früher

sweierlei Znpengeriehte heatanden, daa der Herren und der Vladyken, deren

Znatflndigkeit nach der grOaaeren oder geringeren Bedeutung dea Streitgegen-

atandcs gleichviel ob der Herren oder Vladyken aicb richtete, und ähnlich

wie unter Ottokar auch in Prag selbst ein zweilhchea Landrecht bestand.
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Die Nenarang» welche in der EiniUimig der Wer (oberen) liudrioliter

aas dem Jahn 1254 bestand, ist allerdings bereits sls eine Nashbildimg

des böhmischen Masters anerkannt worden. Was aber das Jus Conrad:

anbelangt, so iQge eher ein mährisches Vorbild vor (in doi böhmischen

Zupen ist der Bestand eines zweifuchen Gerichts nicht erwiesen) ; die ge-

meinsame Mitwirkung von 2 llichtern würde eher aul das Amt der 2 Kreis-

poprawczen hindeuten, welche gemJiss dem Rosenberj^er Rechtj>buche ge-

meinschattlich gewirkt haben (ausser es hätte die Mitwirkung de» Kastellans

mit dem Znpenriehter zum Muster gedient). Schliesslich bliebe da nodi

der Unterschied in der Kompetens, «eichen herrmabeben der Aotor selbst

sich genötigt sah. In letzterer Ansicht gelangt der Autor in Konsequenx

seiner Auseinanderhaltung der Tier Landrichter von den Landtaidingen zu

eigentümlichen Ergebnissen, welche mit den bisherigen Ansichten nicht

übereinstimmen (7.11 dieser Unterscheidung hat den Autor vielleicht Dopsch

verleitet, welcher die Worte L. II. II, § 3 »lantnchter in den graffscheften •

irrtümlicher Weise auf jene oberen Landrichter anstatt der niederen I>and-

geiichte gedeutet hat; statt des Wortes »landgericht* in § 91 ib. ist »land-

richter* zu lesen).

Nach der herrschenden Ansicht httlt die Landtaidinge der Landeehenr

oder sein Vertreter ab, oder auch die vier oberen Landrichter, wenn audi

in der Art, dass die Kompetenz je nach dem betreffenden Vorsitzenden

verschieden ist, wobei immer der Unterschied zwischen dem höhereu und
niederen Adel in's Gewicht ftlllt (sowohl nach dem Landfrieden von 1254
wie nach L. R. l'iGfi). Ausserdem üben die oberen Landrichter nach dem
Landfrieden 1254 wo immer in den niederen Landgerichten die sogenannte

Landfrage (hier läge whrhiidi die Analogie mit den bOhmiaehen Kreispo-

prawczen vor), wcnranf in dieser Beziehung im Jahre 1266 eme gewisse»

bereits erwfthnte Änderung eintrat. Hingegen anerkennt zwar der Autor,

dass die Kompetenz der vier Landrichter anfUDgUch bm dem höheren und
dem niederen Adel verschieden war (obwohl der gesamte Adel des Kreises

zu erscheinen verpflichtet war); allein das h. Ii. 12^0 (§ 44) habe ihnen

die Kompetenz über das 1/eben der Kitter entzogen und zwar soll dies zu

Gunsten des neuen Hoftaidinges geschehen sein (mit Umgehung des ver-

fallenden Landtaidinges) ; das Hoftaiding richtete also angeblich üb«: » alle

Gewalt» oflber gebalt«, die Kichtbefolgung des Gebots des »Hofnditen*
und die bewegliche Habe der adeligen Fsrsonen ohne ünterachied des Standes

(§ 61 und 91), lihnlich wie in Böhmen. Pagegen kann jedoch eingewendet

werden, dass sich die Wirksamkeit der Hoftaiiiinge zuerst aus der Kon-
kuiTonz mit den Landtaidingen entwickelt hat, dass die Beziehung der

§§ 44 und \) 1 auf die Hoftaidinge fraglieh ist, und dass hier der Unter-

schied zwischen dem höheren und niederen Adel nicht beachtet wird. Der

zit. § 61 verweist allerdings »offene gewalt* überhaupt »ze hof*, allein

Tielleicht kann diese (jualifizine (notorische) Gewalt Ton der einfiMhea Ge-
walt unterschieden werden, welche § 91 berührty der dem (oberai) Land-
richter bloss dann den Henenstand zu richten gestattet, wenn einfache

Gewalt, die Nichtliefolgung richterlichen Befehles oder fohrende Habe in

Frage kommt (nach dem Landfrieden 1254 waren die oberen Landrichter,

soweit es sich um den luiheren Adel handelt, zustlindig in Angelegenheit der

fahrenden Habe und in kleineren iStratsachen ; im übrigen hatte er vor dem
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XAndesherren zu ttihm) — dem eutgegen Tvrweift § 44 lediglich, wo das

Leben der Bitter im Spiel ist, die Verhandlnng Tor den obersten Land-
richter, bellsst das Übrige deir Kompetenx jedes Biehtera, also andi der

niederen I>andgerichte (der LandMeden 1254 hat bloss die Kompetenz über

Leben and Gat der Bitter yon den niederen Tiandgerichten Tor die. oberen

Landrichter verwiesen, mitsamt der schliesslichcn Acht).

3. In dem von Ottokor kreirton Landesrat von 12 geschworenen

T.andherren erblickt der Autor zu mindest eine Parallele mit den 12 böh-

niiüchen Kmeten, ohne den Ursprung dieser letzteren näher zu verfolgen

(Lusehin spricht von deren Prioritit» wfthrend hier Dopsch «ne Toiotte-

karische Binricfatong annimmt); er konnte hinzofllgen, dass im L. B. I die

Erwähnung dieses KoUeginms bei der Einsetzung des I^ndiichters und
bei dem Baue von Burgen entfallen ist (L. R. II, 91i 4l). Eine ähnliche

Parallele erblickt der Autor zwischen dem Amte des Marschalls in Öster-

reich und des Oberstburggrafeii in J^öhmen, welche die vornehmsten Organe

der Exekutivgewalt und Landlriedensbewahrer waren. Diesbezüglich ist es

auffällig, dass L. Ii. 1 über die Wirksamkeit des Marschalls nichts erwähnt

(§§ 53, 57, Gl, L. B. II gehören der ausgelassenen Partie an); soweit En*
enkel Yon derselben schon f&r die Zeit Leopolds YI. spricht, ist dies nach

unserem Autor eine Anüsipation: — allein in Böhmen finden sich über

das Ami des ObentburggrsÜBn ans der Zeit Ottokars nicht genügende Nach-

richten vor (ausgenommen an dasselbe gerichtete Schirmbriefe, siehe 8. 63,

dann 23— 5, 183. 1H7) und die Entfaltung desselben liel offenbar erst mit

der Hebung und Neuorganisation des L. K. unter C>ttokar II. zusammen
(schon die Klerusprivilegien seit Pfemysl Ottokar I. geben Anlass zur He-

bung der Präger Qerichtsbarkeitj. Ausserdem erblickt der Autor eine ge-

wisse Ähnlichkeit swischen dem Landsehreiber in Osterreich nnd in

Böhmen, woselbst die Beseichnnng des »Land*schreibers schon vor der

Zeit Ottokars IL vorkommt; er denkt dabei an den Schreiber der Land-

tafel in Böhmen und glaubt, dass sich dieses Amt in Österreich (nach

vorausgegangener läogerer Entwickelung) erst unter Ottokar von der Kanzlei

abgelöst habe und mit dem Kammeramte verschmolzen sei (der Autur tin-

liet bei demselben im Gegeusutz zu Dopsch vor (Htokar keine eigentliche

1- inanztätigkeit, erst da erlangte sie Bedeutung nach der Zusammenstellung

des Batomrinm anstr. 1262— 1265).

4. Endli«di erwähnt der Antor noch, dass Ottokars Beformen auch in

die StandcTeridÜtnisse mngegegriffen haben; er wollte sich aber auf eine

Veigleichnng der österreichischen Verhliltnisse mit den böhmischen nicht

einlassen, weil letztere nicht hinlänglich beleuehtet seien. Er hebt ledig-

lich hervor, dass Luschin in Betreff der österreichischen R i 1 1 e r s c h a f t

das Vorbild der böhmischen Vladyken vorge^^chwebt hat. Diesbezüglich

hätte er eben doch noch weiter bemerken können, das.s im L. B. I sich

keine Spur darüber vorfindet, wie Ottokar die Zuständigkeit über das Leben

der müreien Bitter snerst den tiberwiegend in den HBnden der Herren

'befindlichen niederen Landgerithten suhanden seiner oberen Lsndrichter ent*

zogen hat, bis er dieselbe dem obersten Landrichter vorbehielt — was

nach Ottokars Falle zu übernehmen den Herren allerdings nicht passte.

Der Einwand, das L. R, I kenne nur die Ausdrücke »rittermHssig* und

>sendffiässig*, während das L. K. II daneben noch die späteren »Bitter
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und Knappen«, beziehangsweiM pronusens »Sitter and Knechte besiut

freUidi kein grossefi Gewicht, nachdem diese Bezeichnungen bereits wieder^

holt im Landfrieden 1254 and im L. A. 11 bloss in dem gani onterdrückten

mittleren Teile vorkommen.

Wenn der Autor noch di«' Verhiiltnissi' des II e r re n s t an d e s naln^r

berücksichtigt hätte, wäre demselben eine dankbare Partie nii-ht entgangen,

welche aach zur Beleuchtung beider !>. B. Teite beigetragen hfttte. Im
Ii. B. II tritt die Übergangsperiode in Bflekeicht des Emporkommens der

Ministerialen sntage:— nach dem Omndsatse des S 8 konnten bei Beehts-

spnebong über I^ben, Ehre, Eigen oder liehen bloss Haus> oder Über-

genossen Urteiler sein, allein § 52 läs&t die Ministerialen schon als Ur-

teiler über Eigen allgemein zu, auch über das Eigen der freien Herren,

sodass jene in dieser Hinsicht schon pures ihrer bisherigen l'bergenossen

wurden. Dies führte wie ler weiter dahin, dass durch I'i-toil vom 21. März

1267 Offemia von l*ot«ndorf, deren freie Mutter ihren Stand durch Ver-

beirmtung mit einem Ministerialen Kaenring erniedrigt hatte, als fthig das

Qai Hermstein sn besitzen erkllrt wnrde^ obgleich der Frsisinger Bisebof

letitereB als »Treisaygen« ansah, also bloss dem freien Adel »dinglich eben-

bürtig (cf. Adler, Zur Bechtsgeschtcbte des adeligen Grundbesitzes in

Österreich, 2*» tf., 37). Beide S§ S und 52 kommen im L. K. I überhaupt

nicht vor; obgleich dort bei anderer Gelegenheit wioderhnlt von Genos^if-n

und Ubergenossen die Kede ist, so ist doch keine bestimmte Spur \ov-

handen, dass die freien llenen eigentlich noch ibergenossen von Dienst-

mannen wären, beziehungsweise dass Nichtfreie Urteiler über Freie nicht

sein durften (so noch nach dem 8chw. sp.) — and es leigt sich hierin

der weitere Fortschritt der Zeit, in deren Yerlaafe Tomehmlieh anter Ottokar

der freie und niohtfreie Adel in den einen Stand der Landherren verschmolx,

welche dann gemeinsam Übergenossen der Bitter wurden (ähnlich spricht

in Böhmen der Landtag cn. 12r,r; von comparos und viri humilioris et

altiorifj conditidnis : aber innerhalb des Herrenstande^ war kein Unterschied l.

Das L. lt. 1. wt-lchts im Art. 1 ( - -
?! l) den IVeii n Herren und Dienst-

manueu das Kecht zur Appellation an das Beich einräumt, verlaugt, dass

sie nachher wieder vor ihrem Landesherm and ihren Haniqgenossen er-

seheinen, ohne weiter einen Unterschied zu maeben. Eine chankterittisehe

Beleuchtung gewinnt die Sache dadurch, dass L. B. I in dem dem Ii. B. II

fehlenden Art. 40 den Gütern der I^andherren (wenn sie auch Lehen oder

Vogteigüter sind) allgemein die gpriohtHche Immunitiit zuerkennt, so dass

hier die H<^rn'n nicht bloss die niedere Gerichtsbarki it besitzen, soudeni

in Rücksicht der höheren lediglich gebunden erscheinen, ihre Untertanen

den niederen Landgerichten auszuliefern: — hier liegt gewiss die Frage

auf der Hand, ob die ImmunitfttenentwickluDg schon unter den Beben-

bergem allgemein soweit gedeihen konnte, und weshalb Ottokar II. eine

derartige allgemeine Bogel im L. B. onterdrückt btttte, zomal er doch erst

selbst im Landfrieden 12.^4 die geringeren Streitsachen der Heiren der

Kompetenz der niederen Landgerichte entzog, um dieselbe seinen oberen

Landrichtern zuzuweisen (Lnschin, Gerichtswesen 45)? Haben wir es bei

Art, 40. L. H. I nicht eher mit einer neu fninmlirten Piäteusion der Herren

nach Ottükurs Zeit zu tun, im Einklang mit dem bis dahin allgemeinen

Fortgange der Kntwickeluog der ständischen Verhältnisse?
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Diiss Ii. Ii. I in vielen Bezlehun <,'en <len Henvii günatis^er ist als L. K. II,

passt ül)erliaupt bosser zur Keaktion nacli dem Fnlle Ottokars, üU /.ur Zeit

Leopold VL Es möge nur das bereit-j oben in Sachen des Burgen- und
Festenbaaes Angaftthrte in Erinnerung gebracht werden; ebensowenig findet

man im L. B. I Strafvorschriften wegen Hehlung GeSchteter (§ 57, 62),

aber schftdliche Einigung^ (§ 63, der wohl mit der Verschwörung Ottos

Ton Meissau aus dem Jahre I2r)5 /.nsamraenhiingt), und ähnlieh über un-
rechtmässige Nutzung der Vogtei (riöO. während dns Verbot der Mauten-

einhebun^' abgeschwächt (Art. 7)1, Tö) und über Münzfälschung von drei

Artikeln ein ein/iatn- angeführt erscheint (
Art. 50, S§ üfi. T:i, 74).

Die in der angedeuteten Weise dem Autor zu machentleu Einwände

betreffen eher die Beschränkung, welche er seiner Aufgabe gegeben hat,

wollen aber nicht beeagen, dass er im Wesen auf einem Irrw^ sich be-

tende. Seine Arbeit sengt wirklidi von Sachkenntnis und Beife des Ur-

teils ; und indem dieselbe die Forschung über das L. R. I und II in ein

neaes Stadium einführt, ist sie ein wertvoller wissenschaftlicher Beitrag

für das Gebiet der Kecbtsquellen und auch die Geschichte des öffentlichen

Kechtes in Osterreich u. E.

Prag. Bohuslav l^reiherr v. Rieger

C. EubeL Hierarchia catholica medii aevi (voL 11), sive

aummoAiro pontificnm, s. B. e. cardinalium, eeclesiarum antistitutu

seriea ab anoo 1431 asque ad annnm 1503 perdacta. Mo-

nasterii 1901. Vm und 328 S. 4P.

Die Bd. lU, 554 dieser Zeitschrift ausgesprochene Hoffnung, dasä

Eubel seine treffliche Hieraiehia catholica fortsetxen möge, hat sich in erfreu-

licher Weise erfHUt; er selber beschenkt uns mit einem zweiten Bande,

welcher bis zum J. 1503 rdcht.

Da die Grundsätze, die Einrichtung und die Gliederung im zweiten

Bande wesentlich die gleichen sind, wie im ersten, so kann ich in dieser

Hinsicht auf meine ausführliche Besprechung, Mitteil. 1«), 540— 554 hin-

weisen und mich begnügen, hier das Neue und Abweichende, das sich zu-

gleich als Verbesserung darstellt, hervorzuheben.

In dem flberans knappen Vorwort berichtet der Verfasser abermals über

die Quellen seiner Bearbeitung. Sie stammen auch jetzt wieder fast ans-

BchllessUch ans den pSpsfcliohen Archiven, fliessen aber mit dem Verlauf der

Zeit immer reichlicher. Zu den schon im ersten Bande benützten (den

päpstlichen Bullenregist^rn, den Libri obligationum consistorialium und den
J^ibri obligationum et solutionum) treten nun auch die Schätze <les K'on-

siötoritthircliives, unter welchen Kübel namentlich den Liber proraolionum

1489— ir)03, die Acta consistorialia des Sekretärs Augustinus Favoritu«»

1492— 1513, dai konsistoriale Tagebuch des Kardinals Ascanius Sforza

1498/9 nennt, sowie die Sebedae des GarampL Ansserdem hat Eubel aber

illr die erste AbWlong dieses Bandes (Snmmi pontifices et cardinalee) noch

eine xtiebe Fülle wertYoUer Notiien ans dem vatikanischen und Konsi-

storial-AidnT terwertet Um nur anf besonders Wichtiges hinzuweisen,

XittMlaifM XZI7. 11
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erwttbne ich die ZaaammeiiBteUiuig des Itinenra der Fipete Martin Y. imd
Engen IV., sowie die antbentischen Nachriehten Aber Zeit nnd Teilnehmiit

der Konklave von Kicolaus V. bis auf Pius III. Ferner mache Loh anf-

merksam auf den wichtigen Appendii I. der gleichen Abteilang, der unter

dem Titel Annotationes sehr zahlreiche (S. 27— 00) chronologisch geord-

nete Daten zur Geschichte der einzelnen uufgeziihlten Kardinale für die Zeit

von 1440— J5()3 gi^t. Sie stammen gleichfalls aus grösstenteils an-

edii'ten Akten derselben i'roveuieuz und werden bei keiner einschiti^igen

Untersochung ausseracht gelassen werden dfirfen. Ein weither Appendii
handelt« was man hier weniger erwarten dfirfte, de camerariatn a. ooU^L

In der sweiten Ahteilnng, der Series episcoponun, ist ebenfalls ein

ganz neneri d. h. im ersten Band nicht Torhandener nnd daher auf deo

Zeitranro beider Bftnde ausgedehnter Appendix eingeschoben , der beaon*

ders iHr die Landes- und LokaL-Gescbichte sich sehr nützlich erweisen

wird: eine Liste der Diözesen, in welchen im 13. bis 15. Jahrh. Weih-

bischöfe fungirten, nel>3t einem chronologischen Nachweis dieser Dignitäre

Die Auswahl und Anordnung der bei jedem Bisehof angegebenen Daten

ist tiiesell e wie im ersten Bande, ,equidem comaiodicirein (d spositionem 1

excogitari nun potui* sagt iler Autor in der Vorrede; wir wollen nicht weiter

mit ihm darüber rechten sondern uns des Gebotenen freuen. Als eine

Verbesserung ist es zu begrüssen, dass jetzt in jenen Füllen, in welchen
das Datnm der dritten Kolumne sich nicht anf die pftpstliche Provision

sondern auf voi angegangene Wahl durch das Kapitel 0 1er auf die Ver-

pflichtung oder Hezaiiluug der Annale in der päpstlichen Kammer bezieht,

diese Sachlage deutlicher in der zweiten Kolumne gekennzeichnet wird.

Den Schluss bilden Addenda et emendanda zu dem ersten Band, wo-
bei auch (He in Yersrhie<lenen Besprechungen gebotenen Verbessoriingen

und Ergiiuzuugen, so weit ich sehe mit einer gewissen Auswahl, beiück-
.«iichtigt sind.

Die Zuverlässigkeit und (Jenauigkeit Eubels hat schon >eiu erster Ban^l

der Hierarchia bewiesen; wie sorgaam er weiter gebessert hat, zeigen etwa
die vermehrten Angaben über die von Martin V. promovirten Kardinale
im Vergleich zur Liste des ersten Bandes.

Der Endpunkt (1503) ist durch einen rein iusserlichen Grund gegeben:
durch die grossere Lücke, die gerade da in den An&eichnnogen über
^ic Provisionen der Prttlaten gfthnt. Hoffentlich findet sich auch dafür
oine Ausfüllung. Denn wir möchten der Erwartung nicht entsagen, dass

ein Hilfsbuch, welches bald als unentbehrlich angesehen werden wird, noch
weiter fortgesetzt werde. Und abermals muss ich bet()nen, das-i ganz be-

•sonders ein dringendes Bedürtuis nach so verlüsslichen un l inhaltsreichen

Listen der Kardiniile auch vom 16. Jahrh. herab besteht. Es ist ju wohl
zu begreifen, dass Eubel seine übrigen wiBsenschaftliehen Arbeiten aieht
durch solche mühevolle Zusammenstellungen aufhalten wiU, aber nachdem
einmal ein so gründliches und praktisches Fundament gelegt ist, dürfte

sich wol nicht all/.uschwer ein Jünger, etwa unter den in Rom lebenden
(ieistlichen Hnden, der im Sinne und unter di r Leitung Eubels weiter-

arbeitet. Die kleine L'uaunehnilichkeit, dass man dann die Kardinals- und
Bischofslidten von 5üO—600 Jahren in mehrere Bände verteilt benutzen
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mibste. wiivf ohne allen Belang gegenüber dem Nutzen, welchen «lieses ver-

tUeDstliehe Werk jetzt schou stiftet und ia Zukunft stillen wird.

Innsbruck. • £. ?. Otteuthal.

Briefwechsel des Hersogs Christoph vou Wirtem-
berg. Im Auftrage der Kommission für Landesgeschichte herausg.

Ton Dr. Y. Ernst. I. 1Ö50— löö2. Stattgart 1899. 900 S. IL 1553
- 1554. Stattgart 1900. 733 S.

Von diesen zwei ersten Teilen der vom Herausgeber selbst auf 5 bii

6 BSnde Tennschlagten Edition der Korrespondans Christophs tob Würtem*
berg enthalt der erste, wie Emst in seinem Vorworte zntreffend ansein-

•n<l*M:^otzt, Material, ans welchem die auf freundliches Verbilltnis zum
Kaiser (gegenüber den würtembergischen Ansprüchen König Ferdinands) ab*

zielende, zuniirhst sehr schwierige und riskirte, nach 1552 wesentlich er-

leichterte Vf rniittlungs- und Neutralitätspolitik des Herzogs hervorgeht.

Die an diesem Orte der Iliinke'schen entqpgengcsttdlte Auflassung über die

Tendenzen Kurls V. beim zweiten Zusamuieutreteu des Trieuter Konzils (s. XVi)

leidet an innerer Unwabrsebeinliehkeit; das MaditbewoBstaein des Kaisers .war

damals bereits gemindert und der kaiserliche Hof nicht absolnt unttttig

(a. 332 A. 2), sondern in der Stille auf seine Verteidigung bedacht

Lebhafteren Widerspruch mus.ste das Vorwort zum zweiten Bande, nicht

nur wegen der darin zu Tage tretenden Cberscbiltzung des gelieferten Mate-

ria'.es, fcoudern aucii wegen seiner vernichtenden Kiitik eines bisher boch-

jingesebenen Huches, des von K. Urandi herausgegebenen IV. Bandes der

Druäei'scbeu Beiträge zur Keicbsgeschichte hervorrufen. Die von Ernst

gesammelten Aktenstücke enthalten ohne Zweifel reichliche und wertvolle

Beitrüge sor würtembergischen Lokalgescbichte; zur allgemeinen Beichs-

geachtchte bietet nur der ]. Band sahlreichere Stttcke von einiger Beden-
tang, während der zweite über das bei Druffel IV. Gobotene doch kaum
hinauskommt. Gleichwohl glaubt der Uerausgeber auf Grund seiner Edi-

tiou die bisherige AutTassung daliin korrigiren zu dürfen, dass, wenn ich

ihn recht verstehe, nicht 15'>2 und 1555, sondern l.'jöü und 1554 die

entscheidenden Jahre dt r Zeit gewesen, dass der Au<:slmrger Reichstag in

keinerlei ursücblicheiu Zusammenhange mit dem ^a^^uuer Vertrage st^ihe

nnd niemand »dem Geiste der Gegenreformation völlig gerecht wwde, der

«eine Oeburtsstunde im Jahra 1554 übersehe* (was freilich bisher noch

jedmi Forscher possirt ist), »wfthrend sich beim Durcharbeiten der Akten

dieser Zeit seine Entstehung (I) fast mit Händen greifen lasse.* Mir hat

sich nun diese Empfindung so wenig aufgedrängt wie anderen Rezensenten

und wir glauben noch immer im Vertrage vmü Pas-au trotz seines transi-

turi.-^chen Charakters den Ausgangspunkt der religiösen Kompromisspolitik

dieser Zeit erblicken und die obangesagtc »Geburt^tunde* der Gegen-

reformatioii auf spiter Terschieben zu sollen. — Der in seiner masslosen

Form ebenso unberechtigte ols unzarte Angriff auf das Dmifol-BrondiBehe

Bneh ist von Brandl selbst (Deutsche Literaturzeitung 1901 n, 13)» na-

mentlich aber von W. Goetz (Beil z. Hünchener A. Zeitnng 1901 ».121
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und iJöltinger Gel. Anzeiger 1U02 8. 43— ClO in so eingehend begründeter

Weise als eine »schwere Verfehlung gegen die wissenschaftliche Gewissenhaftig-

keit* zurüdv gewiesen worden, dass es genügen möge hier <lie Zu^^linminng

zu die-t'U Ausführungen auszusprechen, aus denen erhellt, das-i Ernst nur

i'in Sechzehnte! des genannten Huche.s als fehlerhaft brandmarken kann und
eine genaue Trüfung die Haltlusigkeit eiues grosses Teiles auch dieser

Vorwürfe ergibt Den in den genannten Be^precbnngen gemachten Aua-
stellnngen im Einzelnen füge icä bei: Die Benidmnng dea kaiaerlielien

Beiebahofratea Karls V. als dentscher Hofrat oder Beicfasrat (L 6, 27)
scheint unpassend; die Di utaoben hatten in die<^rm Rate zuletzt das Wort;
Haas (von Laufen), nicht Hass und Tisnae sind kais. K' ichshofräte. nicht

einfache Kilte ; die dnrchgehfTi'lf Bczrichnung des Vertrages von Kaadrn (ce-

chisch Cadan) als Kadaurrvcrtrag ij^t ein starkes .Stück. Ernst hat in

eint-r >( ithi r rrschient-nen Erwiderung (würtemb. Vierteljahrshefte N. F. XI.

rj 02, 24'J

—

25G) allerdings manchen der ihm im Einzelnen gemacbtesL

Vorwürfe an entkräften (vgl. besondere 8. 260 und 263 ad Dmifel I?.

n. 19 nnd 456), die Flficbtigkeit der Ansarbeitnng lahbeieber Snerpte
Druffels — aber doch hauptsächlicb eben nnr diese — zu erweisen ver-

moebt; einen Beweis der Berechtigung si>tn«T masslosen Eiitik aber hat

er darin nicht erbracht, obwohl es ibm gefWt, sein Urteil bier womOg^Ueb
noch Schürfer /u wiederholen.

In der Trag«- der Editionsmtthodf bei motlernen Verotfeutlichimgea

hat diese Publikation allerdings eine bedeutende Anregung gegeben. Man.

kann obne Cbertreibung sagen, dass der hier befolgte Vorgang kein glück-

lieber ist; indem Emst gegen die üngenanigkeiten der Droflbrsdien Ki*
zerpte anftrat, verfiel er in den entgegengesetzten, viel yerhftngniavollenm

Fehler: er edirte ins Breite. So ist sein< E lition weder überaiebtUeb iiod
praktisch, sondern verrinnt ijis Uferlose: 5 Jahr«- Geschichte eines ein7.ig»'n

Teri'itoriuMis und fast 2(HM) Stücke, (leht das so tort, dann scheint die

Ijnniöglichkeit gewissenhaft- r l.iteraturbeuützung in moderner Gt-schichte

eine Frage der nächsti'U Zukunft, Es ist recht schön, die Führung durch

die 80 aufgestapelten Aktenmassen anf das Begister sn übertragen; aber

was hilft das sorgfiütigste Begister, wenn der Benfitser etwa fElr den Hei-

delberger Bond gleich hunderte von Verweisen vorfindet, fiberdiea ohne
jegliche? Erkennungszeichen, ob diese sich auf wichtige oder belanglose

Stücke beziehen? Hier hätte der Herausgeber der Korrespondenz Chri'stofs

aus der von ihm angefeindet t n Fassung der Auszüge, aus der Brandischen

Anlage des K'egisters ranncht-rlei sich zu Nutz»- machen können: ich ge-

denke im besonderen nur der wirklich musterhaften Edition des Augs-
burger lieligionsfriedens dortselbst (n. 071). In V'erfolgung der Druffel-

sehen Editionspraxis wird aber die s\ stematisehe Qrappimng von sadilieh.

verwandten Aktenstücken um emen Kern, ein Hanptdoknmenti berom und
damit die Entlastung des Beg^sters noch energischer zum Ansdmck ge-

bracht werden müssen, sollen wir mit dw Publikation modemer .\kt<?n-

stücke nicht zu jener Büchermachirei d<s XVII. Jahrhunderts /urück-

kommen, dii' mau neuerlich zutreffend als »holländische Ki^aukheit* be-

zeichnet hat.

Wien. H, Krotschmayr.

i^iyui^ud by Googl
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V, Bibl. Die Einführung der katholisclieu Gegen-
r e t'ü r lu ;i i i u 11 iu N i ed o r T. s t e r r e i c h durcli K u i > e r Ii u d o 1 1 1 1.

(1570—1080). lunhbruck Wagmr llMlO. 182 S. Mit einem rersoneu-

register.

Dt-r Verla-^" I ffilirt si in Ilucli mit dem berechtigten Hinweis»- auf den

uiigonügi'iidt ii J^tan'l unserer K'-nntnis der Anfangszeit der Gt't,'euTt'furma-

tion in KitHkrüsterreich i'in und will mit demselben di> <e bücke aunlülli'n.

Der Kampf der protestantischen Stünde dieses Kronlandes mit der katho-

lischen Landesreg^erang, der eigentlichen, von kirohlieben Kreisen sonächst

nnr ungenügend unterstützten Trägerin der gegenreformatorischen Ten-

densen, und di r endliche Sieg der landesherrlichen Gewalt i t lt;i>r anf

Orund grösstenti il«* arcbivalisclK-r Qucllrn aus Wien und Münch< n Ins in

jjeiiit* [»ttailHi verfolirt. Cnmi licutlicii • ij^rHit sirb. wii« ilas in Dstcn-rich

damals un 1 namentlich später piaktii^irtc v>vbtcm der Katholisirung in

Bayern ansgedacht worden ist nnd in NiederOaterreich xnr Geltung

kommen konnte, als es im Jahre 1580 der Begierung gelang, die

Vereinigung der zwei oberen Stttnde mit dem Teerten zu sprengen.

Dickes Jahr, in welchem zugleich mit dem OlTenbarwenlen der Zerfahren-

heit im protestantischen Lagi r die katholische Sache in Melchior Khlesi

einen gewandten Organisator erhielt, ist für die Geschichte des nieder-

österreichischen Proteatantismus ein Epochejuhr; mit ihm setzt recht eigent-

lieh die radikale Oegenreformirang des Landes ein.

Bei aller Anerkennung des Wertes einer berichtigenden Neudarstellang

dieser Geschehnisse muss gegen .h n VerfaMer doch der Vorwurf erhoben

werden, er habe sich von der L;i-1 seines reiehlieli beigebrachten Mute-

riales nicht zu betn-it-n veunotlit; trflgt seine j.'fwiss verdienstliche

Arbeit zu ihrem Schaden nur allzudeutlich den Charakter einer wenig ge-

gliederten Aneinanderfügang von Aktenauszügen, wobei der Fluss der somtt

nicht ungewandten DarsteUung im Detail des Hateriales ersticken muss.

Wien. H. Kretschmayr.

Notizen.

Ein Mail linder Onoraasticum vom J. l'jr.O. — XatdidtMii Stadt

und Gebiet von Mailand vier Jahr*- hindurch unter ei liillcrten l'urtei-

k&mpfen, welche noch durch Verhänguug des Interdikts vcrschUrlt worden

waren, schwer gelitten hatten, wurde 1266 lom Papet CSemou lY. ein

Frieden diktirt, der durch eine Art Plebiseit gesichert werden sollte. Die

Familienhäupter, so besagt ein damals aufgenommener notarieller Akt,

iuravemnt ail s. dei evangelia itare mandatis summi pontificis et Koma-

nae ecclesiae secundum formara expressam in litteris d. papae ho.-'tcntis

et lectis per d. tratrem (ialar lum ordinis praedicatorum, capellanum,

penitentiarium et nuntiam etc. Die Namen aller Vereideten sind unter

soleher Anfimhrift anf 25 Peigamentblftttem (24 Oentim. breit, so dass

Baum war flElr drei oder auch vier Kolumnen) Teneicbnet worden. Sechs
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derselben, wrlcho zusammen 5 Meter Ifing sieb in einem Miscellnncenbande

dea vatikanischen Archive erhalten haben, sind von dem Geistlichen Äcbille

B»tti, einaai der Doktoren der Ambronana, aafgefanden imd jfingst im

ToL XXI der Memorie del B. Istitato Lombardo di adenze e letteie in

musterhafter Weise herausgegeben worden. Aus diesen Fn^menten lernen

wir von den Angehörigen der drei nach altem Gebrauche als Porta Ver-

cellina, P, Nnova und P. Romana bezeiclmeteu Stadtteile, d.h. von 21:J4

Bürgern je tlen Vor- und den Familiennamen kennen, vielfach auch die

Namen der Oi^tschut'ten, aus denen sie stammen; ubgleieh sich gewis>*-

Namen oft wiederholen, wenien uns so 55(1 Vornamen, 4U4 Familiennamen

und 380 Ortsnamen überliefert. Das ist, abgesehen von den hier gebo-

tenen mannigfachen AnÜMhlflssen zur Lokalgesehichte, ein den Nameni-
fbiaehem gewiss willkommenes Material — Im Anschlnss an diese Notis

sei auch auf eine zweite neae Publikation Ratti's aufmerksam gemacht,

betitelt Due piante iconograficlie di Milano da MSS. Vaticani del secolo XV,
welche er dem 4. italienischen Geographen-Kongresse gewidmet hat

8.

11 Monte dei Paschi di Siena o le aziende in eääo riu-
nite. Note storiche mcoolte e pnbblicate per ordine della Depntazione.

Yolnme VI. Siena 1900, tipograiia Sordomnti di L. Lassen. XXI ond 783
Folioseiten* — II Monte dei Paschi di Siena. Somraario di note

storicho e stuf laiche. Siena 1900, tipografia Sordomuti di L. Lazzeri. VI

und 2G4 Folioseiten. — I ber eleu Plan «h'i erstgenannten inhaltsreichen

Werkes habe ich in dieser Zeitschrilt schon Iriiher einiral (Band 19 S. 7 34)

eine kurze Mitteilung gemacht. Man «larf wohl sagen, dass es in seiner

Art eine der am breitesten angelegten Veröffentlichungen ist, denn der

vorliegende Band behandelt auf 98 Doppelbogen die Oesehieke der Anstalt

wfthrend eines Zeitraums Yon 26 Jahren! Freilich bietet das Bneh auch
nnvergleichlich mehr, als man nach seinem Titel erwarten würde, nSmlidi

eine eingehende Darstellung der vom Grossherzog Peter Leo-
pold, (unserm Kaiser Leopold II.) während seiner Begieruag
in Toscana zur Hebung der wirtschaftlichen Lage und des
geistigen Lei) »-na in Siena getroffenen Massrege In. So »-r-

halten wir denn mit der räumlichen Kinsehräukuug auf das alte (jebiet

von Siena, doch nicht ohne Ausblicke auf die Regierangstätigkeit des

Herrsehers im ganzen Lande, ein anschauliches Bild seines Wirkens. Wir
yerfolgen seine Bestrebungen zur Urbarnachung von Snmpfland und zur
Hebung der BeT5lkerang.^zahl, zur Beseitigung der Tieschrftnkungen im
Handels- und Gewerbebetrieb, zur Her^trllung geordnetei- Münssnstlnde.

Wir erfahren nicht minder von den Verbesserungen «b s < ierichtswesens und
der Unterriclitszustände, und als notwendiges Gegenstück, von der Itesei-

tigung Teralteb r Einrichtungen und überlebter Privilegien. Die Geschicke

der Anstalt erscheinen allerdings zuweilen in nur losem Zusammenhang
mit der Schilderung der allgemeinen Lage, dies mindert jedoch die

Dankesschuld nicht, die wir gegenüber der Direktion fQr die Übernahme
der bedeutenden Kosten dieser YerOifontlihnng, gegenüber ihrem Sekretär,

Cav. Narciso Mengozzi für seine objektive und gewissenhafte Darstelliing der

Wirksamkeit Grossherzog Peter Leopolds hegen.
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Das zweite Werk ist eine Gelegeiilieitsschrilt au^ Anlass der Pariser

Weltaus^telluncr. Es 1>i€tet nach andern Gesichtspunkten geordnet einen

Auszug aus der Geschichte der Anstalt nach den bisher erschienenen c» lUin-

den, beansprucht indessen duixh DarstelluLg der Schicksale seit dem Jahre

1790 ond dwch die Beigabe des statistisebeii Materials auch selbstfindigen

Wert. Wir Terdanken diese ZnsammeiisteUiuig gleichfiills dem Fleisse de 4

Generalsekielttrs Gar. Naroiso Mengozzi.

Graz. Laschin t. Ebengrenth.

Pas bekannte Buch von U<j;o Bai/. an i. Le cronaeho Italiane
nel medio evo ist vor einiger Zeit in zweiter Auihige orscliienen,

welche die seit der ersten 1884 verüffeutlichten Arbeiten und Editionen

im Ganzen fleissig verzeichnet und benützt. Die Anlage des Baches und
sa allermeist aoeh der Text sind dieselben geblieben, vgl. die Anzeige

der englisefaen Aasgabe des Baches von Pribram im 5. Bd. dieser Zeit-

schrift, S. n .').'). Tn halb populörer Weise unter Einfügung von Proben
entwirft der Verf. ein Bild der Geschichtsschreibung in Italien vom 6. bis

14. Jahrb.. wobei auch einzelne wichtige Akten- und Briefsammlungen

wie die ICassiodors, rJregors 1. und Gregors VII. besprochen werden. Nur
ausnahmsweise aber werden Auslllnder behandelt, die italienische V'erhält-

nisäe berührten, wie Otto von Freising. In Fragen der wissenschaftlichen

Kritik and Eoniroversen lässt sieb der Verf. aach in der zweiten Auflage

nicht tiefer ein. Nachdem ein italienischer Wattenbach noch immer aus-

steht, wird auch der Forscher in Balzanis Buch manche Aufkittrang suchen

und finden, und sicher wird es der italienischen geschichtsbeflissenen Jugend

gute Dienste leisten, nm sieh in der vaterUindischen Geschichtsliteratur

des Mittelalters zarecht zu hnden. U. v. V.

In seinem ^»La cattura e prigionia di Anuibuie Maive/^i
in Germania« (Bologna 1900) betitelten Aufsätze, der in der Hauptsache

liQr die Lokalgeschicbte von Bologna von 1432'- 1494 belangreich scheint,

bietet G. Corrini aach einen kleinen, aber doch beachtenswerten Beitrag

zur deatsch-italienischen Handels- und Rechtsgoschichtc des Spütmittelalters,

im Resonderen zur Vbung des Systems der damals so beliebten , Uepres-

s dien ^ und zur Entwicklung des diplomatischen Verkehrs, Die in reich- r

Auswahl beigeschlossenen Beilagen, sämtlich uns <leui Staatarchive /u

Bologna, enthalten mehrere Briefe von und an Kaiser Friedrich III., Herzog

Sigismund von Tirol und König Maximilian I. und sind für deren 6e-

eebichte nicht ohne Wert. H. K.

Julius Ficker.

Der Tod hat im Jahre 1902 unter den Historikern, namentlich in

Österreich, eine furchtbare P^rnte gehalten: Schelier-iSoichorst, Büdinger,

Beer, Ficker, Kaltenbrnnner, Dümmler, Erones sind geschieden, darunter

Nianer, welche die deutsche Geechichtswissenschaft zu ihren besten Namen
zahlte. Der bedentendeste unter ihnen und der bedeutendesten einer unter
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(leu (leutächeii Geseliichtslur.-clieru der Jft/Jzeit. f^owohl durch den Umfang

und die Vielseitigkeit des Arbeitsgebietes ab durch die Selbätüudigkeit

der FonchoDg und die tod ihr ausgehenden Anregungen, mr Fieker^).

Julius Ficher wurde am 30< April 1826 zu Paderborn geboren. Ntc^

dem frfihen Tod seines Vaters, eines angesehenen Arztes, übersiedelte seine

Mutter nach ihrer Vaterstadt Münster. Hier besuchte er das unter Stieveä

Leitung stehende Gymnasium, schon damals voll Interesses für die heimrit-

liche Geschieht»' und nebenbei für .Matliematik und Astronomie, für die

auch in späten Jaiiren noch gelegentlich die jugendliche Vorliebe her-

vortrat, bezeichnend für sein Wesen, das auch im Wissen und Können

der Geschichte die ToUe Klarheit und Sicherheit des «lakten Beweises

suchte, nir den Heiz, den wissenschaftliche Probleme auf ihn ausübten.

Hit 18 Jahren becog er die Universität Bonn, um die Jtuna zu atodireB.

aber schon nach 2 Jahren trat er an die philosophische Fakultüt über

und widmete sich, 1847—1848 auch an der Akademie in Münster und an

der Universität in Berlin, ganz der Geschichtswissenschaft. Konnte d-r

juristische Formalismus auch nicht die Anziehungskraft ausüben, ihn fest-

zuhalten, so hat er doch, wie ihm Höhmer einmal schrieb-), »nicht ver-

gebens zwei Jahre Jurisprudenz ..^ludirt'', das historische Becht, sein«

Entwicklung und Fortvrirkung im Staatsl^sben wie in seinen Einiel-

erscheinungen, log ihn immer wieder und mehr und zuletzt ganz in sdns

Bannkreise, nicht nur die Geschichte, auch die Kechtsgeschichte, der hier

auch der weite Blick des Historikers und seine sichere Methode zu gute

kam, hat ihn unter ihre Werkmeister zu ziihlen. Im Herbst 1S48 weilte

er einige Zeil in I'iankfurt. als die Nationalversammlung dort tagte, und

trat in jiersünlicl.'' Üe/iehungen /u liriiiiner, die in den nächsten Jahren

geradezu herzliche wurden — waren es doch verwandte Naturen, in beiden

die gleiche Selbstlosigkeit för die Wissensehaft, das gleiche Interesse ßr

die Beichsgeschichte und ihre Auffassung, dieselbe Vornehmheit des Cbv

rakters. Böhmers Persönlichkeit und Arbeiten übten auf Ficker bestim-

menden Einfluss, im Vorwort zum »Beichsfürstensiand* (p. XIV) betont

er selbst, >was er dem Meister verdankt*; standen beide auch den

er/ilhlenden Quellen keineswegs fremd gegenüber, so bildeten doch die

Urkunden die le^le «irundschichte ihrer ArV»eiten und lieferten uinsü

reicheres Krgebnis, je weniger damails die Forschung sich mit ihnen zQ

befassen verstand ; um jene Zeit w»ren Böhmers Regesten der Staufor mm
Abschluss gelangt, auch Ficker wandte sich bald den Stauton zu und ^
Stanferzeit blieb der Mittelpunkt seines Arbeitsfeldes.

Schon die — selbstverstUndlich lateinisch geschriebene — Dissertation

über <len Versuch Heinrichs VI., Deutschland zu einem Krbreich zu machen«

mit der Ficker 184U promovirte, gehörte dieser Zeit an. Sie ist Aschbsch

'1 Für nilhere Daten verweise ii h auf die Nekrologe von Julius Junp in

Cat Beilage zur »Ailgemeiueu Zeitung* vom 22., 23. und 24. Dezember 190^

Kr. 293—295, ron P. Pantschart im 23. Bd. der Zeitschrift der Sayigny-Stiftnsff

(üeiman. Abth.) und die von K. v. üttenthal bei der Gedächtnisfeier für Ficker

am 13. De-emb v I!Mi2 <r(.baltene Hede (Innsbvutk 1902). Hin Nekrolog von

ü. Redlich wud in der liibt. Vierteljuhrschritt erscheinen. Eme au8führlich6

Biographie auf Grund der hinterlnssenen Schriften und Briefe ist geplant.

*) Jausaen, J. Fr. Böhmer« Leben und Briefe 9% 230.
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gewi'liiiet. einem der l'ieun«le I{öbmer8 und dem einzigen seiner Hitnnor

Lehrer, der ihm niilier getreten war. Auf (Jrund der.->ellteu babilitirte er

sich auch ifSöl in Bonn. Es waren Jahre jugi^n»! froher Schaffenslust und

emsigen Fleibses. Nüch Ende 1849 wurdo das Buch über Hiinald von

Dassel, den iatkrüftigen Kanzler Friedrich Barbarossas and Erzbischof Ton

Köln, dessen antirümisohe Politik allerdings weniger die Billigang des

yerfaasers fand, fertig gestellt, 1851 erschienen die »Hflnster'schen Chro-

niken* als erster Band der ({eschichisquellen de- Histums Münster, im Sep-

tember 1852 wnr das Werk über »Engelbert den Heiligen, Er/bischof von

Köln und T?eichsverweser* vollendet — hciraische und rheinische Stoffe

in naher Verbindung mit der Keich^ige.schKüte.

Als (iraf Leo Thun die Keform der österreichischen Uuiversitüteu —
die beste Tat jener Beaktionszeit und ihr einziger Fortschritt — ins

Werk setzte, berief er 1852 auch Ficker als ordentlichen Professor der

Geschichte nach Innsbmck. Es war ein bescheidener Wirkungskreis, in

den der junge Gelehrt • intrat: die rniver.^itftt Innsbruck hatte damals

nur zwei vollständige Fakultäten, die juridische und philosophische, 1853
'/.ßhlte sie 2 IS Hörer, von denen nur ein Zehntel auf die mit Lehr-

stühlen ausgestattete philosophische Fakultät enttiel. Hier galt es. und zum
Teil unter erschwerten VerhJiltuisaen, den wibaenschaftlichen Buileu /.u

roden. In wenigen Jahren gelang es Fickers Lehrtalent an der kleinen

Universitttt eine historische Schule zu schaffen, die erste und beste nicht

nur jener Zeit in Österreich, bis ihr erst später in unserem durch Sickels

Tatkraft gehobenen Institut, allerdings auf anderem Arbeitsgebiet, eine

ebenso ao^eseichnete Schule an die Seite trat. Alfoos Unber und Durig

gehörten zn -^einon ersten Schülern: bald zog sein Tiuf auch seine Lands-

leute nach Innsbruck, Ürutfel, Touriual. iSclieHcr-Hoichor.^l, dessen fein-

sinnige Kritik und Arl)eitsfpbl am mei<i«'n das (;- präge der Ficker'schen

Schule wahrte, Stieve, Bussou kameu dahin, um ihre wissenschaftliche

Ausbildung zn Tollenden. Böhmer brachte den Erfolgen dieser Schule

das lebhafteste Interesse entgegen, er erklärte sich bereit die Mittel zur

Veröffentlichung Ton Arbeiten derselben zur Verfügung zu stellen. Daneben
beteiligte sich Ficker eifrig an den wissenschaftlichen Vortrügen im Fer-

dinandeum, in dem die geistigen Interessen der Innstadt ihre Vereinigung

landen: in diesen V<rtr;if;<n V»ehandeH(> er auch Themen der tirolischen

(ieschichte. /u 'lemi JJearbttitung er sriueu einheimischen Sciuilern stete

Anregung bot. lia^ch hatte er sich iu Tirol eingelebt; das schöne Berg-

land, so erschieden von der »roten Erde«, auf der seine Wiege gestanden,

wurde ihm zar zweiten Heimat, an der er mit ganzer Seele hing.

Bs folgten Jahre röstigster Arbeit und reicher Ergebnisse. Hatte

Picker geplant, eine Darstellnng der Geschichte des Keichs im Zeitalter

Ludwigs des Baiem zu geben, und schon 1S5."> deu Entwurf begonnen, so

gab ihm die Doppehvahl von ] ;n 4 Anlass sich eingehender mit der Frage,

was damals Recht und Herkommen bezüglicli der Künigswahl gewesen, zu

befassen und auch für die Ultere Zeit klar zu legen. Dies geschah in dem
Werk »Vom Reicbsfürstenstande*, dessen erster Band 1861 erschien. Er

ist leider der einzige geblieben, der zweite schon fertige Band blieb, als

sein Intsreate sich anderen Gegenstlnden zuwandte, liegen, bis alle sich

aufdringenden Fragen znm Abschlnss gebracht werden könnten; erst jetzt
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ist Aufsicht voihan len. dass er von amlfier Hand der Öffentlichkeit ülnr-

geben werden wird. Schon dieses Werk kennzeichnet Fickera «Neitere

Arbeitsmethode: nicht die Darstellung, die gerundete Wiedergabe der ge-

wonnenen Besaltate itthrt er vor, eondem die gerne Fonehnng mit ihrem
grossen HateriBl, welche ihre Dedokticnen and Beweise wie Boosteine

fest in einander fügt, jede Frage nach allen Seiten erwSgt nnd bokuchfet,

etwaige Einwendungen und abweichende Deutungen von vorneherein be-

rücksichti<rt. mit slren^^er (n^wissenhafiigkeit das (iesicherte vom Unsicheren

scheidet. Wie er es ül>erhaupt liebt, in seinen Vorreden über seine Ar-

l)eit»'u, ihr Werden und Wachsen l?ech('nsclmft zu geben, so weist er auch

hier im V^orwort aut seine Eigenart hin, dass er an die Arbeit ohne Vor-

bereitung, ohne jede Übersicht Aber ihre sehllessliche Aosdehnnng, über

die Terschiedenen Gebiete, welche sie ber&hre, gegangen sei, wie der An»-
gangsponkt sich nngesncht dai|peboten, wie die Entwicklnng der Forschung

selbst ihn erst auf ihre schliessliehe (lostultunnr and Umgrenzung gelltet

habe. Eine andere Frage aus dem Lelionretht grif divs rasch foli^en !e

Buch »V(im Heerschilde« auf (1^02). l>ie von Kicker angeregte Durch-

forschuiie der Ilrindschriften in Innsbruck liatte aucli ein neues und wii h-

tiges Kechtsbuch, »his einst in der Burg gelegen und dann au die üni-

ersilAtsbibliothek gelangt war, den , Spiegel deutscher Leute*, zu Tage

gefordert Nachdem er in der Abhandlung »Über einen Spiegel deutscher

Leute und seine Stellung zum Sachsen- und Schwabenspiegel« (1857) den
Nachweis geführt hattf, hi^ä der Deutsch.spiegel das verbindende Mittel-

glied /wischen dem nieder- und oberdeutschen Rechtäbuch darstelle, jiab

er einen diploirati^^ch getreuen 'IVxtabdraclc, vertiefte in <'iner

J^chritt »l'ber die Hnt^ti-hungszeit «les Sachsenspiegels* gegen die Ein-

wendungen von Daniels .seine Beweislührung und stellte dann noch ls62

gegen Lubaud ;>die tJenealogio der Handschrilten des Schwabenspiegels*,

1874 gegenüber Bockiuger die Entstehnngszeit desselben fest; Fickers Kr-

gebnisse sind nun langst Erbgut der deutschen Bechtsgesehiehte. Frank-

lins »Deitriiu'e /nr Geschichte der Becepticn des römischen Bechts* fahrten

ihn auf das «Jebiet ties itnlieni^^cllen Tieichsgerichtswesens. Durch häufigen

und liin^'cten Aulenthiilt in Italien, der freilich vor allem unermüdlicher

Arbeil iu dfu Avcliiven un 1 Bibliotliek>'n galt, hatte er Vorlitbe für den
klassischen Doden des iiechts und das iiorrliche Land gewonnen, in den

wissenschaftlichen Kreisen Italiens war von den deutschen Kamen der

seine einer der bekanntesten und angesehensten. Italien als Beichsland

gehört auch eines seiner bedeutendsten Werke, die »Forschungen sur Beiehs-
und Rechtsgeschichte Italiens« (4 Bde. 18G8 -1874). Wenn auch das Ge-
ricLt.swesen, dif Fortwirkunu' und N;icliwirkung des röm'schen Rechts,

Verwaltung und Verfassung »Irr leitende l'adt'n l>lt'il»t, .«o bietet es nicht .

minder für den weiten Zeitraum von den Karolingern bis zur nachstaufi-

schen Zeit der äusseren <Jeschichte eine Fülle neuer und wichtiger Kr-

gebnissCf wie in den grundlegenden Untersuchungen über die Pacta mit
der römischen Kirche und ihre Bekuperationen, die mit dem Wust alter

Annahmoi und Behauptungen aufrttumten.

Neben diesen grösseren und grossen Arbeiten waren noch immer
kleinere, meist in den Sitzungsberichten der Wiener Akadendo veröffent-

lichte Arbeiten gegangen, welche sich mit Fragen der Verfnasiuigsgeechichte^
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odmr der Suuterzeit bescbültigteu, »über die Echthuit des kleineren öster-

rrishiMhen Fkvilmtsbriefes« (1857). »die Baielubeamten der staafischen

Fimode« (18A3)« »znr Oeechichto des Lomberdeabondea« (1868), »über

du Testament Heinricbs VI.« und »das Verfebien gegen Heinrich den
Löwen* (I87l). >ül>er das Eipontnni de«? Reicha am Reicbskirchengut*

(l8T2) und »die Entstibuni^sverbältni^se der Constitutio <le «'xpeditione

Bomanu* (1S7U). Auf sein ursprünglicbcs Tnemn, die Gescbicbte Ludwigs

des Baiern, kam er nnr noch flüchtig zurück, die anderen 8ieb ibm von

selbst anfdringendeB Stoflie> betten ihn m weit deTon abge/ogcn, sein

Interesse daran war erlahmt; ein Ergebnis seiner ersten italienischen Ar-
chivreie, die namentlich diesom Stoff gegolten hatte, war die Publikation

»Die Ul>eiTeste des deutschen Ktichsarchives in Pisa* (1S55): ausser einer

Abhandlung »Zur Geschichte <l<s Kurverein-! zu Konsc* (isTiii) vcri.H'ent-

iichte er nur noch aus dem geäunimelten Material »Urkunden zur <te-

•chiehte dee BOmerrags K. Ludwigs des Baiem^ (1866).

So klar und festgefügt in Anlage and DorcfafÜlbning diese Forschnngs-

arbeiten -ind, auf die Form bat Fickor nicht Wert gelegt nnd selbst Eigen-

arten d' S Stils trott n schart" lieivor. Doss er aber auch, wenn es ibm der

Stoff zu fordern slIu» !). künstlerische Gestaltung und formvolb ndi 1»' l>ar-

Htellung zu bundhal)cn \vu3.->te, zeigen die isr. 1 im Ferdinumliuni ^'»'liiil-

tenen Vorlesungen über »das deutsche Kaiserreich in soineu universalen

und nationalen Besiebangen* (2. Anfl. 1862). Mag man aneb nicht jede

ikrer Anschauungen teilen« die geistvolle Originalität der Auffassung, die

weiten Ausblicke, die vielseitigen Anregungen >:(h»Mn ihnen dauernden

Wert. Ihr politischer Hintergrund, ilin . Lnn^tileutscbo * Idt'o. in die sie

ansklangen, führten zu dor lekanntt-n Kontrover.-e mit Sybcl. Sy1<'l«

Gegenschrift , Die deutsche Nation und das Kaiserreich * bat Ficker mit

der Entgegnung »Deutsebes KOnigfhnm und Kaisertbnm* (1862) beant-

wortet, einer scharfen Replik, die aber auch in der Polemik durch tiefere

und bestimmtere Begründung des Positiven genug bietet un<l mit dem
Satz in die Schranken tritt, dass nicht die Verarbeitung «ies historiHclien

Stott'es nach jioliti^äcben Prinzipien die höchste Aufgabe <les Ilistoiikers

sei, sondern die, sich aus unbefangener Erwägung der geseiiichtlichen

Tatsachen seine politischen An»icbten zu l>ilden. Syhel bat den Fehde-

bandschuh nicht mehr aufgehoben und Ficker hat es ibm nie TersieheUt

dasa er den von ihm noch in der Yorrede m seinen italienischen »For-

schungen« (l p. XIX) wiederholten Vorwurf »der Unehrlichkeit <ler Pole-

mik* auf ^ich sit/rn lif>s< Ficker lehnte .Ic'.halb ISTI seine bereits er-

folgte Ernennuni: zun) Mitglietl <ler Müncbener bi-<torischen Kommission

ab, der auch Sybel augehörte. Die wissenscbattliche Kontroverse selbst

bat »ir Klirung der AnäTaasung <ler deutseben KaisenEOit wesentlich bei-

getragen, Ottokar Lorenz nennt sie »eines der bedeutendsten und epoche-

machendsten Ereignisse der modernen Historiographie*. Der »gross-

deutsche* Idealismus, der die Gegenwart nur noch seltsam anmuten n^iir.

aber damals noeh in weiten Kreisen lebte und wirkte, i>>t sehr Initd ymu

den Ereignissen desuvouirt worden; eines schwebte aber auch ibm als

Leitstern vor, die Macht und Einheit eines deutseben Reichs.

Am 22. Oktober 1863 starb Böhmer. Er hatte Arnold, Ficker, Janssen

zu seinen wissenschaftlichen TestamentsvoUstreckem bestellt Noch ein

Digitized by Google



172 Keki'ologe.

Jahr vor s^eiiifm Tod hatU' er an Fiel«!* geschneiten. cl;i»< er auf »lie Em-
siilit und nötigenfalls auf die Einwirkung und Leitung keines anderen so

viel Vertrauen habe als auf ibn^). Dieses Vertranen bat Ficker auch voU

und ganz gerechtfertigt Ein kleiner Zag ist för ihn beidcfanend. Böhmer

hatte testamentarisch verfögt, dass die Testamentsvollstrecker ans seiner

Bibliothek einzelne Bücher zom Andenken behalten könnten. Ficker .nahm

füi si. h sein Büchlein über Reinald von Dassel, das er einst Böhmer ge-

wi-lmot hatte, während ein anderer sieh das vollstündige Exemplar der

Monumeuta <;< rnianiae wühlte. t'l)er die oft >chwieri;jen und langwierigen

V» rliandlungen mit >einon »Kollegen* hat Eicker selltst l^eriditet 2). Das

liedeutendere, waü ge:>chah, um die inteatioueu Ilühmerä zur Auäluhrung

ZQ bringen, ist sein Werk; sein anssohUessliches Verdienst ist es vor aUem,

dass Böhmers Lebenswerk, die Begesta imperii, eine materielle Sieker-

stellang fanden, dass ihre Fortführung und Neubearbatong im Geiste

Böhmers sich voUzotr. dass sie zu einem Böhmers würdigen Denkmal wur-

den. Wnhrend Alfons Huber die Herausgabe des 4. Landes der Fontes

rerum <z*'niani'arum und der Kogesten Karls IV', be-^urfjrto, legte er seibat,

sein \ er^]irtclieu tiulüsend. mit Hintausetzung eigener Arbeiten die Hand
ans Werk und widmete ibm „reichlich die Sorgfalt und Mühe*, weiche

ihm »Dankbarkeit und Verehrung gegen den geschiedenen Gönner ebenss

sehr als die Sache selbst rar Pflicht machten*. Schon 18<>5 erschien das

3. Ergttnzangsheft zn den Begesten Ludwigs des Baiem, 1870 die nm&ng-
reiche Publikation der Acta imperii selectn, 1882 wurden der erste Band
von Begesta imperii V (l05:^ Seiten), die Kegesten der Herrscher von

119S— 1272. die ihn dnrcli anderthalb .labrzehnte bescliiifiiu't hatten,

zugleich Muster und Norm liir dif anderen NcubearbeituugfU. zum Ab-

scbluss gebracht. Wie vieles eigene Zugabo Fickers ist, nicht nur in der

VervollstUudiguug de.s Materials, sondern auch in der wissenschaftlichen

Verarbeitung, weiss der za wttrdigen, der auf diesem Gebiet za ton hat. üm
nur eine ausserhalb der nllchsten Fachkreise wenig beachtete EiLzelheit her-

vorzuheben, so bietet die Vorrede zu den Acta imperii selecta (p. XXXVI £)

das Beste, was wir über Begister, ihre Anlage und Anfertigung, besitzen,

wie ja Ficker auch für alle praktischen Fragen der Buchmache. Einrich-

tung' des Druckes, Format, besonderes Verständnis hatte. Ein Abkommen
mit Wait/, venscluifTte den h'egesten aueb die Üenüt/.uui: des bis dabin

unter Verschlu.ss gehaltenen urkundlichen Materials der Monumeuta Ger-

maniae. Ficker hat die Leitung der Begestent die ibm als das teuerste

Vermächtnis Böhmers galten, bis 1895 geffthrt, immer bereit sie mit Bat

und Tat zu fördern, sie sind eine Ehrensache seiner jöngeren Schule ge-

worden. Ist Scheffer-Boichorst, der ISO 7 als Mitarbeiter eintrat, für die

von ihm übernommene Epoche von Lothar III. bis Heinrich VI. auch nicht

weit über <iie Sammlung eines umfassenden Materials gelangt, so wurde
doch die 5. Abteilung grossenteils auf Grundluge des von Ficker aufge-

speicherten Stoffes von Winkelmuun vollendet, drei andere Abteilungen sind

mehr oder minder vorgeschritten, die WeiterfQhrung ist gesichert

>j Janssen 3, 395.
^) In den Vorreden zum dritten ErginzonAshefb zu den Regelten K. Ludwigs

des Baiem p. XVI und zu den Acta imperii selecto p. LXU.
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Eine Freuiulesptiicht war es auch, die Ficker veranlasste nach «Ifin

Tode Stumpfs (|SS2) die Hegeston in dessen s Reichsl<an7,lern * muh flüch-

tigen Notizen fertig zu stellen und durch verbesserte Hegister erst vull

verwertbar zu machen, eine mühselige Arbeit, vor der jeder andere zurück-

geschreckt wäre.

Die Regestenarbeit hatte Ficken Aufinerkaamkeit auf die kritische

Beobaehtang der Urkundeii gelenkt So hftnfig mnsste sie auf die Frage
der Echtheit, die Gründe der Unechtheit geraten, namentlich bei der Her-
stellung des Itinerars auf das von Böhmer und auch noch von Stampf
festgehaltene Aiiom. das-? der Urkundenaussteller an dem in der Datirang

genannten Tag an dem mitgenannten Oii gewesen sei, dass Tag und Ort

nur auf den gleichen Zeitpunkt Jiezug nehmen. Ficker war der erite, der

Schon 1865 in der Vorrede zum dritten Ergänzuugähett zu den Begesteu

K.' Ladwigs des Baiem (p. IX) anter Hinweis auf eine Belke gans un-

verdachtiger Urkunden die Scheidung von Datam und Actum, ihre even-

taeUe Besugnahme anf verschiedene Zeitpunkte betonte nnd damit den
Weg zur Klttdegung einer der wichtigsten Fragen der Diplomatik, zur

Kehabilitirnng vieler zu den Fälschungen geworfenen Urkunden bahnte —
es ist schon das Programm seines grossen diplomatischen Werkes. In

el'cnso scharfsinniger Argumentation führte er 1^71 in der ;ikademischea

Abliandlung »Über die Datirung einiger Urkundeu K. Friedrichs 11.*

(Wiener SB. Gö) den Nachweis, dass im Namen Friedrichs II., während

dieser in Italien weilte, von der dentechen Beichsregiemng unter dessen

Sohn Konrid üiknnden mit deutschen und selbst für den Aufsnthalt

Konrads nicht zntreffenden Ausstellorten ausgefertigt wurden. Weitem
IJnregelraiissigkeiten und grös.scre Schwierigkeiten, die eine andere Lösung
und Erklärung als die durch FUl^^chung heischten, begegneten Ficker wie

wohl schon l)ei früherer Urkundenverwertnnir wieiler bei der Neubearbeitung

der Regesten Friedrichs II. und des Interregnums, es wunle ihm ein

wissenschaftliches Bedürfnis, hier Kkrheit und möglichste Klarheit zu

scbaffm. So entstand das sweiblndige Werk »Beiträge zur Urkundenlehre«

(Innsbruck 1877—1878).

Hatte Sickel in seiner »Lehre von den Urkunden der ersten Karo-

linger« (1867) ein klassisches und in der Methode auch für die allgemeine

Diplomatik grundlegende» Werk geboten, so galt es doch einer eng

begrenzten Periode. Fickers Werk schlägt, vielfach auch durch dieses

angeregt, aber viel weitere (iebiete umspannend, andere IJahneu ein: scii<»a

seit etwa einem Menschenleben hatte er sich zumeist mit Urkunden be-

schäftigt und auf ihnen seine Arbeiten aufgebaut, er war ebenso vertraut

mit den Urkunden Deutschlsnds wie Italiens, mit jenen des späteren wie

des frfiheren Mittelalters, den Privatorkunden nicht minder als den Königs-

urkundMi. Ihm war der Inhalt immer die Hauptsache, die Form nur das

Mittel gewesen, die äussere Glaabwürdigkeit zu prüfen oder festzustellen.

Wie Kleinlichkeit und Formalismus, w-elcher der Wissenschaft und auch

der Diplomatik so leicht anhaftet, seinem ganzen Wesen wieder.., trebteu,

80 sah sein geschärfter Blick auch unscheinbare Dinge, die, so wichtig

sie wurden, doch noch keine Beachtung gefunden hatten, sein praktischer

Sinn reisftand es die krititdisn Fragen in ihrem Angelpunkte anznfiMsen.

Auch die äusseren Merkmale, deren Bedeutung Sickels Arbeit in gllnzender
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Weide durgelegt hatte, wurden a ; eiuem, wenn auch ge^fenü\»er der un-

geheuren Masse beschränkten, doch immerhin ganz beträchtlichen Material

in den Kreis der lieobuchtung und Erörterung gezogen, aus den gering-

fügig tea Einzelheiten wurden wichtige Kriterien gewonnen. Aueh die

»Beitrige zar Urknndenlehre« gehen von der Frage der Biehtigkeit dee

BUS den Königsurkunden gewonnenen Itinerard aua, von der Untersuchung

der anscheinend sich widersprechenden Angaben, der Unzulänglichkeit der

. Erklärung regelmiissig sich wiederholender Unregelmässigkeiten durch Fäl-

schung, sie legen, hier neue Grundlagen gestaltend, neue kritische Bebelfe

zimmernd, unter gleichmässiger Berücksichtigung der Künigsurkunden und
der Privaturkunden die einzelnen Stadien der Entstehung der Urkunde

klar, U&ttdlung und Beurkundung mit ihrer fiückwirkung auf die Faktoren

der Dfttirung und die Zeugen, Vorlagen und Akte— doch wozu yersuehen

die reiche Fülle des hier Gebotenen und hier wissmtehaftUeh Gesicherten

zu skizziren? Die Ergebnisse sin l nunraehr Gemeingut der diplomatischen

Wissenschaft geworden, das Werk ist als ein bahnbrechendes allgemein

anerkannt. Mit vulh tn Jum ht widmet Kosenmund in j^einer Schrift 5 Die r .

Fortschrilto der Diiiloiuutik seit Mabillon« (l8*J7J Ficker ein eigenem

Kapitel (S. 79— Bres^lau (Handbuch der Urkun lenlehre 1, :iT ) und

Giry (Manuel de diplouiatitiue 74) wiesen seinem Work einen Ehrenplatz

in der Geschichte der modwnen Diplomatik an. Wenn auch nicht alle Er-

gebnisse, namentlich im überhastenden Verbrauch von anderer Seite, dch
bewährten, manche Annahmen nicht zatrafen, manche Voraussetzungen der

Detailforscbung gegenüber nicht stand Iiielten, so hat doch Ficker in doi
vhlussbemerkungcn* (2, 4(^i]) selbst betont, dass niemand weniger als

er das Belürf'nis weiterer Prüfung der Ergebnisse verkenne, wie er darauf

besonderen Wert lege, dass seine ArV>i!it diesem oder jen'-üi Anregung l)iet'\

Wie fruchtbar diese Anregungen waren, zeigt die diplom.iiische biterutur

seit jener Zeit Allerdings erschwert die Form dieser Darlegungen, welehe
|

in Fickers eigenster Weise die oft verschlungenen und mühseligen Pfede
|

der Forschung, der Müglichkeit der Erklttrung oder verschiedener Deutung,
|

der Kntwicklnng des Beweises und der Festlegung des Resultates führen,

die Benutzung und den Überblick dessen, wa^ sicherer Gewinn ist. Ein-

zelne diplora.itisohe Fragen, über »Zeugen und Uatirung*, r Uiigenauigkeiten

bei AngaVie «it-r Zeugen', »das Aufkumiuen des Titels Eomanurum rex*,

hat i'icker dann noch in den in unserer Zeitschritt (Bd. I, 2, ü) erschieuenen '

»Neuen Beitiägeu zur Urkundenlehre* erürtert

Unsere Zeitschrift ist Ficker noch zu besonderem Dank verpflichtet.

Als der Plan zur Gründung derselben auftauchte, brachte er ihm um so

lebhafteres Interesse entgegen, da er selbst schon 1858'—'1859 d!e Schaf-

fung einer , Zeitschrift für deutsche Keichsgeschichte und Verwandtes*

geplant und mit Böhmer darüber verhandelt hatte'). Er ermöglichte ihr

Erscheinen, indem er den Verlaji in Innsbruck vermittelte. Und dann,

als mir nach et ?.as verfahrenem Beginn die Redaktion übertragen wurde,

fand ich bei Eicker jederzeit erfahrenen iiat und wirksame Förderung.

Sogleich erklärte er sich zu tätiger Mitarbeit bereit, ihm schlössen deb

>) Vorwort zum ei-sten Ergänzungsband unserer Zeitschrift (nach Fickers

eigenen Mitteilnngen).

Digitized by Gopgle

i I



Nekrologe. 176

<lie Innsluucker Historiker iin. Dai solidurisclie Eintreten des damals

noch engeren Kreiises unseres Instituts, aber nicht minder die Unterstützung

Fickers half die anfönglicben Schwierigkeiten überwinden. Schon das erste

Heft brachte zwei »Kleine Mittheiluugen« von Ficker, das aweite Heft be>

reita die Ahhandlwig »Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe fär

Ketierei*. Ausser x^ilreichen kleineren Beitrugen — dafür brauchte Ficker

aus seinen Sammlungen und weitverzweigten Arbeiten nur aus dem Vollen

XUSChöpfen — konnti n die nüch.Nten IJände die Abhandlungen über »Konradins

Marsch zum palatiui.sclien Felde"* (mit einer von ihm gezeichneten Karte),

»Fürstliche Willebriete und Mitl>es>iegelungen *, die P^i-rteruugeu zur

Beichigeschichtti des 13. Juhrhunderti* (l—Xj bringen, die Ergünzungs-

bsnde, als seine Studien sich wieder ganz der Beehtsgeschichte zugewandt

hatten, »über die EntstehungsverhOltnisse der Exceptiones legum Boma-
nornm* und »die Usatici Barchinonae*, »über nShera Verwandtschaft zwi-

schen gothisch-spanischem und norwegisch-islöndischem Becht *, über »die

H'-imat der Lex Hibuaria*. Auch seine letzte erst vor 2 Jahren in den

»Mittheilungen* iBd. 2 2) verötlentlichte Abhandlung,
;

hmgobardische

und die scan>iiiiavi.schen Kecbte* gehört diesem Stu liengt-liiet an. Fickers

Beitrüge zlihlen zu dem Besten, was unsere Zeitschrift bieten konnte, seine

Mitarbeiterschafb und seine Mitwirkung haben wesentlich dazu beigetrugen,

ihr rasch Geltung und Ansehen zu schaffen. Ton ihm ging auch, als

eich bald das Bedürfnis nach einer Erweiterung derselben fühlbar machte,

der Gedanke der »Ergnnzung>hefte^ aus, .seinen Bemühungen gelang es

aus dem für wisüeu.-chaitliche Zwecke bestimmten Teil des Nachlasse;«

B«jhmer>; einen namhafteu Befrag zu erwirken, der seit lS8;i die Beigahe

der 5 Firgünzung-baude* ermöglichte, Zugleicb verptlichtete er sich aus

eigenen Mitteln, um die Forttührung zu sichern, die glei' hc Summe zur

Verlügung zu stellen, und sie wurde auch in seinen letztwilligeu Anord-

nungen dafür angewie^n. Ficker war nie zu bewegen auch nur ein Fni"

esemplar unserer »Mittheilnngen*, geschweige je ein Honorar, fär seine

Arbeiten aosanehmen, er hat ^^ich sein Exemplar immer selbst gezahlt.

So war e^ nu h ein Ausdruck wahren Danken, als ihm 1892 der vierte

Ergänzungsb.md al- Fe-tgulie ,/ur Erinnerung an seine vor 40 Jahren

begonnene Lehrtätiu'k'^it in Innsbruck* mit den Beiträgen seiner ehemaligen

Schüler, denen ^-ich aueh Archivar Schünlierr, einer s^-iner be-ten Freunde

und einer der besten Meu chen, beigesellt halte, gewidmet wurde.

Wie früher, so erging es Ficker wieder, als er die Arbeiten (Ür die

Begasten und Urkundenlehre abgeschlossen hatte: eine ungelüste Frage,

«nf diA er nebenbei geraten war und die Schwierigkeit ihrer Ladung reizte

ihn, sein Forschungstrieb führte ihn weiter und zu neuen I'roblemen und

in noch fremde Gelnete, der Stoff wuchs ihm unter den Händen und
umrankte mit starken Armen seine ganze Arbeit^kratt, Die »Vernüdung*

Kitnradins (vgl. Mitt heilungen 4, .'>) lenkte seine Aufmerksamkeit auf die

iieschichte der Kheschliossung im Mittelalter und noch 18s3 dachte er

einen ursprünglich auf einen Bogen berechneten Aufsatz über »Verlobung

und Vermftlnng im 13. und 13. Jahrhundert* in unserer Zeitschrift zu

verüffentlichen. Ein weiteres Verfolgen der Frage brachte ihn in das kano-

nische Recht und selbst, um auch die kirchliche Theorie vollständig klar

zu legmi, bis in die handschriftliche DekretLstenliteratur, die zivilrechtliche
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Seite der Ehe in die germanischen Rechte, eino abzweigende NebentVage

zu den späteren spanischen Bechtdqoellen, die Entdedning, daas hier Slterea

über die Lei WMigothonun anrückreichendes, also wesenUicb altgothisehes

Recht vorliege, Jas noch dem nordischen, dem norwegiseh-islBndischen

Hecht nahe stand, auf das eingehendeste Studium des verwandtschaftlichen

Zasnmmetihange- der ostj^ermanischen Hechte einschliesslich des lange«

bardi^'i hen. Hatte die (if.-si hlechl-vorniund^^chaft und Ehe den Au-^ganjr-^-

piinkt dieser Forschuii^'cn geboten, m) laud er iu der Erbenfoige den tre-

eignetsten Stoti' mr Prüfung der gewonnenen Ergebnisse, zur Durch!ühruug

der Beweise. Darens ward« Flckera letztes nnd omfangreichstes Werk
»Untersnehnngen znr Erbenfolge der ostgeimanischen Beohte*, deeeen erster

Band 1891, der erste Teil des 5. Bandes 1902 erschien. Selbst diese

eine »HnuptabtheiluDg* über die Erbenfolge, der dann eine zweit« über

die KheschliessnnjT im Mittehilter nachfolgen sollte, ist ein Torso geblieben.

Manche Aufstellungen hüben ixmh von Itorulener Seite Widerspuch erfahren,

sie sprengten den Schulnihnien der herrschenden Ansicht; Ficker hatte

solche Einsprache erwartet, sah er doch immer im Meinungsaustausch mit

einem wissenschaftlichen Gegner nur einen Clewinn der sich dadurch ver-

tiefenden Forschung. Aber trotz der schweren Form, die aneh diesen

Untersnehnngen und mehr noch wie frflheren Werken anhaftet, hat die

Anerkennung sich Hnhn gebrochen und gefestigt, dass dieses Werk, um
dan Urteil eines Fachmannes anzufahren, »eine Fülle wertvoller Kesaltate,

Gedanken und Anregungen enthält, dass es auf einem Gesaramtmaterial

von so kolossaler Ausdehnung tusst, wie es bisher noch nicht dagewesen,

dass es einen epochemachenden Fortschritt in der rechtsgeschichtlichen

Methode und in unserer Kenntnis des germanischen Erbrechtes ange«

bahnt hat*.

Was über Fickeni äusseren Lebensgug noch zu sagen ist, ist bald

crzShli Schon 1858 wurde Ficker zum Bektor gewählt, als Rektor machte
er sich 1850 besonders um die Ausrüstung der Studentenkompagnie and
durch die Sorge für die Verwumleten, für die auch Iföhmer soin Scherflein

beisteuerte, verdient. 1 sr.a trat er als Professor der ihm nüher liegenden Reiehs-

und Rechtsgeschichte un die juridi-i he Fakultät id)er. nicht iu letzter Linie

auch, um lür Alfons Huber seine i^ehrkanzel frei in macheu. Im Kriegsjabr /

1866 zog er ah» Lieatenaat mit der Stodentenkompagnie ins Feld und '

hielt mit ihr auf den schiüffen Abhingen des Honte Haeao gefthrlich^ und
anstrengende Grenzwacht hai-t den Oaribaldiaaem gegenüber — eine Epi-

sode seines Lebens, die sein Auge aufleuchten lies», wenn er einmal darauf

zu sprechen kam. 1873 lehnte er einen Ruf nach Wien an Stelle von

Phillips ab, wie er schon IHST) einen Huf nach Bonn abgelehnt hatte.

1S77 trat er an die philosophische Fakultilt zurück, teils hatten uner-

quickliche Verhältuiaae in der juiidischen Fakultät ihm hier das Bleiben

erleidet, teils war es die Fürsorge für seine Schüler, welche wieder einem

derselben Platz sehalfon wollte. Doch er flihlte sieh in dem früheren

Wirknngskreto nicht mehr behaglich; die Ausarbmtoog neuer darstellender /

Kollegien hätte eine starke Beeintiüchtigung seiner nun auf anderen Ge- f

bieten liegenden Arbeiten gefordert, die ihm angebotene Beschränkung dort

Lehrverpflichtung genügte seinem strengen Pflichtgefühl nicht. So nahm
er bereits 1878 unter Verzicht auf sein Gebalt Urlaub, im nächsten Jahre;

J
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trat er trotz aller Bemühungen, ihn der UniversitÄt noch ttÜ erhalten, iü-

den Baheatand. Foi-tan lebte er ganz seinen Arbeiten, denen er noch

grössere Belsen nach Frankreich und Italien widmete, immer wisaenf^ohaft-

lich tätig mit seltener Geistesfrische und körperlicher Rüstigkeit; bis das

AHer aein nnerbitCliolies^ Eeeht gtltend maohte luid Isaipam die Lebeaif--

kraft aaflieb. Er entsehlief im 10. Jali 1902» sm 12. Juli wnid» er waC

Wilten bei Innsbmek, n FQMeii des schlaehtenborfihiDteii Bwtg» lad» n
Grabe geljettet. ••

Ficker bat ganz iler Wissenschaft gelebt, sein Name wird auch in ilir
/

fortleben. Sein Schart blick, der immer das Wesentliche, die kritische Um- /

sieht, die auch den Wert den Unscheinbaren erfasnte, die Originalität/

and Tiefe dieser Auffassung, unermüdliche Arbeitskraft, die auch den

spcOdaiten Stoff bewlütigte, balMn ihn zu einem BMhmikm anf »ehr aki

einein Gebiete der Wiaeeneehsft gemeeht ond eine Fftlle neeÜwirkendey

AnregnngeB geboten, seine starke Individoalitftt hat sieh anoh In seinen

Arbeiten ausgeprägt. Aber er war kein Stubengelehrter^ er brachte atich

dem lieben, den politischen Verhältnissen, der Literatur und Kunst, na»''

mentlich der Musik, reges Interesse und volles Verständnis entgegen; von'

den Büchern trieb es ihn hinaus auf die ihm lieben Berge, er war ein

kühner Hochtourist, der besonders in der Femergruppe des Stubai manche

Erstbesteigong unternahm, aber aach hier den Forscher nicht zu Hau?e

ttess^ sondern mit sebarfinn Ange beobaohtete, seine Beobachtungen Uth-

nunseh Torwertete (so in der Zeitsebriftr des deutschen Älpenvereines 1800'

—^1874) oder Berichtigungen zu den Karten des Hochgebirges und seiner

Übergii^fe lieferte, ein tüchtiger Schütae. der bei den deutschen Schützen-'

festen seinen Mann ntellte, ein ausgezeichneter Schwimmer, der einstmaln

auch zu Bonn von der Brücke in den Bhein sprang, am ein Bad zu

nehmen.

Wie er selbbt ganz der Wissenschaft gehörte, verstand er auch seine

SehlUer daftr tn begeistern. Seine von ffistorikem nnd-Juristen besdohten'

historischen Übungen waren das ansiehendste nbd lebrreidiste Kdlleg, bei-

dem' nicht leicht einer fohlte.- Diese »Anleitung zur' historischen Kritik''

trug er meist nicht zusammenhIngend vor, die sokratische Uethode mdfiltbr-

haft handhabend liess er in Frage und Antwort, Oogenrede und Erläute-

rung an Beispielen einen Lehrsatz aus dem anderen entwickeln und folgern,

dieses Lehren und Lernen wurde, wenn er da behaglich auf einem Stuhl

vor der ersten Bank sass und oft gemütlicher Humor die Diskussion um-
tonnte, zum anregendsten persönlichen Verkehr. Hier behandelte er die

QueUenknade, die Arten 'der Quidlsin und die Formen ihrer Überlieferung,

ihre Entstehnngs-- nnd Yerwandtschaftsverhftltnisse, die Fragen der CHaub-

wfirdigkeit, Echtheit und Unverftllschtheit, der Emendation und Edition^'
er führte uns in das Innerste der wissenschaftlichen Werkstätte und lehrte

uns das Handwerkszeug kritischer Forschung handhaben, seine eigene vipI-

seitige Arbeit war unsere Schule und unsere Schulung, die ja vor allem

dem Historiker auch rechtsgeschichtliche Uinindlagen, dem Juristen histo-

rische Methode bot. Es ist lebhaft zu bedauern, dass er sich durch for-

ndle Bedenken abhalten liess diese »Anleitung zur historischen Kritik*

gerade in jener Zeit» der es noch an LehrbAeheEn der hbtorischen Uethode
nnd syatematiseher Znsammenlassuig der Qmndsfttie der Forschung gebrach,

VHtMlMsm ZZl?. 12
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zu y«röffe]itiicheQ, sie würde frachtbarer gewirkt haben und wirken aln

tli mmn pUloaopkitelw 0«MddelktMgritematiik mid phUoiopliivsnde Metho-

dologie. Aber Meh eoMerluilV des Httnaales wir und blieb er der vor eUem
aach durch seine Persünlichkeit gewinnende Lehrer, jederzeit in der ivennd-

licbsten Weise iiereit selbst dem Anfänger mit Rat and Nacbliilfe an die

Hand zu gehen, eine Arbeit zu fördern oder ein Thema zu geben, seine

reiche Bücherei und sogur seine handschriftlichen Sammlungen freigebig

zor Verfügung zu stellen, dem Schüler, wenn er in das Leben trat, seinen

Weg m bohneii, den armen anoh materiell wa nnterstlltaen. Er bitte ein

gMMBS Hon IIBr eeine Sebfiler, aia baben ibm daf&r treae AnblngUebkeit
gewahrt, die Leietongen nicht weniger derselben haben ibrqm lleiiter und
der »Innsbrucker Schule* Ehre gemacht. Und elienso entsprang es seiner

vornehmen Auffassung der Interessen der Wissenscliaft, dass er seine

grosse und namentlich an italienischen Urkundenwerken reichhaltige Bü-
cherei dem gemeinnütsigen Dienet der Wisaensebaft widmete' und, soweit

er sie niebt sehon bei Lebaeiten dabin abgegeben, der UnivenitStsbibliotbelc

den wisäenschaftlichen Anstalten und Vereinen in Innsbruck und .ansserdem

eine bedeutende Summe für wissenschaftliche Zwecke testirte.

Ihre Weihe erhielt seine wissenschaftliche Lebensarbeit durch die

Selbstlosigkeit und Wahrhaftigkeit seines Charakters. Die geschichtliche

Wahrheit und Klarheit war ihm Selbstzweck, das Ziel seiner Arbeit; nie

bat er in ihr anderes gesnebti anderes dnieb sie erstrebt» niehts konnte

ibn tiefer empOrsn, als wenn die Wissensebaft eigennfltBigen Zwecken
Haadlaagerdienste leistete oder sich unredlichen Qebahrens sdben lassen

musste. Unentwegt hielt er an seiner Überzeugung, treu an seinen An-

schauungen fest, er achtete aber ebenso hoch eine andere Überzeugung,

die eine ehrliche war, und wahrte sich auch gegenüber abweichender An-
schaaong ünbe&ngenheit des Urteils. Seine anspruchslose Bescheidenheit

aeigen die Yomden Miner Werke. Bedflrfiiislos nnd einiboh war seine

Iiebensmbrung, die Arbeit ihm innerstes Bedürfnis. So heiter und Hebens*

wdrdig er im gesolligen Verkehr war und sein konnte, besonders im

Freundeskreise, im ehemaligen »Norikum*, dessen belel>ender Mittelpunkt

er war und das nun auch fast ausgestorben ist, ebenso strüubte er sich

gegen den gesellschaftlichen und jeden Zwang. Äussere Ehren and Ans-
aeiehnongen sind ihm reichlich intoil geworden, die hOehsten fllr Wissen-

schafl, dag flsterreiehisohe Ehrenaeicben, der Inuerisohe Kasimiliansorden,

der Orden poar lo m6rite, die Mitgliedschaft der Akademien in Hünchen
und Berlin — zum wirklichen Mitglied der Wiener Akademie wurde er

schon ]H<j»i gewühlt — d:is Ehrendoktorat der Rechte von den Univer-

sitäten Breslau, Innsbruck, Bologna, Czernowitz. Er hat nach diesen

Ehrongen nie erlangt, nie davon gesprochen, auch seine nKchsten Freunde '.

mnisten erst anderweitig davon erfUÜen. Die Anerkennung seiner wissen- \

schaftlioben Bedeutung hat sich selbst Bahn gebrochen und sie gewann .

ihren vollen Wert in seinem Charakter — war er ja nicht nur einer der .

bedeutendsten, sondern auch einer der edelsten Mttnner der Wissenschaft.

£. Mühlbacher.
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FiADB KroiMs Bittor Ton Marehland.

Franz Krones^)» in dessen Leben ncli ein gutes Stflek Gesehiehte

unseres Vaterlandes wideispiegelty wnrde txn 19. September 1835 za

Ungarisch-OätraA geboren, demnach noch in einer Zeit, in der es über den

deutschen und Einheitlichen Charakter des Kaiserstoatcs keinen Zweifel gab.

Seine früheste Jugend verlobte er zu Neureisch, im alten Iglauer Kreise,

eine fröhliche Gymnasiastenzeit, in welche die Wirren von I84s hinein-

fielen, und deren er in späteren Juhi-en gern gedachte, in Brünn (1844
— 1852)« dann bezog er die Universittt Wien, nm sidi' hier philosophisch-

historischen Studien zn widmen. Die Wiener Universität und tot allem

das historische Studium war damals unter Umständen und Bedingungen,

die einst von bemfener Seite in diesen Blättern dargestellt wurden, in

grossem Aufnehmen begriffen. Zu den ersten Mitgliedern des Instituts

gehörte neben Ferdinand von Zieglauer, Ottokar Lorenz, Kobert Eösler

und Karl Stugroann auch Franz Krones. Er hat sich der Anregungen geist-

and gemütvoller Lehrer in späteren Zeiten gern erinnert, er war auch

einer der ersten, der die Hofhungeu, die anf ihn nnd seinen Krris gesetat

worden, dnrchans gerechtfertigt hat Erst 22 Jahre alt, kam er als Lehrer

sn die Rechtsakademie nach Easohan. Hier mochte er sich mit Land nnd
Leuten und Tomehmlich auch mit dem magyarischen Idiom dermassen ver-

traut, dass er später einer der besten Kenner der magyarischen Literatur •

geworden ist. Damals begann er selbst mit seinen umfangreichen Studien

zur ungarischen «Jeschichte. Im Jahre IBöH erhielt er in Wien den aka-

demischen Doktorgrad. Dem allgemeinen Umschwung der Dinge in Ungani

im Jahre 1861 fiel auch Krones zum Opfer. Mit Adolf Beer, Josef Zahn

nnd anderen deutschen Oelehrten und Lehrern verliess er Ungarn. Er

kam nach Ch-az, und war hier erst (]86l) am Gymnasium, dann (seit 2865)

sn der Uniyersitftt als Professor der österreichischen Geschichte tätig,

nachdem er sich an' ihr bereits 18H3 als Privatdozent niedergelassen hatte.

Hier entstanden im Laufe eines Menschenalters jene Werke, die seinem

Namen einen Ruf weit über die Grenzen Steiermarks und Österreichs

hinaus verschafften. Schon I8fi3 erschienen seine »Umrisse des Geschichts-

lebens der deutsch-üsterreichischen Ländergruppe in seinen btaatlichen

Grundlugen vom 10.— 1 6. Jahrhundert«, ein Werk, das die Geschichte der

Torder- und innerOsterreichischen Linder nebst Tirol behandelt und das

seineneit wegen der mfihevoUen sum Teil auf eigenen Untersuchungen

beruhenden Zusammenstellungen übor die Verwaltung und das Gerichts-

wesen im 14. und 15. Jahrhundert grossen Beifall fand. Krones selbst

hat dies sein erstes gi'ös.-cres Werk Schürfer rezensirt. Erst seit 1876

er^hien das »Handbuch der (Jesehichte Österreichs von der ältesten bis

anf die neueste Zeit mit besonderer Bücksicht auf Länder- Völkerkunde

und Eultargeschichte« (in fünf Bänden). Wer die Bedeutung dieses Werkes

Ar jene Zeit richtig emschfttxen will, muss an die älteren Arbeiten zur

Österreichischen Geschichte erinnern, Ton denen Krones selbst einmal mit

fbiner Ironie bemerkt hat, dass es ihnen weder an Geist noch an IVeimut

») S. meinen Nachruf im Grazer Tagblatt TOm 18. Oktober 19(»2. Aus-

fOhrUcberes bringt mein oben erwähnter Vortrag, der im nächbtcn lieft der Zeit-

•ehrift IBr Geschichte MÜueua und Schlesiena erscheinen wird. • •

18»
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«jfebricbt, «lass sie aber historischer Kritik ebenso abhold erscheinen al:<

nüchterner Gründlichkeit. Das treffliche Werk Chaberta war leider ein

TcHTBO ' geblieben und i^it 1)566 gewann es gar den Anschein, als sei es

laiii derlei Stnilieii m Ende. Je inebr jene rar bObmiaehen, pohilidieii,

megyariscben und den Gescbiehten der flbngen VOlkentlmme OsterreidH

anschwollen, umsoinehr trat die österreichische Gesumtgesdiidlite in den

Hintergrund, und selbst das Unternehmen, an dem auch Krones verdienst-

voll mitwirkte, die »Österreichische Geschichte für das Volk* (Wien 1865 ff.)

hatte untei- dem Wuodel der Zeiten und der Dinge /.u leiden und wurde nur
mühsam zu Ende geführt, üm so dankenswerter war es, dass er, über die

fCn ihm selbst (B. i. S. V) geschilderten Uinderniääe kühn kinwegschreitend,

ein Werk wl8eaiadisftUdie& Geheltei ieba^ da» woU pialttiedie Yerwend-
barkeit znm Ziele hatte, aber nicht som anaschlieeBlioben. Wenn man
bente dieses Bach hinter ihnliche Werke tpiterer Jahre xnrfickstellt, ao

ist doch zu bedenken, duss es einzelne Partien hat, in denen, wie in dem
Kapitel über den historischen Boden Asterreichs, es noch bis zur Stunde
unübertroffen ist. Kracheint es vielen ungleich gearbeitet, ist manches zu

breit ausgedehnt, anderes über Gebühr zusammengepre&st, so hängt das

mit der oben angedeuteten Art des Entstehens zusammen. Ein gutes

Haodbnch in mäsaigerem Umfang ist der »Grundriss der Oatenceichiiicbaw

Geschichte mit bemmderar Bflckaicht auf Quellen* nnd Liieratarkiude*

Wien 1882. Es soll ein Hilfsbnch Ar Mittelachnllehrer nnd alle die sein,

die sich für ein tieferes dem gegenwärtigen Stand der Forschung ent>

sprechendes Studium der Geschichte Österreichs interessiren. Zweimal
unternahm es Krones, die österreichische Geschichte breiteren Volks-

schichten zu erzUhlen: durch seine »(Jsteneichische Geschichte für die

reifere Jagend* (1H79), und durch seine »Osterreichische Geschichte* in

der Sammlung Göschen (l90ü)i ein Muster lichtToUer Darstellung und
Iraner Zosammenfassnng dee einer einheitlichen Oertaltang wideratiebenden

aprOden Stoffiss.

Seit der Mitte der Achtziger Jahre wandte sich Krones der Geschichte

Österreichs im Revolutionszeitalter an; im Archiv des Grafen Meran fand
er die i-eichhultigsten Materialien und verfehlte nicht, in Wiener und
Orazer Archiven eri^änzende Studien zu raachen. Ihre Krucht waren vier

gi'üssere und eine Reihe kleinerer Arbeiten, zunächst die »Geschichte

Österreichs im Zeitalter der französischen Kriege und der Restauration

1792—1816*, mit der atofflioh die Pablikation »Freiherr Anton Baldaoei

Aber die inneren Zoatftnde Österreichs. Eine Denkachrift ans dem Jahre

1816* znsammenhilngt. In die Zeit der FMheitekriege Mnen nna die

]{ücher: Tirol 1812— IK 16 und Erzherzog Johann von Österreich. Inns-

bruck 1890, und »Aus dem Tagebuch Erzherzog Johanns 1810— 1815.*

(tnnsbrack 1S91). Beide Werke ergänzen einander: wertvoller ist das

zweite, besonders durch die Menge von persönlichen Bemerkungen des

Erzherzogs. »Aus Österreichs stillen und bewegten Tagen*, Innsbruck

1892 ist das vierte Buch aus dieser Reihe; in ihm treten die inneren

Terhältniase in den Tordergrand. Daran achloaaen aich Arbeiten über den
Fr^iherm von Simbqchen, vor. allem die Studie 9Joaeph Freiherr von

Simbachen und die Stellung öaterreichs zur serbischen Frage* (^en 1890).— Inswiachen hatte Kronea auch der Geachiohte der Steiermark und dar
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benachbarten Alpenläudor seine Aufmerksamkeit zugewendet. Es ist kaum
möglich, auch nur in groben Umrissen alle die Fragen zu besprechen, ivn

die er hier herantrat, Da sind Beiseberichte, Quellenstudien, Editionen,

genaalogische Uiteisiichaogen, Arbeiten über das Landtagswesen, des

iniMlQstonreMhitdbia Adel, Aber das Bfligertom und den Bsnenstand
o. 8. w. lob darf hier nvr an aeme trefflielM Arbeit »die Besiedlitiig der

östlichen Alpenländer (Stuttgart 1889) oder an die Markgrafen Ton Steier

{Wien 1897) erinnern. Noch vor wenigen Monaten beetdierte er uns seine

»Beiträge zur Geschichte der llaumkircherfehde*, dif» er iiucb sonst pem
zum (legenstand mündlicher und schriftlicher Erörterungen machte. Be-

greiflicher Weise können nicht uUe diese Werke gleichwertig sein, in den

meisten ündet man aber doch reiche Betehrang und der historisdie Verein

ftr Stmnoark durfte ea ala freandUehe Beb^ksalefügung betrachten, ein

Mitglied unter den Seinigen sn ilhlen, das nie Tenagte. Aneh' loutt

stellte er sich mit pr&chtigen Gabin «n, ieh erinnere nur an -die schöne

.Zeiftbnimg des steirischen Reimehnmisten nnd andere fein ansgemeisselte

Bkinen in der Allg. deutsch. Biographie, sowie an die Nachrufe, die er

Freunden und Kollegen wie Biderruann und Robert Rösler gehalten. Unter

den Biographien steht die Moriz von Kaiserfelds (Leipzig 188M) oben an;

uum darf in ihr eineu der wichtigsten Beiträge zur Geschichte Österreichs

in den Jahren 1848— 1884 erblicken. Geht Krones hier politiadien

Rrtrtemngen nicht ans dem Wege, ao TerOffentUohte er noch 1893 eine

Reihe «! Zotongeartikeln, ' die nnter dem Titel »Das böhmisehe Staate-

recht und die Geschichte. Zeitgemässe Betrachtungen von F. X. K.« in

den Spalten der Grazer Tagespost erschienen sind. Erat einer späteren

Zeit gehören seine Arbeiten zur Geschichte seines mährischen Heimatlandes

an, auch hier finden sich Aufsätze wie »Das Zisterzienserkloster Saar in

Mähren und seine Geschichtsforschung* (Wien 1898), »Die erzählenden

Quellen zur Geschichte Mährens (Brünn l90o) von grossem Wert. Un-

gleieh bedeatender sind .fteilieh jene zur.' ungurisehen Geeehidifa^ .Hieher

gBh<hmi eehon «Die denteehen Geeohiehte- und BedhteqneUen ans Oher-

qngam (Wien 1865)^ an die sieh nöeh seine Beiträge aar Stadi- nnd

Beohtsgeschicbte Oberungams* (Wien 1894) anschlieseen. Anderer Art

sind die lieiden gehaltvollen Arbeiten, die mit seinen Studien zur Ge-

schichte der (iegenreformation in Ungarn zusammenhängen: »Zur Geschichte

des Jesuitenordens in Ungarn* (Wien 1893) und »Zur Geschichte Ungarns

1671— 1683*. Sehr gern verweilte Krones bei den Zeiten und Geschicken

ftans Bäkoczy's; dessen Geschichte in ihrer wahren Qettalt dem deutschen

Foblikum TcrgeOUirt tu. haben, • Üit das Verdienst seiner »Historisehen i

Stodien rar Qesehieht^Ungams im Zeitalter Frans Bikoo^'s«, die eine föxm-

lifihe Geschichte Ungart» von 1702—1730 bieten und deren Wert ein!

so tüchtiger Kenner dieser Zeit wie Noorden (U. Z. XXVIII) lebhaft betont

hat. Atich der ungarischen Angiovinenzeit hat Krones einige Aufsätze

gewidmet, (1862 und 1863). die bis in die Zeit herabreichen, die Krones

in seinem Buche ,Die üsterreicliischen und ungarischen Länder im letyteu

Jahr^ehent vor ihrer dauernden Vereinigung* Wien 1864 geschildert hat*

Hatte er sieh «dum in Kaseb«i den Stndiom der Gesehiehte der nngwf*

UadiselMn Deatseheoj sngewendet; so- hat er einen Teil der Ergebnisse

ssinsr SöMehangen niedergelegi in der Sdirift »Znr Qeeohiehte des deut-
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sehen Volkstums in den Karpatenländern mit besonderer Rücksicht auf die

Zips* (üraz 187h) und noch 1896 in drei gehaltvollen Artikeln der

Münchner Allgemeinen Zeitung. Dass seine letzten Absichten dahin gingen,

eine tieschiebte des Deutschtums in Ungarn zu schreiben, hat er mir

wiederholt Tenichert Anderee kam dixirieeheii. ZnnlelMt eeine Tttigkeit

fttr die historieehe LandeekomiDiesion in Steiemiark, deren Brgebniaee m
dem Badie »Yerftssung und Verwaltang der Mark und des Hetnogtnms

Steier Ton ihren Anfängen bis sur Herrschaft der Hebsbargei** (Graz 1897)
vorliegen, einem ]?uche. das niemand übersehen wird, der sich mit der

«Jeschichte der Steiermark beschill'tigt. Üass aus diesem Buche nicht das
geworden ist, was <lie historische Landeskommission und nicht zuletzt der

Verfasser selbst gewünscht hat, dass es eine stofflich schwere Fürsciiung

nnd nicht eine bequem tu. lesende DersteUnng geworden Ist, liegt som
Ttfl in der Art begrOndet, wie sich die Arbeiten in der historiaehen

Lendeskommission «im Wechsel der Zeiten und der Ansichten gestaltet

haben. Eine Fortsetzung bot uns Krones in dem Werke »Landesfürst.

Behörden und Stande des Herzogtums Steier von 1283— 141 1 *. Leider

ist er nicht mehr dazu gekommen, jenes Huth zu schreiben, zu dem er

nach seiner Vorliebe und seiner ganzen Richtung vor allem berufen war,

wie man dies ja noch zuletzt aus seiner gehaltvollen Studie »Leonore Ton
Portugal* entnehmen konnte: ich meine eine Geschichte Friedrichs lU^
ein Thema, das so fiele abe(Osst> ihn aber von jeher miditig anzog. Hielfir

mfissen sich in seinem Nachlass immerhin bedentendere Torstndien findn.

Nicht vergessen darf endlich werden, dass er der Historiograph der Grazer

Universität war (1886). Geradesu unvergleichlich war sein Wirken als

akademischer Lehrer. Man nuiss die Begeisterung und Hingabe der aka-

demischen Jugend gesehen haben, wenn sie daran war, eines jener . Krone« *-

feste zu feiern, wie sie die letzten Jahre wiederholt gebracht haben. An
Ehren und Auszeichnungen hat es dem heimgegaugenen Freunde nicht

gefehlt, an Bhren, wel^ die Alma matsr, an Ansieichnnngen die ihm
der Staat gewahrte. Ihm selbst galt die Froundsohaft seiner Kollegen md
die üebe seiner Schfller als das Höchste. Beides ist' ihm in reichlicbeai

Masse xu Teil geworden nnd durchaus verdieni J. Loserth.

Ferdinand Kaltenbnuiner.

Am 8. August 1902 starb nach langem Siechtum Ferdinand
Kaltenbrnnner. Er war zu Kirchdorf in OberOsterrmch am 16. 'Sepi

1851 als Sohn eines angesehenen Advokaten geboren; lieber aber berlilunte

er sich seiner Vorfahren, welche an den früher so blühenden Gisengeweric-

schaften des Krems- und Ennstales beteiligt waren. An diese Abstammung
gemahnte wohl nuch der hohe Wuchs und die breite Brust, das lange

üppige goldblonde Haupt- und IJarthaar, wie der selbständige, unabhängig-

keitsstolze Sinn des offenen, zuverlässigen Mannes. Sein Gymnasialstudien

begann er in dem ehrwürdigen Benediktiuerstift Kremsmünster und beeu-

dete sie in Graz, wo er auch die Hochschule zuerst betrat. Nachdeni er

mehrere Semester in ICünchen nnd Ldpng'geweilt^ machte er 187S^1875
den Lehrkurs des Institutes für Osterr. GeKhichtsforschnng in Wien doroh
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tind widmete sich unter dem Einfluss Th. v. Sickels günzlich den hi^ito-

rischen Hilfawiasenscbaften. In Wien zum Doktor der Philosophie promo-

virt, ging er noch nach Berlin, nftmentlich um bei VVnttenhaeh PulSographio

zu hören, dann habilitirte er sich im Sommer 1877 in Graz für das von

ihm erw&hlte Fach. Er behielt es lebenslänglich als sein eigentliches

Arbtttsgebiet; 1881 wurde er sam atuaerordentlieheii, 1892 nun ordent*

UeheB Profesior der hütorischen Hilftwiaaenaehaften in Innalmiek emannt
Seine gelehrte Tätigkeit erstreckte sich namentlich auf pOiMtlicba

Diplomatik und auf Chronologie. AU Wattenbach die Obsorge fftr eine

neue Ausgabe der Jafte'3ch» n Kegeston übernahm, betraute er mit der

Bearbeitung der ältesten Partie bis zum J. 590 Kaltenbrunner, an dem
er lebhaftes Wohlgefallen gefunden hatte. Von einem eigenen Urkunden-

weeen der Päpste kann für diese Zeit noch keine Kede sein; sich in die

fOrwiegenden theoli^giachen Fragen einmErbeitai, wird ftbr einen Historiker

immer ein schweres nnd nndankbares Stüok Arbeit sein. Auf dem Oelnet

der ptpstlichen Diplomatik wollte er vielmehr mit dem 12. Jahrb. ein-

setzen. Nachdem ihm dnreh die kaia. Akademie der Wissenschaften 1878/9
die Möglichkeit geboten worden war, in italienischen Archiven die nooh

vorhandenen Originale einzusehen (Reisebericht über den Vorrat an Papst-

urkanden in Italien, Sitzungsberichte der bist. phil. Kl. der Akad. Bd. 94),

verühentiichte er seine Ergebnisse über die äusseren Merkmahle der Papst-

orkondea des 12. Jahrb. im ersten Bd. dieaer Zeitschrift. In den Jahren

1881—1888 weilte er ala proviaoriacher Leiter des nen gegründeten

Istitnto aaatriaeo di atndii storid in Born, nm die Tatakaaiaehen Sehfttie

für die Qeaehichte der älteren Habsbarger auszubeuten. Bei diesen Arbeiten

behielt er auch die formale Seite der durchforschten Quellen im Auge;
seine Aufsätze über die päpstlichen Kcgister des 13. Jahrh. und über die

Briefsammlung des Berardus de Keapoli im 5. und Bd. der Mitteilungen

müssen trotz mancher Anfechtung, welche sie fanden, doch als eine ver-

dienstvolle Bereicherung der Literatur bexeichnet werden. Das Uaupt-

ergebnia aeinea rOmiaehen Aufenthaltes, der fOr ihn peraOnlioh bOchat

fraiideBToU begonneii hatte, aber mit Bittemia endete, bildet der erste Band
der »Mittkeilaagen ana dem atikaaiaehen Arebive*, in welchem er die von

ihm nnd seinen Arbeitsgenossen gesammelten Aktenstücke zur Oeschichte

Deutschlands unter Eudolf I. und AlUrecht I. mit eingehenden und aorg-

fUtigen Erläuterungen und Nachweisungen herausgab.

Kaltenbrunners besondere Vorliebe aber gehiirte der Chronologie, an-

geregt durch die unvergleichlichen Vorträge Sickels. Noch als Mitglied

de« Inatitutes trat er an die Geschichte der gregorianischen Kalenderreform

heran. Beine beiden in den 8B. der Wiener Akademie Bd. 82 und 87
erschienenen AnlaitM »die Vorgeschichte der gregorianiachen Kalender^

rafinrn* und »die Polemik über die gregor. Kalenderreform * gehören zu

seinen besten Iieistungen. Wohl damals schon entstand in ihm der Plan

eine Geschichte der Einführung dieser Reform in Deutschland zu schreiben.

Schon neben den früher besprochenen Arbeiten achtete er auf diesen Stoff;

dann sammelte er auf mehrfachen längeru Reisen in einem grossen Teile

Deutsdiiandä ein weitt^chichtiges Material hierfür.

Leidter kam er aleht mehr for Awl»«itiing. FMh schon entwidralten

sich in ihm die Keime mnea bOaenNerrenleidena, daa aUmflblig seine Arbeita-
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kraft lähmte, den früher so lebhaften und heiteren Mann einsilbig unfl

verschlossen machte und ihn endlich vollends zu Boden warf, bis nach

langem Eingen mit seinem kräftigen Körper der Tod aU Erlöser kam.
•

' E. V. 0.

Am 26. August 1902 starb nach Iftngerem sohweran Leldoi FroftttfOr

Laurenz Donblier, der gleich Kiones zu den filtestan MiigUedem unteres

Inetiliiteft illilte. Er war im Jährt 'l836 la Wim geboMo* Btodirto Ende
der fBnUger Jahre an der Universität Wien Geschichte und war von 1S59

bis 1861 ordentliches Mitglied des Instituts. Er widmete eich mit voller

Hingabe Jem Lehrfache, das er an der Kommunal- Realschule auf der Wieden,

dann als Direktor des Müdchen-Lyceums auf dem Frauciskaner-Platze als

hocligeschUtzter Schulmann von umfassender Bildung ausübte. Dieser Tätig-

keit entsprang auch sein l^hrbuch der Geschichte für Handelsschulen nach

Indtorhutoiiadien QesichtBpiBBhten, ein Sehulprogramm fiber Boger Baoon

und im Auftrag des Uinisteriums ansgearbeitete Instruktionen für den

Qeschiehtsiinterrieht an den BealschideB.

Personalien.

Sektionsehef Theodor B.t. Sickel warde dnroh Verlahnng des bayeri*

sehen Haiimiliansordens fllr Kunst und Wissensehaft aiisgezeichnet

Ed« Bichter wurde som wirklichen, E. v. Ottenthai und A. Riegl
worden zu korrespondirenden Mitgliedern der k. Akademie der Wissen-

schaften in Wien, M. Tan gl zum Mitglied der Zentraldirektion der Monum.
Germaniae gewählt. Riegl wurde zum Mitglied des Kuratoriums des österr.

Museums für Kunst und Industrie, A. Dopscb zum ord. Mitglied des

k. k. Archivrates ernannt

H. Voltelini wurde zum arä, Professor Ar österr. Qeaöliiehte

an der UniveraitKt Innsbrack, A. Chroast mm ord. Proftoor f&r neoen
Geschichte and histor. Hilfowissenschaften an der Universifnt Würzburg
ernannt- Es wurden femer ernannt K. Schrauf zum wirkl. Sektionarat

und 0. Freih. v. Mitis zum Konzipisten am Haus-, Hof- u. Staatsarchiv,

V. V. H 0 fm a n n - W e 1 1 e n hof zum Direktor, L. Witting zum Sekretär

und A. Schachermayr zum Praktikanten des Archivs und der Bibliothek

des Finanzministeriums, W. E n g l m a n n zum Kustos der städtischen Samm-
lungen, K. HOnel mm Konsipisten am SfatthaHereiarehlT, B. Stritsko
zum Konsipisten an der Bibliothek des Ministeriums d. Innern, W: John
nun wissensehafll. Hilfsarbeiter am Heeresmuseum und B. v. Kerner zum
Praktikanten an der Bibliothek der Akademie der bild. K&nate in Wien,

L. Krejeik zum Assistenten am iUratL Schworsenbergischeii Arobiv in

Wittingau.

Es habilitiiten sich J. Jjechner für histor. Hilfswissenschalten und

Geschichte des Mittelalters und M. Dvofak für mittlere und neuere

Kunstgeschichte an der Universitftt Wien.
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Zu Amarcius uud Eupolemius.

Von

Ml ManitiuSt

I.

Die vier luislührlicheii Besi»rechuugeii, welclie lueine Ausgabe des

Amarcius (Leipzig 1888, Teubner) erhalteu hat, haben sehr viel zur

Klärung der vier Bücher Sermones beigetragen, iiud besonders L. Traube

(Aiiz. i'. d. Altertam XV, lOf)—202) leistete hierfür djis meiste. Aber

auch die Kewnsionen von M Petscheuig (Berl. phil. Wocheuschr. 1889

S. Ö65). von E. Voigt (Wocheuschr. f. klasa. Phil. 1889 S. 292) und

von W. Watteubach (Deutsche Literatarzeitiuig 1889 S. 1382) sind

für die Textkritik und die Saeherklärting wiehtig: Für »lle zweifel-

hafien Stellen habe ick noa die Dresdener Hdsehr. nea YergUeben

and dabei geseben, daes ich früher manches falsch gelesen habe, was

OB den Beiensenten meist schon Terbessert ist In Betracht kommt
folgendes aus der Hdsohr.: I, 34 hircosum . . flatum. 35 metfictes.

1^ dictu. 250 similis. II, 44 dextramque. 202 Eine sie. 235 eins.

265 qiiod . . quod. 319 Horribilis. 487 vite. 514 cupiens. III, 41 in-

diguis. 110 In polleute. 171 Dumque. 245 Nec. 307 interficerentve.

416 Nec nego. 510 possint. 731 solido. 854 quam. 072 »aucte . . vite.

IV^, 70 fertiliua. :M>8 iuiqiiam.

A>isser den selir zahlreichen Stellen, welche in den genannten

liezeusionen verbessert sind, habe icli tulgeude Nachträge zur Text-

kritik zu machen.

I, 74 Komma nach ^reguat". 108 »curtatna" statt „cristatus"

(gL II, 618 pudibunda in parte miuutus). 160 „conquirere" statt

«consciscere^ ? 261 Komma nach .arcet". 328 ,qui" statt »que*. 401

«tingiint* statt i^eiognnt*. 412 MinOTet" statt «Tovet*. 441 «nudave-

XittlMOmtm XZIV. 13
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rit" uud 443 „Perstrepat* (vgl. 439 straverit uud 441 luserit). II, 293
urtato. 309 perimit, nos. 379 Christus solidatis. 395 f. Komma nach

salabrem, Semikolon uach angelus. 422 nach sorde Punkt. 555 nach

furorem Punkt. 575 nach struma Punkt. 625 Uicet ohne AnfÜhrungs-

stariche. 638 nach rabere Semikolon. III, 71 insanum. 115 polline

(vgl 116 hordeum avena Biligo; gradlis steht i'Qr tener). 342 tnmes.

519 nostra. 522 in arta? 575 Tinctis? 595 nach Goncidit Semikolon.

608 liest die Hdachr. Delucens; an Dedncene, wie Tnuihe 8. 202 nohtig

yerbessert, hatte ich auch schon gedacht 656 Nach nltra Semikolon.

090 nach ipsa Semikolon. 737 nach etiam Komma. 835 caipat 836
faco? 877 pr^ya. 886 pndet edere. IV, 12 nach firontem Komma.
13 Galli? £b' handelt sich darum, ob ein hymnos ad galli eantnm

wie Prudeut. Cathem. 1 gemeint ist, oder mit dem Worte ein (Tiel-

leicht westfränkischer) Hymneudichier bezeichnet werden soll. Da iu

der mittelalterlichen Poesie sich die dichterische Bescheidenheit hinter

(lern Wort „crocitare" verbir>ijt (z. B. Ermold. Nigell. in hon. Hludow,

IV, 747 stolida crocituute cicuta, ühulicli Wulthar. 1453 stridenti

ignosce cicadae). so ist beides möglich; crocitare gehört eigentlich zum
Kaben, während cuutare uud cucurrire vom Hahti gebraucht wird.

55 uach od^ Komma. 199 crispi trotz Traube S. 2()1V 200 gulo (gulo

et dives vestitus ostro) trotz Traube S. 20 1 252 nach bellorum

Komma. 340 nach Christi Semikolon. 344 nach Scarioth Komma.
372 ab orci?

Au mehreren Orten Terrät Amarcius Abhängigkeit von der zeit-

genössischen Poesie. Hierzu kommt als EigSnznng die Kenntnis der

Occupatio des Odo von Cluni, dessen Werk erst vor kurzem bekannt

Avurde (ed. A. Swoboda, Lips. 1900). Odo hat in Buch VIl die Sitten

seiner Zeit satirisch mitgenommen und YII, 240—^257 p. 157 konnten

dem Amarcius, der ja mit ganz anderer Ausführlichkeit das gleiche

tat, geradezu als Ausgangspunkt fttr seine Darstellung dienen. Odo
wendet sich VII, 272—276 gegen die perfidia Judaiea, welcher Amar-

cius ein ganzes Kapitel und noch weitere Stellen gewidmet hat, de.s-

gleichen eitert der letztere gencu die iucontineutia sacerdotum wie

Odo VII, 200—218. Außerdem zeigt Am. I, 505—5G7 groHe Über-

einstimmung mit Odo V, 582—-602, wo beide Dichter die Menschheit

uud die Göttlichkeit Christi zu erweiseu suchen. Und sehr häufig

erborgt Amarcius von Odo Halhvcrse oder Versteile und Ausdrücke,

ja auch ganze Verse, wie hier lui einzelnen nachgewiesen werden soll.

Ich gebe die Stellen nach ihrer Reihenfolge bei Odo.

Odon. occ. 11, 148 suasit agugula stuprum Am. IV, 295 nugaris

ugagula. III, 456 obscena foedent se sponte cloaca (coada Swob.)
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11} 567 Obsceoi sobiere sues et feda cloacf^. 505 vetitis iuhiet mens

I, 127 mens FLnribas eoclesiis hifleit 609 Foeda libidossl, ig5. 658

Otttera qoM serrant nec In contraria mutant Solu« hie . . demens

II, 452 Natmam serrave siiam nomnt animata Cetera, aolus bomo
qiiis Bit non vnlt meminuse. 764 Crapnta et hebrietas snnt bae mater-

que Ubido HI, 210 Grapnla et ebrieias lasciYi est fomes amoria, 816

pritari Inmine cordis prol. 10 Cordis laminibas penpioe. 837 Tolncres

laqneo trabit aeeea . . . Glatine contactas II, 440 Tolacrem . . eapit

attceps Glutine . . subpoDit et escas. 1226 Icta silex calihi non ipsnni

liiuiin it ijg^ni II, 411 iffnes, Scintillatquc» silex duro calibe icta fre-

qut'uter. IV. 372 surgat quo ab stercore pauper II, 517 de pauperibiis

sublatis atercore. 803 Foiis et origo boni IV, 23 fons est oricho sophi^.

V pracf. 11 quam labrusca botro . . cedit IV, 3fU iraitantur . . . \

Labmsct^ vites. 2*JD Freriesis amentes verti<(o rotaiet III, 70 IVeuesis

colit ille rotatus. 391 Nou tauieu Ethiopes curaut deponere pelles . . .

Orbicnlis Yarioe sed agit proludia pardus II, 318 Si Horribilis mgi*am

Maurus deponere pellem Aut pardus varios valet immutare colores.

585 Hesurit et . . . qvalos bis sex et fragmina complent I, 505 Esorit

et, 548 fragmiue pannm Bissenos pridem qaalos. VI, 122 a licito ae

ooniiigia abstrahlt naa III, 808 daleique absbtere ooningis nao. 274

QiaDzerqae propago pro). 22 Maozeribaa nobis. 852 üt fomaz anram

£iciat IV, 41S examinat ut foeiis auram. 898 Loatret nt errorum

splendor fidei laberiutom III, 229 Detinet nt Labormthus, inextrica-

bilia error. TU, 152 qnaai yirga bonum discat corrata per uanm III,

37 per nanm. Qaam fleetia virgam ventb invicta fit arbor. 255 Af-

feetare viros Tideaa (seil, malieres) I, 233 maaclornm more pnellaa.

358 Nemo potest domtnis pariter servire duobus — IV, 259. 386 f.

iubens castos nobis precingere lumbos . . . manibus rutilas operumque

teuere lucernas III, 20(5 lumbos [)reciugite vestios, 224 ferte lucernas,

22() factorum cxenipla bouorum. 505 volo non mortem morieutis II.

586 non qu(no desipieutis luteritum. 569 Ergo diabolicaiu certeut

vitare ruiuam III, 235 JIrgo diabolicis nolite locum daro factis. Viele

dieser Stellen gehören der Bibel au, aber die poetische Fassung der-

selben bezeugt die Abhängii^keit des Aniarcius von Odo.

Eine andere mittelalterliche Quelle eigibt sich aus den sehr zahl-

reichen Stellen, au denen Aniarcius Tiere erwähnt. Überhaupt ver-

weilt der Dichter mit Vorliebe bei Dingen, die der Natur entstammen.

Numeu der Tiere, Pflanzen und Steine aind ihm sehr geläufig, in

vegetabiliachen und' animalischen Medikamenten weise er gvt Beacheid.

Aber auch sonst ist er in medizinischen Dingen ftlr seine Zeit durch-

aus erfahren und ich muss daher bei meiner früheren Annahme bleibeut

13*
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dasä er Arzt war. Vou Tiereu') haudelu folgeude Verse: I, 38. 126.

:V22t\ 450 ff. 529. 541 ff. II, 325 ff. 440 ff. 444 ff :m. III, 47—53.

2(U. 365 ff. 49Gtt'. 639—645. 757. 762. IV, 17. 201. 219. 2221.

376 ff'. 427 ff. Kenntnisse von Pflauzen verraten: I, 385. 446. II, 4&
öai. Iii, 71. 73£: 669. 614—625. IV, «',9 ff. 202, 362. 361 ff; voa

SlttBen (abgeaeheii von Metallen) IV, 87 ff. Vegetabüiadie Medük»-

mmile aMUnMi U, 528C Iii, 319. 4i6ff. IV, 418ff. 462£, aamiA-

IkeiM III, 79. SoMt wtfdiB noeh mediiiniiche KenntiiiMe vor«

gebiidit: I, 167. 26&. 304£ 829. dS7. 368 ff. 417. II, 7& 571. lH,

71. 73. 791 ml 444£ 805. IV, 415ff. 462£ Man wixd kviia

behupten kSnnen, da» solche MMwItilmanh-mitorwiiiiienichaltlifKfiKennt-

nisse xnfiiUige seien. Sie mdisen mit der Lebeniriditang dee A. im
eugäten Znsnoraienhuige stehen und sie sind vor allem auf ihre Qaellen

zu untersuchen. Traube gab den ersten Fingerzeig, dass physiologische

Quelleu beuüUt sind; viele der .Xn^^abeu des .\. beruheu uut dem

inittelalterlicheii .Vberglaubeu, für den der Physiologus massgebend ist.

Dieses Saniiuehverk aber, das in mehreren Fassungen herausgegeben

ist'*), scheint nocii weitere Bestandteile enthalten zu haben, als sie

durch den Druck zugänglich geworden sind. Nämlich eine physiolo*

gische Stelle bei Amarcius findet sich in Cahiers Druck nicht:

IV, 426 Semueoem, ioTtnis, tu te inter balnea fingis,

Hntos es, ut sompta fertnr canis esse mbeta,

Sardos es, nt Moisis se prebet csatibus aspis,

Cteos es, ut non plus videas qaam ceeola Inoen.

Zu Vers 428 kann im Physiologas (a. a. II, 149) Terglichen werden.

.Aspidis hanc habent natonun nt si quando advenerit Marsoe ad

spelitneam nbi habitat aspidea et precantatis omnibiia eanmmbos ut

ezeant de eayemis suis; ille yero ne aodiat vocem incantantis ponunt

capita sua in terris^) etc." Vers 426 scheint .balnea" korrupt zu sein,

denn wahrscheinlich ist ein gefahrliches Tier gemeint ; am ehesten

wäre an .ballenas" zu denken, was aber ein zu schwerer prosodischer

Fehler für den Dichter wäre. Vers 42i> ändert Traube „cecula" in.

,,cecuba*, kaum mit Recht, da jedeutalls auch ein Tier gemeint ist.

Und von der caecula heilJt es bei Isidor irig. XII, 4 .Caecula dicta

eo quod parfa sit et non habet ocnlos". Benutzt ist der i'hjsiologus

>) Auch Tiere aU Schimpfwörter: I, 322 f. IV, 17.

*) ed. OOiier, Melanges d^aichtelogie et d'hittoire IL Ul, J831. 16S8.

*) '3o Mgt aach Odo oeeap. III, 825 »Atpidii indomitam dossoit iteUertia

rictum*.
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m, 496 FiniherQ id Tocem maealoiQ eonftnit omnis

BmÜi» torti» itim mib tolU m draoo condit,

Cam tamen iagentei banot aecat et ooeodnUam^).

Im Phjnologns (a. a. 0. III, 2B9) heißt aa «panthera . . cum

aodierint vocem eins omnes bestiae . . congrej^nt se omncs et se-

quuntar . . . Solus draco cum audierit vocem eius timore contraliiliir

et fulcit se in subterraneis cavernis; vgl. Plin. nat. bist. 8, 33 ft". und

Solin, 25, 10 ff., wo über das Verhältnis des Elephantcu zum Drachen

berichtet wird, man jedoch nichts über das Krokodil erfahrt. Auch

die Worte des Dichters über den Sahunaufler

m, 370 eoi non salamaadria*) preraletf ignis

entstammen dem Physiologus, wo es lieillt (a. a. 0. III, 272) ,Sala-

niandra si casu undecuuque ceciderit in Camino ignis vel in fornaceni

ardeutem aut in quocumque incendio statim eztinguitur ignis*. Und mit

m, 762 Turpe est, quod proprium fiolas, onocrotale, xiidnm

^timmt der Physiologus (a. a. 0. II, 137), , Physiologus dicit de

pellicauo, quoniani amorem filiorum nirais. (<>uihu autem geuuerit natos

et coeperint creacerere, percutiunt parentes m laciem. Parentes autem

ivpercntiunt eos occidunt tilios suos". Auch eine weitere IStelle könnte

dieser Quelle entlehnt sein, nämlich was A. über den Löwen berichtet :

II, 444 Dom leo mansoeseit Libiciii, raffene magiatri

Yerbera non resuit iussisque obtempaiat eins:

Qui si desneto gusta^erit ore craorem

Nee tntus diu ipse manet.

Auch die eigentümliche Stelle

in, 204 Scedula morsa cani docet illum rodere pelles

scheint daher zn stammen, Tielleicbt verbirgt sich ein Tier hinter dem
UBTersföndlicfaen ^acednla*, das auch von Traube beanstandet wird

(p. 201). Was A. Ober den Härder und den Basilisken enahlt (U, 505

Inapieit . . ut . . mustela tmcem basiliscum) findet sich zwar schon

bei Flin. Till, 79, dürfte aber tod dem Dichter gleich&lls aus dem
Physiologus genommen sein. Dagegen könnte die Zusammenstellung

Ton »tazmuB*^ und „ricinus* auf Isid. orig. XII, 5t 16. 16 zurttck-

geben.

<) Diese Form ist Tiellticht als bdscbr. beglaubigt Tonunehen, wie Pet-

•dienig meint.

*) Traube zieht hier »salamandra' vor.

*) Diese Form wird nach Traube p. 201 die richtige ecin.
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Auch die zum Teil rectt seltfiien Nameu vou Pflauzeu und ihre

mittelalterliche Verweudun<^ zu Keiluüttelu lassen sich zuweilen auf

eine geschriebene Quelle zurückführen, wie schon Traube p. 19'.» den

Serenus für II, 57.3 anführte. Sonsfc haben antike Dichterstellen

hauptsächlich die Erwühnuug von Pflanzennamen beeinflusst, wenn es

sich nicht darum handelte, Heilmittel zu erwähnen. So hat für II,

46 ff. rieher JuTenal XV, 9 f. als Vorbild gedient (aosser dem lapha-

tomsslapathnm erseheinen die hier genannten Pflauzen auch im

pitalare de yillis 70) und f&r II, 631 (mos nt fangas eoigit) ist viel-

leicht Lactani inst diT. VII, 4, 3 benutzt, während ich für die FShig-

keit ioi Schwellen des hibiscus nichts finden konnte. Die Au&Shlong

der Bäume bei Oelegenheit der Schöpfungsgedchlehte lieferten Vergil

und Hoiaz (III, 61Gf. Aen. X, IS» und Hör. 0. II, 15, 4 ff.; 618—
021 Verg. Georg. 11, 18. 15). Sonst sind mittelalterliche Kniuter-

bücher benutzt, doch es war nicht möglich, eine einheitliche Quelle

ausfinditj; zu inaclieu, so duss, wie schon in meiner Ausgabe geschehen

ist, nur aul' Ein/ellieiten autiuerksam t^emacht werden kann; Pseudo-

apulejus de herbarum medieiuis uud die soi^. Dyuaniidia scheiueu be-

nutzt zu seiu. Die Kaupt>tellen sind folgende: II, 528 saxifrice vi

(=vi saxifragae) Elicit urinam mordent^^-m mombra pudenda (Dynaiu.

1, 28; ed. A. Mai, dass. auct VIT, 397) et Marrubio tussim (Apul.

N, 46, 1. ed. Ackermann, parabil. raedicaui. SS. antiqui Nürnb. 1788)

gcabiemqne celidouia aufert (A]). 73, 1). III, 444 ff. üt tolles*) ^ranbe

p. 201 halt toUas) ebulus fuget (Apul. 91. Dynara. I, 54) utque agri-

monia (Äp. 32. cf: Gels. V, 27, 10 und Walahfrid. de cult. hört XXU)
morbum Tres coUecta dies et decantata caducam (Apul. 60)« Pentafilon

dissenteriam (ApuL 3« 2) oeutauria febrem (ApuL 36. Dynam. II, 34).

IV, 418 da cardiaeo piponellam: Nauseat; ictericus eretam, raphanom

peducosus Inyitns bibit, os apoplexicns a basilisea Gontrahit lY, 462
Si te Yezat anhela tysis, cacexica siye catarrus, Absinti gamandre^

(selten genannt, vgl. Sorani Isag. 29 in mense Inlii gamandream etc.)

tibi bethoniceve Hauritur sucus (Apul. 1, 18). Außerdem III, 79 üt

nee ei luuebris equi suiupta osse medulla Nec queat elleborus succur-

rere. Übrigens konunen zu den von mir in der Ausgabe p. Xf. ge-

nannten Stelleu noch weitere hinzu, an denen der Dichter von seineu

medizinischen Kenntnis.sen Gebrauch macht: T, Kh, 2()5. 304—307.

329. 337. 363—360. III, 805. IV, 4()L^ Kr hat sich, wie aus diesen

Stellen hervorgeht, ganz in die Nomenklatur uud in die kurze Aus-

dmcksweise der ärztlichen Wissenschaft hinetngelebt, dass man an

0 Die Heilong andws bei Q. Setenoi 287 f.
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«einer Beaebiftigung ab Arzt kaum zweifeln kann. — Traube hat

p. 1981 daranf anfmerkaam gemacht, daß A. IV, 87—131 f&r die

mystische Auslegung der zwölf Edelsteine dieselbe Quelle benutzt haben

muAS, welche dem sog. Harbod fUr sein Gedicht de XII lapidibus pre-

tiosis und ftlr die lapidum pretiosomm mystica seu moralis applicatio

vorlag; eine kürzere Zusammeustellimg gibt schon Prndent. Psych.

851—867. Diese zwei Ableitnu'^eu sind gedruckt in Marbodi Lib.

lapidum . . illustr. a Joh. Ik'cknianii, CJr)tt. 17'.).) p. 11^6— 140, der

Rhythmus bei Dressel, Prudentii (»p-Tü ]>. 20',) aus eiuetn cod. Angelic.

saec. X, so dass Marbods Verfassersclmlt hiniullig wird. Da nun

Amarcius ausser dem dort gebotenen Stoff u uli die Worte aus dem

Khythm. IG, 1 agie rex (Dressel falsch agere) entnah ui (III, 5 rex

agye), so ist es immerhin möglich, dass er den Rhythmus und uicht

dessen Quelle vor sieh liegen hatte. Indess weichen die Farben-

bezeichnung€n des A. Yon denen des Dichters des Rhythmus insofern

ab, als der erstere zuweilen ein Mehr bietet, das aus Plinius und Solin

geschöpft sein könnte, und daher wSre vielleicht an eine eiuheitlichft

Quelle JEU deben.

Dass fibrigen Hippokrates you A. erwähnt wird, wie ihn auch

Odo oecap. HI, 909 anführt (Preter enim morbos quos nec nomeraret

Ypocras), geht wohl auf die quaest. medic. des Pseudo-Soranus zurOck

(A. n, 75 namque Tpocrate docente Morbos per paria aut contraria

jioyimus esse»Fs. Sor. bei Val. Bose^ Anecdota II, 248 f. ib. 41 p. 252).

Es scheint aber neben den schon erwähnten noch eine andere

mittelalterliche Quelle benutzt zu s-ein. In der Ausgabe S. 105 hatte

ich schon angemerkt, dass A. eine ziemliche Anzalil von Sprichwörtern

und .sprich würtliclien Redensarten gehraucht; es sind freilich in Wirk-

lichkeit bedeutend mehr, alt dort verzeichnet werden'). Nun giebt es

eine ganze Menge Verse dieser Art. welche ein abgesclilossenes Ganze

bilden und leoninixchen Reim zeigen. Der letztere tritt aber bei A.

sonst selten genug auf, wenn man andere zeitgenössische Dichtungen

in Vergleich bringt. Diese Sentenzverse heben sich daher scharf aus

dem Bahmen des Gedichts ab und ich möchte sie alle einer und der-

selben proverbialen Quelle zuweisen, die aus Monostichen, vielleicht

auch aus einigen Distichen bestand. Ich erlaube mir hier, der Kennt-

nisnahme halber, diese Verse*) herauszuheben:

0 Ks kommt hinzu I, 77. 171. 200. 2.->l. :i64. 571. II, 145. 215. 237. 436.

447. 476. 531.578. UOb". III, IS. .%* t. 55. 210. 2I«n'. 359. 5'jU f. G75. 72(5. 775 f.

i\\ 35 f. 44. 47. 183. 189. 201 f. 264. 303-306. 383. 40t;. 40S tf 43«. 458.

) Ihnen «ciiliessen sich an: I, 314 Cui passer visco capiturque timallus ab

liain# aad der jUenüngs ungereimia Vers IV, 44 Infant Urticas ignemque tiniet
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I, 77 Quique lupmn vivit, cunotos similes sibi credit

104 Sordent Christicol^, nisi quis est copia ga/e.

II, 237 Ulcio currentem capiet claudo pede sontetu (Hör. C. III, 2t 31).

302 At pro doctrina merces dalütur tibi digna.

437 Quam felix esses, si te cognocere velles.

565 Nil ignonnti linqnainiiB operU tooanti.

606 Praper qnando nÜi, Bon sorea pocaU qnerii.

III, 18 Limpha domat pmnae, ooculta elemonna enlpas (Kecll 3» 83).

59 Si tem na damas, caelestia sascipiemiu.

212 Ocia mortiticant animara, Studium educat iUam.

456 Iteice livoiem. fi«lum qui .scindit amorem.

577 Federe iiil melius, Lonsistit federe mundus.

675 riurimu äcire iavat, sapienä iiou exulut usquam.

682 Van ulna amor est, amor est perfectio vit^.

762 Tnrpe est qnod proprium nolae, onocrotale, nidnm.

823 Presbiter iBglaTlem devitet et ebrietatem.

IV, 98 Lucet non ardens, bona qni loqaitar male Tivena (Hör. 8.1, 4, 109).

204 Felix paupertas, que nec raetuis neque speras.

27h Quique hodie vivit, si vivat cras quoque noscit.

3o:i Raro breves liumiles vidi rutbsque lideles.

324 Stultus cepta probat bona, prudens ultima spectat.

383 Yirtus quique cadit, quam neu pacientia fulcit. (Prud. l'gych. 177).

405 Paacis est gratns diffnndere cnncta paratns.

Ausserdem muas A. eine Art mythologisches Haudbuch eingesehen

haben, denu seine größeren mythologischen Exkurse sind ziemlich

umfangUch und iuhaltieich: II, 44—51. 129—131. 337—364 nad

III, 242—257. Aua den Mitologiae des Folgentius sind diese Dinge

nicht geschöpft, eher scheint mir ein Aussog ans den ofidisehen Me-

tamorphosen mit dem umfänglichen Material in Verbindung gebracht

zu sein, das sich bei Prudentius findet Sonst sind TOm Diditer mehr-

fach Memorialyerse benutzt worden, die Tielleieht einen Zusammen-

hang hatten. So nennt er I, 211 f. die Haupthftretiker, I, 271 die

Hauptgestime, 1, 376 üauptflüsse und II, 471 die f&nf Sinne (vgl

Alcim. Avit. I, 84); und wohl auch die Aufzahlung von Verwandt-

öchaftsiiameii IV, o'.K>— 3H7 stammt aus solcher Quelle.

Wichtiger ist die Benutzung von i'haedr. IV, Ii;, 2 f. in den

Versen II, 449 f.:

Phaedr. 17, 19, 2 Geln rigeu-i Am. II, 449 Si deniqne tollaa
tem quidam colnbrum sustulit

|
Inque sinu foveas languentem

Bemel ubtu^. Keiner der Vert>e ist in den Spruchsammlungen der Praecepta

ivendi oder des Otloh so finden. Mit den Pmec. 181 (P. L. I, f79) mcn-

daoia flixta rapiaas stimmt bot Am. II, 406.
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Sinuqae foTit eontrs te ipse algore colobrnn. Hox abi fit

misericors. Namque nt leieeta estjealidiis» CMida te perfidus angit

necnit homiiMin protinus.

Bei ÄTian ond seinem Gefolge steht die Fabel flberhaapt nicht

und kerne der äusserst zehlreidien mittelalterliehen Ableitungen des

Pbaedn» (cC L. Hervieux, les fabnlistes latins I

—

IS) besitst diesen

genauen wörtlichen Anschlnss an Phädnis, wie ihn Amarcius bietet;

iu den Worten ,cauda le perfidus auf^if* ^^^S^ allerdings eine merk-

würdige Abweichung, falls sie richtig ül)erlietert sind.

Naturlich hat der Dichter die Disticha Catonis benutzt, wie ich

schon angab. Mit Dist. II, 22, 2 vgl. Am. II, 571; mit Monost. 38

(IJaehreus PLM III, 238) Am. III, 185 (cf. Pubiii. Syr. löO Ex vitio

alius sapiens emendat suum und den mittelalterlichen Vers bei Albert

von Stade im Troilus lY bSi) Felix quem faciunt uliena pericula oau-

tum); mit Dist. IV, 10 vgl. den Gedanken Am. III, 210.

Au Petrus Chrysologus (Migne 52, f)32) ^sed dives adamente

durior* erinnern die Worte Am. II, 215 Cur odamante tuum cor du-

Tins esse viUetur?

Zu erinnern ist endlich an eine auffällige Übereinstimmung von

Am. H, 500 Ae lingoam morsu commot^ more lictsc^ Debilitare truci

mit Waliharins 12B1 Ex quis de more liciscae Dentibus infrendens ra*

bidis latnure solebas. Weitere Anklänge an den Waltharius habe ich

allerdings nicht gefunden.

II.

Zu der Messias des K u p o le m i u s . die ich aus Dresdeusis De

171" saec. Xlll herausgab (Roman. Forsch. VI, 5uii—556), hat sich

inzwischen eine zweite Handschrift aus saec. XI 1 gefunden, nämlich

die Handschrift von Be^auyon Nr. 530 (vgl. Catal. gen. des mscr. des

departem. XXXII, 301^) Aus diesem Codex hat L. Traube einige Les-

arten EU Buch 11 mitgetheilt (Neues Archiv XXVI, 174 f.)? welche

beweisen, dall Dresd. die bessere Überlieferung bietet, vgl. Traube zu

II 7 18 f., 758. 772, während 754 (auch Dresd. hat quod si quid) 756.

7(>2 beide Hdscbr. übereinstimmen. Vs. 777 hat Dresd. ,tibi refero*,

Vesont «tibi refero tibi'' ; durch diese Lesart wird meine Ver«

hesssmng p. 556 »refero tthi* bestätigt, da Dresd. einen prosodischen

Fehler bietet, wahrend die Messung nhto seit der silbernen LatinitSt

gua gewöhnlidi ist Zum Texte ist fi)lgeudee zu bemerken. I, 13 ist

,snh* statt «sus'* au lesen. 31 f. ,,namque—manet* ist in parenthe-

tascbe Striche eissasdiließen. 33 nach ,ipse« Komma. 134 „nego"

atatt „ego% ähnlich wie Amarc. III, 416 nach dem Dresd. „nec nego""

Digitized by Google



194 IC. Mftnitint.

liest. 224 ist ^ceptriger'' ab mittelalterliche Fomi wohl beizubehalteu.

239 ad aures. 429 Vultarno; die Anmerkung ist zq streicheu, cl«r

Flosa Valtunms ist gemeint. 498 naeh „tibi* Kolon statt Komma.

490 nach ^nno* Semilcolon. 492 das Komma nach «blaudicia, nicht

nach «regem*. 495 Tolnptatis? 553 procol sii 561 € ist der p.i-

renthetisdie Strich nach tenens zu setzen. 569 nach fateor Semikolon.

570 vor hoc and nach possis parenthetische Striche. 578 /ormidem,

cuL 579 nach famam Panki 592 cTacoant. Non. 669 lathomos.

674 nach volentes Semikolon. 675 Flegreis. 679 nach ansis Komma.
II, 13 probet, uttjue. 14 assurgat, » os. 'M) das Komma nach Acastus

zu streichen. HG nach vostt's Komma. liiT iiec — ferebat in parenthe-

tische Striche eiuzuschliesseu. 14H nach Aucipiti Semikolon. 181 P-^-

niitius nach l.-iid. orig. XI, 3, 19 (vielleicht non me Pauotius inspicit

orbuiii). 19t) gr.ivantiirV 213 ruis, cui. 214 rancro? Qne. 228 Fle-

botomoV 2iVl Acheloo oder Acheloi? 344 Trivieqne. 349 iubeut:

tantus. 4U3 circi. 410 fecerat illic. 417 felicior esset. 441 nach

Brachia Kolou, nach petentes Komma. 449 Perrupit, qui. 455 si

nou ex corde resnmit. 554 qna spe, iam credo. otV.» genitum, sihi

qni fuit nnicus, ire. 57ö inimids. 600 bone Spiritus Agati, claruni.

615 riros; hic. GIC opus, nam. 619 idcirco nervös Judeus ab-

horret —, 622 Mutatos; alter. 648 nach Ohananeis Semikolon.

663 nvo, Mactatam. 678 Pirtalmnmqne, cf. I, 563. 691 dipeo, nee.

692 Gedere. Jam.

Über die Heimat des finpolemius geben zwei Stellen uiheren

Anfschlnss. In dem langen gelehrten Ezkors Uber die Ydlker der

Welt II, 488—>548, der mit den Indern beginnt und mit den West-

Olkem Afrikas schliesst, erscheinen 534—540 auffiÜlig viel gallische

Völkernameu (Belga, Alverni, Allobroges, Nerrins, Rotomus, Eqaitani,

VerimiUKiiis, Ruthcui, Vuascones, Tholosa), während an.s Italien, Ger-

manien, Spanien nnd linlannit u nur wenige angeführt werden. Schon

das könnte den Dichter als Westt'raiiken erscheinen hissen und dic-^e

Vermutung wird durcii eine andere Stelle fast zur Gewissheit erhoben.

Es heisst I, OOS ,virtus summa (— dei) supcrbos Confundens lathomas,

quod nomeu huic dedit nrbi Ceptum liaqaere opus per dissona com-

poUt ora". Ich hatte das Wort lathomas auf latomia (lautumia) be-

zogen, es ist aber uatQrlich in lathomos (— Steinarbeiter) zu emen-

diren. An der Stelle handelt es sich um eine Yerquickung des bibli-

schen Berichts vom Turmbau zu Babel mit dem Gigantenkampf gegen

die Qötter, wie Enpolemius überhaupt gern biblisdie Mythen mii

antiken vefs^eicht (Rom. Forsch. X, 512). Dass er an den Tnnn*

ban gedacht hat, geht ans Vs. 670 ,per dissona . . . ora* dentUck
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hervor. Wesentlieh bei der gaozen Sache wird das Wort lathomos, au

welches die Worte geknapft werden «qtiod nomen haic dedit nrbi*.

Die Worte mQssen als Parenthese ans dem Sinne des Dichter^ auf-

gefittst werden, da sie sonst keinen Sinn geben, und Eapolemin^ sagt

daher, dass aus dem Worte lathomos der Name der Stadt herznleiten

sei, in der er lebte. Man könnte an Landonnm denken, aber jenem

Worte entspricht noch mehr der alte ^ame von Caudebee, nämlich

Latomagus. Bei den imgtjlieuerlicheu Etymologien, die man im Mittel-

alter mit Eigennamen verband, hat die Ableitung nichts autlalliges und

der Ort Latomagus gewinnt als Aufenthaltsort (oder Heimat?) des

Dichters um so mehr AV^ahrscheinlichkeit, als er in der Nähe von

Kouen ( Kotomagus) liegt und II, unter den gallischen Völkern

anch der ,pugnax Kotomus* genannt wird Vielleicht verbirgt sich

sogar hinter dem Pseudonym Eapolemins dieses Beiwort pugnax für

die Bewohner der Landschaft von Rouen und nicht unmöglich ist,

dass bei diesem Pseudonym der Name des Amarcius eine Bolle gespielt

hat, dessen Sermones Ton Enpolemios eifrig stadirt worden sind.

Denn Amarcius (a pri?ativnm mit Martins) gibt griechisch ins Gegen-

teil Terandert Eupolemius: Amarcius stellt unkriegerische Dinge dar,

das Qedidit des Eupolemius ist toU von Krieg; wenigstens konnte

letiterer den Namen des ersteren so auffusen und sein eigenes Fteu-

donym danach bilden.

Von Hinweisen auf die Zeit des Dichters ist nicht viel zu bemerken,

da das Ganze eine allegorische Einkleidung erhalten hat Nur II,

HO— 124 (vgl, 11, 11 t\.) gibt eine deutliche Anspielung, dass man

sich in den Zeiten des Rittertums beiiudet ,Kustiea nostraa Inpuguant

acies examina; prospice numquem Inter eos videas ortum de sanguiue

equestri". Darauf werden die Bauern in ihrem Aufzuge den Rittern

gegenüber als lächerlich geschildert. Das kehrt IL GG?—073 wiecjer,

Wo der ritterliche Hochmut dem Bauern gegenüber sich den stärksten

Hohn erlaubt und zugleich die Tracht der Zeit gestreift wird (Eostrati

pedea . pelles gulatae . manicae amplae). Diese Selbstüberhebung des

ritterlichen Standes stimmt aber auch eher zu den französischen als

deutschen Verhältnissen und wir gewinnen für die Zeit der Abfassung

frühestens den Ausgang des 11., vielleicht auch erst den An&ng des

12. Jahrhunderts.

In der Ausgabe (p. 512 und in den Noten) hatte ich schon be-

merkt, dass das Gedicht die Kenntnis der Sermones des Amardus deut-

lich Terrii Dies VerhSltois ISast aich aber noch weiter Terfolgen, denn

Tor allem sind die grossprecherischen Worte II, 488—652 eine Weiter-

bildnng von Amarc lY, 186 ff. «Capadocnm regio tibi serviat et Ga-
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nnumtom (Eop. II, 606. 547 (su cam Ganunante Qalank Tg^ VrnL

in Sjmm, n, 809) &52) Insaper Aniri^ gens ek qo^ pofait Hitepen

(Enp. II, 499) Deniqne n qnioqnid inb oeK naadtnr aie Te tivmat*

(Eup. II, 551. 543). Die YSlkerkarte, die hier entrolU wird, irt badmt

wahiecheinlich einer Koemograpbie oder einem Orbit pietni im Zu-

eammenhang entnommen worden, wenn andi einzelne DiditersteHen

aus Horaz, Ovid, Liican und Statius darein rerwebt worden sind. Indess

die Grundidee wie aucli manche Ausführung hat xVmarcius geliefert

(so aulJer den obigen Stellen 488 Am. 11, 493 precioso staiiiine Serura.

501 »eres Eniochi Am. 111, 1^87 acria pugnent Euiochi. 505 Am, II,

631 erudis . . Gelouis. 511 Am. III, 400 Sabei. 523 Ära. IV, 252

studii tedebit Atlieuas. 528 Am. III, 388 trucesque Suevos. 541 Am.

II, IL Extorres . . Britannos. 546 Am. II, 319 uigram Maurus depo-

nere pellem. 548 Am. II, 12 Eius in aspectu gens procidet Btbiopum).

So gab Amarcius auch II, 10 die hauptsächliche Ausdehnung tob

den Indem zu den Britanniem: 11, 10 ,et ab India Extorres penitna

regnabia ad naqne Britannoe*. Aber auch das Anfangagebet dea Bapo»

lemioa I, 7 ff. ist nach A. gearbeitet, der seinen Satiren ein Sdihua-

gebet anhing (Eap. I, 91 Tgl mit Am. lY, 484 ff), ünd sonst iat

im einzelnen zn Tergleiehen Enp. I, 164 mit Am. III, 634 Balaama

tom et mirr^ . . . Thus. 260 Am. IV, 41 fi Tis ad omissa rerertl

284 Am. I, 185 feda libido. 286 Am. IV, 410 aic quisque parem tibi

qnerit. 381 Am. II, 833 Boe asinosque ani domini presepia noranl

471 Aplestem nach Am. I, 357 aplestia? 474 Am. I, 314 capihirqae

timallus, .")10 Am. I, i'u) scripturarumque peritis. 52() ff- Am. III, 120

Lyeum . . . pateris iugentibus h;ui>it Evertitque cados . . pleuo. 659

Am. 1, 544 Ltqur fer^ Hyrcaiiis coeuut in moutibus. 11, 222 f. Am.

l, 343 ut hirudo cruorera. 776 A. III. 7^^ equi sumpta osse niedulla.

77i) Am. III. 727 lactf fuit teneronim more riguuda: 731 solide pas-

ceuda cibo fuit. Hierdurch ergibt sich, dass Eupoiemius genaueste

Kenntnis der Satiren des Amarcius gehabt hat.

AuÜerdem aber seheint der Dichter anch die Occupatio des Odo

gekannt zu haben, worauf yielleicht schon die Qräcisirung vieler Namen
und Ausdrucke fähren könnte. Mehreres konnte anf ein solches Ver-

hältnis hinweisen. BapoL I, 10 Odo Y, 550 noTit quae caelieoa oido.

286 f. V, 526 Vis est natarae similem ad similem soeiari^). 349 I,

232 Omne qnod est fMstnm non est mntabile mimm. 484 f. II, 263

Servitos est torpis libertas. II, 81 III, 1006 totns sparsim per elimata

mundoB.

So ist statt sociale zu schreiben.
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Sonst stellt sich noch eiue viel bedeutendere Kenntnis des Horaz

MEnpolemius heram, «Is kh in den Noten angpb, und gel^ntUch
anefa auf anderes anfinerksam an maehen. Sap. I, If. Hör. C. I,

1, 241 108 C. I, 2, 38. 117 Ep. I, 1, 69. 188 Ep. II, 2, 37. 219

Ep. U, 2, 75. 388 Ep. I, 16, 32. 639f. C. I, 1, Ht II, 559 C. I,

7, 26. — I, 130£ Yerg. Geoig. I, 59 nnd III, 82. 121. I, 535 Isid:

ong 13, 21, 15. U, 184ff. Ind. 11, 3, 22. 186 Ind. 11, 3, 17.
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Aus verlorenen H^gisterbänden der Päpste

Innozenz III. nnd Innozenz IV.

Von

Karl Hampe.

n. Aus dem sechsten und siebenten Jahrgang der

Register Innoeenz IV.

fiin eigtiutüniliclier Zufall ist es, dass der Formelsamraler, der iius

gerade aus drei jetzt verlonnieii Kegisterbänden luuozeuz Hl.') eine

Auzahl vou Briefen aufbewahrt bat, als er daran ging, auch aus dem

Register Innozenz IV. seine Aufzüge zu machen, eben den Band zuerst

herausgriff, der als der einzige von den zwölf Jahrgängen schon seit

langer Zeit völlig in Verlust geraten ist. Es ist der siebente Jahr-

gang, der die päpstlichen Briefe vom 28. Juni 1249 bis zum 27. Juni

1250 umfasst. Der Zufall ündet nicht etwa darin seine IDrklaning,

dass diese jet£t verloreneu Baude schon zur Zeit der Anlage unserer

Sammlung gemeinsam abbanden gekommen waren nnd an einem

anderen Orte benutzt wurden; die AuszQge sind offenbar im päpst-

lichen Archiv selbst gemacht^ auch der siebente Jahrgang Innozenz IV.

war damals — jedenfalls vor Ende des 13. Jahrhunderts— dort noch

vorhanden, da er im Inventar vom Jahre 1339 aufgezählt wird'), und

ausserdem sind ja auch einzelne Briefe aus noch erhaltenen Begister*

banden aufgenommen, — wie schon im ersten Teile bemerkt —

1) Vgl. mit des infttitats für OBterr. Geschiclitsf. 23, 545.

*) Denifle, Areh. f. Litt. u. Kircheogesch. 11, 77. Denifle bemeckt dsso:

»Dieter Band itt in Verlast geraten; man kann ihm nirgends auf die Spor

kommen*.
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ans dem 7. .und S. Jahrgang HonoriuB III., und dann auB swei wei-

leren Jakigangen InooMoz IV.

'

>fiei den beiden ersten StQcken, die onten abgedrackt sind, Arengen

oboe sachltcben Inhalt, da mit dem Beginn der Narratio abgebrochen

wird, kann man schwanken, ob sie nicht noch mit den vorau^ehenden

Aoistlgen ans der Formelsammlong des Thomas von Gapua lusammen-

hangen. Die sehwfllstige Sprache und das flQr einen Pi^imtbrief immer-

hin anifallige Zitat ans Orids Ars amandi, das freilieh ak ein all-

gemein behautes Sprichwort angeführt wird, konnte man fdr diese

Annahme geltend macheu. Indesseu sied die beiden Briefanfatige in

der bekauutt-n. weim auch zum grössien Teil noch ungedruckten

Summa dictaminis des 'ihujuas'), die ich in eiuer Abschrift der Mo-

uumenta Germauiae benutzen kounte, nicht vorliauden, und der Beginn

der Narratio weicht von der dort üblichen Form ab und entspricht

derjenigen der Papstbriefe. Im Grunde kommt nicht viel daraut an,

aber der Vollständigkeit halber drucke ich die beiden Stücke mit ab.

Der dritte, freilich noch undatirte Brief au den lateinischen Kaiser

Balduin 11. ist aber bereits mit höchster Wahrscheinlichkeit dem sie-

l>enten Jahrgai^e Innozenz IV. entnommen, derselben Quelle, ans dec

die Briefe 4—12 unzweifelhaft geflossen sind. Hier hat unser Sammler

dem spateren Historiker gegenüber doch wenigstens so viel fittcksicht

bewiesen, dass er die Datimngen grösstenteils ToUstandig abgeschrieben

hat Diejenige von Nr. 4 iat allerdings noch verstümmelt, aeigt indes

das siebente Pontifikatsjahr. Aus dem .Dat. ut supra* in Nr. 5 ist

nur zu entnehmen, dass das Stfick demselben Jahre angehört Nr. 6
scheint zwar nach der Datiraug „Dat. Lugduni, VI. kal. Nov., anno VI.*

auf den sechsten Jahrgang zu deuten, aber gerade dieser Brief ist

anderweitig bekannt und erweist das „anno VI.* als einen Schreibfehler

statt „anno Vll." Die Datiruugen der lol|.j;en<len Stücke la>»eu nichts

zu wünschen übrig. Das Spriugeu vom November zum Juli und wieder

zum Dezember macht es nicht wahrscheinlich, dass der Kxzer|>tur hier

dem Gange seiner Vorlage getollt ist; doch kann das Schreiben aus

dem Juli immerhin auch eines jener ausnahmsweise spät eiugetrageuea

Stücke sein, wie sie in allen Begisterbändeu vorkommen.

Leider glaubte jener bald genug Briefe aus dem siebenten Jahr-

gang in seiner Sammlung zu haben und grifi zu einem andern. Von

uUen Übrigen Bänden konnten für uns nur noch Auszüge aus dem

sedisten unter Umständen wertvoll sein, da dieser Codex, der jetzt in

der Pariser Nationalbibliothek bewahrt wird, der einzige ist, der in

*) Die Veranstaltung einer Tollttindigea Ausgabe w9re dringend «u

wttntchen,

:
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schadhaftem Zustande ist imd bedeutende Lücken aufweist Wirklieh

griff unser Sammler eben zu diesem Baude. Die jetzigen Lücken be-

finden sich im Anfange de8;äeiben,, aus dem Anfang machte auch er

seine AuszUge. Kein Zweifel, dass die Briefe 13— 16 aus der ersten

Hälfte des Juli 1248 zu den 22 ersten Nummern des sechsten Begister-

bandes gehört hmbeu, die jetzt in dem Pariser Codex fehlen^). Auch

hier hak imeer Samnler die Liebenswürdigkeit g^b4, die TollitiMi-

gea Jhlbtia küuasnfttgeii. Kr. 83 des Mugßm^ iefc nur ywMhnaielt
erhelteii. Die erste guis flberiieferte Kr. 24 iit dam itetttch orit

Nr. 17 unten. Der Bnerptor folgte hier dem Gange des Begisten,

die 9 folgenden Mommem ttbenehlog er und fimd eist an der sehnten:

Nr. 34 (sNr. 18 unten) wieder Wohlgefallen. Hachte er noch einmal

«nen soldien Sprung, so mrauste er i^eder auf Briefe Stessen, die jetzt

in der Pariser Hs. Termtsst werden, denn TOn Nr. 48 bis Nr. 134

khifft dort wieder eine j^ewaltige Lücke. Leider ist ihm inzwischen

das Zusetzen des Datums, das für ihn ja in der Tat keine Bedeutung

hatte, zu langweilig geworden, so dass wir i'ortan die Art seiner Arbeit

nicht mehr so ^enau prüfen kcmueu. Weuu aber gerade hier 23 uu-

datirte Schreiben (unten Nr. 19—41) folgen, die in dem Jahrgänge

des Registers nicht aufzuHndeu siutl. so ist gewiss, dass sie eben aus

jener Lücke stammen, zumal du mit dem darauf folgenden Stücke

Nr. 42 der Auschluss an einen bekannten Brief (Nr. 2.^8) des Bandes

wieder erreicht ist. Da die verlorenen Briefe dieser Lücke den Monaten

Jnli, August und September angehört haben müssen, so kann man
jene 83 Stfloke annähernd datiren.

Weiter folgen in buntem Wedisel bekennte und unbekannte

Briefe. Der Sammler acheint zunächst wieder dem Gange des B^gisfcers

gefolgt zu sein, denn Nr. 44»Nr. 891 des fiegisters schliesst sich

eng an Nr. 42= Nr. 2S8 des Registers an. Dazwischen steht fipeilich

eine Formel für Pallienerteilung, die sich in der Fkriser Hs. nicht

findet. Darauf hat er wiederholt zurttckgeblilttert und zuerst Nr. 230

und 238, dann Nr. 224 und 226, hierauf Nr. 203 abgeschrieben, um
endlich mit Nr. 180- 190. UH. 192. 201 sich wieder der Reihenfolge

des Registers auzuscliliesseu. Daun aber schiebeu sich auf's Neue drei

unbekannte Stücke (unten Xr. .").")—57) dazwischen, ehe der Sammler

mit Nr. 297. 298. 299. :'i>l. 4r)<» wieder dem Gange des Registers —
freilich etwas sprunghaft — folgte. In derselben Richtung ist er

auch noch fortgefahren, indem er Nr. 476. 481. 523. r)27. 531. 532.

008. 628 und 629 abschrieb, aber vorher hat er wieder sechs unbe-

kannte Briefe (unten Nr. 64—69) eingefOgt

>) Vgl. Beiger («B.), Les regiatiM d*Inmocent IV. Bd. I S. VlU.
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Woher stammen diese zwischen die bekannten Nummern des Re-

gisterbaudes mehrfach eingestreuten Stücke? Dass auch sie päj)st-

licheu Registereintnigungen eutuoramen sind, beweist ihre Form. Au
die Register anderer Päpste ist nach dem Zusammenhang nicht zu

denken; zum Lbertinss bringt die Formel Nr. 43 den Namen Inno-

zenz (TV.). Eintragungen anderer Registerbände dieses Papstes könnten

in Unordnung mit solchen des sechsten Handes Termischt sein. Der

Sicherheit halber habe ich mich der undankbaren Mühe nntersi^n,

die Anegabe Bergers Tolktündig daraufhin dnrohznblattern*): nirgends

eine Spar von jenen Briefen! So mflsste man seine Zuflucht zu dem
Terlorenen siebenten Bande nehmeUt aber die ganze Voraussetzung

einer solchen Vermischung ist doch sehr unwahrscheinlich. Dem
ssdisten R^gisterbande werden auch diese unbekannten Stflcke wie die

flbrigen angehört haben, und da bleiben- nur zwei Möglichkeiten:

entweder ist der Sammler dreimal unvermittelt anf den jetzt lücken-

haften Anfang des Bandes zuriickf^esprungen und hat dorther jene

unbekannten Briefe abgeschrieben-), o ler aber er hat eiu reicheres

Exemplar des sechsten Registcibundrs benutzt, das wir dann als einen

Teil der Origiiiulregister anzusehen hätten, während uns in dem l'ariser

Codex nur eine sorgfältige, aber nicht vollständif^e Reinschrift vorläge.

Sollte die Kutselieiduug in diesem letzteren Sinne ausfallen, so würden

wir einen zwar kleineu, aber nicht uninteressanten Beitrag zur Lösung

einer vielerörterten Frage der papstliclien Registerforschung gewinnen,

denn alsdann wQrde die Nichtoriginalität des sechsten Jahrganges d^
Regster Innozenz' IV. erwiesen sein, über welchen Denifle sein ge-

wichtiges Urteil in dieser Himucht nicht abgegeben hat*), und es

würde hier die erste Spur eines reicheren Originalzegistere des drei-

zehnten Jahriiunderts neben dem unvollständigeren abgeleiteten Bande

wenigstens in Gestalt eines dttrftigen Auszuges daraus auftauchen.

Leider vermag ich eine Entscheidung dieser Alternative nicht zu

geben. So viel ich sah, konnte nur eine genaue Vergleichnng der

Stflcke, welche unsere Sauunlung mit dem sechsten Begisterjahrgang

gemeinsam hat, mit einiger Wahrscheinlichkeit zum Ziele führen, denn

') Sebr bedauert habe ich während der Arbeit, ila?i.s die Judizes zu Berq-ers

Au»^gabe noch nicht vorli^en. Dadurch wäre dvLn Nachäuchea sehr erleichtert

worden.

*) Bei der sprunghaften Art, mit der die AuszOge tonst gemacht sind, würde

du nicht allni nnwahnehdnlicb sein. Man veigleiebe auch die stark gettOrte

Reihenfolge, in der unser Sammler die St&cke aus dem aehten Registerbande

HonoriuB III. überliefert hat (in dieser Ztsch. Bd. XXIU 8. 646).

*) Speamina palaeographica regestoram Rom. pontifienm S. XIV.

MittboUufoa XXIV. U
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daraus miutie nch entweder textliehe Abhäugigkeit der Semmlniig

Tom Begitter oder ZnrOckgehen beider auf eine Originalvorlage er-

p^eben. Da es sich gerade um zwei Pariser Codices handelte, so bofiPke

ich, diese Arbeit in Bonn erledigen zu können. Meiner Bitte um
Übersendung wurde auch von der Verwaltung der Pariser Kational-

bibliothek bereitwilligst enUprocheu, doch konnte der Cod. lat. ll .sr)7.

der unsere Sammlung enthält, als verliehen nicht mitgeschickt werden.

So vermochte ich jene Vergleichung, da ich bei meiner ersten Be-

nutzung des Codex die anderweitig überlieferten Stücke natürlich nicht

mit abgeschrieben hatte, leider nicht vorzunehmen^). Ein selbständiges

Urteil aber über die Originalität des sechsten Registerjahi^nges wollte

ich mir nicht anmassen^). Damit die Übersendung dieser Hs. nicht

ganz nutzkw erfolgt sei, trage ich unten in einem Anhange einige

Berichtigungen und Ergansungen zu Bergers Auegabe nach, die mir

bei flflchtigem Dnrehbl&ttem auffielen.

Ffir die Zwecke meiner Publikation ist indes die Entacheidnng

der Frage, die ich nun vorderhand offen laasen mnse, doch nicht

wesentlich genug, um etwa die YerOffimtlichung selbst ganz snriick-

zustellen. Verschieben wfirde sich dadurch nur die annäheriide Da-

tirung der Stücke 43, 55—57 und 64—69. Sind sie aus der Lücke

im Anfang des ßegisterbandes entnommen, so gehören sie höchst-

wahrscheinlich den ^b)nateu Juli bi.-> September 1248 au. Andernfalls

würden sie, wenigstens zum Teil, zu etwas späteren Monaten zu setzen

sein. Der Unterschied ist also nicht bedeutend. Ich habe statt dessen

zu allen die Daten gesetzt, welche das sechste Pontifikatsjahr um-

grenzen').

M Eine auffällige Abweicbung, die mir scbua bei der eratcn Beuutzuug

auffiel, mochte idi hier immerhin veneiobiieii. la Kr. ft4 heint es in vnwnrer

Sammlmigt »de pretbytero genitui et «oluta«, was kaum aus der Stelle des

uns bekannten Regisften (Cod. Paris, lat 4088 IbL 9 .): »de solnto geaatoa

«t Boluta* geflossen sein kann, während die Identität der beiden Stfloke bei der

conit völligen rbrrcinstimmung doch höchst wahrscheinlich ist.

•i Der Hiind wird (hncliaiis den in Rom befindlichen Jahrgängen 1 — 5 uud

8—10 entsprechen, über die Denifle kein l>t ^timnitea Urteil fällt, wenn er auch

zur Annuhnie der Originalität neigt, wäbrt;ud er die Jahrgänge 11 und 12 un-

bedingt für original hält.

*) Aus den Briefen lelbtt habe ich leider keine tioiherea Anhaltipunkte ßr

die Datirang gewinnen kOnnen, doch ist Tielleicht auch auf diesem Wege noch

weiter su kommen. Archambaod X. von Bonrbon starb am 15. Jan. 1249 auf

Cypern. Im M.'lr/, oder April des Jahres dflifte der Papst Nachricht davon ge-

habt haben. Da in Nr. 67 das ,bone memorie« Tor seinem Namen fehlt» wird

der Brief vor di^e Zeit su setsen »ein.
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Als unser Sammler mit der Nr. 629 dem Eode des sechsten Re-

gisterbundes, der mit Ausschluss der Kurialbriefe 672 Nummern um-

lasst, einigermasseii nahe gekonirnen war, legte er ihn aus der Hand
imd griff zu dem vierten Jahrgange, aus dem er noch 17 Briete in

strenfTem Anschliisse au die Reihenfolge des Registers abschrieb (unten

Nr. 79— 95), die für uns wertlos sind, da uns ja die Vorlage selbst

erhalten ist. Hier finden sich auch keine unbekannten Stücke, denn

der einzige Brief, der noch folgt (Nr. 96), kann der Zeit nach nicht

mehr dem yierten Jahrgänge, der mit dem 27. Juni 1247 endigt, an-

gehören. Ich vennche unten in den Anmerknogen zn dem Bhefe za

zeigen, dan er etwa im Ftü^jahr 1248 geschrieben sein muss. In

seinem ganzen Tone weicht er zwar von den Yoranfgehenden Begister-

stndcen erheblich ab, aber dämm darf man an seiner Echtheit doeh

nicht im aUeigeringsten zweifeln, denn einmal entspricht der auf»

geregte und schwülstige Stil mit seinen Bildern und Wortspielen

Tollig dem der sonstigen päpstlichen Manifeste jener Zeit, nnd dann

steht er ja in der Tertrauenswflrdigsten Umgebung und bietet einer

negativen Kritik nicht den geringsten Ansatzpunkt. Ol) er freilich

einem Registerbaiule eutuommen ist, steht dahin. Derartige Schreiben

pflegt<;n im allgemeinen nicht unter die „litterae conimunes" eingereiht

zu werdt^n; es ist mir daher von vornherein unwahrscheinlich, dass

auch er etwa aus jenen Lüclveu im Anfange des sechsten Jahrganges

stammen sollte, ganz abgesehen davon, dass eine Datirung nach dem

28. Juni 1248 wenig für sich haben würde. Man würde ihn am
ersten unter den litterae cnriales des fünften, allenfalls unter denen

des sechsten Bandes zu suchen haben, aber an beiden Stellen findet

er sich nicht. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass er von unserem

Sammler, der ja offenbar im päpstlichen Archive selbst seine Auizflge

machte, einer andern dortigen Vorlage, etwa einem Konzept, das

ihm in die Hände kam, entnommen worden ist Sicheres wird eich

daraber nicht feststellen lassen. — Unmittelbar an dieses Schreiben

schliessen sich die AnszQge aus den Begistem Innozenz IIL« die ich

im eraten Teile dieser Arbeit veröffentlicht habe.

Der Zahl nach bt die Ausbeute an ungedrnckten Briefen f&r

lunozenz IV. erheblich grösser, als fOr Innozenz III. Dort waren es 24,

hier sind es 47, oder wenn mau die beiden Arengen im Anfang und

d e abweichenden Ausfertigungen von Nr. 07 mitzählt, 52 bisher un-

bekannte Stücke. Was freilich den historischen Inhalt betriflFt, so sind

sie jenen nicht gleichwertig. Vereinzelt findet sich zwar ein Brief

an den lateinischen Kaiser Balduin II. (Nr. '6) oder au König Hein-

rich Iii. von England (Kr. 57) darunter, ein anderer weist uns auf

14*
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eine Yerwandkscliaft zwischen Innozenz lY. und den Herren von Bour>

bon hin (Nr. 67), aber die Hasse besteht aus gewöhnlichen Dispensen,

Indulgeuzeu, Ph>Tisionen etc., minderwertigem Zeug, wie es ja um jene

Zeit bereits einen grossen Teil der päpstlichen Registerbände anfüllt,

und das seine an sich schon nicht erhebliche historische Brauchbar-

keit tust völlig eiubüsst, wenn, wie hier leider bei der Mehrzahl der

Stücke der Fall ist, die Naiueu der Persöulithkeiten, Kirchen, Diözesen,

Städte etc. auscjelass'^n sind. Daher kaun man bei nahezu der Hälfte

der unten veröÜentlichten Hriefe wohl die Fratze aufwerten, ob sich

ein Abdruck im historischen Interesse überhaupt lohnt':' Indessen

glaubte ich trotzdem von Auslassungen oder Kürzungen absehen za

sollen. Die Sammlung ist am Ende doch eiu Ganzes, de^iseii Yer*

hältnis zu den Registern, aus denen es geschöpft ist, hinreicheod nur
beurteilt werden kann, wenn man es vollständig kennt. Zudem muss
unser Streben darauf gehen, die LQcken in der Reihe der päpstlichen

Registerbande wenigstens des 13. Jahrhunderts mdglichst weit aus-

zuf&Uen. Dazu aber tragen auch die historisch uninteressanteren StQcke

mit bei; sie mögen vielleicht einmal dazu dienen, weitere BrudistQck»

der verlorenen Registerbäude in ahnlichen Sammlungen zu erkennen,

und man braucht so jedenfoUs nicht mehr auf die Pariser Hs. zurfiek-

zugreifen, in der Hoffnung, dass unter den Stflcken, die ich etwa aus-

lassen würde, doch noch etwas Brauchbares enthalten sei. t'berdies

bin ich in der Erkenntnis der historischeu Beziehungen niaucher Briefe,

in denen sich eiu paar Namen erhalten haben, j,cliwerlich überall

schon an die Grenze des Möglichen, die der spröde StntV einmal setzt,

vorj^edriiugeu. Rs giebt Ix-i derartigen Editionen ein gewisses Mass,

über das hinaus eiu weiteres Suchen und Blättern nicht mehr die

darauf gewandte Zeit lohnen würde, und von wo ab der Herausgeber

weitere Festätellongen getrost dem Lokalforscher und Spezialisten über-

lassen darf.

Hier möchte ich nur noch anf diejenigen Stücke hinweisen, die

für den weltge«chichtlicheu Kampf der Kurie gegen Friedrich II. In-

teresse haben.

Seit der Niederlage des kaiserlichen Belagerungsheeres vor Parma
am 18. Februar 1248 und ihrer Folge, dem Ab&U vieler Städte in der

Romagna, der Mark Ancona und dem Herzogtum Spoleto, hatte sich

die Sache des Papstes in Mittelitalien soweit gebessertf dass er an

einen Angriff anf das Königreich Sizilien denken konnte. Vom
30* August 1248 sind die entscheidenden Weisungeu an den Kardinal-

priester Stephau von S. Maria in Trastevere <latirt, in deueu ihm die

Kreuzpredigt gegen Friedrich in Mittelitalieu uud die Verhäuguug des
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Interdikts Ober das ganze ESoigreieh Sizilien befohlen wtirde. lu

dieser Zeit wird man eine gesteigerte Tätigkeit des Papstes in Bezug

auf Sizilien erwarteo, doch fehlen im sechsten Begisterbande infolge

der Lflcke leider die meisten Briefe aus den Monaten Jnli bis Sep-

tember, Einige davon haben sich nun in unseren Auszügen erhalten.

Weüii etwa luuozeuz (km Abte eines Klosters wegen seiner opter-

willigen Treue im Streite gegen die Feinde der Kirche eine Auszeich-

uung Verleiht (Nr. 21). so be/ielit sicli das natürlich auf den Kamjif

gegen die kaiserliche Partei nnd vielleicht auch auf die mittelitalischeu

Gegenden. Emen anderen Anhänger der Kirche belohnt der Papst für

die Verluste und £ntbebruDgen, die er in einer yierjähiigen Kerkerhaft

Tou den Parteigängern Friedrichs erduldet hat, mit einer Anweisung

auf Abgaben Ton Bargen, deren Kastellaue sie der romischeu Kirche

schon seit langer Zeit vorenthalten haben (Nr. 31), — freilich ein

Gnadenbeweis, Yon dem es sehr unsicher scheint, ob er dem Empfanger

ifirklich nutzbringend werden konnte. Eine Befreiung vom Interdikt

(Nr. 39) mag sich auch auf die f&r Sizilien angeordnete Massregel

beziehen. In einem andern Privileg (Nr. 30) nutzt der Papst bei der

nach der kurialen Auflassung eingetretenen Yakanz des siziHschen

Königtums seine oberlehnsherrlicben Beehte, indem er einem Anh&Dger

mdirere Burgen im sizilischen Beiche auf Grund der ErbansprQche

seiner Gemahliu überträgt. Eine anderweitige Verleihung von Seiten

Friedrichs oder anch des l'aj>stes selbst soll dem nicht entgegenstehen.

Der Anfang des Privilegs bezieht sich auf t iue im lieginn gleich-

lautende Urkunde, die verloren ist. Darum ist auch nicht melir mit

Sicherheit zu erkennen, in \velchem Teile des Kcinigreichs jene Burgen

lagen; vielleicht aber weist die Erwähnung des , Castrum Cucnli* auf

den Prinzipat, insbesondere die Diözese von Capaccio hiu, und da sie

ein Herd des Aufistandes vom Jahre 1246 war, so hätten wir es mit

einer Verleihung an einen flüchtigen ADgehörigen der von Friedrichs

Strafgericht betroffenen Adelsfamilien zu tun.

Mit dem eigentlichen Angriff auf Sizilien hat Innozenz, auch

nachdem der Entschluss dazu gefasst war, noch lange gezögert >). Erst

nachdem im April 1249 an den Kardinaldiakon Peter Capoccio, der

zum Feldherm auaersehen war, die Vollmacbten erteilt waren, be-

gannen die offensiven Massnahmen. Am 22. Mai 1249 hat sich Inno-

zenz die als StOtzpunkt fQr den Angriff wichtige Stadt Spoleto durch

ein Privileg verpflichtet, in welchem ihren Bürgern völlige Yerkehrs-

freiheit im ganzen sizilischen Köiiigreiche zugesichert wurde. Schon

I) Vgl. fOr alle diese Dinge Kodenberg, Innozenz iV. u. d. Königreich Sizi-

lien S. 64fir.
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einer frftheren Zeit gehört die ganz ähnliche Urkunde in unserer

Sammlung an (Nr. 68), in der einer andern, leider nieht genannteD,

aber jeden&Us auch mittelitaUschen Stadt das Gleiche in abweichenden

Wendungen zugestanden wird.

ünterstatzt dureh den Eindruck der am 26. Mai 1249 erfolgten

Ge&ngennalime Enzios bei Fossalta, begann der Legat Peter Gapoecio

seine militärischen Operationen in der Mark Ancona. Wir würden

Ober die ganzen Massnahmen gewiss besser unterrichtet sein, wenn
der Tollstandige siebente Band des päpstlichen Beraters wieder

auftauchte. Von den unten mitgeteilten Briefen daraus koiuiut hier

uur ein einziger in Betracht. Rodenberg ') vermutet, dass parallel mit

dem Angrilfe des Legaten von der Mark aus auch eiu Vorstoss von

der Campagna her geplant war. lu dieselbe Richtung weist eine Ur-

kunde (Nr. io), in welcher lunozenz am 1*J, November 1:^49 einem

Anhänger, wohl einem vertriebenen si/.ilischen Adligen, die Burg
Petfcorauo südl. von Solmona mit der zugehörigen Baronie verleiht.

Als der Papst im Frühjahr seinen tüchtigsten Legaten gegen das

Königreich aussandte, war wohl der Hauptzweck der gewesen, den

Kaiser im Bücken zu beschäftigen, damit er sich nicht von seiner

damals noch sicheren Machtstellung in der Lombardei ans Uber die

Alpen gegen Lyon wenden könne*). Es lasst sich denken, dasa es an

Versuchen der Kurie, diese gef&hrliche Machtstellung zu ersehttttern,

sdion seit der kaiserlichen Niederlage Tor Parma nicht gefehlfc hatte.

Biese Bestrebungen mussten sich natorgemiss vor allem auf Gremona

richten*), und fUr diese Stadt scheint mir auch das interessante päpst-

liche Schreiben bestimmt gewesen zu sein, das ich unten als letztes Stück

(Nr. 96) mitteile. Es ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert.

Einmal verdient überhaupt der Versuch der Kui ie Beachtung, auf solche

Weise die (cremonesische) Inneupartei zu sich herüberzuziehen. So-

dann haben wir hier das früheste Dokument, in dem der Papst sich

bemüht, dem Krini<^tuni Wilhelms von Holland auch in Italien Anhang
zu verschaÜeu *). Endlich ist der Brief eiu kleines Musterstück päpst-

licher Agitationskunst. Neben manchen Wendungen, die ähnlich auch

in andern Schreiben der Kurie wiederkehren : Appell an Einigkeit und
Freiheit, nationale Solidarität dem Fremden gegenüber, Schilderung

Friedrichs als eines Tyrannen, Unterdrückers der Kirche und jeder

1) A. a. 0. S. 80 Anm. 8.

») Ebda 78.

3) Vgl. B.-F.-W. 7963.

*) Also eiu Seitenstück zu dem Schreibeu, das Wilhelm selbst bald nach

•einer WsU an Genua richtet, TgL B.*F. 4887«
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SeUMtSndigkeit, emes Vorlaufen des Antichrist, finden sich einzelne

originellere Zfige. Namentlich ist das Hotir der Undankbarkeit und
üntreae Friedrichs, wie es etwa auch Salimbene betont, hier sehr

geschickt, aber auch sehr gewissenlos aar Agitation verwandi Noch
mnaste damals frisch in aller Erinnening das forchtbnre Strafgericht

sein, das der Kaiser im Frühjahr 1246 an Männern hatte Oben müssen,

die viele Jahre Uiug eiue eiullus.^n iche Stellung in st'iucni Kate und

der sizilischen Verwaltung eingenommen liatten. Ks ist kaum möglich,

nicht auf sie die Worte unseres Schreiheus zu beziehen: ,Wenn Ihr

an die Belohnungen denkt, die er seinen Dienern zu erteilen pflegt,

so könnt Ihr nur eine traurige Vergeltung von ihm erwarten, — —
denn diejenigen, welche sich selbst völlig und jederzeit seinem

Dienste hingegeben hatten, und die eine um so grSssere Gunst von ihm

zu erlangen berechtigt schienen, die hat er nach vielen und laugen

MOhen, als sie für ihre Verdienste von ihm einen herrlichen Lohn zu

gewinnen hofilen, dorch eine furchtbare und allzu herbe Vergeltung

zerschmettert, weil er noch niemanden zn erheben, sondern jeden nur

herabaadrficken nnd alle in die fiosserste Knechtschaft zu bringen ge-

strebt hat« auf dass einzig er Uber dem Erdkreise als Alleinherrscher

throne*. Also, das ist natürlich die Folgerung, Yorsieht Tor dem

Treulosen, der andere trügerisch verlockt, um sie auszubeuten, der ,die

Schlange ans dem Loche lieber Ton der Hand eines andern heryor-

holen lässt", der zwar Mitleid heuchelt, aber sich selbst in Sicherheit

bringt I Das ist unzweifelhaft eine geschickte Ai^itatiou, aber in einer

Zeit, iu der das sittliche Gefühl noch niclit wie damals im verrohenden

Kampfe mehr und mehr geschwunden war. hätte doch hinzugefügt

werden müssen, dass jene Männer schamlose und von der päpstlichen

Partei selbst au%eätachelte Verräter und Majestätsverbrecher gewesen

waren

!

So lassen sich denn doch manche der uuten mitgeteilten Briefe

auch historisch verwerten. — In meiner Edition habe ich der bessereu

Übersicht halber die Reihenfolge der Hs. beibehalten. Notwendige

Ergänzungen sind in eckige Klammem gesetzt, die bekannten Formeln

am Schlosse oder am An&ng jedoch iu der Yerkflxznng belassen,

in der aie sich ja ancih in den Begisterbänden finden. Für die Yer-

Tollstaadiginig rerweise ich auf die Zusammenstellungen Rodenbeigs

in den Einleitongen zu den drei Bänden der Monumenta Germaniae,

Epistolae selectae pontificnm Bomanorum, auch auf Berger Bd. I

a LIVff.
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1.

Ai'eii^a. Cod. fol. :jOb.

Honesta promimio, quam Teritas comitatnr {»roiiiittentis, reddit pre-

dicabilem honestatem, quia veras precessisse videtur liberalitatis aflfectas^).

qnem efiectus subsequitur largitatis'^), sicut econtra, si spes de promisso
CüDcepta'*) faeili subiectione fraudetur, facile suspicioni sulnacet procedens

iiitentio pioiuissoris. Sane dil[ectusj til[iu8j , .*) exposuit coram nobis,

quod cum olim etc.

2.

Arenga, Cod. foL 30 h.

Etsi Tolgo dieatur »pollicitis dives quUibet esse potest*^), a viro

tarnen honesto abmt omnino, quin efiBcaciter adimpleat, qae<) landabUiter

pollicetur; quem ita decet sua moderari promiasa, ut, iuxta qu^d libera-

litatis est proprium, solvat plenius^), quam promittat. Sane dil[eciasj

fil[ia8j — sua nobis assertione monatravit etc.

3.

Papst Innozenz 1 V. empfieliK dem lateinischen Kaiser Balduin II.*)

das geschädigte ZisterzUiMarldosLer Ü. Angeli (tu Fera) bei Konstanii'

nopd. Cod, fol. 30 b.

(Lgon 2iS. Juni 124U—2h Juni 12öO),

Potentes secnli eo magis religiosonun indigere snffiragüs dignoaeontor,

quo magis Ulo8 mundns perplexitatis, qai excellentioris gradoa eminentia

ploribos prefeiuiitiir honoris excellentia, et boneram sareinu incnmbit^).

Verum quia ot otium religiöse quietis turbat frequenter impetus perver-

sorum illo.s audacius impetentiun), quibus*'') religionis propositum igno-

scendi gloriam dricliquit '
') ac sanet;»'-) rusticitas contradictioiiis audaciam

iüterdixit, secularium nequeunt protectione curere, ut inprobis formidato

Bnpplido infirmetar^') nocendi iacultas [aej simplidtas tata inter noeen*

tium Tersutias exultet^^). Unde oontemplative vite homines et active mntoa
sibi debent anzilia, nt illi ab impetn secnlarinm defensi^^) potentiam**)

contemplationis effundant, et isti religiosoram orationum clippeo contra

spiritualia iacula inimici et adversa raundi protecti implicita salubriu?

expliconi et explicita facilius exequaiiiur. Hinc * st. quod cum monaste-

rium Sancti Angeli de . .'') iuxta Constantinopoiim constitatum, quod

1, •) eifectus \U. -) la^itatis H^. ) In der Hi. folgt s-tark ver-

derbt: repromisfa fraudoatur; vielleicht zu lesen »a promissore fniudulenter* ?

*) Wo iui tolgeudeu 2 l'uukte bteheu, i8t die Lücke in der Us. selbst ge-

kennzeichnet: andere Antlassungen deute ich durch tiedankenstricbe an.
2. ^) Üvid. Ars am. 1. 444. ") et Hs. •) pleni Hs.

8. Am 11. Juni 1249 hatte Innozenz ein anderes Schreiben an Balduin
gerichtet, vgl. Pottb. (— P.) 13400. •) incumbente Ht. >•) cnint Ht.

") dereliquid Hs. •«) facta Hs. ") reformetur Ha. ««i exul-

taret Us. korr. ans defen-^n Hk. potencia Hs. Pera.

vgL etwa i'reebuiU Houorii III. Uegesta Bd. '1 Iudex. ix mit über-

gescbrieb. a Hb.
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olim raulta Horuisse dicitur libertafo bonorum, aliquomm ') iniuria usur-

pantium possi'^siones ipsius multum in tcmporalibus-) coUapsum, ne

Lutiui Ciäterciensiä ordiuis Deo servieutes ibidem sub iiuperio tuu dete-

rioris') conditionis esditant, quam Greci gab imperatoribus Grecis extite»

nmt, ezoeUentiam toam rogamns, monenms et hortamnr in Domino, qua-

tinus ob rererentiam apostolice sedis et noatram momMteriam ipsum sab
toa apecialiter protectione äuscipiens, fratribus in eo Dei servitio manci-

patis satisfieri facias de subtractis, molestaiores ipsonun tradita tibi po-

tcstate compescen?, qucl tue presidio in temporalibus ipsonim lelevatoh

defectu. in spiritualibus proticere valeas orationibus eorundeni. ab illo

retnbutionem expectans in celiä, cuius minisiris auxilium inpertieris in

terris.

4.

Erteilt Um^&nB wegen verwandtschaftlichen ßhehhuiernisvea, Cod,

fol, 30 c,

Lyon '^ö. Juni 124$—27. Juni 1200.

Ex parte nofbilis] i[ri] — nobb fnit bamiliter supplicaiumf ut

•com ipse cam ]io[bili] ma[liere] — eam contiiigeiite tertio afSnitatis et

quarto consanguinitatis gradibus matrimoniam duxerit contrabendum, pro-

videre ipsorum in hac partr saluti. ut in sic-'O contracto matrimonio

lieito reniancre valeaiit, pateiiia diligentia curaieums. Maiidainus, qua-

tiuus cum eisdem, ut libere ac licite in eodem matiiiiiouio reuiauere va-

leani, gradibos haiosmodi non obstantibas, aaotoritate noatra diapenses.

Dat. — non. — anno VII.

5.

ErteUt Diytena wegen verwandt8chafÜiehen EkehindemiBm auf
BHUn eines Königs. Cod, fol. 30 c.

Lytm 28. Juni 1249—27. Juni 1250.

Attenta sedis apostolice lircumspcetit) congrue temporura^) vices

peusans^l quibusdam intonium concedit aliqiia ex pleoitudine potestatis,

que alias ipsis minime indulgeret, et quedam aliquando denegat, que alils

forsan temporiboß largirctur, dispensans oportune iaxta necessitatem tem-

poris snaram mnneru gratiarum, nunc [cuj inpendendo benigne, nunc antem

inspecta utrobique ipsius qualitate temporis merito denegaodo, ut in hiis,

qnod utile ac salubre fore perspexerit, Semper agat. Sane fuit nobis ex

parte ca[rissiini} in Christo ti[lii nostri — ^) supplicatumj. ut cum
no[bili8j Ti[rj — ^*^) eiusdem cum dilec[ta] in Christo lU[iaJ — ipsum

1) pro (jiionun Hb. wobl statt multum imp(er)abilibns Hs.

•) deuori» Hr ) reveiato Hr
4. nie iu Ü8. *) Nach den folgendeu btückea Nr. G uud 7 viel»

leicht so erginsen »NoTembris«.
ö, ip.-orum He. ") pensas Es. Hier ist der Xaiiin eines

Köjiigs zu ergänzen, wie aus der Bezeichnung: .carissimua in Christo filius*

herrorgeht. Ausser dem Namen ist hier wohl ein Beamtentitel oder

Yerwandtaebaft^rrad zu ergfaisen.
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quarta coiisnnguinitatis linea contingente^) matrimonium duxerit contra-

hendum, nec posäit inter eos absque gravi scandalo divortiam celebrari.

ipaorom in hac parte salati providere patema diligentia eonremos*).

M[aadamus], q[uatina8], ai est ita, eam eisdem et nx[ore ipnns], Qt

in sie*) eoaträeto matrimonio lieite remaneie Tsleant, grada hmnsoiodi

non obstante, anctoritate nostra dispenses.

Dat. at supra.

6.

Ex parte carissimi (Cod. ful, 30e)^P. 13849.

Ljfon 27. OkL 1249.

7.

Erteilt Dispem betreffs Annahme weiterer Benefizien durch «Un^

Jdetzer Kanoniker — de Ach. Cod. fol. 30 e.

Lyon 2. Nov. 1249.

Devotiouis affectum circa nos et Komanam ecclesiam iu te*) augeri

confidimns, si nos tibi promptos ad gratiam oportonis temporibns expo-

namos. Hino est, qood nos in dil[eeto] fil[io] — de Acb. can[onieo]

Meten[si] apnd nos de honesfcate mornm et Tite laudabilis commendato
personam [tnam] honorare volentes, presentinm tibi auctoritate conce-

flimus*^), ut cum ipso dispensare valea3, quod preter ecclesiastica beue-

ticio, que obtinet. etiam curaiii aniraarum habentia possit alia cum cura

vel sine eura. si ei canonice olierantur in regno —
,

usque ad valori>

summam, que tibi expedire videbitur, licite recipere et cum prioribus

Helte retinere, non ob[8tanteJ co[nstitutione de doabas dietis edita in]

con[cilio] ge[neralij, ita tarnen, qood eoolesie debitis usque*) negligatur.

Dal. Lugduni» lY. non. KoYenbriSf anno VIL

8.

ErieUt Dispens tvegsn verwandtstAafllidten M^ndemisses an

einen spanischen Grossen. Cod. fei. 30 d.

Lyon 21. Mi 1249.

Pro üiucere devotionis et üdei puiitate, quibus per diviuam spleudere

grsttam pomprobaris, te libenter favoTe proseqiuoinr spedali, snmim ere-

dulitate tenentes, quod quanto ampliorem gratiam ab apostoUca sede per^

ceperis, tanto eV) ferfentias super büs» que ipsins ad usum*) aspidnnt»

oportuno tempore complacebis. Cum itaque, sicut tua pe[titio] nolns ex-

hi[bit.a] con[tinebat|, in Hyspania et vicinis partibus alique mulieres no-

bilns, quibus convenienter matrimonio iungi posses, inveniri nequiverint.

que te pruxinui consanguinitatis linea non attingant, quamvis ad hoc mul-

totiens et a pluribus luerit laboratum, nuper cum no[biii mulierej — ex

<) contingente Hg. curamus Hs. *) si statt in sie Hs.

7. *) Vielleicht an dea BiBchof Jakob von Mets? *) oonosdamos Ha.
") iusooe üt.

8» *) Das Abkfirsmigneicben Ar igitor Hs. *) ad usom od. Ibalidi

statt des verderbten de cnint der Hs.
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divenw p«rtibi» qnarta [te] affinitstis line* oontmgMite de facto matrimo»

ninm contraxisH, postulans humiliter super hoc per sedem apostolicam

dispensari. Xos igitur attendeutes*), quod, sicut a ridedignis accepimu<,

ex separatioue^) huiusmo ii raatrimonii grave posset scandalum exoriri.

et quia uevota sinceritai, quam habere diceris ad Ko[maiiamJ''^) ecc[leäiamj et

B08 ipsos, te dignnm ooiistitiiat gratia et fsvore, tecum, quod in hnios-

modi matrimonio sie contracto licite remaaere yaleas, inpedimento non
obetante firedicto, aoctoritate apostoUea dispeDsamiiSk Kolli ergo ete. nostre

dispensationis [etc.].

Datk Lagdani, XII. kal. AuguBti, anno YU.

9.

Erteilt Vispens wegen vencandttchaftUchen Ehehindemme» auf
Bitten der Minderbräder von Yperen, Cod. foL 30 d,

Lgon IS. Dez, 1249.

Ex parte tua fait nobis bnmiliter sapplicatum, nt cum . . in oon-

specta eeelesie dnzeria in nzorom et nunc pro vero ad toam perrenerit

notitiam, qood eadem mnlier qnarta affinitatia linea te oontingit, dispen-

>ai» tecum et^) cum eadem uxore tua super hoc misericorditer cora-

remns. Com igitur dilecti filii frates minores Iprenses te ac eandem . .

constanter asserant erga Romanam'"») ecclesiam et ipsorum ordinem devotam

gerere voluntatem, nos tuis propter hoc et^) ip.-Jorum Iratrum precibus in-

clinati tecum et cum predicta uxore tua. nt. inpedimento huiusinodi non

obstante, simul in sie contracto matrimouio licite remauere eoque') uu
posaitis, anctoritate presentinm dispenaamns. Nnlli ergo etc. nostre di-

8pen[sationi8] etc.

Dat. Lngdnni, XY. kal. Jan., anno VII.

10.

Besiäiigt die Verleihung von Pettorano mit seiner Baronie durch

Fapst Gregor IX. an einen Ungenannten. Cod. fol, 30 d.

L^n 19. Nov. 1249.

Cum a nobis petitur etc. usque ertectuic. Eapropter. dilecte in Do-

mino fili, tuis iustis precibus iuclinati, coucesäionem Pecturani^) cum.

baronia sna faetam tibi, nt aeaeris, per felicis recordationis Gregorium 9)

) Not igitur atten iit doppelt geichrieben, einmal getilgt Bs.

sepacione Hs. ') ad id, versehrieben ^tatt ad ro. R».

9, *) ut Hs. ") Bo. Hs. •) etiam Hs. eo quod Hs.

10. Oemeiat ist doch wohl die in den Ürinmden der Zeit Öfter vor-

kommende Barg Pettorano, heute Pettoi-ano sul Gizio, südl. von Solraoim. nicht

das* fnlher auch Pettorano genannte Pettoranello di Molise in der Provinz Mohse.

Lm 1240 war i'ettorano im üesitze Friednclj«, eines unehelu li*'n Sohnes Kaiser

Friedrichs IL, vgl. B.-F. 2805. 2916. 2937. 2938. B.-F.-W. 13527. Obwohl dieser

nach Thomas Tuscus M. G. S8. XXII, 517 in Feindschnft mit seinem Vater

geriet» dürfte die Verleihung von leiten der beiden Päpste sich doch auf einen

anderen belieben. *) Ge. Hs.
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papam, predecessorem nostrom^), ratam et grataro habentes, eam aacto-

ritate apostolica [confirmamusj et pre[><'ntis| s[cnptij pa(]trociiiio] com-

fmunimus j. Nulli ergo etc. uostie contirmaj tionisj etc.

Dat. Lugduni, XIU. kal. Decembria, anno VII.

n.

( herträgt unfictianuteii d' eistliehen die Sorge für Einkünfte und

Mobiliarbesit: des liisfums Como, da der Bischof (Vbertimu) auf paptt-

liehen Befehl an der Kurie weile. Cod. fei. 31 a.

Lyon Nov., Dez. 1249

De stata ecclesiamm oruniuui sedula meditat'.one soUiciti, hoc circa

eas spedaliter afferamus^), at ipsia ema diligens inpendator, nt^) eedem
proTiäa gabernatione directo laadabilibns proficiant inonmentis. ffine est,

qnod cum ve[nerabilis] fr[ater]^) nfoster] Camaniu^) episoopiu') de 8pe>

dali mandato nostro apud^) s^dem] :i|ifristolicamJ commoretur, no? volcntes

ecclosie Cumane^). ne interim in fructibus et proventibus et ulius bonis

mobilibus suis epi-^copalibus dispendium patiatur. pateriui vigihmtia pro-

vidt re. vo])is, de quorum sollicitudine uo eircuraspectiono confidimus, cu-

lam et custodiam ipsoruui omuiutn duxiums teuore pre^eutium eommitten-

4ain'). Mandamuä, qaatiniu omiiem, quam poteritis, adlnbentes vice ipauB

apiscopi diligentiain circa illa, eidem de ipsia fidelitw et integre respondere

curetis. Si qni vero in eura et custodia taliter vobis commissa contra-

dictores fuerint vel rebelles, illos mo[nitione] pre[mi88a] per cen[snram]

ec[cle8iasticamj ap[peUatione] post[podita] compellatis.

Dat. ut supra.

*) Ein derartii^ea Privileg finde ich nicht nnter den Urknnden Gregors IX.

aus den Jahren 1227— 1230 und 1239— 1241, in denen allein or si( h einen

solchen Eingriff in dns Königreich Sizilien erlaubt haben kann. Eine ähnliche

Verleihung tireji^ors IX., die von l'iicdrith II. »imgestossen, aber von Innozenz IV.

bestätigt wurde, ist B.-F.-W, 8143 vom 22. April VlWS.

11. -) I'as »Dat. nt supra* wird s?ich m liwcrliL-h ;in den voraufgehenden
Briet\Nr. )U unschlieübeu, sondern an einen von unserem Ezzerptor überganeenea
des Registers. Nach den Daten von Nr. 9, 10 nnd 12 vrird man aber annenmeB
dflrfen, daes auch difs Stück in die letzten Mon:itr des .Tahres 124f< fallt.

3) &o Iis. Die Konstruktion mit dem zweiuialigeu ut ist auäailig unge-
sohicltt nnd vielleicht verderbt. *) fol<;t ipais Hs. *) fe. fia

") In der Iis. steht xwar beide Male ,Crimnn.<, mit Strich über dem n.

Da es ein solches Bistum indes nicht y'ibt, nnd da überdies Kübel. Hierarchia

catholica S. 225 zum Kamen den I}i«chofs übertinus von Como (1226— 1250;
vermerkt »subdiaconu« summi pontifiois*, vrodureh der danemde 4nfeuthalt an
der Kurie erklärt wird, so an der Lesung »Cumann?« nicht su sweifeln.

^) ®g« uiit. strich über dem g Us. appud Hs. com-
tnittendum Hs.
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12.

Gibt einem GeistUcJien Erlaubnis, eine Anleihe durch kirchliche

Einkünfte sicher zu stellen. Coä, fol. 31 a.

Li/on 1. Dez. 1219.

IVvutionis tue precibus inclinati, contrabeudi mutuum pro tuis neces-

sitatibua et obligundi propter huc ledditus et proventus tuoa ecciesiasticoft

plenarn tibi auctoritate presentium cedimus tacuLtatem.

Dat. Lugdunif kal. Decembris, anno YII.

13.

ErteUt luccheMchin Katumiker auf Verwendung eines an-

ieren lueehensehen Kanonikers, der zugleich Kleriker der päpsüiehen

Kammer isl, Dispens betreffe Md^heU von Benefizien, Cod. fol 31a,

Lyon S. Juli 1248.

Sedis apostolice Iteniirintas precibus coniiescendere devotorum e< eos

favore benivolo prosequi couduevit^j. Hinc est, quod nos dil[ectij lil[iij

—, camere noftre elend, caii[o2iiei] Lnetni*) obtenta te provenire*) vo-

leatee dono gimtie specialis» teonm, ut benefidam, qnod in eeelesia sandi .

.

obtines» possis nna cum benefido tao*) ecelesie saneti [Martini] maioris

Lncani libere retinere, Te^nerabilis ffratris] nrostri] — Lacani episoopi^)

ooiistitutione contraria non obstaute, auctoritate apoatoiica dispensamiu.

Nnlli ergo etc. nostre disfpensationis] etc.

Dat. Lugduni, YIU. idus Julii, aimo Vl^).

14.

Erteilt einem f i eisfliehen, der über die ihm anvertrauten Il'sit:-

tümer der römischen Kirche cöllitje Rechenschaft ahr/elegt hat, Entlastui^

und Sicherheit gegen weitere Anforderungen. Cod. fol. 31 a.

Lgon 14. Juli 124».

Com de tmiTenis et singoliB bonis et rebus eedede Romane a aobis

tibi commisns Tel alias de illis ommbns, que qnocamqae modo Tel

eansa per qnasearnqne personas ad manus tuas pro ipsa eeelesia usque

ad hf'c tempora pervenerunt, plene satisfeoeris nobis et sufflcientem led-

dideriä rationem, volamu» et presentium tibi auctoritat« concedimus, ut

13. *) Der Rhythmus de« SafescIilaMei ist aaeh dem damaligen piipHtlichen

Kauldbtauch unzulässig. Vielleicht ist die zwdte HftLfte der Arenga: ,et ne
cniasqnatn molebtiie a^tentur, apostoHco preaidio «onfovere* auagefallen: vgl.

Berger Bd. I b. LV. ») Lucanus Hs. ») perveuire Hs. «) tue Hf.

») Onerdo Tebalducci c. 1236— J 255. •) In der Ha. folgt norh:

»apostolice etc.', wohl der fillsehlich mitgeichhebene Anfiemg dnes neuen Briefes»

14, ') korr. aus satisfaceris Ua.
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com te ab hüs totaliter duxerimus absolvendam, nidliit ttlterias super eis-

<tem te impetere^) valeut aut etiam uliquatenus conyenira. Nalli ergo etc.

Datum ^) Lugduni, IL idus Julii, anno VI.

15.

Be!<tiifigt den von einem inzwischen verstorbenen Bischof einem

Kloster gewährten EHasa von Abgaben. Cod, fol. 31 a.

Lyon 4. Jtdi 1248,

Oam a nobis petitar etc. usque effectam« Cnm igitnr, sicat peti-

tio vestra nobis exbibita continebat, bone memorie . . [->- episoopos],

considerata vestri raonasterii paupertate, capituli sui accedente consensu,

omne iu% epistopale mouu.sterio'O vestro iluxerit lemitt^ndum, unius libre

de ceru et unius libre de thure annuo censu in ipso sibi tauLummoJo

reser?ato, proat in litteris einsdem episcopi oonfectis ezinde plenins didtnr

eontineri» nos estris anpplioaiioniboa indinati, qnod ab eodem efnaoopo

provide factum*) est in hac parte, ratum habentes, auctoritate ap[ostolica]

conffirmamusj et^) pre[8eiiti8j s[criptij pa[txoGinioJ con[mQiiimii8j. Niüli

«rgo etc.

Dat. Lugduni^), IV. non. Julii, anno VI.

16.

(iestf'ht dem Abte eines exemten KIoater.> und seinen S'acJifohiern

das Recht zu, an i^eine Mönche die niedere)i Wt ihr/t :n ertfUm und

die ihm nodi feldenden Pontifikalien zu gebrauchen. Cod. fol. 31 a.

Lyon 10, Juli 124b.

Com TOS et monasterinm [?eetnim] tarnqnam BooMiie eedeeie spe-

ciale prerogativa favoris et gratie prosequamur, libenter vo-^ munimus ho-

nnribuH ip.sumcjue monasterium dignitatis titulis insignimus. Eapropter,

dil[ectij in Dominu [tiliij, vestriä üuppiicutiunibus incii[uatij, tibi, üli ab>

baa, et tnia awseeaaoribiia coofwendi mimirea ordinea monadiia toia ac

otendi mitra et drothecia, com alia pontificalia omame&ta ex indolto

ap[o8toUoe] se[dis iamj habeas'), plenam in pwpetnnm concedimos aucto«

ritaie presoutium fucultatem. Nuili ergo etc. nostre conce8[aoni8] etc.

Dat. Lugduni, VL idus Julii, anno VL

17. IS.

1 7. Ad proviäionem (Cod. fol. 31bj= B. 410U, a. 1 7. n. 24 vom

'}. Jtdi 124b.

18. Ex parte pxepoaiti (Cod, foL, 31b)^B. 4119, a. VI. n. 34

rot» 2. Juli 124b,

I) impetrare Ua. >J üier ausnahiusweiBa auegeschheben Ha.

15. •) nonabterii Ht. *) promde üactam Ui. •) etiam Ha.
«1 Lud. \U.

16. ^} habebas H«.
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19.

Beatdtigt die Scheyikuiuj von zwei Dritteln der Einkünfte einer

Kirche des heil. Andreas durch einen inzwischen verstorbenen Bischof H.

an eine Ordeiisniederlasauny. Cod. fol, 31 ö.

Lyon Juli—Sept. UiÜ,

Petitio dilecti filü . . magistri ord[mi8] — de . . — dioc[esi8] nobis

eih][bita] con[tmebAt], quod cum bo[ne] iiie[morie] U. — episcopns dnas

partes reddituum ecclesie Sancti Andrea de . . etc. ut sfupra] in proximo,

verbis con[petenter] mu[tatis], usque: de verbo ad verbum in ipsis litteris

inseri fecimus. M[andamusJ, q[uatiuus] dictos ruagistrum priorem et

con[ventum] non permittatia etc. usque: molestaii. Molestalüres etc., non

obstante, si aliqaibaa a se[de] ap[ostoUca] sit indaltam, quod excotnmu-

nicari, [saspen^]*) Tel inteidid') non possint per litteras ap[oätulicasJ,

qne de indnlto bmasmodi plenam et eipresaam non fecerint mentionem,

sea qnaciunqae indii)g[entia] alia sedis einsdem.

20.

Bestätigt die auf Befehl eines Erzbisehofe und päpstlidien Legaten

roUzogene Aufnahme eines OeisÜiehen in die Zahl der Kanoniker einer

Kirche, Cod. fol. 31 b.

Lyon Mi—Sept. 1248.

Menti^i tue devolionis indacimnr, ut petitionibus tuis benignum ac-

commodemus^) audituiu, illas ad exauditiunis» gratiam admiitentes, que

iaom honorem et commodam specialiter respioere dignoecnntar. Lecta

»qoidem coram nobis tu[aj pe[titio] con[tmebat], quod Te[nerabiliä] f[rater]

n[oster] — arcbiepiscopua . legationis offido fnngens, dil[ecto] fil[io]

magistro . cuatodi ecclesie — — dioc[esis], suis dedit litteris in man-
(iatis^), ut te in ecclesia . . eiusdem loci in fratrem et canonicum re[ci-

peret et] provideri tibi faceret de prebenda, cum ad id oportunita.s se

offerret. Contraj dictores
|

etc. Cum nutom, sicut asseri-s, . . decanus et

<uipi[tulum
J

eiu?deni ecclesie , . in eorum ecclesia'"') ad mandatum . . iam

dicti [archiepiscopij canonice receperint te^) in fratrem, tibi stallum in

«boro et loenm in capitnlo cum plenitadine iuris canonici assigna&tes,

nobis bnmiliter supplicasti, nt reeeptionem et assignataonem boinsmodi

«onfinnare de solita se[dis] ap[o8tolice] dementia dignaremnr. Tuis igitiur

sapppieationibas] indi[natij, qnod ab cisdem decano et cuj^itulo provide

factum est in premissis, gratum et ratum habentes, id uiu toritate aposto-

lica concedimus et prefsentis] s[criptij pa[trocinioj cou|^munimus]. J^ulli

«rgo etc. nostre contirmationis etc.*)

Datus est ei auper [hocj conservator'-*) detumus etc.

19* *) magistros Hs. *) statt »ezc. «osp.« in d. Us. , excommnni-
caxius*. *) interdicti Hb.

iO. *) accomniodamiis Hs. *) korr. aas mandatns Ha. ") cau*

tarn H«. ') et Hs. ") In d. Ha. folgt ein Faxagrapbenseidieii.

*) coDservatore Hs.
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21.

Belohnt ein Kloster für seine Opfern- illif/keif int Kampfe ;/ef/en die

Feinde der Kirche (die Anhänger Kaiser Friedrichs LLj, indem er drm

Aht und seinen Nachfol/jern das Recht auf liimj, Pontifikalien und

ErteUung der feierlichen Benediktion zugesteht. Cod. fol. 31 h.

Lyon Juli— Sept. 124b,

Mater') ecclesia. piu beiiignitate respiciens merita suKiectorum, per-

sonas, quo ad ipsain habere noscantur tilialis devotionis aflfectum, con-

suevit propeusius huuorare specialium muiieribus gratiarutn-). Cum igitur,

sicut a quibusdam intelleximus lidudiguis, ab inimicis ecclesie, cuius parti

ex rererentia spedali adhesistis in par^bns . . Tiriliter et potenter, in

villia et castria Teatria molta et gravia dampna tolleraTeritia ae preesoras

et adhac parati sitis apoatolice aedia obaequüs exponexe bona veatra, non

sinceritatis') tante favorem paferna*) consideratione pensantes, ad vestre

snpplicationis instantiani ti'oi, fili'') abba:>, et successoribus tai> anuli et

in divinis*') otticii:> mitre ac dalmatice, sandalorum et cyrot liecarum usum,

qnod etiam benedictionem aoUempnem dero et populo dare poaaitia, ancto-

ritate preaentinm indnlgemiia. Nnlü ergo etc. noatre conoea[noius] ete.

22.

BefiehU einem Bischof, dem Ddcan und Kapitel seiner Kirdte die

Ausgaben, welche ihnen die Betreibung der vom Papste kassirten Wahl

des Propstes zum Bisehof verursacht hat, aus bischöflichen Mitteln zu

ersetzen, Cod, fei, 31c
Lgon JuU^Sept, 1248.

Bxbibita nobia dil[ectoran)J fil(ioram decani etj capitnli — pe[titio]

oon[tinebatJ, qnod olim eocleaia destitata ipai dil[ectum] f[iliamj . . pre-

poaitam ipsius eccleaic in annm episcopam eligentes, pro confirmanda elec-

tione huiusmodi speciales nuncios a l sedem apostolicam destinarunt. Cum
autem uos non admissa electione prefata te ipsi ecclesie prefecerimus in

pastoreui. ac dicti jdecanus et| eapitulum in prosecutione ipsius electionis

se de proprio non in modicum expendisse proponant, IVal ternitatem] t[aain2

rogamna et hortamnr attentei mandantes, qoatinns congraentea expenaaa,

quas eoa propter hoc fecisae conatiterit, sibi de bonia epiacopalibus absque

diffienltate pefsolvas, ita quod, eis apud te optatam benivulcntiam in hac

parte invenisse ^^audentibus, uos sinceritatem') taam dignis laudibaa etiam

c'xinde in Domino commendemus'^).

21. ') Pater Hb. *) Der Kuihuh im Satzscbluu ist unznlftssig.

3) seine. Hb. *) paterue Hb. *) fiUi Hb.

*i indnimai »tatt in dir. Hs.

82« Beine Hb. *) conimendamnB Ha.
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23.

klrteiU Dispem betreffs Mehrheit von Benefizlen. Cod. fol. :ilc.

Lyon Juli—Sept. 12iH,

Etai') propier wsbitioiifls qnornndam ete. osqoe: honeitete. Atten-

dcnlM igitor Itndalnle testimonium, quod tibi de Utterarum scientia, bonis

BonboB et oonTemtioBe landabili perhibetar ac per hoc^) intendentes*)

te prosequi*) prerogativa favoris et orratie sp<»cialis, ut preter obtenta per-

sonatum vel dignitatem seu
|
beneticiumj aliud beneficiam ecclesiasticum,

eiiamsi cursm liabeat animarum, si tibi in regno . . canonice offeratur,

recipere libere ac cum obtenüü iicite retinere valeas, oonstfitutiouej nun

ob[iti&te] prefata, tibi MMsiaritato pveMBtifim indolgemaa, profiso qaod&)

eadem beneiSda debitis') etc. iiii|ae: negligatnr. KiiUi eigo etc.

24.

EtUbindd einen AU (?) auf BiUe emes Katwereen von den üm
hi^er von der Kurie Übertragenen yeriMkihm EnUeheidMngen, Cod.

fol. Sie.
Lyon JuU^Sept. 1248.

Dilectus filiiis frater . . mon[ast€rii
]

tui conversuä nobis pro t« hu-

militer supplicavit, ut a te Cognitionem') causarum, que interdum tibi*) a

8e[deJ ap[o8tolica] oommittuntar, eximere de benignitate apostolica cora-

leonu. No8 einedem fiwtris obtenta qaieti penone tue in bao parte pro-

idere volentee, tiU^ eactoritate |ii«[eenüii]n] indnlgemna, nt de canaie

aUqnibiui tibi de oetero a se[de] ap[ostolica] committendis cognoscere ali-

qnatenus [nonj tenearis, nisi oommissionis huiasmodi littere^) de hac in-

dalg[entia| plenam fererint mentionem, preaentibtts asque ad nostre vo-

lantatis beneplacitam valitaris. ^uiii ergo etc.

25.

Heftehit einem ( icisfHrhcn, einem /AMerzienserhloder (fegen die He-

drückungen von Friedembrechern Scimiz zu gewähren, ijxi. fol. :il c.

Lyon Juli-^Sept, 124b.

Com aicnt dileetna filins —abbaa et eon[ventaa] mon[a8teiii] — de
. . Cistfercienais] ord[ini8] . . dieG[e8ia] nobta ögnifieare cazanmt, a non-

nnllis, qui nomen Domini in Tafinam recipere non fbrmidant, moltipli-

titer moiestentur, et bona eonim rapiantur in predam, nos volentes op-

presäioni dictorum abbatis vi conventus paterna suicurrere pietate. man-
damus, qnatinu^ eisdeiu contra predonum, raptorum et invasonim audaciam

effii^iter assiatens ^ non permittaä ipsos a talibus super bonis eorum
indeMte molealari. Moleitatoraa bniuamodi ete.

^. >) üt ki Uk. *) hec Us. attendentei Ua. *) per-

laqui Hb. «) ut Hm. «) debetis He.

34. ^) cognicioue Hu. •) niai Hb. *) licere Hl.

tt. 1«) Vgl. 2. Ck)r. 6, 1. i>) ejdatens Hs.

MlttlMllaiiira ZZTI. 15
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26.

Eiieüt einer direkt unter Jiom stehenden Kirche Indulgem betreffs

/juLaasuny von Prälaten zur Visitatian. Cod. fol. 31 c.

Lyon JuliSept. 124h.

Faci et tnaiquilliUti vestre ecclMie, qua speciaUter beati [Petri] ivis
existit, paterna volentes soUicitudine providere, ut aliqnem arcbiepiscopnm

vel episcopum aut alios ecclesiarum prelatos pretextu aliquanuu litteraram

vel indulgentiarum sedis apostolice minirae tcneamini ad visitandum ad-

uiittere auctoritate vobis preaeutium iudulgemas, nisi eedem litteie vel

indnlgesiie de eiemptUme vgsSm eoclene spedelem feoeriat mentioiMBi.

KvUi eino eto. noetre ooncesfeiomB] ete.

27.

EiiM Mfteifi PropsU hndulgem, auatmr seiner Brapstei wid temm
Benefizieu WKk ein anderes kirdilidiee Amt aneundmen. Cod, foLSld,

Lffon JnU-'Sept. 1248,

Apostolice sedis benignitas consueta sie merita personarum provida

deliberatione discernit, ut eos, qui litteraram scientia et xnoram ac generis

nobilitate precellunt, favoris gratia efferat amplioris et maioribaa studeat

beneficiis honorare. Cam igitor sie dicariB nobilitate generis, honattele

momm et aeioitie meritis adiaTari, qaod dignos apostolice aedis gntia

merito lepateris, derotioni tue enetoritate preaentiiim indolgemiiB, ut pieitar

prepoaituram et alia beneficia, que in regno — obtines, unicam peneoft*

tarn aea dignitatem vel beneficium, eüamsi conim habeat animaram an*

nexam, si^) tibi^) canonice offeratur, possis in eodem regno recipere et

cum obtentis libere retinere, eon[stitutioneJ ge[neralisj con[ciliiJ super

hoc edita non ubst| unt«], pro| visoj quod dignitates, peraonatus et bene-

ficia ipäu debitis^) etc. uäque: negligatur. NuUi ergo etc.

28.

Gesteht einem fAbte) auf Verwendung eines anderen, jenem über-

fffordneten Abtes unter der Bedingung den Gebrauch von Mitra und

Hing zu, dass jenes AbhängigkeUsverhäUnis dadurch nicht beeinträchtigt

uird. Cod, fol. 31 d,

J.gon Juli—Sept. 1248.

Fons plenitudinis potestatis Bomana ecclesia'*), mater ecclesiarum

omnium et magistra. ad filiolas suas emittit rivulos gratianun, prout earum^')

locis, dignitatibus congruit et ptTfonis:. Int er quas . . velud tiliam pTe-

dilectam^) et alias sibi subiectas ecclesias propter ipsam tanto libentius

beneficiis decoris et pulcbritudinis ^) honoramas, qaanto ipsas sinceriori

dilectione oomplectimiir et earom per aoipleiiia^) ardeiLÜor^) flagrantia

87. *) et Hs. *) u mit abergembriebencm i Hs. *) debetis Hs.

38. *) eccle.sie Ha, corum Hs. •) pxedictam Hb. ') pulcrit. Bsu

amplius 11». ordiuit) Iis.
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uoi delectat. Hinc est, quod nos consith rutione dil[ectij fil[ii] abbatis . .

Tolentea te et tuam ecclesiam huiieätatis et gratie honoribus prevenirei

eioadem »bbatii pvMiVai iocli[natiJ, nsnm mitre et annli tiU^) toiaqne

•oooesaoribiu') ia perpetaimi «vfitontaie preMntiuni dvximiu co^oedeD-

dom, ita tarnen, qnod non minus propter hoQ abbftti nion[asterü] — ad
obedientiam «t remMitiam «t aabiectionam dabitam at aabditam tanaaria.

Kolli efgo etc. noatre coiioa8[aio]iia] eto.

29.

Erteilt Indulgem betreffs Annahme weiterer kirchlichen Ämter bis

zum Ertrag von 300 Pfund Sterling ßhdieh. Cod. fd. :u d.

Lffim JuU—SepL 1248.

Copiantea proni ad giatiam inveniri, libenter ipeam illia inpendimua,

<lBi aam tamgoam dabitam tibi proprüa atadent*) maritia Tandicara. At-

iendantes igitor landabila taatimoaiiun, qnod tiM^) littenmin adentia,

nmnditia vite bonisqae meritis perbibetnr, ae obnitentes^) prosequi te

prerogativa favoris et gratie specialiSt ut panonatum vel dignitatem et

alia beneficia ecclesiastica, etiamsi curam animarnm habeant, preter ea,

que obtines, usque ad valorem trecentarum librurum sterlingorum secun-

dum communem estimationem putrie annis singulis coniputatis cum ob-

tentis recipere licite, si tibi cauunice offerantur, ac retinere Ubere, non

4>b[atante] con[3tiiatioucJ ge[nerafia omdlii], TiJeaB, auetoritate tibi pre-

aentiiim iadolgamiia, proriao qiiod panonatna, dignitataa et baneflda aadam
dabilb eto. NuUi ergo etc. noatra conceaalionia] ete.

30.

Belehnt einen Oroteen, unbetehadet «twaüger anämomtiger Vet'

Uihmg durch den Fapet eeibet oder tHedri^ IL, mit Burgen im

KSmffreidw SigiUen, die er ate Erbe eeiner OemakHn bemttprudd, die

ihm aber von R, vorinthaUen werden. Cod. fol 31 d.

Lyon Jfdi—8ept, 1248.

üt") pro dampnis etc. ut in proxima') premissa**) usque: litterisj de

Marchia^) et de Castro Cacoli^"), castra^*) . . dioc^esisj ad dictam uxorem

u mit nhertreschriebeaem i Hs. >) biu fehlt am Ende der Zeile Us.

29. 3) Btuikaut Hs. *) nisi Ha. •) obmittentes Hs.

30. **) So wohl statt Et Bm, ^) proin Ha. •) promissa Ht.

Wohl die Mark Ancona. Leider ist bei der {Beziehung auf den vorher>

gebenden, nicht erhaltenen Brief der öinn nicht mehr za erkennen.
*") Im Prinsipat gelegen; e« tcheint in jenen Jahren leinen Besitser oft

Ijewechselt zu haben. Am 2J. ilärz 1247 ffesteht es Innozenz IV. mit anderen
Burgen dem Guillelmua Francitfcus, Otto von Laviano und Bichard Fraucitcui

nach Erbrecht zu, B. 2901; am 21. Juni 1S51 aber dem Orafen Thomaa TOn
Aqoino, M. 0. Ep. sei. lU» 96. Am 27. Sept. 1254 erkennt er den Anspruch des

(»alvano T>ancia aarauf an, ^il>t ihm aber zum Taii8ch dafTir eine andere Burg
{ebenda 291) und behält am 19. Nov. 1254 die Leute des costrum Cuculi beim
Demaniam, B. 8216. Vgl. auch Winkalmannt Aota imp. I, 775 1. 22.

*i) ViaUeielit aaeh im Prioiipat anaanahmcn.; das bleibt aber nnsiohar..
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taam hereditario, ut asseritur, iure spectantia, que a dicto K. detineri

dicuntur'), vobis veatrisque heredibus restituimus auctoritat-e presentium

et in feudum perpetaum de novo duximuä cüucedeuda, presertim com ad

pfetens regnom [Sicilie] rege Taeet*), dammodo eadem CMim ad alios de

iwe Bon pertiiieant in devotione ipeiot eodlMia peniatentas*}, non olfatante],

si eastra ipia per nos Tel eandem F. alUa aint ooUata^). NalU ergo eic.

81.

Bdohni ekien Anhänger der JBRreke für die EnMirwigen, die er

in vierjähriger Kerkerhaft von den Parteigängern FriedrÜA» IL er^

duldet hat, durch Überweisung der eeii langer Zeit der Hfmieehen Kird^e

roreiithaUenen Abgaben von einigen Burgen im jährlichen Betrage von

dua 4(H) Pfund Provinsim. Cod. fol. 31 d.

Lyon Juli—Sept, 124ö.

Digaum^), quin potius debitom arbitramnr» at ap[udj se[demj ap[o-

stolicam] gratiam inveniant et favoreni, qui pro ipsinä fide ac devotione

et incommoda noscuntur varia pertulisse. Cum igitur, sicut in nostra

proposuisti preseniia'') constitutus, olim ab inimicis [fautoribus]") F. quon-
dam'*) imperatüris in odium ecclesie captus et per") quatuor fere annos
det«ntu3 in carcere incommoda innumera pertuleris et iacturas, noä vo-

lautes, ut ex hoe a pradicta [sede apostolicaj alicaiaa consolatioiiis gm-
tiam oonaequaris, tae deTottonia precibiu iacli[iiati], ceii8[iiiD] et iiix%

que ecelesia Bo[mana] in castris — et alias Iiabere dinoaciiar^^), a lomgia

retro temporibus Ipsi ecclesie ab eorundem castromm castellanis sabtiacta»

que quadraginta solidorum Proviniensium flibras] annis singolis vix exee-

dunt, tibi^-) auctoritate presentium pro retroactis temporibus et luturis

usque ad nostrum beneplacitum de grutia concedimus special!, non
ob[stante), si census et iura predicta per predecessores uostros vel legato^

se[disj ap[oätolice] aliquibuä aliiä sub mudo simili aint concessa. ^alU
ergo etc.

32.

Krteilt Dispens bdreH's Mehrheit von kirchlichen Amtern. Cod,

fol,

Lyon Jtdi—Sept.

Licet ecclesiarum et ecclesiasticamm dignitatum pluralitatem saoi

Goncilii conatitatio interdicat, olentes tarnen tibi consideratione e[nera-

*) dicautur iiii. ^) Diese BegrQndung kehrt ja ia den Briefen
lanoiens IV. ans diesen Jahren utler wieder, z. B. in B.*i^-W. 80%. 8149.
8155 etr. 3) Häufi^Ter \drbehalt, vgl. B. 4617 etc. ) Aticb

derartige Ungültigkeitserklärungen von Akten Friedrichs 11. sind in den pftpst-

lichen Briefen jener Zeit hftufig. z. B. &.F.*W. 8032, B. MST. 4487. 4ft58 etc.

Anf etwaige Verleihungen des Papstes selbst ausgedehnt finde ieh sie im
Aagenblick nicht; vgl. aber lir. 31.

31. ^) .Signum He. ") presenscia Iis. ^) So wohl zu eigiuizeu.

") condam Ue. *) pro Hs. So vielleicht zu verbessern
statt aliam Us. Wegen der vorh erstehenden Auslassung bleibt die Emendatioa
unsicher. dinoscuutur üs. uisi Iis.
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bilis] ffratisj njostri] — episcopi pro te cum instantia supplicantia facore

gntiam specialem, tecum auctoritate apostolica dispensamus. ut preter de

. . *) ecclesias, quas obtiues, curara animarum habentes, adhuc unicum

beneficiom seu personatum vel dignitatem ecclesiasticam, etiamsi similem

tm$m babeftt, UVere poeaU') rei^pere, si tiln eanonioe offenior in ngno
. M vna com precUekiB . . et eoolem*) Hdte retinere, eoiiit[itaüone]

HÖH olfitante] pradkta, primao^) qiiod eadem baneficiA^) etc.*) usqiie:

iMi^gatnr. KnUi eigo etc. noetre di8[peiuatio]iU] etc.

33.

ErteiU hnäuUftnz, autser 'zwti larMkkm Bentfigkn mit einer

jähUdwn Emndhme wm 20 Mark SterUnff noch ei» weiteres anzu'

ndmen, Cod, foL 32a,
Lyon JuU^aept, 124S.

Officii nostri ofticiose prosequimur debitam actionem, cum iiiia, quus

divine habundantia pietatis adornat meritis proprie bonitatis, gratiam in-

pendimii« et ÜaTorem. Qoia igitur de te nöbis qiuntiim ad littenurom

aeientuun et heneetatem menun landabUe testunoninm perhibetnr» nos

toie anppUcitiombiis inclinatii ai preter dno benefieia ecdeeiaeticai qne
com •»imafHiw enia te') obtmere propooU et secundnm commonem eeti-

roationem patrio annaam viginti marcarum sterlingonim valentiam non

excedant, aliud unicum similem curam habens, si tibi**) canonice offeratur.

possis licenter reeipere ac illud cum dictis boneficiis iam obtentis libere

retinere, constfitutione] contraria gt^neralis concilii non ob[ätantej, tibi"*)

auctoritate preseutium indulgemus. Nulli ergu etc.

34.

Erteilt nach dem ]'orbild€ der Päpste Ilonorius IlL und Gregor IX.

einein kirchlichen Orden die Indulgenz, dass er Forderungen in Briefen

den Papstes oder seiner Legaten ohne ausdrückliche Nennur^ des Ordens

nicht zu entsprechen brauche, Cod, fol, 32 a.

Lyon JuLi—OepL 12iH,

Com oidinis vettri titnlne propter pieeedentiiiin>) ezigentiani meri*

tomm adeo sit illnstris, ut ab agentibiis contia yob^*) vix credator sine

malitia snbticeri, devotionis vfestre] precibns i]ioB[nati], ad instar feflitna]

re[cordationisJ HoDorii ^
' ) et Gregorii pre[deces8orum] n[o8trorum] Bo[ma-

norumj**) pon[tificum p ^) auctoritat« presentium indulgeraus, ut obtentu

litteramm nostraram vel ap[o8tolicej se[diäj legati, que tacito nomine

32. ) bo Us. <) poBsit Us. bo Ha. «) pro eo Ha.
benefificia Hs. •) folgt erat hinter negligatur Ha.

88. re Ha. *) u mit ttbergeecbriebenem i Ha.
84. *) precedenciam Ha. nos Hs. ") houore Hm.

Bo. Ha. Dieae Briefe werden in den Kegiateru der beiden l'apate

enthalten Min, doch lohnte sieh eine vOUige Dnvehaieht denelbea für mich mcht,
zumal !)• i dem fehlenden Namen de« Oideaa eine IdenüBrirong vielleicht doch
nur uiuicher bliebe.
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ordinis fuerint impetrate^). non cogamini altcai rMpOttden. ]&inUi ergo

etc. nostre^) coiice8[&ioni8j etc.

35.

WM eimm Biaduf eu 9giner p0r8öiiikk0H VertPendung eine Kirche

eeiner Di&seee gu, deren JähHkhe Ertrage 20 Pfund Tmitaeen nkid

Übereteigen, und heeteUt ihm aU Kimservaior den Dekan Pe, Cod.

foL 32a.
Lyon JnU^Sepi, 1248.

Cum sicut nobis tua frfateniitas] intimavit, villam aliquam seu Ca-

strum aut alium locum ad lueubam tuam spectantem a nobis humiliter

sappUoastL Tnis iteqae preeiboB benigniiu aimiMiites, aUqaain ecelesiam

1^ tibi dioe[e8atia] sabieeftam, ri qua yacat ad preaens vel quam dto

vaeam eontigerit*) et doxerU^) aecoptandam^)» dnnunodo pxoTentas iprins

viginti librarom Tiiroii[eii8liiiii] Talentiam annis singulia non exoedant,

annectendi perpetuo mense tue ac proventus eiusdem in osas proprios con-

vertendi, frafternitati] tfuc] plenatn et liberam aucioritate presentium

concedimu3 fucultatera, proviso quod cadem ecclesia debitis*') etc. usque:

negligatur. Nulli ergo omnino hotuiuum etc.

Datum — Et datuä eät ei äuper hoc cuaservator decaaus Pe.')

36.

ErteSU Indulgenz hintiMkh der Forderung von Beweption oder

Promshn irgen^emandee in Idrddithen Peneionen und Bennien, Cod.

fd, 32a.
Lgon Mi^Sept. 124S.

Meritis vestre devotioiiis indmimur, ut, qua digne possumus, vobis

libenter grivtinm faciamus. Hinc est, quod vestre") devot ionis preci-

bus inclinati, auctoritate vobis preseutiam iudulgemus, [utj ad receptio-

Bem sen pronabnem aHeniiia in pensionibiia iea banafieüa aeolesiasticU

per litten» sedis apostolioe Tel kgatormn ipaiiis eompelli numme faleatb

abaqiie apeeiaU maädato noatro &eiaiite planam de indnlgentia hnioamodi

mentionem, etiamsi contineatur in litteris ipsina aedia^ quod earum impe»

trationibus aliqua sedis^) eiusdem indulgentia^^) hob obsistat» Nulli ergo

eto. nostre ooiiees[sionisj etc.

>) impetnure Hi. *) yestre Hi.

35. ') contingerit Hs. *) duxerit Hb. ') acceptandum Ha.
") deinti Us. •) VVt>nn ti.unit der Dokan der betreffenden Biacbofi-

kircbe gemeint ist, ao \miUi raau etwa die Auswahl zwiicheu Perugia (wohm
am 11. Mai 1248 der Biaebof Frigerius von Cbiufi traaiferirt war, B. 4083.

4083), Penne, Pcsnro, Bergamo, ^dena osd Perigoeax.

86. *) vere Us. ) sede Hs. *•) indulgencie Hs.
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87.

Bettätigt eine Verfilgumj FapH Oregors IX,, nath der ein Abt

und seine Nttchfolger Kloeter jukrlidi eine Vieitaiion tor-

ziindmen habeti. Cod. foL 32 b,

Lf/on Juli-~8ept. 12iK

Vntis, que pietatem sapiunt et continent » quitatem, benignum atten-

llamu^> ') audilum, oa libenter') a«l •'xau<lili<tnis gratiani admittendo. Sane

vestra^) petitio no[bisJ exlii[bitaj eouj tinebatj, quod re[licisj rejcorda-

tionisj Gregorius papa, predfecessor] noster, cupiens mon[asteriiLm] . . or-

diiik Sftncti eto. — diocfesisj in spiritoalibiu et temponlibas tMlabriter

gabemari, bo[ne] me[morieJ abbnti — pre[d6oe8Mm] tno, fili «bbas, dedit

Utieris*) in mandatis, atadmo[nasteriiim] ipenm peraonalitor aannatim acce-

dens, corrigeret et reformaret ibidem tam in capite quam in membris, qne cor-

reciionis et reformationis officio nosceret indigere, contra[dictores] etc.

nsque: compescendo, et voluit huinsmodi mandatum ad omnes ipsius ab-

batis exlendere 8ucces80re;i. Nos igitur attendentt^^ animarum profecttim,

qui^) ex correctione ac visitatiüue buiusuiudi sequi puttst, vestris 8upp[lica-

tiouibusj iucli[natij, quod ab eodeui predece^sure nuatro super hoc lactuiü

est, raiiun et gratam habentes, id Tohumia et maadamiis aab ouintlibet

app[enationi8j et eontradletioius obetacnlo finniter obaerrari. Nalli ergo

ete. aoatre inbibitionis ete.

38.

BegUUigt die von dem Biachof (Azzo von Breeeia) einem Orden

gewährte MHanbnie, in deeaen Niederlaeeungen Kirchen zu bauen und

GrMSfe anguiegen und, mit Auenahme von einem Pfund Wache

jährlich für jede Niederlaesung ^ von Abgaben an dae Bistum befreit zu

sein. Cod. fol. 3'^ b.

Ijgon Juli^Sept. VM8.

Hiis, que ab ecclesiaram prelatis provide^) peraguntur, ot precipue,

que videntur in augmentum cultus') divini nominis redundare, libenter

inpertimur apostolici muniminis firmitatem, ut intemerata consistant, cum
nostro fuerint presidio communita. Sane vestiu petitio nobis exhibila

con[tinebat], quod ^[nerabilisj ffrateij n[oster] — Briliensis^) epi-

teopna, diocesaans ester, sai capitoU accedente oonsenau, vobia conatra-

endi eocleaiaa in domibaa vestria et habendi dmiteria iaita iUaa habita

deUberatione {na et provida conoeasit liberam facaltatem, domos easdem

17. *) aecedamnt He. *) eattibeater, ein 1 getilgt Us. *) vera H^.

2 Die Urkunde iät im Kegistor (iie^ors IX. vieUeicht zu finden lind danacli

ies b'chreiben genauer zu bestimmen. *) quod Us.

88. *) proinde Hs. cultn, mit Strich Ober deui lefaden u Hs.

*) In der Hs. steht lirinen. Brizien. si ii> nt mir paläo^raphiscb nfther zu
Hegen, als das auch raöjflicbe Brixinen. Cberdies war BiHcliof Kg^no von Brixeu

acbon leit 1247 seiner Diözese entfremdet und mit der Verwultuug von Triout

^^^"f^Stf vgl. B.-F.-W. 774«. 8008. Biecbof von Breacia war Acxo de Torbiato

(1244-1258).
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ab omni episcopali honere nichilomimis absolvendo, excepto quod cmusi-

libet <lomu8 fratrea unam libram cere census nomine in subiectioni«: Si-

gnum in feste nativitatis gloriose virginis Marie dare^) ipsi episcopo et suii

snecessoribus annoatim in perpetaum teneantor, proat in litteris inde

Gonlbctis didtnr ptomm eomtiiieri. Yestria igitor tupplicaüoailraa iiidi-

[natil qnod raper boe ab aodem ej^scopo proTide*) fitctam eit et in al-

terivs praindicinm*) tum xediindat, ntom et gratnm habentes, illud aoeto-

ritate apostolica con[firmama8] et prefsentis] s[cripti] pa[trociBio] eos[iBS-

nimiis]. Nulli ezgo etc. nostre confir[inatioDi8] etc.

39.

JärteiU Indulgenz betr^s Befremng vom Interdüa*). Cod. fol 32h.

Ljfon JnU^SepL 1248,

Devotionis vestre precibns incli[nati], aact[oritate] vobis presenÜum

mdalgemiis, at, com generale mterdiciiiai terre fberit, lioeat Tobis iamiii

claoäs, non pnleatis eampanis, interdietia et etoommimioatU ezdiiaia,

sabmissa voce eelebrare divina, dummodo causam non dederitis intetdicfeo

et id Tobis non eontingat epeeiaUter^) interdiei. Nnlli eigp [etc.] lUMtn
oonee8[eu»ii8j etc.

40.

ErtM die BtfuffnU, die Karpondien zu mpten. Cod, foL 32 b.

Mi—SepL 1248.

Consuevit setles ap[ostolicuj piecibus condescendere devotorum eorum-

qne TOtis favorem benivolum impertiri. Eapropter, dil[ectej fil[i] in Do*

mino, instiä precibus [tuis] indi[nati], tibi^) et inoeessonbna tois benedi-

eendi corporalia plenani coneedimiu auotoritate prese&tiiiin fiienltatem.

NulU eigo etc.

41.

BeääÜgt auf Bitten eines Bisehofs einem KUtiker die ihm wm
einem anderen Bischöfe beim Aufbimdi in das heÜ Land erteilte

Vision auf eine Pfründe oder Kanemkat, Cod. fol, 32 b.

Lyon Juli—Sept. 124s,

Exhibita') nobis ex parte tua pe[titioJ con[tinebat], quod vefnei-abili»}

1[ rater
J
n| oster | . . episcopus— profecturus dudum in subsidium terre sancte.

prebendam, quam [in] . . eccleäia, in qua coUationem'^j ubtinef) preben-

darum, primo vacare contigerit*''), propria tibi auctoritate concessit teque

mandavit, nuUa ibidem prebenda vacante, a . . capitulo recipi in can[oni-

enm] et in fratrem, pnmt in ipsins litteris patentiboa^i) dintar plenina

contineri. Kos igitor obtentn e[nerab]U8] f[ratrii] n[oatri] — epiaoopi,

oatna existia clericns» et qni pro te nobis per toaa littoras cnm instantia

•) dari Hs. ») proinde Hs. ') puide, über dem \^ ein i. H<.

*) Ganz ähnlich, aber im Wortlaut abweichend und daher uicht ideii-

tisch ist P. 13209. •) spa mit Strich darflber Ha. 40. *) niti Hs.

41. ') Kxiliita Hs. ") korr. nun collacionet Ht. *) optinet flt.

>•) contingerit H». ") p(crjentibuj» Hs.

Digitized by Google



Aui Tarlorenen EegüterbAnden der Piptte innoiMn ilL etc. 225

supplicavit, volent«9, ut de speciali provisionis nostre gratia optatum ex

tali facto eiusdem episcopi consequaris eftectum, quod ab eodem episcopo

super hiis factum est, ratum et gratura habentes. illuil auctoritate apo-

stuiica cou[nrmamu8j et pre[äeutisj s[cripti] pa[trociuioJ con[munimaäJ.

Nalli ergo etc. nostre oonfir^mationis] ete.

42.

Qaanta et qiudia (Cod, fol, 32c)^B, iüttO, a. VI. n. ^vs vom

26, Dez. 1248.

43.

Formd für FattienetieUung. Cod. fol. 32 c.

(Lyon 28, Juni 1248—27. Juni J240J.

Ad honorem Dei omnipotentis, beate Marie virginis et beatonim Petri

et Pauli [apostolorumj et domini pape Innocentii et Romane ecclesie nec-

non ecclesie tibi commisse tradimiis tibi') pallium de corpore beati Petri

^umptum, plenitadinem videlicet pontificalis ofHcii, ut utaris eo infra

«cclesiam tuam diebos, qui presentibiu [exprimanturj, yidelicet in nati-

vitito*) Domtiu, ftsÜntate protbomartiris Stephtni, eireaindnoiijB Domini,

^phania'X 7P>pB&ti^)i Dominica In nmis palmanun, oena Domini, aab-

tiato sancto, pasch«, feria secnnda post pascha, ascensione, penteeoaten,

tribos festivitatibna beate Marie, natali beati Johuinia Baptisten aoUempni-

tatibus omninm apostolorum, commemoratione omninm sanctorum, dedi-

cationibas ecclesiarum, anniversario'') tue") consecrationis die, ecclesie ip-

sius principalibus fesUvitatibus, consecrationiboa epiacoporum et ordinatio-

nibas clericoram.

44—64.

44. Non indigne (Cod. fol. H2e)^B. 4283, a. VI. n. 291 tfom

17. Jkz. 1248.

45. In sede (Cod. fol. 32d)^B. 4228, a. VI. n. 236 wm
24. Nov. iV^N.

46. Per orbem terre (Cod. fol. 32d)=rli. irSO, a. VI. n. 238

rom V/. Notf. 124s,

47. lUum a sui (Cod. fol. 32dJ= B. 4216, a. VI. n. 224 vom

20. Xov. VHS.

48. Aocepimns naper (Cod. fol. 32dj^B. 4218, a. VI. n. 226

vom 17. Nov.' 124s.

49. 8i no8 (Cod. fol. 33a)^B, 4195, o. VI n. 203 vorn 29. Sept.

1248.

50. BiTina sapientia (Cod. fol. 33a)= B. 4179, a. VI. n. 186

vom 26. Ofd. 1248.

13. I) nisi Hh >) vanitate Ha. ') Eph, das h durchstrioben, Hs.

*) jrpopanti Ui. *) aonivenarii Hs. ') sue ü».
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51. Futurormu (Mutorum Hs.) ile te (Cod. fol. .'Itaj-^B.

a. VI. n. VKt vom '2'.K Aug. l'Jis.

52. Efficax vestre devotioui« (Cod. fol. :Uh) = B. 41s:}^ a. VI,

n. an vom Js. Au(j.

53. Cum per te (Cod. fol, :i3b)= ii. 4M, a. 17. n. 1U2 vom

Li. Oht. 1248.

54. Solet sedis apoatolice (Cod. fol. S:ibj=-li. 4 1'.f.l, a. 17. n. i'nt

vom 1. Auy. r2lH.

55.

BefMl dem Klmik§r Peter van — ein Benefigium zu erteUen,

Cod. fol. .H3b.

(Lffon 28, Juni 1248^27. Juni 1249).

Dignum est, ut in sürtem Domini evocatis pruvisiouis cccleäiaütiee

gratia inpendatur, per quam ipsi derioatns officium avidius amplectenies,

fibentins, que Deo plaoeant, eieqnantor. Hinc est, qaod pro dilaeto filio

Ptoiro de . ^ derioo, de quo landelnle nobis testimomiuD perhibetar *),

mandamuä, quatinus eidem in aliqaa ecclesiarum regni . . cethedrali vel

ulia de beneßcio prebendali vel alio, etiamsi caram habeat animarum an-

nexam, quam cito se facultas obtult rit, auctoritate nostra provideas vel

laciaä proTideri nun obät[anteJ, si in ecclesia, in qua sibi duxeris provi-

dsndom, sit ctrtns cenoBioonim namenis ionmeiiio Ma qmdibefc ali» fir-

mHafte valletns, fei si pro aliis in ipse direwrimns scripta nostra, qnilms

nolumus etc. usqne: fieri mcntionem, vel quod idem P. alias beneficiatus

existit. ot ( o[n|st[itutioiieJ de duabos dietia «di[ta] in coii[ciUo] ge[iieraUJ;

cont^rodictoresj etc.

56.

BifieihU auf Bitten einee Bitthofe, einem den Studien ergebenen

Kleriker ein Benefizium mü ßSkrliehem Ertrage von mindeUens 2—.V

Urnen Goldes zu nbertragen. Cod. foL H3h.

(Lifm 2fi, Juni 124h~-^27, Juni 1249).

Litterarum studio dt-sudantes sunt a nobiä tavore benivolo coufovendi,

nt ad proseeationem illios fortins animentor et ad thesanrnm optate seaentie

posnnt fteüins penreniie. Cam itaqoe dileetos filias — clericas de . .

— dioc[esi8], huiosmodi stodio deditos nuUum, prout asseritur, sit eccle-

siasticuni b»'neficium assecutus*). nos eum obtetitu vrfnerabilisj flratrisj —
••l»iscoi»i, qui per aflfrctuosas litteras apostolicam pro ipso grutiuni implo-

ravit, spcciali gratia proaequentes, mandamuä, quatiuus eidem in tua civi-

tate Tel dioc[esi] de conpeteuti') beneficio ecclesiastico, qaod od minimom^)
doas Tel ties anri nncias Taleat annoatim, liberaliter pro?idere proeores.

Contn[dietore8] etc.

.V». ') peribetur Hs.

ritt. •) aiisecontus, con durch daa puläograpbi«che Zeicheu aiitgedrilckt, Hs.

^ eontempti Hs. a domimi statt ad minimam Hi.
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57.

Sthreibt dem erwükUm Ahte eines exetnten, im engUetAeti

Memcliaftsgelnele gelegenen Klosters, dass er seine unkananiseh voU-

aogene WM zwar auf Bai der Kardiftäle kassiH habe, dass er Um
feizt aber, nachdem dem Rechte geniige geschehen, anerkenne.

Befiehlt in zum Teil gleichlautenden Schreiben 1. dem Prior und

Konvente jenes Klosters, dem neuen Abte jt« gehorchen, 2. einem Bischofs

Um in sem Amt einzufahren, und empfiMt ihn 3. dem Kthiige Hein^

ridk III. von England. Cod. fol. 33c
(Lyon 28, Juni 1248^27. Juni 1249).

Quod oculus operatur in corpore, hoc pastor in grege, hoc prelatus

lu eccleüia sibi spiritaaliter coniugatu. Secl quoniatu inpuruä oculas ob-

eurie membriit tnbieetas sit^), vis a pastore grex augmentam aut ecclesia

iiwimditateni aobolis*) suBcipit a prelato« qaem ad opas mmisterii legi«

time<) otdinate awamptionis napUe*) non addnenni Perrigilans nostri

«postolataa ofüciam in electionibas, qae ipsias diiadicantur ezanuni»*),

taalo sabtUios discorrii gestoram Seriem, intentionam stndia et merita

personamm, quanto pemiciosius est in domum Domini dispensatores eins

aliunde (juam per canonicum hostium introire. Cum igitur dil[ectusj

fil[iu8
1

prior «-t [de )canu3 Sancti . . electionem, quam df te suo vacante

monasterio celebrarant, pro confirmationis niunere obtinendo') ad sedem

apostolicam transmisissent^), nos eam examinavimus diligenter, et qoia

ipeam uiTemmiis, qnamvis de persoDA ydonea, contra statuta eanonum
attemptatam, exigente inttitia eam de f[iatram] ii[o8tronim] coti[BUio]

dnximas mitandam. yemm post redditnm iuris debitum plnra pro ipxo

monasterio ae persona taa mixxias a nobis gratie implorabant: evidens loci

atilitas, cum ad Rofmanam] ecclesiam nuUo me[dioJ pertineat, minime

negligenda, vota Irutrum, quibus conimunp fuerat in tua-') assumptiont*

propositum et ideoi") confovendum, periculura quoque, quod in talibus ex

more dispendio formidatur, necnon et tuorum copia meritoruni, quia tibi^')

de vite munditia, religiouis zelo, dono scientie, disciplina morum, Provi-

dentia Bpiritnalinm ae tempondinm prudentia landabile teatimonimn per^

hibetor. Quipiopter tarn loco, quam peraone patema BoUieitadine proTi-

dentea, de predietomm f[ratnini] n[oBtronun] con[8ilio] eidem mon[a8terio]

te in nomine Domini prefioimnsi-) in abbatem, de quo certam fidutiam

obtinemus''), quod idem monasteriom per tnam indostriam epiritaalibaa et

temporaliboa proficiet incrementia.

57. ') Ich habe mich Tezgeblich bemQht, diesen Abt zu ermittoln. In dem
Abte jiinion de Seham des exemten englischen Klosterü Waltham. dessen Vor-

gänger etwa im Herbst 1248 starb, glaubte ich ihn schon zu finden, aber das
sweimalige »Sancti« wideraprirht dem, da Waltham der Baneta Omz geweiht
i«t. Natürlich sind auch die französischen Besitzungen dee englischen Königa in

Betracht zu ziehen. obscuia nienibra subiecti sie Hs. ") tolgt a Hp.

*) legitima Hs. *) uncia Hs. •) Am Schluss ein e getilgt Hb.

opt. H». •) transraisisaet H«. ") < uins H». ">) io mit
Strich darüber Ht. «0 nisi He. ») prefecimoe H«. ») opt. Hs.
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Tdle igitur super te iugum Donüni tarn leve eollis hamilibns, quam
grave superbia, et in caritaie Bei paBoendnm sttsdpe gregen eins, eaper

quem noctis Vigilius diligens sollicitasque custodi« nt Uber inyadendi adi-

tas^) non pateat inviisori. Beatus*) siquiilem eris, si Dominus in iudi-

ciali^) horu venturus te invenerit sie agere*), quia tursu c-onsomato, qui

tao labori proponitur, et horum fide^) servutu, que tue sollicitudioi com-

miituutur, te inmaruescibiii^) Corona iustitie decorabit.

In e[nndem] modum] priori et con[ventoi] ni<m[attem] Saaoti . .—
dioo[en8] verbis con[petenter] muftatisj usque: incrementis. Ideoque

mandamus, quatinus eidem S. tanqnam abbat i vestro et patri animamm
humiliter intendentes, sibi debitam obedientiam et reverentiam impendutis.

Alioquin sentc'uiium etc.

In e[imdem] »[odnm] episcopo — OMioe: incrementia. Mandamiu^
quatinus eidem abbati vice noftra mnnus benedictionis inpendens, fadae

a subditis suis eidem tanquam abbati suo debitam ol>edientiam et reve-

reutiam exhiV»eri, contra[dictoresJ etc., receiituru.s postmodum ab eo pro

aobia et liomunu ecclesia fidelitatis sollte iuramentam luxta formam, quam
tibi sab bolla nostra transmittimus interclusam.

In e[imdem] m[odum] — regi Anglorum ülustri uaqne: incrementia.

Quocirca ce[l8itudinem] re[giam] ro[gamus] attentius'), quatinaa dictum

abbatem cum monasterio sibi commisso hsbens pro divina et nostra refve-

rentia] proprnsius commendatum, in elurgientlis eidem et conservandis iuri-

bus suiä sie te sibi exbibeuä liberalem, quod ipse per auxilium gratie tue in

eonuniaa» eiuadem monasterii cnra te exeroere poasit ntiliaa et tu inde divi-

nam miaerioordiam et apostolice aedia beniTolentiam yaleaa nberina promereri.

58—63.

58. Probate devotionis (Cod. foL 33d)^B. 4288, a. VI. 296

wm 2. Dts, 1248.

69. Yolontariam nobia eat (Cod. fol, 33d)^B. 4289, a. VI. n. 297
wm 11. Jan. 1249.

60. Ke ai ins (Cod. foL 33d)^B. 4290, a. VI, n. 298 vom

17. Dez. 1248.

61. Bfuiignitaa mater (matris Ha.), (Cod. foi. 33d) = B. 4291,

a. VI n. 299 vom 1. 8«pt. 1248.

62. Hnmilitatia veatre (Cod. fä. 34a)^B. 4293, a. VI. 301

vom 23. Dez. 1248.

63. Floa precioaior (Cod. fol. 34a)^B. 4448, a. VI. n. 45$ vom

10. Apr. 1249.

>) babitu« ük. *) bo wobl «tatt bonuii üs. ') suftpicali üt.
«) Über dem letsten e ein Strich H«. *) fidea Ha. •) in*

macceneibUi Ha. *) acta« Hb.
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64.

BetfäUgt einem KUxUr die Zehnten und Güter, die es aeit vierzig^

Jakren redihnäsmg tte^tzt, (Cod. foL 34 a).

(Lyon 28, Juni 1248—27. Juni 1249).

Sinceritatis affeetum, quem (iil[ectus] fliliusj no[bilis] vi[rj — ad per-

sonaä vestras et monaaterium tundatum, ut asserit, a progenitoribus suis

habere dignoscitur, tavore beuivolo prosequentes, devotionis sue precibus

mdinati, dodmat et alui hosuk veilra, que iiiato>) titolo per qaadruginta.

aiuMB eontümos pacifiee poesediitia, Tobis et per tob monasterio Yestro

anctoriUte apoetoliea eonJirmuiiiifl et pre[8eiitia] [eri|vti] pe[trocmio] con-

[finiieintu3> Nolli ergo etc. nostre con[firinatimim] etc.

66.

ErteiU (M und MUMien eines Klosters?) Induigenz, bei Besudt

in ihren auswärUgen Wirtsdlaftsgebäuden Gottesdienst abzuhalten. Cod,

fU. 34a.
{Lyon 28. Juni 124d'-27. Juni 1249),

Devotionis vestre predbas benignum inpertiente^ ussensum, quüd iu

graugüs vestris, cum eas tos visitore contigerit^) vel tranäitam facere

p«r easdam, oelabraia Taleatis et andire divina, yobis aoctoritate presen-

tinm indidgeiniu. Nnlli eigo etc. noetre coifceseioaie] ete.

66.

ErieiU Dispens beire/fs DefdA «for Gtimrt. Cod. foL 34a.

(Lyon 28. Juni 1248^27. Juni 1249).

Oblata nobia ex parte tua petitio conj tinebat |,
quo l cum quidam

laicus iiKitn-m tuam legitime^) deaponsasset*) ac diu eidem eohabitans

ipsam propler frigiditatem vel maleticium canialitor cognoscere nequi-

TiBset, dioceäauus'') loci veritate cognita sub eu conditione inter ipaos di»

Tortiiim aenteatiaÜtar oetaibraTit» at si prooeasa temporis oonstaret dietam

laicom poaee eognoeoere mnlieiein, hniimiiodi se&tenUa nulla esset, oon-

tracto matrimoiiio in soa [aneteritate]*) dorante. Postmodimi aatem dictna

laiens ad remotas partes alt«nas regni se transferens, post plures nnnos

com qQadam alia maliere contraxisse dicitur et ex ea filios genuisse. Medio

aatem tempore cum in tuis partibus de dicto biico') nichil omnino scire-

tur, pater tuus solutus ex predicta matre tua te genuit si».' soluta. Propier

quod nobis humiliter supplitasti, ut .->uper iiuiusmodi detectu natalium

digpensare tecom misericorditer curaremus. Cum igitur de houcstate vite,

litteramm sdentia et boois moribus oomnieiideriB, noa bonts in omnibus

beneCMsere capientee» anctoritate tibi^) presentinm indnlgemos, ut, memo-

64« <) in iato Iis.

6&. *) contingerit U».
•6. ') legittime Ht. *) disp. Oi. •) dioeeeaai Hi.

") So od. ähnlich sa ergftoaeii. 0 laco Hs. *) n mit über-

getehhebenem i Hu.
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ruto defectu nequaquaui ob^tante. p<>ssi-j in susct-ptis ministrare ordinibiu

et promoveri iul äacros ac beueüiium ecclesiusticum, etiamäi curam ani-

marum babeat, obtinere^), ita tarnen, qood ai te ad pontifiealam voeari

eontigerit dignitatem, illam nequaquam recipiaa absqöe noatra lieentia

specialL HuUi eigo etc. ttottre conoea[8ioii]t] ete.

67.

Befiehlt den Kanomhem eitler Kirche (der Diöseee von Bomrgeef),

dm S^mon, Kleriker des Herrn A(rehambaiid X.) wm Baurhon, einee

Verwandlen des Papstes, und Sohn des ConnHaUes der Auvergne, oie

Kanoniker aufzunehmen und ihm eine Pfründe zu verleihen, und trägt

übrrdif's dem Dekan einer Kirche in der Diöze^ie von Uourges auf, für

AusfiUirung des Befelda zu sorge)!. Cod. fol. 34h.

(Lyon 2ö. Juni 1248—27. Juni 124ii)^).

Cmn Tobia honaroanm esse non debeat, si qnaiido veatre derotiom

pro iUonim receptione srnbumis, qnorum obtenta mnltam') posaet eeda*

sin vestre utilitatis provenire, universitateni vestram rogandam daximns

et monendam, mandante-;. quatimis dil[ertum| f[ilium] Symonem*), cleri-

l um no[l>ili:sJ vi[rij A. domini de Borbono '). < onsan«^uinei nostri*^), natam

no^bilisj vilrij — comestabuli') Alvernie**), recipientea in can[onicamj

et io fratrem, prebendum ei, »i qua in ecclesia yestra yacat ad presens

Tel qaam dto se facultas obtaleiitf liberalHer conftratis» neu obetaii[tel

ata[tato] de certo canonioorom mimero innunento Yel alia fiT[iiiitate] Tal*

lato, Mit si Tobii direxerimns scripta nostra pro alüs, quibos nolamos ete.

usque : ge[iierari], sea si vobii vel alicai Yestnun a 8e[de] ap[o8tolica] sit

indaltum, quod non possitis excommanicnri, suspendi vel interuici aut ad

receptionem alicuius inrnpelli sine speriali mandato nostro, sive qualibet

einsdem scilis indulgeiitia, «Ic qua opoiteat in presentibu3 fieri mentionem,

et per quam poäüet liuiusmodi gratia inpediri vel di£ferri. Alioquin de-

«) opt. Hh.

Ü4. >) Vgl. oben S. 202 Anm. 3. uiulta Hs. *) Sjuxonia Us.

>) Arcbambaud X., >eit dem 1242 erfolgten Tode üeinei Vaters Herr tob
BourbOD, btarb auf dem Kreuzzuge Ludwins des Heiligen ura 15. Jaa. 1249 in

typern (v<;l. I,' art de v<^nfier h's dato-« X, 3il). Der Brief ißt also jedenfalU
geschrieben, ehe Innozenz von aeiucm Tode wusste, da sonnt daa boae memorie
nicht fehlen würde. Danach wäre wohl auch die Datirung<tfritt etwas einiaengeD.

") Iis. Da flas Sihroilx-n an t'in" .(inivorsitas« frt'i'irhfft ist, so ist an
eine Verwechnelung mit »veatri* nicht zu denken. Der Fapst bezeichnet alao

den Herrn TOn Bonrbon alii seinen Verwandten. Ich habe tner verwaadtMliafl-
liche Beziehungen swischen den Fieäc hi und Bourbon nichts sn ormitteln ver-

mocht. Auch ans den pcnealogischfn Tafeln von Helgrano in den Atti della

Bocietä Ligure di »toria patria 2, 1 (187Uj über die Fieschi ist nichts su ersehen,

da die weibliohen Familienmitglieder fehlen. Die Verwandtschaft der Fiea^
aber war bekanntlich sehr weit verzweigt, und der Bejjriff .consan^ineus« ist

gewiss nicht zu eng zu fassen. Als andere consanguinei werden z. B. vom Papst«
genannt: R. de Bd^nnria, Bür<:or von Tortona (Ep. sei. II, 405) und ein »Broder
Frtrus« (Ep. 8« I. Iii. no. KM». Kinc Versehwigerang iigendwdcher Art mit den

Bonrbon kann daher nicht allzu autfällig sein. *) OOmanestabuU Hs*

") aluinue, über dem ersten u ein Strich, Us.
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catio^) eccleüie de . . Bituricensis diocfesis] litttuis nostris iniungimus, ut

ip^jf super hoc mandatiim apostolicum exequatur. Coutra[diGtores] etc.

68.

Bdohnt die Treue einer Stadt {Mittelitaliens?) durch (iewährunq

unbehinderten^ abgabenfreien Verkehrs in ganz Aptdien und »Sizilien^).

CW. fol. 34 b.

{Lyon 2K Juni 1246—27, Juni 1240).

Fidei vestre constantia et siiusen') devotio^), quas habetis ad Bo[iiia*

oam] ecc[leaiam], matran mtnia, merito um isducaiit, ut yfistm lioiie*

stis petitionibus, quantum cum Deo possumas, favorabiliter annuamus.

Hiiic est, quod nos, vestris supplicationibus inclifuati |,
presentiuin vobis

iiurtoritate concedimas, ut libere pussitis per totam Apuliam et regnum
isycilie intrare et exire, portare et extrahere, vendere, emere^), caricare,

discaricare^) ac naaliare et omniu singala facere sine alicuios datione

jDQiiaris vel datie^. NolU ergo etc. nostre coiicefl8[i<mia] ete.

69.

Befielt (Bitekof), an dgn OeUÜk^t M. am DiösMe

ton Pamplona, Kleriker des R., Generalprdzeptors des Johanniterordens

in partibus transmarinis, eine Ffründe in seiner Stadt oder Diözese zu

erteilen. Cod. foL 34 b.

(Lyon 28. Juni 1248—27. Juni 1249).

Benignitatem sedis apostolice multis in proviaionem repperisse gan-

dentibus**), detens [est] et equitati consonuro, ut is^), quem fama lauda-

bilis*") dignum fuvore constituit, letetur^') nostro sulisidio congruum per-

cepisse gratiam, quam inten« I it. Sane dil[ectusj til[iu3 M.] clericus Pam-
piloii[eiisi8j dioc[eäiäJ, hiudubiliä conversutionis et vite meritis iuvari dicitur,

ot apnd noB iiiTeiusse frnctnm paterae beniTolentie gratalatar. Nos ita-

<|iie propter hoc ae etiam intnitn dil[ectL] iil[iij fratris S.*^), generalis

preceptoris hospitalis JaosoUinitaiii in parttbas ^ansmarinis ^*), coins dictas

H. clericus specialis existit, mandamus, quatinus eidem in taa civitate yel

diocfesij de prebendali beneßcio vel alio competenti, etiamsi curam habeat

animanim, quam cito se fu[cultasj ob[tuleritJ, auctoritate nostra provideas

vel facias provideri, non ob[stanteJ, si ecclesia, in qua sibi duxeris pro-

videndum, certum habeat «anonicoram numerum iuramento seu quacum-

qoe [aliaj firmitute^^) vallatum^^), sive aliquu indulgentia, de qua in litteris

>) decanuB Us.

68. •) Vgl. die ähnlichen Privilegien fiir Ancona vom 28. Jali 1245 und
Spoleto Yom 22. Mai 124d (M. G. Ep. sei. 11. n. 125 und 730). «) aciu-

cera Hi. «) deyooie, das letzte e über der Zeile, Ht. *) Bs folgt

di Hs. cartare, discartare Us. "<) dative Us.

(;9. ") gaudeatea eibus Hb. hiis Hb. lo) laudabiliter Hä.

letentur Hb. AU Präzeptor der Johanniter in Italien, üngiirn

und ÜHterreieh wird in einer Urkunde KonradsIY. Tom August 1252 (B.-F. 4584)
Kembald genannt, der init diesem aber wegen des anderen Titeln kaum iden-

tisch ist. ") transmatinitt Us. firma Us. **) valiacione Us.
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nostris plenara et expreasam oporteat tieri inentionem, aut quod idem

alias l>eneficiatu8 existit, vel si in erclesia ipsa pro uliia scripta nostra

direxerimu^, quibus nolumus etc. usque: generari''). Contra[dictoresJ etc.

70—78.

70. Ut eo propensiuä (Cod. f'ol. 34 cj ^ ß. 4400, a. VL n. 476

vom J'k April 124*f.

71. Cum düectus filius (Cod. ful. 34cJ=:Ji. 4471, a. VI. n. 4^1

vom April 124 !K

72. Afiocta beniYolentie (Cod. foL 34c)=^B. 4r,13, a. VI. n. J]23

vom 16. Mai 1249.

73. Qtuunvis iUegiitune (Cod, fol, ^4c)= B, 4617, a. VI. n.

vm lö. Mai 124U.

74. DeYotioni8 Testn probaU (Cod. fol. S4d)^B. 4521, a. VI.

n. 531 tfom 28. Aprä 1249,

75. Ut . . eceloBia (Cod. foL 34d)^B. 4522, a. VI n, 532 vom

16. Mai 1249.

76. Quia inter derotos (Cod. ful. 34d)^B. 4598, a. VL n. 60H

vom 5. Juni 1249.

77. Cum a nobia — eüectum (weiter nichts). (Cod. fol. 34 d) -=•

Ii. 4018, a. 17. ,K 02R vom 8. Mai 1249.

78. Quia perversi (Cod, fol. 3)a)=^B. 4019, a, 17. n. 02!* rom

.5. Okt. 1248.

79—95.

79. To» nobis fraternitas (Cod, foL 35 a)= B. 2781, a. IV. n. 783

vom 5. Juni 1247.

tiü. Sepe diapensative (CW. fol. 3öa)— B. 27*) L, a. II', n. /.'/j*

vom 7. Juni 1247.

81. Sepe diapensative (Cod. fol. 3öaJ=^B. 2792, a. IV. n. 7U4

vom 7. Juni 1247.

82. Pwi et tranquiUitaü (Cod. fol. 35a)^B. 2793, a. IV. n. 7U5

vom 13. Juni 1247.

83. Constitationi canonke (Cod. fol. 3öb)^B. 2842, a. IV. n. 844

vom 10. Juni 1247.

84. lUiui Uoet (Cod. fol. 35b)^B. 2917, a. IV. cur. 1 vom

.7. JuU 1246.

85. Cnra nobis (Cod. fol, 35b)^B. 2918, a. IV. cur. 2 vom

5. JuU 1246.

*) vestris He. -) gerari Us.
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86—95. Licet olim (Cod. foL 35 e). Com tibi. Com nomiiiUis.

Ez parte nobilis (Cod. fol. 35 d)* Discretioni tue. Cum tibi. Cum tibi.

Cum tibi. Cum tibi. Ex parte carissimi (Cod. fol, 36a)^B. 2924—
2m, a. LV, cur, 8^17 vom 5. Juli 1240.

96.

Ermahnt die lUirger eitler kaiserfreundlichen Stadt der Lotnbardei

(Cremotiai^)^) dringetid zur Umkehr, zur Versöhnung mit der Kirche

und zum Atuekluss an den neuen römischen König Wilhelm, erklärt

eich bereit, auf ihren Wunach ünterhätuUer zu echicken, und erbittet

Antwort, Cod, fol. 30 a,

Lyon etwa FriUijahr 1248,

Utioam rex pucitic-uä, qui fuciem suam u vobis et quampluribus aliis

de prOTincia Lonbardie discoidiam sectantis*) yelati graTibus proTocatos')

offensis dia avertiase Tidetor, in ira miaericordiam non reatringat^), sed

estri memor vestraque pia [compaasione]''^} pericala intaena oculoa ad voa

sae benignitatis incHuet et mentea iUomioet, ut declinato pnidenter dia-

torcHe invio per callem salutaris concordie incedatis*'). En quippe sie a
face seiuncti et distordio videmini coiligati, ut eam illa quuM discordiam

et riun ista') emiamiui cuncordiam stabilijse, tanquam haue amicam et

illatü itpuiiiutes adverkam istaiiKiue omnino domosticam et illam penitu»

peregrioam. ^>ed atteudite, queäumus. lontru quos obfirmaveritis auimoä
et in qnomm moliaminl nocomfinttim, quoniam^^ adTersna notoa patrie-

qne ye&tre coincolas et, qnod eat inhamanias, Toa') aangnine attingentaa^^)

profecto aatagitia. Contra boa utique arma bellica aumitia et ad iatonun

aspiratis^*) eicidiam, com quiboa potius debei'etis unauimes communia^*)
religionis existere defensores. 0 <|liam iniqua et detestabilis pugna, que
cum expugnare del»eret exteros, indigena'; inpugnare probatur! o quam
fera et reproba, que in suoa furit et ferit, que in conputriotas exerit^^)

06. ') Von den grosseren Städten standen im FrOhjahr 1248 auf Seiten der
jiiipstlichen Partei: Parma, Piacenza, Novara, Holos^'na. Mantnn, Mailand. Hrescia

und Genua, vgi. B.-F.-W. 7988 Tom 22. und 26. April 124Ö. Ober den damaligen
Machtbereicb von UViedricbs K. Partei in der Lombardei Tgl. Rodenberg, Inno-
zenz IV. und das Königr. Siz. S. 77. Am 3. Juni befahl Innozenz dem Enß-

bifchotV; von Mailand, die von Tortona zum Abfall von Friedricb aufzufordern.

Sic könnten auch hier gemeint sein. Noch wahrscheinlicher ist mir indessen die

Beiiebong auf Cremona. Im Märs 1248 setzten ja Bestrebungen der Kurie ein,

um möglichst auch dort wio in Parma einen Umschwung zu (lunaten der Kirche

herrorzurufen, vgl. B.-F.-W. 7963. Dann wäre das Schreiben etwa gleichzeitig

mit den Erlassen TOm 9.-18. März (B.-F.-W. 7955—7964) abgesandt, um auf die
cremonesische Innenpartei Eindmek zu machen. Da aof die Erhebung Wilhelms
von Holland zum römischen Könicje (3. Okt. 1247) noch als auf etwas Neues
hingewiesen wird, so i»t auch in der Tat kaum ein späterer Zeitpunkt ffir die

Datirang anzunehmen. Vgl. auch unten 8. 227 Anm. 20. *) So odei-

j'e' tantibus ao lesen statt sectantes Hs. ») provocatis Iis. *) Vgl.

i B. 76, 10. So wohl zu ergänzen. «) inceditis Us. istam Ha.

*) Dnrebstridunes q mit wagereebtem Strich darttber Ha. *) Tobis Hs
1«) attinentes Hs. asperitatis Ht. commmiea Hs.

ezagerit Hs.

SitdMiliiBfeB XXIV. 16
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gladinni, com esset [in] fidei ac patrie bestes conTenieBtins eztendendns^)!

Penaate') attente, recegitate') discrete, qaod dum estros proilmos et

eontribales impetiUs, ogitts pariter in tos ipsos, etmucio, quem in cede*)

exercelis illorum, in uti'oramque'^) procal dubio casum cedit! Nec enim

ipsornni oppressio vestris nfferret profectibus incrementum, neque vestris

etiaiii uccresceret viribus, si forsan eorum decresceret fortituilo. quin inim<».

6i recte pensetur, et vestre derogaretur potentie ac tutius deineretur rubur'')

regionid, quod certe, sicut potestis aperte conicere, nisi vestra sit mens totaliter

obnmbrata, pernidoeus ille^) malorum tantommodo anxins^) quam plarimun
afibctat*), qm diseordismm inoentor precipaasetnntritor vos contra ipsoe pro

eo^ qnod sue nolant assentlre nequitie, tanqoam ebaUiens ad indictam for-

tivis^'^) et fullacibus suggestionibus commovet et inflammat, vos qnidem com-

mittendo discrimini, se aatem callide subducendo, sicat üle» qni de foramine

colubrum manu vult educere aliena, et si vobis exinde sinistrnm eveniat^O.

compati simulat, sed subsannnt Ecce igitur ex huiusmodi vestra dis-

cordia nonnifi voV»is dispendium, vexatio proximis et natali solo depopu-

latio accidere dinoscuntur. 0 quanta eidem provincie pro sui divisione

desolatio sopcrvenit! lam enim priori aua inmutata specie^') quasi deserta,

tanqnam sabdita et sieat depauperata Tertitur alüs in derisom, qne oon-

suerit mnltitndioe popnli, eminentia libertatis et bonorom oamdnm affln-

entia prepollere. Jamqne lagere Yidetor Ligoria Ingabris, qne olim pro-

speris ioennda snocessibus exultabat. Porro Bomana eoclesia relique ipains

provincie parti, que fidera catholicam et tarn ecclesiasticam librrtatem,

quam piopriam diligit et defendit, tyrampno illi, qui eos^^) conprimerö

vel extinguere verius patenti adversione molitur'^), totis viribus re^istendo,

nec debuit, nec putuit non adesse. Nullumque tarnen per hoc vobis, licet

forsan aliqui non limpide^^) discernentes cuntrarium opinentur, cogitavit

infeiTe dispendium, sed Yestntm potins oomodnm proeorare^ com et ve-

strsm et aliorom desidecet Ubertatem oommimiter et salt&tem. Und« ni>

mio dolore afBoitor, qnod ei, qm fidei et libertatis dams est^^ et pa*
blions^B) perseentor, tamdin dampnabiliter adhesistiSt com, si premia, qne
snis est solitu') ropcndere ierritoribas» reeolatis, nonnist tristem ab eo

retributionem ' expectare possitis, quia nonnunquam preteritorum eiperi-

entia certa est signiticatio tuturorum. Illos etenim, qui se ipsos suis*")

totaliter et Semper exposuerant servitiis, quique maioreni apud eura obti-

nere^^) gratiam credebautur, post multa et diuturna obiequia, dum spe-

rarent magna pro meritis ab ipso süpendia oonseqni, hoRibili et amaa
nimis remonentione conftidtt, quia nnllos attollero*'), sed deprimere wii-

versos**) oonctoeqne nisns est extreme eabdere serritati, nt aolns in orbe

*) extendendis Hi* •> Penwure Hi. •) teeogitare Ha.
" *) cetleie Hs *) niucrorumquo Hs. •) robori H^.

Friedrich II. *) So vielleicht, wie unten", vestre salutia aaxia*

»tatt annexius Hs. Sonst wäre etwa au Worte zu denken wie alamnas, aabe-
lator, avtifez, assector ete. *) affectaret U«. '<*) furatis Hi.

eveniant Hs. »«) «naannat IIb. •«) Ähnliche Wendungen
£p. sei. II, 435 auf Sizilien besogen: 9quia Bpeciosum regnum tanta mulatuiu
lilteratione cemitur, quod- oiLnino a ae ipso priore diicrepare iridetor*.

ca« Hs. "^X mollitur Hs. »«) lanipide H^. korr.

a>it enim H?. '"^ pupblicus Hs. "*) retribuicionem Hs.

") 88 mit SUich darüber Hs. »') optinere Hs. \. ") attoUe Us.

*^ uoiTersoBqtte Hs.
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tanquani singularis dominus premineret*). Verumptamen etsi continue

hucusque prefato tyrumpno astiteritis sedulumque sibi exhibueritis famu-

latum. non tarnen ob id eadem ecclesia de vestra roversione desperat,

sed lirmuui in Domino gerit fidutiam, quod ad devutionem ipsius ope-

rmte illo earabitis riao tarditate redire ipsamqne Yelat') matrem in

omnibaa xerereri, qne*) tarnqnam yastre nlotiB aaxia expanais maoibiu pa*

ratoqua grwaio arido tob expeetal, nt de regicme dto ledeontea longin-

qna^)» benignis pertractet amplexibus, baialet leni sinn et ubera dald
pascat. Nam ei qiiando^) delinqaenti mater filio iraMainr, non tarnen

indaratnr in ira, sed facile incliuatur ad veniani. quin immo panitentem

in prioreni affectum, nescia parce'') parccre, inox rosumit.

Ideoque unifversitatemj v[estramj monemus, rogamus et hortsinur')

attentios, ob^ecruntes per sanguinem Jesu Christi, quatinus circomspecte

pensantes, quantom dampnum quantomqae periculnm OTenerit aetenns et

adbne inuniaeat ex predieta discordia Tobis efc toti eidem") regioni, qaan-
taque ntiliias et qaanta tranquillitas «z eaneordia, ti proTeniat» sobee-

qaator, considerantes insuper, qnantnm nit Domino placitimiy qnamqae
alntifemiii ad devotionem sancie matrie eedesia, extra qnam nemo sal-

ratnr, cum humilitate®) redire, pacem cum vicinis et coindigenis^*') vestris

ad laadem Dei pro salute animarum et corporum et totius patrie comodo**)

confirmetis^*). ut, sicut estis regionia ydemptilate proximi, sie unanimitate

sitis coniuncti, et ab illo, qui per devia Semper pergens sequuces suos

pertrahit ad roinam, provide recedentes, ad ipsios matris ecclesie gremi-

nm, qoa tob imda reganerant baptimatis et spiritnaliboa alimonüs eda-

«avit non inmorando dintios ledeatiB, nt sibi tanqnam ingenni et non dago^

neres fiUi coherentes, ab^*) hereditatia eteme, a qoa^*) ae ille nune previna

ftuiMtaa actibas alienat, excludi participatione^^) non possitis. Et cnm
Bomano imperio de ydoneo et catholico principe recte sit divina cohope-

rante gratia iam provisum, videlicet de carissimo in Christo filio nostro

W[iUelmo] rego R[omanorum] illustri*^), ad") fidelitatem eins, qui provi-

dentie, iustitie ac benignitatis et multaruiu uliaruni virtutum titulis co-

roscare cemitar, sinceris animi^ properetiä. Deniqae scire vos volomus,

qnodad ciTitatam Taatram aoUempnaaenm noatcia Utteria nnndoa miaiaaemna,

aad dabitafimna, ne aliqna ipai« inogaretnr ininiia, qnam deeorat tob nac

inÜBirre noc noa deberemna tolerara^^ Attamen ai Vclitia^^ parati aomna,

ap[oBtolioa] ae[dia] kgatoa, qni annt in eadem provincia'^'), vel alioa hono-

>) Vgl. ähnlich Baerwald, Baumgartenb. Formelbuch 8. 200: .ut ipse »oliu

in orbe terrarum tanquam ydolum desolationis abbominabiliB adoretm'«.

*) Telad Ha. *) folgt inqnam Hs., wohl nur Vergehreibung dea

folgenden tamquam. *) longinquequa Hs. Vgl. Baerwald a. a. 0. S. 199:

»in rc^onem abire longinquam*. ^) So vielleicht statt des pal&ographisch

ja nicbt tebr Tenehiedenen non Ht. *) parte Ha. *) hortamui Ha.
So etwa statt eam Ha. >) humihtatflm Bm, So wohl

ctatt incondigenis Hs. >') quomodo Iis. ») informatis Hs.
*•) ad Hs. **) Miqaa Hs. <») participato Hs. Wilhelm

ton Holland war am 3. Okt. 1247 inm König gewftlilt. *^ ac Ha.
«*) tolleiare Hs. «») vellitis Hs. »«) Neben Gregor TOn

Montclongo war schon seit März 1247 Oktuvian von S. M «ria in Via lata alt

Legat in der Lombardei tftüg (M. G. Ep. sei. 220). Dass der Papst sich

bereit erklärt, unter Umständen dionc beiden Legaten als Unterhändler zu senden

•pricbt fQr die Bedeutung der btadt und passt wieder am besteh fQr Cremona,

16*
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nbileä viros providos et di:^cretoä ui civitatem ipsum trausmittere, qui

Tobiicnm tractent depremivis omnibns diligentor. Saper hüs antem res-

cribatis nobis bonam, quam tos inspirante Domino babere credimns, vobm-
tatem.

Anhang.
Im Folgenden stelle ich einige l?encliligungeu uni Eigan/.UDgeu za

der Aiuigabe deä sechsteu Kegi:iterjtthrgange3 Innozenz IV. von Berger

zuäummen.

Berger 4114« JedenfiiUs za Oonsten des Enbiachofii Ton Bmbnm;
wie es scbeint (das Stück ist stark Yerderbt), Erlaubnis 5 cappeUani per^

petoi, die aus den erzbischöflichen Einkünften zu unterhalten sind, anro-

stellen. Das Datum nicht XVI., gondern XV. kal. Aug., also 18. Juli 1218.

B. 41*i4 V. I. Juli 124S. Statt »Eidium« zu lesen: »Gidium«. Nur
»fautores* ist dichtbai'; »Frederici qaondam imperatoris* ist freie Er-

gänzung.

B. Uli: V. 23. Okt. 1248. Aus dein Regest geht nicht hervor,

6bss ein Privileg Eugens (III.) erwähnt wii*d: >a tempore felicis i-ecorda*

tioois Eugenii pape predeee^soris nostri iozta conoessi ab ipso privilegii

tenorem*.

B. 4186 y. 28. Jali 1248. Der im Regeät niebt erwähnte Znsatx

ist SU beachten: »Alioqnin dilecto filio Johanni Sarraceno subdiacono et

cappellano no^tro, derano VVellensi» damas nostris litteris in mandatis, ut

ipae fiuper hiis inan<latum apostolicum exequatur«.

H. 4'Jli> V. 22. Sept. 124S. Das Privileg des Tyrasoneiisis

episcupus' vom 14. Miir/ 1247 ist wörtlich inserirt, »datum per manum
J. iusti (so I) cancellarii uohtri \

B. 4290 V. 17. Dez. 1248 Matheo Jaeobi Penuino: >tam iodieatna

quam tabellionatns officia, necnon et mancipondi tntora.« et coratoraa

dandi, deoernendi alimenta, interponendi decreta, adoptandi ao redpiendi

et puMicandi testes til'i duximus concedcnda* etc.

B. i'Ml an die KOnigin von Kastilien. Das Datum nicht XVllI^
sondern X Villi, kal. Febr., also vom 14. Jan. 124U.

B. 4372 V. 17. Febr. 1 245). Statt des eigens bervorgehobent-n aul-

talligcn Wortes >feadanorum* steht deutlich das gebräuchliche »ieuda-

riorum '\

B. 4373 4. Febr. 1249 beginnt nach der Arenga: Attendentes

igitur doTotionem, quam dilectns filius Symon dietns Karehio (nicht

»Mi^tthaensS wie B. angibt) civis Jannensis erga nos et Bomanam habet

ecolesiam etc.

B, 4374 V. IH. Febr. 1249. Archiepiscopo Mediolanensi. Nach den
gewöhnlichen durch »non ob-jtante* eingeleiteten Klauseln folgt: ,vel si

dilectus tilius . . electas Tripolitauus apostoUoe sedis legatus direxit in eadem

das Friedrich selbst wohl: ,in Italia cnput et fandamentum imperii* ^ennnnt
hat (B.-F. 3^10). Auch das obige »etat continue huousque prel'ato t^rampa»
Mtiteritis* stimmt fQr Cremona.
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ecdefda pro aliis scripta wm, quibns eom in sssecatione prabende ac di-

gnittttis preferri Toliiinns, n de iure fuerit praeferendns*. Ähnlich in

B. 437.-

R. 44:20 V. 22. März 1249. Statt »Bellarra« in der Üubrik »Bel-

iaviu",

B. 441M) V. 30. Miiiz 1249. mit »lor Khuisel: constitutione l)oiie

memorie HfonoriiJ pape predecessoiis nostri super lioc edita non obstanie*.

B. 4519 V. 7. Mürz 124Ü. Statt »Holcokran.« ist zu lesen »llol-

coktan^

B. 4528 IB. Mai 1249. Inkorporation des Nonnenklosters

Adilnhnsin (so im Text des folgenden Stflckes) in den Dominikanomtlen,

mit geringen Abweichungen im Text übereinstimmend mit B. 4335.

B. 4506 V. 9. Mai 1249. Johanni de Abbadia (statt »Abbatia«).

Im Kege-jt zu ergänzen: de redditibus Nimphanoruni, ,que occasione

murorum terre üue annuatim apostolice sedi dare teuentur*,

B, 4601 V. 22. Juni 1249. In der inserirten Sentenz des Kardinal-

diakous Wilhelm von St. Eustach in dem Streite inter abbatem et con-

ventum Maioris Monasterii Toronensis — et episcopnm Lincolniensem wird

znrflckgegriffen auf die frühere Verhandlnng vor »Johannes AstensiSf do-

mini pape capeUanns ac einsdem palatii cansamm generalis anditor*. Der
dort von den Mü nchen von Tours vorgebrachte libellns ist datirt >Anno
Domini MCCXJ.V mensis Auixusti die sexta exeunte*.

B. 46()0 V. ir,. Juni 1249 für den Abt Wilhelm von St. Trond, ist

identisch mit Potth. lirißS nach Baluze Mise. VII, 503, wo fUlschlich

XVI. kal. Junii statt Julü gelesen, und das Stück daher zum 17. Mai

\2VJ gesetzt ist

B. 4635 V. 16. Jnni 1249. Praeposito eodesie S. Donaü Hediola-

nenns diocesis. Unter den mit >non obstante* eingeleiteten Klauseln auch

die folgende: »siye oonstitationct quam bone memorie C(oe1eBtiniis) papa

predeces^^or noster, tunc tituli sancti Marci prcsbyter cardinalis in parti-

bos Lombardie apostcdice sedis legatns fccit, quod nuUus clericos possit in

nna civitate vel diocesi duo ecclesiastica beneficiii obtinere*.

B. 4645 V. 22. Juni 1249, beachtenswert wegen Erwähnung einer

Keilie älterer Papsturkunden de> 11. und 1 2. Jahrh. ; die inserirte Sentenz

vuUstündig gedruckt in Thom. Walsiughams Gesta abbatum monasterii

S. Albani ed. Riley I, 355—361, freilich mit starken Entstellungen, die

nach dem päpstlichen Register sSmtlich m verbessern sind.

Digitized by Google



Beichsstadtisclie Politik zor Zeit

des Frankfurter Konvents vom Jahre 1633').

Von

Johannes MQIIen

Zur Yerwirkliehong des grossen Progmmms, das die mit Sehweden

Terbündeten eTangelischen StSnde der vier obem Kreise Deatschlands

im April 1633 sa Heilbronn aufstellt batten, namlieb mit Aufsetsang

von Lnb, Leben nnd Vermögen einen Beligions- nnd Profimineden

sn erzwingen, in welebem die BeichsTerfiMsang wiederbergestellt, die

evangelischen Stände restituirt und Schweden für seine Opfer nach

Gebühr entschädigt würde, hielten die Heilbrouner Konföderirteu im

Sommer des Jahres noch zwei Tugfalirteu, eine zu Heidelberg nnd

eine zu Frankfurt, ab, auf welchen die beim Heilbronner Konvent

unerledigt gebliebenen Fragen, wie die von Dänemark angebotene

Friedensvermittlung zwischen den Protestanten und dem Kaiser, der

von Frankreich „hoch nrgirte*' Eintritt der deutschen Protestanten in

das schwedisch- französische Bündnis und endlich die Ausfuhrung der-

jenigen Massregeln, die snr Befriedigung der über Soldrtlckstande

•nnwilligen Armee dienen sollten, in weitere Beratung genommen

•) Diesem Aufsatz liegen vor allem /.u (Tnmde: 1. Ein vou dem Augsburger

Kiitskousiilenteii Dr. Hans Ulrich Rehlin^'rr veifasstes Diarium trauco-
furtense, das auf 197 cug beschriebenen Folio&eiten die Uauptmomente de»

Verlaoft des Frankfurter Konvent« r. J. 1633, insbesondere die Verhandlungen

det ftnfj^edngen Stfldtekollegiums (Stranborg, Fnuüiftirt, Kflmberg, Ulm, Aug«'

boxgX BOT Barttellong Iniiigt; 2. die au dem Diarium gehörigen Bei*
lagen mit A — Unnmia ngnirt: St d ie wBhrend de« Kimventi («afimg« Aogiut

bisEnde September 1633)'zwischen dem Rat von Augsburgnnd seinen
Ahgesandten, Albrecbt Bimml und Dr. Hans Ulrich Rehlinger, geführte
Korrespondenz. — Sämtliche Aktenstücke befinden sich in der Abteilung

Acta Suecanae des Augsburger Stadtarchivs.
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ireiden sollten. Za dieseu schon in Heilbronn anfgeworfenen Frage»

waren aber im Laufe des Sommers noch weitere Beratnngsgegen-

stSnde gekommen, die sieh teils ans dem neuen YerhSltnis der

sQddeatschen protestantisehen Reiehsstände sn Frankreich, teils aus

der besondereu Stellung einzelner Glieder der vier oberdeutschen Kreise

zu dem im April lf)33 geschaffenen Heilbronner Bund ergaben^

Zu den eratgenauuteu Angelegeiiheiteu gehörte vor allem die end-

gültige Stellungnahme der KouCnlerirten zu zwei westdeutschen Fürsten

der katholischen Partei, dem Kurfürsten von Trier, zugleich Bischof

Ton Speyer, und dem Herzog Karl von Lothringen, die durch ihre

zweideutige, wenn nicht gar feindselige Haltung schon lange die Geduld

der Schweden und deutschen Protestanten auf die Probe gestellt hatten,

die aber infolge der Protektion, deren sie sich seitens FrankreiGhs

erfreuten, bisher immer mit der grOssten Schonung behandelt worden

waren. Unter den süddeutschen Fürsten suchten swei, der Pfalsgraf

Wolfgaug Wilhelm Ton Nenburg-JQlich und der Landgraf Georg von

HesBen-Darmstadt, um Neutralität fSr ihre Gebiete nach, ersterer auf

ein Tom König Gustar Adolf ihm gegebenes Neutralitätsveraprechen

für seine Laude sich berufend, letzterer Gewissensbedeukeu vor-

schützend, die ihm den Eintritt iu das Heilbronner Bündnis verböten.

Wegen „des vorhabenden Friedenswerkes, das, weil es so seltsam

geführet ward*, — gemeint sind damit die eben damals vom sächsi-

schen Generai Arnim mit Wallenstein augeknüpften Friedensunter-

haodlungen — ,dem Reichskanzler wie dem Heilbronner Bundesrat

lehr suspect vorkam und das man ohne das der Sache nach Ton einer

•0 grossen Wichtigkeit befunden*, sodann «wegen der noch an-

dauernden Schwierigkeit der Soldateska am Donaustrom, von der eine

unausbleibliche Gefohr androhen wollte, wofern dem Werke nicht

näher, ab wie au Heilbronn und letstmals zu Heidelberg geschehen,

gegangen, anch wie die Soldateska in etwas befriediget, auch zu fer-

nerem Dessein mit gutem Willen gebrauchet werden mdchte*, sollte

nseh dem Ausschreiben Oxenstiernas Tom Juli 1G33 der bis Ende

Juli nach Frankfurt einberufeue Konvent der Hcilbrouner Konfoderirten

zunächst «sich einmütig und beständig resolviren". Aber auch darum,

weil „gleicher Gestalt von etlichen Benachbarten, sowohl Freunden

als übel afFektionirten, solche schwere Sachen vorüeleu, über welche

notwendig dem Heilbronner Schluss gemä:as pro re nuta die Stände

insgesamt einer gewissen Meinung einhellig sich za vereinigen hatten*,

sollten die Stände zum allgemeinen und schleunigen Konvent nach

Frankfurt sich verfügen >).

>) Ghemnits, II. 8. 160.
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GemSsä diesem Auäschreiben OxeusiierDas entiiielt die am 10. August

den Standen des Heilbronoer Bundes Toigelegte Propodtion folgende

fünf Punkte:

1. Wie hat sich der Beichskansler besw. das oonsUium formatam

des Eeilbronner Bundes auf den Fall, dass nicht allein die vom König

Ton DSnemark angebotene Interpositton, sondern auch die üniTersal-

Friedenshaudlung an die Hand genommen werden sollte, ohne fernere

Einholung mehrerer Vollmacht zu verhalten, uud auf welche Coudi-

tiones ist die Abhandlung und Schliessung eines sicheren Friedens zu

Stelleu ?

2. Wann die zu Heilbrouu und Heidelberg zur Koutentiruug und

Proviantiruug der Soldateska bedachten und beschlossenen Mittel nicht

erklecklich sein sollten, so hat man auf solche Mittel zu denken, durch

welche aller besorgender Mangel bei den Armeen abgewendet nnd

hiedureh die bis dato TOigegangenen yerderblieben £xorbitantien ins-

künftig ab- und bessere Dissiplin angestellt werde.

3. Weil der Herzog von Lothringen wider alles Vermuten, ja

fast wider Versprechen nnd Zusage sich so feindlich erzeigt, hat man
auf erspriessliche Mittel zu denken, wie solchen f&rbredienden Be-

schwernissen entgegenzutreten und dies aufgehende Feuer gleiehsam

in der Asche zu diitnpfen sei.

4. Da der von dem Kuiliirsten von Trier mit Ki'iuig Gustav Adolt

s. Z. abgeschlosst'iu' Neutralitätsvertrag von ersterem iu Wirklichkeit

iii( ht vollzogen, sonderu ileu kimföderirten Ständen von Kurtrier hoher

Schaden zugefügt worden ist, so haben sich die evangelischen Stände

der vier oberen Kreise mit dem Heichskanzler vertraulich zu besprechen«

was dabei zu tun und fürzuwenden oder zu lassen ist.

5. Die Stände möchten dem lieichskanzler ihr ratsam Gutachten

darüber eröffnen, welche Antwort dem Landgrafen Georg von Hessen-

Darmstadt, der sich geweigert, dem Heilbronner Bfindnis beizutreten,

aber gegen die Neutralitätserklärung seines Gebietes zur Leistung der

in Heilbroon beschlossenen Auflagen der Heilbronuer EonfSderirten

erboten hat, zu erteilen sei.

In der Proposition war demnach weder der Anftbrderuug Frank-

reichs an die oberdeutschen Protestanten . dem schwedisch-französischen

Hüuduis beizutreten, noch der Werbung des Pialzgrattn von Neuburg

um die Neutralitätserklärung seiner Jülich-Bergischen Lande Erwäh-

nung geschehen. Der erstgenannte Punkt war von Oxeustierna jeden-

falls deshalb nicht in die Proposition eingesetzt worden, weil ihm

bekannt war, dass die französische Regierung auf dem Frankfurter

Konvent sich durch eine eigene Gesandtschaft vertreten und durch
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dieselbe ihre Anliegen an die Heilbfonner Bundesgenossen bringen

lassen werde. In der Tat Obergab denn anch scbon am 14. August M.

de la Orange aux Ormes, den Richelieu zum ständigen Vertreter Frank-

reiclis beim Frankfurter Bundesrat der Koufoderirten bestellt hatte, dem

Bundeskonvent eine vier Artikel umfassende Proposition, welche ausser

dem Anerbieten Frankreichs, '/.wischen dem Kaiser und den Konfode-

rirten den Frieden zu vermitteln und mit den letzteren auf Grund der

Artikel der schwedisch-französischen Allianz ein Bündnis zu scbliessen,

noch zwei weitere Punkte enthielt, nämlich eine in scharfem Tone

gehaltene Mahnung an die Konföderirten, von den jüngst in mehreren

Beichsstadten Torgenommenen Bedrückungen der Bdmisch-Kaiholischen

«bsostehen, und die zum Bistum Speyer gehörige Festung Philippsburg

Frankreich als dem Protektor des firzstiftes Trier und des Bishmis

Speyer einzurfiamen.

Dass das Ansuchen des P&lzgrafen Yon Nenburg um NeutralitSt

Ton Oxeustierna nicht in die Proposition aufgenommen worden war,

lag daran, dass dasselbe erst am 12. .Inli, al>o unmittelbar vor der

Abfertigimu- der Einladung an die konftiderirten Stände zur Taixfahrt

nach Frankturt. an das Direktorium des Buu lt <ratcs gestellt wurden

war. Im übrigen war diese sogenannte Neuburgiscln? Werbung unter

den in Frankfurt zur Beratung gestellten Fragen diejenige von der

geringsten Importanz; sie hat deshalb auch die Zeit der Bundestags-

gesandten am wenigsten in Anspruch genommen.

Da die zum KouTent erschienenen Abgesandten der konföderirten

Stinde über einige Punkte der Proposition, vor allem über die als

Friedensrermitiler sich anbietenden Mächte, Aber die zwischen dem

Bundesratsdirektor einerseiis, dem Herzog you Lothringen und dem

Landgrafen Yon Hessen-Darmstadt anderseits bisher gewechselten

Sehriltsficke sowie Über die Bedingungen des Schwedisch-Trierschen

Neutralitatsvertrags nicht genügend informirt waren, so erhielten sie

auf ein am 15. August an den scliwedi>cbeii Reichskanzler und lUmdes-

direktor gerichtetes diesbezügliches Memorial näheren Bericht bezw.

die Abschriften der bie/.u einschlägigen Schriftstiicke zugestellt, zugleich

aber auch die Aufforderung, die Beratungen nicht mit dem 1. Pro-

positiouspunkt, den sogenannten Friedeustraktate n . sondern mit

dem 2. Punkt, der Herbeischaffung der zur Befriedigung
der Soldateska dienenden Mittel, zu beginnen.

DemgemSss begannen am 16. August in den vier Kollegien des

Konvents, dem fürstlichen, graflichen, reichsritterschaftlichen und

städtischen Kollegium — in letzterem allerdings erst nach mehr&ch
•erhobenem Widersprach Strassbnrgs, das die Erörterung des Friedens-
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Werkes den fibrigen Pankfeen TonDgestellt haben wollte — die Be-

ratungen darüber, «wie die Armeen sowohl mit gebOhrendem Sold

als auch notwendigem Proviant hinfür versorgt nnd der Notdnrft

nach unterhalten werden mOehten*. Die Ansicht der Abgesandten der

Stände ging dahin, dass die zn Heilbronn und Heidelberg fllr deo

genannten Zweck vorgeselieneu Mittel, nämlich die Antizipation von

sechs Moijuteu eines zwöltiachen Römerzuges nnd die Erhebung eme»

Zehnten von allen dieses Jahr wachsenden und anfallenden Früchten,

zur Erhaltung der Armeen bei gut^'m Willen wohl ausreichen wurden,

weun die verglichenen Mittel völlig entrichtet, der sogenannte Magazin-

Zehnte durch alle vier Kreise richtig eingebracht und durch eigene

Diener jedes Standes, die den samtlichen Krei^stiinden eidlich zu ver-

pflichten nnd unter die Inspektion der betreffenden Ereisräte betw.

der ton diesen verordneten Kreisproviautmeister au stellen witaeii,

treulich verwaltet werden würden. Daneben worden Ton den Standen

dem Reichskanzler als «weitere Mittel, nm etwas Namhaftes an erlangen',

empfohlen: 1. die Bestenemng der okkopirten papistischen Orte, die

weder Bekmten noch Artilleriepferde hergeben, 2. die Ablieferung der

Brandschatzungen nnd Ranzionen an die Kreiskassen und 3. die höhere

liesteueruug der an die hohen Offiziere verschenkten Güter*).

Soweit waren die vier Kollegien des Konvents vollkommen einig*).

Anders verhielt es sich aber, als es sich bei der Aufbringung der

Lasten um die Herstellung der sogenannten , billigen Gleichheit"

zwischen den höheren Stünden und den Keichsstädten handelte. Da

zeigte sich sofort wieder das auch sonst in der deutschen Geschichte

oft hervortretende Bestreben der Fürsten und des Adels, den Städten

den Hauptteil der finanziellen Lasten aufzubürden, und anderseits das

hieraus gana erklärliche Gegenstreben der Städte, sieh Ton den schwer

drückenden Bundesverpflichtnngen durch Übertriebene SchUderangen

der Grösse ihrer bisherigen Leistungen und des daians entspringenden

jetzigen Unvermögens möglichst wegzuscbrauben*). DenSt&dten lag vor

>) Betolotioii der Stlnd und Abgedandtea auf den S. Paukten der Propo>

sition, dict a. 22 Aag. 1688. BdU Aa.

>) Ijlm, das viele LandgOter beiaas, halte gegen die Erhebung des Zehnten

von den Feldfrflchten in der 1. Sitsung de« Stftdterate« allerdingi erhebliche

Einwände vorgebracht und den Vorschlaiv gemacht, dass statt dea Zehnten eine

üeldeteuer nach dem Verhilltnia des Römerzni^i^ auf die einzelnen Stünde gelegt

werden sollt»'. Die Vertie'or der 4 übrigen Städtf lehnten diesen Vorschlag

Ulms aber sofort ab und so atimmte denn auch L'lni der Decimation schliestili« h tu.

•) In ihrem Schreiben v. 3. Sept. an den Augsburger Kat berichten die

beiden Augaburger Bundestagsgesaudten (Alb. Bimmel und H. Ulrich Kehlingor)

anlflsslich ihrer BemShungea, (fix die snr Unterhaitang der Augsburger Ghtxnison

aufgewendeten Mittel das Recht der Defiükation aa den noeh fllligen Bunde»*
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aUem daraa, dass sie die von ihnen seit dem Absehloss des Heilbronner

BOndoisses gemacliteu VonchfUse itlr Sold, Munition und Fh>mnt an

den Bandeskontributionen wieder abliehen dürften, da sonst besonders

diejeuigen Städte, die wegen der Nahe des Feindes grössere Oarnisonen

so anterhalteu gezwungen waren, geradezu doppelt so hoch besteuert

wurdeu wie die übrigen Bunde<fig1ieder. Augsburg z. B., das au Bun-

deskontributiüiieu monatlich 10.800 H., au Sold für die Ordinarygaruisou

von 1200 Mauu 90 )0 H., desgleichen für die lOlX) an der Befestigung

der Stadt arbeitenden Per:50ueu auf/.iibringen hatte, berechnete seine

Ausgaben für Bundeszwecke inklusive der sonstigen der Extraordinary-

garuison zu gutem geschehenen Aufwenduugen und eines Darlehens

TOD 20.000 Talern, innerhalb eines drittel Jahres su weit über 200.(X)0 fl.%
Nürnberg, das während des im Jahre IG32 vor seinen Toren sich ab-

spielenden Eumpfes mehr als eine Million fl. für die schwedische

Armee an%ewendet, dasn dem König OustaT Adolf eine Tonne
Goldes Torgeliehen, hatte jflngst dem FeldmariiohaU Horn, als er

Neomarkt belagerte, allerhand Notdurft im Wert Ton ca. 10.000 fl.

gegeben, ausserdem ein Kapital yon 100.000 Talern dargeliehen un
Terhmgte weuigstens die Defalkation der leisterwihnten Summen besw.

der bis dato f^ligen Zausen von den Bundesbeitragen'}.

beiirägen zu erhalten, dass sie mit ihren Schilderungen von dtT impo88ibilita&

Augsburgs durch die grundverderblichen Pre«auren hier in Frankfurt »etliche orten

•chlechten Glauben finden, daM aie hören müssen, dass sie den Jammer viel

gitaer naditen als er an ihm selber sei tmd dam in Augsburg nodi Geldi

gnog gefimden verde*. Daas flbrigent dieee« ICiatrauen des BundeidirelEtors

aad der höhsrea Stlade ia die angebUdie imponibilitsa Angiburgt einiger*

aasen berechtigt war, lässt eine Äussening Dr. /. Stenglins erkennen, der

ZQ jener Zeit als Abgeaander Augnburgs in Frankfurt zur Betreibung der schwe-

dischen DonationRungelegcnheit weilte. Diese Bemerkung Stenglins v. 8. Juli

1633 lautet: »luiDiacurs ist vun inir (.«eil. ge^'eiiühcr dem bei Augsburg um ein

Anlehen von 80.000 Tlialeru nachsuchenden .schwedischen Grossschatzmeister.

dem Grafen von Brandenburg, vermeldet worden, die Stadt simpliciter habe die

Mitlel ait» von Bnlikiilaffen lei andi »iebts beraoasobringen, et Mi denn, da»
der Stadt wegen der Donation und Übergebung Terfiülener Oflter völlige Satii-

fiwtion geeclielief in «eleheni Falle vielleicht ein und anderer Bürger eine Snmnue
Gelds benohieMen nnd aich anf dieien Qfltem versichern laieen mOdite*. —
Geld war demnach in Angtbnxg schon noch vorhanden, aber nur gegen genfl-

gende Sicherheit zu erhalten.

') Vergl. ausser Dr. Stenglins Memorial an den Reichskanzler in den schwe-

diachen Donationsakten das Memorial der Augsb irger Abgesandten v. 20. Sept.

1Ö33 betr. die Wiedererstattung dessen, waa Augsburg für die Bundeskassa ver-

•ehoeaen.

*) YergL hiein das Nebenmemorial der Retchastidte in p.^* dedmationia

veü 20. August 1638. Beilage Bb der Act 8uec. in Augthmg. Stadtarchiv.
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Strassbiirg ^^chlo^s sicli diesen im i;auy.t'ii billigeu Forderuiiüfeu

Augsburgs und Nürnbcrrrs durcliuus im, Ulm und Kraiikfiirt dagegen,

die durch den Feldraarschall Horn be/.w. durch den Reichskanzler

seihst über die Aussichtslosigkeit eines solchen Ansucheus l)oU4irt

worden waren, verzichteten von vornherein auf die Anrechnung der

TOn ihnen geleisteten Vorschüs:>e und brachten durch ihre Darlegungen

über die tro>tlo-c Ebbe iu der Bundeskasse — in die Kasse der Leg-

stadt Frankfurt z. B. waren bisher ausser der von dieser Stadt selbst

etlegben. Quote nicht über 30.000 Taler an Kontributionen einbezahlt

worden ; von dieser Summe waren aber sofort wieder 20.000 Taler fär

die Offiziere in Beschlag genommen worden — wenigstens Strassbnrg

und Augsburg dahin, dass dieselben die Antizipation der 6 Monate

nicht mehr von der Defalkatiou bisher geleisteter Vorschüsse abhängig

machten^). Augsburg bemühte sich nach Erkenntnis dieser Sachlage

durch teine Gesandten beim Eeichskanzler nur noch darum, dass die

Extraordinary-Gamison von 17SG Mann, die über die nach dem Heil-

bronner Bezess ihm zukommenden 1200 Mann noch eingelegt worden

waren, aus der Bundeskasse verpflegt würden.

Auch diese Bemühung war ohne £rfolg, und so griff die in einer

wirklich drangsalvollen Lage befindliche Beichsstadt am Lech schliess-

lich bei der Einforderung des Magazin-Zehnten zu einem Akt der

Kotwehr, indem sie die Ablieferung dieses Zehnten nach Ulm kurz-

weg mit der BegrOndong verweigerte, dass sie die Vorrate ftlr die in

ihren Ifanern liegende starke Garnison selbst branche*

*) Am SchluMe dei am 21. Aogott an den Reichekansler gebraditen Be-

denkens den Stinde Uber den 2. Propeeitionipunkt hiose es wohl: Als aueli bei

wftbreniler Konföderation unterschiedliche Stünde bt i formiricn iSgern und sti)

gelegenen trnppen sowohl pclt u\-i i)roviant boigesclioseen, also versehen sich

die Stünde. .1, Exceli. werde nicht zuwider »»ein. wann dasselbe narh anleitung

des 12. Funkte» des Heilbronnischcn Xcbenab.-thiedes defulcirt würde. Bei der

am 23. August auf dem Körner stattfindenden Besprechung der St&ndeabgesandten

mit den Kommirsfiren des Beichskansleni (Graf Phil. Beinhart Ton Solms, Kaas>

1er LOflfler und Rat Ingolt) gingen letstere Ober diesen heiklen Punkt mit StiU-

echweigen hinweg, und damit war denn anch das Ansuchen der Stände um die

Defalkation der vorjjesehosponen (Jeldsuinmen endtjiilti«,' abijetan. Nach einer dem
Konvente voiL^a-legt 'n Bilanz der Frankfurter Kfiiü^e waren von den ober und

luittelrlieinischea btäuden bis August lÜ'Si au Kontributionen im ganzen

192.136 / , H. einbezahlt worden, so dass von der gansen bis dahin iiUigea Summe
on 27ft.776 % fl. bloss noch 88.689 •/« fl. restirlen. Das eigfthe allerdings einen

bedeutend gflnstigeren Barbestand der Frankfurter Kasse, als nach den im Städte«

rat gemachten &Oflliinagen der Frankfurter Depotirtm angenommen werden

mflsstc.

') Vergl. hiezn l'. v. Sle(ten, II. S. 239. In einem Postskriptum des

Schreibens <k*s Hates an seine Abgeordneten in Frankfurt v. 24. August wird
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Hatteu i=o die Städte bei der Antizipatiou der sechs Momite auf die

Erfülluug einer wohlbegrüudeteu Hoffnung verzichteu miisseu, so

durften sie bei der Beschlussfas^uug über die Aufbriuguug des
M a «i^az i u - Ze h u te u zuletzt herzlich fndi ^eiu, dass sie durch die,

Eintiigang eiaer vou der Rittei-schaft angeregten iieätimiuimg iu dea

Kouventsabschied nicht noch besonders geschröpft wurden. Schon in

der dritten Sitzung, am 18. August, erfuhren die Städteabgesandten

dnieh die Frankfurter Deputirten, die sich tags zuvor mit den drei Übri-

gen Kollegien Aber die Fasmng des Bedenkens betre£Ei des 2. Pro-

positbnspnnktes in Yerbindnng gesetzt hatten, daäs das Beichsritter-

koUeginm in seinem Bedenken folgende Erwigung angestellt habe: da

in den BeiehsstSdten viele reiche Leute wohnten, die keine Felder

und LandgSter h&tlenf die demnach beim Magazin-Zehnten leer ans-

gingen, so sei es uotweudi«^, deu Zehnten entweder nach der Propor-

tion der Matrikel zu regeln oder die betretf'eiideu liürger uui ebeu so

viel zu besteuern als die bäuerlichen Untertanen der hciheren Stände

au Fehlfrüchten hergeben müssfcen. Trotzdem nun die Städteabge-

sandten in ihrem Bedenken vom 18. August gegen dieses neue Steuer-

projekt eine Reihe schwerwiegender Gründe vorbrachten^ so unter

anderem, dass ihre Herren und deren Untertanen auch ihre Feldgüter

hätten and sonst viele Beschwerden trügen, auch wohl bei deu höhe*

ren Ständen viele Untertanen lediglich von Gülten, Hanttrungen und

Handwerken lebten etc., so wurde doch in das üenerslbedenken der

die wii-t«cbaftliche Lage Augsburgs folgender Ciedtivlt beschrieben: 1. hat die

Stadt nad iJflrgenduift an den Biidiof, das Domkapitel und aadef« QeiitUelie

MWie an die Hcnen Fogger gtosse Sdraldfordemogen Ar bar gelieben Geld,

vof&r de keinen Krenser su boiiNi, daher leiebt au enneaaen, wie stark die

BOrgenehaft eaervirt und daa Ärar durch Abgang an Steuer leide. 2. hat die

8tadt und Bttlgeradiaft an ihren aoaserbalb der Stadt liegenden ruinirten GSrten

und Häusern grossen Schaden, so sich auf etliche Tonnen Goldes erstreckt, er-

litten. 3. hat die KaufmannHchaft durch Kaub und l'liinderan«r iiirer Güter von

Freund und Feinl grossen Verlust, so sich ebenfalla auf etliche 'lonuen (JcMes

eratreckt. 4. sind die Viktualien auf einen enormen Preis gestiegen und ist alles

9- and 4>nuü theuerer alt lontt. 5. Mit Accisen, Servis», Wachgeldern und anderen

fiitiaoidinai7*Anflagen, deren man sor Unterhaltong der Soldateaka nnd anderer

nmimgingiither Aoagaben nioht entvaten kann, iat die BBrgecNhaft dermasaen

belegt, daas sie nnr mit demaelbigen genug an thnn hat. 6. der gemeiae Hand>

werker hat mit täglichen Wachen and anderen oneribns so viel an thnn, daa»

er kaum das liebe Brot für sich und seine Kinder gewinnen kann.

Wie wollte ea dann per rei'ura naturam möglich sein, «lass Inesige Bürger-

»ihaft noch mehrere onero, Beschwerden und Auflagen ertrauren sollte, man wolle

dann dieselbe gar an den Bettelstab bringen, welches des U. schwedi«chcu Ueichs-

kanzlers Exzell. Terhodeutlich nit begehren wird.
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jStSnde Tom 21. August die Anregung der Biiterechaftkoiie mit den

Worten angenommen: ,Da der Magazin-Zehute nnr derjenigen Stände

Untertanen betrifft, welcher Nacbrang auf dem Feldbau bestebti bin-

.gegen aber die flbrigen Stände, deren Angehören Nabrung und

Hinkommen auf Hantierungen und Handwerker bewenden, dieafaUa

unbeschwert bleiben, eo will die biUigmissige* Gleichheit, weldie swi-

•ehen den Eonföderirten in allweg in fleiniger nnTerbrflchlicher Obaeht

xn halteo, erfordern, dass jetztgedaehte Stände, als welche groese

Eommerzien treiben und mit atattliöher Barschaft yers^en sind, gegen

den Ifagazin-Zehnten oben gedentetermassen etwas an Qeldnvtteln sn

des gemeinen Wesens Bestem beischiessen*. Angesichts dieser dro-

henden Anasichien anf eine noeb siSrkere Inauspruchnabme der jetat

schon dem Sieehtnm verfidlenen städtischen Finuiien — hatten doch

Augsburg nnd Nürnberg snr Entrichtung der gewöhnlichen fiundes-

kontribution bereits Ton ihren Eaufleuteu Darlehen Ton meÜMreren

hunderttausend Gulden (Nürnberg a. B. 1S6.000 fl. au 67o) grosssn

Beschwerden au&ehmen mOsseni) — entschlossen sich die Depotirten

der fttnf grossen Beichsstädte, die in ihrem ersten Bedenken kuis an-

gedeuteten Gründe gegen eine solche ,EixtraordinKry-Anlage* der

fieidiBstädte in einem SondermemoriMl näher aussuführen und dieses

Kabenbedeoken dem Beichskanzler übeimdiai au taasen^.

') VergL hiesu dM SchMiben der Angtbuxger KonTeatMbgeoidafltea sa dea

Bat von Augsburg t, 23. August 1633.

») Das von dem Strassbur-^er Deputirteu Dr. Schmidt verfasste, am 22. Aug.

dem Reichskanzler zuge-ttellte Nebenmemorial führte folgende üegengrOnde gegen

liie geplante Stftdtesteuer an: 1. i:^ lässt sich bei der Anlage keine eigentliche

Proportion finden, wu oder wie Tiel die der Landgüter ermangelnden Stünde

koniribrnren sollen. 2. Die geplnafe Steoer Ifinft geitxeeke wider die Nstar

und Beecbaffenhcit der onerum realium (Zehnten, Lanbeedea ete. Stc), bei welcbea

die uralte Regel gilt: Wer viel Güter hat, liefert viel, wer wenig hat, kann

auch nur wenig gebeu. 3. Die neue Steuer würde die Entrichtung der Ordinary-

Koutnbution, die von vielen St&nden noch nicht bezahlt worden, g&nzlich

hemmen. 4. Die mit LandgQtern nicht ausgestatteten Reichsst&dte empfinden

iaeofem die Wirkung dea MagaainJtelinten, alt deren Obere oder Bttrger in aadem
Territorien maaeherlei Feldgfttsr beritsen nnd dafttr ihien Zehnten entrichten

nflssen. 5. Aach diejenigen StftdtebOrger, die gar keine Oeßlle vom Land haben,

werden um dieser Dezimation willen ihr Stück Brnt hoch genug bezahlen müssen,

da dieser Aufschlag ein weiteres Urachliegen der Felder und damit noch weitere

Steigerung der Lebensmittelpreise bewirken wird. (i. Nach des Reichskanzlers

eigenen Worlea bat nun beim Maga»n4S^ntea, der lediglieh inr StabiliaiKang

des Proriantwetene erhoben werden eoU, priniipaliter anf die von Gott beeeher»

teo Erdengewftchi zu lehea und deren sich su bedienen. 7. Die von den bnheren

^Mndcn im besonderen angeführten Koramei-zien, Gewerbschaften und Hand-

werke der Reichsstädte, dcrea Erträgnisse eine besondere Steuer rechtfertigen
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Doch alle diese Gründe wollten bei dem Reichskanzler, der auf

die Beziroation non einmal ,ein besonderes Auge geschlagen* hatte

und von den Erträgnissen derselben sich mehr versprach als Ton der

Kontribution selbst, nicht verlaugeu. Er Hess eleu städtischen Depu-

tirteu durch die drei oben erwähnten Kommissäre am 23. August

mitteilen : S. Exz. findet es nicht nur billig, sondern auch ganz christ-

lich, djiss die Städtebürger, welche keinen Feldbau haben, um Geld

angelegt werden. £s sei unbillig, dass der Bauersmann auf dem Lande,

der viel mehr ausstehen mUsse, als die zwischen den Stadtmauern

Sitzenden, dies Orts allein beschwert und die StädtebUiger verschont

werden sollen. Sr habe über die Ton den städtischen Depntirten in

ihrem Kebenbedenken voigebrachtsn GrOnde nicht nnr eine, sondern

Miäi» Stunden mit seinen Bäten disknrrirt, finde die Einw&nde aber

von keiner Brheblicbkeit. Alle rationes pro etvibns allegatae könnten

gar wohl, ja noch viel besser anf die Landlente applicirt werden und

seien anch nicht so stark, dass sie die natürliche Billigkeit, die in der

durchgehenden Gleichheit bestüude, überwiegen könnten. Die Propor-

tion könne leicht gefunden werden, wenn eine Stadt, die keine Land-

schaft hat, so viel au Geld spendire, als eiue andere au Früchteu

hergibt »).

Li der au diese Eröffnungen sich anschliesseudeu Beratung des

StadtekoUegiuras erklärten die Deputirten der fünf licichsstädte unisono,

dass* sie in die ihnen zugemutete Steuer nicht einwiUigen könnten,

und zwar schon ans dem Grunde nicht, weil sie hiefilr gar keine

Instruktion von ihren Oberen bitten. Die Angsbnrger Depntirten, die

in aubetneht der besonders grossen Opfer ihrer Stadt flir die pro-

testantiBehe Saebe wohl die meiste Ursache an einer energischen Ver-

**hrang gegen neue Auflagen hattm, rekapitulirten knrs die im Me-

morial vorgebrachten Gründe nnd schlössen nach einer beredten Sohil-

Böllen, liegen infolge des leidiTcn Kriegswesena und der Beschädigungen durch

Rauben und Plündern nunmehr grösstenteils darnieder. 8. Die StAdte bind Eonst

auch mit mehr Laaten aU andere St&nde beladen, als da sind koitbSTC Fortafika-

tioBigebftiide, starke Ganusoaen und andere Hilfleiftangen, s. B. bjri Munitioni-,

ftoviantlieferaagen n. s. w., so gtickweigeii, was den Bttigsrn in den StBdien

BuA Wacfaen, Fienen nnd anderen Peisooalbesehwerden tiglieh sawSohat.

>) Vergl. biezu aotier dem Diarinm H. U. Hehlingers Fol. 27—80 dsi

Schreiben der Augsburger Bundettagsgesandten an den Rat von Augsburg vom

23. August 1H33. Zu dorn letzten, von Dr. Löffler gesprochenen Üuiz bemerkt

H. U. Kehlinger in seinem Diarium : »Hieraus haben wir gemerkt, dass das

städtische Kollegium den t-rsteu Fürtrag nicht recht eingenommen; denn sie

deoselben dahin verstanden, dass die Dezimation in den Städten swar ancb

fllrgehen, «ber darttber noch ein jeder Bärger, dsr kiiaen -Feldbatt bat^ umGeld

SBgel^ werden solL
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derung der miseriii .>|)leudida, iu der siuh ihre Vaterstadt Z. befinde,

mit der bittereu Bemerkung, dass man von Früchten und Wein dexk

Zehnten geben könne, weil Gott dieselben habe wachsen lassen; von

dem Geld aber, das infolge des gänzlichen Darniederliegens der Kom-
merzia von Tag zu Tag weniger werde, nud das nicht s > aus der Erde

wüchse wie die Frucht, könne mau unmöglich einen Zehnten fordern.

Solche flammende Proteste vermochten aber den zähen schwedi-

schen Reichskanzler von seinem einmal gefassten Plane, bei dea Städten

die SteuerFchraabe bei dieser Gelegenheit noch stärker anzuziehen,

nicht abzubringen. Am 1. September Hess er durch seinen Kaczler

Dr. Löffler die städtischen Abgeordneten daran erinnern, dass sie sich

Uber die an Stelle des Magazin-Zehnten von ihnen begehrte Anlage

erklären oder, wo ja die lu&truktioneu ihrer Herren noch mangelten»

dieselben zur Billigkeit unweisen möchten. Als die städtischen Depu-

tirten sich diesem Wink gegenüber aVtsolut teilnahuislos verhielteUt

Hess Oxenstierna iu das Konzept des Üande»tagäabschiedSf dos am
16. September im SludtekoUegium verlesen wurde, kurzer Hand den

Passus einsetsen, dass die Staude, die keine Landgüter be^itsen, einen

dem ZehntMi entsprechenden Geldbeitrag an die Bundeakassa xu eui->

richten hfttten. Die stadtischen Deputirteu beschlossen, dieses Vor-

gehen gegen ihre PrarogatiTe sowohl bei dem Reichakanzkr selbst wie

bei den höheren Ständen zu ahnden, und überreichten au diesem

Zwecke dem f&rstlicheu Kollegium am 17. September ein MemoriaU

in welchem die Ansmerznng bezw. Änderong des betreffenden Passns

im Abschied mit der Bemerkung gefordert wurde, dass die Städte im
Weigemngsfolle den Abschied nicht unterschreiben wQrden. Auf diese

Drohung hin liess Oxenstierna emen Ausschnss der stSdtisehen De-

putirteu — je einen Abgeordneten der f&nf anwesenden Beicfasstadte —
am 20. September su sich entbieten und hielt demselben iu Anwesen-

heit des Cousilium formatum, der beiden schwedischen Beichsrite und

seines Sohnes Bernhard Folgendes vor^): Der gefahrliche Znstand der

Armeen sei ihnen sowohl aus seinem Anssehreiben und der Proposition

wie auch sonst zur QenOge bekannt. Obwohl nun die unter der Sol-

dateska entstandenen Schwierigkeiten durch seine und des Bundesrats

Bemühungen so weit wiederum gestillt worden seien, so sei doch sehr

zweifelhaft, ob das in die Länge so bleiben werde, wenn man nicht

zu besseren Geldmitteln gelange. Knn hätten zwar die höheren Stände,

'I Vpi-ffl. für die l'u) ''vrediinj? Ox^n^tiornas mit (Ion 5 fitiidtischea Depu-

tirteu Bfilage Kkkkk de^ Helilinj,'. Diariuina: W ii8 von I. Kxzcll. H. Keichskanzlern

den ü Herrn Deputirten von den Iulrb. lieichsatädten propooirt und darauf

retpondirt wordtn. iO. Sept.
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die alle, mit Ausnahme des Herzogs von Würfctember«^ und einiger

Grafen, ganz erschöpft seien, boni publici causa den Zehnten bewilligt,

der die Städte, deren EinkQnfbe zum wenigsten in Früchten und Wein,

sondern in Gewerben und io der Kaufmannschaft bestünden, die immer

noch nicht ganz zu Boden lägen, nicht treffe. Derohalben erachten

es der ReichalEansler und das ConBilium formatum uieht filr unbillig,

dftPS BQiger.WLd Inwohner derjenigen Handelsstädte, die keine Feld-

gtttor liaibem anstatt de? Zehnten nach dem VeriifiUnis ihres Ver-

m9guti etwas an Qeld aar Beftiedigiuig der Soldaleska hersehiessen

sollten. Br wisse wohl, dass die StSdte Tordem schon nel fdr dai

gemeine Weaen getan und hiedorch ihren Inr siemlieh enohopft

hätten. Wenn aber auch in den Stadtkassen selbst seines Erachiens

kein grosser Vonst mehr Torhanden sei, so werde ce wohl daran bei

Privatleuten nicht mangeln und auch wohl noch Tiele willige Bürger

gefunden werden, wenn die stüdtischeii Obrigkeiten sie recht dazu er-

mahnen wollten.

Wenn die Städte sich jetzt nicht wie<ler aLs die autores sulutis

publicae, die sie schon einmal «gewesen, bewährten, so wisse er und der

Bundesrat nicht, wie das Uefeusiouswerk fortgeführt werden könne; denn

schon jetzt stehe alles eu balance. Würden die evangelischen Staude

zu dem Werk nicht alles tun, was sie tun könnten, so möchte das

KiiegsglQck, das sie bisher mit mirakulosen Viktorien gesegnet, aber

sor Zeit an einem Wendepunkt stehe, sich leicht auf die andere Seite

schlagen. Was die SISdte ani diesen Fall su erwarten, das möchten

die Abgeordneten derselben wohl erwägen. Des Feindes Absicht sei

Tomehmlich darauf gerichtet, sich der Städte an bemach ligeu und von

da aus das Land zn bezwingen. Was für ein elender Jammer aber

daraus für sie alle entstehen würde, wenn z. B. Augsburg, das dem

Feind der am Zeit nächsten <^elegen. oder Nürnberg überstossen werden

sollte, das gebe er den städtischen Deputirten zu bedenken. Möchten

sie sich erinnern au das Schicksal Magdeburgs, von dem es nun heisse:

tt steterant Thebae, jacet hic nunc altera Troju, und möchten >ie

auch dessen eingedenk sein, dass. wenn man dem Freund zu seiner

Erhaltung nicht etwas in der Uüte geben wolle, mau hernach dem

Feinde alles geben und sich gar ruiniren lassen müsse;

Jetst sei der Zeitpunkt für die fieichsstadte, dem gemeinen Wesen

sn helfen, weil, wie angeregt, alles en balance stehe. Daher sei des

BeidiBkaDzlerB Gesinncn, die südtiseheii Abgeordneten möchten sich

in deeboDultUttis besser, als biaher gestdieiben, reaolviran und es zum

wenigaten dahin riehten, dass die TeDnÖgesderen filliger der StSdte

eifrig daran erinnert würden, sich diesfeUs anzugreifen und zur Be-

MitU>eilunc«n XXIV. 17
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ÜtederoBg der gemeuien und ihnr dgeneii Wohlfiüurt «alk MSglich-

.kdt mit GelddarachiesMuig* zu leisten. Er zwdfle niehi, dass, wenn
dergleichen Bekommeudation seitens der st&dtisehen Olnigkeiten ge-

schehe, dieselbe ohne gute Wirkung nicht ablaufen werde. Die Herrn

Abgeordneten möchten sein Zusprechen an sie aber nicht dahin anf»

nehmen, als ob er den StSdten das Geld ans dem Beutel reden wolle,

es geschehe dieses seinerseits nur ans äusserster Not, weil eben sonst

kdn anderes Mittel, die Armeen sn erhalten, dieser Zeit vorhanden seL

Die stSdtisehen Abgeordneten brachten anf diese eindringlichen

Vorstellungen des weitblickenden Leiters des eTangelisehen Bundes, der

wshrlich mit gutem Grund tou sich »ag^n konnte, ^dass er rathen

und hdfen wolle, was immer möglich, keinen Fleiss, Mohe, noch

Soigfialt sparen, selbst mitreiten und fahren und dabei alles, auch das

Leben zusetzen wolle', dieselben Einwände vor, die sie schon in ihrem

Memorial ?om 22. August angezogen hatten; sie erklärten nämlich,

dass, wie dem Direktor und dem Bat des Bundes bewnsst sei, die

Städte zur Erhaltung des gemeinen Wesens und der wahren christ-

lichen Beligion schon das Äusserste getan hätten, und dass sie auf

das beschehene Begehren als einen im Ausschreiben des Beichskanzlers

nicht erwähnten Punkt von ihren Oberen nicht instruirt seien und

ihnen deshalb eine Besolutton darauf auch nicht gebfihren wolle. Im
übrigen erboten sie sich, ihren Herren alles getreulich und ausfUhrlich

zu referiren und ihresteils daran zu sein, damit sich dieselben gegen

den Beichskanzler ehestens erklären.

Oxenstiema erwiderte darauf, es sei im Ausschreiben ausdrücklich

davon die Bede, das Aber die zur AusfQhmng des Deibisiousweikes

nötigen Mittel beschlossen werden solle, und dass die Sifindeabge-

sandtui deshalb mit Vollmacht er8chein«n sollen. Da die Deputirteu

sonst in genere alle Notdurft zu beratschlagen und zu beschliessen

instruirt und bevollmächtigt seien, so sollten sie doch auch in dieser

wichtigen Sache die Verantwortung auf sich nehmen können und sich

nicht mit deigleichen Formalitäten, als ob es an Instruktion mangelte,

entschuldigen. Sie sollten vielmehr die Billigkeit des getanen Be-

gehrens und die aus einer Ablehnung desselben entstehenden Geiahren

ermessen. Wenn eine Stadt augegriffen werden sollte, würde man
Sukkur»! Sukkurs! schreien, solchen aber trotz des besten Willens des

Bundesoberhauptes schwerlich erhalten können, wenn die Soldaten

zuvor nicht durch die Bezahlung befriedigt worden seien. Der Mangel

an Geldmitteln sei in diesem Jahre die einzige Ursache davon ge-

wesen, dass man den Sommer Uber an der Donau habe still li^en

müssen und nicht mehr habe ausrichten können. In solchen Fällen,
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da es sich um die Libertät uad die Beligion handle, dOife man nicht

duMif sehen, ob yielleicht ein anderer Stand wenig oder nichts tue,

sondern aUein bei sich selbst Überlegen, was man etwa noch tan

könne, um eowohl sich selbst al« auch die andern aaficeditm erhalten.

Am Sehlusae seiner Beplik gab der Beiobskanaler im Yertranen den

atidÜeehen Depntirten anek noch das an bedenken, das« man sieh,

fidk man die Armee nicht beiaer in acht nehmen wollte^ von Frank*

reich nicht das Beete n yenehen habe. Nach all dm bitte er, das

Begehren der abeondeilkhen Beatmation in den Sttdten weiter nicht

2U ergehweren.

Von städtischer Seite wurde gegen diese zwingenden Deduktionen

Oxeustiernus zunächst wiederum der formale Einwand erhoben, dass

von einer besonderen Kontribution, die über die zu Heidell)erg be-

schlossene Dezimatiou hinausgehe, in dem Ausschreiben des Reichs-

kanzlers nichts erwähnt sei, und dass die Stadtmagistrate ihre Abge-

sandten auf dergleichen ganz unyorhergesehene Mittel deshalb auch

nicht hätten instmiren können. Doch abgesehen Ton diesem mehr

formalen Standpunkt, Ton dem die Sache angesehen werden könne,

mOssten ihre Herren wegen der grossen Beschwerden, die die Stidte

bisher schon an tragen gehabt, anch anf die Erhaltang der Bohe nnter

den Borgern sehen, die durch dergleichen aussergewöhnliehe Kontri-

butionen leicht erschüttert werden könnte^). Nachdem die städtischen

Dqvutirten noehmahi darauf hingewiesen, dass die Bmchssiftdte sieh

weit Uber die Schuldigkeit angegriffen, indem etliche derselben die sechs

awÖl&chen Kömermonate nicht nur einmal, sondern wohl doppelt

gegeben, während von den anderen Stünden manche bisher keinen

Batzen in die Bundeskasse geliefert hätten ^), erboten sie sich noch-

mals, ihren Herren alles, insbesondere die ansehnlichen Remonstra-

tion^ des Keichidunzlers, getreulich zu referiren: dieselben würden

sich Ycrhoffentlich so erkliiren, dass man ihre Opierwilligkeit fUr das

>) Dieies Argi»ment war jedenfalls von Nürnberg auf die Bahn gebracht

worden; denn die Nürnberger Abgesanrlten hatten schon in der Stiidteratsitzunt;

vom 23. August darauf bingewieeeu. »dass, wenn man's ihrer lJürger-('haft eo

{<rob uKichen wollte, eine solche Auflage unter dereelben wohl Schwierig-

keiten und Aultitünde erwecken dürfte*.

*) Nseh den von den Legtttdten Frankfurt und Ului an den Konvent er>

statteten Kaisabilanzea (Beilagen Ppppp* und Ppppp*) wuen et besonder! die

JUikgrafen von Bcaadenbuxg und Uaden, sodann der Laadgnf von Henen and

der Pialzgraf von Zweibrflcken, ausserdem verschiedene Grafen, wie die von

Solms-tireifenstein, Löwenstein etc., die im Zahlen so aaflserordentlich säumig

waren. Von den von Schweden okknpirten Gebieten war auch nicht ein üeUer

eingekommeo.

17*
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gemeine Weeen notlik !lerAeriBa.q»anii habeu abUe. Der Beiofaekaiuler

Iwinerlite, geganfiber .dem.Mtenlueb der ifcidliieheii Depoliiteii «nf die

SAun^eligkfit mehxer fconfidteirtof Skftnde -im ZeUen, daee jelrt ktSa»

. Zeitam kUgtn daffiber aei, wae der eine meihr als der andeie ftlrdae Wohl
dea Garnen getan, aondem deaa^die 'Not Yon jedem ef&rdere, getzea an-

aeromeiianhaUen nnd aem MSgliehatea wa km. Mit der Aafodenmg an

dietftbif Stidieabgeaandten, ibm Befevate an ihre Oberen aoeh «eeht ,fa-

vontbilüer* au laaaen, nnd mit dem Appell an die omehmen Stfdte

aelber, ihie« hoben Bemfeaab antoiea aalutia pnblieae eingedenk aein, da

von ihrem Verhalten auch ferner aalaa et mina dea gemeinen Weaena

abhüugig sei, schloM Oxenatierna aeine denkwQrdige Untenednng mit Um
im Geldbewilligeu x3heu Vertretern der fOnf grossen aflddentwhen

ReichaatSdte am Vormittag dee 20. September.

Daaa dieser krüftige Appell dea Direkton des Heilbronner Bandes un

•die gans besondere Opferwilligkeit seiner leistungsfähigdteu Mitglieder

eine nndere Wirkung haben werde als die Toransgegaugeuen Anwürfe dea

Bundesmtea, stand nach den in der letzten Sitzung des Städtekollegiiuna

(27. September) kundgegebenen Ansichten Strassbnrga Ober diese An-
gelegenheit kaum zu erwarten. Auf den Voracblag Frankfurts in der er-

wähnten Sitzung, bich Ober eine gemeinsame Antwort der Städte auf den

Vorhalt OzenstiernttS vom 20. September zu einigcu, äusserte der Ver-

treter Strassburgs, Dr. Schmidt, duas dies nicht notwendig sei. Diejenigen

Städte, bei welchen der Zehnte wenig oder nichts ertrage, könnten sich bei

dem Reicbakanzler im besonderen damit entschuldigen, dass sie erstena

auf die bisherigen Verdienste der Städte um die allgemeine WohUahrt

nnd zugleich auf die trotz aller BundesbeachlOsae fortgesetzten Be-

aehwerungen der städtischen Gemeinweaen hinwiesen^). Im übrigen

sollten die Stidte, eo lautete der weitere, sehr bezeichnende Batschlag

Dr. Schmidts für die hier in Frage kommenden Bandesmitglieder, auch

daran erinnern, dass sie zu .ihrer selbst eigenen Kouservation sich

nicht gar entblSssen und von allen Kr&ften bringen lassen dOrften*..

Der Vertreter Stranburgs fand schon den Paasus des Abschiedes, daas

die stadtischen Obrigkeiten ihren BDrgencbaften das neue Kontribn-

tionawerk bestens empfehlen sollten, recht bedenklich, da eine aolche

Zumutuu^r ganz wider das Herkommen sei, die vom Beichskanzler bei-

') Gegen Kmle der Tugtuhit reichten die Stftdte eine zehn Punkte bevOh»

rende Beschwerdeacbrift (Beilage Ououo>) ein, in der lie sich aoMer Uber die

Aosaelireitiuigeii der Soldatesln, die Aafditngfiing tob £xtnu>rdinai7*6aniiMnen»

die Entaehung geittlieher ÜQter, die Aofriehtnng neuer Z5lle und Kenvoygelder,

betondecs darflber beklngton. dass ihnen die fOr Proviant, Munition u. ». w. vor-

ge«ehosMnen Gelder nicht an den Buude«kontributioiien dcfalzirt und die ton

<ittstav Adolf 8. Zeit versprochenen Donationen nicht ausgehändigt wQrdoo.
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gebraehten 6rOncb sich moht öfieiitiich diskn^Üren liesMu« oder, wesil

dies ja geteiebe, die BOigflnohafllini hiednrchi m' 8Bhwibrtgk«tBii tittil

Uagedukl fgamA wünibiii Biv Sehmidlt idtloM Mim ttm< dlm

tibrigoi iftMiichea' Dq^tiiPteiL dufeluHi» mtänmimd an^MiiMniiMiimi

AmMnOigeii den Wotfttm : NttUM]»» Mate ehi jeder i^den, ffk

CS 3m. miis Bern lei, «wi die Mev aleo gebüMMheiff di» iiMite Te^>

lioBi^ weide, dattifc auf des wealgeto» ine kttullig steht aiidir eo>8texk

in* die SttMe gMetet werde*.

Gemäss dieser engherzigen ÄQflhMttiig StMssburgs, die vtNi dlm;

weitechauendeu staatemännischen Erwägungen eines Uxenstiema hitt^

meiweit entfernt war, fielen denn auch die Voten der grossen Stadt-

repnbiiken SQddeutschlands Uber den Kompensationsantrag des Frank-

furter Bundesrates aus. Der Rat von Au^.sbnrg erklärte bereits am

18.- Oktober anf den von seinen' Bundestagsgesandten iD> der Angele-

genheit erstatteten Vortrag, deis eine sdiche Geldkompensation de»

Zehnten seitens Augsbmrge wegen des elenden* Züstandies der Stadt

«nd der Blivgerschall gaae unmöglich sei^). ünd so wie seitens A^ga:-

bnygk, dieafem Begimeiit von damalii gewiaa nicht der KnnaiehtigkHit

md atSdÜseben IntereaaenpoliÜk geaiehen werdbn konnte, krateltti

aettia>T0iattndlMli aneh die Beaeheide der timgan io^ IvagB koneiiden

UbiiabMliidli

Was war aher die Folge dieaerMs eHtor Aneriieniiang des Ojpflw-

Sinnes, der votf dfer IFehmbl der evangelischen ReichssfSdte Shd"-

deutschlands betätigt wurde, im (Iruude geuommen doch kurzsichtigen

Politik? Genau das, was der staatskluge Schwede den in den klein-

lichen Verhältnissen ihrer Gemeinwesen gleichsam erstickenden Ver-

tretern der fünf grossen Reichsstädte am 20. September 163P> in

Frankfurt vorausgesagt hatte, nämlich Aussaugung wenigstens der

schwabischen und fränkischen Reichsstädte nach der unglücklichen

Schlacht bei Nördlingen am 6. September 1:634 durch die kaiserlich'--

lagillasche Partei bis anfs Marl» und hedingangsloser Anschluss def

aas der StofmAolt des Jahres 168!^ ^ dien KraHa» dtta' JesditiBaiiie'

siieh rettenden etangellsehen Stftnde Sttddenihchleuds an das sehen

luigii im Hintergnmd lauernde fVenkreieh^ das bei aeiaen poUtiaehen.

TffaisiiahMen gegeniW DaatMshlaiid mar von aalbatiQchtiBBar MotieeB

geleitet wank 8o wldlte ee eher atteaa ittaehei» naeh. dhe GeadiM

Vsigl, Mmri 4is ErkUMat des AngAiwgss Megütrtti tea Ml Molwr
1618 asf den dea sMUMiMlien Dej^ntirten auf dem* Konvent sa- fraakM ge-

machten Vortrag -wegen einer E?ctraordinary-Anlag in Geld in cMiipenMilleBeni

<1erimationi8. (EztvRotin aoterott die k. Sohwedische DoaatMa betitfl^ ia aaa.

1633 und 1634).
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DeüiiMshlaiida, dass von den' iBwei groawn Ständegruppen, den FOnten
nebet dem Adel und dem itildüeclien Bftargertam, in der Terteidigang

der Glanbens- nnd Gewiesenafireiheit jede einmal den politiidien FeUer

beging, atatt eigener liöcbater Eraftanetrenguug sieh der in aelbet-

sflehtiger Absieht gebotenen Mittel des westlichen Nachbars sn bedienen

nnd so dem gemeinsamen Vaterhmd entehrende Fesseln sn sehmieden.

Während lio die Stidte in einer IVage der inneren Politik einen

nnTerbeseerliefaen politischen Fehler machten» wirkten ihre Ansdianon-

gen nach einer anderen Bichtnng, bei der eog. Friedenstrakta-
tion, dem 1. Fonkt der Proposition, der aber von Ozenstiema wohl-

weisUeh bis auf das Ende der Beratongen zorBckgestdlt wurde, missigend

auf die aUsn weitgehenden Fordeningen der anderen Stände ein In

den grossen sBddentsohen Beichsstädten, wie in Augsburg, Nflmbeig

and Frankfurt a. Jf., wo seit einem Jahrhundert eine konfoasiondl

<) Kit webhen abertriflÜMiMii Vontellimgen aad PMtsanoaai ein Tml der

FkoteilsnteB an die in Aoanclit gaMmuneiMii FriedenmuiterliaiidliiDgeB heno*
trat, das zeigt das von dem giftflichen Kollegiam der Konfödcrirten zu FrenkAirt

nufgestelUe Fried^'n^^proErrnrnm, das in 25 Artikeln folgende, s. Teil gnos exor-

bitante Forderunj^eii enl hielt :

1. Gewährung einer (üeneralamuestie, 2. Eiiiverleibung der Friedeukoadi-

tionen in die WshUnpitalation, 8. Kaetirung det RettitntMMnedikttt 4* Aue-

Icgnag .det ReU^oni&iedeae dnrek die getarnten Reidusttnde und AnflMbung

der geifitlichcQ Jurisdiktion in den evangelischen Gebieten, 5. Aufhebung det

geistlichen Vorbehaltp. 6". Freilassun::^ dos Exerzitiums der evangelischen Religion

in üen piipisti sehen Keichs-tiidtcn, 7. Konfiszirnn^ dea lästfrlichcu Buches :

Compositio pacis, 8. Ausschatiung der Jeauiteu und Kapuziner aus dem Keicb,

9. Aufhebong der pototlas dieponendi Arehiepitcocnm det Fapitei nnd Aniwei*

long der pipetliehen Nuntien nnt dem Reieh, 10. Tenieht der Oeittliehen nof

alle okkttiorten Oflter, 11. Bettfttignng der von Schweden un die evangelischen

Reichsstände verliehenen Donationen, 12. Aufhebung aller Gravamina publica.

13. Restituirung aller den Evangelischen widerrechtlich abgenommenen Güter,

14. Ersetzung des den Evangelischen während des Krieges zugefügten Schadens,

15. Aufhebung dar Dona&B^ dizeetn der Ligieten in den erangelitelien OnUm,
18. Speming det Zngnngt lu den CJontUin publica Ar die Geittliehen exclni.

der Kurfürsten und Fürsten, 17. Restringirung der Jurisdiktion des kais. Hof-

gerichtes, 18. Besetzung des Karamergericht« mit weltlichen Fürsten und Graf. n.

19. Paritätische Besetzung der Richterstellen an den beiden höchsten Gericlits-

höfen des Reiches, 20. desgl. der Kammergerichtskanzlerstellen, 21. Wiedereiu-

fUurnng der Revitionen der Kammergericbtturteile, 22. Reetifa^toag der von

SiMjrer remoTierten erangeliachen Kammeigenehtteteettoren, 23. ICtteiluag der

Friedentbedingungen an Sachsen, S4. Verpflichtung der Knaunergeriditt- und

Hofgerichtsbeisitzer auf alle oben angeführten Bedingungen, 25. Genugtame
Assekuration des Friedens seitenH der Gegner. — Das waren z. T, Forderungen,

von denen jeder objektiv Denkende »tch von vornherein sagen musste, dass sie

für die Katholiken unanhnembar varen.
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gemischte Bevölkerung lebte, hatte mau sich iu folge des im ganzen

t'nedlichen Zosammeiiiebeiift Toa Angehörigen der beiden grossen Eon-
fessionen einen etwas freieren religiösen Standpunkt gewahrt, als der

Mehrzahl der deutschen Reichestiiude wie deren Untertaoen damaU
eigen war. Die Folge davon war, dass besondere die Vertreter Anga-

bugB und Nttmbecgs, snm Teil aueh Fraukfnrti, bei den Fmnkfartei'

VerhandloDgen Aber die Friedensbedingnngeii den Katholiken gegen-

fiber ein Entgegenkommen zeigten, das eine bessere Würdigung seitena

der Gegner Terdient bitte.

Der Beichskanzler hatte znr rascheren Förderung der Verhand-

lungen über das Friedenswerk den StUndeabgesandten, abgesehen von

tler Hauptfrage, ob es uuter den obwaltenden ümstUndeu dem evan-

gelischen Wesen fijrderlich und nützlich sei, sich mit dem Feind in

Friedenstraktationen einzulassen, zehn Fragen verleben lassen, die in

Kürze etwa folgendermasseu lauteten: 1. Soll man sich der ange-

botenen Frie de nsver mittler, der Könige von Dänemark, Gross-

britannien und Frankreich, bedienen? 2. Welcher modus proce-

dendi ist bei den Friedensnnterbandlungen einzuhalten?

3. Sollen die angegebenen Interponenten insgesamt oder nnr
einzelne derselben an der Traktation angezogen werden? 4 Ist es

dem gemeinen 'V(mea niebt besser, sieh gar keiner FriedensTer-
mittler zn bedienen? 5. Anf welefae Bedingungen ist derFiiedto

an stellen? G. Soll dem Feind, falls er nicht selbet die Hand zum
Frieden bietet, «n Friedensanerbieten gemadit werden? 7. Sollten

sich einzelne Glieder des Heilbronner Bundes eventuell in irgend eine

Purtikularfriedeushandlunpj mit dem Feind einlassen? 8.

Welche Gewalt ist dem Reichskanzler und dem Consilium forraatum

behnfs der Eröffnung und Abhandlung der Friedenstraktate einzu-

räumen? 9. Mit welchen Instruktionen iür die Friedensunter-

handlong ist der Reichskanzler zu Tersehen? 10. Sollen auch andere,

ausserhalb des Heilbronner Buudea stehende evange-
lische Stände von den in Frankfurt verglicbeaen Friedensbedin-

gnngen n. s. w. in Kenntnis gesetzt werden?

Bezflglidi der FViedensYermittler urteilten die Standeabgesandten,

dasa man dieselben, und zwar alle zusammen, mehr aus Not als um
des Nntaens wülen zu den Unterhandlungen inlassen müsse; denn dann

würden dieselben, wie sich der Vertreter Strassburgs in der Sitzung

Tom 22. August Temehmeu Hess, einander Gontrepart halten und ihre

eif^euuützigeu Absichten von selbst zurilckgedäuimt werden. Was die

Friedeusanerbietungen von Seiten der evangelischeu Stände und das

Eingehen derselben auf gesonderte Friedensunterhandluugen betrifft,
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so war mnn der einstimiuigen Ansicht, dass weder das eine noch das

anderen statt haben dürfe. Dagegen sollten die «evangelischen Stande

Norddeutschlands, vor allem Sachsen und Kurbrandeuburg, von dem
in Frankfurt bezüglich des Friedenswerkes geiassteu Beschlössen ver-

ständigt werden. Die heikelsten Paukte unter den zehn aufgeworfenen

Fragen enthielten jedoch die Fragen 5, 7 und 8, die innerlich insofern

wieder zusammenhingen, als ans der B'ormulirnng der Friedeusbedin-

gungen auch die Instrukton des Konvents für den Beicfaskanzler sich

ergab. Da ist es nun seltsam zu beobachten, dass bei diesem ersten

während des grossen Krieges gemachten Venruch, die zn Herstellung

eines beständigen Friedens erforderlichen Bedingungen festznstelleu,

die Kontrahenten der einen Partei vor der Grosse und immensen

"Wichtigkeit der zugewiesene Aufgabe formlich zurückschreckten.

Sowohl die Vertreter der höheren Stände wie der Städte erklärten

zunächst, „dass in so kurzer Zeit von den Friedensbedingungen nicht

genngsam gerodet nnd gahandelt werden könne, dass vielmehr die

Beratung dieser höehst wichtigen Angelengenheit dnrch eine eigene

Deputation erfahrener und der Sachen Tentandiger Personen vorge-

nommen werden müsse".

Auf das starke Drängen de.s Keich^kanzlers veratandeu sich jedoch

»m 25. August wenigstens die höheren Stände dazu, ihre Ansichten

HW die Friedensbedinguttgen zu formuliren und dem Bundesrat zu-

anstellen. Die Städteabgesandten aber mussten noch am 1. September

durch den Vi(tekanzler Löffler eigens dazu ermahnt werden, ihr Gnt-

achteu über die Friedensbedingangen sobald als möglich fertigzustellen

und dem Reichskanzler als Material für die vielleicht scIkju in aller-

nächster Zeit beginnenden Unterhandlnngen mit dem Feind zu über-

lieferu. Nach Kenntnisnahme der von dem fürstlichen nnd dem gräf-

lichen Kollegium bereits abgegebenen Bedenken verfasste sodann Dr.

Schmidt von Strassburg ein Gutachten, das aber \m seiner Verlesung

im städtischen Kollegium bezüglich eines wichtigen Punktes seitefls

der Vertreter Augsbm'gs, denen auch die Ntlrnberger und Frankfurter

Abgeordneten beifielen, den stärksten Widerspruch fand. Der Ver-

treter Strassburgs hatte nämlich in seinem Entwurf den Satz auf-

gestellt, dass die Magistrate von Reichsgebieten mit ge-

mischt konfessioneller Bevölkerung das unbedigte Dis-

position s r e c h t über ihre Untertanen ungleicher Religion

hätten. Die Angsburger Abgeordneten mucliten dagegen geltend,

dass eine solche An-chauung der Gewissensfreiheit znwiderlaule, daas

die Ausschaffung andersgläubiger Untertauen aus einem Gebiet nicht

ans dem Beligionäfrieden hergeleitet werden könne. Ein Beweis für
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^ Biobtigkeit dvMer Ansicht sei, abgeMben von der bisherigen Ge-

pflogenheit der eraageUsehen Stände, auch ^ Ton den höheren Stän-

den in ihm Obtaehtea «rbobeoe Fordbnmg, d»s»die Bimlanten attent-

haUev rMÜrairi WAndea sotttm, «im Foidmag^ die doeh nur dum
«IM SuNi habe, wem die Afwandciüig aidongliiib|ifer UalertaMn

nidii neeeHOB, •dem lUtora lei. — Dmi Astrag Augsburgs gemlis

winde das SdundMie Eonsept in dem Mrefienden PaMM dahiA

geändert, dass die emigratio nidit der Dispontioii der Magistmte nnter-

werfen, sondern in das freie Ermessen der Untertanen gestellt werde.

Wie in der Behandlang der Grewisseusfreiheit, so haben die grossen

Iteichsstädte Schwabens und Frankens auch in anderen wichtigen Fragen

niässigpufl auf die allzu hoch gespannteu Forderuugen der höheren

Stände uud zum Teil auch Strassbnrgs eingewirkt In den erateii

Ootaebten der drei höheren Kollegien über die Friedeusbedingoogen

Tfaren bezüglich der von dm Protestanten während dea firieges er-

4»lMileD> Gebiete nnd der in eTangelischen Qebieten gelegenen mittel-

baran Stiftu Ihmk md M die fordermigeB au^eeMi wMdan
diM dieaa Mxifkkak Tairitorian nadi de» KviegmMdil tmuH tmd

aoacdHrs im Ml» dar Brobeitr «n bteiWii hüten, teuer, daw- die

IMlMldlMiV den aviiigilMmn OhlrigMttB alt freie» Bigetttam
imMim aoflteD. Smr Bmehdaaiiier üet»^ tm dm Toniteeadm der

nerSallegim HeetoheiliBir SMbideaaBeokiiae daveh eeitter SommiMarim
am 4. September anf das Bedenkliche dieser Forderungen aufmerksam

machen, indem ^ darauf hinwies, dass d^urch nicht bloss der Kaiser

nnd die Ligisten, sondern auch Fraukreich und die norddeutschen

Protestanten scheu gemacht und sich die Friedensverhandlungen gVich

im Anfang zerschlagen möcliten. Den Kern der ersten Forderung

könne man immerhin den Friedensbedinguugen ein?erleiben, indem

man dae Verlangen stelle, dass die Protestanten die von ihnen okkn-

pivteiv Gebiete solange i&nebehalten dOrften, bis sie «egm ihrer er*

IMmm Schtidm gmOgmda Satid'aktaoii erhaltm bittetf.

M dM im 5» September im Städlekonegiom etattfindenden Be^

nifemg Über dieae von Oxenetiema geltend gemaehten Bedmkm waran

dÜ» ettdttnbm Depntirtm maidist dar dabelligeA Aaeidit, dae» die

vm de» MbeM Sttndm ailiobene Forderuig, die h, avaagriiiehm

Temlierlett gelegeam^ miltelbaim Süfter dm beMfeadm Obrigheiftm

als freies Eigen tum zuzuweisen, mit den Beichskonstitntionen nicht

zu vereinbaren sei, dass solche Mediatklöster den Magistraten vielmehr

bloss zurAdministratiou und ihrerFundation gemäss zur

Verwendung für fromme Zwecke zu überlassen seien. Hin-

sichtlich der Geltendmachung des Besitsrechtes der evangelischen
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Stände auf die von ihnen eroberten Gebiete waren die Ansichten unter

den städtischeti Deputirteu geteilt: der Vertreter Strassburgs verfocht

die von ihm schon zuvor geltend gemachte Meinung, dass die evan-

gelischeu Stände befugt seien, das Eroberte für sich zu behalten, so-

wohl mit theoretischen Gründen, die Tor allem Hugo Groiias ,De

jore belli et pacis" entnommen waren, als auch mit Zweckmässigkeits-

erwSguQgen, indem er darauf biuwies, dass des Feindes Absicht, wie

minnigUck bekannt, ja auch itraek darauf gerichtet sei, all daa Ton

ihm Eroberte sn behaupten, nnd daes man etwaiger kOnftiger Über-

meiiternng dnreh die Papisten nnr dadnrdi Torbeugen kdnne, da«s

man denselben zn rediter Zeit die Schwingfedem ansaiehe. Die Ver-

treter Angsborgs, Nürnbergs nnd Erankfiirfcs dagegen hielten dafür,

dass, da der Friede ^ein hochndtiges Werk sei, nach dem jedermann

schreie, weine, seufze und winsle", mau sich nicht auf den Standpunkt

des starren Kechtes stellen dürfe, sondern die Unterhandlungen nach

dem firundsatz dato iino et reteuto altero fuhren müsse. Es sei, wenn

die Protestanten bei einem etwai^eu Friedensschluss alle von ihnen

okkupirteu Gebiete im günstigsten Falle iunebehalteu würden, aaf>

keine lange Dauer eines solchen Friedens zu hoffen, da diejenigen

weltlichen Stände, weche so Yon Land nnd Leuten kämen, nimmer-

mehr sich bemhigen, sondern über knis oder lang alle Mittel und

Wege suchen würden, das Ihrige sn reknperiren, nnd hiein nach stets

Gönner nnd Helfer finden wQrden^).

Das städtische Gutachten Tom 13. September ging also nach dem
YorBchUig Qxenstiemas dahin, dass man die okkupirten Gebiete so

lange in Händen behalten möge, bis den KonfÖderirten ,,genugsanie

Hlrstattung aller aufgewendeter Kosten und erlittener Schaden \ye-

schehen. Solcher Gestalt würde das Intent per indirectum erhalten,

sintemal der Kosten und Schäden so viel zu liquidiren, dass die okku-

pirten Gebiete dazu nicht sufficient sein würden". In der dem Reichs-

kanzler am 2'2. September erteilten Instruktion waren die drei hier

angeführten wichtigen Punkte eines künftigen Friedensprogramms, die

Ausdehnung des jus reformaudi in konfessionell gemischten Gebieten,

die Verfügung über die mittelbaren Stifter in protestantischen Terri-

torien und das Besitzrecht auf die Ton den Protestanten während des

Krieges eroberten katholischen Orte -nnd Landschaften nach den Inien-

tionen der schwübischen nnd fränkischen Beidisstidte, also in Ter»

söhnlicherem Sinne abgelasst. Wenn diese diplomatischen Erfolge des

') Vergl. ausser Rehlinger« Diarium Beila<;e Yy v : Städtische Relation und

Btdenken, was PonntagR <len 4. Sept. 1(533 (lea H. Keichskanzlers Exzell. per

Depatatos propouiren laasen. Dict. 13. Sept. 1633.
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zur echt modernen Toleranz hinneigenden städtischen Bürgertum»

Schwabens und Frankens zunächst auch nur akademischen Wert be-

sassen, so sind sie doch nicht niedrig anzuschlagen ; denn auf der von

den Vertretern AugabargSf NUmbttgt und Frankfiurta während der

Ffinkfnrter KouTenttferhaadlnngei) Torgezdcfaneten lonie sollten «ich

die spSteren erfolgreiehen Friedensverhnndlangen ta Mt&nster und

OmaMok bewegen.

Neben den Beratungen Aber die Aufbringung der snr Befriedigung

der Soldateska nOtigen Mittel nnd Uber das Mass des Entgegenkommens

gegenüber dem Feind bei etwaigen Friedensunterhandlungen bean-

spruchten den grössteu Zeitaufwand von den in Frankfurt i, J.

gepflogenen Unterhandlungen diejenigen mit der Kroue Frankreich»

die, wie in der Einleitung S. 240 bemerkt, beim Frankfurter Bundesrat

durch einen eigenen Bevollmächtigten, den Herrn de la Qrange aux

Ormes, vertreten war, ihre nicht geringe Zahl von Anliegen bei dem
Heilbronner Bund aber noch durch zwei besondere Gesandte, deu

Herrn Ton Varennes nnd deu Marquis Ton Feuquieres, betreiben Hess.

Zu den vier Anträgen Interpositions- und BQndnisanerbieten, Ab-
skeUong der Bedrfleknngen der katholischen Ordoisgeistlichen in den

Gcibiflien Tenebiedener konf5derirter StSnde und Einrftnmnng Phiüfps-

biDgs— war im Verianf des EonTents noch m fünfter Antrag Frank-

leiehs gekommen, namlieh ein Hilfsanerbieten gegen den
Herzog Karl Ton Lothringen, dessen offene Feindseligkeiten

gegen die Schweden und die deutschen Protestanten bisher nur darum

ungestraft geblieben waren, weil man Frankreich, das deu Lothringer

durch den Vertrajj von Liverdun vom Juni 1632 in seinem Schutz

genommen, d. h. sich dienstbar gemacht hatte, um sich einen freien

Eingang fUr seine Heere nach Deutschland zu verschaffen, nicht ver-

letzen wollte.

Inzwischen war aber in dem Verhältnis Frankreichs zu Lothringen

sin Toilständiger Umschwung eingetreten. Der unruhvoUe, die Fran-

usen wohl nicht minder als die Schweden hassende Herzog Karl hatte

auf die Kunde von dein Heianrficken eines spanischen Heeres unter

dem Kardinalinfantien Ferdinand ans Italien nach SttdwesidentscUand

den ihm durch den Yertrag von Liyerdun an%eswnngenen Verkanf

dermonts an Frankreich für ungültig erklärt nnd die ihm durch deo-

selben Vertrag Torgesohriebene Huldigung für das Herzogtum Bar.

verweigert Gleichzeitig damit hatte der Lothringer seine Truppen

den konföderirten Truppen unter Cüristian von Birkenfeld, die damals

Hagenau zu uraschliessen begnonnen hatten, entgegengeschickt, um
im Verein mit den Kaiserlichen die Schweden von der wichtigen
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BliBwer BeielMtedi wegzuMben. IKtie friadliiilini Miwmiwnia
des Herzog« toh LoiliriDgeu bewogen «itteiwitfr SidwUmv 4&mmXbtm.

die SeHitMiampflidit "FnaknSßkM MfiEttkttudigeQf aadeMait» vmap
iMtofe m (hmiilinnla, dem nnbeqnenai ChmsiMiAlMni «ni- eo Iwrtae

XntaiaAinB bo itellen, itm denelbe, oh er wolMe oder nieht, Beim

sweideniige Haltung aufgeben mnssCe. Genen einen Tage nmk dem

10. August, da Ozenstiema den StSndeabgesandten in FrankAift die

BandeeratsproposiÜon vortragen Uees, war eg zwischen den Sonföde-

rirtea mid den Lothringem mm e»tott offnien Sosammenston ge-

kommen. Als nimlieb Christian ?on Birkenfeld, eben von dem ülti-

matom Ozenitienmi Tewiändigt, an dem genannten Tage vor Hagenau

die Ifoldung erhalien kaMe, daes die Lothringer in einei^ StSrke von

9000 Mmin da« hanaaische StSdtchen Pfaffenhofen angegriffm hätten,

trur er denselben nodt am 11. Aogust von Hagenau her entgegen mar-

«chirt und hatte ne trotz aHtinglicher Niederlage

die lothringischen Kflrassiere mit Hilfe seines tapfem Fossvolks giai-

lidk auaetnandergegprengt'). Dieser Sieg der Eonföderirteu Uber dm
Heflog Ton Lothringen kam dem französischen Könige sehr gelegen;

demi schon hatte sich Ludwig XITl. selbst mit einem Heere aufge-

macht, den Lothringer für seine vielfachen offenkundigen Treulosig-

keiten durch Besitznahme seines ganzen Landes zu bestrafen. Jetzt,

nach der Niederlage bei Pfaffenhofen, konnte die Unterwerfung des

Ungehorsamen iinr noch genüge Mühe kosten, besonders wenn es

der französisclien Regierung gelang, den HeUbronner Eonfoderirten

die Hauptarbeit bei der weiteren Aktion zuzuweisen. Um dies zu

•erreichen, hatte Herr de la Orange schon am 18. August im Auftrage

seiner Regierung an Oxenstiefna folgende zwei Anerbieten gemacht:

1. Frankreich verpflichtet sich mit 7<HH> Mann (tiOOO Fussknechte,

1(KX> Reiter) die Alpenpässe gegen den von Italien heranziehenden

Duca de Feria zu bewahren; dagegen sollen die Konfoderirten N>ancy

bel^^rn, die Belagerung dieser Stadt ohne Zustiiumang Ludwigs XIII.

nicht aufheben und diese Stadt nach ihrer Einnuhmu gegen eine

Entschädigung von 200.000 fl. an Frankreich Uberlassen.

2. Sollte dieser Vorschlag den Heilbronuer VerhQndeteu nicht

aunehmbar erscheinen, so erbietet sich Frankreich zu einem Heer von

etwa 8— 10.000 KonfÖderirten ein Hilfakorps von 40<X> Mann stossen

2a lassen. Das vereinigte franzosisch-dentsche Heer, unter ?>chwedi-

schem Kommaudo stehend. .<oll zunächst ^egeu die Spanier uut*;r Feria,

doch nicht gegen die damit eveuti ell konjungirten bayerischen Truppen,

') Vcrjfi. hit'/u ausser Chemnitz II, 153 u. 293 Berthold, Gesch. des grOMOn
<leu««wk6u Ku«geä v. Tode Gustav Adolfs ab, I, 86 ete. etc.
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des weiteren ia Lothringen zur Belagerung Nancys verwendet werden.

JbHocb hat Frankreich nach Ablauf von 3—4 Monatop für keiueu weiteren.

Sold, höchstens ftür ein houorariom seiner Truppen Sarge zu tragen

Im Städterat war die Mehrheit auf die Befürwortung Strassburgs

Ina MufitegUoh nioht wenig geneigt, auf einen der beiden Vonohläget

ianbeiondere nnf den in enler linie ptroponirten, cinsegeben. Ulm
end VttxMut jedeeh wann atiikfte gegen ein in aoldier Form ange-

botenes Bikndnia, das den KonlÖdeHrten niobte anderes anmnte, als.

nntxiiliel&i, daas I«otliringen dem Beiefae entfremdet werde. Die Ver*

traler Ulms wiesen mü NaehdriMsk darauf bin, dass Frankreieli, so wie-

so schon längst im Besitz von Metz und Toul, mit der allenfallsigen

Besitznahme der Festungen Phiiippsburg und Nancy seinem offenkundigen

Ziel, sich zum Meister in Deutschland zu macheu, um eiu gutes Stück

uiiher rücke. Den Freundschaftsversicherungeu Frankreichs sei über-

haupt wenig zu trauen, da es doch stets nur das tue, was ihm

beliebe, auch mit Bayern, dem ärgsten Feind Uer Konföderirten, aul'd-

engste verbündet sei

Im Sinne dieser von ebensoviel Klugheit als patriotischer Ge*

sinnaug sengenden Ansfübraugen der Ulmer Abgesandten fiel denn

aneb das üatachten der Stinde vom 25. Angnst an den Beichsikanzler

ans*). In diesem standischen Bedenken worden vor allem drei Gründe

gsgen den Absehloss eines Trotabündnisses mit Frankreieb gegen

Lothringen ins Feld geführt; eistens: die Eonföderirten können ihr

Eriegsvolk ond GesebQtz, das cor Belagerang eines so starken Piaties

wie Nancy nötig wäre, auf anderen Kriegsschauplätzen mit viel mehr

Nutzen verwenden; zweitens: die von Frankreich in Aussicht gestellte

Volks- uutl Geldhilfe würde, weil „etwas genug, wohl auch zweifen-

lichen effects sein', um so mehr, als der P'eind stets die Krieirslist

gebrauchen küii Ute, seine Truppeu für bayerisch auszugeben; drittens:

falls Nancy wirklich erobert werden sollte, so würde als Eutschädigunir

für die dabei aofgewendeteu Unkosten die Summe von 200.000 Ü.

doch ein zu geringes Stück Geld sein. Auf Grand dieser Erwägnngeu

erklärten die Abgesandten der Stände, dass an ein Bündnis zwischen

den Konföderirten nnd Frankreieb gegen Lotbringen recht behutsam

beranangehen sei. Der Beiehskaazler sollte sieb, bevor er sich tiefer

in der Soehe mit Frankreieb einlasse, bei dem franaösisehen Gesandten

«anäehst damaeh erkundigen, wie weit dersdbe von seiner Begierung

Vergl. hiezu Uoihige Dd dci RaUingenchen Diariams: Anhaog vom
3b Punkt, Lothringen betretFentJ.

) Veigl. die Beilage Dd (Anhang sum 3. Propoiitiontpunkt, Lolbringisch

Wesen).
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bezüglich des den KonfödehrUn stellenden Hü&korps beTollmäeb-

tigt sei. Daraus werde man dann erkennen, ob man sich von Frank-

reich entweder direkter aieherer Hilfe oder indirekter Untersi&tnmg

dovcb eine Divenrion gegen Lothringen sa gebröaten habe.

Daa iogenaimte Hilftanerbieten Fnmkieieha gegen Loihringen, du

eigeniUeb niehte anderee war als ein siemlidi pkmper Yerendi, dn
Heilbronner Yerbllndeten fttr Fnmkreieh die Kastanien ans dem Feuer

holen IQ lassen, war damit abgetan. Schon wenige Tage nadi diesem

Misserfolg sollte der geriebenen franiösisehen Diplomatie Ton den

schwerfälligen Deutschen eine zweite nicht minder empfindliche Zurück-

weisung zu teil werden. Es ist in der Einleitung erwähnt wordeL.

dass der französische Bevulimächtigte heim Fraiiktnrter Bundesrat iu

seiner (ieueralproposition an die Heilbronner Konioderirten im Namen

seines Herrn die ernste Mahnung gerichtet hatte, von den in mehreren

Keichsstädten vorgenommenen Bedrückungen der katholischen

Geistlichkeit abzustehen, um sowohl des Königs Ludwig Xlll. und

4e8 Kardinals Bichelieu Eifer für die Wohlfahrt des Heilbronner Bundes

zn erhalten als auch den Anschein zn vermeiden, als ob sie die Frei-

heit der katholischen Religion nnteidrttcken wollten. Obwohl nvn

Herrn de la Orange im Qeaprieh mit einzelnen StSnden Hoffi&nng

anf Abhilfe des geklagten Obelstandes gemaeht worden war, war dodi

on Bichelien Ende August snr Betreibung der Angelegenheit nodi

ein eigener Gesandter in der Person des Herrn Ton Yarennes nacih

Frankfurt geschickt worden, der denn am 27. August seine Werbung

au den Frankfurter Konvent vorbrachte*). Nach Aufzählung der

Städte, nämlich Mainz, Speyer. Frankfurt, Augsburg und Hameln, aus

welchen die katholischen Urdensgeistlichen (Jesuiten aus Mainz, Ka-

puziner aus Spj'ii r und Frankfurt, sämtliche Ordensgeiatliche aus

Augsburg und Hameln) vertrieben worden waren, forderte Varennes

die Restitution der £zulanten und die künftige Eintanhaltung solcher

AustreibungeUf wenn dieselben auf nichts anderes als auf Vergehen

einzelner Ordensgeistlicher zurfiekgeffihrt werden könnten. Gestützt

wurden diese Forderungen erstens damit, dass die Konföderirten sehen

aus Bespekt g^gen den König von Frankreich, der ihnen zur Wieder-

erlangung ihrer Freiheit schon so grosse Assistenz geleistet, ihre Br^

fttUung nicht Terweigem könnten. Es liefen aber zweitens solche

Anordnungen stracks der zwischen Frankreich und Schweden enieli-

teten Allianz zuwider, kraft welcher in den von den Schweden and

den Verbündeten eingenommenen Orten die katholische Religion un-

>) Siehe Beilage N>\ 3 des Rehl. Diariums (Vortrag des Herrn von Varen-

nes V. 27. August 1633J.
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Terändert bleiben und ihre Geistlichen weder au Leib noch an Gut

geschädigt werden durften. Drittem mitosten eie tich die Wahrheit

Tor Angen stellen, daes sie dorch Entfeesehing eines Beligionskrteges

Femde ttber Feinde über sich stellen, ja ihre eigenen. Freunde sich %n

Feinden machen wQrden.

Kachdem der Bundestag der Kon{5derirten in aller Eile Ton den

Obrigkeiten der in Varennes' Klageschrift angeföhrten Orte nähere

Information eingezogen hatte, crteil'e er am 30. August dem franzö-

sischen Spezialgesandten folgende Antwort: ,Die Stände versichern

I, K. M*., dass ihnen niemals in den Sinn gekommen, jemand und

insonderheit die römis^ch-katholisf^heu (leistlichen wider die Keichs-

freiheiten und Fundameutalgesetze im geringsten zu beschweren oder,

wie S. K. M^. vorgekommen sein mag, die Katholischen zu exstirpiren

und einen Beligionskrieg anzufangen, inmassen sich denn in dem

Werk selbst befindet, da^s den Katholiken in den in specie angefahrten

Orten, nämlich Frankfurt, Maina, Augsburg, Speyer, das Exerzitium

ihrer Beligion (unangesehen, was man sonst beriditigt) nicht gesperrt

oder gehindert, sondern frei offen gelassen und sie darin nicht turbirt

worden.

Es haben auch anwesende Stande und Gesandte nicht unterlassen,

der von dem Kgl. Herrn Abgesandten angezogenen Spezialfall le wegen,

so viel beschchen können, lufurniation ciuzu/ichcu i). Was nun die

Magistrate von Frankfurt und Augsburg wegen der katholischen

Ordensgeistlichen, sodann Kurpfalz wegen der Kapuziner zu Speyer

darauf für Bericht ge«i('beu, das hat der Herr Kgl. Abgesandte aus

den Beilagen Aa^, Aa^ und Aa^ zu sehen. Daraus dann S. K. M*.

unschwer vernehmen könne, dass es in eiuem und dem andern weit

nuders, als es S. K, M*. mag vorgebracht worden sein, im Grund der

Wahrheit beschaffen und die der Orten ausgezogene Ordensleut ein

solchea niemand als ihnen selbst suzuschreiben. Und zweifeln die

Stand und Gesandten nicht, der E. Herr Abgesandte werde, aus was

Ursachen die Jesuiten in Mainz nicht länger verbleiben können, von

dem Herrn Beichskanzler selbst berichtet vrorden sein.

I>ie Stände sind nicht weniger als der Herr Beichskanzler selbst

geneigt, die Römisch -Katholischen wider die OebOhr, wo sie sich allein

/u schuldigem Gehorsam verstehen, das juramentum fidelitatis leisteu,

') liezügUch Hamelns heiest es im Text der Antwort (Beilage Au- des lieh-

lingerschea Diariums) an einer spftteren Stdle: Bamdn betar. hat wegen Eni-

Icgenh^t des Orts nnd anderer InkoauDodidäten so eilend die Information nicht

können grQndlich eingezogen werden, wird aber smider Zweifel des Orts gleiche

Bewsadtnis haben.
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fjetreu verbleibcu und wider die Koufüdeiirteu und 1. K. M^ selbst

hochrUhmliche liiteution mit dem Gegeuteil keine gefabrlicheu Prak-

tiken uud Korreepondeuzeu ansielleii wollen, nicht zu beschweren,

souderii vielmehr auch I. K. M^. hoher lut^rpositiou so viel möglich

gemessen zu lassen. Daneben ist hingegen zu S. K. der aa-

wcsenden Staude and Gesandten bestes Yertomaen gerichtet, sie verdea

auch inskünftig, wo bei derselben irgend was wider die KmfödienrteB.

angebracht wird, demselben nicht völlig Glauben sanMaiMi, aondcni

die Konföderirten ebenmStsig darüber an Ternehmen geneigt aoa'.

Das war eine awar hdfliche, aber dabei doch eolaehiedene nnd

wlIrdefoUe ZorOokweisong der franiSsiachen Gelttstei sieh in die laBem

Angelegenheiten der dentaehen Beicbsstadte einanmiachen. Elwns ge>

pfefferter mochte den Herren an der Seine dies kräftige I>ealseh

wohl dann Torkommen, wenn sie die von den einzelnen Städten ein-

geschickten Spezialberichte über die Ausschatfuug ihrer OrdeIlsgei^t-

liclicti siel) geniiuer ansahen. Als ein Beispiel einer /.war kurzfu, aber

dabt'i (loch das Wesentliche scharf zusammentassendeu Berich tt rstattung

über die Tiitif^keit der damaligen katliolischen Ordt-n in Ueichsstädteu

mit konfessionell Ltemischter Bevölkerung mag hier der Bericht des

Frankfurter Magistrates vom 9- August in extenso Platz linden*):

hat die Klerisei zu Frankfurt über die hundert Jahre, ungeaditet

sehr wenig Bürger der römisch-katholischen Religion angetan gewesen,

die meisten geistlichen Einkommen behalten, Yon denselben zur ünter-

haltnng der erangelischen Kirchen und Schalen nichts folgen lasaea,

sondern solche gutenteils nunütser Weise in ärgerlichem lieben tct-

schwendet, denBlagistrat, sonderlich in den nSchäten Jahren, wenig oder

gar nicht reapektirt, sich den Spanischen und anderen widrigen Fk^teien

zu der Stadt Ruin und Unterdrückung sehr anhängig gemacht, zu der

Liga ohne Wissen uud Willen des Magistrats kontribuirt, lungegeii

zu der Stadt Dcfensiou und Fortifikation niehts getan uud hieb zu de»

Königs v<m Schweden höehstsel. Andenkens Devotion gleich den Bür-

gern und Einwohnern im gerilltesten nicht akkommodirt.

Aus diesen und anderen Ursachen ist der Magistrat bewogen

worden, sich vor ihren gefährlichen Korrespondenzen und anderen

0 Vevgl. Bdlftge Aaa' des Rehling. Diiiriuma: Kunccr Bericht wegen

fnrgenominoner Andemng mit den Rt^ni.: CathoHächen Geistlichen alhie, dem
frnnzösiHchea Amba^Siideur M«" de la Orange den !K Au^just (?) ann. 1633 über-

geben. - Dieser Reritht, vom Frankfurter Rat zuerst in unvorhriltnismrissi;^

grosser Breite ge^'c^en, war auf den liat üxenstiernas auf die wesentlicb-ten

l'unkte eingeschränkt und aller gegen Frankreich direkt gerichteter Deduküoneu

entkleidet worden.
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Praktiken raehrercs zu versichern und zu solchem Ende eiu sonderbar

Jurameut von ihnen zu fordern und zu uelimeii. Und demnach die

evangelischen Ministeria und Schulen bisher aus dem Arario und AU
uio«)en unterhalten werden müssen, das Ararium und Almoseukasteu

jetzt allerdings erschöpft, so hat der Rat sich um so viel mehr befugt

erachtet, nach den Mitteln zu trachten, die ihm de jore magistratna

kompetiien und die ReichskonstitutioneB selber zulaflsen und also zu

berührter ünterhaltiuig toq den geistlicben Einkommen auch etwas

zu sieben und su solchem Effekt die Administration derselben Qüter

und Geffilie an sich sn nehmen, gleichwohl den Stiftern und Eloster-

personen ihren notwendigen Unterhalt daraus auch zu erschafibn*.

Nach einer kurzen Begründung des Rechtes des Magistrats, die

schon früher einmal den Protestanten eiugeiüumteu Kirchen zu St. Har-

tholoinae und zu Unserer Frauen wiederum zu den Exercitium der

Lutherischeu Keligiou zu benützen, fahrt der Frankfurter Bericht fort:

,Hingegen sind der Römisch-katholischeu weniger Bürgerschaft die

Kirchen des Stifts St. Leonhard und des fürnehmsten Kiostera ,Zum
Prediger* gelassen.

Des Earmelitcrklosters . welche ohne das ganz arm und

etliche Jahr über mit fast unziemlichen Eiukorameu aus verlieheneoi

Kellern und Gemachen die Elosterpersonen sich hingebracht, ist man
zu einem Hospital oder efangelischen Schule gar hoch bedürftig, und

hat man sonsten starke Ursachen gehabt, die Klosterpersonen ab-

zuschaffen, weil sie gemeiniglich ein sehr bdses Leben geführt, gestait

denn der ausgeschalfte Prior mit seiner Schwester incestum begangeu

und der Sodomiterei nicht wenig verdächtig, und also unschwer zu

erachten, wie die übrigen Brüder beschaffen. Überdies haben sie,

Prior und Mönche, verdächtige Personen jederweileu geherbergt, Watleu

und Munition im Kloster heimlich aufbewahrt und nicht allein für

sich gefährliche Neuerungen bei kurzer Zeit her angefangen, sondern

auch andere von der Klerisei und ßürjn^erschaft zu sich gezogen, bei

deren Koutinuation gar leicht ein Aufstand, wie in gleichen Fällen

anderer Orten beschehen, auch dies Orts hätte erfolgen mögen, zu

gesehwoigen, dass diese Mönche ganz hipterwertlich einen £. Rat

bei der Kais. M^. mit Ungrund Qbel angetragen. — So hat nun der

Bat diese Ordenspersonen mit etlichen 100 Talern, so noch bei Händen

gewesen, an emem Morgen früh abgefertigt und zu Wasser bis nach

Köln ftlhren lassen, dessen sie sich dann gegen des Rats Deputtrte-

güt- und {reundlich bedankt haben.

Dass die Kapuziner abgeschafft worden, wird sich niemand Ter»

wundern, tleuu wissend, dass sie ihre Intrusiou per sub- et obreptiouea

Uitthcilnnfon .\XIV. 18
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erprakticirt und arnnflaend, aiidi nnbegrUsst des Bats in den Antbmter-

Hof durch die Mainzischen Sabdelegirien iBtrodnsirt, dagegen aoch in

continenti durch den Bat mit geb&hnnder Besdieidenhttt l>eitn kaiser-

lichen Hof protestirt worden. Daher hat man gar keine ürsach, sie

in der Stadt zugeduldeu, zumal weil sie sich in ihren Predigten sehr

spanisch und hitzig erzeigt, sich z. B. nicht gescheut, als die Holländer

vor diesem die spanische Flotte bekommen, dieselben auf offener Kanzel

Diebe und Räuber zu schelten, auch den M^strat und die Bürgerschaft

zu Frankfurt selber nicht viel besser zu intituliren.

IJucl gleichwie sie unversehens eingeschleift worden, also hat

man sie auch wieder unversehens ausge^chafft, gestalt sie dann eben

zu dem Ende und zwar auf ihr Begehren selber bis ans Wasser von

Soldaten begleitet und nach Mainz gefUhrt, auch ihnen roitgelassen

worden, was sie mitnehmen wollen*.

Die Erkliiruii«,', die Herrn de Varennes am 30. August schriftlich

zugestellt wurden war, wurde neben den anderen drei Entscheidungen

über die noch schwebenden Fragen in der Hauptsache») auch dem

üenei albevollmächtigten Frankreichs beim Frankfurter Bundesrat Herrn

de la Orange, in feierlicher Audienz am 7. September tibergeben.

In der sich daran schliessenden Besprechung gab der französische

Gesaiuite znuiitlibt seinen l iiwillen über das Verhalten der Stadt

Frankfurt lebhaften Ausdruck; er beschuldigte deu Rat derselben ge-

radezu der üngerechtiglceit iI), da er eiueu uacli seinen Angaben der

Blutschande und Sodomiterei Schuldigen am Leben gelassen und nicht

gebülnt'iid abgestraft habe. Im übrigen solle man, was einer pecciere,

nicht einem ganzen Orden entgelten lassen. Könnte Frankfurt aber

auch die Karmeliter wegen der vorgekommenm sittlichen Vergehen

nicht mehr aulnehmeu, so doch die Kapuziner, die die Stadt schon

dem König Ludwig Xlll. und Pater Josef zu Gefallen wieder in ihre

Mauern lassen sollte. Er wolle dem Rat, damit eine solche Wieder-

aufnahme den iliru zustehenden Rechten uupräjudi/.irlieb sei, einen

Bevers darüber ausstellen, dass sie in die Rückkehr der Kapuziner in die

*) Der PaMus in der H. de la Orange erteilten Resolution v. 7. September

limfefete: «Anlangend die Versclionunir der römisch-kiitholischen Geietlicben hat

es damit diese (Jelegenheit, dass dun konföderirten Stünden die Gedunkon niemals

bertbrt, dieselben wider die Gebühr in einigem Weg zu beschweren. Da auch

g^ten besseres Verboffen ein and des anderen Orts irgendwas dergleichen vor-

gegangen eein sollte, demselben loleber Gestalt sn remediren, dass man keines

Teils mit rechtmässigem Fug sich zu beschweren Ursach haben soll, wie S. K« II*,

von dero diese» Punktex liallMn- itisonderbeit abgeordneten Herrn de Yarenne»

mehrere Information bekommen werden*.
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Stadt nicht aus Schuldigkeit, sondern niir ans Bespekt gegen seinen

Herrn und König eingewilligt habe.

In gleich sadringlicher Weise wie Herr de la Qrange bearbeitete

am Abend desselben Tages Marqnis de Fenqnitees, der mit einer De-

putation des Konvents wegen endgOltSger Feetstellnng der BOndnis-

artikel nnterbandelte, die mit ihm verhandelnden Depntirten. Der

Marquis bat die Herren, dass sie ihren Einfluss bei der Stadt Frank«

fort doch zum wenigsten dahin geltend machen möchten, dass nur

etliche der ausgeschafften Kapuziner König Ludwig XIII, und Pater

Josef zu Liebe wieder siufgeuommen würden. Die Vertreter der hö-

heren Stände Hessen sich durch dieses starke Dräugen wirklich dazu

bereden, Frankfurt den Kut zu geben, den Franzosen in der heiklen

Frage irgend ein Zugeständnis zn macheu.

£ia solcher Bat hatte aber bei der Stimmung der Städte nar

geringe Aussicht, angenommen und befolgt zu werden. Als Frankfurt

am 8. September in dem Städtekollegium die Umfrage stellte, was

seinem Bäte auf das von den beiden französischen Gesandten ge*

schehene Zumuten zu tun ratsam wäre, erklarten sich die Vertreter

der Tier SchwesterstSdte einmütig dahin, dass Frankfurt um seiner

Ehre und Beputation willen in dieser Sache keinen Schritt rflckwfirts

gehen dürfe, auch auf die Gefiihr hin, Frankreich aus einem Freund

zum Feind der Koufoderirten zu machen. Denn, so begründeten die

Vertreter Augsburgs ihr Votum, wenn der König von Fraukreich die

Wiederaufnahme der Kapuziner in Frankfurt auch für eine gerini^fügige

Sache achte, so müsse mau ilim eben zu erkennen geben, dass es sich

dabei um das Gewissen und um die Rechte der Stände handle^ und

dass man iu diesen wichtigen Dingen weder von ihm noch einem

grosseren Herrn sich etwas abhandeln lasse. Schliesslich einigte man
sich auf den Vorschlag Strassburgs dahin, die peinvolle Lage Frank-

furts in einem Memorial sowohl dem Beichskanzler als den höheren

Stiinden Torzustellen und beide um Assistenz gegen die Zumutungen

des Gesandten Frankreichs anzurufen.

Einige Tage nach dieser ziemlich erregten Sitzung des Stadte-

kollegiums, am Abend des 11. September, wurde demselben eine Ton

Herrn de la Orange verfasste Beplik auf die Besolution derKonfSde-

rirten rom 7. September zugestellt. Diese Schrift, die ausser der erst-

erhobenen Forderung, sämtliche ausgeschaffte Geistlichen zu restituireu,

vor allem die drohende Weissagung enthielt, dass den Konföderirten,

die durch ihr in den fünf angeführten Städten beliebtes Vorgehen gegen

die katholische Geistlichkeit dem Krieg wirklich den Stempel des Re-

ligionskrieges aufdrückten, solche Prozeduren zum endlichen Untergang

18*
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aosacbUigen tnOssteii, wnrdei als sie eben im Städterat verleaen woi*

den war, seltsamer Weise lon M. de la Qiaiige wieder zurnekrerlangti).

Ja, am folgenden Tag erzeigte sich der Qeeandte gegenüber dem

Frankfurter Depntirten Dr. Erasmus bei der Besprechung der Ange-

legeuheit so entgegenkommend, dass die Vermutung, Oxenstiema selbst

habe inzwischen dem religiösen Übereifer des franzosischen Gesandten

einen Dämpfer aufgesetzt, sich wohl als zutreffend erweisen dürfte.

Nachdem M. de la Grange zunächst noch einmal, aber ,gar höflich",

gebeten, dass mau deu Kapuüiueru doch weuigsteus eiueu Ort vor deu

Toren Frankfurts einräumen möchte, erklärte derselbe, dass er die

Hechte der Reichsstädte nie habe disputiren wollen, und dass auch

sein Gebieter vollkommen von der Gesetzlichkeit der Massregeln Frank-

furts und der an lern hier in Frage kommenden Städte überzeugt sei.

Er und seine Hegierung zweifelten nur, ob das von den Städten ein-

geschlagene Verfahren gegen die katholischen OrdensgeistUchen zur

Zeit opportun sei; es würde seinem Gebieter gewiss leid tun, wenn
die Konföderirten durch solches unzeitiges Beformiren in Ungelegen-

heiten kämeu. Was er bisher erinnert, sei alles guter Meinung ge-

schehen.

Die Hohlheit dieser Tiraden war zu durchsichtig, als dass sie einen

in diploiuatisclu'u ( iesi luifteii einigermassen erfahrenen Mauu, wie es

jedeujalls Dr, Erasmus war, über die Absicht der französischen Re-

gierung, nunmehr zur Retraite zu blasen, hätten täuschen kÖDueii.

Vielleicht im Gefühl der nicht allzugrossen Geschicklichkeit, die er bei

seinen verdeckten KUckwärtsbewegungen bewiesen, griff der Gesandte

zu guterletzt noch zu einer recht krassen LQge, indem er dem Frank-

furter Deputirten weiss machen wollte, dass ändere Stünde, sonderlich

Augsburg, sich erboten hätten, die ausgetriebenen Oeistlichen wieder

einzunehmen, wenn sie das jurameutum fidelitatis leisten würden. Auf
jeden Fall möchten die Frankfurter, so schloas La Grange seine ge»

schraubten Erklärungen, wenn sie ja auf ihrer Meinung beharren

wollten, ehe sie eine Erklärung von sich gfeben, dieselbe dem Reichs-

kanzler mitteilen. Das wUrde bei seinem Könige um so viel mehr
Ansehen haben.

') Die ATirpiburger Abgesandten an deii Hat von Augsburg», 13. September

:

Jl«". de la (jiange bat al)eruialen ein meiriorial in p ' rcligioiiis übergeben, wolebes

Ober alle nla^^^en scliart ist nnW iiitebUenklithe Knnnrningen in sich hält; dann
itit die plenaiiu rebt^tutiu der zu Augsburg, Frankfurt, Mainz und Hamelu ab-

geschafften Pfaffisn und Ordensleate praeoiae begehrt worden. Ah er aber ver-

nommen, dass solche von Ständen and Abgeiandten ttbel aofgenonunen wurde,

hat er selbige wiederum abgefordert mit nirgebfln, data er was dann su Underu.

bitte.
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Trots dieser nicht sehr ermmiteiiiden Erfidurungen richtete M. de la

Granga an die BnndeBTenammlnng schlieeslich doch noch das Ersachen,

die Stadt Fhmkfbrt dahin zu TermdgeD, dass sie ihm wegen seiner

f&r die ausgeschafften Kapuziner getanen Interzession eine fSrderliche

Resolation widerfahren lassen woUte. Auf das hin reichte Frankfart

am 19. September bei den höhereu Ständen eiu Memorial ein, worin

die Grüude ausgeführt waren, um derentwillen der Fürbitte des fnin-

zösischtii Gesandten nicht stattgegeben werden könnte i). Diesen

Darlegungen war dann noch die Bitte angefügt, dass die Stände einen

E. Rat von Frankfurt gegen den erwähnten Gesandten entschuldigen

und ihn dieses Punktes halber begütigen und zur Hube weisen wollten.

Ob das letztere geschehen, ist ans den vorliegenden Akten nicht

xn ersehen. Aaf jedem Fall aber wnrde die Stadt Frankfurt von

Möns» de k Orange in der TorwOrfigen Frage nicht mehr belastigt,

nnd so endigte denn die Ton Biehelien besw. dem Pater Josef in Seene

gesetste grosse Haupt- nnd Staatsaktion für ein so mächtiges Staats-

wesen, wie es damals Frankreich gegenüber den Heilhronner VerbQn*

deten war, anf eine recht kligliche Weise. Den Hauptanteil an diesem

diploniatischen Sieg des Heilhronner Bundes über das ihm in jeder

•) Fr.TiikfurtiHrh Memorial ;in die anwesenden Hoch- und Wobllöblicben

Stande und deren Abgesandte, 19. September (BeiInge liiii des Hehling. Diariums):

Der Rat von Frankfurt kann die WilUahrung des Ansinnens aus nachfolgenden

Cooridexationibi» nidit fllr tanlich, noch latnm und veraatwortlicb beSaden:

1. Der Rat wQrde sich dadoreh primo gleichsam lelber einer ii^mtitia ver-

dfiditig marhm oder beaehuldigen. 2* Dem Rat w&rde et, da die ÄaMchaffung

allenthalben enchoUen, sehr schimpflich Eein und bei den Papisten ein grocset

Frohlocken machen. 3. Die Bürgerschaft möchte es sehr ungleich yevmerken,

und die Kapuziner selber ausjagen, inmapsen folche Intention schon bei dem

jüngsten Auszug der Kapuziner 7,11 vermerken gewesen. 4. Diese Besorgnis sei um
M) mehr zu hegen, da die Kapuziner wegen ihrer ^cbeinheiligkeit und Heuchelei

gleich den Jesuiten bei dem gemeinen Manu sehr verhas^t sind. 5. Die Wieder-

einnahme der Kapuziner wftre nicht bloss den Reichsstädten, sondern auch den

bSbeven Ständen präjudisirlicb. 6. Der^Krone Ftankreieha vttide dadurch allsn-

viel Recht eingertamt nnd Gelflste nadi weiteren Zngestftndnisie anf religiOcom

Gebiet erweckt. 7. Die Wiedexdanahme würde den Kapuzinen entgegen dem
froheren, feierlichen Pi-otest des Rates gegen die Intrusion derselben eine legi-

iimum titolum in die Hand geben. 8. Der vom König von Frankreich angebotene

Revers würde dem Rat von^Frankfurt gegen fine solche Inkonsequenz seiner

selbst nichts nützen. !». Sollten anfangs bloss 5 oder 6 Kapuziner hereinkommen,

80 würde es gewiss bei solcher Anzahl nicht bleiben. 10. Die Karmeliter, die

wegen eine« längeren Aufenthalts in der Ötadt eigentlich mehr Recht hätten»

wlbden abenfhUs wieder berein wollen. 11. Was vordem dem Baiser, dem ordent-

liehcii Oberhaupt et legitime prindpi, nicht concedirt werden kdnnen, das kann

etst noch viel weniger in gratiam principii eztemi geschehen.
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BesieliQiig überlegene Frankreicli hatte neben der klugen Znrfick-

baltimg Oxenatiemas die feste Haltung der Stadt Frankfort, die des

Bfiekhaltee der vier Qbrigen grossen Beichsstadte SfiddeatBchlands sieli

bewuast, sich weder daroh die Drohungen Frankreichs noch durch die

Sngstlichen Erwäguugen der höheren Stände aus der durch das Ge-

wissen und die Beehtsnormen ihr klar vorgezeichneten Stellung her-

anstraiben liesSi Ein Beweis daf&r, dass auch kleine Staatswesen bei •

listiger Leitung gegenüber mächtigen Staaten ihre PdbrogatiTe zn

wahren vermdgen.

Die beiden übrigen Anliegen, die Frankreich bei den Heilbronner

YerbOndeten noch ansubhngen hatte, waren der Bfindnisantrag
und das Verlangen nach Einräumung der Eurtrierschen
Festung Philippsburg. Der erste Antrag war ein Vermächtnis

des Heilbronner Kon?ents, auf welchem sich dem schon damals von

Feuquieres betriebenen Beitritt der vier süddeutschen Kreise zu dem
sehwedisch-franzosisehen Bündnis verschiedene Hindernisse, vor allem

die Abneigung des Kanzlers, den Bundesgenossen in der Allianz die

gleichen Beehte wie Schweden einzuräumen, und Bedenken der Kon-

fSderirten hinsichtlich des 6. und 7. Artikels (Aufrechthaltung der

rOmisch-katholischen Kirche in ihren Eroberungen uud Neutrulitüt des

Kurfürsten von Baiern), entgegengestellt hatten. Zu Heilbrouu im

April war Feaquiferes, als er den Widerstand sowohl Oxenstieruus wie

der süddeutschen Protestanten gegen das Büuduisprojekt l)eiiK'rkte, von

der weiteren Verfolgung desselben alsbald abgestanden; in Frankfurt

im September dagegen setzten sowohl M. de la Orange wie Fenqnieres alle

Segel auf, um die vier oberen deutschen Kreise in das schwedisch-

französische Bündnis hereinzulotsen. Das Wrrbeu nnd Dräntreu der

beiden Gesandten nach Abschluss des liündnisses erschien den städti-

schen Deputirten so überaus heftig, dass diesselben aut die Vermutung

kamen, es müsse etwas ganz Besonderes dahinter stecken*).

M. de la Orange hatte in seiner am 14. Antust abgelegten Proposi-

tion neben kituui mehr verfangenden allgemeinen Anjireisungen der frau-

zosischen Buudesgenosseuschaft, wie »lern Hinweis auf den von Frank-

reich jeder Zeit geübten Schutz der Freiheit seiner Nachl)aru etc . vor

allem zwei Lockmittel ausgeworfen zum Fange dt r guten Deutschen,

auf deren unerschütterliche Treue, wie Feutinieres später bemerkte,

I) VeigL hieni dis ÄaMerangea der Aogiburger Deputirten in der Stidte-

raUitsung 8. September: Es aei Ar die KeafSderirten ftst idumpflich, dass

die französischen Ämbassadoret sie so iinportuniron, habe das AnBehcn, als wenn
man die iStände ad fu^dnH for/iren wollte: itiOshe etwas dahinter stecken, daaft

man a parte Frankreich das Geschüft so sehr urgir.
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Richt'lieu mehr gab als aut die l)esttornmlirten Verträge mit andern

Nationen. Der eine dieser Köder war die Mitteilung, dusa Kurbrandeu-

burg iiLid die Fürsten vuu Anhalt in das schwedisch-i'ranzösische liünduis

eingetreten seien, der andere der Hinweis auf die Vorteile, welche die

Holländer, der Herzog von Mantua und die Stadt Genf aus ihren.

Allianzen mit Frankreich gt/ogen hätten, Heide Mittel verfingen je-

doch bei den Konförderirten nicht; die^e, dif gegen Frankreich da-

mals besonders wegen der Beschwerden ill)er die Ausschallung der

Ordensgeistlichen in den Reichsstädten aufgebracht waren, wollten nach

ihrem ersten, am 20. August entworfenen Gutacliteu über den Hünduis-

antrag diesen gleicli dem luterpositionsauerbieten König Ludwigs XI II-

auf die lange Bank schieben, indem sie die Entscheidung über beide

Antrüge bis zu der von den Ständen nach Paris abzuordnenden Ge-

gandtüchaft auszusetzen vorschlugen. Mit einer solchen dilatorischen

Behandlung der Angelegenheit war aber wieder der Reichskanzler nicht

einverstanden. Kr Hess den Ständen am 4. September durch seine

Deputirten, den Obersten Pohlitz und den Kanzler Löffler, mitteilen,

dass er es iür notwendig halte, das Interpositionsanerbieten des fran-

zösischen Ki'nigs ohne alle l'iuschweife anzunehmen, also keiue.-t'ails

auf die bevorstehende Amba^sada auf/.uschiebeu. Soviel aber die Kon-

föderation belange, hO wäre die.-er Schritt zwar reiflich zu überlegen,

müsse aber doch dahin gerichtet werdeu. dass die jetzigen Beschlüsse

mit der Heilbronner Erklärung ülieremstimmten, damit dem franz«")si-

Bchen König nicht ungleiche Gedanken erweckt würden. Zu Heil-

broun hätten die Stände nur an der Fassung des (\. Artikels wegen

der Religion .Anstand genommen; da aber die jetzigen Gesandten die

begehrte Erklärung darüber zu geben erbietig wären, so mUsste mau

dieselben wohl zu einer Konferenz, am füglichsten mit einer Depu-

tation der Stände, zulassen, um insbesondere des Marquis Feuquieres

weitere Anerbietungen zu vernehmen').

Diesen Erinnerungen des Kanzlers entsprechend, erklärten die

Konförderirten in ihrer am 7. September dem Herrn de la G ränge zu-

gestellten Aesolutioii, dass sie den König von Frankreich zu einem

') M. de Feuqui^rcB hatte sein U< L'!;nibi_'un«;sschreibeii am 1. Sei>teniber

durch M"". de la Uraiige dem CJeneraldnektonum des Konvent» überreichen und

dabei zugleich um eine üü'entliche Audienz bezw. Kouterenz mit eiaer ät&ndi8cheu

Deputation ersuchen lanen. Di« Stinde hatten dem Gesandten an demeelben Tag

aber nur eine 7isite durch fttretliehe und gräfliche Deputirte gegeben und dabei

von ihm Temommen, das» er von seiner Regierung beauftragt sei, den 6. Artikel

des BOndnisseB nach dem VerUngen der Konföderirten von Heilbronn ausführ-

licher XU erlfttttem.
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Interpuneiilen herzlich gerne sehen und leiden mr»gen. ^D'ie

übrigen zwei Punkte, die uuehmals angesonuene Konf(>rderation und

des Erzbischofs zu Trier gesuchte Neatrahtät, da wiijscn anwesende

Stände und (Jesaudte die konföderirten Stand nicht weniger gegen

S, zu aller Möglichkeit geneigt, neben dem nun der Konföderation

halber anwesende Stäud und <iesaudte mit S. K. hochansehnlichem

Extraordinary-Gesandtfin Herrn von Feuquieres weitere Koufereuz zu

pflegen entschlossen. So finden sie auch beide Punkte also bewandt,

dass in allwegen nötig sein will, derentswegeu S. K. M*. durch eine

sonderbare Ambassada umständlich iuforrairen zu lassen, nicht zwei-

felnd, es werden vermittelst solcher Ambassada auch solche beide

e ihr abhilflich Mass also erlangen, dass S. K. M*. Ursache haben

werden, darub sattsam Genügen zu haben".

Diese Erklärung kounte die franz<")^isclle Ixegierung zwar nicht

völlig befriedigen, war aber doch immer noch viel freundlicher als die

vom Städtekollegiuni als Antwort auf die Proposition Feuquieres beab-

sichtigte, die einer indirekten Abweisung der französischen Büudnis-

anträge gleichkam. In der kurz vor der Audienz stattfindenden Sitzung

der Städtedeputirten einigten sich dieselben nämlich auf folgendes Be-

denken; Dem franzt>sischen (iesandten ist durch die Dejtutatiou der

Stände anzudeuten, das?? die Stände mit seiner heilbronnischen Erklä-

rung des 0. Artikels, die in des Königs Antwortschreiben auf den

Brief der Konföderirten vom 26- April gebilligt werde, nicht

können zufrieden sein. Im Fall er aber eine mehrere Deklaration

hätte, wolle man nach Vernehmung derselben solche in Deliberation

ziehen und sich weiters erklären, und da ja hier aus Mangel, dass von

diesem Punkt« nichts ins Ausschreiben kommen und die Abgeordneten

nicht alle genugsam darauf iustruirt und bevollmächtigt, kein völliger

Schluss zu niachen, werde alle.s in kurzem durch die vorhabende Am-
bassade können richtig gemacht werden.

Die>er Meinung muss man ex parte der Städte um so viel mehr

sein und ))leiben, weil die französischen letzteren jictiones et facta der

Stände inteution und juribus sehr zuwider laufen und also die Sach

nicht mehr in dem Stand, wie sie zu Ueilbronu gewesen oder doch

dafür angesehen worden i).

) Bedenken der Erb. btä«lt auf des französischen Ambassadeurs Monsieur

de Feuquiires Propositiou (Beilage Zzz) v. 7. September 1633. — Bei der Btra*

tiing Ober dieiet Bedenken itellten licb nur Kamberg und FrankAirt etwM
freundlicher zu den franzOelRchen Anerbietungen^ indem beide den Abscbluss dei

Bündnisses blo^s von einer befriedigenden Erliluierang des 6. Artikels abhängig

machen wollten. Kflmberg aetite dieser einen Bedingung allerdings noch die
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Dieses abweisende städtische Bedenken war eben fertig gestellt

und im Oesamtrat der Konfodenrten yerlesen worden, als der kur-

pföltisdie Hofmanchall Dr. Plarrer erschien und Beriebt dordber er-

stattete, was hente moigen von M. de la Orange anf die flun mitgeteilte

Besolntion der Konföderirten Torgebraeht worden war. Der franzö-

sische Gesandte hatte innichst seine Yerwonderang darttber ausge-

sprochen, dass die StSnde dem Abschluss des Bündnisses noch solche

Hindernisse in deu Weg legten, nachdem ihnen doch bewusst sei, Uass

die Sache zwischen ihnen und dem Gegner eu balance stehe, in den

Niederhiiiden es auf einen Streicli gestellt sei, der vielleicht nicht zum
besten abgehen dürfte. Wenn nun auch noch Sachsen, wie es den

Anschein habe, sich zu einem Sonderfrieden mit dem Kaiser bewegen

lasse, so werde die Gefahr fär die Konföderirten keine geringe sein,

wohin dann der König von Frankreich neige, derselbe Teil würde

wohl dem andern fiberlegen sein. — Bisher hätten die Stande betreflb

des BOndnissee viele schöne Worte geführt, aber wenig realia sehen

lassen, fir hegehre nunmehr eine kategorische ErUSrung, sonderlieh

wegen des M'. de Feuqni^res, der auf den Ton dem Kurfürsten Ton

Brandenburg nach Lüneburg ausgeschriebenen Konvent ehestens reisen

mfisste. Han solle es ja nicht dahin kommen lassen, dass sein König

auf die andere Seite trete; wenn man ihm in bis tribas: confoederatione,

neutralitate Trevirensi et religioue entgegenkommen (.gratificireu*)

werde, so werde er alles jusqn' a perdre sa couronne bei den Ständen

aussetzen. Sowohl er als auch M^ de Feuijuieres hätten Pienipotenz

vom König, die Deklaration des 6. Artikels des Bündnisses so zu geben,

wie sie von den Standen iu dem Schreiben von Heübronn aus gesucht

worden wäre.

Nachdem Dr. Plarrer seinen Bericht erstattet hatte, erschienen

Oberst Pöblitx und Kanzler Loffler in der Plenerrersammlnng der

Koni5derirten, um im Kamen des Kanzlers die Stände nm beschleunigte

Abfertigung des Marquis de Fenqni^res zu ersuchen und dieselben

zugleich darauf aufmerksam zu machen, dass sie nunmehr, nachdem

die Ton ihnen begehrte Deklaration des 6. Artikels seitens Frankreichs

gegeben wflrde, sich des Bflndnisses weiter nicht erwehren könnten.

Dieser Wunsch des Reichskanzler sowie die am Vormittag des

7. September abgegebene Erklänmg bezüglich des 6. Artikels ebneten

nun den beiden französischen Gesandten die Wege in der noch am

weitere bei, dsM man Back wissen mttwe, m welcher Geldhilfe Frankreich bereit

«ei. Von den drei flbrigen Stadten[[nahm Ulm, wie immer, wenn et lich nm
Frankieioh handelte, die ichzoilbte Haltong gegenllber dem BOndninntng ein.
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Abeud ilesseibeu Tages stattfimleiideu Konferenz mit der ständische»

Deputation <(auz bedeutend. Auf die Frage der Deputation, ob die

Gesandten auf eine solche Deklaration des vielumatrittenen Ärtikel*

instrairt seien, wie sie in dem von den Konfoderirten au König Lud-

wig XIII. gerichteten Schreiben begehrt worden sei, erklärten sich

beide nach anfänglichem Stutzen bereit, folgende Deklaration schrift-

lich von sich zu geben: Der französische Kdnig will den Bvangeluchen

in denjenigen Gebieten, die sie bereits eingenommen haben, weder

Hass noch Ordnung geben; in den Orten aber, die sie noch erobern

möditen und in denen die katholische Beligion allezeit gehemdit
habe, soll dieselbe anch also bleiben und die Geistlichen bei ihrer Hab
und Gütern gelassen werden, doch so, dass daneben die eyangelisehe

Beligion auch eingeführt werden möge.

Als die Deputirten des weiteren auf die von 1- raukreich in Aus-

sicht gestellten Ueldsubsidieii zu sii)reclien kamen, entschuldigten die

Gesandten ihren Köuig deshalb gar lioeh damit, dass er den General-

staaten viele Millionen und der Krone Schweden etliche Tonnen her-

gegeben, sodann eiue merkliche Summe zu dem lothringischen Krieg

verwende und darüber in die 20.000 Mann den £?angelischen zu gut

auf seine Kosten halte. Zu einer bestimmten Summe werde ihr König
sich nicht obligiren lassen, aber freiwillig werde er Termntlieh ein

Stück Geld gern herschiessen.

Als hierauf die vier Kollegien zur*Beratung Uber diA eben rer-

nommenen französischen Anerbietungen zasammentraten, da ergab es-

sich, dass die höheren Stände mit der Erkläruog der Gesandten über

deu (i. Artikel si.h begnügten, dass die Städte dagegen daran noch

mauclies auszu.set/A'U iiatten Arn entgegeukomineudsten «^egeu Frank-

reich und zugleich am liberalsten in »einen Ansprüchen {gegenüber der

katholischen Kinlit' zeigten sich wiederum die Vertreter Nürnbergs,

die, die schlimmen Folgen eines etwaigen Parteiwechsels Frank-

reichs iürchtend, sich iu Bezug auf die Fassung des G. Artikels ganz

mit den höheren Ständen konformirten, ja nach der Begründung ihres

Votums wohl noch zu weiteren Zugeständnissen in p^. religiouis bereit

•) Vergl. hiesu den Fsmus in dem Schreiben der Angibniger Depntiitea

an den Rat Ton Augsburg vom 10. September 1633 : 8o viel wir gemerkt, sind

etliche der Abgesandten der höheren Stände willens gewesen, mehigedachte-

Konföderation auf vorhergehende soU he Erläuterung auf Ratifikation xu unter-

schreiben, welches aber in dem StädtekoUegio per nuüora nicht für tunlich

gefunden.
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gewesen wSren^). Diesen für jene kampferfüllte Zeit doch wohl gar

zu milden Anschanangen der Deputirten Dürnbergs traten aber die

Vertreter der vier flbrigen Reichsstädte, Tor allem diejenigen Strassburgs

«nd Ulms, mit aller Sehärfe entgegen, nnd in dem von dem StSdte-

kolleginm an den Reichskansler erstatteten Gutachten vom 8.

tember war deshalb als weitere Bedingung der Annahme des 6. Ar-

tikels die Forderung angestellt, dass in denjenigen Gebieten, wie s. B.

Memmingen, Kempten, Kegensbnrg, Lindan, welche yordem der eyan-

gelischen Religion zugetan gewesen, die aber anjetzt in Feindes Hand

seien oder noch darein kommen möchten, der Religion halber, wenn

sie rekuperirt würden, es in allem so zu halten sei, wie mit den Ge-

bieten der Koufoderirteu selber, immlich dass die evangelische Religion

allein darioneu anzustellen und die andere abzuschaffen sei. Ausserdem

erklarten die städtischen Deputirten in ihrem Bedenken, dass sie infolge

mangelnder Instruktion zur Zeit weder absolut noch auf Ratifikation

das Bündnis eiogehen, sondern allein versprechen könnten, bei ihren

Oberen es dahin richten au helfen, dass innerhalb B bis 4 Wochen

nach ihrer Heimkunft eine endliehe Besolntion erfolgen werde*). Das

städtische Bedenken nebst der Formel für die Deklaration des G. und

7. Artikels wurde den höhern Standen am 9. September zur weiteren

Mttteilnng an die beiden französischen Gesandten überlassen, und

I) Das nicht unintereMante Yotam Dr. Richters in der Sitsung vom 8. Sep-

tember liiutete: Man solle die cOttditiones nicht gar zu hoch spannen; denn wenn

Frankreich einen Absprunf:^ nehmen tollte, so dörften wir nicht allein mrhU

erobern, sondern auch wohl, was wir jetzt h;i1jt'n, vorlitren: wäre genn«,', wenn

die Evangelischen an einem ]»Hpistit,i hcu Orth, alt» exempli gratia München, einu

Kir. h sanipt den «ielällen hätten: in eine Kirche können viel Leuth gehen, wenn

tie Luät haben, gloria dei sei genug gefördert, wenn man das Evangelium schon

mir an dnem Orth oder in einer Kirche, aber recht predige. I. E. M*. selhat

habe nicht allea Ober einen Haufen geworfen, Heisog fiemhart Hesse sich mit

einer Kiruhen so WOrtsbarg genflgen und Iseee die papistisehe Religion im gan-

wen Bistum frei.. Die HoUftnder täten auch desgleichen; rex Galliae habe vor

diesem die Gnade von Gott gehabt, dass er den Deutschen habe den Religions»

frieden erwerben helfen : viellei« ht möchte es jetzund, wenn man ihn zum Freund

beh.ilte. wietlerum beschehen. lIiii<^et,"Mi, wenn er abalienirt würde, dürfte es

uns allen zum höchfcten Schaden jrereichen. Die Keligiop liesse sich doch nicht

zwingen und mit dem Schwert propagiren.

>) Vergl. hiesn Beilage Ccce*: Der E. Städte Bedenken über die angesonnene

KoBiMeration mit der Krone Fnuikreich, diktirt 28. September 1638. — Diesem

Bedenken war noch eine Ton dem Vertreter Strassburgs entworfene, in latei-

aisdier Sprache verfasste Deklaration der Punkte 6 und 7 (BeiInge Cccc') bei-

gegeben; nach dem Wortlaut derselben sollte der fra&xösische Gesandte die ge-

naimten Artikel formnlirea.
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hierauf von letzteren mit Dr. Richter von Nürnberg und Dr. Fröhlich

von Ulm am 11. September über die Sache weiter unterhandelt. Die

FnmzoieB schlagen Yor, flQr das WörÜem et in dem Satz: ut iUia in

ioeis, qnne a statibna confoederatis in postenim occupari contigerit et

nbi religio Gatholioo-Bomana seraper vignit die Partikel Tel zn setwn

und das omnino in dem Satz: neqne omnino tollatnr Tel aboleator

ganz herauszulassen. Die städtischen Depntirten erklirten jedoch in

die Abftnderung der Partikel et in das disfnnklaTe Tel nicht einTrilUgen

zu kSnnen, und wollten, wenn das Wort omnino ausgelassen werden

ßolltf, nach dem aboleatur den Satz: in tuutum, ut minus Statibus

confoederatis liberum sit, suaequoque Religionis exercitium introducere

et ecclesiariim scholarumque ministris ex reditibiis ecclesiasticis sti-

pendia et salaria sustincre eingerückt wissen. Den letztgenannten

Beisatz erklärten die höheren Stände für überflüssig, sogar präjadi-

cirlich für die Evangelischen, das Bedenken wegen des Ersatzes der

Partikel et durch die Partikel vel dagegen machten sie sich selbst

zu eigen und trugen dasselbe am 18. September dem Reichskanzler in

einem besonderen Memorial Tor^). Oxenstiema entschied noch am

gleichen Tage dahin, dass man dem stSdtaschen Vorschlag gemSss auf

dem kopolatiren et statt des disjunktiTcn Tel gegenüber den Franzosen

bestehen mflsse; letztere erklfirten nnn am 14. September, nachdem

die Städte nochmals in einem Memorial den Gebranch der Partilrel

vel im (». Artikel als für sie unannehmbar erklärt und zugleich noch-

mals die Einfügung des oben augeführten Zusatzes circa jus reforraaudi

et disponendi de ecclesiasticia bouis in locis oeciipandis gefordert

hatten^), dass sie die Partikel vel fallen lassen wollten, doch auf den

verlangten Zusatz wegen des Dispositionsrechtes über die geisthchen

Güter sich nicht einlassen könnten, da ihr König solches wegen des

Papstes nicht in den Bundesvertrag einrücken lassen dürfe.

Obwohl nun die stadtischen Depntirten in den mit den höherez

Ständen Ober den letzten Punkt geführten Unterhandlungen nach-

drücklichst darauf hinwiesen, dass die etwaigen Schädigungen, die den

ETangelischen aus dem Auslassen des WdrÜeins omnino später er-

wachsen möchten, nur durch das Einrflcken der Ton ihnen TOige-

schlagenen Klausel paralysirt werden könnten, obwohl sie mit guten

<) Vergl. Beilage Gggg: Der anweMnden Stande Herrn Beichskaotkn

finll. eingersiehtes Memorial Tom 18. September 1633.

*) VeigL Beilage Qqqq: Der Erb. ReichMtSdte teuere aotwendige Erinae-

Tung, die Deklaration der KonfMemtion mit Frankreich betreffSend vom 14. Sep-

tember 1633.
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6ruud den plötzlichen Siiineswechsel der Franzosen bezüirUch dieser

Klausel, die sich dieselbe noch vor weuig Tageu nicht hatten miss*

iallen lassen, während sie sie jetzt perhorrescirten, als einen gewich*

tigen Faktor fQr die Notwendigkeit dieser Klausel anführen koonteu,

moasten ae doch, nachdem selbst der Vertreter Nürnbergs zuletzt

noeh wankte and den Znsats «ftlr eben nicht aq bochnotwendig baUen

wollte*, anf diesen wohlgegrttndeten Beisatz Yeniehten nnd der von

den höheren Stftnden, ja sogar von einem Teil der Städte selbst se-

knndirten französischen Diplomatie das heissumstrittene Schlachtfeld

Tinmen. Auf jeden Fall aber konnten die Vertreter der rier grossen

schwäbischen und rheinischen Städte für sich den Ruhm beanspruchen^

dass sie ihren mit Überlegung und kluger Voraus^jicht gewählten

Standpunkt mit einer Zähit^keit ohne (ileichen verteidigt hatten.

Am 15. September wurde der Bündnisvertrag Frankreichs mit

den Heilbronuer Konföderirten von den letzteren unterschrieben, und

zwar ad ratificationem priucipaliutn et superiorum, also in einer Form,

die wiederum gegen den Willen der Mehrheit der Städte war»). Be-

kanntlich hat auch der tranzöäische König die Batifikatiou des Ver-

trage« ans Unwillen über die weitere Vorenthaltong Philippsborga

sowie die ihm nicht zusagende Fassang des 6. Artikels solange ver*

weigert^ bis wenigstens in bezug auf letztgenannten Punkt die Endo

September nach Paris geschickten Qesandten der Konföderirten das

Zugeständnis machten, dass derselbe nach den Intentionen Frankreich»

bezw. dessen Erklärung von Heilbronn abgeändert werde. Die yon

den Städten mit so harter Mühe gewonnene günstige Position war

damit wieder verloren, der Liebe Mühe lun die Propaganda des pro-

testantischen ülaubeus in künftig zu erobernden Orten vergeblich

gewesen.

Das letzte und vielleicht wichtigste Anliegen, da^ die Franzosen,

bei dem Bundestag der Konföderirten in Frankfurt vorzubringen

hatten, war das Verlangen nach der Einräumung der Speyerischeu^

') In Kehlingers Bericht über die hier «jreschil k'rtoii Vorgänge vom 14. Sep-

tember heisat es: Mit solcher Veniclitung (Annuluue der Konföderation ad prin-

cipalium etc.) der beiden Deputirten (Riehter und Fröhlich) sind die übrigen

Abgeordneten gar nicht zufrieden gewesen und gegen die 11. Deputirten stark

geandet, dam sie wa weit gegangen, indem sie sich ....... Und obwohl sich

die H. Depntirten entaefanldigen wollen, sind doch ihnen alle ihre escotationes con-

trsdicict, gleichwohl aber nicht für gut gehalten worden, da» man solchet offrat«

lieh ande oder sich von den anderen Stftnden trenne, in betrachtung sonsten nicht

allein die H. Deputirten verunglimpft, sondern auch fürnehudicb den Städten (die

sieb doch endlich nach clen höheren Ständen dies orts richten munten) groue

offension cauairt werden möchte.
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Festung Philippsburg, auf die die französische Regierung laut des zwi-

schen Trier und Frankreich im Dezember 1631 geschlossenen Schntz-

vertrages, sodann des zwischen Trier einerseits und Frankreich und

Schweden anderseits im April 1632 geschlossenen Neutralitätsvertrages

wohlbegründete Ansprüche zu haben glaubte. Diese Ansprüche wurden

von den Konföderirten nach der Verletzung der Neutralität durch den

Trierer Erzbischof jedoch nicht mehr als begründet anerkannt. Nach

dem 3. Artikel des Trierisch-Französisch-Schwedischen Neutralitiit.sver-

träges vom April 1632 war nämlich der Kurfürst verpflichtet, die

der Krone Schweden alliirten evangelischen Stände in seinem Gebiete

zu restituiren, nach dem 10. Artikel, innerhalb sechs Wochen vom

20. Mai HV.VJ ab die Trier'sche Besatzung aus Philippsburg ai»znlühren.

Weder die eine noch die andere Bedingung war von dein f]rzbischof

von Trier erfüllt worden; von Philippsburg aus hatte vielmehr der

Kommandant, Oberst Baui berger, der dem Kurfürsten den Gehorsam

verweigerte und nur den Kaiser als seinen Herrn anerkannte, .sowohl

durch Verwüstung der umliegenden Gebiete, Plünderung von Schiffen,

I^iederwritlii von Rei.seudt u und sonstige Gewalttaten den angren-

zenden Konföderirten unernus-slichen Schaden ziigt-fügt, so dass die-

selben dadurch verursacht wurden, die Festung vom August 1632

an zu blückireui).

Dass die Franzosen nicht selbst die Blockade von Philippsburg

unternommen hatten, war nach der Au^^abe M', de la Grange\s in seiner

Propositiou vom 14. August 1633 darum geschehen, weil Gustav Adolf

zur Zeit seines Kenkontres mit Walleusteiu bei Fürth die Eroberung

der Stadt Trier durch eine franzö.sische Truppenabteilung für vordring-

licher erklärt hatte al^ dii' Kinschliessung Philippsburg.s. Diese Be-

hauptung des französischen Ge.-iiudten war aber eine von den Fran-

zosen .selbst nicht geglaubte Fiktion ; denn in Wirklichkeit wareu die-

selben nur darum nicht zur Eiuschliessung Philippslnir^s geschritten,

weil sie, wenigstens solange < iu.stav Adolf lebte, es vermeiden wollten,

die Kifeisueht der Schweden durch ein solches Vordringen in deren

Interessensphäre zu reizen. Jetzt aber, nach (leui Tode des Schweden-

königs und dem Wachsen des französischen Eiutlusses in den deut-

schen Angelegenheiten, schien liichelieu eine solche Rücksicht auf den

schwedischen Bundesgenossen wenigstens in dem Masse wie bisher

nicht mehr geboten, und M"". de la G ränge hatte deshalb bei der Uber-

gabe seiner Proposition vom 14. August sich ungenirt verlauten lassen,

1) V(rgl. bieza Chemnitz II, 46.
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•dass, wenD man seinem Eonige in diesem Punkte nicht zu willeo

«ein werde, derselbe zar Trennung von den dentechen Protestanten

ernnaoht würde

Trott dieser Drobimg des französisehen Gesandten hielten die

etadtisehen Depntirten in ihrem am 17. Angost Uber den 4. Proposi-

tionsputtkt Terfiusten Bedenken dalttr, dass die Konföderirten alle ür-

«acbe haben, omnibos modis zn laboriren, dass Philippsburg dem

K9nig Ton Frankreich nicht eingeräumt, sondern von den Eonföde-

rirteii selber okkupirt und, da es Unkosteus halber uit wohl zu er-

halten, rasirt oder in den alten Stand gesetzt werde '^). In l'herein-

«timmung damit erklärten die Koutoderirteu in ihrer Kesolution vom

'2b. August über den 4. Propositionspunkt, Kur-Trier betreffend : Wegen

-der von der Besatzung Philippsburgs ihnen zugefügten Schäden er-

achten sich die Stande für ganz befugt« sich au solchem Ort za erholen,

^nch sind sie der Meinung, dass zu solchem £nde die angefangene

Blockirang bis zu erhoffter glttckliehen Eroberaog zu kontinuiren und

•anf Mass, wie bereits zu Heidelberg wohl bediUshtlieh veiglichen,

-eflfektoirt werde. — Zur Begründung ihres Anspruchs, die Speierische

Festung selbst zu okkupiren, ftigten die Abgesandten ihrem Bedenken

iblgende Erwäguüg l>ei: Es verhoffen die konfSderirten Stande, 3. E.

werde der hohen Kgl. pradenz nach nicht unbillig befinden, wann
sämtliche Kouföderirte sich ihrer diesfalls hoch beschwerten Mitstände

aunelimeu und ihnen zu ()bV)erührtein Zweck notwendige Assistenz

leisten, weil gleichwohl Odeuheini (d. i. Philippsburg) nicht in S. Kurf.

Gnaden, sondern des Feindes Hunden und Gewalt stehet und durch

-dero Occupation S. K. Schutz über dasjenige, so mehrhochgedachte

*) V'ergl. hiezu die Bemerkungen des fetra^hbiuger Deputirten in der fetüdtC-

ratsÜxung vom 17. August : Wtnn man davon (von dem Trierisch Schwad. Neu-

tralitfttivextrag) weichen wollte, wOrde ea nicht allein viel seltsamen Disenn

geben« sondern wohl gar abalienationes cansiren, wie do la Grange sich dann

verlaoten lasten, wenn man hierin seinem KOnig nicht grsttfifare, wBrde er zn

thun verursacht, wax die KonTöderirten nicht wflrden verhindern kSnnen (H.

Ulrich Rehlingers Diarium Francofurtense).

'I Auf den Vorsihlng Frankfurts wurde dpni btildtischen Bedenken noch

folgender irchlusspassus beigefügt: Da die Beij-ürg zu trugen, dass Frankreich sich

durch alle noch so wohl fundamentirte lOmonstrationea hchwerlicli von seinem

proposito dimoviren lasse, so wäre es vielleicht angezeigt, dem König von Eng-

land nad den Generalttaaten, jenem wegen der Interessen nepotnm, diesen wegen

ihres eigenen Interesses tu Gemftt sn tlihren, dass sie sich sa Gunsten der Kon-

iöderirten bei Frankreich interponixen oder tarn wenigsten Frankreich, wenn es

Philippsburg ja occupire, dahin vermögen, dass es in seinen Stand v. J. 1620

.gesetst werde. (Beilage X).
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S. Kurf. Gnaden in Händen haben, nichts abgehet Im übrigen hielten

die Abgeordneten daf&r, dass dem Trierer Enrf&rsten die nachgesachte

Nentralitat dem fhinaösieeben Ednige zu Ehren ni^d Gefidlen za be-

willigen, daee aber der Fertaug Philippsbnig wegen eine Gefandtschafk

nach FtoiB zu schicken sei, welche dem Ednig Ludwig XIIL der

Blockiruug und beabsichtigten Okkupation dieser Festung halber grOnd-

liehen Berieht erstatte!).

Da in der Tom 7. September dem M^ de la Grange erteilten

Hauptresolution derEonföderirten die.Bewilligung der Neutralitat nicht

erwähnt war, sondern alles Weitere der Gesandtschaft anheimgestellt

war, so liess sich de la Grange in der sich daran schliessenden Eonferenz

mit der stindischen Deputation dahin Ternehmen, dass, wenn niiui

den Eurf&rsten von Trier nicht dabei lassen woUe^ sein Eönig ge-

halten wäre, ihn wider Gewalt zu schlitzen. La Orange sagte dabei

den Deputirten auch Toraus, dass sein Herr die beabsichtigte Gesandt-

schaft gar schlecht empfangen werde, wenn man nicht zuvor da»

BQndnis abgeschlossen und ihm in betreff der BedrQckuogen der ka-

tholischen Ordensgeistlichen in den Reichsstädten und der Festung

Philippsbnxg GenUge getan habe. Die Eonföderirten Hessen sich jedoch

durch diese Drohungen nicht rou ihrem Standpunkt abdrängen, son-

dern gaben ihren nach Frankreich bestimmten Gesandten Vizekanzler

Loffler und Phil. Streiff von Löwenstein betreffs Philippsbuzgs am
16. September 1633 folgende Instruktion mit: Dar Eönig Ton Frank-

reich ist dahin zu bearbeiten, dass er die Einräumung und Überlassung

Philippebnrgs nicht weiter prätendire und zwar aus folgenden GrOnden

:

1. Dieselbe ist contra pacta et pririlegia Statnum mit spanischem

Geld erbaut und nach des Eönigs von Spanien Namen genannt worden.

2. Die mit dem Eönig von Schweden aufgerichtete Neutralität

ist von dem Eorftlrsten von Trier nicht gehalten, sondern den Eon-
föderirten aus der Festung Philippsburg grosser Schaden zugefügt

worden.

3. Die angeregte Neutralität ist bei den konföderirten Ständen

niemals gesucht worden.

4. Die Festung ist bereits eine lange Zeit von den Schweden

und den Eonfbderirten mit sehr grossen Unkosten blockirt worden.

Diese Bationes fanden in Paris bei Ludwig XIII. bezw. Bicheliea

selbstverständlich nicht die Beachtung, die sich die Eonföderirten er-

wartet haben mochten, und so bildete denn Philippsburg, das erst

') ^^'''Ifl- biezu der Kuntutierirtei) ftUind iiesulutiua über den 4. Hauptpunkt,

Chur-Tricr betielF., Beilage Ee.

Digitized by Google



Beiclustfidtiscbe Fohtik zur Zeit des Frankfurter Konvents etc. 281

am Januar 1034 vou dem tapfereu Bumberger infolge gänzliclieu

Mangels an Lebensmitteln au die Konfoderirten ausgeliefert wurde,

zwischen Frankreich und den Ueiibronner Verbandeten einen nimmer
za Buhe kommenden Gegenstand diplomatischer Unterhandlungen, bis

die entscheidungsvoUe Schlacht von liördlingen auch hierin eine

Wendung herbeü&hrte und die Fnmttmn an das Ziel ihrer lang ge-

hegten Wfinsche brachte. In den beiden übrigen BVagen, die der

Frankfurter EonTent anaser den hier angef&hrten noch su entscheiden

hatte, dem Ansuchen des Landgrafen Geoig Ton Hessen-Dannstadt

and des Pfiilzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neubnrg-Jfilich um Neu-

tralitätserklärung ihrer Gebiete, nahmen die städtischen Deputirten eine

30 zurückhaltende Stellung ein, dass von einem Eiufluss auf die Ent-

scheidung dieser Fragen — Gewühniug der Neutralität an den Land-

grafen von Hessen, Versagung derselben gegenüber dem PFalzgrafeu

von Neuburg — absolut keine Rede seiu kann. Die Städte folgten

hierin wie in so manchem anderen den höheren Ständen besw. dem
Beichskanzler selbst.

Den Eindiuck gewinnt man überhaupt, wenn mau die entschei-

denden Momente der sam Teil sehr wichtigen Verhandlungen des

F^kfarter Kon?ents yom Jahre 1633 noch einmal rasch an sich

orQberziehen laset, dass die Stande bezw. deren Abgesandte in den

Fillen, wo es sich um folgenschwere Entschlösse handelti mehr oder

weniger als Statisten erscheinen, während Ozenstiema als der alles

leitende Geist hervortritt, von dem nicht nur die fruchtbaren staats-

mÜLiuii^ciieu Ideen ausgehen, suudt-ru durch den dieselben auch fast

ganz nach freiem Ermessen iu die ihm notwendig scheinenden Bahnen

geWiti't wtrden. Nur iu einer Frage, der Kompensatiou des Magazin-

Zehnten durch eiue besondere städtische Steuer, vermochte der schail-

blickende schwedische Stautsmann trotz aller Bemühungen seineu

Willen gegen den der Städtevertreter nicht durchzusetzteu ;
gerade

diese eine diplomatische Niederlage Oxenstiernas auf dem Frackfurtir

Konrent sollte der Ausgangspunkt der spateren Niederlage und end-

lichen Auflösung der Heilbronner KonfSderation 'werden. Mit welchen

Gefllhlen mochten aber die kleinlichen Oppositionsgeister, die sich im

September 1633 der Erkenntnis dessen so hartnäckig verschlossen

hatten, was ihnen ein erleuchteter staatsmannischer Geist mit haar-

scharfer Deutlichkeit als Folgen ihres Starrsinnes vorausgesagt hatte,

L'i'Uiiu ein Jahr uach dem d. nkvvürdigeu 20. September li)33 die

scluiKicli vollen Vertrat^surtikel unterzeichnen, die ihnen La Orange als

BedinfiiD" für die nun unbediut^t nötige tVanzösisehe Hüte vorschrieb?

Der Erkenntnis, dass gerade durch das au falscher Stelle einsetzende

JUttlieUiiiKeii ISLIY.



Jobauucs MQller.

Sparsystom der süddeutscheu Keichi>stüdte Krankreich seiuera von alleu

danialigeu deutschen Patrioten klar erkauuteu Ziele .sich zum Meister

iu Deutschland zu machen", um ein ganz bedeutendes Stück näher

gerückt war, wird sich in den für die Protestanten so traurigen Sep-

teuibertagen des Jalires 1634 kein einsicbüger Städtebürger Süddeutsch*

Innds mehr haben entsiehea könDen.
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österreicli und der doutsche Bundesstaat.

Ein Beitrag zur deutschen Verfossungsgesctalchte (1848—1849).

Von

Hans V. Zwiedineok.

Zu den intcre.-.santesten Probleuieu der ueuesten deutschen und

österreichischen Geschichte zählt die Frage, ob die Gründuiig eiuea

deatschen Bundesstaates durch die deutsche Nationalversammlung im

EioTeniehmen mit deu deutschen FQrsten und B^rieningeu möglich

gewesen wäre. Sie hangt innig mit anderen Fragen znsammen, die

sich schwer beantworten lassen, ohne sn Mutmassongen Zoflncht zn

nehmen oder sich ganz von individnellen Anschauungen leiten sa

hissen. Baaa gehört die Frage nach der inneren Entwiddong des

Frankfurter Parhunentes, die Frage, oh es anzunehmen sei, dass die

Opposition und Obstruktion der demokratischen und republikanischen

Linken tou der monarchischen und konstitutionellen Mehrheit hätte

überwunden werden können? Sehen wir über von einem Zweifel in

dieser Kichtung ab und nehmen wir au, daas eiue bejahende Antwort

völli<r bereohtij't sei, so tritt uns sofort das (jsterreicliische Problem

Lösung heischend entgegen, das Verlangen nach einer Entscheidung

darüber, ob eine freiwillige Zustimmung Österreichs zuui Gageru^scheu

oder kleindeutschen Programm deukbar und möglich gewesen wäre?

Hiezu einige Beiträge von Zeitgenosses des ersten deutschen Par-

lamentes zn geben, ist die Bestimmung dieses Aufsatzes. Sie stammen

ans dem gr&flieh Meran'schen Archiv zu Graz, in das auch das Archiv

des Beiehsverwesers Erzherzog Johann Obergegangen ist. Der gegen-

wartige Besitzer desselben Se. Exzellenz Herr Dr. Johann Graf von

Heran hat mir gütigst gestattet, von dem Inhalte seines Arohives für

meine Darstellung der Gesehidite des Dentsdien Bundes und des

19*
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Franfarter Parlamentes Kenntnta zu uehmen; der Beiobtoai an Naeh-

richten, den es bietet, ist jedoch 40 groes, daes ich dort nnr auf den

kleinsten Teil davon hinweisen konnte. Es wird jeden£iUs in nicht

zu femer Zeit zu einer nmfiissenden und systematischen Teröffent-

lichuug dieser hervorragende Quelle fQr die Geschichte des 19. Jahr-

huuderts kommen müssen; bis dahin möchte ich jedoch einzelne Par-

tien stlbstüudig behandeln, durch die manche bis jetzt feststohende

Ansicht von der ^Notwendigkeit" der tatsächlich gewordeneu gewalt-

sameu uutioualeu iStaatenbilduagen erschüttert werden kann.

Unmittelbar nach dem Frankfurter Septemberaufstande, der durch

Anton von Schmerlings, des Ministerpräsidenten der deutschen Zentral-'

gewali, Umsicht^ Energie uud militärisches (Jeschick innerhalb 24 Stun-

den unterdrückt worden war, sah sich die deutsche Nationalveraamm-

lung in die Notwendigkeit Tersetzt von der bequemen und zu dea

Schönsten oratorischeu Leistungen Aulass bietenden fieiatung theore-

tischer »Grundrechte* zu der Eodifizirung des Wesens des kOnftigen

deutschen Staates, zur Auftäblung der Bestandteile des zu schaffenden

, Deutschen Reiches* überzugehen. Nun hiess es aus dem Nebel pa-

triotischer Wünsche und Hotlnungeu in die helle Wirklichkeit prak-

tischer Entscheidung herauszutreten uud die bisher bestandenen Ver-

hältnisse in neue Formen hinüberzuleiteu. Die ersten drei Paragraphe

des Verfassungsentwurfes, die der dazu berufene Ausschuss ausgear-

beitet hatte, enthielten bereits Bestimmungen, die mit dem Fortbestande

einer einheitlichen österreichischen Monarchie unvereinbar waren : m.iu

konnte sich nicht darüber täuschen, dass das Parlament sie entweder

abändern oder duss man davon abstehen musste, auch die deutschen

Kronländer des Kaisertums Österreich in den deutschen Bundeestaat

au&unehmen. £s wird allgemein angenommeut dass der PrSsideut

der deutschen Nationalrersammluug, Heinrich v. Ghigern, der er^te.

unter den deutschen Staatsmännern gewesen sei, der sich Ar Jie-

Trennung Österreichs von Deutschland entschied und das sogenannte

«kleindeutsehe Programm" entwickelte, dem sich später die Mehrheit

des Piirlamente.s uiischloss.

In einer formlosen Versammlung von etwa 'M) Abgeordneten, d;e

er abends zu sich geladen liatte, trat Gagern zum erstenmal offen der

von Schmerling und tlen n.sterreichern vertretenen Ansicht entgegen»

dass sich durch .Moditikatioueu' der vorgeschlagenen Paragraphe

«Vorn Keich" der Eintritt Österreichs in einen deutschen Bundesstaat

mit einer Volksvertretung ermöglichen lassen werde. „Es ist unserer

gpcossen Aufgabe nicht angemessen* sagte er, ,der Hauptschwierigkeit
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«iner deatiehen Verftnniig nnicblOnig ans dmn Wege zu gehen. Wir
wollen und tollen nicht eine venchiebende . and anstreichende Diplo^

maten-Yenammlnng sein, wir wollen und sollen eine konstitoirettde

Tersammlang sein. Konstitaireu wir also!* Und nnn zeiehnete er,

wie ein Teilnehmer jener Yersammlang, Heinrich Lanbe, berichtet, mit

wenig Strichen die zwei Notwendigkeiten f&r Deatschland, welche vor-

iSgen. Der Bondessftaat sei Ata* Deutsdiland eine Notwendigkeit und
— die Erhaltung Osteneicbs sei ebenfalls eine Notwendigkeit für

Deutschland. Es sei fidsch, falsch unter allen Gesichtupunkten, auf

•die ZertrQmmeruug Österreichs zu spekuliren. Aus alledem folge denn:

Österreich könne nidit in den deutschen Bondesstaat gezogen, werden,

und es müsse ein weiterer Bund mit Österreich gegründet werden.

Gagems Worte machten damals keinen tiefen Eindruck, man
wollte durchaus nicht glauben, dass man zu so schroffer Parteinahme

genötigt sein werde ; jedenfalls schien es — während FOrst Windisoh->

grifts sich erst anschickte das rebellische Wien zu unterwerfen Tsr-

firflht, das deutsche Yerfassnngsproblem so scharf zuzuspitzen, fest alle

seine Freunde rieten Qagern ab, seine Ansicht weiter zu entwickeln.

,Sein Druder Max in erster Linie. Später auch sein alter Yater,

welchem er eine Skitze uaeh Hornau hinausgeschickt hatte. Dieser

acbtzigj übrige Staatsmann kam zuweilen herein und sprach sich aus-

iührlich Qber die Idee seines Sohnes Heinrich aus. Er teilte sie nicht

und behandelte sie ganz unbefangen tadelnd als die eines Fremden.

Dieser Sohn Heinrich aber, das energische Element in der Familie,

hörte Dies und Anderes ruhig an und — blieb bei seiner Meinung*.

(Laube).

Zu derselbeu Zeit, als man in PVankfurt die Griiiulunjj; eines

deutschen Staatswesens noeli für gewiss Iiielt. in das anch die dentsch-

österreichisclien Länder aufgenommeu werden würden, als man das

Gagern'sche Progrramm noch gar nicht ernst zu nehmen geneigt war,

hatte sich ein österreichischer Diplomat bereits amtlich dahin ans-

gesprochen, dass es den österreiciiischen Staatsinteressen entsprechen

werde, die engere Verhinduug mit Deutschland aufzugeben und sich

mit einem Bündnisse zwischen beiden Staaten zu begnügen. Vom
4. Oktober 1848 ist die Staatsschrift datirt, die der österreichische

Bevollmächtigte bei der deutschen Zentralgewalt, Ferdinand Frei-

herr von .Meussheugeu'), au deu Leiter des Miuisteriumä des

>) Die Menwhengen gehOrsn seit der tweitsii Hftlfte des 17. JafaritnxidflrtB

jenen Osterreichischen Beamtenfamilieo an, die TOnnogsweise im auswärtigen

Dien-iite und in der Staatflkanzlei verwendet wurden. Franz Martin wurde am
10. Dezember 1Ü68 al« k. Heicbs-Ueferendar in der »deutschen Expedition* an^
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jLiiaaeni und des kaiserliehen Hanaei, Johann Philipp Freiheim von

Wenenherg, geriefatet hai Ihr Inhalt soll im Nachfolgenden groaaten-

teils dem Wortlaute nach mitgeteilt werden^).

Memorandum über die Stelluug Österreichs

zu der nenen Gestaltung eines deutschen Bundesstaates.

In der deuMien konstitntirenden NationalTeissmmlnng und von der

Journalistik wird immer nachdrücklicher darauf gedrungen, dass Österreich

Beine Stellung zu Deutschland ins Klare setze. Die hierauf bezüglichen

Anträge wurden zuerst durch die bekannte Erklärung de^ k. k. Ministe-

riums in der Wiener Zeitung v. 21. April «1. J. hervorgerufen, worin die

besondere Zustimmung zu jedem Beschlüsse der Bundesversammlung un-

bedingt vorbehalten und gleichzeitig bemerkt wurde, dass — insofern

XiCtzteres mit der Wesenheit eines Bundesstaates nicht Tereinbarlich er>

kaant würde, österreieh nieht in der Lage wftrei einem sobhen beizatreteo.

Dieser wohlbegrflndete Yorbehalt ftnd sogleidi Widerspruch im Yor^Fv»
lameut sn Frankfurt am 2n. April; jedoch ohne weitere Folge.

Als spftter am 18- Mai die deutsche konstitnirende Nationalversamm-

lung zu Frankfurt eröffnet wurde, und aus Böhmen kaum der achte Teil

der Abgeordneten erschien, auch die k. k. Regierung die Vornahme der

rückständigen Wahlen nicht betrieb, erhielt der Zweifel an Österreichs

kräftiger Verschmelzung mit Deutschland frische Nahrung; mit gleichem

Nachdruck wurde gegen dieses Versäumuiss und gegen das fortdauernde

(Ssterreichische Oeld-Ausfnhrverhot Seitens der NationalTerssmmlnng im
Wege förmlicher Beschlösse Yoxgegangen. Aus demselhen Gesichtspunkte

wurde von einer Frsktion die Feier der dem Beichsverweser darsuhna-
genden und von dem Beichskriegsminister auf den 6. Augast anbeniumtea

Huldigung der zum Bandes-Kontingent gehörigen kais üsterr. Truppm
als uTiLrenncrend und i\h ein Zeichen mangelhafter Anerkennung der proT.

Zentrulgewult für Deutschland dargestellt.

Der Gedanke eines Aufgehens des bundespflichtigen Teils
des Kaisertums Österreich in Deutschand suchte nicht nur in

der NationalTersammlung als eine politische Notwendigkeit hei jedem An-
lasse ToUe Geltung su erlangen, sondern er trat auch als ein zur Kcntro-

Tcrse gar nicht mehr zugelassener Grundsatz ans der Yerordnung der

Zentralgewalt vom 30. August flher die von den Begierongs-BeTollmieh-

tigten ihr gegenüber einzunehmenden Stellung deutlich her?or. Diese

gestellt, sein Sohn Franz Willn'lin, der die Herrachaft Thernberg erwarb und
Mitglied der deutschen Reichsritteihchail am lihein ward, bekleidete die Stelle

eioea Reichahofrats-Sekretftn. Frans Xaver (geb. 1798) war k. k. Ho^ uod
Ministerialrat im Minitterinm dei ÄoMem, Fetdixiand (geb. 1801) k. k. KSnunerer
und a. 0. Gesandter.

>) Das k. u. k. Staataarchiv in Wien besitzt die Originale dieses sowie des
«püter noch zu erwilLnenden Aktenstttckee nicht. Einer Mitteilung den Herrn
SektionBrates Job. Paukert zufolge weiBOn die Bestünde von Oktober bis Dezember
1848, sowie im ganzen Jahr 1849 in den deutschen und Bundes-Angelegeoheiteu
grosse LQcken auf.
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einseitige V'efügung stand in ottenbarem Widerspruche mit der oben er-

wähnten österreichisch. Miniäterial-Erkiärung v. 2 1 . April ; ja sie kann als

€911 faktiadwr SffmtlidMr Pkotost gegen diMellie bofarvBbtet w«rden. Aller*

dmga wild billiger Weiae anerkuint werden, daes die Zentralgewalt den.

Zweiok ihrer Binsetsong am aielierBten dnxeh ein aolches imperatives —
von der Qffimtlichen Meinung begünstigtes Vorsdireiten gegen dio Einzel-

fiegiemngen zu erreichen hoffen durfte nnd dass somit das Reiclisministe-

rium hiedurch den Erzherzog Reichsverweser auf den in die Zeitverhlilt-

nisse passenden Standpunkt führte. Auf der anderen Seite konnte das-

kaiserliche Kabinet stillschweigend sich bei seiner vorausgegangenen Ver-

wahrung des bisherigen Bestandes der Oesterreichiscben Souverainitäts Rechte-

amsomehr beruhigen, als die Central Gewalt ein proyisoriaches InsÜtut ist

und der Yorbehalt in der k. k. Miniaterial Erklftning aich aaf die definitiTe

Konatitnirong DentacUanda beaiehi Erat wenn dieae Lelstere aich in

einer Weise gestalten sollte, welche im Toraas mit aller Loyalität von
dem k. k. Ministerium ala die notwendige Veranlassung zum unvermeid-

lichen Austritte Österreichs aus dem deutschen Föderativverbande bezeichnet

worden ist; erst dann ist es ander Zeit, der eventuell erteilten Mahnung
eine praktische Folge 2U(reV>en.

Die jüngsten Ereignisse in dem »"»sterr, Kaiserstaate setzen die k. k.

Kegierung in den Fall, die von ihr um keinen Preis aufzugebenden Lebens-

liedbgongen dea Geeammtreieliea Offantlick danalegen. Im YoUaten Ein-

klänge mit dem % 1 der Konatitationaarknnde vom 25. April d. J.,

welker wGrtlich alao lautet: »Simmtliohe anm Oaterr. Eaiaerstaate gehörige

Lander Vdlden eine untrennbare konstitutionelle Monarchie*, ateht die offi-

zielle Erklärung, welche der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Wessen-

berg am 19. September auf dem Reichstag zu Wien unter dem Beifall der

Mehrheit dahin abgegeVten hat, dass es die Absicht der k. k. Hegierung

sei, unter gleicher Berechtigung aller Nationalitäten die Bande zwischen

Ungarn und dem Gesummtreiche immer fester zu schlingen. Gleichzeitig

wurde die ton dem k. k. Ministerium über diese Angelegenkeit unterm

31. August gefertigte Staataschrift verOfTentlicht. Ea wird darin, anter

Feathaltnng der pragmatlachen Sanktion, die Einheit der oberaten Staats-

lettung für alle Teile der Qesammtmonarchie als unverbrüchlicher Ornnd-

saAa bestätigt und der Beatand eines von dem österr. Kaisertnme ge-

trennten Königreiches Ungarn als politisch unmöglich bezeichnet.

öngeachtet dieser freimütigen zur rechten Zeit erfolgten Kundgebung

des kais. Ministeriums wurde von dem Verfassungsausschusse der d. konst.

Nationalversammlung soel>en ein Entwurf für die künftige poli-

tische Gestaltung Deutschlands gefertigt, welcher im ersten Ab-

aeknitte Aber daa Beich nnd anck im zweiten Abschnitte, der von der

Beickqgewalt handelt, mehrere fandamentate Beatimmnngen enthält, nach

deren Annahme von Seiten der NationalTeraammlnng ein Verbleiben Oater-

reichs im FöderatiT-Verbande mit Deuteehland unausführbar ist, ohne die

daterreicb. Gesammt-Monarchie in Trümmer fallen zu lassen. So heisst es

z. B. im § 2 des Entwurfes: ^Kein Theil des deutschen Reichs
darf mit nicht-deutschen Ländern zu einem Staate ver-

einigt seyn* und der ?; 3 lautet wie folgt: »Hat ein deutsches Land

mit einem nicht-deutschen Lande dasselbe Staatsoberhaupt, so ist das
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VerhftiiniB swiscben beiden Lindern nacli den Grunds&icen der
reinen Personal-Union zu ordnen*. Sohon allein wegen dieser

^.wei SRtze mü>sten die bisher zum <leut scheu Bunde gehörigen österrei-

cliiächeu i'roviuzen aus demselben ausscheiden; denn sie sind in geradem

Widerspruche mit der pragmatischen Sanction vom 19. April 1713, so

wie mit der Oeierreiehisehen Gonstiiations Urkunde vom 25. April d. J.

und mit der Znsammensetsong des dermaligen Reichstages xn Wien; ab-

gesehen davon, dass der österreichische Kaiserstuat aufhören würde, eine

Europiii^clH' rJrossmncht zu seyn. wenn er auf solche Weise gespalten und

die eine üäilte «lesselben der deutschen Reichs Gewalt so unterworfen wäre,

wie es der zweite Abschnitt des Entwurfs vorschreibt.

Sehr wahrMiheinlich wird aber die National Veraammlong diesem Ver-

fassongs Entwarf ebne wesentliche Abftndeningen ihre Znatimmnag erlbeilan.

Es «atsteht nun die Frage, ob das Ergebnis der hierüber ehenetens ba»

ginnenden Rerathungen ganz ruhig abzuwarten oder ol> es angemessen sei,

dass Oosterreichischer Sei^s. sogleich von der blossen Vorluge des Entwurfes

Veranlassung genommen werde, und eventuell für den Eall seiner Erhe-

bung nun Beichsgrundgeeetie den Anstritt Oesterreiehs ans dem Bande
anzukttndigen? Dieser letztere Sdiritt könnte wohl nidit einseitig von

dem k. k. Ministeriam, sondern nur im Einverständnisse mit dem oester-

reicbischen Keichstnge geschehen, dessen Mujoritiit sich ohne Zweifel lieber

tür eine Lostreunutig Oesterreichs vom reorgauisirten deutschen Bunde
als für den Anschluss unter den Bedingungen des Entwurfs entscheiden

wird. Es ist in Tennaihen, dass in diesem Sinne die InitiatiTe Ton dem
oesterreiehischen Beiehstsge selbst ergriffen werde. Wenn diess aber nichi

geschiebt, so scheint es räthlich, dass das k. k. Ministerium sich vorerst

passiv verhält; denn seine Erklärung vom 21. April steht fest und die

deutsche konstituirende National Versamujhing kennt somit alle Wechsel-

fälle, liimmt sie den Entwurf an, so liegt es am Tage, dass ihre Majo-

rität, ebenso wie die Miyoritftt ihres Terfhssangs Ansschusset den Aas-
tritt Oesterreichs wUl. Diese Frage wird zu Frankfurt nnd saWin
einen heftigen Fartheikampf benomifen; doch sind zum Theil die 0e-

müther auf den Ausgang vorbereitet, den die Einsichtsvollem seit längerer

Zeit als die wünschenswertheste Lösung der Verwickelungen betrachtet

haben; nämlich auf eine innige politische Allianz der öster-
reichischen Gesammtmonarchie mit dem neuen deutschen
Bundesstaat; alsdann wird die frühere Eifersucht Ftenssens gegen

Oesterreich wegfallen nnd im Interesse Beider ein aufrichtiges freund-

Hcbaftliches Verhältniss zwischen ihnen herzustellen sein. Preusaen würde

zwar von manchen Volksstämmen sehr ungern an der Spitze des Föderativ

Staates gesehen sein -. doch wird es früher oder später dahin zu gelangen

und sich dort zu behaupten wissen.

Die Nachtheile, welehe f&r Oesterreidi aus seiner Lossagnng rem
dentsehen FöderatiT-Staate herforgehen, lassen sioh in nachstehende Ponkte

zusammenfassen.

a) r>ie Ven'in'_'ernng, wenn nicht der gänzliche Verlust seines Ein-

flusses auch die Geschicke Deutschlands: um jedoch hiebei das Maass nicht

/u überschätzen, wird mau sich gestehen müssen, dass seit dem Bestehen

des deutschen Bandes die Einwirkung des kaiserliohen Osbinets von Jahr
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2u Jahr abgenommen hat; claas daher die Einbosse des Inne gehalyten

nicbi hoch anznsehlagen ist.

Und was den Entgang des bei der nenen Organisation Dentschlsnds

xa hoffenden Gewinnes an moralisehem und maieriellem Gewichte der Con-

curren/. Oesterreichs im Staatenhanse und im Volkshause des deutschen

Keiclies betrifft, so ist zu erwögen, dass zwar das Letztere beinahe zu

einem Drittheile nus üsterreichischen Abgeordneten best<'hen werde, dass

aber von diesen in ihren Abstimuiungon in keiner Fnige von Wichtigkeit

eine kompakte Masse mit Zuversicht el^vartet werden kann; ja dass bei

der Entscheidung nach bloss nummerischem Yerhältuiäbe auf einen Aus-

schlag der oesteireiehischen Stimmen über die künftigen deatschen Beichs-

aogelegenheiten weniger xn rechnen sein dflrfte, als in sonstiger Zeit auf

das Cbergawieht eines Yotnms des kais: oesterreiehischen Prlsidial-Hofes

in erheblichen Bundes-Angelegenheiten. Es scheint, dass frfiherhin, wo
über dergleichen die Gesamnitheit betreffende Fragen fast ausschliessend

die Regierungen die Be3chlus3nahme in der Hand hatten, es leichter ge-

wesen sein müsste, nach vorbereitender Cabinets Verhun-llung das. was

man im Ministerium zu Wien, als (»esteri eichisches Interesse erkannt haben

würde, in der Bundesver^sammlung durchzusetzen, ab es in Zukunft den

oesterreiehischen Mitgliedern des deutschen Beichstages tu Frankfurt ge-

lingen werde, sich vorerst Aber das, was das Beste der Osterreiehiseh-

deatschen Provinien erheisohtt selbst zn einigen and es dann auf dem
Beichstage mit Erfolg durchxnfiihren.

b) Mit dem Austritte Oesterreichs nus dem Bunde wird besorgt, dass

es allmählich den übrigen deutschen VolksstUmmen entfremdet werde und

dass sich die gegenseitigen Sympathien mindern müssen. W'enn es nicht

zu leugnen ist, dass diese fJefülils-Beziehungen in der neuesten Zeit, aus

Anlass des in Oesterreich stattgehabten politischen Umschwunges, leben-

diger geworden sind, so dürfte gerade in diesem Umstände eine Bürg-

schaft liegen, dass eine Lockerang dieser Bande weniger sn heftirehten

stehe, ab Manche glauben. wird nftmlich die Oldchheit der Yolks-

Mmlichen Institutionen, unter der Erwartung der Segnungen eines TOlker-

reehtlichen engen Bündnisses die I^nndschafl, welche aus der Nsmens-
Terwandschaft und aus den geschichtlichen Traditionen herrorgegangen

ist, erhalten und zur frischen Blüthe bringen.

c) Als eine Folge der Ausscheidung Oesterreichs aus dem dfutschen

Föderativ-Verbände, wird die Ueberhandnehmung des siavischen Elements

und die Unterdrückung der Deutsclien durch die Slaven in dem Kaiser-

staate vorhergesagt. Es ist schwer vorauszusehen, wie in dem Falle, dum
Oestarreich in dem deutsehen Bunde Terbleibt, und also den deutschen

Beichstag tu Frankfurt beschickt, die Beichsgewalt solchen ÜbeigriffiBii der

SlaTsn in Oesteirsich Einhalt zu thun im Stande sein wflrde. Wenn aus

den Torbandenen Erfahrungen ein Urtheil entnommen werden darf, so

kann daran erinnert werden, dass wiederholte Beschlüsse der deutschen

konstituirenden Nationalversammlung und wiederholte Aufforderungen der

provisorischen CeHralgewalt für Deutschland nicht einmal die Vornahme

der rückstandigen Wahlen in Böhmen zu bewerkstelligen vermochten. W^enn

man von Keichswegen nicht im Stande war, einem nur negativen den

Deutschen trotzenden Verhalten der Slaven in Böhmen abzuhelfen, wie
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liisst sich von »lorther ein wirklicher Schutz der Deutschen gegen positive

Handlungen der Slaven ausüben? Die Gewalt der Waffen lässt sich niclit

anwenden, ohne den schrecklichsten Bürgerkrieg herbeizuführen. Die ver-

trauensvolle Anrufung des Gerechtigkeitsgefühlei der slavischen Stämme
zur (ieltendmachong des Grundsatzes der vollkommenen Gleidtstellmig tXltir

Nationalitlten wfii^e einen beeseren Brfolg gehabt haben« wenn die nieht

genng ta beklagende Drohung mit der Sehlde des Schwerdten unterlassen,

worden wäre, die eine unselige Erbitterung erzengte und ein Verstündniss

erschweren musste. Der blutige Zusamraenstoss zwischen Ungarn und

Kroatien liefert den Beweis, dass der Slave für und nicht gegen das Recht

der Nationulitüt kämpft.

Efi wird gesagt, dass ein deatsehes Beieh ohne die bisher tarn deut-

sches Bunde gehörigen Oesterreichisehen Provinzen nicht schwer genug im
Enro{^chen Staatensysteme wiege, um allen fremden Regierungen gegen-

über eine Achtung gebieten ie Sprache führen zu können. Indessen z&blt

f'in Föderativ Staat von mehr als dreissig Millionen Seelen und mit einer

kräftigen Centraigewalt jedenialls zu den Grussmiichten; und wa) ihm durch

den Mangel einer organischen Verbindang mit dem halben Kaiserstaate

Oesterreich in der SteUnng zum Auslande entgeht, kann es durch eine

accessorische Vereinigung mit dem ganzen Oesterreich wieder gewinnen.

Zudem ist nicht zu vergessen, dass ein Dualismus der östen-eichischen

Monarchie sich in der neuen zur lebenskräftigen Entwickelung berufenen

Orgauisaiion Deutschlands viel hemmender äussern würde, als es bei dem
alten deutschen Bunde, der seine Wirksamkeit in engern Grenzen ein-

sehloss, der Kall gewesen ist. Als eine der bedenklichsten Folgen
des Austrittes Oesterreichs aus dem deutschen Föderativ Staate,

wird mit Recht die darüber entstehende und von Deutschland ans genährte

Unzufriedenheit eines T heiles der Bewohner der l)i-!her zum
deutschen Bundesgebiete gehörigen östeiTeichischen Provinzen zur Erwä»

gung vorgehalten. Hiegegen gibt es nur dn Mittel» nSmlich das konse-

quente Bemfihen, ihnen eine grossere materielle und politisehe Wohlfthrt

im österreichischen Bundesstaate zu verschaffen, als sie im deutschen

Bundesstaate geniesson würden. Eine Aufnahme der «"i^^trireichischen Ge-

sammtmonarchie in die deutsche Kuderation, weiche dann als mitteleuro-

päischer Bund bezeichnet werden müsste, ist aus Gründen der innern und
iuBsem Politik unmöglich ausführbar.

Die berfihrten Naehtheile, vrelche der Austritt der österreiehischen deut-

schen Provinzen aus dem deutschen Bundesstaate mit sich brlehte, würden
aber auch durch mancherlei damit verknüpfte V^ortheili- ersetzt; nämlich :

ai Knfhel.utig von den sehr bi'triichtlithen Bundeshisteii. als jährliche

Ueldmatnkukir Beitrüge zu dem Bau der Bundesfestungen, ihrer Unter*

haltnng, Approvisionirung, Stellung der Oamison und dergleichen. Diese

Ausgaben sind von Oestreich bekanntlich mit «nem Dritthml in decken.

Bei der kilnitigen Centralregierung Deutschlands werden die Reichslasten

bedeutend erhöht werden; die bereits beschlossene sehr starke Vermehrung
des Reichsheeres. die Bildung einer deutschen Kriegsmarine, die Dotirung

des Reichsuberhauptes, die Vertretung des Reiches nach aussen, die Er-

richtung eines Reichsministeriums, die in Aussicht genommene Anlegung

neuer Beichsfestnngen, Eisenbahnen, Häfen, Canttle, u. d. gL, die Auf-
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siellangen un<l Dislocationen mehrerer Reichstruppencorps, die unausbleib-

liche Nothweniligkeit eines Keichsanlehens, die Zinsenzahlung und noch

mancher andere Aufwand würden bei ihrer Kepartirung umso härter auf

Oesterreich drücken, als es nebenbei alle seine bisherigen Erfordernisse

des inneni und lassem Dienste« befriedigen mflsste, indem es dem Bei-

spiele der Ueinern Staaten in Aufhebung dieser oder jener, dorch Beiehs-

bdiOiden und Beichsanstalten entbefarlicb werdender Insütntionen nicht

folgen könnte.

b) Legt sich Oesterreich nicht die Fesseln an, in welche um der

wahren deutschen Einheit willen, jeder Einzelstaat sich fügen soll, dann

erlangt es seine vollkommene Selbstständigkeit, freie Bewegung
im Innern und nach aussen unter den durch ein Allianz-Verhtiltniss mit

Deulächlaud gegebenen Modifikationen, Autonomie in allen volkswirthicbaft-

Hehen Fragen, einen Meren Verband aller Bthlande, eine siehere Gewthr
für die Ansgleichang innerer Zerwfirfiiisse im Wege nnroittelbarer Ver-

stladignng der Yolksrepresentanten ans den yerschiedenen Stimmen am
C«ntralpnnkt der Hegiernng, ohne störende Einflüsse von anderwSrts und
endlieh die MSgliobkeit einer administrativen Bniwickelnn>( der Gesammt-
monarchie in ungehemmter Halm nach ihren eigenen Bedürfnissen und
Interessen, wie sie das tjesetzliche heimische Volksor^'an erkennt, ohne die

l&stige Bevormundung einer deutschen Reich^<versa^)ralun^^ welche sich

über dasselbe stellen will und doch nur zu einem Drittheil mit ihm
einerlei Ursprungs und zu ähnlicher Erkenntniss berufen ist.

In Anbetracht des eben Vorgetragenen dürfte der Entscblnss fUr

Oesterrdieh nicht schwer werden, dem im Entworfe des Verfaasnngsans-

schusses dargelegten FOd^tiv Verhaltnisse mit Deutschland d. 1. einem
wirklichen Bundesstaate zu entsagen [Folgt eine Erörterung

Aber die Form, in der diese Austrittserklärung abgegeben werden könnte].

Ein Protest der deutschen Nationalversammlung gegen einen ihr in

solcher Weise notitizirten Austritt Oesterreichs ist nicht zu gewilrti^en,

und wenn er wirklich erfolgte, ist er gegen eine solche Macht von keiner

praktischen Cunsequenz. Wird er erhoben, so liegt ihm vielleicht das

HotiT vom Grande, die foUe Freiheit des Austritts nicht anerkennen zu

wollen, und zwar ans der Ursache, um der zu schaffenden deutsehen Reichs-

gewalt Ton Tomeherein du Recht zu vindidren, die minder michtigen

R^erongen namentlich die königlich Niederländische und die küniglich

Dänische, wenn sie den Verband von Luxemburg, Limburg und Holstein

mit Deutschland, nach Oesterreichs Beispiel und unter Berufung auf dessen

Zulassung, lösen wollten.

Würde die deutsche Natirmalver^aranilung unter Bezugnahme auf de«

Artikel V. der Wiener-Schlussacte vorn lö. Mai 1820, welcher sagt: »Der

deutsche Bund ist als ein uuuuf löslicher Verein gegründet und es kann
daher der Anstritt ans diesem Vereine keinem HitgUede desselben frei-

stehen*, den Anstritt Oesterreichs nicht gestatten, so wäre dagegen zu

erwiedem, dass der alte Bund thatsächlich aufgehoben ist und dass es

nch nicht sowohl um den Anstritt aus demselben, als vielmehr um die

Weigerung bandelt, in ein neues Bundesverhllltniss einzutreten.

Was die auswärtigen Mächte betrifl't, so werden sie, als Mitcontra-

henten der Wiener-Congressacte und als Garanten der deutschen Bundes-
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«otef kanm EinwendungeD gegen Oestenmchs Austritt vorbringen; sie

könnten es gegen ihr Interesse linden, wenn das Gebiet des neuen cen-

tralisirten deutschen Reichs im Vergleiche mit jt'n«'m dos alten deutschen

Bundes on Ausdehnung gewänne, nicht aber, wenn es verkleinert wird.

Und wenn sie den Austritt Oesterreichs nicht stillschweigend hinnehmen,

80 gesehieht es sicher weniger der Sache wegea^ als TieUnehr wegen der

Form, um nSmlioh das von ihnen behauptete Secbt der Mitsprache hm
allen Änderungen des europfiischen Staaten Sjatems anch bei dieser öe-
iegenheit in Anregung /u bringen.

Endlich das oben empfnblene Anerbieten Oesterreichs zum Abschlusa

einer politischen Allianz mit Deutschland anlangend, so dürften die we-

sentlichsten Bestimmungen eines solchen besser mit der provisorischen

Centralgewalt im Einverstilndiüsse faiit der konstitairenden KationaWer-

sammlung, als erst mit der künftigen Reichsgewalt durch besondere Be-
vollmächtigte zn verhandelnden Traktat», sich auf folgende Ponicte

strecken.

Erstens. Ein Schutz und Trutzbüuduiss tür alle Kriege, mit Aus-

nahme eines Eroberungskrieges.

Zweitens. Gegenseitige Oarantimng des Territorialbestandes.

Drittens. Zusage militilrischer Hülfeleistungen bei Bahestörungen

in den GrSnzbezirken auf Requisition der Kaiserlichen Begiemng hei der

deutschen Reichsgewalt und umgekehrt.

Viertens. Auslieferung der beiderseitigen Verbrecher, sowohl der

gemeinen, wie der politischen, auf vorausgängiges Begehren.

Ffinftens. Forlbestand des Hilitareartells, welches unter sämmt-
lichen Bundesstaaten wegen Auslieferung der Deserteurs vereinbart worden ist.

Sechstens. Voll/ugskrnft aller civil- und crimioalgerichtlichen

Urtheile der Justizbehünit n des andern Theiles.

Siebentens. AutrechtbiUtuug der Tbereinkunft, welche von üestor-

reidi mit den übrigen deutschen Regierungen gegen den Nachdruck, mit-

telst eines Bandesbesohlnsses getrofiSan worden ist

Achtens. Das Becht der vollen Freizfigigkeit der beiderseitigen

Staatsangehörigen au? einem ehemaligen oesterreichisch-deutschen Theile

<les früliern liunriesgebiets in das deutsche Iteichsgebiet und umgekehrt
nach erlüUter Militürptiicht.

Neuntens. Fortbestand der Fostconvention, welche Oester-

reich -gemeinschaftlich mit den meisten Übrigen deutschen Begiemngen
abgeschlos<eu hat und insofern das neue Reichspostinstitnt eine Hodific»-

tion derselben erheischt, eine (•nts])rechende VerstUudigung.

Zehntens. Fortdauernde Gültigkeit aller von Oesterreich mit den

deutschen Regierungen eingegangenen Schitfiahrtsverträge, und gegenseitige

Zusage einer Gleichstellung d^r öesterreichischen und der Beichsflagge auf

den flüssen in den beiderseitigen Gebieten, namentlich auf der Donau,

desgleichen auf den Can&len und in den Häfen.

Elften 3. Anerbieten zur Unterhandlung eines Handels und Zoll-

traktats nach dem Grundsätze der möglichsten Gleichstellung der beider-

seitigen Tarife, insbesondere einstweilige Erleichterung des Griinzverkehrs

und sorglUltigste Reaufsichtigung und Verhinderung des Schmuggels nach

dem Gebiete des anderen Theiles.
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Zwölftens. BinrinmuDg der von der deataeben konstitoiTendeik

yationalverBammlnng aUen Deatechen TerbÜrgten Gmndrechte an alle

OBteneicbischen StaatsaDgehOrigen, in den bisher im dentscfaen Bunde be-

grifl(en gf ^^esenen Provinzen unter der VoraoMetzung, dass diese Grund-

rechte mit den von der kaiserlichen Regierung unter lei,nslativer Mitwir-

kung des üsterreicbischeu Beichstages erlassenen Besiimmnugen nicht im
Widerspruche äteben.

Ausser diesen Stipulationen könnten noch einige Andere in den

Traktat über die künitige Stellung Österreichs zu Deutschland aufgenommen
werden, je naehdem sich die gegenseitige Bereitwilligkeit hiexa erme8»en

Hesse.

Die Frage, ob Oesterreich bei seinem Anstritte ans dem deutschen

FöderativeVerbände eine Liquidation und Rückforderung seiner für den

Bau der Bundesfestangen Ulm und Rastadt eingezahlten Mutrikular-Geld-

beitröge, wovon der eben jetzt föllige und bereits angekündigte eine halbe

Million Gulden übersteigt, versuchen sollte, würde einer besonderen Er-

wägung unterzogen werdi n müssen. Sie wird hier nur der Vollständigkeit

wegen nicht unerwähnt gelassen.

Nachtrag.

In dem soeben im Druck erschienenen Entwürfe der zwei ersten Ab-
schnitte der dentechen Beichsrerfassuog ist ein you der Minorität des

Yerfassungs-Aussehnsses zu § 2 vorgeschlagener Zusatz enthalten, welcher

also lautet:

»Insofern die eigenthümlichen Verhältnisse Oesterreichs die Ausfüh-

rung des § 2 und der daraus abgeleiteten Paragraphen hinsichtlich des-

selben nicht zulassen, soll die angestrebte Einheit und Macht Deutschlands

im grösst möglichen Muasse durch den iunigsten Ansehluss Oesterreichs an

Deutschlund im Wege des Völkerrechtlichen Bündnisses zwi-
schen der Beichsgewalt nnd der oesterreichischen Begie-
mng ersielt werden*, (llflhlfeld, Detmold, Botenhahn, Lasanlx).

Durch dieses Amendement ist die Erörterung und Erledigung der

Frage über das fernere Verbleiben der östen-eichisch-deutschen Provinzeu

in dem deutschen Föderativ-Verbände oder deren Austritt aus demselben

sehr erleichtert.

Frankfurt &.|M. am 4. October 184S.

Ferd. Mensshengen m. p.

Minister Wesseuberg hat sich, soviel ich aus seiner Korrespondenz

mit dem Erzherzog Keichsverweser beurteilen kann, mit dem Meuss-

heugen'schen Memorandum nicht bebr eingehend be^chüttigt. Er ver-

sprach sich tiberhaupt seiir wenig von der deutscheu Nationalver-

sammluog und erwartete als Ergebnis der dentacheu Bewegung nur

eins Beform der alten Bundes-Verfassung, also das Fortbestelieu de»

Staatenbundes anter österreichischer FQhmng. Anders schien sich das

Ministerum Felix Sehwarzenberg zur Lösung der deutschen
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Verfassungsfrage stellen zu wollen. Der darauf Bezug uehmende Teil

<ie8 sogenannten Kremsierer Programmes, d. h, der ara 18. November

vor dem Reichstage in Kremsier vom Fürsten Schwarzenberg abge-

gebenen Erklärung lautet: „Nicht in dem Zerreissen der Monarchie, nicht

in ihrer Schwächung liegt die Krüttigung Deutschlands. Oesterreichs

Fortbestand in staatlicher Einheit ist ein deutsches wie ein europäi-

sches Bedürfnis. Von dieser l berzeuguug durchdrungen, gedenken

wir der natürlichen Entwickelung des noch nicht vollendeten ümge-

staltungsprozesses entgegenzusehen: Erat wenn das verjüngte Oester-

reich und das verjüngte Deutschland zu neuen und festen Formeji

gelangt sind, wird es möglich sein, ihre gegenseitigen Beziehungen

staatlich zu bestimmen. Bis dahiu wird ÜBterreich fortfahren, seine

Bündespflichten treulich zu erfüllen'.

Es kann wohl kaum behauptet werden, dass in diesen Sätzen

«ine Zurückweisung des Gagern'schen Programmes liegt, man war

yielmehr durchaus berechtigt, darin eine Zustimmung zu der Bildung

•eines deutschen Bundesstaates ohne Mitwirkung Österreich zu finden.

Worin hätte denn sonst die natürliche Entwickelung bestehen sollen,

aus der ein „veijQngtes Deutschland", dem ein .verjüngtes Österreich

^genüberstünde, hervorgehen würde? Die «Allgemeine Zeitung"

Tom 3. Dezember hat Schwarzenberg daraus einen Vorwurf gemacht,

•daas seine Rede die Annahme gestatte, Österreich wolle auf jede Teil-

nahme an dem Wiederaufbau Deutschlands verzichten. Schwarzenbergs

Note an Mensshengen vom 28. November konnte nur dazn beitragen,

^tiese Auslegung des Programmes von Kremsier zu bekräftigen. ,Weit

•entfert* heisst es darin, , Oesterreich Deutschland entfremden zu wollen,

sind wir vielmehr bereit mit der Ileichs-Zentrul-Gewalt Hand in üand

SU gehen und. was das künftige staatliche Verhältnis zu Deutschland

anbelangt, der £ntwicke1ung der beiderüeitigen inneren Zustände in

keiner Weise vorzugreifen*.

Es kann dah' r nicht aulfallen, dass man auch im Auslande und

selbst an fremden üöfeu sich mit dem Gedaukeu vertraut gemacht

liat, Österreich als aus dem engeren Verbände der reindeutschen

Staaten geschieden zu betrachten, und dass die Note der österreichi-

schen Regierung vom 28. Dezember, mit der gerade die entgegen-

gesetzte Politik eiugeleitet wurde, gerechtes Erstaunen und lebhaftes

Bedauern hervorgernf<>ii hat. Dies äussert sich auch in einem Schreiben,

das der Prinzgemahl von England, Herzog Albert von Coburg
aus diesem Aulasse an den Erzherzog Beich&verweser gerichtet hat.

Dio 1)t iden Fürsten standen seit Langem in freundschaftlichem, brief-

lichen Verkehr, es vror daher gar nicht auffallend, dass Prinz Albert
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sich gedr&ngfc fühlte, seine Aiuioht in der deatachen Ver&Bsnngsfhige

dem Enheisog mitzuteilen. Es war ja schon wiederholt dnieh Yer-

nuttelnng des Fürsten Karl ^on Leiningen, des Schwagers und Vetters

•des Prinzen geseheheu, der als Präsident an der Spitze des ersten Beichs-

ministeriums gestanden war. Prinz Albert beschäftigte sich seit dem

März 1848 eifrig mit den Vorschlägen zur deutschen Verfassung uud

hatte selbst den sogenannten Leiuingen'»chen Entwurf beeinflusst. Er

tritt nun sehr entschieden für die „Kleiudeutsche" Kichtung ein und

sucht dem Erzherzog in einer läugeren Auseinandersetzung klar zu

machen, duss Österreich sich zu seinem eigenen Vorteil auf demselben

Standpunkt stellen könne.

(eigenhändig)

Prinz Albert an Erzh. Johann. Windsor Castle. Januar 7. 1849.

Gnüdigster Erzherzog und Reicbsverweser!

Ich erlaube mir Eurer Kaiserlichen iioheit ein kleines Mumoruuduu«

zu übersenden, in welehem ioh meine Ansichten Uber die Stellung Oesler-

reichs zu Dentsehlsad auegesprochen habe. Diese FTige ist so überaus

wichtig und ihre glfickliehe LOsnag so nnumgftngliche Vorbedingung zu

der glücklichen YoUendung des grossen vaterländischen Gebäudes, welches

unter Ihrer Leitung orichtet wird, dass Sie es begreiflich finden werden,

dass nuch ich den regsten Antheil nn derselben nehme und gwade Höchst

Ihnen raeine mir gebildeten Ansichten vorlego.

Von Herzen lassen Sie mich Ilinen Glück zu dem glänzenden Um-
schwünge wünschen, welcher in den Uesterreichischen Verhältnissen in der

letzten Zeit stattgefunden hat. Möge unter dem jungen Kaiser, einem

ihaikrilftigen Ministerium und bei den herrlichen Eigenschaften und der

Traue der Armee nun auch Ungarn schnell beschwichtigt werden und die

Armee bald als ein starkes Ganze dastehen. Mit meinen besten Wünschen
fär Ihr persünliches Wohl bei dem Wechsel des Jahres Yerbleibe ich

gnädigster Beichsverweser

Eurer Kaiserlichen Hoheit

treu ergebener

Vetter

Albert.

Beilage.

Oesterreich und Deut^^chland befinden sich gegenwärtig in einem

t*hergnng3zustand, in welchem e?: von der Uussersten Wichtigkeit ist, den

neuen Formen, die sich bilden sollen, von vorneherein ihr Verhältnis an-

zuweisen und ihre freie (iestaltung zu sichern.

Dass Oesterreich an der Ik'wegung. durch die D e u t s c h 1 a n d

nach einer neuen Einheit ringt, nicht Theil nehmen kann, ohne zu

Grunde zu gehen, bat es, nach blutiger Erfahrung, selbst erkannt, und
das 8chwarzenbeig*sche Programm, das sich die Aufgabe stellt, Oesterreich

ansseUiesslich nach oesterreichischen Interessen und auf ausschliesslich

oesteneiclusche Weise zu regeneriren, ist der erste offene Act dieser Er-
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kenntais geworden. Diese Erkl&rang bat dann, als Eeho, eine in Frankfoit
hervorgerufen, nach der auch Deatachland auf ausschliesslich dantaeh»

Wei:fe neuhergestellt, und es sodann den beiden verjüngten Beichea toar*

behalton sein soll, eine fe.^t aneinanderlehnemle Stellung einzunehmen.
Siiwcit hanik'lteu beide Theile vollkommen recht; nun aber besraim

das Uuirrhte, nähmlich eine gewisse üusicberheit in dem Benehmen Oester-

reichs, das, wie es scheint, sich nicht überwinden kann, das bereits auf-

gegebene DeataeUuid wirklieh fahren zu lassen, und, am es auch femer
an sich gekettet an halten, ee anf dem Wege seiner Veijüngung anfrn-

halten trachtet.

Es frftgt sich nun: handelt Oesterreich weise bei einem solchen Be-

streben? Ist es für dasselbe vorteilhafter, mit dem ehemaligen — aa
seiner Wiederi^'elmrt gewaltsam gehinderten — Deutschland das alte Ver-

hältnis fort zu setzen oder mit dem verjüngten in ein neues zu treten?

Ich bin entschieden den Meinung, dass das leti&tere dtr Fall ist, und
zwar aus folgenden Gründen:

1. Da9 Fortbestehen Oesterreichs in Deutschland würde den Kege-
nerationsprozess beider Beiohe Terderben, and dareh das

Unbefriedigende der erlangten Erfolge den Orond la neaen BoTolationen

legen. Diese aber würden jedeniills Yiel gefUirlicher Ar Oesterreich ala

für Deutschland sein, weil sie hier, dem trorherrschenden und volkstAm-

liehen Triebe nach Einheit gemäss, bloss gegen einzelne Institutionen, in

Oesterreich aber, dem vorberrsthenden Triebe der National verschiedenh- it

zufolge, gegen den Kurtbestaml des Gesjunmireiches selbst gerichtet seyn

wünlen. Dort würden sie einigen, hier aber auflosen.

2. Um so schneller Deutschland Luft gewinnt, seine neue Einheit zu

YoUenden, am so nseher and mächtiger wird aach die Bückwirkung aof

die Sinigong der oesterreichiscben Monarchie sein and am so rascher

wird zogleieb für diese in dem Nachbarreiche ein krttftiger Bande^genosse-

g^l^ äussere Feinde ei wachsen.

3. Der Mangel eines solchen natürlichen Bundesgenossen gerade in

dem gegenwärtigen crilischen AnrrenbliLke würde Oesterreich höchst wahr-

scheinlich zwingen, sich auf RusshiU'i /.u stützen und ^omit dasselbe zu

einer Politik zu weisen, die 'len wesentlichsten Zwecken seiner geschicht-

lichen Stellung und Bestimmung geradezu entgegen gesetzt ist.

4. Oesterreich, wenn es ein ungebrochenes Ganze bleibt und ala

' solches xa Deatschland ia ein freies BundesYerhältnis tritt, wird aof das-

selbe mit seinen ToUen seohsonddreisbig Millionen einen viel stärkeren

Einflass ausüben kOnnen, als wenn es nar mit einem Theile seines Lftnder-

bestandes und mit nicht mehr als zwölf Millionen seiner Bevölkerung (von

denen übrigens beinahe die Hälfte undentsch ist) an Deatschland ge-

bunden bleiVtt.

Aus diesen (Jriiuden tflaubc ich. ist es Oesterreichs drin^'en le Pflicht

durch ein rasches Entgegenkummen auf dem von Deulscldand vorgeschla-

genen Wege dieses von sich, wie sich von Deutschland frei zu machen,

und sich entschlossen za zeigen, von der in dem Sehwartenberg'schen

Programme gegebenen Erklämng nun aach sämmtliehe Conaequenzen auf

sich zu nehmen. Jeder Tag, den Oesterreich die von ihm in dieser Frage

gegenwärtig beobachtete Halbheitspolitik erlängert und fortführt swiseben
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seinen wirklichen oesterreichischen und seinen eingebildeten deutschen

Interessen auf beiden Schultern zu tragen, ist ein neues Hinderniss in

die Entwickelung beider Reiche geworfen. Nach der Pflicht, sich selbst

neu herzastelleo, giebt es sowohl für Oesterreich als für Deutächiand keine

diingaidore und ntther liegende als die, mit dem Nadibemietie ein krtlftiges

Bandesmhiltnia einzugeben.

W. C. lyi. 49. A.

Als der in Kremtier tagende erste österreiehisclie Reichstag nocK

Tor dem Absehlnsse der von ihm beratenen YeriasRuug aufgelöst und

am 4. März 1849 dieSchwurzenberg-Stadion'sche Verfassung

durch ein kaiserliches Patent eingeführt worden war, die mit Ausser-

achtlassung aller zurechtbestehenden Laudesverfassungen und staats-

rechtlichen Vertrüge ein einheitliches Kaisertum Österreich mit einem

auch Yon Ungarn und seinen Nebenländem zu beschickenden Ge-

sammtreichsrat schuf, war der Eintritt der deutsck-österreiciiischen

Lander in einen deutschen Bundesstaat unbedingt ansgescblossen. Die

Folge davon war, dass die Gagern'sche Partei sowohl ans dem konser*

valiven, wie ans dem liberalen Lager neuen Zuwaohs erhielt^ dass

Schmerling seine Entlassung als erster Ssteneiehiseher BeTollmfidi-

tigter einröchte und dass der Abgeordnete Brofessor Welcher von

Freibnxg, der bis dahin der FOhrer der Grossdeutsehen gewesen war,

in die Worte ausbrach: «Jetst ist Österreichs Ausschluss fertig, jetzt

muss jeder Patriot in der Übertragung der erblichen KaiserwQrde an

die Krone Preussen die Kettung des Vaterlandes suchen". Tags darauf,

am 12. März brachte er die Anträge ein, von denen die Beendigung

des deutschen Verfassungswerkes ausging. Punkt 2 verlangte die

Annahme der gesamten deutscheu Reichsverfassung, sowie sie nach

der ersten Lesung mit Berücksichtigung der Wünsche der Regierungen

vorliege, durch einen einzigen Gesamtbeschluss der National-Versamm-

lung, Punkt 3 übertrug die erbliche Kaiserwürde dem Könige von

Preussen, Punkt 6 lautete: Se. Majestät der Kaiser von Österreich als

FOist der deutsch-österreichischen Lande und die s&mtlichen Bruder-

tttmme in diesen Ijanden, einzeln und vereint, sind cum Eintritt in

den deutschen Bundesstaat jetst und zu aller Zeit eingeladen und auf-

gefordert Punkt 7: Die deutsche Nationalversammlung legt gegen

ein etwa von der Regierung der deutsch-Ssterreichisdien Lande oder

Ton diesem Lande selbst beanspruchtes Recht, TOn dem deutschen

Vat<?riande und aus der von seinem Gesamtwillen beschlossenen Ver-

fassung auszuscheiden, für alle Zeiten feierlichen Protest ein. Punkt 8.

Sie ist aber bereit, so lani^e einer definitiven Verwirklichung des völ-

ligen Eintritts der deutsch-österreichiscben Lande in die deutsche

MülMluiMi XXIV. 20
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BmehiferfSuaang noeh Schwierigkeiten im Wege stoben loUton, die

beetohenden nationalen brOderliehen Yerbiltnine, jedoch nnbeaehadet

der Selbständigkeit der deatschsp Beichs?erfoasong, an erhalten. Einen

praktischen Staatsmann mnssto es leisen, für diese Gesinnungen, die

on Wdcker TÖUig gcstaltloe in die Diskussion geworfen wurden,

eine diplomatische Form zu suchen, also die .weitere Veibindnng*

ausrobanen, die das Teijüngto Osteneieh mit dem nun konstitoirten

Deutschland staatnrechtlich Tereinigen wfirde. Dieser Au%abe bat sieh

Fraherr t. Mensshengen unterzogen, der den .Entwurf eines

Planes fttr einen FdderatiT-Yerband Österreichs mit
einem deutschen Beichsk5rper* am 14. MBrs an den Forsten

Schwanenberg einsandte. Er bildet einen Stsatsfertrag, der swisohen

dem Kaiser Ton Osteireich und dem Enhersog BeiehsTerweser absn-

schHessen wäre. Darin wird soerst erklärt, dass der Kaiser Ton

Osierrdch dem .Deutschen Beiohe* Torlaufig nicht beitrete. «Ein

spftterer Eintritt wird jedodi «einer gegenseitigen Übereinkunft Tor-

behslten, insofern derselbe durch Abänderungen in der Beichsyeifessung

oder in der Organisation der österrochischen Qesamtmonarchie aoa-

fldubar werden sollte*. Die Bundesakto Tom 8. Juni 1815 und die

Schlossakte vom 15. Mai 1820 erlSsdien. Nur wenn die neuen

Bundeegesetae nicht ftr alle Toi^ommenden Fälle ausreichen würden,

könnte .in den sie erganaenden alten Bundesbesehlllssen subsidiarisch

das Mittel sur Yerstindigong zu suchen sein. Der Kaiser um Oster^

reich wird Garant der Yer&ssnng des deutschen Beichs. Die gemein-

schalUiehen Angelegenheiten werden in einem Bundesrat Terhandelt,

in diesen entsendet Österreich 15 Yertreter (den vom Kaiser lu er-

nennenden Präsidenten, 4 Begierungsberollmächtigte, je 5 Yertreter

der bttden Kammern dee Beichstages) das deutsche Boich 16 Yer-

treter (6 Bevollmächtigte des Beiehsrate, darunter den Yisepräsidenten,

1 preusischen, 1 baizisclien Yirilisten, 5 Abgeordnete des Staaten-

hauses, 5 des Yolkshanses) INuiemark 2, Niederlande 3 Yertreter, so

dass der Bundesrat aus 35 Stimmenden bestflnde. Sein Site ist Wien.

Gegenstände der Yerhandlung des Bundesrates sind: AusbUdang der

Bondesver&esang, Ergänzung der Bundesgesetsgebung, Erledigung der

Militärangelegenheiten, Ausschreibung der Bundesmatrikularbeiträge,

Bichtigstellong des Bundeskassenwesens, gemeinnüteige Anordnungen,

wosu jedes Mitglied einen Yorschlsg au machen befugt ist, aUmählige

Beseitigung der Zollschranken zwischen dem deutschen Beiehe und

den deutschen sowohl ab auch nichtdeutschen Ländern seiner Bundes-

genossen ; Einleitung zu einem gemeinschaftlichen MOns*, Maass- und

Gewichtsystem; Gleichstellung der Post- und Eisenbahneinrichtungen;
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Erleichterungea des Verkehrs; Vorsorge für Auswanderungen und

Kolonisation. .Das Präsidium und Vizeprüsidium nebst einem aus

fünf Mitgliedern bestehenden Ausschusse des Bundesrates sind per-

manent, um die nnanfiifthiebbaren Geschäfte zu erledigen und proviso-

riflche Beschlasse zu fassen nach Analogie des in der dentschen Biinde«-

TersammluDg Qblich gewe;i«nen Verfahrens*.

0M Bnndesmil^Ueder gnrantiren sich gegenseitig ihre fiesitrongen,

sehQtMn sieh gemeinsam gegen Angriffe nnd dflrfen sich selbst nnter

keiaem Vorwaade bekriegen. Das Becht des Krieges nnd Friedens

wird nicht yom Bandesrate sondern nor yon jenen SonverSoen oder

deren BeroUmichtigten ansgeflbt, die es besitMn, also hinsiehtlioh des

dentschen Reiches Tom Birektoriam; sie bilden die Bundes-, Kriegs-

und Friedenskonferenz. Wenn das Bundesgebiet von einer auswärtigen

}dacht feindlich überfalleu wird, tritt sofort der Stand des Kriege^

ein. Die vom Bundesrate in Gemässheit der Bes»chlüsse der Bundes-,

Kriegs- und Friedenskonferenz ausgesprochenen Kriegserklärung ver-

pflichtet sämtliche Bundesglieder zur unmittelbaren Teilnahme an dem

gemeinschaftlichen Kriege. Österreich, Dänemark und die Niederlande

werden ihre Kontingente in demselben liaasse erhöhen, als es im

deutschen Beiche nadi den Bestimmongen seiner WehrrerlMsnng der

Fall sein wird.

Bs ist nieht aosgesehlossen, dass ein Bondessiaat, der sngleich Be-

ritaungon ansserhalb des Bundes hat» ftr sieh allein, als ennypüsehe

Macht einen Kri^ führt, der nicht als Bondeskrieg erUXrt wird. Der

wllrde anch den Übrigen Bnndesgliedem ganz fremd bleiben, nur wenn
das lombardisch-yenetianische Königreich von einem auswärtigen Feinde

augegri£fen werden sollte, verpflichtet sich die deutsche Keichsregierung,

.in Anbetracht der aus einem solchen Einfalle auch für die Südgrenzi*

Deutschlands entspringenden Gefahr und in Übereinstimmung mit der

im Jahr 184n unter allen deutschen Bundesfürsten erfolgten eventuellen

Vereinbarungen", ein Hilfskorps von 50.000 Mann zur Yerrugung des

Kaisers Ton Osterreich zn steUeo, ohne dass dafilr irgendeine Yer-

g&tung angesprochen werden kann.

Der leitende Grundgedanke des Bandes ist die Anfrechthal-
tnng des europäischen Friedens, der durch Beitrittserklärungen

anderer HIchte nnd die dann ermfigliehte allgemeine fintwaffinong

gesichert werden soll. Für die Austragung Ton Streitigkeiten unter

den Bnndeagliedem wird ein Bundesschiedsgerieht eingesetat,

dessen Znaammenaetenng zwischen dem Kaiser von Osterreich, den

Königen TOn Dänemark und Niederland und der deutscheu Reichs-

regierang auf Gruudiags einer angemessenen Stimmenverteilung in der
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Wdse sa geschehen hat, daes dem deatechen Beiehsgeriehte mne be^

atunnite Amwhl Ton Bichtem Beitens der anawr dem deatschen Beichs-

Terbande riebenden finndesmitgUeder beigeordnet wird. .Über die

Eompetens und das Yerfidiren dieses Bnndessehied^geriehtes nnd Ober

die YoUziehnng seiner Urteile wird dnreh den Bundesrat bei seinem

«rsten Znsammentritt ein.BeiGhliiss gefiust werden.

alKe Anbahnung eines stofenweisen allniShligen Übergangs des

dentsdien Bundes in einen mitteleuropäischen Staatenbund,
in welchem auch die ansserdeutschen Landesteile der (teterreichisehen

Gtaamtmonarehie Fiats greifen würden, bleibt der Erw ägung anheim-

gegeben und wenn zur AusfUhruug dieses Gedankens der sehiddidie

SSsitpunfct -eintrüti wird hiebei Ton dem Omndsatxe auszugehen sein,

dass in dieeem Falle der Bundesrat aus den ausserdeutsehen Elementen

des österreichischen Boehstagee und mit einem oder mehreren Sster-

reicfaischen Begiemngsorganen sn verstSrken sein werde*.

Der Vertrag, der im Ganzen 29 Paragraphe entbfilt, erbreitet

sich ausserdem Uber das YerhSltnis der Bundesgesandtschaften und

der Gesandten der Binzelstaaten, auf das Konsularwesen, die Einrieb*

tung der -Matrihilanlagen und der Bundeshassen, die ebenfidls nach

"Wiea verlegt werden sollten, auf die Bildung einer gemeinsamen

Kriegsmarine nnd den formellen Ausgleich awischen den in Kraft

stehenden BundesbesehlOssen des alten und den au&ustellenden Be-

stimmungen des neuen deutschen Bundes^

Es mag im Einielnen an diesem Entwürfe manches auaaustellen

sein, im Ganzen macht er nicht den Eindruck einer Utopie, denn er

knüpft aberall an die bestehenden, realen Yerhiltnisse an und legt

keiner der Machte, die sich damit zu besehiftigen gehabt hatten, un-

erschwingliche Opfer auf. Dass namentlich für Osteneieh ausser-

ordentliche Vorteile auB der Aktirimng des weiteren deutschen Bundes

entstanden waren, wird sich kaum bestreiten lassen. Hat Mensshmigen

dabei auch ein einheitliches, konstitutionell regiertes Kaisertum im

Auge gehabt, wie es durch die Ererasierer oder die Schwarzenberg-

Stadion'sche Verfassung hätte geschaffen werden sollen, so war die

xentralistische Staatsform doch durchaus keine unbedingt notwendige

Vorbedingung für das ganze Abkommen, dieses Hesse sich auch den

Verhältnissen anpassen, die später tatsächlich erwachsen sind.

Die Annahme und Durchführung des Bundesgedankens, dem

Mensshen^en eine sehr deutliche und bestimmte Verkörperung verliehen

hat, hing aiii^schliesslich von der österreichischen Regierung ab. Der

Kweite Uauptpaziäzeut, der König Friedrich Wilhelm IV. von
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1' r e u s 8 e n hätte nach den genügend bekannten Dispositionen eine iu

diesem Sinne ausgearbeitete und von Österreich eingebrachte Vorlage

mit Begeisterung aujijenomineu. Auch die deutsche Nationalversamm-

lung würde sich, wenn auch nach unendlichen Redeschlachten, dem

einmütigen Antrage der (irossnuichte, denen alle Kleinstaaten unbe-

dingt F(tlge ^'eleistet hätten, endlich unt^r-rworfeu haben. Die gau/e

, Weidenbusch-Partei", verstärkt durch die Österreicher und die kon-

servativen Preussen (Radowitz u. A.) hätte eine imposante Mehrheit

ergeben, gegen welche die demokratisch-republikanische Linke auf

parlamentarischem Wege keine Ertolge erzielen konnte. Sie hätte

ohne Zweifel ihre Revolution «gemacht: diese würde aber keinen we-

sentlich anderen Verlauf genommen haben, als ihn der Sommer 1849

ohnehin dargethan hat. Die vier Königreiche (Baiern, Württemberg,

Hannover. Sachseu) konnten selbstverständlich von dieser Lösung der

deutscheu Frage nicht sonderlich erbaut sein, es würde ihnen jedoch

kaum gelungen sein, aus ihrer Misstiraraung ein unüberwindlicheß

diplomntisthe.s Hindernis des angebahnten preussisch-österreiehischen

Abkommens /.n gestalten, das die deutschen Patrioten aller Stämme

als ein Werk der Weiflbeit und Selbstbescbräokuog begrOsst haben

würden.
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Jahresaiifans: am 1. Januar in der meissnisch-thfiringhchi'D

Kanzlei um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Zu den Fragen der

mittelalterlichen Chronologie, deren Beantwortmig grosse Schwierig-

keiten bietet, gehört die des Jahresanfangs in den verschiedenen

Zeiten, Ländern and Kanzleien. Allgemeine Uegeln lassen sich da

nur mit Vorsicht und unter Vorbehalt aufrtellen, da sich bei ein-

gehenden Spezialantersnchangen mehr&ch eigibt, dass, wie übexall,

so auch hier der Grondsats gilt «keine B^l ohne Ausnahme*.

Nach Gxotefends nenesten Angaben im kleinen .TaBchenbneh der

Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuseit (1898) S. 11

und desgleichen in der zweiten Auflage seines grosseren Werkes, der

,Zeitrechnung des deulscluu Mittelalters und der Neuzeit" (1891)

I, 205 gilt für die Erzbistümer Mainz und Magdeburg mit ihren Suf-

fraganen — also auch mit für die Gebiete, die politisch den Macht-

bereich der Wettiner bilden, die Landgrafschaft Thüringen, die Mark-

grafschaften Meissen, Osterland und Landsberg und das Pleisanerland —
der 25. Dezember als Jahresbeginn. 0. Posse in seiner «Lehre

fon den Privuturkunden* (1885), die sich vorwiegend auf dem Tr-

knndenmaterial der wettinischen Lande aufbaut, erklart es S. 102 als

eilbrderlich, den in jeder Kanslei üblichen Brauch zu kennen, zunacb»t

ober erst auch festsustellen, ob eine Urkunde wirklich in der] Kanslei

des Ausstellers angefertigt sa und nicht etwa yon Empfangerhand

henrOhre, da a. B. die oft ihre Urkunden selbst schreibenden«'Klöster

einer anderen Batirungsart folgen, als die Kanslei dessen, der als

ürkundenaussteller auftritt. Unter Berufung auf die Einträge des

K'opials 25, des ältesten, gleichzeitig geführten Originalregistere der

wettinischen Kanzlei erklärt er für das 14. Jahrhundert den
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25. Dezember als Jahresbeginn. Jedoch auch hier gilt die

Begel nicht uneingeschränkt, wie im Folgenden gezeigt werden soll.

Daa Nonnenkloster zu Hayn (Grossenhain nördlich von Dresden)

erhielt vom Markgrafen Friedrich IIT., dem Streugen, von Meissen eine

Bestätigung des vou seiuem Grossvat^r Friedrieh 1.. dem Freidigeu,

unter dem Datum des XVI. Kalendas Augusti (17. Juli) 1309 erteilten

und wörtlich der neuen Urkunde inserirten Privilegs*), Der Schluss

der Urkunde Friedrichs III. lautet: .Testes huius sunt nobiles Tliimo

de Koldicz inarschalcus uoi^ter et capitaneus, Botho de Turgo^J- domi-

nus in Eichene, Johannes de Koldicz, Botho de Ilbürg iuuior, Alberus

de Malticz, Jan de Schoneuvelt senior, dominus Ticzmannus de Limpach

uoster prothonotarius, fideles uostri dilecti et quamplures alii fide digni.

Datum Dresden auuo domini millesimo trecentesimo (luinquagesimo in

die Inuocentum* ^) Sie ist also, wörtlich übersetzt, am 28. Dezember

13.')(> ausgestellt. Das Stück ist eine über jeden, auch den leisesten

Zweifel erhabene Originalausfertigung der markgräflichen Kanzlei

;

denn die Hand, die es herstellte, ist eine der Haupthände der Kanzlei

jener Jahre, die zahlreiche Originale und viele Einträge in den gleich-

zeitigen Registerbäuden 24 i dem I^hnbuch) und 20 (dem Registrum

perpetuum) geschrieben hat^). Die nieisteu Zeugen, wie auch der Auf-

enthalt in Dresden passen zum 28. Dezember 1349 und 28. Dezember

1350*); der eine Zeugenname aber ist uur in dem einem von beiden

Jahren zulässig, und dieses Zeugnis ist zugleich so bestimmt, dass es

jede andere Möglichkeit ausschliesst. Im Jahre 1349 und bis zum Sep-

tember lo50 waltete als Protouotar des Markgrafen der PleV)an vou

Wallhausen und Meissner Domherr Konrad von Kirchberg (raeist nach

seiner Pfarrpfründe Konrad von Wallhausen genannt); zahlreiche Er-

wähnungen in den Zeugenreihen der Urkunden aus dem Ende des

Jahrei 1349 und den ersten acht Monaten ruu 1350 zeigen ihn in

T)ag»elbe iit aueh im Originale lelbit erhalten, HauptataatsarchiT Dresden

Crig. Nr. 18GÜ.

*) ü.->St.>A. Dresden Orig. Nr. 8196, Pergament, mit dem an blauen und

roten Seidenftdan bftngendaa Raiterriegel Friedriohe. Auüerdem iet die Uxkoiide

aoch aocli erhalten dnreh ihre volletindige Boehnng in Kopial 25 fol. 44, 44i>;

BOr ist hierbei die Zeugenreihe gekürzt.

») Es ist die in der bevontehenden Auggabe des Lehnbuche« Friedrichs des

Strengen (von W. Lippert und H. Beschorner) als Hand A bezeii hnt te .Schreiber-

hand, von welcher Proben auf den beizugebenden Fakaimilieutalelu 1 und H
ftnihaUien nad,

«) Vgl. du ttinenr bei H. B. Mejer, Hof- nad Zentnl?erwaltniig der

Wettiner in der Zeit einheitlicher Herrschaft Uber die mtiimlicdi-tliünngieeben

Lande 1248—1878 (iitipsig 1802) S. 184, 138.
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dieser Stellung'). Am 17. September 1360 aber folgte ibm In der

Ldtaog der Kanzlei der Pleban von Mdgeln und Wnrsner Domberr

Titamann oder Dietricb von Limbacb, wie diee ein Yermerk im Register

25 fol 43^ dartot: «Anno domni M«000»L« aezta foria ante feetam

Mathe! apostoU et ewaogeliste iuceettit Tbeodericas 6» Ljmpach do-

minum Oonndom de Walhflain in prothonotaria, post Cttim sneeei-

sionem hec acta tont**). Da nun aber in der Zeugenreihe der obigen

Ürlmnde vom 28. Dezember Titzmann schon als Protonotar genannt

ist| so liegt der unanfechtbare Beweis fOr die Ausstellung der Urkunde

am 28. Dezember 1350 (nicht schon 1349) Yor>).

Im Kopial 25 sind fol. 44 — also hinter dem oben erwähnten

Vermerk fiber Dietrichs von Limbach Antritt als Protonotar am 17. Sep-

• tember 1350 — verschiedene Urkunden aus dem Ende von 1350 ein-

getragen; 80 1. ein Leibgediuge für Agnes, Gattin Strenphils von

Limpach ,Datum Drezsden anno L" feria VI« ante Lucie virgiuis* »
10. Dezember 1350 ; 2. Verschreibung für Henczko de Praga über das

Geleit zu Oschatz «Datum Drezsden anno quinqnagesimo dominica

proxima ante Thome apostoli" =^ 19. Dezember 1350; 3. Leibgedinge

für Eatheriua, Gattin des Dresduer Bürgers Jenchin Grozse .Datum

Drezsden anno L in die heati Johauuis ewangeliste* =^ 27- Dezember

1350; 4. Belebuuug des Heinrich de Wurbuz , Datum Lipczk auuo L"

feria V" ante Elizabet« 18. November«) i;>50; 5. die Urkunde für

das Kloster Hayn vom 28. Dezember 1300, die obeu uach dem Original

besprochen ist; daun fol. 44^: (3. Anwaltschaft für Ritter Henzslin de

Meckow .Datum Drosdeu auiio LI" iu die eipipauie (I) domini* ^
0. Januar 1351; dauu fol. 45: 7. ßeleluiung der Edleu von Ileburg*),

.der gegeben ist zci'i Dresden uacli Cristi gebiirt drizceu hundert jar

iu dem fuufzcigisten jare an dem donresta<j;e uach derae lieilgen Crist

tage* —r :iO. Dezember 13r>0; 8. Leibgediuge für Auua, Gattiu Sifrids

de Schoneufelt .Datum Dresden uuno LI" sabbato post epiphanium

<) Vgl. Sber ihn als Vontaad der wettinisoben Xanslei bmisimi Aubats im
2?eneii Arehiv für SBdit. Geschichte XXtV.

•) Vgl. auch Po8se a. a. O. 8. 180.

") Vgl. anch Meyer a. ii. 0. ?. 135. Unter den Zettelregesten dee Haopt-

staatsarchivs war die Urkunde l)isher zum Jahre 1349 eingeordnet. Auch G. A.

von Mülverstedt, Diplomatariuui Ileburgense (Magdeburg 1877) 1, 201 Hr. 289,

der von ihr ein kurzes Regest gibt, reiht sie zom Jahre 13i9 ein.

*) Wie inM allen mittelalterlielitii Registern ist die Zeitfolge aiobt tage-

weise genau eingehalten, sondern die Daten springen gelegentlich wieder sorflck,

da nicht jeder einselne Eintra<„' t u Ach gebucht wurde, sondern man oft meh«

lere zueammenkommeD Hess und dann auf einmal registrirte.

Vgl. MQUerstedt, Dipiomntariutn Ileburgense I 210 Nr. 297.
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donini* es 8. Januar 1351; 9. Leibgedinga fUr Katheriua, Gattin

Frkiko« de Beokenia, Yom selben I)atnms=8. Januar 1351; dann

fol. 45^ n. 8. 1 weitere Qrkanden ans dem Januar und Februar 1351.

Ausser der Grqssenhainer Urkunde Tom 23. Desember 1350 sind bier

also notk swei weitere Urkunden der letiten Tage des Jahres, eine

Tom 27. und eine om 80. Desember Torfaanden, und bei beiden sichert

ihre Eiureihung inmitten von Urkunden des Dezembers 1350 und des

Januars 1351, sowie ihre — wie wenigstens bei der vom 27. Dezember

Schrift und Tinte zeigen — gleichzeitig mit den vorhergehenden und

nachfolgendeu Stücken erfolgte Buchung ihre Zugehörigkeit zum 27.

und 30. Dezember 1350 (nicht 1349).

Auch bei dem Jahreswechsel 1353— 1354 bietet uns Kopial 25

einige Fälle für den Beginn mit dem ^ieujahr. Auf fol. 60^ ist

der am 3. August 1353 eingetretene neue Yorstandswechsel gebucht:

,Anno domini M^CCOLUIo sabbato ante Donaii sncoessit dominas

Heniicns de Eoitewies dominum Thfeodericnm] de lampach*. Auf den

folgenden Blattern sind nun auch die Urkunden aus der sweüen

Hälfte yon 1353 gebucht, zuerst fol 60^—62^ die lange Vertrags»

Urkunde fiber die Kiederlansita vom 8. August 1353 dann fol 62,

03 und 64 zahlreiche Urkunden und Regesten der letzten Monate

dieses Jahres vom August an, darunter fol. 64 und 64^* auch solche,

welche die neuerworbeneu koburgischen Lande betrafen, die Friedrich

im November besuchte. Fol. 64^ folgen dann unter anderen auch

drei Einträge mit Daten der letzten Tage des Dezembers: 1. das kurze

Hegest einer Urkunde für den Vogt Heinrich den Älteren von Plauen')

yDatum Dresden die nativitatis" — 25. Dezember; 2. eine Verschreibung

fttr .Katherina relicta Apelonis de Zcedelicz in suo (des Markgrafen)

servicio interfecti . . . Datum Dresden in die beati Johannis ewan-

gdiste*as27. Desember; 3. eine YergUnstagung f&r die Dresdner

WoUenweber und Weber .Datum in Missena in die Stephani*=>

26. Desember*). Ihre Stellung im Eopial in der Beihe yon Urkunden

ansschliesslieh der leisten Monate Ton 1358i die sich nicht bloss durch

die Einreibung unter die naeh dem Amtsantritt Heinrichs von Eottwitz

gebuchten Einträge, sondern zum Teil (wie die für die koburgischen

') Virl. Lippeit, Wettiner und Wittelsbacher sowie die jNiederlausitz im
XIV. Jahrhundert (Dreßden 1894) S. 246—251.

>) Vgl. B. Schmidt, Urkundenbuch der Vögte Toa Weida, Gera and Plauen

(Jena 1885) I 489 Nr. 944.

>) 0ieaet letstere Bcgett ist gedruckt im Urkundenbuch der Stadt Dresden

(Cod. diplom. Snxon. reg. II, Y) 8. 42 Nr. 56, aber mit der fkltohen Anaetaung

mm 29. Dezember 1852.
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Gebiete) auch aus sachlichen Gründen^) als zu 1353 gehörig erweiseu,

bezeugt durchschlagend, dass sie in den Dezember 1353 gehören. Dass

aber auch die Kanzlei selbst diese Dezembertage noch dem Jahre 1353,

nicht schon dem Jahre 1354, zurechnet*', ergibt auf dem folgenden

Blatt, fol. G5^ die ausdrückliche Uberschrift ^Annus (juinquai^esiraus

quartus*. Erst mit den hierunter stehenden Einträgen (es folgen

Urkunden aus dem Januar, Februar des Jahres 1354 und so fort=*).

d. h. also mit Neujahr 1354 begann die Kanzlei offiziell

ihr Jahr 1854.

Einen weiteren Beleg liefert das Lehubuch Friedrichs des Strengen

von 1349— 1350, das, wie erwähnt, in dem gleichfalls zu jeuer Zeit

angelegten Registerband Kopial 24 erhalten ist. Am 18. November

1349 war Friedrich 11., der Ernste, gestorben; seines Sohnes neue

Lehnreichuugen beginnen also mit dem November 134V>, und in der

Tat sind schon einzelne Belehnungen gleich aus diesen ersten Wochen

im Lehnregister mitgebucht. Zu Beginn des ersten Abschnittes, der

die Belehuungen von Mitgliedern des Edlen- und Herreustandes ent-

halt, steht nun — zugleich mit als eine Art Überschrift: „Anno do-

mini M-'OCC^XLIX'^ in die sancti Silvestri dominus Heinricus de Plawe

recepit a domino marchione bona infrascripta, preseutibus Thimone

de Coldicz marsehalco, Albero de Multiez iudiee curie, domino Conrado

de Walhusen prothonotario, Arnoldo Judeniau , . Zählte nun die

Kanzlei da> Jahr 1349 vom 25- Dezember 1348 bis 24. Dezember

1349, so müsste dieser 31. Dezember 1349 der 31- Dezember 1348

nach moderner Ausdrncksweise sein. Da aber erst seit dem 18. No-

vember 1349 die Verleiliungen seitens des neuen ^larkgrafen beginnen

können, ist dieser 31. Dezember 1349 des Lehnbuchtextes auch tat-

sächlich der 31. Dezember des Kalenderjahres 1349, d. Ii. auch der

Schreiber dieses Lehubucheintrages rechnete das Jahr von Neujahr
bis Silvester.

Die Zahl der Urkunden aus den entscheidenden Tagen \um

25. Dezember ist ja uiiturgemäss nicht allzugross, und selbst unter

diesen nicht zahlreichen Datirungen ist nur in den seltenen Fällen,

wo ein bestimmtes, im Laufe des Jahres eingetretenes und auch in

der Urkunde selbst mit zum Ausdruck gelangendes Ereignis oder zeitlich

1) Deun im November 1352 standen diese Gebiete noch nicbt unter Fried-

richs Hemchftft; er erlangte lie ertt nach dem Tode aeiner Sdiwiegcniratter.

der Orflfin Jutta on Henneberg, im Febmar 135S, wie ich in der Einleitung an

einem Lehnbuche S, CLIX dargelegt habe.

*) Vgl. zwei von diesen Urlronden bei Lippert, Weitiner und Witteltbacher

ä. 2b2, 253 üx. 44, 45.
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genau umgrenzlNure Zeagennemiimgen oder dergi ein bestimmtes

Kriterium abgeben, eine feste Entwheidtmg möglich. Die obigen

7 Belege för 1349, 1350, 1353, die Tenebiedenen Überlieferangs-

fornien entstÄmmen (einer Originalurkunde und zwei gleichzeitigen

Kanzleiregistern), liefern solche Handhaben und zeigen, dass der

Circumcisionsstil beim Jahresbeginn der wettinischeu

Kanzlei um die Mitte des 14. Jahrhunderts nicht fremd
war. Dies erscheint auch umso weniger auffallig, wenn wir die lang-

jährigen, engen Beziehungen der Wettiuer zu Kaiser Ludwig dem
Baiem in Betracht ziehen — Friedrich der Ernste war des Kaisers •

Schwiegersohn und ständiger Bundesgenosse ; in Ludwigs Kanzlei

aber herrscht der Jahresanfimg mit dem 1. Jannar neben dem Weih-

nachtebeginn^).

Dass es idch Übrigens bei diesen Ermittelnngen nidit mn rein

theoretische Fragen handelt« lehrt gleich noch ein naheliegender Fall

derselben Zeit im Urkondenbach des HochstUtes Meissen 1 388 Nr. 467,

worin Markgraf Friedrich der Strenge erklärt, dass der Streit zwischen

dem Domkapitel von Meissen und dem Ritter Fritzold von Polenz,

genannt von der Nazzowe, wegen des Dorfes Gröbern (bei Meissen)

beendet sein soll, da Fritzold das Dorf mit allem Zubehör dem Mark-

grafen aufgelassen und dieser es dem Kapitel verliehen habe; kein

Teil soll dem andern die bisherige Feindschaft nachtragen; Fritzolds

Söhne Fritzold und Karl sollen nach ihrer Heimkehr ins Land diese

Yenbredang auch halten ; über Scheltworte Karls soll noch ein Schieds«

spnu^ erfolgen. Die Urkunde trägt das Datum , . . . zcu Myszne

nach Cristi gehört driscenhundert jar in dem dri und fonfedgisten

jare an dinstage nach dem heiigen Gristftage*. Der hemchenden

Ansicht gemlss lasst der Heransgeber Oersdorf das Jahr 1353 zo

Weihnachten 1352 beginnen nnd setzt deshalb die ürkonde anf den

31. Dezember 1352 an*). Nim stellt aber Markgraf Friedrich ,zcü

Mysne nach Cristi gehurt dryzcenhfindert jar darnach in dem fier und

funfczigisten jare an sente Pauls tage des zcwelfpoten, als er bekart

wart", d. h. am 25. Januar 1354« eine weitere Urkunde aus (a. a. 0.

0 Nach Gxotefend, Zeitrecbnniig I, 23 »überwiegt in Ludwigs Kanzlei der

1. Januar, wenn er auch nicht geradezu als Regel gelten kann*; in dem Taacben'

buch der Zeitrechnung S. 11 ist der Auadruck dabin nbgescbwfif'bt. dasu in der

kaiserlichen Kanzlei ,vom Ende rlos IM. Jahrhunderte bis zum Tode Karls IV.

manchmal der 1. Januar als Anfang erscheint*.

*) Er hat sich dabei auch noch um einen Tag Tenrechnet; denn 1352 war

der 25. Oetember selbst ein Dienstag« der Dienstag darnach b&tte also wenigstens

der 1. Jannar 1353 sein mOssen. Dafllr wSrde dbrigens ein mittelälterlicber

Scbreiber woU eher »in die circQnicitioniB* gciigt haben«

Digitized by Google



308 Kleine Mittbeilongea.

I 410 Nr. 475), wodurch er dem Domkapitel von Meissen allen Be-

sitz uud alle Gerechtsame, die Ritter Fritzold von der Nazzowe leheu-

weise vom Markgrafen in Gröbern gehabt, die das Kapitel von ihm

erkauft und die er dem Markgrafen aufgelassen habe, ewiglich zu

eigen gibt. Beide Urkunden beziehen sich also nicht nur auf den-

selben Vorgang, sondern gehören ganz unmittelbar zusammen: die

er&tere ist die Beurkundung des Vertrags zwischen den Parteien mit

seinen verschiedenen Punkten, wobei die l'berlassuug des Dorfes au

das Kapitel nur im Zusammenhange mit erwähnt wird; die zweite

Urkunde dagegen ist die erforderliche eigentliche Vereignuugsurkunde

des Fürsten. In Anbetracht dieser Sachlage ergab es sich an und für

sich als naheliegend, die beiden eng zusammengehörenden Urkunden

nicht durch den Zeitraum von über einem Jahre zu trennen, sondern

nur durch den von wenigen Wochen. Auch das Itinerar Friedrichs

spricht dafür. Nach Meyer, Hot- und Zentralverwaltung S. 136, war

Friedrich am 12. Dezember 1352 zu Dresden, am 3. Januar 1353 zu

Eisenach, dazwischen müsste er also am 1. Januar 1353 in Meissen

gewesen sein. Die letzteren zwei Daten, am 1. in Meissen, am 3. sclion

in Eiseuach, würden aber bei der »^rossen Entfernung, im Vergleich

mit dem, was wir sonst über Reisen des wettinischen Hofes im 14. Jahr-

hundert wissen, nicht vereinbar sein. Im Dezember 1353 fallt auch

diese Schwierigkeit weg, denn am 26, uud 31. Dezember 1353 ist

Friedrich in Meissen selbst nachweisbar. Schliesslich kommt als Be-

weis noch die Eintragung der Urkunde in das Kopial 2,5 hinzu, denn

hier steht sie fol. 64 ^—G5 hinter den oben besprochenen drei liegesteu

eingetragen, worauf fol. 65'' die Aufschrift ,anuus quinquagesimus

quartus" fulgt. Es vereinigen sich hier also drei Argumente — innerer

Sachverhalt, Itinerar des Fürsten, Eintragung in das gleichzeitige

Kanzleiregister , um die Jahreswende 1352— 1353 auszuschliessen.

Nachdem nun auch noch durch die obigen Nachweise die etwaigen

Bedenken gegen die Anwendbarkeit des Circumcisionsstiles beseitigt

sind, ist auch für dieses Stück die Autlösung der urkundlichen Dati-

rung „Dienstag nach dem Christtage 1353" mit dem 31. Dezember

1353 in unanfechtbarer Weise gesichert. Eiu nicht unwichtiges Moment

bei dem für die Jahre 1340—1.353 erbracliten Nachweise ist dabei

noch der Umstand, dass in diesen Jahren drei verschiedene Personen

als Protonotare bez. Kauzler an der Spitze der wettinischen Kanzlei

standen: bis zum 17. September 1350 Konrad von Wallhausen, dann

bis zum 3. August 1353 Titzmann von Limbach, dann Heinrich von

Kottwitz; wir haben es also bei dieser Neujahrsberechnung nicht mit

der zufälligen Laune eines einzelneu Kanzleileitera zu tun, pond^n
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mit einem als zulässig eingebürgerten Kanzleigebrauche, der vom

Wechsel der leitenden Personen nicht berührt wurde.

Dresden. Woldemar Lippert.

Kleinere Beiträfire zu den Regesten der Könit^e Rudolf bis

Karl lY. I. Die Zerstörung der Burgen Keichenstein und
Saneck durch K. Rudolf im August 1282. Mitte August 1282

belagerte und zerstörte Rudolf Reichenstein und Suneck i), zwei Burgen

anf dem linken Rheiniifer nicht sehr weit unterhalb Bingens. Was
gab ihm Veranlassung, diese Schlösser , welche die Herrn

von Hohenfels innehatten, zu brechen? v. d. Ropp, £rzb. Werner

8. 137 Anm. 3 tagt: Am 17. August hatte die Aussdhuung (Rudolfs und

Siegfrieds von Köln) bereits stattgefunden (reg. 1696), und scheint die

Zerstörung von Saneck und Beichenstein nachher nur indirekt mit Köln

in Zusammenhang zu stehen' ; dea weiteren weist er damuf hin, dasn

diese Burgen nicht den Kölner Erzb. gehörten, sondern mainzische

Lehen waren. Angesichts dieser Tatsache dflrfke es wohl kaum mög-

lich sein, einen wenn auch nur indirekten Zusammenhang zwischen

dem Vorgehen Rudolfs gegen Erzb. Siegfried und der Bereunung be-

sagter Burgen ausfindig zu macheu.

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts kam Keichenstein ^) nach vor-

') Annal. Mogunt. M. G. S. XVII 2 ad, ii. 1282: Rychen.sttui et Saenecke

Bunt destructa mense Aujjusto. Ann. Worm. brev. ib. 77 ail a. : Kudoltiis

rex Richenateiu et Schonecke coopeiantibus civitatibua eibi destruxit. Eüen-

hardi chronic, ibidem 125 mit Ereignissen des Jahres 1282 ... et radidtttS

emlttt castnim Bienecke, qood erat domiai de HoheiiTels. Zu dieser Stelle baben

die Mott. Germ, die Anm. (Nr. 61): Rheiaeck inter Andernach et Remagen. Die

Barg Rbeineck, welche im Jahre 1164 auf Befehl £r»b. Kunaldt wiedeihergettellt

Würde (Mittelrhein. Reg, II 227), gehört« den Kölner Erzbi8ch"«feu und war ein

Erblehen der Burggrafen Ton Rheineck (Lac. II 628 und III 1). Wie die Stellen

der angezogenen Annalenwerke zeigen, ist Rieneeke ein Fehler für Reichenstein

;

ausserdem wäro f\ne Beziehung dor Hohenfelser /u Kheineck noch nachzuweisen.

Eine ebentall.-. un^utrelieude Anmerkung (Nr. '}) macht der Herausgeber der

Ann. Mogunt.: Reichenstein, castium destructum in comitata Wied ad dextram

Rlieiu. Über die oben angegebene Lage Yon Barg Reicbemtein kann kein Zweifel

•ein; denn eie kommt, wie meine AutfDbningen dartun, stets in Vetbindang'

mit Saned^ Treebtingahanaen nnd Ober» and Nieder-Heimbadi tot.

Die Zeit der Belagemng wird genau festgelegt dnrch die Urkunden, die

Rudolf am 17.—20. Angust aufstellt (reg. VI 1696, 1697, 1698); sie haben

nftmlich das Datum in castris ante Sanetrge.

») Üb(?r die Zeit der Erbauung und die trüberen Vö;4te und Besitzer von

Reichensteiu vergl. Mennes in Picks Monatsschrift Jahrg. II. S. 188 ff., in den
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übergehender Verpfandang wieder in Beritt Philippe III. tob Bolanden

(Mittebrhein. Beg. II Nr. 1318). Nach onem Tode ging diese Bnig

auf leiiieB Sohn Werner flbar, der sieh W. Beiehenatein nannte

(ibid. 2141). Im Jahre 1241 ist FhiUpp m dem Qesehledite Hohen-

feb, daa einen Zweig der Bolanden hildetei Herr von Bejchenatein

(ibid. m Nr. 288). Zogkioh iet Philipp Vogt Ton Treehtingehanaen,

Ober- und Nieder-Hrimbaeh (ib. III 597 ; 2304; I 1868); in dieeen

Orten, welche in der NShe der genannten hohenfelaischen SehUSeser

lagen, hatte die Abtri Eomelimfinster ausgedehnte Bechte nnd Be-

ritznngen (ih. I 1868; U 11Ö8; IH 2396; 2440; 2446; 2533). So

kam es, dass die Interessen der Sehloasherrn nnd des Kloetsis vielfiMsh

dieselben waren (ib. III 2311); deshalb nahmen wohl auch die Hohen-

felser ihre Bürgen Saneok nnd Beiehenstein von KomelimOnster zn

Lehen (ib. 2533; 2611) nnd erhielten daf&r die Yogtri aber die Ofiter

des Klosters in den genannten DSrfem ßb. 24711; 2611). In den

Jahren 1268—^1270 Terkanfte die Abtri Beichenstein nnd Saneck sowie

Treehtingshansen, Ober- ond Nieder-Heimbach nebet allen Becfaten

daselbst an das Dom- nnd llariagradenstift sn Hains (ib. HI 2396;

2439—2440; 2444—2445; 2449: 2463; 2533—2584; 2538 ; 2546;

2550; 2563; 2573; 2708; IV 106; 202)0; PbiUpp T.Hohenfels ver-

sagte diesen yeräosserangmi seine Znstimmnng nicht*) nnd Tenprach

zn den KSafem in das gleiche LehensTerhiltnis zn treten, in dem er

bis dahin zu Komelimfinster gestanden hatte (ib. 2471; 2611 nnd
Hennes a. a. 0. 8. 193 Anm. 1). Indem dann 1274 Werner von

Fleins in den Kanf dieeer Gfiter rintrat (ib. IV 106), wnrde Philipp

anch sein Lehensmann. Da jedoch Bndolf im Jahre 1282i als er dk
genannten Borgen belagerte, mit diesem Bisbischof keinerlri Strritig-

keiten hatte (. d. Bopp 8. 138)» so kann er nnmOglich gegen den

Hohenfölaer als Lebensmann der Mainzer Kirche Torge-
gangen sein; yielmehr mnss dieser dnrch sein eignes
Tan den Zorn des Königs heraufbeschworen haben.

Bereits 1249 hat Philipp Hohenfels einen eignen Bheinzoll

(ibid. UI 703; er nntenchridet hier ansdrOcldieh zwischen seinen und

Aiitncrkungen teilt Henne» einige bis dahin ungedruckte Urknndeu mit, Ober

die Frage aber, warum Reichensiein mit Saneck 1282 zerstört wurde, geht er

knn (8> 199) hinw^.

<) VergL auch den Bericht des Kölner Ofifiaiala an Spejer fiber den Land-

friedenibrucb, dessen sich der Erzb. von Mainz schuldig gemacht habe durch

die gewaltsame Besetzung der angeblich gekauften GQter des Klost. Koiueli»

münster Neu. Arch. 23 8. 28 Dat. 1. Dec. 1270 und PfiÜz. Reg. b'5(j6.

Die V^ermutung von Ueunes a. a. 0. S. 192, Philipp habe gegen den

Verkauf Opposition geoischt, iit nnriehtig; Tergl. Mittelrh. Reg. lU 2471.
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des JEleiclies Zöllnern). Da nun der rheinische Stadtebund im Jahre

1253 Reichenatein wegen der von da aus verübten Räubereien schleifte

(siehe die Zusammenstellung der Quellen Mittelrh. Reg. III 1131—1132

und Mon. Germ. XVII. S. 54), so ist anzunehmen, dass diese Burg

deu Hohenfelsern bei der Erhebung ihres unberechtigtei^ Zolles als

Statzponkt gedient hatte. Doch schon nach kurzer Zeit war der Zoll

wieder angerichtet; 1260 befiehlt Philipp v. Hohenfels seinen Beamten

in Rechtingshaneeiit Wesel und Boppnid keinen ZoU Ton den Sekifiien

de« dentacben Hanaes in Köhlens an eifaeben (ib. EI 1621); die ZSlle

KU B<^ppard nnd Wesel TerwaHete Philipp für das Beidi>X Treoh-

tingshanaen dagegen, in nnmittelharer N8he von Beichenstein nnd

Saneok, arbeitete er auf eigene Rechnung und Oefiihr. 1278 yerspricht

Theoderich v. Hohenfels, der Bruder Philipps (Guden II 199, Mittelrh.

Reg. III 1G95), dem Kl. liupertsberg bei Bingen, keinen Zoll von deu

tiefällen des Klosters, welche auf dem Rheine befördert würden, zu

erheben (Mittelrh, Reg. IV 510). Somit wareu auch damals uoch die

Hohenfelser Herrn eines Zolles; denn nur als solche konnten sie Ab-

gabenfreiheit gewflhren, Einen Kechtstitel jedoch für diese Einnahms-

quelle nachzaweisenf waren sie nicht imstande. Ans diesem Grunde

hielten sie sich auch wohl dem Landfrieden fern, den Rudolf im

Bsaamber 1281 am BImum anfriehtete {ng, YI. 1423); denn dann

hatten sie ihren Zoll an^ben mflssen. Diese Widersetslich*

keiten, die nnmSglich ungestraft bleiben durften, be-

stimmten wohl König Badolf zn seinem Feldsnge gegen
die Hohenfelser. Dass er nnn nicht sofort» also etwa zn Be-

ginn des Jahres 1282, die Hohenfelser zur Anerkennung des Land-

friedens und zur Ausführung seiner Festsetzungen zwang, hat seine

besonderen Ursachen. Reichsgeschäfte tübrten nämlich Rudolf vom

Rheine weg. Alsbald nach seiner Rückkehr jedoch begann er die

Belagerung der Hohenfelsischen Burgen (reg. VI IG'JG— 1G98). Zwi-

schen dem 19. und 25. August fielen Beichenstein und Saneck (reg. VI

1698—1699).

Auch die weitere Geschichte der beiden Schlösser beweist, dass

es Rudolf nur auf Abstellung des Zolles und auf Beseitigung dessen

ankam, was die Erhebung desselben erleichtern konnte^ Er zerstörte

nimlich Beichenstein und Saneck Ton Qmnd aus, liess aber die

Hohenfelser im Besitse ihres Burgbeiges und ihrer Vogtei; denn 1290

Hirz 6 Torkanft Theoderich Ton Hohenfels an den Pfiüzgrafen Ludwig

«) Mittelrh. Reg. III 6G6 ; 703; 763 : Hiutze Wilb. v. Holland S. 30. 33

und 39 mbctr. Wesels Mittelrh. Reg. III 1055. reg. Wilh. Nr. 5159 und Mon.

yjtrm. Script. XVII 60.
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den Boigbeig zn Beicliensfcem mit 6 Bofguuumen und die Vogtei zn

TkechUngdiaasen, Ober- ood Nieder-HeiiiilMeli, die er Ton dem Mainzer

Stahl sa Lehen and an Genannte ausgetan hat (PfiUz. Reg. 1218;

Mittehrh. Beg. IV 1743> Dieser Besitawechwl gab sofort eq neoen

Besorgnissen Ankss. Wenn die Stfidte Mainz und Bingen am 23. April

1290 sich Terspreehen mit Hfllfe des Grafen Johann Ton Spanheim

und des Baografen Heinrich sich an widersetzen, wofern jemand am
Bheinofer zwischen Heimbach nnd Bingen oder anf der Landstrasse

innerhalb vier Meilen von Mainz oder Bingen eine Vesta erbauen oder

wiederherstellen oder einen nenen Zoll errichten wolle (Mittehrh. Beg.

IV 1768)t so hSnnen sie damit nor den Wiederanfban von Beiehen-

im Ange haben. Dass man diesen tatsichlich befOrehtete, beweist der

Entscheid, der am 1. Jnni 1290 vor dem Könige in Erfnrt heibei-

gefthrt wnrde; dieser lautet: Bargen nnd Befestigtingen, welche infolge

eines Beehtsspmches zerstört worden seien, wie namentlich Saneck

nnd Beichenstein, dttarften nicht wieder au%ebaat werden (reg. VI 2318).

Wer anf diese Entscheidung hinwirkte^ wird nicht gesagt Da sich

die Stidte Mainz und Bingen (Mittelrfa. lUg. IV 1768) Terbunden

hatten, um einen Wiederaufbau Ton Beichenstein zu veifaindem, so

wird aoch auf ihr Nachsuchen die Entscheidung gefallt worden sein.

Darum mfissen jene StÜdte, die 1282 E. Bndolf bei der Zerstörung

der beiden Burgen behfllflich waren (siehe S. 309« Anm. 1), Mainz

und Bingen gbwesai sein; jenes Interesse, welches sie 1290 daran

hatten, dass Beichenstein und Saneck zerstört blieben, es hatte sie

bereitB 1282 zu Bundesgenossen des Königs gemacht.

Bensheim. H. Schrohe.
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Al(jy s Schulte, Geschichte des raittelalterliclieuHau-

dels und Verkehrs zwischen W estdeutschland und Italien

mit Ausschluss von Venedig. — Leipzig Duncker und Huinblot.

1900 — 2 Bände XXXil, 742 und 358 mit 2 Karten. PreU 30 Mark.

Der yei£ diMer bedevtoadeii, achOn geeehriebenen vad uigeinein

aangaiden Arbeit bietet inhaltUeb weit mär, als man naoh dem Titel

eeinee Werk^ vermuten würde. Er beginnt mit einer ins Qebiit der

Geographie e'uischlagenden Würdigung der gewaltigen Mittelgruppe des

grossen Alpenzugs, der Italien vom Mittelraeer bis 7-ur Donau tils trennen-

der Wall unif^ilit und nur bei einigen Wasserscheiden, dort wo die gegen

Süd und Nord VHrhiutenden WasserUiufe gegen eine Scharte des (iebirgs-

/>agä allmäiig hinaufführen, schmale Passübergänge als natürliche Ptorteu

dem Menschen freilässt. An diese anschauliche, vielfach ins Einzelne ge-

bende, Behilderang der gcographiaeben Beeehaffimheit des Dnrohmgslandes

kallpft Sebnlte die geiehichtliclie Betraehttiag, wie sich auf diesem Gebiet

der Verkehr der Menschen vom Norden mä Westen gegen Süden und
umgekehrt im Lanf der Jaiirbunderte vollzogen hat, beschiiakt sich aber

keineswegs auf die (Tosi.liichte des Handels und Verkehrs im engern Sinne,

sondern geht auch den Beweggründen mittelalterlicher Staatenpolitik nach,

soweit diese auf Erwerbung und Beherrschung der wichtigsten Passüber-

gäuge und Verkehrswege zwischen Italien, Deutschland und Frankreich

aloieiten. Nach der liegreuzuug, die der Verf. selbst (I, 2) seiner Aufgabe

gibt, soiUe man Uoe eine Geecluehte des Handels nnd Verkehrs erwarten,

der die Alpen anf der Strecke vom grossen s. Bernhard bis znm Jnlier

flbersehritt» im Norden also auf den Bodensee nnd die achweixerieche Hoch-

ebene, im Süden auf die piemontesisclie und lombardische Ebene mündete:

tatsächlich ist Schnltes Arbeit viel umfassender, sie ist eben ein ränmlich

und zeitlich begrenzter Ausschnitt sowohl ans der Geschichte des euro-

päischen Verkehrs mit Italien überhaupt, als auch der auf dessen Beherr-

schung abzielenden Staatenpoiitik und wii'ft neues Licht auf den Ursprung

der Eidgenossen-chaft.

]littbeiluJi8«o XXIV. 21
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Diese Erweiterungen waren durch die Gründlichkeit bedingt, mit

welcher der YerC bei seinen ForschuDgen sa Werke ging. Dm einleitende

erste Buch behandelt die geographiaehen Toxbedingnngen des Verkehn»

indem es die FMIbergSnge und die im Süden und Norden enfohlieMm-

den Strassenallge nach ihren Verzweigongen beschreibt nnd die Bedentug
der Alpenpässe im Altertum schildert^ Schon hier zeigt sich, was filMr»

haupt den Angelpunkt der Untersuchungen bildet, da&s die Erschliessung

des Gotthardpasses durch Menschenkunst eine förmliche Umwälzung im

Verkehr und nach Ansicht des Verf. auch in der Politik hervorbrachte; dem

entsprechend werden die geogrnphischen Bedingungen des Verkehrs vor und

nach der Einrichtung des Gotthardweges getrennt besprochen. Das zweite

Bneh Imüpft an Abschnitte im 4. Kapitel an: was flberliererte das Attettan

dem Mittelalter, was ging verloren? nnd behandelt den Verkehr and Haadd

im IVfihmittelalter bis snm Jahre ] 082» das anf dem Tage sn Peteriiagn

die Vereinigung von Hochburgund mit dem deutschen Reiche brachte. Sehr

amftnglich (S. 80—231) ist das dritte Buch geraten, das dem Verkehr

und Warenhandel im Hochmittelalter gewidmet ist. Es hat darum eine

Unterteilun«? in drei Abschnitte erfahren, von denen der erste und dritte

der Geschichte (It'S V^erkehrs von der Vereiniunng des burgundischen mit

dem deutscheu Keiche bis zur Öd'nung des s. Gotthards (lüi'i— 123ü)

nnd von da ab bis rar Doppelwahl des Jahres 1314, der mittlere sbor

der Geschichte des Handeis in gleicher Zeit zugewiesen ist.

Daa Tierte Bach bringt in 9 Kapiteln (8. 231^343) die Geschichte

des GeMfaandels vom 13.— 15. Jahrhundert und zwar in 4 Abschnitte

gegliedert, von welchen der erste in Italien domizilirte Geldhändler aU

Gläubiger des deutschen hohen Klerus, der zweite Italiener bei Erhebung

pöpstlicher Steuern in neutscliland. der dritte in Deutschland angesiedelte

italienische Kautleute, Zollfiiichter und Münzer, der letzte endlich die Be-

ziehungen italienischer Banken zu Deutschland im 15. Jahrhundert be-

trifft. Der Verf. geht hierauf im 5. Buch auf die grundlegenden Erschei-

nungen des Handelslebens in der Nachbarschaft ein, bespricht ranish«t

den Niedeiigang der Messen in der Champagne nach seinen ürssehen sowie

dessen Bfickwirknngen anf Dentschland, sodann im 31. Kapitel die Sa-
richtongen zu Venedig. Kurz aber treffend wird (S. 355) hervorgehoben,

wie verschiedene Bedeutung Genua und Venedig füi* den deutschen Kauf-

mann halten. Venedig war die hohe Schule der deutschen Kaufmann-

echuft, an der die meisten Höhne der «grossen süddeutschen Kaufmanns-

geschlechter die Handlung lernten, aber dem Kautmannsstande, der sich

autä Meer hinaus wagen wollte, lag hier eine Schranke. Genua hingegen

war der Plate, wo die grossen oberdeutschen HandeUgeseilschaflen dieBrflchs

besessen, die nach Spanien, Portugal ja schliesslich Aber den Ooean in die

neue Welt hinfiber ftthrte.

Das n. und 7. Bach behandeln getrennt die Geachichte des Verkehrs

tind des Handels im Sp&tmittelalter. Nach den Richtungen, die der Vsf^

kehr einschlug, zertiiUt das 6. Buch in vier Teile: die Zugänge zu den

BündnerpUssen, /um R. Gotthard, die Wulliser Pässe und der Verkehr

von der Khoneniünduug zum Bodensee. Das 7. Bu« h verzeichnet zunä« fast

die Versuche einer Keichshaudelspulitik im 14. und l."). Jahrb.. ferner die

Bedeutung der oberdeutschen Kaufhäuser für den internationalen Handfll
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lind hierauf nach einzelnen Orten die Stellung der deutschen Kauf-

leute in Italien wie in Deuts»hland, endlich die wichtigsten Industrien.

Das 8. Buch behandelt die ZoUtarite de» 14. und 15. Jahrhunderts sowie

4ie cUrin erwfthntoii Wmn, das $6. WßA Sdilofiskapitel ist der Verkehra-

Irithe gewidmet Der Yerf, ISsst sidi hier die Gelegenheit nicht entgehen,

die Wirkongen, welche mit der Binftthmng neuer Verkehrsmittel vnd
der Eröffnung neuer Verkehrswege verbunden sind, durch eio Beispiel am
unseren Tagen m veran scbaulichen. 8ein ganzes Buch ist, wie schon er*

wähnt, vor allem dem Erweis gewidmet, welche Tragweite die Eröffnung

des Gotthard weges im Mittelalter für die deutsche Keichspolitik wie für

den Handel nach Italien hatte. Vor unseren Augen hat sich eine zweite

Erschliessung des (iottbard.s durch Eröffnung des bekannten Tunnels voll-

zogen, und heute — allerdings im Zeitalter eines allgemein ins Kiesige

angewachsenen Gftterverkehrs — passiren den Gotthard sioherlieh in einer

Woche soviele Gfitermaasen als noch vor zwei Hensehenaltem in einem
gansen Jahre. Vermntlich würden hente zwei Güterzüge fast die ganie

ßomme des mittelalterlichen Jahresverkehrs dieses Passes befördern können.

Der aweite Band enthält vom urkundlichen Rüstzeug, das für die Dar-

gtelluncr im ersten Bande verwendet wurde, nach den Aufbewahrungsorten

geordnet eine Auswahl von Idsher meist uugedruckten Urkunden und

Akten, teils vollständig teils im Auszuge. Schulte rechtfertigt dies durch

die Erwägungen, daas die Sammlung des Stoffes noch zu wenig abge-

sehloeoen sei, um ein chronologisches ürkundenbaeh an liefern, and dass

die wahre Sachlage in der gevrthlten Anordnung nach Fondstfttten, die sn
weiterem Sammeln anreizen soll, deutlich hervortrete. Dagegen lilsst sieh

wenig einwenden. Wer je bei knapper Zeit in it^lieniscben Archiven ge-

forscht und den Eindruck des schier unglaublichen Reichtums an schrift-

lichen Aufzeichnungen für • die Zeit vom 1 3. Jahrhundert herwärts hier

erfuhren hat, dem sind die Worte des Verf.s (Vorwort S. VII) von der

fieberhutten p]rroguug, in der man da Band auf Band, Heft auf Heft <lurch-

jagt, um endlich ermattet vielleicht gerade im Augenblicke abzustehen, wo
das Wild zum Schasse steht, aus der Seele gesprochen. Nachfolgende

Ei-gänzongen sind unter solchen Verhältnissen gar nicht zu vermeiden und
darum eine Einrichtung zu lohen, die späteren Forschem die Feststellung

solcher Nachtrige erleichtert. In der Tat hat seither Sieveking bei seinen

Kaehforschungen nach italienischen Handelsbüchem durch General ü. Asse-

reto, der in jahrelanger Arbeit fast alle Akten der Genueser Notare des

14. und 1.5. Jahrhundorts lür eine Geschichte von Corsica durchgesehen

hatte, mancherlei neue Nachrichten über die Deutschen in Genua erlangt,

die einer zweiten Auflage des Schult e'schen Buches zu Statten kommen
würden. (Vgl. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse der k. Aka-

demie der Wissenschaften in Wien vom 3. Des. 1902, Anzeiger N. XXV,
6. 168) — Sehr be<iauerlich ist» dass Bücksichten auf den Um&ng de»

Buches Schulte genötigt haben ein chronologisches Verzeichnis der aus mehr
ab 4o Archiven herbeigeschafften Stücke fortzulassen; um so dankbarer

müssen wir sein, dass dieser ökonomischen Erwägung nicht die Register

pe. pfert wurden, auf welchen die rasche Kenützbarkeit eines so aiistje-

dehnten Werkes vor allem beruht. Auf nahezu vier Druckbogen erhalten

21*
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wir auf beide IJünde ansgedehnte Orts- und Personen Venieichnisae sowio

ein Glos»ar, das zugleich die Stelle eines Sachregisters vertritt.

Einer so gr(^ angelegten und so vielseitigen Arbeit gegea&ber aiai

ia SiutUieitoo Ergiaxungen oder Banohtigangeii inuBtr nfiglich, oIum 6m
dtdunk dar Wert das BnolnB lU Ctanies Tariiert Ich wttrde es anck gn
itttorlaMeB fatben hier Min Miifleia beisatngeii, wann mkk Buhk cB»

BhrSgvsg gaiaitat; hatte, dass manche der von mir aa^gaoptocheieo Be-

merkungen und Wünsche dem Verf. als Anregungen fnr eine bald a
hoffeDde zweite Auflage seines Buches willkommeu sein konnten.

Als Ergänzungen 7.n dor vom Neri, mit staunenswertem Flei^se /.u-

sammengetragenen Literatur — das Verzeichnis der mehrfach zitirten Wirke

füllt bei knappem Satz gerade einen Drackbogen — möchte ich xnniditi

waefaiedane krMim aaftthtren, die Dr. Alfied Ksgl m dar WiaMr
NamiBBatiaehan SEeitadurifl TerSfinitUdit hat Harroriteban würde iah: Dia

BadiaDpfei&ige vmd die opantiv« Aritlimelik Bd. XIX namentlich aber

»Die Goldwiibrang und die handelsmässige Geldrechnung im Mittelalter*

(Bd. XXVI, XXX, 1K95, ls9») mit eingehender Beräcksichtigang der

Florentinor- sowie der si/.iliuni^chen Münzverhilltnisse. Kin zweites, aller-

dinp^i schwierig zu l<esi hatlendes Werk wiii-e ,Ii monte dei Paschi di Sien*

e le aziende in e.>so riunite. Not«' ^torich< nubblicate a cura del presiJente

Conte Micolo Piccolomini* (durch N. Mengozzi). Sieua I8UIII'. Der erste

Band dieses prlchtig aosgestattatan aber kaam in Handel gekoBUBaocn

Werkes bietet auf 168 Folio Seiten unter dem Titel 11 presto ad oina in

Sieaa nei seeoli XIII, XIV e XV eine ansfShrliche SehUdenug des Oisneiig

Geldhandeld. Endlich m«">chte ich noi-h auf meine Arbeit Aber Wiener

MÜnswesen Hiiudtd und Verkehr bis 1282 iiinweisen, die 1897 im 1. Bande

der ireächichte Wif^ns erschionen ist, und l'.»(»2 im 2. Uande ihre Fort-

setzuu}^^ ir)22 irefundcn hat. Ijeider is-t dies vom Wiener .MterTums-

verein Im i au>Lfegt*l»en«' Prachlwi rk für die Verhältnisse einer Itürireriicben

ü^Ulhörse uiciit erschwinglich, duüer der Inhalt der liier prächtig l»e-

statteten Abhandlungen nur den oberen Zehntausend, nicht aber Fonaham
zugänglich ist. Andere ErgHnznngen mOchte ieb zam vierten Buch, das die

Geschichte des Oeldhandels anthslt, bieten, weil der Verf. gerade diesen

Abschnitt mit sichtlicher Liebe behandelt hat. S. 2(>7 wird ein merk-

wärdif,'tr Brief AlVtert Rehams an den Erzhischof Eberhard von Salzburg

angeführt, der die AutiV>rderung enthlllt dem Sal/.burirer Uomherm Friedrich

von Leiluiiz noch den Abt von Kaitenhasliich nach Rom naehzu-:"ndrn. um

durch den Kredit dt r '/i-.t. r/.ienserilbte ein Darlehen bei Kuuf i- ut- n au*

Rom und Siena aut/.unehmeu. Zu berücksichtigen wäre indessen auch «ier

in der gleichmi Sammlung unter Nr. 28 vorkommende frühere Briif

Böhams, weil er för die Art und Weise, wie solche Darlehen anfgeDomman
Warden die bezeichnende Vox>)chrift enthillt, der Erzbischof solle sanen

Vertrau('n<:munn Friedrich von Leibniz nach Born schicken »com vestrs

mgiUo sive bulla, cum pergamena tentonicn ntqae oera nt ibidem jnsta

negotii qualitatem tarn ad mutuum contraheudum, quam etiam Domino

Papai^' «'t «'jus fratiibn< Homini^^ mei< Cai-diualibu3 literae ordinentur^. Maa

ersielit darau>, die S> imldurkuiide sollte in Italien auf d»'utscbeni Perga-

ment, otfenbur von einem deutschen Schreilier ijeschrieben und unter Ver-

wendung deutschen Siegelwachses mit dem mitgebrachten T^par besiegelt
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Verden, so dass der Anscbein er/ougt wurde, als sei sie in Deutschland

und nicht in Italien ausgestellt worden. Zu Kapitel 27, das die Tätigkeit

der Kawerschen in Westdeutschland behandelt, möchte ich bemerken, dasd

das s. g. Privilegium Majus die Steile poteät »in terris suis omnibus teuere

Judeos et aaurarioa pnblicos qno« vnlgns vocal Cbwartschin* enthalt, die

on Big. Rudolf IV. vieUeiclit gerade mit Besng auf seine Beatmngeii in

Sehwaben nnd Elsass anfgenommen wurde, da mir andere Spuren Ton
Gawertschen in Österreich nicht bekannt sind. Wohl aber sind solche in

Tirol nachweisbar, wo Endo des ] 3. Jahrhunderts öffentliche Leihbftnhe in

Trient, Bozen ((iries) und Innsbruck bestanden und die Grafen von deren

Inhabern, den praestatore-. usurarii, cazavae eine pensio rn7avae V)e7.ogen.

Genannt werden beispielaweise im Cod. 27S de-< Innsbrueker Statthalterei-

archivs zum J. 1300 ein Zono praestator in Inspruck und ein Nicoluua

praestator in Gries leider ohne nähere Bezeichnung.

Mehr Hast sich zxt Kafntel 28, Italiener an deutschen ZOUen und
Hflnsstitten aus Tirol beibringen, wo die Verpachtung der Hflnse bis gegen

die Mitte de« 1 5. Jahrhunderts hftufig Torkam. Einmal, (yor IS] 2) werden

Paganns de Pergamo et ejus consccii als MönzpBchter genannt, einige Male

sind es Deutsche meist jedoch siind es Florentiner.

1272 pachtete Heliotus de Hubofadis de Florentia die Münze zu Trient

vom Bischof. (Ladurner im Archiv f. Tirob-r (ieschichte V. S. 14).

1292 auch 1 297 Tengon auch Tenga von Florenz et Bono Münzer

zu Meran. Ladurner 24, 25.

1 293 empfangen Cnrsius et Vanni soeii Frisoobaldiorum de Florentia

10 Mark geschmolzenes Gold (Innsbruck, a. o. 0. Cod. 278).

1319, 18. JSnner Gwido tou Florens ZoUpSehter am Lueg. K. k.

Staatsarchiv zu Wien Cod. 389 f. 40.

1310 1. M&rz überlfisst König Heinrich dem Lappus Sohn weiland

des Vannus de Amydeis und andern genannten Florenünem den Müde-
Wechsel zu Bozen — a. a. O. f. 44.

l.Hil verpachtet Petermann von Scheiina «Is Pfandinhaber der Münze

zu Meran dieselbe dem Charo Sohn des Fiuuz von Casanekel von Florenz

aaf 3 Jahre. Ladurner 8. 33.

Am merkwürdigsten ist der Ftehtvertrag, den Kg. Heinrich am 10. Jnli

1812 mit Zustimmung des Jacobus de Florentia und der deutschen IGt-

glieder jenes Oonsortiums »quibns totum comitatum Tyrolennem commisi-

xnus locayimus ei diraisimus*, mit tiner Gesellschaft von Münzpächtern

abschloss. in welcher Niiolaus de Florentia, dessen Brüder Bantus und

beider Oheim Lottus endlich als Vorg!in<^er Paganus de Fagamo genannt

werden. Chmel, österr. (ieschichtsforscher II, :i"»4.

Der Behauptung auf S. 329, dass die zu Aniang des 14. Jahrb. in

Oberschwaben als einziges Qeldstück geprägten Pfenniugt Seheidemünie

gewesen seien, kann ich nicht zustimmen. 80 lange in Deutschland keine

Pfenningrielfache gesctlagen wurden, waren die Pfenninge in ihren Wlh-
rongsbezirken — der Pfenning gilt bekanntlich nur dort, wo er geschlagen

ist «— die Landesmünze schlechtweg, d. h. sie waren trotz ihrer uns ge-

rinjr erscheinenden Grösse das einzige mit gesetzlichpv Zahlunfri^kraft

aui^gestattete (Jeld. mit dem man Zuhlun^^ in unbe<,Menzter Hülio leisten

konnte. Wenn es auch sicher ist. dasa man l^fenninge vor allem zur I3e-
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gleichang kleinerer Beiirlge verwendete, was eben Schulte verführt hat,

den Pfimning eine Seheidemflnse tu nennen, so aehloes das nicht aas, dasa

aneh Zahlungen grosser Posten in Pfenningen stattfimden. Wie man dabei

TOIgUig um Zeitverlust zu vermeiden, lehren die von Steinherz in dieser

Zeitschrift (Mitt. XIV, S. 20 und ß8) veröflFentlichten Aktenstücke über

die Einhebung des Lyoner Zehenten im Erzbistum Salzburg 1282—128&
ersehen. Man zählte von diesen durchwegs al marco ansgeprttgten Pfen-

ningen nur eine gewisse Menge a. B. 2400» 10 tf ^ heraas, wog diese

und besümmte dann nach deren Gewicht mit der Wage den übrigen Betrag

in kfirtester Zeit. Dass es neben den Pfenningen auch eine Barrenwähmng
gab, die als internationales Geld, wie noch heutzutage für den Handels-

verkehr vor iillem wichtig war, ist unbestreitbar. Nur die unsäglich elenden

Münzzustände im Reiche haben dazu geführt, dass man sich ihrer an-

geachtet der Verbote seitens der Htlnsherren anch im Inlandsverkebr hlnflg

beffiente. Für sehr zatreffend halte ich dagegen die Bemerlnmg auf S. 331,

dass die Münze von Hall ihre grosse Beliebtheit der grossen Geschicklich-

keit sich dem Münzfuss benachbarter Münzsysteme anzubequemen, verdanke.

Die Rechnungen der päpstlichen Steuereinsammler in Deutschland, von

weichen ich m meinem Aufsatz über das WertVerhältnis der Edelmetalle

in DentseUaad wibrsnd des Mittelalters (Brüssel 1892) Anssflige ver-

Oibntliohte, «eigen, dass man in den Jahren 1817—1320 in Westdentseh*

land die Heller mit den petita tonmois gleich wertete und ihrer je 14 Stade

anf die Turnose rechnete.

Zu S. ."^34 sei erwähnt, dass die Priorität der (lohlprSgung den Flo-

rentinern neuestenü durch Genua mit Erfolg streitig gemacht wird, wor-

ftber die Snleitong zu den »Tavole deserittive deUe monete deUa aeeoa di

G«nova< 1891, 8. XXXVI en veigleiehen ist

Noch einige zum Schloss ttber die trefflichen Karten, deren Beigabe

für den Gebrauch des Werkes geradazu unerlässlich ist. Auf der Haupt-

karte hat Schulte ausser den Wegen durch besonder Zeichen bei den ein-

zelnen Orten ausgedrückt, ob hier den Kaufmann ein Hospiz, ein Kauf-

oder ZoUhans, eine Flhrs o. s. w. erwartetem Die YeikeiirBwege und Flnss^

Unfe in rot und blan treten klar hervor, wihrend die Farbe Ar das

GebirgsgelSnde etwas in dnnkel ausgefallen ist, so dass in den Hoch-
gebirgsgegenden, z. B. um den s. Gotthard die schwarzen Ortsbezeichnungen

undeutlich werden. Auf der Übersichtskarte der nordsüdlichen Handels-

wege wäre — da Schulte im äussersten Osten noch den Weg über den

Badstidter Tanem angenommen hat, die Fortsetzung desselben durch den

Fkedilpass Aber den Isomo hinaus xn Tcrfolgen gewesen, da jetst der

Anschein erweckt ist, als sei — etwa von Tolmein abwärts der Isonzo als

Wasseristrasse benüt/.t worden, was nicht der Fall war. l»er Wog führte

vielmehr von Tolmein über Kart'reit (taporetto) entweder nach Gbri, wo
er in die vom Karst kommende Strasse mündete, die in der liichtung der

heutigen Bahn Gervignano-Mestre über Latisana und Portogmaro ging,

oder er wandte sich bei Karfteit westwärts nach Cividale und Uber Udine

und Pordenone nach Conegliano, wo er an die bei Schulte eingezeichnete

Yerkehrsstrusse anschloss. Der Weg über den PlGkenpass hingegen führte

über Tolmezzo ins Fellatal.

Graz. Luschin v. Ebengreuth.
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Fritz Yi^ener, Bezeiebnongen für Volk und Land
der Deutschen Tom 10. bie sam 18. Jahrhundert (Heidelberg,.

Winter 1901. X+ 278 8.).

Eine gute Erätlingsarbeit, die das halt, was sie verspricht: eine Zu-

emmensteUang zu geben der deatschen Volks- und Ländesnamen, die

inneriialb dieaer drei Jehxbimderte im In- und Auslände gebrlnohlidh

wuen. In irier Absehnitten (Beieieliniisgen illr das deutsche Volk, i&r

des deutsche Land, für dss deutsclie B^ch, für die deutseben EOnige)

werden die ans Sebriftstellem und Urkunden gesammelten Notizen in sach-

gemSsser Gruppirung, aller-Ungs so ziemlich im Rohzustande vorgeführt;

der Schluss enthält eine brauchbare Übersicht iler Ergebnisse. Die ein-

schlägige Literatur ist verwertet. Vigeners Schrift ist von Wert als Ma-
terialiensammlung für einen Späteren, der sich die höhere Aufgabe stellt^

den Anftngen in der Ausbildung der deutschen Nation und des deutschen

Kationalgefähles nscbzugeben und wird auch flir kritische Zwecke Dienste

leisten kOnnen. Hinsugef&gt sei hier der Hinweis auf die beiden berühmtent

wohl lu einander in Beziehung stehenden Fälschungen aus der 2. Hllffce

des 12. Jahrii. auf Karls d. Gr. Namen, Mühlbacher Beg. 482, 493 (469»

478), von denen die eine das Kloster St. Denis zum raput omntum ecch-

»iarum regni nostri Franciae, die andere Aachen mit Zustimmung der

principes regni nostri tarn Italie quam Saxonie, tarn Bawarie quam Ale-

manniae et utriusque Francie, tarn orientaiia quam occidentalis zur aedes

regni Irans Alpes and zum coput omnium civitatum et prooineiarum QaUis

erheben will. Die Aachener Urkunde ist nicht nur filr den Gebranch des

Ausdruckes GoUia in der Ausdehnung auch auf das rechtsrheinische Gebiet

-von Interesse (in diesem Sinne hatte sie schon Scheffer-Boichorst in dieser

Zeitschrift 13, 109 verwertet), sondern auch, weil in ihr das deutsche

Boich durch Aufzählung der einzelnen Stammesgebiete bezeichnet wird. In

diesem Zusammenhang verdient noch eine gleichfalls im 1 2. Jahrhundert

gefälschte Urkunde angeblich Karls d. Gr. für die zur Beerdigung der

Fremden de ultramontanis pariibus erbaute Kirche S. Salvatore in Civitate

Nova (Rum), Mühlbacher 1. c. 34u (33 1), Erwähnung, in ihr wird als Sammel-

stelle des Zinses in Gallien Aachen genannt: dt Oaüia eeUigatU in Ans
(erderbt aus Aqui», diese Zeitschrift, Erg.-Band 4, 89) palatio.

Wien. J. Lechner.

Inaraa-Steruegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte

Band III, Teil II (D. W. iu den letzten Jahrhunderten des Mittel-

alters. Zweiter Teil) Leipzig, Duucker und Eumblotf lUOl, XVIII

-höö9 S.

Hit dem Torliegenden, selbstSndig paginirten, in der Zählung der

Abschnitte (.'>— s) sich aber an den Yorausgchcnden ersten Teil an-

schlies!»enden Bande gelangte das Werk zu einem vorläuOgen Abschluss»'.

Analüg der Disposition in den vorhergehenden Büchern entliiilt in

diesem Bande der fünfte Abschnitt Die gewerbliche Produktion, der
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sechste Bercrbau, Hüttenwesen. Salinen, der siebente Handel und Verkehr

und der achte Mass und Gewicht, ^jeld und Kredit, Schlussbetrachtnngwi

über die wirtschaftliche Entwickelunt; während der letzten drei Jalirhtm-

derte deä Mittelalterä schliessen den erzählenden Teil, ein gemeinsamer

Sadi-Iiite dient allen drd (vier) Bfinden.

Ist der erste Teil dea dritten Bandes in seinem dem Besondsnn
gewidmeten Inhalte den wirtschaftlichen Erscheinungen des flaehen Landsi,

der Landwirtschaft vorbehalten, so findet im erliegenden zweiten Tdle

das städtische Leben mit seinen ihm eigentümlichen WirtschaftserscheinttBgSB

seine Behandlung.

Die beiden ersten Absrlinitte sind der Güterproduktion gewidmet und

es wird die für den studtisclien Charakter eines Gemeinwesens zunlicbst m&.<-

gebeude Produktionsform des Gewerbebetriebes im Bahmen des

Zunftwesens in eingehender Weise dargestellt.

Anknüpfend an den im ersten Teile behandelten Gegenstand geht des

AttsfOhrongen über den städtischen Gewerbebetrieb eine kfirsere ErOrtenmg

über den nicht zünftigen Gewerbebetrieb am Lande Yorans.

Das Zonftwe^^en wird als wesentlich dem ureigenen Boden städtischen

Lebens entsprossen hingestellt, und die Innung als eine Schutzgemeinschaft,

in welcher jeder Handwerker seine persönliche und soziale Stellung ge-

siehei-t sah. aber auch als eine Einrichtung zur gemeinschaft-
lichen Förderung ihrer Klassen Interessen erklärt.

Referent hält diese Charakteristik für dem Tatsächlichen dorchsiii

entsprechend and erlaubt sich nnr za konstatiren, welch bedeutenden Ein-

floss Karl Marx und seine Schule durch die von denselben angeregte

scharfe Beobachtnng der Erscheinungen des modemm sozialen Lebens auf

die wirtschaftsgeschichtlicbe Forschung ausgeübt haben, ein Einfloss, der

>\ch zeitlich umgrenzen liisst, wenn man die erste zusammenfassende kri-

tische, im Jahre isc.s erschienene Untersuchung über das deutsche Zunft-

wesen, Schünberg, Zur wirtschalllichen I?edeutung des deutschen Zunft-

wesens im Mittelalter. S. A. aus llil lelnands ^heute Konrads) Jahrbüchern

für ^Nationalökonomie, Bd. IX mit dem betreffenden Abschnitte im Werise

Inamas Tcrgleicht.

Einer äusseren Geschichte des Zunftwesens namentlich in seioeiD

YerhSltnisse zur Stadtgewalt und zu den Landesherren, deren wichtigste

spezieller behandelt werden, folgt eine Schilderung des inneren Trebens der

Zünfte und ihrer Bedeutung für die Entwickelung der privatwirtschaft-

lichen und technisehen M( inente de- Gewerbebetriebes, wobei der Vei-f.

auf die Nahrungsniittelgewi'r))t^. die Metallindustrie und die Eisenindustrie

insbesondere, di<' Weberei und das Kunstgewerbe des Näheren eingeht.

Dem Abschnitte über den Bergbau ist besonders die neaeste Lite-

ratur über diesen Gegenstand zugute gekommen.
In dem einen breiten Baum im Buche einnehmenden Abschnitte über

Handel geht wieder die Darstellung der ftusseren Geschichte, die die

Handelspolitik des Reiches, der Landeslienvn und der Städte anftsst, der

inneren Heschichte einzelner Zweige des Handels voraus.

Die Geschichte der Hansa, die zunüchst aus Handelsgesell-

schaften der Kaufleute einzelner Stüdte um die Mitte des 13. Jahrhunderts

entstehend, zu einem Bunde der iStädte seilest sich entwickelte, der in der
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IfHte dm 14. Jahrhunderts fertig (ksteht vmd in der Kölner Konfödemtkm

1^7 seinen Ausbau erhalten hat, aber um die Mitte des 15. J«hriran-

derts einzelne Bundesglieder zu verlieren beginnt, und dessen ausschliess-

liche Herrschaft auf der Oitsee am Endt* des Jahrhunderts gebrochen ist,

nimmt den Platz zwischen äusserer und inntrer Handelsgeschichte ein.

In tler inneren Handelsgeschichte werden die einzelneu Zweige des

Handels, der Oetreidehaodel, der Handel mit Holz und Wein und der

TneUiandel des Klheren besprochen. BrOrtomngmi Aber die Landstrassen

und Wasserwege wie über die Einrichtnng der Schiffahrt auf letiteien

besehliessen den Abschnitt.

Mass nnd Gewicht werden kurz nach der äusseren Seite, der Hoheit

auf diesem Gebiete, und nach der inneren, der Masse selbst behandelt.

Auf die Grössenverhältnisse einzelner wiohtiji^erer Masse einzugehen ver-

hinderte wohl der Mangel brauchbarer Vorarbeiten.

In weitem Umfange ist eine Darstellung des Münz- und Geld-
wesens geboten. Eine Vorarbeit des Verf.s, die in der Zeitschr. f. Sozial-

nnd Wirtschaftsg. Band III erschienene Abhandlung, Die Qoldwftfamng

im Dentschen Beiehe wihrend des Mittelalters hat in der Wien. Nnmismat.

Zeitschr. Band XXVI 8. 371 von berufenster Seite, dem in der Numis-
matik wie in der Kechts- und Yerwaltungsgeschichte in gleicher Weise

hervorragenden Prof. Ti u s c h i n eine ftberans gflnstige Beurteilung er-

fahren, der sich Referent bezüglich des ganzen vorliegenden Abschnittes

nur anschliessen kann. Namentlich hiilt derselbe die Auswahl der Silber-

niünzen. d<'ren Verbreitungsbezirk »in relativ bedeutenderer war, aus der

so grossen Zahl lokaler mittelalterlicher Prägungen für eine sehr glück-

liche, in dorn Wüste numismatischen Details, wie die Spezialforaehnng

solches zu Tage fordert, Orientimng schaffisnde. Leider erlaubt die heutige

Summe nnserer Kenntnisse noch nicht» den wechselnden Münsfuss der

wichtigeren liandeswilhrungen zusammenfassend darzustellen.

Der Verf. beklagt den ungünstigen Stand der mittelalterlichen Preis-
geschichte. Bezüglich des gemeinen Taglohns glaubt der Verf.

im Elsa^s wie an dt-r Mosel nnd in IVanken eine sinkende Tendenz im

15. Jahrhundert kunstatiren zu können. Eine solche lässt sieh auch für

Wien nachweisen (Wiener Communul-Kalender Jahrg. 1888 S. 231 ff.).

Wir konstatiren hier für Maurer, Zimmerer und Steinmetzknechte drei

Lohnperioden mit zwar steigendem Nominallohn, der aber in Folge steter

MllnÄissverschlechtemng und noch mehr in Folge der Diskreditirong

•der IiandessilbermtLnze, das dem Hisstranen des Volkes in dieselbe ent-

sprang, fallenden Reallohn bedeutet.

Die drei Lohnperioden umfassen die Jahre 1424 bis 1440 mit Tag-

löhnen von 16 Pf. in der Winter>aison und 20 Pf. in der Sonnnei-saison.

die Jahre 1444 bis i4si mit analog 20 Pf. und 24 Pt., und die Jahre

148H bis lä:U mit analog 24 Pf. und 28 Pfenn. Nun war «lie kur-

Birende Münze in der Zeit von 1424 (resp. von 13D9 an) bis 1436 7 lötig

(Nam. Zeitschr. Bd. XXII 8. 97); in J. 1436 wnrde 6 lötiges Geld ein-

geföhrt, das bis 1447 in Umlauf blieb.

Nach dem Mttnsfnss von 1436 (Num. Zeitschr. Bd. XU S. 226) waren

im Sommersaisonlohn von 16 Pfenn. (igX0'215T Gramm) 349 Cgm.

und im Wintenuüsonlohn Ton 20 Pfenn. (20 X 0*2 i 57 Gramm) 437 Cgm.
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Silber enthalten. Nach völlig anarchischen Zuständen auf dem Gebiete des-

Münzwesens in der Zeit der sogenannten »Schinderlinge« in den Jehi«t

1457 bis 1460, kern es im Jahn 1460 wieder va noimaleren Terhlli-

nissen mit 5 lotigen Pfenningen (Nom. Zeitachr. Bd. XII S. 272). Die

20 Pfenninge der Sommomuion enthielten nach diesem Münzfusse (20 X
0 182) 364 Cgm. und die 24 der Wintersaison (24X0'182) 437 Cgm.

Silber. Darnach ergäbe sich für die zweite Lohnperiode in der 2. Hälfte-

des 1 5. Jahrhunderts gegenüber der ersten, in die erste Hälfte des 1 5. Jalu>

hunders feilenden, also eine reale LohnerbOhnng.

Da aber der Ungarieehe Goldgulden, der nach der damaligen Wert^

relation der Edelmetalle nur 8 sol. 6 den. gelten sollte, schon im J. 1462
auf 8 sol. 15 den. und 9 sol. den. stieg, eine Steigerung die im J. 1481

10 sol. 10 den. erreichte, ho ergibt sich, dass der ßeallohn in diesem

sich stetig entwertenden Uelde auch in Wien im Laafe des Jahrhunderta-

etne ainkende Tendens hatte.

Der Terf. apriebt in dem Vorwort die Hoffiuing ans in einem fol>

genden Bande die deutsche Wirtscbaftapolitik der neaeren Zeit darstellen

zu können. Im Interesse der Wissensohaft ist «OL Wünschen, dasa sich,

diese Hoffnung erfüllen möge.

Mödling. Karl Schalk.

Bibl Victor, Die Restauration der niederÖsterreic bi-
schen Landesverfassung unter E« Leopold II. Innabmck,.

Wagner 1902, 8", IV und 86 S.

Die fleiäsige und flott gMchriebene Arbeit Bibls behandelt einen der

interessantesten Abschnitte der neueren österreichischen Verfassungs-

geschichte. Kaiser Joseph II, hatte sowohl die ohnehin tief geiunkene

politische Bedeutung der LandstAnde fast ganz beseitigt, ihre Verwaltung

exitaatlicht» ala auch in die feudale Gatarerfeesong, aaf der Reiehtnin

und Ansehen des landetSndisehen Adels berahte, eine tiefe Bresche gelegt.

Gross war das Missvergnügen der Stünde namentlich über die agrarischen

Reformen des Kaisers, wenn es auch an die Bewegung in Belgien und
Ungarn nicht heranreichte. Daher riet sogar der strengste Vertreter des

absolnten Systems, Kaunitz, nach dem Tode des Kaisers die Stftnde za
berufen and ihre Beschwerden entgegen zu nehmen. Leopold war daaa
von allem Anfang entschlossen, um so mehr, als er selber mehr konstitu-

tionellen An5;chauungen huldigte. Nur darauf war die Regierung bedacht,

dass die liewfgung eine provinzielle bleibe, dass die österreichischen Stünde

sich nicht zu Generalständen vereinigen würden. Sie hat den Landständen
ein genanea Programm vorgesehnebeUf an das sie sich zu halten hatten»

Damaeh sollten sich ihre Beratungen um die Wiederherstellnng der land*

stSndiflchen Verfassung, welche die Begierong beabsichtigte, um die Ord*
nnng der gtitsherrlichen VerhUltniss«' uinl um die Beschwerden drehen,

welche die iStiimle sonst gegen die «iesetze und V^erfügungen K. Josephs
Torznbringen hatten. Ihre Absiebt hat die Regierung erreicht. Die Be^
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w^gling blieb eine rein provinzielle. Allerdings decken sieb die Be-

schwerden der einzelnen Länder vielfach. Aber es war die Ähnlichkeit der

Verbältni-ise, welche in den einzelnen Ländern ähnliche Beschwerden her-

irorrief, kaum aber ein direktes Einverständnis der verschiedenen Stände

untereinander. In krassester Weise trat vielmehr das Provinzialgefühl

überall an den Tag. nirgends fast zeigte sich die Spur von einem ein-

iMÜliiilieii StutsbewowlMiD, wie Mi denn im allgemeiiieii ein gtniUeher

Mangel jedes fMlitisehen Yerstiadnisses snf Seiten der Stande offimbarte

und der Begiemng den &6g leicht meehte. Deshalb ist die Bewegung
aacb bisher lediglich f&r einielne Länder geschildert worden, obwohl dabei

die Übersicht über den gesamten Verlauf der Bewegung leidet.

Auch Bibl beschränkte sich auf Niederosterreich, wobei er namentlich

die Akten des Staatsraths ausgebeutet hat, welche einen vollkommenen

Einblick in die Anschauungen und Haltung <ler Regierungsbehönlen und
leitenden Staatsmänner gewähren. Das Schwergewicht der Bewegung in

UlederOitemieh kg dorcbans auf der agrarischen Seite. In politischer

Beadehong war der niederilaterr. Adel, der vielfiieh dem Hofe naher stand,

alt der anderer Lander, nngemeln gemässigt Daher errsiehen die Yer-

handlnngen im niederösterr. Landhaus in keiner Wdse an politischer Be-

deutung nnd Interesse die des böhmischen Landtags, selbst die der steiri-

scben und tiroHschen Stände. Weil aber die Niederösterreicher die ersten

waren, deren Landesverfassung wieder hergestellt wurde, so war das Ver-

halten der Regierung ihnen gegenüber auch für die andern Länder vielfach

massgebend. Selbst das Normaljahr 1764, das die Regierung ihrer Restau-

ration ixk Grande legte, wurde nur deswegen aufgegriffen, weil man für

mederOsterreieh die Instmktion flir das KoUog der Verordneten Yon diesem

Jahre der neoen Instniktion sn Onmde l^gte. Für die anderen Lander
passte dieses Jahr so wenig, dass man in Böhmen zuerst an einen Sohreib"

fehler im königlichen Beokripte dachte. Das Hauptinteresse beanspniohen

die Verhandlungen über die Neuordnung der agrarischen Verhältnisse.

Zwar die Freizügigkeit der Bauern wieder zu beschränken wagte man nicht,

aber von den verlorenen feudalen Rechten suchte man doch soviel als

möglich zu retten. Vor allem erlangte man die wenn auch nur provi-

sorische Aufhebung des Grundsteuerpatentes ^on 1789 und damit die

IHiedersinAlhrang der Boboten. Die Behörden stehen den Forderangen der

Stande Teraehieden gegenüber. Wahrend die Hofkanilei sieh zumeist den
Standen anschloss, trat die Hehnahl der Staatsrttthe, vor allem der durch

und durch antifeudale Eger, aber vaßk der Kronprinz Franz, von dem man
übei raschende demokratische Äusserungen zu hören bekommt, den Forde-

rungen der Stände entschieden entgegen ; der Kaiser entschied zumeist,

wenn auch nicht ohne Schwanken, gegen die Aspirationen der Keudcilherren.

In politischer Beziehung hat die Bewegung nur die Restauration der

theresianischen Zustände herbeigeführt. Die Regierung erkunute wohl,

da« die verrotteten Zustande der Landesrerftssungen durchgreifende Be-

formen benötigten, aber man scheute tiefere EingriiFe mit Bäcksicht auf

die Ereignisse, die sich in Frankreich abrollten; denn die grosse franzö-

siaehe Revolution hat auch auf die kleinere Verfassnngskrise österreiehs

ünen Schatten geworfen. In agrarischer Beziehung kam es zu einem

flickwerk, dem nur die Stürme der Bevolntionskriege und die ungiaub-
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liehe politische Yenanii iung der Fkimsiiceiacbeii Zeit eine fast tohtwid-

illiiftig)fthrige Dauer verschaffleiL

Innsbraek. VoltelinL

Felix SalomoD, William Pitt. Erster Band: Bis zum Ans-

gaug der Friedensperiode. Erster Teil: Die €hrandlageu. Leipzig,

B. G. Teubuer, 1901. XII und 208 S.

IJei weuirji-n Büchern «larf man die Bedürfnisfrage so eut.schieden be-

jahen wie bei einer deutschen Biographie des jüngeren Pitt. Gerade heute,

wu das britische Eeich für ans im Vordergrund des Interesses, noch dasa

leider eines feindliehen Interesses steht« ist es dringend notwen^» sieh

mit einem Mann zu besehftftigen, der gleich wenig anderen die Grundlagen

des nv l« riien England hat legen helfen. Ich habe deshalb selbst kürzlich

(Augu-t lyo'i) in den Pieussischen Jahrbüchern ein kleines Lebensbild

dvi Ministers verüffeutlicht, dn^, eigentlich schon im April 1901 abge-

schlossen, nur durch ungünstige Zutiilligkeiten so lange zurückgehalten

wurde, und begrilsse es doppelt freudig, dass iniwiachen der erste Halb-

band eines Werkes ersehienen ist, das die Aufgabe in ungleich grösserem

8til, nicht nur popnlKr zusammenikssend, sondern wiseensehafUieh Tertiefend

SU lOsen sucht.

Es gibt vcrsrhifdeiK' ArtL'U, tJeschiciite zu schreiben. Uier überwiegt

die wissenschat'tliche Kritik als Selbstzweck, dort die roetentreude an der

Mannigfaltigkeit der Erschemungen, andere suchen darfiber hinaus politische

Beziehungen auf die Gegmwart; wieder andere kommen mit dem Auge und
Büstieng des Philosophen. 8. gehört zu den letzten. Er liebt zu abstra-

hiren und retlektiren. Schon im Stil bevorzugt er bis zur Manie das

unner>önlich-ka]t^" Passivum vor dem persönlich-lebhaften Aktivuni. Die

Aufgabe des Historikers ist ihm, »über die Feststellung des Einzelnen^

Zufalligen hinaus zur Förderung inssenseliaftlicher und allgemeiner Br-

kenntnis zu dienen«, die des Biographen im besondeni, nicht nur das Tum
des Helden uns seinem Wesen zu begreifim, sondern über das Verhältnis

von Mann und /( it die beiden Fragen zu beantworten: »wie vieles hat

die gro-'se l'er?önlichkeit als ErgeV)nis der Gescliiehte ihres Landes, ihr den

Weg weisend und ihr Handeln bestimmend vorgefunden, und wie weit

haben ihr die Zeitverfattltnisse Raum gegeben, ihr eigenstes Wesen sar

Geltung zu bringen, in schöpferischem Gestalton der Entwicklung ihren

Stempel aufzudrücken*.

Von diesen Kragen behandelt der vorliegende Halbband ausschliesslich

die erste. Er schildert »die Grundlagen*, auf denen der Mensch Pitt und

auf denen der Staat:$manu erwuchs. Ein kürzeres einleiten<les Kapitel

betrifft »Familie, Elternhaus, Jagend und Lehrzeit*. Dabei interessirt den
Verf. vor allem das Problem, was der jüngere Pitt dem ftlteren Terdankte.

AVer den Vater nicht kenne, könne den Sohn nicht begreifen (S. 9). Dean
Chutiiam habe mit Bewusstsein und Erfolg gestrebt, den »neuen Typus
cine> englischen Manne-«, den er »zur Darstellung brachte*, im Sohne

fortzupflanzen. Mir scheint das nicht glücklich lormulirt; warum soU
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Ohatbam dorchaus zum Typus gestempelt werden? Jed<mtalls leidet die

Charakteristik unter dieser Vorstellung. Indem sie das allgemein Vorbild-

liche betont, verwischt sie einigermassen die individuellen Konturen. Wie
bei Klopstock wird das Köq)erliche ausgeaogen und alles zu Geist gemacht.

Secfat gut dag^n y^&nachaulicht S. die Entwicklung des Sohnes. Soweit

miit sehr raioh« lUAerial erimbt, enililt er on der vohJtenferuiaa
Alteotplrftae des BMeminiiiMS, der aorgflütigea« fui zu abet^isTdleii Er^

liriiwiig md der «sfcMudiflhen geistigen luid aittlieimL Frihreife, «m
echliesslieli all diese Faktoren in ihrer Wirknng namentlich aaf die politische

Ambüdmg temtindnisvoll abzuwSgen. Sein Resultat ist: der Einuid-

twanrigjährigo war beim Eintritt ins öffentliche Leben »wohl vorbereitet

fhr einen hohen Posten*. Nur eines würde an und für sich eine gross-

artige Wirksamkeit erschwert hal»en : «ler notweuflige Mangel löntrerer eigner

Erfahrung. Hier aber war für Ersatz gesorgt. Der Verf. meint, wenn
ehen die Aufgaben im Stute- and WirtedM&leben äeii ebeneo Hchwer

wie dfiigMid danieUtan, fo hatten doeh andere bereite die Mittel m.
ikrer LBnng geeeigt» mnd ee bednfle nur der msuimenfaBseiiden Energie,

e anzuwenden.

Damit gewinnt er den l bergang zu den beiden Haaptkapiteln : »Die

politischen Lehren des alteren Pitt im Zusammenhang der politischen Ent-

wicklung Englands* und »Die wirtschaftlichen I/chren von Adura Smith

im Zusammenhange der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Eng-

lands Gründliche Detailkenntnis verbindet sich hier mit ernstester Qe-

daaücenarbeit. Die ganze englische Geschichte seit der Eroberung zieht

iai OberbUek an ans Torflber. Die Organisation Ton Staat und Oesell-

sohaft, das YerblUais von Königtum und Parlament, die Stellung der

Fnieien werden eingehend erOrtert Albert von Baville in einer sehr

beachtenswerten Besprechang in den Gottingischen Gelehrten Anzeigen 1902«
8. 62«»—r44 bat die Auffa-ssung des Verf. «laboi sozusagen als zu eng-

lisch angegritfen. Ich streite ungern über Auffassungen, aber mir scheint

überhaupt bedenklich, dass S. gar so stark aus einem he.stimmten Gesichts-

pnnkt heraus systematisirt und konstrnirt. Gerade die englische Geschichte

vertrttgt das nicht; denn Prinzipien und logische Konsequenz sind nun
eiainal nicht Saehe des britischen Volks. Es ist opportunistisch; ohne
sonderliehe Btkeksiehtnahme auf Abetraktionen und Theorien entMhddet es

Ten Fall zu Fall, ISsst höchstens das als Regel gelten, was sieh frflho: in

ihnlicher Lage als praktisch erwies. Sein Recht, seine Verfassung stellen

sich dar als eine Summe von oft widerspruchsvollen Präzedenzfällen. Und
CS ist kein Zufall, das^ die beiden bedeutendsten politischen Denker des

Pittschen England : Kurke und Adam Smith für deutsche Begriffe so er-

schrecklich unsystematisch sind. Deshalb kommt man mit geschichts-

philosophischen Konstruktionen gar zu leicht in die Brüche.

Das zeigt schon die berühmte cmx der englischen Yeifassusgi-

geeehkirte, die Fhige nach der riohtigen Definition 7on Whig und Tory.

Auch S. Tersueht sich natOrlich an ihrer Beantwortung: »Die eine Partei,

meint «r, (nHmlich die Whigs) wurde im Prinzip für die Differenzirung der

überkommenen Organisation tätig, sie ging von ilen Ansprüchen der Indi>

viduen aus und vertrat die Selbständigkeit der Gesellschaft, wenn auch

zonlchst nur Einzelgebiete und einzelne Schichten der Gesellschaft in
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Betraidht konmiMi. 8iA l6gte mehr Oewicht aaf die IVeiheiti als anf die

Oenieuischaft» mehr auf die Selbstlladigkeit als aof die Einheit Die andere

Partei (die Toriea) meinte für die Einzflnen am besten gesorgt zu sehen

durch Unterordnung ihrer Ansprüche unter die Zwecke des Ganzen; sie sah

mehr auf die Macht und AutoriUit der zentralen Organe und war anfangs

sogar jedem Bruche mit der überlieferten Ordnung feindlich, welche sie

als unter einw hohoen Sanktien atehend betxaditete. Der Antonomie

dea IndiTidanma atellte aie die Antorittt gegmflber, der EVeibeit die

Ordnnag*. Das ist sehr schön gesagt, aber der hinkende Boto kommt
nach: »Keine beider Parteien verfocht je das Grundprinzip ihrer Politik

uneingeschränkt in allen seinen Konsequenzen, jede vielmehr nur innerhalb

gewisser veränderlicher, durch die jeweilige politibche Lage und die jewei-

ligen Bedürfiiisse bestimmter Grenzen mit besonderer Bücksichtnahme aof

die SonderinteresBen der Tortretenai BeTOlkerangsklawMii)*. D h. alao

doch Torismus und Whiggismus in diesem Sinn sind künstliche Präpanlei

die sich mit der wiiklichen Politik der jeweiligen Tories und Whigs so

wenig decken, dass vielnaehr Hie Whigs als Tories und die Tories als

Whigs handeln. S. ist unbefangen genug, das Wort Chathams zu zitiren:

»Es gibt einen Unterschied zwischen Recht und Unrecht, zwischen Whig
nnd Tory* (S. 78)> Aber niebts de«to weniger nimmt er den grossen

Hinister durchaus als Tovy in Anspmeh.
Und von seinem Standpunkt ja auch ganz mit Recht; denn allerdings

liegt Chathams Bedeutung in dem Gegensatz zu jenem engherzigen krümer-

halten Whiggismus. der seit der Thronbesteigung des Hauses Hannover

die Regierung in Händen einiger weniger grossen Familien monopoiisirte

und zu gonsten der eoalirten Interessen von Gnieskafrital nnd Grosogr-nndbe«its

(S. 56) ausbeutete. Dem Privatvorteil einer bevorzugten Minderheit setite

er Wühl und Willen der Gesamtheit entgegen. Die Verfassung «oUte wieder

eine Wahrheit werden, das Parlament nicht lütiger eine blojise Kiassen-

vertretung bleiben, das Königtum, aus seiner Ohnmacht beireit, neuerdings

über statt unter den Parteien seinen Platz nehmen. Das war ein Pro-

gramm, bei dessen An&tellang (was 8. Tielleieht nicht genügend hervor^

hebt) neben den saehlicben sehr stark auch persönliche Motive einwirkten.

Das ftberwii^gend nach Familienintere»sen gruppirte Unterhaus bot einem

ehrgeizigen nnd unabhängigen Out-idt r nicht den genügenden Rückhalt*

Deshalb suchte Chjitham diesen anderswo: in der Nation drau^sen, und

da dorh das Volk tür fortlaufende praktische Regierung nicht zu brauchen

ist, so betonte er gleichseitig die Bechte des Königs, unter der selb«t-

erstlndlicben Voraussetznug natftrlieh, dass er, Cbalham, sie aosQbe. Den.

patriotischen d. h. unparteiisch selb.Htiindigen König, den sofaon Bolingbroke

ersehnt hatte, wollte er als pati ititiselier Minister sozusagen vertreten.

Mit der Thronbesteigung tJeorgs 11. schien die Zeit der Erfüllung

solcher Träume gekommen. Der junge Herr, der sich ungleich den beiden

Vorgängern als Bnglftnder IBhlte nnd gab, erweikte ftbeiaU Uoffhuogen

und Sympathieen. Ein Bund zwischen ihm und Chatbam wlie wahr-

scheinlich nnwiderstelüich gewesen. Er hfttte su einer dauernden Bestaune

') Wag fOr die Toriep \<c\ (\>-r Un'orordniiiig ihrer AnsprUche unter die
Zwecke des (iauzen eigentlich auageschlo-seu seiu sollte.
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iion der englischen Königsmacht führen können. Aber Georg verschmähte

-die societas leonina mit dem überlegenen Minister. Wie er »eine enge

^atar* war (S. 102), konnte er sich nicht entschliessen, die Verfassungä-

tngB in grotaem 8tU aniniroUen, mit Untentatzniig des Volks daa Ktaig-

tum als BolobM ra ainem Xacbtbktor m maelMii. Ea dOnkte ihn aioherer

und bequemer, die allerdinga erstrebte Herrschsft »anf dem Yerwaltnaga-

wege* zu erreichen. 8tatt als wirklicher König trat er als Parteihaupt

auf. Die Bestechung von Wfthlem und Gewählten, die vordem die Minister

geübt hatten, geschah jetzt direkt vom Thron aus. Das war der ganze

Unterschied. Das alte Unwesen gewann sogar nur häuslichere Formen.

Die Politik wurde zum job. Chatham starb vom Hofe geiichtet als ein

Wortführer der Opposition. Sein Wirken, nach aussen seiner Zeit 80 er-

folgrdeh, wer im Innern sonEchat ohne aiobtlichea Erjgehnia.

Dabei wirkte dann fralich noch etwaa anderes mit, wie 8. richtig

hervorhebt Ohne nationalOkonomiaehe Intereasen nnd im merkantilistiachen

Dogma befangen, war Chatham nicht der Mann, die wirtschaftlichen Aiif-

^ben der Zeit zu lösen, die von vielen für wichtiger als die politischen

gehalten worden. England befand sich damals mitten in einer stetig rascher

werden<1en wirtschaltlichen Bewegung, deren Gründe und Plia-^en unser

Buch auMfübrlii b und mit vielen interessanten Aufsichlüssen erörtert. Alle

ökonomischen Verhältnisse wandelten sich ans dem vergleichsweise Kleinen

Deberaichtlidien, Frinntiven ins Ausgedehnte, Kom|klisirte nnd Kfinstliehe.

Auf dem Lande nahm der Wirtachaftabetrieb achon wegen der Komfirttmie

mehr nnd mehr grosakapitalistisehe Formen an: der unabhängige Klein-

be:>itzer Yerschwand io aehr neben dem Zeitpftditer, dass man die Be-

zeichnung für letzteren (furmer) für den T^n^^m^nn überhaupt ^^ebraoohte.

Vor allen Dingen aber Handel und Industrie wuchsen in allen Richtungen.

Der glückliche siebenjährige Krieg führte geradezu eine Uberproduktion

herbei; und als nun die amerikanischen Wirren, in sich selbst nicht ohne

Zusammenhang mit dem herrschenden Merkuntilsystem, eins der haupt-

sScblicbsten Absatzgebiete zeitweilig sperrten, kam ea zu Stockungen, die

die Frage nabelegten, ob nicht eine wirtuchafUicb^ Beform not tue. Die

kfinstliche Begalimng des Handels nnd der Produktion bewShrte sich

offenbar nicht mehr, freier Verkehr musste an die Stelle treten. Die

Fortlemng war an sich nicht neu, wie S. an der Hand der älteren For-

schungen von Ashley und Hasbach nachweist. Scbon 1 75 2 schreibt

Townshend an Tucker, wenn dessen treibiindleriscbe Ideen aufgeführt würden,

80 würde Geld und alles in Hülle und Fülle und l>illig sein, die Nation

reich und mächtig. Es würde ihn dann nicht uUarmiren zu hören, dass

4er KOnig von Frankreich zum römischen König gewählt wftre: 9 Ganz

£nropa mnss sich vor England beugen, wenn in solch einer Lage* (8. 184).

Aber das Verdienst, die grosse Sache zuerst mit wahrhaft grossen

durchschlagenden Gründen Terfoubten zu haben, bleibt trotz allem un*

bestritten Adam Smith. Deshalb gipfelt das dritte Kapitel in <nner aus-

führlichen Analyse der Untersuchungen über den Reichtum der Nationen.

Die Bedingtheit durch die besonderen Verbiiltni^se von Ort und Zeit,

andererseits der enge Zusammenhang mit der aUereu »Theorie der niora-

lisrhen Empfindungen* werden verständnisvoll erörtert. Wir erkennen,

dass Adam Smith' Lehren den Bedürfnissen des damaligen England aufs

Digitized by Google



328 Uterator.

gltteHiolmte ta^ttfnuAnL Kor leider kg eben im System aelfaet ein g»*

wisser Vei-zicht, das Richtige nan Bach mit Energie inrchzasetzea. Smith

meinte bekanntlich reaignirt, die Einfthning völliger Handelsfreiheit in

England sei ebenso unmöglich wie eino Republik Oceana oder Utopia. Als

Feind jeder staat liehen Einmischunt: ins Wirtschaftslelien un*! fest über-

zeugt, diiss sich SL'hliesslich ohne lie.sonderes raenschlichesi Zutun ^les in

präfttabiliiter Harmonie auflöse, machte er sich keine Sorge, weiche Schritte,

munentlich welche politiaohen Reformen der Bmoh mit der hemdienden
Okonomiflehen Ptaus Tonnmetie. Hatte also, — dm iat dai Baralla^,

dem der Teif. tnateoert wia Mhar geaeigt, Chatham bei rellem far>
stlndnis und Willen für politische Reformen der nÖÜgen TolkswirtachaiU'

liehen Einsicht entbehrt, so bot nun Adam Smith dieae inlliiiiiiiw bafl

liehe Einsicht, aber auch wieder als etwas Unvollkommenes, das rar Er-

gÄnzung einer Staatsauftassuns.' ;i la Ohatham bedurfte. Erst eine Ver-

einigung Vteider Pror^ramme ergab deu Weg, auf dem eine gedeihliche

Weiterentwicklung des englischen Lebens möglich war.

Damit schliesst der vorliegende Halbbänd. Die Fortsetzung wird

seigen müssen, in wie weit der jüngere Pitt die Erbschaft aatnit^ mid
warnm es nieht ganz geschah. Man darf ihr mit hoben Brwaxtmgen
entgegensehen. Denn bei des Verf. gründlicher Kenntnis englischer Ver-

hältnisse, seiner umsichtigen Quellenforschung und |_,f ii liirhtsphilmflfudiiafhni

Schulung kann es nicht fehlen, dass die Biographie im giaaen ilnem

grossen Gegenstand voll gerecht werden wird.

Lonn. Friedrich Lackwaldt.

Die Mstorische periodische Literatur Behmene, Mährens

und Oesterr.-Schlesiens. 1900—1901.

Mit Nachtragen snm Beridite fQr das Jahr 18990-

Böhmen.

1. Die Puhlikiitioueu der küuigl. böhm. Gesellschuit
der W i s seu s (• h a 1 1 e 11.

J. Sitzungsberichte 'ler königl. böhm. (lese 11 Schaft »1er

Wissenschaften. Klasse für Philosophie, Geschichte und Philologie.

(YSstnih kral. ceskö spoleönosti n4nk. Tfida filosofieko-historieko-jazy-

kozpytna).

Jahrgang 1B99. — Nr. VI. Y. Sohnls, Historicke spnvy t
nejstarSi knize raesta Brodu Öeskeho z 1. 1421— 149r». (Historische
Nachrichten im ältesten Buche der Stadt Böhmiscb^Brod
ans den J. 142 1— 14V)H.) 45 S. Der »liber raemorialis. iu<licialis et

civilis* oder schlechtweg ^Autentieum* genannt, wurde 1448 angelegt,

wobt'i aber v de vctcri et antecedeuti rcizistro* Vertröge und sonstige

Denkwürdigkeiten seit 1421 übertragen wurden. Der erste Schreiber

Nicolaus f&hrte das Bnch bis I49ß (Fol. leo), die folgenden sehn Blitter

I) Yergl. Mitteil, des Inetitnta 22, 162 ff., 342 ff.
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enthalten Notizen und Stritte aus dem UJ. Jahrhundert, von Fol. 171 —
309 reicht ein zweiter Teil, der mit »lern J. 1554 beginnt. Von den

teils lateinischen teils cechischen Eintragungen des 1. TeiU werden die

Bitelisteii, vefichiftdene Baohtsukiindeii und gMohichiliehe Notiien mm
AMrock geVncilt» danmter du Schildomiig der Kiimahme und Plfindenuig

d«r Stadt durch die Pni^er 1421, dee Beraehes K. Sigmunds in B.-Brod

1436, K. Ladislaus' 1453 und K. Georgs 14G5, Notizen über Bohac und
Pardus 1437, sowie das auf dem ümschlagblatt vorfindliche Verzeichnis der

Städte und Städtchen (7;i2), Schlösser (:iO»)), Burgen und Dörfer (34-700) in

Böhmen auf Grund der Landtafeleintragungen vom J. 1558. — Nr. VIL F.

Mencik, Kaiserin Maria Theresia und Friedrich Graf Harr ach.

18 S. Der Aufsatz behandelt nach Archivalien des Harrach'schen Archivs

in Wien die Stollwngnehme des obengenannten letiten böluttiaelien Obent-
kmulen sn den BeflMniplinen der Eeiierin, insbesondere snr ünanzrefbroL
— Kr. VnL F. Kemeni6ek, SAatek areiknüete Ferdinanda Bakonsk^o
8 Annen Jagielomon t InSpruku ii. prosinoe 1520. (Über die am
11. Dezember 1520 in Innsbruck vorgenommene Trauung
des Erzherzogs Ferdinand von Ostorreich mit der Prin-
zessin Anna von Hühiiieu unl Ungarn.) 7 S. Hin Notariats-

instrument im mähr. Landesardiiv sihiklert im einzelnen ileu Verlauf der

Eheschlieasong per procuratiouem um i 1. Dezember 1520 zu Innsbruck.

Die mehtanwesenheit bOhmiseher Vertreter sucht E., fraglich ob mit Becht»

als eine absichtliche Znrficksettnng Böhmens durch K. Lndwig zu erUftren,

die später im J. 1 526 ftr K. Ferdinand nicht ohne Wirkung blttben konnte.

Das Aktenstück ist gedruckt in desselben Verfassers »SnSmy a sjeidy

Iforavske« I, p. 331. — Nr. IX. F. Mencik, Die Hofrutssitzungen
im J. 1625. 24 S. Abdruck »1er von Karl Freihorrn von Hiuruch, dem
Schwiegervater des Herzogs von Fried land, u'efühi-ten eigenen Protokolle

üb«^r einige Sitzungen des llofrats ("2."). April

—

M). Juni ir)2.'). in denen

hauptsüchlich Vorschläge gegen die von Dünemark und Mannsleid dem
Kaiser drohende Gefahr beraten wurden. Die Protokolle befinden sich im
HaiTSch'sehen Archiv in Wien. — Nr. Xf. K. T. Adame k, GschoTni

sfiaeni na Hlinecku XVII. a XVUI. Yikn. (Ober das Zunftwesen im
Hlinsko'er Kreis im 17. und 18. Jahrhundert.) 79 S. Schöne

abgerundete Darstellung auf Grund der reichhaltig vorhandenen Zunft-

ordnungen aus dem 17. und 18. Jahrhunder*^. in denen auch viele ältere

enthalten sind; die ülteste ist jene der Töpfer von \4XS. Eine Anzahl

dieser Ordnungen wird abgedruckt und mit sehr tleissig gearbeitetem

Sachenindex versehen. — Nr. XII. M. Dvofak, 0 listine papeZe

Jana XIII. v kronice Kosmove. (Über die in Cosmas* Chronik ent-
haltene Urkunde des Papstes Johann XIII.) 5 8. Der wesent-

liche Inhalt des Briefes kOnne einem alten Privileg der St Georgskirche

entnommen sein, im ganzen aber sei es eine Fälschung von Cosmas selbst,

und swar, was die unzeitgemässe Arenga beweise n soll, unter Zugrunde-

legung irgend einer Urkunde P. Urbans II., Paschais II. oder C'alixts II.;

dis Stelle über die slawische Liturgie erkläre sich aus der polemischen

Tendenz der Cosraaschronik überhaupt. — Nr. XIII. J. Salaba. Vyse-

brodska kronika Ro?.mberska Vaclavem Bfezanem z(!;esten;i a prodluuÄenä.

(Die K osenberger Chronik von Hohen lurt, ins cechische

Mittneilonfon XXIV. 22
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fibersetst und fortgeflihrt tob Wentel Bfestn.) 19 8. Di»
eiste Phaae in der hiitoriogiaphiselieii Tsügkeit dieses Elosten, dee 1259
von den Boaeabergem gegründet wurde, bildet die Abfassung eines Anni-
versarg sowie eines Nekrologs auf Grund der Originalurkunden, Brief-

schaften und fremder Nekrologien. Die weitere Entwicklung brachte so-

dann die Bosenbergische Chronik, die in mehreren lie^laktionen sich er-

halten hai Die erste entstand nm 1849. Jakob von Orataen ist aber niebt

ibr Terfiuwer, sondern bloss ibr Abeehreiber (nm 1479). Ke iweile

Bedaktion gehOrt ins Jahr 1412. Pangerl edirie (FF. rer. Anstr. II, 23
p. 38 1) eine bis 1505 reichende Au-igabe. S. publizirt eine Fassong,

die von rinS— lö'.>2 reicht und sich als eine böhmi^che Übersetzung der

älteren KeUaktioneu darstellt, an der neben Bfezan auch die llohenfarter

MOnehe gearbeitet beben. — Kr. XIV. J. 7. dimik, FHepMc k saisk«

bonfl r. 1680 n k poddanak^m pomttam na F^dlantakn. (Beitrftge
zu den Bauernaufatinden des Jabres 1680 und zu den ün-
ter tans ve r b il 1 1 niss en auf der Herrschaft Friedland.) 23 S.

Auf eine Einleitung, in der eine Übersicht über die Literatur betreflfend

dieses Ereignis geboten und diese, besonders Josef Sväteks Schritten kri-

tieeb belenebtet werden, folgt eine Sdiildemng des Anfttandeo auf den
Herrschaften Lemberg nnd Friedland unter Anfflbmng einer Anzahl neoer

Aktenstücke ana den Jabrai 168 t—1687» die dem Prager Stattbalteiei-

Archiv entnommen sind.

Jahrgang 1900. — Nr. II. V. Schulz, Dv§ kroniky jesuitske

kolleje V Litom^ficich z let 1629— 1662. (Zwei Chroniken des Je-

sniten-KoUeginma in Leitmerita ana den Jahren 1629—1662).

18 8. Eine wichtige Ergftnzong an dem Ton demselben Yerf. im >Histo-

rick;^ ArehiT* Nr. 16 herausgegebenen » Urknndenbnch dea Jesoiten-

Kollegiums zu St. Klemens in der Altstadt Prag von 1628— 1632* und

zu der unten anzuführenden Publikation »Die Korrespondenz der böhmi-

schen Jesuitenprovinz von 1584— 17 70* bilden diese beiden Chroniken.

Die erste, eine »Uistorin coUegii Litomericensis 8.'J.S beaiehangsweise

»Extraetns Tel aynopeia historiae de inrtmordiia eollegH lAtomerioenria ab

a. 1629 mann propria ven. domini Stredonii* ist allerdings nur als Hpftr-

liches Fragment erhalten. Die •«weite führt auch den Titel: »Historia coli.

Litern. S. J.* und reicht von der Gründung des Kollegs 1629 bis c. 1662.

Beide werden abgodrui kt. — Nr. III. Theodor Antl, Seznam ürokü z

m&ita Loun a ze vai k n^mu ii41e2it^ch t letech 1450 a 1451- (Yer-
seiehnia der Zinse von der Stadt Lann nnd den sagehöri-
gen Dörfern in den Jahren 1450--51. Das wegen seines Alters

nnd seiner Anlage in unseren Ländern wichtige Urbar wird vollinhaltlich

abgedruckt und bildet eine wichtige Qu*>lle für die Verwultungd- und Fi-

nanzgeschichte der bühminchen StUdte. — Nr. IV. Frunti-sek Pastrnek,
Chrvatttko-hlaholök^ rukopis Sien^k^. (Eine kroatisch-glagolitische
Handecbrift in 8iena.) 39 8. Die Ha. stammt ana der ersten Hllfte

15. Jabrh. und iat litargisohen Inhalts. Der Aufsatz beschrinkt meh
nicht auf die blosse Wiedergabe, sondern gibt in einer Einleitnng eine

historische Übersicht der Entwicklung und der Quellen d<*r slawischen

KirchenbücluT und erwei>it in eluf-m Schlusswort als Quellen der Siener

Hs. einen »Tractatas simplicium sacerdutum de officio sacerdotali* und
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Guidos ,Manipulu8 curatorum«. — Nr. VII. August vonDoerr, Genea-
logische Daten über einige bühmische Kxulanten in Sach-
sen ans dem 17. Jehrhanderi 30 8. Dr. Keheid Bohmertofoh,

Oberlebrer in Pini% hat nun Teil auf Anregung t. De. »an» protokollanaeh

eingetragenen nfindlichen, teils aus Originaltestamenten , aus VermSgens-
nitertrajfunpen unter labenden und aus Vergleichen« in den Archiven der

kön. siii hs. Amt.-«ge richte in Pirna und in Drcsiien y? Itegesten von 1022
bis 1701 zusammengestellt. Ein Namenregister erleichtert die Übersicht.— Nr. Tin. FrantUek HUoelaT Konba, Qaereb BtaT& iesk^ch r. 1611.
{Eine Beaehwerdeaelirift der bShmieelien 8tinde Tom J. 1611.)
24 S. Ein Copiariam in der Pkager Univ.-Bibliothek (Sig. XVII. D. 20}
«ntbält 93 Urkunden, von denen eine Reihe historisch beachtenswerte Stücke

sind; z. R. das Uespräch eines jungen Ritters mit einem alten Böhmen
über die Wandlungen in der Geschichte Böhmens und Mährens . . . von

J348 bis jetzt (i. e. 1604); die Propheieiung des Dr. Kamp, einee MIi-

misdien Feldpredigera, geeehrieben 1473; die Ph>plieaeittng dei Jakob
Hartmann von Durlach 1528; wahrhafter und kurzer Bericht fiber den

Prozess des obersten Fehlhauptmann« in Oberungam Grafen Jacobus Bel-

giojoso wegen der Einnahme der Kirche in Kusehau . , . (l604); Con-

ditiones pacis inter Bomanorum et Turcicum imperatorem, Rudolphum IL

et MdunneAem L anltannm, ni illae anno anperiori 1606 . . . oonclneae

sunt; Eiemplar reooneifiationie enm Hungaiia Tom 23. VL 1606; mt^
schiedene anf die Ereignisse von 1608 beiAgliohe Urkunden nnd eefalieaa-

lieh 4 sogenannte Querelae, eine ungarische von 1604 o. lfio5, eine mfih-

rische von 1605, eine ö^^terreichische von IGOS und die im Titel ange-

führte von 1611. Nach einer kurzen Inhaltsangabe der Handächrift, deren

Besitzer 1 608 der Prager Bürger nnd Batsberr Simeon Simonides Sniicky

Sonnenatein war, deeeen Lebenegeeohiebte mngefügt wird, nnd einem

kurzen Hinweis auf die Zeit Verhältnisse im Abfassungsjahre der Querela

folgt der volle Wortlaut; sie ist in cechischer Sprache geschrieben und an

den Kaiser gerichtet. — Nr. IX. Josef Sa labii, Korrespondence kneze br.

Mateje Cyra s Viiclavem Bfezanem a Petrem Vükem t Bo2mberka. 1603
— 1610. (Korrespondenz des Brnderpriesters Mathias Oy ras
mit Wentel Bfeaan nnd Peter Wok TonRoaenberg. 1603^1610).
36 8. Dem Alxlraok der 28 Briefe geht eine knne Daretellong der Be-

ziehungen Peter Woks zu den böhmischen Brüdern voraus, für deren Beur-

teilung eben erst diese dem Wittingauer Archiv encatamiuenden Original-

briefe wichtiges neues Material bieten. — Nr. X. J. V. Simak, Chot^
iovske zprävy o sel^ke boafi r. 1680. (Chotieschauer Naohrlohten
fiber den Banernanfetand dea Jahres 1680.) 29 8. Die Naoh-

riehten stammen von dem Propst ^Lchael Kastl des bMunisohen Prämon*

stratenserklostera Cbotieschau, der in den Jahren 1666— 1682 eine Chro-

nik führte, die heute in drr Pra^rer Fniv.-HiVil, Sitrn. VI. C. 1 ;^ liept Sie

beginnt mit einer Autobiographie , deren wesentlichste Angulien wieder-

gegeben werden; über den weiteren Inhalt gibt eine Inhaltsübersicht un-

gefidiren Anbehlnse; der Berieht Ober das Jahr 1680 wird dlinhalüich

abgedmekt — Nr. XXY. J. Strnad, Bigatfik kn^e plzen«k4ho z r. 1600.

{Ein Begister aus dem Pilsener Kreis vom Jahre 1600.) S. 14
Sin sogenanntes Botenregister, ans dessen 86 Yidimngen oder Unter-
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lerligangen St. Folgerungen bezüglich der NationalitlltsTerbältnisse der
Standeaherren, fiitter, Städte und Qeistlichkeit des dortigen Kreises in jener

Zeit sa zielMn sucht. Nr. XVIII. Ani PodUha, MuHsa P. Ktfpam
INrig» horAch Krkononsäkych vykouanä r. 1679—1680. (Über ein»
von P. Kaspar Dirig S. J. im J. ir>79 im Riesengebirge vor-
genommene Bekehrungsmisr^ion.) 18 S. Dirig beschreibt selbst

seine Tätigkeit für die katholische Reformation vornehmlich im Gebiete

von iiochlitx, ein Bericht, der sich in einem der Folianten der Jahrbücher

des Prager JesoHeBi-KoU^aiiw, die sich in der Lobkowitser BiUiolhek
erhalten haben, vorfindet. Der lateinisch abgefasste Beiicht, der hier voll-

stftndig abgedruckt wirrl, /.eichnet sich darch lebhafte Sprache und sehr

interessante Petailnachrichten aus, die man in den sonst meist schein atisch

abgefiissten Missionsberichten vermisst. l)a,s Gebirge war damals eine Zu-

fluchtsstätte für die verschiedenartigsten Sekten und Bekenntnisse, die

anderwärts nicht geduldet oder vertrieben worden waren. Alle schon seit

dem Jahre 1660 gemachten Hissionsverauche hatten wenig Rrfolg. P.

Dirig hatte anfangs auch schweren Stand, allein die mttohtige ünterstützung-

der Gräfin Annn Franziska Harant, der GrumlhiTrin von Rochlitz (Bauer-

hütten), dem Hauptovt les ( iebieted, welche ihren Untertanen für einen

Betrug, den sie uiit schwerer Strafe hätten büssen müssen, auf Dirigs-

Bitten Yersnhung gewahrte, ialls sie sich bekehrten, filrderte das Ifissions»

werk, das dann anoh in den benachbarten Gemeinden mit Erfolg durch-

geftkhrt wanje.

Jahrgang 1901. — Nr. I. V. E. Mourek, Zum Prager
Deut.soll des XIV, Jahrhunderts. 84 S. Die Textproben entstammen

dem iiitesten Prager Stadtbuch und umfassen die Zeit von 1324— 1419;
sie werden im vollen Wortlaut palaeographisch genau abgedruckt und daran

eine die Lautrerhlütnisse sehr detailliit behandelnde grfindliehe Zusammen-
stellung geknüpft. In einem Schlnsskapitel » Folgerungen < werden die Er-
gebnisse kurz /usammengefasst, deren wichtigstes wohl ist, dass auch diese

Quelle nur eine , Bestätigung der längst bekannten Tatsache bietet , da-»3

in Prag, wo der oberdeutsche, bairisch - österreichische und der mittel-

deutsche (meissnische) Dialekt sidi berflhrten, ganz natfirlich diejenige

Mischung beiderartiger Elemente sich entinckelte, wie sie auch in der

neuhochdeutschen Schriftsprache vorliegt.* Die Untersuchung der Sprache-

in dem Buche der IVagir Malerzeche vom J. 134S und in der Wenzels-

biV>el hatten zu demselben Resultat geführt. Unsere (Quelle aber ist inso-

fern von besonderem Juteresse, weil sie die Entwicklung duich ein ganzes

Jahriiuttdnt TOT Augen Itthrt und das charakterislasche in dieser Ent-

wicklung möchte der Ver&ssw in einer deutlichen Hinneigung des Laut-

standes zum mitteldeutschen Dialekt sehen; der Lautstand wird immer
»vermitt' ldeutdcht (wenn nicht direkt , verneuhochdeutscht*)*. — Nr. II.

Theodor Antl, Zpnvy o meste Tfeboni / let nJ2(»— ]fi'2:\. (Nach-
richten über die Stadt Wittingau aus den Jahren ir)20— 1623).

12 S. Mitteilung von 8 teils Urkunden teils Aktenstücken aus dem
im Unittingauer StadtarehiT vorfindlichen »Liber memorabilium unaque ma-
tricularinm Trebimensiuni"* aus den j'enannten Jahren, der Zeit der Bc-

lagerung und Kapitulation der Stadt. — Nr. IV. C Pinsker. Bitva u

Jankova 6. bfezna 1645. (Die Schlacht bei Jankau am 6- Märai
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1645.) 44 8. Der Attftati gibt «iai gome Sehildenrag det OriM, der

<}egend, dw EampfreflMiftt mid bittei in doi Beilagen einige Aaszüge «u
dem Tbeatram Europaenm. sowie einen Bericht über die Sehlacht aus dem
Wiener Kriegsarcbiv ddo. Prag 11, Milr?. ir,4r): femer zwei Karten, die

Stellung der Heere im vormittägigen und nachmittü^Mgen Kampf darstellend.

— Nr. VI. K. V. Adamek, Urbaf panstvi ricUmburakeho % r. 1731.

PHfpftfek k d<ji]i4Bi • atitiatioe T^ohodofietMlio rolnietva. (Das Urbar
der Herrtehaft Biohenbnrg tob J. 1781. — Ein Beitrag zur
Oeschichte nnd Statistik dei ostböhmischen Bauernstandes.)
28 S, Den Anlas« zur Xenanlage des Urbars in diesem Jahre bildete dae

Bestreben der Herrschuft, die schweren und zum Teil ungleichen I-asten

der Untertanen auszugleichen and zu mildern aaf Grund einer Neuaus-

iwwwmg der erfinde. Die Oeratellnng behandelt sodann im Binnlnim ^
Torsebiedenen Abgaben a) der Stftdte nnd Mttrkte. b) der Dorfbewohner-

schaft; die Ergebnisse der 1731 vorgenommenen Vermessongt die AmaU
der Ansässigkeiten und ihren Wert. Urkundliche Beilagen und genaue Be-

gisttT folgen der Darstellung. — Nr. VIII. A. Podlaha, Ein deut-
sches Theaterspiel aus dem Jahre 1662. 23 S. Ein wahracbein-

lieh fWi dem StraboTor Prttmonstratenser P. Brnno Lindtner tertotos nnd
im Kloster 16«2 anfgeftlbrtes Lustspiel in Nachahmnng Ton »Pyramns nnd
Tbiabe* von Shakespeare. Et wird abgedmokt. — Nr.X. Jaroslav Göll, ^

Zur Geschichte des Husitenkrieges. 15 S, Eine Kritik des

1. Teiles von P. Simon Binders »Die Hegemonie der Prager im Husiten-

kriege* (Prager Studii-n aus dem Gebiete der Geschichtswissenschaft, hrg.

Ton Dr. A. Bachmanu VIII), die im w<>3enUichen zeigt, dass B. in seiner

Darstellung bis auf einaelne ErgBnsongen und Terbesserungen nieht Aber

Tomeks DantelluDg im 4. Bande der (nur böhmisch erschienenen) Qe-

Bchichte der Stadt Prag hinauskommt, ebne dass jedodi das Vwhttltnis su

seinem Vorginger gehörig kenntlich gemacht würde.

2. Archiv Öesk^ £ili Stare pisemn^ pamitky £esk^ i mo-
ravske, sebrane z arcbiTfi domacich i cizich. (Böhmisches ArohiT
oder Alte hüb mische u ti d miilnische Schrift denk male, gesam-

melt in einheimischen und fremden Archiven). Bedakteur: Josef Kalousek

Band XVIII. (hm)"). Sehr erwünscht kommt zu Beginn des Bandes
eine Inhaltsübersicht ül)er sUmtlithe bisher erschienene Bände. Darauf

folgen: ). Josef Teige, Itegistra kmle Viadislava II. /. let 1 4*>H— 1.502.

(Die Register K. Wladialaws II. aus den Jahren 1498— 1502).

8. 1^289. Ans der Begiernngsseit dieses KOnigs hat sich nur ein B^
gisterband erhalten , der im Wiener StsatsarchiT aufbewahrt wird nnd
df'^sen reicher Urkundeninhalt (490 Nummern) hier vollständig zum Ab-
druck gebracht wird, nachdem schon in einem früheren Juhr^^nntr dieses

»Archivs* (VI) kurze ürkundenregesten mitgeteilt worden waren. Üe/ü-^lich

des Inhalt« and Wesens dieser Quelle auf Oelakovskys böhmische Abhand-
lung »Über einheimisebe und ftemde Begister . . Tom J. 1890 ver^

weisend, bringt der Verf. in der Anleitung wichtige Zusammenstellnngen

und Nachrichten übor dM Kanzleipersonsl K. Wludisluws, unter dem wir
80 bedeutende Personen, wie Johann von Sch^ll^'n^erg, Augustin Klisen-

brot, Schlechte von Wschehrd u. a. vorfinden. Weiters wird in der Ein-
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Iflitimg noch die Frage nach dem VerhSttnia swisehen Begiater ond Ori-

ginularkanden lieaprochen, wobei der Yerf. es weluncheinlich macht, daae

die Begistrirang nach den Konzepten eriolgte, somit das Register uns
keinen vollkommenen und verlftsslichen Ersatz für die verlorenen Original-

urkunden bieten kann. Die Urkunden mannigfachsten Inhalts bieten be-

sonders reiches Material für die böhmisch-mährische .Ortsgeschichte, itir

leehtliehe und kultoieUe Terblltmaae. — 2. Theodor Antl, Liatiny k.U-

iter» Staro-Celsk^ho o driebnoatech jdio t öeeb4oh. (Urkunden dee
Klosters Altzelle über dessen Beaittungen in Bflhmen.) S.

290— 308. Dos genannte sächsische Zisterzienserkloster besass von 1251
Ha 1645 in Böhmen das Gut Lobositz; die darauf bezüplichen Urkunden,

82 Stück aus den Jahren 1272— 1545, befinden sich dermalen im Schwar-

aenbeigiMlien knUavt in Loboaüa teib in Originalen teila in Kopien. Ihr»

Pablizirong bildet eine wichtige Ergftnznng ni der in Bdoard Beyers Mono-
graphie über AllzeUe gebotenen Übersicht der im Dresdener Archive be-

findlichen Urkundenmasse. Unter den hier mitgeteilten Stücken finden sich

auch 3 Urkunden von K. Karl IV. (dd", 1348, XII, 7, Dresden), 4 von

K. Wenzel (ddM395, IV, 29, Karlstein; 1395, V, 6, ibid.; ijyö, V, 11,

ibid.; 1397» XI, 24, Kflmberg), 7 Ton E. Wladialaw (U77, X, 25, Pra^;

1479, 17, 21, ibid.; 1487, II, 2, o. 0.; 1509, TII, 15 PMg; 1509, X,

18, ibid.; 1511, XII, 29, Ung. Brod; 1513, IX. 23, Ofen), 2 von K.

Ferdinand I (l537, YITL 30, Prag; 1542. X, 17, Wien). Auch für genealo-

gische und örtliche Verhiiltnisse Böhmens und des Lobositzer Gebietes kommen
die Urkunden in Betracht. — 3. H. Kollmann, Listinj Broianske z let

1489—1615. (Brosaner Urkunden nna den J. 1482—1615.) 8.

809—821. Die nenn ürkonden, entnommen dem bOhmiaehen Landea-

arehiv, beneben sich auf die Geschichte und die Besitzverbfiltniaae der

Burg Broznn an der Eger. — 4. V, J. Noväcek, Vypisy z knih vinniö-

n<ch z let 1358— 1576, (Auszüge aus den Weinberg bü ehern
vom J. 1358— 1576.) 8. 322—400. Fortsaizung aus Band XV. mit

den Nnnunem 51 Tom 35. Y. 1461 bis 149 vom 23. HL 1576 nnd einem

Nachtrag Nr. 150 vom 24. VI* 1688. Ana den ürknnden, die Beiträge

nir OeBehiehte des Wein- und Hopfenbaues in Hühmen bilden, beben wir
u. a. heraus nr. 62, 74, 75 (l4r,3, 1465) über die Aussetzung von Wein-

bergen und Hopfengürten durch die Verwalter der Prager Bethlehems-

kapelle; nr. 131 (1508) di<- vom Schreiber ^'icolaus de Lacu geschriebene

Einleitung mm 5. Weinbergübuch ; nr. 135 (1516) die Weinbeigaordnong

ftbr Prag Tom Bergmeiater Martin Holec; nr. 130 (1521) den Beaebloia

der Stadt Prair über den Ausschank fremder Weine; nr. 142 (1549) K.
Ferdinands 1. Instruktion fiir den IJergmeister Geortr von Gele. — ">. Vac-

lav Schulz, J.isty du Koufime zaslan^ z let 1422— 1525. (Brief-

schaften an die Stadt Koufim aus dun J. 1422— 1525.) S. 401
bia 580. Der hier Torliegende erste Teil der Publikation nmfoaat 325
Briefe, die bis vom J. 1518 reichen. Hit wenigen Ananabmen aind sie

nach den im Archiv des bOhmiadhen Museums befindlichen Originalen ver>

üffentlicht. Die Einleitung za dieser Publikation gibt eine Übersicht des

sonst noch im Koufimer Archiv befindlichen archivalischen Materials, dua

nur einen bescheidenen R^st des einstmals sehr ansehnlichen Bestandes

bildet, Yerzeiohnet femer die Adressaten der noch erhaltenen 643 Briefe»

Digitized by Google



Liientor.

die n\yeT, da sie noch die bis zu 6722 hinaufreichenden alten Be-

geätennummem tragen, erkennen laBsen, dass auch sie nur einen kleinen

Bracbteil der uräprüuglichen Menge darstellen, und unterrichtet schliesslich

im aUgwaanen flb«r d«tt Iniuüt der üifcimdai, der aatmgeiiiflss sehr maa»
nig&oli vi.

Den Beeoliliifls des Bande« bildet wie gewOhalioh ein Begiiter, in dem
8tflck für Stück alle in diesem Bande vorkommenden Urkunden ganz kun-

eneichnet werden (S. 561—58o), ein Personen- und Ortaindez (8. 681
Ins 608) und ein Sachenindex fS. 609—614).

Band XIX. (l90l). 1. Jaromir Celakovsk^, Registra soudu ko-

momiho. (Die Register des Kararaergerichts.) S. 1—475. Die

Fortäetzung dieser Publikation aus Bd. XIII. bringt das Material für die

Jahn 1511— 1519, mit KaohtrSgen von Urteilen für die Jahre 1502 bia

1508 nnd Zengananssagen fOr 1488—1494. Toraitunder des Kammnr-
gerichta war hia 1518 der Oberste Höfineister Wilhelm Ton Pemsteint nach,

seinem Bücktritt Bein Sohn Adalbert. Der Inhalt dieser Klagen nnd Ur*
teile betrifft grosaenteils private Händel uud Streitigkeiten, in denen sich

bis zu einem, gewissen Grade auch der heftige Stündekampf jenes Zeit-

abschnittes wiederspiegelt. Die Einleitung zur Publikation pag. I—VllI

unterrichtet — über die Zusammensetzung, Wirksamkeit und Bedeutung
des Kammergerichte» auf andere Ausführungen des Verf. verweisend —
hanptslchlich über die einaelnen Sessionsperioden nnd die Handschriften, die

sieh in der Bibliothek nnd im ArohiT des böhmischen Mnsenms in Ftag
befinden. — 2. Jaromir Celakorsk^, Kni2ky nalesA sondn iemsk4ho a
komomiho z prvni polovice XTL stokti. (Die Urteilsbftcher des
Landrechts und Kammergerichts ans der 1. H&lfte des XVI.

Jahrh.) S. 47H—651. Es ist eine Sammlung wichtigerer Urteile und
Landtafeleintragungen aus der Zeit K. Ferdinands I., die von den Land-

tafelbeamten aus den Originalregistern als Behelfe für den Dienst herge-

stellt wurden und die sich als dritte jenen des Albrecht Ojif von Oöed§litz

und der 1536 in Druck gelegten »Sammlung von Notizen des Landrechts*

anieihtb Die Torliegende Sammlung, eist vor knnem gefanden und im
ArehiT des »BOhm. Mnseoms* anfbewahrt^ ordnet die einaelnen Urteils-

sprüche in 81 sachliche Gruppen, die in alphabetischer Ordnung aufein-

anderfolgen. Aosführliche Register beschliessen diesen für die bbhmisehe

Beohtegeechiohte inhaltsreichen Band.

n. Die Publikationen der k. b5hm. Akademie der
Wisaenachaften.

1 . Veätnik ceäkti ukudemie. (Sitzungsberichte der böhmischen
Akademie). Bed. Josef Solin.

Jahrgang IX. (i900). Jos. Trnhlaf; 0 noT^ katalogu, dAlefi-

toati a prameneeh rukopisnö sfahrl^ Eleraentinske. (Ober den neuen
Katalog, den Wert und die Quellen der handschriftli« ben
Sammlung des Clementinum). S. 46— 51. Der erste Abschnitt

schildert die Anlage des neuen in Ausarbeitung begriffenen Katalogs der

Prager Univer.sität:>l)ibliothek, dessen erster Teil, welcher die lateinischen

Handschriften behandelt, zur Hälfte fertiggestellt ist. Im zweiten Ab-

schnitt erhalten wir eine kurze Darstellung dieser Handschriftensammlung.
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Die Mrhrzahl der Handschrifteu stammt aus den Bibliotheken der auf-

gebubenen Klöster BuLouenä. Zu den ältesten gehören: Evangelienauä-

legung saec. IX—^X., Oregon Homilim . XI., Yarift tkeoloc^ i. XI—XIIL,

ViU 8. Oxegorii 8. XII^ Oper» Ambroeii i. XIL, dM Oppalowitesr Ho-

miUar 8. XIL, auf des8eii Deokeln deemtim. abgalltsta und geaonderft aaf-

bewahrtc Psalmfragmente s. YIII— IX., 8eUia88li8h ein Frugme&i Braagelii

Lucae in Unciale 8. VII—VIII. auf Pergament, geschenkt 1838 Ton Fms
Grafen v, Kolowrat. Zugleich vcrypiclmet T. ilie Handschriften, auf deren

Deckeln sieb bedeutendere Miniaturen, Holzschnitte und Kupferstiche vor-

finden. — Jos. Truhläf, Pabdrky z rukopisü Klementinsk^ch. (Nach-
lese aus den Handschriften des Clement in um). S. 148— 152,

243—246, 293—-295, 353—354, 413—416, 470—474, 566—570,
624—627. Fortaetzung ans den früberan Jahrgängen. Nr. XXXHL Ib

Cod. TU. G. 11 findet sicH ein Vermerkbneli dea ObnÜlMr Domhenn
Johann Emst Platteis Ton Ptattenatein aus den J. loio— 1024 mit be-

langreichen Notizen zn seiner Lebensgeechichte. — XXXIV. Cod. YUI. B. 8

ist wichtig wegen eines »Census ecclesie in Gistebnicz* am 1414. und

wegen zweier Lobgedichte auf Johann von Rokyczan. — XXXV. In

Cod. Vin. C. 3 mit WicliflTs ,l)e veritate s. scripturae* eine Initiale R
mit Wicliff's Purtrftt. Aus zwei Versen erbellt überdie.s als Eutatehung»-

zeit dieses Werkes das Jahr 1378. — XXXVI. Cod. VIIL C. U entbAlt

n. a. daa laed »Jesu Kriste, ttl^rf kntte* nnd ein lateinisehes Lobgedieht

auf den Herbst. — XXXVH. Im Cod. YIH. C. 13 ein Akrostichon »Geoigio

rege Boemie* auf die Einnahme der Bnrg Korstein im J. 1465. —
XXXVIU. Cod. VIII. £. 5 enthalt n. a. eine lateinische Rede anlHsslich der

Promotion Johanns von Rokyczan. — XXXIX. Im Cod. VIII. F. 2») latei-

nische un<l böhmische Verse über die Prager Judenverfolgung im J. 1389

ohne historischen Wert. — XL. Im Cod. IX. B. 1 Deckel ein wichtiger

Brief an den Pi ager Magister Johannes Hubner den eifrigen Wiclifl'gegner,

vielleicht von 11 ua verfasst. — XLl. Im Cod. IX. E. 1 (s. XV.) ist der

Traktat, den K. Krofta (vgl. 6as. Mus. 1899, 8. 209 ff.) dem Magister

Johann von Pfibram anschrieb, als Werk Johanns von Bolq^csan beseiduMl— XUL Die von Nikolaus von Pelhfimov in der Taboritenehronik er-

wähnte Schrift Jobanns von Pfibram mit dem Incipit ^Exsui-ge domine*

steht ira Cod. IX. E. T). — XLIIl. Aus mehreren handscbrittüchen Notizen

.stellt ']'. fine kleine Miograpbie des Magisters Petrns de Dvi kacr.ovicz dictus

Bibat, eines Lehri-rs und fleissigen Iliindschrittciiküpisten zusammen. 1449
war er Dekan der Artistentakultat in Prag. — XLIV. In Cod. VIII. F. 7

(s. XV.) vermutet T. eine bisher nicht bekannte Ergänzung zu der in der

Nürnberger Ausgabe der lateinisohen Schriften Husens (1558) enthaltenen

Enarratio zu Fs. 109— 118. — XLV. Verzeichnis von Hss. mit Schriften

Husens als Ergftnznng zu Flajihans* Schrift »Die literarische Titigknt des

^lugisters Johannes Hus* aus der Bibliothek des Clementinum. — XLVI.

In Cod. X. A. 23 interessante Notiaen über das Collegium Caroli und
dessen Bibliotli- k vom J. 1434. — XLVIl. Biographische Notizen über

den Prager Astronomen Magister Johannes Andrei Schindel und dessen

astronomische Tubellen aus Cod. X. B. 3. — XLVIII. Cod. I. F. 3;i ent-

hält u. a. einen 3^ husitischen Pranger*, d. h. ein Verzeichnis jener Personen,

>que in dominum et proximos peccaverunt* aus dem J. 1416— 1417. —

*
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XLIX. Lateinische Weihnacfatslieder, sog. Koledy, aas der Schale in Bene*

sobau aus dem Anfang s. XV. enthält Cod. X. E. 13. — L. Im Cod. X.

E. 24 tragen die letzten fünf Blätter dit> Aufschrift i, Hec sunt nova Scocie

anno 1410 Pragam portata* und enthalttu vier Briefe eines Ritters (ar-

miger) »Qoiutinus Folkhyrde i. e, pastor popali* oder »Quiutiui armigeri

^Qoeie flddit*, wohl in den Namen erdichtet, ab«r in Unem Inhalt nicht

oiuM Inttnue ftlr die nligiOte Bewegung. — U. Oed. X. F. 23 mit

iSemooee de leiiotis« von einem hneitisehen Qeiiriiliohen enthilt auf dem
Deckel Fragmente eines Bechenbuches des Burggrafen fon Botitein aus den

Jahren 1403 «nd 1404, böhmisch. —> Frant. Oerny, Pabörky z moravsk^
xemsk^ho archiva. (Nachlese aus dem mährischen Landes-
archiv.) S. 246—248, 20.-)— 29<i. S.l.o—357, 474—477, 570—573,
627'—629. Diese »Nachlese* bezieht sich hauptsächlich auf Stücke, »lie

für böhmische Literatur and Sprache ikiang haben, weniger jedoch auf

lustoriscbe Themen sich beziehen. Besprochen werden n. a. das Herbarium

dea Magisters Christian Ton Praohatitz in einer Ahsehrift um J, 1416»
eine Flredigl des Priesters Kathias mit böhmischen Glossen s. XV., ein

1641 Yon Jescdtenschälern aufgeführtes Schaospiel »Athanasius seu drama
de timore mortis*, die böhmischen Hinzufügungen zum lateinischen Wörter-

buch des Guarinus, das Leben Josefs und des Tobias in böhmischer

Sprache. — Vaclav Flajshans, K literdmi cinnosti M. Jana Husi. (Zur
literarischen Tätigkeit des Majxisters Johann Hus.) S. 544—556, 619—622. Der Aufsatz beschäftigt sieh 1. mit den in der

Nürnberger Ausgabe der lateinischen Werke Husens edirten sog. Synodal-

inredigten, 2. mit dem Traktat »Jadro* (Kern), 3. mit einer Hs. der

Präger Kapitelbibliothek F. XX., die a) eine in dieser Fassung nnbekannte

»Cimfoisio«, b) einige neue Predigten enthllt.

Jahrgang X. (l90l). Vaclav FlajShans, K literdrni tinnosti

M. Jana Husi (Zur literarischen Tätigkeit des Magisters
Johann Hus.) S. 39—43, 337— 344. Tn diest-n Fortijetzungen aus dem
vorigeu Jhg. handelt F. 1. über die Hss. von Husens »Appollatio ad

Jesum Christum*, deren Text bisher unvollständig und nach minder guten

Hsa. bekannt geworden sei und verüüentiiciii 2. den Text einer bisher an-

bekannten Apologie ans Hs. D. 60 dar Pkager Kapitelbibliothek, 3. han-

delt er über die Hss. von Hasens »Derit knsA slat^ch*, dessen Text neu
mitgeteilt wird, 4. über Häsens Traktat »De corpore Christi* nnd sohliess-

lich 5. über einen Brief oder kleinen Traktat Husens gegen das Tanzen,

auf den schon Zibrt 1895 aufmerksam gemacht hatte. — Jos. Truhlaf,
Pabßrky z rakopisn Klementinsk<ch. (Nachlese aus den Hand-
schriften des Clementiuum.) S. 46— 4s, 99— lOl. 197 —200.
Diese Fürtsetzung»'n l«eliand<'ln : Nr. LIL Mitteilungen übrr den in Cod. XI.

A. 3 vorfindlicheu Entwurf einer Entgegnung, die ein nicht genannter

Oroasprior des Johaanitorordens (Graf Rudolf Colloiedo-WaUsee) anf Ter-

schiedene Vorwürfe eines Erzbischoft (Kardinal Harrach von Prag) c. 1640
Tertete; Lm. eine neue Qnaestio Husens ans Cod. X. H. 18 (aneh X.

E. 24); LIV. die Bemühungen um die Nachfolge in der erzbischöflichen

Würde nach Rokyczan auf Grund einer Notiz im Cod. XI. D. 2 : LV. über

die Quaestio oder Positio des Jakubek über das Thema des Antichrists.

•deren Text samt Automennung sich in Codex XL D. 5 findet und
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Nr. LVI über eiu.- in Cod. XI. E. 7 fol. 120' enthaltene Definition der

Aaadrücke ouiagium, feodas, vazalliam, angaria, precaria, ezaccio nud

eoUeota*). — Fruit Oern^, FMrkj s monmiuho lemilrfho ftidiifB.

(Kaohlese an« dem milirUehen LandesarehiT.) 8. 48—SU
101—103» 274^278. Bespricht ein Paasumil in bObmischer Spraehe

vom Jalire 1453 aas der Propste! der KrMulwRen tou PoUenberg bei

Znaim stammend. Femer Boczeks Ergänzungen za Jnngmanns böhmi-

schem "Wörterbuch und seine sonsticren philologischen Arbeiten, die leider

ganz unvollständig sind und kaum mehr ganz ausgenützt werden können.

— Karel Chytil, 0 ot;izce Parlefovske, (Über die Parierfrage.)
iS. 121— 139. Übersicht der neuesten Forschungen über die^e für die

Knnttgaaeliidite BOhmflns In 14. Jahrli. 8o wichtige EuuE». — Jecef

TrnhlAf, Ffehled ni]u>pi8n^ch ctmelii bibliothel^ Kleznentinsk^ noT4
spofadan^eh. (Übersicht der neu geordneten Cimelienhand-
schriften der Klementinischen Bibliothek.) S. 345—356. Ein

knrzgefasstes Verzeichnis Ton 64 als Cimelien gesondert aufbewahrten Hss.

saec. VIl/VIIl—XIX. — Vincenc Prasek, ZpnWa o c»\>t:ich po archivech

knizetstvi TÖöinskeho. (Reisebericht aus den Archiven des
Fürstentums Tesche n.) S. 547—560. Der erste Abschnitt gibt

kui'ze Übersichten über den Inbult der Archive in Teschen (Kreisgericht,

TMliflrtachnik*Kiiieani, enherzogliche Kammer), Oderbeig, liiedek, Kmk
Stadt» Skoifchan, ein sweiter handelt Aber die im Teachidiachen leieh auf*

tretenden Dorf-Ornndregiater, ein dritterbietet ein Yeneichnis tob Rechte-

ausdrücken und anderen selteneren lateinischen nnd böhmischen Wortea
aus Teschner Urkunden und Schriftdenkmälern. — Y. Flajshans, Pa-

berky z rukopisu. (Nachlese aus Handschriften.) S. 596—598. —
V. Flajf^hans, Klasoornni po rukopisech. fÄhrenlese aus Hand-
schriften.) S. 5U8— »i03. Verzeichnis einiger wichtigerer altböhnÜM^her

Hss. im Präger Kapitelarchiv saec. XIV—XVI.

2. Rozpruvy eeske akademie. (Abhandlungen der böhmi'
sehen Akademie.) I. Klasse.

Jahrgang Vil. ^1899) Xr. 2. Josef Smoiik, Denary Boieslava Lr
Boleslaya U., Boieslava III. a Yladivoje. (Die Denare Boleslaws 1^
Boleslaws II., Boleslaws XIL und Wladiwo/s.) 122 8^ 8 TaiUn.

In der Einleitung (8. l—8) wird u. a. ansgeftthrt, dass f&r die firfiheete

Zeit des böhmischen ^nogtnms der Bestand eines herzoglichen »Weöhsel-

amtes, cambinm* anzunehmen sei; daneben besessen die Hertoge wohl

') Die Stelle lautet: »Nota ditierentiam inter omagium ... et oollectara.

Num omngiiim est, quando dnces seu principes grate se aubiciunt imperatori
sibi Hubilente« Tezillam tuuia, viilgariter Tocatur manttwye, inde omagiaii«. 8ed
feodus dicitur, quando rex sen princepa appropriat aliqua bojm alicui railiti seu

militari sub taii condicione, ut 8ibi serviat t<*mpore oportuno et vocatur vulga-
riter naprawft; inde TOnit feodalis, qai vulgariter d^nr naprawnyk. Sedvaial-
lium dicitur, qnando aliqua ciritai seu aliquis iadTerior potenoiori se rabielair

(8io) ( auf<;i pioteccioniB vel ob spem mcrcedis ; inde venit vazallus, qut vulgariter

vocatur geäbto zaaprawy sluzy. ^ed augaria dicitur, quando aliquis dominus
iubet robditia (sie) agere minus iuste. Sed precaria . . . aliqais dominua porigit

precamina subditis pro labore aliquo . . . vero voratur collecta, qne fit inter

ciTes per modum . . . exaccioms pecaniarum. Coutribucio vero est collecta inter
tpirituales.
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auch von Anfang an ein selbstfindiges Prögnngsrecht »iure proprio terri-

torii *, doch erfolgten die ersten Prägungen nicht vor H. Boleslaw 1. und
selbst unter ihm erat in den letzten Regierungsjahren, nach 955. — Die

Denare der oben genannten Herzoge teilt er vornehmlich nach ihrem

Ptfigan^bild in dni Groppoi: 1. die bSlmiisoh« (dmakteritixi durdh

Sehwert auf der ATera-, Giebel spiter Kapelle aaf der BeTeraseite), 2. die

iMinaeli-seliwäbisehe (Krenz-Eapelle), 3. die angdslelisiMslie Gni|ipe (Bnut-
Inld mit Kreuz nebst Hand). Die AjuShenmg einmal an den bairiaehen,

dann an den angelsächsischen Typus wurde durch Handelsbeziehniigen

veranlasst. (Abschnitt A). Im Abschnitt B gibt der Verf. eine , allgemeine

Beschreibung der böhmischen Denare* (S. 11 — 17), der folgende C
(S. 17—2l) handelt über die Münzeinheit, als welche damals nicht die

kölnische, sondern die alte böhmische Mark gegolten habe. Abschnitt D
(S. 21—35) unterrichtet öber die Denarfonde in und aneaerhalb Böhmens
aas der Zeit der genannten Henoge. Im Abechnitt E »Veraneli fiber die

Anlhellang dniger Bfttiel« wird auf Qrund der Hflnslegende BIAGOTA
CONIVX der recht ansprechende Kachweie geftthrt» dass Boleslaw II. tot

feiner uns bekannten Öemalin Emma eine erste Gemalin obigen Namens
gehabt hat, von der die beiden älteren Söhne Wenzel und Boleslaw III.

stammen, während aus der zweiten Ehe Juromir und Udalrich entsprossen

sein sollen. (S. 35—38). Der Schlussabschnitt F »Die Denare« (S. 38

—117) bietet sodann die detaillirte Beschreibung aller Typen unter den

eiuelnen Füi'sten. In einem Nachtrag wird noch über die bisher be-

kannten 16 Stock yerwandter Hflnzen, die aber die unTerstBndliohe Na-
nenaieiehnnng ZOBEZLAV trag«n, und über eine flüadilidi als böhmi-

scher Denar ausgegebene Hünse mit der Auftchrift: HIC DENABIV8 EST
SFIS gesprochen.

Jahrgang VIII. (l900). Nr. 1. Alfons ^ak 0. Praem. Listy

Oidficha probosta Steinfeldskeho do Cech a na Moravu zaslane. (Die

Briefe des Propstes Ulrich von Stein feld nach Böhmen und
Mahren.) S. i— 4y. Bildet eine freie Bearbeitung des in der »Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereines« Bd. XVIII (1896) S. 242—311
erschienenen Au&atses Ton F. W. B. Botb »Ei'ne Briefsammlung
des Propstes Ulrich tob Steinfeld aus dem 12. Jahrhun*
dert< mit Wiedersbdrnck deijenigen (l9) Urkonden, die auf Böhmen-
Mfihren Bezog haben und beachtenswerten selbständigen Bemerkungen zum
Inhalt der einzelnen Briefe. — Nr. 2. Frant. Mareä, Prokopa pisafe

Novom^stskeho ceskä , ars dictandi «. (Die ('echische ,ars dictandi*
Prokops des Schreibers von Prag-Neustadt.) S. 1— 42. Prokop

von Prag (c. 1390— 1482) war nicht nur durch seinen Beruf, sondern

auch durch seine grosse Gelehrsamkeit und seine literarische Tätigkeit eine

dar bedeutendsten PMSnlicfakeiten Prags in seiner Zeit. Der Veif. gibt

soeist dne kmse biographische Skiue, handelt gesondert über dessen

literarische Tätigkeit — Prokop Terfasste 1. eine (bisher nidit edii-te)

lateinische Rhetorik, 2. eine böhmisch geschriebene Rhetorik o. Ars dic-

tandi, 3. eine neue Chronik, von der sich aber bloss zwei kurze Frag-

mente erhalten haben (s. Sitzungsber. der Wien. Ak. d. Wiss. 39, 636

—

637)» 4. das von Höfler, Geachichtsschreiber der husit. Bewegung I, 67
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«dirle GroBkon Froeofni ootarii Pragouis — und ediii (fl. 18—41) dit

rab 2. uigeflUirta Bh«torik.

Jahrgang IX. 1900). Nr. 1. MüoflkY Siieber, E v^voji sprävj

{Zur Entwioklnag der Gewere.) YgL oben 8. 148. Kr. 2. Onstwr

Friedrieb, 0 zaklüdaci listing kapituly Litom^ek^. — Prolegomena k
cesk*' (liplomatice I. (Über «lie H r ü u d ungsurk unde des Leit-
meritzer Kapitels. Prolegomeua zur böbmiscben Diplomatik. I.) S.

1—26. Mit 1 Fase. Die Neuberausgabe eines böhmiscb-mtlbrischen Diplo-

matars, das Friedrich bearbeitet, zwingt zu einer Anzahl kritischer Unter-

tnchimgeii über Echtheit, t)berlieferang, Inhalt der idteeten UrkondeB der

genannten Gebiete. Eine solche Studie liegt bier vor, mit oiner Gründ-

lichkeit und Sachkenntnis durchgeführt, wie sie für eine derartige Arbeit

gefordert werden muss und von F. auch zu erwarten war. Die Grün-

dungsurkunde liegt in 3 rberliefemngen vor, davon zwei sieb als Originale

geben, die dritte in einer königlichen Bestätigung von 1218. Nach einer

Besebreibong der äusseren Merkmale der drei Stücke erfolgt «ne Oegea-

übei*ätellung der Texte and dann die Beweisführung, dass Fassung A ans
der Zi-it bald nach der Gründung des Klosters, jedenfalls noch aus dem
XI. Jahrb. stammt, altev keine eigentliche Urkunde darstellt, sondern einen

blossen Akt über die ursprüngliche Begabung, de»n aut dem unten leer

gebliebenen Räume im 12. und 13. Jahrh. Nachtrüge zugefügt wurden.

Anf Onmdlage dieses Aktes nnd IbuUeher verlorener Akte über andare

Oütererwerbungen soll die zweite Oründungsurkunde entstanden sein, die

sich aber nicht im Original, sondern in der Bestätigung von 1218 erbalton

hat; an ihrer Glaubwürdigkeit möchte daher nach F. nicht zu zweifeln

sein. Die dritte Fa.säuug im Anfang des 1 3., vielleicht aber auch später

«ntst^ndeu — F. läsät die Möglichkeit ihrer Entstehung bis zum Beginn

des 14. Jahrb. offen — ist ein Yersnch, die beiden früheren Teite sn

ereinigen und in die F«in einer wirklichen Urkunde zu bringm. Dieses

Stück ut somit als eine Fälschung anzusehen, hergestellt zum Behufe des

Xacliwei^es «b's ursprünglichen Eigentum'?rechtes des Klosters auf damals

bi-reit;! enttreimlete (Jiiter. Zu Meginn seiner Ausführungen führt der Verf.

die itltereu Erklärungen über die in Rede stehenden Urkunden, insbeson-

dere Dobners nnd Palacky*s vor, welch letsterer der richtigen Deutung
bereits ziemlich nahe kam.

3. Historick^ Archiv. (Historisches ArcbiT). Band 17

(1900). YAclav Schulz, Korrespondence Jesnitü provincie Mc4 s let

1584— 1 770. (Die Korrespondenz der Jesuiten der böhmi-
schen Provinz aus den J. 1584— 1770.) 2S6 S. Ergänzend zudem
im Bd. IG (vgl. Mitt. 22, S. herausgegebenen v Urkundenbnch des

Jesuitenkollegs bei S. Clemens in Fra;,* tritt hier eine h^amralung von

260 (l72 lateinisch, .'>r> deutsch, 33 cechisch geschrieben) itriefen teils

on den Jesuiten der böhmischen Provinz verfasst, teils an sie genditeti

die sich sämtlich im Archiv des böhmischen Museums befinden. Wie sie

sieb auf einen Zeitraum von fast 200 Jahren verteilen» so beziehen sie

sich einerseits auf die verschiedenen Klöster dieser Provinz (Böhmen. Mahren,

<{latz und OIxt- und Niedersclile-ien i in den mannigfachsten Angelegen-

heiten bald religiö.ser, bald wirtscbattlicher, bald politischer, bald recht-
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Kdwr Hatir etc. Die zmmiat ans Originalui Btammenden Abdrfteke «i^

Mg» vollinhaltlich.

Band IS (l900). Ferdinand Tadra. Soudni akta konsistofe PraÄske,

(Acta iudiciaria consistorii Pragensis). Nach den Haadschrifteu

des Kupitelarchivs in Prag. Pars VT. 1407— 1408. XII -|- 390 S. Dieser

Bft&d entspricht dem Manuale XVII und uml'asät lür einen Zeitraum von

aieht glitt «adtttiialb Jalmn mebr ab 1300 Nummem. Hit diesem

17. Bande ieUieert die Beihe ans der yorhnfitiaQlMii Zeit» (» 1409—142»
iai eine Lfieike. In der Einleitong gibt T. in der ftUxdien Weite die Be-
sehreibong der Handschrift, knne Inhaltsübersicht anter Hervorhebung der

wichtigeren Stücke und eine übersichtliche Zusammenstellung der einzelnen

Knmmem nach dem Inhalt in 22 Abteilungen. Den Schlius bildet wiederum
der eingehende Index.

Nr. 10 ( 1 90
1
). Vaclav N o v o t ii y . I u q u i s i t i o d o ni o r u m h o s-

pitalis S. Johannis Uierosolimitani per Pragensem urchi-
dioeeesim facta anno 1373. 77 S. Von der durch P. Gregor XI.

im J. 1373 beeehloüenen allgemeinen Tintation der JohanniterUteter

woxde auish die bohmieehe Provins betroffen. Das Ergebnis derselben ist

niedergelegt worden in einem Notariatsinstiiiment, dessen Original sich im
Yatic. Archiv Instmm. Miscell. erhalten bat, das hier vollinhaltlich abge*

druckt wird. In einer Einleitung prüft N. zuerst das Verhältnis dieser

Überlieferung /.u einer zweiten ganz modernen, die Emier 1877 im Prager

Maltheserarchiv fand und über die er kurz in den Sitzungsberichten der

k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften u. d. T. »Über den Stand des

Johanniterordens in Böhmen im J. 1373* berichtete; sodann bietet N. in

öner historischen SldiEe die ErkUbmng der Ursachen und Gründe dieser

Visitation und bespricht in Kfine die Art und den Inhalt des für die Oe-

sduchte des Johanniterordens in Böhmen ungemein wichtigen Aktenstückes.

Band 20 (1901). Ferdinand Tadra, Soudni akta konsistofe Pra2ske.

(Acta iudiciaria consistorii Pragensis). Pars VII. 1420— 1424
und Nachträge. XVI -f 2fi3 S. Die Manuale XVIll—XX üb-r die Jahre

1409— 1420 sind verloren gegangen. Das XXI. umfasst hauptsächlich

Eintragungen für die Jahre 1421— 1423, die bereits in Zittau geschriebeu

sind, wohin sich das Konsistorium nach seiner Flucht aus Prag und kurzem

Aufenthalt in Altbunzlau und Leihnerits begab. Die Nachträge betreffen

1. dns IVsgment Ton Gerichtsakten von 1394, bestehend aus 14 BUttem,
die wohl zu Blanuale X gehört haben dürften ; 2. das Fragment Ton Akten

des Offizialgerichtes vom J. 1377; 3. verschiedene Fragmente von Proto-

kollen und Notariatsurkunden. — Mit diesem IJande schliesst diese über-

aus wichtige in sieben umfangreichen Händen niedergelegte für die Kir-

chengeschichte Böhmens und auch Mährens sehr belangreiche Publikation.

Notizen.

Anlässlich des 40. Gründungstages des Vereins für Gesch. der Deut-

schen in Böhmen erschien eine »Festschrift des Vereines f. Ge-
schichte der Deutschen in Böhmen seinen Mitgliedern gewidmet
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7ur Feier des 4()jährigen Bestandes 27. Mai 1902* (Prag, Calve). Sie ent-

hält folgende Aufsätze: Laube, Kückblick auf die Geschichte des Vereines

in den Jahren 1887 - 1902; Bretholz, Das Schlussblatt des »Granum
catalogi praesulum Moraviae* ; Hall wich, Wallensteins » Dume* ; Haaffen,
Kleine Beiträge zur Biographie Egon Eberls; Uor2i6ka, Über eine im

Bontie dw YoniiiM befindliehe HaadMihrift Kaati; Knott, Über fia*

qnartinuig und Terpflegimg der Thippen in der TepUtiar Gegend im

dreisBigjllhrigen Kriege; Köpl, Der Beridit der zur Sperrung der pio*

teatantischen Kirche nach Bramiaii abgaordneten kaiserl. Kommiailra;
Lambel, Einige Bemerkungen zu Clemens St^fanis Satyra; Neuwirth,
Eiue Absei iritt der Prager Malerordnung aus d. J. 1515; Sauer, Adal-

bert Stüter als Stilkünstler; Schmidt, Das Kruramaucr Heiltumsfest;

Siegl, Geschichte der Egerer Münze; Uhlirz, Die Kriegszüge K. Otto II.

nacb Böhmen in den J. 976 und 977; Vielhaber, Der »Libellns de

bono mortia« das Enbischofb Johann Ton Janatain; Weber, Die Präger

BeTolation Ton 1848 nnd daa Frankforter Pkurlament; Wolken, Mattinaa

ScbnflEenhaaer S. J. Ein Beitrag z. Oeaeh. der deatachen lateratar BOh-

mena im 17. Jahrb.

Die vom Verein für Landeskunde Ton Niederösterreich schon im

Jahre 1871 ins Leben gerufene ^Topographie von Xiederöster-
reich* (bisher 5 Bände, in alphabetischer Beihenfolge der Örtlichkeiten

bis einschliesslich L) ist seit kurzem in . ein neuea Stadium getreten. Das

TOT drei Dezennien aufgestellte Programm fBr daa Werk war in manch«
Punkten nngenflgend- geworden, aind doch gerade aeitdem alle landeakond-

lichen Arbeiten, dureh die Entwicklang der allgemeinen OeacUehtawiflaan^

Schaft mäi htig und fruchtbar beeinflusst, mannigfach vertieft nnd erwwtatt

worden. In Erkenntnis der Notwendigkeit diesen Anforderungen Rechnung

zu tragen, hat der Verein für Landeskunde Dr. Max Vancsa. der im

Jahre 1901 die Uedaktion der Topographie übernahm, vollstän<lig freie

Hand zur Neugestaltung des Werkes in seinen weiteren Teilen gegeben.

Yancsa ging mit umfassender Vorbereitung an diese Aufgabe. In einem

Artikel »Hiatoriache Topographie mit beaonderer Berfiek-
aiehtignng NiederOaterreicha* (Dentaehe Geadiiehtablätter 3, 97

—

109, 129— 1 n) gab er eine instraktive Übersicht fiber die Bntwidtelnng

historischen Topographie überhaupt und dann der älteren Oaterreichi-

sehen Werke und Versuche, bespricht die heutigen Forderungen naeh dieser

Richtung und entwickelt die Grundsätze, nach denen von nun an die To-

pographie von Niederösterreich durchgeführt werden soll. Sie soll den

Charakter eines lexikalischen Handbuches tragen und bewaliren, welches

»in kuuppster Form den Niederschlag der bisherigen Forschung* geben
will; der Inhalt aber aoll Ortageachiohte nnd Ortaohaftsgeograpbie im
ganten Um*ang nmiaaaen, namentlich aneh die aiedlnnga- nnd wiitaekafti-

geachichtliehen Tataachen. Um die dringend nOtage Einheit nnd Konae*
quenz in der Bearbeitung dea Werkes an erzielen, zu welchem natürlich

viele Kräfte herangezogen werdon müssen, verfasste Vancsa eine Instruk-

tion für die Mitarbeiter am bi>toriscben Teil, Prof, R. Sieger für den

gf-ographiscben Teil und Vancsa stellte ausserdem eine sehr dankenswerte

»Übersicht über die allgemeine Literatur, sowie die gedruckten und an-

Digitized by Google



NotiiMi. 343

gedruckten Quellen für den historischen Teil* der Topographie zusammen.
In gehaltvollen Vorträgen über »Landes- und Ortsgeschichte, ihren

Wert und ihre Aufgaben« (Wien 1902i Selbstverlag des akad. Vereins

'dvoMam Histofiker in Wien) nnd »Über topographische An-
sichten mit heaonderer Berfickaiehtigang NiedarOiterreichs* (Jahrbuch

f. landeaknnde t. NiederOsterr. 1902) Tcntuid es Ycnaee die Ycrlieften Auf-

gaben der Spezialgeschichte im Rahmen der allgemeinen Entwickelung der

-Oeschichtswiiaenschaft und eine besonders interessante Quelle der Orts-

^eschicbte anregend zu besprechen. All dies zeiget, dasa die Topcj^^raphie

Niederöst erreich 8 einer umsichtigen, zielbewussten Leitung anvertraut ist.

Wenn auch das gesteckte Ziel nicht mit einem Ruck erreicht werden kann,

so darf doch eine alimiiiiche, aber durchgreifende liegenerirung des Werkes

mit Zuversicht erwartet werden. 0. B.

Die Allgemeine Staatengesehiehte ist bekanntlich tcu Pro-

IbMor Lampreoht dahin erweitert worden, dass neben die Geschichte

•der enropftischen Staaten die Bearbeitung der ausserenropfilschen
Staatengeschichte sowie die Einrichtung einer besonderen Gruppe
der Deutschen Landesgeschichten für das Reich und Österreich

getreten ist. Dabei ist die Redaktion der landesgesohichtlichen Gruppe
on Dr. Armin Tille übernommen worden.

I. Im Berichte der europäischen Abteilung sind 1901— 1902
erschienen: Der 1. Band der Geschichte der Niederlande Ton Blok,
•der 2. Band der Geschichte Belgiens Ton Pirenne, der 6. Band
der Geschichte Dinemarks von Schftfer und der 7. Bacd der Ge*
schichte Spaniens von Sohirrmacher. Im Druck sind ein 5- und
fi. Band der Geschichte Bayerns von Rie/ler, welche die politische

Geschichte Bayerns von 1597— 1651, sowie Verfassung, Verwaltung, Kultur,

Literatur und Kunst von 1508— 1051 behandeln. Für Belgien hat

Prof. Pirenne in Gent die Fortsetzung seines mittlerweile in daa Fran-

sOsische übersetzten Werkes bis zum Ausgange des ancien regime über-

nommen. Von der böhmischen Geschichte stellt Plrof. Bachmann
in Frag das Manuskript eines 2. Bandes (bis 1618) für Herbst 1904 in

Aussicht. Eine Geschichte des Byzantinischen Kaiserreichs
hat P^. Gelser in JeDa übernommen. Die Geschichte der Balkan-
ataaten ist nunmehr derart gefordert worden, dass Prof, Jorgs in

Bokarest die rumänische, Prot, J i r e C e k in Wien die serbische Ge-
schichte schreiben wird, und dass auch für die Bearbeitung der bul-
garischen Geschichte bestimmte Aussichten eröffnet werden können.

Profi JireÖek hofft dabei, im Laufe des Jahres 19ü3 wenigstens die

mittelalterliche Geschichte Serbiens fertig su stellen. Die Gesehidite

SnmBniens yon Prof. Jorga wird wohl noch im Laufe des Jahres 1903
im Druck erscheinen. Für eine Geschichte Hamburgs sind in diesem

Jfahre Dr. Mirrnheim und Prof. Wohlwill in Hamburg beschäftigt

gewesen, nicht minder für die Geschichte der Hansa Prof. Stieda
in Leipzig. Von der Geschichte Hollands von Prof. Blok in Leiden

ist die Ausgabe einer Übersetzung des 2. Bandes binnen Jährest rist zu

-erwarten. Von der Geschichte Italiens im Mittelalter, die Dr. L. M.

Hartmann in Wien bearbeitet, nUhert sich der 2. Band (bis 800) im
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llamukript« der YoUondang. Die BearbaitaBg der Ostorreiohisoheit
Gesehichte ist naeh dem Tod« Habers von Prof. Bedliob in Wim
llbciraommen winden. Die Yollendang der Übersicht der Geschichte
Russlands von 1723— 1700, die als Einleitung einer eingehenden Ge-

schichte liusslünds von 17'JU ab dienen soll und von Prof. IJrückner
iiberuommea worden war, ist nach Brückners Tode an den Dozenten von
Hedeikttröm in Big» flbergegangea. Für di« tehwediache Geschichte

bftt Prof. StftTenow m Gothenborg de« Mamiskiipt des 7. Bandes (1718
bis 1771) fertiggestellt; es bi'darf nur noch der Übersetzung desselben ins

Deutsche und der Druck kann beginnen. Der Fortsetzung der Geschieht«
Spaniens wird sich Prof. Httbler in Dresden widmen. Eine Ge-
schichte Venedigs bereitet Dr, K ret schma}' r in Wien vor. Von
dem 2. Bunde der Geschichte Württembergs hat Archivdirektor

Stftlin in Stuttgart das Manuskript nahezu ferrtiggestelli

IL Anssereuropiisclie AliteiluBg. IKe Getobichte Ar-
meniens wird Dr. Naibandian in Tiflis bearboiten, die Gesehichte
Chinas Prof. Conrad y in Lei^w-ig. Eine Geschichte Japans hat

Dr. Nach od in Klein-Zschachwitz bei Dresden übernommen; er hoti't das

Manuskript des 1. Bandes bis 1904 fertigsteilen zu können. Von den

nuttelamerikanischen Kulturen ist die Geschichte des alten Mexikos
duroh Prof. Sapper in Tfibingen übernommen woirden. Aneb fOr daa

Erscheinen einer Gescbiehte der Yerainigten Staaten ist gegründete Aus-
sicht vorhanden.

III. Lantlesge s( liichtliche Abteilung. Bisher erschienen:

• Jt'schichte von Ost- und Westprcussen. Von ('. Lohmeyer.
Bund ]. 2. Aufl. 1881* Geschichte von Bruuuschweig und
UannoTer. Von G. t. Heinemann. 3 Bände. (1882— 1892). Ge-
schichte der in der prenssischen Provinz Sachsen ver-
einigten Gebiete. Von B. Jacobs. 1883. Geschichte Schle-
siens. Von C. Grünhagen. 2 Bände. 18S4. IS*-!*!. Für diese Ab-
teilung liiit Archivar liedlich in Düsseldorf die Bearbeitunj^ der Ge-

schichte von Jülich-Berg vom Ausgange des Mittelalters bis zur Ver-

einigung unter preussischer Herrschaft übernommen. Eine Geschichte

Pommerns bearbeitet Prot Wehrmann in Stettin, der den 1. Band
(bis 1 > 2:0 vor Ende 1903 KU Yollendfln hoAt Von den Osterreichischen.

Kronländern wird Steiermark von Diroktor Mayer in Graz, Kärnten
von Lande5arcliivar v. Jaksch in Klnsrenfurt, Salzburg von Prof. Wid-
Hiann in Sal/.)>urg und ober- und N i ed e r ö s t e r r < i c h von Dr. M.

Vancsa in Wien bearbeitet; letzterer hofft im Frübjalir 1'ju.i das Ma-
nnskript des 1. Bandes abznschliessen. Die Geaebicbte Tirols, die Prof.

T. Ottentbai in Innsbruck fibemommen hatte^ bat sieb Prot r, Yol-
telini in Innsbruck zn bearbeiten bereit erklärt, da T. Ottenthai aut^

Jahre hinaus anderweitig allzusehr in Anspruch genommen ist. Dr. K.

Seraphim in Riga bearbeitet die (tcschiciite von Liv-, Esth- und
Kurland, das Manuskript wird im näclisten Jahre /um Druck kommen.
Schliesslich acbroibt für diese Abteilung Prof. Kaimund Kaindl in

OiemowitK eine sweibändige Geschichte der Dentscben in den
Karpatbenlftndern von den ältesten Zeiten bis snr Gegen-
wart.
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Seit«

Zu Amurcius und Kupolemiu». Von M. Mauitiu« 185

Au8 verlorenen Ki'i^iHt^rhrmth'n der PiipHt** Innozenz Kl. uml Iiinozeii/ 1\ .

Von K II r I H a ni p . »S

KfichsstadtiRihe Politik mv /.eit ües i'niukturtfi' Konvuitt» vom Jahre I«>ö3.

V«m J 0 h ft n n i* s M ii 1 1 e r . . 2 18

' '^tfrreich nnd (l«-r <l»;ut.tiilif' Bunile<«ilaiil. i.,u i. i;!..- im tlvnt>< lie

i

tassuntrsLr'-'^ohifhte ( 1848— IÖ4I»). Von H ;i n s v. 7, w i e <l j ri r k ;

K l «M n c 1 1 1 1' i 1 u n p c ii
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Zwei Ori^nal-Briefe Ton c. 1188.

(Mit eiaer Tafel Abbilduogeo.]

Mitgeteilt von

L Schmitz.

Originale geschlossener Briefe lmi)eu sich bekanntlich aus dem

früheren Mittelalter nur weinV^ orhalten. Aus d^in 12. Jahrhundert

sind bisher nnr zwei Stück bekannt geworden, die der Zeit Friedrichs 1.

angehören; und hier ist es noch nicht endgültig entschieden, ob man
es tats liehlieh mit Originalen zo tun liut'). Infolgedessen ist denn auch

unsere Kenntnis über die äussere Form der Briefe, zumal über die Art

ihres Verschlnsses bis sum 1'6, Jahrhundert, wo ihre Zahl allmählich

sunimmt^ im Ganzen noch sehr gering. Ob sie überhaupt jemals all-

seitig werden wird, ist wohl kaum ansnnehmen, da schwerlich noch

grÜesere Funde in dieser Hinsicht zu erwarten sind. Denn die Briefe

hatten ja meist, wenn der Adressat ?on ihnen Kenntnis genommen

hatte, ihre Bedeutung Terloren; sie an&nbewabren, lag— in der Begel

wenigstens— kein weiteres Interesse Tor. Hierzu kam auch noch die

Süssere Form: waren es doch dnrehweg, wie wir aus dem wenigen

Erhaltenen schliessen können nnd wie es auch in der Natur der Sache

liegt, weil es sich nicht um Urkunden bandelte, die einen Reehtstitel

begrOndeteu, sondern um kurze einfache Mitteilungen, kleine Perga-

mentatttcke, ein paar ZentÜBcter hoch und breit, die deshalb schon

nicht des Aufhebens wert erschienen und anch aus Uuachtsamkeit

<) Vergl. Bresslau Urkundeulehrc I, S. 9ft5 Anmerk. 4. — Bei dem von

nulippi, ünnabrücker Urknndenbiuh I, Nr, 76 gedruckten 8tOck aus dem

10. Jahrh., sich i^'U-ii li wie die l-<'iden von uiih mitgeteilten Stücke ala Siegel-

Unterlage erhalten hat, iat e» zweitelhaft, ub e» Original oder aber Kopie bezw.

Entwurf ist

HitUwUmifra XXIV. 23
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346 L. Sehniti.

leieht yerloren gelieii konnten. Jedenfalk beweiit der Fttnd, den idi

im Kachstehenden TerdfEentUche, wie gering man damals demrtige

Komepondenzen schatate, ein Umstand, dem wir fireilich ansBchlieaslich

die Erhaltung der Stücke an yerdanken hahen.

Das f&ntlich Sakn>Hor8tmar*8che Arcfair in Coesfeld, an dem mir

Sc. Dnrchkmcht Fürst Otto an Sahn-Horstmar, Wild- und Bheingraf

auf Schloss Varlar, in Uheralster Weise Zutritt gewihrte, birgt unter

seinen reichhaltigen Beetfinden auch das Archir des ehemaligen Damen-

stifts Asbeck. Die Siteren Urkunden bis anm Jahre 1200 sind bereits

gedruckt bei Erhard, Uegesta bist Westfeliae, Codex diplomat IL Bei

Yergleichuug der Originale stiess ich auch auf die Ton Erhard a. a 0.

S. 198 Nr. 48d gedruckte Urkunde des Bischofit Hermann IL ron

Münster vom Jiihre 1188^ Das auf der Vorderseite des Feigaments

aufgedrückte Siegel war ursprünglich befestigt gewesen mit swei Per-

gHineutatreifen, die auf der Rückseite der Urkunde in fij'euzform über-

eiuander gelegt wureu: d\-

aT
Ii 2 die Pergamentstreifeu ; a, b,

* c, d die £inHchnitte im Urkuuileii-

pergameiit. Durch dio vier Kiuachnitte (a, b, c, d) ^^i^d die Eudeu

dieser Stn iteu duich das rergameut auf die Vorderseite gezogen uud

in diese Enden dann das Wachs, bevor das Siegel aut'^^edrückt wurde,

l)ei'estigt worden. Die beiden Streiten, die nach dt-r liesiegelung also

nur noch auf der Rückseite der Urkunde sichtbar sind, gingen nun

nicht nur durch das Urkuudenpergament, sondern auch noch, wie ich

dies in der bischöflich-münsterischeu Kauzlei hänlij^er habe beobachten

k()unen, durch ein auf die ürkundenrückseite au der betr. Stelle auf-

gelegtes, doppeltes, ungefähr quadratisch gefaltetes (und dazu beschrie-

benes) l'erganientblatt '). Der Zweck dieses untergelegten Tergament-

stückes ist offenbar darin zu suchen, dass es das Urkuudenpergament

vor dem Kinreisseu durch die Siegelstreifeu schützen uud /ugleich ilem

aulV,udrüekenden Wachssiegel eine festere Unterlage geben sollte. Das

Siegel ist nun im Laufe der Zeit teilweise abgebröckelt, so dass der

eine Pergamentstreifcn mit einem Ende auf der Vorderseite der Ur-

kunde freiliegt. Üime d- ni Siegel irgend welchen Schaden zu/utügen,

liess sich dieser Streifen nach rückwärts ziehen. Nach dieser Manipu-

lation war das untergelegte Pergamentstück nur noch mit dem zweiten

Streifen festgehidten. Natlidem dieser Streifen durchgeschnitten war,

was auch ohne jegliche Beschädigung des fest im der Urkunde an-

1) An der Stelle, wo daa Siegel anfliegt, sind also drei Legen PergaaBent:

nimlioh du Urkandenpeigament und die doppelte Unterlage.
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Zwei Original-Briefe von c. 1188. 34t

Uebenden Siegels in5glich war, konnte man das Pergameotstfiek ab«

nehmeo.

Bei näherer Betrachtung stellte sich dieses als ein Original-

schreiben au deu Bischof Hermann von Münster heraus. Durch diesou

Fund aufmerksam gemacht, iintersiiclite ich auch die übrigen iu

gleicher Weise mit Zuhilfenahme uutergelegteu Pergaments besiegelten

Urkunden. Bei der Mehrzahl liess sich auch, da man das Pergament

trota der kreozweiae durchgezogenen schmalen Streifen an zwei Ecken

immerbin weit genug umbiegen konnte, mit yöUiger Sicherheit fest-

stellen, dass in der B^^l unbeechriebene Pergamentstücke als Unter-

lage für die fieeiegelung Yerwandi waren. Nur die bei Erhard a. a, 0.

8. 198 Nr. 482 gedruckte Urkunde Ton 1188, deren Siegel Mshon zur Zeit,

als Erhard diese Urkunde benntste, nach dessen Angabe ganz serstoit

wsr, hatte noch ein beschriebenes PergamentstOck als Unterlage; dieses

Hess sich ohne weiteres leicht herausnehmen, weil von dem Siegel

dberbaupt nichts mehr erhalten war. Zum Yorschein kam ein Schreiben

des Propsts des Stifts St. Severin in Köln an den Papst

Bevor ich aut die beiden Schreiben uälier eingehe, lasse ich deren

Text im Wortlaut folgen, u. zw. zunächst das Sclireiben au den Bischof

Henuauu von Münster, dann an zweiter Stelle das Bittschreiben au

deu Piipst; das erstere befindet sich an der Urkunde Kepert. Asbeck

Tit III. Fach 2 Packet ö Nr. 31, das zweite ebenda Tit IV, Fach 3

Piicket 20 Nr. 89^

1.

Dilecto consangnineo et pieoordiali amico suo .H.[ermanno] Mo-

nasteriensi episcopo .C.[onradu8] Dei gratia Sabinensis episcopus, Ma-

guntine sedis ardiiepiscopus et apostolice sedis legatns salutem et sin-

eero dileetionis nbenrimum affisctum. Gratum habemus et graies im-

menses vestre dilectioni referimus pro eo, quod de amicis uostris letos

rumores uuper per vos audivimus. Dominus euim Traiectensis episco-

pus, cum novissime a curia domiui nostri imperatoris recederet, amice

satis a domino imperatore et uobis super gvverra, que iuter ipaum et

umicos nostros versatur, commonitus et rogatus, tanturn elationis verba

pretendens darum se nobis exlübuit et difficilem, et nulluni {)acis aut

emicordie responsum ab eo recepimns. Rogamus itaque familiaritatis

Yestre dilectiouem, ut sicut bene cepistis, ita etiam nlterius dilecto

nostro comiti de Gehren consilium Yeetrum et auzilium, cum necesse

fuertt, libenter impendatis. Preterea diligenter petimus, nt si tos ad

partes nostras contigerit acoedere, premisso nnndo Testro nobis illnd

23«
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siguificetts. Nos enim, tive in Thnringia mve drea Benenn tone mmtu,

libenter vobis occuremus. Nova, que super colloquio inter nos et

dominum Colouieuseni archiepiscopum habito apud iios sunt, presentiuiu

laU)i' viva voce vobis expriraet. Hoc tarnen sciatur a vobis, quod do-

luinus Oolonieusis totani ^ui gravaraiuis causam nobis imponit.

[Adresse auf der KückseiteJ Domino MouaBterieusi episcopo.

II.

BeTerendo patri et domino sno, summo pontifiei .Cfonrados] Da
graiia ecelesie beati Se?erini in Golonia homilis proTisor nnifer-

autqne eiusdem ecelesie conventaB deibitam sabieeHonem et defotas

in Christo orationes. Conquerendo paternitati veatre uotum facimns,

quod consilio et precepto F.[ridericiJ comitis de Alceua (I) ipsiiis ini-

nisteriules, videlicet Eveninlus Cop et duo eins tVatres Herimannus et

Udo, Plverardus gogravius, Anioldus Clericus et eius frater Engelbertus,

Huboldus, Godefridus Scunde, Everardus, Herimaunus, Werueniä

Suephart, Eilardas curtem quaudam nostram et eius familiam spoUa-

veruut et dampnum XL marcaram eoeleeie nostre intalemnt. Qaoniam

igilur intolerabile nobia dampnum, enm de bis yiTere, qne xapnerunt,

deberemus, intnlerunt, oanetitatis Teatre discretionem snpliciter depre»

camur, iit datis nobis iodidbus magiatro .R.[adolfo] maioris eedesie

in Colonia scolastico et G.[od6firido] beati Gereonie decano eis scribere

non dedignemini, quatiuns raptores ipaos et eorum dominnm monitis

ant eoclesiastica distrietione Teetra anetoritate ad satisfaetionem oon-

dignam compellant

Bei dem ersten Schreiben haben wir es also mit einem Briefe

des Mainzer Ensbischob Konrad an den Bischof Hermann Ton Mftnster

(1174—1202) 80 tan. Versuchen wir ihn zu datiren. Spatestens in

das Jahr 1188, da in diesem Jahre die Urkunde Erbard a. a. 0. Nr.

aufgestellt ist, kann das Schreiben fallen. Ein terminus post quem ergibt

sich sofort aus dem Titel des Schreibers: Konrad, seit llGfi Bischof von

Sabina, wird November 1183 zum zweiten Mal Erabischof von Mainz ^1.

Damit hätten wir die Zeit von 1184— 1188, in der das Schreiben ab-

gesandt sein muss. Eine nähere Bestimmung der Abfassungszeit er-

mögliclit dann der sonstige Inhalt des Briefes, der in der Hauptsache

von dem Bischof (Balduin) yoo Utrecht und dessen Fehde mit Geldern

•) Böhmer.WiUe: UpgMta axcbiep. Magmil II, S. 10, 59 fr.
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Zwei Original-Briefe von c. 1188. 349

bandeli Gemeint ist die Febde, die 1187 begaon und 1188 März 27

anf dem Mainzer Tage beigele^ wurde. Hieruach kann also auch

unser Brief nicht vor 1187 nini nicht nach März 1188 geschrieben

beinO, Es käme nun noch darauf an, die novissima . . . curia . . .

imperiitoris zu bestimmen. Bei der grossen Zahl der 1 187 bis Anfang

1188 von Kaiser Friedrich abgehaltenen Tage (Nürnberg 15. Febr.

1187; Kegensburg 5. März 1187; Worms Mitte August 1187; Strass-

bnrg Dez. 1187; Nürnberg 2. Febr. 1188)') möchte man wohl yot

allem an den Wormser Tag vom August 1187 denken, da auf diesem

neben dem Mainzer Erzbiaehof der Bischof fon ütreeht naehweiabnr

ist^ während ßisdiof Hermann von Münster aneeheinend nicht zu-

gegen war^). — Iieider wiaeen wir man nichts fiber ein Kolloquium,

das im J. U87 oder Aniang 1188 zwischen Erzbisdiof Eonrad von

Mainz und dem Kölner Enbischof Philipp von Heinsberg stattgehmden

hat. Dieses etwa Snde 1187, nach dem Wormser Tage anzusetzen,

hindert aber nichts, da nach dem Schlusssatze des Briefes offenbar

der Zwist zwisclun dem Kaiser uii»l dem Kölner Erzl)ischof noch in

vollem (Jange ist. Da weiterhin die Beilegung dieses Streites auf dem

Nürnberger Tage vom 2. Febr. 1188 so weit angebahnt wird, dass

Philipp sich hier zu einer Aussöhuuug mit Friedrich bereit erklärte''),

SO kann man wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit die Abfassuugazeit

») M. ii. H. S. S. XXlll, 406: Et nota. quod HaMewimiH episcopuH tcr ha-

buit guerraiu cum illia de Gelre. Prima vice, quan<io V'ehiam pro bibi va<:Hute

OGcupavit u. 8. w. (1178—1181) . . . äecanda vice, Gerardo comite mortno (stirbt

nach den Aimal. Egmimd. 88. XVI, 476 im J. 118t) firater taut Otto oomes epl*

aeopnm in tantom in raia bonii infettant, quod taata orta füit diacordia, ut

floreiieiiu oomes HolUndie omnia peoom totios Yeloe in Daveiitriam commtini«

caret et grafia dampna comiti inferret, et ab alia parte Thidericua Clevensis

comes . . . omnem terram Gelrie poU^nter inceuderet et devastaret, Sed dux

Brabantie et archiepiscopn« Coloniensis et dominus HermannuH Monasteriensis

episcopuH et Adolfua comes de Monte paitom comitis sie coadiuvabant, ut col-

lectig duobuH milibus militum et quingentiä in Daventria tribu» septuuanis octin-

gentos militea episcopi obsiderent. lata vero guerra composita fuit (27. Mftn

1188 in eoria apod Magnatiam eelebrata; vergl. Annal. Gd. max. 8. 8. XVII,

794), qnaado dictns oomes Gelrensis onm imperatore Fnderioo maie transiTit.

Poet leditum sonm .... 8. Fehde lüMt/M. Der Anfiuig der 2. Fehde fiUt nach

den Annal. Col. max. S. S. XVH, 792 in das Jahr 1187.

>) Scheffinr-Boichoist: Fhadr. I. Streit mit der Cohe 8. 140, 144, 164, 167,

240—243.
•) Ebenda S. 145.

*) Er würde eonst sicher unter den Zeugen in dem Privileg Friedrichs I.

für das Kloftter Kappenberg ergeheinen ; Lrhard iL, S. 191 Nr. 472.

«) Die dann in Maina im Ifftn sn stände kam; 8che8lnn>Boidiorst a. a. 0.

& 167.
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noch, enger begrenien Aof <)ie Zeit Tom 15. Angnst 1187 bii 2. Februar

11H8. MSglicherweiee ist ferner mit den Worten: «ei tob ad partee

noetrae contigerit aooedere* bereita aaf eine Beiee des mOntteriiehen

Biichofii sn dem in Aneridit genommenen groeien Tige von Mains

(27. MSrs 1188) angeapielt, der im Dezember 1187 swiaehen dem

Kaiser and dem Kardinal von Albano Terabredet wurde und würde

man dann die AbCnsongaMit anf Ende 1187 oder Anfimg 1188 an-

aetaen können. Jedoeh liaat sieh f&r dieae engere Zeitbestimmung

(finde 1187—^An&ng 1188) kein zwingender Beweis beibringen; wir

werden uns damit bescheiden mfiaaen, daaa der Brief in der Zeit Ton

Mitte Augost 1187 bia Anfang Febr. 1188 abgefasst sein muas.

Die Ab&ssnngsieit des zweiten, an den Papst geriehteten Schrei-

bens, die ans demselben Grunde wie bei dem ersten Schreiben spS-

testens in das Jahr 1188 fielen kann, ergibt sieh aus den erwähnten

PersSnlichkeiten, Ton denen nachweisbar sind

Propst Konrad von St. Severin in Köln ttir die Jahre 1165—1196.

Graf Friedrich von Altena 1173— 1199.

Der Kolner Domscbolaater Bndolf 1157— 1201.

Der Deehant Gottfried tob 8t. Gereon 1176—1194*).

Da der Vorgäuger des letztgenannten Dechanten von St. Gereon,

namens Hugo, bis zum Jahre 117B erscheint^), so ist also offenbar

Gottfried auch erst in diesem Jahre zu dieser Diguitüt gekommen

und dieses Jahr bezeichnet demuach den frühsten leriuiu für die Ab-

fassung des Schreibens. Da weit.er keine Anhaltspunkte für eine

genauere Datirung gegeben sind, vor allem sich anscheinend kein

päpstliches Mandat erhalten hat, das auf<inind des Bittschreihens er-

lassen wäre, so müssen mir uns damit begnügen, ab Abfassongszeit

die Jahre 11 TG— 1188 anzunehmen.

Auf den Wert der beiden Schreiben als neuer historischen Quellen

gehe ich weiter nicht ein^); ich betrachte sie nur nach ihrer formalen

Seite.

<) Ebenda 8. 156, 248.

*) Knjpping: Regettan der Enb. von Kftln, II. Regkter aa den betr. Stel-

len: Her Deehant von Gereon, der bei Knippin^ a, a. 0. Nr 1(j29 zum Jabre

1186 zuletzt erwiihnt wird, eneheint fBr die Jahie 1188—1194 bei Erhard a. a. 0.

Cod. dip. II, 476, 49:>. 535.

*) Knipping s\. ti. 0. Nr. IÜ52.

*) Ans der Inncriptio dei ersten Schrdben« ergibt . ach w<^l nicht eine

Verwandtschaft des Enbischofii Konrad mit dem Ksebof H. tob Hfluiter; die

Anrp<le consanguineua in \'»T!»indung mit amicu« weifit wohl nur auf ein freund«

sohaaiiches VsrhAltnis hin. £. war Sohn des PtaJsgrafen Otto IV. ron Wittels-
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ZweifelloA iat das erste Schreiben ein Original Ei beweist dies

die anf der BQckieite befindliebe Adresse, die noch genau erkennbare

Faltung und endlieh die Einschnitte in dem Pergamenti dnich die

der Pergamentstreüen ftr den yenehlnss nnd die Besiegelang gesogen

war. Auf der Abbildong sind die Stellen dieser Einschnitte dorch

dorehgeiogene Piqpierstreifen kenntlich gemacht^). In welcher Weise

der Brief gefiütet war, ist auch noch deutlich sichtbar: sunüchst

einmal in der LSnge n. sw. genau in der Mitte der Höhe, sodann

Eweimal in der Höhe, so dass also drei liemlieh gleiche Teile ent-

stehen; Ton diesen ist darauf der linke in den rechten geschoben.-

- Dann sind in der Mitte, oben und unten etwa V^cm Tom Bande die

Einschnitte gemacht und durch diese ein Pergameintstreifen durch-

gezogen, auf dessen Enden schliesslieh das Siegel aufgedrQckt wurde*).

So war der Brief Tdllig venchloesen: sein Inhalt war nur lesbar,

indem entweder diis Si^l serstSrt und der Pergamentstreifeu heraus-

gezogen wurde oder unter Schonung des Siegels der Psrgamentseireifen

gleich neben dem Siegel beiderseits durchgeschnitten und dann her-

ausgezogen wurde*). Da weder tou dem Siegel noch Ton dem
Pergamentstreifen sich eine Spur erhalten hat, scheint man die erste

Offiiangsweise beliebt zu haben.

becth, H. «in Grsl von Katceeellenbogro. — In dem twdten Schreiben ist be>

ioiiden bemerkeuwert dM Vorkommen dee ETenurdut gogTaviui.
*) Die sonit noch «of der Abbildong erkennbaren Kinschnitto in dem Per*

gament rühren TOn dessen späterer Verwendung als Unterlage f&r die Besiege«

long der bischPflirhen Urkunde her; siehe ohen S. 346.

') Auf drfifac'he Art konnte das Siegel angebracht werden. W >irde da«

Siegel, wie nach Analogie der späteren Zeit anzunehmen ist, aufgedrückt, so

konnte diee aof der VorderMiteb unter der AdrsMe, oder aber auf der lUIckieite

geecbehen; im ereteren Falle wurden alao die beiden finden da* Forgament-

troifens von der RQcktrite nsch der Vnr<1(MKoite gezogen, im zweiten natürlich

nmgekehit. f^ei dem zusammengefalteten Bri«'fe auf dor Al>1<ild\uig ist ange-

nommen, (\h»h die Ht'Hif'pflung auf der Rfii kseite stuttgefundi'n hat, was sich fÖr

das spätere Mittelalter mehrfach belegen läsat. MöglicherweiHe ist aber unser

Brief dennoch anf der Yotderoeite beeiegelt geweeen, weil die Adxewa gans oben

am Rande eloht und weil die Vordereeito gegenttber der gleichmimig be-

echmutzten Rückaeite gerade in der Mitte, wo das Siegel geweeen lein mtlMte,

eine hellere Färbung zeigt, dort also vor Schmutz geschützt gewesen sn eein

Boheint. Die dritte, al er wenig wahrscheinliche Mö^:lichkeit ist die. dass ein

Uängesiegel an dem I'erganiontt'trpiffn angebracht wurde; verpl. Kaiserurk. in

Abbild. Lief. X Tafel Iti f., dazu Text b. 415 tl'., wo in gleichem Falle ein

Hängesiegel angenommen wird.

*) Wenn das Segel den Pergamentstreifen vOllig bedeckte, so konnte man
den Streifen auch noch auf der entgegengesetzten Seite, wo er nater allen Um*
stftoden gaas frei lag, dorchschoeiden nnd dann den Brief (yfhen.
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Ob wir es bei dem zweiten Schreiben auch mit einem Original zu

ton haben, lässt sich mit Sicherheit wohl nicht mohr entscheiden. Es

lieoae sich dafür vielleicht die noch erkennbare ursprüngliche Faltung

anffthren, indem das StQck zuerst oben und unten nach der Mitte hin

umgelegt und dum noch einmal in der Mitte in der Längsrichtung

gefitltet worden za sein scheint Von einer Faltung in der Höhe ist

aber nichts sichtbar und ebenso wenig ist irgend eine Spur des Yer-

schlosses und der Besiegelang erkennbar. Die vorhandenen JSinschnitte

rühren von der oben ang^beuen Verwendung de» Pergaments in der

bischöflich-niflnsterischen Kanzlei her. Ich möchte mich dafür ent-

scheiden, dass dieses Stüok eine gleichseitige Kopie ist. Wie sollte auch

das Original einer aus K51n an den Papst geriehteten Besehwerde, wenn

diese ihren Weg an die Knrie gefunden hatte, in die münsterische

Kanzlei gekommen seien>)? £ine Kopie dieses Schreibens mag aber

immerhin direkt von Köln aus an den mflnsterisehen Bischof geschickt

sein oder auch, was eben&Us sehr gut denkbar wäre, als ESinsehluss

einer päpstlioben Balle, die an den Bisehof von Mfinster gerichtet war,

ihn etwa mit der üntenuohnng und Erledigong des Streit&Ues be-

auftragte, in die hischSfliche Kauslei gelangt sein. Denn das Per-

gament seheint in der Tat italienisches sn sein.

Doch sei dem, wie ihm wolle — jedenfiills haben wir in dem

Schreiben des Erzbischoft Konnid Ton Mains an den Bischof Hermann

Ton Monster einen der ältesten, wenn nicht
,
sogar den ältesten bisher

bekannt gewordenen im Original erhaltenen geschlossenen Brief vor

uns, und darin beruht in erster Linie seine Wichtigkeii Wenn sein

Inhalt daneben auch interessant und von Bedeutung ist, so kommt
dies doch erst an zweiter Stelle in Betracht; ihn in dieser Hinsicht

zu wOrdigen, liegt meinem nächsten Zwecke fem.

I) Da«8 Bonat wohl die Originale derartiger Eingaben an den Papst spUer

an die Absender sntQckgekommen sind, dafür fcblt es nicht an Böspielen.
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Zu Jordanns von Osnabrück
Von

Franz Wilhelm.

Uii<^etulir zur st-llicn Zeit, da ich mich mit dm Schritten des Omhu-

brückcr Kanonikus .Jordanns hescliäftif^jte, stclltf anch H, Urancrt

üutersnchnngen über diesen Autor an. Im August 1897, als nu-ine Aiis-

tuhrungen bis aut die Erörterungen /.um Pavo in derselben (iestidt,

wie ich sie im folgenden .lalire Yer(">ffenllichte fertig vorlagen, hielt

(Jrauert über diesen Gegenstand einen Vortrag vnr dem vierten inter-

nationalen Kongresa kathcjlischer Gelehrter zu Freiburg in der Sclnveiz.

Dieser Vortrag liegt nun aucli gedruckt vor in den Melauges Paul

Fahre, Paris 1'.M )l\ S. 330 ff. Die L berschritt (Jourdain <!' Osnabrück

et la Noticia saeculi) deckt sich nicht ganz mit dem Inhalt des Ge-

botenen, da Grauert sich auch ausführlich mit dem Traktat, zum 'i'eil

auch mit dem Pavo befasst. Gerade bezüglich des Traktat« konnte er

konstatiren, dasa wir beide vollständig unabhängig von einander zu

dem Ergebnis gelangten, die Schrift kehre sich gegen das Vierstaaten-

projekt Nikolaus TU.*) Nicht ebenso gleicher Anschauung sind wir

jedoch hinsichtlich einer Reibe anderer Fragen. Bedeuten die Aus-

ftlhningen Granerts, eines der gewiegtesten Kenner der kircUenpoIiti*

sehen Verhältnisse dieser Zeit und ihrer Quellen, gewiss in manchen

Punkten, wie ich gerne anerkenne, einen Fortseh ritt der Erkenntnis

gegenüber den Resultaten der Erstlingsarbeit eines Anfängers, so yer-

moclite ich nach eingehender PrUftmg seiner Darlegungen doch nicht

allen Eigehnissen beisustinunen.

1) In dietiei Zeitachrift 1», 615 ff.

>) A. a. ü. & 345 Anm. l.
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Qnuiert gibt zunächst eiuen kurzen Aastog der iateressanteu Aus-

fUhrungen des Traktats und geht dann, um die Zeit der AbfiMSong

und den Zweck dieser Schrift mit Sicherheit feststellen zu können.

Ober auf die Noticia seculi. Dabei betont er die Gedankenverwandi-

Schaft nnd die zahlreichen textlichen Anlehnungen in den beiden

Sehrifben. Bs unterliegt für ihn keinem Zweifel, da« der Yeriaaser

der Noticia gleich jenem des Traktats rin DentMther ist Keinesfalls

aber kann, so meint Granert, Jordanas aneh die Noticia gesehrieben

haben, wie zaerst nach einer Änssernng von W. Meyer') Waita in der

allgemeinen deutschen Biographie ansspracb^) nnd wie ich dies dann

weiter aosznitthren Tersnchte*). Die AhnlichlDrit in Gedanken nnd Ans-

dmck erklirt sich nach seiner Ansicht davans, dass swischen dpn

Autoren der beiden Schriften Besiehungen bestanden, dass der

Yer&sser der Noticia dem Jordanus sein Material zur VerfUgung

stellte. Denn trotz aller Obereinstimmuug zeige sich auch eine wesent-

liche Verschiedenheit in den Ansichten. Jordanus bezeichne die kaiser-

liche Gewalt durchw^ und mit Becht als imperium Romanum, die

Noticia spreche zwar hie nnd da auch lom imperium, in der Begel

aber, und — was auffidlend sei — gerade an den entscheidenden

Stellen, Tom regnum Bomanum oder Bomanorum. Abgesehen dafon,

dass, wenn dieses Argument zu Becht bestände, ich es nicht fXtt aus-

reichend halten mochte, Terschiedene Verfiuser ansunehmen, will ich

nachweisen, dass die beiden Schriften aneh hierin eine bezeichnende

Übereinstimmung zeigen.

Das Verhältnis stellt sich in dieser Hinsicht 80, dass im Traktat

allerdings bei weitem öfter, aber keineswegs durchgehends, vom im-

perium die Rede ist, die Noticia die kaiserliche Autorität etwas häu-

figer imperium als regnum uenut (17:12). Verhältniszahlen haben

aber bei aolchen Dingen naturgemäss wenig Beweiskrutt. Sieht man
näher zu, so stellt sich sich heraus, dass der Traktat au zwei Stellen

d'dn impenuiu gleichsetzt dem regnum ecclesie^). Dem eutsprecheud

*) Bei dieser Gcüegenhnt kann ich ein Venehen verbemarn, das mir in

der AblMadlang Ober Jordanus nnterlief; niehtWaits, Bondem WtUielm Meyer
wurde zuernt auf die nahe Verwandtechaft dieser drei Schriften (Traktat, Notieia

und Phvo) anfmerkiam nnd achlow daxaiu auf Identitftt des Verfasiers.

») Hj. 500.

•) S. tijj ü".

*) Ausgabe von Waits in den Abhandlungen der k. Gesellschaft d. Wiüeap

Schäften zu Gottingen 14, 68: Sunt qnidam . . . qoi . . . fadant queationem.

qnare nmmns pontifex imperium de Grecis tFanrtaltt in Germanos, . . . qoi

cum «c ipsos neque in ornatu vestitim neque in mornm compositione regere

sciani, quomodo regnum totios ecclesie gubernabunt, und noch deutlicher
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nennt er die kaiserliche Gewalt dort, wo von derselbfu im Gegensatz

zur kirchlichen die Rede ist, in der Kegel reguum'). Nicht ander»

steht die Sache bei der Noticia seculi. Auch sie nennt das iraperium

reguum ecclesie-) und spricht daher gewöhnlich von sacerdotium oder

ecclesia eiuerseits, tod regnum anderseits^). Fünf von den zwölf Fällen,

in denen die Noticu die kaiserliche Gewalt als regnum bezeichnet,

lassen sieh ganz analoge Fassungen im Traktat gegenüberstellen. D.i

übrigens die Noticia ebenso wie der Traktat anf die reinliche Schei-

dung swiaehen tmperiam nnd regnnm kein Odwicht legt — dies seigt

8. 89: Karl d. Or. belUi), da« das imperiom Romanomiii bei der kano-

nischsD Wahl der deotMhen Ffirsten bleibe. Kon enim ooayenit, sanctuariuui

dn, id est regnum ecclesie, iure bereditario postideri.

') 8, 51 : debitoa eido requirebat, ui aicat RomaDi tamquam maiorcs s a -

cerdotiura, sie Germani tarnquam minores i-o^num optinerent; S. 78: Ex

qno non est dnbium, tandem rcf^nura Romanorura et sacerdotium ab

invicem dividendum enise ; -S. 83: sicut ecclesia Komana est eccleeia doi, pic

utique regnum eat similiter regnuiu dei; S. 90: regnum et »acerdotiuni.
— Seltener wird das Reich im Gegensatz zur Kirche iraperium genannt. Mir

fielen im Traktat die folgenden Stellea auf: 8. 71 : neoeisariiit ordo reqniiebat,

nt aicttt Bomani tamqoam aeniores sacerdotio, sie Germani vel Ifruici tarn*

quam iimieves imperio . . . dotaxentar nnd 8. 81: reformabii eccletiam et

imperinm. H&lt man die beiden fast wörtlich gleichlautenden Stellen S. &1

und 71 gegen einander, so sieht man, dass es Jordanus mit der klaren Scheidung

zwischen regnum und imperium nicht allzti streng nahm Er selbst verwahrt

sich ja an anderer Stelle nicht etwa gegen die Bezeichnung des Imperiums nl»

regnum Romanorum, sondern gegen die als regnum Almanie. S. 78 sagt er von

den üerrsohern aus schwäbischem Geschlecht: per Suevos et Bavaros ac uRe*

riores Almaaos imperium gub^nare laborabant» ita nt deincepi non regnum

Oermaaie Thentonie aen Bomanomm, led regnnm Almanie Tulgariier nun-

enpeCnr.

') Iditteil. des Instituts 19, 66S: Wenn die Bosheit der Menschen das Reich

nicht wieder ersteben läset, dann werden an dessen Stelle zehn Gewaltherr-

schaften treten. Dignum est enim, nt qui regnnm ecclenie atudiose do-

struunt, iugum paciantur tyrannorura; S. 6*71 : videtur expedive, quod ad sacer-

docium et ad regnum ecclesie catholice (dan ist das imperium), q'.e

utraqae tamquam dei sanctuarium iure hereditario possiden non convenit, elige*

retor etc.

^ 8. 688: Res publica ecclesie Romane lesidet in Europa, princi-

paliter tarnen in Romanorum regno; ebenda; deus ita disposoit, nt sacer*
docium, regnum et stndium ona etaet ecdesia. 8. 871: ridetur ezpedire,

qnod • . . eligeretur ad sacerdocium quidem Romanus vel Italiens et n t

regnnm Germanus. Non enim ociose, ut credo, spiritus Biinctus ordinavit, quod

apnd Romanos sacerdocium et apnd Germanos esset regnum; S. 672: Suftit it

igitur, ut elitratiir ad papatum l.DuianuH vtl [talicns clericiie ... et ad reg-
num Germauus miles. Imperium im Gegensatz ^u bacerdücium tinde ich dreimal

genaoni 8. 88B.
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die Ausdrucksweise uuitas imperii sive regni auf S. nf)5 — können

die übrigen Stelleu, au deueu regnum statt imperium steht, uicht

viel besageu, zumal sie sich aus der Beeiuflussimg durch die vorher-

gehende Nemiaog eines regnum leicht erklären: Sicut Chrisius uon

venit, nisi prins destruotom eiset regnam Judeorum, ita Anti-

christos non Teniei, nisi prius destruatur regnum Bomanorumi).
In dieser Inkonsequenz der beiden Schriften liegt so viel Ähnlichkeit,

dass man sie getrost einem Verfasser snschreiben mag, wenn nicht

schwerwiegendere Gründe dagegen sprechen; denn nur solche — das

soll gleich hier betont werden — können die Annahme verschiedener

Verfasser rechtfertigen. Man muss sich doch immer vor Augen halten,

dass die Ideenverwaudschaft in diesen beiden Schriften trotz der darin

vorgetragenen von der landläufigen Lehre völlig abweichenden Aof-

fassungen Ober das Verhältnis zwischen Saoerdoünm, Imperium und

Studium eine so auffidlende ist, dass es Wunder nehmen mOsste, wenn

zwei Männer — selbst den gleichen Stndiengang*) und den regsten

Gedankenaustausch vorausgesetzt — Ober diese Sache sieh so völlig

gleiche Ansichten gebildet hätten. Nimmt mau die nahen teztliehen

Anlehnungen, die auch Qrauert zugesteht, hinzu, so muss man sagen,

dass nur ganz zwingende Grfinde von der Stichhältigkeit der Annahme

zweier verschiedener Autoren zu Oberzeugen vermögen.

Dass die Notida und der Pavo von einem Verlasser herrühren,

bezweifelt auch Grauert nichi Er findet aber eine weitere bezeich-

nende Differenz der Ansichten zwischen dem Autor dieser beiden

Schriften und Jordanus als Verfi»ser des Traktats darin, dass Jorda*

nus, obwohl ein Freund des Imperiums und Bewunderer Rudolfe von

Habeburg, dennoch oder vielleicht gerade aus diesem Grunde sich als

entschiedener Gegner der Staufer zeigt, während von dieser staufen-

feiiidlichen Tendenz in der Notida und noch weniger im Pavo eine

Spur vorhanden sei Meines Erachtens wird mau in dieser Hinsicht

den Pavo kaum in*s Tuffen führen dürfen. Derselbe ist ohne Zweifel

geschrieben während oder bald nach dem Pontifikat Martins IV.*).

Die franzosenfreundltche Politik dieses Papstes brachte nach der Über^

Zeugung des Verfassers der Noticia die gesamte kirchliche Ordnung

in*s Waukeu: qui ub amorem gentis sue turbavit ecclesiam dei totam

') S. 074. Auf dicMlbe Weite erklirt rieh die SteUe aaf & 67S oad die

drei Stallen auf & 066.

*) Granert icheint Torauszosetzen, dass sowohl Jordanus als auch Alexander

von Roes, den er ftr den Verfasser der Kotlda UUt, an der Panaar Uniraintit

stuilirton.

*j Den Nachweis hiefdr geg<iu K. Michael vgl. S. 862 iR
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fol^ totam taimduiii more Gallieonim regere. Wenn nicht eine

Umkehr erfolgt, wird die Kirche das Reich, das sie schon zum Teil

zerstörte, mit Hilfe der Fruiizoseu ganz zerstören '). Für deu deut-

schen Publizisten, dem die Vernachlässigung Deutschlands und <lie

Bevorzugung Frankreichs durch diesen Papst zu Herzen ging, mochte

es damals nahe liecfen, das Zerwürfnis zwischen Kaisertum und Papst-

tom und die daraus entstandene Verwirrung der kirchlichen Ordnung

der gleichen Ursache zaznschreihen. Deshalb griff der Verfasser der

Xoticia zurQck und behandelte die Absetzuug Friedrichs II. durch den

Papst im angeblichen Bande mit Frankreich. Diese Parabel fUgte er

der Notioia an, weil sie canaas pertorbacionnm nniTeraalia eeclesie

naehwräe. Nicht Friedriob H., sondern das römisehe Kaisertum

deutscher Nation nimmt der Verfosser in Sehnts gegen die Vergewal-

tigung durch das Papsttum und Frankreich*). Nicht Friedrich II. ist

Unrecht geschehen, sondern das Reich wurde gespalten und dieser

Spaltung wird die völlige Auflösunii fol<ren: Regni scissuram sequitar

destructio regni, sagt der Verfasser des Pavo.

Das keineswegs schmeichelhafte Urteil des Jordanus über die

Staufer erklärt sich, wie < trauert mit Kecht betont und wie auch ich

schon hervorhob^), aus der Abneigung des Norddeutschen gegen die

schwäbische Dynastie von Oberdeutschlaud. Isoch schärfere Worte des

Tadels als für die friilieren Staufer findet er für Friedrich Ii. Allein

auch das Urteil den Verfassers der Notioia Aber Friedrich II. — auf

dessen Yorgiinger kommt er nicht su sprechen — ist nicht viel gOn-

stiger. Nach Friedrichs Kaiserkidnung, bis zu welcher er die Bbcbt

des Beidies aufrecht erhielt, begann der Verfall des Imperiums: adeo

Bomannm decrererat imperium, quod einsm habebatur memoria. Zum
mindesten geht das Urteil der beiden Schriften in dieser Hinsicht

nicht so weit auseinander, dass es zur Annahme zweier Autoren zwin-

gen würde. Doch vielleicht tiudtu wir positive Anhaltspunkte für

die Identität des Vertassers.

Zur Annahme von zwei verschiedeneu Verfassern tür diese drei

Schritten wurde Grauert wohl dadurch geführt, dass er die Vorrede

des Traktats in anderer ikleuchtang sah als bisher. Diese Annahme

*) 673: Et forte Romana ecclesia imperium Romnnuro, quod nonc pro

parte deatruxit, auxilio (jallicoriim tunc in totum destruet.

') 80 tirteilte auch Waitz in der ulli,'. deiitsclifn Biographie IG, 500, wenn

er von liieuem (Jetlicht s:ii,'t , Ansclilif-i-ciiil an jenes Konzil, aber ohne aicli an

die historischeu Verh.'iltiiisbc /.u binden, hekänipft es, ebmao wie die Noticia,

die Cbergriife des i'apüttuuis, tritt für die Ehre und Hechte dcti Kuiäorluuis ein*.

•) A. a. 0. & 646.
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steht und fällt, je nachdem die Zuweisung dieser Vorrede durch Qrauert

sich als richtig oder irrig erweist. Waitz gelaogte «i dem Schluas,

das8 die Vorrede iu zwei Teile zerfalle, von denen der erste Ton Jor-

dunu selbst geschrieben wurde, während der zweite Teil von einem

anderen Verfasser herrührt Von der Ansicht ausgehend, der Traktat

sei fllr den Papst berechnet und weil einige Haudschriften in der dem

Prolog Toranatehenden Übersclirift den Namm des Kazdinals Jakob

Colonna nennen, hielt er diesen fllr den Yerfissser des zwuten Teiles

der Vorrede. Darin folgte ich dann Waits, indem ieh seine Annahme

näher aossniUiren nnd gegen die widersprechenden Anrichten von

Lorens nnd Zisterer sn begrOnden Tersuchte. Dagegen hat nnn Gianert

anf ein Moment hingewiesen, das bisher allen entgangen war und das

den Kardinal ab Ver&sser des twetten Triles der Vorrede anssebliesst.

Die Begebenheit mit dem Hessbuch an Viterbo, welche der Schreiber

dieses Teiles erwähnt, konnte nnmoglich Jakob Golonna passhrt seb,

denn er war und blieb zeitlebens Kardinaldiakon. Als solcher kann

er aber nie eine Messe gelesen haben. Qrauert scfaliesst nnn deshalb,

wril der Vorredner des ersten Teiles sagt, er habe in der Überschrift,

aber nicht aus Eitelkeit, seinen Namen genannt und eine Handschrift

(n. 595 der Wiener Hofbibliothek} in der an der Spitze der Vorrede

stehenden Überschrift den Köhier Kanonikus Alexander von Roes ab
deujcuigcü nennt, der den Traktat dem Kardinal Golonna ttberreichtei

dass dieser Familiäre des Kardinal» (omnium cLerioorum suomm mi-

nimus et humillimns) der Verfasser der ganzen Vorrede sd. Die so-

genannten beiden Teile der Voürede seien aus einem Gübs, eme üiittr-

scheidnng der Vorrede in zwei Partien sei unzulässig, weil die Deto-

tionsfornieln (humilis et peuitns inezpertus hier und penitus inscius

et inexpertus dort) dieselben sind uud auch die Person, an welche die

Vorrede sich wendet, in beiden Teilen die gleiche ist Nach einge-

hender Prüfung sÜDiine ich der Ansicht Grauerts bei, dass den zweiten

Teil unmöglich der Kardinal Jakob geschrieben haben kann, dass er

wohl oliiie Zweifel vou Alexauder vou lioe:5 herrührt und au den

Kardinal gerichtet ist. Da in der ersten Überschrift, welcher das

Verbura fehlt, wahrscheinlich ,obtiilit' oder ,tradidit' zu ergänzen sein

tlürfte, sieh hier also Kanonikus Alexander als denjenigen nennt,

welcher den Traktat des Jordauus dem Kardinal als , Merkbuch' (me-

ni(jriale)
')

üliermitteite, und der Vorredner des zweiten Teiles von sich

sagt: cum verecundia et tremore offerre presumo dominationi vestre,

pater saucte, quoddam scriptum . . . magistri Jordani canonici Osna-

1) Grauert a. a. 0. S. 351.
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bofgeiisit, wird an der IdentitSt der beiden kaum mehr za zweifeln

sein. Aach der erfte Teil der Torrede wendet sich, wie ich schon

{rfiher uumhm, an den Kardinal.

Dennoch mass ich die üntencheidang der Vorrede in zwei Teile

aufrecht erhalten. Die Gleichheit der Devotionsformeln beweist nicht

das Gegenteil. Dieselbe erklärt sich vollständig, wenn zwei in der

gleichen sozialen Stellung befindliche Personen an einen und den-

selben Adressaten schreiben. Ohne weiters wird man zugestehen, dass

Jordauns und Alexander, beide Kanoniker, sich dem Kardinal gegen-

über so nennen konnten. Ebenso wenig liefert die Entschuldigung

wegen Vorsetanog des Namens einen zwingenden Beweis dafür, doss

Alezander von Roes auch den ersten Teil der Vorrede geschrieben

liaben mnssw Die Stelle ist zweifellos anthentisoh; sie fehlt nur in

den flandschriftengmppen D nnd E. Hnss sie sich' aber anf den

Kamen Alezanders beziehen? Ich bemerkte schon seinerzeit, was

Gmnert entgangen sn sein scheint, dass gerade jener Handschrift,

welche allein den Namen Alezanders Oberliefert, der Passus von der

Vorsetzung des Namens fehlt. Diese Handschrift ist eine der ältesten,

wenn nicht überhaupt die älteste (geschrieben vor 13r)4). Wenn auch

nachlässig geschrieben i), wird ihr eine gute Vorlage nicht abzu-

sprechen sein. Der Schreiber derselben hat also die Stelle von der Vor-

setzung des Namens nicht in Zusammenhang gebracht mit dem Namen

Alexander^ weil er diesen Satz wegläs&t und doch als einziger den

Kamen des Kölner Kanonikus bringt Aber vielleicht mit einem an-

deren Namen? Der Traktat hat ja noch eine andere Überschrift

(mbrica), die wichtigere, weil sie Autor nnd Inhalt der Schrift nennt:

Tractatos niagistri Jordani de prerogatiTa Bomani imperii. Merkwür-

diger Weise fehlt nun diese Überschrift, welche alle Handschriften in

mehr oder minder veränderter Form bringen, gerade in der Hand-

schrift Nr. 595. Man kann daraus scbliessen, dass der Schreiber dieser

Handschrift jene Stelle auf den Namen des Jordanns bezog. Liess er

diese Überschrift weg, dann konnte er auch die Entschuldigung wegen

Vorsetzung des Namens fallen hissen. Volle Sicherheit für die Kich-

tigkeit dieser Be/.iehuug ist dadurch allerdings nicht gegeben. Immer-

hin wird man aber bei diesem Sachverhalt die Stelle von der Vor-

setzung des Namens mit mehr Recht auf den Nameu des Jordauus

ahi auf den Alexanders von lloes beziehen dürfen, wie ich dies auch

getan habe. Fttr Jordanus als Verfasser der ersten Teiles der Vorrede

<) Vgl. Wsitt a. a. O. 8. 34
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sprechen aber noch gewichtigere GrQnde, die zum Teil anzuführeo ioh

bereits Gelegenheit hatte, die Grauert jedoch nicht berQcksiehtigfce«

Der VerfiisBer der Noticia Becali neunk in der Einleiiang seine

Schrift tseriptom' (qnod ego . . . scriptum tale qoale transmittere non

vweenndor). Ebenso nennt der Yonedner des twett»! Teiles den

Traktat des Jordanns (qaoddam seriptam . . . magistri Jordani cano-

nici OsnabnrgensiB). Anch der Vorredner des ersten Teiles spricht

Ton einem ,scriptom*, das seiner Feder entstammt üm den Fehler

der Anmassung sn Termeiden, wollte er in dieser Schrift (in hoc

seripto) sich nicht mit schSnen Worten befassen, sondern begnüge

sich mit der einfachen Ersihlnng. Damit anch der Makel der Schmei-

chelei nicht auf ihn lalle, unterlasse er in dieser Vorrede (in hoc

prohemio) die übliche captatio beniTolentie. Bühren beide Teile der

Vorrede von einem Verfasser her, so sind ,Bcriptum^ nnd ,proheminm*

blos Terschiedene AatdrUcke f&r eine und dieselbe Sache, eben für

diese Vorrede. Dann mass aber doch auffallen, dass der Vorredner

seine Einleitung mit demselben Namen belegt ?rie den weit umfang-

reicheren Traktat des Jordanns; es mnss weiter auflallen, dass in

diesem Mle der Vorredner die schlichte Darstellung seiner nur wenige

Zeilen umfassenden Ausf&brungeD, die Überdies grösstenteils nur Ge-

danken des Traktats wiederholen, mit fiut ebenso vielen Worten ent-

schuldigt Denn der ganze erste Teil der Vorrede, die Entsehuldigung

wegen Vorsetzuug des Namens abgerechnet, variirt dieses Thema.

Gerade die Stelle von der Vorsetcung des Namens, die wir schon

früher mit mehr Wahrscheinlichkeit dem Jordanns als Alexander von

Boes zuschreiben durften, bietet meines Erachtens einen sicheren Beleg

dafür, dass Jordauua der Verfasser des ersten Teiles der Vorrede ist,

„Ferner habe ich* — sagt hier der Schreiber — ,obeu in der Über-

schrift meinen Namen genannt, iiber nicht aus Eitelkeit oder Prahlerei,

wie manche pflegen, sondern damit bei der bekannten Unwissenheit

des Schreibers der Schrift wenigstens insoweit (jhiubeu beigemessen

werde, als sie sich aus der Evidenz der 8ache selbst und den authen-

tischen Schriften anderer zuverlässig erweist". Das sagt entweder

Alexander von Koes von seinen Ausführungeu im zweiten Teil der

Vorrede oder Jordanns von seinem Traktat. Nur diese beiden Mög-

lichkeiten kommen in Hetracht; eine dritte, (hiss Ah^xauder von Roes

dies vom TrakUit des Jord.inus sage, ist ausgeschlossen, weil er dann

in einem Athein nnt der Heleneruiig, er habe seinen Namen nicht

aus Eitelkeit vorgeset/.t, beiiaupten wünlc. es sei dies geschehen, damit

dem Traktat bei der bekannten l nwisseuheit des Jordanns mehr

Glauben beigemcäseu werde. Er neuut übrigens im ;&weiteu Teil der
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Vorrede den Jovdmvm »vir doetissimas^ und wendet bezflglich dee

Traktats auf den Kardinal nnd auf eich das Wort dee Paalmieten an:

Joeondom nt ei eloquium meum. Aueh bei der Annahme, Alexander

Ton Boes habe diese Stelle im Hinblick auf den zweiten Teil der

Torxede geeohrieben, ergeben sich Schwierigkeiten. Die Angaben der

hier genannten Schrift (scriptum) sollen wenigstens insoweit Glauben

finden, als sie sich aus den authentischen Schriften anderer bestätigen.

Das kann sieh nicht beziehen auf Zitate aus den hl. Schriften; es

wäre sonst anstatt ,ex scriptis auctenticis aliorum* ein Ausdruck wie

ex sauctis scripturis oder ähnlich verwendet worden. Die Wendung
kann sich nur beziehen auf Auszüge oder Zitate aus Profaugeschichts-

sclireibern. Solche ünden wir aber im zweiten Teil der Vorrede nicht

ein einzigeamal verwendet

Alle diese Schwierigkeiten fallen von selbst weg, wenn Jordanus

den ersten Teil der Vorrede geschrieben hat. Spricht er hier seibst

SU Kardinal Cobnna, auf den der Traktat berechnet ist, dann musste

er scheiden zwischen ,8criptumS dem Traktat, für welchen er auf

schöne Worte verzichtend die ein&ehe Erzählung wählte und zwischen

,prohemiom\ der Vorrede, in welcher er es unterlfisst Stellung und

Verdienste desjeuigeUf au den sie sich richtet, zu rUhmen, um dem
Vorwurf der Schmeichelei zu entgehen. Schrieb Jordanus die Stelle

von der Vorsetzung des Namens in der Überschrift des Traktats, so

konnte er sich sehr wohl für die Glaubhaftigkeit seiner Schrift auf

die Schriften anderer berufen, da solche darin ausgiebig Verwendung

tiudeu ').

Kein Zweitel also, der erste Teil der Vorrede stammt aus der

Feder des Jordanus. Mit dieser versehen übermittelte er sein Buch

über das römische Reich dem Alexander von Roes, der eine kurze

Einleitung hinzufügte, in der « r ein persönliches Erlebnis zu Viterbo

erzahlt, daran einige allgemeine Bemerkungen Ober Kaisertum und

Papsttum knüpfte und das Ganze dem Kardinal als ,Merkbuch^ über-

reichte.

Dann ist Jordanus aber sicher auch der Verfasser der Noticia

aecoli und des Pavo. Grauert selbst gesteht zu, dasa bei der Ähnlich-

keit des Stiles in der Vorrede des Traktats und in der Noticia kein

Zweifel bestehe« kann, dass beide einem Verfasser augehören*). Ich

hranche hlo^s darauf hinzuweisen, dass die Vorrede der Noticia sich im

Gedankengang fast vollständig deckt mit dem ersten Tcii der Vorrede

M Der Kachweis bei Waitz a. a. 0. S. 12 ff. und Mitteil, des Instituts 19,

(128 Anm. 10.

A. a. 0. 330.

MitÜMiliiDgeD XXIV. 24
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zum TriiVtat; hier wie tlürt sucht der Verfasser vor allem den Vor-

wurf der Anmassung vod sicli abzuwenden. Im Traktat betont der

Vorredner, dass ihn die ,umoris impacientia, id est zelus domus
dei' nicht schweigen lasse, und der Ver&sser der Noticia sagt mit

Bezug auf sich, es sei derjenige von Anmaasiing freizusprechen, der

,inductus zelo domus dei' Notwendiges in einfacher Form vor-

biioge. Dass der Vergleich mit dem «stammen Hund' in der Vor-

rede zum Traktat und in der Einleitung smn Payo wiederkehrt, hob

ich bereits seinerzeit hervor').

Dies wollte ich gegenüber den Ausführungen Grauerts feststellen*).

Seine anderen wertvollen Darlegungen werden dadurch nicht berührt.

Ich stimme ihm vollständig darin bei, dass die Noticia an einen Herrn

des römischen Adels
3)

gerichtet ist und dass sie ohne Zweifel das

Konklave, aus welchem Nikolaus IV. hervorging, beeinflussen sollte*).

Eine Konklaveschrift im ähnlichen Sinne ist auch der Traktat Damit

wird die von mir vermutete Ahfassungszeit dieser Schrift beiläufig um ein

Jahr heran^erflcki Der Traktat ist nach dem Tode Nikolaus IH.

und Tor der Wahl Martins IT., also August 1280 his Februar 1281,

gesehrieben.

Auch die von mir versuchte Bestimmung der Entstehungsxeit des

Pavo ist in Zweifel gesogen worden. Mit dieser Frage beschÜUgte

sich Emil Michael in der Zeitschrift für katholische Theologie (1900)

24, 751 ff« und gelangte abweichend von dem von mir versuchten

Nachweis, dieses Gedieht sei in den Jahren 1282 bis 1288 geschrieben^)

zu dem Ergebnis, dasselbe müsse bald nach dem 22. Mai 1246 (Wahl

des Heinrich Baspe) verfiust worden sein. Da Michael mit mir darin

einer Meinung ist, dass die Parabel für die Erkenntnis der Vorginge

auf dem ersten Lyoner Konzil fast wertlos ist, handelt es sich mehr

I) A. a. O. 8. «59.

^ Zu gans gleichen firgebninea besfiglich der Zweiteitiiog der Vorrede

und der ZinviMsun;? dieser Teile sowir b< zaglich der Identitftt des Verfsstrers da
Traktat» und der Noti' ia rrt-hinf^tt' gleulizfiti^ und iinabhängijf von mir Oswald

Kfdlich in H»'inein hOt iu-u t i.-t hirtiunen Buche Hudoit vuii Ihibsburg S. 42 i Amu. I

und 424 Anm. 1. ir'ür uiu h hegt darin nicht bloö eine eilieuliche Bestätigung,

sondern auch eine gewichtige Venttrkung meiner Annahme.

*) Granert itellt fest, dass die arsjttflngliche Lesart spectabilis Bomaai Ho-

minis nobilitas lantel, w&hrend ich frOber der Darmstftdter HandEchrift, die

imperii nnttatt nominis liest, den Vonug gab und demgemftss an die Reichs*

lUrbten dachte.

*) Vgl. dazu meine Bemerkung a. iu U. 8. Ü14.

») A. a. 0. t^.
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um eine methodische Frage, wenngleich es für die Beurteilung des

Verfassers und der publizistischen Literatur überhaupt gewiss nicht

gleichgiltig ist, ob dasselbe mit dem Traktat und der Notioia seculi

in eine Reihe gehört, oder ob es ungefähr 40 Jahre früher entstand.

Die von meiner Auffassung abweichende Ansicht Michaels grfindet

flieh darauf, dass «derartige Sebiiften in der Regel nidit lange nach

den Ereignissen verfasst werden, welche die Yeranlassong ihrer Eni-

stehnng sind*. Jordanus habe denn auch dieses Gedicht blos der im

Jahre 1288 entstandenen Notioia secoli eingefügt^). Dasselbe finde

mit Vers 262 seinen «passenden Abschlnss*, die SchlossTerse (263

—

21 2) ^tragen ein von dem ganzen übrigen Gedicht TöUig verschiedenes

Gepräge, der Verfasser lüfte den Schleier, falle giiuzlich aus der Rolle

der figürlicheu Üaratelluug* und habe diese letzteu 10 Verse, die einen

Gedankeu der Notieiu wiederholen und auf denen meine Zeitbestim-

mimg baairt (Anspielung auf die siziliani.sche Ve.sper) erst gelegentlich

der Redaktion dieses Gedichtes mit der Noticia hinzugefügt, als er

aah, dass seine Prophezeiung sich erfüllt habe.

Soweit Michael zur Begründung seiner Annahme.

Diesen Argumenten habe ich folgendes entgegenzusetzen. Die

Annahme, Jordanus habe den Pavo der Noticia eingeftlgi, lasst sieh

nicht halten. In keiner der uns bekannten Handschriften folgt auf

den PaTo noch ein Teil der in Prosa gesdbriebenen Noticia seculi,

sondern alle Handschriften schliessen nach Vers 272 mit den Worten:

ExpUcit pavo. Dass die letaten 10 Verse einen Gedanken der Notieia

seeuli wiedergeben, darf nicht als Gegenbeweis angeführt werden;

solche Wiederholungen finden sich in allen drei Schriften des Jorda-

nus so zahlreich-), dass mau zu den wunderlichsten KesuUuteu käme,

wollte man daraus derartige ^^clllÜ8se ziehen. Es handelt sich hier also

um eine Anfügung und nicht um eine Kinfügung. Dem wider-

spricht nicht der Ausdruck ,iuterserere\ welchen Jordanus für die

gleichzeitige Kedaktiou des Gedichtes mit der Noticia gebraucht. Nach

dem lateinischen Sprachgebrauche heis&t interserere, - serui, - sertum

«ben so gut anfügen wie einfügen.

£s ist gans richtig, wenn Michael betont, dass die Öchlussverse

bloe eine weitere Ausführung des ,malnni manifestum* sind, welches

nach der Ansicht des Jordanus aus dem Vorgehen der Kirche und •

Frankreichs gegen Kaiser und Reich entspringen wird. „In diesem

unglückseligen Kampf wird zuerst die kaiserliche Gewalt unterliegen;

•) S. 751. 755. 756.

'I Eine Anzahl deraclben «iud von mir a. a. (j. Ü. 656 if. zudummeugeätelit

'Morden.
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an Stelle derselben wird eine Beihe Yon Gtewaltherrseliaften entetehttit

welche den Urhebern des Streites [der Kirche und den Franzosen] die

gebahrende Strafe erteüen nnd dieselben in die ihnen ron der Nator

gezogenen Schranken sQrQdcweisen werden*, llit anderen Worten,

aus diesem Kampfe wird schliesslich die Kirche und Frankreich ge-

demütigt hervorgehen.

Diesen Gedankengang des Dichters hatte ich im Sinne, wenn ich

schrieb, diese Verse besagten nichts weiteres, als dass nach seiner

Über/i ugimg ilaa Kaisertum wieder zu jener Macht gelangen wird, die

iiim gebührt. Die Ausdriicksweise mag vielleicht nicht gauz adäquat

sein, es läs^t sich aber dieser Gedanke den Worten des Jordauus sehr

wohl unterlegen. Die Demütigung der beiden Gewalten, welche den

Sturz des Kaisertums veranlassten, musate naturgemäss ein Steigen dea

Ansehens uud des Einflusses des ersteren zur Folge haben

Ebenso bin ich mit der Autfassung Michaeis, dass derartige sati-

rische Gedichte in der Regel nicht lauge nach den darin behaudeltei»

Ereignissen vertassl werdeu, dass daher nur sehr triftige Gründe die

Behauptung rechtfertigen können, der Pavo sei erst 4ü Jahre nach

dem ersten Lyoner Konzil entstandeu. im Grunde ganz einverstanden.

Ich glaube aber auch mindestens einen sehr triftigen Grund dafür

augeführt zu haben Im Pavo wird neben dem Papst in erster Linie

auch der König von Frankreich als Feind des Kaisers und des Kaiser-

reichs hingestellt. Jordanus lässt ihu sogar auf den Konzil erscheinen

und an der Absetzung Friedrichs IL licrvorrageuden Anteil nehmen.

Wie lässt sich diese Animosität des Verfassers gegen Frankreich er-

klären, wenn das Gedicht ziemlich gleichzeitig mit den darin behan-

delten Ereignissen entstand? Friedrich IL uud Ludwig d. H. standen

ja auch nach dem Konzil von Lyon noch im besten Einvernehmen*);

der Kaiser erhoffte soger eine Intervention Frankreichs beim Papste

zu seinen Gunsten. Eine Erklärung aus den historischen Tatsachen

ist also unmöglich. Mau könnte diese Abneigung daher lediglich auf

eine persönliche Voreingenommenheit des Veri'assers gq^n die Fran-

zosen zarQckfUhreo. Doch auch das geht nicht ao, denn in' dem zu

Beginn der Achtziger Juhre Terfassten Traktat, in welchem Jorda-

') In der Noticia secuH sagt Jordanus selbst: Et re vera, si advertimus,

quantntn a pnlati f^oiicilii (do< zweiten Lyoner Konzils) tempore usque modo
spiritualis et teiupuraUs potcstas ecclesie «lecreverit t-t quantmu imperii crevit

sublimitas ex uiriusque progre-ibu peipenditur, quod unuiu tuinui et aiteruui

crescere opurtebit.

>) A. a. 0. 8. 053.

'I Ver^l. namentlich BOhmer-Ficker, Reg. imp. V Nr. 3617. 3633. 3766.
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uns sich ausführlich auch mit deu Franzoaou besciiiiftigt, tritt dieselbe

noch nicht hervor»). Erst iu der 1288 iu:eschriebeneu Koticia seheu

wir dieses Moment mit aller Deutlichkeit zu Tage treten und hier

lässt sich unschwer auch der Gruud erkennen, weither den Verfasser

dazu veranlasst^'. Es ist der deutschfeindliche und frauzosenfreuud-

liche l'outifikat Martins IV. (1281— 128ÖI-). Nur während oder
nach dieser Zeit kann auch der Pavo verfasst sein.

Es wurde ferner von mir die Klage des Königs von Frankreich

gegen die Sizilier (Vers 71—72) entgegen Karajan als wahrachein-

licher ebenfalls mit der sizilianischen Vesper in Zusammenhang ge-

bracht'). WOrde es sich dabei um die Gefangennalune der im J. 1241

sam Konzil reisenden fhouEfiaucheu Bischöfe und Prälaten handeln,

dann hatte der Verfasser wohl einen der franzosischen Bischöfe, welche

in seiner Parabel als Kapaune auftreten, diese Klage vorbringen lassen.

Michael hat diese beiden Gründe, welche gans klar für die Abfassung

des Gedichtes in den Achtziger Jahren sprechen, nieht beachtet oder

wenigstens nicht widerlegt.

Bei dieser Gelegenheit soll nun noch auf eine Stelle aufmerksam

genuMdit werden, welche auch für die Entstehung des Gedichtes in

jener Zeit spricht, in welche ich dieselbe setste. Es sind die Verse

251—258:

Nec reticere volo, quod irundo sueta volando

Ore eibos eapere terrsqne sedere recusans

Sacra nichil metaens fenrenter et anxiB querit

Nidnm subripere pnllosque fovere oolombe

Invida desidie lascivantis genitricis.

Sed quia rare cubat et non di3currerp cossat,

Putrescunt ova, pereunt qu (nu« frigore pulii

Cura neglecte matris dubieque noverce.

In diesen Versen spiegelt sich deutlich die Abneigung des Welt-

geistlichen gegen die Bettelorden wegen der denselben von den Päpsten

erteilten Privilegien betreffii dee Beichthflrens, der Predigt nnd des

BegiSbnisses^). Der Weltklems wird Tom Yedhaser swar keineswegs

in Sehnte genommen, aber er billigt doch nicht das Bindringen der

Bettehttönche in die Amtsobliegenheiten desselben. «Sie dringen sich

>) VeigL mehie AasAhraagta a. a. 0. 8. 682.

«) Ebenda 8. 670.

*) Ebenda S. 654 Anm. 2.

*) In der Handschr. 695 der Wiener Hofbibl. bemerkt zu dieser Stelle am
Kande eine Hand sacc, XIV. : Propter deafidiam] clericorum [et] luzuriain [nej

«eise est, quod alii supplleantj defectus e[oruiD].
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in das Nest der Taube (das heisst der Bischöfe) eiu, um deren Junge

zu pflegen, die Untätigkeit der fahrlässigen Mutter verabscheuend.

Aber weil sie selten lange verweilen und nicht aufhören von Ort zu

Ort zu wandern, gehen die Eier in Fäulnis über und die Jungen

kommen durch die S(jrglosigkeit der nachlässigen Mutter und der

zweifelhaften Stiefmuttor um".

Zeigte sich vorher f>chou deutlich, dass die im Pavo vorgetragenen

Anschauungen den Pontifikat Martins IV. zur Voraussetzung haben,

so lässt sich dies mit Grund aucli bei dieser Stelle vermuten. Die

Streitigkeiten zwischen Säkular- und Regularklerus sind allerdings

älteren Datums. Sie wurden aber mehr und mehr gefördert durch

die steigende Begünstigung, deren die Mendikanten sich bei der Kurie

zu erfreuen hatten. Auch in dieser Hinsicht ist die Hegierung Mar-

tins IV. charakteristisch ; er war ein besonderer Gönner di.-r neuen

Orden, besonders der Minoriten*). Schon in den Siebziger Jahren des

13. Jahrh. mehren sich die Klagen des Weltklerus gt geu die Bettel-

orden, in den Achtziger Jahren treten sie allenthalben hervor. 1277

bis 1282 herrschte ein grosser Streit in Lübeck^), 1280 und 1284 in

Offenburg'), 1282 wandte sich das Domkapitel in Regensburg gegen

die dortigen Dominikaner^), 1283 entstanden Feindseligkeiten ebenfalls

gegen die Dominikaner im Curischen^), 1287 und 128s vernehmen

wir von Unruhen wegen der Mendikanten im Halberstüdtischen^).

Gerade aus dieser Zeit wissen wir nun auch von solchen Feindselig-

keiten aus der Heimat des Jordanus von Oanabrttck. Besonders gegen

den Dominikanerorden kehrte sich der Hass unter dessen kraftvollen

Frovinzial Hermann von Minden (12>^6— 1290). In Warborg waren

schon bei der Niederlassung des Ordens (1282) Anfeindungen vor«

gekommen, 1286 entbrannte der Streit neu und heftiger^ nnd am
dieselbe Zeit entstanden auch in Soest Unruhen gegen die dortigen

Dominikaner^). Um diese Zeit ist meines Erachtens auch jene Stelle

des PaYO geschrieben.

') Vergl. Eubel, Geschichte der oberdeutocbea (btrastsbuvgerj Mmontcn-

provins 8. S4.

•) Urkundenboch d. Biitb. Lübeck 1, 2S0ff. 820; Urkondenbuch d. Stadt

Lübeck I, 4. 6.

•) Zeitschr, f. Gesch. d. Oberrhein 5, 243.

*) Ried, Cod. dipl. Ratisbon. 1, 580.

*) Mohr, Cod. dipl. Rhaetiae 2, 23.

*) UrkuDdenbucb der Stadt Ualberatadt 1, 161.

*) Fiake, Ungedmekte Dominikaaerbriefe des 13. Jahrb. 8. 29.

^ Ebenda 8. 80 Anm. I.
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"Wir haben es also beim Pavo des Jordanus von Osnabrück zwei-

fellos mit einem einheitlichen Werke zu tun'). Nicht mir die letzten

10 Verse, sondern auch eine Keihe anderer Stellen, besonders die

Animosität des Verfassers gegen den König von Frankreich, kcmiien

nur in den Achtziger Jahren des 13. .Tahrh. geschrieben sein. Und
trf^n denn die Schlussverse wirklich, wie Michael meint, ein vou dem
ganzen Übrigen so verschiedenes Gepräge? Ich vermag das nicht zu

finden. Die Tierparabel endigt allerdings bereits mit Vers 252. Aber

nicht nur in irOherer Zeit, sondern bis tief ins 18. Jahrh. hinein war

68 allgemein üblich, bei Tierfabeln es nicht dem mehr oder minder anf«

merksamen Leser zu überlassen, die gute Moral dtfans zn ziehen,

sondern der Dichter sagte am Schlosse selbst, was er mit seiner Ge-

aehichte wollte. Bei Bühnenstücken trat dann auch wohl der Autor

oder der Hauptdarsteller Tor das Publicum und yerkündete die daraus

zu ziehende Lehre. Ein Ähnliebes sollen beim Pavo die letzten 10 Verse

besorgen. Der Verfasser (verax auctor) ergreift nun selbst das Wort,

um dem Leser zn sagen, was das von ihm prophezeite ,nialnm mani-

festum' ist. Diese Verse gehören also organisch zum Ganzen und

.Tordanns f^illt keineswegs aus der Holle, wenn er am Scblass selbst

zum Wortführer wird.

Damit löst sich auch eine andere Schwierigkeit. Es wäre doch

eine sehr auffallende Erscheinung, dass Jordanus, der in den Vierziger

Jahren den Pavo geschrieben haben soll, darauf durch mehr als 30 Jahre

mit seinen literarischen Tätigkeit pausirt hätte, um dann ziemlich

rasch nach einander wieder zwei grossere Werke zu vollenden. Die

Sache erklärt sich eben einfach so, dass erst die angeblichen oder wirk-

lich forhandenen Pläne Nikolaus HL bezüglich einer Teilung des Kaiser-

reiche dem Yer&seer die Feder in die Hand drückten (Traktat TOn 1280

—1281). Er wendet sich in dieser Schrift an den Kardinal Jakob Ton

Colonna, den wir uns wohl als den Vertreter der dem Imperium

freundlichen Ideen im Kardiualkolleg zu denken habend). Mit dem

geistigen Urheber des Vierstauten projektes wurde zwar vorläufig dieses

Projekt selbst zu Grabe getragen, aber die päpstliche Politik wandte

.
t) Das Ofldioht lerfUlt allerdings in swei Teile. Der ente-Teil endet mit

Yen S28: Sic transit gloria mundi. Damit scblient der Verfasser die Dar>

KtelluDg dce Lyoner KonsUt ond wendet pich nun mit sechs ÜbergangsTersen

(V. 229— 235) der Schilderung der Ereignisse zu, welche nnch peiner Meinunj^

die Absetzung Friedriiha II. zur Folge hatten. Die schon erwähnte Hand des

14. .lahrh. fngte daher mit Recht in der Handschrift 595 zu Vers 236 die Be-

merkung hinzu: Incipit secunda pavticiila. Dass aber dieser zweite Teil zum

Ganzen gehört, wird wohl niemand benreifeln wollen«

*) Qxanert a. a. 0. 8. 350.
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sich ni^t zum Besseni. Es kam zur Wahl eines Framosen (Martin IV.

im J. 1281)i in dessen dentsehfeindlieher Politik Jordanns nan den

Onind alles Übels sieht. Durch den Verlost Siziliens (1282) .wurde

nach seiner Ansicht zwar dem Papst und dem König Ton FnmkreiGh

die gerechte Strafe zu Tdl, aber ein freundschaftliches Zusammen«

wirken von Staat und Kirche, Yon dem Jordanus allein eine dauernde

Gesundung der gegenwärtigen ZustSifde erhofit, war dadurch nicht er-

reicht Der Einfluss der Kirche ist im steten Abnehmen begriffen,

die Griechen sind von der Union zurfickgetreten und die alte Ordnung

in der Kirche droht durch das auf päpsüiche Privilegien fbssende fiin-

driugeu der Bettelorden in die dem WeltUerus zustehende Seeboige

in Verwirrung zu geraten. Da fasste Jordanus den Plan, die üraachen

dar Verwimu^n in der allgemeinen Kirche (cansas perturbacionum

universalis ecclesie) in einem satirischen Gedicht darzulegen (Pavo).

ESr fand den Grund in der Emiedrignng des Kaisertums auf dem ersten

Lyoner Konzil. Entsprechend den zur Zeit der Abfassung g^ebenen

politischen Verhältnissen erscheint bei dieser Aktion der König von

Frankreich in engem Bunde mit dem Papsttum uud auch die in den

Achtziger Jahren immer häufiger hervortretenden Feindseligkeiten des

Weltklerus gegen die Bettelorden werden zum Beweis des Verfalles

der inneren Ordnung der Kirche herangezogen. In seiner letzten

Schrift, in der nach dem Tode Honorius IV. und vor der Wahl Niko-

laus IV. (1287— 1288) verfassten Noticia seculi, wendet sich Jordanus

an einen Kömer von hoher Geburt, hält diesem die letzten Zeitereig-

nisse mit einem Kommentar vor Au<ren und sucht den Nachweis zu

führen, dass auf den päpstlichen Stuhl ein Körner oder wenigstens ein

Italiener gehört. Er will mit seinen Ausführungen einen Einfluas auf

die Entscheidung des Konklaves nehmen und vor allem — vielleicht

war dies zu befürchten — die Wahl eines Franzosen hintanhalteu.

Auch diese allgemeine Überlegung lässt den Pavo nur in den

Jahren i282 bis 1266 Baum finden.

Nachtrflsr. Vorstehende Zeilen waren bereits gesetzt, ah mir die Festgabe
K. Th. TOD Ueigel gewidmet (München 1903) in die Hand kam, in der F. Kam-
Sers S. lObS. einen werfefouen Beitrag zur Noticia seculi liefert, Kampert, der
urch Grauerta AusfQhningen die Autorsrhaft Alexandere de Roes für erwiesen

hftlt, beschäftigt sich mit der in der Noticia zitirten Schrift : De semine scriptu-

tamm, die wahrscheinlich von einem in ItaliMi lebenden Deottchen yerfasst

wurde und später unter dem Namen Joachims von Flore gieng. Da Jakob
Colonna Helbst eifriger Anhänger der Joachimiten war. ist es sehr wahvacheinlich,

dass die Noticia ebenso wie der Traktat des Jordanus an ihn oder ihm nahe*
stehende joachimitische Kreise gerichtet i&t. Der Verfasser durfte hoffen, im
tiewande der hier ffeläuiigeQ Anschauungen den in diesen Kreisen gepflegten

»foadiiiDitMclken and hftiil^; antidenticheB ZakoBltMnrtrtiiBgen* dano
«•kshar tatgegenfagten m hOnnen.
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Die Adyentsrede des Matthäus de Cracovia

vor Papst Urban VL im Jahre 1385.

Von

Quttav Sommerffeldt

In Pertz*8 .Arebi?« 10, S. 681 hat W. Wattenbach bei Besdureibiing

enchiedener Olmlltzer Handschriften auch anf 2* YIII, 11 (membr. 49)^ Olmtttier k. k. Stndienbibliothelc hingewiesen, die n. a. eine un-

•datiite Bede des Prager Theologeu, späteien Wormser Bischois, Mat-

thias de GracoTia mit dem Ihcipit .Quomodo facta est meretrix* ent-

halt IHese Handschrift, die idi einsehen durfte, stammt ans der bei

Ohnfits befindlichen ehemaligen Boleiner EarthSoserUanae nnd gehört

noch dem 14. Jahrhnndert an; die Bede ist foL 84—93 des Codex

•enthalten, und es folgt fbl. 94—104 mit der übersdtrift ,Sermo eim-

4em magistri Mathei de noTo sacerdote, — prelatis nota* eine Synodal-

rede, die Matthäus zu Prag am 18. Oktober 1384 hielt, und die das

Incipit hat .Quid est, quod dilectus uieus in domo mea facit scelera

•multa".

Es gelang mir nun, die erstgenannte Rede noch in drei anderen

Handschriften uachzuwciseu, zunächst JagfUonisohe Bibliothek zu

Krakau Codex 2244 (4'^, chart. saec. 14) fol. 141»— ir><). Dieser Codex

ist in Prag entstanden und wurde 13"r<7 niedergeschrieben, wie eine

Eintragung fol. 68 desselben beweist, wo der Schreiber als Datum

den 5. Januar l.'5S7 angibt^). Von der:>elben Hand, der die Advents-

rede in dem Codex verdankt wird, finden sich daselbst noch mehrere

Abhandlungen des Matthäus von Krakau, darunter ausser der Syuodal-

rede von 1384 auch zwei andere die Kircheuzucht betrefl'eude

£eden, durch die Matthäus auf Geheiss des Erzbiscbofs Johann von

•) Nlheret Usiabsr: Zeitschrift Ar KinheageMhiehte 23, S. 59».
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Jenstein den in Prag Tenammelten INdzesaDldenu sn Tenefaiedenen

Zeiten in emsilicher Weise vermahnte (Zeitaehrift für Kirehengeschichte

22, S. 465—484 und 23, S. 593—615). Eine Hand des 15. Jahr-

hunderts and eine spatere des 16. Jahrhunderts haben in der Advents-

rede sowohl, als andi in den drei Synodalreden des Codex sahireiche

Band- und Zwischenbemerkungen angebrachi

Ebenfidls aus dem 14 Jahrhundert stammt die Niederschrift in

Bibliothek der St Marienkirche zu Dansig Codex 268 (Folio, membr.

et Chart, ohne Seitenz&hlung) an der Spitze der zweiten Hälfte dieser

Handschrift. — Pelplin, Klerikalseminarbibliothek Codex 40 (Folio,

Chart), dessen Text fol. 101—105 meist mit demjenigen des Danziger

Codex übereinstimmt, gehört dagegen dem 15. Jahrhundert an.

Bei der Herstellung des im Nachstehenden zum Abdruck gelan-

genden Textes habe ich mich meist des Olmfltzer und des Danziger

Codex bedient^), am beiden Handschriftengiuppea so gerecht zu

werden. Die abweichenden Lesarten habe ich selten angemerkt, nur

am An&ng der Bede in einiger Vollständigkeit wiedergegeben.

Zur Beschreibung des Danziger Codex sei im eioselnen Folgendes

bemerkt Die Niederschrift der zweiteu Hälfte des Codex stammt von

einem Geistlichen Namens Thomas Glogau her, der den Codex mit

den Worten endigt „0 regina poli, scriptorem linquere nolL Finitns

est Uber iste per muuiis Thome Glogaw in vigilia purificacionis sancte

Marie*. Die erste Hälfte des Codex enthält von anderer Hand des

14. Jahrhunderts den sehr ausführlichen Koiiimentar eines Ungenannten

, super psalino heati iiiinaculati in via" mit dem lucipit .Tria sunt,

que hominis nieutem reddere possuut atVectam ad desiderandam noti-

ciam liuius psalmi", der Sehhiss lautet ,ad gaudium de nobis, cum

quibus et nos gaudeaiiius leticia sempiterna, que crit in Christo Jhesu,

domino nostro vivento et regnante per eterna secula seculoruni, amen".

Hinter dem Kommentar sind einige Blätter otfen gelassen. Der

Schreiber hat hier ein Inhaltsverzeichnis des Codex geben wollen. Es

folgen aber nur die am Schluss des Kommentars mit roter Tinte ge-

schriebenen Worte ,l{egistrum super [psalmo]^) beati iumaculati in

via, magistri Mathei etc." Es darf daraus kaum geschlossen werden,

dass dieser Kommentar zu Psalm 118 ein Werk des Matthäus von

Krakau sei. Denn in Codex Krakau i:M2 (Folio, chart. saec. 14)

findet sich dieselbe Auslegung dieses Psalms Torerst anonym^). Ferner

0 Die LesMten der Rede in dem OlmStBer imd dem Sxakaner Oodet

•timmea hit anf Flficfatagkeitmneben Ohrigeai fiut dnrebgehendi flbcr^
*) psalmo ist von Thomas Glogaa wieder atundirt.

Vgl Wiatooki, Catalogoi codicam manusoripiorum S. 381.
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enthält Codex C. 178 der Universitätsbibliothek zu Upsala^) (Folio,

churt. saec. lf>) tbl. 2—88 den gleichen Kommeutar mit der Über*

Schrift ,Incipit lectura magistri Mathei de Caracovia super beati inma*

cnlati", mdessen scheint diese Handschrift aus dem Danziger Codex 26S
aligelettet zn sein, und die Überschrift wohl auf einem Miss?erstftndnis

jener in dem Danziger Codex enthaltenen Begistemotiz zn beruhen.

Id der Notiz beziehen sieh die Worte «magistri Mathei* nämlich anf

die nach den freigRlassenen BlSttem in dem Codex unmittelbar sieh

anschliessende Bede .Qnomodo fineta est meretrix*.

Dieser Rede wiederum sind später von der Hand des Thomas

Glc^n — ohue Autoruennuug — zwei Sermoue ,de uativitate do-

mini* ueb^t ergüD /enden Notabi ien noch beigegeben, und darauf drei

Sermone ,de a>suraptione beute iMarie virginis gloriose*, ebenfalls

mit Notabilien-), Dass dem Matthäus etwas von diesen Stücken zu-

komme, ist wegen des sich darin kundgebenden schwerföUigen Stiles

und der ungeschickten Argumentation, die sich in den Pfaden der

landläufigsten Scholastik bewegt, wenig wahrscheinlich. Zum Teil

durften es Auszüge ans den Schriften des Bernhard von Clairranx

•ein, denn am Beginn des dritten der ,Sermones de aasomptione

Marie* heisst es Ton der Hand des Thomas Qlogau : ,Materiam istam

seribit beatns Bemhardus in sermone de assnmpcione, qni tnc^it: fiUe

Jherosalem, nuncdate etc." — Der erste Sermon , de natiritate domini*

beginnt mit den Worten »Quis- te hnc addoxit, quid hie agis, quam-

obrem venire volnisti? Jndicum 23. Naturale est, quod novitas ef*>

fectus", der zweite Sermon begiunt «Queraraus domiuo nostro regi ado-

lescentulam virginem, ut stet coram eo et foveat eum, l>. Kegum»

1; duo sunt genera hominuui". — Der erste Sermon de assump-

tione Marie^): «Ascendisti in altum, ?sal. Quaudoque aiiquis vult

*) Bei K. Bardach, Vom Mittelalter sur Reformatioa; Fonchangeo mr
Gesehiehte der deoMien Bildimg. Heft 1. Halle 1893. S. 134 wixd die Hand-

schrift nach B. Dudi'k, Forncbungen in Schweden för Mahrens Geschichte.

Brflnn 1852. S. 319 noch mit der alten Signatur als Codex theol. 23 zitirt. Eine

abweichende, jedoch gleichfalls recht ausföhrliche »Lectura super PBalmum 118*

bietet der Krakauer Codex 1428 (Folio, enec. 15. 652 Blatt). Als Schreiber oder

Überarbeiter nennt sich dann der Krakauer Theologieprofessor Paul von Pisz-

kowitx.

•) Den Rest des Codex nelimea vexiohiedene Sehriftea des bekannten Ri-

ehaxd voa St. Viktor ein«

*) In einer FtedigtHunmhmg, die in Oodez FelpUn 142, fei. 161—Si5 mit

der Überschrift »Postille roagistri Matlue de Cracovia de sanctis« vorliegt, iei

foL 199b—202b eine Predigt »De assumpcione Marie« mit dem Incipit »Om-

nibus requiem qnesivi, Ecclesiaetici 24* enthalten. Zwar ist es nicht sicher Icst-

geetellt, ob diese Sanunlung von Matthäus von Krakau herstammt, und nicht
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honorare, ponit ipsum iu alciorem locum iuxta parabolam ewaugelii*,

der zweite: ,Te assuiiiani et re^nabis super omiiia, qne desiderat

anima tua, 4, Beguni capitulo 11: revolveudo sacre scripture histo-

rias", der dritte Serniou: ,Maria migratura a corpore decumbebat, ut

€st iutirmitatis humaue".

Th. So ramer lad, Matthäus vou Krakau, Inauguraldissertation

Halle 1891. S. 72 indentifizirt die Rede ,Quomodo facta est meretrix"

mit einer anderen Rede des Matthäus, die im Krakauer Codex 2244,

fol. 74—79 enthalten ist und die Übei-schritt hat ,Sermo raagistri

Mathei de Cracovia de sanctis apostolis Petro et Paulo, quem fecit in

presencia domini ürbani sexti". Es ist das unzulässig, da der Wort-

laut schon äusserlich ein ganz abweichender ist'). Aus dem Inhalt

der letzteren Rede ergibt sich zudem, dass Matthäus sie an einem

Peter-Pauls-Tage (29. Juni) in Rom selbst vor dem Papste gehalten

hat, während für die Rede „Quomodo facta est meretrix* ein ent-

sprechender Anhaltspunkt nicht vorUegt, die folgende Erwägung ans

vielmehr auf Genua statt auf Rom verweisen wird. In dem Pelpliner

Codex 273 (4o. chart., saec. 15) finden sieb fol. 205a—210 a .Revela-

eiones beate Brigitte de Swecia de passione Christi*. Das Incipit

lautet: ,lnminente tempore Jhesu Christi lacrime enmt in oculis eins

et sudor in corpore per timorem passionis, bene autem sudor ille sa-

goineus erat*, nnd der Schluss «venit ille bonos Johannes et dasit

eam in domum soam; tu autem, domiue, miserere nobis*. Daran

schlieast sich dann Ton der Hand des Schreibers diesem Stückes^) der

Zasatz aPteeio Jhesu Christi collecta per magistmm Mathiam de Cra-

wn^ in Sacra theologia magistmm, in civitate Jannensi tanc Bomana

enria ibidem Torsante, ez dirinis*) rereladonibos fiutts beate Brigide

vielmehr von Matthias von Liegnitz (vj^'l. Zcit.schrift für Kiicheiigeschichte 23,

S. (iül); wäre aber Matthäu8 der Vertabser, ao würde das uur cineu Beweis mehr

dsAr abgeben, dass jene im Daniigor Codex enthaltenen Sennone, denn Wort-

laut ein abweieliender eben iati nieht von unterem Matthias hentammen kOnnen.
I) Das Incipit lautet: »Qnis, aicud ayt Gregorius 6. moralium: qua talibns

doctrina*, der Schhiss .pancti« apOBtolis contulit et nobis conferre dipnetiir do-

minus Jhesus Christus innen; explicit*. — Inhaltlich hittet die Rede wenig von

historischen Anspielungen. Sie ist aber konkreter gehalten als eine gleichfalls

,de 8. Petro et Paulo« betitelte Rede, die des Matthäus Zeitgenossen, denPttiser

Kander Johsanet Genon snm Vcffuser hat. Vgl. Uber diese J. B. Sehwab,
Johannes Gerson: eine Monographie. Wttnbmrg 1868. 8. 881.

*) Die Überschrift von anderer Hand und in etwas blasserer Tinte. Ein

sich fol. 210 unmittelbar snachlienender Tiaktat »de ieiunio« wird anonym

gegeben.

*) Wislocki, CataloguB, in Beschreibung der Uandscbrift: »collect« ex

divenis rsvekdonibns«, doch ist divenia sweifeUos verlesen. Birgittas Yisioaen
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per »louiinum Jliesum Christuni et per Mariam virgmem glorios&m et

partim per augelum in sermone augelico etc.*

Handschriftlich ist dieselbe „Passio" auch enthalten in Codex 171

des Krakauer Kapitelsarchivs*) und in Codex 1399, fol. 184a—187b der

Jagellonischen Bibliothek zu Krakau, an letzterer Stelle mit der Über^

sehrift ,GoUectnin de libris Brigitte, qne haboit de paanone domini

per revelacioneai etc.* In diesem Codex kommt zwar der Name dea

Matthias Ton Krakau bei der Fasrio nicht nnmittelbar vor, ea scUieaat

sich aber die Passio an des Matthaas ebenda fol. 145a—184a vor*

anagehenden Traktat ,de passione domini* an, der das Incipit hat

.Feria qnarta podt festom palmamm*, und endigt „singulariter diligit,

Johannis 15, qui diligit etc.* Dieselbe Passio nun liegt ferner in

einem Autwerpeuer Druck vom Jahre 148*J vor, wie G. E. Klem-
ming, Heliga Birgittiis uppenbarelser (in: Samlingar utg. af Sveuska

foruskrift-sällskapetj. Bd. V. Stockholm 1883. S. 203 näher dar-

getan hat^).

Es hat im Pelpliner Codex nicht etwa Verwechselnng mit Mat-

thias, Domherrn Ton Liuköping, dem Beichtfater Birgittas, statt-

gefunden, sondern es handelt sieh am den Prager Professor Mat-

thias Ton Krakau, dessen Besiehangen znm Birgittenkalt auch sonst

genügend bekannt sind (Sommerlad S. 16). Und femer wird bei

Klemming T, S. 202, was erst recht entscheidend ins Qewicht

fiUH, Matth&us von Krakau als Verfasser eines auf Biigitta beaOglichen

Sermons genannt, der mit anderen Tcrwandten Stocken au Bom im Jahre

1485 durch Magister Eacharius Franck im Druck beransgegeben wurde*).

Da Papst Urban VI. nur in der Zeit vom 2.>. September 1385

bis 16. Dezember H58() seine Hofiialtuiig lu Genua hatte, ergibt sich

genannter Stelle <les Pelpliner Coilex zufolge, «lass ein Aufenthalt des

Matthäus von Krakau bei der päpstlichen Kurie in eben jene Jahre

•chieden sich in solche, die ihre Anhänger als divinae oder divinitu»« factae be-

zeichneten und zweiten» in visionc» diiibolicap. Vtrl. 11. Land ström in Real«

fncvklopätlic für protestantischt: Kirche und Theologie III (l^fijizi«^ 1897), S. 239

—

244 und J. Kijalijk. Mistrz Jakob z Paradyza Bd. II. Krakau 1^00. 102.

lg II. i'uikowski, Katalog r^kopisöw kupitulnjch katedry krakowiiki^j.

Teil L Krakau 1684. S. 114.

>) Der Droeker ist Gerhard Leea. — Eine Neuauflage ohne Angabe des

DruckOTti enchien 1481, und eine Neubearbeitung: KOln 1317 (Klemming V»

& ferner mollftndische Übersetzungen der Passio gedruckt zu Antwerpen

1491 ond Ameterdam 1506 (Klemming' V. S. 227- 229).

») Francks bezügliche Fablikatiou tührte den Titel .Onus nuindi. alique

revelationes qnarte libri celestium reveiationum sancte Birgitt e iKiemming
a. a. O. V, S. 200—202».
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zvi aetsen ist Und da IfatthSas die Bede .Quomodo facta est mere-

trix* nach Ausweis des Wortlautes derselben als Adventsrede gehalten

bat^ so folgt weiter, dass dieselbe in den Desember 1385 su setzen

ist. Denn 1386 kann nicht in Frage kommen, da Matthäus nachweis-

lich am 18. Oktober 1386 aus Anlass der Prager Fro?iuzialsyDode sich

noch in Böhmen befand, und femer eine im Desember 1386 gehaltene

Bede nidit mehr in dem Krakauer Codex 2244 bitte Aufiiahme finden

kdnnen, tou dem oben nachgewiesen ist, dass er Anfang Janaar 1387

niedergeschrieben wurde.

Kicht der geringste Grund aber liegt vor, sie mit Sommerlad
S. 22— 2:^ in die Zeit „zwischen 1382 und 1384* zu verlegen i), otler

mit Fiuke-') in die Zeit ,ura 1382

v

Dagtgeu kann die oben erwähnte Kede de Petro et Taulo, die Mat-

thäus vor dem Papste iu Koni au einem Peter-Paulstage hielt, zu zirka

13S2 augesetzt werden. — Der Zweck der Eutsendung des Matthäus

im Jahre 1385 wird uicht derjenige gewesen sein, den Papst <ler Er-

gebenheit der Prager I niversität zu versichern — solches hatte Mat-

thäus schon früher getiin, als er vor demselben Papst die Kede ,de

sanctis Petro et Paulo" hielt — , souderu er wird einen „Rotulus" der

Universität Prag überbrucht*) und zugleich dem Papste über die im

Jahre 1384 an der Prager Universität unter dem Rektorat des Kourad

von Soltau vorgefallenen antideutschen Unruhen berichtet haben*).

Einen Mitgesan<lteu des Matthäus bei seiner Mission vom Jahre

1385 haben wir wahrscheinlich in dem Heinrich von Hannover zu

sehen, der als „inagister in artibus studii prefamosi Pragensis* zu

<ienua im Jahre 1380 auftritt in Handsclirift 5 der Bibliothek des

Marienstiftsgymnasiums zu Stettin (toi. 3ü9 a—394 a) Leider ist die

•) Vgl. J. Loaertb, Uu« und Widif; siur Genedi der HutitiMhen Lehre.

Prag \8S4i 8. 68, Anin. 5, wo einige Aunflge am unaerer Rede gegeben werden.

>) H. Finke in Wetcer und Welte'i Kirehenlexikon Vtll, 8. I0S9 (fVei-

borg 1893)

^\ Cbei die Ikdeutung üiesoK (iebraucha sicho L. Schmitz, Konrad von

fcültau. Jena. Diescrtatiou. 1891. J^. lö.

*) 8ohmitz a. a. 0. S. 11-13.

•) Tb. Lindncr, Geacbicbte des deutacheu Reiche« Tom Ende des 14. Jahr»

hunderta bis zur Rcforniation. Bd. I. Brannschweig 1875. S. 253, Anra. 1 sagt,

^aaa König Wenzel |im Jahre 13S6] mehrfach Gesandte nach Italien gescliickt

habe, nennt aber keine Quelle, aus der die Namen dieser Gesandten pi-8ichtli< h

würen (vgl. auch <J. Erl er, Theodenti de Nvin de ücisiu.ite libn :i. Lipsiae 1890.

b. 128). — iieinricb von Hannover beendigte zu Genua am 3. Dezember 13^ ein

im Stettiner Codex 5 («iehe fol. 384 a) enthaltenea gxammatiaehes Werk •Quae-

»tionea et sophiamata eirce Donatnm* (H. Le m ok e , Die Handachriflen und alten

Drucke der Bibliothek de« HarienstUlagymnaaiuina au Stettin. Tinl I. Stettin.
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Persüulichkeit dicaea Heinrich vou Hannover nicht sicher festzustellen.

Denn wenn Lemcke^i ilm mit Heinrich vou Einbeck (auch Embeck

und von Nauexeu genannt), Domherrn zu Mainz, identifiziren möchte,

der als Profes.sor der Prager Universität wiederholt genannt wird'),

so ist hiergegen eiü/.uwen<len, dass Einbeck im „Liber decauorum ta-

cultatis philosophicae universitatis Pragensis" von Ende März 1372^) ab

nicht mehr genannt wird. An Heinrich von Oyta. den berühmten

Kechtsgelehrten, kann erst recht nicht gedacht werden. Dieser siedelte,

nachdem er 1378 Prag verlassen und seineu Aufenthalt in Paria ge-

nommen hatte, 13><3 nach Wien überM.

Nicht ganz unwahrscheinhch will es mir unter diesen Umstünden

vorkommen, dass mit Heinrich von Hannover etwa der Prager Ma-
gister Henricus de Bremis gemeint sein könnte, der in den 80er Jahren

in Prag oft genannt wird, und 1392 zum Bektor der Präger üni-

veraität gewählt wurdet).

üymu.-Pronraniiu. 1879. S, 7). Neues Materi d üher die Beziehuii^'en «1er Kurie

zu Deutsehland in diesen Jahren braehten bei II. V. Sauerliui-l un »llistori-

8chen Jahrbuch* 14. 8.820—832 uiul J. Kaufmann in .Quellen und Forsehun«

gen au8 italienischea Archiven und bibliothekea* Bd. Ii, S. 285—306 und Iii,

8. 6^81, indenen wird nidi htn ihnen der Name det Heinrich von Hennover

nicht genannt. Vgl. noch L. Zanntto, U cardinale Pileo di Prata e la sua

prima legazione in Germania, 1378—1882. Udiae 1901.

Lern ke a. a. 0. S. 7. Anuj. 21.

») W. Toraek, Uesehiehte der Prager Univer.'-itat, l'ra^' IH4f» S. 14 und

354. In Codex Krakau 2214 ist lol. 98—104 unter i-anbeck» Namen eine unda-

tirte »ColUtio * ((ielegeaheitsrede bei Kircheinwcihuug) überlid'ert mit dem incipit

»Pex hnie domai«. Die Männng bei J. A. iahricine, BihUotheea Latina

mediae et infimae aetatie. Bd. lU. Hamburg 1785. S. 638, dait Heinrich Ton

Einbeck auch den Namen .ßngelus* gefuhrt und 1430 zu Uerdcgesacn bei Qftt«

tinpeu gesturben sei, scheint wiUkflrlich au sein und allein auf unaichern Motisen

Tritheinis zu bei üben

') Muuumentu hietunca univerüitutitt Curuiu'lrerüiuaudeae i'ragenüib. lid. 1.

Prag 1830. S. 151.

«)J. Atchbach, GcM^ichte der Präger Univerutftt. Bd. 1. Wien 1665.

8. 408, Fijatek a. a. 0. I, 8. 88^ u. II, 8. 65, H. JC^enifle, Die Lniver^itritea

des Mittelalterp. Bd. 1. Berlin 18sr>. S. 592, H. V. Snuerland, Kedo der Ge-

sandtsrbalt de« Herzncr.s Albreclit Iii. \on Österreich an I'Mjist l'rbati VI., circa

1387 (.MitteiluM>.'en des Institist^ iiir östei reit bische üeachicbtsforschung d, Ü. 448).

— Der iieimataort ist U^'ta m Unttrietiland.

*) Ifonamenta bist. nniv. Frag. I. S. 104.
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»Sermo magistri Mathei de CracoTia coram papa et
cardinalibus in curia predicatas**).

»Quomodo facta esf^) meretrix civitas fidelis? Ysaie l. In venerabili ac")

vent rabilitor fonnidanda culminis apostoliei et sancte Komane curie pre-

dicare presencia^) res est difficilis et pregrandis^). Nam cum omnis sacra

scriptura divinitas inspirata atilig alt ad doceudum, urguendam, erudien-

dun et iaerepandum*), Thimot. 2, qais est, qm Tel cogitare andeat

m TeUe dooere tocins mnndi magistmm, argaere yel docere^) univencnnun^
correctoreri simul et iudices, vel premnpre, qnod sint^) in aliqno cor»

rigendi. Kursum in ecclesia dri aiiquid mali esse vel periculi in-

minere perpenditur, ubi, que-^u. perieulosius '

') dici poterit, quam coram

eis, quorum interest*^*) lidelium obviare periculis et providere saiuti^').

Aut quts iastiiiB annimeciabit^^) quam is, qui summa et apostolica aneto-

ritate datas esse videtor in specnlatorem dornui Israhel. Unde et timeie

habet, qui in hoc loco predicat, at^^) vel se osteniare vel placere capiens»

mala ecclesie et pericula fideliutn non annuncciat***), et minim est, ai non
tiniet. ne de iiumibus suis requiratur sagwis non solum audiencium, qui

de tantu excubaii videntur''), quanto arduis occupati ^*'), nec singulis'^)

potentes intendere, volunt habere et procurant habere^ ^) viros litteratos,

qui eos hortentnr, prennncdent*') et instigent**) —, sed eeiam sagwis

eornm, de qoorom salnte procoranda**) ipeos sollkitare debneraf). Qnod
si qui» animam saam liberare Tolens annnocciare volnit, o qoanta opus

habet discrecione et providencia2'>) coram nuindi luminaribus. ne de errore

arguatur. quanta reverenciu. humilitate et decencia verboruni, ne ostenta-

cionem querere et predumptuoäua ac temerarius videatur, quuntu pondere

et matmitate Terbornm, ne Teile placere, et per hoc Christi senros non
esse probetnr. Qoanta talinm anditomm benignitate et olemencia, nt^

qnod dictum fnerit, benigne'^) recipiant*') et ad benigniorem partem in-

terpretentur, quia*'') inpossibile est aliquando'^) in multa et aidua dicendo

esse tarn providom, qai poaäit effagere instancias et obiecciones^^), si

') Im Krakauer Codex iKi lautet die überäcbrin: ,äermo magistri Matbei
de CrweoTia cariensis coram papa« im OlmOtxer O^dex (0): ,Sermo, quem ^dt
inajjrister Mathoud t*. de Cracovia, ^nr*' theoloj^ie doctor, cOram L^rbano papa
sexto, cum esset ambasiator studii l'ragenaiA* iWattenbacb a. a. 0. un-
richtig: ,cnm ceteris ambamntoribns*]. Ob das in 0 hinter Mathens folgende

als eine Verkürzung für , stadtschreiber«, den Familiennamen des Matth.ius

{Vgl Öouimerlad a. a. 0. 13—15), anzusehen wäre, möchte ich nicht für

gewiss ausgeben.
») D (Dan/i<r) mul P (Pelplin): es; K fc?ti-ich über e.

») K: formidabili etc. *i K am Kande von wenig späterer üand:
coram venerabili et formidabili cuhnine »edis iipostolice et sancte Romane cnrie

predicare etc. P: et eciam: K am Rande: excusacio prsdioatoris.

KU: corripiendnm. KO. lorripere, P: informare.
"i U: universi». ') sint fehlt m V. '

i K: cum.
•0 KO hinter poruulo-iins : tacebitur vel fructuosius. K: est.

K überschr oben de salutiferii«. KO: annunctiabif . 0: et,

) KU: annunctiat. Dl': videtur, 0: excusati videntur.
'-) DV: occnpari. «») K: simtd. »») habere fehlt KO.
»') K: prcinuniiint. ) K: instigant. •"') K: procurando.
-i«) DP: debuerant. -

) DP: prudencia. '•J KU: ijie.

*') P: accipiant. K: quasi enim, 0: quasi non inpossibile.

**) 0: aliqnem. K: obieotus.
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lemota pietete flierit induMitiu. Ego igitor videiu tot hinc inde peneiil%

nteesiarinm hftb«o orare dommnm, at det sermonem reetam et bene

sonantem in os meam, Hester 14. Bectum^) qaidem, ut non nisi dicenda

loquar, bene sonantem, ut dicta benipniu^ ucceptentur. Ut aatem hoc

muUipliciter intt^rcessoribus^) laciliu3 inpetretur, omnes, queso, mecam orare

dignemim et matrem gracie salutare salutacione angeiica, dicentes ave

XiaUi — Qaomodo faet» est mtntm ete. Adratam donuni*) omnM
adMM noTimoB taenndiim tempuB et eodeeie insiitucionem; eed tecmidam
melieiem temporis, qne hactenne foit*), et eoclesie, si dioere lioet, desti-

tndonem magis videtur esse t«mpus recessus dominici quam adventus.

Vel si dici de\)et, adventus. convenienciuä dioetur antichristi quam Christi.

Tel si omoino contooditur^), ut Christi dicatm* adventus, porias*') dicetur

id tindictaai Yenire, quam ad graciam. Etenim si discessio') signam est

edventne antiebrieti, Tel dei ad indidum*), qae eTideador disceesio quam
qne nostris diebui &cta est, in qaa tarn multi aiitichristi facti sont» nt,

si quis infideliam converti velit*) ad Christam, non de faciii sciat, qao

diverti, aliis dicentilms: •ece hic est Christus, aliis"^): ecce illic, ut do-

minus Mutl). 12 futurum e^so predixit'*). Licet Hutcm deu3 nunqaam
derelinquit sperantes in sa, sed cum ip^is äit enam iu tribuluciunu, et

qwnito muras ecdedam sponsam snam deetam vel dUectani*')i tamen qnia

tarn malti eam desenmt, et nos tarn in mnltis deraUnqnit^*) in die tri-

bolaeioma et in tempore snperbonim sine adintodo^ quid alind oondnd
potest. nisi quod dominus ipse, qui sibi appropinquantibus appropinquat,

Jacobi 4 : appropinquate deo, et appropinquabit vobis, et ut ait beatus

Angnstiuiu, neminem deserit, niai deseratur, desertuä a nobis eciam nos

deserat et derelinqnat. Unde verbnm assumptum gnandaia nostri separa-

donem a deo et spiritnde diTordnm innnen«, et si non esset ad pro-

podtnm tempore enrrenti, secimdnm nomen oonvenit tamen malide tem-

poris ntme presenti. Vernmptamen et tempori et nomini'^) congmit ^

quin omnium'") contrariorum eadem est disciplina. Dum de udvtutu

ugitur, de recessu non incongrue disputatur. Pro uliquali igitur assumpti

tbematis applicucione ad propositum et eius introdaccione considerandum,

qnod supefamalnlis et ezcellentissima divine bonilatis inmensitas, qnamds
illam caritatem perpetoam, qna not dilezit et attraiit miserans, et flag-

rantissime '
') sue mirifioe ouritatts ardorem mnltipharie mnltisqae modis

cxhibere «iignata sit, pariter et monstrare*''), nunquam tamen tarn evi-

denter upparuit ille superfervidus ac intimus dulcissimi amoris uffectus,

sicud quando äponsus esse et sibi sponsam asiumere dignatas est, digna-

bitnr et^^) dignatur, quod in tribus demonstratar adTentibas*^^), Tidelicet

») 0: Ten imii. •') P: maltiplicibus intern t >i-ionibiH. •) in K am
Rand wiederholt de uUventii. *) K vereatur iibenchheben, 0: actenus

fuerit. *) K: extenditur. ') KU; melius.

hec ditcessio; die Worte signnm est — diaceino quam fehlen in DP.
•) in K üb.MM Viriebcn : extremi iudioii. ") KU: wnlt. P: alius

K am Kunde: eo, quod quidam dicuut, hec est üdea, alii autem aseerunt

contxana. i») Td diledam fehlt in O. >•) 0 : dereliquerit.

**) P: tempore et nomllie. 0: oonvenit. KO : enim
•'j Kl': üagrantissimani. •*) K am Rande: quod divina bonitas et

dileedo maxime odenditnr in triplici adventu Christi. **) 0 : vel.

**) K: commoniter deteriptam atqae adTeatibus, 0: condncitur ad?entiboe.

KittbdlanctB XXIT. Sft
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in camem, in animam et ad iudicium. Sane in primo adventu*), qaando
pater fecit nupcias filio, Math. 23^), quibus in cubili') virginalis uteri

mirifice celebratur, in assumpta natura egressus est tanquani sponsu^ pro-

cedens de tbalamo suo, Päalmo 18. Quantam ibi curitatem monstraverit,

ex «o oonstat, qaod, ut ait baatos AognstmoB in libro ds predastinaeioiie

sanetorom, non eial, quo aleins eveberetiir hnmana natura, quam qnod
deos bomo fiani. Unde Wilhelm us de fide et legibus: nicad gutta*) aqne

ad mare magnnm et uns*) scintillu ad ignem occupantem totnm mundum,
sie oinnia dei beneficia prius exhibita ad hoc*^) lumen, nec in hoc con-

tentuä illam carituiem, qua, ut dielt Juhannes 14, muiorem caritutem nemo
habet, ezhibuit ponens animam suam pro amiciü^) snis. Inde et de latere")

morieBtas in crace per aquam. mnndain et sagnuM*) decorata tponaa for-

nuurotnr ecciesia, sicnt de latere Ade dormientis formata ert Era mater

nostra. In seenndo adventn^®) per graciam in aniniam, quo conpletar

illa desponsacio Ozee 2 promissa: sponsabo te mihi in eternum, sponsabo

te mihi in iudicio et iusticiu. in rais^ria et miseraeiouibas, et sponsabo

te mihi in fide. Magnitudo caritatis inde colligitur ^ quiu tunc homo
•doptatar in filinm, stola prima indnitor, annnlne in mann^*) et caldamenta

inpedibnedantari*). Aecipit antma racione ntena primieias spiritnSi gastatet

idet, qnam soaTia est dominum, fruitnr ipso etfhiendo delectator, anitor sibi

et in ipäum transformatur, et sie adherens deo unua spiritus fit cum eo, 1 . ad

Corinth. r,. Unde beatu.-< Bemardus super oantica sermone 7: non sunt inventa

eque duluia noniinu. quibus verbi animeque duicei adinvicem exprimerentar

affectus, quemadmodum sponsoä et spoo^ia, quippe quibus omnia communia sunt,

nil proprinm, nil a se diyisnm babentibos. Una ntriosqne bereditas, ona
doä^'^), nna mensa, unos thoros^"), unacaro. — Forrointereio*') adventn ad

indiclnm, qaando in ^ ^) media nocte clamor fiet : ecce sponsus venit, ezite ob 71am
ei. et que parate erant, intraverunt cum eo ad nupcias, Math. 25 — Illas

in iuam''*) nupcias, de quibus Apocal. 19: venerunt nupcie spoase et agni. qui-

bus assumit »ibi-*'j sponsam ecclesiam glorioäam non haberitem ui iculam ueque

rngam, nee aliqnid boiasmodi, Epbes. 5^0* — ^ ^^^^ inqnam, adi^enta sen

napeüs, nedam exbibitto sed toeios caritatis oonsnmmacio plana fiet a deo, at

beati dtcantnr, qai ad oenam nnpciaram agni vocati sunt, ApooaL 19. Ecee

quantum nos secum unum adinvicem esse voluit, quos in se. et quibua

tarn aalubriter per assumptam na^uram, tarn duloiter per infusam graciam.

tarn feiiciter per promissam gloriam uniri proposuit, ut, satis sppareat,

quaatam*') delicie sne sint esse cum filiLi hominum. 8icat aatem tanti

sponsi sponsam esse Tel fieri**) magnam dei dignaeionem et sammam

') K am Kaude: de primo adTcniu: tunc humana natura e^t deo de«pon>
Bata in p>rpetaam, et lalos nostra est incboata. ') in DP: offener Raum
fllr die Zahl. ») KO : cubicnlo. «j t»; gutte. KO: minima.

'') K: adhuc. ^) Kü : ovibus. •) K: ut inde latere.

PO: salinem. K am Uande: de lecnndo: tunc hoioo adop-
tatur in filium di i et heredem, nostra salus innovata. 1': tollitur.

**) 0: munus. '*j K: induantur. 0: et ad idem.
'*) K: nnns deni. >*i K: unum corpus: am Rande sugefllgt: onus

thonis. <^ K am Rande: de tercio, in quo plena salus nostra consu-

matur. ^f) in fehlt in KO. >») P: namque. DP: in

qnibas tibi. <*) KO onriebtig: 6phe«. 1. **) KO: qaod.
K am Rande: quod, sicud booum est, desponsaoio et innocio bominb

cum deo, nc peasima est eiua separacio et aduUerio ab uo.
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ereatare dignitatem ac exaltacioneiii expUoat, sie eeontra in wiairSm^m

redandet ininriaai, inmqne indigneoioiiis sae vebementissime provocat,

tarpissimam qnoque reddit creaturam, ut ad extremnm vilescat, si tarn

ainabili sponso contompto alteri nupserit et*) lVanjj:endo fidem se prosti-

tuerit meretrictm, ita quod taui turpis mutacio di^^na omnino videatur

magna animirui ione, dura exprobracione. dira lamentacione. Quis eniin

Bon ammiretur^) potenciam discretivam iiiustratam saperno lumiue sie in-

fttoari, ut dieat bomim malum, malnm bonnxD, ponens tenebnt lacem et

laeem ieaelvras» Taaie l. Qais non deteetatur potenciam nobilianme pre-

ditMn*) divino munere taatam depraTari, nt derelinqiiat demn creatorem

saun. Qais non*) lamentetar potenciam^) menorativam recreatam*) in-

terna dulcedine sie amaricari, ut experimento cognoscat, quam malum et

araarura est dereliqui?.se dominum deum suum, Jerem. 2. — Sed audiamus

venerabilem Anshelmum') in deplanctu virginitatis amisse, animam suara

alloquentera^) in hec verba: tu, inquit, o anitna mea, que quondum des-

pon:»ata deo in baptismo virgu'*) luisti, tu, inquii, perfida deo, periura deo,

adnltera Christi, tu illi prior libeUnm repadü obtnlisti, in te sponte id

djabolnm eon?ertiati? 0 quam piiuii quam amabilnn dereliqniati, qnam
impio ei quam bonibili te ooniiinxisti! Dereliqnieti in eeb castum ama-

torem tanm et unpkzata es horridum corraptorem et cmdilissimum tor-

torem tuum. 0 quam de sablimi cecidisti, quam in profundam te diruisti,

O quid fecisti, o quantum perdidisti. 0 raisemmum perdere illum, illud

bonum, deum perdere irrecuperabiliter, quem ^ervare debueras intermina-

biliter; hec ille. Cum igitur hoc interrogatum. quomodo hec tria sigui-

ficari reperiutur in scripturiii, ammiraciouem, ut Juhaunis 1 2 : mirabantur

Jodei dioentes, quomodo bio litteias seit, cum non didieerit; exprobn-

donem, nt Tsiie 14: qaomodo oeeidiata Incifer, qni mane oriebaris; lamen*

tedonem, nt in Trania 1 : quomodo sedet sola oiritas. Hine est, qnod
propheta ammirando racionis sie .deeepte demenciam, detestando voluntatiä

«de aliecte maliciam, deplorando memorie sie infecte miseriam, de qoalibei

anima pec f atricei^), que et civitas dici potest. Jeremie 1 : dedi te in civi-

tatem munitam. Querit exprobrative ^

'j. quomodo facta est meretrix civitas

fidelis. — Si autem unius anime raalicia tarn mirabilia, tum exprobrabilia,

tarn lamentubilis e.sse deceraitur, quanto magis lapsus innumerose multi-

tndinis Tel pote^^) paimte el integre dvitatis, qoia et ipsa sponsa est,

ApocaL 21^*): vidi ciritatem sanetam Jhemsalem deseendentem a deo^ pa^

ratam ncnt sponsam, omatam viro soo, presertim nbi tot sunt dreom-
•tancie aggraTantSSi videlicet tarn firmi et secori Status amisslo, quia ei-

Titas, Pi'overbüs 18: frater fratrem adiuTans quasi civitas firma, tarn

radicate et quasi murate") fidei violacio, qnia fidelis, 1. Corinth. 2:

dampnacioneiii ha1>ente3, quia primam lidem irritatn feceruiit, tarn vilis

Status acceptacio, quia meretrix, Jeremie 2 : quam vilis facta e^s nimiä,

iteraus vias tuas, et taute pravitatis consummacio, quia facta est meretrix,

<) 0: id est *) P: ammiracioae. *) KO: volitiTam predo>

-tatam. *) creatovem — non fehlt in KO. •) K: vlm.

«) 0: recreata. KO: sed in venerabili Attihelmo in planctu,

») KO: alloquitur. *) KO: et virgo. •«) P: uieretrice.

i>) K: obprobriosa querela, 0: oprobriosam qaerelis. **) KO: nt pnte.
I*) DP: uariditig: 5. >«) DP: morate aaitatit.
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uou quod prinio incipiat vel in conpieudu äit, sed in asse conpleto, Treais 4 ;

conplets est malieia tna» filui Syon, propter quod didt ipse deus, coi

Bomen est aelotes, Eiod. 34. Zelo wehau pro spoon filU sni pater, iaqnit,

noster, qai est in celo, merito eacprobnado querit et olncit: qnomodo &cta>

68t meretrix etc. — In quibus quidem verbis duo considerari possunt:

mpcio viciosa et questio dubiosa. Tangitar enim mocio viciosa, qua dei

sponsa tam^) graviter ceciderit, quia facta est meretrix etc. Queritur

qaoqne') facti forma, et qualiter acciderit, com dicitnr: qnomodo. — Casus

BimiB*) «taltns atqne reprobaadna, et ob hoe ignominioee proponttar, modna
mnltis oooaltns et investigandos, et ideo stodio^ inqairitnr. Casus pro-

ponitur igoominiose, ut pre confusione moneatur ad resipisoendnm. Modus
inquiritar studiose, ut ex monicione iniucatar ad se cognoscendum, Dico

primo, quod tangitur mocio viciosa, qua dei sponsa tarn graviter cecidit*),

pro quo üotaudum, quud Immune i^alutis amator et auctor volen& digni*

totem hominw eiieteiitis in gracia deaerib«^ et nos ad paritatis Tirtutem^)

ao eastam «ui amorem ailloere, onmeni oreataram laeionaleiD, hio in Tia^

aut^) aaimam ßde per dileccionem operantem preditam nobUiasime pnri-

tatis nomine virginem ac delitatis-;imi amoris vocabulo sponsam voluit

appellari, diceute upostolo Coriiith. 11: dt-spoudi^) vos uni viro virginem

eastam exhibante Christo, et ex adveraa parte volens vilitatem pecoatoria")

exprimere et nos ad detestacionem peccati et fugam indncere, omnem crea-

turam ladoiialenit ut*) animam iUa fide et dileecionie poritate carentem

nomine horribili et deapeetiasimo meretricem appellara deorevit. Unde
Jeremie 2 dicitar: in omni colle subiimi, videlicet per superbiam et am-
bicionem honoris, et sub omni ligno frondoso per delectacionem, scilicot

inordinatam, tu pro.stornt.'baris '*^) meretrix. Kt quo gravier mutacio. quam
de taute dignitati^ hoaure, de tante decore mundiuie, de ätatu äpon;>e, de

tarn desidenibiUain amenttate delieiaram, ad tante feditatis horroxem, yi-

litatis opprobrioiDt ad atatam tarn abhominabileai et despectnm oadare et

mutarii^). Non est hec^^) mutacio dextre excelsi, sed casus Inclferi

(lampnabiliter execrandus, Apocal. 17: veni, ostendam tibi dampnacio-

nem meretricis raagne, et is'*^): cecidit Babilou illa magna, et facta

est habita'io") demoniorum. Sicut autem sponsam illa tria äubstan-

dalia'^) faciunt: matrimonii fidei promissio, boni prolis intencio et in-

aeparabilia nnio, sie revera meretricem reddlt cniaaonnqae eoram, maxim»
ai pro pecnnia fiat, tranagresaio. Quamvia antem tante nomen tarpitndinia

omni homini convcniat. .si plus quam d'nim temporalia qaerat, diligat

vel intenilat, iuxta illud beati Gregorii ) : cave. o anima mea, ne non
üponsa sed meretrix dicaris, si munera dantem ^

' J
plus quam amantis affeo-

KO: Tangitur enim dei aponsa, quam graviter. 0: qnomodo.
*) K: minits. *) K am Rande: Sicud anima exiatens in gracia

propter (lilei < ioncm dicitur virgo et sponsa Christi, sie proptar peccatam dicitur

meretrix et adultem. ») 0: puritatera viitutuoi. "'^ DP: ut.

^) P: desponsavi.
^ *) KO: peccatorum. "j KO: aut.

K: prosternaberii. * ••) 0: imitari. •») K: hic.
'») DP unrichtig: 1. »MD unrichtig abhominacio. '*) K am

Kaude: que faciuat homiaem sponsam et meretricem äpiritualiter re^ipectu Christi.
M) KO: Augnstini, ") P; dantis.
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tum diligid, clericos tarnen principalitei teraporalia querentes') gravius

eoncernit. Qui sicut :>e spiritualiter et pre aliis deo desponsant et dedi-

caat» sie amplius bouum prolis intendere, et ut multos filios per ewan-

geUom in Chrteto gignant, eontiirae debent partnriendo laborare. 8ed,

qneso, qnis statos in eedeeia, qne dignitat, qnis gradas seiencianun ad
sacrornm^') ordinnm assnniitnr offieiom*), qnis actus ezercetur, in qno non,

ut convincitur, mapn Incrnni*) pocum'arum et sustentacionem'') corporuna,

quam ad dpi 'jlorium et salutem auimanim iuteudatur. Nonne hoc con-

queritur duiiuuuä Mulacb. 1 : qais est, inqait, iu vobis, qui claadat bostia

«t kceiMUit altaxe mfliim gratoito? <^id aliud aentit propbeta dieena

Paalmo 78: poeneront, inqnit, Jhenisalem in pomomm onstodiam, id est

in deeertom*) ooUoeatis pomia. An non idem teatatnr apostolus Ephes. 2^),

dicens: omnia, que sua sunt, querunt, non que Jhesu Cbristi. Unde
iteatus, ut quidam volunt, Bernardus, sed Fecunduni alios Gilbertus Pore-

tiinus in sermone ]
"*). can, 3 : quesivi et non inveni illum. Querunt,

inqnit, multi, et sl non ipsum Jbesum, &iquidem du nomine Jhesu tractatur

in oonailüa*), disceptatnr in indicüs, eantatnr in ecdeaiie, diapotatarinscdie.

Sed yade ad exitna Tianm et Tide, qnis honun generaliter est finis openun,

Tide, si non in oauubns hiis qnedam ezerceantnr mercimonia. De Christo

questnopa eßt res, nomine Chri-ti nil preciosius, quia nil optacius, et de \>ene-

ficiis, ut verbis beati Ik-ruanli iitai '**). quis ea intencione querit, rec, ut debet,

ymmo queritur V Queri euim et nun querere deberet. Unde cuilibet talium

Sieddel 16^') dioitnr: ad omne cipntTieedificasti Signum prostitneionis tae.

Qoid enim vie, nisi illndi*), qnod est inicinm acdonum nostramm. Primum
in intencione Signum ergo prostitneionis ad omne eapnt edificat, qni lioc

verbis vel fnctia dat intelligere, quod in Omnibus, que agit, plus querat

lucrum temporale, quam ad aliud quippiam intendat. Quod si apostolus

illos adulterantes iuiiicut, qui verbum dei non riincera intencione pre-

dicant^^), dicens 2. ad Corinth. 2: non sumus sicut plurimi adulterantes

Terbum dei, aed ez sineeritate loqnimnri^). Cur non et illos adolteraie

diccmna, qni benefida lecipinnt et Inctnm faeere non intendnnt, qni non
solum peceare se sdnnt, sed sponsam dei decipiunt. Sed eciam timeant

se ad omnium reddituuro, quos isto modo percipiunt. restitucionera obli-

gari^^). Sicut enim, qui in desponsacione carnali in bonura prolis vel ad

aliud, quod est de subbtancia matrimonii, ex proposito non consentiret,

non ^nana led adnlter fei fornicarius per copulam camalem fieret, bonia

femine nteretnr ininste et ad restitncionem eornm, qne in boo proposito

perdurans perciperet, teneretur. Sic et multo magis in matrimonio spiri*

tuali videiur, si essenciales condiciones eiusdem excluduntur, que sunt deam
diligere, Johannis ultimo. 8i diligis me plus biis, et frnctnm üacere,

)) K am Rande: quod derlei spiritualiter dicnntur transgresspre«, meretrices

ei adulteri *) P: sacerdotum. >) KO: qnod officium.

*) P: lucrorum. ^} P: bustentacioni. *) K: deaerdonem.
P: in desertis collectis pomia. ') in D offen gelassen. K: illo

statt 1, 0: Buperi, 1 can. 8. *) P: conciliis. ><>) D: hee üle statt

berti Bemardi ntar. n) DP unrichtig: Exodus 16. >') K statt Quid
— illod: 8i enim vie, ut alt Gregorius, sunt accionCt nostie, ([uid est capud vie

nisi id. *) K am Bande: de beneficiatii. '«) 0: loquamur.
>•) P: obligare.
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Jolttimis 15^): ego vos degi, vt eatis et firaetnm aflfomUs ete^ preiertim

qnia bü, qni non mtaudnnt Christum, non intrant per hoBtinm, et per con-

sequens fores sunt et latrones» Joluuuiia 1 o : fures quidem per ooenltaiiL

maliciam intrando, latrones bona ecclesie aperte tollendo. Sed quis dubitet

fures et latrones ad restitucionem teneri^'), cum peccatum non dimittatur, nisi

restituatur ablatum^). Sed quid miri, alie acciones nostre prostituuntuiv

cum et ipss fides, que signaeulum esfc tpiiitiMtis vizginitaiis, proch dokn* Bit

TendtB. 0 qnot et qnente^) iuere dvitates fidelei, qae illam proetitaerant^

quot ecclesie kathedrales, quot coUegiai quot monasteria religiosorum, quot

civitates et castella domino nostro pro vero papa et vicario Jhesa Christi

tenendo fiuem debitam denegant et adherent antipape ub hoc maxime,

ne temporalia bona perdant. Si hic cum propheta deberem lodere parie-

tem, abhomioabilia vidcreutur, quod principes et prelati seculares et vir!

eeeleeiastiei, ezpresso edam, at didtur, pacto precedente» predo eandaeti

Bunt, ut antipape adhererent^) ad maximam adTersariorum confoBionem, qui

fidem hominum pecunia estimant possideri. Numqui«! non in eis conple-

tum est illud propheticum Ezechiel ]{)'•): tu auteni dedisti raercedes

cunctis amatoribus tuis et douabaa eis, ut intrarent ad te ad tbrnicandum

tecum; fautumque est in te contra cousuetudinem mulierum: in eo, quod

dediata mereedes, wm aecepisti, et o atioam ilH Bolnm^ et tum aHqni

edam de nostriB, Tenderent fidem Boam. YerBor, omnino «reor, quod non
emnis, qui dicit ,domine, domine' fidelis est domino nostro^), qaodque
nonnulli sunt, qui secum tenent verbo, sed animo tenent partem opposi-

tam, et^) aperte foverent, si non sperarent, huic*") vivendo vel inberendo

lucrari, vel timerent, illuc**) recedeudo privuri. Hü, si meretrices dici non

dübent, dicantur eis peiores, utpote a regno dei remociores. Sic enim

ait dominus quibnadam dmnlaatilmB Yeritatem et non amantiboB, Math. 2 1 r

meretriceB et pnblicani pieoedent tob in regno dd. Nee mimm, quia

dmnlata equitas est dapl^i iniqnitas. Unde tales, qni yel spe lucri vel

damni timore domino nostro vel parti adherent adverse, pulchre fii^urati

videntur per illas mulieres, que ut due meretrices**), ut dicitur 3. Kegum 3,

veneruut ad regem Salomonem. lUe enim in domo una babitabant, et

isti in diveraiB^") dinaa unitate eedoBie permanent i^). lUarom'*) una
Itlinin Buum opprimens, alten TiTom fortim abstulit et apposito iUi mortno
sibi vivum fallaciter usurpayit. iBta nna pars, scilicet nobis adversa, ve-

ritatem et iusticiam derelinquena, et per hoc Christum^*), qui datus est

nobis fiiius, in cordibus suis per peccatum opprimens * nobis frrorem

inponit, et sie filium in nobis esse murtnum et in eis vivere mendaciter

asserit et contendit. Sed eam uovercaui et nou veram matrem'^) de-

monBtrat iUa toi maligna, noverdtatia Bignum, testiB invidie: nee mihi nee

tibi, Bed dividatar, dum hine invidia, illinc aTaricia atimnlante »Bg^

•) P: 16. ») DP: non teneri. •) K am Rande: de HuMitis»
*) DP: quanti. K am Rande: ab obedienda ecclesie Romane,

recederent et Huadtis [adhererent]. DP unrichtig' OzCC 8, 0 : Ozce 16.

0 BOli. «) £ Qberschrieben: verum et pontiäci. ») 0: ut.

«•) £: hic 0: hine. «) KO: iUnd. <>) K flbenehrieben: dnaa
mulieres aut duas meretrices, 0 fehlt ut due meretrices. ") fehlt in 0%

1*) 0 : permanebant, K : in diversa unitate ecclede propinabant.
*•) DP: lila. M) P: ezemplum. *^KQi interimeni.

**l 0: matrem eaM.

L^iyiu^cü Oy Google



Die Ad?entired6 des MAtthftat de Cracovia etc. 888

eltgerint, qnod timica Christi inconsatilis, ynuno CSiristiis ipso divisos

euet, per hoc quod nedam de bapiismo, sed ociaTn omniam sacramentorain

et sacrorura percepcione zelus et contencio est, alio dicente: ego stun

Urbani, alio ego Clementis, vel verius dicendo dementis, quam quod ele-

gisaent unionem in vinealo caritatis et pacis iu omnibus') salvativam,

quia deuä Caritas est, et qui manet in carltate, in deo manet, et deus in

eo, 1. Johannis 4. 0 nbi foit tnne et nbi adhoc hodie est iUa toz pia,

oz magis eoB deeens') et toti mnndo congruenSf toz materne fidei, pie-

tatis TOZ mateme, voz Tisoerose oomnoeionis et dileoeionia nterine*): data

UU infantem viTWD, et non dividatur vel moriatur. Yoz, inqnam, oonsi*

deracione digna, qna alteri pia mater*) magis elegit honore matenio et

cordis sui carere solacin, de hiis favere alteri et quasi negare naturam,

quam divisionem rilii videre vel mortem. Discant prelati, qui sponse

Christi et tideiium matres esse volunt et debent, nec pudeat eos eciam a

tali matre discere, quanta agere debeant pro vitanda inorte tiliürum et

salnte obtinenda^). 0 quis mihi det videre diem istum, ut omnes mexe-

trieea conTertaDtnr in matns» hoc es^, nt omnes, qui queront honorem
temporakm ant oonsolaeionem aut Inemm, prineipaliter et mazime Titam
et salutem deaiderent animarum. Credo enim, propter quod et loquor»

qoia atatim esset finis scismatis^*), si eztinetnm eaaet deaidennm tempo-
ralis comodi') vel honoris^). 0 dolor, o plus quam dolor et miseria, o

pudor et ignominia, horror et insania, quod propter miserabile bonum
temporale tam diu durare debet aut sinitur tarn dampnabile malum et

periculom spirituale. Et hoc de primo.

Dixi secundo, quod in verbis premissis notari potest questio du-

bioaa» qua qaeritnr fheti forma, et qualiter acciderit, com didtnr:

qnomodo'). Qnia enim tantam>o) malum est in ecclesia dei, cuins viz

aliqua pars tacta est, et cui modis Omnibus remedium esset ad-

hibendniD, merito stndiose inqniritnr et stndiosissime inqnirenda est

causa morbi, qui nnnquam bene curabitur, nisi radicitus ipsa radij pre-

cidatur, quia, ut ait «Iregorius in 2. pastoralium: Incassura foris**) ne-

quicia ex ramis inciditur, si surrectura multiplicius in radice servetur.

Constat autem clerum presencium^-) malorum precipuam esse causam, tam

ex evidencia facti, quam scriptora. Quis enim fecit scisma^^) nisi sacer-

dotee, quis sie periecQtns est dominum nostmm, ut cleriei, per quod tarnen

pzindptun**) ezensacionem non preterenndo^^), quomm nonnnlti sunt

infidelea, tocii ftirum, diligentea mnnera ek., que dicuntar Ysaie i. Con-

stat eciam ex teitiinonio scriptnramm in eis, ut pote morbi radice^''),

adhibendam esse medelam exemplo salvatoris, qui, postquam deplorasset

maliciam Jlierasalem et niiseriam predixisset, intravit in templum et coi'

ripuit sacerdotes. ut patet Luce 10 et Math. 21. Unde Crisostomus super

Matheum huc idem tractans sie ait: hoc erat boni medici, ut iugressus aci

•) KO: filii iu hominibua. •) 0: docena. *) 0: unitive.

*) Ol qmwi alteri mater. *) O: teaenda, K: radicaliter cognito.

") K ttberschriebt n : inal»\ dci pcrGdie. ^) K überscbrieben in

nostris. K überschrieben: iu Bohemia. K am Kande: quod
multa mala sunt in ecclesia. qnonim denis est causa precipna. fehlt in 0.

••) P: fore. 0: principalem. ") K überschrieben: in diversorum

heresim. **) K ttberacbnehen: etalioram. <>) F: pretermittendo. '«) K: radici«
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infirmam cmtatem sanandnm
')

primo ad ori^nnem pa^sionia sue mente-)

tenderet. Nam sicut de templo omne bonutu, sie et omue malam pro-

oedit, qaemadmodiuD nradteos. quaiido primnai !i^p«ditDr ad iafiranuB«

statiin de stomaebo eins intenogat et euin oonponere feetinal Qoi n
fluius fueriti totum coi*pas validum est, si «atem disparatus^), totam cor-

pus^) infirmum. Tta si sacerdocium integrum fuerit, tota ecclesia floret,

81 autem corruptum fuerit, omnium-'') fides est marcida: et paulo post:

vere, inquit, queruadmodum si videris arborem pallentem luiiis, marcidam

iutelligis, qaia aliquam culpam habet circa radicem, ita cum videris po-

palnm indisoiplmatnm et irreligiosom, sine dalno cognosce, qaod saoerdo-

ciixm Bon est") sannm. Heo ille. Haie eoncordat illnd Tsaie 4: Teneirimt

etraetores tui destruentes te et dildpantes te. Sed cum quasi innumera-

liile? sint defectus et mala clerioorum, ob hoc incural'ili- esse videatur

morbus, nisi rndix eius spiritualius ostendatur. Quo, queso, aliu modo
deficere videatur ecclesia, uisi recedeudo a viis') patrum, qui eam plauta-

enmt, et modnm deserendo^), quo crevit Qnis enim dnlntet freUius eani

conservari per illa media inter tot amicos et fideles ei assistentes, per

qne crevit inter tot tyraiinos et infideles nndiqae perseqne&tes. Qaia

vero fuerunt in primitiva ecclesia multa protunc utilia. que pro nunc

vel nun sunt, vel non congruunt, iit miracula, gracia") lig^varum, pau-

pertas et similia, sufficerent ad reformandura ecclesie statum liec tria

essencia ^ si rectores ei lucerent doctriua öulutari, cminerent vita exem-

plari, fenrerent zelo regalarL Hec enim tria data ftienmt apoetolis et

signis exierioribns designata: ligwe loqaentia'^)» ignis lacentis pariter ei

ardentit. Unde hec tria defecisse in eccleda deplaogere ridetur Jeremias

in Trenis 4, velut'-) si questioni nostre respondere volens dicat : queris,

qnomodo facta est meretrix, et quasi re-pondens dicit: eo scilieet modo,

quo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispei'si sunt lapides

flanctoarii in «apite omnium platearum. Obacuratnm est enim anmm sa-

piencie radiantis, qua deberet doceri Teritas et intelleetos illostrari ad

recti oongregacionem. Mutatus est color optimus vite edifioantis, qoa de-

beret moveri voluntas et affectus inclinari ad boni imitacionem. Dispersi

sunt lapides sanctuarii a fervore zeli regulantis, quo deberet coherceri

pravitas et defeitus tmeudari ad mali repressionem. Primum ergo, per

quüd deficit ecclesia, est, quod obscuratum est aurum sapieneie preser-

tim in rectoribas et preeidentibas, es quo proveoit defectos doelrine aala-

taris. Dom enim semen sabtrahitar, procnl dabio omnis fractos impedi-

tur^*). Semen autem est verbum dei« Lnce 8. Semen, inqoam, eciam

ipsius fidei '•''), que fundamenUim e.^t tocins edificii spiritualis, dicente Jo-

lianne in Apocal. : fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi. Qaod

KO: salvaf.iliim. -'i fel;H in K. KO : di^sipatus.

*) fehlt in O, K extat statt corpus. ^) fuerit omnium fehlt m KO.

^ DP: habet. *) DP: ab büs. ) OP: modus deserendi.

0: goncni. "^'t K: tarnen ad i-eformaiidain pcflesiam hec tria

ewangelica, und am Kande: tria «ufficerent ad reformacionem ecclesie, que aperte

in eadem defidunt, quia pr«lati non Incent doctrina talntari. *') 0: loeentaa.

'-) K öbHr.scliricHcn : de quo, K am Rande: de primo. qnod

prelati non lucont doctrina salutari. DP: i^MO dicente statt impeditur.

*») K ttberschrieben : predicado.
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«utem ex defiseia sapiende deficit ecclesMi), testatur beatas Bemardos
palchre dictum approbans in libro de amore dei: 0 felices» inqniti res

humanas'), dicit quidam philosophus, si aut^) soli sapientes regnant aut

philosophentur, qui regnant. Sed cum sapienter fut^iunt sapientes regnare,

et insipienter fugiunt inaipientes eiudiri'V omnia disaipantur^), omnia

confunduntur et conturbantur. Sapientes latent et delitescunt^), pueri')

regnant et principantor, et fiant principes, qui mane conmedunt, sed ve

Ulm Uli! Heo iUe. Li magno ergo et ÜMiliter provideretiir eodene, li

in oonforendU dignitatibiu et. benäoÜB, in officiis et poteetate conmit-

teoidis") saiiientes*), dorn aliad oanonionm non obsisteret vel obstaret,

Omnibus aliis preferrentar, sicut et de iure deberent preferri. Tone enim
qnilibit sive nobilis sive plebeius anhelaret ad Studium, et fieret multitudo

papientum^o) sanitas orbis tenarnm. Sapieneie fi. Subtraheretur eciam

occasio multis malis, ne scilicet iuvenes tempus'*) iuventutis studio aptum
in lascivia et vanitate consumerent, qui iam videntes plures promoveri

per servicia et promociones principum, quam pericia*^) litterarum, occa-

sionem babent aut siimiuit libendns adherendi enriis quam etndiis, vel

magis profidendi in baratra qnam in theologia, et nc dies suoe consn-

mendi, qnod eis inatios benefida negarentar quam donentnr. Btenim non
babens sdeadam sit nobilis, sit in obseqnio fidelissimns, sit in tempora-

libns summe providus, habeat omnium promociones principum, inhalibis

tarnen est et secundum deum a sacerdocio vel vsaltem aniniaram cura est

repellendus, dicente domino per Ozeam prophetam 4: quia repulisti scien-

ciam, repellam et ego te. ne sacerdocio fungaris mihi. Maxime cum ille

fiollempnis doctor Henricus de Gandano^^) 13- canone, questione 14 dicat,

illos cnratos esse in »tatn |dampnadonis, qui predieare nesdnnt> ant si

sdnnt predieare,- non tarnen predicant secnndom indigendam popnli tem-

pore oportono*^). Coi qnidem doctori^^), et d plns assenoiendnm quam'
titasendendam estimOi magis tamen eomm, quorum interest, determinadoni

relinquo, quam assero. Sed est, quod quis sdat docere^^) et preesse ya-

leat, adhuc, sicut idem solempnis doctor nonnuUis interpositis subdit,

minus ydoneus ad curam animaium, quando^') videt, quod magis ydoneua

bubcri potest, fugere (lebet, si potest, ut magis ydoneus''^) preferatur;

«ciam ceite racionule videtur, alioquin deo glorium et populo profectum

aabtrahit, qnem magis ydonens efficere poterit super ipsnm. Qoantam
igitor diligeodam collatores benefidomm et provisores debent babere, ne

«Uos in statu dampnacionis poaant, et peraant simnl cnm ds et ipsi.

Sed qoia, dum male vivitar, detorpatnr sdenoia et doctrina eootempnitnr,

•) KO: ex defectu sa^ientum mundus pereat. •) 0: ei ubique
aapientiboB eervierint ineipientsat sed etfelices res humanaa. ) DOP: auträi.

*) KO: tub eapiontibuB ease. *) Gr desipiunt. «) K: ddoa*
cescont propter impedimentum. ^) K Qborschriebeu : pueri vero.

•) DP: eomnittentefl. *) Codd. : vd sapiende vaeantei.

»°) K überschrieben: qnibiis consistit. ") KO: tempore.

««) K: sine pericia, i': i)er periciam. *) P: Gandawo.
»*) KO: pro tempore oportuno. »») 0: dicto. DP: dooeai

KO: animanim existena, cuiu. ») 0ie Worte baberi — ydoneus

feblen in £; am. Rande jedodi: debet cedere.
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ideo secuuduQi, quo^) deficit^) eccle.sia, quod^) matatas est color optimus

vite exemplaris*). In quo lieei magis dÜBenlter poeset pro?ideri quam in

primo, tnrpe tamen est et ineieimbile^ ei tali eomnittatnr enn aniinaram

ef^) ecciesia, cui non eomnitteretnr panea*) pecimia, ant si minor dili-

gencia babeatur de hono pastore animarnm, quam de fidel i procuratOTe

expensarum. Quis enim spousam dilectam capitali suo et sponse inimico,

aut oves suas lupo couiuitterei? Omnis autem malus sacerdos est inimi-

cus dei et lupus in oves testante beato Dyonysio in epistola ad Demo-
pbilum: profocto cectdit a sacerdotali ordine, qui non est iUiuninatas

seiencia, et magis, qni non est illnatratns gmda. Non est enim sacerdos^

sed inimicas dolosos, delusor sui ipsins et lupus saper dominicom popa-

lum pelle ovina armatus"). Sed quia eciam papienteB, saltem quo ad

scienciam agendam**), negliguut et propter impedimenta malorum boni a

bonitate deficiunt, et ob hoc similiter correccione indigent, ideo t«rciam

malum est^), per qaod defeetos ia eeclesia fiunt» qnia dispersi sont lapidea

saaetnarii et tepent a fenrore zeli r^^ris. Qois enim non videat, qnantiw

essent in ecclesia dei exterminanda, corrigenda et reformanda^^). Exter-

minande forent hereses et secte, corrigeodi mali et quasi omnes Status

rf'tormandi 1
1), ordines scilicet et monasteria, universitates et studia, ecclesie

kathedrales et collegia, civitates et oppida, principes et prelati, rectüies et

subditi, iudices et advocati, sacerdotes et laici, qui omnes decliuaTeront,

et tarn inutiles fiu»ti sunt, nt non sit, qni liuiat debitnm et senret statom

saam. Et nos dispeni propter temporalia hüs omnibns olnnissis totam

tempQS impendimiu cirea lites et inrgia, redditus et beneficia, boni pro-

visores. qui df> summe necessariis nullam et de superfluis vel minimis

maximam gerimus curam. De illorum quidem sumus disposicione, conser-

vacione et multiplicacione soiliciti, quorum soUicitudinem dominus probi-

bnit» ICatli. dt nolite soUiciti esse dioento etc.^'), sed omninm talinm sol-

lioitodinem in ipsnm proieiendam esse voloit. Qnantnm ipei est oora de

nobis, et illorum soUicitudinem postponimus, quam requirit a nobis et-

precipne ad Epbes. 4'^): »olliciti servare unitatem spiritns in vinculo

pacis, et Michee 0: indicabo tibi, o homo. quid 3it bonum, et quid deus

requiret a te, facere iudicium et iusticiam et soUicitum ambulare cum
domino deo tuo^*). 0 quanla boni servi tacimus, que prohibet; et que

iubet, non cnramus. Dum autem sie sennmus, ut Tolumus, ipae eeiam

pro volle suo retribnit> dimittit siqnidem nos ire>B) in adinvencionibus

nostris. Et qnia contra doctrinam apostoli prudentes fuimus^*) apud
nosroetip303. ipsam stultam faciet sapienciam nostrani, ut illii vin perdamus

bona temporalia, qua ea couservare et acquirere nitubamur. Accidetque

nobis conformitanter, ut Judeis, qui timentes, ne locum et gentem per*

derent, principem Cbristam oceiderunt et per eandem occasionem omma

•) U: ideo in quo, ») DP: in eiclefia. K: est qnia.

*) K am Rande: lonstare poterit ex predictm, de secundu perimli, quia

prelati mm eminent vita exemplari, que vita valde Tilnit in clerui» et licet ia

isto. ») KO: Tel. '^i O; parva. '') K überschrieben :

hec ille. •) K am Rande: inttrduiu, •) K am Rande: de tercio

pericnli, quod prelati non Arrent zclo regulari, quo mnltalleri deberent in ecclesia.

'") 0: refromnda, »») 0: refienandi. •») K überschrieben:
qui conraederi babebmius. <') P unrichtig: 3. i«) 0: soUicitum
amicmn. **) KO: ire et perire, *^ KO: ramm.
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perdiderunt. Sic et nos, dum pacem cum malis, quam Christus non venit

mittere in terram, querentes, ac^) principuro et dominorum^), ne tempo-

raliA nobis aufeirent ^ mfena^ fiiTorani conservare Tolentes, ioBticiam

obmittimiis, rnnlta mala et ininsta disnnralamns, et per boo Chiistiuii, qui

eet Teritas, Johannis \4, et qoi fhetiu est nobis tnsticia, i Gorinth. 1, in

oordibus multorum per negligenciam nostram mori ftu:imas, quod accidit

Oerie in eis Christo mortuo. Nee eentencias excommunicacionia timent nee

clerum advertunt. sed auJai ter invadunt, tbelonea et alias exacciones ab*

eis recipiendo, libertates iutiiDifunt ac iu miseral ilem^) redigunt seivitutem,

bona eorum tenendo et de illis pro sim Ijennplacito disponendo*). Et qui

sunt dyocesani, qui sentencias excommunicacionum aut interdicti ferre vel

sentencias exequi aadeant contra taleal Si antem Christum et eius glo-

riam intenderesrae, et verbo, enemplo ant telo ferrenti fiUoe spixitnale»

itenim et itemm partnriremna, donee formaretar in eis Christos, t-nnc ipm

Christo habito et dilecto^), Cbristianos snoe tacgere et in prophetis ma-
lignari timerent ipso Christo in eis hoc prohibente, Qnod enim preter

Christum habemus, non bene^) per ipsum poterimus conservare, quoniam,

qui contempnit deum, vicnriuni non curabit. Hec omnia per prophetam

Psalmo H8 confirraantur bvevi verbo. Et non audivit, inquit, populus

meus vocem meam, et Israhel non intendit mihi. Ecce servicium, en

meritum nostrum, et sequitur statim premium. Et dimisi e08 secundum

dasideria eordis eonun?). Qnod antem, si sibi intenderemos, et ipse nos

defenderet, mox ostendit, com dicit: si popalus me andisset, Israhel si in

Tiis meis ambnlasset, pro nichilo forte inimieos eonun hnmiliassem, et

snper bona eorum misissem manum meam. — Qua propter» reverendissimi

et metaendissimi domini mei, det nobis saltem ipsa vexacio deinnm.

nostri") intellectum, ut intendamus dilecto nostro, ut et ipse nobis intendat

iuxta illud Cantici ß : ego dilecto meo et dilectus mens mihi, et assuma-

mus zelum pro nomine sancto eius ac sponsa dilecta, ne habeat conqueri

de nobis illud 1. liegum 20^): non est, qui doleat vicem meam ex vobis.

Qois enim nostram est, qai Tidens sponsern firatris sni debere stnprari,

non probiberet, si posset, vel saltem eontradiceret et doleret. Et ecc»

GhristoBr qni non confanditur fratres nos TOtisre, et plns esse qnam frater,

ipse dominus, ipse patmr, ipse creator^^^) et consultor, ipse cibas refeccionia

et redempcionis precium, retribucionis premium, ipse totum bonnm nostrum,

qui, ne fnistra et solo nomine celebremus adventum suum, nobis advenire

dignetur per praciam et tandem nos sumere secum ad gloriam, quam

nobis concedat '

') deus patf^r et dominus tiliua et -Spiritus sanctus. Deus

nnna in secuta benedictus, amen.

Die persönliehen nnd literarischen Besiehnngen des Matthans tou

Krakan dürften trots der bisber gemachten Tersache nocb nicht in

hinreichender Weise aufgeklärt sein. Meine Erwartang war, hierOber

>) P: actio. *) K aberschriebeu : aecolarium. ') 0: miseria«.

«) KO: dando. ») K: dilecdone. *) E: nisi, 0: enim.

') KO: ibunt in adinveacioiiibns suis. •) demum no.«tri fehlt KO.
<*) K: 21, 0: 22. «•) KU: creator, conservator, redemptor et con-

solator. ") 0: concedat etc. — Die Worte deus — amen fehlen in 0.
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Niheres aus einem «Epistolanun liber I ad divenoe* so ersehen, den

Sommerlad S. 75 unter den Schriften des MattihSne von Krakaa

nennt. Der betrefll»nde Codex der Breshiner Ünivereit&tBbibliothek I

F 272 (Folio, chart. saec. 15) hat aber überhaupt nichts Ton

Mat&ins Ton Krakani^), sondern enthSlt foL 1—^39 des Kardinal

BonaTentara , Liber interne consolationfs* und fol. 40—105 .Mathei

Vegii Laudensis* 7 Bücher ,de perseverantia religiunis ad Eltsab^ et

Momcara sorores' von Ende des 15. Jahrhunderts. Dagegeu bieten,

was weder bei Loserth noch bei Sommerlad angemerkt ist, Codex

Breslau I F 273, fol. 100—101 und Codex Breslau I F 286 foL 139—
140 eine undatirte Epistel dar, iu der Matthäus von Krakau ^^quamvis

Talde invitus" aus Aulass eines bestiuimteu ihm zur Beantwortung

imterbreiteten Falls die Stellung erürtert. die der Christ im geschäft-

lichen wie iiu allgemeinen Leben dem Judentum gegenüber einzu-

nehmen hat. Die Überschrift iu Cod. I F 27.'» lautet: ,Incipit epi-

stola scripta per magistruni ^latheum de Cracovia sacre theologie

doctorera, episcopum Woriiuiciensem, et directa archiepiscopo Prageusi

contra caruitices, quod uou debeant participare Judeis". — Adressat

des Briefes ist Zbynok von Hasenburg, der 1403—1411 das Erzbibtum

Prag hatte, wenn es richtig ist, dass Matthäus zur Zeit, als er den

Brief verfasste, schon Bischof von Worms war. Da indessen Codex I

F 273, der ursprünglich aus Neisse stammt, im Jahre 1406 geschrieben

ist, wie eine Notiz in demselben fol. l^^^)b ergibt, und da ferner

Matthäus im Jahre 1405 erst Bischot geworden ist, dürfte der Brief

einer älteren Zeit zuzuweisen sein und auf Matthäus' Gönner, den

schon genannten Prager üirzbischof Johann von JeDstein gehen.

*) Teraolsitt sind die Avifllhmiigeii Somnerhids dnieh eine irrige Notis

hsi J. Loserth, Hua nnd Wielif 6. 68, Anm. 1, der in jenem BresUner Oodes

»Epiifeolae* des llAtthftat Tom KrakBa enthalten ghinbte.



Zn den Yerhandlnngen

Kaiser Maximilians II. mit Philipp

(1568—1569).
V«i

Robert Frettensattel»

Die Reise, die Erzherzog Karl II. im Jahre 1568 als Stellvertretor

seines Braders, des Kaisers Maximtlian II. nach Madrid unternahm

nnd die jüngstens noch nach ihrer Genesis, ihrem Yerlanf und ihren

Ergehnissen eine ausffthrliehe Darstellung auf Grundlage der inter-

essanten Reiseberichte Haus Ehobenzls gefunden hat verfehlte nicht,

allerorten das grösste Aufsehen zu machen; hiezu trug die hohe Per-

sönlichkeit des kaiserlichen Abgesandten ebensosehr bei wie die grosse

Zahl seiner Begleiter und die sonstigen Umstände, unter denen diese

Reise — noch unter dem Kintlrnckt' des Todes von Dou Carlos —
erfolgte. Mun weiss heute auch geuau, dass aus der Katastrophe dieses

unglücklichen Prinzen uud dem, waa auf sie uumittelbar folgte^ der

grosse Wandel iu den kirchenpolitischen Anschanuiigeu und der Politik

des Kaisers im allgomeiueu zu erklären is-t. Handelte es sich l)ei der

ursprünglichen Festsetzung der Fallit für den Erzherzog iu erster

Linie darum, in den An^'t h'genheiteu des spanischen Prinzen sell)8t

nach dem liecbteu zu sehen uud dem Kaiser jene Aufklärungen zu

0 & bierftber Lotertb, Die KeiBS Erdietsog Karb IL naeh Spanien 1608—
1S69. (MittheiloDgen de« Historischen Vereine« fBr Steiermark 44. lieft). Ich

will an dieier Stelle nicht unterlaMen, meinpin verehrten Lehrer Herrn Prof.

LoHertb, der mich nicht hloss auf das im htatthulterei- Archiv /.n Innsbruik be-

finUhcbe Responsum gewiesen und mir damit die Anregung m eingebenden ar-

cbivaliichen Studien für diese Zeit gegeben, endlich mir auch sonstige Förderung

m teil werden liew, meinen ergebenttea Dank annnipieehen.
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verschafifen, die er aas Madrid nicht eiumal von seinem eigenen Ge-

sandten hatte erhalten können, so trat nunmehr nach dem Tode des

Prinzen die zweite wichtige Frage in den Vordergrund, die Erzherzog

Karl an den spanischen König zu stellen hatte; „Weichermassen der

Dnca de Alba in den Niederlanden für eiueu process fueren tuet . . .

Erzherzog Kail sollte den König v.n einem milderen Verhalten in den

niederländischen Angelegenheiten bewegeu. Es ist begreiflich, dass

der spanische König die Einmischung der Kurfürsten und des Kaisers

iu die Angelegenheiten seiner Länder bitter empfand und sich weigerte,

das Memorandum des Kaisers auch nur zu öffnen. Bekannt ist dann

auch die Antwort, die der Erzherzog auf dieses allerdings nach langem

Warten vom König erhielt; gleichwohl gibt es eine Reihe von Mo-

ineuten, die einer näheren Untersuchung wert sind. Ist die Sendung

des Erzherzogs nach Madrid, wie sich Droysen ausdrückt, eine Komödie

gewesen oder nicht? — Darf mau die Änderungen, die der Kaiser an

der ursprünglichen Antwort «les Königs machte, als eine Fälschung

bezeichnen? — Auch sonst tauchen Fragen auf, die eine Erörterung

\erdieneu. Die nachfolgende Untersuchung wird ergeben, dass Maxi-

milian II. Philipps Antwort Mitte Mai l.")»ti> erhalten hat. Da meh-

rere Stellen des Kesponsums ihm zu scharf schienen, wollte er sie

entfernen, wobei er sich aber an die betreü'eudeu Bestimmungen

Philipps II. hielt. Auch in der Frage, wann er die Autwort den

Kurfürsten zusenden wollte und ob dies wirklich geschehen, lassen

sich genauere Anhaltspunkte gewinnen, die auf den folgenden Blattern

klargelegt werden sollen >).

1. Über den Zeitpunkt, wann Kaiser Maximilian IL

die Autwort Philipps II. erhalten hat.

Am Nachmittage des 10. Dezember lö<)J< kam Erzherzog Karl 11.

in Madrid an. Die Audienz am folgenden Tage war dem Ausdrucke

^ler Teilnahme anlüs.>lich der Todesfälle im königlichen Hause ge-

widmet. In tiner zweiten Audienz, nämlich ara 13. Dezember*), kam

der Erzherzog auf die uiederlündischeu Augelegeuheiteu zu sprecheo.

<) Kiuige Tunkte, die nwh noch in Betracht koaunea, aber nicbt von Be-

deutung sind, wurden hier über^ran^en.

*) Das« dies nicht am 11. iJezemher der Fall gewe»eu ist, erbellt aus M.

liachard, Correspondauce de Philippe II. Tome II., Nr. 8^ iittd am OoleoeiOB

de doeamentoi inMitee paia la historia de Espana (hier abgekSnt IXIB.) Tomo
<:UL p. 57.
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Zu den Verhandlungen Kaiser Maximilians iL mit Philipp IL etc. 39X

£r übergab dem Ednige seme InatraktioD*) imd madite ihn mit den

Wflnseheii der deatsohen Enrftlntoii und Fttreten*) bekannt

Aber ent am 30. Janner 1569 erhielt er mQadlich nnd schriftlich

Antwort. Das eine Antwortschreiben, Recuerdo (Erinnemng), war

einzig uud allein fdr deu Kaiser 3) bestimmt, während das andere,

Respuesta (Antwort) für die Mitteilung an die Kurfürsten berechnet

war. Da aber beide Schriftstücke in spanischer Spruche abgefasst

waren, Hess der vorsichtige König die Rchpue^ta in die lateinische

Sprache übertragen uud dieses Schriftstück (liesponsum) wurde dem

Erzherzoge einige Tage nach dem 20. Jänner übergeben.

Die Antwortschreiben entsprachen jedocli nicht den Erwartungen

des Kaisers, weshalb am 23. Jänner der Erzherzog dem Könige eine

Replik auf die ersten beiden Schriftstücke überreichte, freilich ohne

den geringsten Erfolg zu haben. In der Replik auf die Respuesta

versicherte der Erzherzog, er werde die Antwort des Königs samt

dem, was mündlich vereinbart worden war, dem Kaiser schleunigst
uud genauest mitteilen.

In den DJE. finden sich sehr brauclibare An^'uljeu über die Zahl

der Tage, die in dieser Zeit (150><—1509) eine Nachricht von Madrid

nach "Wien gebraucht hat*). Der Durchschnitt aus den einzelnen Daten

ergibt etwa 21* Tage. Hätte also Erzherzog Karl sein Versprechen

gehalten und die kTmigliche Antwort gleich abgeschickt, so würde sie

der Kaiser ungefähr um die Zeit erhalten haben, da Philipp II. sich

einverstanden erklärte, die Trinzessin Anna zu heiraten (27. Februar

löGO). Der Erzherzog hat jedoch sein Versprechen nicht gehalten.

Der Grund dieses im ersten Augenblicke befremdenden Verhaltens

leuchtet bald ein. Allen Einwendungen gegen die einmal gegebene

Antwort blieb König Philipp absolut unzugänglich und so musste der

Erzherzog die Überzeugung gewinnen, dass sein kaiserlicher Bruder in

der uiederländischeD Frage eine Niederlage erlitten habe. Deshalb

beeilte er sich auch gar nicht mit der Zusendung der Antwortschreiben

an Maximilian. Und so erklärt es sich, dass der Kaiser in der Pro-

position ftlr den Frankfurter Deputationatag, der am 14. April 1569

<) Im Annage bei Qaehard, Gonretpondance etc. II. Nr. 797.

») Gnchard, Ckurrespondance II. Nr. 791.

*) Wir worrlen ))al(l sehen, duns diese Bestimmung (para COn Bolo el empe*

rador) von Philipp II selVtst nicht eingehalten worden ist.

«) DJE. cm. p. 38:34 Tage CHI. p. 76:29 Tage

. > 3»:d4 • 179 : 20 • (!)

>» 66:31 » 186 : 29 »

• . 76:28 .
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eröffnet wurde i), in dieaer Sache folgende! Terkllndeii lieae: Alao wei»

daneben «neh den chnrftnten, deputirten forsten nnd atenden nnd
nnmehr vasst allermenigclichen nicht verporgen. wassmassen hernach»

malss Ir Kay. M* auf beschehne pitliche erinuerimg ir, der löblichea

sechs churfursten, auch etUcheu voruehmer fursten Dero M*. freundt-

hchen geliebten bruedern und fursten, die F. D^. zw osterreich, ertz-

hertzog Carln, vergangene winters aigen personlich zw hochgedacbter

Hiapanischeu Ku". W". selbst abgefertigt, in Irer £ay°. M^. luuiieB

sowoll und insuuderhait gedachts prinizen') reoonciliation alss sonat

der haabtaachlichen Niderlendiachen gemainen unrichtigkutfcen halben

dieaelben an gemilderten gnetten richügkait au befördern, embsige nnd

hochat Tleyaaige handlnng au phlegen und alle mögliche wolkiachieaa*

liehe verbittliche Tonrandnng zw thnen, wie dan auch warn treulich*

aten von D*. beschehen, nnd ob aber gleicbwoll Irer Kay. M^. dea

hochbemelten knniga reaolution und der ehehocfagedachten F. ent>

liehen auaariehtung relation noch biaa auf heutigen tag
nicht einkoramen^).

Erst von Savona aus, wo der Erzherzog am 10. April nachmittags

ankam und bis 21.-- 22. April blieb*), schickte er Hans Khevenhüller,

der ihn als , Assistenzrat" begleitete''), voraus, damit er dem Kaiser

Uber die Heise und über die grossartige Aufnahme des lärzherzogs an»

spanischen Hole genauen Bericht erstatte*).

Am 27. April meldete Hans Trautaon nach Innsbruck, daaa an
diesem Tage „ein curier" des Erzherzogs in Wien angekommen aea

mit Schreiben an den Kaiaer, «wie ea mit I. F. D^. raiaa und herana*

kunfb ein geatallt hat*^. Ea liegt die Vermutung nahe, daaa damit

der Yon SaTona aua abgeaandte Khevenhttller gemeint aei Dem stehen

jedoch mehrere Bedenken gegenüber. EheTenbflllera Name wäre hOehat

wahracheinlich genannt worden ; weil daa nicht geschehen iat, handelte

ea aich offenbar um einen gewöhnlichen Kurier u. zw. um denjenigen,

der nach einer langen Pause wieder einmal ein Lebenszeichen seitens

des Erzherzogs noch aus Spanien gebracht hat. Trautsou sagt

«) iMmg, Deutsche Reicbsarchiv III. Baad, p. 180 und DJE. CIIL p. 181.

*) Wilhelms ton Oranien, von dem knn vorher in der Propoiitioa ge-

sprochen wird.

*) K. k. Haus-, Hof. und Staatsarchiv in Wien. Kaiaerl. Reichstagsakten

1569. Vat^c. 51. Kiaakturtei' Deputationstsg. Proposition auff den Fr(ancjkforti«chea

Tag, Fol. 7 a und 7 b.

*) DJE. cm. l<»2.

>) CzerwcDka Bernhard, Die KherenhQller. S. 78. Wiea 1887.

•) arE. CIIL 211.

*) Loserth, Die Reise Enh. Karls IL, Beilage Nr. 28, p. 19L
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aimlich in demselbeu Briefe weiter: . .und bin gneter hoffnuug,

wan L F. DK (Ersli. Karl) gueten windt gehabt, L F. DK
werden nnnmer schon über das meer und in Italia ankomen

. . . . Min*. — Wive KbevenhüUer der Koiier des finheisogs ge-

weeen, ao wflide in dieeem Briefe «n SteUe des Wuneefaes rieherUeh

die Mittetlong Ton der bereits erfolgten Landung in Italien getreten

ein. Andi wire Khevenhilller in der knnen Zeit Ton 6—8 Tagen

kanm fon Safona bis Wien gekommen. HiH man lieh yor Augen,

daee Sabona eo unge&hr in der Mitte awiacheu Madrid and Wien
liegt, so wird man auch ungefähr 14— 15 Tage för die Linie Savona—

•

Wien ansetzen krmnen. Das stimmt auch so ziemlich überein mit der

Zeit von 17 Tagen, die Erzherzog Karl fiir die Reise von Graz nach

Genua gebraucht hat. Mit Kücksicht auf das eben Gesagte dürfte

Khevenhüiler ungefähr am 10. Mai nach Wien gekommen sein und

die Antwortsühreiben überbracbt haben. Tatsächlich berichtete erst

am 28. Mai Yanegas an seinen Eonig über die Ankunft KhevenhQllera

in Wien^) und am 26. und 28. Mai schrieb Kaiser Maximilian zwei

ftiefe an König Philipp. In dem vom 26. M a i , von dem noch weiter

unten die Bede sein iriid, sagt der Kaiser ansdrttckUoli, er habe durch

einen Kurier einen beeonderen fierieht und die Abschriften Ton allem

dem erhalten, was swischen dem Könige und dem Ershenoge rer-

handelt wurde in den Angelegenheiten, derentwegen er den Ershersog

nach Spanien geschickt habe*).

ünd in dem Briefe rom 28. Mai heisst es, der Kaiser habe aus

einem Schreiben des Erzherzogs ersehen, wie gut der König mit Erz-

herzog Karl gewesen, und fühle sich sowohl als auch den Erzherzog

sein Leben lang zum tiefsten Danke verpflichtet").

Hält man die anfj^et'ührten Sttellen der beiden Ikiele zusammen

mit dem, was oben (S. 392, Z. 19—20) über die Sendung KhevenhüUers

gesagt worden ist, so muss mau zu dem Schlüsse kommen, dass da

ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Dass der Kaiser erst einige

Zeit nach KheYenbQUers Ankunft an den König geschrieben hat, ist

dadurch an erkliren, dass Maximilian am 17. April 1569 Ton einem

Herzleiden befellen wurde«), das mehr als 30 Tage, also über den

17. Mai hinaus andauerte^).

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Kaiser die Antwort Philippe

erst im Mai u. zw. zwischen (ungefähr) dem 10. und (sicher) dem 26.

erhalten hat.

•) DJK. cm. 211. *) DJK. cm. 202. «) D.IH CHI. 207.

*) Loeerth, a. a. O.. Beil. Nr. 21, Ö. 190. ») DJE. CHI. 219.

MittbeiliwfM XXIV. 26
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In dieser Zeit man aber der Inhalt der kOniglichAn Antwort-

schreiben in der nächsten Umgebung des Kaisers schon
längere Zeit bekannt gewesen sein, ohne dass dieser eine

Ahnung davon hatte. Am 22. März 15G9 schickte nämlich Phi-

lipp Ii. vüin Escurial aus den beiden Gesandten in Wien, Chautouay

und Vauegas, folgende Schriftstücke in Abschrift: eine spuuisclie Über-

setzung der kaiserlichen Instruktiou, die Erzh, Karl am 13. Dezember

Oberreicht halt«, die Kespuesta, den Recuerdo') uud die Keplik des

Krzher/.ogs darauf. Diese Schriftstücke sollten sie mit Ausuahme des

letzten der Kaiserin zeigen und im Falle eines geäusserten Wun-
sches zum Durchlesen überlassen. Doch sollte sie sich dem Kaiser

gegenüber nicht verraten, dass der König sie habe benachrichtigen

lassen; sie sollte vielmehr tun, als ob sie eine Neuigkeit erführe, wenn

der Kaiser ihr von der Sache Mitteilung machen würde

Nimmt mau au, da>s diese Senduug auch ungefähr einen Mouat

nach Wien gebraucht hat, so ergibt sich, dass schun vor Ende April die

beiden spanischen Gesandten und sehr wahrscheinlich auch die Kaiseria

die königliche Autwort bereits genau gekannt haben, während der

Kaiser noch auf die Antwort wartete, die ihm so viel Sorgen bereiten

sollte.

II. Über die Berechtigung des Kaisers, an dem Kespousum
Änderungen vorzu ueh ni e u.

Von Üezold^) und nach ihm Droyseu^) erheben gegen Maximi-

lian U. den schweren Vorwurf, der Kaiser habi- deu Text des Respou-

sums gefälscht. Es soll nun antersucht werden, ob diese Beschul-

digung berechtigt ist oder nicht.

Zunächst darf nicht übersehen werden, dass das Kespnnsum jenen

Wünschen nicht entsprach, die der Kaiser in seinem Briefe vom

17. Jänner 1569 dem Könige von Spanien gegenüber zum Ausdrucke

gebracht hatte. Die Antwort sollte nämlich so beschaffen sein, dass di«

KurfUrsten keinen Grund hätten, sehen und unruhig zu werden (a re-

celarse ni de reyolver algo)^).

Femer war, wie es sich bei der Betrachtung des Kapit«ls »Beli*

gion" zeigen wird, die Übersetzung noch schärfer als das spanische

Original ausgefallen. Nun hatte aber Manmilian freiere religiöse An-

') Verplei' bü oboa die Fussnote 3 auf S. 391.

•'} DJE. cm. 177 und 178.

•) Briefe dei Pfal/.grafen Johann Guiinir L p. 40. Uflnohen 1882.

«) Gesehichte der Gegeateformation (Oncken), p. 99, Berlm 1893»

•) DJB. cm. 75.
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siebten als der streng katholische Philipp; es lag daher nahe, dass

der Kaiser manche schärfere Wendung schon aus dem Grunde eut-

femen werde, weil sie in der maprüngUchen Fassung der königlichen

Antwort nicht enthalten war.

Aber es kommt noch ein gans besonders schwer wisgendes Mo>
neni hinsn. Schon am 20. JSnner 1669« nftmlieb gleich bsi der Obor«

gäbe der beiden ersken Antwortsehreiben, sagte der König ansdrttck-

lich, das Sehriftsiflek (Reepnesta) könne ganz oder teilweise den

forsten mitgeteilt werden 1). Denselben Standpunkt nahm der König

aadi noch am 22. Man 1569 ein, als er seme Wiener Gesandten mit

den Schriftstücken bekanut machte, die zwischen ihm und dem Erz-

herzoge gewechselt worden waren. In der ,Relacion'*, die den Schrift-

stücken beigegeben wurde-), heisst es: ,0b diese mündliche und schrift-

liche Antwort teilweise oder ganz oder als Bericht den Kurfürsten

und Fürsten zugeschickt werden soll und auf welche Weise, das bleibt

dem Kaiser überlassen, je nachdem er es für notwendig erachten wird,

am sie zu befriedigen nnd ku beruhigen. Sollte er sich aber ent-

schlieesen, das sti tan, so wird es recht und billig sein und man wird

darnach streben mUssen, dass S^ Kais. die an ihrem Hofe
weilenden Gesandten S^. Kath. M*. davon Terst&ndige und
ihnen Mitteilung mache, besonders dann, wenn die

schriftliche Antwort nicht ganz, sondern teilweise oder
in Form eines Berichtes zugeschickt werden soll*). Und
das hat der Kaiser genau getan. Er Hess Chantonay rufen nnd

yereinbarte nach dessen Rat und Meinung (con su eonsejo y parescer)

den Wortlaut jeuer Stellen, die aus dem Kesponsum*) ausgeschieden

werden sollten. Zasius trat besonders eifrig für die Weglassung dieser

Stellen ein. weil Me die Kurfürsten und Fürsten unwillig machen

k(innten. Daraufhm wurde der Kihiig vou den beschlossenen Än-

derungen in Kenntnis gesetzt, intlem man ibm uucli ein Exemplar des

Respousoms zuschickte, in welchem die auszulassenden Steilen unter-

strichen waren^).

•) DJE. ein. 382. Die AuHiwsung Phihpps ist auch so denkbar: er wollte

wohl AuslasBUDgen zulassen, aber uichi ia dem Sinne» wie es Maiimiiiaa

getaa hat.

«) DJB. CUL p. 974—381.

*) A. a. O. p. S77.

«) Darnach ist in korrigiren Kluckhohn. Friedrich der Fromme p. :33i, wo

es heisst, das« in dem spanischen Aktenttftcke einige allzn ftaatöasige Stellen

unterdrückt werden sollten.

6) D.1K. CHI. *-'04 und 213. Das zuletzt erwrihnlc Kxemplar befindet sich

gegenwärtig im Archivo general zu Simaucaä, legaju ll'ascikel] (jÜ2.

26»
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Darauf kam freilich jenes Schreibeu Fliilipps, das der Kaiser

darchaus nicht begreifen konnte. Er äusserte sich auch den beiden

spanischen Gesandten gegenüber mit vollem Hechte, man habe ihm

nie geschrieben, dass er iu der Autwort des Königs gar nichts strei-

chen dürfe. Man habe es ihm überlassen, die Antwort ganz oder im

Auszuge mitzuteilen. Es sei nicht einzusehen, warum die Antwort

ganz abgeschickt werden aolle, umsomehr als darin manches, was sich

auf die Religiou bezieht, so oft wiederholt werde*).

Aus dem Gesagten geht zweierlei hervor: 1. Maximilian 11. hat

sein Vorgehen für durchaus korrekt gehalten. 2. Wer die Sachlage

objektiv prüft, der rauss zugeben, dass der Kaiser sich genau nach

den betreffenden liestimraungeu Philipps 11. gehalten hat. Maxi-
milian II. hat vollkommen loyal gehandelt und von einer

Textfülschung kann keine Kede sein. Hätte er sie begehen

wollen, so würde er nicht so lange mit Philipp verhandelt haben, am
ihn zur Anerkennung der Änderungen zu bewegen.

III. Wortlaut der Stelleu, die im Respousum gestrichen
werden sollten.

Es lag der Gedanke nahe, dass sich durch einen genaaen Ver-

gleich der Respuesta mit dem gekürzten Responsum, das sich im

Innsbrucker Statthaltereiarchi?e befindet'), der Wortlaut der dem Kaiser

bedenklichen und daher wegzulassenden Sätze und Wendungen fest-

stellen Hesse. Es zeigte sich jedoch sehr bald, dass diese Methode

nicht zum Ziele führen kann. Es stimmen nämlich selbst solche Stellen

nicht überein, die ganz harmlosen Inhaltes sind und seitens des Kaiser»

sicherlich keine Änderung erfahren sollten. Die Übersetaang ist eben

nicht ganz genau').

Der Versuch, den Wortlaut des in Simancas befindlichen Respon-

sums mit den unterstrichenen Stellen kenneu zu lernen, führte da-

gegen zum Ziele. Der Vorstand des dortigen Archivs, Don Claadio

Peres j Gredilla, unterzog sich der MQhe einer längeren Korrespondeos»

die damit endete, dass ich mein Ziel roUkommen erreichte^).

>) DJE. cm. 275, Brief Cbantonajs und Vanegas an den KOoig.

') Vergl. weiter unfen S. 402, Fuasnotc 2.

Vei«?!. f>hen S. :VM.

*\ Bei (üestT Gelegenheit kann ich 68 nicht unterla^f^rii. den löbliche»

Direktionen und den Herren Ueaniten aller in dieser Abhandlung ge-

nannten Archive fftr die Bereitwilligkeit, diese Btodie sn iOrdem^ meinsa

besten Dank aunosprechen.
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Bevor icli auf den Wortlaut der betreffenden Stellen eingehe,

l^nbe ich einige Worte über die Gliedemng des Besponsums und

fiber denen Yerhftliuis zur Beepnesta ngen za sollen, da tonst leicht

einiges Ton dem Folgenden unyerstSndlich bleiben kdnnte.

Der ganze Titel des Besponsoms') lantet also: Besponsom ez

parte catholicae M^. ad ea^ qnae Ser»**. Princeps Garolns Axchidnz

Austriäe patmelis eins chax™>". nomine Ser«*. ac potentissimi Principis

Hazimiliani Romanoram Imperatoris fratris eins churissimi exposuit.

Das Schriftstück zerfallt wie die Respuesta in 1*J Absätze, aus

deren Anfangen ofl gleich der Inhalt des ganzen Absatzes ersichtlich

iflt; doch stimmen die Absätze des Responsums und der Respuesta

gegenseitig nicht übereiu, itie das die folgende Übersicht näher zeigt

•) DJE. cm. p. 88—108. — Kinen Auszug daraus bringt Holzwarth, Der

AblUl der Niederlande. IL Band. 1. Abteilung S. 323—329. Em sehr kurzer

Amsag findet neb bei Oachazd, Gorreap. II. Nr. 818 (p. 55—57).
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Ab-

satz Kesponsom.

1. Inteliezit ao matare oonsideravit . . .

2. Nonqnam sane paiant . . .

EinleitaBff.

3. Habet praatama . . . gratias . . . pro ea cura

4. Primnm quidem quod ad religionem atti«

116t . . . 1. Teil

5. Quod autfini . . iiiinis s^vera Reainrt auf «iie

6. Qaod oro perhibetar . . . gabemationii for-

mam . . . mutaase . . .

Cam igitur III.»« Parmae ac Placentiae Da-

kaiserliche In-

struktion und

7.
ganz besonders

auf die Wünsche
cissa . . . der deutschen

8. Qaod aatem ad Hispanoa müitas attinei . . . Karfärsten und
A
V» l^ood Tono ad ipanin Urangiae Pnnmpem atti-

net , , .

funten.

10. Exposnit Begia Cath.» M.^ . . . tJbeiigang.

1 1.* * • £t Dpinmni onidMn aa niutSa AAntm«^

batio . .

12. Qnod Tero eins consiln . . «

13. Qaod autem Caea.» M.*«* . , ,

14. In ea reto parte . . . U. Teil

15. In eo Tero quod de odio ae dUfidentia . . .

16. Qaod aatem Cath.«« H.^ inteidieendam sit . . .

1 7II. Vnm r!a.tVl & \f täS amKi/rii Olli- irrn^».«^

1«. Qu:u vero damna, mala et incommoda . . .

19.
1

1

Cumque per ea dicta . . .

(Ohne Datum.)

Scblttss.
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Zu den Verbandlnngen Kaiser MaximilUni ü. mit Philipp iL etc. 399

Bespaesta

For lo qne el Seraninmo Arebidnque ha dado por soripto 7 refe-

rido de paUhra . . .

Nnnca pensö *8. M. CatöHca . . .

Mas e3te cuidado le quita en grau parte . . ,

V<U' uficio que el Kmponulor h:i quorido liac'^r . .

/ V
1 tomando prmcipio por ui au La reiigion . . .

No se ha pennadido ai ae podr4 jamit pmuadir 8. M. CatöUca . .

.

7. En lo de la jtutieia j caitigo de loe lebeldes . . .

8. En lo de la modanza del gobierno . . .

9. En cuanto ä la gente de gaerra y de la nacion eapaaola . . .

11. T como quiera que por lo qua esiu diclio . . .

12. Primeramente . . . S. M. J. consiüera . . . la purturbacion de la

' paz pnUin . . .

J13.
En lo qne tooa A la Hajestad del Bmperator . . .

Il4. Empero en loa presentes j de que agora se trata . . .

1«. T en eunto ä lot daaos e mocoYenientet . . .

16. T otrosi, caanto al odio, difidencia y mala satiefacion . . .

17. Y en caanto ä lo que Ü. M. Ceearea demäs desto die« . . .

.
18- T en caanto 4 los tnalea 7 daaoe • . .

19. £sto es lo que ä S. M. Catölica ha parescido re^ponder . . .

(Datam: Madrid 20 de Enero de 1669.)
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Auslassnngeu waren beabsichtigt im 4., 11., 12. uud 15. Absätze,

die meisten und bedeutendsten freilich im 4., der sich, wie man ans

der Übersicht erseheu kann, mit der Beligion befasst. Hier gab es

aua uaheliegenden Gründen die meisten Stellen, die nach der Meinung

Maximiiiaus II. den protestautiseheu Kurfürsten uud Fürsteu ,zu hart*

erscheiueu kouuten. Dieser Teil des Hespousuuis kauu jedeut'alls auf

allgemeines luteresse rechneu uud darum folgt, hier der zusammeu-

häogende Text des 4. Absatzes

Primum quidem quod ad religionem attinet, ex quo Rex Catholicus

Belgicas suas provincias, ut vrrus et legitimus in eis succossor regere et

gubernare coepit, omne studiutn omnemque cm'am eo direxit et in hoc

oonstitait, nt in dictis dominiis sc reliquis suis regnis yeram antiqoam et

catholicam fidem, quam ipse profiteinr et in qaa et vita est sibi
appetenda et mora sabeunda, et retineret et eonsenraret, omneeque
$ibi in eis reliquisque regnis subieetos m sacrosanctae Bomanae ecclesiae

cbedientia contineret. Et hac quidem constanti et perpetua deliberatione

nec permisit nec permissurus est unquam in dictis suis provinciis ae do-

tniniiSf quod ab ea alienum aut diversum sit, nee vero in ea fidei ma-
teria, fiäeimUkiqu0 ae nUHMda tera rdighm novia mediis, bot» firama,

ant iniintatis usus est remediia. 8ed neqoe ab hia reoedendnm existi-

mavit, qn^e . sancta Ecclesia Bomana instituit et boo imperatomm ac regam
orthoiloxorum legibus est sancitura et earundem provinciaram legibus

pragmaticis et plucurtibus est statutum : secutus nimirum in hac re tarn

Ecclesiae et sacrorum canonum auctoritatem et legum atque sanctionum

iustisäima decreta, quam maiurum suorum catbolicoruiu priucipum vetusUs-

9imo exonph. ^eque quod CaÜu* ae Begia Hi** hac authoritaU H hi$

praedariatimis exemj^, tn rdigUmia ae ftdei ntgaih ita processerit, elos-

dem TasalU eMki, quasi eeeim äuriue aut iniqiUm aehm sit, inste

conqueri possunt, nec exteris, praesertim principibus materia aut occasio

praebita est, quicquam in hoc incusaudi aut culpandi, nisi qui velint

Ssnctam Ecclesiam Catholicam, quae sie instituit, iniusti-

tiae; viroa saeros, qui ita doeaernnt, erroris; ebriatianoa
prineipeSy qni commnni ae perpetno conBenan ita aerva-
runt, iniquitatis, abusus et ignorantiae arguere. Nec vero

Cth.** ac Regia M."^ in hoc ßdei ac religionis negotio admisit, nec admis-

sura est unquam ulla arbitria, pacta, conditiones, aliasque leges, seu quic-

quam aliud praeter id, quod sancta Eccl." Cath.^ Bomana instituit, san»

civit et ordinavit, ad cuius verutHf unicum et sacrosanetum iudiciom id

pertinet: et cnios eat decemere et oonatitnere, qoid terendiun*), quid

amplectendam, quid deiiigue ardinaiidum ai: illndque tantum etae
ac aemper futnrnm ratn'm Ternm, in^tam ac aanöttim ne^

*) »Die Stellen, die ausgehssen werden soUteD, sind hier gesperrt gednnkfc;

daa in Kursivschrift Gedruckte ist in der Reipnaata noch niont YOriianden und
konmi als ein l'lus erat im Responsam vor*.

Offenbar ein Schreibfehler fUr »tenendum*; in der Reapnebta atdit:

». . . lo qne habemos de tener j gnaidar*.

Digitized by Google



Zu den Yerbandlongm Kaiser Maximiluuie IL mit Philipp II. etc. 40X

«a, quae ad religionem attinent, nostro pendere arbitrio,

«ut nostris esse metiendacommoditatibusaututiiitatibas,
neque quod ab eo quoquomodo deflexerit aut deviaverii

^

uUa quidem bumana auctoritate, c.onsideratione aut coii>

templatione iattnm reddi, »€d nequß äefendi aut exeutari
poBse. Kee simiUter Begia Cath* H.** potnit imqiiain w ammum indu'

^m, mU sibi pennadere in hao mctm fidei matariai tsBieminoHdiB ^rra-

ribus, eoMbendis malis, iustum aut conveniens uUa raiione esse poaae, ant

differre, protrahere, intermiUere aut dissimnlare, salva ea, quae perpetuo

servanda est, fidei ratione. Quae quidem eis praecipue, qui publico tnunere

funffuntur, non tantum corde ad credenduni et oie ud cunfitendurn, sed

in ipsis prope manibus habenda est, ut quatenus sui muneris et sanctorum

patrtm decrelia. cotUineiur^ aliuä in religione contineant et deseiscetUes ab

40 eo9r€ta9iL Cum praesertim et ratione oonstet et exemplis
doeeamar, qnam rninam, qnam deniqne calamitatem et per*
turbationtm hisce temporibas haec differendi $t diesimn-
landi ratio in Christ ianam Btmpublieam inyexerit, proin-
deqne quam sit exitiosa et periculosa in eo negotio tole-

rant ia et permissio , cum hoc pestilentissimum malum, nisi

*i summa vi obsistatur ipsoque principio reprimatur, la t e

serpatj vires ac incrementum accipiat ac \&\\iti iguis brevis-

simo tempore umaia conficiat ac devastel, ut difficillime
«i postea r$turri aut remedinin adhiberi poasit: aati$qu§
id et vetustis et nOTis exemplis magno qnidem et eommuni
damno ac dolore didicimns. Ea vero temporom uii^uUae et con«

ditio, quae ab imperatore repraesentator, quasi ei sit interdom oedeudum,

tantom abest, ut M.®'" Saarn Cath.^™ a proposito dimOTeant, aut ab in-

stituto deHeetant, ut ea potissimum ratione iü^dem 'Je rausis in eo pprsisien-

dum existimet, quod ea tetnporum inclinatio et iniuiia uos aduiuneat et

exempla quae referuntur edoceaut, quanta cura et sülicitudine,

quae reiiquae sunt pruviuciae, servaudau sint et tueudue, ue hoc exitio-

snm malom in eas obrepat, crescat, latiusqae diaseminetor et bas qnasi
religionis reliqnias defendere et intaminatas serTareopör-
teat: aeerhiaeimaque mala, qnae noatra hae tempeata'te in

mnltis provinciiä et regionibus haec in religionis eanaa
licentia et iibertas pepererit, satis docnmento annt, qua
Tiaincedendumeta qnadeflectendurasit, ni relimus omnia
funditus everti ac in summam perniciem trahi. Praeter id vero,

quod ad pietatem porlinet, atque ad Dfi gloriam et honorem ac religio-

nis respicit, cuius ratio (posthabiti.s omuibus humanis rebus) et habenda

«t anteponenda est, quando ea essent dirigenda homana pradentis et fine

«onatitDeBdaram et stabilieBdamm remm, est id adeo religioni coninnetom,

nt BAcpM domlnatna, neqne anmma rerom, neqne prinoipnm antoritaa, aive

pax aut conoordia snbdüonim, ant pnblicae quietis ratio stabiliri possit,

neqne oontineri, si in deoretia eaorae xeligionia sit dissidium, aut ulla

diacrepantia, aut in ea permissa sit quaecumque occasio libertatis atque

lieentiae, est haec adeo constans atque perpetua ratio omnibus expUcata

atque recepta teniporibus et nationum tirmata comrauni consensu, ut non

tantom catholici principes, qui verae atque catholicae hd^i causa religionem
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taend»! atque firmitaimt conserraiidaai omititiienmtk aed et gentea me
bariMri kumana raHim« ac eoniäio emutem tanofem in /feto ol^ fiüafr

•na reUgiona eomimHit eonnordia obaanrarint.

Was sonst noch wegbleiben sollte, war nicht von Belaug; der

Wortlaat dieser Stellen ist folgender:

a) Im 11. Absätze nach den Worten ^contarbatio, tumultus, ar-

morum motus': ,tractatus, pactiones ac foedera* . .

b) Im 12. Absätze nach ,non videt ßegia M.*«% cur': »hoc tautL

sit faciendum curque* ....

c) Im 15. Absätze nach ,habit;i colloquia, iritervenis^e tractutus':

.initas pactiones, coustituta fuedera* , . . uud uach ,irapres-

8um facile evelleuduin ao dimitteiulum' : „colloquia tractatus^

pactiones ac foedera uou maguo quidem negotio dissol-

venda' , . .

IV. Über die Absicht des Kaisers, die Antwort den Kar*
fUrsten und Für.sten zuzuschicken.

Der Kai>er hatte den Kurfttrsten und Fürsten versprochen, er

werde ihnen das Ergebnis der Gesandtscliaftsreise mitteilen. In der

Tat entsprang ja die ganze Reihe von Änderungen nur dem Bestreben

des Kaisers, das Antwortschreiben des spanischen Königs auch den

protestandischen Kurfürsten mitteilbar zu machen. Am 26. Mai 1569"

schrieb er an Philipp II. jenen Brief, in welchem er von den beab-

sichtigten Auslassungen Mitteilung machte und dem er eine genaue

Abschrift des gekürzten Kesponsuras beilegte mit der Bemerkung, er

habe beschlossen, den Kurfürsten uud Fürsten eheatens (con tanta.

major brevedad) ') die Autwort /ir/usenden.

Am 7. Juni schickte Maximilian II. an seinen Bruder Ferdinand

von Tirol ebeufalU eine Abschrift des gekürzten Responsums mit der

Versicherung, er sei entschlossen, die Antwort des Königs »den sechs

chariiirsteu in kurzem zu conimunicieren*
Auch Chantonay nnd Vanegas meldeten am 29. Mai an dea

König, die Absendnng des gekürzten Responsums werde nach der

Ankunft des £rsbensogs Karl erfolgen^). Dieser kam in Wiea an.

n DJE. cm. p. 204.

•
I Losorth a, a. 0. p. 200, Beilage Nr. 28. — Daher erklärt Bich das Vor-

handfnsein diese« tjcbriftstöckea im IStatthnlterei-Archive zu Innsbruck, wo e»

sich beim Uriefe Kaiser Maximilians II. (7. Juni 1569) au Erzb. Ferdinadd be-

findet. £• bat auf der entea Seite den Vennerk : Ad Ferd. fo). 106. Nr. IIS.

finb. Karls Reise nach Spanien.

•) DJE. dlL SU.
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Dienstag, den 14. Juni 0 ^^^^^^ konnte man Uberzeugt sein, dass di»

Antwort an die Karf&rateu etwa Mitte Juni abgegangen ist.

Dieier Meinimg war auch König Philipp, als er am 19. Juli

1569 an Alba*), am 21. Juli an Maximilian II.*) nnd am 28. Juli an

Gbantonay und Yanegaa^) Bchrieb. Letzteren gi^ er den Auftrag, sie

sollen trachten, sich eine genaue Aheehrift der verdlfentliehten Antwort

so TerschaffuL

Aber schon am 9. August 1569 schrieb Philipp 11 an Chantonaj^

er (der König) habe bemerkt, dass in keinem Briefe Ghantonays er-

wähnt wnrde, der Kaiser habe den EurfOrsten und Forsten die Antwort

mitgeteilt; er würde sich freuen, wenn der Kaiser die Mitteilung hin-

ausgeschoben hätte, bis des Königs Kurier kommt^).

Darauf erhielt er von den beiden Gesandten einen vom 12. Sep-

tember 15<)9 (latirten Brief, in welchem ihm berichtet wurde, ver-

schiedene Umstände haben den Kaiser daran gehindert, den Eutschlusa

der Mitteilung auszuführen; als endlich alles zur Absendung des

Schriftstückes bereit war, sei der Kurier des Königs gekommen. Da
habe sich der Kaiser entschlossen, mit der Mitteilung zu warteo, bis

Philipp IL seine Absicht neuerdings knndgegeben habe*). Damit war

also die Sache TorlänBg angeschoben.

Am 25. September 1569 schrieb Alba an den König, er sei nicht

der Meinung, dass die königliche Antwort den Knrflbrtten mitgeteilt

werden solle^.

Den 5. Oktober 1569 meldete Chantonay an Philipp 11.« dass dio

Antwort bis jetzt noch nicht zugeschickt worden sei*).

Inzwischen hatte der Kaiser alle Vorbereitungen getrofteu, damit

das Responsura übermittelt werde. Es wurde am 20. Oktober 1569

in Pressburg der Wortlaut eines Begleitschreibens entworfen, das die

Abgesandten bei der Überreichung der spanischen Autwort den Kur-

fürsten übergeben sollten. Im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive

SU Wien habe ich d Konzepte und 1 Beinschrift dieses Schriftstücke»

gefunden. Von ganz besonderem Interesse ist das Konzept, das für

das Sehrnben an den firskansler entworfen worden ist Es enthält

0 Lotertb a. a. 0. p. MI, Beilage Nr. 29.

^ Gachaid, Corrsep. II. 102, Kr. 881.

«) DJS. cm. Stt—248.
• *) ms. CIIL 246.

*) DJE. CHI. 261.

«) DJE. cm. 275.

Gachard, Corresp. il, Nr. 9<H.

») DJE. CUL 299.
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nimlidi eine Instruktioo, die on zweiter Hand auf die fim ge-

bliebenen Stellen des Konseptee getehrieben ist und ftr die Über-

bringer des Besponaiims bestimmt war. Daa Konaept lantet folgender-

anassen^):

Maximilian der annder, von gottes genaden erwölter römischer kaiser,

cu allen zeiiten merer des reichs u. s. w.

Nibm kitlruetkm und btuelch, wu ttntere ww den Rheinischen chur-

furttm Q^gtardnäe geaantm nAen tertr ktmpUaMidim werhung tmen Um
derselben inmmdßrhaU wtUern anpringen sollen. Und nemlich wollen tcir,

das beinelte unsre gesanten, nach deme sie uff ire Werbung des khutifftigen

reichstarjs halben resolution und antUrort empfange, ahgleich daruff tro/-

gedachten rhurfursten in bewuMer orduung anzaigeu, Sein Lib. irise sich

freuudtlich zu erinnern, wülcbermasseu unud auä was guethertzigem vätter-

Udiem genmetb, lieb umd zanaigang, so wir ni jeder leit mit allem

kaiserlichen waren ey&r das gemain beeste und mesambe wol&tt, in

mmserm fargeliebtem gemainen vattedanndt des heiligen reichs Teatscher

cation erspriesslich zu liefurdem, sowol auch bey den anrainenden ge-

nachbarten lannden unnd gebietten den gewünschten friden zu stititen,

besondere hertzliche naigung unnd begier tragen auch vomemblich auf

das «^innerlich hochvleissig vnnd embsig vermanen, anlanngen vnnd bitt,

so bey Tnns in nechst abgeloflhem herbst Terschines acht vnnd seditn-

gisteu iars durch S. L. mit und neben der anndem chorforsten unnd
etlicher namhafften furston L.*«" zu unns abgefertigten stattlichen abge-

sanndten und pottsthaft'tfn 80 mundtlich. so schrifftlich furkomen, betref-

fenndt die NiderlHnndische. damals vast weittleiiffig erapörunge und ge-

schweV)bte unrichtigkhuit unuä genedigclichen erclärt, auch Ireundtlich,

genedig unnd wdmainlich aaerbotten, danne den dnrehlenchtigen hoch-

geborenen Garin, ertahertsogen sn östeneich etc., nnnsem fipeondtUchen

lieben bmedem unnd forsten, alssbaldt durch schiokhnng, auch volgenndts

in aigner person dahin vermocht, das S. T.. unns zu bruederlichen unnd

gehorsamen ehren unnd dann der churfursten unnd mitschickhennden

fursten L.^^" zu freundtlichem wolgefalien, auch gemainem Weesen zum
b^ssten, anverhindert aller S.®** L. merckhlichen ungelegenhait bewilligt,

sich ugner person sn des aneh durehlenchtigsten forsten, herm Fhilippsea,

knnigs zu Hispanien etc., unnsers freundtlichstt Uebeii Tetters, Schwager

nnnd bmederä L., gar hinein inn Hispanien geprauchen zu lassen unnd
an unnser statt, auch in unnserm namen die jhenige hanndlung trewlich

unnd embsii^'clich mit S.^"" L. zu pflegen. 80 zum taill damalii, durch an-

geregte chui unnd lurstliche gesunndten bey unns vorzauemen stattlich

geworben nnnd dann von nnns S.**^, nnnsers lieben bmedem lieb im
gar anssfuerlicher, wolbedMchtiger unnser instraetion nach allerienngs

befolhen worden. Seitemal dann nnn solliche unnsere so ansehnliche lega-

tion durch mittl wolermelts unnsers freundtlichen lieben bruedem nit

aliaiu getrewlich unnd geschicklilich fortgesetzt und S. L. sich daran weder

die ungelegenhait der zeit noch auch die gefüriichait de^s hin unnd her-

widerschiffens über meer (so doch dieselbe gefämuss- baydemal ndt wiss*

*) Das TOD «weiter Hand Geschriebene ist hier in Kmsiirsebrift gedn^
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Za den Verhandiangen Kaiser Haximilüuu II. mit Philipp II. etc. 4Q5

liebem merclchlichem grossen achaden imnd verderben annderer derweyls

aDgestelten nauigationen sich zum beschwärlichisten erzaigt) noch auch

ichtes annders verhindern oder abweondig machen lassen, sonnder vermöfi^

von Olms empfanngnen brrol^ und angeregter instruction mit allem

getrswem, anifreclitoni uimd dipferm tIoiss Temüiifftig umd weiulich naob^

gentrt, danmdflir «udi nicht xmndterlasseii, anff die hanbtelchlieh 8/ Ik

widerfame kmigeliche beanntworttung italtlich zu replicieren lund ge-

dachter tinnser zu allem fürfall gegebnen nachrichtung ebenmSssig so
eraaigen nnnd zu uerhalten, auch allerletzlich widerumb den abschiedt zu

nemen unnd herauswertz so erst dero möglich gewest, zw um sich zu uev"

fügen, nie dan S. L. hernaehmals auch hej uns gott loh glücklieh und irol

widerumb ankommen. Wir unns aber auch zu berichten wissten, das unns
nicht allain unnserm bieuor gethonem freundtlichem unnd genedigeu er*

Vi«ttoD steh, aomidar auch 10111181 an sieh selbst wol gesimen wollte, 8/ L..

sogleieh wie anch der anndem ehnrf&rsten nnnd als obsteet Teiganngena

iars mitschickhennden fürsten L.^ lennger mit nichten sn nerbalten, waa
entlieh mehr wolgedachta unnsers lieben bmedem L. fttr schlissliehe annt»

wortt in Hispanien begegnet*).

So heften sie unsere gesanten deswegen von uns sondern austrücklichen

bevelch empfangen. Seiner Lib von solcher erc/erung und anttvori gleich-

lautende abschrifft (wie sie den als gleich thun sollen) zu ubergeben und zu-

tusteüen.

WttUten aneh 8.' L. firenndtlieh nit erhalten, das dieselbe beannt-

worttung somal gleich anfanngs von des hnnigs L. yil wolgedaehtem

mmserm frenndtliehen lieben bniedern als für d^e hanbtsSchliebe annt-

wortt also gegeben, unnd obwol darüber dnrch S.* L. mebrfHItigs repli-

ciert*) annd S/ des kunigs L. allerhanndt erinnerliche persuasionen weitter

zu gemuet gezogen worden, das doch S. L. yedeamals aut sollicher haubbt-

söchlichen mit erst gegebnen anntwortt gennt/.lich unnd steifl" verharret,,

sich auch entlich, schliesslich und bostenudigclich darauf referiert, also das

vil wolermelter unnser freundtlicher lieber braeder vnud fürst, ertzhertzog

dtfll, aUerletatens es anch darbey lassen nnnd also Ton dannen abschaiden

mnessen.

Doch mit diser letzten des kunigs lanttem nnnd anssfoerlichen er>

ellmng, das S. L. sich zu unns, den chnrfhrsten, fthrsten unnd stennden

des reichs freundtlich getrössten nnnd gennt/.lich versehen ihätten, es solt

unnd würde S. L. weder bey unns. noch Ihren L.*^«^" und jeder menigc-

lichen in ainii h verdennckhen genommen werden, das S. L. ire lanndt

uund h'uth njirh uüf^ebung S/ L gewissen unnd bessten wolmaiuens inn

religioQ unnd pro])hansachen also zu regiern gesinnet, wie sj des gegen

gott dem abnecbtigen am letxten tag wol su veranntwortten gedächten,

mmd aber dameben gannts nnnd gar nit gemaint wiren, weder nnns^

noch jemandt anndern Ton cfanifBreten, fftrsten nnnd stennden des reichs

in iren regimenten, es betrSffs gleichwol das ewig oder zeitlich, ainichen

eintrag, noch bindemnss zu thun, noch auch sonnst wider den gemainen

geliebten friden jemandt za beschwären, oder on merckhlicbe zugenöttigte

1) In der Reinschrift steht hier noch: So abersemlen wir Deiner iaeb hiemit
abschrifft von derselben fjanz freinid liehen und jjcnedigclieh.

*) Schrittlich geschah dies am ai. Jänner und 26. Februar 1569.
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406 Robert FretienBattel.

Teruraachung zu belustigen, au.ss<'r des aiaigen faals gepurennder uimd

•Diemandti veibuttner unvenneideulicher natürlichen deiension.

Das wir auch S. L. in dem das iren von Tilen ungaettlich ainicherlaj

jpnndtnius wider die augspurgiflohe oonfeMion Tond die eteimde des leieb

ttoh xa derselben bekennend one grondt «in leit her sogemessen weidei

wollen entschuldigen, sonnder Tilmehr chnrfiinten, Hbnlen nnnd stcnnde

des reiebs werbaflftig nnnd beatenndigclich vergwflssen weiten, das S. L
Vainei? anndem gesinnet, als in fridlicher, mesamer nachparschafil nnnd

allem freundtlichen gueten willen mit den wol unnd eegenanndten char-

iursten, fürsten unnd stennden des reichs. als auch nicht ain geringes,

sonnder ansehenlich mitglidt desselben sowol als mit unns selbst alle zeit

ißreundtlicb unnd guethcrt^ig zu leben unnd zu billicher beschwämui
niemsndt nrsach zu geben, ja yielmebr sich alles freondtlieben umd wd»
^neigten gnetten willens nnnd lieb, anch genad nnnd alles gnetten gegen

menigcHcben im reich m befleissen nnnd dasselbe ebenmessig bey 8.' L
geordneten gnbemamenten unnd regennten in den nachgesetzten obrig-

kaiten, was nationen die auch jmmer seyen, zu verschaffen unnd also zu

kuinem anilern als herwiderumb aller gewartenden freandtich*fft liebt

unnd guets ursach zu geben.

Aul' wöUich S.'" L. so stattliclie erclärung unnd erbietten unnd an

«Inns gelanngtes fieundtUch unnd embsig ersuecheu uuud begern, dasselbe

•8/ L. so wol anch aller andern cbnrf&rsten LL. und sonst den ftntea

oinnd stennden des reiche anznfaegen wir nnns frenndtUch nnnd bmeder-
lioh getrOssten, anob nnzweiflnich versehen thMmt, «s würd€ S. L. demselben

also wttrckliche nnnd steiflfo nachsetsnng thnen nnnd dardurch pflantsong

Alterseitts guetten willens nnnd vertrawens nichzit erwindeu lassen.

Was wir dann inn sollichem unnd sonnst liberal zu fürderung guetes

nachparlichen verstaadts uuml hiuuemung des jhenigen. so demselben ver-

binderlicb. inner unnd ausserliall> des reichs thnn unnd vorwen len kOnten,

Wüllen wir fürbasshiu nichts weniger als biss dabeer jederzeit gnuegsamb-

lieh erspürt wordeoi gaontz keinen manngl sein lassen, unns auch in dem
nnnd anndem hochwichtigen fiUlen, wie dann ebenmessig Un daher ge>

schoben, 8/ L und der andern chnrförsten hL,^ guetherzigen vemftijr-

tigen rfttlichen widmulnens pflegen unnd gebraucheo, ünnd weren darmit

L. zu freundtsohafft, gnaien und allem gueten vorder wolgewogen.
If nuhr unsere gesanten solche anzaitj (jelhau und die hispanische

erclerutif/ als ohstehl ubergeben haben, ob dan S. L. dnijfgen etUras in anlt-

trnrt fihjirimjen irürden, da.9 sollen ^/f ron ilcuselben anhören und uns zu

referirn benemen, aber sich sonsten in ainiy replick oder disputation treiUn

mü nickten einlassen. Und an deme erstatten sie unsern gnädigen ttfülm

und nuunung, denen wir mit gnaden gewogen.

Datum Preeburg den 20. oetobrU A. 1569,

Auf der ersten Seite des Bntwarfes, der den Vermerk bat: Ann
chnrf. zu Meiutz. ist links unten ein kleiner Zettel aufgeklebt, auf

<leiu von zweiter Hand gejichriebeu steht:

1. Freissicben, Colin. 4. Säller, Trier.

2. Frosanugkh, Plalt/.. 5- Fieischmann, Mainti.

3. Plaw, Brandenbg. 6. Yogi, Saxen.
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Offenbar sind das die Namen der Personen, denen die ßesoi^^ong

der Reinschrift auvertraut war.

Am unteren Kande Müka ist ,In similL An churiürsten Ton

Sachsen*' dorcbstricheD.

Im Konzepte stand als Anredefoim ursprünglich D. L. ; das ist

on zweiter Hand durchstrichen und so geändert, dass indirekte Bede

«nistehi Femer ist auch das uxspiüngliehe Datum dorohstrioben, das

so gelautet bat: Gehen auf unserem kOnigelichen sehloss Pressburg den

«wamiaigsten oetobris, Anno etc. im neunundseehtaigsten, unserer reiche

des römischen und hungrischen im sibenden, und des behaimischen

im ainundawaintaigsteii.

Der iweite Entwurf beginnt: EhrwQrdiger lieber Ne?e und Chur*

fürst. Es weisst D. L. sich . . . Wahrscheiulich war dies für die Kur-

fürsten von Köln und Trier bestimmt,

Diis dritte Konzept langt so an: Ilücbjj^ebuiner lieber üheim uniid

churfurst. Es weist Auf der vorletzten Seite, wo der Text

aufhört, steht liuks unten: In siraili: An cliurfursteu von Sachsen.

Das dürfte für die weltlichen Kurfürsten bestimmt gewesen sein.

Die Keiuschrift tragt keine Uuterschrift, ist gefaltet wie
Briefe der damaligen Zeit und hat aussen die Adresse: Dem
hochgebomen Friederichen Phaltzgraven bey Kheiu Hertzogen in

Bairn und Graven zu SpanhaiiH des balligen Bömischen Beiohs £rtz*

truchsessen unserm Lieben Ohaim und ChurfQrsten.

Am unteren Rande steht: An churf. phalttgraYen mit Über-

schickung der Ko. 11.^ xu Hispanien antworte).

Ee kann nicht im geringsten bezweifelt werden, dass Maximilian II.

in der zweiten Hälfte des Oktober löGO allen Ernstes daran gedacht

hat. das Kesponsum endlich den K'urlürsten zukommen zu lassen; nur

verhandelte er noch immer mit Philipp II., damit dieser das Kespon-

sum in seiner gekürzten Form gutheisse, Dass auch jet/.t noch die

Verhandlungen fortdauerten, ersieht mau aus einem Briete des kaiser-

hchen Gesandten Adam von Dietrichstein vom 23. November 1569,

dem folgende Stelleu entnommen sind: Ich hab den khünig abermalss

aller er>t gestern frue underthenigist ersuecht unnd gebetten, . . . sovil

. . . die comunication der F. D.* ertzhertzog Carlss gegebner autworl

betrifft, sich an resol?ieren und Eur Khay. M> forderlichen und gutteu

beschaid hierauf su geben, mit der Tcrmeldung, daß Eur Ehay. M>
Til unnd hoch an solchen gelegen unnd mit grossen verlangen dessen

») K. k. Ueheiuies Haus-, Hof- und Ötaattsaicbiv ui Wien, Ueicbsakten in

geaere 1569—1570. Fase. 53.
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408 Robert Frettensattel.

erwartfcen. (Der König ist Übexhanft mit Geaehiifteii) . . . unnd woltton

mir gar in khürts hierauf antwort geben. — Madrül den 23. ta^

noTembris im 1569ten. (K. k. Qeh. Hans-, Hof- und Staatsarchi? wa

Wien. Span. Korr. 8).

Der König hat sieh freilich nieht «in khflrfta reeolviert* ; denn

es dauerte noch einen ganzen Monat, bis er die gewOnsehte (aber

nicht die erwanschte) Antwort gab. Das geschah kms vor dem
26. Desember 1569. Unter diesem Datum sdirieb der König an

Chantonay, dass .dieser Tage* mit Dietriohstein Teihandelt wurdet).

— Aus dem Briefe Ohantenays Tom 11. Februar 1570 geht hervor,

dass es sich dabei um die Entscheidung wegen des Besponsnms ge-

handelt hat*). — Und aus der «Belaciou que el cardenal de SigOeusa

dijo a Diatristfo etc." ^) ergibt sich, wie die Bntscheidutig gelautet hatb

Man antwortete Dietrichstein, der König ttberlasse die Bntscheidung-

darüber ganz dem Kaiser. Sollte er sich aber entschliessen, den Kur-

fürsten die Antwort mitauteilai, so mflsste sie ganz gegeben
werden, ohne die geringste Änderung (enteramente f( la letra,.

sin modar, alterar, quitar ni poner palabra alguna . .

Aus einem Schreiben Philipps II. an Chantonay, Talavera, den

22. Jänner 1570, erhellt, dass der König fest bei seinem Entschlüsse

wie vor einem Monate blieb Und am 11. Februar 1570 schrieb

Chantonaj an seineu Köni<? in dieser Angelegenheit, ohne zu berichten,

dass die Mitteilung au die Kurfürsten hinausgegangen sei. Damit

endet auch die letzte Spur in dieser Sache.

Emanuel von Meteren erwähnt wohl, dass die Antwort des König»

von Spanien später in die hochdeutsche Sprache übersetzt und u'e-

druckt worden ist^), meldet aber nichts von einer Zusendung au die

Kurfürsten.

') DJE. Cllf. p. 347.

«) DJE. cm. p. .343.

») DJE. cm. p. 3.53-354.

*) Folgeude CberBitht möge verdeuthcbeii, wie Phdipp II. seine Bediu-

gungen allmählich immer •tienger gefaMt hat:

20. Jftnner 1589 : Das Reaponaum kann den Kurflinten gans oder teilweiie'

mitgeteilt werden.

22. Mär/ I5fi9: ganz, teilweise oder ale Bericht, doch nach erfolgter Yte-

einburun^' mit den beiden Gesandten des Königs.

28. Jnh 1569 (nach dem ÄuderuDgsvoriicbhige des Kaisers): ganz oder teil-

weite, aber ohne Änderung.

Vor dem 26. Deiember 1669 : nur ganz, ohne die geringste Änderung.

•) DJ& CHI. 424.

'i Ein. V. Meteren. ßygentliche und vollkommene historische Bfischreibung-

deaa Nideriändiachen lüriegi .... 4 Bde. Ambaterdam 1627 1. Bd. 8. 127.
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Wäre diese erfolgt, so müssteu sich sowohl das Kespousuni als

aticli cla> Begleitschreiben vom 20. Oktober 1569 in jenen Archiven

vorfinden, in denen die kurliirstlicheu Akten aufbewahrt werden.

Darum habe ich micli unter ausführlicher Darlegung des Sachverhaltes

jiü die Direktionen folgender Archive gewendet: Staatsarchiv zu

München; Staatsarchiv zu Berlin; Staatsarchive zu Düsseldorf,
Koblenz, Münster und Wiesbaden, Hauptstaatsarchiv za

Dresden^).

Von Seite der genannten Direktionen ist man mir mit einer

ausserordentlichen Bereitwilligkeit entgegengekommen; man hat in

einigen Fällen Aufklärungen gewünscht^ so dass die Möglichkeit eines

Mi<sverst;iiidnisses al^ ausgeschlossen angesehen werden kann. Und
«loch lautet der offizielle Bescheid aller sieben Archiv-Direktionen

übereinstimmend dahin, das» weder das Kesponsum noch das Be-

gleitschreiben vom 20. Oktober 1569 in deu Beständen dieser Archive

vorhanden ist.

Es wäre al)ei iinmerbin denkbar, dass aus irgend einem Grunde

beide Schriftstücke in den genannten Archiven sich nicht befinden

würden, obwohl sie Maximilian II. den Kurfürsten zugeschickt

haben könnte. Erwägungen allgemeiner Art werden uns jedoch die

Cberzeugiing aufdrängen, dass der Kaiser auch nach dem 11. Februar

1070 die beabsichtigte Mitteilung unterlassen hat.

Mao bedenke doch, dass Philipp II. seit dem 21. Februar 1569

mit Anua, der ältesten Tochter des Kaisers, vorlobt war. Am 14. Jänner

1570 wurde der Fhevertrag geschlossen'' i und am 8. Februar 1570

die Vollmacht für deu Krzh. Karl ausgefertigt^), der den König bei

der Vermählung am 4. Mai 1570 (Christi Himmelfahrt) vertreten hat^).

>) An DOfSoldorf, Koblenz und Wiesbaden wandte ich mich deshalb, weil

tnfolge gfltiger Mitteilang des "Kgh Preuas. Geh. 8t.>Arch. su Berlin in diesen

Archiven die Akton von Kur-Köln und Kur Trier liefen. — Älönster wurde be-

frngt lutt Rikksitht :uif ein«' Stelle bei (.iachard (Corresp. II. p. 102). König

Philipp Hchioibt nJUnlicli um Ii*. Juli löH*» hu Alba und sagt, es wäre gut, wenn

Herzog Alba wie aus eigenem Antriebe eine Kopie der ganzen Antwort

dem Kurfürsten von Trier und dem Biiohofe Ton MAneter zusenden wflrde.

Jannsen setst (in der Geschichte des Deutschen Volkes seit dem Ansgaag des

Mittelalter! IV. Bd.« S. S66) statt Münster •Mainas was mir richtiger scheint

'1 DJE. um. 4:i5.

'i DJE. cm. 43»i. Wenn man diese.s Datum vergleicht mit dem Datum

S. 4*)b, '/.. 21, HO wird niiin um ko leichter verstehen, warum die letzte Spur

bezügitch der \'erhandlungen MuximiiiiiUH II. mit i'hilipp II. gerade um diese

Zeit aufhört

*) OJK. cm. 499.

UitUisUanssii XXIV. 27
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Der Kauer wollte Beinem SchwiegerBohne doreh frochtitose Verhaad-

loBgen begreflicherweise keine weiteren Unannehmlichkeiten bereiten.

Es darf auch nicht übersehen werden, daH sich bei Maximilian II.

eine bedentongsToUe Schwenkung vollzogen hatte. Wann diese

Wendung eingetreten ist, darttber gehen die Meinungen auseinander.

Es liegt nahe, die Zustimmung Philippe sur VermShlung mit der

Prinzessin Anna (27< Februar 1569) als das erregende Moment ansu*

sehen. Diesen Standpunkt vertritt Moria Bitter i). Seine Ansicht findet

auch eine StOtze in dem Berichte der siehsischen Qesandten Tom

24. September 1568*)i der besagt, dass am Kaiserhofe &8t alles ,bSee

Spani^sdi*, ja sogar der Kaiser selbst seit dem Tode des Don Carlos

.aUerhant naohdengken* hat. Diese Meinung steht aber in direktem

Widerspruche mit der Behauptung des venezianischen Botsehafters

Johann Michele*), er habe seit dem Tode des Don Carlos an Kaiser

Maximilian II. eine grosse Änderung bemerkt: bis dahin habe der

Kaiser mit Vertrauten von Philipp II. fast mit Geringschätzung, von

da an nur mit der grössten Achtung gesprochen. Das stimmt auch

Qberein mit dem, was Vanegas am 11. Oktober 1568 an den König

über seine Unterredung mit dem Kaiser berichtet hat«), der siidi schon

in diesem Zeitpunkte vollständig im Fahrwasser Philipps II. befind,

wihreud man in Wien nur vom Ableben des Don Carlos Kenntnis

hatte.

Und die KurfQr^teu? Mehr als ein Jahr war dahingegangen.

Aufangs, z. B. auf dem Tage zu Frankfurt, wurde lebhaft gefragt, was

der Erzh. Karl ausgerichttit habe, ja man wandte sieht um Auskunft

sogar au den kranken, in Frankfurt nicht anwesenden Kaiser^). Nach

einem Jahre war aber das Interesse schon bedeutend, wenn nicht

ganz geschwundeu. Die katholisdn'U Kuriürsteu hatttiu den Inhalt

des uu gekürzten Kespousums jedenfalls vuu Koni aus erfahren, wohin

es Philipp II. geschickt hatte^). Die anderen Kurfürsten und Fürsten

konnten sich denken, dass die Reise des Erzherzogs wenigstens mit

Rücksicht auf die niederländische Frage keinen Erfolg aufzuweisen

hatte. Überdies erfolgte in den Niederlanden bald (14. Juli 1570)

) AuguBt von SachMD und Friedrich III. von der Pfals. Azdiiv für die

8&chB. Geschichte, hemaigeg.- v. Dr. K. von Weber. Neue Folge. V. Bd. Leiptig

1879, p. 346 und 347.

») Vgl. ebenda fc«. 343, Fusanote 133).

*) F. R. A. II. Al»tli. XXX. Bd, BelatioiMa TeaetianiM^er Botediafler Aber

Deotichland und ö«terreich 8. 308.

*) DJE. CHI. 7.

») DJE. cm. 275.

•) DJE. CHI. 243.
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1

die YerkttncUgaiig des Oeneralpardoiis, wenn auch die F^iestuiten

diunch diem gar nichts gewannen.

Alle dieee Grfiode awingen so dem Schlnase, dass Kaiser Maxi-

milian IL das Besponsnm höchst wahrscheinlich niemals den

Kmrfttrsten sngesandt hat Nun hatte er aber den Knrf&rsten ver-

t^prochen, er weide ihnen Ton den Ergebnissen der Madrider Beise

fiitteilang machen; es lasst sich also nicht lengnen, dass er somit

sein kaiserliches Wort nicht eingelöst hai Um jedoch Maximilian IL

richtig SU beurteilen, darf man nicht Obersehen, dass er sich in einem

aigen Dilemma hefisnd, in das ihn einerseita seine nachgiebige Haltung

g^gendber Philipp IL, anderseits seine religiöse nnd politische Über-

sengung gebracht hatten. Mehr als ein halbes Jahr bemühte sich

der Kaiser, eine allseits befriedigende Lösung dieser Zwangslage au

finden; nnd als er schliesslich keinen bessern Ausweg fimd, weil alle

Versuche an der entschlossenen und festen Haltung Philipps IL schei-

terten, da gab er nach nnd opferte seine religiöse und politische Über-

leuguDg der Nachgiebigkeit gegenüber seinem zukünftigen Schwieger-

aohne.

27*
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Drei Briefe Aug. Wilk Schlegeis au Geutz.

Mitj^tcilt von

Ludwig Schmidt.

Die im Nachstehenden ahi^edruckteii Brifi'e Schlegels an Gents

stainiiicu wie das in dieser Zeit^chritt 2i», 41M) veröffentlichte Schreiben

au Metteriuch aus der im Besitz der K<^1. öff. Hililiothek zu Dresden

befindlichen Schle«;erscht'U Korrespouden/.. (IM. IX). Nr. 1 und i? siud

Kouzepte, Nr. 3 ist Abschrift von der eigenen Hand des Hriefschreibers.

Sclilegel hat dieselben iu seiuer Ei<renschat't als Geh. Kubinet>rat im

Dienste liernadottes gesciiriebeii, es kommt ihnen daher der Charakter

von offiziösen Schriftstücken zu. Ka wird hier der Zweck verfolgt, die

achwedische Politik Österreich gegenüber nochmals sa rechtfertigen^

uachdcQi die Verhandlungen mit dem Grafen Neippeig, der im Auf-

trage Metternichs den Kronprinzen von der Schädlichkeit seiner An-

sprüche auf den Besitz Norwegens Qberzeugen sollte, resultatlos nr»

laufen waren.

1.

Stockholm, Mai 1813-

Je vous ecris encore d'ici, mon eher Gentz, au moment de me r'i{>-

procher de vou^. Jt; m'en vais partir un de ces jouri. je ni' embaniUfTüi

pour rAllema-^'ue et Je saluerai mon sol natal avec une joye inexprimuble

sous des auspices bieu ditl\'rents de la somhre perspective de Tett' pas.»e.

J'aurui le bonheur d' accompaguer 8. A. Ii. le priuce lioyal de isu^J«^

ainsi vous saurez toujours oii me trouver^).

*) Der Kronprinz von Schweden landete am 18 Mai in Stralemid.

Digitized by Google



Drei Britft Aag. Wilh. Schleg«1i an Gents. 413

11 y a pr^s de deux moiä, que je vous ai ecrit une longuc lettre^)

tout ce que j'ai eu occasion <!' observer dans l e demi-toiir d«-

r Europe qae nous avons fuit, mes reßexions sur les üveuemens, mes con-

jeeinres snr raTeiür. Je toqs ai peint la noble fermetö, qae le Pr. B.

a mite dans la marche et lea diffiraltes, qa*il a en 4 vaanere. Yous
oonnaissez aussi bien que moi les Services, qae la SnMe a rendas ä la

cause generale, par tout ce qu'elle a fait et par tout ce qu'elle s'est ab-

stenup de faire. Mais tout en embrassant d' un vaste coup d'oeil les

combinuiöons de la politique europeenne, le Pr. K. n' a jamais penlu uu
seal instant de vue les inter^ts de la cation, qui Ta uppele ü la suoces*

sion. 11 Teilt eignaler son av^nement en assorant anx Saädois nn avan-

tage vraiment national et durable. Des poeseesions transmarines ne pea*
Yent nullement convenir ä la bnöd«! oonune rhisioire l'a prouve:

<'\\es ont t tf acqnises i>nr des puerres longues et saoglant«s, elles ont

« t«- p*M*lues de niöme. Pe tuut cela presque rien n'est rest»' que les

couquttes faites daos la Scandioavie meme, des provinces si essentielles

ä la Saftde, qa*OD a de la peine aigoardhui & se figoier, qu' elles ayent

jamaia appartenoaa 4 Danemare. La 8nMe ne peot pas reprendre aon

infiuenoe en Europe, eile ne peiit jamais agir areo Energie an dehors aussi

long-temps, que pcndant cbaque guerre eile a nne immense firontiöre ä

garder contrc uii voisin suapect^).

L'union des deux royaumes procurerait ä la Scandinavie Tavantage

inappreciable d'une existence ä-peu-pr^s inaulaire: bors de contact d'un
c6t6 avee la Bnasie, de Taatre a?ec le Danemarc, inattaqoable dans Tin-

terieur eile poarrait s^adonner tont eniitee ä cnltiver ses avantages ma-
ritimes; delivree de tonte Tinqni^tade aar son integrit^ eile n'anrait

jamais jilus de motif ]iotir d«»-! ptiorres au dehors que celui de raaintenir

la libertf de la Haltiqut- et la ritubilit»- de l'^'tat des ohoses <luus le Nord.

Le Pr. Ii. veut donc la Norv6ge, il la veut absolument, riuu ne

poarra Ten d^umer. II a eommeno6 par 1& le premier entretien qne

j*eaa Thonnear d*aToir avec Ini, et hier enoore il me parla dans le m6me
sens. L'energie de sa volonte marche d'un pas egal atec la snperioritö

de son esprit. II aura la Norvtge de gr»'- ou de force.

La premiere vnye a ete tenlee inutilement d<'3 le commencement de

r hyver. Le cabinet de Copenhague u' a rien fait qui vaille. S' il s' etait

prötö 4 donner ane garantie sufüsante de son adhesion ü la cause des

aUi^, le reate aoiait Mi qoom^ jusqu'ä la padfication gäitode, et Ton
n'aorait rien exigä de d^finitif, avant que Im indemnit^ da Danemaro
n'eussent 6U u^surees par des ^banges. 11 y aurait ea da mörit^ k

quilter le parti de Xnpol»V)n, lorsque la sc»'ne de la guerre etait enrore

en Pologn»', et nous seriuns bien plus avances aujtmrd' hui que iiuus ne

sommeä, peudant 1' hyver un corps sueUoU eüt pu passer par les iilea

et la Jatlande poar agir ooigointement aveo des troapes danoisee sor let

demitoei de Vennemi. Le Danemarc a repoossä d*abord tonte n^gociation,

les Ibroes de Napolto ayant iM refonl^ de plos en plns; lorsqa*^ Co-

*) Dieser Brief scheint nicht mehr erhalten za sein.

•) rt)er das VerbältniH Schweden« zu Dänemark vgl. Schlegela Schrift'

Cousideratious sur la politique du gouvernemeot Danois. Iöl3 (Juni).
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penhagoa on 8* est va 4-peu-pr6s oerni, on a fait quelques propositioiiB

touchecs 11 droite et a ganehe naiqiMiiMlli duu rintention de gagner du
temps, de susciter une Opposition an minist^re anglais et de desunir s'il

etnit posaible les allie^. Heureuseiuent Ton a tenu ferme, et rit-n de tout

cela n'a reussi. Ces demurches sembluieui meme diclees pur Alquier^j

dans Vesperanoe de eonsenrer le Daaemaro intaet jaäqu'& ee qtie les ames
de Napoleon reprendraient le d^wns dans le nord de TAUemagne poor

enpl<^er alors toutes les forces danoises oontre les alli^s seit en Allemagno

seit en Suede.

Nous allons voir, si les Norvegiens moutreruut un di vouement sans

boraes u un roi, qu'ils n'ont jamaii vu, et ä un eubiuet, dont lu poli-

tique depuis six ans les a exposes ü la destruction de leur commerce et a

la plus affreose disette. Le Prince Royal a ea soin de preparer les esprits

en Nonrege. On ne penae pas k ehanger le cours (?) du monde, les lois

et les coatames de ce pays ni & le gouverner antrement que par ses

propres magistrats. II n'est pa>J qnestion d'une reunion, mai? de deux

royaumes unis a droits egaux. Ou otiVira nuuie aux Norvt-gieiis les sou-

lugemeutä couäiderables de leurs chargeä actuelles, outre la iiberte du
conäneroe et Tabondanoe des grains qni 8*en8iiiTraient imm^iatemoit.

Voici nn apper^u des forees soädoises.' Yingt dnq mille honunes

d'anciennes tronpes obsenreront la Norv^ge. Dens classes de la oon-

seription seront appellces aux armes, co qui portera cette arni- e a 40.000
hünitucs. Dt'ux autrt's classes de conscritä restent en reserve. L' armt'e

suedoise de^tiuee a agir sur le continent est de 3U.0UU houimes; avec les

tronpes, que les allies meltront a la dispositicu da Pr. B^, il commaudera
70.000 hommes: c*e8t tout oe qu*il iaatämi g^nM anssi actif etanssi

experimenti, pour faire des opei'ations dteisivos.

Vous sentez bien qu'il n'est pas n<'cessaire de conquerir la Norv^ge
en Norvt'^ge m^me. Peut-«"'tr(3 lo rat iiiet de Copenhague changpra-t-il de

pensees, qiiand il verra grü.s>ir le ilanger. On ne dt it pas trep legicttt^r,

que cet epiüode dans la guerre universelle diatrairu momeutaucmeut une
partie des forces, qui poorruent dtre employöes contre Tennemi principaL

II ne serait pas pmdent de laisser le Danemarc en arridre dans sa position

actaelle. On est porte dans ce moraent de fermer des esperances exage-

r^: ct'pendant je ne crois pas qu'on puisse sc flatter de voir cette ter-

rible guerre termint'-e de si tot. Lors<iue la Suede aura obtenue son Vmt,

le seul, pour lequel on puisse engager dans une guorre transinarine une
nation, qui pent constitationellemeut faire valoir ses inter^ts, eile sera ä

möme d'agir d*aataat plns librement an dehors. N*ayant plus ä garder

sa frontitoe, avec les enriMemens volontaires en Nor?dge ses forces dispo-

nibles pour la guerre d* Allemagne monteront h öo.noo hommes. Le
Prince K. est trop pen»'tre des vues d'une |X)litique Hb» rale. pour ne pas

persister jusqu'au beut dans le noble cntreprise de coutribuer a n-ndre

une tranquillite stable ü l'Europe. Ce n'est pas une haine personnelle,

qui Tanime eontre Napolten, c^est une Opposition de principes. Si Tem-
perenr de France vonlait prtter Toieille k des propositious mod^hSes, s*ü

*) Charles Jean Marie baren d'AIquier 1810—1814 firanzAe. Gesandter ia
Schweaen vgl. Noavelie biographie g^o^rale II, 216.
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oulait renoncer ä son systt^me de nunions et de vasaelage universel,

s'i! vonlait se renfermer dans le< bornes naturelles de l'empire francais

eutre le Kbin, les Alpes et le.^ P^ rnnt es, s'il prouvait ä 1' Europa, qu' il

veut one paix reelle et non pas une treve perpetuelle (?), il faudrait bien

accorder k la France Is paix et Ini laiaaer les agrancUssemens döjft reconnas

par les tnites de Lan^viUe et d'Amiens. Oes agrandiBaemena aeraient

balances par ceux de plusleurs pnis^ances et par les cbangemena de Con-

stitution, qne la lutt*» Hctuelle araener» dans d'autres etats.

Le di-<.•our^ 'ie Ui iitiparte uu corps lögislatif et les note*! du Mouiteur

fönt evanouir toutes ces esperances. II est clair, qu' il recu»c la mediatiun

de r Antriebe, qui ne pent reposer que par des bases pareiUes. Elle se

wra dono obligee d'agir par d'autraa Toyes» et d*a|»to 1» grande oon-

sisiance de cette monarcbie et scs ressources in^pnisablea mftne aprte

tant de revers je ne doute pas, qu'elle ii'entre digiieinent en scene. Le

Pr. R. e<t convaincu. qu'il est necessaire pour rcquilibre do rEur(»pe,

(jue l'Autriche reprenne son ancien asceiulant, soit en Allemagne soit en

Italie. II souhaite 4 l'Autricbe non seulement des avantages reels mais

tont ce qui pent oontribner k la aplendeor de la maison imperiale. II

serait cbarmi, m'a-t-il dit, de mr VArchidnc Charles porter one couronne

en Italie. Jamais il ne renoontre le Cte. de Neipperg chez lui on aUlenra

Sans engnger avec hu dos conversations particulieres et lui tömoigner une
confiance marciui'e. Le.s qualites personnelles du Comte sont tait»'-; pour

rinspirer, maiä le Pr. ß. Attache a ces Communications francbes des vues

olt^rienrea. 8i 1* Antriebe se d^eide blent^t de la fi^on dont a liea de
8*7 attendre, si en acc^nt k la grande alliance eile vent seeonder les

interOt- >]> la Sn&de dans le Nord, il requera (sie) ane intimitü parfaite

entre U> deux puissances. La Prusse en a d»^ja fait autant, eile a ete la

premifjre se cht-nher la Sut- le, Mr. de Jacobi vient de nous quitter pour

1' Angleten*e, uprt'< avoir conclu une alliance defensive entre la Su6de et

la Pnibse^), celle-ci par une clause particoliere adberee ä tout ce qui ä

r^gard de la Norröge a etä conTenn k Abo') et confini par le trait^

demi^rement saüfiee k Londrea.

Je me filicite de revenir en Allemagne sous de tels anapices. Le
Pr. R. y f^>t attt'iidu avec une impatience extr»"'me et <on nrrivee produira

un grand eilet riioral. On sent bit n qu'on a besoin d" une ti te roiurae la bienne

poui' donuer de 1' uoite et de la consistance u tous les plaus. De tous

les cdtäa on s'adresse k Ini. Le Pr. Regent d'Angletene met en Ini nne
confiance ttlimit^f il nona a partienliörement renToy^ k aa direction, nous

antres Hanovriens. La position du F'i . IL de Suede et son ascendant per-

sonnel se rtunisaent ponr faire de k Snöde la clef de la ?oüte dans la

COalition du Nord.

Me^> opinions individuelles, mon ch< r (Jentz, ont peu de droit a votre

attention. Mais tont ce que je Tons ai mande ci-dessas, vient de bonne

soniee,' et vons pouves hardiment le oommnniqner comme tel, oü bon

Tona semblera. Je Tona ai dövelopp6 lea Teritables xntentions da cabinet

*) Vertrag vom 23. April 1813* Qu i stör p, Geschichte der Nordarmee III

(18B4> S. 225 I. 15.

'*) Vertrag von Abo vom 18. (3U.) Aug. 1812 vgL Qiiiatorp III, 220 f.
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de Stockholm, lesqnelles dirigeront sa ooopäntion dsas cette gaerre ea-

Fop^Be. Soyes sör, qne rien ne ehangera la r^solaüon prise & cet egard.

Mille amiti^.

2.

StraUandf Anfang Juni 18 13«

Me voici depnis 15 jonra en Allemagne, m. eh. G. J^y ania amv4
BOUS de hons et de grands anspices, sous ceax du Pr. B. de Su^de, mais

quüiqu' il y eüt dejä des images avant notre >li part, 1' horizon s' est furi-

eusement obscurci apres notre arrivt*e. Ii'arm<'e des allies est repousst^e

depuis la Saale jusqu'a l'Oder: l'on ne pourra pas emp6cber que les

forteresses ne sojeut debloquees. Uambourg est pris et occupe par ces

Danois, qua le Giel confonde, sona un oommandant firao^ais et an nom de

Kapolten. C* est nn övteement affifeni et dont ka auiteB sont incakmlablea •

aussi sous le rapport des moyens pecaniaires pour continner la gaerre.

Tant de bonne volonte, de z»4e, de devoueraent mt-me est non senlement

perdu, mais a ele sacritif. pour ainsi dire. de gaite de coeur, Une intinite

de personnes sont compromises et doivent risquer leur liberte et leur vie

en rettoat oa en letoonant ches eozi on perdm lenn propriette ea Emi-

grant, si tonte fois ila ont pn le £ure. Le monstre a une nonvelle ocea-

sion d*exercer sa tyrannie sanguinaire. C'est un'exemple funeste rien de
pire que d'oflFrir ä un peuple, impatient de secouer le jou^, des secoura

prematures et qui ne sont pas solides ; une autrefois il est ä craindre que

personne ne bougera. D'ailieurs, lea Fran(,ais, chassea poiir quelques in-

siants par une gueiTe vagabonde d' une partie du pays entre V Elbe et le

Weser, y proment des mesnres de precantion, ils oüimnt toato la jennesse

qni anreit vonln serrir eontre eux.

D*an antra c6tö vous voyez, conunent va la eoaUtlon. Les Rosaes,

apr^s avoir montre de la per^everance dans les revers n'a (!) pas su

echapper aux ecueils des succts, ä la legerite et ä la presomption. Iis

ont rallenti leurd effortä, ils ont en Tair pendant quelques mois d avoir

enti^rement önbliE lea Services, que la SnMe lenr avait rendns, et de ne

plns de soncier de sa eoop^tioD. J*ai tronvö P(ozzo) d(i) B((ngo) 4
Carlscrona^) dans les premiers jours de Mai et j'ai passe la mer avec

lui. 11 a beaucoup d'esprit et de caractere, mais sa mission (»tait difHcile:

coranieut supph er par de nouvelles promesses aux engagemens manques,

iorsqu" aucun eflfet ne fait preuve d'une intention serieuse?

Outre ce defaut de moyens, on s'est mis en d^saccord sor les me-

snxes 4 prendre dans les afiairea Gennaniqnes. J'attribne eela nniqne-

ment & Mr. de Stein. C^est Im qni a bäcle le traitE de Breslau du

19. Mara*) — ce troit^ s'accorde parfaitement a?cc ce qu'il m'a dit et

eerit prt'cidemment. II veut conduire T Allemagne ä la liberte par une

voye plus despotique qua cela de Napolt'on. c'est ä dire qu'il voudrait

accabler de coups un chevui qui avait euvie de courir. Le but, dont Mr.

de Stein depnis long temps ne 8*e8t paa eaciiö, est de jeter tona les priaoes

>J Vgl. guistorp i, II.

*) Tgl. Oncken, Osterreich and Freonen im Befreianglkriege II (1879)

8. 120.
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^lenunds par la fenötre et de transformer le nord de TAUemagne en ime
seule monarchie. Le midi deviendra ensuite ce qu'il pourra, ou se trans-

formera de la m^me maniere. ,11 faiit de l'unitt- et de la force ä l'Alle-

magne, m'ecrivit-il au mois de Kovembre dtinier, tout cet t-chaffuudage

de Princes doit ötre abandonne; leur conduite ubjectee les a rendus odieux

et meprisables aux jeux de la natiou £u cousequence le traitu de Breslau

ne fait ancnne diÄfiranoe entre les Prineea de la Oonlederation Bhönane
•dans le nord, qui ii*oiit &it aneone aequisition et ont 4 nne force

iiräsistible saus Tooloir profiter des malheiiTt de notre patrie pour s'agran-

dir, et les premiers membres de la Confödöration, qui ont ete au devant

de la corruption. Ensuite Mr. de Stein connalt mal les Allemands — leur

faible est precisement un trop grand attachement ä la personne et ä la

famille de leurs souverains — s'entend leurs anciens souverains — cur

les nouveaux sujets des nuuveaux rois et grunds duc3 sont on ne peut

-pas plus mecontens — , et burtout les cidevaut sujet? Aulrichiens regret-

tent amdrement lenr aacien ^t. Je m'en sais (?) cooTamcu
4aDS mes Toysges. Un mioistre d*^tat de cette partie, qiie je ne venz

-pas nommer, zne dit k Psris: Kos peuples d^testent lonrs princes, ils

•sentent Toppressicn qu'ils en öprouvent, ils ne con9oivent pas, que oes

prinoes ne sont que les instrumenta de Bonaparte.

Les alHes trouveront donc partout beaucoup de bonne volonte — dan.-?

le nord cbcz les Princes et les peuples en meme teraps, dans le midi au

moins cliez une gi-ande partie du peuple — pourvu que le but du re-

tablissement de Pancien etat et de 1' indepenauuce nationale soit aunonce

d*iine maaiöre non equiyoqne. Qnel besoin y-a-t-il de ce oorset de force

•qne Mr. de Stein veat mettie ä tonte rAUemagne? Son projet est in-

-praticable, ^galeinent contrasre ä la poUtaqne Enropöenne et anz voenz de

la nation. Qnoiqn*il arrive et quelqn* iloign^es que soyent ä present oes

esperances, il me semble que P Allemagne ne peut Jamals ölre retablie qae

Eous une forme federative quelconque. Et qui peut donner de Punite ä

cette ffderution si ce n'est PAutriche. dout les vues se trouveront tou-

jours d'accord avec Celles de TAngleterre et de la SuedeV Je congois,

que la dignite imperiale teile qu eile etait dauä lea demiers temps n est

-pas an o^'et & conmter; 1*Empire ne peut recoToir nne nonvelle oon-

sÜtation qu^aprte la paiz gen&mle; tont doit donc 6tre provisoire — et

la senle fonne en m6me temps constitntioiielle et populaiie d*agir et ceUe

>d*nne ligne Geimaniqne opposee h la Confed^ration Rhenane.

Vons connaiäsez Sans doute les observations du Comte de M(ünster)

sur le traite de Breslau, lesquelles ont et^ communi(iuees ä la cour de

SuedeM. Elles Pauront ete egalement a celle d'Aulrithe. Cependant je

"Vüus envoye la copie d'une lettre que je viens de recevoir de ce mini-

stre, eile pourra eucore vous interesser.

*) »Mein Memoire Aber TeotscblandB kOnftige Verfassung und Aber die

Behandlung der Angelfgeuheiten wSrend des Kriepe>, einige Bemerkungen üb^>r

den Breslauer Tractat und dergl. »ind dem schwedischen üofe mitgeteilt worden <

schrieb Mttnster an Sehlesel d. d. 18. Mai 1618 (Schlegels Korrespondens XV,
109). Ebenda ein Brief S/s an MQnster d. d. Stralsund ft. Juni 1813 und ein

eolcher M.*s an 8. d. d. London 2. Juli 1813.
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Le Cle. de Neipperj,' vous portera cette lettre, II connait a fond la

Position <]a Pr. Ii. de Suede et le.s principes qui le guident dans t-a con-

duite. II voas les expliqueia mieux que je ne pourrai le faire. Seal«-

ment je puii vons dire qa*eii ne vojant cela qae de loin, on serait ez-

pofiä ä pcrter an jugemeiit pr^ipiU. G* est on malhear, qne le Pr. B.

Tautomne passe Jans la conduite envers la Bussie ait ete trop conBant

et trop genereux: la Situation efait teile, qne s' il eüt iusistö sur la pos-

>essiou provisoiie cks iles d' Aland pour avoir un gage entre Ics mains,

je ne doute pas qu'eile u'eüt »rr' actonic«'. Alors la Russie uuia't eu

uu motif puiäsant de pressci* le Daueanu'C, et 4(i0()0 h. nur len frontieres

da Holsteia aa lieu de la mission da Pr.(ince) D(olgoraki), an mois de

mara lorsqae toates les foroes da Napol^oa ^taient k bas^), Taffure serait

arrang^ depois longtemps. A pr^ent la grande ambaasade qui s'est

embarqu^e dimanGhe, e^t bien tai live; on la compare ä la procession des

trois roi3 raagos, qui apportent de Tor, de l'eneens et des myrrhes—plante

aronnitique mais nniere. Je crains que le goiivernement danois ne se seit

dfja livre ii r» vi H-aM-'inent au demon corps et aiiie. C est d'autant plus

dommage, que l espiit des piovince-s allemands etait excellent.

11 ne sert ä rien de rabadier les errears passfes. Hab en jugeant

les rapports entre la Sa&de et le Danemare (sar lesqoels je toos ai icrit

derni^rement une longae lettre) je voos prie de ne pas oublier les Ser-

vices que la Saöde a rendae depuisT^te deiiiier ä la bonne cause, tandis

que le Danemare depnis vingt ans a toujours agi d* apres les calcals de
l'egoisme le plus etroit.

Pcsez aussi la Situation du Pr. R. de Sui^de vis i\ vis de la nation.

Vous uo pouvez vous laire aucune idee de Tetat, oü il y a trouve l'opi-

nion publique. H a et6 an vrai missionaire, il les a conTertis pa9 & pas,

si tant est qaMls soyent complettement coavertis de lears andens pr^
joges et leurs nouveaux engoiiementa. On attribuait les malhears et les

pertes quo la Saede a effreyee a ce que soos le demier r^gne on s'etaü

brailh' mal a propos avec Napoleon, tandis que ces malbeurs furent causes

par une conduite impolitique incoherente, en m<!'me temps temeraire et

saus energie .... (Vj Quel moyen d'engager les Sucdois daus une guerre

transmarine dont ils sont fort eloignes de concevoir Purgence comme du
temps da grand Gastaye Adolphe, qa*en leur pr^ntant la perspectiT«

d'an avantage national? Et le Pr. B. peat-il sooffrir, qae cette per-

spective qui lui a ^te formellement assuree, s'^vapore en vaines espe»

rances? Qaoiqa'il en scat, il ne fant pas d^sesperer. On s'est bien battu

jusqu'ici. Bonapaite a raraasse encoro de irrandes forces, mais cette-fois-ci

je pense. <|u'il a puise dans le t'otid du sac. Rien u' est perdu, pourvu

qu'un parfait acund soit promptenieut retabli entre les allies. L'acces-

sion de P Antriebe porterait un coup decisif; eile doit ötre la basse fon-

damentale dans ce concert Eai-op^n. Qae l'aigle & doable t«te deploye

de noaveaa ses ailes, qa* il reprrane le soeptre et le globe et le Tantonr^

qui a usurpc son nom et sa gloire, qai 8* est arrog^ de lancer la fondre^

bientöt cbasse aa del4 il ne Iwttra plas qae d*ane aile.

') Vgl. yuistorp I. 7.

'} Vgl. den vorhergi benden Brief.
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Je TOis partir le Cte. de Neipperg aveo an legret extröme^). Sans

donte il sera tonjoars k sa place dons an commandement militaire, mais

je Toadrais qu' il füt des nötres, qa* il fdt Charge une mission au Quar-

tier g^neral Suedois. sa puissance serait infiniraent utile. Le Pr. B.

Taime et restirae singuli^rement et lui a donni' toute sa confiance. Lom-
que Mad. de Stael un jour lui tit r<.'lo^'e de cette noblesse innee. de cette

loyautö chevaleresque, de cette vailinnif si mcde>te qni caracterise le Cte,

le Pr. R. repundit; ,c'est absolumeiit liuyatd*. Avec lea manieres lea

plus pr^renantes Mr. de Keipporg maintietkt toajoars.son frane parier; sa

Tivacite spiritaelle et DatareUement ^loqaente et pleine d*&ine, avec la-

quelle il s'ezprime, fait .impression sor Pesprit d^on Fr(ince) pendtre de
Pamour de la vraie £?kire et qui est accoutum^ ä voir Ics choses en

grand. Enfin dans le cas de votre Cooperation dont je ne puis me r^a*
dre ü douter, on ne saurait choisir an meilleor Organe poar entretenir

une intelligence juirfaite.

Jo voudrais que vous coniiaissiez Pascendant personnel <lu Pr. K.

comuie mui. Qu ue peut bri2>er la puissance de liünaparte, qu' en fuläunt

Taloir contre lal la haine des nations qa*il s^est soscit^: c*est bienplas

encore an problöiue moral, qa*ane difficalt^ physique.i r^adre. Le Pr.

B. par son caract^ et sa position est ^minement appell6 t rallier antoor

de loi toates les esp^rances magnanimes, soit & Petranger seit en France

möme.
Adieu mon clier Gentz, ecrivez moi et annoncez moi PEvangile de

la nouvelle alliance. Oesterreich über alles wenn es nur will! Milles

aoiities.

3.

Stralsund ce 0. Juia 1813.

Je vous ai ecrlt plusieurs fois, mon eher Gentz, et ces demiers jours

ci longuement par le Comte de Xeipperif. Mais dans l'epojue. oü nous

sommes. thaque heure amt-ne qut-lque ehose de uouvtau: d'ailleurs les

tommunications etant au iiiuins entravees, on ne sait jamais au juste,

quand un vojageur ou une lettre anivera. Vous me pardonnerez donc,

si Toos troavex quelques redites dans celle- ci; je Tondrais Tons tenir

tonjoars an conrant de notre Situation politiqne et militaire, afin qne tous

en fassiez tel osage poar la bonne caase, qae voas jagerez convenable.
*

Vous serez peut-^tre etonnc de me voir dater encore d'ici, ^ant
arriv«^ a la suite du Prince Koyal de Suöde il-y-a prös de trois seraaines,

Les causes de cette inaction desolante mais forcöe poar le moment sont

cependant faciles a expHquer.

Le Prince Royal, pour accomplir stricteraet sa promesse, est venu

ä Pepoque marqu^e, quoiqu'il iüt bien Anforme d*avance, que les coi'ps

(35 27 10— Süsses et — Prussiens ontre —
in m n

hommes de la legion allemande qui de?ait 6tre mise i la solde d* Angle-

teire), non seulement ne se tronvaient pas sur les lieuz, mais qa*ü n*y

1) Vgl. daso Quistorp t, 6.
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av.iit poiiit d' ai rangemens faits pour les fournir de si tot. J' aime ä

croir, qu'on u eu sinc^rement la volonte de remplir aes engagemena

Mais le Tut est, qae veiB la fin de Thyrer la Bnasie a relaoh^ sei ptre-

paratifs, qa'elle s^est endormie daas nne trompense stenrit^. On A^apas
oulu croire, qae Napoleon, avec ses ressources incalculables, serait en
etat de creer si promptemeat nne armee formiduV)le. I'n colonel rosse,

FranijaiH -le nai^sance, m'a assur^, que le Cte. de Wittgenstein se moquait

<ies reuseignemens, qu' il e?saya de lui donner a cet egard. Lea enormes

distances dans 1' Empire de Russie (qui ont ete d' une grande utilite pour

sa defense, mais qui sont une cause d' atluiblissement dans toute guerre

an dehors) ont fait le raste.

Depnis quelqae joors Benlement le Boi de Prasse a annone^ qa*il

allait mettre le COrps du gem-ral Bülow BOUS les ordres du Prince Boyal.

Lee generaux insses Wallmoden et Woron/of ont ecrit ausai. que leurs

Instructions portaient la meme chose. Mais le Prince Royal veut s'assurer,

que cela soit entendu de la maniere la plus formelle. En effet, un ofTi-

cier peut encore raoins qu'aucun autre servir deiix maitres ä la fuis;

point de succ^s militaire sans Tunite la plus stricte. Prince Royal a

done eiige, que si le Boi Tonlait dans la snite donaer une antra deeti-

nation an eorps de Bülow, U en föt averti dii jonrs d'avaace, et que
pendant ce temps le general continuat d'agir sous ses ordres.

Ceci est quelque chose. Cependont c*est encore bien audessous de

promesses, et Inen audessous des forces si la t^te desquelles un capi-

taine tel (jue le Prince Royal doit elre place pour deployer avec avantage

son experieuce et son talent militaire. Je ne vois pas trop, d' oü viendra

de si töt le reste du corps auxiliaire des Russes, a moins qu'ilä ne soyent

emharqnis snr la Baltiqne. Comme les Alliös se sont Ijättos jusqu'id

gloriensement mais avec une grande införiorit^ en nombra, il est pre-

sumer qae la grande armöe absorbera pour le moment tons les ranforts,

qui peuvent arriver.

Le Prince Royal s'est donc vu reduit d' abord ä ses seules forces

Suedoises: troupes süperbes en effet, mais qu'il ne doit pas aventurer

legeremeut, parce qu' elles doivent en tout cas foimer le noyau de son

armee. Encora n*etaient elles pas toutes rassemblees. Voos savez ce qae

e*e8t que le transport maritime d*nne forae considtesUe^ snitont däna

nne mer dn Nord. Les d^barqnemens ont oontinni depnis notra aniv^
et ce n*e8t que dans cette qniazaine qne Parmte Sn^ise forte de 3000

0

•est an moment de se trouyer ensemble.

Placez vous a present en idee sur cetle pointe septentrionale de

TAUemagne, tirez iin demi-circle uutour depuis ilambourg jusqu'ä Stettin:

Sur toute cette ligne il n'y a presque pas un seul port, vers lequel on

n*eüt pas d^irö qne le Prince Boyal enToyAt des seconn; 8*ü etit prtt^

Poreille k tontes ees demandes, dans nn instant il anrait vn ses foroea

^parpill^ dans ses direetions diTergentes, et il n* annit plos ött le maltra

de suivra un plan de campagne. Stettin n'etait que bloque, Berlin sem-
blait menace, et on y ^tait doublement allarmö ayant cette forteresse sur

les derrieres. D'un autre töte Hambourg etait dejä aux abois, car l'Elbe

est sa veritable defense et les lies etaieut prises. Pour soutenir efticace-

ment Hambourg ei lever le si^ge, ii iaüait non seulement y jeter uue
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forte garni.soD, mais mettre le Cte. tic Wallmoden en etat par un renfort

d' intanteiif de repasser l'Klbe en foice, et <le chasser Tennen i de la

rive gaucbe, üe plus on ne pouvait pa^i «e tier aux Danuis, comnie le fuit

Ta prouve: il fallait donc garnir toute la ligne depuU üambourg jusqu'ü^

Lübeck poar tenir en tebec les troupes rassembltes dans le Hoteiein.

Oette Operation aarait exigä nne grande partie des forces SoMoUes. En
möme temps Farmde alli^ etait en pleine retiaite vers la Sil^ie : on devait

cndndre de voir les forteresscs de TOder successivement d^bloqa^ par
un Corps detache de la gauche de Napoleon, lequel aurait pa ensaite pren-

dre la Pomeranie suedoise. dtgarnie de troupes, ä revers. Le l'rince

Royal a donc -^uivi les regles de la prudence en tenant iioiir Ic niunient

ses troupes concentrees et en fortifiant Stralsund pour s' assurer ä tout

basard un point d' appui. Auisitöt qu* il se sera znis en etat d' agir, neos

pooTOns 6tre sürs, que cela se fera d*nne maniftre energique et bien

combin^.
Yoilä ponr la partie militaire: pour ce qui est des rapports

politiques, vons n'ignorez pas le m^contentement, que le traite de Breslaa

du 19. mars a cause aux cours d'Angleterre et de Suede. Celle- ci y est

passee entierement sous silence; on fait uno place ä T Anijleterre comme
par grace, niais un semble vouloir la borner ä la simple possession du Ha-

novre san.> intlut-nce ultcrieure. Dans le Conseil central et dicta-

torial la Kussie et la Prusse düivent avoir uue voix cbacune, 1' Angle-

terre nne tioisieme, tons les antres prinees de PAllemagne oollectiremenl

nne senle. II n^est pas dit, comment la majorite serait d^d^, si lea

denz demiftres Toiz se tronvaient en Opposition avec les premi^res. La
Sa^de est mise dans la cobue de la voix collective. Cependant la part

qu'elle prend aux affaires d'Allemagne est la plus di\-,interessee, eile ne

peut ni ne veut penser ä y faire des acquisitions. La Kussie defend en

Allemagne ses possessiuns l'olonai-^es, la Pru-jse veut conqut'i ir ses ancieus

etats et peut-ötre de nouvelb-s jirovinces. Le regime Pnissien est-il assez

aime en Alleniague, pour qu'il ne tuille piUs rassurer les peuples qu'on

appelle h combattre poar leur libeite, sor la crainle d*6tre assnjetis A
oe regime? La Prasse, ä laqnelle la chnte de TEmpire est devenne si

foneete, n*anirait*elle pas qnelque motif de oonvaincre T Allemagne, qn^elle

veut enfin y Olre une puissance vraiment coustitutionelle? Tout le monde
sait que les indemnites aprte la paix de Luneville ont ete iniiniment favo-

rables ä la l'russe, et personne ne les lui contestera. Voilü donc bien de

quoi la coutenter. Je ne ])arle pas ici de 1' esprit de la nation qui est

excellent. je ne parle que «le> vul'-- <1u roiaistt-re. dont les clauses secrfetes

du traite de Breslau donneraient sans doute la ele. Je soubaite de tout

mon eöeur, que T esprit public Timporte et qae le patriotisme pmssien

se tmnsforme en nn patriotisme plus lib^ralement germaniqne.

Da reste je me relere & ma lettre pr^dente, oü je yoas ai fait part

de Ines reflexions avec celles du Gomte de Münster. Toutes ces mesnres
dictatoriaies d' adniinistrations provisoires, de s^uestrations de reyenus

- — adopt^es indistinctement et non pas contre les seuls refractoires — nie

i^emblent ^tre Toeuvre de Mr. de Stein, dont le taructt ie passioun«' brouillo

souvent les idtes et lui fait oublier les r«'gles de la prudence aussi bien

que Celles de l'equite. Sa presence a ete fort utile en Eussie pour ex-
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horter k la pors^T^rance; eile pent Tötre encore, paroe qa*il y en Bnasie

un parU nombreux, qui se prononce contre la conünoation de la gaem.
Mais je souhaite fort, on qu'il ait change d'avis, en voyant la facheuse

impression que son plan a produite, ou que son iafluence seit ecartee des

affaires d" Al!ema.?iie. Mr. de Stein juge mal le caraclere des AUemands,
qui out en aversiun tous les changemens subits, tout€ä ies mesures vio-

lentes et rörolntioimaires. II Ies veut et poor noas mener ä quel bnt?
Je Tois bien, ce que le trait^ de Breslaa Ate aus prtncei, ce qa*il ex ige

des peuples; je ne vois pas, quel avenir U garantit & la nation.

Le Prince Boyal de Su<^de a sur 1' Allemagne les id^es les plus libe-

rales et y oie dire les plus salutaires. Etre le protecteur de la liberte

germani<iue lui semlile la idus belle gloire: il tient avant toute autre chose

ä cet bcritage de 1' imraortel (tustave Adolphe. 11 pensequ'on ne saurait

asäez bautement prociamer le retablissement de 1' ancien etat, s' eutera

aatant qne le pennettront les bonleTerMineiis passte, les cbeonstanoes

actoelles et r^uilibre de l'Europe cbang^. n pause qa*il fant proo6der

autaiit qne possible par des fonnea constitatumelles et qu" il faudratt

m^rne revötir les actes de rigaeor, s*ü est nöcessaire d'en Tenir d'im
appareil de legalite.

Sans doute T Allemagne doit etre constituee plus forlunement pour

se detendre au debora : mais eile ne peut recevoir une Constitution stable

qu'4 la saite de 1& paix generale; juiique la tont ne saurait etre que

proTisoire. »L*aatorit^ imperiale«, m*a dit hier le Prince Boyal, »peut

seole donner de Tiuiit^ au Corps dermanique; je crois mdme qn'elle dev-

rait ötre plus etendue qu'elle n*a öt6 dans les deniiers temps. Paisqae

r Empereur Franpois n*a portä qae par nne saite de violences et

d'infractions aux lois de 1' Empire ä resigner sa dignit^ electivc en Alle-

magne, je le consi'iöre des a present comme Empereur germanique, et je

me propose d'agir en consi-ijuence, jusqu'a ce ijue T Antriebe ait positi-

ement declare, qu*elle ne veut pas reprendre les r«^nes de son ancienne

Autoritö dans T Empire. Si T Empereur d'Autricbe jugeait ä propos de

d^l^er 4 Tan des Archidues ses frtoes, nomm^ment 4 rArehtdoe Charles,

ses pouvoirs, j*aiirais pour ce prince tonte esp^ce de deförence, qui lui

serait due en sa qualit^ de Lieutenant imperial*. Le Prince Boyal a

parle dan.s le m^-rae sens aux depulö^ Hambourgeois ; il leur a dit, que
rautorit*' imperiale, reprise pa la maison d* Antriebe, serait le plus ferme

appui de leur independance luture,

Si en e£fet le monarque Autricbien, ü qui TAUemagne a en taut

d'obligations, qui a fait pour eile tant de sacrifices avant ess demitoes

aept ann^ d^sastreoses, ponvait «tre engagö 4 ressaisir son antorit6 dans

ce moment, oii la partie <:aine du Corps Germaniqne est sans dunte prftte

a la reconnaltre d'apn's l'exemple de la Sui>de et de TAngleteiTe: cela

vaudrait mieux p(«ur dissoudre efflcacement la Confr leratiou Rbenane. que

toutes les Coritederations partielles que Ton pnurrait former. Ce nom
imposant d' Empereur d' Allemagne, soutenu par la puissauce Autrichienne,

ferait ta're les prötentions particulieres et donnerait une direction simple^

et süre an patiiotisme national qui se rereille partout. Je tous ai torit'

une lettre d^Ul^ encore de Stockholm, sur la relatiou entre la Sn6de

«t le Danemare; je puis d*autaut plus me dispeuser de levenir 4 ce siyet,
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que je pense qae le Comte de Keipperg aura fait Ik deasus un rapport

trte satUfaisant ik sa oonr. J'ajontera seulement cecu Le coup perfide

de 8*einparer d* Hambonig an nom de Napoltoi a donaaqaö la politiqne

da goaYeraement Danois. Depuis vingk ans il 8*etait retranche dnns le

principe de la neutralite Encore dans ces derniers lemps ü avait declare:

je demande la paix avec l'Angleterre, du reste je veux rester neiitro; si

Ton me garantit mes anciens etata, je pourrais peut-etre mßine etre en-

gage ä fournir un contingent aux allies. Voila cepeudant que le Dane*

marc s'est mis le premier en hostilite oaverte contre la Bassie et contre

tona lea Allite; il 8*eat charg^ da r6le le plos odieox en opprimant la

liberU des villes aoatetiqaeB, 4 la qaelle toate rEorope aMnÜresse. Lee

eommandans Danois, qui ont paru vouloir prot^ger Hambcmiig peadaiit qael-

qoes jours, ont ete baut«ment desavoues par le gouvernement.

La dt'livrance prematuree d' Hambourg, dont nous nous rejouissions

dans le temps, a ete d'abord un pur basard, ensuite uu veritable raalheur.

Le commandant fran^ais de üambourg a evacue la ville gratuitement

:

8*il füt reste, le gen^ral Morand se serait reiini 4 lai et il aurait falla

nn Corps consid^ble poar les en d^loger. Bien de plas foneske qns d*in-

Titer trop töt par des esp^rtnces trompenses les habitans d*nn pays op*

prim« d secouer d*ane main encore debile le joog ^tranger.

Cela deconrage ponr Tavenir, provoque des vengeances et fait pren-

dre k Tennemi des mesures de precaution qui affenuissent sa domination.

Le Prince Koval a douc bien raison, s'il ne «lonne pas dans le genre de

cea excun>ionä, s' il ne veut avancer que lurdqu' il sera sür de puuToir se

maintenir dans les proriDces ooeapies et d*avotr le temps d* exploiter Isars

ressouroes d*ane maaidre solide poor la caase eommnne. A r^poqoe mdme,
eil Vooeapation d* Hambourg remplissait toat le monde d* espörsnces exa-

gerees, il ecrivit aa ininistre d*6tat Hannovrien, Mr. de Decken, par Mr.

de Wangenbeim, qui « tait venu h Steckbolm de sa part, qu'il fallait

bien se garder <]' agiter le Hanovre, que le temps du soulövement n' etait

pas encore venu.

J'ai termiue ma deroi^re lettre par des bymnes de joje, parce qu'on

nous avait annonod comme sftre et prochatne la Cooperation de rAutriche.

Hais heia«! la confirmation officielle de cette noavelle n*est pas enoore

arrivee. Jusqu'ü quand tardera cette declaration, cette accession ä la

grande alliance, dont depend aiyonzd'hui le sort de rSorope? Elle me
parait cependant infuilliblo; car comment laisaer ^bapper un momenti
qui une fois perdu ne reviendrdit jamais ?
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Zwei weitere Passauer Fälscliungen. Seit DQmuiler in seioeii»

.Piligriin Ton Passau* die Entstehungszeit der Passau-Loicber Fäl-

schaugen feststellte und Uhlirz den im Dienst Piligrims arbeitenden

Fälscher, einen Beamten der Kanzlei Ottos I nnd II. (WC), der auch

eine Anzahl echter Urkunden für Passau schrieb, entlarvte >}, haben

diese Ergebnisse in den wissensohaftliehen Kreisen trotz mancherlei

AofechtuDgeu und tendenziöser Betinngsversuche*) als durcbaos ge*

sichert gegolten. Und sie sind anch für die Zaknnft durehans ge-

sichert Zn diesen FälschoDgen zählen aus karolingischer Zeit das

Diplom Karls des Grossen vou 7S1) März für Kremsmünster^), die

längere Fassun;,' der Besitzbestätiguu^ Ludwigs des Frommen vou 82o-

Juni 28^) und das vielbesprochene l'rivileu; Arnolfs von 898 Sept. 9'').

Sie sind noch in den Urschriften erhalleu ; sie gestatten daher den

bestimmten Nacluvcis, dass sie von jenem Heaniteu der ottonischeu

Kanzlei, der unter dein Pseudonym WC geht, geschrieben sind, wie der

stilistische Vergleich der anderen von ihm diktirten echten Urkunden

den weiteren Nachweis, dass sie von ihm auch verfasst sind.

In weniger günstiger Lage sind wir zwei Urkunden Ludwigs IV.

(des Kindes) gegenüber, da sie nur mehr in Abschriften in den Passaner

') Mittbeilungen den liihtitut« f. ÖJ>t. GF. 3, 177 vgl. Öickel ni Kaiseruik.

in Abbild. Text 199.

*) Vgl. darOber DQminter, über die Entutebong der Loreber F&lsdraageo

in Sitzungsberiebten der Berliner Akademie 47 (1896), 768.

*^ Regelten der Karolinger 299 (290), jetzt aacb gedr. M. 6. DD. KaroL

1, 349.

*) Rejr 77? 753). Seither hat ^trnadt auch die bisher tür prht gehaltene

kürzere Fnfisuug zu den Fälschungen gestellt, Arcbival. Zeitachv. N. F. 8, 77;

y, 280.

») Reg. 19»2 (1891).
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Chmtolaren Torliegen. Die BeweisftUurang kann' haßt nicht mehr'idei^

Schreiber, welcher dieselben anfertigte, iestiteUen, «e kann ni^ nor

auf die inneren Merkmale, f&r die PersonenÜMig^ auf das Diktat stotzen.

Die eine ist die Urkunde Ladirigs lY^ datirt aas Begensburg 901

Januar 19, welche die zum Schutz gegen die üugarneinföUe au der

Lus erbaute Stadt dem Kloster St. Floriau seheukt*), die andere,

datirt uns St. Floriau 907 Juni 17, welche den Ort Utting au l'assau

vergabt^). Die erste ürkuude war bis in die neueste Zeit unbean-

stüudet; ich selbst habe sie mit Rücksicht auf das Diplom Ottos II.

von 977 Okt. 5, die Vergabuug der Eusburg an Lorch-Passau in

der ersten Auflage meiner Regesteu in meiner diplomatischen Gut-

mütigkeit als ,durchaus nnverdächtig'' bezeichnet und erst vor 4 Jahren

hat Strnadt sie als ,yeranechtet* zn erweisen versucht^), ohne aber,

wie ich ghiube, gerade in einem der entscheidendsten Punkte den Be-

weis zur Eridenz an fQhren. Eine minder gflnstige Meinung war Ton

jeher der zweiten dieser Urkunden beschieden. Schon Dümmler hatte

sie wiederholt') als unecht oder mindestens interpolirt erklärt, weniger

bestimmt hatte sich ühlirz geäassert*), aber zugleich gegen einen

wissenschaftlich ganz harmlosen Bettungsrersuch Braunmflllers') Stel-

Inng genommen. Ich selbst — es war ja die Zeit des diplomatischen

Konservativismus nach Ficker, in der mau an <ler Echtheit einer Ur-

kunde möglichst lauge festzuhalten versuchte — kam damals zu dem

Schluss. dass ,die Gründe der Echtheit mir durchaus überwiegend zu

sein scheinen". Sepp**) schloss sieh diesem Urteil an und kennzeich-

nete im Abdruck der Urkunde die ,arg interpolirten* Stellen. Strnadt

erwähnt dieselbe nur nebenbei^) mit dem Vermerk, dass ihre Echtheit

^höchst bedenklich * sei.

Diese Sachlage forderte zu erneuter Untersuchung auf. Ihr Er-

gebnis bietet insofern allgemeineres Interesse, als es eine Ergänzung

>) Reg. 1904 (1942), überliefert im ftltettea FaMsuer Chartolar des 12. Jahrh.

(Cod. antiqaiMimos) f. B', aot diesem ttammen die Alndiriftea im sweiten Char*

tnlar warn dem Anfang des 13. Jahrh. f. 40* und im Cod. Lomtorf. (aus der Mitte

des 13. Jahrh.) f. 82, zweifelsohne andi jene in einem Chirtalar des 13^ Jahrh.

im Stiflsarthiv zu 8t. Florinn.

*) Heg. 2044 (1988), nur Uberliefert im Cod. LonstorfL f. 67'.

,

») M. G. DD. 2, 189 Nr. 167.

*) Archiviil. Zeitschr. N. F. 8, 8,i, 101.

De Arnulfo 188, Archiv f. Ö8t Qesch. 10, 77, l'iligrim TOn Pa«Ban65, 181,

Oitftftiili. Reich (1. Aofl.) 2, 544 N. 8.

«) MittheiL des Instituts 3, 222.

Histor. Jahrbuch 1, 287.

«) Älteste (Je8cb. von Alt(3ttin<r (als Manuskript gedrudtt 1901) 21, 41.

•J Archival. Zeitschr. N. F. 8, 74 N. 163.

MltlhsaaBisB ZZIT. 28
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in dem liefert^ was bisher Aber die Passaaer güschangen feststand.

Es wie idi mdiie, aaeh aar Genüg» gesichert.

Die beiden Urkunden von 901 nnd 907 stehen «nandar nieht

nur inhaltlieh nahe, sie seigen anoh in der Art und Weise der Be>

gründnog der tmmeiliin bedeatenden Schenknngen sowie in der stili*

stisehen Fassnng nnTerkennbare Terwandtsehaft:

901 (Reg. 1994):

qualiter vir vit^ venerabilia no-

tnine Rihbarius Pataviensis scilicet

presul . . . regalitotia nostr^ eminen-

tiam merore oonftetns episcopii sui

damnnm lamentando inter-

pellaylt» eo qood seviente prob

dolor paganorum inpugnatione

qu^dam pars diocesis suq , . ex

inproviso devastata est, deprecans

ut . . . largiendo firmaremus.
At nos divino conpancti amore
beatiqni FUnriani confiai interoessione

. . gratanter satisfaeientes neenon .

.

libenti animo annnentes de-

crdTiiniis ito fieri . .

Die ÜbereinstimmuDg ist umso beseiehneoder, als diese Ana-

dmcbsweise dem Urkimdenstil au Beginn des 10. Jabrfannderta toU-

kommen fremd ist. Einen Bele«? dafür bietet die Urkunde Ludwigs IV.

von 9y)i\ Nov. 30 für Freising, die zum Wiederaufbau der abgebrauuten

Kirche den Hof Föhriug sclieukt und mit der Passauer Urkunde von

<)(tl aiicli dadurch in nähere Beziehuug tritt, dass sie diesell)C Areuga

trägt Tiul der uüchterue Urkundeustil pflegt überliaupt nicht solche

bewegliche Jammerklageu zu bringen, wie die Urkuuden von 901 und

907, sie verraten dadurch selbst ihre Absicht, ihre Mache. Auch sonst

zeigen sich Ähnlichkeiten der Diktion, welche den gleichen Verfasser

bekunden: regalitutis uostre emineutiani gegen i'iber celsitudinem nostre

potestatuH die Verbindung des Zeitwortes mit dem Particip nnd Qe-

907 (Reg. 2044):

qualiter.. . luctuosa voeife-
ratione celsitudinem nostre pote-

statis adierunt flagitantes, at Pur-
chaido fideli episcopo n<Mtio^ cnins

episoopatnm paganornm ferocitate

maxima ex parte devastatnm
agnovimus . . ooncedendo affirma*
rem US. Nos Tero ob amorem
domini nostri Jesu Christi et sancti

Stephani prothomartiris domini pe-

titionibua eorum libenti auimo
aasensnm prebnimns et oonces-

simns . .

') Reg. 2015 (19f;i) Original. Die betreffende Stelle lautet hier: qnODiam
Wuldo reverenduH Hanctae FrigiBingen^is ecc]ft*iao praesul nostram adiit maa-
euetiulincm dainnum conibustioni.s. (]Uod ccch'siae suae pro dolor culpis exigen-

tibuH novitcr iuridt'iat, »unqtiirtndo obnixe fcuppliciiiiH, ut aliquod coiipolationit

Bupplementuui ad reclamationem tuudem etclesiue bibi hirgirccDur. At nos gia«

tuita benignitate qoaerimoniae illiu« prlo Christi] h<»i<»re et «anetae genitricia

Kiae iemper Tirginia Marias veneratione compatientea et . . pie aunuentet . . in

proprium delegaviiaus. Eine gans Ihnliche Areoga wie in Reg. 2015 (1901) auch
in Reg. 2017, 2027 (196d, 1978).
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randiam: lamentaudo interpellavit . . deprecans gegenüber adierunt

flagitaotes, largiendo firniareraus gegenüber concedendo affirmaremus.

Die letztere stilistische Eigentümlichkeit hat bereits ühlirz an den

Erzeugnissen des Handlangers Piligrims, des WC, beobachtei^). So

begegnet in der Fälschung auf den NauMn Karls des Ofooen die

Wendung: adiit celsitudinem nostram rogando^ unter den von WC
erfassten Urkunden Ottos II. in der einen*): serenitatis nostrae mag-
trifififintSam adiit intimando, in einer aaderon*): intinumt nobis . .

rogando et onuumodis flagitando^ od«r in d^ FSlscliimg auf den

Namen AmoUs: iure perenni tenenda tndidenint» in einer Oikonde

Ottos IL*): perpeloaliter tenendom tradidimoi.

Beweiskräftiger als dieser Wortgebrandi nnd dieses WortgefÜge

sind andere SteUeo, Bei mehrfacher Oegelegenheit tischt WC als

Beweggrund angeblicher und wirklicher Verleihungen die argeu ,Yer*>

wQstuugen* der Passaaer Kirche aui^ die Schidigung, welche sie da-

durch erlitten. So in der Fälschung auf den Namen Ludwigs des

Frommei) : dei iussu super devastationem et inopiatu Pataviensis

episcopatus misericordia niotu^, in jcuer Arnulfs: post excidiura et

raiserabilem barbaricaui devastationem eiusdera pracacript^ Lauria-

censis ecclesiae. dann in Urkunden Uttos II.: interfectione tarniliae

ac devastatioue uou parvara episcopii sui perpessus est iacturaiu^)

oder: barrochiam exorta regni perturbatioue incursn hostili invasam

et non solum ab inimicis oranino devastatam •'), in einer Urkunde

Ottos III, von 985 Sept. 30, für die, wie es heisst, „die einst von WC
für Passau gelieferten Diplome benutzt wurden", die aber doch noch

dessen eigenes Diktat sein dürfte^}: qualiter Piligrimus . . episcopatus

soi pertinentiam in orientali plsga barbarorum limiti adiacentis creber-

Hma eomm devastatione infestari nostrae conquestas est pietati.

Diesem Leitmotiv entspridit auch wie in der Urkunde von 901 die

jämmerliche Klage und ihr reichlicher Erfolg: qnapropter lamenta-
bili miseratione percnlsi snper infortonio et iactua depredationis rerum

«) Mittheihingen des Instituts 3, 210.

) M. G. DD. 2. 1,^5 Xr, m (UHirinal) vgl. ib. 125 Kr. III«": obtulit . .

obsecrans pietati» nostrae munificentiam.

') Ib. 154 Nr. 137. nur abst hriltlirh in den Fa«8auer Cbartularen über-

liefert. Auch in Nr. 138 : ouinimudie imploruvit.

«) IV. 189 Kr. ler.

*) Ib. 153 Nr. 136^ vgl. ib. 155 Nr. 188: ob rettaurationem destruetae

ecdcsiae.

•) Ib. 189 Nr. 167 In Nr. 167«» (Original, von WC geschriebeB) : loci» . .

aliorum iDiroironiro domnosa intectatione miMrabiiiter desolatis.

1) Ib. 420 2sr. 21.

28*
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ecclesiasticarum episcopii'); quemlosa reclamaüone adiit . . cuius itaque

miseraudis muti querelis^) oder nur: eins iiou solum luoti querelis^)»

ein audennal: miaerabili lameutatioue adiecit.

Noch eiu anderer Ausdruck ist WC geläufig. Wie wieder in der

Urkunde von 901 heisbt es in der Fiüsciiung auf den Namen Arnolfs:

Nos autem .. divino aniore corapuncti, fast mit gleichem Wort-

laut in einer Urkunde Ottos TT. : uude d.ivino amore succensi*) mit

<}em in den beiden Ludwigurkundeu siuugleicheii J^acbaata: aurem

pietatis oostr^ libenti animo aocomodantea.

Reichen diese Belege hin, um den Beweis zu erbriogen, dass der

Fälscher WC auch au der Herstellung dar beiden Ludwigurkunden io

der nns vorliegenden Form tätig war, so wird dieser Beweis doch

erst rechtskräftig, wenn auch der Inhalt keinen Anspruch auf Glaub-

würdigkeit erheben kann.

Auf den schwenten Yerdachtsgrund, die Übereinstimmung des

Berichtes der Urkunde von 901 mit der Erzählung der Fnldaer Annalen

über den Ungarneinfall Ton '900 und die Erbauung der Ensburg, hat

bereits Stmadt hingewiesen*). Ich gebe hier nochmal beide Texte:

Ann. Fnld.'"')

Quod pro dolor primum malum
et cunctis retro trnnsactis diebus

iuvisum d a m u u ui liaiowarici regni

contuUt. Igitur ez improTiso
cum manu valida et maximo ezerdtu

ultra Anesum tluvium regnum Bai-

owaricum oatiliter invasernnt, ita ut

per quintTTiBginta miliarin in hjngum

et in truversum ign«- et gladio cuncta

caedendo et devar^tando in una

die proätraveriut . . . Tandem laeti

poat tantam Tietoriam ad sodos . .

regressi sunt et citissime in id ipsum

tempns pro tuitione illorum regni

validissimamurbem in littore Anesi
flnminis mnro obposueront

Urk. von 901.

. . »'piseopii sui dam n um laraen-

tando interpellavit, eü quod seviente

prob dolor') paganurum lupugua-

tione qu^dam pars diooesis sn^ . .

ez inproviso devastata est»

deprecans, ut ciritatem illam, quam
fldelesBostri regni pro tuitione
patri^ unanimiter contra eornndHm
christiani nominis persecutorum in-

sidias noviter in ripu Anesi flu-
miuis . . coQstraxerunt . . .

•) Ib. 189 Nr. 167».

t) Ib. Nr. 167».

•) Ib. 163 Nr. 186».

*) Ib. 155 Nr. 188 vgl. 190 Nr. 167»: detiderio remosentioiiüi yitf ftern^

soccensi.

Archival. Z<Mtschr. N. F. 8, 102.

") ed. Kurze (Scliulaiis^% der M. (j.) 134.

Der Ausruf »pro dolor* übrigens auch in der Urkunde für Freising vgU
8. 426 Anm. 1.
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Nicht nur die sachliehe Übereiostitnmimg, auch die wörtlichen

Anklänge, die keine snfftUigen sein können, denen wohl auch «ciTitas*

als gleiehbedentend mit «nrbs*, ans dem weiteren Teit der ürkonde

ielleicht auch .cum omni apparatn munitioni»" und allerdings unter

anderer Bezugnahme »in aqnilonali parte Danubii* gegenüber „iu ap-

paratu belli* und «de aqnilonali parte DannTÜ fluminis* desselben Be-

richtes beizuzähleu sind, erhärten die BeuützuDg der Fnldaer Annalen,

Bekanntlich ist deren letzter Teil 882—901*) in Baieru entstunden,

Kurze scheidet aus ihnen der ältesten aus Niederaltaich stammenden

Handschrift zu Ehren die Jahre 897—901 sogar als Contiiinatioiies

Altahenses aus. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass man in der

zweiten Hälfte des 10. Jahrh. auch in Passau dieses heimische Ge-

schichtswerk kannte, wenn auch nicht schon zur Zeit der angeblichen

Ausstellung der Urkunde, am 19. Jau. 901, an dem jener Bericht

vielleicht noch gar nicht niedergeschrieben war.

Geradezu entscheidend fttr die innere UnglaubwOrdigkeit scheint

es mir aber su seio, dass die Beichsregierong die soeben zum j^hutz

der immer mehr gef&hrdeten Grenze erbaute »Stadt* an ein nahes

Slösterlein — 8i Florian wird noch in der Urkunde Ottos IL 976

Juli 22^) nur «cella* genannt — mit ihrer Sehntzwehr (cum omni

apparatn muuitionis sen utilitatis) yerscbenkte. Damit wäre, abgesehen

davon, das.> die Verschen kuuu; einer ganzen .Stadt" oder auch nur

Grenzveste für diese Zeit als Unding gelten müsste, der Verteidi<^ungs-

zweck illusorisch gemacht worden. Eine Erklärung der Fälschung ist

in späteren Verhältnissen 7u sucheu. Otto 11. schenkt 977 Okt. b an

Passau wieder in Anbetracht der Verwüstungen, welche das Bistum

erlitten, das »Gut" Ensburg (praedium Anesapurch), wie es sein Oheim

Heinrich Ton Bischof Adalbert (94(>—970) eingetauscht hattet). In

einer erweiterten und nur in den Passauer Chartularen überlieferten

Fassang der Urkunde, die ebenfalb die charakteristischen Merkmale

des Diktats von WC tragt und ,als ein von WC vorbereitetes, aber

Tou dem Kaiser nicht genehmigtes und Ton der Kanzlei nicht voll-

zogenes Diplom* erklart wird, in der ich aber nur eine Yerunechtung

des echten Diploms sehen zu dQrfen glanbe, wird das «Gut* Ensburg

als ,ez massa sanct^ Lauriacensis ecdesi^ patrimonü* stammend be-

*) in H. 6* 88. 1, 395 als Fan qninia, in der flbrigens keineswegs mnster-

giltigen Ausgabe Kurzes p. 107 als Continuatio Batttbonensis.

») M. G. DD. 2, 131 Nr. 135 (Original), von WC verfasst und geschrieben.

>) Ib. m Nr. 167 b (Original), ebenfalls von WC verfasst und gescbncben.
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zeichnet»). Es dürfte in Passau ein Rcchtstitel für diesen Besitz ge-

fehlt haben, mau schuf ihn in der Urkuude von 901. Allerdings nur

in indirekter Weise, da die Schenkung St, Florian galt. Aber St. Florian

war ebenso Besitz von Passau. In ähnlicher Weise hat man auch in

Pasaaa die Urkunde Karls des Grossen für KremsmUnster gefälscht^).

Wie dies WC auch sonst liebte, hat er auch hier ftlr sein Mach*

werk eine echte Vorlage benütat^ Ihr ist das Protokoll, der B^inB
des Textes mit den Intervenienten*) und die Korroboration entnommen.

Wohl aneh der mit .Insnper etuun*^) eingeleiiete sweite Teil der

Sehenknng, welcher daa Tom kOniglkhen Hörigen Perahart nOrdlich

der Donaa innegehabte Out beifUgt, dann allerdiDga nicht ohne Inter-

poktion der .Stadt* in die tJhereignangaforinel*). Ebenso wahr-

scheinlich ist es, dass die echte ürkande eine Schenkung an St Florian

war, das ja anch sehoD Ton Amolf reichlich bedacht worden war*),

nicht dass erst WC diesen Namen erfand.

Noch ein Ansdrock Terdient BrwÜmung, die .prefectora termi*

nalis*. Diese Bezeichnung für die Oreuzgrafschaft au und über der

Ens begegnet anderweitig nicht, auch nicht bei den Geschicht-

schreibern'), ebenso wenig iu Diplomen. Dagegen ist der Titel ,ter-

minalis coiues" durch eine Urkunde Arnolfs bezeugt 8).

Eiufaclier liegt die Sache betreffs der Urkunde von i)07. Schon

Dümmler und Strnadt haben darauf hingewiesen, dass Otting noch

nicht in der Bestätigung Ottos II. von 076 Juli 22^), sondern erst in

jener Ottos III. 993 Jan. 27'^) (capellaui quoque Otinga nominatam)

als Besitz Passaas genannt ist. Die .Kapelle* in Otting war 901

noch selbständig, sie unterstand mit ihrer geistlichen Genoasenschaft

einem Abt Purchardi^); dass Otting, wie in der Urkunde von 907

gemeldet wird, dem fiischof Furchard Ton Fassan, sicherlich dem

') ib. Nr. 167 * ; es ist hier auch von einer Rückgabe ^id ip um . . red-

dimiiB) die Rede.

«) Reg. 299 (290), M. 0. DD. Karol. 1, 349.

') Nor wird man das Prädikat »vir vit^ venerubilis* und wahrscheinlich

aach, da ea sonst nirgends sich findet, »stodiosiuimi« fOr Adalbero auf seiiie

Rechnung zu setzen haben.

*) Insuper etiam — üVirigens ein Diplomen geläufiger Ausdrack — auch in

dem »nicht vollzogenen Diplom* Ottoa II. Xr. Ib7*.

*) Ut . . tarn de cintate (|uaiu(|ue ex ipso proprio . . .

•) Reg. 1869 (18181.

f) Dümmler, Die sOdÖstlichea Marken im Avcb. f. Ott. Gesch. 10, 12.

•) Für Heimo Reg. 1799 (1751) Original.

M. G. DD. 2, 151 Nr. 135 Original.

"») IV.. 524 Nr. 112.

>>) Reg. 19d5 i,lQ^).

Digitized by Google



Zwei weiten Pafiaiier niidittiigeii. 431

fraberen Abt, durch königliehe fichenkong wa eigen gegeben worden«

desB ee durch dieeen en Paaean gekommen aei>), dafllr UMi jeder

Beleg, Otting iet Ton 901 bis 993 llberfaanpt vencbolkn. Wieder

ist ee nnr eine onechte ürkonde Amolfr, welche mit der gleichen

Tendenz wie die Urkonde Ton 907 angeblich aehon 898 öitiog als m
Fteian gehörig beaeichnet*).

Aneh für die Anfertiguug der Urkonde von 907 hat WC nach

einer echten Vorlage gearbeitet, nach der Urkunde Arnolfa Ton 890

April 14 für Passau^). Ihr entlehnte er luvokation, Titel uud Siguum-

zeile — beide selbstverstüiidlich mit AnileruuL!; des Namens — die

Publikationsformel, ihr entnahm er wortwörtlich den Schlnss des Textes,

den Beurkundungybefehl mit der Korroboration samt tiuem eigen-

artigen Einschub*). Die Entlehnung auch der Protokollteile wird da-

durch ausser Zweifel gesteilt, dass in der Siguumzeile uud sogar in

der Datirung das Prädikat «invictissimi regis" übernommen wnd;

selbst der Kanzleistil beging nicht die Geschmacklosigkeit Ludwig

dem Kind den zuerst von Karlmann und Ludwig IIL, häufig uud

wenigstens mit Recht von Amolf gebrauchten Titel «iuvictissimus rex* au

geben*), er begnügte sieb mit «Serenissimus, püssirnns, gloriosissimus*,

gelegentlich sogar mit dem bescheidenen »gloriosns, pins". Dadurch

dass ,in?ictissimi regis' auch in die Dalirung sich einschmuggelt,

bflsst diese aneh das Vertrauen auf OlinbwQrdigkeifc eio. Ich glaube

daher, dass .actum ad sanctam Floriannm* kaum, jedenfalls nicht mit

auch nnr einiger Sicherheit fOr das Itinerar Terwertet werden kaun,

ist es doch an sich wenig wahrscheinlich, dass man das königliche

Kind auf dem Feldzug gegen die Ungarn mitfUhrte, der 18 Tage nach

dem angeblichen Ausstellungstag der Urkunde (17. Juni), schon am
5. Juli mit einer furchtbaren Niederlage endete. Die Namen der

Rekognition*^) finden sich nicht nur in der Fiilschunt^ von 901 oder

deren Vorlage, sondern auch in zwei anderen Urkunden Ludwigs IV.

ttir Passau ^); in der Urkunde von U(J7 wurde aber der Erzkupiau uud

() (HtiDg wird hier swar nur •locus Otinga* gt aaunt, aber die folgende

Bcstimmuiig : pro . . regimine clericonira • . lomina necnon tecta proeuranda

ssigt, dsss et «Idi aar um die »capella« handeln kftnne.

») Reg. 1939 (18S8).

») Reg. 1843 (1796).

*) Et ut . . diligentiuB obterretur ad dei servitium sanctique protomartihs

Stepbnni, manu propria . .

^) Die einzige Ausnahme ist die nuv in verderbter Abschrift Qberheferte

Urkunde flir Tool Reg. 2038 (1983).

*) In den Chartitlaren Terderbi Engelpero notaiius ad vioem Theotdmari.

') Reg. 2010, 2011 (1056, 1957).
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Erzkauzier noch mit dem Titel „summua cappellanus* (statt ,archi-

cappellauus*) ausgestattet, weicher der deutschen Kaozlei Ludwigs IV.

Tollkommen fremd ist, der ganz vereinzelt erst unter Konrad I. auf-

tritt^) und auch ganz vereinzelt bleibt^').

Der gesamte in die benützte Vorlage eingeschobene Text, der

gesamte sachliche Inhalt ist Eigenbau Ton WC. Ausser den bereits

berührten stilistischen Eigentfimlicbkeiten, die dessen ürhebencbaft

bekunden, diSngen sich noch emige ftlr die angeblxefae Ausstellnng»-

zeit kanzleiwidrige Stilblttten ein, wie: illustres dominationis nostre

comites, conscriptionis roboratione, nostre auctoritatb apidbus, pro •

.

consolatione fandlie utriusque sexus. Auf eine Einschiebung in

die Pertinensformel bat bereits Sepp aufinerksam gemacht^. Das

einzige, was noch die Benfitaung auch einer echten Urkunde Lud-

wigs IV. Toraussetzen liest, sind die Intervenienten Srsbischof Theotmar

von Salzburg, die Grafen Liutpold und Isangrim. Zusammen treten

alle drei neben anderen nur in einem einzigen Diplom von 903 als

Fürsprecher auf'), in den aus Passau überlieferten Urkunden wird

Lsangrim, Graf des Mattiggau.s, zweimal unter Arnolf (898 und 899)

als Intervenient namhaft gemacht''), Liutpold, der sonst nur gelegent-

lich 898 bei Erwähnung seiner Grafschaft, der böhmischen Mark, ge-

nannt wird*'), auch in der Fälschung von 901. Theotniar und Liutpohi

fielen am 5. Juli 907 ,in Oriente*, also wohl östlich der Ens, in der

Ungarnschlacht'). Dies hat, da sie am 17. Juni zweifelsohne bchon

auf der Heerfahrt waren und an diesem Tage bereits nahe der Ens,

also in der Gegend von St Florian, stehen konnten, zumeist dasu bei-

gebogen der Urkunde von 9(»7 einen Rest besserer Meinung zu retten.

Auf Grund dieses Sachbefundes glaube ich nun auch die beiden

Urkunden von 901 und 907 den Fälschungen zuweisen und auch sie

dem Handlanger Pilig^rims, dem sattsam bekannten WC, zusprechen

zu mfisseu.

Wien. R Uflhlbacher.

*) M. G. DD. I, 2 ^i'r. 1 (ausuabm&weise Kekoguition dea Mainzer £r%-

bißchofb), 28 Nr. .SO.

») Unter Heimich 1. ib. 4i, 45 .Nr. ö, 7, unter Otto 1. ib. 505 Nr. 368.

^ Älteste Geiefa. m AltOtting 47 Nr. Si.

*) Fflr FreiBing, Reg. 201» (1961).

•) Reg. 1943 (1802K 196t (1900) lUr Ranshofen. über Isaogrim Dömmler,

Oiifräok. Reich 2. A. 3, 486 K. 5.

«) Reg. 1950 (18 M).

DQmmler, OetfiiLuk. Reich 2. A. 3. 518.
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Beitrage für den liistoriseheii Atlas der Osterr.llpenllDder.

m. Das Binderhole Am 6. Jali 1211 (Meiller Begesten zur Ge-

eehiehte der Salsburger Enbisehöfe S. 200 Nr. 1B4) beorkandet; Exz-

Inscbof Bberbard IT., dass er nach Bat seines Kapitels und seiner Mi-

nisterialen von dem Freien Goteschalk von Haunsberg das Schloss

Huonsperch ,ciim hominibus suis propriis militaribus, sexus videlicet

utrius<iiie, quosciuiuiue habiiit citra locum liiiiderholz dictum" aui

den lodfall des Verkäufers an sich gebracht habe.

Das zweite Mal wird das Riuderholz erwähnt in dem Landbuche

von Österreich und Steier (Mouum. Germauiae bist. Deutsche Chroniken

lllyll. 720): .Der Gotschalch von Hunsperch gab dem herzogen

Llnpolt Lintz uut alles da» aeigen das dar au gebort her ze tal von

dem Rinderhol z".

Die Vergleichnng dieser beiden Kaebrichten zeigt, dass der

Hannsberger das Binderbolz als die Grenzmarke seiner Transaktionen

mit dem Herzoge Liapold VL nnd dem Erzbischofe ron Salzburg

angesehen wissen wollte: abwärts rom Binderholze fiel sein Besitz

an den Bsbenberger, aufwärts von demselben an das Erzstift.

Das veranlasste mich, in der ,Geburt des Landes ob der Ens"

S. 1(11 > Anmerkung 264 das Kiuderholz an die Grenze zwischen den

heutigen Ländern Salzburg und Oherüaterreich zu setzen und die Ver-

mutung Meillers, welcher in seinen Regesten der Hal)enberger Nr. 2r>2

Kote 356 an Bingelholz bei Esternberg im Innviertel dachte, zu ver-

werfen.

Die Durchforschung vieler Urbarien und Akten zum Zwecke des

historischen Atlas der österreichischen Alpenlander setzt mich nunmehr

in die Lage, die Örtlichkeit genau zu bestimmen. Zuerst

wurde ich aufinerksam gemacht bei Durchgehung eines YerzeiebntueB

der Gt&ter des Gerichtes Friedburg ans dem Jahre 1632 im allg. Beichs-

•arehire zu Mfinchen (Gfiter* und Grenzbeschreibungen: Buighausen:

Friedbnrg Band 1), dass dasselbe ein «Bindeiholz Ambt* unter

dem Amtmann Hanns Stadler kannte. Dasselbe bestand aus den Ob-

maiinscfaaften Pdndorf in der Pfarre Föndorf mit weiteren 4 Ürbar-

lenten in der Pfarre Strasswalchen und aus der Obmannschaft Langau

mit dem „Marckht* Fried bürg.

Sonach ging ich auf das ,Saalpuech der Curfrtl. Pfleg: Vnnd Herr-

schalFk Friedburg aufgericht anno 1363" (Post Nr. 60 ürkundeu-

Sanimlung der o.-ö. Finanzdirektion, derzeit im Archive des Liuzer

Museums) zurück. Dasselbe enthält 101 Pergamentblätter, wovon liX)

mit Bleistift paginirt sind; schon der Schriftcharakter zeigt, dass das

^rbar erst dem lö. Jahrhundert angehört, also die Errichtung des Urbars
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nicht in das J. 1363 fällt, wie die Aufschrift auf dem Yorsetzblatte

on einer Hand des 17. Jabrhundertes schlankweg behauptet £»
wurde im Gegenteile erst zwischen den Jahren 1439 (dem Jahre-

des Yerkaa£ss der Herrschaft von Seite der Euchler^schen Erben aik

den Herzog Ton fiayero, der wiederholt erwähnt wird) und 1441 an*

gelegt^ wie folgende nreprfingliche Eintrage dartan: BL 1 ,Item die-

tafem zn henhartt . . . das ist also Tormalla bey den kaehlern.

geweaen*; BL 70 «die haet zu Mundolfing . . Aber die knch*
lerin spricht das Ir die zngehdr und die erbn haben ir

die an ainer gnllt geben darnmb sey Erhart Gzennger aiü
sprnchman gewesen* nnd ein Nachtrag (schwarz) noch ans dem
15. Jahrhnndert sagt: «Yermerckt die hernach geschriben Kewgerewt

gehören in das Ambt Im Rinderholz und die kristof perupeck [her-

zoglicher] Küntmaister zue dienst gelegt hat au Suntag vor sand

Marij^reteu tag Anno ciiui millesimo qua dringen^ Quadrage^"
primo".

Auf Blatt 41 beginnt ^das Ambt Im Rinder Ii olltz*. Zu

demselben gehürteu damals Tantzeurewt, ein Hof zu Kirchheim^

3 Holdeu in Pating (Palding), das ganze Dorf Fenstern, 4 Holden in

Gaysstayg, 3 in Gerhartseckg, 3 in Schachen, 4 in Nesseltal, 11 in

Haberpewnt, 5 in Nyderu Swannt, 3 in Obernswannt, 3 in Prajten

Rewt, s in Waytzenperg, 4 in Wiitzenperg, 5 in Vkzwey, 0 in Viseltal,.

2 in Igelsperg, 4 in OberholUz, l in Wiuttpassing, 5 in Nydern Er»

negkg, 33 in Erib, darunter «item der Ober Chünzl von vnnderrewt.

dint Tom Binderholltz seins tayls 75 phening, Item der Nyder

Chttnzl und Hendl sein brader von vnnderrewt diennt In tayls vom
Rinderholtz 75 phening« Item Chflntzl und Gangl sein bmder Ton

TOglhub dint Toro Binderholltz 20 phening, Item Chüncsel da»

selbs und Michel sein Swager dintt auch 20 phening vom Binder-
holltz;* dann das ganze Dorf Lengau, Newreyt zu Lengan 6« die

Newgereitt zu der heyligen Statt 21 (darunter die Tafeme), der Marckt

Friedburg, () Neugereute, endlich 12 Holdeu zu Aygelsprun.

Die Ortschafteu Erb, Friedbnrg, Heiligenstatt. IgeUberg, Lengau^

Uzwei, Windpassing liegen in der l'tarie Friedburg, die Dörfer Breiten-

reut, Forstern, Gasteig, Geretseck, Haberpoint, Nessltal, Palding,

Schachen, Schwant, Tanzeröd und Uuterreut, sowie Kirchheim in der

Pfarre Pondorf. Die einzelnen Höfe weist die Josetinische Karte von

Schütz aiifj.

Eine Mappe, welche ans Aulass des vom Landgeiiclito Friedburg

auf das Messnerhaus zu Pondorf erhobeneu Auspruehes im J. 1743

von dem Ingenieur Josef Antonj Pernlähuer Terfasst wurde, (im Archive
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des Linzer Hmeonu) Tenwichnet das .kleine BfinnhoU* auf der

linken, das .grosse RünnhoU* auf der rechten Seite der Uber

Ober*MttUieim Ffane Pöndorf von Salsbuig naeh Frankenmarkt fah-

renden Landstnsse, westlich Ton dem Tom Mfllhetmer Bach Ober den

obem und antem Postgattem l&Dgs der Förstern Leiten mm Badel-

berg führenden Landgraben. Das grosse Biuuholz reichte südlich bis

zur sogenannteu .Pluselraühle*.

Isacli den von Seite meines Kollegen, Herrn Landesgericlitsrates Josef

Wieser in Frunkeniuarkt, eingezogenen Erkundigungen befindet sich das

Rinderholz, beim Volke ,Riuuerhol z meistens aber schon , Haid-

feld* genanut, rechts von der Keichsstrasse in der Nähe von Haberpoint

in den Katastralgemeinden Oberschwand Qerichtabezirk Frankenmarkt

Oberösterreich nnd Brunn Gerichtsbezirk Neamarkt Land Salzburg.

Der grOsste Teil ist jetzt urbar gemacht, was noch Waldgrund ist^

gehört sn dem Rinnthalergot za Voglhnb. Naeh Aussage alter Leute

war der Wald einmal eine .Ftoi', welche zum Blumbesuche der um-
liegenden Gemeinden diente; der Einfang des schlechten Grundes ist

schon Tor Jahrhunderten erfolgt Der alte Name ist im Verschwinden

begriffen, die neuere Benennung von der jetzigen Kultur hergeholt

KremsmQnster. Julius Strnadt

Zu Ansbert IL Ansbert und die Continuatio Zwetlen-

sis altera. In seinem ersten Exkurse S. ISr» ff. hat Cliroust darzu-

legen gesucht, daas einige wörtliche Anklänge der Cont. Zwetl. altera»

SS. IX. 543 fc, an entsprechende Stellen Ansberts (Strahover Codex)

dadurch zu erklären seien, dass der Umarbeiter von A. 's Bericht die

Cont. benutze, während vor Chroust Osw. Bediich in der Arbeit ,Dio

Seterreichische Annali»tik bis zum Ausgange des dreizehnten Jahr-

hunderts«, ^iti d. Instituts III, S. 506 ff., das umgekehrte Yerhaltniz

angenommen hatte. Dass wirklich Beziehungen zwischen den beiden

Quellen bestehen, darüber gibt es keinen Zweifel mehr: nehmen wir

mit Chroust an, dass diese Verwandtschaft nur dort besteht, wo beide

Quellen sich darüber äussern, dass die Könige Ton Frankreich und

England ihr Kreuzzugagelübde nicht errullten und auch Herzog Leo-

pold von Osterreich trotz sehnsüchtigen Verlangens von der Teilnahme

absehen musste (Cont. nA3^Q ff.i 544i^ ff. u. A. ff. u. TG^r, ff-)-

Ob. S. 188 f. meint nun, dass eine Benützung A.'s durch die C<»nt.

deshalb zu verwerfen sei, weil der Anhang der ^historia de expedi-

tione*, in der jene Stellen A.'s vorkommen, nicht vor 1190 entstanden
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ist, die Cout. aber schon mit dem Eiurückeu Friedrichs T, in IJul-

gaiieu (Juui 1189) abbricht; dass um diese Zeit die Zwettler Fort-

setzung abgeschlossen worden sei, schliesst Ch. aus dem Schweigen

«derselben Ober die wirklich unternommenen Kreuzfahrten des Herzogs

und jener Könige, wälirend A. im Auschluss an jene Stellen gleieh

der Ausführung der Kreuzfahrten gedenkt. Ja, wenn es nach meinen

AnsfÜhmngen in £A. III. S. 592 f. festotehi, daas der erste Teil des

Anhangs wie sns eioem Gms frühestens erst im J. 1193 entstanden

ist» so wäre die Ansicht Ob.*s nur noch mehr gerechtfertigt

Dagegen lasst sich aber schon im allgemeinen einwenden« daat

«in Autor wie A., der selbst als Augen- und Ohrenseuge Uber eine so

reiche Erfahrung Terftigt und was noch wichtiger ist» sich stilistiseh

gewandt zeigt aus dem so d&rftigen Berichte der Goni einige wenige

Stellen für seine ,historia* entlehnt haben soll. Er hatte ja im Anhang,

wenn er schon so bequem sein wollte, einfach nur jene Hedewendungen

wiederholen brauchen, die er schon S. 17 über jene Könige gebraucht

hatte. Im besonderen kuini man sagen, dass man wohl niclit be-

haupten kann, das Schweigen der Cont. zwinge zur Annahme, dass

der Autor nicht nach dem J. 118i> die Ereignisse dieses Jahres auf-

gezeichnet haben könne. Der Fall ist doch nicht auszuschliessen*),

dass er erst im J. lllHi die Ereignisse des J. 1189 zu demselben J. der

Chronik verzeichnete und dass er, trotzdem er damals, im J. 1190,

schon Ton den Kreuzfahrten jener Fürsten wiisste, davon schwieg, weil

er als Annalist diese erst zum J. 1190 erwähnen wollte, wozu er

freilich aus irgend einem Grund nicht mehr kam. Wenn er S. 544«

& Ton Pressburg aus die deutschen Gesandten nach Byzanz abgehen

Ifisst und hier schon (im Mai 1189) von ihrer späteren Gefangennahme

erzählt, so zeigt dies, dass er frtlhestens erst nach Neujahr 1190 die

Ereignisse des J. 1189 geschrieben haben kann, da aller Wahlschein-

Uchkeit nach erst um diese Zeit die Nachricht von dieser Gtefengen*

nähme durch kaiserliche Briefe in die Heimat gelangt ist; Tgl.

A. 4O5 ff. Auch scheint gerade die Stelle fiber den Herzog in dar

Fassung der Conti) anzudeuten, dass der Autor, als er diese Worte

•) Dass der Anhang von demselben Autor wie die vorausgehende .liistoria*

faerrflbrt, glaube ich in £A. III. S. 590 ft. bewiesen zu haben; auch Kedlick

8. 510 scheint TOn der •einheitlichen Entttehong der birtoria« Qbersengt ge-

wesen sn lein.

*) Auch A. 17,4 klagt über die beiden Kdoige, ohne der späteren Er-

AlloDg ihrer GelQbde zu gedenken, obwohl er, ala er diese Stelle schrieb, om
dieser Erfüllung bereit« Kenntnis haben mnsste; vgl. EA. S. '>~2 al. 2 ff

.

*| «erat etiam illuotria dux Austrie ardentissimo desidei'io, ut in bac mi-
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schrieb, schon von der Kreuzfahrt des Herzogs, also auch jener Könige,

wusste.

Damit wäre nun aber nur soviel bewiesen, dasis neben der Au-
sicht Ch. 's ebenso «(ut auch die Kedlichs bestehen kann, oder vielmehr»

dass der Beweis aus dem Schweigen der L'out. irrelevant ist. Aber

allerdings, der Einwand, daas der Zwettler Fortsetzer nicht dea An-
hang A/s benützt haben könne, besteht noch immer, um die Ab-
hängigkeit der Cont. von A. als unwahrscheinlich hinstellen za können.

Und kann man im Ernste.glauben, dass ein Annalist, wenn er die

Ereignisae des J. 1189 verzeichnen wollte, Material dafür in jenem

Anhang gesucht hatte, der die Zeit nach dem Erenzzoge behandelt»

und nicht TieUnehr in der Partie A.*8, die jden Vorbereitungen des

KreazzQgs und diesem selbst gilt? Erscheint demnach eine Benützung

des dürftigen Berichtes der Coni durch A. als unwahrscheinlich, so

^eint die entgegeng«8etste Annahme unmöglich zu sein.

Aber die Sachlage ändert sich sofort, wenn man annimmt, dass

die betreffenden Stellen A/d, die ja Ton Kreignissen des J. 11B9
handeln, nicht im Anhange standen, sondern dort, wo sie hingehörten,

in das J. 11 8 J. Das könnte aber nach meinen Ausführungen in EA.

IL S. 574 fF. und III. S. 594 al. 1 in keiner :iuderen Form A\
geweseu seiu, als in seinem ersten, den Ereignissen parallel

laufenden Berichte A*".. den ich aus dtr H. P. erschlossen /.u

haben glaube. Welche \ erschiebungeu dann A. bei seiner Umarbei-

tung des A.'' im Sommer 1 190 im Stoffe dieses ersten Berichtes vor-

genommen hat, hatte ich in EA. 8. 576—587 und Nachtrügen b. 591^

Gelfgenheit zu zeigen; vgl. noch ,Zu Ansbert" I. S. 115 ff.

Insbesondere wurde dort gezeigt, wie A. bei der Umarbeitung

mehrmals Nachrichten, die er in seinem ursprünglichen Berichte zu

einem bestimmten Zeitpunkte notirt haben muss, an Stellen verzeich*

net, die mehrere Monate spätere Ereignisse berühren. Folglich ist ea

auch möglich, dass er jene Stellen über die beiden Könige und den

Herzog in dea Anhang Terschoben hat, während A^ sie, wie natür-

lich, am Beginne des Kreuzzuges yermerkt hatte; so könnte dann der

Zwettler Fortsetzer sie Torgefhnden haben, unter der Voraussetzung,

dass er eben A> benutzte. So würde sich auch sein Schweigen

Ober die spftteren Kreuzzüge jener Fürsten erklären, da ja auch A^^

nichts dafon wissen und schreiben konnte. Indessen int darauf, wie

oben bemerkt, nicht sofiel Gewicht zulegen, namentlich wenn, wie

litia iloniini anuii coutia inimicoa crucie Christi cum ceteris principibu»
ferret, cum tarnen recenter inde reversus fuerit*.
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4ies wahrscheinlich ist, der Fortsetzer erst nach der Heimkehr A. '»

in deu Besitz von Ä'' kam; denu wie hätte er das früher können,

wenu der erste Bericht A.'s während dessen Kreuzfahrt entstand, die

Oont. liber die Ereignisse noch bis zum Einrücken Friedrichs I. in

Bulgarien führt V Erwähnt die Cont. ja erst wahrend des Zuges durch

Ungarn des Herzogs Leopold.

Aber einen andern Einwurf könnte man diesen Ausfuhrungen

machen, deu, dass ja A. ad a. 1189 weder der Gastlichkeit des Her-

S0g8 dem Kreazheer gegenüber, noch der Nichtteünahme demselben

Am Krenzzuge gedenkt, folglich könnte auch A.^ dessen nicht gedacht

haben, folglich auch die Cont. A> nicht benütst haben! Mau könnte

•diesen Einwurf noch dadureh verstarken, dass man auf jene Stelle

A/e (15t 7) cnreisiii wo er unter den Forsten, die dem Kaiser bis an
die migarisehe Qrente das Geleite geben nnd nicht sa den mit dem
Kreuz Bezeichneten gehören, den Herzog von Österreich nfnnt (preter

eignatos); mehr hfttte A> auch nicht sagen brauchen, um die Nicht-

teilnähme des Herzogs zu begrflnden.

Indessen habe ich schon in EA. 8. 588 aL 3 betont, dass be-

eottders das Schweigen A.*s von der gastlichen Aufnahme der Pilger

zu Wien bei den notorisch starken Beziehungen dieses Ssterreichischen

Klerikers — so nennt ihn Gerlach — zu österreichischen Persönlich-

keiten und Dingen, wie sie besonders im Anhange hervortreten, eigen-

tümlich berühren niuss. Aucli iiiuss es auffallen, dasd die Coutiii.

«inerseit;» des brennenden Wunsclies des Her/.of^s, die Fuhrt zu uuter-

nehnieu, gedenkt und die (iründe für die Nichtbeteiiigung anführt,

anderseits die Hl^ r)7,,;_.2o besonders stark die Gastlichkeit des Herzogs

hervorhebt, also gerade die beiden Quellen, die so enge Beziehungen

zu A. verrateu, Kanu man da wirklich noch glauben, A> wäre so

wie später A. mit einer ganz kurzen, beiläufigen Bemerkuug über

den Herzog zum Weitereu übergegangen '? Warum hüllt sich aber dann

A. in ein solches Schweigen ? In EA. hatte ich es aU ein Zeichen von

Unmut angesehen, das hier der für die Kreuzzugssache begeisterte

•österreichische Autor kundgibt, wenn er schon aus Zartgefühl den

Herzog nicht so tadeln mag, wie andere Forsten^). Die Sache wird-

«ich wohl so verhalten: A. schrieb seine Umarbeitung etwa im Sommer

1190; er mochte vielleicht bis dahin gehofft haben, doch noch von

•dem Entschlüsse deü Herzogs, gleichfalls eine Kreuzfahrt anzutreten,

zu vernehmen; sagt er ja im Anhange, wo er von der Fahrt des

' Dass der Herzofj nicht «las Krcnz «^eiioiuniea 1 alte, koniiut nirht sosobr

in Bdia« ht, a1» dass A. peradt? »U'shall. Initto die üaittlicbkeit doBselben hervoi-

licben können und a dennoch nicht getan hat.

Djgiiti2 1 idU iji ClWglP



Zo Anabeit IL 439

Herzogs im Augast 1190 spricht, dieaer babe schon lange den Wonach
danueh gehabt («diu aooensna einsdem peregrinationis' ; dai dtn

ÜBhlt beseiohnender Weiae in der entsprechenden Stelle der Cont).

80 mag es gekommen sein, dass A. sich so kOhl verhielt, da er bis

m den Sommerraonateu des J. 1190 kaum eine Nachricht von dem
wirkhch begonnenen Untemebraen Herzog Leopolds bekommen haben

dürfte ; iu eben dieser Zeit muss er aber mit der Cmarbeitung jeuer

ersteu Teile der historia beschäftigt gewesen sein, u. z. höchst wahr-

scheinlich zu Tripolis iu Syrien: vgl. EA. IIT. S. 588 f. So kounte

sich also auch der Ausfall jener Bemerkungen erklären, die ich als

Bestand des und Quelle der Cont. sowohl wie der HP. angesprochen

habe ; so auch die spätere Wiedereinstellung wenigstens der einen Be-

merkung in den Anhang des A.

Das Bisherige wQrde nun allerdings genügen, um neben der Ani-

^EMsung Cbrousts die Redlichs als ebenso begründet erscheiueu zu lassen.

Dass aber die letatere, d. h. Abhängigkeit der Coni von A.\ allein in

Betracht kommen mQsaei aeigt joie Ton Chroust als uDbrauchbar be-

aeichnefte Parallele über den Kardinallegaten und den Mainaer Hoftag

(SS., IX, 548ag-,g = A. 13,-io + A. 9,4—lOj; Tgl. Ch. S. 186 ff.)

Daan muss aber meines Erachtens noch HP. 52ie t beillglich des

Datoma de« Hoftages herangezogen werden.

Das Datum lautet dann in den 3 Quellen:

A,: .anno incarnationiä

1 1 s8 iniictione VI. in

lueJia (juadi uifesinia do-

miaicu ieluie Jerusalem,

qua tnne YI. kaL aprilis

eTenit, curia Christi . .

.

«st celebrataS

Cont.
:

in media

qviadra^'f'siniii dominica

h'tare Jerusalem . . . .

curia . . . est celebrata'.

HP.: ,. . . . in media

iluadiapesima, quae tunc

t.\\'!iit VI. kal. aprilis,

curiam iudixit*.

Wcuu nun Cli. die Purallrle der beiden ersten Quellen als un-

brauchbar bezeichnet, weil auch eine grosse Reihe anderer Quellen

ebenfalls dieses Ereignis in ähnlicher Weise datiren, so vergisst er,

dass, wie er ja auch selbst zugibt, alle jene Quellen den Hoftag nur

einfach, A. und die Cont. aber dreifach datiren: durch die ,feriaS den

Introitus der Messe, .in media quadragesima* ; A. hat allerdings noch

zwei Angaben mehr. Bei der einmal schon festgestellten Verwaudt-

scbaft der beiden Quellen muss man daher auch hier eine solche an-

nehmen; Yon Tomherein wird man aber Termuten dflrfen« dass der

jenige Autor die Quelle der beiden aodem ist, der das ausf&hrlichste

Datum liefert, d. h. A.; diese Vermutung wird aber zur Gewissheit,

wenn man das Yerh&ltnis der HP. au A. erwagt
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Dass die HP. auch hier den A.^' benützt, lehrt der Gleichlaut der

Stellen, wenn sie auch nur 2 Bestandteile des Datums wiedergibt.

Es ist also bewiesen, dass mindestens eine der verwandten Stellen

A. *s und der Cont. auch schon in A'^ gcätunden sein muss. Wurde,

man nun an der Abhängigkeit A. *s von der Cont. festhalten, so müsste

man annehmen, dass eine Stelle, die über den Hoftag, von Aj' vor

Beginn des Kreuzzugs, jene aber über den Herzog Leopold erst nach

dein Kreuzzuge und der Rückkehr A.'s von diesem aus der Cont. ent-

nommen worden sei, da ja bekanntlich letztere Stelle bei der Cont. schon

mitten uuter den Ereignissen des Kreuzzugs selbst erscheint, A. aber

damals schon beim Kreuzheere weilte. Eine derart doppelte Benützung

der Cont. durch A., mit einem Zwischenraum von mehr als einem Jahre

und der Beschränkung auf 3 kurze Stellen, annehmen zu wollen^),

geht denn doch nicht au. Anderseits bietet die Annahme gar keine

Schwierigkeit, dass ebenso wie die Stelle über den Hoftag auch jene

über die beiden Könige der Schilderung des Kreuzzuges durch A^

vorausgeganjjen, jene über den Herzog aber zu Beginn des Kreuzzuges

verzeichnet gewe;sen sein muss. Bei der Umarbeitung A.^s muss daun

A. die beiden Stelleu in der ,historia' haben ausfallen lassen, während

fjie 1103 wieder in den Anhang eingestellt wurden. Damit halte ich

den Beweis für die Abhängigkeit der Cont. von A.'' für erbracht, ob-

wohl es noch möglich wäre, auch einige audere Differenzen A.'s und

der Cont. von geringfügiger Art (über den Kardinallegaten -^j, die Ver-

lobung des Herzogs von Schwaben, das Aufbruchsdatum zu Regens-

burg) auf Grund des Verhältnisses von HP,, Cont. und A.'' zu A. lösen

zu können.

Die Benützung A.''s durch den Zvvettler Fortsetzer erfolgt selbst-

verständlich erst nach der Rückkehr Ansberts vom Kreuzzuge. Wichtig

scheint ihre Beziehung, weil es nunmehr Momente genug gibt, die

zur Ermittlung der Pei"sönlichkeit des sogenannten Ansbert führen

könnten : österreichischer Kleriker (nach Gerlach), Verhältnis zum Vogte

Friedrich von Berg, zu Passuu, zu Reichersberg, zu Zwettl, zu Abt

Eisenreich von Admont, zur kaiserlichen Kanzlei Friedrichs I., zu

') Diese .\niiahme wSre norh zulässig, wenn Ch.'d Hypothefie von der Ent-

stehung der ,hi8toria' durch einen Ujuarbeiter in der Heimat (etwa in Zwettl

»elbst) Wahrscheinlichkeit hätte ; man vergleiche aber gegen diese Hypothese

EA. 1. S. 569 al. 5-573.

*) Es sei nur auf folgende Parallele verwiesen, wo sich zeigt, da«s der

Text der HP. (A.*>) der Cont. nilher kommt al» beide dem A.

:

Cont. Zw. : ,vir religione

et ßcientia perspicuus'.

Hl*. 52fl„ f. : ,vir quidara

religioBus, litteranim sci-

entia praeclania'.

A. : ,virum sapientem et

diBcretum ac religiosnm*.
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Böhmen und Ungarn; vgl. übrigens Ch. S. 74 fF. und EA. III. S. o9l f.

Oder sollte sich wirklich bestätigen, dass Ansbert und der Zwettler

Chronist ein und dieselbe Persönlichkeit sind? vgl. Tauschinski und

Pangerl. Fontes, XXIV; Kedlich hingegen S. 510; so würde sich auch

die oben besprochene doppelte Benützung von Stellen A.'s erklären.

Auch ist es auffallend, dass die Cont.Zwetl.il. (1170— 1189)« gerade

dort abbricht, wo ungefähr die ,historia* A.*s beginnt^ und es mochte

seheinen, wie <venn A. (= Fortsetzer), nachdem er einige ktine Notizen

«08 dem Beginn der ,historia^ noch in die Chronik eingetragen hatte,

sonfichst aaf die weitere Fortsetrang der Chronik Terxiehtefc und eich

der Forteetrang der ,historia* durch den Anhang (1190—1196) ge-

widmet hätte, 80 daee dieser eigentlich die Fortsetmig der Chronik

darstellen wfirdei Dasn würde wohl auch der sowohl für Ansberts

,hi8toria\ wie fftr die zweite Zwettler Fortwtamng konstatirte Charakter

stimmen; siehe Bedlich S. 506. Indessen bleiben diese Scblussbemer-

kungen zunächst doch nur Vermutungen. Vgl. den Nachtrag S. 442.

Als vorläufigen') Abschluss der bisherigen Forschungen*) füge ich

ein Schema der verwandtschaftlichen Heziehuugeu Ansberts und Tagenos

bei (die an«» erhaltenen Formen sind unterstrichen).

A»» Tag. iL

A» HP Cent ZwftU. IL

1 3 rif V I"

Sallmbene |

M

•) Manchem, z. B. iler verlorene Teil A.^b Qber die Vorgegchichte des Kreuz-

zngeB wnd die Beziehung A,™8 zur chron. Venftum, (M. ö. SS. XIV^. p. 67) harrt

noch der Aufklärung; vgl. die »Entstehung der bwtoria . • . Ansberts*, S. 687

unteOt bez. 576.

•) über meine in der AnsbertlViige erscbieuenen Aufsätze vgl. ,Zu Ausbert*

L Mitteil, des Inst f. österr. Gescbicbtsf. XXIV, S. 115£, Ober die einaelnenRe-

aennonea Ansberts and Tagenoa die »Bntttehnng . . • Ansberts« 8. 594 al. 1

ond ft9(, »Tageno . . .< & 18, »Za Ansbert« L 8. 118 al. 1.

mtUisnuifm XXIJ, 28
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442 Kleine Mittheiiungeu.

A*'= Anaberts erste Rezension ()189 bis Juni 1190);

A"»= , zweite , (Sommer 1190^;

A3 = , dritte , (1193—1194 und 15. VI.—2B. IX.

1197);

A= Strahover Hs., Abschrift Gerlachs (nach 1214);

Gr.— Grazer Fragment (nach ll'.Hl), Hs. Xlll. s.

;

Cont. Zwetl. II. ^ zweite Zwetler Fortsetzung (Ende 1190)i stammt

fielleicht von Ansbert selbst;

HP= Historia Peregrinorum (nach 1 190 und vor 1 2 1
3

1) Hs. Xlll. s.

;

Tag. it.— Itinerdr Tageno-«. reichte bis sur Ankunft in Phüippopel;

-r= Konzept des Die^ldbriefes;

D«^ Original , , ;

l>-»firBte Form Tagenos (1189 bis Juli 1190);

Zweite , » (Avenün—Ereher), Sommer 1190;

H= Chronik des Magnus yon Reichersbeig (Ende 1190 bis 1193).

Nikolsburg. K. Zimmert.

•) Nach eingfhenden Mitteilungen Herrn Piofe.ssors Dr. 0. Holder-Kggen

(22. XII. 1902), wofür ihm Verf. wärmsteu Dank sehn Met, win den die Bezie-

hungen der BP. su Sicftrds von Cremona zweiter Rezension (1213—1215) und

SBlimbene in obigem Schema «kiiEirt

Kaohtray »u 8. 441. FOr die Identität des Fortietsen und A.*s mOehte

noch sprechen: fis ist vahrscheinlicher, daw jener 1190 nicht A\ sondern

benfltxt haben mOchte und dass er schon TOr dem Krenssoge den Ifauaaer Hoftng

a. a. 1188 vermerkt haben wird, jene Stellen mttBste der gemeinsame Autor der

histona und Chronik alno schon vor dem Kreuzzug in beide Werke eingetragen

haben, mit Ausnahme jeuer über den Herzog U. S. Z. 5 f.). Darnach wäre

der oben S. 442, Z. 7 angegebene Termin zu berichtigen. Wie dem auch «ein

mag, ob die Autoren der beiden Werke ein und dieselbe Person sind oder nicht,

das eine mindestens scheint mir festcnsteheo» dass keinesfalls A. ton der Cont,
sondern Tidm^r die Cont. von abhängig sei.
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1. Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen l'a-

läographie, herausgegeben von VV. Arndt. Dritte erweiterte Auf-

lage besorgt von Michael Tangl. Berliu, erstes Heft 189 7t zweites

Heft 189b ao Tafeln, 9 und 34 S. Text).

2. Honumenta PaUeographica. DenknaSler derSchreib-
knnst des Mittelalters, erste Abteilimg: Sehrifttafeln in lateini-

scher und dentscher Sprache. In Yerbindong mit Fachgenossen her-

ausgegeben von Anton Chroost. Manchen, Lieferung 1—^9 ä 10

Tafeln Grossfolio, 1900—1902.

1. Mit dem Motto »Lieber spät als gar nicht* möchte ich hier zu-

nächst einige Worte der von Tangl besorgten dritten Auflage von

Arndt'd S c h r i f 1 1 af e 1 n widmen, einem Werke an welchem diese Zeit-

schrift unmöglich schweigend vorübergehen darf. Auf die Gründe dieser

unliebsomen Verzögerung einzugehen, htttte kein Intsvesse; dess ein Teil

der Schuld auch auf mich ftllt» will ich gerne reumütig eingestehen.

Bei einem Buche, welches ein so Terbieitetes und unentbehrliches

Hilfsmittel des palnogiaphischen Schul- und Selbstunterrichtes geworden

ist wie das vorliegende, braucht im gegebenen Fall umsomehr nur auf <He

Ahweichungr'n von der frühem Auflage hingewiesen zu werden, als die

Neubearbeitung schon seit Jahren vorliegt. Da es sich ura Neuauflage

eines altbestehenden Werkes handelt, so rausste, um den bisherigen ver-

hältnisoiässig niedrigen Preis beibehalten zu können, nach Tunlichkeit

der bisherige technische Ai)i)arat, also auch die Photolitographie wieder

verwendet werden. Man muss sieb wohl, so oft man den »Arndt« be-

nutzt» die grossen Verdienste, welche diese Publikation seit ihrem ersten

Erscheinen bis heute erworben hat und noch immer erwirbt und an welchen

wegen des billigen Preises auch die Verlagshandlung ihren Anteil hat, vor

Augen halten, um sich heute noch mit dieser veralteten und unvullkoni-

incnen Keproduktiousart zu b-freunden, ganz besonders wenn man etwa

Tafeln von Hanilschriften, welche auch in ilie unten zu besprechenden

MviU. Palaeograpliica aufgenomnien sind (z. Ii. Arndt-Tangl T. 19»Mon.
Pal III. 8) vergleicht. Es kann daher auch nur gelobt werden, dass

Tangl für die neuhinzugekommeneu Titfeln den Uchtcbuck gewflhlt hai

29*
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Uber das VerhUltniä der dritten zur vorausgegangenen Auflage gibt

Tangl in der Vurrede kurzen Aufschluas. Aus praktischen wie aus Pietät^"

gründen wurde die seinerzeit von Arndt getroffene Auswahl nach MOglich-

keit beibehalten, wm auch der Terwendung des Werkes bei dem Unter*

rioht zugute kommt; nur in dringenden Fällen wurden Tafeln aosge*

schiedent der Fortschritt liegt vielmehr in der Vermehrung der Tafelu

on 64 auf 70. Da einige Tafeln der zweiten Anflöge entfielen, enthält

die dritte im ganzen neun neue, nämlich Nr. '20: Missivbuch des Albert

von Bebam, Nr. 27 Reinschrift des »Liber cerlarum historiarum* Johanns

von Viktriug (mit eigenhändigen Zusätzen des Autors), Kr. 2S Abschrift

der goldenen Bulle ans dem J. 1400 (kalligraphische Minuskel], Nr. 29^

Antograph der Kaiserchronik des Thomas Bbendorffnr vom J. 1450 (goti*

sehe Kursive), Nr. 30 Bonaissance-Minnskel eines GSorvinns-Codez, Nr. 32
rOmischa Majuskelkursive (Papyrus vom J, 166). Nr. 42 spitze irische

Kursive des U, Jahrh., Nr. 61 Nekrologium von M;>llenbeck von 1250(?^
mit vielen Nachtrügen, Xr. (i7 Konzept der Keichskanzlei von 1450.

Dieser Zuwachs bildet nach jeder Dichtung eine willkommene Er-

gänzung des uitcn Bestandes, indem früher fehlende oder ungenügend ver-

Jtrslene Bchriftgattongen der altem Zeit (Nr. 32 und 42), namentlicli aber

solche des spfttem Mittelalters aufgenommoi wurden. Unter den Scbrift»

proben der jungem Zeit solche, welche nicht bloss palftograpbisch lehr>

reich, sondern auch durch ihren Inhalt oder durch die Person des Schrei-

bers interes!5ant sind. Besonderes (lewicht hat Tangl mit Kecht auf die-

Einfügung genau datirbarer Schriftproben gelegt. Nicht überzeugentl er-

scheint da nur die Annahme, dass das sicher nach 1242 angelegte Toten-

bnch von Möllenbeck aus dem Grund im Jahre 1250 entstanden sein

soll, weil in dem Kalender Ostern auf den 27. M&rz gesetzt ist.. Dieser

Ansatz des Ostersonntsgs entspricht nämlich der alten schematiscben, na
Kaiendaren öfter beibehaltenen Anschauung, dass die Passio auf den 25. Märx.

falle. Hütte man in dem Möllenbecker Kalendar das Ostcrdatum des £nt-
stclmngsjahres angeben wollen — was aber bei einem immerwShrenden
Kalender ja keine Bedeutung hatte — . so w tirde nian folgerichtiger Weise

den 27. Marz wol auch in anderer Weise noch als Sonntag gekeimzeichnet

haben, nlmlich durch roten Wochenbuchstaben (Littera dominicalis) ; wie
aber Tangl anführt, ist vielmehr der ständige Wochenbnchstabe de»
1. Januar in solcher Weise hervorgehoben.

Bezeichnet sich die vorliegende Auflage auf dem Titelblatt als eine-

erweiterte, so huttc sie sich mit gleichem Fug auch eine vermehrte-

und verbesserte nennen dürfen. T. hat die vorzügliche Leistung seines

Vorgängers ilurchaus revidirt und, im ersten Helt nur sparsam, im zweiten,

dagegen reichlich ergiiu'/.t. Das trifft sowohl Angaben ül>er die benutzten

Himdschriften und über palftographisehe Ciiarakteristika und Besonderheiten,

der mozeinen Scbriftgattongen, als auch die Transskription der Texte. Schon
im ersten Hefte wurde den schwerer lesbaren neu angenommenen Tafbin Nr»
27 und 29 der volle Text in palttographiaoh getreuem Abdruck beigefügt, im.

zweiten Heft sind mit Ausnahrae der ganz leicht lesbaren Tafeln in Ma-
juskel und älterer Minuskel (Nr. :u, M, V.)—41, 43—51. 54,
.')5) -ümtliche Stücke transkribirt. OfT.'nbar ist T. durch seine praktisclien

Erfahrungen hier/.u veruuhisst worden und ich kann seinem Verfahi-en
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nur beistimmen. War es iiuch früher eine recht ^nite ri>uD*r flureb irai z

selbständiges Kopfzerbrechen die Schriftprobe za entziffern, so ist doch für

4m. Iiaii«ncte& «ad beMmdeiB Ar den Anftnger Boeh hOber mzoBehlagen,

dMS ihm eioe Tollstlndig lichere bis ins Ueinste Detail genaue Leanng

geboten wird. Taiaacblioh sind ancb die Transskriptionai sehr sorgfkltig,

wie bei Tangl nicht anders sn erwarten war. Nor weniges ist mir auf-

gefallen, was bei einer neuen Auflage zu verbessern wfire. So Ist anzn-

merken: T. 29. Z. 10 duce(m) statt ducoin. 7.. 14 «las überflüssige Abkür-

7.ung3/.eichen über p(er)pessor(um). Z. 2 ) te(m)pestate statt terapestate,

Z. 2« p(r)ude(n)tem statt p(ru) le(n)tom: Tafel 5:i, Spulte a, Z. 32 ini(er)-

cepl(a8) st. jnt(er)eeptus, Sp. b. Z. 2(» wohl fetore statt feeore (Reproduk-

tion nndeniUcb), Z. 23 quib(us) st. quibos, Z. 26 palatiD(us) st paktiniis;

T. 60i Sp. b. Z. 7 mnnd(us) st mnndns, Z. 12 Pirnkt Tor nnd nicht nach

viTids, Z. 19 H(ec) st Heo, Z. 20 f(ro)brosnm st. probosam, Z. 21 di*

cit(ur) st. dicitnr; T. 64, Sp. a, Z. 6 i^t wenigstens nach dem Faksimile

deutlich lenibus und nicht levibus zu lesen. In ein oder underm Fall

wird es siih auch um blosse Druckfehler handeln, l'm Tangls Arbeitsweise

richtig zu charakterisiren, bemerke ich, dass mir in den verglichenen Trans-

skriptionen schwer lesbarer Stücke keine Fehler aufstiesson.

Wie nach der wissenschaftlichen so hat sich Tangl auch nach der

mehr praktischen Seite nm diese Scbrifttafeln verdient gemadit, indem er

ÜbersiebtstabeUeB der anfgeoommoien Beprodaktionen nach den Schriftarten

nnd nach dem Alter der Handsdiriften, sowie eine Konkordanz der Tafeln

aller drei Auflagen beifügte. Wie wir vernehmen, steht bereits eine vierte

Auflage, sowie die Zagabe einer dritten Liefemng in Aussiebt.

2. In der den ersten Lieferungen der Momiraenta Palaeogra-
phica beigegebenen Ankündigung wird als der ur.^pniiigliche Zweck des

Unternehmens die Schaffung eines für den pnlängraphi^ hen Unterricht

au der Universitiit München ausreichenden, aus den berühmten grossen

Sammlungen dieser Stadt geschöpften Apparates angegeben. Als der Plan

aar Tat wurde, hatte sich der Herausgeber Anton Chronst (nur der

Umschlag der ersten Idefening trägt auch noch den Kamen des Dr. Hans

Schnorr T<m Osrolsfeld) son Ziel schon viel weiter gesteckt: »ein eini-

gennassen vollständiges Bild von der Entwicklang der lateinischen Schrift

vom V. bis zum Ausgang des XV. Jahrb. zu bieten*: vornehmlich

sollte ein Hild der Geschichte der Schrift in Deutschland gewährt werden,

aber »natürlich unter steter Berücksichtigung der entsprecbt-uden Kut-

wickluug m lialien, Frankreich und England, sowie des mannigfach sich

iassemden Einflnsses der französischen und italienischen Misnskel auf die

Schrift der verschiedenen Landschaften Deutschlands*.— Damit fiel auch von

•elber die Beschrlnkung nur auf die münchnerischen oder bairischen Samm-
lungen. — Uro eine gesicherte Grundlage für die Altersbestimmung un*

daiirter Hss. zu bieten, sollte nicht nur auf /eitlich, sondern ebenso auf

Ertlich bestimmt datirbare Schriftproben (iewicht gelegt, es sollte die

Schrirtentwicklung einzelner hervorragender Kulturzentren, wenigstens auf

bairischem Boden dargestellt werden. l'nd zwar ebenso auf dem Gebiet

der eigentlichen Bücherschrift, als auf jenem der Privaturkunde, oder sagen

wir Tielleidit der lokalen Geschlftssdirift. Das wurde Ziel för die filtere

Zeit Für das XIT. und XV. Jahrb. dagegen sollte die Entwicklung der
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gotischen Kursive oder Kurrentschrift illustrirt werden, wie sie ausgebend

yon ihren Mittelpunkten: den UniTeraitttten, den Betielorden sowie andern

Kongregationen und namentlich den Xanileien des Reiches and der grossen

Färstenhttoser, beeinflusst von den Schreibstuben der Kurie, Burgunds und
anderer ausländischer Mächte, bis in alle Winkel Deutschlands ausstrahlt.

Die Schrift des .spätem Mittelalters soll jener des frühern ebenbürtig zur

Seite gestellt und daher auch die Huuianistenschrift dem entsprechend

berücksichtigt \^ erden. Zum Frommen der Germanistik sollen in deutscher

Sprache geschriebene Stücke in erkleklicher Zahl aufgenommen werden. Für

die Beilagen und Erläuterungen wird auf die treffliehen eDglischen Publi*

kationen als nachzuahmendes Vorbild hingewiesen. Die Abteilung der

lateinisch-deutschen Paläographie (die uns hier allein interessirt und welche

bisher allein in Erscheinung getreten ist) wird auf 480 Tafeln oder 6
Bftndc veranschlagt.

Wie man sieht, ein Entwurf der auf voller Kenntnis der Bedürfnisse

beruht, der eine lieihe der wichtigsten desideria palaeographica zu erfüllen,

der die so nötige Speztalforschung : deutsche, ja süddeutsche Paläographie,

immer in vollem Zusammenhang mit der gemein abendlAndiachen Ent-

wicklung der »Sehreibknnst* des Mittelalters verfolgen und bildlich dar-

stellen will.

Ich weiss nicht, ob ich der Einzige war, den diese an sich ja sehr

ertreuliche Weite des Planes doch auch mit «ler T?cfürclitung erfüllte, dass

bei der Ausführung jeder t-iuengende Rahmen gesprengt, dann aber auch die

volle Verwirklichung in Frage gestellt werden konnte! Insbesondere erschien

mir die Absicht, den Zusammenhang der deutschen Schriften und Schreib«

schulen mit den verschiedensten auswftrtigen Einflüssen su veranschau-

lichen, eine verlockende aber gefahrliche Ablenkung von dem eigentlichen

Kernpunkt, von der so dringend wünschenswerten Fixirnog wichtiger

deutscher Schreibschulen in sich zu bergen.

Nun sind bis jetzt neun Lieferungen (= «)() Tafeln) dieses Werkes
erschienen, es ist also bereits miiglich ein wenigstens vorläufiges Urteil

über die Ausführung zu gewinnen. Da konstatire ich vor allem mit auf>

richtigstem Vergnügen, dass meine Befürchtungen sich nicht bestitigten,

dass vielmehr das bisher pubUzirte in gutem Sinne hielt, was die An-
kündignng versprach.

Das gilt einmal von der Auswahl dar Schriftproben. Es sind hier ver-

treten namentlich die Sammlungen von München (Staatsbibliothek und
Reichsarchiv), Würzburg und Wien; vereinzelt sind auch Frankfurt a. M,,

Nördlingen, Strassburg, Trier und Salzburg herangezogtn. Ich kenne die

handschriftlichen Schätze keiner dieser Anstalten so genau um beurteilen

EU können, ob nicht in emzelnen Fttllen noch lehrreichere Stücke hfttten

benutzt werden kOnnen; aber das kann ich sagen, dass die getroffiane Aus-
wahl eine durchaus sweckmäasige und interessante ist. Um nur ein Ptar
I^nspiele zu erwähnen, nenne ich Lieferung II, Tafel n mit Bücher- und
Urkundenschrift aus dem Traditionscodex des Bischofs Tuto von Recrens-

burg, beide von c, OdO, T. III 7 und s Autograph des Otloh und Schrift

von dessen Schülern. IV, r, und 10 und wieder IX. 2 und 3 sehr lehrsam

für die Frage, ob Schriftidentitüt oder Scbulverwandtschaft, ähnlich V. 2

und 3 für Wechsel der Hlinde in einer Hs., V. 8 (aus den J. 832—842)
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mit eigenartigen Ansfttzen der Schäfte mit Mittellänge, die fast an die

beginnende Brechung beim Aulkommen der gotischen Minuskel gemahnt,

JX. 8 Originalurkunde mit der Jahreszahl MCXVllIl während die Schrift

unbedingt 1219 erfordert und vieles andere

Wie schon bemerkt, wird in der Ankündigung mit Tollem Uecht für

die Darstellung der Sehriftentwieldiuig im sptttem Mittelalter ein anderer

Aasgangspnnkt als fiir jene der früheren Jahrhunderte in Aossioht ge-

nommen. Aus den rorliegenden Lieferungen des Tafelwerkes ersiebt man
bereits die Richtlinien des künftigen Baues. Von den Schriftzentren dea

XIV. und XV. Jahrh. j^ind bis jetzt nur die Kanzleien mit einer gi-üsseren

Anzahl von Proben vertreten; es ist ganz begreiflich, wenn Chroust von der

bairischen Kanzlei ausging, und zwar von K. Ludwig dem Baieru an

(L 8t IL 9; Tgl. snoh II. 10, III. iO, VL 6, L 9 und lo). Doch steht

anf dieeem Gebiet der intereaaantere und wichtigere Teil sowohl fär Ur-

kunden- wie fftr BüoheiBchnft, oder wenn man Ueber will fOr Qeschfifta-

nnd Ar Ziersehrift, noch aus ; die Torli^genden neun Liefernngen gehQren

überwiegend der älteren Epoche an.

Für diese ist nun zum erstenmal systematisch und in grösserem I ni-

fange der Versuch gemacht die Kntwicklung der Schrift in einzelnen auch

knltoiell herTorragenden grösseren Stiften bildlich festzulegen. Und zwar

und dafür ansgewShlt: Begensburg (Domstift und S. Emmeramm), Salibmrg

(Donutift und 8. Peter) und Wflrsbnrg. An die Bpitae dieser Entwiok-

lungsreihen sind jedesmal Handaohrilten gestellt, welche erweislich alter

Besitzstand des betreffenden Stiftes sind, bei denen daher, auch wenn sie

nicht an Ort und Steile entstanden sind, doch Einfluss auf die lokale

Schreibschule wahrscheinlich ist (II. 2—5 aus Corbie und III. 1 aus Fulda

für ßegensburg. V. 1— 5 für Würzburg, VII. l. «las Evangeliar Cutben'ht?^,

für Salzburg u. s. w.) und es wird so in geschickter Weise der Zusammen-
hang mit der allgemeinen Schriftentwioklung hergestellt Daran sehliesst

sieh dann «ne Auswahl sicher oder doch sehr wahrseheinUoh aus der an

behandelnden Schreibsdiule herroigegangener, zeitlich genügend genau zu

datirender Schriften. Für Begensbnrg nnd Salzburg ist das in einer im

allgemeinen einwandfreien Weise seit Anfang des 9. Jahrh. möglich,

während Chroust sicher in Würzburcf gesclniebene Codices erst seit Beginn

des 11. Jahrh. nachzuweisen vermag; in der vorausfrehenden Zeit scheint

Fulda den ostfräukischen Bischöfen die nötigen iiuudschnlien geliefert zu

haben, man Tgl den Oaaoneseodes T. 6, den Bibeksodez Y. 8» Adalhelma

Schrift de laude Tirginitatis Y. 9 und die Augnstinushandschr. Tl. 3.

T^m zeitlich und Örtlich genau datirbare, nicht an weite Zeiträume

von einander abstehende Schriftproben bieten zu können, hat Chroust fiir

Salzburg und Kegensburg die in der Urschrift erhaltent-n Traditionscodices

dieser Hochstifte herangezogen. Mit vollem Kecht und grossem Erfolg.

In S, Emmeramm setzen sie noch in der ersten Hüllte des 9. Jahrh. ein,

der filteste Salzburger ist von 935, in beiden Orten reichen sie bis in

das 18. Jahrhn und da es hier wie dort nioht an Handschriften fehlt um
die bei den Traditionscodices Torhandenen Lfioken aunnftlllen, es sei nur

>) Als Tiroler Termag ich an der Stelle II, 7 : in Pauzana Talle, que lin-

qaa(^eati«ca Pocaaa numcupator, nicht achweigend Torabenngehen*
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etwa für Salzburg an die Schüler Arns, für Regensburrr au Otloh eriunert.

so ist durch je über zwanzig Proben die Schriltenlwicklung dieser beiden

balorarischen Stifte durch gut vier Jahrhunderte in einer Vollständigkeit

und Übersichtlichkeit geboten, wie rie nns bisher wol für .keine einxelne

lokale deutsche Schxeibechnle sa Verfüge ng stand, denn die Eipeditionen

der deutschen Reichskanzlei, für die wir ja das Prachtwerk der »Kaisei-

Urkunden in Abbildungen* besitzen, können nicht hierher gezählt werden.

Die Traditionscüdices sind für den Paläographen umso interessanter,

als ihre Schrift mannigfache Abslufungen von der gewöhnlichen Bücher-

zur I'rkundenschrift aufweist, und last durchaus Proben von Geschäfts-

schritt bietet, die ja für die Entwicklung des Schriftchavaktera vielfach

bedeutsamer ist als die knnstToQe SehQn- nnd Fnmkschrift. Je mehr aller-

dings die Schreiber dieser Traditionscodices sich der Ui^nndenschrifb nAhm,
nnuo weniger eignen sich ihnen entnommene Proben wenigstens nach
manchen Gesichtspunkten (z. 6. Ansätze der Oberlängen, Anslanf der

Unterlängen) zum Vergleich mit gewöhnlicher Bücherschrift: in diesem

Punkte würde noch eine gewisse Ergänzung des dargebotenen wünschens-

wert sein und darf wohl von der Fortsetzung erwartet werden. Diese

Schriftproben aus Traditionscodices eignen sich auch deshalb sogut iiir die

Schriftvergleichung, weil wenigstens znm Teil die jgleiche eintrsgende Hand
durch Jahre zu Terfolgen, und dsnut das Alter des Schreibers enger ein-

zugrenzen ist, während wir bei sdir vielen andern, auch genau datirten,

Uandschriften nur eine Zeitbestimmung für das Alter des Schreibers

besitzen, daher offen lassen müssen, ob er etwa als 2 5 jähriger die modische

Schrift seiner Zeit schrieb, oder aber vielleicht als G 5 jähriger die alter-

tümlichen in seiner Jugend erlernten Buchstabenformen beibehielt, ein

Umstand, der für vergleichende Altersbestimmung weite, nicht immer genug

berücksichtigte Grenzen zu ziehen zwingt

Mit der glücklichen Auswahl der Tafeln halt die gründliche wissen-

schaftliche Durcharbeitung der einzelnen Hund>chrif%en Schritt. Zeuge

dafür sind die jeder Probe vorangeschickten Erläuterungen, welche unter

sorgfältiger Benutzung der vorhandenen Literatur und zum Teil auf Grund
selbständiger Forschung die Geschichte der benutzten Codices darlegen, ihre

Ent.stehungsverhültnisse nachweisen und namentlich die paläographische

Bedeutung einer jeden (Buchstabcnbildung, Bachstabenverbindang, Ab-
kürzungen etc.) helenchten. Die Bestimmung des Alters, der Identitit

oder Verwandtschaft Ton Schriften ist dniehaus umsichtig nnd orsichtig,

zumeist auch überzeugend. Zweifel sind mir namentUoh geblieben bei

den Erörterungen über da>^ Autograph Otlohs (III. 8 und <)) gegenüber

den Ausführungen Tunul- zu Arndt Tafel 19. Zu IX. und 3 bemerke

ich, duss in der Fr;iu'i-, ol> Original oder Kopie, doch l»eide gleich zu be-

handeln bind, denn auch in IX. 2 ist wie in IX. 3 ein Siegel nicht ange-

kündigt und zu IX. 3 bemerkt Ghironst mit ToUem Beeht, dass eine solche

Urkunde aus Anfang des 1 2. Jahrh^ wenn auch nnbesi^gelt, doch Original

gewesen sein könnte. — Die Erlftuterungen zu den spfttmittelalterlichen

Tafeln werden Herre und Beickmann verdankt.

Jeder Tafel ist vollständige Transskription in paläographisch getreuem

Abdruck beigegeben. Die abgekürzten Buchstaben sind wie schon in

Sickels MüQ. graphica mit kleineren Lettern wiedergegeben, was mir tur
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den Benutzer angenehmer erscheint als i^ie Einklammerung in Amdt'a
Schrifttafeln. Durch zablnMche Stichproben habe ich mich v<in der Zu-

verläs>igkeit dieser Texte überzeugen können. An etwas stärkereu Ver-

sehen fielen mir nui' auf II. 6» Z. 13 uinercm statt uineam (der erste

Schaft des offenen a itt ans ursprünglich gesetztem anderem Bacbstaben

korrigirt) und IT. 9 Z. 14 corianos, wShrend doch coriarios sa lesen ist

{gleiches ri Z. 16 in Gaterina). Sonst bemerkte ioh nur ab und tu nn-

richtige Angabe der abgekOnten Buchstaben wie II. 5, Z. 58 tempore statt

tempore, II. 8, Z. 7 apropinqu»t statt appropinqu»t (in der gleichen Tafel

ist das als Abkürzung überschriebene a stets mit r.i, in späteren /. B.

III. 8 richtiger mit ra aufgeluvt); III. C, Z. 5 steht p jtessi statt p'-rpessi;

III. 8, Z. 32 proph' larum statt pn.ph< larum und Z. 43 inuitus statt

innitui; IV. 5i Z. 55 igitur statt igitur; ein gewisses Schwanken finde ich

yi. 7 (Z. 67 und 59) in der Auflaeong des AbkfiisimgtceichflnB, welches

r und er bedeuten kann. I. 4-5» Z. 6 wftre ansngeben, dass s in sed

ans anderem Buchstaben korrigirt ist. II. i^, Z. 2» dass nadi carolnm

Basur steht; solche Rasuren wftren auch IV, 3^, Z. 13 und VII. 3, Z. 16

anzuführen. Man sieht, es sind kleine Ausstellungen, welche ich zu mjichen

helle, da und dort kann auch ein blosser Druckfehler vorliegen; ich er-

wähne diese Bemängelungen auch nui* als einen Beweis für die Sorglalt,

welche anf die Tnnsskription verwendet wurde und bemerke ausdrücklich,

dass mir in den spiteren Lieferungen weniger soleher Veraehen auffielen als

in den ersten.

Bei einem Tafelwerk spielt eine nicht geringe Bolle die Art und die

Güte <ler Reproduktionen : die Lichtdrucke machen der rühmlichst bekannten

Verlagsanstalt Bruckmann A,-G. durch Schürfe der Wiedergabe und
angenehmen Ton alle Ehre. Die Monumenta palaeogiaphica bedeuten nach

der wi;^nschuftlichcu wie nach der technischen Seite eine Bereicherung

unserer Wissensebaft, es ist ihnen der beste Fortgang m. wfinschen.

Innsbruck. E. OttenthaU

Neuere Literatur Uber deutsches Städtewesen.

IX.

Dl. Karl Hegel, Die Entstehung des deutschen Städte-

wesens. Leipzig 1B98 S. Hirzel. 8S lY-f-192 SS.

92. Friedrieb Keutgen, Der Ursprung der deutseben
Stadtverfassung. Überblick aber den Stand der Frage. (Neue

Jabrb. fQr das klass. Altertum, Gesch. und deutscbe Literatur. Y. Bd.

<I1L Jahrgg. 1900), 276-299).

93. G. V. Below, Das ältere deutsche Stildteweseu und
Bürgertum. Mit 0 Ivuustbeilagen und 134 authentischen Abbil-

dungen. Bielefeld und Leipzig 1898 Yelhagen und Klasiug. 8°i 13Ö SS.

(Monographien zur Weltgesch, hrsgg. Ton £duard Hejck VI).
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<i4. G. Des Marez, Lea villes Flamandes. Lear origine

et leur de veloppemetit. Bruxelles 1900 J. H. Morean. 8S 23 SS.

(Extension de l'Univenit^ Ubre de Bruzelles).

95. Kurt Käser, Politische and soziale Bewegnngen
im (leutscheu Bürj^ertume zii Begiuu des 16. Jahrhundert
mit besouderer Rücksiclit auf den Speyerer Aufstaud im Jahre 1512.

Stuttgart is^li) Kolhamruer. 8", VllI-j-271 SS.

96. F. Kentgen, Urkunden znr städtiaelien Yerfai-
sungsgeschiclite. Berlin 1901 E. Felber. 8S XXXVm-|- 671 SS.

(Ausgewählte Urkunden zur deutschen Yerfassungsgeschichte von

0. T. Below und P. Kentgen. Band I).

1)7. <f. V, Below, Uber Tlieorieu der wirtschaftlichen
Entwickelung der Völker mit besouderer Rücksicht auf

die Stadtwirtschaft des deutschen Mittelalters, (ilist^

Zeitschr. LXXXVI (1900), 1—77).

98. G. V. Below, Der Untergang der mittelalterlichen

Stadtwirtschaft, (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik

Iii. Folge XXI (1901), 449—473 und 593— Ü31).

99. Wilhelm Stieda, Stadtische Finanzen im Hittel-

alter (ebenda III. Folge, XVII (1899), 1—54).

100. Paul Huber, Der Haushalt der Stadt Hildesheim
am Ende des 14. und in der ersten Hälfte des liS. Jahr-
hunderts. Leipzig 1901 JSh und Schunke. 8^ ¥1 + 148 SS.

101. Paul Sander, Die r e i c h s s täd t i s c h e Haushaltung
Nürnbergs. Dargestellt auf Grund ihres Zustandes von 1431—1440.

Leipzig 1902 B. G. Teubner. 8 ', XXX -f 938 SS.

102. Registres du conseil de Oen^Te. Tome premier.

Du 26 fevrier 140!> au 6 fevrier 1401 (volnmes 1 ii 4) public par

Emile Kivoire. Geneve 1900 Henry Kündig. 8 , IX -j- 558 SS.

103. Bichard Schröder, Weichbild. (In der Festgabe flbr

£. J. Bekker. 1890).

104. Siegfried Kietschel, Die Entstehung der freien

Erbleihe. (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Bechtsgeschichte.

German. Abt. XXII (1901), 181—244).

105. ivüurad B e y e r 1 e . G r u n d e i g e n t u ni s v e r h ü 1 1 n i s s e und
Bürgerrecht im mittelalterlichen Konstanz. Erster Band,
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erster Teil, Bas Salmaxmeiirecbt. Heidelberg 1900 Carl Wiuter. 8"»

16U SS.

106. 0. T. Below, GrosBhSndUr and Eleinhftndler im
deutschen Mittelalter. (Jahrbücher für Nationalökonomie und

Statistik III. Folge XX (1900), 1—51).

107. Max Foltz, Beiträge snr Geschichte des Patriziat»

in den deutschen St&dten vor dem Ausbrach der Zunft»
kämpfe. Marburg 1899. 8^ 92 SS.

108. Max Grorg Schmidt, Die Pfalbttrger. (Zeitschrift für

Kulturgeschichte 1902, 241^321).

109. Tliomas Stolze. Die Eutstehiing des Gästerechts

iu den deutscheu Stiidteu des Mittelalters, Murburger

Dissertation. Marburg lUOl J. A. Koch. 6; 94 SS.

110. Gustav Croon, Zur Entstehung des Zunftwesens.
Marbarger Dissertation. Marburg 1901. 8^ VI + 89 SS.

111. Rudolph Eberstadt, Der Ursprung des Zunftwesens
und die alteren Handwerkerverbände des Mittelalters.

Leipzig 1900 Doncker und Humblot. 8^ 201 SS.

112. Georg Seile, Der Roland zu Bremen. Mit 1 Helio-

gravüre und 1 1 Abbild, im Text. Herausgg. Yon der historischeu Ge-

sellschaft des Künstlervereins zu Bremen. Bremen 1901 M. Nössler.

8% XII+ 69 SS.

11*1 Puul Platiu, Zur Frage nach dem Ursprung der

Rolaudsäuleu. (X XXV' III. Jahresbericht des Vitzthumschen Gym-
nasiums. Dresden 1099, S. 1—44, 4").

114. Karl Heldmann, Der Kolngau und die cifitas Köln.
Historisch-geographische Untersuchungen über den Ursprung des deut-

schen StSdtewesens. Mit geographischem Index und einer Karte. Halle

a. S. 1900 M. Niemeyr. 8'S VIII, 136 SS.

llö. Hermann Keussen, Untersuchungen zur älteren

Topographie und Verfassungsgeschichte von Köln. (West-

deutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst XX (1901), 14—85).

116. Andreas Hund, Colmar vor und während seiuer

Entwickelung zur Keichsstadt. Mit einer Karte. Strassburg

1899 Schlesier und Scbweikhardt 8 *, VllI -f 85 St.
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117. Heiurich Höffler, Eutwickeluug der komiuuualeu
"Verfassung uud \'erwaltuug der Stadt Aacheu bis zum
Jahre 1450. Marburger Dissertatioo. Marburg 1901, 8", 121 SS.

118. Die Stadtreehte der Grafschaft Mark. I. Lippstadi

Bearbeitet von A. Overmann. Mfiliister i W. 1901 AschendorlE 8*,

111-4-147 SS. Mit einem Faksimile, einem Plane und einer Karte.

(Veröffeutlichungen der bist. Kommission für Westfalen. Rechtäquellen.

Webtraiisclie Stadtreclite. Abteil, i. Heft 1).

119. H. Bergner, Urkunden zur Geschiebte der Stadt

Kahla. Hngg. vom altertomsfoischenden Verein von Kahla. Mit

einer Siegeltafel. Kahla 1899 J. Beck. 8«, II 219 SS.

120. Eduard Heydenreich, Aus der Geschichte der

Beichsstadt Mühlhansen in Thüringen. Mit 11 Holzschnitten

und 6 Lichtdrucktafeln. HaUe a. S. 1900 0. Hendel 8", XIX+ 60 SS.

121. Ferdinand Bromberger, BeTölkerangs* und Ver-
mögensstatistik in der Stadt nnd Landschaft Freiburg
im Üchtland uro die Mitte des 15. Jahrhunderts. Frei-

burger Dissertation. Bern 1900. 8", XV -f 147 SS. mit einer Karte.

In den vier Jahren, welche seit meinem letzten Berichte (Mitteil.

XX, 1 1 3 ff.) verflossen sind, hat sich ein Fortschritt in der städtege-

schichtlicheu Literatur ergeben, der nicht gerade oä'eu zu Tage liegt,

aber doch sehr wichtig und erfreolich ist. Hat man in dieser Zeit Ton

erregtem Streite abgesehen, so war maa dafOr in schflnem EinTerstSadnisse

bemüht, an der Vertiefung der Probleme, an der Erweiterung der For-

schung zu arbeiten. Nicht minder erfreulich ist die Warnehmung des

allerdings langsamen al)er nachhaltigen Eindringens wissenschaftlicher Me-

thodik in die ortsgeschiclitliche Foi*schung, deren Ergebnisse da^lurch reich-

haltiger und für die allgemeine Betrachtung leichter verwertbar wurden.

Es ist von allen Seiten anerkannt uud darf auch hier hervorgehoben

werden, dass ein wesentliches Verdienst an all dem der unermüdlichen

Tätigkeit 0. Belows xukommt, der auch sün Lehramt sielbewusst in

dieser Sichtung verwertet bat.

Nachdem in zahlreichen Einzeluntersuchungen die grundlegendtta

Fragen üV>er die Entstehung und Entwickelung des deutschen StüdtewesenS

erüitert worden waren, schien es an der Zeit, den Ertrag der Forschung

zusammenzufassen und iui Zusammenhange zu überprüf^jn. Mit dankbarer

i'Veude musste es begrüsst werden, dass Karl Hegel selbst, der die ge*

samte Entwickelung der stidtegeschichtlichen Forschung sei der Mitte des

19. Jahrhunderts nicht allein miterlebt sondern auch durch wichtige Wexke
gefördert hattet), sich der schwierigen Aufgabe unterzog (91). Sein Buch

'j V^I. die Gedenkrede Frensdorffs in den Hansischen GeschichtsbU XXÜL
<1901J, 141 ff.
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weist alle Vorzüge auf, die den Arbeiten des verstorbenen Meisters eignen,

klare, einfache Darstellung, sichere trotz des hoben Alters von fast jugend-

licher Kraft getriebene Kritik, die in langjähriger Ert'uhrung erworbene

Umsicht in der Benützung der Quellen. Schon um dieser Eigenschaftea

willen wird man es als ein teures Vermflchiius ehren ond jedem, der an

di« stidtegetcbichtlichen Ftagen henntritt» an& wSrmsto empfehlen dürfen.

Doch mnss man sieh gegenwlrtig halten, daae Bichtnng nnd Brgebnia

vorwiegend negativer Art sind. Mit scharfem Blicke deckt er die MUngel
der einzelnen Theorien auf nnd in dieser Hinsicht ist das Stadium seines

Buches wohl geeignet, vor Einseitigkeit und voreiligem Anschluss an eine-

Lehrmeinung zu bewahren. Volle Beachtung verdienen auch manciie Aus-

fuhrungen über Einzelheiten, in denen sich seine eindringende Sach«

keuntnis bekundet. Aber wichtigen Dingen, wie z. B. der Erbleihe (S. 1 38)
hnt 9r nur geringe Aufmerksamkeit angewendet und die Hauptfrage,,

deren LSsnng der Titel zn Terhoissen scheint, ist nicht beantwortet worden.

Itit Recht worde vor allem bemlngelt, dass H. keine genaue» befriedigendo

Bestimmung des Begriffes Stadt gibt. Mit dem Satze aber, dass allein

das Stadtrecbt einen Ort zur Stadt macht (S. kann man sich nicht

zufrieden geben, da da.s Stadtrecht schon die Stadt voraussetzt, er also^

wie Hegel selbst betont, nur für die spüt^ro Zeit, für die dUTCh Gründung
oder Privilegirung entstandenen Städte fielt ung hat.

Ebenso könnte die Entstehung eine Stadt aus einem Markte nur aU
ein späterer Vorgang gedacht werden, der ein gesteigertes wirtsdiaftliehes

Leben und die Ansbildnng stidtischen Wesens rar Voranssetrang haben,

mfisste. Auch die Ton Kentgen in seiner sofort an erwtthnenden Ab-
handlung neuerdings Tertretene Ansicht, dass in dem Burgfrieden »das

lokale Kechtselement«, welches allein den Ausgangspunkt für die Ent-

stehung der Stadtgerichtsbezirke abgegeben halten soll, zu erblicken sei,

vermag eine ausreichende Erklärung für die Entstehung der Stadt nicht

zu bieten. Der Burgfrieden kann nicht von vorneherein an dem von den

Stadtbürgern bewohnten Gebiete gehaftet haben oder er kam der ganzen.

Altstadt zu und dann ist er wiederum nicht das entscheidende, denn weder

in. der Burg selbst noch im Hofirechte btttte er stidtisches Wesen her-

vorgemfiBo. Ja der angenommene Vorgang wird noeh nnerklirUcher, wenn
man mit Keutgen den von Sohm aufgestellten Znsammenhang mit dem
Markte aufgibt, die Stadt nicht erst im übertragenen Sinne, weil in ihr

Markt gehalten wird und auf diesem der König als im I^ilde anwesend.,

Frieden gebietend gedacht wiid, sondern unmittelbar für eine Burg des

Königs erkUirt. Denn die Stadt ist nel)en der Burg und neWn dem Hof-

rechte, aber nicht im Anschlüsse an die erstere sondern au da^ zweite ent-

standen, der Qemeindeberr ist auoh Herr des Hofreehtes, nur dnrch sein»

Termittelnng konnte das Bnrgrecht, der Burgfriede auf die stidtisohe An-
nedelnng flbertragen worden sein. Die Stadt soll des KOnigs Bnig sein,,

ist aber nicht auf Burgland ^) sondern auf einem von dem Hofreofate ab-

gesonderten Qebiete entstanden.

t) Oder Volkland, wie in England. Die engligchen Verbftltnisbe, welche

heranzieht, geben allerdiugs Au^chloss für die Kntütehung der ßurggt.tdte

Heinrichs I. und der Burgwarde, kommen aber fiir die rheinischen und süddeut-

schen btädte nicht iu Betracht. — Ich nehme die Gelegenheit wahr, um ia
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Wenn die gegenwärtig' übliche Behandlung dieser Frage zu keinem
Ergebnisse geführt hat, so liegt die Schuld nicht allein an dem Mangel

ausreichender quellenniässiger Üherlieterung sondern vielmehr daran, dasa

sie Über die OreoMii, welche sich die historische Forschung gesteckt bat,

hlnansreicht» Diese hatte in der letstcD Zeit Torwiegend die Oestaltong

und Wandlung stadtischen Wesens beachtet, sich mit Vorliebe den kleineren,

erst später aufkommenden Städten zugewendet, in denen sich alle Vorgänge

au3 den Quellen erkennen und beleuchten lassen. .So fruchil>rinL^>nd und

nützlich diese Arbeit auch war, da sie viele unklaren und unrichtigen

Vorstellungen beseitigte und klar legte, worauf es eigentlirh ankomme,
"über die bewegende Ursache vermochte sie zu keiner Sicherheit zu ge-

langen, da sie den Begriff der Freiheit au^gesdialtet und sich selbst damit

die Tür Teiscblossen hatte. Gerade in dem Bedflrinisse peraOnlicher Frei-

heit und Sicherheit-, welche nicht mehr nur durch kriegerische Tätigkeit

gewonnen und geschützt werden sollte, liegt die Richtung und Form ge-

bende Krafi, welche eine neue gesellschaftliche Einrichtung erforderte und

schuf. Kiiumt man diesem Standpunkte Berechtigung ein, dann wird die

Oewinnung von Haus- und Grundbesitz ohne Beeinträchtigung der persön-

lichen Freiheit und ohne Übernahme kriegerischer oder hütischer Verpflich-

tungen als die erste und wichtigste Yoraussetsong für die Entstehung

städtischen Wesens zu betrachten sein.

ICönnen wir über das Streben nach persönlicher Freiheit auch nicht

unmittelbare Kenntnis aus den Quellen gewinnen, so vermögen wir doch
sein Dasein daraus zu er8chliP3sen, dass CJrund- und Geraeindeherren sich

veranlasst sahen, ihm Rechnung zu tragen, und dass es in der ge~;amten

späteren Entwickelung der Städte wirksam ist. Wie diese Tendenz ent-

standen iät und bich Geltung verschalf't hat, lässt sich heute noch nicht

genau erkennen. Hier wird man Ton einer erneuten Erforschung der

idtesten Besitz^ und Niederlassungaverhältnisse in den BAmerstädten unter

Beachtung des Zusammenhanges mit der Umbildong der alten Stände,

Lebens- und Verkehrsformen dankenswerte Aufklänmg su erhoffen haben.

Mim vvird davon au^'gehen können, dass die Germanen, worauf Flach und

jetzt auch lleldniann hingewiesen haben, nach dem Einbrüche in die rö-

mischen Provinzen die wohlbefestigten Städte, die sie erobert hatten, keines-

wegs mieden sondern gerne aufsuchten, dass die Bischöfe in Anknüpfung
an die aus rOmischer Zeit überkommenen Anschauungen die Ansammlung
einer grosseren BcTOlkerungsmenge an ihren Sitsen als vorteilhaft und
wünschenswert erachteten, dass sie nicht so wie die ländlichen Klöster,

ivelche für eine grössere Zahl von Konventualen zu sorgen hatten, sich

veranlasst sahen, für die Beschaffung der notwendigen Lebensmittel. Kleider

und Geräte mit eigenen Arbeitskräften im eigenen Hause autzukommen, dass

e6 also in ihrem eigenen Interesse lag. Handel und Gewerbe, welche die

Stürme der Eroberung ül)erdauert haben, zu sithützen. Hatten sich nun
allem Anscheine nach in den BOmerstädten freiere Leiheformen für Hans»

und Omndbesits forterhalten, standen Tore, Türme und Mauern bis auf

lüieaem ZuKammenbange auf dm Ausführung S. Adlern Ul>er die Entwickelung;
de« Burgfriedens auf Österreichischem Gebiete hinsuweisen, welche in dcneit
Buch ,Zur Rechtsgeschichte des adeligen Grundbesitzes in Osterreich* enthalten

ist (S. 115 ff.).
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die eine und andere Bresche noch aufrecht, so trafen die wesentlichen

Bedingoogen für die Entätehuug und gedeihliche Entwickeluug stiidtittchen

WeteM S1I8MIIIII0D.

Die ersten vier Abechniite der sehr beaditeiiswerteii, unterriobtenden

Abhaiidlmig Eeutgena (92) sind einer Wideriegong der von Bietsdiel

m seinem Buche »Markt und Stadt* dorohgeführten Umformung der Markt-

rechtstbeorie gewidmet. Im Anschlüsse an Hegel weist K. das Marktregal

>al8 ein im fränkischen Staate schlechthin gegebenes* nach (V^'l. auch

Hist. Vierteljahrschrift II (1899), 103), wobei die Haui»tsuche die Ver-

leihung des königlichen Schutzes ist, /u dem erst das Privileg? der ZoU-

erkebong hmzutritt (S. 278)- Er hebt hervor, daäs das Marktgericbt kein

grandhenrliclies «oadem ein dem Ihikthenn Tom KOnige übertragenes

^MTenttiohes Geriebt ist (Abecbnitt II), bandelt im dritten Abschnitte Ton

dem Tersehiedflnen Arten der Klrkte nnd weist im vierten anf den von
vorneherein öffentlichen Charakter der Stfidte bin. In gltleklicber Weise

verwertet er die von Maitland (Domesday Book and Beyond) gewonnenen
Ergebnisse zur Erklärunj^ der Nachrichten über Heinrichs I. Burgen-

bau, (Abschnitt V. VI). Zum Schlüsse betont er neuerdings gegen Pirenne

die Unterschiede zwischen den französischen und deutschen Städten, tritt

er für die Berechtigung, ja Notwendigkeit ein, die nationalen Grenzen

wohl SU beaditMi, da die wirtsehaftlidien nnd politisehen Verblltnisse, der

Yolksebaraliter entscheidenden Einflnss anf die Gestaltung des Stftdtewesens

bei den einsehien Kationen geübt haben. Erst nach Feststellnng der

nnterscheidenden Merkmale, unter sorgtUltiger Beachtung derselben kannte

man za einer vergleichenden Darstellung fortschreiten.

Es war ein glücklicher Gedanke, in die Monographien zur Welt-

geschichte eine Darstellung des älteren deut^schtn Stiiitewescns aulzu-

nehmen, die nicht leicht einem Berut'euereu als <i. v lU'low anvertraut

werden konnte. (93). Er hat uns ein kraftvoll und lebhuit geschriebenes

Buch beseherti das man immer wieder gwae aar Hand ninmit nnd das

wohl geeignet ist» anch einem weiteren Kreise eine richtige Anschaunng

von der Bedeutung und geschiehtlicfaen Stellung des deutseben Bürgertums

7U vermitteln. In vier Abschnitten schildert der Verf. die allgemeine

Entwii kelung. das äussere Stadtbild, die 'Befest ij^ung, die bürgerlichen

Bauten, die Verfassung und die Bevölkerung, in jedem Bet racht aus reicher,

selbständiger Kenntnis schöpfend. Boi der Beurteilung des Buches wird

man vor allem dem knappen Kaum»' Uei hnung Inigen müssen, der einen

überreichen StoU' in einen allzu engen Ivuhmen einzupressen zwang. Dass

V. Below in dieser notgedrungenen Besebr&nkung für die von ihm be-

handelten Seiten des st&dtiseben Wesens alles wesentliche mitzuteilen ver-

suchte, trots aller Knappheit niemals undeutlich geworden ist, verdient

Allein schon volle Anerkennung und man wird am bebten tun, von Hin-

weisen auf diese oder jene Einzelheit, die man gerne berücksichtigt ge-

funden hätte und deren jede Stadt eine o 1er mehrere bei/abringen ver-

möchte, abzusehen. Doch rauss gesagt werden, dass aucii manche Haupt-

tia'iie etwas zu kurz gekommen ist. Der Knill uss, den das deutsche Bür-

gertum auf künstlerischem, lilerarisLhem und wissenschaftlichem Gebiete

geübt hat, wird nur tüchtig gestreift, neben den profanen und Nuts-

bauten hfttten doch auch die zumeist unter börgerlicher Aufsicht entstan-
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denen Dome und anderen stfidtischen Kirchen berücksichtigt werden «ollen.

In ganz besonderm Hasse wird der Wert des Boehes dnreh die gnten, mit

Umsicht und Qeschsck aosgewftUten Abbildungen erbOht, unter denen ich

namentlich auf die von Uimern, Toren und Türmen hinweise. Sie lassen

eine zusammenfassende vergleichende Darstellung mittelalterlicher städti-

scher Befestigungsbauten als eine lohnende Aufgabe erscheinen, bei deren

Lösung insbesondere die Nachahmung orientalischer Baulichkeiten zu be-

achten wäre.

In einem lebhalten, stimmungsToUen Vortrage hat Des Marez die

Entstehung und Entwickelung der flftmischen Städte behandelt (94).

Das Buch- Käsers (95) hat Tomehmlich darunter zu leiden, dasa

Titel und Inhalt nicht übereinstimmen,, der erst» mehr verspricht als der
letztere hUlt. Denn eigentlich bietet uns der Verf. eine gefUllig ge-

schriebene Darstt'llung des Speyrer Aufstandes von 1
")

1 2. welrho mit einem

1 berlilicke über gleicliurtige Bewet^ungen in den deutsclirii Stiidten ver-

brUmt ist. Da^s diese Übersicht weder voiistiiiidig ist noch das Wesent-

liche des Oegestaiides trifll, hat K. selbst erkannt, indem er den Mangel
der Anlage seines Buches in der Vorrede entschuldigte, in einem beson-

deren Auftatse seine erste Zusammenstellung zu ergfinzen und die Auf-

gaben zu bezeichnen suchte, welche von der ortsgeschichtlichen Forschung

zu lösen wären, bevor rann Anlast und Wesen der im ersten Viertel des

16. Jahrhunderts in den deutscheu Städten wirksamen Bewegungen genauer

bestimmen küiuite (Deutsche Geschichtsbliitter III, 1— IM und 49— f'>o).

Aber schon bei dem gegenwärtigen Stunde der Forschung hätte manches

etwas sehSrfer gefasst werden kdnnen. Dar Verfl spricht gerne von dem
»gemeinen Manne*, ohne dass man erfthrt, welche Teile der städtischen

Bevölkerung unter dieser Bezeichnung zu verstehen seien. Geradean irre-

führen muss aber der Gebrauch des Wortes Bttigw Ulr Stadtbewohner
schlechthin (vgl. z, B. 231, 259). Es wilre auch geraten gewesen, die

Vorgänge in Frankreich, Flandern ') und England während der zweiten

Hälfte des 14. und wUlirend des 15. Jahrhunderts zu beuchten. Was K.

als >das alte Vemaltung^pnuzip der Städte* bezeichnet, dass nämlich, »alle

Beamten aus dem Rate hervorgehen sollten«, war l&r Wien sdhon im
14. Jahrhunderte durchbrochen. Überhaupt bietet der im Mittelpunkte von
Käsers Buch stehende Speyerer Aufstand nichts, was man nicht in anderen

Städten schon um vieles früher nachweisen könnte, erklärlich bei den etwas

kümmerlichen Verhältnissen der kleinen Bischofstadt, auf der die Macht

der zahlreicheo, wohlbegüterten und anspruchsvollen Geistlichkeit schwer

lastete.

Der erfreuliche Aufschwung, den die rechts- und verfassungsgeschicht-

^ liehen Studien allerorten genommen haben, bat auch schon die Znsammen-
' Stellung einscblflgiger Urkunden iür den gelehrten Untenricht vemnlasstw

Den von Stubbs herausgegebenen Select Charters sind die von I^rsch

und Schröder veröffentlichten Urkunden zur Geschichte des ileutschen

Piivatrechts, die von Altmann und fiemheim ausgewählten Urkunden zur

Vgl. Des Iklarez, Lea luttes kocialea eu Flaudie au moyen age. Bruselles

1900 (Eztmit de Revue de 1* Univenit« de Brazelies).
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Erläuterung *Ier Verfassungspeschichte Deutschlands, die in der bei Alph.

Picard erscheinenden Collection des textes enthaltenen Sammluugen von

Bemont, Thevenin und Fagnicz, die von Dopsch und v. Schwind heraus-

gegebenen AosgewftUton Uikmiden nur TeKteongsgeschiehte d«r deatoch-

tettmieliuehen Erblande gefolgt. Mit wie grossem Danke man aodi die

Answahl Altmann-Bemheims als ersten AaUkng hinnehmen moehte, so

konnte sie doch strengeren Anforderungen nicht genügen und es war mit

Freade zu begrüssen, dass v. Below den Iilntachlass fasste, eine nach sach*

liehen Gesichtspunkten, welche schon die Anordnung in dem französischen

Unternehmen beeinflusst hatten, geordnete, umfassende und im einzelnen

viel reichhaltigere Sammlung zu vf>r:uistalten. Nach seinem Plane soll

diese in drei Abteilungen Urkunden zur Geschichte dos städtischen Wesens,

sor Territorial- nnd snr Beiehsgeschichte darbieten. Die erste Abteilung

liegt in einem stattliehen, Ton F. Keatgen nuammengestellten nnd be-

arbeiteten Bande Tor (96). Wie das bei der eindringenden nnd nm-
Zusenden Kenntnis städtischen Lebens, über die K. erfOgt, nicht anders

zu erwarten war, erhalten wir ein Werk von ganz hervorragendem Werte»

da'» in jeder Weise crepignet ist, nicht allein dem nächsten Unterrichts-

zwecke zu ditneu. sondern auch der Forschung neue und sichere Grund-
lagen /u gewülireo.

Die für das Gesumtwerk uls oberster Einteilungsgrund angenommene
Qliederang nach saehlichen Qesiehtspnnkten ist in dem vorliegenden Bande
bis ins «nselne dnrehgefBhrt nnd man wird sieh den Vorteilen, welehe

rie gegenfiber der allein seitlichen Ordnung gewibrt, nicht versohliessen

können. Selbstverstüudlich stellen aber die Urkunden der saehlichen Ein-

reibung oft starken Wideiiitand entgegen und es bedurfte vieler Umsicht,

um der Schwierigkeiten wenigstens in der Hauptsache Herr zu werden.

Diiss sie nicht vollständig zu beseitigt-u waren, darüber ist sich der Her-

ausgeber selbst klar geworden und er macht darauf iml'merk^am (S. XI), dass

er» Stücke mit mehrfachem Bezüge da eingereiht habe, wo ihr Inhalt am
prägnantesten, wo sie am lehrreichsten schienen«. Wenn er dann noch

anf Inhaltsreneiehnis und Register yerweist, so wird der Sachkundige sioh

mit diesen Hilfsmitteln wohl snrechtfinden kutanen. Ob aber der An-
ftager? Ich i^anbe, dass es gerade für den Lehrzweck erspriesslich ge-

wesen w5re, wenn K. in wichtigeren Fällen mit einem Verweise nach-

geholfen hätte, Xur an einem Beispiele will ich suchen das klar zu

machen. Die höchst wichtige Urkunde, mit der Bischut Kadaloh im Jahre

lo;i.i die I bersicdelung der men atores von Jena a. d. Unstrut nach

Naumburg veranlasste, ist in dum Abschnitte »Kaufleute und Handel*

eingereiht (Kr. 76), wohin sie gewiss in erster Linie gehOrt. Nicht ge-

ringe Bedeutung hat sie aber auch für die Kenntnis der Niederlassnngs-

verbiltnisse, wo sie allerdings der mit der Sache vertraute, kaum aber der

Studierende einschalten wird, den nur ein kurzer Verweis an der ent-

sprechenden StfUe auf die Spur führen könnte. Bedenken hat mir auch

die Abteilung des gesamten Stoffes in zwei grosse zeitliche Gruppen: Der

Ursprung der Stadtverlassung und Das stildtische Wesen zur Zeit seiner

Blüte erregt. Dadurch werden sachlich zusamiiiengehörige Abschnitte wie

z. B. Markt und Kautieute (Nr. :J5— 9ü, Nr. 218—251), Leihe nach

Stadtrecht (Nr. 91—98, Kr. 316—330) zerrissen, andere wie s. B. Hand-

Mitthaüungen XXIV. 30
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w«rk and Zflnfte (Kn 252 ff.), di» Omitliebkmt (Nr. 8«2C) gnihn m
die er«ta Fuiod« «urfiGk, in der sie fehlen. Darf man neeh einen Wnntek
in Betreff der änsseren Einrichtang äussern, so ginge er auf die Beigabe

eines Verzeichnisses der Urkunden nach der zeitlichen Folge. Das alpha-

betische Verzeichnis der Städte, in dem bei jedem Orte die auf ihn bezüglichen

Urkunden nach ihren Puten zusammen gestellt sind und das K. deshalb

»chronologisches Städteverzeichnis* nennt, ermöglicht zwar die Auffindung

einer beätunmten Urkunde nach dem Datum, aber ein chronologisches Ver-

leichnii, das ja nur wenige Seiten beanspraehen kdnnte, bitte niebt allein

diM GeächSit wecentläoh erleiGfatert, sondern aneh eine gute Übersicht der

seitlichen Entwickelung, die neben der sachliehen BetnMshtnng nicht ver-

nachlttssigt werden darf, geboten.

Schon die grosse Zahl der mitgeteilten Urkunden, es sind ihrer 437,

ist ein Beweis für die Vollständigkeit, welche der Herausgeber angej^trebt

und erreicht hat. Man wird die Grundsätze, von denen er sich bei der

Auswahl leiten Hess (S. IX—XI), billigen und anerkennen dürfen, dass

namentlidi in der dritten Abteilung alle Seiten der stldtischen Yerftasiing

und Yerwaltong mit der erfiirderlichen DentUchkeit beleuchtet sind. Da-
gegen hätte in der ersten Abteilung das 8. und 9, Jahrhundert etwas

eingehendere Berücksichtigung verdient, namentlich wfire eine Auswabl der

ultcsten Urkunden über städtische Besitxverhälinisse von grossem Kutien
gewesen.

In der Art seines Vorhabens ist es begründet, dass K. sich bei der

Widergabe nur auf die ihm zugänglichen Urkundendrucke oder Faksimiles

stütaen konnte und rar Bnielnng notwendiger Banmerspemia entsprechende

KflrEnngen Toniehmen onsate. Für die meisten StAdce konnte er Über
vertrauenswürdige Vorlagen verfügen, nur bei ein/einen Wiener Urkunden
tat er Unrecht daran, den schlechten Abdruck in Tomascheks Rechten

und Freiheiten zu wiederholen. Zu S. .325 Nr. 230 habe ich in den
lUättern des Vereins für Landeskunde von N.-Ö. 1895, 27 Anm. 2 die

notwendigen Verbesserungen beigebracht, die »tanatores* durch cenatores

(Fütterer) zu ersetzen vorgeschlagen (vgl. auch Gesch. Wiens hrsgg. vom
Altertnmsvereine II, 603 und 735)« bei Nr. 236 war neben Tomaacbek
auch der Abdruck bei Bauch SS. in, 68 au vergleichen, für Nr. 329 hat
Tomascbek allerdings das Original (Stadtarchiv Urkunde Nr. 549= PriviL

Kr 1 2) benützt, aber im Abdrucke die Bechtschreibung willkürlich ver-

ündert und einzelne Worte ausgelassen; dass Nr. 330 bei Tomüschek nicht

BUS dem Originale abgedruckt ist und einen fehlerhaften Text bietet, habe

ich früher nachgewiesen (Mitteil. XV, 514 Anm. 3); zu Nr. 353 ist jetzt

auch 43escb. Wiens II, 707 zu vergleichen.

Die grosse Zahl deutscher Stücke hat dem Herausgeber die wichtige

Frage nahe gelegt, wie deren Bechtschrsibung an behandeln sei, und ihn

veranlasst, sich darüber Rechenschaft zu geben, ob WeissJtokers fär die

deutschen Reichstagsakten aufgestellte Grundsätze ohneweiters für seinen

Zweck zu übernehmen und anzuw»'nilen seien. Kr hat div>^ verneinende

Ergebnis seiner P^rwiigung durch eine Anzahl kriiisi her Bemerkungen ni

rechtfertigen gesucht, welche dem gegenwUrtigen Herausgeber der Reicbs*

tagsakten, Professor Quidde, Anlass au einer scharfen Entgegnung gaben,

die in dem Vorworte au dem XII. Bande der Beichstagsakten erschienen
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ist, woraaf dann K. in der Rist Vierteljahrsscbrift IV (idOl), 504 er-

widert hat. Wie das bei einer so sehwierigea und Terwickelteii Frage

nklit aadttrs mOgliöh itt, wird man Btchtiges und ümiefatigea auf beiden

Mten iiiideii and ich beaclutnke mieh daher an dSoeer Stolle, ohne mieh
«nf Einzelheiten einsolassen, darauf, die beachteniwaitaaton Ergebnisse

dieser Erörterung heraoszabeben. Ohne Zweifel ist, was Qaidde neuerdings

in vortrefflicher Weise Vgründet bat (S. XIII). in Veröffentlichungen,

welche in erster Linie nicht philologischen souiiern historischen Zwecken
dienen sollen, eine Vereinfachung der Rechtschreibung durchaus am Platze.

Aber TolistlLudig ist K. im £echte, wenn er hetTorhebt, dass mau dabei

mehrfach von anderen Gesichtspanken aoszagehen habe als Weizsäcker.

Denn die H&ofnng der Konsonanten, am die ea sieh Tomehmlidi handelt,

ist kmneawega in so rein ftosserlieher Weise, wie dies WeiisScker getan

bat, durch Laune, Zufall und Mode za erklBren, ea Hegt auch da eine

Entwickelang vor, deren Wesen allerdings noch zu erforschen ist, die aber

nicht gelfiiignet werden kann und nicht leichthin verwischt werden darf.

Die Forderung Keutgens, dass die Herausgelter auch historischer Veröffent-

lichungen »philologischen Einsichten* gebührende Beachtung schenken

^llen, halte ich daher iür durchaus berechtigt und es kann jedem, der

Meh mit solchen Arbeiten zu beschäftigen hat, ans Herz gelegt werden,

was K. In diesem Betracht an sagen hat (8. XI7). So sorgtUltig dnreh*

dacht Weizsickera Begeln auch sind and so Tortrefflich sie sich bei der

Herausgabe dec Reichstagsakten bewShrt haben, bei denen sie selbstfer^

atindlich aach beizubehalten sind, vor einer meehaniachen Übertragung

aaf andersgeartete Sammlungen mu3s entschieden gewarnt werden. Wenn
überhaupt auf diesem Gebiete, auf dem die dialektischen Verschiedenheiten,

Anlage, Zweck und Inhalt der einzelnen Veröffentlichung eingehende Wür-
digung verlangen, Kegeln von allgemeiner Geltung aufgestellt werden

können, ao wire für diese Aufgabe die erste Vorbedingung, dass die

Philologen sich eingehender als es bisher geschehen ist, mit der spit^

mittelaltoiliehen Bechtachreibang beschaftigton and dadaroh auch dem
Historiker ee ermöglichten, zn sichererer, woblbegründeter Entscheidung

xa gelangen. Im allgemeinen wird man Kentgen darin beistimmen dürfen,

da-»s im 1 4. und 1 5. Jahrhunderte noch ein enger Zusammenhang mit der

alten mittelhochdeutschen Schreibweise besteht; doch wird man daraus nicht

eine Archaisirung der Kechtschreibung. für welche Keutgen allem Anschein

nach einzutreten geneigt ist (S. XVlli und Ilist. Vierteljahrsschr. S. 506),

ableiteh dürfen. Erst im ] 6. Jahrhundert hOrt jeder Zasammenhang mit

der Siteren Sehreibweise, aber auch mit der Spraöhenentwiekelung ai^ und
es tritt jene allgemeine Verwilderong ein, welche mit Ausnahme gewisser,

Ton Qaidde angefahrter Fülle eine radikale Behandlung im Ansohloaae

an die Bechtschreibung der Gegenwart verlangt und gestattet.

Aus V. Bei 0 WS Mitteilung über »Theorien der wirtschaftlichen Ent-

wickelung der V^ülker* (97) sind hier nur die der Ötadtwirtschatt gewid-

meten Ausführungen 7.u berücksichtigen, in denen er eine eingehende

Kritik der Darstellung in Bücbers berühmtem Bache über die Entstehung

der Volkswirtschaft liefort Daa Wesen der Stadtwirtschaft erblickt er im

Anaehlusae an die, worauf er in Terdienstlicher Weise aufinerksam gemacht

hat, achon tou Perthes und Hildebrand rertretene Ansicht in der mit

SD*
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strangster Folgeiicbtigkeit \m ins dnseliM dorofagsAUirtea Tendm der
Abschliessmig, daoh fonnag er Aber die Unaehe dieeer Eneheuraag-euMa
befiriedigenden Anfschlass nicht za geben und begnügt er sich mit einem

kurzen Hinweise auf dos Vorhandensein der gleichen Bichtang in der

lAndgemeinde und in der kanonistischen Wirtschaftstheorie. Fruchtbarer

schiene mir in diesem Punkte der Vergleich mit den hofirechtlichen Ver-*

bänden zu sein.

Auch in der als Fortaetsnng dieser gedachten Abhandlong iÜmr dea

»Untergang der mittelalterlidifln Stadtwirtsohaft« geht t. Balow (98)

on polemischer SrOrterong ans, indem er omebnüich gegen S<AmoUera
Annahme der TerritorialWirtschaft und gegen dessen ÜberachitsaDg der

politischen Vorgänge Stellung nimmt, doch führt sie ihn zu ungleich

wertvolleren Ergebnissen. Er eiweist die Fortdauer der stadtwirtschatt-

lichen «.Jruudsätze auch in der Zeit des Merkantilismus, über dessen all-

mähliche Entstehung und Ausbildung in Frankreich unter der Regierung

Heinrichs IV. uns jetzt eine Studie Henri Hausers (Bevue histLXXX, 257 ff.)

unterrichtet, and findet den Unterschied gegenüber dem mttelalt^ darin;

dass man dieses als eine Periode der Stadtwirtsehaft ontor atidtifleher» die

folgende Zeit als die Periode der StadtWirtschaft unter landesherrlicher

Leitung bezeichnen könne (S. (»27). Erst im 18. Jahrhundert beginne

eine von 8ell)ständigen neuen Gedanken erfüllte Tätigkeit der Landes-

fürsten auf wirtschaftlichem Gebiete und vom 19. an könne von einer

ausgebildeten Volks- beziehungsweise Weltwirticbaft die Rede sein.

Nur in aller Kfine sei aof mehrere der Qeaehichte der stldtiacheii

Yerwaltong gewidmete Arbeiten hingewiesen. In einem Vortrage aber
»den öffentlichen Haushalt der Stadt Frankfurt im Mittelalter« (Schäffles

Ztschr. für die gesammte Staatswissenschaft LH (lH96)i 1—19) hat K.
Bücher der Forschung auf diesem Gebiete die Kichtung gewiesen, wena
auch die Verallgemeinerung der dem Frankfurter Rechnungswesen Anhaf-

tenden Hesonderheiten als nicht /uläs^il^ erkannt worden ist. Mit grossem

Eifer hat sich dann die iursciiuug namentlich der Finanzverwaltuug der

StSdte zugewendet Den filteren VerOffentliohnngen der Stadtreehnnngen

on Breslau, Hamborg und Hildesheim ist die schOne Ton Enipipinfp
besorgte Ausgabe der Kölner Rechnungen gefolgt (ßd. 1. 1897, II. 1898)^).

Noch vor deren Erscheinen hatte W. Stieda in sehr unterrichtender Weisa
die Huu]>tergebni8se der bisherigen ArV)eiten zusammengefasst (99). Die

Forderungen, welche er um Schlüsse seiner Abhandlung aufstellt, werden

wohl zu beachten sein: wenn er aber die Veröffentlichung aller mittel-

alterlichen ilecbnungeu im Wortlaute verlangt, 80 wird man das nur mit

einiger Binsehitnknng annehmen dflbfen. YoUstfindige Wiedergabe im
Anschlösse an die Vorlage empfiehlt sich doch nnr bm Bechnnngta ans

der Zeit vor der Mitte des 15. Jahrhunderts, bei vereinseltoi Jahrgfingen.

oder sehr lückenhaften Reihen, endlich bei alten Sonderrechnungen über

einen bestimmten Verwaltunf?szweip. Nach der Mitte des 15. Jahrhunderts

wird sich aber, da die Anlage der Rechnungen von da ab sehr gleich-

mässig wird, der Inhalt sich vielfach wiederholt, zum mindesten die Be*

>) Vgl. A. Tille, StadtrechnuDgcn in den Deutscheu Geschichtsblättet a
I (1900), 65ff.
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schrÄnkung auf die Rubrikensummen als notwendig erweisen. Die in dea

«inzelnen Abteilungen enthaltenen sachlichen, topographischen, personalen

Angaben können in anderer Weise, sei es als Erläuterung der Rubriken-

Bummen, sei es in besonderer Zusammenstellung bekannt gemacht worden.

Die im V. und VI. Bande des Hildesheimen T^knadenbuches von K. Döb-
aer VerOlfinitUohteiLStadtnelinQngen hat P. Hnber für seiBe Daratellang

des Hanihaltes dor Stadt Hildwhflim (106) Terwertot XSher das gross

angelegte und sorgfUtig aaagsAIhrte Werk Paul Sanders (lOl) habe

ich an anderer Stelle berichtet (Dentsohe Literaturzeitung 1902, 2224).

Sehr wichtige Materialien, deren voller Wert allerdings erst auf Grund

einer systematischen Bearbeitung gewürdigt werden könnte, bietet Rivoire
in dem ersten, die Jahre 14(»9— 14G1 umfassenden liande der in lateini-

scher Sprache abgefu&stcn Ratsprotokolle der Stadt Genf (102), Wir ent-

nehmen ihnen vor allem zahlreiche, für die Kenntnis der Stadtfsnraltung

«nfrefahiasrddie- EimelheHsHi darflber hinaiis ' streifen nisnche TerhaDd*

langen und -Beschlflsse die politische Lage, die Bsziehmigeii der Stadt !to

den HenOgen von SftToyen, zn den Päpsten und den adeligen Herrn der

Umgebung, welche gerne mit unbilligen Forderungen auftraten und . den

Bat zu steter Vorsicht nötigten (vgl. z. B. S. 33ü). Für den /eiilichen

Ansatz der Berichte ist anfangs die Festdatining, neben ihr die durch-

laufende Zählung dea Monatstagea verwendet» welche dann seit 1417 allein

gebraucht wird.

Wenden wir uns den Untersuchungen zu, weldie sidi mit einzelnen

Beiten und Einriehtangen des städtischen Lebens beschKIKgen, so. ist sä-

urst die Abhandlnng Bichard Schröders Aber das Weichbild zu nennen

{]03), in welcher dieser die schon von Philipp! (Hsnsische Oeschiohts-

bintter XXIII, ]— 55) gesammelten Belegstellen systematisch geordnet hall

Das Wort kommt im ösl liehen Mitteldeutschland auf. verbreitet sich nach

J^'orddeutschland, Holland, Livland und Esthland. (iebraucht wird es für

Stadtrecht, für das Stadt (Markt-) gebiet, die stiidtische Leihe, den städti-

schen Grundbesitz, den vom Weichbildgute zu entrichtenden Wortzina und

überhaupt lür die Beute von städtischen Grundstücken. Die früher von

ihm Tcrtretene Erkllrong: Ortsbild-Stadtkrena-Harktkrena hat Schröder

aanmehr aalgegebeii, er nimmt ebenfeUs die schon Yon "Wigand und Ganpp
Torgeschlagene Deutung als Ortsrecht, Stadtrecht an. Meine Ausf&hrangen

Aber diese Frage (Mitteil. XV, 500 und XVH, 335) hat er übergangen.

Bei der grossen Bedeutung, welche den Grundbesitzvcrhiiltnissen für

die Entstehung und EntAvitkelung städtischen Lebens znkouimt, ist es er-

freulich, dass gerade sie in letzter Zeit zum Gegenstande ergebnisreicher

Forschung gemacht worden sind. In einer sehr ansprechenden Unter-

suchung handelt Sietschel über die Entstehung der freien Erbleihe

(104). Der/einleitende Abschnitt bringt dne dankenswerte Übersicht Uber

4i0 bisherigen ErklliongsTersache, in der namentlich an. den Dantellongen

T. Sdiwihds (S. 210) und Des-Märez* (8.* 185) scharfe Kritik geübt wird.

Den Ausgang fEir seine eigene Darlegung nimmt B. von' der Unterscheid

dung zwischen Gründerleihe und privater Erbleiho. Die erstere bringt

den Beliehenen in eine neue Gemeinde, unter eine neue Gerichtsbarkeit,

hat daher nicht blos vermögensrechtliche Folgen und steht darin, wie man
hinzufügen kann, der Leihe nach Hofrecht nahe, von der sie aich aber
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dadurch unterscheidet, dass bei ihr das Verhältnis, in das der Beliehene

tritt, ein öffentlich'rechtliches, bei der Leibe nach Hofrecht ein privat«

nehtUcliet irt (8. 188, 201). Die OrOndArleihA kMuit «U Q^gemtaad nur
don Gnmd imd Bodsn selbst, der Zins mnss koneswegs iniBier dem Werte
des geliehenen Gates entsprechen, (xegenstaad der priraten Erbleihe, welch»

nur yermögensrechtliche Wirkung übt, können alle möglichen Inimobiliea

sein, bei ihr ist der Zins in der Regel dem Werte des geliehenen Gute»
angemessen. Nur sie kann nach Rietschels Ansicht für die Frage nach

der Entstehung der freien Erbleihe in Betracht kommen (S. 19l), da er

die Gründerleihe für eine von ihr abgeleitete Form hält Ich glaube, da»
an diesem Pniikte die Forsehung nodh nioht an siohsrem AbeoUius ge-

diehen ist. Es wttre dodi nidit aosgeaehlosseiit dass die GrOodeilmlM in

die frühesten Zeiten anrfiekreiche und eine gleichzeitige Entwiekelung beider

Leihearten angenommen werden könnte. Die Scheidung zwischen lind-

Hoher und städtischer Erbleibe hält R. für ebenso unberechtigt wie die

zwischen der Leihe von geistlichem und der von weltlichem (Jute. Die

eingehende Untersuchung der bisher nicht ausreichend beachteten ältesten

Wflnbnrger Ptivatorkunden filbrt ihn zu dem Seblasse, dass die private

freie Erbleihe ihran ürsproog niebt in der Leihe nach Hofinoht habe, sondern

eine Weiterbildung fttterer freier Leiheformen, insbesondere der Prekari*

sei. Im Anschlüsse an diese Untersuchung hat G. Caro (HisL Viertel-

jahrschrift Y (l902). 38 ff.) darauf hingewiesen, dass zu einer vollstfin-

digen Erledigung der wichtigen Frage noch andere, ältere Quellenzeugnisse

herangezogen werden können und müssen. Er macht auf eine in den

formuiae Toronenses überlieferte, schon von U. Brunner behandelte Formel,

auf Mainssr Urkunden des 8. Jahrhonderte, aas denen neh getrenatee

Beeitirecht an dem Boden nnd dem daianf erbauten Hanse ergibt, auf die

Lorscher Urkunden aufmerksam, wost auf die Ahnliehkeit swischen der
Erbpacht in der Formel von Tours und dem spftteien Burg- nnd Weich-

bildrecht hin und spricht die Vermutung aus. dass >in den Römerstndten

Deutschlands ein besonderes Leiherecht für Grundstücke sich erhalten hat,

welches später wegen seiner Eignung für städtische Verhältnisse auf <lie

neugegründeten Städte übeiiragen wurde*, Anregungen, denen, wie ich

schon vorher angedeutet habe, alles Ernstes naebgegangen werden sollte.

Von grossem Werte Ar die Kenntnis der einsehllgigen Terhiltnies»

ist das Buch Beyerles über die GrundttgentumsterhSltnisse und das

fittrgerrecht in Konstanz (l()5), von dem der zweite, Urkunden aus den
Jahren 1 152— 1374 enthaltende Band und der erste Teil des ersten

Bandes erschienen sind. In diesem behandelt der Verf. in mustergiltiger

Weise das Salmunnen recht. Die Einleitung enthält eine übersichtliche

Zusammenfassung der im aligemeinen wichtigen Ergebnisse seiner Arbeit,

welehe die von Kentgen übernommene DanteUung Gotheins in wesentUchea

Punkten berichtigt Tor allem kommt der Nachweis in Betracht, das»

keineswegs aller Grund und Boden zu Eonstanz in dinglicher Abhängig-

keit von dem Bischöfe und dm geistlichen Stiften stand, »sich in der

eigentlichen BtirgemiederlasHung geistlicher Leihebesitz aus alter Zeit über-

haupt nicht befand, dass vielmehr hier freies Grundeigentum gilt* (S. 5).

Es steht also in Konstanz nicht das zu Zinseigen und dem eine streni^ere

dingliche Abhängigkeit herstellenden Zinslehen ausgethane Land »an der



Utesalur. 465

Spitze der geschichtlichen EntwickeluDg sonilern vollfreies, völlig unbe-

lastetes und in alter Zeit unbelastbares Grundeigentum*. Der geistliche

Grundbesitz findet sich in der Altstadt und dem frühmittelalterlichen

suborbiam Kiederbnrg, er wird aber nur ausnahmsweise zur Leihe ge-

geben imd nur irimuiieli findet eich de Mer Qmiidbeeite einnlner Alt-

geMhlechteTt wihrend in der dritten Niederieienng, der Erenslinger Vor-

stadt (Kelnbof und 8tadelhofen) mit landwirtschaftlichem Betriebe die

llndtiehe Erbleibe Torherrscht. Zwischen beiden Bezirken liegt aber die

Bürgemiederlassung, in der die Leiherechte das spatere, nachtrliglich ein-

dringende sind, für die sich also ein Aufsteigen von strenger zu leichter

abhängigem, endlich freiem Grundbesitz nicht nachweisen lässt. In diesem

Zusammenhange gewinnt die Einrichtung der Salmannen (Treuhänder) über

die |iriT»trechtliche hinaus TerfassungsgeschichtUche Bedeutung, weshalb sie

•acli nnter diewm Getiditepmikto sn behandeln war, fotner ergibt sieh,

dnsa in Xonafcamt der fkeie Gmndberiti die erate nnd fllteate Bedingung

der YoUbflrgersohaft war (S. 8), worans ea sich erklirt, dass, als mit dem
Siege der demokratischen Zünfte im Jahre 1370 diese Forderung des

freien Grundbesifres fallen gelassen wnrde, die Salmannen an Bedeutung

erloren. Es wird sich Gelegenheit bieten, nach Absehluss des ersten

Bandes auf Beyerles Untersuchung im einzelnen zurückzukommen, schon

jetzt darf aber ihre hohe Bedeutung für die Erkenntnis der Besitz- und
Ntederlassungsrerhältuisse nicht allein in den deutschen Bömerttidten

sondern aneh in spiter gegründeten nnd entstandenen Städten, tot allem

in Wien, hertorgehoben werden.

Mit dem sozial und wirtschaftlioli hervorragendsten Teile der Bürger-

schaft beschäftigt sich eine Abhandlung v. Belows (l06), in welcher er

das Verhältnis des Kleinhandels zum Grosshandel, die Handelstresellschafteo,

Kaufmanns- und Kauffahrergilden, den Schiffsbesitz der Bürger bespricht.

Auch bei diesem Aufsatze wird man den Hauptwert in der Hervorhebung

der leitenden Gesichtspunkte und in einzelnen methodischen Mahnungen
sa Sachen haben. Es war e. B. gut daran zu erinnern, dass man das

Kittelalter nieht immer wieder ab einen abgesehloBsenen Zeitabsehnitt Ton
gm» einheitliebem Ghaiakter betraeliien, aondem die nnsweiftlbalt vor-

bandene Bntwickelung erforschen, dabei neben den aaitliehen auch die

örtliehen Unterschiede beachten solle. Im einielnen aber werden die Aas-
fUhrangen v. Belows manche Berichtigung und Ergänzung zu erfahren

haben*). Zwar dass der Kautmann des frühen Mittelalters nicht von vor-

neherein als Grosshändler aufzufassen ist, dass es anfangs keinen eigenen

Stand der Grosshändler gegeben hat, dass der Grosshandel oft in V'er-

bindong mit dem Kleinhandel betrieben wurde, kann man zageben. Aber

B. geht in weit, wenn er das Yorhsndensein freiwilligen Oroashandels

Tor dem 14. Jalurhonderte bestreitet, die Gewandaehneider (Lanben-,

Kammerherren) als Kleinhändler bezeichnet (vgl. auch Heldmann in den
Jahresber. für Geschiehtsw. XXIII. II, 3i5). Es ist ja richtig, dass in den

früheren Zeiten keine scharfe Scheidung zwischen Gewandschneidern, Kauf-

leuten im engem Sinne und Krämern bestanden hat, dass namentlich die

letzteren einen viel umfassenderen und ansehnlicheren Geschäftsbetrieb

>) Vgl. auch Keut^ens Vortrag Uber den Grosshandel im Mittelalter (Hau*
»itche Geschichtabi. XXIX (IdOl). S. 73 ff. und S. 181 ff.).
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ge&abt haben als spüter, dass erst im 14. Jahrhandart eine bestimmtere

Abgrenzung vorgenommen wurde, die YxUmeit «aS eine niedere Stofr aanlnii«

die Oewendidnittder ilir altes Anaehea bewahrten» die Kanfleato ndi
hoben, wie ich das im einsalnen für Wien nachzuweisen vermochte (Gesch.

Wien, hrsgg. vom Altertumsvereine U, 731 fl'.). Aber das berechtigt noch

nicht, die Laubenherrn als Kleinhändler schlechthin aufzufassen und ebenso

wenig kann man den Bestand eines reinen Grosshandels ohneweiters ver-

neinen. Um in diesen Fragen klar zu sehen, müsste vor allem eine ein-

gehende ünterrachnng der Erwerbsverhftltuisse in der iltoeten Lürgersehaft

dnrehgefthrt werden» ferner wSie, wonnf Lnaehin (Gesch. Wiens U, 843)
anfinerksam. gemacht hat, swischen dem' AiuaenhaädBl .nnd dem Em-, und
Verimnf im Grossen, welche nicht notwendiger Weise zusammraldleR

mfissen^ zu scheiden,' endlich müssen die Handelsgeschufte der Hausgenosaen,

welche v. B. ganz übergangen bat, sowie der Geistlichkeit beachtet werden.

Über die Entstehung und Ausbildung des Patriziats in Strassiburg,

Üasel, Worms, Fxeiburg im Br. handelt M. Fultz (1U7) in etwab schema-

tiacher Weise. . Nentedings: f&hri er den, KafihweiB» :daal der Bat weder

an daa:8ohOfSBnkeUeg anloiüpft» 'noch ans dism »bischöflichen Bato« ent-

standen, sondern eine völlig, nenie SdiOpfong ist, abei* schon vor seiner

Entetehung der Bürgerschaft ein Einfluss auf die Liutang der stidtischen

Angelegenheiten eingeiüumt war. Er nimmt ferner an, da^'s ursprünglich

die Ministerialen mit den Bürgern vereinigt waren, nach dem Aufkommen
dt's Rates sich von diesen trennten, erst nach dieser Trennung von einem

Patriziate die liede sein kann, welches aus den vor dem Rate in den Ur-

kunden erwihnten civee maiores,' meliores entettoden ist. Gegen jene

anftngliche Vereinigong hat sieh Oiq»ermann (Westd. Zdtsohr. XIX (l900X
Amteigebl. 8. 86) mit triftigen Gründen aasgeaprochen, auf deasim BÖ-

sprechnng auch w^gen der Darstellong der Freibniger Verhältnisse la ver-

weisen ist.

Die Pfalbürger erklärt M. G. Schmidt (108) im Anschluss an

Zeumer und H. Brunner als cives falsi von pulo, balo — schlecht^) und
bestimmt sie als »Leute, welche ausserhalb der Stadt auf dem Lande in

landes» oder grundherrlicher Abhängigkeit leben und nach Erlangung des

städtischen Böigerrechtes unter Berufong auf die städtischen FrivilegieB

ihre früheren Pflichten und Lasten verweigern*. Sie sind also nicht Ans-
bürger schlechthin, obwohl man sie später, als ihr rechter Naipe schlechten

Beigeschmack erhielt, auch mit diesem Worte bezeiclmete. Die Einrichtung

erklärt sich au^ dem Bestreben der Dorfbewohner, der bürgerlichen Frei-

heiten teilhaftig zu werden, ohne ihren ländlichen Beruf aufzugeben, worin

ihnen die Stftdte, deren Einfluss dadurch wünschenswerte Ausdehnung erfahr,

entgegenkamen. Der Yoigang musste die landeaherrliche Gewalt daroh"

lOcherUf dier gnindheanlichen Beehte nnd länkönfte' verringern, und endlidi

za einem Kampfo politischen und wirtschaftlichen Inhaltes swischen den

*) Die ftymolo/^iHihe Frajr« scheint mir etwas zu flüchtig behandelt zu gein

(S. 2Q0). Wie hiutet dua SUimuiwort : pulo oder balo? Mit Rücksicht auf goth.

Dolos, mhd. bale halte ich das sweite für das richtige, daraus konnte aber ebenso-
wenig wir in den sicht-r ntr/inu'bmt'nden Zusammensetzungen phal (pfal) werden,

wie das Wort PfalbQrger bei semem ersten Vorkommen im Jahre 123i und rcgel-

mAssig auch später geschrieben, wird.
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Städten und den Grundherren führen. Mit dem Erstarken der landes-

herrlichen Macht verschwindet das Pfalbtirgertum alter Ai% die Höngen,

welche das Bürgerrecht ei-werben. übersiedeln in die Stadt, werden aber

zumeist in den Vorstädten ansässig. Jetzt erhält ihr alter Name eine

Bamhang auf^ BflUe to Tonttdtisdien Wahmmiioaiiiig, d«r Pfiüblliger

wird sDiD Voittldter, sam PMiIbfirgor im -spitoceii Sinnet).

Dnzoh die 'Diitemichniig aller BeoalinngeB, in welchen die Gftate,

•d. h. die nicht am Orte ihres Betriebes ansässigen Handelsleute, zu der

mittelalterlichen Stadtwii*t8chaft stehen, bemüht sich Stolze (109)« die

Zeit und die Gründe der Entstehung des Güsterechtes /.u erforschen. Die

ältesten Märkte kannten keinen Untei-schied zwischen Bürgern und Gästen,

der sich en-t durch die Verbindunj; de^< ^^llrktes mit der Stadt, also im

12. und 13. Jahrhundert ausbilden kunnte.. Auf den Jahrmärkten ge-

jioaaen die. fremden fflbidler der GleiehttoUimg mit den elnhiimieohen, ja

alter besondeiea Umetlnden gewisser Rreiliritea' und Vorreohte, es hat

nch.hier also in. gewissem Sinne der ttllere' Znstand fbfterhallen. Doch
maslit sieh auch da das Bestreben geltend, ihren Mitbewerb einzuschränken

nnd zu verdrängen, welches in Terstärktem Masse bei den Wochenmärkten
2U bemerken ist. Das Verbot des Kleinverkaufs durch die Gäste will St.

aus der kanonistischen Theorie des pretium iustum und aus der Sorge für

•die Konsumenten erklären, . w^elche vor Benachteiligung durch schlechte

Ware geschätzt werden sollen. Meines Erachteuü könnte jene Theorie

besten Falles in der Begünstigung der Bürger gegenüber den Gisten rar

Geltung gelängt sän, da jene die «tidtischen Lasten m, ti^igen hatten, von

denen die Gfiste wenigstens in gewOhnlkhen Zeiten befreit waren. Denn
das Verbot des Kleinverkaufes beschränkt sich nicht anf die schwerer zu

überwachenden Lebensmittel sondern trifft auch Waren, welche der Be-

schau unterzogen wurden. In dem Abschnitte über das Verhältnis der

Gäste zum Zunftrechte (S. 39 ff ) weist St. nach, dass die von G. Schönberg

aufgestellte Unterscheidung eines schon vor der Entstehung der Zünfte

ausgebildeten Zunftzwanges im allgemeinen, der den Bürgern im Gegen-

aatse in den Fremden den anssehHesdiobeü QewerbebetriSb in der Stadt

nnd der Bannmeile sicherte, nnd eines besondersn. Zonftnranges, durch

den dieses Recht auf die einzelnen Gewerbegenossensohaften übertragen

irnrde, in den urkundlichen Zeugnissen nicht begründet »ei, femer dass

Aach in frühester Zeit die Verleihung des Zunftzwanges über Einschreiten

der Gewerbegenossen durch die Obrigkeit erfolgte. Zur vollständigen und

ilaren Beantwortung der von St. richtig gestellten Fragen hätte es aber

"der Heranziehung reicheren urkundlichen Stoffes aus späterer Zeit bedurft.

Was St. über die Anfänge einer territorialen Handelspolitik, insbesondere

iter Hebsbnxger bemerkt (8. 84)> wäie jetzt nach den Darlegongen Losehins

•(Geeeh. Wiens U, 829. 845) nnd y.Belows (Untergang 8. 457) zu berichtigen.

Das» aus einer Schuld mehrere Dissertationen über ein und dasselbe

Forschungsgebiet herfoorgjriien, bringt es mit .sich, dass sie sich zum Teile

wiederholen, die eine manchmal nur eingehender begründet, was in der

.andern kürzer ausgesprochen wurde. Dies ist der Fall bei der Unter-

suchung Croons über das Zunftwesen (11 0), welche d&n schon \un

i'i Zu vergleichen i^t jetzt auch die Abhandlung Zetuners in der ZU. für

Kechtegesch. Germ. Abt. XXiU, 87 ff. . .
•

Digitized by Google



466 Literatur.

Stolze gesagte näher ausführt. Croon bespricht die ältesten Nachrichten

fibtr HamdwerkOTTerblnda in deatschen Stidttn bis «lir» rar Mitte di»

18. Jahrhunderte nnd bringt mtnehes dem banerai Tentlndniwe der

betreffenden Urkunden dienliche bei, wenn aach die Anordnung nicht eehr

übersichtlich ist. Die allgemeinen Ergebnisse stimmen mit den ans dessen

Schriften bekannten Ansichten v. Belows überein. Daas die Annahme selb-

ständig entstandener Genossenschaften oder Innungen, welche den Zunft-

zwang tatsächlich, jedoch ohne behördliche Bewilligung übten, ganz aus-

zaschliessen sei, möchte ich nicht so bestimmt behaupten, wenn wir aach

eefariftliehe Zengniiae Aber ihren Bestand nnd ihr Wirken nidit beeiteen»

Es seheint mir dies wahrseheinlieher als die Yemmtnng Ctocna, dasa dia

InitiatiTe »vielleicht yon einzelnen klar sehenden Handwerkern aat*

gegangen sei, die die Gesamtheit ihrer Genossen durch den Hin-

weis anf gemeinsame Ziele zu einem Ganzen zusammenschlössen* (S. 88).

In seinem Buche über den Ursprung des Zunftwesens (lll) trägt

Eber Stadt seine schon früher besprochenen Ansichten (vgl. MitteiL XIX,

185) neuerdings vor. Die Yermengung deutscher und französischer Ver-^

hiltnisse^ die wiedenim vorgebrachten hofreehtliehen Anadiannngen tragen

sicher nicht zur klaren Erkenntnis bei nnd ich bin auch jetet noch der nach-

träglich anch fon Eentgen (Neue Jahrb. für das klass. Altertum III (I900)>.

297) ausgesprochenen Ansicht, dass E. einen an sich richtigen, aber nicht

neuen Gedanken, die Scheidung des autonomen Verbandes von der bt»-

hürdlich durchgeführten Handwerksorganisation (vgl. auch Gesch. Wiens II.

611, 640) in einer der richtigen Erkenntnis nicht förderlichen Weise

weiter geführt hat. Erstaunlich ist, dass der Verf. ein yolles Viertel seinea

Boches einer vielfach rein persönlichen nnd kleinUchen AnseinandeisstgUMy
mit seinen »Oegnem*, Below, Bietsehelt Kentgen, Firenne nnd meiner
Wenigkeit. ^lefüUt hat. Nach dem was v. Below (Litt. Zentralbl. 1900,

1085) und liietscheU) erwidert haben, halte ich es fllr flberflüsaig, auf
die mir /usjemessenen fünf Seiten näher einzugohpn.

Von geringerem Belnnge für die stlidtegfschicbtliche Forschung, a^>er

doch von Bedeutung im Hinblicke auf ilie allgemeine Teilnahme, die dt-m

Gegenstende immer von neuem entgegengebracht wird, sind die Unter-

sncbnngen, welche sich mit der Entstehnng nnd Erkllmng der Bolands-

bilder besehsftigen. IKe wertrcUsten Gaben verdanken wir anch diesmal
dem Fleisse 6. Seilos, vor allem eine mit erstaunlichem Anfwande an
Zeit und Mühe zusammengestellte Übersicht über die »Literatur der
Kolandsbildsäulen *, welche im 2. nnd 3. Bande der »Deutschen Geschichts-

blätter* erschienen ist. Sello hat darin nicht allein die Literatur syste-

matisch geordnet, die Mängel und Fehler kritisch beleuchtet, sondern auch

die Punkte bezeichnet, an denen die weitere Forschung einzosetzen hfttte.

Über dies nichste Eiigebnis hinaus liefert die Znaammenstellnng bOehsi

wirksame Belege fttr die krankhafte, an allen Zeiten lebendige, andi kente-

noch in weiten Kreisen und allen Schichten verbreitete Sucht, sich unter
Geringschätzung des mit vernünftigen Mitteln festzustellenden in haltlose-

Phantastereien zu verrennen und mit allem Eifer einem :c archäologischen

Spiritismus*, wie S. dies Treiben zutrefiend nennt, zu ergeben.

') Hi8t. Vierteljahr«ßchrift IV (1901). 99 und 183 ff. Nachrichten und J^otiieÄ

dazu I, 134 ff. und 425 ff.
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Eine besondere Abhandlung hat S. dem Bremer Roland gf^widraet

(112), in der er die Ergebnisse seiner bisherigen Forschungen zusammen-
fadst. Auf Grund der von ihm vorgenommenen kritischen Säuberung ist

erst die Vergleichang der echten Kolandbilder unter einander und mit

anderen Bildwerken gleichen Charakters, sowie eine genaue Abgrenzung^

des Qebietas, in dam BoUoidstetiieii Torkommiiit mOglich geworden. Es.

iet Yor allem dann fiBatinhalten, dass »alle Bohinde» welche weatUdi und.

aftdlkh einer im weientUcben dorob Weeer, Thüringerwald, Erzgebirge^

Riesengebirge markirten Oronzlinie genannt werden, jeder historischen

Legitimation baar* sind. Tberroschend sind die Mitteilungen über den

Roland ku Halle a. S , der zwar aus dem Jahre I71S stammt, aber deut-

lich als Nachbildung eines Standbildes aus dem 13. Jahrhundert, zu er-

kennen ist und eine merkwürdige Ähnlichkeit mit der aus diesem Jahr-

hunderte stammenden Statue Heinrichs des Löwen im Dome zu Braun-

aoliweig anftroist Ala eine wertvolle Anregung darf man aneh den Hin*
weit auf Italien betrachten (8. 21), es ist nicht nnwahrscfaeinlich, das»

von dort der Name Ar die ncrddentschen Standbilder geholt worden isL

Als die OrtCi in denen zuerst eine Bolandsiatue, allerdings vorerst ohne
dieee Benennung, errichtet worden war, nimmt S. Magdeburg und Bremen
an. Dass aber der Bremner Roland eine Nachahmung der Mauritiusstatue

im Chorumgang des Magdeburger Domes (Fig. l) sein soll, vermöchte man
nur durch die Aosserachtlassung wesentlicher Unterschiede und die Her-

orimbong nebensächlicher Ähnlichkeiten zu rechtfertigen. Auch die Yer-

mntong, dass das Bremer Bild in Ehren Karls des Gr., das Magdeburger
snr Brinnemng an Otto den Qr. errichtet worden sei, entbehrt der sicheien

Begründang ebenso wie die andere, dass das Magdeburger schon um das
Jahr 1100 bestanden habe. Das bringt uns auf die Frage nach der Be-
deutung der Standbilder. Ihre Beantwortung wird dadurch erschwert, ja

vielleicht unmöglich gemacht, dass es an einem qnellenmässigen Aufschlüsse

darüber fehlt, was man sich zur Zeit ihrer Errichtung unter ihnen vor-

steilte. Sello hält sie für Bilder, welche den Verleihern der städtischen

Freiheiten, als welche man Karl den Gr. und Otto den Gr. betrachtete,

n Ehren angestellt worden waren. Dagegen spricht aber, wie Bietschel
(Biet Zeitachr. IXZXIX, 462) hervorgehobeD hat, der Mangel kaiserlicher

oder königlicher Abzeichen. Wird man dieses Bedenken trotz aller Mfihe,

die sich 8. gogeben bat. nicht los, so kann man sich auch mit der nener-

dingj wieder von Rietschel vertretenen und von Helow angenommenen
Ansicht, dos^ die Rolandstatuen >die dauernde Gerichtsbarkeit des fürst-

lichen Stadtherrn über die Stadt* veranschaulichen sollten, also als »Ge-

richtsbilder* aufzufassen seien, nicht recht befreunden. Allerdings ist das

Schwert ohne Scheide, dessen bloss symbolische Bedeutong Sello selbst

zugibt (S. 25), ein gewichtiges Beweisstück Ar diese Anffusnng, ander-

seits erhllrt sie nicht die grosse Wertschitsong, deren sich diese Stand-

bilder bei der Bürgerschaft erfreuten, wie überhaupt die Erriohtnng eines

» FürstenbiUies * in diesem Sinne in Städten wie Magdeburg, BreoMD, Halle

nicht recht begreiflich wAre^). Da anch, so viel ich sehe, eine nnmittel-

<) leb darf darauf hinweisen, dass jetzt auch Keutgen meinen von S. abge-
lehnten Hinweis auf die Kreose von Bsanmont gebilligt hat (Deutsche Literatur-

Zeitung XXIV (1903), 92).
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l)arei ständige Verbindung des Gerichtes mit den Rolanden nicht nach-

zuweisen ist, üo bleiben wir vorlUuiig iu dieser Kernfrage der SoLand-

ionehung no«ii im UuUiiiiL
• Riner' Anregung Jakob Qrimnis folgmd hat Platen den Vemieh

genudity die Bolandfirage »aas der Stickluft der teilweise doch recht

schwülstigen Bechtssymbolik* hinanszuf(ihren (ll3), indem er sie »mytho»

logischer Behandlung* unterzog und die Kolandbilder als eine Fortsetzung

und Umbildung altgermanischer Donarbilder zu erklären versuchte. Fleiss

und Geschick lassen sich seiner Abhandlung zuerkennen, aber wie so oft

bei mythologischen Untersuchungen ähnlicher Art ist auch diesmal die

Anknüpfung an die Vergangenheit, die Fettatellang . des Überganges nidit

gelangen. Eine K]iidft.'vaon;..Jahrhimderten, welehe die nur ansonehmenden

aber nicht nachgewiesenen germanischen Götterbilder von den nachweis-

baren Rolandstatnen trennt, soll durch eine Häufung kunstvoll erdachter

Hypothesen ausgefüllt werden, ein Verfahren, das infolge d<'r zahlreichen

Irrtümer, die es hervorgebracht, nur mehr geringes Vertrauen finden kann.

So vermag auch Platen Neues und Sicheres zur Erklärung der uns be-

kannten Rolande nicht boizubriugeu. Eine zweite Abhandlung, welche in

^em Programme dee Titstumsohen G^rmnmrinins für das Jahr 1901 ersohieneaa

ist, war mir niebt snginglieh (wgL' Sello in den Dentsobeu Geeehiohta*

blttttern II, 78C III, 4H).

Aus der grossen Zahl von Stadtgeschichten, Quellensammlungen und
Untersuchungen zur Geschichte einzelner hitädte hebe ich hier nui* etliche

hervor. An erster Stelle ist das Buch Held mann s über den Kölngaa

und die civitas Köln zu nennen ( 1 14). Der scharfe, in manchen Fällen

berechtigte, oft aber auch ungerechte und in wenig ansprechender Form
orgebFschte Tadel, mit dem der Verf. über die Lnstongen todteir und
lebender Porsdher aburteilt, w«r nieht gesigaet, die SteUongnahme m
«einen gewiss bedeutsamen Arbeit zu erleichtem. Da es sich vorwiegend

am ortsgeschichtliche und topogn^ihische Fragen handelt, rn welchen dem
fernerstehenden sichere Erkenntnis nicht leicht möglich ist, verweise ich

auf die Besprechungen Keusseus (Deutsche Literaturzeitung IDOO. ITT^i)

und Oppernianns (Westdeutsche Zeitschr. XIX (l900), 19fifl".) und be-

schränke mich auf eine knrze Hervorhebung der wichtigeren Ergebnisse.

Bs bleibt Heldmanns Terdienst, die historiscb-topographiscbe Fbrscfamig

schailkinnig för erfiusangtgBSohichtliclie Zwecke verwertet sa haben. An.

«inem guten Beispiele weist er nach, dass die Abgrenzung der alten Gaue
im Anschlüsse an die natürlichen Verhältnisse, an Waldbestünde un<l Fluss-

läufe erfolgt ist, da3s die späteren Dekanatsgrenzen nicht ohneweiters zur

Feitstdlnng der alten Gaugreuzen verwende t werden dürfen. Allerdings

mögen beide anfangs zusammengetuUeu sein, aber im weitereu Verlaufe

•erflabren die Dekanatsgrenzen manobe Yeiftademng (S. 78, 87). Als HaapW
«rgebnis seines Bncbes stellt H. 'fest, dass der ripaarisebe Gani, in dem
Köln lag, nicht »EOlngan sondern Oilgau gebeissen habe und die drei

Oaue Eölngaa, Nievenheimer Oaa und Kntzgau nur seine Untergane

wären* (S. lOO). Wenn er :iber aus seiner Untersuchung die Folgerung

zieht, dass die civitas Köln niemals aus dem sie umgehenden Kölngau

exiniirt wurden sei, dass sie von dt-r riimischen Zeit an eine von dt r KünnT-

luuuei umschlossene Einheit in kirchlicher, militärischer, gerichtlicher und
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kommunaler Beziehung gebildet habe, so wird oiau wühl die kirchliche und
kommunale Einheit zugeben, mit Heldmann und Bietsche) die Sonder^

gemdnden ni^t als msprfliigliebe selbatliidige Ottneinden, ans daran Zn-
ammanitohlnsa ertt die Stadt entatandeii adn aoU, aomdeni ah aptter»

Bldmigen ansahen dfirfen, gegen die AnCitellung aber, dass die B^Jmer*

maner die Grenze des städtischen Rechtes gebildet, daas bei Köln ein»

Exemtion nicht stattgefunden hab(>. ^ind von Oppennann - und Keossen

wohl begründete Einwendungen erhoben worden.

Der Letztere hat wichtige Fragen der Topographie und Verfaasungs-

geschicbte Kölns zum Gegenstände einer sorgfältigen Untersuchung ge-

macht (115), in der er vor allem den Bestand einer Almende zu erweisen

Baebt, den aodi Heldmann auf das beatimmtetta Tenieuit batte. Dadurch
soll »der iixB|irflbiglieben Köbier Oeoneinde der Charakter, einer Mark»
gemeinde* angedrückt und »die Entwickelung der deutsehen Stadt-

gemeinde aus der Landgemeinde anch bei derjenigen Stadt erwiesen werden,

bei der diese Erklärung bisher immer als eine künstliche Konstruktion

erscheinen musste, weil ihr das wesentliche Kennzeichen der Landgemeinde

abging*. Eingehend beschäftigt sich K. mit mehreren Einzelfragen, so

der Lage »le.s ältesten Domes (S. 42), der Königspfalz (S. 44), des Rat-

hauses (S. ö5j. mit der Stellung der Juden, die keine Grundbesitzer son-

dern Handelsleute nnd schon in Anfang des 12. Jahrhanderta in einer

Sondergemeinde abgeechloasen waren (8. 54). Das wichtigste ist aber die

djCdringende üntersnchnng Ober die Art nnd Entstehung der Sonder-

gemeinden, welche in der Uauptsai-h«' die soeben erwähnte AntFaasniig

Bietschels mit neuen Gründen stützt. Nach K. sind die Sondergemeinden

»or Erleichterung der Verwaltung» künstlich geschatVeue Stadtbezirke, bei

deren Einrichtung man ^ich an die i^arreinteilung hielt (S. 84, 85), in

ihnen vüII/ojj: sich »die Ausbildung des kommunalen und spezitisch städti-

schen Weäen^« zu engem politischem Zusammenhange im Gegensatze zu

dem raia agrarwirtsehaftlichen Interesse der nrsprfingUchen altstftdtisehen

Msrkgemeinde« (8. 83). Ton Interesse ist aneh der Kaehweis, dass das

Scbreinaweaen im Jahre llOA noch nicht eingeführt war, man aber seine

Einrichtuog ohne Bedenken hinter das Jahr 1135 zurückversetzen darf

(S. S2). Die Beigabe eines kleinen Übersichtsplanes hätte das Verstiindnis

and den Gebrauch d. r dankenswerten Abhan'llung wesentlich erleichtert.

Sehr lieU,'hreude topographische und wirtschaltsgeschichtliche For-

schungen ül>er Colmar und die den gleichen Herrschaftsverbänden ange-

hörigen Ortschaften seiner Umgebung bietet uns A. Hund (116). Ur»

sprunglieh bestand in Golmsr ein kfiiüglicher Fronhof, neben dem auch

freier Qntndbesits nachzuweisen ist, im 10. Jahrhundert findet sich Wel*

fischer Besitz (Niederhof), der durch Bischof Konrad L an Konstanz kam^

wihrend der Oberhof durch König lui lolf von Burgund dem Kloster Peter-

lingen zugeeignet wurde. Unter die beiden Höfe waren die gemeinde-

herrlichen Rechte geteilt, wahrscheinlich um dir Mitte des 12. Jahrhunderts

rans> die Vogtei über sie an den Künig gefallen sein, da im Jahr-

hun iert sein Schultheiss au der Spitze des Gemeinweiens steht. Durch

die geographische Lage begünstigt entwickelten sich Handel nnd Verkehr»

in Anfang, des 13. Jahrhundert machen sich die Anftnge stftdtischen Leben»

bemerkbar, WOlflin, des. Kaisers Schnltheiss yon HageBao, führte die Jhr
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festigang dar aofbUUieiidea Stailt dnxeh. Im J«lim> 1228 wizd der Bat

«rwahnt und im folgenden Jahre gelang dmoh einen Tetgleich mit dem
Kloster Peterlingen die Befreiang von der gemeindeberrlichen Gewalt. Dies

die Gnmdiagen, auf denen Colmars reichsstädtische Entwiekelongt aein

^litischer Einfluss in der Zeit des Interregnums ruht.

Recht vorsichtig handelt Hüffler über die Entstehung der kommu-
nalen Verfassung und Verwaltung Aachens (ll7) in einer Dissertation,

die an manchen Stellen der stilistischen Überarbeitung bedurft hätte. Der

KeflchichtUdben Stellung Aaehena, aeiner Bedeutung ala Handelaplata und
Badeort entaporicht daa atftdtiaclie Leben, in dem aich nur matte Triebe

regen, nicht mm beaten. Späteatena im letssten Viertel des 12. Jahr-

bundei ts ist es zur Stadt geworden, 1 1 66 worden ihm zwei Jahrmärkte

verliehen, zehn Jahre spöter wurde es ummaueii, Gemeindeherr war der

König, Obervogt un<l Schutzherr der Stadt der Herzog von Lothringen;

Vogt und Schultheis^, welche neben ihren richterlichen Befugnissen auch

der Verwaltung dienten, ein Maier, der ausschliesalich richterlichen Amtes
waltete, waren anfangs königliche Beamte, im weitem Verlaufe gingen

aber diese Ämter an Jülich über. Neben dem SchOflGuigerichte, welchea

als Oberhof sich guten Ansehens erfreute, und dem Sendgerichte bestand

in der städtischen Zeit auch das vom Rate besetzte Kurgericht. Als erste

Komraunalbehörde diente das Schötienkolleg, durch den Anschluss von

Bürgern, welche sich an der richterlichen Tutigkeit nicht beteiligten, ent-

stand der Kat, dem anfangs die ge*neindeherrlichen Beamten, dann

beiden Bürgermeister vorstanden. Nach dem ersten Verstoss der Zünfte

im Jahre 1428 gelangte der alte patriiiache Bat wieder aar Stadtregierong,

•erat im Jahre 1450 gelang die ToUatindige Umgestaltung der Stadtver-

fessong im Sinne der Zünfte. Die Bürgerschaft war in gesellschaftliche

und gewerbliche Genossenschaften gegliedert (Gafiel und Ambacht). AU
eine örtliche Besonderheit sind die neun (irafschaften zu erwähnen (S. 72\
in welche die Stadt eingeteilt war und deren Vorsteher comestabuli, seil

dem 14. Jahrhundert Kastoiveltz oder ChristoÜ'ei hiessen. Es waren iknen

poliieiliche und finansieUe Befagnisse eingerttomt, wodorch aie aieh Ton
•den ihncm amiat vielfech entsprechenden Naohbaraehaften utterachiedeii.

Wenig bemerkenawertea bieten die Hitteilnngen über die Verwaltong der

£tadt
Dem Lifblingsgedanken Philippis, die Entwickelung der Stadtver-

fassung innerhalb eines grösseren örtlichen Verbandes im Zusammenhange
zu behandeln, entspricht die VeruÜentlichung westfülischer Stadtrechte,

welche mit der von Overmann in mustergiitiger Weise besorgten Aus-

gabe des Stadtreehtea von Lippatadt eröflnet wiä (118). tH» fialaitang

gibt ein Bild der Verfeaanngaentwiekelnng in der kleinen Gründung eines

weatfUischen Dynasten, jenea Herrn Bernhard aar Lippe, desaen Wirken
kein Gerintj^erer als Scheffer-Boichorst zum Qegenatande einer eigenen Dar*

Stellung gewählt bat. Die alte Stadtanlage, welche die im Faksimile \ye\-

gegebene Ansicht aus Merians Topographie gut veranschaulicht, hat sich

bis heute erhalten. Die Ansieielung wur in vier > Hofen* geteilt und
erhielt eine ziemlich ausgedehnte Fei hnark, deren Erweiteining sich die

Stadt immer angelegen sein Ue« (vgl. Ttkfel III). Die Znwandenmg er-

folgte vorwiegend ana der nächsten Umgebong nnd sollte dnreh die aehr
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freie Auffassung, die man wenigstens Anfangs bei der Aufnahme der neuen

Bürger walten iiess, begünstigt werden. Der Stadtherr übte als Landes-

und Qeineiiiideh«rr grosse Macht ans, der die Stadt nach einem kämmer-

lichtn Anlanlb n bcaerir Selbttlndigkeit im Jahn 1585 unterlag. In

-der BaAaiwmiumg nachte sieb aacb hier das ariitokntMdie Prinixp in

voller Strenge geltend, erst im Jahre 1531 erfolgte der Start der 6e-

«chlechierherrschaft. Neben den Bat und den sich von ihm allmählich

loslösenden Magistrat, welcher aus den zwei Bürgermeistern, den beiden

mit der FinanzVerwaltung betrauten liatsherrn (späteren Amtleuten) und

dem Syndikus bestand, trat als Vertretung der Zünfte und der Gemeinde

das Tribunium. Die Leistungen dieses für das kleine Gemeinwesen reebi

'verwickelten Organiimns waren ober wenig befiriedigend, namentlich die

FinMorerwaltong liest alles sa wünschen übrig. Die Entwickeinng des

Gerichtswesens, dessen Einzelheiten in Overmanns Darstidlung wohl sn

beachten sind, wird durchaus von dem VerhUltnisse der Stadt zu dem
Landeäheirn beeinflusst (S. <',9). In dem Urkundenbunche sind mitgeteilt:

Privilegien und Rezesse vom Ende des 12. Jahrhunderts bis 1701, Sta-

tuten und Willküren vom 14. Jahrhundert bis iböl* Zunftsachen 1253

—

1707, Batslisten 1230—1560. Beigegeben sind Veneidinisse der Isades-

herrlichen Richter nod der Gografen.

Als Vorarbeit für die geplante Geschichte der Stadt Kahla wertvoll,

aber im allgemeinen von geringem Belange sind die cm Bergner ver-

l^ffentlichten Urkunden (119).

Hey den reich hat einen im Mühlhau ser Alturtumsvereine gehaltenen

A'ortrag zu einem ansprechenden Überblicke ülier die tnittelulterlicbe Ge-

schichte der thüringischen Keichsstadt erweitert (l2o), in dem ei au allerlei

Aasblicken und Anregungen für die ortsgescbichtliche Forschung nicht fehlt

und dem mehrere Lichtdrucktafeln, darunter swei Tafeln mit Siegelabbil-

dungen sowie etliche Skissen der städtischen Kirchen snr Zierde gereichen.

Der lebhafte Eifer, mit dem sich H. auf die Förderung der Geschichte

Mühlhausens verlegt bat, äussert sieb auch in der Herausgabe der »Mühl-

bauser Geschichtblätter*. von denen drei Jahrgänge mit sehr mannigfal-

tigem Inhalt erschienen sin<l. Es wöre zu wünschen, das» der Übergang

des rührigen Gelehrten in eine neue amtliche Stellung nicht daa Ende der

Ton ihm eingeleiteten wiasenschafUichen Unternehmungen bedeuten müge.

Ein höchst wichtiges Materiale lur historischen Statistik in sorgfUtiger

und klarer Verarbeitung bietet das Buch Buom bergers (121). Die Be-

febdung durch Bern, die Misstimmung gegen den habsburgischen Landes-

berm, welcher sich der von den Zinsherrn, zumeist einflussreichen, savoyisch

gesinnten Hürgern, bedrückten IJuueru annahm, hatten die Sta'lt Freiburg

im Üchtlande in eine getilhrliche Lage gebracht. Die Vorbereitungen zu

einem drohenden Kriege veranlassten Massnahmen zur Yerproviantirung

und eine Stenerausscbrsibnng, für welche Zwecke in den Jahren 1444 und

1 447 allgemeine BevOlkerangsanihahmen stattfanden, von denen uns sller>

dings nur die Aber zwei Stadtviertel (Banner) und eine Aufnahme übt r

«in Banner aus dem Jahre 1448 erhalten ^ind. Von grösstcm Werte, ja

geradezu einzig in ihrer Art ist ferner die dem Jahre 1447 zuzuweisende

Aufnahme eines Viertels der Landschaft. Die geschickt durchgeführte Ver-

bindung dieser Quellen unter einandei; und mit der Steuerrodel vom Jahre
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1445 führte zu Ergebnisaen, welche in XDanebem von den bisher auf diesem

Gelnete gewonnenen abweichen nnd in jadem Falle aehon deehalb, wril nna
hier die bia jetil Hielten bekannten BeTOlkerongaanfiialmien vorliegen, von
allgemeiner Wichtigkeit sind. Die GesamtbeTOlkernng der Stadt beiechnei

B. für das Jahr 1444 auf rund 5200, für 1447 auf 5800 Einwohner, für

den einzelnen Haushalt ergibt sich in der Stadt ein Durchschnitt von 4,

auf dem Lande von 5 Personen. Die Stadt hatte 1500 Häuser, von deuen

jedes in der Begel nur mit einem Haushalte besetzt war. Unter den

mfinnlichen Steuerpflichtigen sind 35*2 \ Bürger, 64'8 Nichtbürger

in zählen, es stellt sich also eine sehr bedeutende ÜbenwU der nieht«

bflrgeriiohen Be?dlkening heraus. Dies TerbBltnis mnaste di^ politische

Gestaltung im donokratischen Sinne beeinflussen, während die Bürger ilir

rbergewicht in wirtschaftlicher Be/.iehung beibehielten, denn sie besassen

siebzehnnial mehr Vermögen als die nichtbürgerlichen Gemeindeangehörigen

und vereinigten in ihren Hiinden naint-ntlich die grossen Vermögen. Die-er

Gegensatz zwischen politischer und wirtschaltlicher Macht scheint mir um
80 beachtenswerter Är die Erforschung der politisehen nnd sonalen Be-
wegungen in den Städten zu sein, als er sieb gleichartig, wenn aneh in

iel grüsserem Masstabe, in der Qesohidite der französischen Berolntinn

und in der politischen Gestaltung des 19. Jahrhunderts nachweisen ISsst.

trotz des Sieges der Demokratie in politisrher Beziehung eine Minder-

heit in wirtschaftlichen Angelegenheiten herrschend, so erklärt sich das

Streben, die in jener Hinsicht errungene Macht auch auf das ökonomische

Gebiet zu übertragen.

Graz. Karl Uhlirs.

Deutsche und französische Verfassangsgeschiehte
Yom 9. bis zum 14. Jahrhundert ron Ernst Mayer. 2 Bde.

Leipzig, A. Deicfaert^sche Verlagsbuchhandlung Nacbf. (Georg Bdhme).

18d9 L XXU, 554 SS.; IL XII, 438 SS.i).

Wer die Strömungen verfolgt, welche in unseren Tagen die Wissen-

äcbaflt vom deutschen Becht bewegen, der gewahrt auch hier jenen starken

Zug nach dem Originellen, der überhaupt durchs Geistesleben der Gegen-

wart geht. Dieser Zug findet eine typische TerkOrperung in' den beiden

stattlichen Bänden, deren Anzeige mir im Folgenden obliegt. Es ist aus»

nehmend viel revolutionärer Oeist gegenüber herrschenden Lehrmeinungen

und heute eingehaltenen Wegen, der aus dem an eigenartigen Ideen reichen

Werke M.s. zu un> reglet. Zuvöuh r-t ist dem Hrn. Verf. zu danken sowohl für

die langjährige, mühevolle Furschung, die er aufwenden luusste, um uns diese

mit einem imposanten Quellenmateriale gearbeitete Yeifassungsgesebichte zu

schenken, als auch Ar die fielfacbe Anregung, welche von seiner Lmstung

ausgebt. In den anerkennenden Dank dafür werden sicherlich auch diejenigen

gen&e ematinunen, welche Aber Vorgehen und Ergebnisse des Werkes den Kopf

0 Wegen ftaammangeU kann die Anzeige erat jetzt gebracht werden.
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schütteln. lln<l zweifellos sind die FachmJlnner zahln-icli, (Vw mit dem Atitor

.•jaolilich auf dem Kne^'>('u«se stehen. Schon sind in der Literatur nicht \veni'/e

Bedenken und Ablehnungen laut geworden ; und auch ich vermochte die Kin-

waidiiageii nicht la nnterdrUcken, die Zweifel nicht za besiegen, die sich mir
oft nafdrtngten. Indessen, schwer nnd tief sind die rielfach mit einander

Terknflpften Probleme, ein LOsnngsrenaeh fahrt hln6g sn noch schwieri-

geren Vorfragen, snrflck in danUe Zeiten, wo die Hypothese immer mehr
in ihr Recht tritt, wo nur ein universaler Beweisapparat Licht verbreiten

kann, und insbesondere die so ausgedehnte Studien voraussetzende Hecht.s-

vergleichung ein Hauptmittel der Erkenntnis wird. Und diese Probleme
wollen auch als ein Ganzes erfasst und begiilfen werden. Eine Unsumme
on geistiger Axlwit ist nötig» nm hier ein begrändetes Urteil zu gewinnen.

Blickt man dam auf die LOckenhaftigkeit des Qnellenmaterialesy sowie auf
den heutigen Stand unserer Wissenschaft, wo trotx aUer Fortschritte noch
in wichtigen Grundfragen alles eher als Sicherheit und Einigkeit herrschen,

nnd bedenkt man, wie manches wissenschaftliche Evangelium schon in den
Staub gesunken; so wird man U. Stutz •) recht geben, wenn er im all-

gemeinen grosse Vorsicht im Urteil empfiehlt. Die Zeit für eine sicher

luudirte Kritik der entworfenen Eutwickelung scheint auch mir noch nicht

gekimuien. Jedenfalls hat die Sache am meisten Förderung von den Er-

gebnissen nnd Ton der Kritik einer gründlichen Spesialforachnng sn er-

warten.

Über die fftr das Torgehen leitenden Grundsätse ISsst sich das »Vor-
wort* folgendermassen vernehmen. Im Gegensatze zum gewöhnlichen Gange
rechtsgeschichtlicher Forschung, welche die Eutwickelung der beiden aus

dem karolingischen Grossreiche hervorgegangenen Liinderkomplexe in der

uachfränkischen Periode isolirt auf Grundlage des deutschen bez. fruuzösi-

sdien Qnellenkreises nntersacht» soll der Weg der Bechtsvergleichung be-

schritten werden. Dass fllr das mittelaltsriiehe Dentsohlanid Frankreich

das natnrgemlsse Feld der YergisMdinng ist, liegt auf der Hand. Diese

Vergleicbnng wird unser Wissen erweitern, wird jene geschärfte Einsicht

in die rechtsgeschichtlichen Gesetze der Zeit, jenes tiefere Verständnis der

Rechtsgrundlagen anbahnen, welches allenthalben die Frucht solchen Vor-

gehens zu sein pflegt. l»urum ist Ms. Gedanke ein glücklicher zu nennen,

und bei der steigenden Wertschätzung, deren sich heute die Uechlsver-

gleiehung erfreut, darf er wohl auf die Zustimmung weiter Kreise rechnen.

Dabei wird man freilich nicht übersehen dflrfen, dass das Vorgehen auch

Gefabren in sich birgt. Hingegen möchte ich gleich Stutz ^), v. Schwind*),

Ublirz^) nicht unterschreiben, was H. über Wert und Bedeutung der

Quellen sagt. Hie Geschicbtsquellen, die Chroniken l)esitzen für den

Juristen einen geringeren Wert, weil sie das tatsächlich Bewegende schil-

dern, nicht das recht liebe Werden als solches. Die Urkunden sind ein

sehr einseitiges Erkeuuluismittel. Bedeutungslos für jene Verhältnisse der

ikaatlicben Ctoiellsdiaft, welche rieh mit Vergabungen der Grossen an die

Kirche nicht berühren, und fSr das Becht der geringeren Freien, sind sie

0 Ztschr. f. BQ. XXI. S. 116.

») S. 117 ff.

•) Deutsche Llt.-Ztjr. 1900 iNr. 1«) Sp. 692 ff.

«) Uiktjr. VierteljahrMhrift Ii. S. 253 f.

UltttMUaasta XXiV. 31
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in der letzten Zeit überächätzt worden. Kin » unendlich wertvoUerea*

Erkenntnismittel sind die Rechtsbüoher vermöge der Hernnsiehiiiig Ton in

den Urkunden nieht bebandelten Punkten, vennOge der generelleii Bede-

weiae und juristischen Auffassung der Verhältnisse, sowie vermOge der

grösseren Sachkenntnis ihrer Verfasser. Das jflngere Alter der Bechts-

büeher wird durch die Zähigkeit der Rechtsformen wettgemacht. So Mayer.

Wenn der Beweisweii der alten Gesehichtschreibung nicht hoch veran-

schlagt wird, so ist das vielfach begründet. Entscheidender aber als die

Tendenz, nur das tatsächlich Bfswegende zu schildern, ist der Umstand,

dass die Fondrang mit der alten Gesehiehtsohreibang, und niekt bloss mit

der tiefentehoiden, encb binsiehtlicb der voiigebniekten Tatsacben sebleebte

Er&hmngen gemacht bat. Dürften Wir ans nur da verlassen : es wfire ein

Gewinn, mit dem bei der hohen Bedeutung des Tatsfteblichen für die alte

Rechtsordnung «Ter Reclitshistoiiker sehr zufrieilen sein könnte; oft wäre

er dann in die J^iigo versetzt, die juristische Arbeit nachzuholen, welche

die alte Chronik vermissen liisst. Höchst überraschend ist Ms. Urteil ül>er

die Urkunde, zumal heute, wo unsere Wissenschaft z. B. in der Stände-

gesdiidite so sobOne Evgebnisse gerade mit Hilft der Urkunden ernten

konnte, und wo die antike Becbtsgescbiebte auf Grund des Urkunden-

Hateriales der Papyri in einem neuen Aufschwänge begriffen ist. Gewiss

sind die Urkunden niebt tBx alle Teile der Rechtsordnung gleich ergiebig.

Im Privatrecht gibt es einerseits Gebiete, bezüglich welcher die Urkunden-

schfitze sich spröder erweisen, wührend sie andererseits ein prächtiges

Material z. B. für das Verkehrsrecht enthalten, wo sie bei der Zerstö rung

des Märchens von der dürftigen Ausbildung des altdeutschen Schuld- und

Haftnngsreebtes noeb ein gewicbtig Wort sprecben werden. Geradeso gibt

es im Offentlieben Beebt neben Teilen, in denen UriLunden in Masse her*

angesogen werden können, solche Teile, deren Bearbeitung nur spärlidi

Urkunden verwerten kann oder auf Förderung von dieser Seite wohl ganz

verzichten rauss. Was jedoch speziell jene VerhlUtnisse betrifft, bezüglich

welcher M. die Urkunde für bedeutungslos erklärt, so haben mich auch

eigene Studien, obschun sie einem enger begrenzten Untersuchungsfelde

galten, zu einer anderen Erkenntnis geführt. Das Pfalzgrafenrecht sieht

sicberUob nicbt mit Vergabungen der Grossisn an die Kircbe in BerOhrang,

und doeb ist es gerade eine Urkunde, die auf die KeebtssteUnng des

Klmtner Halsgrafen ein interessantes Liebt wirft. Die »Edlinger« Innere

Csterreiobs sind gewiss geringere F^ie, und doch sind die Urkunden hier

durchaus nicht bedeutungslos. Wenn M. sagt, über Geschäfte, welche die

Kirche nicht berührten, seien deshalb keine Urkunden erhalten (T. 400
N. 65), so musä mit Stutz S. IIS auf die vielen staatlichen Plaoita und

auf jene Privaturkunleu hingewiesen werden, »die zwar in die kirchlichen

Archive gewandert und dnreh sie uns erbalten worden sind, aber nur als

Becbtstitel, als instrumenta antiqna, nidit snm Zweeke dnr Teigabung
selbst«. Vorsiebt und kritische Betraehtnng in allen Ehren: Urkunden
brauchen nicht überschätzt an werden. Aber noch weniger sollten aie

unterschätzt werden. Lücken unseres Wissens füllen diese Quellen in

willkommener Weise aus. In ihnen spiegelt sich regelmässig getreu das

wirkliche I^eUen. Angesichts »ies gewohnheitsreihtliehen Zuges der ger-

manischen Kechtsentvvickelung wird deshalb für immer der Satz al» ein
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Gnindpfeiler recht^scbichtlicher Methode aufrecht bleiben : wo es möglich
ist, Urkunden zu benützen, müssen sie sorgfftltig im ansjireHphntcsten Mnsse

verweiset und zur Kontrolle der anderen Quellen, zumal der Rechts bücher,

verwendet werden. Noch vieles hat die Forschung hier zu leisten, und
wer weiss, welchen L'miang der Neaaoibau der germanischen Rechts-

gescbklite mit dieMm BaimiAteruJ« noeli nebniMi wird. Hingegen ist Ms«

Uitdl über die BeohtsMicher enteehieden um ein Brkleekliches herabBa-

stiBUDen. Kein Kundiger wird je ihre Wichtigkeit erkennen. Alles, was
M. Urnen nachrühmt, het im einzelnen Falle seine Richtigkeit. Auch der

konservative Charakter unserer Bechtsentwickelang i^t gir eehr in Rück-
sicht zu ziehen, und ich möchte M. Recht geben, wenn er frlaubt, dasa

zuweilen noch in Nachrichten später Jahrhunderte alte Zeiten nachklingen.

Späte Quellen dürfen beileibe nicht unterschätzt werden, was mir auch

einmal Julius Ficker gesprächsweise ans Herz gelegt hat. Aber wie fehler-

haft ist oft die DarsteUang der Rechtsbücher, wie naiv das Denken ihrer

Veriaaser! Und wenn H. die Notwendigkeit, generell zu reden, sn Gonsten

des höheren Wertes der Beehtsbflcher ins Treflen führt, so taucht nnwill-

kürlich das Kleine Kaiseixecht auf, dessen Autor, mit einer ins Uferlose

schweifenden Phantasie generalisirend, sich bekanntlich die ungeheuerliche

Aufgabe stellte, das Recht der ganzen Christenheit zu schreiben. Gerade

die Verallgemeinerungen und Abstraktionen sind das Bedenkliche und

Gefährliche, weil sie ungleich mehr Sachkentnis und Schulung voraussetzen,

als diesen Männern eigen war. Sogar der Sachsenspiegel ist aus dem
Stahlbade der Kritik nicht nnverletst hervorgegangen. Ebenso geben Iran-

aOsisDhe Beehtsbflcher wegen Mangels an praktischem Sinn oder wegen

irxefllhrender Darstellnng Anlaas in Bedenken, trotsdem hinwiederom t. B.

die Assises de Jerusalem oder Beaumanoirs Coutumes da Beauvoisis zn

den wertTollsten Rechtsdenkmälern Frankreichs zählen. Alles spricht dafiir,

die mittelalterlichen Rechtsbücher sehr vorsichtig zu benutzen. Überhaupt

aber tut man hier gut, allgemt'ine Urteile möglichst zu vermei'len, sowohl

was die Arten der Quellen anbelangt, als im Hinblicke auch die zu lö-

senden Fragen^). Die von M. proklamirten Grundsätze dürfen indessen

nicht die Meinung erwecken, bestimmte Quellen seien in der Publikation

einseitig oder kritiklos benntst Die Lektüre beweist, dass die Chroniken

herangexogen sind, wo M. glaubt, sie mit Nutsen verwenden an künnen;

nhlreiche Urkunden dienen als Erkenntnismittel, eine Urkunde aus Overyssel

1 133 rechnet M. »zu den wichtigsten verfassungsgeschichtlichen Nach-

richten, die wir überhaupt besitzen« (I. S. 412); und den Rechtsbüchern

vertraut er wohl zumeist, lässt es aber doch an kritischen Bemerkungen

nicht fehlen*). Zu der vorneiimlich au der Hand der Kechtsl)ücher durch-

geführten Vergleichung, die dem Werke einen modernen Stempel aufdrückt,

gesellt sich als weiterer moderner Zug die philologische Betrachtung der

Beehtsspraehe, wobei es allerdings ohne gewagte Brklirnngen nicht abgeht.

So sucht IL durch Bückschluss in die gemeinsamen Wnneln deutsch-

ftiniOiischer Beohtsentwickeluog hineinsnleuchten. Nirgends will er die

•) Vgl. Uhlin 8. 263 f.

*) S. [ S. 187 N. 94, 869 N. 4, 400 N. 65, 414 N. 16: II. S. 89 N. 14,

158 N. 161, 174 N. 33.

31*
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Slüglichkeit blosser Parallelentwickelung ausser Acht lassen, aber eine solche

werde doch da last nicht in Betracht kommen, wo eine individuell ge-

formte Einrichtung sich gleichmUssig in beiden Ländern vorfindet. Hier

ergebe äich regelmässig der zwingende Scblass auf eine gemeinsame frln*

kiwhe oder vieUeieht gar rBminolie Grandlage. Das ist in der Fassong

einwandfrei. AUnn die Feetotellnng, wann eine Ftoallelentwiokeliuig ana-

geschlossoi, wann wir es wirklich mit einer individuell geformten Bin-

liehtong zu ton haben, bereitet im einzelnen Falle zameist so grosse

Schwierigkeiten, dass das Gefühl der Sicherheit nicht aufkommen will.

Mit sorgtUltiger Detailarbeit und unter genauer Berücksichtigung des Ört-

lichen und zeitlichen Momentes i:»t da das einzelne Kechtsphänomeu zu

prüfen. Dies setzt freilich vielfach eine monographische Behandlung Tor-

auB, die das vorliegende zosammenfiusende Werk nieht enthalten kaan.

Dedialb aber kommt der Leser oft ans den Bedenken und Zweifeln nicht

heraus, die eine bisweilen sehr kühne Zusammenstellung von nach Zeit

und Ort verschiedenen Quellen und nicht ungefährliche Verallgemeine-

rungen in ihm wachrufen. Nicht genug sind die Faktoren der Parallel-

entwickelung zu beachten. Hier entscheidet das sachliche Moment, welches

neben dem persönlichen mehr Aufmerksamkeit erheischt, als ihm bisher

zu teil geworden. Aus den Beispielen, die mir meine Spezialstudien an

die Hand gaben, sei herausgegriffen, dass das Stabijymbol, welches die

germanische Welt unter Anderem zur yersinnliehnng der Unterwerfiing

verwendete, auch bei den Kaffem mit dem gleichen Zwecke eine Bolle

spielt. Um einen interessanten Fall scheint es sich auch zu handeln, wenn
die Tatsache, dass die ältesten Burgen in Polen von Ort^^chaften umgeben
sind, deren bis heute erhaltene Kamen verschiedene Berute (Bäcker,

Fischer, Schweinezüchter, Töpfer u. s. w.) bezeichnen, im alten Ägypten

ihren Vorläufer hat In der Fülle der Erscheinungen schimmern gewiaaer-

massen reehtsgesohichtliche Natargesetae durch. Das höhere Wesen des

Menschen darf nicht verkannt werden. Allein er ist auch Heisch nnd
Blut Und je weiter wir in der Zeit zurflckgehen, je jugendlicher der

Mensch ist, desto mehr steht er im Banne seiner materiell-phjsischen

Natur und unter deren Gesetzen. Um die Rechtsentwickelung tiefer zu

verstehen, will der Mensch daher auch vom naturwissenschaftlichen Stand-

punkte angesehen werden. Wer sich mit ihr beschäftigt, muss auch die

Lohre von den allgemeinen Naturgesetzen des Lebens und die natur»

wissenschaftliche Lehre Tom Menschen nnd seinen Lebensbeiiehungen m
Bäte riehen. Das BOstseog der historischen QoeUenkritak führt nidit ge-

nfigend weit. Aach Jnrispradens (besonders BechtsTcrgleichang), Wirt-

•) S. UuuiplowiczH Aufsatz »Die illteston HerrsLhaftsformen* in der »Politisch-

anthropologischen Revue« 1 (1902) S. 37 ff. An diese Tatsache klingen merk-
würdig Eracheinangen in Untenteiermark an. deren Kenntnis ich Herrn Gewerbe-
Oberinspektor V. PogjitB! hi\i^g in (iraz vei(ianke. Unmittelbar neben der alten

Ganburg Negau (Bzk. Oberradkersburg) liegt das Dorf Negaudort, urkundlich
Negoineselo genannt; im letsteren wohnten die snm Oan- und HerrensHse ge-

h<''ri^'^'n Wirtschaft leute und Handwerker. Nicht weit davon liegt die < »rtschafl

Kanadorf, urkundlich Chonobe. Da huuftten im 13. Jahrh. noch sagittarii und
scutarii. Vielleicht bat das andere nicht weit davon befindliche Dorf Wranga
•lov. Brengowa seinen Namen von solchen WaH'enMrlunieden, welche Schwelt
and Schild verfertigteo. Schild heisst bIov. bran, branba, branilo.
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BchafUwissenschaft und Philologie im Bunde mit der <:*':^r]iicht8wisijpn8chaft

werden nicht immer ausreichen, um die gesellschattlichen Zustünde der

Verfjrangenheit aufzuhellen. Jede Kinseitigkeit in der Benutzung der Er-

keuntnismittel kann im einzelnen Falle den Fordchungsert'ulg nachteilig

beeindusäen. Mur eine Forschung auf universaler Erkenntniägrundlage, in

der auch die «Oj^iiiadie KatargeBchichte, Biologie and Anthropologie, za

Worte kommt, eine Forsehong, hei der nichts mehr an die »legale Be*

weistheorie* gemahnt» wird, soweit es Aherhaopt mO^ich ist, den Sohleier

lüften können, der die leebtsgeschichtUchen Gnmdprobleme alter Bpodien

Yerhülli.

Für die allerdings nicht mechanisch eingehaltenen, zeitlichen Grenzen

war die Gestaltung der Überlieferung massgebend. In dem Umstände, dass

ein Quelleumaterial gedruckt oder ungedruckt ist, liegt zwar kein sach-

licher Grund für die Wahl der Zeitgrenzen. Doch muss man begreiflich

finden, das3 M. das angedruckte Material nicht verwertete.

Territorial nmfastt die DaisteUnng das westIrBnkisebe Beioh, Deatsoh-

lud und Bnrgand. Italien soll selbsttndig behandelt werden. Wenn M.
die baskischen, bretonischen und slavischen Landschaften anaschloes, weil

eine derartige Untersuchang die Kenntnis der Kationalsprache voraussetse,

80 ist diese Begründung triftig. Immerhin aber bleibt die Aasschliessung

zu bedauern, weil das bunte Bild des Recht^loV>ens jener Staaten an Eigen-

art eiubüsst. Hingegen darf es wohl eine Unterlassungssünde (genannt

werden, dass aach das Staatskirchenrecht, das Kaisertum und die kirch-

lichen Privatherrachaften übergangen wurden. In der Verfassung sind die

realen Maohtverhldtiiiise einer Geeelliehift rechtlieh fiiirt, alle Yerftssang

wird durch die gesellsehaftliehen HaehtfiÜEtocen gestaltet nnd ist nur durch

sie ond in ihnen Tersttndlidh. Die Kirche non ist der Hacfatfaktor taaC

i4ox^ '"^ Mittelalter. Darch zahllose Fuden mit ihr verknüpft nnd -nfc-

woben, steht das ganze Volks- und Staatsleben unter ihrem Banne. Wer
mittelalterliche Staatsgeschichte studirt, fühlt sich immer wieder versucht,

ein bekannt«>s Wort in Cherchez T eglise zu variiren. Der Staat lif^^'t nach

der An.-ichuuuug jener Zeit in der Kirche, die sich des rüniischen Kaisers

als des weltlichen Armes bedient, um die kirchlichen Grundsätze in ihrem

Beieh auf Erden nt YerwirUiehen. Von diesem Qesichtspankte ans kflnnen

Kirche nnd Kaiser ans dem Terfossnngsbaae nicht ausgeschaltet werden,

cell noch ein organisches Qanses übrig bleiben.

Die Arbeit bezielt eine jaristische Darstellung des Gegenstandes; das

Objekt soll von der recht lichoi Seite erfasst werden (IL S. 2). Dieses

Beginnen ist des regsten Interesses der Juristischen Kreise sicher, die auf

dem Gebiete der Staatsrechtstjeschichte noch eine ausgedehnte Aufgabe zu

bewältigen haben. Das gt-rmanisch»' Kccht bedarf überhaupt noch einer

tiefen begrifflichen Durcharbeitung seitens der Fachjuristen. Nicht recht

verständlich ist mir der Satz: >Za allen Zeiten hat das Becht dieselbe

Art, ist allgemeingültig nnd ansnahmslos*. Hat M. hier in Anwandlung
natnrreohtlicher Ideen ein abstraktes Vemnnft- nnd fttherisches Idealrecht

im Auge? f^webt ihm die ewige Gerechtigkeit vor? Dann ist dem
entgegenzuhalten, dass die Moischheit das »Recht* seit je viel realistischer

and konkret gedacht, lass es, wie die Rechtsgeschichte lehrt, leider we-

niger, nämlich nur Ordnung ist, .die als solche auch »angerecht* sein
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kann'). Die UnvoUkommenlieit der menschlichen Natur, der ungeheure

Einfluss dcrf Strebens nach Macht bewirkte, dass die im Ethos dei inneren

Menschen wurzelnde Gerechtigkeit nur langsam und allmählich sich in der

Bechtsordniing Boden erobert. M. sucht äberall das TtMchliche, PoU*

tische om Jaristiiclieii loBsnseldtteii. Dieser Leitstern bestimmte die öhft-

rakteristiscfae Gliederoiig des Stoibs, die scberfe SebeidoDg von »öffent-
lichem Becht* d. h. »jede Form der Untertänigkeit oder HeiTschaft,

welche von einem privaten Recht an der Person und dem Haus des Be-

herrschten unabhängig i>t * (I. S. X), >die im Reich und den einzelnen

Gerichtssprengeln lokalisirte öffentliche Hoheit, der alle Bewohner des Staats-

gebietes unterliegen* (II. S. l); und von »Herr8chaft« d. h. »die Ge-

walt priTatrechtlichen Ur.-<pruuge8, die sich im Hof and den Gfitem dv
Herren lolodiBirt» das Beeht des Heiren über seine ünfreieii nnd ftber die

freien Genossen seines Hauses nnd seiner Wirtschaft« (IL 8. ]). Vom
juristischen Standpunkte kommt der Einteilung zweifeUos fundamentale

Bedeutung zu. Der juristische Gehalt der Verfassungsgeschichte tritt

plastischer zu Tage. Trotzdem rliirfte sich in anderer Richtung mehreres

einwenden lassen. Schon die lUxrii hnungen wollen nicht völlig befrie-

digen, »öffentliches Hecht* scheint mir fürs Staatsrecht nicht charak-

teristisch genug. Und »Herr* (Komp. von »hehr*, ahd. hteaealt» ebr-

wfirdig), entstammt xwar TeHnntlieh dem TerhMltnisse .der Untergebenen

an ibnon Brotherrn*), dem patriarchalen Leben; auch ist der Oebranch

von »Herr*, »Herrsoball« im Möschen Sinne bekanntlich der alten und
neuen Hechtssprache geläufig. Allein die , Herrschafts *-Terminologie spielt

einst und jetzt ebenso im öffentlichen Hecht eine Rolle, weshalb der Aus-
druck gieichtalls nicht deutlich das charakterisirt, was M, sagen will.

Klarer ist das in der Literatur verwendete, auch von M. vereinzelt (z. B.

Vorwort 8. IX) gebrauchte Wort »PriTatberrschaft*, weil ee den Gedanken
anf BechtsverhSltnisse lenkt» bei welchen eine an nnd iflr sieh Öffentliche

Herrschaft privatreehtlich behandelt wird. Behtes Privatreefat (vom Staad»

pnnkte der Jurisprudenz ans) gehört überhaupt nicht in die Verfassung,

sondern nur RechtsbiKlungen, die ihrer Natur nach staatsrechtlich sind,

diese allerdings auch dann, wenn sie in einor Geschichtsepoche im privat-

rechtlichen Kleide und gestaltet durch die Zwecke und Interessen Ein-

zelner erscheinen, wie das in so ausgedehntem Masse in der alten Zeit der

IUI war. Damm dürfte es sich empfehlen, statt »Herrschaft« sich des

Wortes »Hoheit* sa bedienen, welches speaiell der Sprache des (MfontUciifln

Rechtes angehört. Somit ist vielleicht der Yonehlag gerechtfertigt, die

von M. gewthlten Ansdrücke darch »staatsrechtliche Grewalt* und »Privat
hoheit* zu ersetzen. Doch bedeutsamer ist, dass eine solche Gliederung,

wenn -^if (h'i- Darstellung zu Grunde f^elegt wird, Zusammengehürig«'s aus-

einanderrei^jst. So inusste z. B, das Recht der Stände, der Städte, der

Gerichtsverfa:>suug zerteilt werden. Das habe ich wenigstens als einen

misslichen Umstand empfunden. Femer mangelte dem fraglichen Zeit-

alter sicherlich eine hinreichend genaue Vorstellung jener Schwang, so

') Die Untreiheit war ein Ki-chtiiiuBtitut und kam doch von »unrechter
waltw die man von aldere in uiuec hte wonheit getogen hevet, unde nu vore
recht hel.ben wel« (Ssp. L<lr. III. 42, § b'J.

*) Kluge, Etymol. Wörterbuch d. deutschen Sprache* a. V.
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daes das Verfassungsbild durch letztere im Hinblick auf die Zmiansehan*
ungen an Treue verlieren nmss. Endlich bereitet di»- Zuteilung zur einen

oder antltren Kechtsmasse bisweilen Schwierigkeiten und kann streitig

sein. Aus diesen Oründen möchte ich mich lieber für eine autlere Ein-

teilung entscheiden. Auch eine Anordnung ohne solche Zweiteilung ge-

stattet ja die sehorfe Prfigung der jurietiflelien Begriffe, die Heraaftarbei-

tang^der jaristischeB Gedanken, knn die Entfaltung alles dessen, was die

spezifische Tfttigkeit des Fadgoristen ausmacbt. Dessen ungeachtet ist

Ms. interessanter Versuch Tezdienstlich und ist nur zu wünschen, dass

durch diese wertvolle Anregung das Problem des streng juristischen Auf-

baues der deutschen Verfassungsgeschichte auf die Tagesordoong gesetzt

würde.

Die Literatur verzeichnet M. relativ spärlich. Er ist auf die vor-

handenen Poblikationeii nur da eingegangen, wo er sieh mit ihnen aus-

einandersasetien hstte oder wo aosltthrlichere Zitate dadurch xa ersparen

waren. Die Behandlung der Literatur ist in der Kritik nicht unange-

fochten geblieben. Doch wird ein ähnlich küi-zendes Yerfohren^) vielleiobt

spater einmal eine freundlichere Beurteilung finden, wenn die immer
stärker anschwellende literarische Produktion zu Ueschrilnkungen im Zitiren

drilngen wird. Wichtiger als bei diesem Punkte zu verweilen, erscheint

mir die Konstatirung, dass M. in löblicher Weise tunlichst bemüht war,

seine Yerfiissungsgeachichte unmittelbar ans dnn QoeUen*) au&ubauen.

Da ist es non Mlich ein bedenklicher ümätand, dass noch so llherans

Tiel Material angedruckt ist und nicht benutzt werden kennte. Dazu
gesellen -^ich natuigemKss zahlreiche Schwierigkeiten bei der Material- und
Literaturbeschaffung, in Folge dessen die Erkeuutnisgrundlage sich lücken-

haft gestaltete. Das Werk erschüplt nicht seineu ( Jt^gonstand ; eine Reihe

von Kragen winl nur berührt oder bleibt uner()rtert. Die Schwierigkeiten,

die einer Publikatiou mit Thema und Tendenz der vorliegenden entgegen-

stehen, sind heute ttberiunpt noch so gross, dass fllglioh behauptet werden

kann, es sei etwas frtlh, an eine solche hersnxutreten« Erst nachdem
gründliche monographische Arbeit den Stoff im wesentlichen erschöpft hat,

ist jene sichere Grundlage hergestellt, auf welcher der Zusammenfassung

des Ganzen in befriedigemler Weise niihfr getreten werden kann. Grösse

und Hindernisse der Aufgabe wollen angesichts der Mängel des M.'sehen

Buches gut im Auge behalten sein. Zugleich fühlt man sich von hier

aus veraulasät, den Mut und die Arbeitsenergie des Um. Vt's. nur um so

mehr tu wfiidigen.

Im Hinblicke darauf, dass das litersrische Leben Ton ferletaender

Überhebong und persönlicher Feindseligkeit leider nicht frei ist, ferdient

der vornehme Ton des Buches hervorgehoben zu werden, in welches jene

hAsslichen Erscheinungen keinen Eingang gefunden haben.

Ich werde nun in einer Skizze den eigenartigen Aufbau und Ge-

dankeninhalt der M.'schon VerfassungsgeschichtH vorführen. Der Stuf!" zer-

fUUt in drei »Teile*. Der erste beschultigt sich mit dem »öffentlichen

>) Bei der ersten Untersuchung eines Gegenfttandes wird es nie am
Flatse isin.

«) Bei deren Sfiitirung aber oft genaosre Angaben wQaschenswsrt wlien.
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Itecht* (erster Huntl), der zweit»' mit tler »Herrschaft*, der tlrltte mit der

»höchsten Gewalt'', worin ofleutlklies Kecbt und llerrächutt zur Geltung

kommeii (zweiter Riiid).

L

Der 8t«at ist eine MMhtorganisation und wer ihn kennen lernen will,

muss sich erst mit seinen Machtmitteln yertrant machen. Dieser Gedanke
hat H. offenbai- geleitet, da er im ersten Buche (S. l — l;iS) »die Macht-

mittel des Staates* schildert. Rntsprechend ihrer ethisch-mystischen, wiri-

schaftlich-suchlichen und militärischen Art unterscheidet M. den Uiitertanen-

eid, die Aluuilien und Regalien sowie iHe .Militürhoheit des Lamlrechts.

Durch die Verquickung staatlicher und kirchlicher Interessen, durch das

Prinzip der Staatsreligion sind ausserdem noch spezifische Machtmittel der

rOmisdien Kirdie in den Dienst des Staates gestellt. Der nur von den
höheren Klassen dem KOnig oder in Frankreich dem Grafen persönlich

geschworene Untertaneneid ist die Grandlagc des Gehorsams g^n den

König und verpflichtet zur Unterstützung des Schwurberm gegen alle.

Auch letzterer leistet bei Erwerbung der Würde einen Eid. Von der ur-

sprünglichen Ileerbannnatur des Künigsbannes schliesst M. auf eine mili-

tärisclie Wurzel des Untertaneneides, der zuerst vielleicht der Treueid einer

erweiterten (iefolgschafi war (I. S. 39b), au die Kidgenossenschaften der

Tolksrechtlichen Verbfinde anschliesst und ihnen gegenflbeisteht und nicht

aus dem römischen Bechte stammt Im Kernpunkte bin ich zur gleichen

Anschauung gelangt. Weil die altgcrmanischen Könige, soweit wir sehen,

nicht Herrscher >), sondern nur Zentrslbeamte des in der Staatsversamm-

lung nrganisirten souveränen Kfjrpers sind, hat die iiiteste Verfassung fiir

einen Untertiaieueid keinen Kaum. Duch ein Kriegereid spielte in jenen

Staaten, die Kriegergenossenschatten ^) waren, wohl eine Kolle^). Ein solcher

Eid entsprach auch du-chaus der Stärke der genossenschaftlichen Heistands-

pfllobi Bemerkenswert ist die Bedeutung der Waffe als BerOhrungsgegenstand

beim germanischon Eide. Alles spricht iTaftlr, dass das älteste Königtum Heer-
königtum war. Als solchem mass ihm eine gewisse Befehlsgewnlt zugestanden

haben*). Das Bedürfnis nach Unterordnung wird natürlich sneist für das

Kriegswesen empfunden. Der Könit:^bann hat vorzüglich eine militärische

Wurzel. Schon spraclilii h steckt in »Baun* vermutlich die Beziehung zum
heiligen Zeichen des Kriegsgnttes. Und was die gerichtliche Beziehung

des Königsbannes anbelangt, so verstärkt sich für diejenigen, welche im

'I Doch verdient Beaohtnng, dan nach Germ. e. 25 Freigelassene als könig-
liche Günstliiii^'c >i( h schon sogar über den GebiirtHndf 1 erheben konnten.

Der geuofiüenschalthcbe Charakter dieser Verb&nde ist z. B. in dem be*
rOhmten Satze der Germ. c. 11 treffend gekemueiehnet: mox vex tcI prineeps,
prout aetns cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum» prout facundia est,

audiuntur, aiictoritate euadendi magis quam iubendi potestate. Der Sinn fler

Stelle ist bekanntlich sehr streitig. Allem in »prout aetaa cuique* liegt nach
der Eigentflmlichkeit des Spracb^brauches des Tadfoa ein Fall des sog. Aajn-
deton vor. und ist die Stelle so zu verstehen: niox rex vel princeps et proat
etc (.und dann überhaupt jeder*); auctoritas und potestaa beziehen sich wieder
nur anf rex vel princepe.

"i Hei einigen Stämmen, /.. ß. bri den Goten ist er qaellenmftiaig beaeogt»
*j (jlerm. c 43: et erga reges obsequium.
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Zill Thinpi'iia eine Gcrichtsgottheit erblicken, der militärische Ziifj nnrh,

der auch dem gerichtlichen Friedensbanne anhaftet. Aus einem Heer^chwur

dürfte der spätere Untertaueneid hervorgegangen sein, im Tn-ugedauken,

der beide verbindet, ist das herrgebaftliche Moment an Stelle des genossen»

schaftliehen entscheidend geworden. Das letstere klingt aber in der Ge-

genseitigkeit des Eides» im Eide auch des Schworherm, immer noch nsch.

Das Geprige des Gefolgschaftseides beim späteren Untertaneneide möchte

ich aus »einer miiitiirischen Wurzel erklären. Damit will jedoch nicht

für ausgeschlossen hin^'csf eilt werden, das» dorn römischen Rechte, welches

einen vielleicht auf gleicher Grundlage erwin hsenen allgeiueinen Unter-

taneneid gekannt bat'), gar kein Hintluss uut die <j:ennaniäche Entwickelung

beizumessen sei. — Als direkte Abgaben erörtert M. den KOnigssins, die

Abgaben nnterworfener Volker, rOmische StenetrestOf OiEontliche F^ohnden

nnd Bede, Creditao und Gewerbestener. Daxn tritt ein Kapitel »Umsats-

steuem* (Zoll). Einer originellen Idee, die mit Ms. Anschaaungen Über

die alten Wirtschafts- und StandesVerhältnisse zusammenhängt, begegnen

wir über den Könige/ins. Der ordenllichen Jahresbede, verschieden nach

Zeit und Ort uml gleicbl)edeutend unter anderem mit der Geriehtsteuer,

steht eine festbegrenzte, üflfentliclnechtliche Abgabe gegenüber, in fränki-

scher Zeit als Königiizins, später entweder gleichfalls als Steuer an den

König oder als Schatz, Vogtrecht, Orafenschnld n. ä. beieichnet Sie ist

ein Kopfidns der gemeiofireien Lente nnd wnnselt in einer uralten Abgabe
an den H&aptling der herrschenden Sippen, der in ihrem Namen Ansiede-

lung und Rodung erlaubt (s. auch I. S. 424). Die herrschende Klasse der

Ethelinge, Franci, Erfexen, Schr»ffenbarfreien ist steuerfrei. Des Problema-

tischen der Idee ist sich M. wohl l)ewusst, indem er einen direkten Beweis

lür unm<jglich erklärt. Einerseits bestehen Schwierigkeiten. Eine solche

liegt darin, dass die Deutung von »frei'' als »steuerfrei* im einzelnen

Falle anfechtbar ist Auch mOchte ich Tatsachen, wie der, dass in Dentsch»

land nnd FVinkieioh die Beseichnang »Königssins* ansntreffen ist, keinen

Beweiswert beilegen, weil leicht Abgaben Ymrschiedener Wurzel diesen

wenig individuellen Natuen führen kOnneu. Der bretonische Königszins

z. B. kann ganz gut der Tribut sein, von dem die Ann. Einh. 786 reden.

Entscheidend ist nicht, dass ein Königs/ins im Finanzrecht des friinkischen

Zeitalters vorkommt, sondern dass sich Halt punkte ergeben, weit he dessen

Entstehung aus einer vorlriinkischeu Freieuabgabe an die Vertreter der

herrschenden Klassen wahrscheinlich madien. ffier aber ist doch zu be-

denken, dass Taoitns (Germ. c. 15) die-FreiwiUigkeit der Gaben betont

nnd in c. 43 daraus, dss3 Volker »tributa patiuntur% auf deren nicht-

germanische Abstammung Schliesst. Freilich wird man mit der Verschie-

denheit der VerhUltnisse rechnen müssen. Andererseits gabs niimlich z. B.

in Norwegen eine Kopfsteuer nefgild, deren Eiuliihrung die Sage gar Odin

zuschreibt. Doch ist wieder sehr zweilclhalt, ob diese Abgabe für Ms.

Annahme von Belang ist. Allerdings ist für die älteste Zeit die F>age

nach den gesellschaftlichen Machtverhiltnissen, wobei das Ökonomische

•) Einen neuen sehr interessanten Beleg bildet die in Faphla^ronion auf-

cefundene, von Cumont verOtfentiichte griecbiäche luschnft betretiend den liuU

digoagseid, welchen die einhdmische und rOmische BevOlkwong im J. S t. Chr.

dem Kaiser Aagustos leistete.
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Moment stets eine bedeutsame Kolle spielt, eine oUVne, und das wii t-

schafiliche Übergewicht herrschender Klassen tritt auch in Abgaben der

wirtechttflilich Seliwaeheii za Tage. TaMslilicIi stebt M. mit Beinern Wider-
spräche gegen die kndlAnfige Meinung, daas den Germanen Ofientliclie

Abgaben unbekannt gewesen wären, nicht allein, obachon man aonai eine

Kopfsteuer in Abrede stellt. Die Wiaaenschaft int jedenfulls gut, Ms.

(iedanken einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. Allmühiii-h l ildete

sich die ßechtsüberzeugung heraas, dass durch Schenkung des Königszinses

auch die steuerpflichtige Person verilussert werde. Und letztere konnte

das steaerbelastete Grundstück nur gegen Handlubn übertragen, so dass

dieaea ala Eigentum dea Stenerempf^ngers angesehen wurde. Indem der

EOnigaiina in leister Inatanz Tielfiicb daroh den Ch-afen erhoben ward,

erreiehte gewOhnlioh der Inhaber der Orafengewnlt »Landesherrlichkeit«

und machte er den Grund und Boden zur »terra oomitalis*; in der Graf-

schaft gab es grundsfttzlich für den (Jemeinfreien kein Allod: nulle terrc

Sans seigneur. Mit Allod wurde jetzt unter Beschränkung der Anwend-
barkeit des Begriffes der steuerfreie Besitz bezeichnet. Das Handgemal

heisst praedium libertatis und umgekehrt erscheint das steuerfreie Besitz-

tum ala Handgemal. — Unter »Abgaben unterworfener Volker* aprieht

M. Ton den bairischen Bazachalken und den Liten, woraus aefaon amne
Auffassung dieser Klaasen erbellt. Die Barschalken sind ihm die iltercn

Einwohner des eroberten Landes^), ebenso die Liten der anderen deutschen

Rechte, Inhaber selbständiger Bauemwirtschrtltt n, welche, vielleicht neben

einer Staatssteuer, Zins an den privaten Ileirn zahlen. Später (II. S. 29)

erklärt M., dass vielleicht nicht überall das (ileiche unter Liten verstanden

wurde: hier alle auf selbständigen Höfen angesiedelten, abhängigen Per-

sonen, audi die gänzlich unfreien, dort ^elleieht nur die ehemals freien

Bauern aua unteijoohten yoUmm, die Herren zugewiesen wurden, aber nuf

ihrer Hufe blieben. Das Idtenpiroblem, welches ich zu den bedeutsanoten

der Btündegesehiehte zähle, bedarf einer eingehenden Untersuchung, beacm*

ders der hervorragend interessanten sächsischen Verhältnisse. So ver-

schieden sich die Lage der Liten im einzelnen Falle gestalten mochte:

jedenfalls wuren sie nicht Leibeigene und insoferne Freie. Man streitet

über das juristische Wesen der Unfreiheit^), dessen Klarstellung gerade

hier vim entaeheidender Wichtigkeit ist Solange man von der subjektiven

BechtsateUung ausgeht, wird man indessen nie einig werden. Der ger-

manische Unfreihmtabegriff Terlangt ndmehr gebieterisch die Berücktäch-

tigung jenes der Theorie der subjektiven Rechte unbekannten Zweckver-

hftltnisses, welches die Grundlage der aubjektiven Bechte bildet Dieaea

) In der Begründung verwertet M. auch die alten Recht«denkm&ler Salx*

borge, wie den Indiculus Arnoni«, worin sich die Bevölkerunff tob Tittmoniiw
in exercitalea und barscalci gliedert. Der exorcitalis i8t nach M. nicht der hil>

tischalk, Bondern der Freie übeihinn»t. Der Hegnti' uinfa>st aber auch bloss die

nobilea, worunter bald alle bteuertreien, bald nur eiue höhere Klasee derselben

Tentanden wurde (s. auch 8. 414). Ich mache aufmerksam, dass fQr die OeatoBj^

von nobilis und si inp Heziehting zu Waffenrecht und kriegeriechem Wesen mit

Nutsen das Hecht der , Edliuger* -Bauern Karantaniens beranffezogen werden kann,

welche m. E. waffeobereehtigte Freibanem waren. Die Uteste mir 'bekannte
Urkunde über Edlingergut m. 1015) spriclit von »hobae noblles*.

S. BmnuCr, D«ut«cUo Bechtageschicbte L S. 103.
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sioh als Anwendung des objektiven Rechtes darstellende Kechtsverbältnis

wird in der dogmatischen Literatur vereinzeint vertreten und ist heute

Gegenstand erhöhter Aufmerksamkeit. Von hier aus ist die Unfreiheit

begrifflich Zugehörigkeit zu einem Herrn nach Art des Eigentums im

Sachenrecht ; sie macht den Menschen zum Bechtsobjekt, daher der Unfreie

ursprünglich nieht reelitiflllng, niolit Bechtenil^1(t iit. Das reeliUiche

Än&teigen der ünfimen best^t in der Erlangung und Helming der anb-

jektivea Beeilte unter Beibehaltung jenes OrandterhrttniBses »), wogegen

der rechtliche Niedergang der Freien eine Abbröckelang ihrer Recht s-

snViektiTitftt ohne Begründung der Leibeigenschaft bedeutet^). Treffend

betont M. die bäuerliche Lebensweise des Liten. Ebenso ist der Gedanke

einer verschiedenen Wurzel des Standes erwägenswert. Ich glaube, dass

insbesondere die Meinung, wonach in einem Teile der Liten nicht un-

wahrscheinlich verarmte freie Volksgenossen zu sehen sind, diskutirt zu

werden verdient. Dass Teile des Yottes der Yersnoung anhomfielen, d ese

Aanahine kann ilkr ein Zeitalter, dem Haag ni Gewalttat nntl Mangel an

Qemeinmnn*) den Stempel anfSrllcken, keinen Bedenken begegnen. Viel-

leicht handelt es sich Germ. c. 25 auch am solche Leate. Denn man
darf zweifeln, ob die Kolonen dieses allgemein qireohenden Kapitels aas-

schliesslich Unfreie waren. Manche Erscheinungen, wie der Terminus

»Schälk**), sprechen nUnilich dagegen, dass es letzteren ganz gewöhnlich

so ausnehmend gut gegangen sei, während das hier geschildert« begrenzte'')

Abhängigkeitsverhältnis auch auf freie Kolonen vortrefflich passt. Der

Stand ist zunächst noch nichts Rechtliches, sondern etwas Tatsftchliches,

snrn guten Ttaile bedingt durch die wirticfaaftlieben Krilto» welche wieder

di« Lebensweise beeinflnssen. Dieselbe hat nieht nnr spBter, sondern wohl

schon im Tseiteiselian Zeitalter eine nicht ontergeordnete Bolle in der

Standesentwickelung gespielt, Höhere, nicht bäaerliche Lebensweise läsit

wnporsteigen. Das hat neuestens R. Sohm in seinem geistreichen Aufsatze

über die liberti des c. 25 der Germania gezeigt*'). Geht man den Weg,

den Sohm nach oben gegangen, nach unten, so ergibt sich der Satz: nie-

dere, der Feldarbeit gewidmete Lebensweise lässt herabsteigen. Vielleicht

ist der Gesichtspunkt der Lebensweise für die Untersuchung der Liten-

Frage nieht ohne Wert,

DasKapitel »Begalien «beschlftigtsichmitdenBannreefatenanfHoclgagd'),

') Ea bewirkt^ dais der Unfreie noch immer wie eine Sache verftuMert

werden kann.

*) Luofeme sind die Standesverhältnisse auch für die Dogmatik des Sachen-

Tecbtes khneieh.
^) Das ist die Jibertas* der Gormaneii. wie deutlich z. B. Gertn. c. 11 beweist.

Et kennzeichnet den Knecht als von böser Art. Der brutalisirte Mensch
neigt in Hinterlist und Verbrechen.

») .et servus hactenus paret«. •) Ztschr. f RG. XXI. S. 20 ff.

Sie liegt nach M. S. 86 N. 2 im Worte forestiB. »Forst« hänge vielleicht

mit dem uord. forad (= Ungeheuer, grosHes Tier) zusammen. Ich konnte Belege
fb dieae Bedentang im SkandinavisMien nicht finden. Forestis beg^net schon
in einfr fVnnkischen KönigBurknnde 556. Aus dem Nordiechen kann es da wohl

nicht überuommen sein, und iui Ahd. fehlen Zeugnisse für Ma. Annahme. Die
Ableitung aus dem lat. foris »ausserhalb* ist gut denkbar, wenn man die Be>
deutuog des Latein in jmer Zrit erwflgt und gewahrt, wie foris in der lat.

Bechtsaprache der Germanen auch sonst oft begegnet VgL fonsbannire.
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Rodung und Fossilien'), mit dem Miinaiegal^), <k'm Keclit au heneulosera

Gut und dem Fremdliagsrecht. — Die den militärischen Machtmitteln

gewidmeten AnsfKhrungen ^ringen einiges über die allgemeine Kriegs*

pflicht*) and das Befestigangsrecht

Das Ziel der mit diesen Machtmitteln arbeitenden Herrschaft ist die

Rechtsprechung, eine vielgestaltige Unterwürfigkeit der Reherrschten Ije-

wirkcnd. Von ihr handelt das /weite Buch (S. — 284). ohne das

Ohjekt voUstündig schildern zu wollen*). Wenn M. die Stratgerichtsbar-

keit in den Vordergrund rückt, so ist das l)erechtigt. Aber die Ausbildung

eines strengen Strafrecbts möchte ich doch nicht als »die* staatliche Ar-

beit des HA. beseiebnen, weil der Staatssweek ein weiterer ist Auch
ermag ich die Bechtsprecbang nicht als BecbtschOpfoiig ansniehen. Theore*

tisch ist m. E. der objektive Rechtssatz und dessen Anwendung aus-

einanderzuhalten. Die Urteilsfindung ist Rechtsanwendung, obzwar dies

in Zeiten ungeschriebenen Gewohnheitsreehtes äusstrlieh oft nieht hervor-

tritt. Der J{i'gritf der Reehtsjinwen<lung i^t für die Hcehtskonstruktion zu

wichtig, als dass man ihn missen konnte. M. verbreitet sich hier aus-

schliesslich über das Strafverfahren. Er erörtert den Betrag des Bannes

und seine rechtliche Natur'). Danm schliesst sieh ein Kapitel über die

Blntstrafen. Wie der Handfiriede, so fnsMn Land- und Oottesfriede auf
dem eidlichen Gelöbnis. Der niedenseid kntlpft wahrscheinlich, wie an
den Handfrieden, so auch an den Untertaneneid an. Das Neue des Gottes-

friedens liegt in der Erzwingung des allgemeinen Eides durch die Kirche,

welche das königliche Recht auf den Untertauen- und Friedenseid au sich

forisfacere, forisfuctura, forisiurare, forismittere. Lehnt man trotzdem den lat.

Ursprung ab, f^o wHrde ich der Erktftrung in tirimms Wörterbuch a. t. TOr der
Ms. jedenfalls den Vorzujf geben.

') Das französische Recht bringt Edelmetalltuude unter den Geaichtapunkt
des Schat7.e8. In DeutschUnd (Uan) h&ngt das Bergregal mit dem Wildbana
zusammen.

*) Seine Reehttform wird durch die auMoMieesliche Befugnis zur MOna>
pi^gnn«; und durch die Kontrolle der umlaufenden HQnien seitens der Offent*

lieben Gewalt bestimmt.
*) Konstruktion: Der mit der allgemeinen Wehrpflicht suaammenfiillende

nnd auf einem Besitzmass radisirte Panzerreiterdienst ist zeitlich begrenzt, was
in den beschriinkten V^erhSltnisBen ^germanischer Kleinstaaten wurzelt. DiiueV»ea

steht der nicht beschränkte Vasalieudienst. Der Gegensatz verliert sich mit der

Ausdehnung der Koramendiruog der grösseren Besitser.

*) Eine solcho .Schilderun«; wilre in einem verfnspnngsgeschichtlicheii Werke
auch nicht am Platte, weil nur die leitenden Grundsätze dieser Materie zur

Verfiuwung gehören, ^onat kann m. E. einer möglichst erschöpfeaden B^andloag
nicht genug das Wort geredet werden, weil sie viele Irrtfinier verböten kann.

*) Die kleinere Kiuenda (Wette) 7'/»* 7 sol. fasst M. jetzt nicht mehr als

Komposition, eondeni sli Unterliegensstrafe, d. h. sie ist die Normalttrafe an
die öffentliche Gewalt, die aber nur verwirkt wird, wenn der Beklagte es zur

Heweisföhrung kommen licss. M. konunt in diesem Zusammenhange auch auf

das arramire, wadiare zu sprechen. Das igt der iiiirgflchaftsakt der Person,

worin das älteste Stadium der Fersoncnbattung, die Geiselschaft, sj'mbolisch tum
Au-driRke gelangt. Es ist nicht eine , Ver[)flichtang* (8. 155) im beutigen Sinne.

Hondern Haftung im iSinne des Ein»teheus. Wenn ii. von einer »Verpflichtung

durch P&ndbMfellong« spricht, so beruht dies auf dem aidit^eutachen Ge-
danken, dass die zwangsweise Durchsetiung durch Vollstreckung sum Wesen der
rechtlichen Schuld gehöre.
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gezogen. Wegen der geringeren Gewalt des französischen and burgan*

dischen Königtums, wegen der höheren französischen Kultur und wegen

des Aufschwunges des religiös-sittlichen Hewusstseins in Folge des Auf-

tretens der Ciuniazenser ist der Gottesfriede gt'ra lo in Frankreich und

Burgund entstanden. Um die Frage zu beantworten, wie die schwereren

Gewalttätigkeitsrerbreoben unter den Kihugsbanmi kommen, zieht H. ann
auch die übrigen Kriminalverbreoben beran. EOnigabami und Todesstrafe

sind schon foUkommen diflforenzirte Strafen. Das nrsprfinglkbste nnd
aUgemeinste Straf- und Vollsti eckungsmittel aber bildet die Friedlosigkeit)

deren negative Seite die Entziehung des Bechtsschatzes und erlaubten

Verkehres ist, während die positive Wirkun«? in dem Angriffe auf Person

und Vermögen des Friedlosen seitens der Obrigkeit oder der Gesamtheit

besteht Im Strafvertahren richtet M. das Augenmerk auf die Beein-

flussung der Privatklage durch den Offizialprozess, auf das amtliche Ein-

schreiten bei notorischem Delikt nnd Emendae, auf Inquisition und Küge^j,

sowie anf das Yerfehrsn gegen schldliebe Lente. Für letrteres ist M. sa

Ergebnissen gelangt, welche die Sfttze der gnindlegenden Untersnchnng

T. Zalüngers im wesentlichen best&tigen*).

Sehr eigentfimlioh sind Ms. Anschauungen über die öffentlichen Ver-

b&nde., die uns das reichhaltige dritte liuch vermittelt (S. 284— 554).

Die Darstellung scheidet die römischen und germanischen Elemente. Im
Recht der öffentlichen Verbände sieht M. noch ein bedeutsames Stück

römischen Rechtes erhalten. Ihm ergibt sich »mit voller Sicherheit*

(S. HO 4) die Fortdauer der römischen KommunalVerfassung. Da.s heute

herrschende » Dogma * wunde in der einseitigen Berfleksichtigung der

deutschen BOmerstidte nnd in der Ignorirung des Westens. Eihalten

geblieben sei die Eonsulatsrerfassung mit dem YiererkoUeg^), der defensor,

curator, magister militum^ capitulum und oapitnlarii (Stadtvorstand), der

Satz über die Te.lung der Gefälle zwischen comes civitatis und Zentnl-

verwaltong. Ich mnss mich den Bedenken anschliessen, die Dhlirz^) gegen-

') Zu sermo regia S. 211 N. 47 h. jetzt 8ohm (Sievers) in den Ber, d. kpfl.

Ges. d. W. zu Leipzig, April 1901. Die hier gegebene Erklärung halte ich für

unaniechtbar. »Vervettten« bringt M. S. 211 N. 48 mit dem Veste-Gehcht zu-

tansmen« Ob aber nicht btide auf vesten» lestnehmen (Sefailler-I^lbbeii, Mittel-

niederd. WB. e. y. v. vestenen, vesten, vorvesten ; auch Lexer, Mittelhochd. WB.
8. V. T. Testen, vervettten, — vesteaen) zurückgeben i* Vielleicht hat aber da«

»festigen* hier den Sinn von «geloben*, weil s. B. Richtsteig Ldr. 41, § 4 »vor-

Testen* und »vorloven« im selben Sinne gebrauiht und dafür die Form »mit
vingeren nnde mit tnngen« vorBchieiht (p. mich Kei htsb, nach Dist. IV. 2(i. 21).

Der Sinn wäre dann: jemandea preisgeben durch das Gelöbnis, ihn nicht zu
•ehtttaen. Zu 8. 214 N. 60 (Stabbrechen) ». jebri^ Hoeller in der Ztichr. f.

BG. XXI. S. 27 ff.

*) Uier ergaben sich M. drei Tvpen: Geltendmachung des Königsbannes
durch den Grafen und daher eTentueil Vornahme einer Inquisition dnrch ihn;

Geltendmachung durch den Grafen, allein Abnahme der RHge durch das Unter-
organ ; Unterorgnn Richter über die yor ihm ^erflgteii BannfiUIe* So erlangt daa
Uaterorgan eine neue Stellung in der Gerichtuveriassung.

*) In Einaelheiten finden sich Abweichungen. So wendet sieh H. gegen die
Unterscheidung /.wlHchen d«'r stillen Frage des deutschen und der stillen Wahr-
heit des flandrischen Hechtes.

*) El stammt aus der römischen Munisipatferfiissttiig, aush da, wo ihm
dentsche Namen, wie scsbini, Uciinbürger, Rat gegeben w^en. 8. 297.

<) S. 255 fl*. S. auch 8tuts S. 151 if.
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über dem Vorgeben und den Ergebnissen Ms. ausgesprochen. Hier muss
jede einzelne Erscheinung genau nach Ort und Zeit geprüli werden, und
idh lialte es fBr höchst gefthrlieh, ans Knsssrliohttii Diiigeii weitirageiide

Schlflsse m aehsn. Auch ist sehr m berüeksiehtigeD, dass ^iche Be-
dürfnisse leicht zu gleichen Gestaltungen fuhren. Speziell betreffend das

Viererkolleg dürfte zu beachten sein, dass die Yierzahl im deutschen

Rechtsleben von Hau? aus eine gewisse Rolle spielt*). Werke, wie Kjeners

Verfaijsuugsgeschichte der Provence, künnen die Bedenken nur verstärken.

Die römiBcbe civitas hat nach M. auch rechtlich die Grundlage für die

mittelalterliche Kommune gebildet. Bömbcbei Becht lebt fort in den

mittehlterliehen > Senatoren*! in den AmtslenteD, »die ihr Amt Terdient

haben**), im Bat der Hnndwt (oder einer ihnlichen Zahl), in der Cffinit-

lichen Beurkundung, in den Schöffen als den Nachfolgern der hononiti

sedentes, im Konsultitel, in der mittleren Gerichtsbarkeit und in der Ver-

waltung der Munizipalbebörden, in dem ursprünglich stets zweifach be-

setzten Bürgermeisteranite, welches auf die Aedilen zurückzulühren sei, io

dem HUH dem defensor hervorgegangenen Studtvikare, vielleicht auch im

clavarius oder claviger des s&dfranzösischen fiechtes, der mOglioher Weise

auf den emator (pater) zurückgeht, im Notar und Adfokaten des roma-

nischen Westens, im bischöflichen Binflnss auf die Kommune, in d«r Qe-
richtsbaikeit mit Ausschluss der Blutgerichtsbarkeit, in der Stadtherrscbaft

des Bischofs. Zum besseren VerstUndnisse des Späteren folgt nun eine

Skizzirung der Stände in den Städten der apätrömischen Zeit (posses-

sores, Kaufleute, Handwerker) und unsehliessend eine Schilderung der

mittelalterlichen Handwerkerverbältnisse, zunächst Südfrankreichs (öffent-

liche confratriae, usutici), dana des Nordens (Handwerkerverbäude öffent-

lichreehtlich, Handwerkerabgaben). Das Handwerkerrecht des Nordens und
Ostens ist im wesentlichen gleich dem im Süden (Oliedemng in Zwaags-

Terbinde, Unterstellung unter die Behörden der römischen Stadtvei-faasung,

besondere Gewerbeabgaben und Frohnden an die öffentliche Gewalt, eid*

genossenscbaltlicher Charakter und Autonomie der Verbände). Hingegen

gelangten Kautieute und Grossgrundbesitzer in neue Verhältnisse: erstere

traten in die Hanse, das Künigsgesinde ein; letztere wurden Kitter. Der

fränkische Comes ist der direkte Nachfolger des militärischen comes civi-

tatis. Ihm untersteht für die einzelne (Hntas der index mit Fh»ees-

leitnng und Bntscheidnng*). Den Schloss der »römischen Elemente* bilden

Vier Uerichte (vier stunden, i'flichttage, Jabrdinge), vier Gericbtäbänke,
Viertelgericht in Fiiesland, »Viertel* =• Bezirk (Stadtviertel !», vier Stände, vier

Hofärnter, vier le^ishifores bei der 1. Sal.. vier Orte. Wi'iule. Mauern. Ecken, Wege,

AonnaM der Prfigelstrafe, vierteilen. 8. da« Betrefltede in Grimma Deatadieii
ReobtsaltcrtQmern.

*) Der Gedanke, dass Personen, die ein Amt bereits bekleidet, eine ent>
acheidende Stimme haben, liegt sachlich so nahe, dass er sich leicht auch ohne
fremde BeeinfiuHsun^ gebildet haben kann.

») Der GrafschaftHiudex ist identisch mit dem Ende des 14. Jahrb. begeg-
nenden iudex ordinariu-s, dem iudex der ^enehcballie, dem ara^oniftchen iusticiu

major, den vicai-ii oder iudices fDr einen gansen Koroitat oder eine ganze civitas

(Lanpnedoc), den potestates der nnatici, dem gotischen iudex, praepositus, vica-

riuH civitatis, dem Vertreter den civilen rector provinciue IQr die civitas, dem iudex
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Ausrührungen über Vicarius, Vicecomes und Castellanus Den römischen

stehen die geimunischen Elemente gegenüber. Hier spricht M. von der

Gerichts- und SchöffenTerfassang, von Adel und Oemeinfreien, von der

HnndertBchafty von den höheren Verhlnden, von der Ortsgemeinde und
der Bmderechaft. Unter den Yerhendlnngsgegenslladen der YolksTer-

aammlung steht snerst die Oerichtsbarkeit. Über Blvt und Eigen richteten

nicht die SchOffiuii sondern die VoUgemeinde. Zum Blutgericht wurde
die Gemeinde ausserordentlich zusammenberufen. Daneben bestanden von

jeher ein für allemale angesetzte Versammlungen-). Die ursprüngliche

üestaltung: Unterscheidung von ständigen und wegen eines Einzelfalles

ausdrücklich zubammenberufenen Gerichten, ist im fränkischen Reichsrecht

überwunden. Das Recht des Verletzten, die Genossen gegen den Ver-

fareeher aa£Hibieten, schwand, die Zahl der VoUgeriehte w»rd beschrSnhti

der Hnndertschaltsrichter ron der Blntgerichtsharkeit ausgeschlossen. AUe
anderen YoUgericfats sollten in Gunsten der Qrafengerichte beamtigt werden.

U. betont die zweifellos sehr massgebende Tendent des fränkischen KCnig-

toms, die gräfliche Stellung in der Gerichtsverfassung zu stärken (S. 378).

Auch die Gesetzgebung knüpfte sich ursprünglich überall an die Volk^e-
meinde. Das Märzfeld war die Versammlung der Franci der civitas oder

Grafschaft. Ihmel>en stand das vom Adel, den alten Hundertschoftsfamilieu

besucht« königliche Mär^- und Maifeld, wo die hofrechtlicheu Gesichts-

punkte entsehddend wurden. Die Gesetzgebung ist juristisdi noch immer
sn die GrafsdiaflsTeraammlnng geknüpfU Wenn in nachfirlnkischer Zeit

eine Gtosetsgebnng für die Graftohaft bogegnet (Teibindnng mit den As-
sisses, deutsche Terriiorialgesetzgebung), so ist das nichts Neues. Das
Urteil der VoUgemeinde wurde mit der Zeit durch das Schöffentum er-

setzt. — Die bereits S, 307 vorgenommenen Ergebnisse über das Schöffen-

tum sind folgende: Es ist zwischen Grafschafts-, Hundertschafts- und

(iemeindeschöffen zu unterscheiden. Im Worte liegt bloss der stUndige

Urteilsfinder gegenüber dem im konkreten Falle aus der ganzen Gerichts-

gemeinde genommenen Urteilsfinder. Weder Lebenslänglichkeit noch obi ig-

keitlkfae Ernennung entscheiden Ar den Begriff, das Amt kann auch vor-

ftbergehend anf Gnmd mner Wahl bekleidet werden (Hnndertschafts-,

GemeindeschOffen). Möglicherweise sind die Schöffen begrifflich und sprachlich

die »stalfesten*t die »sitzenden* (rachinburgi sedentes)*). Nach M. fehlt

deputatua des Burganderrechtes. 8. gegen dieus Vorgdiea mit »Gleichungen*
Uhlirz S. 260.

>) In Deutschland und Frankreich treten besondere BurgbauTcrbllnde hervor,

die dem öffentlichen Recht angehören. Für ^]d> Vor>'tändni8 des mittelalterlichen

Buiffenweaens i»t m. E. der Uesichtspunkt wichtig, dass die Burg auch ein ge-

walSger Machtfektor naeh innen war.

>) Die Fristen von boc h» Woi hen und vierzehn Tagen stunmen nach M.
aas der Jä^er- und Hirtenzeit der Germanen, »nicht die einzipo Rpnr, welche
diese Periode im deutschen Recht hinterliess* (i». 373). Uieher gehurt ni. E.

z. B. auch, daw daa Zug- um -Znggeichftft im Vordergrande des alten Oetchlfli-

lebens steht.

*) Zur Erkundigung über die Gerichte des Herzogtums Berg (S. 393) s.

T. Betow in der Hiitor. Ztsohr. N. F. LIIL 8. 9A.

*) IL 8. 404 N. 89 will das Wort nicht mit dem Verb, scapan, sondern
eher mit dem Siihit. »c;\]> (erhalten in .Hrhatl«) zu8ammenbrinf?en. Schöft"»^ wftre

dann die Parallelbildung /um nord. dumari. Ks könne aber auch die Verwandt-
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jeder AnhultäpuLkt tür eine »Eintübrung* der Schöffen durch Kü}! den

Qr. Sie entstammen dm Ethelingen des VolktrechteB, den HnndertBchafls-

femilien. Zonäohst sind die Schöffen TBlt die, auch Familien- nnd Erb-

reohtflsachen befiwsende, ImmoViliargerichtabarkeit in die YoUgeriehte ein-

gerückt
;
später begegnet die Hochgerichtsbarkeit. Was speziell die sfich-

sischen »Schüffenbarfreien« betrifll, so iat M. seinen früheren Ansichten^)

nicht durchaus treu geblieben. So versteht er jetzt gleich v. Zallinger

den Schöffen stuhl als Schoffenamt-), nicht mehr als ein Minimalma-s

(3 Hüten) freien Eigens, was angesichts der klaren Sprache des Ssp. (Ldr.

II. 12, § 13; L 51, § 4 N. 22) und der bildlichen Darst«lla|ig dea

SchOffonstables (a. ca Ldr. IIL 26» § 3) anhaltbar war. Hingegen büt
M. amdi l&r diese Partie an der nnbedingten ZnTerlSssigkeit Slykea ftst

Der Spiegier nennt die Schöffenbaren, in denen der alte Volksadel steckt,

»Freie*, weil das Gut des Schöffen steuerfrei i>t^). Der nach agnntischem

ErstrreVmrtsreeht vererbpnde Schöffenstuhl wei><t auf ein dauernd übertra-

genes Amt als Famili<'uV)esitz. Nur derjenige kann Urteil finden, der auf

dem Schöffenstuhl sitzt, aber nicht nur der kann auf ihn gesetzt werden,

der ihn ererbt hat. Auch in Sachsen ist, wie in Franken nnd Baiem,

der Proiess eingetreten: danemde Ernennung der SchOffen» dann erblieba

Yerknfipfong mit bestimmten Familien, sehliessliob Besetsmig der durdi
Aussterben der Familien vielfach Takanten Schöffiuiatfihle von Fall zu FalL

Für den eiazelnen Fall wurden die Schöffen aas den Schüffenbarfreien

genommen. Aber bei der Ik'setzung von Fall zu Fall hat man sich auch

in Sachsen nicht mehr un bestimmte Familien, sondern an die Ritter über-

haupt gehalten (S, 399 ff.). M. E. hat »irei* im fraglichen Terminus*)

nicht den Sinn »steuerfrei*, sondern bildet wie im Lehnr 24, § 8 den
Gegensatae snm Eigenmann. Damm werden Ldr. I. 2» § 1 unter dem-
selben Begriff der vriheit anoh die Landfassen snbsamirt*). Das wird
durch die Kennzeichnung der Sc!i< .(Teilbaren als eines freien Oeburtsstandes

in IL 3, § 2 bestätigt. S. auch III. 54, §1. Würe 'lern nicht so, dann

würde übrigens Eyke «buh wohl zuweilen klar ersehen lassen, dass er

hier an die Steuerfreiheit des Gutes denkt. Die von M. zum Beweis

chaft mit Ecaronnm nicht von der Hand g^cwieaen werden, welcher Stamm in

Schaff (oder S< hafti « Icsiell wiederkehre. I'i<' IiiMmi<,' erabio oder scabino vom
Stamme scap wäre vollkommen koiTekt und würde den üeiHitser bedeuten. Daaa
der Stohl das Amt charakteriiirt, iit sweifellot. Das Sitaen loU woU den Ober-
legenden kennzeich neo. Bedenken erweckt jedoch der Umstand, dan die Worte,
welche auf die von M. angenommene Wurael zurückgehen, ftlr den Schöffenntuhl

nicht paä&eu. Auch »Schemel* kann er nicht genannt werden. Ich glaube,

dast das Wort doch am beotea mit germ. skapjan —» schaffen, ordnen, be-
sfinimeii«, zuBammengehracht wird. »»Schnfb" wJire dann vielleicht nicht to

sehr der »Verordnete* (Kluge), als der »Ordauiigsmaun* (Rechtsordnung),
n Manchener Krit. Yjtcbr. XXXI. 8. 162 ff

') Die Siliütfenwürde verkörpert «ich im Stuhle, weshalb auch eine künst-

lerische Ausführung desselben begegnet. Heicbgeschnitates Schöffengest&hl z. B.

in aiederllndiichen »Vierschaaren«.
•) D<irun) ist düs »Handgemal« bezeichnend für den Scböffenbarfreien.

*S Denselben Sinn hat diis einfache .schnffenbar« : Ldr. l. 2, § 1 ; III. 45, § 1.

*) S. 479 N. '27 macht M. die richtige fextkritische Bemerkung, dass wegen
des Zuttammenhanges mit dieeem | in § 2 die be^eart die zutreffende ist, weletae

von der I>ing]iHi(;]it der »scepenbare* spricht, nicht die in den Text aufgeaom*
meue Variante »scepeuen*.
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herangezogene bekannte Wulkenrieder Urkunde v. 1214, welche v. Zal-

linger, S. 222 ff. Note, ausführlich besprochen hat, besagt^ wie ich glaube,

tror, cbM 68 PeEwman toh höherer gewUschaftUehor StoUwig mit steuer-

freiem Ornndberits gab und dass ein eoleher, Eokehard von LiTemrode,

BtAndiger Schöffe im öffentlichen Landgericht war. Hinsichtlich der Worte
»qoi insigni gaudebat libertatis titulo et qui in foro iaris onus erat sca*

binorum* aber scheint mir folgende Deutung gut denkbar: dieser E. war
schon damals Ministeriale'); der erste Teil des Satzes geht auf den Vorbe-

halt der Schüffenbarkeit, die ja von Haus aus ein hervorragendes Frciheits-

kenn^eichen war 2), und die Worte »et qui* etc. geben nur an, worin

dieses Freiheitskemneieheii bestand. Sonach wire B. hier ab ein »ScfaOflbn«

barfreierc deklarirt in dem Sinne, dass er in der Bichtnng der Schöffen«

barkeit noeh Freier blieb, während er sonst Dienstmann geworden war.

Ebensowenig vermag ich M. in seinem Trteile über Ldr. III« 81 zu folgen

(S. 400 N. 65). Eykps Angabe widerstreitet der bewiesenen Tatsache,

da^s schon damals Ministerialen als Schöffen dienten. Für die Interpretation

von Ldr. II, 12, § 13 ist zu beachten, duss nach diesem §in erster
Linie nur »der zu den Bänken Geborene*, der Erbscböffe zum Urteiitiuden

berafen ist, der SehOffenbarfireie^ der m den BKnken nicht geboren, «nftdist

einen Sita anf der Bank sich erringen mnss, nm ein besseres Urteil finden

zu können 3). Auch ich meine, da« Byke sich bei seinen » Schöffenbarfreien*

auf die Seite dessen stellen will, was er iur älteres Recht im kriegerischen

Teile des Vrdkt's liielt. Diese Annahme bereitet wenigstens die geringsten

Schwierigkeiten. Evke war ja im Gegensatz zu seinem französischen Kollegen

Beaumanoir ein konservativer Mann, was auch in seiner Vorliebe lür archaische

Worte zum Ausdruck kommt^). Aber für seine Zeit ist das Rechtabuch

hier kein »Spiegel«. Die Bewegung des Übertrittes in die Ministerialität,

die Byke selbst mitgemadit, so ta ignoriren*): dahinter mfissen besondere

Absichten stecken. Hiesa stimmt die Verwendung des Ausdruckes im
verschiedenen Sinne, sodass er zuweilen auch die Fürsten in sich begreift*').

Schliesslich passt er auch für die in die Ministerialität übergetretenen

Altfreien. Im Interesse der lle\)ung dieses Standes hat wold Kyke seine

Darstellung eingerichtet. — Eine interessante Fortsetzung erllihrt das

ständegeschichtliche Problem im § über Adel und Gtomeinfreie. Den
beTorrechteten, den wirtschsftlich starken Yomehmen stehen die abhiin-

gigen, belasteten unteren Freien gegenüber. Die Merkmale der urspQng-

liehen ständischen Bevorrechtnng sind wirtschaftlicher und kriegerischer

Art: Steuerlreiheit des Besitzes, woraus sich die die ritterliche Steuerfrei-

heit Inder deutschen und französischen Verfassung gebildet hat; Kriegertum

;

Bevorrechtung in der Mark, Vollberechtigung in den mit dem Hundert-

() Ober Mine Miniaterialeneigenschaft antfQbrIich . Zallinger, a. a. 0.
»I Man denke an die bekannte, auch von M. S. 309 N. 50 herangezogene

L'rk. V. 1233: homo libere conditionis quod in vulgari scepenbere vocatur.
») S. Planck, D. Deut«cbe tiericht»verfahren I. S. 277.
*) S. Roethe, D. Reimvorreden des Ssp., in den Abhh. d. GOttinger Get. d.

W. F. 11 Nr. 8 (1890) S. 80 f.

•') M. beurteilt die Bewegung juristisc h allerdinga ni( ht al.s Freiheitsveilubt

(II. S. 202), was ich indessen tllr unrichtig halte.

'^1 Die Schwierigkeiten aus Ldr, I. 0", 2 laBseu sich vielleiclit durch die

Annahme beseitigen, dass Ej ke nur die obere und tmtere Gveozklasse nenaen will.

UittbeilDOfen XXIV. 82
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schaftsverbande /usummenfallenden grossen Wald- und Moorgenossenschaften

mit Jagd- und FossUienrecfat^). Neben dkem der Uneit entatammende

Waldreeht ist spftter ein besonderes Bodenrecbt getieten*). Von hier ens

kiftrt sich der nrsprSuglichA Sinn des Hsndgemals, womnter nierst die

Familienmarke sor Bezeichnung des Bi&ngs (snndere) verstanden wurde.

Die Vornehmeren, weil die Reicheren, gingen vor den Oemeinfreien.

länger nach Muttern'cht unter dem Avunculus in \'ermügeusgemeiusch:i!t

zusammen lebten, zu Vaterrecbt^) und Individaalsuccession (gewöhnlich

Primogenitur) über, wodurch die uroprüugliche Zahl der Berechtigungvn

erstarrte. Hit der Zeit kamen die anf gewisse HOfo radisirten Beneihti-

gungen aaf dem Wege des Ebenbflrtigkeitaprinzips in die Binde einer

geringeren Zahl on Adelsfamilien. Diese Bevorrechteten sind die sichsi-

sehen Schöffenbarfreien, die Erfexen, die Schöft'en und homines r xercitales

in Baiern, die Franci im Westen. Die Kechtler schlössen sich dann nach

oben und unten ab. Unter dem Adel standen die perinperen Freien ohne

volles Eigentum, steuerbelustet gegenüber den herrschenden (Teschlechtern.

nach Mutterrecht zusummeuiebend^). An die Stelle des alten Adels ist in

nachfrBnkischer Zeit der Bitterstand getreten. Die Klassen mit höherem

Wergeid (600» 400 sol) sind die Steuerfreien, die Stenerpflichtigen haben

tm solches von 200 spL^). Im Wesen des Adels ist, wie ich mit v. Aouta
meine, das legendariache Moment, die Entstehung aus dem Totenkult von

hoher Wichtigkeit. Die Adeligen sind die Heldengeschlechter, welche dem
Volke das Eingreifen überirdischer Kräfte vermitteln. Die Volksvorstel-

lungen über den Adel klinf^en an das an, was Goethe über tlen dämoni-

schen Menschen sagf^). Die verschiedenen Verhältnisse bedingen Abstu-

fimgen im Adel, nnd in bestimmter Besiehnng kOnnen anoh Klassen, die

*) Hier zieht M. die oben erwähnte Urk. ans Oferyssel heran, welche füt

jedea Gau der (irafschaft Fullonho hundert w.irscaph nennt. M. schliesst darauri

auf hundert Familienbüiipter der HundeHschaft ald Rechtler an der Waldmark.
Das Stück ist jedenfnllH merkwürdig und im Auge zu behalten, mindesten«
vorderhand aber mit Vorsicht au benutzen. Man niüsste die Geschichte dtOMT
hundert Anteile näher kennen und auch unterauchen, ob die Kracheinimg Öfter

anzutrefl'en ist

*) Den exercitna Bajovariorum in der bekannten Urk. Meichelbeck, Hict
Fris. I. 2. nr. (;-J!i (a. R43' versteht M. ah Hundertschaft, als den mit Holz-

berechtiguug ausgebUittetcu Besitz in der Uuudert:chaft. Im Nordeu triüt aller-

dinga Beer und HundeTtachafl; zusammen (bera^i. In der fVaglichen Stelle ist an
ein Oebiet pcdiicbt »proprietas in exercitu' ; frflhfM-: ,in finibns Baiowariorun»*)

:

und in Baiern ist ein örtlicher liuudertschaftsbezirk nicht nachzuweiaeo. Hin-
gegen beieet, weil der souveräne Körner einst aus den Heermianera bestand,

lier noch itn Sliitt lalter auch soviel als Volk. Vgl. z. B. heri im Htdiand und
j^chröder, deutuhe Hü* .S. IH X. Exercitus ist hier wohl die wörtliche Über-
setzung von her in dieBem feinne und besagt: Volksgebiet.

•) Vgl. neuef-tens P. Wilutzky, Vorgeschichte des Ikchts I. (1903) S. 121.

Dazu pasHt vortrefflich der Pinnrhliche Sinn von , Adi-l* (liegritJpkem : Das Vfttcr*

liehe, Angestammte). Das verwandte got. atta = Vater. S. Kluge a. v.

*) GegenOberstcIlnng dea Vicinenbeaitaea und der sundere in ChOperidia
Edikt, Schfitbinji der vilcnatro vom Hitterbesitz im franzö-sischen Kecht. Dorf-

hachteigen in bachi<cn. TreÜend zieht M. für die unteren Freien die Grund-
bedeutung von .Kerl* heran, worflber Klage •. v.

^) Mit M. S. 42(i bin ich der Ansicht, daaa das Wergeid in seiner Bedeatuig
für die stUndciroBchi« lito ni« ht überscliatzt werden darf.

•) Wahrheit und Dichtung, 20. Buch.
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nicht zum Adal iiu eigeaiiicUen WorUiau zählen, adelig heissen, wofür

«a «B BMtpttlflB nifiht fehlt. IHe ^rtoobsfls- und' stSndegeschichtlichen

Onmdftnsehftnoiigeii Ms. weichen, wie aiEn eiehti fondamental Ton der

herrschenden Jiebre ab und nihem sich der Theorie modemer Sosiologen

und Wirtschaftsbistoriker. M. b&lt die alten Germanen nicht fttr ein Volk,

dem der Gegensatz von Reich uml Arm unbekannt ^^ewesen. dessen er-

drückende Masse iius vollfreien Bauern mit ungefähr gleichen wirtschaft-

liclien KriltTen bestand. M. vertritt nicht die Theorie von den >Gemein-

freiun in diesem Sinne'). Ich gestehe, dass sich auch mir Bedenken

gegen die Bichtigheit der hemehenden Theorie «iMriingteü, welche ich

Vis zar Stande nicht zu beseitigen Tennochte. Die YermOgensimglelchheit

scheint eine gewichlagere Bolle gesiiielt zn haben, als gemeinigliefa ange-

nommen wird. Von grösserem Reichtum wird man angesichts der ge-

ringen Kultur nicht reden dürfen. Aber Tat itns berichtet von Verschie-

denheit des Vermögens-). Sollte diese, einmal vorhanden, gar nicht die

Trndenz in sich getrugen haben, sich zu vergrüssern; in einer Zeit, wo
das Streben nach Beiit^ vorhanden war, Faustrecht und Beuteiust von

Oewalkmenschen*) anf der Tagesordnung standen; und bei einem Volke,

dessen Qlieder möglichst auf sich gestellt sein, sich nicht unterordnen

wollten, dessen Gemeinwesen in den ersten Anftngen der Entwickelung

begriffen war, dessen Mangel an Gesamtgefühl soviele traurige Kapitel

seiner Geschichte geschrieben hat? Es ist schwer denkbar, dass damals

bei den <Iermanen die Idee der ausgleichenden Gerechtigkeit eine Heim-
stätte gefunden. Dazu gesellen sich weiteie Bedenken, so hinsiehtlich der

Agrarordnung, inabesondere der Lehre von der bäuerlichen Lebensweise

der grossen Hasse der Freien. Mit dem Begriffe des Baners ist Gering-

achtttznng der Arbeit und des Feldbanes nnvereinbar, weil der Bauer sich

dadurch selbst Terachten wQrde. Die Germania aber schildert das Land

trostlos in seiner Bebauung (c. 2), im allgemeinen als Trwald un 1 Sumpf
fc. öK das Volk als nicht ausdauernd in Müliseligkeiten (c. 4). dem Müssig-

gang ergeben, die Arbeit verachtend (c 14, 15, 17, 20. 45\ den Acker-

bau in der Hand von Kolon<'n (c. 2."»), das Vieh — nicht l'ellerl — als

»solse et gralissimae opes* (c. ü). Ich vermag solche Züge, welche im

einiefaien auch sonst ihre BesiKtiguug finden*), mit einem BaoemTolk nicht

in Einklang zu bringen. Nicht der Sinn Mr den angenscheinlich wenig
bedeutenden Ackerbau ')> sondern kriegerisches Heldentum lag dem voll-

freien Germanen des Taciteischen Zeitalters im Blute. Nicht als Bauer,

als Krieger wollte man leben. Das tritt im ältesten Gesellscbafts- und

') Weil tler Ansibu' k iM ute dir-e tei hiü-i« he Bedont intr orhmgt hat, so wird

er vielleicht besser nicht gewühlt, wenn luan die herrschende Grundanschuuung
nicht teilt. AUerdingi kann er auch in anderem Sinne gebraucht werden.

»") (Jerm. c, 17: locnpletissimi. c. l9 : non opibTia maritum inTCnerit. G,26:
massgebend für die (jrÜBse des ^jrundbesitzea die dignatio.

*) Dahin rielt das Waffenrecht: eR stempelt zum Gewaltmeoachen gegen-
flber dem Wehrlosen.

*) Die niedere Bewertung der Arbeit in der alten GeselUchaft s. B. wird
durch die Etymologie von »Arbeit* bestätigt. iS. Kluge s. y.

^) Er nahm folglich nicht sonderlich viele Arbeitskräfte in Anspruch, wea>
halb der Hinwand entfallt, dass man auf diesem Wege zu ausgedehnten Sklayen«
wirtschatteu gelange.

82*
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Kechtsleben bnndertMiig zu Tage. Gerade dämm voßh. die Verachtung
der niederen produktiven Arbeit: fortissimus quisqae ac bellicosissinma

nihil agens (c. 15). Nur von einem Kriegervolk kann der Kernsatz gelten

:

Nec arare terram aut exspectare anuum tarn facile persuaseris quam vocare

hostem et vulneia mereri. pigrum quin Lmmo et iners videtur sudore ü I-

quirere quod puääis äanguine parare (c. 14). Nicht nur im Mittelalter,

sondern schon damals hob kriegerische Lebensfthnmg empor. Sohm hat

schon dai^;etan, wie gerade das Verlassen der niederen arbeitenden Lebens-
weise den Grund des Anfiiteigens der liberti in königlichen Staaten (c 25)
bildete. Indessen kann es sich bei einem derartigen Bilde nur um die

Verhältnisse im Grossen und Ganzen handeln. Nun fussen solche An-
schauungen allerdings guten Teils auf der Wertschätzung des Tacitus,

dessen Zeugnis heute vun uWtossend fanatischer Seite einfach über Bord

geworfen werden will, ein Beginnen, welches aber erfolglos bleiben

wird und anch ?on Vertretern der henschenden Lehre die gebfihrende

Znrflckweisung erfahr. Heine Bedoiken konnten sich nur Twtiefen, als

ich die IVage der Ilei-zoghuldigong in Kirnten untersuchte, an welcher ich

spKter nach Vollendung mehrerer mir sehr am Herzen liegender Publika-

tionen wieder das Wort ergreifen will. Ich dachte damals alle mög-
lichen Erklärungen der merkwürdigen Institution durch und bin an der

Hand der auch für slavische Völker vertretenen herrschenden Lehre auf

grosse Schwierigkeiten gestossen. Erst Ausgangspunkte im Anschlüsse an

Peisker schienen mir eine befriedigende ErklSrang sn ermflgliehen, in

welche sich dann die verschiedenen Erscheinnngm unschwer einf&gten,

eine Harmonie, die niclit leicht zufällig sein kann und darum einen nicht

tu unterschätzenden Wahrscheinlicbkeitsbeweis als Surrogat des grössten

Teils leider nicht zu erbringen<len exakten Quellenbeweises schaflft. 'Tew!-,

ist bei diesen «lornigen Problemen, wo die Herstellung einer sicheren Er-

kenntnisgrundlage mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft ist, Vorsicht

im endgiltigen Uiieil geboten. Aber gerade deshalb erschiene es mir auch

ungerechtfertigt und gefährlich, wollte man die neuen Wege, die nun auch
M. betroten, mit GeringschätziiDg ansehen und voreilig aburteilen. Für
die neuen Ideen spricht nicht wenig : sie |»assen zur Natur des primitiven

Menschen, zur germanischen Eigenart, zu unentwickelten staatlichen Zu-

tänden und nicht /ub^tzt /m einer Reihe von Stellen in den Quellen, bf-i

deren Interpretation siih der komplizirt denkende niotlenie Meusch vi\

mehr Schwierigkeiten macht als nötig. — Die ursprünglich eme Heeres-

abteilung bezeichnende, aus der Wanderzeit stamlneode Hundertsdiaft, In

deren Verband die Vornehmen entschieden, fnngirte als Wirtschafts- ^) und
HoehgerichtsTerband. Der autonomen Stellung der Hundertschaft stand das

Beich gegenüber, trachtend, durch Beseitigung der selbständigen Hoch-
gerchtsbarkeit und durch Schaffung eines abhängigen 1?» amtentums in der
Htindcrtsclial't dieselbe d»*r königlicli«'n Gewalt zu unterwerfen. — A\i

höhere W-rlüiide erörtert M. die ViHkt rschaftsvrrViändt' im Nor l' U, die für

die nobiles kompetenten Grafschafts-Assissen im llauptiande der fränkischen

Monarchie, die missatischen und allgemeine autonome Versammlungen,

*) Vielleicht aocb als Brfickenban*, Burgbau-, Deich, and SielTcrbaad.
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analog dem logthing des Nordens. — Die Ortsgemeinde Ittsst M. — aber-

mals ein tiefer Gegensatz zur berrschenden Meinung — ichOB dem ältesten

öftentlicben Kecht angehören. Ursprünglich der Vorband von zehn Familien

der kleinen P>< ien. ist sie (wenigstens im fränkiscben und oberdeutschen

liecbt) mit der Pekanie (Zecbend, Zecbe) identisch'). Die Gemeinde, deren

Bildung schon in frühfräukischer Zeit auf die Grandherrächaft übertragen

wurde, flMo eine wirtschaftliche Tfttigkeit, niedere Oericfatsbarkeiti Ge-

samt- nnd Friedenshfligsehaft (gegenüber PriTatUiger nnd Staatsgewalt),

die Eontrolle der Ansässigmachang, und tritt nicht nur auf dem Lande,

sondern fiberall auch in den deutsch-fränkischen und nordfranzösi^chen Städten

entgegt»n. — Schliesslich verfolfrt M. die nordfranzösische und deutsche

Bruderschaft, wrlcbe, auf dem Eide beruhend-), nicht ausscbliesslich ger-

manischen Ursprunges wai". Bniderschaften sind die Gemeinden und die

Verbände der städtischen Gewerbetreibenden gewesen. Die Funktionen des

FriedensTerbandes unter den Genossen Inldeten Schiedsgerichtsbarkeit dee

VerbaadTorstandes nnd gegenseitige Untetstatning der Mitglieder. Die

Communio besass das Bacherecht. Mit der Gilde, einer ursprünglich heid-

nischen Feier der Bauemgemeinde, verknüpfte sich die Bruderschaft, deren

Kern im Kacherecht l>estand. Die Landesiremeinde ward vorbildlich für

alle anderen Bruderschaften. Weitere Ausfübningen beschäftigen sich mit

der Beziehung der Communio zum Königtum in Frankreich, mit dem Ge-

gensatz des Stadt- und Marktrechts und des Kommunairechts, der Ent-

wiokelung der Stadt tnr mdlichen Kommune, mit den einzelnen Erschei-

nungen in Kordirankreich nnd im Osten, mit der Ansbildnng einer selb-

et&ndigen kommunalen Gerichtsbarkeit aaf Grund des Bacherechts nnd
ihrem Verhältnis zur Hochgerichtsbarkeit, mit der Führung der Kommune
(Kat. scabini), und endlieh mit den Eidgenossenschaften grösserer Verbünde

(Flandern, Frieslaud, Drenthe, Ditmarscheu, alamauisches Hochgebirgslaud).

n.

Der die »Henschaft* betreffende Teil schillert die Elemente der

Herreugewalt, das Gesiuderecht und die herrächallliche Organisation. Das

vierte Bnch (S. l— Iii) Terbrsitet sieh nidi «nigen einleitenden Worten

(örtliche Begn^nsung der Herrschaft) fiber ümfimg nnd rechtliche Ans*

gestaltung der Herrschaftb Ihr ümfimg war verschieden. Das Herrenrecht

äusserte sich am stärksten gegenüber dem Unfreien, in Befugnissen an

seiner Person (Verhaftungs-, Verheiratungsrecht ^) u. s. w.) und am Ver-

mögen. Verfassungjigeschichtlich besonders wiehtig ist die Verantwortung

des Unfreien durch den Herrn auch ^'egeuüber der öffentlichen <ie\valt.

Andere Herrschaftsverhültnisse waren liausherrschalt und Vogtei. Dur

Hausvater handelte prosessual im eigenen Namen ftir die Haurinsassen.

Weil in der Verantwortung durch einen starken Herrn ftlr ungeordnete

') Zur Anschauung S. da&B die bairiechen und österreichischen Zechen
mit der Dekaoie identisch seien, s. Uhlirz 8. 258.

- Dadnrch wurde sie Friedensrerbaod, paz; kora weist auf die Friedens-

eetzuug.

^ Zu dem 8. 7—9 abgehaaddten ins primae noctis, weichet ich mit IL
für gar kein Märchen halte, s. jetst Wilatiky 8. 34 fr.
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Zeiten ein mächtiger Schutz liegt (S. 3ü), verwendett- das tcittelalterliehe

Recht den Eintritt unter die bt rr.sclial'tliche Gewalt, damit iler Schützling

durch finen mächtigen Herrn verantwortrt werden kann (humines de in-

framitico und de forasmitico, forenses). Freie ergaben sich so gegen Zins

bez. Tagfrohndenmdas mitinm (aaeiiUdi IVonilie), tatela, garda eines Hetrn

Im südfransOsisehen Keoht bedeutete im Gegensats zum germanischen Ein-

tritt in das mundium Unfreiheit. Von hier aas tmi auch die Unter-

tänigkeit des öffmtlichen Rechtes so früh unter den Gesichtspunkt der

Yogtei. Die Frage, wie weit sich eine Herrschaft über Leute gebildet

hat, die dem Heirn nicht leibeigen und hausangthörig sind, ist liir

die Geschichte der grundherrlichen Gewalt entscheidfinl. Jn Deut>c!i-

laud war der freie l'Uchter Zeitpuchter ^Lundsusse, Landaiedel*), ohne

persönliche Gewalt und Verantwortung des Herrn. Der Filcfater mosste

ausdrücklich in die Unfreiheit eintreten, wenn eine persönliche Gewalt de«

Herrn entstehen sollte. Die Entstehung von Hermrecht gründete sich auf

die Umsetzung der Zeitpacht in ein t rbliches Verhältnis. In Frankreidb

begegnet im 9. Jahrhundert die Unterscheidung von unfreien Fi-kalinen

und freien Kolonen, spater neben dem erblichen Hiutersa.ssenverhiiltni>

die Zeitpacht (hospitiura). Dann verschwand der Unterschied /wi.-«lien

grundhürigem Bauer und hospes. Uber letztere besoss der Gruudherr

anscheinend keine Gerichtsbarkeit« über die Kolonen judisirte er im Ganzen

in niederen Bechtssachen. In der Entwickelnng der Herrschaft ist der

Herrenhof mit dem grossen Eigenbetrieb, der Regiebaa der Grundherrn

das römische Element, während der Betrieb durch abbiingige Bauern ger-

manisch ist. — Die Herrschaft empfing ihre rechtliche Ausgestaltung. TKi>

von Haus aus absolute «»ewaltrecht <le-^ Herrn fand alluiählich in einem

hofrechtlichen Zusliuimungsrecht der abhängigen Leute (Bauern, Ministe-

rialen, Vassallen) seine Grenze. Hinter der Zur>tiuimuog der Barone und

Dienstmannen stand in Deutschland und Frankreich die Zustimmung der

Bürger bestimmter Städte. H&rktrecht bedeutete eben Ministerialttät gegen-

über dem Harktherrn, und so ist auch die städtische Uandstandschaft ur-

sprünglich aus der MinisterialitUt der herrschenden Klassen abzuleiten.

Die überall sich ergeben le faktische Unabhängigkeit der Unterworfenen

wurde durch den Eid an den Herrn beschränkt. Die Grundherrschatt

berührte nicht das ötl'entliclie Kecht (Steuer-, Heerrecht, Gerichtsbarkeit).

Bloss das Gesinde war von den Unterlaueulasteu ausgenommen. Die selb-

stftndigen Hintersassen der Immunitätsherren mussten das echte Ding be-

suchen. Die letzteren erwarben Mittelgerichtsbarkeit, hatten an sich keine

Hochgerichtsbarkeit, was sich besonders unter den Ottönen für die kirch-

lichen Immunitäten änderte. Die Immunität beseitigte an sich anch nicht

die Heer- und staatliche Steuerpflicht. Immun waren der Fiskus und die

ausdrücklicli damit ausgestatteten Güter. Die Krongutsinimunität i^t rö-

mischen Ursprungs. Die herrschaftliche Gewalt war im Mittelalter deai

gesamten Bechtsverbande eingeordnet. Vom herrschaftlichen* wurde an
das Öffentliche Gericht rekurrirt. Aus dem 9 über königliches und fürst-

*) Die berQhmte Kommendationbformel von Tours i&t nach M. nur der er&te

Beleg der ganzen Reihe. U>) die Sache dem Kern nadi nicht Khon uralt ist?

>) S. hieza v. i^elow S. 93.
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liebes Mudnium hebe ich hervor: Eine Viesondcre Immuuitut genoss in

der Frankenzeit das Scbloss des Künigs und der Barone. Spiiter hat sich

eine au den Herrnhuf gebundene besondere Gerichtsbarkeit (franchiaia) ')

gebildet (salvamentum). Die Ausgangspunkte sind das arbitrftre Strafreeht

des Henrn bei ihm zugefügten Beleidigungen, was auf die friLakisohe Zeit

sorfickßUurt» und die Unterworfenbeit der Bitter und Beamten unter die

Hansgewalt des Herrn eis Wurzel der Strafen gegen die Ritter. Die

Königsgerichtsbarkeit erster und höherer Instanz entstand durch Aufnahme

in das Mondium des Königs, dem als solchem ursprünglich Qerichtsbarkeit

nicht zukam.

Das Gesinde (fünttes Jluch S. 1 1 1 —21x0 b' greitt in sich die freie Gefolg-

schaft, die unfreien Gesindeleute und die Scbutzgeuosseu^). Im üffentiichen

fiecht hebt es sich von den grundhurigen Hauern dadurch ab, doss es von

keiner Untertanenpfliebt direkt bertthrt wird. Für die gruadherrliobe Verwal-

tung prSgt sieb der Qegensatz in der Verpflegung des -Gesindes durch die Herr-

scbaft aus. Der Abschnitt von der üraien Gefolgscbaft betrifft die Barone

(Vsssallen), die Waflfenreichung und das Lehen. Für die Begriffsbestimmung des

Baron>« geht M. vom anglonorinannischen Recht aus, erörtert dann die Verhält-

nisse im übrioron Westen und in Deutschland"*), die Optimaten und ligii, die

rechtlicbcn Beziehungen de^. Barons zum Herrn (Siegelrecht, Zustimmungs-

recht, Gerichtsbarkeit, Freiheitsbeschränkung in Frankreich, ursprünglich

ausschliessliche Kommeudation). Eine rechtliche Verbindung der Einzel-

heiten ergibt, dsss ursprünglich nur ein dem Herrn ausschliesslich zu-

gehöriger Hann oder Baron Hannscbait leistete. Das Znstimmungsrecbt

der Fürsten des Königs in Deutschland muss selbst ans der Zeit stammen,

wo die Vassalien noch der königlichen Umgebung angehörten. So ergibt

sich die Lösung der Frage nach der Urspünglichkeit des deutschen Fürsten

begriffes. Der Grundsatz verlor Anfangs df-s | ;i. Jabrbundt rts seine Kruft.

Im König.sgetolua' befanden sich auch die »freien Herren*. A'f in Deutsch-

land Barone hiessen, weil sie die geringsten königlichen Harune waren*^).

'j Hefaseend die Delikte deti Uofgcsindeä und die Angritl'e auf den Herrn
ad teine Leute.

*) Es bandelt sich um das dem Herrn und i-t inei eij^enen Wirtschaft un-

mittelbar d'enendo Personal. Die (jednnkenieihe der 'l erminologie (i?. III ü".i i^^t

bezeichnet einerseits durch die Worte ledig (— ligius; ist der persönliche und
darum der bessere Uiener), Hagestolz (- der geschickte Anj^estellte). (legen,

junior etc. fAufFassnng als junger Mann). an<lerseit8 durch Worte, weich»» der

Begleitung des Hei in auf der Reibe entstammen. Hiezu S. UU die vortretlliche

Bemerkung: Man wird die ganze Gedankenbildung in die Nomadenzeit Terl^D
mflwen.

») Die Ausführungen über den Reichafürdtenstand widerstreiten den Unter-

Qchungen Fickere. Zu 130 N. 34a erhebt sich die Fnjge, wie es mit Beiern
•tehe, wo wir nach Ficker S. 84 allen Grund zur Annahme haben, dass nicht
allein rjnif-chaften, sondern auch Markgrafschaffen. Pfah- und bandgraftcbafl»

vom Herzog geliehen wurden, ohne dass der Füratenraug der Belieheneu xu be>
zweifeln wäre. Seibit fBr die ErUlmng der Stellen, in welchen nur einselne
(jnifen als Fürsten, andere mit mehr oder weniger Bestiniintbeit als XiihtfUrsteu

bezeichnet werden, erweist sich der Getichtspunkt der Reichsunmittelbarkeit

nicht als durchgreifend ; der Widerspruch in der Stellung der Grafen von Orla-

mllade und Lenzburg l>!ei1>t ungelöst. Ficker S. 84.

*) Nach M. S. 147 gilt tür Sttandchbezeif hnunpen das allpemeine (Jetetz,

dass die unterste Schicht einer Klasse, die sich eben nur mehr durch die Zuge-
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Die Barone oder Fürsten sind mit den frUnkischeu Antruationen, den

Königsvassallen und die viri illustres dt-r Quellen mit den Fürsten, Ba-

ronen identisch^). In der Königsvassallität standen auch die Bischöfe und

Ibte. Der Untertehied de« finBaiO&isohen yom dvnlieheii Beeht liegt mcht
in der Leistung Ton Holde und Maimschaitf aondeiii darin, da» spiter

keine Yerlehnang des geiatiiehen Amtes dnreh den weltlichen Herrn statt-

fand. Dann aber kommendirten sich im Gegensatx za Deutschland BiaehOfe

auch an di(» Grafen; oft aber hat sich jede Kommendation verloren. Pas

französische Königtum war da schwUcher als das deutsche. Gctblgsherren

waren in fränkischer Zeit der König und dessen Vassalien, in der folgen-

den auch die Vassallen königlicher Vasäaileu. Bei der vassalliti&chen Dienst«

pflidit betont M. die Unbeaehrftiiktlieii Er sieht im Gegensatz cor herr-

schenden Lehre die Wonel der Vassallitat nicht in dem königlichen Be-

streben, die schwere Rüstung der Beicheren durchzusetzen, sondern die

Beseitignng der zeitliehen Schranken der Heerpflicht sei das Treibende

gewesen. Unter den Gaben des Herrn an den Gefolgsmann sind die Waffen-

reichung-) und das Lehen') verfassungsgeschichtlich ausserordentlich wich-

tig. — Zum unfreien Gesinde-*) zählen die unfreien Handwerker und Kauf-

leute, sowie die unfreien Beisigen. Das unfreie Handwerk ist nicht Er-

gebnis einer jüngeren Entwiokelnng. Die Unfimheit des Eanfmannea war
etwas Gewöhnliches — ein Gedanke, bei dem sich U. auf den oft Torkoin-

menden Besitz der grossen Grundherrschaften an den Flnssschiffen stütst»

derm Führer eben die unfreien Kaufleute gewesen seien*)- Für die An-
ordnung der Handwerker und Kaufleute unter allgemeinere Kategorien

kommt vor allem der l^-grirt' des scacarius in Betracht, der die als Kauf-

leute verwendeten besseren Freien (schon nach Nitzsch von den Dien-t-

mannen nicht mehr zu unterscheiden), bisweilen auch die unfreien Hand-
werker in sich iasst. Der Kaufmann scheidet nach oben nicht gegen den
Ministerialen ab. Dem gegenüber steht ein Spxaohgebranch, der unter den
Ministerialen, aber über den gewöhnlichen Unfreien die EflmmerUnge unter*

hOrigkeit zur Klasse von andern abhebt, als besonderen Namen den Titel der
ganzen Klasse führt. Beispiele bei den Optimaten, Baronen, Lords und den
sendmäesigen Leuten. Von hier aus wtlrde sich auch ergeben, dass der Termi-
nuB »schöffenbarfrei* gerade an den MiniBterialen haften blieb, welche mit Vor»
behalt der Schöffenbarkeit unfrei wurden. Vgl. die bekannte GloMCnateUe an
Sep. Ldr. III. 19.

*} Nan.e und Recht der rOmischeii illustrsi sind hier auf die kömgUebeo
Barone ttbevtrasren.

Hier bespricht M. unter anderem die Erhebung in den Ritterstand. J>en

Ritterschlag erkllrt er aus der Freilasnuigsforni. Der Komaae wurde durch ihn
som Francua gemacht und liekam die Waffen des Franken. Die WaflFenreichung
des Königs und zwar gemäss dem Worte »Ueerschdd* zunftcbrt die Schild-
reichung griff über das Gefolge hinaus. Es wurden Waffen an die homines franci

überhaopt gegeben, waa beibehalten wwden ist, nachdem man den Pknser an*
genommen hatte.

•) Ef wird an Nicht-Caaati verliehen. M. behandelt die Kechtastellung von
Mann und Herr, das casaroentum des burgundischen und yielleicht sQdfranxösi-
fx hen Höchts, schliesslich die Frage der Kftnigsacheokungen anFranci, die keine
iicfolgsleute dett Königs waren.

*) Seine Verhältnisse sind in Frankreich weniger klar als in Deutschland.
^) S. dagegen v. Below S. 92. Auch hier sdbeinen auf M. die rOmischen

Vcrhftltnisee eingewirkt zu haben (s. S. 182).
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scheidet, woinnter nach deutschen und nordfranzösischen Belegen auch die

Kaufleute verstanden werden müssen*). WiH die unfreien Reisitjen an-

belangt, so begegnen überall hinter den Panzerreitern die leicht V>ewaäneten

Beiter (servientes, vavassores, ministeriales). Nitzschs ErgeV)nis3e bewührt n

sich. Es handelt sich um die Geschichte der unfreien Ritter (militeä,

ministeriales) und ihr Anfeteigen in die FMiheit. Den wichtigsten Unter-

sehied xvrischen freien und unfreien Bittem sieht U. darin, dus gewisse,

gewöhnlich Ton unfreien Rittern bekleidete Ämter nie allgemein erblich

wurden. Aus dem Aufsteigen der Ministerialen folgt verfassungsgeschicht-

lieh vor allem die BesetWMig auch von Ämtern der öffentlichen Verfassung

mit Ministerialen und umgekehrt die Übernahme ministerialisieher Amter

durch Freie. In Frankreich hob sich bei den schwerbewallneten Keitern,

anders als bei den leicht Bewaffneten, Frei und Unfrei kaum von einander

ab. Auä Ms. Darstellung seien insbesondere zwei Punkte herausgegriffen.

Erstlieh sollen in der Heerschildordnnng des Bsp. nur Freie» nicht auch

Dienstmannen stehen (S. 165, 194 N. 48). M. Terweist gegen Fieker,

dessen Gründe und Interpretation tou Ldr. I. 3, 9 2 mich übeneugt
haben, auf die Nichterwähnung der Reichsministerialen, die früher als die

fraglichen Dienstmannen im Heerschilde stehen müssten. Aber warum
»früher*? Es können alle Ministerialen auf der gleichen Heerschildstufe

gedacht werden, und diese ist doch wohl mit Ficker die fünfte*). Aller-

dings sind die Reichsministerialen nicht uindrücklicb genannt. Aber zu

den ebenlalls im fünften lleerschilde stehenden bchüÖenbarlreien ziiblt

Eyke solche Beichsministerialen, die nach erfolgter FreüasBung ein SchOffon-

amt und den erforderlichen Orundbesitz bekommen haben (Ldr. III. 8li 9 l)*

Ejke denkt somit Ar diesen Heerschild einerseits auch an ehemalige
Reichsministerialen und andererseits an niederere Ministerialen als diese.

Deshalb darf unbedenklich angenommen werden, dass der Spiegier die

Keichsministerialen hier stillschweigend mitdenkt. Dazu kommt, dass die

schüffenbaren Leute tatsächlich Ministerialen in sich begreifen, was

Eyke allerdings irreführend unterdrückt. Zweitens: Den Pin/.ess um die

Wende des Früh- und Spätmittelalters, den v. Zaliinger und Schröder

unzweideutig als Ergebung Alt^reier m die Ministerialität auffiusen, Ter*

steht M. niät als Henintersinken in die Unfreiheit, sondern, weil umge-
kehrt der Hinisterialadel allmählich zum freien Adel aufgestiegen ist, habe

der Freie auch ministeriale Diaistverrichtungen übernommen (S. 202).

Ich glaube, dass diese Anschauung den Quellen widerspricht, welche hier

nirht ein Amt, sondern einen Geburtsstand im Auge haben 3). — Einer

Reihe charakteristischer Meinungen begegnen wir in dem Abschnitt über

die dritte Schicht des Gesindes, die Schutzgenossen. Er betrifft Geleitsgeld

und Hansa, Wegerecht, Marktrecht, Bürgertum und Stadtrecht (Grundlage,

') Zu .s. 183, wo M. den Kammervorstand mit den zur Kammer dienbt-

pflichtigeo Leuten zusammenbringt, und zu S. 184 N. 19 (Unterstellung der Kauf-

leute unter die Kftmmerer auf der QmndUige des Heerfriedeni 1158) t. Uhlin
8. 260.

>) Vgl. Brunner, Grundzüge d. deut«cheu Kechtsgeschiehte * Jt^. 88.

^ Z. fi. Schwabenapiegel (Lasaberg) 69. Gloaae so Bsp. Ldr. III. 19 und die

äechs rar Eyke in Betraclit kommenden Urkunden, die Zallinger in aber*

zeugender Weise betprochen hat.
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Koustruktion, Einzelbeiteu), Münzer^) und Wechsler, und Juden. M>.

Hanse-Theorie*), mit Abwachangen aehon früher und epiter noch einm»!

in »Hanta und Hasbannns im nordfrancOsischen Becbt* (1900) vorge-

tragen, operirt mit der Schatzabgabe, conductus, welche im Betrage von

vier Denaren als eine Gebühr für die Aufnahme in ein herrschaftliches

tJefolge, in das Geleite bei der Antuhit zum Markt und bei der Durch-

fahrt an den König oder Grafen entiiohtet wurde^i. Der conductus war

Ausgangspunkt einer eigenartigen Wegegericht.sbarkeit. die zur hohen Juris-

diktion gehörte. In Frankreich bildeten conductus und Wegegerichtsbar-

keit einen Teil der Bechte des Barons. Das Marktreobt*) iat durch fol-

gende Momente bestimmt : Dem zollfreien Jahrmarkt steht der gewahnliehe

Woi benmarkt mit Zollpflicht gegenüber. MarktzoU und Marktswang aind

römisch, der Jahrmarktschutz ist germanisch. Die besondere Stellung des

Marktes kommt in der selbständigen Marktgericht.sbavkeit ') und in einem

besonderen materiellen Schutz zum Ausdruck. Durch die Dezablung des

Schutzgeldes tritt der Kaufmann unter die Mundialgerichtsbarkeit des

Königs oder Fürsten; er wird deren Muntmanu^). Der Jahrmarkt lät räom-

lieh Yon der engen SOmerstadt getrennt Die Marktprivilegien dehateu

den Schutz für Jahrmärkte auch auf Wochen- und tSgliche 'Märkte aus.

In der Stadt schlössen sich die bnrgenses ((.ives) als Grosskaufleute und
Grossindustrielle (mercatores) gegen die bäuerliche »Gemeinde* und viel-

l. ii lit gegen die Handwerker ab"), während sie sich nach oben mit <len

Ministerialen berührten. Das Hürgertum, zum Künigsgesinde gehörig, hat

eine herrschaftsrecht liehe Grundlage^). Dem herschaltlichen Ilanseverbande

steht die autonome Kaufmanns bruderschaft (Gilde, amicitia) gegenüber, illr

welche M. römischen Ursprung behauptet^). Ms. Konstruktion^^) knüpft

an Nituch au: Der Bürger gehOrt auf Grund eines Kommendations-
geschäftes oder dauernder Beziehung des Marktes unter Königsschutz t^)

zur Königshanse. Der »Schlüssel de» Ganzen* ist die künigliohe Hot-

') Streng genommen nicht zu den h eluit/'.'-pnosspn ziihlend, werden sie

wegen ihres ZusaiumenhangeH mit dem St^idtiecht hiev behuudelt.
*) S. dagegen z. B. Uhlirz 8. 258 tf. und v. Helow S. 92 f.

') Zu S. 207 X. II : Halagiuni klingt an das franzOs. salane= Salzzoll, an.

Zu der ä. 210 N. 26 herangezogeneu liadoUazeller Urkunde Uhlirz S. 260.

4) S. dasn Uhlirz 8. 260 f.

) Vhf'r df'i- Zivilgericbt>b;u'keit (zwei verschiedene Wurzeln: die aus der

Ädilität hervorgegangene Kompetenz der Bürgermeister und die nns der Herr*
schalt erwachsene Gerichtsbarkeit des praepoditu») steht eine eigene Kriminal«
geriehtbbarkeir.

«) Fnr <.ouvt;<_re Markibesucher bleibt es beim Königsbannschutz.
') Ö. hi< zu Lhlirz S. 2»)1.

") Verleihnng des flürgerreclit* s vom Herrn, besondere Hochgerichtsbarkeit
über Kauflptib-, (IrriraehtH \Ver<^u-td den Gcmeinfreieu und gewOblUichea Mini»
üterialeu, ZoUfreiheit der Bürger am Urt.

*) Römisch seien das Tmirecht und im gewissen Masse die aotonome Zunft-
gericht-sbarkeit. Daa Amt de-» llans^rafen oiler vicecomes könne wenigstens eine

römische Wurzel in der Stellung des kaufmännischen teleonarius (got. KccUt)
haben.

S. dazu Uhlirz S. 2^9, 261.

") Zu s. 24IM. über Arealzin» und Marktabgabe s. die Bemerkungen von
Rietsehel, Ztbchr. f. KG. XXII. S. 189 ff.

Digitized by Google



Utoratur. 499

Gerichtsbarkeit'). Sohiiis lu-ilanke, <luss die Stadt Königsburg ist, ui so

zu formulieren : in der Stadt, die eine Burg schon v< n der Ifüuierzeit lier

ist- ), gilt durch Kommen«Uitiun und das Markt recht dusAellie iiol recht, wie

in der Königsbarg. Die Theorie gilt lur Deutschland, Nord- und Mittel-

frankreich. Für Südfrankreich ist nicht eicher festzustellen, ob die ganze

Kaofmaimscbaft unter lUrktrecbt getreten. Markt* oder Borgrecht ist ntir

ein Faktor in der Stadtentwickelnng, die anderen eind das rOmisehe nnd
dentsche Gemeinderecht. Im einzelnen eigab sich M. folgendes: Die Or-

ganisstion der Genchtsverfsssung (Hoch- und Niedergerichtsbezirk) ist von

Haus au9 autokratiscli. Daneben fungiren in den deutschen Gemeinden
die Ortsst hütfen. in den Könierstädten die kommunalen Kollegif'n weiter.

Aossei<ltMi wirkt ein herrschaftlicher Hat (consilium, consules. consiliares)^).

Der SünderslelluDg im Behordenweaen entspricht ein besonderes bürger-

liches Straf-, Prozess- und Zivih'ecbt. Die Bürger leisten ferner Gewerbe-

dienste. Hosbannus ist das Verbot an alle, die nicht zur Hanse gehören,

in der Stadt zu verkaufen, bedeutet also die periodische Schaffung

eines Bannrechtes fBr die Hanse, welches die Landleute im Absätze hin*

derte. Von hier aus sieht M. in der «Bannmeile* ein dauerndes Bann-
recht zu Gunsten der Kaufmannschaft der Marktstadt. Der Königskauf-

mann ist zollfrei. Die königlichen Pfalzstädte bleiben zollfrei, während

allmählich auch die /oUtirien Orte Zoll entrichten müssen. — Zur städ-

tischen Aristokratie zählt ausser dem Grossbürgertum aucli dij unter der

technischen Leitung des > Münzmeisters * (mit niederer Gerichtibarkeit)

stehende EOrperscbaft der Mftnzer mit Beamtencbarakter. Sie sind im

M Im KolaiHl -ielit M. den Bhitrichtcr der besonderen königlichen Gerichts-

barkeit, den königlichen Hofbeamten. — Im Austragen der sog. , Freiung* iu

Steiermark hat sich die Verwendung: des Arm- und SchwertsymboU zur Ver-

oinnlichung der Maxktgetechtigkeit bit« heute erhalten.

») Ein hervorragend schönes Pn ispifl zur Ge;;» hichtc der Stadtmauer bietet

Imst in Tirol (l^riv. v. 1282). Das betreä'ende Stück bei Kogler, Das landeci-

fDrstliche Steutrwes^n in Tirol I. 1901 Anh. Nr. 4 (a. 1312). Etymologisch sieht
M. S. 256 N. 41 in Weichbild die zusammenliäntrpndo Ansiedelung. Es weist auf
den kaupangr de.i Nordens. Wik gebe auf dasZusanioienhängende, »Städtische* im
Gegensatz zum System der Kinzelhöfe. Und zur Erklärung von — bild hSlt sich M.
an das ags. und IVies. l>oltl — Gebäude. Aiif^icdolun«^'. Das ist sachlich ansprechend.
S. auch böl — b'dt (douiu^), bolborch. boldskct, bolen, bölschat. boltve \>v\

bcbiiier-LUbbeu, Mittelniederd. WÜ. Gegen die Ableitung aus 'bilida — Hecht
erbebt lieb das Bedraken, dscs das Wort, welches sich sonst nar in spfirlichen

Überreaten, wie unliildc idfifregon I excr). billig u. ä., asw. biltughcr. Violiaui«tet

hat, gerade bei einem Hecht in \ erMcndung kommen soll, welches nicht ur-

eprfinglich, sondern ertt verh&K nismäsfeig s]>ät entstanden ist. Im übrigen spricht

nichts gegen — bild = Recht. Beachtenswert z. H.. dass büken n. = Weichbild
(bilk, büken .Adj. und Adv. — gerecht) ; s. Schiller-i.tibben s. v. Ich möchte neben
der beute herrschenden und Alt. Erklärung auch den Sinn »befestigte Ansiedelung*
Dir diskntirbar bsiten. Wik würde dann auf das Kriegerische gehen, wie in wlk«
hüa — Krieg'shaii.»^, wik^pel — I\rie<rs'-piel, Scharmützel. Viib- lezO^'liche Worte
in den Wörterbüchern. Wikbelde heisst speziell auch Befestigung: >Uk scal ed
eie wille wesen, dat we vor dat hna en wicbelde buwen —* (1327) bei Schiller«

Lflbben s. v. Und — bi'il würde auf bold — Gebäude zuriu kjjel.en iz. B. im
Aga. bold-getalu). S. Schilier-LüMien ». v. wikbeMc. wo fnr möjjlicb erklärt wird,

daaa das Wurt ursmQnglich , Kriegbbuuwerk, befcbtigung* bedeutete.

*) S. hieztt Uhlira 8. 262. In den consnlea nostri der Hedebacher Urk.
(S. 272 N. 16) knnn i-vhr wohl, wie Lhlirz beraeikt. nicht die liofiechtliche Zu-

gehörigkeit, sondern das politiEche Untertonenverbältnis zum Ausdruck kommen.
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Osten grund:^ätzlich ilie Wechsler, welche im "Westen einen besonderen

Verband biMeu. — Hinsichtlich der Juden iribt M. der Ansicht den Vorzug,

wonach man auch im Frankeureiche die Juden als Freie l^ebandelte (Zah-

lung von Xünigsbann, Grundeigentum u. a.). Kur als Üundler und Ver-

folgte lelen sie in dat Köuigsgesinde eingetreten^). In Frankreieh und
Deutschland hat sieh der Judenschnta im Besitze des Königs nicht be-

hauptet
Das sechste Buch (S. 290—349) schildert die Organisation der Herr-

schaft: die Vogtei^) und die inneren Behörden. Von der Rechtsstellung

der letzteren, welche die Geschäfte ausserhalb des öffentlichen Gerichtes,

die eigentliche positive Verwaltung besorgen, zeichnet M. »ein ungefähres

Durchschnittsbild ^. Demselben liegt die Gliederung in LokalVerwaltung

und MHtelinstanx, stmie in das Hofbeamtentom zn Gnmde. Ersten» an-

lang^d, spricht H. von den Lokalbeamten (maior, Schultheiss u. s. w.),

den in grosseren Herrschaften über ihnen stehenden höheren Behörden
(praepositos, ministeriales, Pfleger, Schaffner, Amtmann) und von der

Kellereiverwaltunfj : femer von der Einrichtung der Reichsdoroane (kaiser-

liche Landgerichte Landvogteien-^), von dt r Verschmelzung domanialer und

öffentlicher Behörden*), von der Ämterverpachtung als Verwaltungaprinzip

in Deutschland und Frankreich. Der § über die Hofbeamten beschäftigt

sich mit den vier alten Hof&mtem, Hofineister nnd Kanzler und mit den
niederen Hofbeamten (comites^), rois, magistri), mit der Geschichte der

Erzämter, der Pfalsgraftchaft''), den Erbämtem und den Hoflimtern in der

Öffentlichen Verwaltung und mit den Ratskollegien in Deutschland und
Frankreich (consiliuni. französische Parhimente, normannisches scaccariuro.

deutsche HofrUtc). letzte Wurzel dfs Unterschiedes in der westliehen

und östlichen Entwickelung liegt nach M. darin, dass im Westen (und

Süden) die Laienbildung von der Bömerzeit her sich nie ganz verlor, während

M S. gegen die Rechtsfähigkeit neuest ena auch Scherer, D. Rechtsverhält-

nitae der Juden in den deutsch-österreichischen Ländern. 1901 S. G2 ff. Ich meine
eben&lls, la ^ ausdrückliche Gewährleistung des Schutzes eher auf eine TOn
Haus aus bestiuuiene Schutzlosigkeit der Juden achlicssen lässt.

») Sie lü.sst sich nur für Deutschland und einigermassen für Nordfrankreich
verfolgen. M. erörtert sehr kurz die Scheidung der Vogtei in weltliche und
kirchliche, die Vertretung im Öffentlichen Gericht, die Gerichtsbarkeit nnd Do*
mänenverwaltun^.

*) HiuBichtlich ihrer Wurseln vermutet H. 8. 804: zunftchst in den us*
mittelbaren könii^lichen Grafschaften des inneren Deutschland ist die Advokatie
des Pfakgrafeu an denjenigen freien Herrn oder Grafen übergegangen, der den
Köni;? in der Verwaltung der reichsunmittelbaren Grafschaft vertritt, ein Prozes»,

der ähnlich an der Nordseeküstc und in Frankreich sich viel fr&her TOllsogea
haben kann Danach mochte nun auch für den Bezirk eines rein domanialen
Landgericht» aus den Fürsten oder Magnaten ein Vogt bestellt worden sein,

wfthrend der Pfalzgraf für ein ganzes Herzogtum die Vogtei hatte.
*) Zent- und kaiserliche l^andperichti'. bairische Pfleger. praepOr^itus und

vicarius in iS'ordfraukreich, ballivi u. ä. als üochrichter des öffentlichen Rechtes.
•) Zum Oebmuch des Wertet Graf fttr solche Beamte, der «eh aus der

Etymologie h'iiht Crkl&rt, s auoli Kluge s. v.. wo weitere Beispiele.

*) Zur Pfal^afenftage in der Uttonenzeit, für welche M. von der land-
läufigen Ansicht abweist ß, 386), dOrften auch die kärntDerischea VerhUtniaae
mit Nutzen herangesogen werden. Ich glaube, dais sie die Richtigkeit dieser

Ansicht bestfttigen.
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im Osten sieli eist im SpätmitteUlter eine weltliche Bfirofantie ens-

bildete.

III.

Äusserst knapp geraten ist, was ans M. im siebenten Buche (S. 350
—415) Uber die höchste Gewalt bietet Er ffthrt die Kapitel: Bsnnleihe,

Hsnog nnd Chraf, Kdnigtam, Fürstentum und Yolksrechtf Ftorinsialgewalt

uid königliche Gewalt vor. Die Bannleihe ist die Übertragmig des Grafen-

amtes durch den König. Die Übertragung des Amtes ist von dessen Ver-

lehnung unterschieden. Die Cl>€rtragung geschieht prinzipiell seitens des

Königs auf Lebenszeit an den Beamten. Beim Thronfall muss im Gegen-

satz zum Lehen das Amt nicht neu nachgesucht werden. Vielfach verh)r

sich die staatsrechtliche Vorstellung, dass das Amt vom König stammt,

daher in Gegenden mit schwacher Königsgewalt (Södfrankreich) der Ge-

sichtspnnkt des Allods henrortritt Das Amt wird erblich. — Der durch

den Goldreif ausgeseidmete Herzog besitzt staatsrechtlich das Recht an den
Geftllen, die StellTerfaretnng in der königlichen Gerichtsbarkeit (missatische

Gewalt) und im germanischen Osten die Heerführung. Aber nicht jeder,

der die Grafschaftseinkünft«' und missatische Gewalt erhalten, wurde Herzog

(Landgraf von Thüringen, Graf der Champagne). Zur staatsrechtlichen

Gewalt tritt im Westen und vielleicht auch im Osten Titel und Reif des

dux. Das Herzogtum hat im Ganzen einschneidend die gräfliche Stellung

beeinflnsst. Bezüglich der Frage der »Auflösung des Grafscbaftsverbandeb*

wendet sich M. gegen die Vorstellung, als ob in der nachfrttnkischen Zeit

die Zahl der Graftcbailen durch Teilung stark TergrOssert worden wftre.

Das Ebenbürtigkeitsprinzip hätte das Gegenteil bewirkt. M. erörtert dann

die Grafisohaft als Gerichtsbezirk, Teilbarkeit uul Unteilbarkeit, die Ver-

schmelzung grosser Territorien, Land') — und Markgrafschiift. Die grösste

Veränderung erfuhr die deutsche un 1 burgundische Provinzialverfassung

durch die ÜV^ertragung von Grafschaften als Allod an die bischöflichen

Kirchen und an grosse Klöster^*). Schon sehr früh ist der Titel kein

sidierer Beweis für den Besitz eines Amtes gewesen. — Am wichtigsten

sind die Ausföhrnngen über den KOnig und zwar über das KOnigswahl-

reeht*), eine FSrtie, welche in der Literatur schon mehrfach besprochen

wurde nnd zu welcher M. neuestens wieder das Wort ergriffen hat*).

Seine Lehre ist im wesentlichen folgende: Die kirchliche Wahl form
hat die weltliche beeinflusst Bei der Bischofswahl tritt die

n Der (üid der uraprttDglichen Gra£ichaft ist der »Laadgraf*; er ist der
gewöhnliche Gaugraf.

Z. B. hier aeigt sich gnt» wie wenig eine Darstellunff der mittelalter-

liehen VerfasaoBgigetchichte des Eingehens auf kirddiche Verhiltnisse ent-

raten kann.
*) Ausserdem findet man hier einiges über die Handlungsffthigkeit des

minderjährigen Königs, Qber die freie Stellvertretung, die Vertretung im Vorsitie
des Hofgerichtes und über ge."et/li< he Vertretungsrechte. Die Reichsverweeung
i&t nach M. [ß, 381; eine Kombination dej Pfalzgrafenrechtes mit der Uerzogs-
gewalt.

*] Ztsf br. r KG. XXIII. S. 1 ff. M. ändert hier teilweise seine Ansi( hten ;

insbesondere lässt er sich weniger durch die Analogie des kirchlichen Rechtes
bestimmen. Sehr TCrdienstlich ist die Heranziehung des nordgermauischen
Beehtes.
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Untersclieidiiiig von Wahlberechtigong und rechtlich gleichgiltiger Akkla-

matioti (conaeosus, landare) Kcrvor. Die eigentliche Wahl erfolgte, wenn
nicht einstimmig quasi per inspiationem, s > oitweder per scrutinium oder

per compromissum. Im ersteron Falle «^aben die Wahlberechtigten der

Reibe nach ihre StimiiK'n auf Befrujien der Skrutatorea ab. welche dftä

Ergebnis vor dem Wahlkürper feststellten, und endlich wurde die Wahl

durch einen bezw. drei Skrutatoreu verkündigt (^electio). Bernardus von

Pa?ia unterscheidet die Wahl ohne and mit elmtorea^). An die Stelle der

in Frankreich üblichen Form, die noch Bemardus im Auge hat, wonach
die Wfibler ihren entscheidenden Willoi auf Befragen eines Einielnen

erklären und ein Wahldekret rprüfen, übertragen die Dekretalen die

Wahlverkündigung an einen Ausschuss zwecks Stimmensnmmlung, — Ver-

gleichung und reierlieher Wahl. In der Skrutinialwahl der päpstlichen

Gesetzgebung trfteii cin/rliie. bezw. ein Skrutatur als elector auf. Der

Sachsenspiegel klingt an Beruuidus an. Die sechs zuerst stimmen-
den Fftraten (die mSchtigsten KixehenfUrgken und vielleicht die Erz-

beomtes) sind die Skrntatoren ihres Kollegs. Und ganz nach

Analogie des kirchlicken Beehtes TerkOndet seit der swdten ÖÜfke des

13. Jahrhunderts ein Kurfürft das Wahlergelmis. Die rechtlich relevante

W^iblerklärung, vor der Verkündigung durch die Skrutatoren liegend, ist

schart von let/tercr zu scheiilen. Die Königs wähl hat ihren ordo.

Die in den Quelltn erwähnte pritna vüx \<i die erste Stimme in der ma-

teriellen Wahl, nicht in der \VahlVerkündigung. Aut nomiuatio und electio

folgt das hiadare, consmtire im Sinne der Zustimmung, Billigung der

Person. Der feierlichen Wahlverkündigung folgt die rechtlich irrelevante

Akklamation durch die Fürsten und Übrigen vornehmen Leute und der

Untertanen- und Mannenschwur. Ich muss mich begnügen, zu diesem

vielerörterten Problem, dem ich anlas>lich der Durcharbeitung des zweiten

Bandes von J. Kickers , lieichslürsteustand " näljeitrat, nur einiges wenige

zu bemerken. Es bezieht sich auf die Wahl und das »Kiesen bei Namen*
in Ssi). Ldr. III. 57, § 2, sowie auf das Jioben des König?. M. hat voll-

kommen recht, für die Wahl den Ausdruck »Vorwahl* absulehnen und
sie als einen wichtigen juristischen Akt zu erklären. Das »irwelen*

des Ssp. ist die eigentliche materielle Wahl, deren Begriff von der Freiheit

der Willenserklttmng nicht trennbar ist, es ist nichts bloss Tatsächlichem,

sondern etwas streng Kecht liebes von hoher Bedeutung. Darum hat Ms.

Annahme einer festeren Wahlordnung sehr viel für sich und liegt gerade

hier die Wichtigkeit der ersten Stimme auf der Hand. Als , rechtlic! ''

Hauptsache* (S. 3Uo} aber möchte ich die Wahl doch nicht bezeieuuen.

weil sie noch nicht cum König macht. Diese Bechtswirkung knüpft sich

erst an das »Kiesen bei Namen*. Weil dasselbe ein konstitutiver Akt ist,

ziehe ich vor, nicht von »Verkündigung* zu reden, was den Gedanken an
einen deklarativen .\kt rege macht. Die >Kttr bei Namen*, welche ma-
teriell keine Wahl ist, weil nach dem S>p. der i^mutwille* fehlt. i>.t viel-

mehr im Anschlu-<f an v, Amira und Linduf'r als staatsivchtlieiie Naraen-

gebung, Xamensfestigung zu charakterisiren-j. Dieser Akt, nicht die Wahl

•) bo beissen technisch die fekrutatoven und Kompvomissnre.
*) S. auch II., Ztscbr. f. RG. XXIII. S. 47 N. 1.
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i.st in Sinn un 1 Geist des Ssp. «lie noiuinatio '\ Er ist keine importirte,

sondern eine germanische Gechtsbildung. v. Amira verweist vielsagend

auf das norwegische gefa konungs nafn'). Die Nsmengebang bedeutet

juristiach die Erbebong zum kOniglicben Rechtstnlijeki, anidog wie einst das

Kind durch die Xamengebung erst zur Person im Rechtssinne wurde Sie

erleiht dem Gewählten Titel und Carakter des Königs. Sie schafft jenes

oben erwiihnte juri^^tisclie rjrund- und Zweckverhältnis, aus dem die sub-

jektiven Rechte entspringen. In der Zeit, in welcher die Krönung staats-

rechtliche Bedeutung besitzt, gibt erst diese die subjektiven Hechte.

Ausserdem macht die Namengeburg den Gewählten zum Iräukischeu Mann
(Ssp. Ldr. III. 54, § 4). In der Anffassnng des Löbens kann ich dem
Hm. Verf. nicht folgen. Ich bleibe bei meinen Ergebnissen über den

Sinn des Gelobens, die sich mit denen Lindners begegnen. Was seither

gegen Lindner vorgebracht wurde, hat meine Überzeugung nicht erschüttert.

I)a> hiudare der deutschen Quellen in lateinischer Sprache ist die w<irt-

liche rbersftzung von , loben*') Das ist angesichts der Tatsache, dass

man deutsche Termini wörtlich zu übersetzen pflegte, und angesichts der

quelleumiUsig beweisbaren deutscheu Wendung »zum König loben ^ zweifellos.

»Loben* ist aber hier soviel als »geloben* mit dem Grundgedanken des

obligatorischen Versprechens^). Beweis dessen die analoge Wendung »znm
KOnig schworen*; die Tatsache, dass in Wendangen wie »snmi Manne

<< Andere Handschriften, Homeyei* X. 24, haben auch, merkwürdig an-

klingend an das .nominare et eligere* der Quellen (i. B. bei der Wahl Rndolfii

von .Schwaben): nennen, nomen u. kesen.

2) Vielleicht gehört bereits Cassiodors Cbron. ad a. 476 hieher: nomen
TegiB Odoaker adsumpHit. M., a. a. 0. 8. 47 N. 1, vermutet mit Reiht das
gleiche für die bekannte Stelle in Widukind: et dextris in coelum levatis

nomen novi regis cum clamore valido «alntaates fkequentabant. S. z. B. auch
Kudrun (F.. Martin) 569fr.: er ir^Vjc sinen namen lobelioben. Bit 2099
bei Lexer 11. S. 55: du wirst ze küneee hie genant.

*) Das Wort ,name* diente im Mittelalter Ubofig snr Umschxeibong, wo
WUT jetzt »Person* gebrauchen, z. B. SchiUer Lfibben s. T. Die Namengebung
apaelte auch im ProzesB eine Holle.

«) M.. S. 393, Ztechr. f. HG. XXIII. S. 46 f., stützt seine Meinung auch auf
den Gebrauch von hiudare in ni< ht-deutschen Gebieten. Ich halte diu flir un-
zulässig. Für die deutschen (Quellen in lateinini her Fassung gilt eine betoodore
Interpretation, weil sie regelniiissig deutsch denken.

'•) Der Hr. Verf. bo<»treitet, dass ich einen »tringenten Beweis für laudare
r-r geloben geliefert habe (S. 393 f. N. 67). b h glaulie, dass bei fjU-i« hmllHsiger

Beachtung aller ErticheinuDgen das Ergebnis fQr mich doch günstiger ist. ins»

besondere ist die auidrflCKliehe Erwfthnung einet YertprechenB beweis-
kräftig (i^. 3,"» f.). Das Krbenlob halte ich nach wie vor für oiu Treugelöbnis.

Im Handsymbol tritt dabei nicht der Verzicbtsgedanke zu Tage. llomeyer zu
Ssp. Ldr. 1. 52, § I. Aber auch beim Verzicht ist meine Deutung nicht aua-

gMchlossen. S. z. B. v. Voltelini, Acta tirol. II. S. LIX tl'. Vielleicht ist be-

mtrkeMswert, das Kyke. der sonst für »Erlaubnis* regelmüsnig »Urlaub« ge-

braucht, in der festen Verbindung »mit erven gelove* davon abweicht. S.

Boethe, Reimvorreden 8. 90. Sollte damit nicht das Treugelöbnis gekenoseichnet
werden? bli mnoh»" aufmerksam, <In~s im i'iiizelnen Falle laudare auch von
solcher iSeite instinktiv richtig als Gelöbnis venütandeu wird, welche an die vor-

liegende Streitfrage gewiss noch nicht dachte. Z. B. Helmolds Chron. Slayonim
ed. Liippenberg (MG. S.S. XXI.) 1. c. 27 N. 29; e. 50, 83, Ol; II. c. 13. Dazu
Laurents ( bi rsetzung in den Geschichtschreiberu d. deutschen Vorzeit, 12. Jahrb.
7. Bd. I. c. 50, 91: II. c 13
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(den Mann) loben, geloben*, »zum Weibe loben* (vgL »snm Weibe
schwören*)^) der Sinn des obligatorischen Versprechens unbestreitbar und
von sprachwissenschaftlicher Seite (z. B. Lexer, Bartsch, Holtzmann) an-

erkannt ist'-); die »Festigung* als Rechtswirkung des »Löbens**): 'las

Handsyml>ol als sinnenfülliger Ausdruck der Laudatio'). Das Loben (ie»

Königs ist nach meiner Meinnng weder ein Abstimmen, Wählen, noch ein

farbloses Zustimmen, Billigen, sondern das Trenversprechen, zum erwählten

nnd mit dem EOnigtnamen aasgestatteten Hemcber zn bslteD, der fonn-

bestimmt mit Hand nnd Mond bekundete Wille treuer Ei^benheit, hin-

gebungsvollen Eintretens für den König und seine Interessen. Das Loben
als Unterwerfung ist gleichsam das Echo der Erhöhung zum königlichen

Rechtssubjekt bei den Untertanen. Insofeme ist es mittelbar natürlich ein

Zustimmen: die l'berordnung wird durch einen Unterwerfungsakt an-

erkannt, sanktionirt. Das Loben ist eine Zustimmung in Verpflichtungs-

form, wie sie auch sonst im Recht begegnet^). Die scharfe Er£usnng der

juristischen Gedanken ist auch ittr das Yerstllndnis der Entwiekelnng von
hoher Wichtigkeit. Ich behalte mir vor, auf das interaflsante Problem des

juristischen Aufbaues des deutschen Königswahlrechtes, insonderheit auf

die Wahl, die staatsrechtliche Namensfestigung und das Loben des Königs

zurückzukommen. — Im weiteren Verlaule tler Ausführungen brin^rt M.

die Umbildung d-'s Wahlluireaus zum ausschliesslichen Wühlerkollct: mit

der Verringerung in der Zahl der weltlichen Fürsten in Zusammeuhaug

;

bei den geistlichen Fürsten habe die enbiachOfliche Stellung entschieden.

') Andere Wendungen mit dem Akkoiativ der Person: »jemanden zum
Freunde 1.«. »einander 1 »jemanden zum Herrn, Haupthrrrn 1.*, »eich geloben
in das Band*. Vgl. gelobte Gesellen (= die das Uandgelübms geleistet habeuj.

*) Hier liegt einfiteh eine Praegnans im Atudrack TOr« wie rie oft tot-

kommt. V^jl, an« h afloven — geloben, etwas abzustellen (Fchillcr-LQbb» n s^. v i.

,Eine Person 2um Manne i^den Mann) loben* = geloben, diese Person zum Manne
nehmen sn wollen. Die Schwierigkeiten, welche M. in seiner neuesten Abband-
lung S. 44 N. 1 in ginmroatikaliecber Hinsicht betont, bestehen nicht. Aller-

dings leistet man dem Thronkandidaten » twa-^ durch das Loben: die Treue; aber
diese Perf^on braucht deshalb gar nicht im L»utiv zu stehen. Vielmehr betragt

die Wendung »den König loben* (seine Person »zum König loben*): geloben,
den Gewühlten al« Ki'Wiig anzunehnenf zu halten. Das aber ist das Versprecheo
der Treue an den Gewählten.

*) 8. E. B. Kndran 770: Dem bin ich bevestent: ich lobete in se einem
man. Dazu die Wendung: »eine Frau zum Weibe befesten*. »Festigung* gel.ört

zur Obligations-Terminoio^ie der Germanen. Und so wird die Hechtswirkuog
des Iftodare als des Obliffirenden mit firmare oder conftrmare gekennzeichnet.

*) Uiezu neuestes AI. S. 45, Er fasst die Handerhebung als feierlii he Ver-
Bt:irkuii<r auf und legt dem Unterschiede in der Symbolinirung : Handerhebung,
nicht Handreichung, Bedeutung bei Es sei für einzelne IStelleu wahrschein-
licher, dass das Handerheben aln Ab»timmungsform mit dem Versprechen nur
zusamroenwä' b-t. weil die Handerhebung zur Bestärkung den VerHjtrechens spe«

Kitisch sächsisch ist. — Allein auch hier bekundet das Handsvmbol den Treu»
willen, der das Wesen des Gelobens ausmacht. Wenn eine Volksmasse laodiren
soll, ao ist zu bedenken, dase speziell die Form der Handerhebung eich

aus Orflndeu der praktischen Notwendigkeit geradezu aufdrängt. In Erwfigung
der Gmssformen aer VSlker, die regelmfissig eine Ergebung aosdrllckeo, wizd
man au< h »nalutantes* in Widukind oben 8. 504 N. 2 an Gunsten dieser Deutung
der Handerhebung in Anschlag bringen dürfen.

) Auch M. redet I. S. 380 von einem »eidlichen Kont^ens*. S. z. B. auch
T. Voltelini, a. a. 0. S. XCIX N. 2 Kr. 152, 214, 281.
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Die Fürsten simd stillschweigend nnter den XoBsentirendeii aafgq;ftngen

und der zeremoniöse Vorrang der Kurfürsten verwandelt« sich von selbst

in ein ausschliessliches Recht, wobei vielleicht der Doppelsinn von elector

und scrutator eine Rolle spielte. — Der König ist Volksgenosse geblieben,

rechtlieli Terantwortlich und Bheinfranke. Trotzdem war seine Rechts-

mftcht wat über die blosse Häuptlingsgewalt hinaiugewachsen. Die Zu-

rfickhalteag des EOnigtoms in dat Gesetqpabviig kifipift an die nnpriing-

liche Anschauung an, wonach dne selbttSiidige Regelung durch König und
Hof nicht als Rechtschöpfnng angesehen wurde. Der Fortschritt in der

Rechtibildung durch das Königtum vollzog sich, abgesehen vom Land-

frieden, im Ganzen durch die Aufnahme einzelner Personen in die könig-

liche Schutzgewalt. Auch in der Rechtssprechung tritt das ursprüngliche

Fehlen eines königlichen Gesetzgebungsrechtes und die Beschrinknng des

Königs anf den Bann (Aufgebot gegen den Friedlosen) m Tago^ Die

SiaaAsgewalt entbehrte der beatigen Fülle. Der Streit am sie, d. h. um
die Bechtssprechung, wurde zwischen dem König und seinen Beamten ge-

kämpft. An des Volkes Stelle sind die Hofleute getreten (Reichstage,

spätere Landtage mit privatherrschaftlicber Grundlage). — Unter »Provin-

zialgewalt* beschäftigt sich M. mit deren Erwerbung durch die Provinzial-

beamten, mit der Landesherrschaft, der könif.lichen Domaniaigewalt und

ihrem Untergange. — Eine Skizze der königlichen Qewalt (Amtdbesetzung,

Amtakontione, Finanzrecht, IGlitftrbobeit, Allgemeines) beachliesst das

Werk, welches in den Gedanken aoaklingt, dass, ivShrend das von Haas
aus mächtigere deatecbe Königtom seine Hausmacht vei-nachlässigte, auf

die Hufkkriker angewiesen war, die deutsche Zentralmacht durch den Zug

zum Imperium und das Fehlen staatlicher Zentralbehörden immer mehr

zerstört wurde, Frankreich früher ein Einheitsstaat gewurden ist vermöge

seiner älteren Kultur, der gebildeten weltlichen Bürokratie an des Königs

Seite and wegen des Jahrhnnderte langen Bestandes seiner Dynastie.

An das Bild der geistreichen Arbeit knüpfe ich den Wunsch, dass

ihr hiedurch neue Leser zugeführt werden mögen. Wer in Fragen ver-

fastiunfjTsrechtlichen Werdens eine vielseitige Anregung emptangen will, ver-

absäiinje nicht, auch diese Bände zu studiren. Ihr Inhalt reizt oft zum
Widerspruch, entbehrt aber nicht auch einer werbenden Kraft, indem er

Zwmiel an der Bichtigkeit bisheriger Anscb«aangen wachrnft oder Ter-

stBrkt» sa emeater Brüfang and Uberlegang anspornt. Vorderhand dürfte

im grossen nnd ganzen Vorsicht im Annehmen, aber aach im Ablehnen

M/scher Ansichten zu empfehlen sein. Weil diesen gegenüber noch Zu-

rückhaltung im Urteil geboten ist, habe ich, dessen Hauptstudien noch

fibordies auf anderem Gebiete Herren, die Orientirung über den Aufbau

und wesentlichen Inhalt des Werkes als meine vorzügliche Aufgabe be-

trachtet. Dessen ungeachtet wollte ich bei einer Reihe von Ergebnissen

den Eindrack wiedelgeben, den sie anf mich machten, za mehreren aas

jenen Ftortiea, mit denen ich mich neben meinen privatrechtlichen ünter-

SQeliiuig«n eingehender beschäftigte, Bemerkangen ffigen, soweit es der

BftT'm nur überhaupt gestattete. Ein tieferes Eingehen auf einzelne Fragen

bitte frmÜch viel Verlockendes gehabt, war aber, ganz abgesehen von den

XittlielliiBSWi SXIT. 33
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eingangs erwähnten Schwieri*:,'keiten. schon durch die KaumgrsBie ans*

geschlossen, die ohnehin bereits beträchtlich überschritten ist.

Graz. Paul Puntschart.

Die historische periodische Literatur Mhmeiis, Mährens

und Oesterr.-Schlesiens. 1900—1901.

Mit Nachträgen zum Berichte fOr das Jahr 1899^).

Böhmen«

in. Hitteilnngeii des Vereines fflr Geschichte der
Deutschen in Böhmen. Redigirt von A. Horii£ka und
0. Weber.

Jahrgang XXXTIII. (l900). Julius Jung, Alfons Haber.
8. 1—6. Ein Naehrnf. — Valentin Schmidt, Beiträge snr Wirt-
sohaftsgeshiehte der Deutschen in Südböhmen. S. 6— :>2,

162—197, 287—336. Diese Fortsetzung behandelt die Entwicklung des

Brauwesens in Südböhmen. Ein allgemeiner Teil gibt einen ( berblick

über alle hiemit zusammenhängenden Fragen, Brau- und Mälzrecht. Meilen-

recht und die hieraus entstandenen Streitigkeiten zwischen Adel und
Städten im allgemeinen, den Bosenbergern und der Stadt Badweis im beson*

deren, Ausübung des BrauoBehtes, Masse und Preise, Braupersonal und
Lohne, Biertaxen, Poenale, Abgabcoi an die Obrigkmt, Sehenken n. a. Im
speziellen Teil wird die Geschichte der eiu/clnen südböhmischen Braustitten

(l53 an der Zahl) gegeben. — Josef Neuwirth, Zur Geschichte
einiger Prager Kirchen aus einem Testamente v. J. 139 2.

S. 52— 5<). In dem Testament «ines Bürgers der Prager Neustadt, «les

Bräuers Maresch (Deckblatt der ils. 42u8 der Wiener Holbibi.) hnden sich

Geldlegate Ott die Stephans-, für die Ksria-Sehneekiithe und f&r Karls-

bof, woraus geschlossen werden kann, dass diese Bauten damals noch nicht

ollendet waren.— A. K. Harsen-MflUer, »Wallenstein^-Dramen
und -Aufführungen vor Schiller. S. 57—68. Dem Verf. sind

über 20 vorsschillerischc Wallenstein-Dram<^n lu kunnt, das erste verfassie

der Stettiner Schulrektor .Johann Liitkescliwuger (Micraclius) im J. ir.;il:

»Trarrieocomoeilia iiova du Pomerid»', a Lastk'vio (d. h. Valstenius) aftlii tu

et ab Agathuudro (d. i. X. Gustav 11.) liberata.* Derselbe Micraelius gab

1632 und 1633 zwei Fortsetsungen, also im ganzen eigentlich eine

logie heraus. Die wichtigeren dieser Dramen werden hier des l^äheren

besprochen. — J. Hrdy, Pfarrer, Blankenstein. S. 69— 84. Histo-

rische Skizze dieser im Elbetal gelegenen Ruine, die mit dem J. 1401 be-

ginnt und bis l.">2 7 reicht. — A. Möratli. Deutsche Grabdenk-
m iiier am ehemaligen Friedhofe bei der St. Veitskirche in
Krummuu. S. S4— i-i7. Aus dem K». Jahrhundert und für die lokale

Zunftgeschichte von Belang. — Valentin Schmidt, Bausteine zur
bdhmischen Kunstgeschiehte. S. 88—91. Urkundliche Kotizen

<) Vergl Mitteil, dei Instituts 22, 152 ff., 342 ä„ 24, 328 ff.
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zumeist saec. XV., die sich auf die Ortichaften Goldenkron, Krems, Schwei-

nitz, Deutsch-Reichenau h. Gratzen und Tisch und deren Kirchen oder

Klöster beziehen. — F. M e n c i k , Zwei L e i t m e r i t z (m- Urkunden.
S. Ol — 9ö. Die eine von K. Karl IV. 1372, r.K SeptemUer, Trag, die

zweite von K. Wladislaw 1506, 12. Aiürz, Ofen, beide auf Heimlailsrecht

besflgUeh. — Job. Haudeek, Die Jobanniskapelle am Eisberg
bei Kameik. . 8. 96—98. — Julius Jang, Heinrieb von Zeiss-
berg. 8. lOS— 109. Ein Nachra£. — Adolf Haaffen, Zur Geschichte
der deutschen Universität in Prag. Mit einem biHiograpbiMheil

Anhang. S. 11 o— 12 7. Ein Bericht über die anlässlich des RegieroagS-

jubilSums erschienene Festschrift , Die deutsche Karl Ferdinands-Universi-

t&t in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz .Josef I.
*

—
• Josef Neuwirth, Die Wandgem&lde in derWeuzeiskapeUe

des Prager Domes und ihr Heister. 8. 128— 154. Die Ans*
scbrnflekmig mit Edelsteinen (naeb dem Karlsteiner Vorbild) geschah laut

den Wochenrechnnngea des Dombsoes und Benesch* Ton Weitmül, der

damals Dombaudirektor war, 1372 und 1373, man kennt auch die Namen
der Steinmetze, die das Einsetzen der Steine besorgten, und die Art der

Ausführung bi? ins Einzelnste. Die (jemUlde liihrt N. auf den gleichfalls

in den Dombaurechuungen in ilen genannten Jahren erwähnten .Maler

Meister Oswald zurück, der aus Pussau (uier Kegensburg stammen dürfte. —
B. Knott, Ein Bericht Aber Prag and seine Bewohner aus
dem Jahre 1531. 8. 155—162. 8tammt von dem mantnanischen Ge-

sandten Abbadino, ist in religiöser und kalturhistorischer Hinsicht inter-

essant* — Ad. Horeicka, Zur Geschichte des N ürnberger Han-
dels nach Döhmen. (1512). S. 197— 199. Auf Grund einer Urkunde

im Aussiger Stadtbuch dd" 2H. Mai 1512, durch welche die Eheleute

Hebenstreit sich verpflichten, die dem Nürnberger Hürger Hans Amelreich

für Kaufmannswareu schuldigen 115 fl. rbeiu. ratenweise zu bezahlen und

sie ihm auf ihrem Aussiger Wohnhause verschreiben. — 8plitter.
S. 200—201. — Josef Neuwirth, Der orkarolinische St. Veits-
dom in Prag. S. 210—234. Auf Grand verschiedener Quellennach-

richten gibt der Verf eine sehr instruktive Darstellung über die Anlage

un 1 Ausschmückung der beiden vorkaruliuischen Prager Veitskirchen. —
H. S p un g e n !• e r g . Die o f i w o j 1 e ge n d e. Ein Beitrag zur Kritik

des Cosmas von Prag. S. 234— 249. Nach S.' Ansicht hat Bofiwoj als

erster unter den pfemyslidischen Fürsten die Taafe erhalten, aber nicht

on Method — was als im 11, Jahrhundert entstandene Legende anzu«

sehen ist — sondern von der bairisehen Geistlichkeit und nicht sicher im
Jahre 894, weil diese Jahreszahl nur durch Cosmas überliefert ist und

swnr im Zusammenhang mit vielen anderen falschen Zeitangaben. — Her-

mann Hall wich, Die Glatz von Alt hu f und ihr Stammhaas.
S. 2 50— 273. L>ie Geschichte des Althofes bei der I?ergstadt Graupen

lässt sich bis zu Beginn des 14. Jahrhunderts zurückverfolgen. Nach den

scbicksalsreichen Jahren der Husitenkriege ist zuerst der Althof im Besitze

4er Graupener Familie Hengst, die ihn von dem Besitzer der Stadt Al-

breobt von Edditz als Grundpacht innehat. Aber noch im- 15. Jhd. ging

er an die Graupener Patrisierfamilie »Glatzen* Aber, deren Geschichte hier

zum ersten Male bis zum Aussterben im J. 1593 auf Grund reichen

33*
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Qnellenmateriales verfolgt wird, el)enso die der späteren Besitzer des Alt-

hofs bis auf die neueste Zeit. Adolf Lud. Krejcik, Beiträge zur
Biographie des M. Zacharias Theobald. S. 274—286. Vorl&afig

nur «in» Aanhl VAmnim und Begestoft am iik» und nallndiaoheii Ar-

cbi^an alt Voiarbaii aa emor hier btreils aagakfiadigtoa frilMWMi Studie

fiber daaaelbe Thann» a. unten. — A. Bachmaau» Ln4wig Sehle-
Binger. S. 345—352. Ein Nachruf. — Alois Bernt, Eine neue
Bibelübersetzung des 14. Jahrhunderts. S. 353—393. Findet

sich in einer Hs. des Minoritenklosters in Krummau. die die im J. IS)^!)

entstandene Abschrift einer noch ülteren deutschen Bibelübersetzung des

alten Testaments darstellt. B. behandelt 1. die Handschrift und ihren

Malt, gibt 2. ProlMi Teifcaa, beaehlftigC sieh im fidgendtti 3. Ab-
aehniti mit der Übaraetaasgateehnik, die aehr za GniiateB dea Überaetnc»
apricht, 4. beatimmt er ihre Stellung zu den bekannten mhd. OberaetsiiiigMi

imd handelt 5. von der Sprache, darnach er »mit einiger Gewisaheit* dieae

"Übersetzung auf den nordwestlichen Teil Schlesiens lokalisiren mOehte. —
Heinrich Sperl, Die Frenzen zwischen Böhmen und dem Mühl-
lande im Mitteliilter und die Heimat der Witigonen.
S. 3U4 bis 404. Nach urkundlichen Belegen aus vier - Jahrhunderten

lag die alte Grenze im Yergleioh aar heutigen weiter nOrdlieh and wordt
Ton der Molden gebildet Im Oegenaata an cechiacfaen Foraohcm (Do>

me6ka a. a.) wird im Zusammenhange damit weiter erwieaen, daaa der
Ahnherr der böhmischen Witigonen sich schon im J. 1209 nach der deqt-

sehen Burg Plankenberg im Mühlviertel schrieb und dass dieses durch ein

altes Siegel bezeiifjte I'lankenberg nicht eine Leute verfallene Burg in

^[iilireu westlich von ( »Imiitz bedeute : demnach auch die Rosenberge nicht aus

Muhren nach Böhmen kamen, sondern ein deutsches Dyuaätengeächlecht

waren, dem der ganae Landstrich Ton der Moldau bia aar Donau gahfirie,

oiaprflnglieh als freies Eigentom, apiter als paaaaniachea Lehen.— Bodolf
Wolkan, Ein Pasquill auf Georg and Ladislaw Popel Ton
Lobkowitz Tom J. 1594. S. 404—412. Es fand aich in einer Ha. der
Stadtbibliothek in Siena saec. XVI. und bildet einen nicht anwichtigen

Beitrag zur Geschichte dieses berühmten Prozesses K. Rudolfs II, gegen
den übermächtigen böhmischen liandhotmei>tei , «1er ausführlich in den

böhmischen Landtagsverhandiungen Band VHl auf urkundlicher Basis dar-

gestellt eraeheint. Eine deutsche » Tragedia von sweyen bAhmisehen Land-
berren* hat W. schon firfiher einmal mitgeteilt, ein jSechiaohea Spottlied

findet sieb in den Landtagaverhandlungen. — Joe. Fischer, Blutige
Exzesse bei einer Prager Frohnleic Ii namsprozession imJahre
1605. S. 4 13— 41';. Berichte der hei len bairischen Agenten Boden uud
Manhart (München Keichsarchiv, Fürstens:ich<'n Tom. 39) an den Hrr/. ij

Maximilian von Baiern. Der bcileuteudstc war der zwischen zwei Genues- n

Doria und Spinola wegen des Himmeilragens. Hier war persönliche Eifer-

sucht die Ursache, aonst ZuttUe und Bohheit, gelegentlich auch Beutaehen-

haaa, nach dem Berichte Manharta. — Ad. Hordidka, Ein Brief dea
Meissnischen Geacbichtaforscher s Job. F. Ursinus an Fraas
M. Pelze 1. S. 41 ß—423. Das Schreiben im Besitze des Verf., eines

Urenkels Pelzels. ddo. Boricz am 31. Januar ITST ist ein beachtenswerter

Beitrag für die Biographien der beiden Gelehrten, die darnach in regem

Digitized by Google



500

Briefwechsel und Oedankenaustaasch mit einander gestanden haben dürften.

— J. Simon, Aus der Geschichte der Egerer Lateinschule.
ir)95— 1629. S. 424—441. Die noch vorhandenen Schulakten goben

einigermassen Aufschluss über die Bektoren, ihre Berufung, ihr Verhältnis

rar BebOrde, der sie imtetsteheii , den Scholarchen , über Gehftlter und
sonstige BSimilmwn; fiber SeknMnrkhtang, Lefarplaa «nd die inrai Yer-

haltnisee der Sdmle ift nv weiig sa enteehBea. — W. M«y6r, Ad.
Stifter in Karlsbad. 441—444. — Rudolf Knott, Das Raub-
schloss, das heilige Brünnel und das Pfaffen grab bei Graa-
pea im Erzgebirge. S. 445—448. — Splitter. S. 448— 449.

Jahrgang XXXIX. (1900, 1901). KarlUhlirz, D i e E r r i c h t u n g
des Prager Bistums. S. 1— 10. Nach U. kommt für diese Frage nur

OthlflSi's Bericht in Betracht, Cosmas ist yoller Widersprüche und Unrich«

tigkeiieii. Am der tob Cosmae UberliefMe» Orkonde Heiniidu IV. (i086,

ly. 29)» in wekhor ee beiut, daes des Afsger Bietnm »tMB » Benedieto

papa qnam a primo Ottone imperatore* bestätigt w<ndaA ist» will U. die

Beziehung auf den Papst (Benedikt VII.) gelten lassen, die auf Otto I.

dahin berichtigen, dass eine Verwechslung mit < >tto II. vorliege. — Adolf

Zycha, Uber die Echtheit der Iglauer Stiiflthandfeste von
1249. 8. 10—22. Es wird hier der Beweis zu erbringen versucht, dass

die TieifiMsli angezweifelte and sehr Terschieden gedeutete Urkunde voU-

kmnnien laverllssig ist und swischm 15.—-24. Angosi 1249 wlhrend der

Anwesenheit X. Weuels und seines Solnes Hemjsl In IgUn entstanden

ist. — Alois Bernt, Ein neuer deutscher Psalter TOm J. 1873.

S. 23— 52. Befindet sich im Minoritenklo^ter in Krummau, stellt sich

als eine Abschrift nach einer Interlinearübertragung dar und gehört nach

seiner Spruche Prag oder einem nördlich von l'rag gelegenen Orte an. —
C. Juhnel, Noch einige Nachrichten über dieGlatz von Alt*

bof nnd ibr Ont KUisohe. 8. 53—63. Eine ErgInning sa dem oben

Tvneicbnefcen Anteti T«n HaHwieb. Kleisohe gebOrte einst den Johennitem.— Adolf Lod. Krejdik, Zaobarias Theobald. Blne Uograpbisdie

Skizze. S. 63. Am bekanntesten ist Theobald (geb. 1584, gest. 1629)
durch seinen » Hnssitenkrieg*. Er war aber auch auf dem (rebiete der

Philosophie, Naturlehre, Oelegenheitspoesie und Publizistik literarisch tätig.

Zuerst Schulrektor in seiner Vaterstadt Schlaggenwald, dann in Chotnor

und Heiligenkreuz Prediger, rausste er sich wegen Teilnahme an der

Ofiposition gegen E. Ferdinand II. spBter naeb Nflmberg flflebten, Ton
wo ans er eine Ffbrre in Eraflsbof erUelt, die er bis 1626 besass.

In der Beilage weiden Theobalds Werke aufgezählt — Rudolf Knott,
Ein Beitrag zur Geschicbte der Ermordung Wailensteins.
S. 7 7—80. Zwei Berichte des mantnanischen ^tesandten aus Wien aus

dem Archive zu .Mantua, der erste vom I S, Februar, der zweite vom 22. Fe-

bruar 1634, mit Schilderungen der Stimmung des kais. Hofes und der

Wiener Bevölkerung unmittelbar vor dem Ereignis. — Anton Mörath,
Die dentscbe Znnftordnang der Emmmaner Hfiller ans der
2. Hftlfte des 16. Jabrbnnderts. 8. 81^90. Der Aofints greift sn-

rück bis auf die erste BrwSbnnng dar Mtlblen in Kruiuman in einem Pri-

TÜeg Peters v. Kosenberg vom 14. August 1347; die Emeaerang der Zan!l>

Ordnung doroh Wilhelm ?on Bosenberg wahrsobeinlioh wie allen übrigen
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Zünften 1574 erteilt und in einer Bestätigung K. Mutbia*^' vom 30. April

1614 erhalten, wird eingeben«! besprochen. — F. Jifik, Ein Brief
Adalbert Stifters an August Fi^penhagen (Präger Maler).
8. 91— 100. — Heinridi Ankert, Das Peetkircfalein in Liebe-
sehitz. S. 101—103. Erricbtet 1686/1687 xurBrinnernng an die Pest

vom J. IßSO durch die Jesuiten, auch als Bau und wegen nniger Kunst-
werke (Holzaltur, Altarbild von Hainsch) nicht uninteressant, — Johann

Haudeck. 1> u r f r e c h t in ulter Zeit. S. I(i4 — lOH. Der Verf. cr-

innert an die Art lier l?eile;4iing von Streitigkeilen auf «lfm Lande duicii

Abhaltung sogenannter »Tuuschk'u oder »Dauschken^^ und bringt Beispiele

solcher Stritte aus dem Gnmdbncli der Gemeinde Liboehowan. — Splitter,
8. 109. — A. Marian, Pas bfirgerliehe Brinbaus in Aussig.
8. 115— 154. Behandelt i. die Geschichte des alten Brttuhauses und der

Winkelmühle, 2. die geechichtliche Entwicklun;j di s Brauwesens in Aussig,

und bringt im mehreren Beilagen 1. die Artikel der Aussiger Mälzerzunft

vom J. 158;}, '1. die Vormeister der Mälzerzunft von l.")89 an, 3. eine

Übersicht der briiuberechtigten Häuser in Aussig in den J. 16r>(>— IT'.H.

4., 5. eine Ibersicht der Betriebsführung im bürg. Bräuhaus in Aussig

und der BrftnschaftsTerwaltung, 6. eine Berechnung des Kntiens von 1 Ge-

bräu Bier am 28. Februar 1791 und 7. einen Vergleich der BierprodukUon

Ton 1859—1899. — Aloid Bernt, Der Hohenfurter deutsche
Psalter des 14; Jahrhunderts. S. 155— 17n. Dieser Psalter gehört

jener Gruppe an. die von Walter als der l (t. dcutscbe Psalter bezeichnet

wird und bisher durch u llandseliriften repriisontirt war. die alle jünger

sind als die Hohenfurter. Als t'bersetzer sieht B. nicht mit Walter Heiu-

ricus de Hassia d. J., sondern d. Ä., auch Heinrich von Langenstein ge-

nannt (1325— 1397), an. De«- Hohenfurter- Kodex gibt gegenfiber den
flbrigen Htndschriften einen in allen Punkten besseren Text, .dsxn gehört

sie »unter die besten Übersetzungen des Mittelalters* überhaupt, was an

diesem Kodex im einzelnen bewiesen wird. Die Untersuchung der Mund-
art ergibt, dass es ein bairischer Schreiber gewesen, der - nicht weitab von

der Zeit der ersten l l«ertragung diese Handschrift nach einem Diktate des

Übersetzers schrieb*. — K. Batka, Studien zur Musikgeschichte
Böhmens. S. 171— 185, 275—287. Der erste Abschnitt behandelt die

Einführung des Kirehengesanges und fOhrt aus, dass unter K. Wensel d. H.

der regelmlssige Gottesdienst und der ihn begleitende Gesang von den
deutschen Geistlichen überall in Böhmen bereits eingerichtet war. Der Verf.

bespricht dann die Nachricht des Cosmaa über den Einzug des ersten Bi-

schofs Tliietmar in Prag, >die allerhand musikgeschichtliche Ausblicke nach

vor- und rückwärts eröffnet *. Der zweite Abschnitt behandelt >das St. Adal-

bertälied* mit dem Anfangsvers »Hospodine pomiluj ny* und sucht nach-

zuweisen, dass die Autorschaft des h. Adalbert »mit gutem Grunde za be-

xweifeln ist«, dass es aber im Zusammenhange steht mit dem allmihlich

im 12. Jhd. in Schwung kommenden Adalbertkult, und als eigentliches

l^ationallied erst um die Mitte des 12. Jabrh. in Geltung gewesen ist.

In «1er Zeit bis auf König Wenzel finden sich nur »kümmerliche fast lu-

samnunhanglose Nachrichten für die Kenntnis der musikalischen Ent-

wicklung "leS Landes«, Eine Haupt«iueUe für liie Pflege des liturgischen

Gesanges während der 2. Hälfte des 11. Jahrhundeils bildet das Prager
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(Opputowitzer) Homiliar. Alle Andeutungen in <len Quellen bezieben ^ich

aber nur auf »gesungene Messen*. In der St. Veitökirche ist » rst >eit

Anfang des 13. Jhd^s. eine Orgel bezeugt; andere Instrumente werden erst

in der sweiten Hftlfte dieses Jhd's. erwähnt GeisUicber Yolksgesang bat

•ich sehr hngtam aosgelnldet Von der weltlichen Volkimasik haben wir

nur einige Nachrichten aber leider keine eimige echte YoUnmelodie aoB

jener Zeit. Bezüglich der Instrumente verweist der Verf. anf eine spätere

Arbeit. — Badolf Knott, Die Bücherei eines utraquistischen
Pfarrers in Luditz, S. 186— 187. Das Verzeichnis dieser 31 raeist

theologischen Werke, das sich ira Luditzer Stadtbuch (angelegt 1433) vor-

findet, wird abgedruckt. — Nikolaus S c h e i d , Ein Beitrag zuiSchul-
geschichte Böhmens. S. 188—-194. Behandelt die auf die Schul-

verhältnisse Böhmens Bezug habenden Nachrichten in dem Memoriale des

Jesoitenpaters Nikolans Ayandtti ans dem J. 1675» der damals »Tiiitator

der böhmischen Ordensprovinz* war. Das Us. befindet, sieh im Wiener
H. H. nnd StaatsaichiT (OeistL AicihiT, Faso. 423). Er spricht u. a. Aber
die Notwendigkeit der Kenntnis beider Landessprachen, über die Wichtig-

keit der Bibliotheken, sehr ausführlich 8) über die »studia humaniora*,

über die Schuldeklamation und Dnimenauffühning.— Franz Wilhelm, Zur
Geschichte der alten Steinkreuze. S. 195—209- Bringt nach
einer kurzen Einleitung einige kurze Vertrüge saec. XV. aus einem alten

Rechtsbuch der Bergstadt Graupen, aus deren Inhalt »ich von neuem ergibt,

dass diese Kreuze als »Sühnzeichen'' zu betrachten und auf einen alten

deatachen Bechtsbnnch zorfioksoftthren sind, — Karl Siegl, Ein anf
OOts Ton Berlichingen besügliches Schriftstflok im Egerer
Stadtarchiv. 8. 210—212. Es ist das Ansuchen der Nfimberger an
ihre Egerer Freunde, ihren Boten zu gestatten, die Achterklärung gegen
Götz in Eger anschlagen zu dürfen. Querfolio Pergament^ dd^ 1512,
August 11. — Job. Haudeck, Der llradek von Libochowan. S. 212
l'is 222. Eine kur/.e Zusammenfassuncr alles dessen, wan Sage und Ge-

schichte über diese Rin<,'\\ iille, über die Burg auf dem Dreikreuzberge, über

den Teufelstein, den Dreihutberg und die Waldkapelle berichten. — Karl

Siegl, Das Egerer Achtbuoh aus der Zeit von I31ü— 139U.

8. 227^271, 375—427. 8. Hitt des Inst. 23, 198. — Badolf Knott,
Ein Beitrag sur Geschichte der Beziehnngen der Lnxembnrger
in Böhmen zu den Gonzaga in Mantna. S. 272—374. Drei kurze

Urkunden aus dem Archivio Gonzaga in Mantua. ein Schreiben Ton Karl IV.

an die drei Brüder Guido, Filippino und Feltrino von Gonzaga, dass er

ihren Notar Angelo von Arez/o mit mündlichem Berichte zurücksende (1349,

Juni 24), ein Brief der K. Elisabeth an Ludwig von Gonza<^a rait der Nach-

richt von der Geburt eines Sohnes (Sigismund) dd<* 13»>8, Februar Ifi und
ein Schreiben Karls vom 17. Juli 1368 wegen Bezahlung von 4u00
Gnlden Sold ftlr die HUfstmppen Ludwigs von Ihntaa. — JnUus Heibig,
Geschichte der Gegenreformation nnd der gleichzeitigen
Kriegsereignisse in der Herrschaft Friedland. S. 287'~312r
453—474. Die Achtung des bisherigen Grundherren Christoph II. von

Bädern (l4. Juli 1(>22) und der Übergang des zu Böhmen gehörigen Teilm
der Herrschaft an Albrecht von Wuldsteiii hatten grosse Veränderungen

in religiöser und wirtschalUicher üinsicht zur Folge. Zuerst mrd die
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Handhabung der kouiessionellen Keforni und die damit verknüpfe Ver-

schlecbterong der wirtscbafUicken Yerhältaisse dargelegt, dann die Bedräng-

BitM ämak dm MkmJiMhflii Feind waä 4ie kaieerlielieiL Truppen in im.

Kriegqthm bis 1^50» wol>ei der BAoUMhr Bidefiu mter sefawedisebeiii

SehuiM im J. 1640 »gedacht wird. Das nach Ablog dir Sehwedcn (7. Okt.

Iß4d) Ben beginnende Regime Gallas brachte wiederum energische Masa-

jregeln gegen die Lutheraner, in 5 0 wurde behufd systematischer Durch-

führung der kirchlichen Eeform ein Status der Bewohnerschaft Friedlands

angelegt und 1 65 1 dem Oberliauptmann eine strenge Instruktion behufs Be-

katholisirong gegeben, worauf die Emigration aller Orten platigriff. 1662
in Friedland, 1662—1695 in den DOrfem der Hemohsft 6nden dann die

zwangewiiflen TeilnsBeruigeB verlesaener BesitutlBde ttftti» OB deren

Erlös ein Teil der Kirche, ein anderer dem Staate für allerhand Sehnldig-

keiten (Kirchengelder, Stenern, Bansionen) abgeliefert warde, der Best der

Obrigkeit zufiel. — Alfred Baschek, Die Zunftordnung der
Schlosser in Krummau v. J. 1593. S. 312—320. Wird mit einer

kun^u Einleitung vollinhaltlich abgedruckt, sie ist deutsch abgefasst.

Alois Bernt, Bin dentscbes Hnsiienpaternofier ans dem
Stifte Hohenfnrt 8. 330—332. Eine Paredie des Yatenmsers an-

geblich in Prag c. 1416 entstanden, aber dass deren Verfasser ein Ceche
gewesen und das Stück erst später ins deutsche übersetzt worden, ist eine

durch nichts benründete Annahme. — A, R. Hein, Adalbert Stifter,

sein Leben und seine Werke. S. 323—356. — W. Mayer. Die
Aufhebung des Benediktiuerstiftes Kladrau. S. 350—366.

Das »Prothoculum über die Besitznehmung . . .* aus dem Statth.>Archiv

in Prag nebst Beilagen eigibt ein Bsrrennögen von Aber 6SI.78T Ckdden
ohne Sehataong der Bfleher, der Prieeterbeitend bn der Anfhebong ww:
50 Priester tmd 2 Kleriker» die Mehrzahl trat in den WeHpriesterstand

ein. Bis znm 7. April 1786 musste das Kloster gerSnmt sein. Zuerst

wurden die Güter für den Keligionsfond verwaltet, aber schon 1789 wurde
Tschemin verpachtet, 1791 Przestitz und I82ö endlich auch die Herrschaft

Kladrau verkauft. — L. Chevalier, Gottlieb Bier mann. S. 367

—

374. Kachmf. — Augast Sauer, Graf Kaspar Sternberg und
sein BinfluBS anf das geistige Leben inBObmen. 8. 427—45S-
Bin Festvortng gehalten bei der lC{jSbrigen Stiftongsftier der Geeell«cbaft

tnr Förderung deutscher Wissensebaft» Kunst und Lileratar in BOhoien.

«~ Splitter. S. 476—476.

IV. Casopis mniea kralovstvi Cesk^o. (Zeitschrift des Mn»
seums des Königreichs Böhmen.) Bedakt: Antonfn TmUnf;
^iitredakt: Fnnt. Krapil, Oenök Zihrt

Jahrgang LXXIV. (l900). Zikmnnd Winter, Platy a dAdiodj
ueitelskä y XVI. Tikn. (Gehalte und Einkünfte der Lehrer im
XVI. Jahrb.) S. 1— 17. 119— 134. Die regelmässige Besahlang bestand

in den von den Schülern ]>ohobenen Schulgeldern, die nach den Orten

verschieden waren; allgemeinere Geltung hatte nur das pretium, die pre-

iialf> /.u den 4 Quatemberu, und die wöchentlichen sabbatales. DaneVien

kann man an die zwanzig verschiedene Greldleistangen nachweisen, hier

4ie «ine, 4lort die andere, welehe die Schiller dem Lebrer brschtiK: in-
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troitales beim Schulbeginn, jarmarkales und nundinales an Markttagen,

cretales fiir Kreide, kalefaktur füi's Heizen u. a. Belt'g^^ bieten Eger (schon

1350% Nacbod (1495), Bidschow, Xeuhaus, Deutsthbrod, Tabor u, a.

Alle diese Schulgelder — »iura scholarium* heissen sie — lassen sich in

Sehkii efeirft §m EAde des XVI Jahrh. för den Schalrektor mf angefi&br

10 Seboek QiMehea bwedhiiin. Die weitem ffinkflaite benidiiiet der

VerC aieht mit Uareeki als imla rogelmlieige teils meigevOfaBliehe
Betteleien, die wieder Artlidi lehr verschieden waren. Die Lehrer bekamen
Entlehnungen für die von ihnen für die Schüler geschriebenen Gesang-

oder Lesebliltter (nach bestimmten Taxen), für Kalender, die sie den Eltern

ausarbeiteten, lür Neujahrsbriefe und iihnl. An diesen Bettelgeldern haben

auch die armen Schüler einen bescheidenen Anteil. Die älteste Nachricht

über einen festen Lehrergehalt stammt für Böhmen aus dem J. 1370 und
betrifit den von Jost von Bosenberg in Eosenberg angestellten Schulrektor

;

dann au Jaromtt Yom J. 1374. Erat in der 2. Hilfte des 15. Jahrii.

treten dann wieder Naehriehten über feite Qehatte (aabrinai) anf; der

Verl veiifleicht den CMialt dea Soholrektora in Henhana an der Graue
dea XV. und XVI. Jahrh. mit den Einkünften von Handwerkern und Be-

amten, gibt reiche Nachrichten über Lehrergehalte in den einzelnen Städten

Böhmens und schliesst mit einem Vergleich iles K,. — 17. Jahrhunderts

mit heute. — Vaclav Vondräk, Z oboru slavistiky. (Aus dem Gebiet
der Slawistik). S. 18— 37. Nach einigen einleitenden Worten des

Sinnes, dass in dieser Disziplin sowohl bei anderen slawischen Völkern

wie ancb in Böhmen vjl wenig gearbeitet werde, werden einige wichtige

Speaalfragen diaaea Oebintaa behandelt, z. B. ftber daa YarfaAltnis dea aU-

winden aa des gennaniaehen Spraeben, wobei der Verf. die Anaiebt Tertritt,

dnae einen grOaaeren ffinflnaa daa Genamadie auf daa Slawiacbe hatte, als

umgekehrt, obwohl auch der Einflnss des letzteren auf jenes nicht ganz

geleugnet werden dürfe. — Eduard Sebesta, Zprävy Arabüv o stfedov6ku

slovanskem. (Nachrichten der Araber fiber das slawische
Mittelalter). S. 37— 56. Der Aufsatz beschäftigt sich mit Friedrich

Westbergs in den Schriften der k. russ. Akademie der Wissenschaften er-

schienenem Werke: »Ibrahim's ihn Ja' küb's Reisebericht über die Slawen-

lande ans dem Jahre 995* und konstatirt im einzelnen deesen Abwei-

chungen von Boaana maaiaeher nnd de Goeje's hollltndiacher tJbecaetanng.^ Zdanft Vejadl^, CeakA miasie Jau Kapiatraaa. (Die bökmiaobe
Xiaaion Johann Eapiatrans.) S. 57—72, 220—242, 384—352,

447—464. Nach einer übcrsichtliehen Zusammenstellong der Quellen und

Literatur, wobei G. Voigt's »Johann von Capistrano* (Hist. Zs. X) als die

bisher beste Arbeit fiber dieses Thema anerkannt wird, teilt der Verf. den

reichen Stoff in fol^jende vier Abschnitte: 1. Darstellung der Süsseren de-

s' hicke Kapistrans während seiner Wanderschaft in Österreich, Miihren,

Bubmen, Deutschland und Polen ( 1451— 1454), seiner Verhandlungen mit

den BOhaien, aeiner KlostergrOndnngen und peraOnliohen Beaiebnngen;

2. Chanktetriatlk adner Miasionsttttigkeit, seiner Lebenaweiae, aeiner Pre-

digtknnat; 8. Mine Lehre, der Grundgedanke nnd die Diapoeition aeiner

Schriften gegen das böhmische Hasitentum; 4. die Ton ihm oder bald

nach ihm gegründeten Minoritenklöster in Böhmen und iMähren, seine

Schüler, Heiligsprechung (1690 unter P. Alexander VUL), Gesamtwür-
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digung seiner mUsionarischen Tätigkeit, Erklärung meiner Mis^erfolge in

Böhmen. — Josef Kaloosek, Angliek& piaeÄ o sv. YaelaTÖ. (Ein eng-
liscbes Gedieht über den h. Wenzel.) S. 114—IIS. Ein «ngeUich

in England bekanntes Christmas Curol beginnt »Good king Wenceslas

loeked ont*, wimiit nur der beilige Wenzel gemeint sein kann. K.

erinnert an die on^j^lisch-böhmisehen Beziehungen, als Karls IV, Tochter

Anna König Kichards II. Oemalin war und an Anklänge dieses Liedes an

die von Karl IV. verfasst« Legende Wenzels, möchte also dessen Ent-

stehung etwa ins Ende des 14- Jahrh. verlegen. Historischen Inhalt

oder Wert besitzt das Poem nicht In einem Nachtrag (S. 481—483)
teilt K. die ihm von Prof. tforfill in Oxford iiigekommene Anneht mit,

iluss dieses Lied von Rev. John Mason Neale (1818— 1866) stamme: auch

ein anderer englischer For-<< h'^r Pnring-Gould bestätigte diese Ansicht, In

einem zweiten Kachtrag (S. 5 5 7— 559) weist schliesslich K. selbst dif

Quelle oder Vorlage für Neale nach: es ist ein 1847 in Prag gedrucktes

Büchlein: »S. Wenceslaw und Podiwin. Legende . . . Von W. A. Swoboda*.
— JaroslftT Kamper, Ladislav Stroupe2nick^, jeho Sivot s dilo. (L. S.,

sein Leben und «ein Werk). 8. 135—164» 512—557. Stronpefaiicky,

ein böhmischer Dramatiker, lebte 1850—1892. — Vladimir Francey,
K hisinrii vydäni Remeik^ho Eyaagelia. (Zur Geschichte der Her*
»USgabe der Keimser Evangeliars.) S. 164— 179. Anläs.«*lich der

neuen Ausgabe «lieses gliinzenden Denkmals altslawischen Schriftwesens

durch L. Leger wird hier ilarau erinnert, unter welch eigentümlichen I'm-

ständen die erste Uauka'sche Ausgabe in russischer Sprache im J. 1^46
erschien, wUirend die Yersnche Jastiz^baki^s, Sylveater^s, Kopitar^a o. a.

eine Ausgabe an Tcranstalten, miadangen. Aber auch die Hoffirang«n dea

»praktischen Hanka* gingen nicht in Erfüllung; das Werk ging in Russ-

land schlecht ab, in Prag wurde es von Palacky u. u. tntgeschwiegen, die

deut>che Kritik lehnte es ab, und Hanka büsste die Kosten, die es ihm
verursacht hatte, ein. — V. FlajShans, Nov^' rukopis Husüv. (Eine
neue Handschrift Husens.) S. 179— 190. Die Hs, im Strahover

Klosterarchiv besteht aus drei von verschiedenen Händen geschriebenen

Teilen (Plredigten, Auslegung der Schrift und Husens Poetilla), als deren

Aator nach Ft Hub anzusehen ist, wofttr allerdinga nur innere OrQnde
und nicht bei allen Teilen in gleicher Stärke als massgebend angeführt

worden. — Kamil Krofta, Kn§z Jan Piotiva % Nove Vsi a Chelcick^ho

>mibtr Protiva*. (Der Priester Johann Protiva von Neudorf
und Chelcicky's »Meister Protiva^) !>. 190—220. Der Verf.

stellt zunächst die wenigen Lebensnachrichten zusammen, die über J. P.

bekannt sind nnd bespricht xwei Hss. mit Predigten, die ihm imuachreiben

sind nnd eine, die nur sein Eigentum war, um dessen Geistesart zu cha-

rakterisiren. Indem er sodann zu der im Titel angegebenen Identititafrage

übergeht, gibt er eine Übersicht über die bisherigen Ansichten und fuhrt

dann — Anregungen und Andeutungen Gölls im C, H. I, p. 47 fol-

gend — den Deweis, dass die von Chelcicky dem »Meister Protiva* zu-

gesprochenen Zitat'' wortlich aus Wicliff herübergenommen sind. Da der

historische Protiva aber keinesfalls ein Wicliffist gewesen, so scheint es,

daaa bei Chel^ck^ der Name Protiva rein fingirt ist für — Wicliii^ ob-

wohl er in anderen Werken ihn auch direct nennt und zitirt^ — laidor
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Th. Zahratlnik, Z knihovny Strahovske. (Aas der Strahover Bi-
bliothek.) S. 242—253. 1. Iber eine Rs. saec. XVII, von Wenzel

rorcius von Vodnian »Mesto duchovni«. 2. Über eine Hs. saec. XVII.

betitelt : Beisebeacbreibung Peters von Bican, identisch mit der des böhm.

Miueiuiis, die genannt ist »Beiae des Grafen Ignaz von Stemberg 1664
—1665*1 deasen Begleiter jener Peter von B. war. 3. Über swei Hand-

achriftoi mit Predigten des Johannes Mystopolis. — HannS Kuffner,
Bitva u Lipan. (Die Schlacht bei Lipan.) S. 280— 315. Der Aufsatz

bezweckt eine nochmalii?e genaue Analyse der Quellen vom taktischen Ge-

sichtspunkte, um jene »it irner zu widerlegen, welche gegen ihn, der schon

öfters dieses Thema behandelte, den Vorwurf erhoben, als ob er die

Quellen allzu frei und auf Kosten der hiatoriachen T/abilieit btoaa Tom
taktischen Standpunkt interpvetirte. Hit Zuhilfenahme reicher graphischer

Darstellungent wobei inabeaondere die Formation der Wagenburg eine

wichtige Rollf spielt, werden einige der wichtigsten Punkte in den gegen-

sätzlichen Anschauungen über den Verlauf des Kampfes erörtert. — Otakar

Z a c h a r . Z dejin alchymio v Oechach. (Aus der Geschichte der
Alch' inie in Böhmen.) S. — 32.'). 422— 435. — V. Flajshans,
Z knihüvny Strahovske. (Aus der Strahover Bibliothek.) S. 325

—

333. Bespricht in dieser Bibliothek erhaltene Fragmente iechiacher Texte

aus dem 14.— 16. Jahrb., zumeist theologischen oder biblischen Inhalts.

^ J. Vrchlicckf, Giuseppe Fariui a satirickd jeho b&seä »Ben*. (G. P.

und dessen satirisches Gedicht »Der Tag*.) 8. 385—404,
4S3— 503. — A. Pattru. Novo nalozene zbytky staroteskeko evange-

listafe, .\nselma a unuK eni sv. Jiti /. XIV. stol. (Fragmente eines
altböhmischen Evangeliars, Anselms und des Martyriums
des h. Georg aus dem 14- Jahrh.) S. 504—512. Die Fragmente

fanden sich als Pergamentblätter auf dem Einband einea Urbara, befinden

aich jetzt im bOhm. Museum in Prag, werden hier abgedruckt.

In den »Kleinen Beiträgen« (Drobne pfispSvky) macht V.

Noväiek aufmerksam auf eine unbekannte Schrift des (trafen Johann
Viktorin von Wald stein (1)670) »De cultura rerura hortensium *

(S. 73); h. B ö h m- R o man 0 v 8 k f gibt Na< bricht über das in seinem

Besitz befindliche seltene Exemplar vou Jukob Johann Dukats »Phoe-
nix moravicus«, gedruckt 1725 in Leitmeritx bei Frans Skrochovaky

(S. 74); J. Nem6c Aber einige Schriften dea in Gr. Hermeradorf in der

ersten HftUte a. XYIIL wirkenden Johann Liberda (S. 77); V. Schulz
bringt einen Beitrag zur Geschichte der Böhmischen Brüder, indem

er das Verhältnis Johann Antrustin's zu dem ihm feindlich gesinnten

Georg Sadovsky, einem Amtmann Johanns von Pernstein klarlegt (S. 8(»);

V. J. N o V

ä

< e k druckt das Testament des Pfarrers Wenzel Melissaeus
in Böhm. Dub (f 1578) ab (S. 253); F. Patek gibt einen kleinen Bei-

trag zur Geachichte dea böhmischen Buchdrucks durch Mitteilung einea

Vertragea zwiachen dem Brucker Johann Ji6inak^ und dem Pfarrer Johann^

Stel car wegen Bezahlung der Druckkosten f&r ein Buch des letzteren

s<> pokutach Bo2sk^ch* vom J. 1588 254); K. Zamastil bietet

Beiträge zur Biographie des oben genannten J. J. Dukat aus Melniker

Stadtbüchern (S. 25')): V. J. Novacek druckt einen Brief des Priesters

Wenzel Turnovsky aus Uradisch i. B. an den Bat in Biela mit W'id-
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mung einer Schrift vom J. 158ft ab (S. 257); Z. Winter einipe Hemer-

kangeu über den Aimauach (Kalender) des Magisters Nikolaus Suda,
gedruckt durch Sebastian Ox nach dem Toda Kikolaus* (f 1557), worüber

M m StnttigjInHan kam (8. 267); B. Y. Spiess biäigt biogr&phiiehe

Nokin Aber Wanxel Heinrich d. L Patodka, kOm. Biebter in

Xfliniginbof aus einer diesem gehörigen Bibel vom J. 1549, in die P.

auch YtTse über den unerträglichen Druck durch das Kriegsvolk, insbe-

sondere das feindliche, in Böhmen bis 1(334 in böhmischer Sprache ein-

geschrieben hat (mTo— 374): F. Snopek berichtet über die schriftitelle-

rische Tätigkeit des zuletzt riarrer in Datschitz in Mühreu gestorbenen

TomasBem. Ign. Jallnek(lMO—1687); M AekofOTikf bringt einigle

Dawn Uber Jakob Srnee Ton YarTaiOf auch Jakob Philetna
Bokycansk^ genannt (1562 von E. Perdinaad L mm Bat beim Pnger
Appellatioiithof >S. C. M. consiliarius ad appellationes* ernannt (t 1586)
und dessen Familie (S. 559— 503); 0. Zibrt endlich referirt unter dem
Titel »Tadeus Hiijek von Hajek und die Lehre des Coper-
nicus* über ein in polnischer Sprache erschienenes Buch von Ant.

Birkenmajer über Nikolaus Copemicus, in welchem auf die Korrespondenz

des kgl. Protomedions Hajek mit enehiedenen Gelehrten in der BreeUoer
StadtbibKothek hingewieeeo nnd auf die Tateeke anfinerkaam gemaoki
wird, das8 Hajek im Besitze zweier Traktate des Copermcna war; wieso

er zu denselben gelangte, bleibt vorläufig noch fraglich.

Jahrgang LXXV (l90l). J. V. ^iraak, Poznstalost Dobnerova.

(Der literarische Nachlass Dobners.) S. 1— 20, 1 13— 137. Über-

sicht von (i3 Faszikeln, die sich im Prager Piaristenkolleg als von Dobner

gesammeltes, zumeist in Abschriften, teilweise in Originalen erhaltenes

Material vorfinden, von awofolloa anaaerordeDtliehem Wert, da aick dar-

nnter siemlich viel nngedmokte oder aoeh gaas unbekannte Qatllen be-

finden. Das Verzeichnis ist mit grosser Genauigkeit und recht übersicht-

lich hergestellt. — J. V a j s , Hlaholsky zlomek nalezenf v Augustianskem

kliistefe V Praze. (Ein glagolitisches Fragment gefunden im
Prager Augustinerkloster.) S. 21— 35. Zwei Folio-Pergament-

blätter enthaltend Teile der Offizien nach dem ßeimser Breviar; angeblich

aaee. JJY; der Text wird abgednickt, naek der spraeUichan nnd pal&ogra-

phiaclMn Seite beeproehen nnd gewürdigt — Jaroalsv Kamper, Jnlina
Zeyer. 8. 36-^48, 204—235, 333—848. Nachruf nnd Biographie

dieses jüngst verstorbenen böhmischen Dichters (1841— 1901). — V.

Flajähans, Nov6 nalezene zbytkv t. zv. ,zlomki\ epick^ch*. fXen auf-
gefundene Keste der sog. »epischen iL e g e n d e n -

)
Frag-

mente*.) S. 48— 54. — J. Kamper, Ladislav StroupeÄnicky, jeho iivot

a dilo. (L. S., sein Leben und seine Werke). S. 55—71, 159

—

178, 451—477. Fortsetsnng ans dem Torigen Jahrgang. — H. Kmffner,
BojiMö vilek hnsitak^ch od r. 1419—1434. (Hie Scblaektfeldor in
den husitischen Kriegen von 1419— 1439.) S. 71—72. Eine ori-

ginelle Arbeit! Ein alphabetisches Verzeichnis aller Städte und Ort-

schaften, in welchen eine Schlacht, ein Gefecht, ein Scharmützel oder sonst

ein kriegerisches Kreigni.s vorgetalien u. zw. l. in Böhmen, 2. um Prag.

3. in Prag, 4- in Mähren, 5. in der Lausitz, G. in Oberschlesien, 7. in

Xiederschlesien, 8. in Österreich, 9. in Brandenburg, 1 0. in den baltiaidien
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Provinzen, 11. in Meissen nnd Sachsen, 1 2. in der Oberpfalz, im Bam-
bergiächen und in Bayern, 13. in Ungarn. — K. Adamek, Z kultumich

d§jin kräl. venneho mestu Policky. (Aus der Kulturgeschichte
der k. Leibgedingstadt Polieka.) S. 13t>— 158, 360—381, 477
—489. Handfllt ftber religiöse, dann iMMiidtn Hbtr MuItwWtiusae»
diA Stratigkuton xwiieheii Qoiitliofakiit «iaencite, G«Bi«iiMl6 iumI Sohal-

xsktor wdonate in dsr 2. HSlftii dm 16. JAA, — Fnai. Drorsk^,
Zdiitai Utftera Valdickeho Albrechtam s Waldltoma. (Die Orandniig
des Klosters Walditz dareh Albrecht von Waldstein.) S. 179
—204. Gemäss dem Wunsche seiner 1614 verstorbenen Gemalin Lukrezia

beschloss W., nachdem sich Verhandlungen mit den Jesuiten und Fran-

ziskanern zerschlagen hatten, die Gründung einer Karthause. Zuerst wurde
hiefür der mährische Ort Stipy auserwählt, als aber das 8tui-mjahr IfiU»

die kaam noch recht vollendete Gründung vernichtete, berief W. die von

dort VisrtriebeneiL MlSnclie aadi Prag und überwies ibaen oaeh ihrer Wahl
W. nOrdBdi toh Jitrahin mr Niederkmsg (1624). Die Sohwierigkeiten

dar OrflBdong, die öfteren Differemen zwischen W. und den tfönehen

werden theils ans urkundlichen Quellen, teils nach dem »Syntagma bisto-

lieom Oartnsiaram regni Bohemiae* (Hs. im mähr. Landesarchiv) ausführ-

lieh geschildert. — B. Prusik. Maxim Gorkij. S. 2:t5—241. —
B. V. Spies.s, K ziwotopisu Jana Kocina z Kocinetu. (Zur Bio;^v;i-

pbie des Johann Kocin von Kocinet) S. 241—249, iUK— 3.')9.

J. K., geboren zu Pisek im J. 1543, ein vielseitiger Schriftstelkr aus der

Zsit Weleslawins. Der Verl., der schon des öfteren über diesen Schrift-

steller nnd seine wichtigen Werke philosophisohen nnd juridischen Inhalte

gehandelt hat, gibt hier Naehtrige nnd Berichtignngen anf Grund der

neueren Foisehnngen. — Zd. Nejedl^, Alois JirÄsek. 8. 306—325r
499— 511. Biographie und Charakteristik eines noch lebenden henror-

ragenden böhmischen Bomaasohriftstellers, Novellisten und I>ichters. —
Frant. Dvorskf, Novo zpr^vy o Tvchonu Brahovi a jeho rodine. (Neue
Nachrichten über Tycho Brahe und dessen Familie.) S. :i25

—332. Erstens wird hier aus dem böhm. Lamlesarchiv (Ms. sub Oetono-

mica 18, fol. 22) ein von David Chytraeus an T. B. gerichtetes lateini-

sches Begrüssungsschreiben vom 7. Oktober 1598 mitgeteilt Zweitens

handelt D. Aber dUe Benblung der 20.000 Taler, die K. Rudolf fEbr die

Instrumente und Bfleher T. B.*s dessen Erben bewilligt hatte und zitirt eine

Besehwerdeeehrift der Waisen an den Kaiser vom Juli 1609 aus dem
Wiener Finanzarchiv. Der dritte Abschnitt ist betitelt: »T. B. und der

Löwe Rudolfs II.« In Cod. 491 H. P. K. des Wr. Staatsarchivs findet sich

eine Vorhei-sagung T. B., dass des Kaisers Schicksal von dem seines Löwen
abhängig sei und tatsächlich sei ^|^, Jahr nach dem Eingehen des Tieres

der Kaiser gestorben. Schliesslich bringt D. aus tiein böhm. Lantlesarchiv

ein von Krih. Kruät Uarrach, Wenzel v. Lobkowitz u. a. am 29. Juli 1626

auigeetelltes Zeugnis über die Abstammung des Budolf Gansneb Tengnagel

von Kamp Ton T. B/s Tochter Elisabeth. — Z. Winter, ^emesla die

nirodnoeti t Starto Wkth Praiskto od r. 1526—1632. (Das Hand-
werk in der Altstadt Prag in d«>n J. 1526— 1622 naeh der
Nationalität.) S. 401—45 0. Auf Grund der Bürgerbücher constatirt

der Verf.f dass das Anwachsen der deutschen Handwerker in Prag erst in

.
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ilie angegebene Epoche f^llt, wobei den Anliaitapunkt für die Berechnung

der Name und — soweit sich dies feststellen Ifisst — die* Herkunft bieten.

Noch im Jahrwhnt 1516—1526 sollen von 686 neu anfgenommaun
Bfirgem höchstens 27f also kaum 4 %» Dontsehe gewesen sein. In dsn

folgenden Jahrzehnten steigt das deutsche Element fort und erreicht im
Jahrzehnt 1591— IGOl die jürröaste Zuwachsziffer: 52^,,, föüt aber 1602
— 1611 auf 50 und 1612— l'VJl auf 46 "j,,. Daneben wird auch zu-

sammengestellt, in welchem Verhältnis die anderen Nationalitäten, ins-

besondere Italiener und Polen, unter den neu aufgenommenen Bürgern

vertreten waren und wie sich die einzelnen NationaUtftten auf die ver-

schiedenen Handwerke verteilen. 1615 wurde im landtsg fiher dieses

anffallende Erstarken des Deutschtums verhandelt — F. Y. Yykonkal,
Starovlke bajky z fiäe rostlinni. (Alte Fabeln ans dem Pflanzen-
reiche.) S. 51 1— r)23.

In den »Kleinen Beiträgen* berichtet V. Flaj.shans l. über

cechische Glossen suec. XIII. im Cod. Nr. .)26 der Wr. Hotbibliothek,

2. über eine Hs. im bühm. Museum XVI. C. 3ö. saec. XV, nach einer

Notiz am Umschlag als Traktatns Johannis Hus de anno 1413
bezeichnet, was aber zweifelhaft scheint» 3. Aber eine Hs. im Prsger Ka>
pitelarchiv C. XXXIY. mit dem altcechischen Liede: Od cisafe nebes-
keho und 4. eine zweite Hs. O. XXXIX mit dem Gedicht »Na poczatcze
slowa moho*. (S. 24*.)- 253 ) V. Schulz druckt 1. den Loslas.*ung?-

brief ab, durch den Magister Martin Hachäoek von Naumöric am
24. Februar 1590 von seinem Grundherrn Hertwik Zeidlitz von Schönfeld

aus dem Untertansverhältnis befreit wurde, worauf er dann schon am
5. Dezember 1590 von K. Rudolf ü. in den Adelsstaad erhoben wurde,

und 2. einen Berieht des Paul Griemiller Landesprobirer über die

Münze in Böhmen vom J. 1674 (S. 253— 264). A. Polaha bringt Nach-

träge und Berichtigungen zur Biographie älterer böhmisch-mährischer

t^eiiriftstellor : Martin JUckl, Marian Gelinek, Ant. Jir. Gezek, Mat^ij Krätkj?,

Angel Stepanek und Pavel Zateck5'. — Vsiclav Schulz teilt Urkunden
mit aus der Zeit 1580— 1639, die sich auf Bücherdedikation von ver-

schiedenen Schriftstellern an Stadtrtfte und Privatpersonen beziehen. (S. 523
>—529.) Karel Zamastil bringt Nachrichten über Jaknb HoKicky yon
Tepenec, 1605 Hauptmann des Kloster St. Oeorgy spftter bis 1618 der

kais. Herrschaft Melnik, dann aber von den Stttnden gefangen genommen
und erst nach der Schlacht am Weissen Berge wieder eingesetet; 1622
£tarb er.

Y. Öesky öasopis historick^. (Böhmische historische Zeit-
schrift). Herausgegeben von Jar. Göll und Jos. Pekaf.

Jahrgang YL (i900). L. Niederle, 0 po^tdoh dltjin zemi ies-

kfch. (Über die Anfftnge der Geschichte der böhmischen
Län.ler.) S. 1— 14, 103—117, 201—222. Der erste Abschnitt behan-

delt »Die Gallier in Böhmen und Mähren*. Jeder Versuch die gallischen

Bttjer aus llühiiit-n aiuszu-^ehliessen — führt der Verf. aus — muss den

historischen Nachrichten Gewalt antun. Dass di«- bojische Ansiedluug sich

über Böhmen hinaus auch auf j^ayem ausdehnte, dafär gibt es zwar keinen

bestimmten Beweis, doch spricht die Wahrscheinlichkeit dafür. Auch für
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ihre Ausbreitung über Möhren fehlen historische Quellen und auch die

neueste archäologische Forschung bietet keinen Anhaltspunkt. Von der

Xomenklatur darf man noch Aufschlüsse erwarten, Ankunft und Abzuir

der Kelten in Böhmen bilden noch immer Streitfragen. Die gallischen

Kotiner Sassen in- MlÜiren and Obenmgarn, die Tektosagen weder in Böh-
men noeh in IDÜmn, sondern wesilieh Tom bOhmisclien Gebiigsknnz. Im
2. S »Über die Germanen in Böhmen und Mlihren« handelt N. zonichat

Aber die Lage nnd Ansdehnang der Uarkomannen- und Qoadendtse. Seit

dem 2. Jahrb. n. Chr. lag das Zentrum ihrer Siedelnng nicht mehr wie
bisher in Böhmen und Mähren, Bondem südlicher an der DonaOt on
Bayern bis nach Ungarn hinein. Die Urheimat der Markomannen war
Nurddeutschland, an der Elbe; nach Böhmen kamen sie über die llhein-

gegend, wo sie sich nur kurz aufhielten. Dann werden die kleineren ger-

manischen Stämme besprochen, die im ümkrei:> der böhmisch - mährischen

Grenze gesiedelt haben dtirften: Sadiner, Bateiner, Korkonter etc. — Der
3. 9 betitelt sich: »Die Einwanderung der Slawen*. K. wiederholt den
sehen im vorigen % geftthrten NachweiSi dass f&r die Fortezistenz der

Markomannen und Quaden oder sonstiger germanischer Stimme in Böhmen
imd Mfthren über das 2. Jahrh. n. Chr. kein qnellengemäaser Beleg zu

erbringen ist und sucht biedurcb zu erweisen , dass seit dieser Zeit der

slawischen Einwanderung in dieses Gebiet kein Hindernis entgegenstand.

Allein er gibt zu, dass »allerdings die historischen Quellen die Slawen bei

uns vor dem 6. Jahrhundert überhaupt nicht kennen« ; nur möchte er aus

allgemein historischen Gründen die slawische Einwanderung eben doch viel

früher nnd selbst bis ins 3. Jahrh. snrflck verlegen. Der letzte 4. S

dieser Studie, welcher sich »Geschichtssehreibnng und Arehftologie«

betitelt, gipfelt in dem Satze, der unsere volle Billigong erhllt, dass

Torliofig noch die Ergebnisse der historischen Forschung geschieden

werden müssen von denen der archäologischen. Er weist auf den Gegen-
satz der beiden Archäologen Pir und Buchtela hin und fasst dann die Er-
gebnisse der bisht.'riLTen archäologischen Forschun«ien in Br»hmen kurz zu-

sammen. — Jar. Vlcek, Z doby josefinske. (Aus d er j o sefinischen
Zeit.) S. 15—29, 97— 102, 313—319. Der Aufsatz zeigt, in welcher

Weise und in welchen literarischen Persönlichkeiten die josetinischen Ideen
»der freien wissenschaftlichen Forschung* und »der religiösen Duldsam*
keit* in BChmen zum Ausdrucke gelangen; Graf Franz Josef Einskj, Otto
Steinbach Ton Kranichstein, Ungar und Proehazka, Dobrovsk^ sind einige

der Hauptvertreter im allgemeinen; Kinsky, Hanke, Tham u. a. zugleich

die Verteidiger und Wiederbeleber der böhmischen Sprache und Nationali-

tfit. — J. Machal, XI. sjezd archaeologicky v Xijevß. (Der XI. ar-
chäologische Kongress in Kiew.) S. 30— 39. — K. Kadlec. 0
potfebe vydati zpnivy byzanckych spisovateluv o Slovanech. (ÜV»er d i t-

Notwendigkeit der Herausgabe der N achrichten byzantini-
scher Schriftsteller über die Slawen.) S. 39—42. Ein auf dem
Kiewer Kongress gehaltener Vortrag, bezieh, dsselbst gestellter Antrag.—
J. Susta, Uaochiavelli a Boccaccio na koncilu Tridentskem. (M. und B.

auf dem Tridentiner Konzil) S. 42—47. Da die beiden Autoren,
der erstcre mit allen Werken, der letztere nur mit »Decamerone*, schon

auf dem l. Index librorum prohibitorum von 1559 standen, bemühten sich
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der urbmaüsclie und florentiniache Hof bei der Kommission^ die am Konül
di« Iidgaayarbeitang iMeorgte, um die Freigebong der genaanftan Weirke.

Der Antng besfiglich ![.* wurde entMhieden ebgelefant, Denamewe wieli

einer »Reinigung* durch die Florentiner Philologen zugelassen. Die Naioh-

richten cotnimmt S. drei Briefen, die zwischen Cosimo I. und seinem Ge-

sandten beim Konzil Giovanni Strozzi Sept. und Oktober 15fi2 gewechselt

wurden. — Max Dvofak, Knihovna Augustiniänskeho klastera v Roud-

nici. (Die Bibliothek des Augustinerklosters in Raudnitz.)
8. 118— 131. Die wertvollen Miniatorhand&chriften dieser Bibliothek, heute

im bOhmiaehen Hoaenm in Prag, laaten rieh ram groeaan Teil nach ibrer

ProTeniens beatiinmeiL. Bine Qntpper dafea mehieve der Gründer dea

Klosters Bischof Johann von Dra2itz aus Avignon selbst mitbrachte, zeigt

deutlich den Charakter der nordfranzösischen Miniatur- und Schreibkunst,

die auch bis in die Mitte des 1 4. Jlid.'s die in Südfrankreich entstandenen

Werke beherrschte. Eine zweite Gruppe bilden die in Böhmen selbst her-

gestellten Codices. Uiezu gehört als ältester Repräsentant eine 129G von

Joliann von Leitmeritx, genannt Sampson, gesclunebene nnd iUnmlnitte

Handsdirift, enthaltend Werke Bemharda von Claumrai. Hier nnd in einer

Reihe weiterer Hss. konstatirt der Verf. den immer deutlicher henror-

tretenden -Einfluss der französischen Filigran-Omamentik. In der Zeit B.

Ernst '(^ von Pordubitz (l343— 13ft4) lässt sich sodann ganz sicher in der

maltrischen Ausschmückung der böhmischen Handschriften ein einheimi-

scher Stil konstatiren. Allein in den folgenden Jahrzehnten treten in

Böhmen illuminirte Werke in einem ganz neuen Stil und Charakter 2u

Tage, der gans nnaibhftngig ist von jenen ersten bescheidenen Anlangen
eines lokalen bOhmiaehen StUa ans der 1. Hllfte das 14. Jahrb., über
dessen Entstehungsursuehen der Verf. auf spttere Arbeiten hinweist. —
G. Friedrich, Ceskf diplomatuf a jeho programm. (Das böhmische
Diplomat ar und dessen Programm.) S. 22:^— 243. Der Aufsatz

giM eiur l'bersicht über die älteren Ver.-suche seit Bulbin das ürkunden-

muterial Böhmens zu bearbeiten und im Anschlüsse daran eine eingehende

Erörterung der Grundsätze, nach denen die Friedrichs bewBhrter Arbeits-

kraft anvertraute neue Bearbeitung dieses monamentalen Weriraa durch*

geführt werden wird. — Jos. Pekaf , K sporn o aädruha staroalovanakoo.

(Zum Streite ül>er die altslawische »Zadrnha*.) S. 243—267.
Mehr als ein halbes Jahrhundert stand die Schildertmg des altshiwiscben

Gesellschattslebcns unter dem Eintluss der gefälschten Grüneberger Handschriit.

bei deren , Heurl eitunii* auch die modernen südslawischen Kechtsinstitu-

tionen oberflächliche Berücksichtigung fanden. Maciejowski, Lelewel. Pa-

lacky, Vocel, Jire£ek bäum simtlieh ihre Dantellung der sonalen Organi-

sation Böhmens auf dieser Grundlage auf. Die sttdslawiaehe Zadmha oder

Uanskommnnion wurde zuerst Ton Palacky herangezogen zum Yerglaidie

mit ähnlichen Zuständen in Böhmen, wie sie in dsar Grüneberger Hs. ge-

schildert werden, Jiretek vermutet darin bereits eine altböhmisiht- Insti-

tution, seit 1886 (Masaryk) galt sie als eine unzweifelhult altsiawiächr.

allen slawischen Stämmen ursprünglich eigentümliche Einrichtung Der

Nachweis dass die Grün. Iis. eine Fälschung sei, hatte nur die Bedeutung

für diese Frage, daas man ans der ungenauen Sohildemng der Zadmha in

derselben ein weiteres Moment für die üneehtheit der Hb. geninnen in
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Umnn meinte. Ans der anf fidseher Basis berahenden Sehüderang der

Zsdnihn in b(}hmischen und slawischen Werken ging dieselbe über selbst

in die modernsten deutschen Werke, wie Roschers System der Volkswirt-

schaft, Miler, die Hauskoramunion (1897), G. Cohn, Gemeindorschaft u. Haus-
kommanion (lf^99) u. a. Eingehend auf Grund agrarischer Forschungen

beschäftigten sich mit dem Wesen der Z. J. Peiaker und A. Meitzen. letz-

terer in seinem Werke »Siedelung und Agrarwesen«, ferner J. Lippert,

Sodalgeschiebte Böhmens und F. Ticek. Die Hauptarbeit jedoch bildet E.

Kadlec* »Bediimf oedfl 6ili s^UMia privu stofinsk^m« (1898) (Fbmi-

lieneinheit o<ler Hauskommunion im slawischm Rechte). Der Besprechung

dieses Buches ist der Hauptteil des Aufsatzes gewidmet. Die Arbeit wird

anerkannt, insoweit sie sich mit modernen Verhältnissen beschäftigt: die

Darstellung der historischen Entwicklung sei aber unzureichend: keine

Beweise tur die Existenz und den der Zadruha bei den einzelnen Stämmen
zugeschriebenen Charakter, sondern nur Behauptungen. P. erachtet die

Präge der allilawiselini mid spenell altbohmisehen Zadmba Ar noch niefat

gelost — J. Bidlo, Tfeti ^d bistorik& polsk^cfa t ErakoT& (Der
3. polnische Historikertag in Krakau.) S. 268—277. Er fand

statt am 4.— 6. Juni 1900 im Anschlusg an das 500j&hrige Jubiläum der

Krakauer Universität und teilte sich in 4 Sektionen (l. Politische und
Rechtsgeschichte, 2. Literaturgeschichte, 3. Archiiologie und Kunstgeschichte,

4. Ethnographie). In der i. Sektion bildete einen Hauptgegenatand der

Yerhandlung die LamprechVsche Methode und die Frage nach der Bear-

beitung einer allgemeiiien Qescbichte Polens.— K. Erofta, Z VstiUiaa.

(Aus dem Yatikan.) 8. 320—340. Ein sehr eingehender und über-

sichtlicher Bericht Aber die historischen Arbeiten der Yerschiedeusn Insti-

tute in den Jahren 1895— 1900 im Zusammenhanp und Anschluss an

eine Übersicht der Bestünde des vatikanischen Archivs bez. der päpstlichen

Archive. — J. Pekaf, 0 t. zv. mapiich zakladnich. (Über die sog.

Grund karten.) S. 341—34H. Enthält einen umsichtigen Bericht über

die Entwicklung dieser Angelegenheit in Deutschland (Polemik Seeliger-

Thndichnm) nnd erörtert sodann die Frage, ob man sich auch in BOhmen
damit beschäftigen sollte. Die Antwort P.8 lautet: es wäre wünschens-

WMt, allein vorderhand ist wohl auf keinen wirklichen Erfolg dabei zu

rechnen. - P. Matt'jku, Pfispßvky k döjinüm stfedovSke architektury

V ( 'echiich. (Beitrüge zur Geschichte der m. a. A r c h i te k t u r i n

Böhmen.) S. 349— 355. Eini kriti-scbe Anzeige der 1H98/9 erschiene-

nen bedeutenderen Arbeiten auf diesem Gebiete mit eigenen Bemerkungen
und Hinsufügungen. — Unter den Kleineren Aufsätzen (Drobn^Si

£Un^) finden sich nachfolgende: l) V. Kratochyil, Der Ban des II.-H.>

nnd Staatfiarchivs in Wien (S. 47— 5o). 2. F. Mureä, Das Photogra-

pbiren von Palimpsesten mit Hinwei.s auf Verh, der phys. Gesellschaft

3tu Berlin 1894 (XIII) p. 58/GO. 3) Zd. Nejedl<' sucht aus dem Verhält-

nis* der Boc'zek scht 11 Fälschungen im Codex dipl. Moraviae zu Jelineks Hi-

storia der Stadt Leitomischl nicht nur das Verliiiltnis beider zu einander

sondern auch wohl mit Unrecht — eine Mitschuld des letzteren an den

Fftlschnngen zn erweisen, (8. 132). 4) K. Krofta handelt Aber den Priester

Jakob, den Anhinger Mathias* von Janov, über den eine Urkunde P. Boni-

fn£ IX. ddo. 13. Dez. 1390 ans dem 12. Bande der Lateran. Begister foU

HltlkflUgiwes XXIV. 34
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llfi'— 118' einige neue Nachrichten bringt. (S. 278—280\ ö) Jar.

Göll über Cosmas II. 8. (S. 355—357). fi) A. L. Krejcik über die Be-

deutung der Röntgenstrahlen für die Paläographie nach der bekannten

Studie des Dr. Eomolo Brigiuti. (S. 357—359). — Reiche Literaturberichte,

Zeitsohriftemcbaa und wfsteiisehaflliohe Nachriohten beschliessen jede

Kummer des Bandes (8. 51^96, 186—200, 381—312, 309—404).
Jahrgang 711. (1901). Ladislav Hofmann, Hnsite a oonäivm

BasU^ski letech 1431 a 1432. (Die Husiten und das Baseler
Konzil in den .T. 1431 u. 1432). S. 1—13, 142—162, 293— 3(»9,

408—415. Nach einer recht übersichtlichen Einleitung über die ein-

schlägige Literatur wird in mehreren Kapiteln — ,KDer letzte Kreuzzug 1431*.

»Die Anfänge des Konzils in Basel »Die husitische Frage beim ersten

Konflikt xwisehen Konzil nnd Papst«, »Die Hositen und. das Konsil im
Jahre 1432*, >K. Sigmund nnd die Verhandlungen derHnsiten mit dem
Konzil im J. 143 2*, »Die öffentliche Meinung* — eine nm&ssende Dar-

stellung der Ereignisse dieser beiden Jahre mit dem Hauptaugenmerk auf

die »böhmische Frage* gegeben. Zum Scblnss wird betont, dass die Dar-

stellung dieser Frage in <!<'n folgenden Jahren noch behindert ist durch

die mangelhalte Kenntuiä der geistigen Richtungen, die unter den Uusiten

in der Scblussperiode ihres Kampfes obwalteten und die nur aus einem

eingehenden Studium der grossen Traktaten]lbsratiir jener Zeit tn erimmen
sind. — Max DTofAk, ijitick4 poSatkj stfedovSk^ iUastntoe. (Die an-
tiken Anfänge der mittelalterlichen Illustration). 8. 13—30.

Der Aufsatz enveist die Continuitüt der Buchillustration aus der Antike
ins Mittelalter an Kalender, Bibel, den übrigen liturgischen Werlien. Znr
vollen Erkenntnis dieser Entwicklung stellt der Verf. die Forderung nach

einem Corpus der ältesten, hauptsächlich der biblischen Illustrationen. Erst

dann ond anf solober Grundlage wird es mOglich sein, die einzelnMi Phasen
in der Entwicklung der m. a. lUnstration und bis m einem gewissen Grmde
auch der m. a. Haierei festsnstellen. — Ersnt Pastrnek, Fkipeidii ap-

probace liturgick^ho jazyka slovansk^bo r. 869 a 880. (Die päpstliche
Approbation der slawischen liturgischen SprMche in den
J. 8r>".» u. Sso). S. 30 —40. Verteidigung der Echtheit der beiden Pap>i-

urkunden gegenüber ihren letzten Anfechtem: Goetz, Gesch. der Slawen-

apostel, und V. Vondräk, der den ersten Papstbrief für unecht erklärt hat.

— J. Pekaf , NoT& kniha o 6esktei hornfm präva a desk^m doloTini

8tfedoTft4m. (Nene Bflcher über das bOhmisehe Bergraeht nnd
den böhmischen m i i i * 1 alterlichen Bergbau.) S. 40—56.

Eine günstige Anzeige des Werkes von A. Zvcha, Das böhmische Berg»

recht, das wir in dieser Zs. (Bd. 23, S. 329 ff. 718) auf Grund ge-

nauer Nuch])rüfung allerdings in ganz anderem Lichte zu zeigen uns ver-

ptlichtet fühlten. — N. Karejev, Rusk^ döjepisec italskeho humanismu.
(Ein rassischer Geschichtsschreiber des italienischen Hu-
manismas.) 8. 129—141. Es handelt sieh um einWerk dos 1899 etstor-

benen Professors derMoskaner UniTersttät Michal SergSjevifi Korelin, betiialt:

»Die Anfange des itaL Hnmanismus und dessen Historiographie*, erschienen

1892. — Th. Antl u. J. Pekaf, Kojakovice. Materiuly k dgjinam

eeske vesnice. (K. Materialien zur Geschichte des böhmischen
Dorfes.) S. 163— 187. Über dieses in der Nähe von Wittingau liegende
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Dorf haben sich in der Urbaren der Herrschaft Wittingau urd in Einzel-

urkanden eine solche Zahl von Nachrichten vom J. 1371 angefangen er-

' halten, dass sich daraas ein ungemein detaillirtes Bild der wirtschaftlichen

und rechtlichen Verh&ltniBse der dortigen Dorfeinwohnerschafk herstell«!

'Hess. — T. Kalins, Z dSjin katoliek^ reformace öediÄch. (Aue der
Oesebiehte der katholischen Reformation in Böhmen.) 8. 187
bis 195- Der Aufsatz weist hin auf die Bedeutung der Studienstiftungen

für die Geschichte des Schulwesens im Anschluss an die von der böhm.

Statthalterei herausgegebene Publikation , Studien- Stiftungen im Künigreich

Böhmen* I — VI (1894—1899). — G.Friedrich, Nova fada modernich

padelkü v moravskem diplomatüfi. (£ine neue Gruppe moderner
FAleohnngen im mfthriaehen Diplomaiar.) 8. 195'->-203. Es
handelt sieh um die angeblich ans einem »Liber benefiMtonun eecL Olom.«
saec. Xin. gewonnenen Urkunden Cod. dipl. HoraT. I. nr. 138* 161» 211
und drei weitere für die Olmützer Kirche ibid. nr. 159, 224, 232. —
J. Kvaoala, Poiatky Berlinske akademie. (Die Anfänge der Ber-
liner Akademie.) S. 265— 293. Eine Kritik der Harnack'schen »Ge-

schichte der kön. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin* haupt-

SlchUch nach der Richtung, dass Uarnack den Flinfluss älterer ähnlicher

InstHnte anf die Berliner Akademie nieht genügend berttcksichtigt, die

Yerdienste Leibnia* im allgemeinen nad nm die Akademie im besonderen

Abenchitzt, dagegen die Bedeutung der anderen Berliner Gelehrten und
vor allem Jablonsk^'s unterschAtst habe. Bei aller Anerkennung der Vor-

züge der Arbeit erachtet er eine Ne\ibeavl)*'itung dieses Themas keines-

wegs für übertlüssig und zwar aus dt in iJrunde, weil, wie der Schlusssatz

des Aufsatzes lautet, »für den künftigen Historiographen der Akademie,

der in diesem Geiste« —nämlich dem »des Herder'schen christlidien Hu-
manismus« und nieht dem »des Mommsen'sehen brutalen rOmiseh-heidni-

sehen GhauTiniamns* — schreiben wird, auch wenn er nicht Theologe
'

wire, noch weniger als für den jetsigen nOtig sein wird, wie ein Advokat

den grossen Philosophen Leibniz zu verteidigen* und dieser künf-

tige Historiograph »die Palme für die fruchtbare und uneigennützige Ar-

beit bei der Gründung, Eröffnung, Führung und Erhaltung der Akademie

in den schwierigsten Zeiten dem slawischen »Kltriker* D. E. Jablonsk^'

wird rsiohen mflssen . . — J. Y. dim&k, Bartoi pisaf. (Der Chro-
nist BartholomSus.) 8. 310—326,893—407. Eine Biographie dieses

durch seine Pi-ager Chronik TOn 1524—1530 bekannten Schriftstellers

tmd eine Kritik seines Werkes. — Jos. Pekat, K öesk^m dÖjinäm agrür-

nim ve stfedoveku. (Z u r böh m i sc h en A grar ge s c h i c h t e im Mittel-
alter.) S. 326— Bespricht zwei Arbeiten des russischen Professors

A. N. Jasinsky: l) »Der Verfall der Lundesvertassung im böhmischen

8taate (X.—XIII.Jhd.) *, deren Grundgedanke ist, dass die Entwicklung der

sosialen und staatlidien Organisation im böhmischen 8taate gans selb-

stlBdig eifi)]gte und der Übergang von der »Landes^-Yerfassung an der

itlndisoh pririlegirten keinesfalls unter dem Einfiuss des deutschen Rechtes

sich vollzog, sondern selbständig aus Bedürfnissen heraus, die sich im sla-

wischen böhmischen Staate unmittelbar entwickelten. Dieser »Tendenz-

und Kamjif*- Gedanke wird nun in einem weit umfangreicheren Werke,

das auf 3 Bände berechnet ist, von neuem ausgeführt, dessen 1. Bd. 1901

34«
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encbien n. d. T. ^Omoyj sodilnago stroja doiikago uioda t epooha

gospodatva oby&ugo psrnva*. (Gnmidifige d«r sonalMi Eniinddai^ dtt

bühmiKhen Volkes in der Epoche der Herrschaft des GewohnlMitBrechtä.)

Ich niass mich begnügen, die Kapitel nach ihrem Inhalt kurz zu verzeicb-

nen. l, Kap. Entstehung, Zusammen^telluug und Quellen der alten böh-

mischen Urbare, das sich hauptsächlich gegen ^ustas Arbeit »Zur (ie-

schichte und Kritik der Urbaiialaufzeichnungen* wendet , der die Ver-

wandtschaft der böhmischen Urbare mit den deutschen nachwies. 2« Kap.

Die aelbttSndigtt Aiubildiuig deF^soiiaton uad agtariMhin Ver&ssmg da
bOhnuMlien Porfee. 3. Ka^ "-BBtwiekliiiig der üntotaiieiiMliaft — Mi^t
nur J,*t Grundgedanke sondern seine Beweisführung im einzelnen wird
von P entschieden abgelehnt. —• Boh. Matejka, 0 puvodu cesk^ch ro-

tund roman?k]^ch. (Über den Ursprung der böhmischen roma-
nischen Rundbauten.) S. 41fi—426. Nicht unter byzantinischem,

sondern im dekorativen und cons^^uktiven Teil, unter deutlichem italieni-

sehflD Einfloit. A. Kraut, Storapi^ a IMhotopM TaManinm Yelk^m.

(Slawen and D&nen vor Walderaar d. Gr.) 8. 426-*-488. Genaue
Inhaltsangabe von dem Werke »Vendeme (Wenden) og de Daoake für

Valdemar den Stores Tid« des Johannes C. H. Steenstrup. — Jet.

Pekaf, K d<''jinäm stavovskeho statu. (Zur Geschichte des stän-
dischen Staates.) S. 43y"-44S. Besprechung von Fr. Tezners »Tech-

nik und Geist des ständisch - monarchischen Staatsrechts*, in der betont

wird, dass Tezner einerseits unhistorisch die Institution des st&ndiscben

.Staates an denen des modenien konstitntioneUen Staates messe und an-

demseits nur dessen- Schattenseiten herrorkehie. Das Urteil deskt sidi

stellenweise mit jenem BaeUahls in Schmollers Jahrbuch 1899. Die ge-

ringe Kenntnis der Quellen und Literatur für die Greschichte des bühmi-

schen Ständestaates wird gelegentlich besonders betont und nachgewiesen.

— M. Dvofäk, Versus de passione s. Adalberti a Kosmovy zpravy o

ceskem pohanstvi. (Die Versus de passione s. Adalberti und Kos-
mas' Nachrichten über das böhmische Heidentum.) S. 44S—
46h Sacht nadmiweiseii, dass die 9telle Kosmas 1. 4 niohl selbsUndige

Darstellong is^ sondeim aps den Adril>erUegenden stammt und mit Phn-
senwerk ans Begino, Boetius, Sedulius verbrämt ist.

Kleinere Aufsätze (Drobn''jsi «'lanky): l) J, Kalousek, ZavAt

Kochanova (S. 2ii3). In der Hs. der Hradisch-Opatowitzer Annalen (Hof-

bibl. nr, 3Ü5) tindet sich fol. 83 ein »Testamentum Cohan*. in welchem K.

dem Klost^er Opatowitz ein Dorf Ceruu^icih schenkt ; das Testauieut wird abge-

droekt und eriiatert. 2) M. Dvcf &k, Uariale AmestL (S.451.) Klirt einen

alten Irrtum an^ dass nimlieh die IL A. benannte Hs. im Prager Mnseom,
die Knufad von Heimbnrgs »laus Hariae* enthält, mit dem Prager Erzb.

firaest TOn Pardubitz gar keine Beziehungen hat und sich inhaltlich voU-
kommjen unters« hcidet von der Wr. Hundschrift der Holbibl. nr. 1389, einem
Psalterium .Marianum, als dessen prachtvolle Kopie die Prager Iis. ange-

nommen wurde. Die Wiener Hs. ist nach D. Bologneser Ursprungs, aber

wohl für Erzb. Eruest angefertigt. — 3) K. Krofta, K pape2ske appro-

Jiaei Tolby Vaclava IV. (Zur päpstlichen Approbation der Wahl
Wentels IV.) 8. 4.)3. Handelt über drei Abschriften der Balle P.Ur-
bans VL ddo. 1378 26/Vn in der Bibliothek nnd im ArohiT des Vatikans
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(vgl. hiezu D. Reichtagsakten I. nr. 92 und Tadia, Summa Cancellariae,

nr. 363), wodurch Pelzel's bezüglicher Abdruck dieser Urkunde sich einiger-

massen aufklärt. — 4) N. A. Kheil, Krätke popüum eesk^ fisö z r. 1595.

(Eine kars-e Beschreibu&g des bOhmiiohen Beiehes om J.

1595.) S. 456. Stammt ans des Jesuiten Qiovanni Botero Benisins

(1540—1617) »Belagdoni nniveraali«; die Stellea über Böhmen, Milhien

und Schlesien werden in bObm. Übersetzung gegeben ; sie sind ohne grossen

Belang. — Jan Nedoma, Ze zapisni knihy opata Zbraslavskebo. (Ans
dem Registerbuch des Abtes von Königsaal.) S. 458. l^ietet

einige interessantere Beispiele aus dem c. 300 Eintragungen umfassenden

Buch aus den letzten 30 Jahren des 17. Jhd'a., das allerlei Vertrfige,

Verzeichnisse, Inventare u. a. enthält.

Brünn. B. Bretholz.

Munumenta Germauiae historica 1902— 1903.

Ira Jahre 1902—1903 erschienen folgende Bände: In der Abteilung

Scriptores: Scriptores rerum Merovingicarum t. IV. Passiones Vitaeque

«anctorum aevi Merovingici. Edidit Bruno Krusch. — Scriptorum t. XXXI
pars prior. — Vita Bennonis 11. episcopi Osnabrugensis auct. NorlUerto

abbiite Il)urgi n>i rec. Henr. Bressluu. — In der Abteilung Leges: Sectio I,

t. I. Legus Vidigothorum. Ed. Xaroius Zeumer. — In der Abteilung

Diplomata: Diplomatnm regoin et imperatomm Germaniae tomi III pars

posterior. Heinriei II et Ardnini Diplomata. — In der Abteilang Epi-
stolae: Tomi VI pars prior (Karolini aevi IV).

In der Abteilung Auetores antiquissimi wird die erste Hälft«

des 14. Bandes ((iedichte des Merobaudes, Dracontius und Eugenins von
Toledo) von Prot. Vollmer bearbeitet, bald ausgegeben werden können.

Per zweite Teil des 14. Bandes wird die Vandalische Gedichtsammlung des

Cudei Salmiisiunus, von Prot. Traube bearbeitet, enthalten. Die Ausgab»'

der Gedichte Aldhelm's hat Prot. Ehwald, nicht sehr viel weiter führen

können.

In der Abteilang Scriptores hat Arehirrat Kmseh die Tonurbeiton

ffir den 5. Band^ welcher eben&Qs Vitee der MerowingeReit Ton etwa 660
an enthalten wird, so weit gefördert, daas I9f*4 wohl der Dmok beginnen

kann. Ffir die geplante Olctavausgabe der Vitae Ranctorum auctore Jona
Bobbiensi" verglich er mehrere Handschriften der Vita Columbani. Ür. Le-

vison, der den grüsston Teil der letzten Heiligenleben der Merowingerzeit

für <len 6. Band iierausgeben wird, hoft't die VorarlK'it.n Luid abschliessen

zu können. Daneben hat «t das Register /um 4. Bande angeterligt und

die Bearbeitung der Vitae Bouil'atii für die Scriptores rerum Germauicarum

gefördert Nach Abschlass dieser Arbdten wird Dr. Lerison an die Be*

arbeitnng der Fortsetsang des Liber pontificalis gehen, deren Ausgabe ihm
übertragen wnide.

In der TlnuptSttie der Scriptores hat der Druck der zweiten HSllU'

(b's 31. Bandes. (Doppelcbronik Ton Beggio nebst drei Bt ricbten Aber die

Belagerung und Einnahme von Damiette 12IS— 1219) begonnen. Der

Baad winl im Herbste 1 903 erscheinen. Dann soll sogleich der Druck des
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22. Bamles begiimeii, welcher die Chronik des Salimbene enthalten wird.

Dr. Cartellieri hat an den Gesta Friederici II, Conradi, Manfred! des sogen.

Nikokns de JamsiUa gearbeitet, naebdem er die Bearbeitimg des Saba

Malaspiiia nahaza ToUendet hat. Dr. Kehr war mit den Anmdea des To-

lomeas von Lucca beschäftigt. Daneben arbeitete er tta die dritte Aufla^^e

von Widukind für die Scriptores rerum Gerraanicanim. Ein sehr glück-

licher Zufall war es, der Prof. Biesslau eine modeme AV>S('hrift der echten

Vita Bennonis in die Hände führie und es ihm ermojrlichte, diese» sch^'ne

Denkmal in originaler Gestalt in den Scriptores rerum Germanicarum zu

yerOffentlidien. Pfir diese Serie wird Prof. t. Simeon die Annaks Vetteoses

bearbeiten, Landesarebitar Dr. Brethols ni Brflnn bat die Bearbeitung des

Cosmas von Prag und seiner Fortsetzer gefördert Iftcf, Blocb zu Strass-

burg hat eine Neuausgabe der Annales Marbacenses übernommen, Prof.

IJhlii-z in Oraz gedenkt die Vorarbeiten für die Oktavausgabe der Annales

Austriae im Herlist dieses Jahres zu beginnen. Die Ausgabe des Johann

von Victring ist durch Dr. Schneider dem Abschluss nahe gebracht.

Für die Deutschen Chroniken hat Prof. Seemüller zu Innsbruck <lie

Arbeiten an der Hagen*scben Chronik fortgesetzt Im Frühjahr 1904 ge-

denkt er das Nannscript für den 6. Band zum Drack zn geben.

In der Abteilung Leges hat Prof. Fireiherr v. Schwind zu Wien die

Textherstellung der Lex Baiuwariorum begonnen, Prof. Seckel setzte seine

Untersuchungen über die Quellen des Benedictus levita fort. Für den

Band der Placita hat Prof. Tangl noch nötiges Materini in Süddeutsch-

lund und der Schweiz gesammelt und wird dieses auf einer Beise in die

französischen Departements vermehren. Im Sommer 1904 hofft er mit

dem Druck beginnen zu können. In den unter Leitung des ProH Zemmer
stehenden Serien hat dieser selbst die Leges Yisigothomm zn Ende geführt

Das Register dnzu hat Dr. Werminghoff geliefert, bei dessen Schluss-

redaktion er durcli Prof Zeumer und Dr. Krammer unterstützt wurde.

Dieser, der am 1. Oktober l<i(»2 ah Mitarbeiter eingetreten war, wurde
mit Vorarbeiten für die Lex Salica beschüftigt.

Der Druck des 3. Bundes der Constitutioncs et Acta publica wurde

Ton Dr. Sehwalm eifrig gett3rdert. Die erste Bandhtifte (Bndolf von Habe-
burg) wird bald erscheinen können. Der zweite Halbband wird die Kon*
stitntionen Adolfs von Nassau bringen. Doch ist das Material aneh für

Albrecht I. und Ludwig d. Bayer ziemlich yollstfindig gesammelt und von

Dr. Sehwalm für die Ausgabe vorbereitet.

Dr. Werminghoff wird den Druck des 2. Bandes der Concilia dem-
nächst beginnen.

In der Abteilung Diplomata hat Prof. Mühlbacher mit Hülfe der

Prof. Dopsch und Tangl und seines Mitarbeiters Dr. Lechner troti mancher
Schwierigkeiten den Druck des 1. Bandes der Karolingemrkunden so wdt
gefördert, dass der Text der Urkunden, das Gruppenreirister und eine

diesem Bande zuerst beigeg<'bene »Übersicht der Urkunden ihrem Inhalte

nach* fertig g<'stellt sind. Die Keui-^ter liat Prof. Tangl im Manuscript

vollendft. Von ihm ist jiucii die Aufii">sung sämtlicher tironischer Noten

«les Bandes gegeben. Den Druck des 2. Bandes, (Urkunden Ludwig's d. Fr.)

hofft Prof. Mühlbaeher noch im Laufe dieses Jahres aufnehmen zu können.

Die Weiterftlhmng der von ihm bearbeiteten 2. Auflage der Karolioger-
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regesten. deren zweite Hälfte seit Neajahr im Druck ist, wird i'ür den

Band von wesentlichem Nutzen sein.

Von dem 3. Bande der Diplomata regum et imperatorum (Urkunden

Heinrich's II. und Ardain*ä) ist das Schlassheit vor Kurzem ausgegeben.

Ffir die Diplome Koiirad*8 11^ die den 4. Band der Kaisernrkanden füllen

werden, itt die Sunmlang des Materials dmeh Prof. BresalMi unter Mit-

wirkong der Dr. Hessel nnd Wibel abgeseUossen nnd die Bearbeitung

ziemlich weit Torgeschritten. Filr die Diplome Heinrich's III. sind die

Bestände der auswärtigen Archive gleichfalls gesammelt, nur eine kurze

Keise zum Besuche einiger Österreichisoher und schweiserisdier Archive

wird noch erforderlich sein.

Die Verliandlungen mit Oberregierungsrat Dr. Po3.se zu Dresden über

die Pttbhkatiün der von ihm gesammelten Kaisersiegel, welche jetzt dem
Germanischen Museum zu Nürnberg gehören, haben zu keinem Ergebnis

geführt. Es werden jetzt den SchlossbBnden der einseinen Serien der

Diplomata Siegeltafeln beigegeben werden.

In der Abteilung Bpistolae wurde nach Dfimmler*8 Tode die Lei-

tung Prof. Tang] übertragen; am 1. Sept. 1902 war Dr. Schneider ala

Mitarbeiter eingetreten und ihm die Bearbeitung der Briefe des Papstes

"Nikolaus I. zugewiesen. Er wird die Bearbeitung im Laufe dieses Rech-

nungsjahres zu Ende führen können. Mit zwei weiteren Bünden (Register

Johann's VIII. und die übrigt n Papstbriefe, Briefe Hincniar's und Varia)

werden die Briefe de:i \). Jaiiriiundertä abgeschlossen werden können.

Für die Abteilung Antiqnitates, die Prof. Traube leitet, hat Dr.

Winterfeld die swdte Hslfte des 4. Bandes der Poetae nun grossen Tml
drackfertig gestellt. FQr die Ergtnmng von Kollationen nnd namentlich

für die grosse Sequenzensammlong, welche der 6. Band enthalten soll, ist

noch eine Beise erforderlich.

Von den Necrologia wird das Register, bearbeitet von Prof. Herzberg-

FrHnkel demnächst erscheinen. Die erste Hiilfte des 3. Bandes (Nekrolo-

gien der Diözesen Brixen, Freising und Regensburg) hat der Dii-ektor "les

Bayer. Reichsarchivs Dr. Baumann, so weit gefördert, dass der Druck noch

in diesem Jahre beginnen wird. Die i^ekrologien der Diözese Pnssau nahm
Dr. Fastlinger in Angriff.

HiatoriBcke Kommission fOr die Provinz Sachsen
und das Herzogtum Anhalt 190^—1903.

Uber den Stand der von <ler Kümmission in Angriff genommenen
Publikationen wurde folgendes berichtet: (lesehichtsquellen: Der

4. Band des Urkundenbuchs der Stadt Go.-^lar ist nach der Mitteilung

Laudgerichtsdirektors Bode in Braunschweig nahezu druckfertig. Die

Yollendnng des Urknndenbnches des Klosters Unser Lieben Frauen in

Halberstadt steht in Aussieht. Das Urknndenbuch der Stadt Halle hat

leider nicht gefördert werden können. Von dem Urknndenbnehe des

Klosters Pforta, bearbeitet von Prof. Böhme daselbst, ist auch die zweite

Hfilfte des ersten Bandes gedruckt und wird in einiger Zeit ausgegeben

werden. Über das Urkundenbuch des Hochstifts Zeitz sind die eingeleiteten
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Yerhaudlungen noch uicht abgeschlossen. Die Arbeiten für die Herausgabe

des Erfnrter Tarietattiin TariloqaoB uad der Qnedlmbniger Paiugediiige,

Bats- und Kircbenordimiigai tiiid weiter geflSrdert worden. Der 1. Band
des Urknndenbucbs des Erzstifts Magdeburg, bearbeitet von Prof. Hertel-

Magdebnrg, wird voraussichtlich im Herbst d. J. druckfertig werden. Auch
die Herausgabe der Kirchenvisitationsprotokolle des Kurkreises von 152*^

bis 1592 durch Arcliidiakonus Pallas in Herzberi; steht in naher Aussicht.

Prof. Dr. Jäger in Osnabrück hat die Bearbeitung des Eichsfeldschen Ur-

kundenbuches wieder aufgenommen. Als neue Publikation ist das Ur-

kondenboch Ton Kenhaldensieben in Angriff genommen.
Zn der TerOffentliclinng des aneh fOr nnsere Frovins nnd Thüringen

hochwichtigen Münzfundes (Bracteaten) von Seega (Schwarzburg-

Rudolstadt), welche die Historische Kommission von Hessen-Waldeck ver-

anlasst, wird von der hiesigen ein Beitrag geleistet.

Als Neujahrsblatt ist eine Abhandlung des Archivrats Dr. Wäschke-

Zerbst »Die Dessauer Elbbrücke* erschienen; als nächstes wird Prof. Dr.

Höfer in Weiiiigerode eine Darstellung der prfthistorischen Verhältnisse

unseres Lsndes geben.

YondenBan- nnd Kunstdenkmilerbescbreibnagen ist das

Heft Halberstadt, Terfasst von Dr. Döring-Magdebnrg, erschienen; der

Stadtkreis Naumburg von Dr. Ber^mer-Nischvvitz ist im Druck, und iler

Stadtkreis Aschernleben von Dr. Brinkmann-Zoitz wird demnächst druck-

fertig. Mit Wernigerode sind die Herren Archivrat Dr. Jacobs und Dr.

Döring beschäftigt.

Das ProTinzialmuseam hat sich im verflossenen Jabre einer

günstigen Weiterentwickelang zu erfreuen gehabt Der 1. Band . der

»Jahresschrift für die Yorgeschicbte der sUchsiseh-tbfi-
ringischen Länder* ist ersdlienai, der 2. Band wird bereits zur Aus-

gabe vorbereitet. Von den s* g. vorgeschichtlichen Wandtafeln
sind bis jetzt 3'.>S3 Stück abgesetzt wurden.

An den geschichtlichen und vorgeschichtlichen Karten
sowie den Grundkarten ist rüstig weiter gearbeitet worden

;
desgleichen

sind die Arbeiten znr Flurkartenforschnng fortgeAlfart.

Das von dem veistorbenen Fireiherm von Wintsingeroda*Knorr bear-

beitete Wüstungsverzeicbnis des Kreise Heiligenstadt, Worbis, Hüblhansetit

(Stadt und Land) nnd Duderstadt ist erschienen.

!
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Stadien znr Qaellenkunde Böhmens.
Von

VAolav Novotnyt

Zu den bedeutendsten Leistungen Fnuis Falackyi gehört sweifellos

seine ^Wflrdigong der alten böhmischen GeachichtschTeiber*. Von der

gleichzeitigen gelehrten Welt auf das wärmste begrQsst, nahm das Buch

in der historischen Forsebnng sofort eine herrorragende SteUung ein,

die es zum Teil auch heute noch inne hat Auch heute noch bildet

die .Würdigung* in vielen Fragen den einzigen Ausgangspunkt f&r

jede weitere Fortsetzung auf dem Gebiete der böhmischen Quellenkunde,

und nicht selten sind auch die Fälle, wo es einer neuen Arbeit aus

diesem Gebiete nicht zum Vorwurfe gereicht, wenn ihre Besultate

Qber Palacky nicht weit hinaus kommen.

Dhä liiiugt mit der |^an/A'ii Bedeutung dieses Werkes zusammen,

die aber von zwei voueiuiiuder günzlich versihiedeneu Seiten beurteilt

werden darf. Es würde zu weit lülireu, wenn ich an dieser Stelle von

allen Früchten der gesegneten Wirkung dieser Arbeit auf die heimi-

sche ( ife.^chichtsschreibung in verschiedensten Ric]itun<^on bericliten

wollte. Jedoch dürfte es andererseits nicht unberechtigt erscheinen,

auch von ihrem nachteiligen Eintluss zu sprechen. So oft und häutig

sie auch in vielen Fälleu die Forschung augeregt und gefördert hat,

in mancher Beziehung hat sie doch auch unwillkürlich, eben durch

ihre Bedeutung den Fortschritt gehemmt. Seitdem die ,Würdigung*

erschienen, ist auf diesem Gebiete keine systematische Forachung vor«

genommen worden. Besonders was die älteste Gruppe der böhmischen

Gescbichtsqnellen anbelangt, könnte man sogar sagen, dass die hei-

mische Forschung, tou den bedeutenden Erfolgen Palackys berauscht,

Mittheilmifvii XZIV. 35
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diese Arbeit last aufgegebeu hatte. Was man da zu verzeichnen ver»

mag, sind einzelne zersplitterte Versuche, deren Bedeutung ich natür-

lich keineswegs in Abrede stellen will, die äb^r trotzdem nicht im

Stande sind, die oben erwähnte Tatsache zu widerlegen, dass die For-

schnng im grossen ganzen auf dem Standpunkte Palackys stehen ge-

blieben ist

Zum Teil (und unwillkürlich) tragt, wie gesagt, Palacky die

Schnldi die .Würdigung* ist zum Teil die ür«ache daron, doch wfire

es ungerecht auf ihre Rechnung alles zu setzen, ht gewisser Hin-

sicht könnte man auch von nachteiligem Einflüsse der Ausgabe der

Monumenta auf die böhmische Quellenforschung sprechen.

Unlängst hat Bachmann >) nicht mit Unrecht gerügt, dass die

Neuausgabe der böhmischen Geschichtsquellen nicht deu Anlas« zur

Überprüfung der betreffenden quellenkritiscben Fragen geboten hat.

Ich wiederhole: nicht mit Unrecht, dies jedoch nur mit einer gewissen

Einschränkung. Die Kügf kann nur lu eiiuiu gewissen .Sinne — in

wekliein sie offenbar auch Bachmcinu verst -lit — zugelassen worden :
•

aul" die späteren Bände der erwähnten Publikation trifft sie nicht irenau

zu. Es sei mir gestattet au dieser Stelle einige Momente her¥orza-

heben, die eine solche Einschränkung des Tadels begründen.

Die späteren Bände der Fontes Berum Bohemicarum (FUß.) sind

z. ß. die Stelle, wo Emier zum erstenniale seine, seinerzeit mit snpe-

riorem Lächeln und unb^ründeter Skepsis empfangene, jetzt aber

allgemein anerkannte^) Ansicht über die Identität des Verfassers des

Chrouicon donius Sarensis mit Heinrich von Heiuburg durchgeführt

und bewiesen hat (FKB. II, III). Man darf weiter nicht Tergessen,

dass Emiers Edition der Königsaaler Chronik (Bd IV), wenn sie aadi

einige Fehler Loserths beibehält, doch Terhältnismässig viel korrekter

und wissenschaftlich viel besser ausgerOstet ist Die Werke eines

Benesch von Weitmühl, eines Keplach, eines Ifarignoln sind in den

FRB. (III, IV) sozusagen zum erstenmale wissenschaftlich sngangUeh

gemacht worden, vor allem ist die Edition Pulkawas (Bd. V), wenn

auch nicht ganz befiriedigend, doch die einzige brauchbare, and es ist

nur zu bedauern, dass sie in der gelehrten Welt noch so wenig bekannt

blieb. In demselben (V) Bande verdienen aber auch die sorgfältigen, allen

Forderungen der modernen Quellenkritik entsprechenden Editionen J. Gölls

hervorgehoben zu werden. Es sind dies die Editionen des Laurentius

V. Brezowa, der sog. Universitätschronik, des Bartoschek u. a. Quellen

«) Vpl. MU'hi. XX, S. 39 ff.

Vgl. die belobende Erw&bnuag Dietricht in der neuen Ausgabe MG.

»
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ans der himtUchen Periode— und auch hier da/f nan Ton der enien

wiseenaehttftUofaea Edition epiechen. — Man kSnnte ' vieileidit eagea,

daes die Edition der FBB. im nmgekehrtm VerhMtniiae an der Zalil

der anderwftrtigen Vorarbeiten nnd Editionen itehi Sie iet nmao beeier,

je weniger de lich auf die fremden Arbeiten nnd Ausgaben atlItMn

kann.

Die Rüge Bachmaims ist besonders bei den ersten zwei Bänden

(auf die sie sich auch bezieht) berechtigt, und hier ist auch der Ort,

wo man vom nachteiligen Einfluss der Mouumenta sprechen könnte.

Besonders im zweiten, teilweise auch im ersten Bande der FKB. hat

mau sicli leider nur zn oft mit der engsten Anseliliessung au die

Edition der M. G. begnügt, dit' allerdings als mnstergiltig angesehen

werden kann, jedoch nicht über jede Kritik erhaben ist und in man-

chen Füllen keineswegs die eudgiltige Lösung der einschlägigen Fragen

bieten kann. Diesem Vorgang gegenüber (für den übrigens vielleicht

eine Erklärung in der Entstehungsgeschichte der beiden ersten Bände

XU finden wäre), moss man der ablehnenden Kritik Bachmanne Töllig

beipflichten.

Bachmann war anch nach Jahren der erste, der die Arbeit syste-

matisch in Angriff genommen hat Seine Versuche tragen daher —
guten Teils ohne sein Tersehnlden — sämtliche Merkmale einer anf

einem lange Temachlfissigten Oebiete nntemommenen Arbeit an sich.

Sie bringen natQrlich riel Neues, lassen aber anch Manches nnberfiek-

siohtigt, was znr Lösnng einzelner Fragen wirksam beitragen könnte.

Fast gleichzeitig mit Bachmano wnrde ich, mit Yorbereitong

meiner Vorlesungen f&r das Wintersemester 1899—1900 beschäftigt,

genötigt, mich in einzelne Fragen eingehender einzulassen, war shet-

— durdi meine vielfache anderweitige fieschfiftigung gebindert —
nicht so glOcklicbi die Ergebnisse meiner Forschung, die sieh zwar

teilweise mit denjenigen Bachmanns decken, teilweise aber von ihnen

nicht unwesentlich abweichen, zu veröffentlichen. Dass ich die seit

der Zeit er?ichieneneu Heiträge Hachmanns mit den Resultaten meiner

Forschung verglichen habe, ist sicher überflüssig zu bemerken, und

der Umstand, dass ich auch iiaclimanu gegenüber an ihnen festhalten

kann, wird es hoffentlieh erklärlich macheu, warum ich einzelne Fragen,

die neulich von Bachmunn behandelt worden sind, einer neuen Frtt-

fung unterziehe.

I. Der erste Fortsetzer des Kosmas,

Seit Palackjs Würdigung ist die Ansicht, dass der erste Fortsetzer

des Coamas ein Wyschehrader Domherr gewesen, herrschend geblieben

35«
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Meinert hat darnach seine frühere Anuahme korrigirt^), Wattenbach

hat sie in allen Ausgaben seiner Geschiehtsquelieu beibehalten, und auch

Teige, der sich vor Bachmann zuletzt mit der Person und mit dem

Werke des ersten Kontiuoators befassto'), bat keinen Grund gefunden,

an den Ansf&brungen Palackys su sweifeln. Man kann sagen, die

Saebe galt als erwiesen.

Erst Rachmann ist Tor knner Zeit*) gegen diese Ansicht auf-

getreten, und hat die Sltere, seit Pahuikjr erlassene, wieder ange-

nommen. Seine AnsfiOhrungeu gipfeln in der Behauptung: der erste

Fortsetaer des Kosmas ist ein Frager Domherr gewesen.

Allerdings ist die Beweisf&hnmg Falad^s nicht derart, dasa sie

jeden Zweifel beheben kdnnte, und Baehmann hat gegen Palacky ver-

schiedene Einwände geltend gemacht, die vollkommen genügen, einige

on den angeblichen Gründen Palackys zu entkräften. Aber trotzdem

kann ich mich im All«:jemeiueu der Beweisführung Bachmanns nicht

anschlicssen, ja gerade iui Gen^eiiteil glaube ich im Nachfolgendeu

den Beweis erbringen zu können, duss die Anschauung I'ahickys die

allein richtige ist, und dass es Bachmanu nicht geluugeu ist, dieselbe

zu widerlegen.

Was liachraanu im Allgemeinem hervorhebt, dass nämlich die

Bevorzugung Wyschehrads durch den Chronisten sich dadurch erklären

lasse, dass einerseits Wyachehrad zur Zeit der Regierung Sob^slaws I.

eine bedeutendere R(dle zn spielen anßug. und dass andererseits der

Chronist dadurch die Lücken in der Erzählung seines Vorgängers, des

Kosmas (der bekanntlich aus parteiischen Gründen selbst die Errich-

tung des Wyschehrader Kapitels verschweigt, und natürlich auch sonst

der Wjschebrader Domherren mit keinem einzigen Worte gedenkt)

ansznftUlen bestrebt war, ist zwar im grossen ganzen richtig, trotnlem

aber scheint mir diese Erklärung nicht zu genügen. Ich weiss nicht,

ob ich hier nicht etwa der Suggestion der Palackyschen Forschung

unterliege, aber selbst bei steter Berileksichtigung der Einwinde Bach-

manns kaon ich des Eindruckes nicht los werden, dass in der Art,

wie es der erste Fortsetzer tut, aber Wyschehrad nur ein Mitglied der

Wyschehrader Geistlichkeit habe schreiben können . . . Doch mit

subjektiTen EtndrOcken hat die Geschichtsforschung nichte zu schaffen.

Wollen wir daher lieber die einzelnen Gründe Bachmanns prüfen,

*) Wiener Jahrb. 1829 Bd. 49 Anzeigeblatt 8. 18 ff.

*) Teige, 0 prvnfin pokm^ovateli Kosmy Sits.*Ber. der k. b&hm. 6e«. der

Wias. 1889.

^) Bachmaun, F^eitrH^o /.u Böhmen» (jieächichte und GeicbichtsquelleD 11.

Der erste Foitsetzer der Kosmas MIÜG. XXI, 220 ff.
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Baehmann wendet sieh zaerat gegen die Annahme Falackys,

dass der Bericht Aber den feierlichen Empfong Soh&laws auf dem^

Wyeehehrad (1180) ein Beweis der Zugebörigkeit des Berichterstatten

«am Wyschehrader Eapitel wire, und nacht dagegen darauf auf-

merksam, dass der Empfaug Sob^slaws auf der Prager Burg noch

feierlicher geschildert wird. BachmariD hebt hervor, dass raan bei der

Ankunft in der Pra^^er Burg gesungen und geläutet habe und bemerkt

dann»): ,Dav(>u wird offenbar nach der Weise jeuer Zeit utjd kirch-

lichem Gebrauche manches, wie Gruss, Gesang und Glockenklang auch

bei dem Empfange auf dem Wyschehrad geschehen sein, und doch ist

darüber bei der Prager, nicht bei der Wyschehrader Kirche erzählt»

was ein Wyscbelirader Berichterstatter wohl nicht getan haben würde*.

Das trifft nicht genau zu. Baehmann übersieht dabei einen sehr

wichtigen Umstand, dass nämlich die Fahrt Sobeslaws auf die Prager

Burg einen rein religiösen Charakter hatte, dass es eine Art von

Pilgerfahrt zum Dank für die Rettung seines Lebens war, wie aus der

Schilderung des ersten Fortsetsers deutlich herrorgeht^). Zu einer

solchen religiösen Feier konnte und musste natürlich der Fürst nur

die Metropolitankizcbe wählen, bei so einer Gelegenheit konnte auch

Oesang und Gloekenklang nicht unterlassen werden, wShrend die

Fahrt nach Wyschehrad keine Veranlassung dazu bot Nach Wysche-

hrad, wo Soböslaw — wie Bachmann selbst richtig bemerkt — öfters

residirte, ging der Fürst nicht ,causa orationis*, sondern zu längerem

Aufenthalte, und unter solchen Umstanden ist wohl kein Orund mit

Bachmann anzunehmen, dass man den Herzog mit Gesang und

Glockenklang empfangen hätte, und dass der Chronist versäumt hätte,

€6 zu erwähnen.

Behält man dienten Unterschied im Auge, so mnss es weiter sehr

auffallen, dass bei einem so eminent religiösen Ereignis, wie es die

Prager Pilgerfalirt Sobeslaws war, von den Prager Domherren, ja von

der Prager (Jeistlichkeit überhaupt, die doch zweifellos daran teil-

nehmen musste, mit keinem einzigen Worte Erwähnung geschieht,

während bei dem Empfange auf dem Wyschehrad ausdrücklich bemerkt

wird, dass es die Domherren seines Vaters waren, die den Herzog

») A. a. 0. S. 224.

•) Zum J. 1130 (FRB. II, 200) Sobiesliiiis proficiscitur in urbem Pragam

metropolitanam cau8a orationis digcalcia'ie pedibus et vestibua rautatih

. . et ingredientem ibi omaes laetauter cum ingenti tripudio et honore eum

soBcipiunt, de eins salate quidem nt merito gandentea, bymnamque angelicam

cantantes neo non et campanis aonaates. Über den Oebcaucb der Worte cauia

orationis TgL ib. 8. 207, (Pilgerfithxt Heinbatts naeb Jerasalem).
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freundlichst begrüssten Das scheint gewiss eber für ein Mitglied

der WyBchehrader als der Pra^^er Geistlichkeit spreeben.

Am andereo Tage naeh der Ankanft wurde aof dem Wyachehnd

das GericHi über die Yersehworer gehalten, die, wie man Torgab, nach

dem Leben des Fttisten getrachtet hatten. Unter den zahfareiehen

Anwesenden zahlt der Chronist auch die ^Pragenses eanonicos atqne

nos (ibidem fiiimas)* anf. Für Palaoky waren diese Worte ein Beweis,

dass der Chronist an dieser Stelle sich selbst and die Seinigen von

den Ftager Domherren scharf unterscheidet Das .atqae nos ibidem

foimos* darf nach Palaoky nicht etwa mit .auch ich war dabei*

übersetzt werden, sondern mnss sich, da sich der Chronist sonst des

Pliiralis inajestaticus nicht bedient, im Gegensatze zu den Prugeuses

canonici auf eine andere geistliche Korporation beziehen, der auch der

Chronist augehörte.

Dagegen hat aber Bachmanu nachgewiesen, dass die Behauptiing

Falacky's über den Gebiaucli des Plurals vou Seiten des Chronisten

nicht zutreffe, und hat mehrere Stelleu angeführt, wo der Chronist

von sich selbst iu der Mehr/.alil spricht, so dass er sich zur Behaup-

tung berechtigt glaubte, dass der Chronist ,von sich siebenmal in der

Einzahl, siebenmal in der Mehrzahl spricht**). Die Zählung ist aller-

dings nicht richtig. Bachmann hat zwar alle Stellen sorgfältig ge»

sammelt, wo der Uhrouist In der ^Mehrzahl spricht, dagegen aber viele

übersehen, wo er nnr ak «ich'' auftritt. Eichtiger wäre das Verhält-

nis ausgedrückt, wenn man sagen würde, dass iu der Chronik neua-

zehnmal der einfache Singular, und nur achtmal der Plural vorkommt.

Daran ist aber nicht viel gelegen, die Hauptsache ist, dass es Baeh-

mann gelungen ist, die Behauptung Palackys, der Chronist spreche von

sich immer im Singular^ zu widerlegen. Damit fiUlt nun auch die

Hauptstütze der Annahme, dass die oben angeführte Stelle nicht mit

«ich war dabei*, übersetzt werden dar£ Natürlich ist aber damit

nicht erwiesen, daas sie auf diese Weise übersetzt werden muss, und

am allerwenigsten ist es erlaubt sie so zu Obersetzen, wie es fiaeh-

mann tut, .auch die Prager Kanoniker— darunter wir waren dort* *).

Das kann nur mit den Worten bezeichnet werden, deren sich Baeh-

mann Palacky gegenüber selbst bedient: es ist ein Versuch, in die

Stelle das hiueinzuiuterpretireu, was mau beweiseu will. Doch es

ist notwendig, die Beweisführung Bachmauns näher zu betrachten.

*) n». 209 Fsctaqne ibi onitione diicatait in Yfmegnd ihiqne a canoaids

patris sui scilicet regit Wiatizlai cum inBnarzabili gandio teceptnt est

') MIÖG. XXI, 225.

») Ebd. 225.

«
^
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Mit Hinweis auf Palackj, der selbst nachgewiesen hat, dass in

älteren Zeiten zu den CoUoqoien der böhmischen Forsten mit ihren

Groeten die QeiatHchkeit regelmiesig nicht bemfen worde, erklärt

B«ehmum die Zoeammenkonft anf dem Wyschehnd 1180 für ein

lolches Colloqainm. Die Anwesenheit der Pnger Domherren igt nach

Baehmann etwas Ansserordentliches gewesen^ deshalb erwähnt sie unser

Chronist, dagegen seien die Wyschehrader Domherren allem Herkommen
gemäss dazu nicht eingeladen gewesen, darum könne der Chronist Ton

ihrer Anwesenheit nicht berichten.

Vor allem mu:is mau ^ich wohl die Frage vorlegen, ob es sich

hier wirklich um ein solches Collo(|iuum handelt und was es über-

haupt für eine Versammlung war. Unser Chronist erzählt: Altera

Tero die . . . Bohemienses primates rescientes suum priucipem eTasiiise

tanta pericnla, conveueruntin altiorem nrbeui Wissegrad, ibiqne in*

venientes enm, gandeut de eius salute . . . Sequenti vero die dnx

Sobieslaos congregavit nobiles et ignobiles in palatinm Wisse-

gradense, etiam Fragenses canonioos, atqne nos ibidem fnimos. Fuit

moltitado magna vixonim in eoneilio illo, pene tria milia^). Von zwei

Yersammlongen wird hier also ersahll Bei der ersten versammelten

sieh die Vornehmen um ihren Herzog, an der zweiten nahmen fast

3000 Leute teil. Die zweite bezeichnet der Chronist als ,concilium*.

Über die Bedeutung des Wortes bei dem Chronisten belehren uns

andere Stellen seines AVerkes^), die dafür zu .'»|»nclien scheinen, dass

damit etwas ähnliches gemeint wird, was wir mit Baehmann (dem

Beispiel Lipperts folgend) ein Colloquium ueiiiit u wollen.

Dabei darf aber ein wiciitiges Detail nicht ausser Acht gelassen

werden. Sobdslaw hat zu der zweiten Versammlung nach den Angaben

des Cbronifcten nobiles et ignobiles einbemfen. Für Falackj^) war

1) FRB. U, 209.

>) Vgl. FRB. II, 214: ad concilimn regii Lotharii profectos est . . .« ebd. 215

LotbarioB causa oonoilii in Castro PJyan cnm maitis Theotoniciii oonveiiit . . ,.

Goalarii eoneiliam a rege factum est ... ; 223 . . . cumque in concilio sessum

fuis&et . . . 228 curiam et concilium fianoberk in civitate facerent . . 229 habito

igitur concilio . . . Ähnlich heisst »-r von ^^obesla^v (ebd. "221) in sna mf^trapoli

Pr'ga conriliuni facit . . . DiiL'O^'en wird aber das Wort von der Verfamralung der

Primaten in Sadi-ka 11H8 nicht irfbraucht ; der Chronibt sapt nur (229) prinii et

secundi ordinis militibus sui» edicet, ut quantociu» iSaczka ud S6 conveuiant.

Ebenso wird die yenam.mluQg der böhmischen Grossen xor Beratung Aber den

Kandidaten des Throai nach dem Tode Sobötlawt (die aber ohne Einberafung

on Seite des Flixsten zu stände kam) auch nur (8. 232) con^entus genannt.

Tgl. damit das obige eonTenevunt.
•) Palacky D^iny. I« 2, 287.
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diese .Stelle ein Beweis dafür, dass auf dem böhmischen Landtage (wie

er sich ausdrückt) Edle wie Unedle ihren Platz fanden. Ich weiss

nicht, ob Bachmann auch darin den Ansichten Palackys beipflichtet

— er drückt sich nicht deutlich genug aus — , aber aus dem Um-
stände zu schliessen, dass ihm die Anwesenheit der Iguobiles nicht

entgangen ist^ scheint es, dass er auch diese Ansohaaung Falackys

ansnahmslos teilt.

Indessen halte ich die Frage fQr nicht so einfach. Meiner An-

sicht nach hat Lippert^) mit Recht an der Richtigkeit dieser Annahme

Palackys gesweifett und dagegen nachdrOcklichst betont, dass die

Golloqnien nur Yersammlnngen der Vornehmen bei ihrem Henoge
waren, an welchen die Oeistliehkeit nur ausnahmsweise teUnahm. Auch

ist es Baohmann nicht gelungen, ein Beispiel anzuführen, dass sieh

auch Unedle an den CoUoquien beteiligt hüten, obwohl er mehrere

Stellen angibt, an welchen sich unser Chronist Uber die Einberufung

der CoUoquien äussert*).

Allerdings gab es auch Falle, wo bei einer derartigen Versammlung

auch Unedle erschienen. Wir wissen wenigstens — von der frag-

lichen Versammlung auf dem Wyschehrad 1130 ganz abgesehen —
von einer solchen, es ist die ))ekannte Versammlung bei Dobenin lOHS

während des Zuges gegen Polen, wo auf Wunsch Herzog Wratislaw 11.

die neue Bisthufswahl vorirenommen werden sollte. Aus der austühr-

liehen Schilderung des Cosmas geht, wenn auch vieles der rhetorischen

Stilistik des Cosmas zuzuschreiben und daher nicht wörtlich zu glauben

ist, deutlich hervor, dikss auch das Heer (folglich auch Uuedlel in

die Beratungen eingriö*. Aber eben diese Zusammenkuutt bei Dobeniu

kann bei Feststellung der Normen, unter welchen die Einberufung der

CoUoquien stattfand, nicht als massgebend angeseheo werden. Sie ist

eben kein eigentliches Golloqainm, sondern eine ganz unregelmässige

Versammlung, die in ausserordentlichen Verhältnissen wihrend der

Heerfahrt zu stände kam, eine Versammlung, bei der unter solchen

Verhältnissen natürlich jeder erscheinen durfte, der anwesend war . . .

Ist aber die Versammlung auf dem Wyschehrad 1130 nicht auch als

ausserordentlich anzusehen? Jene 3000 Leute, die Sob&kw berufen

Hess, sind doch nicht gekommen, um mit dem Herzoge auf dem
Bichterstuhl zu sitzen, sondern nur um das Urteil Uber die Verschwörer

mit anzuhören. Von einem CoUoquium kann da wohl keine Bede

sein, es war dies eben eine Zusammenkunft samtlicher Bewohner

M Social^;. Böhmens 1, 397 u. 410—411, vgl. auch 331.

MlOü. XXI, 225.
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Prags zu einem aussergewöhnlicheu Schauspiele, eiue Versammlung,

Bei welcher jedermann erscheinen durfte, bei welcher die Menge durch

ihre tausendköpfige Assibtenz dem Urteilsspruche ein feierliches Aas-

Sehen verleihen sollte. Wenn aber diese für einen jeden offene Yer-

Sammlung auf dem Wyschehrad stattfand und dabei die Prager Dom-
herren ansdrQcklich als anwesend angeführt werden, müsste es doch

nm so mehr befremden, wenn anch die Wysehehrader Domherren dazu

nicht eingeladen worden wSren. In diesem Zusammenhange wSchsi,

meines Erachtens, da die Wyschehiader Domherren sonst nicht er-

wähnt werden, die Wahrscheinlichkeit daf&r, dass die Worte ,atque

nos ibidem fhimus* nicht anders als auf die Wysehehrader Geistlich-

keit gedeutet werden dOrfen, und dass die Beweisf&hrung fiachmanns,

obwohl sie die Behsuptungen Palackys korrigirt, zur Widerlegung

seiner Ansicht nicht genügt

Anch die nachfolgende Polemik gegen Palacky reicht lueht hin,

jeden Zweifel über ihre Berechtigung zu beheben und die Notwendig-

keit der Interpretation Bachmüuns zu beweisen. Freilich würde der

Umstand, dass der erste Fortsetzer zweimal die Mitglieder des Prager

Domkapitels tadelt, an sich als Beweis nicht genügen, dass solche

Worte von einem Prager Domherren nicht lierrühreu könnten. Aber

derjenige, der sich gegen die betrellende Stelle bei Palacky*) weudeu

will, darf sich nicht nur darauf beschränken, was Palacky ausdrücklich

sagt, sondern muss vielmehr auch das mit in Kechnuug ziehen, was

Palacky nur typographisch (durch gesperrten Druck) andeutet.

Bachmann bemüht sich'-) den Bericht des ersten Fortsetzers über

«Ue Spaltung des Domkapitels 11.31 so zu erklären, dass es sich hier

um persönliche Gehässigkeit handle, wie solche öfters unter Mitgliedern

derselben geistlichen Korporation vorzukommen pflegen, und ist geradezu

geneigt, eben dann einen Beweis für die Zugehörigkeit des Bericht-

«rstatterts zum Prager Domkapitel zu erblicken. Aber so ein&ch ter-

halt sich die Sache denn doch nicht

Sind auch die GrQnde Bachmanns zur Ehrenrettung des Dom-
herren fleroldus, den unser Berichterstatter einen .Idiota* nennt,

beachtenswert (er war KapUm und Yikar des Bischofii Otto yon Bam-

berg), und kann daher TieUeicht die Charakteristik des Heroldus als

ein Produkt der Gehfissigkeit des Autors gegen denselben gelten, so

aehe ich doch nicht ein, warum diese Oehassigkeit «am ehesten

aus der Zugehörigkeit b^er, des Herold und des Chronisten, zum

") Würdigung 38.

8) A. a. 0. 228.
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Gremiuin des iu sich zerfalleueu Prager Kapitels zu erklären wäre*.

Das ist aber auch Xebeusache. Wichtiger ist die Frage, oh ein Mit-

glied des Prager Domkapitels im Berichte über die Ereignisse des

J. 1133 hätte bchreil)eu können: „quidam ex ejus [des BischobJ

monasterio perversi fratres (es sind dies eben die Worte, die Palacky

gesperrt abdrucken Hess), hätte er demselben monasterium augehört

Für noch uuberechtigter halte ich aber die Polemik gegen die

Schlüsse, die Palacky aus dem Berichte des ersten Fortsetzers über

die Belagerung Prags 1 142 gezogen hat, da aus Bachmanns Worten der

Leser nicht einmal ersehen kann, was Palacky für Gründe anführt

Palacky drückt sich folgendermassen aus*): „Bei der Belagerung des

Prager Schlosses durch den mährischen Konrad im J. 1142« beschaftigk

ihn nur das Schicksal des Nonnenklosters bei St Qeorg, auf das mo-

nasterium s. Viti wirft er nicht einmal im Vorbeigehen einen Btiek*.

Bei Bachmann*) ist daraus Folgendes entstanden: ,Wahrend nSmlich

dem Domherrenstifte nichts geschah, wurde das Frauenkloster Ton den

feindlichen Brandgeschossen zerstört Daher war es nur eine natQrlidie

Sache, dass der Chronist ?on den Domherren nichts berichtet: sie

Sassen eben ruhig in ihrem Hause, wahrend es aber die Flucht und

Wiedereinführung der yerseheuchten Nonnen ta melden gab. Warum
übrigens der Freund der Stiftsfrauen ein Wyschehrader und nicht etwa

ein Pr^er Domherr gewesen b.ein müsste, ist nicht einzusehen* (!).

Abgesehen von dem It-tztcu Satzr. der jedermann auf das unange-

nehmste berühren uiuss, da er iu die Heweistiilirung Palackys etwas ,liin-

eiuzuiiiterpretireu* versucht, was Palacky niemals behauptet hat, sind

die Au>tühniugen Baehmanns auch sachlich nicht richtig. Eiu anderer

Chronist des 12. Jührh. (Mon. Sazaw.') berichtet ausdrücklich: ,nio-

uasteriu sanctorum Viti, Wencezlai atcjue Adalberti sanctique Georgii

vastaverunt" -'), und diese Worte sind noch von niemandem angezweifelt

worden. Bachmanii <A\)^t hat sie in seiner Geschichte Böhmens*)

glaubwürdig gefunden und es ändert nichts au der Sache, ob er mo-

nasterium als Kirche oder Stitt deuten will, denn Palacky hat nur

Ton monusteriam gesprochen! Die Erklärung Bachmanns passt also

auch an dieser Stelle nicht, die übrigens für die Frage nach der Zu*

gebörigkeit des Chronisten irrelevant erscheinen darf, da es luerst er-

wiesen werden muss, ob die Stelle überhaupt noch Tom ersten Fort-

') Würdigung 59.

MlOü. XXI, 227.

') Auch die ebenfalls im 12. Jahrb. entstandenen Annales Gradio. et OpaU

melden zu 1142 Mouasteria canonicorum et monialium Präge ezusta 6uat.

«) BacfamaiiD« Gesehiehte BOhment 313.
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setzer des Kosmas herrührt worauf ich jedoch später zu sprechen

Mit all dem Gesagten hoffe ich wenigstens so Tiel erwiesen an

haben, *
dass, wenn aoeh die von Pakcky angef&hrten Gründe zur

sweifellosen Bejahung der Frage, ob der erste Fortsetzer des Cosmas

ein Wyschehrader 1>omherr gewesen ist, nicht genügen, auch der

Widerlegtingtiversuch Bachmanns nicht hinreicht, um den Chronisten

fÖr eiueu Prager Dumherreu erklären zu können.

Es kommt aber noch ein Umstand in Betracht, der meines Er-

achtens im stände i^t. die Wahr.scheiniirdikeit der Annahme Palackys

zu erhöhen, ein Unistand, der sowohl von Palacky als auch von Bach-

mann übersehea wurde, obzwar Bachmanu schon durch Meinert^)

darauf aufmerksam gemacht werden konnte. Zum J. 1127 lesen wir

in der Chronik: ,YII Kai. Martii caput s. Adalberti ... in civitate

Gnezden repertnm est eo quidem loco, ubi martyr idem mar^rio init

eoronatus et tnmuUitnB*.

Hatte so etwas ein Frager I>omherr schreiben können? Die

Sage von der Auffindung des echten Körpers des h. Adalberts in

Gnesen (wo ihn die Geistlichkeit vor ßfetislaw Tcrsteckt haben soll)

taucht in den dreissiger Jahren des 12. Jahrh. in Polen auf. Selbst

angenommen, dass unser Chronist von dieser Sage eine Knude ver-

nehmend sie seinen Pflichten j^etreu als unparteiischer Referent (was

er aber sonst nicht zn st in ptlrirt) in seine Erzählung aufgenommen

hätte, ist es einem Prager Domherren zuzumuten, dass er dies ohne

das geriogsie Wort des Widerspruches getan hätte, zumal es auch

nicht möglich ist, anzunehmen, dass er an ein Wunder gedacht, da

er dies in diesem Falle sicher erwähnt hätte? Und wenn man auch

diese Erklärung annehmen wollte, der Chronist scheint sich selbst

dagegen zu str&nben.

Zum J. 1134 erzählt er von einer Heerfohrt gegen Polen, die

mit einer Plflnderung des Landes endete. Das böhmische Heer kehrte

mit reicher Beute beladen zurQck. Der Chronist drückt sich darüber

in folgender Weise aus: „Et licet Bohemi sine duce Sobieslao terram

hostilem introissent, praedum tarnen inde tautani r^daxerunt, quae

omnium Bohemiae ducum praedas, quas in Polonia feceruut, ex-

') Die An<;abeii des ('inüni^tfii iilier die Wahl des Wyschehrader Dom-

henen Johann zum Präger Biscliuf und die daran sich knüpfenden Auslührungen

Palacjcjs und Bacbmanns können Obergaugen werden, da lie für die Präger oder

Wjsebebxader Zugehörigkeit des Chronisten nichts Entscheidendes xn bieten

*) Meinert in den Wiener Jahrb. 48 Anzeigeblait 8. 40—49.
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superat". Uuser Chrouist ist als Parteimann des Herzog SobSslaw

bekannt, doch scheint mir seine Parteilichkeit zur Erklärung dieses

Lobes nicht zu genügen, lu der ganzen Stilisatiou lässt sich etwas

Absichtliches nicht verkennen. Obwohl die Böhmen ohne Herzog

Sub^slaw den feiiullichen Einfall unternahmen, kehrten sie mit einer

Beute zurück, welche alle von böhmischen Herzogen in Polen ge-

machten Beuten Uberragt. Das scheint doch deutlich auf frühere Zeiten,

besonders auf die Heerfahrt Bfetblaws hinzuweisen. Bfetislaw brachte

aus Polen den Leib des h. Adalbert mit Für einen mittdalterlichen

Menschen und besonders ftkr einen Geistlichen waren doch sweifelloe

heilige Reliquien die bedeutendste und schätzbarste Habe. Ein mittel-

alterlicher Geistlicher musste doch die Beute Bfetislaws, wenn sie die

echten Reliquien Adalberts enthielt, viel höher scfa&tsen, als jede

andere. Dass unser Cbronist yon dem Zuge Bfetidaws gut unter-

richtet gewesen sein konnte, dürfte kernen Zweifel unterliegen, er ist

ja eben ein Fortsetzer des Gosmas, der in seiner Ghronik ausAhrlieh

darüber berichtet. Sollte man da den Zusammenhang der beiden Be-

richte, von der Auffindung des Kopfes Adalberts in Gnesen und vom
Zuge 1134 übersehen? Und ist es möglich, in diesem Zusammenhange

die Sttlle vum h. Adalbert anders zu deuti'U, als dass der Chronist,

wenn er nicht au der Echtheit des Prager Adalbertkörpers zweifelt, so

wenigstens die M('Lrliclikeit der Existenz eines echten Kopfes in Gnesen

zugibt? Ist dem >o, so kann auch über die Zugehörigkeit des Hericlit-

erstatters kein Z\vcif< l mehr bestehen. Su weit ging die mittelalter-

liche Objektivität nicht, so etwas kann ein Prager Domherr uumöghch

geschrieben habend).

Wenn also die früheren Untersuchungen zu dem Resultat getührt

haben, dass die von Palucky für die Wyschehrader Zugehörigkeit des

Chronisten, und die von Bachmann dagegen angeführten Gründe zur

Entscheidung der Frage nicht hinreichend sind, obwohl für Palacky

mehr Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, so hat sich durch das zuletst

Erwähnte die Wahrscheinlichkeit der Annahme Plalackys gesteigert, und

man wird meiner Ansicht jetzt wie früher der Palackys beipflichten

dürfen, dass der erste Fortsetser des Kosmas ein Wyschehrader Dom-
herr gewesen ist

') Dasa der Chronist an anderen Orten vom h. Adalbert als BeschQizer der

Prager Kirche spricht (zum J 1132 FRÜ. II, 232), oder von der Renovation des

Adalbertgrabes beriihtet (1127 ib. 207), kann nn <ler Sache nichts änflern.

Adalbert blieb Patron der Präger Kir' he nnd sein Grab konnte restaurirt werden

«elbst wenn sein Körper (oder sein Kopfj in üuesen lag.
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Wollten wir aber all das, was bisher gesagt wurde, für unge-

nügend ansehen, so könnte für die Prager Herkunft der ersten Conti-

nuation des Cosmas noch ein Grand angeföhrt werden, nämlich der^

dass die WeiterfQhrung des Cosmas'schen Geschichtabuches am ehesten

wieder ein Mitglied derselben Anstalt äbemommen haben dürfte^).

Entscheidend ist dieser Grund natürlich nicht, immerhin rerdieni

er aber niher beachtet zu werden. Bachmann hat meines Eraiditena

diesen Grand (der freiHch frflber er«t begrOndet werden müsstet um
Grund werden au kdnnen) flbenchitat. In seiner Abhandlung lesen

wir awar die aus seiner Geschidite*) bekannte abertriebene Behauptung:

nicht, daas einem von den jüngeren literarisch tätigen Männern die

Fortseianng des Cosma« fibertragen worden wSre, aber auch damit^

was Ton dieser unnachweisbaren Vermutung in der Torliegenden Arbeit

Bachmanns übrig blieb, ist m Tiel gesagt. Es hetsst hier (S. 228):

»Audersetts ist auch den Mitgliedern des Prager Kapitels nicht wohl

zuzutrauen, dass sie, so lange eine andere Möglichkeit bestand, was-

nuch Cosmas (III. 19) wohl der Fall war, die Fortsetzung der Chronik

ihrer Kirche andereu Klerikern überliessen*.

So einlach lässt sich die Frage doch nicht erledigen. Ks kann

ein wohl begründeter Zweifel entstehen, ob mau Cosmas' Werk eine

Chronik der Pra<i;er Kirche ueuuen darf. Cosmas selbst hat es anders

benannt, auch anders gedacht . . . Auch müsste dann erst gezeigt

werden, dass Cosmas' Chronik damals für etwas mehr gehalten wurde

als für ein Werk eines Privatgelehrteu, dass sie wirklich als quasi

oftiziell galt, so dass man daran gedacht hätte sie weiter führen zu

lassen. Zu allen diesen Vermutungen haben wir keinen, ja selbst

nicht den geringsten Grund. Cosmas selbst sprach in der Vorrede-

den Wunsch aus, man möge seine Arbeit der Öffentlichkeit nicht vor>

legen, und wenn auch dieser Wunach vielleicht nicht ganz aufricbtig^

gemeint war, so beaeugt das wenigstens, dass er selbst sie nicht fQr

ein ofBauelles Zeitbuch der Prager Kirche ausgab. Und iot sie es auch

spater geworden, hat man sie später für ein Kanon der böhmischen

G^hichte gehalten, für diese Zeit ist das noch nicht xu bemerken,

gerade im Gegenteil das, was wir Ton der Saaawer und Opatowicer

Klosterhistoriographie wissen, spricht direkt dagegen. Auch ist die

Möglichkeit nicht ausgeschlossen (worauf wir noch später zurttck«

kommen), daas damals die Prager Kirche ein anderes Quellenwerk

besasi, welchem die ältere Tradition zu dieser Zeit noch den Vorrang

zu sichern im stände war.

') Vfrl. Göll im rt'H. iOch. ('.n^op. hi»t.) VllI, 91.

*) üescbichte Böbmena. 4 Ii).
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liuchoiann bemüht >ich s«eine Behauptungen durch eine neue

Deutung einer Stelle aus dem erätea Fortsetzer za begründen. Die

Stelle ist allerdings nicht klar, dass sie aber auch anders gedeutet

werden kann^ als Bachmann will, werde ich in Folgendem zu be-

weisen Tersnchen. Die Sache erfordert es aber, frtther noch einige

Anfmerkaamkeit der Frage, wann die erste Kontinaation entbanden

ist, zn schenken«

Bach'mann hat sich mit dieser Frage Oberhaupt nicht be&sst, ob-

wohl gerade hier die Ansichten Patackys gewisiermasten für Teraltet

gelten dflrfeu, nnd Teige in der von Bachmann dfter« zitirten Arbeit

mehrere GrQnde gegen sie vorgebracht hat.

Palacky sprach die Meinung aa8>), dass der erate Fortaefacer fiut

gleichzeitig mit den Ereignissen geschrieben hat, nnd es ist— abgesehen

on einer Stelle, die wir gleich näher betrachten werden — wirklieh

sehr schwer bei unserem Chronisten Anspielungen anf spStere Ereig-

nisse oder sonstige Merkmale einer späteren Niederschrift zu finden.

Wenn der Chronist über das Yerspreclieu L<»thar3, biuueu 3 Monaten

nach Rom zu küinmeu. berichtend bemerkt: ,Sed illa re> ad uicliilum

redacta quasi pulvis a veuto raptiis deperiit* — mau wird wohl diese

Worte auf das Versprechen Lothars beziehen dürlen — so ist es zwar

kein Beweis dafür, dass dieser Satz vor dem Köinerzuge Lothars (Holl

gescliriebeu worden sein mUsste. aber auch kein Beweis, dass es nicht

im J. 1131 geschehen sein könnte.

Die Schilderung des sonderbaren Wiutera 1134 weist zwar deut-

lich auch auf den Winter des künftigen Jahres hin, ab?r deswegen

kann man doch nicht den Ausdruck ^fast gleichzeitig' verwerfen.

Auch die Bemerkung znra J. 1141 »Heia, qui tunc regnabat in üngaria*

führt uns nur um ein Jahr spater (die Regierung Belas endet 1141).

was auch Ton der Erzählung von der Wahl und dem Rücktritte Syl-

vesters (1140) und von der preussischen Expedition Hanrioh Zdiks

gilt. Wichtiger wäre eine andere Bemerkung, wenn wir sie mit voller

Sicherheit «o erklären dürften, wie sie augenscheinlieh zu erklären

ist. Zum J. 1133 erwähnt nämlich der Chronist des Petrus Leonis

(Anaklet II.), qui tunc Romanae ecdesiae praesidebat (ähnlich schon

zum J. 1131). Das Papsttum Aoaklets endete 1138« und es wären

daher diese Worte ein Beweis, dass die Stelle vor 1138 nicht ge-

schrieben wurde. Obwohl ich aber geneigt wäre, die Stelle so la

iuterpretiren, kann ich doch nicht rcMiehlen, dass diese Dentung nicht

notwendig iät, dass die Stelle auch anders erklärt werden könnte

>) Würdigung 39.
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(etwa: Anaklet war zur Zeit iui Besitze der Petenkirche u. dgl). Und so

bleibt nur der viel umstrittene Bericht über die zwei Sterne des J. 1131

fibrig. Er lautet: ,De duabus stellis Yohis o Bohemi ante XI anno8

memoimtis, de ipeis postea nuUo modo sermone meo aliqoid ezplicare

potoi, quia diverse ibant. 8ed interim dum ab alüs negotiis penitiit

otior qnantain qariiai ttneti gratia tensni meo adminisfaraTerit, et

qualiter idi, ezplanabo*. Palaeky hat diese Stelle iHr einen Beweis

der gleiehieitigeii Niederschrift gehalten. «Ich glanbe nShmlieh* —
so drOekt er sieh ans— «wenn er [der Oironist] mehrere Jahre spSter

geschrieben hatte, so würden ihm die ^teren Ereignisse, die noch ra

erz&blen waren, kein so sichtbares Übermas« der Masse flbng gelassen

haben*. Baehmano schliesst sich da der Ansicht Palackjs TollstSudig

an, glaubt aber aas dieser Stelle einen Beweis heraoszalesen, dass sich

der Chronist schon vor 11 Jahren (also 1120) verschiedene Ereignisse

atif]tjezeichnet hat (die er später seiner neuen Pflicht als Fortsetzer des

Cosmas «geopfert haben soll) und ist geneigt eben darin den Beweis

der Prager Zugehörigkeit des Kuntiuuators zu erblicken.

Dabei darf aber nicht überseiieu werden, dass diese Stelle eine

solche Annahme nicht erlaubt. Aus den Worten des Chronisten lässt

sich nicht ermitteln, dass er sich Autzeichnuiigeu gemacht hätte, sollte

man aber wirklich etwas Ähnliches aus dit-sen Worten iierauslesen

wollen, so müssten e.s nur Aufzeichiiung^ u gewesen sein, die sich der

ChrouiAt im J. 1131 gemacht und erst ura 11 Jahre später benützt

hat. Die Ausführungen Teiges >) behalten immer noch ihre volle

Oeltuug. Teige bat mehr als wahrscheinlich gemacht, dass dieser

Bericht nur zum J. W'M gehören kann-). Der Chronist unterbricht

nie die chronologische ßeiheufolge der Greigaisse» es wQrde seiner

ganzen stilistischen Individualität widersprechen, wenn man annehmen

wollte, dass er hier von einer HimmeUerscheinang des J. 1120 berichte.

Und wie sollte man dann die Worte ,ab alüs negotiis otior* erklären?

Ich halte den Versuch Bachmanns für misslangen, und glaube die

Stelle nicht anders deuten zu dürfen, als dass hier der Chronist von

einer Begebenheit des J. 1131 am elf Jahre später erzahlt, wofür sich

aach andere Belege im Werke des ersten Fortsetsers finden lassen.

Ahgesehen von dem richtigen Hinweise auf die Einheit und

Oleichmässigkeit der Erzählung und des Stiles, die eher auf eine in

*) Teige, O prvmm pofaratovateli Eotmy. Site. b«hm. Ges. 1889 S. 318.

*) Der einzig mögliche Einwand, dims der Chronist, nach einer Unter-

brechoDg «eine Arbeit wieder aufnebmcnd, sich zweier Sterne erinnert hätte, die

er vor 11 Jahren pe.eelien hat, wird dadurch widi^rlpgt. dan ans ein ähnliche«

Ereigois «oust nicht bezeugt wird; vgl. auch weiter unten.
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eiuem Zuge als ein Gauzes verfasste, als auf eine nach und nach

gleichzeitig mit den Ereignissen entstandene Arbeit schiiessen lassen,

kommen auch andere ^lerkmale in Betracht.

Es ist bchon von fast allen jenen, die sich mit dem Werke des

erbten Fortsetzers befasst haben, bemerkt worden, dass der Chronist

entschieden fl\r den Herzog Sobßslaw Partei nimmt und dabei natür-

lich eifrig bemüht ist, die Geschichte des Herzogs möglichst voll-

standig zu liefern, kein Ereignis, an welchem der FOrst teilnahm, zo

flbersehen. Trotzdem ist ihm eine Begebenheit ans dem Leben de»

Herzogs entgangen. Zum J. 1131 berichten die Annales Gradieenaes:

Gioriosisaima et fiunosissima dedicatio tcilioet s. Wenoezlai martyris a
rererentissimo pro^isore sno Henrico episcopo IL KaL Jolü facta est

presente serenissimo principe Sobeziao et coniuge ena
nee non et plnrimis prooeribus ac ineqmparabili multitndine den et

populi. An der GlaabwOrdigkeit dieser Nachricht ist nicht zn zweifeln,

auch ist kein Grund zur Vermutung vorhanden, dass der Chronist

diese Begebenheit hätte verschweige ti wollen, da ei^ sonst aber OlmQtz

gerne und ausführlich berichtet i). Bei der Stellung, die der Chronist

aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem filrstl Hofe eingenommen haben

musste, ist auch nicht glaublich, dass er davon nichts erfisihren haben

sollte, hätte er gleichzeitig geschrieben. Es erübrigt also nur die

einzige Erklärung, dass der Chronist nicht gleichzeitig geschrieben hat,

sondern erst später, wo die Erinnerung an die Anwesenheit Sobeslaws

in Olmütz vergessen oder etwa durch den späteren Besuch in Olraütz

1137 verdrängt i wurde. Damit aber wäc]i>t auch die Wahrscheinlich-

keit für die Richtif^keit der Annahme, dass jeuer Bericht über die

zwei Sterne 1131 die spätere Niederschrift der Chronik bezeugt.

Wenn aber dieser Beweis der späteren Niederschrift erst etwas

später und nicht gleich beim Anfang der Erzählung auftaucht, so

könnte leicht die Frage entstehen, ob der Chronist an die Verfassung

seines Werkes etwa nicht früher getreten ist, sie dann über unter-

brechen musste, um vom J. 1131 an erst nach elf Jahren weiter-

schreiben zu können? Der erste Teil seiner Arbeit scheint Verschie-

denes zu bieteu, was zu dieser Vermutung verlocken konnte. Abge-

sehen vom völligen Mangel an Anspielungen auf spatere Ereignisse,

der ja für die ganze Chronik charakteristisch ist, kommt vor allem der

Umstand in Betracht, dass sich der Chronist im ersten Teile seines

Werkes öfters auf einige Urkunden beruft*), wahrend im zweiten Teile

') Man \{r\. die Hpiicht«' in den FHb. 213, 227—2J8. 2 H etc.

») Teige fiilirt 3 IG) diese .Stelleu an : Die Erziibluiig 1 128 = Reg. Bob. I. S. 93

N. 210, die Erz&hluug 1129s=fal8um der Wjscbehrader Urkuade Alexander II.
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die Spüren der UrkandenbenUtsuug völlig Tersehwinden, was durch

persönlicfae Verhältnisse des Chronisten, auf die wir gleich Eurflck-

Irommen werden, sich leicht erldfiren Uesse. Doch ist an dieser Frage

nicht viel gelegen, du ja ahsolute Sicherheit kaum jemals zu erreichen

ist. Für unsere Zwecke genQgt die Erkenntnis, dass der Chronist (sei

es vom Aut'aii»; oder vou einem gewissen Zeitpunkte an) nicht gleich-

zeitig, sondern etwas später schrieb, dass er erst um das Jahr 11-42

anfing, sein Werk in der jetzigen Gestalt zu vollenden i).

Damit lässt sich auch sehr gut in Einklang bringen, dass der

Chronist in der Zeit, wo er sieh uiit seiner Arbeit ein«^eheuder zu

beschäftigen begann, seinem eigenen üeständnisse nach die dazu nötige

Müsse genoss. Teige hat in seiner ot'terwähnten Abhandlung sehr

wahrscheinlich gemacht, dass der Verfasser zu Herzog Soböslaw, und

vielleicht besonders zu seiner Kanzlei im engeren Verhältnisse ge-

standen haben müsse; und sind auch die Beziehungen zu der Kanzlei

nicht unerschütterlich erwiesen, das nahe Verhältnis zu Herzog So>

b&)law ist nicht zu leugnen. Wenn nun ein solcher Chronist merken

lasst, dass er um das J. 1142i ^on allen anderen Pflichten enthoben,

sich nur der historischen Arbeit habe widmen können, so ist wohl

die Vermutung nicht zu gewagt, dass er bei dem bedeutenden Per*

sonenwechsel, der den Begierungsantritt Wladislaw II. begleitete, seine

bisherige Stellung anheben musste und dadurdi auch mehr Zeit zn

anderen Arbeiten &nd (wofttr auch der Mangel an ürkundenbenQtznng

in spiterer Zeit sprechen wflrde).

Kann somit der astronomische Bericht des J. 1131 kein Beweis

der Prager Zugehörigkeit des Chronisten sdn, und beweist er Tielmehr

die etwas spätere Niederschrift des V^erkes, wird uns nun noch die

Frage beschäftigen, wann der Chronist — man wird ihn jetzt wohl

wieder einen Wyschehrader Domherren nennen dürfen — seine Arbeit

beschlossen hat. Teige nimmt au, dass dies zwischen den J. 1142

—

114') geschehen ist, bemerkt aber selbst, dass sein terminus ad quem

auf dem letzten Absätze der Chronik bosirt, vou welchem erst fe.st-

1129 und die Urkunde Sob^lawt (1135?), Reg. I, 99 N. 220: dagegen iat es mir

sieht gelungen su konstatiran, oder durch die Stilsonderheiten zur Obeneogung

zu kommen, dafs auch die Er&ühlunß^ Uber die EinlöHung einiget Burgen durch

Wiprecht (z. J. 1139) auf einer Urkunde beruhen würde.

') Was dagegen angeführt werden kr>nnte, niiuilich da.ss sich der Chroniet

zum J. 1132 dos Ausrlnii"k^j ,rox, (jui vomtur Behl« bedient (wiw nUo vor 1141

als Abfoääungatermin zeigen würde) länst sich auch anders erklären (praesens

infinitnm). Andererteite mnae vrieder beachtet weiden, daet der Chronirt bei

1136 (EriUilang von neuen zwei Sternen) auf den neoen Lucifer des J. 1141 an-

zuspielen scheint.

lIIttlionniigsD XZIV. 30
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gestellt- werden mius, dass er wirUieh noch vom Wj<chelinder Dom-
herm herrfihrt Und dardber kann ein wohlbegrOndeter Zweifel

entstehen.

Teige hat darüber einiges Bedenken gehabt, hat sich aber nicht

t i/tschlossen, die Sache näher zu priiteu, und sich uur mit Hinweis

auf Emier damit begnügt, den letzten Satz des Berichtes für einen

spiiteren Znsatz zu erklären i). Es ist aber ein Grund vorhan leu, der

uns zwingt nicht nur den letzten Satz als ein Einschieb>el anzusehen,

soiidfrn den ganzen Bericht später anzusetzen, als Teige getan. Gleich

in den ersten Zeilen begegnen wir den A\ orten . . . Zdicouis vene-

rabilis et sanctae memoriae vih, was uns zum J. 1151 — dem
Todesjahre Zdiks — führt

Der Chronist hat, seitdem er im J. 1142 die Feder ergriffen, an

seinem Werke sehr fleissig gearbeitet, so dass er noch in demselben

Jahre die ganze Chronik (bis 1141) ni( dergeschrieben zu haben scheint.

Nichts Terrät, dass ihm die Kenntnis von viel simteren Ereignissen

zugekommen wäre, im Gegenteil scheint die Reserve, mit welcher er

über die Ereignisse bei dem Tode SobSslaws berichtet, dafOr zu sprechen,

dass er gerade mitten im Kampfe schrieb. Auch der ümfaog seines

Werkes kaon dieser Annahme nicht widersprechen. Hat Kosmas (zumal

als TOjähriger Greis) seine Chronik (in der Ausgabe des FBB. Blatt)

in 4 Jahren Ter&ssen können, so konnte gewiss anch der Wjsche-

hrader Domherr seine Geschichte der Jahre 1126—1141 (16 Blatt in

derselben Ausgabe) im Laufe eines Jahrirs niederschreiben ....
Nun folgt auf einmal eine Erzählung, die auf den ersten Blick

erkennen ISsst, dass sie erst später, frOhe^tens 1151 geschrieben sein

kann. Es geht zwar nicht an, uur auf diesen Grund hin die Mög-
lichkeit auszuschiiesscn, dass die Stelle von demselben Verfasser her-

rühren könnte, doch hat mau einmal Verdacht geschöpft, so ist man

') Es Hi i mir ge;:röunt an dieser .Stelle auch auf ein sehr Ichrroii P>ei-

bpiel zu verweisen. In der Z. G. M. Sfhl. V, 213 N. 1 siuKsert sieb BAthmanu über

diesen Abschnitt der Chronik folgendermassen : »Nur nebenbei sei hier bemerkt,

du« lieh bei genauerem Zoaehen für die leisten Aufiseichnungen dee L Cos-

tinasftora deeCoemas (. . . 1142) eine genanere Zeitbestimmung geben UUet, als

die» bisher geschehen ist. Da nämlich darin bereits Propst Gervas als

Kanzler WladisluwH eischcint, so kann jener Endabschnitt . . . nicht vor 1149

verfasst nein*. Sollten sich die Worte .als dies l>isher geschehen ist* auf die

Arbeiten Hachinantis beziphfn. so siiul sie allerdiny^s richfis;. Bachmann hat selbst

bei der eingehenden Behandlung des ersten FortbCtzers nicht bemerkt, dass Teige

in seiner (von Bsdimaan 5ften dtirten) Abhandlung auf Orand der Arbeiten

Emlert daranf hingewiesen hat. Dass Bochmann auch nnn mit ariner Zettbe-

timmang nicht das Richtige getroffen hat, belehrt das oben Gesagte.
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gezwungen die Saehe genauer ni ontennclieiit wobei sich aber die

Untersuchung auf den ganzen Bericht Aber 1142 erstrecken rnusa.

Denn daee die beiden Abschnitte der Erzfihinng an 1142 aneinander

gehdren, daran, meine ich, ist nicht zu zweifeln. Den Hittelpnnkt der

Erzihluug bildet in beiden das Georgskloiter anf dem Hradsehin,

Im ersten Teile gedenkt — wie schon von anderen bemerkt — der

Verfasser anderer Gräael der Belagerang Prags mir ganz flüchtig, um
dann erst von der Vernichtung des Georgsklosters ausführlicher zu

bt'richteu. Im zweiten Teile ist ihm wieder hesouders daran gelegen,

die Scliick>ale der Klosterfrauen und das Wunder am Grabe Ludmilas

zu verzeichnen. Wenn aber der zweite Teil nicht vor 1151 entstanden

aein kann, so kann auch die anföngliche Schilderung der Belagerang

Prags nicht älter sein, wofür übrigens auch der Umstand zu sprechen

scheini, dass es hier von König Konrad ,necdam imperatore Bomano*

heint

Was f&r Grflnde sind bis jetzt für die Zngehörigkeit dieses Be-

richtes zur Arbeit des ersten Fortsetzers angeführt worden? Man hat

sie sozusagen stillschweigend angenommen, ohne sich nadi irgend

welchen GrQnden umzusehen. Denn wenn wir in der Torrede zu einer

Ausgabe dieser Quelle*) die Bemerkung finden, dass in einer Hand-

schrift mich den Worten ... in saeeula saeculorum Amen eine Zeile

leer belassen wurde, so kann das (ebenso wie auch das Amen selbst)

doch nicht als ein Grund angesehen w^erden. Die Handschrift ist nicht

gleichzeitig, sondern eine Abschrift, in welche der Abschreiber auch

andere zum ursprünglichen Werke nicht gehörige Nachrichten hätte

miteinTcrleiben können. Es beisst daher sich nach anderen Gründen

umzusehen. Was fUr die Autorschaft des Wyschehrader Domherren

sprechen würde, ist seine Abneigung gegen Herzog Wladislaw II. Aus

dem in Frage stehenden Abschnitte sind die betreffenden Belege schon

so oft angezählt worden, dass es überflQssig erscheinen dürfte sie noch

einmal au wiederholen. Es ist jedoch dieser Qrnnd keinesw^ ent-

scheidend, die gleichzeitigen Queltenwerke bieten Belege genug, dass die

Regierung Wladislaws gleich am Anfang bei vielen nidit beliebt war.

Vermag daher dieser Grund die Autorschaft des Wyschehrader

Domherren nicht zweifellos zu erweisen, so lassen sich andererseits

Gründe vorführen, die sie zu erschüttern im stände sind. Ich verzichte

auf Gründe, welche die Stilvergleichungen bieten könnten, da bei

solchen Vergleichungen sehr oft Verschiedenheiten gefuuden werden

die in der Tat nicht bestehen, und da auch sonst das wenig umfang-

*) DobroTsky et Pelzel Scriptoies I., p. XXXVI.

36*
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reiche Material eleu Beweis uiclit überzeugend durchzulühren erlaubt.

Aber etwas darf mau nicht vergessen: lu seiner ganzen Arbeit iuter-

essiren den Wyschehrader Domherren ara meisten, fast mehr als öflfeDt-

liche Ereignisse — die Himmelserscheiuungeii, so dass ibra diese Vor-

liebe in älterer Zeit den Beinamen . Astronomus" verschalte. Wäre

von seiner Arl)eit nichts anderes übrig geblieben, als der Bericht über

1142, so wäre dieser Titel sicher nicht verdient In der ganzen Er-

zählung, die doch YerhältniamSaRig umfangreich ist, wird einer solchen

Erscheinung mit keinem einzigen Worte gedacht Und doch war die

damalige Zeit an solchen sonderbaren Ereignisse nicht arm. Der

Sazawer Mönch berichtet zum J. 1142 «Visus est serpens volare", den

Hradischer Annalisten ^) hat eine sonderbare Mondesfinstemis des J. 1142

so Qberrasdit, daas kein Bedenken tragt, sie mit spateren traniigen

Begebenheiten in Verbindung so bringen . . . Wäre der Wysehehnder

Domherr auch Antor dieser Erzählung gewesen, so wfirde man sicher

von ihm eine Erwähnung dieser Dinge erwarten dürfen. Dass ihn die

damaligen Ereignisse gehindert hätten, darauf acht zu haben, ist nicht

anzunehmen, da sie den Hradischer Mönch auch nicht gehindert haben,

und da ja die Niederschrift des Berichtes um mehrere Jahre später

erfolgt ist, wobei wieder seine gleichzeitig gemachten astronomisches

Aufzeichnungen, die ja bei ihm für jeden Fall Torausznsetzen sind, sein

Gedächtniss unterstützt hätten.

Nehmen wir all das 7,usainnien und bedenken wir weiter, da?s

den Verfasser des Berichtes /,u 1142 vor allem das (jeorgskloster be-

schäftigt, so dürlte vielleicht die Annalirae als berechtigt erscheinen,

dass der Verfasser des Berichtes über 1142 mit dem Wyschehrader

Domherren nicht zu identitiziren ist, dass dies vielmehr ein zu dem

Georg.-kloster in irgendwelchen Be/ieliungen stehender (Jeistliche war,

der erat um «las J. llnl schrieb, während der W'yschehrader Dom-

herr sein nur bis zu 1141 reichendes Werk im J. 1142 b^^ann und

beschloas.

Wenden wir uns jetzt der letzten Frage zu, der Frage nach der

Nationalität des Verfassers. Seine Person ist uns überhaupt nicht

bekannt. Palacky hat die Hypothese ausgesprochen, dass der in der

Chronik erwähnte herzogliche Kaplan Vincentius der Autor sein könnte.

Um aber dieser Annahme (der sich zuletzt hypothetisch auch Göll an-

schliesst) beipflichten sn kdnnen, besitzen wir zu wenig Anhaltspunkte.

Die Frage nach der Nationalitat des Autors wäre natfirlieh auch dann

nicht beantwortet, wenn diese Vermutung begründet wäre; der Hersog

kann ebenso gut deutsche wie böhmische Eapläne gehabt haben.

i) MoQ. Sax. in FRB. II, 261, Ann. 6rad.-0psi ebd. 397.
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Palacky selbst liees die Enge, ob der Cbronist ein Böhme oder ein

Deutscher war, offen, obwohl ihm seine böhmische Herkooft wahr-

scheinlicher schien. Teige hat nachher yersucht die für die böhmische

Herknnft sprechenden Gründe zu kräftigen, aber auch seine Gründe

sind - wie wir noch sehen werden — nicht derart, um jeduu Zweifel

entfernen zu können. Bei Bachniauu ver^i hwindet nun jeder Zweift. l

:

der Chronist ist ein Böhme, der m seinem Deutscheuhasse seinem

Vorgänger gleicht

War einmal eine Behauptung Bachmanns weniger begründet, so

ist dies sicher die zuletzt erwähnte. Wenn wir auch bei Eosmas von

einem Deutschenhasse reden wollen (mir erscheint selbst bei Kosmas

dieser Ausdruck f&r die Antipathien des Chronisten zu stark), bei dem
eisten Fortsetzer findet sich kein einziger Satz, keine einzige Wendung,

ja kein einziges Wort, welches nur eine Antipathie des Chronisten

gegen die Deutschen merken liesse, und Bachmann wOrde es schwer

fallen, wenn er diese seine Behauptung belegen sollte . . .

Denn, wenn es von den Beweggründen Lothars zum Einfalle in

Böhmen 112r) heisst ^inflatus magna superhia et avaritia pecuniae

atque malitia tt iniiiuitate", so kann niemand dirse Worte als deutsch-

feindlich Ixv.eichneu, da sie nicht geilen die Deutsclien übcrliaupt,

sondern nur gegen die feindlich in das Land einfallenden und dazu

ooch dem Herzog Sobeslaw, dem Liebling des Chronisten, feindlich

gesinnten Deutschen gerichtet sind, ebenso wie es kein Beweis eines

Deutschenhasses sein kann, wenn der Chronist 1127 Ober die Wahl

Konrada berichtet: Bawari et SneTi furore et indignatione accensi . . .,

da er sich mit diesen Worten nur gegen die Feinde Lothars und

Schadiger des Reiches wendet, wie aus dem unmittelbar Kachfolgenden

klar hervorgeht Oder sollte der «deutschfiBindliche* Zofall, der 1132

den Fassboden des königlichen Palastes in Bamberg unter den Füssen

der anwesenden Deutschen herabstürzen liess, ein Beweis des Deut-

schenhasses des Chnaii.^ti'u sein? Auch in diesem Falle würde das

gleich Nachfolgende diese Annahme korrigireu.

Und wie wenig diese Annahme überhaupt l)egrüudet ist, erhellt

daraus, dass die böhmische Herkunft des Chronisten keineswegs für

erwiesen gelten kann. Wenn sie Teige durch die Bemerkung zum
J. 11 2C belegen will, wo der Chronist den h. Wenzel als noster pro-

tector bezeichnet, so muss dagegen darauf aufmerksam gemacht werden,

dass nach der Schilderung unseres Chronisten der h. Wenzel tatsachlich

als Protektor des böhm. Heeres auftritt und dass auch die sonst vor-

kommende Bezeichnung des böhmischen Volkes als familia sancti

1) Geich. Bahmens 419, Umlich HIÖG. XXL
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Veuceslai im Munde eines Geistlichen nicht überrascben kann und

seinen böhmischen Ursprung keiucswegs 7,u beweisen vcrmafx. Auch

der Umstand, dass der Chrouist Köuig Lothar und das sächsielie Ui-tr

als nostri hostes bezeichnet, kann gar nichts beweisen. Im Heere

Lothars war auch Otto von Olmütz mit seinem Gefolge, die daher

auch unter den nostri hostes inbegriffen sind, und doch keine Deut-

schen waren. Nostri hostes sind eben nur die Feinde Herzog Sob^Iaws,

mit dessen Interessen sich hier dt-r Chronist ideutifizirtw Übrigens

hätte der Chronist, wenn er auch deutscher Herkunft gewesen wiie,

das feindltefa in das Land einfallende Heer nieht anders als nostri

hostes bezeichnen können.

Wichtiger wäre der Umstand, dass der Chronist öfters böhmische

Benennungen einzelner Orte anführt*) — ich verzichte dsraof, ans der

Tatsache, dass der Chronist dem oft vorkommenden ,tos Bohemi*

gegenOber diese Bezeichnungen als ^slavisch* (sclavonice) daistellti

Folgerungen zu ziehen, denn das wQrde bedeuteu, von einem mittel-

alterlichen Chronisten zu viel zu yerlangen. Dabei könnte aber etwas

befremdend einwirken, dass er einmal den Namen Kovember mit

.sclavoniee Prosinee* ül>trsetzt. November heisst böhmisch Listopad,

und das köuutc deu Verdacht erwecken, dass der L'lironist des Böh-

mischen nicht ganz kundig war. Da es mir aber nicht gelungen ist

zu konstatiren, (hiss in einer anderen slavischeu Sprache Noveniber-

Prosinec heissen würde, und da in der altböhmisclien Literatur diese

Übersetzung noch einmal vorkommt'), so kann auch daraus nichts

Positives geschlossen werden.

üeuügeu alle die bis jetzt erwähnten Grüude nicht, die böhmische

Nationalität des Wyschehrader Domherren zu erweisen, so können

andrerseits einige Stellen aufgezählt werden, die dagegen zu sprechen

scheinen. Teige verweist unter anderem auch auf die Stelle zu 1134,

wo der Chronist den verstorbenen Bischof Meinhart von Heinrich Zdik

einen ,miser alienigena* nennen lässt, und ist geneigt auch darin

einen Beweis der böhmischen Nationalität des Chronisten zn erblicken.

Ich weiss sehr wohl, dass die damals (und teilweise schon in ilterer

Zeit) in Böhmen auftauchende Antipathie gegen die Deutschen sich

fast ansschliesslidi darauf beschrankt, dass sie nicht einheimisch

waren,' trotzdem kann ich aber in dieser Stelle kein Zeichen einer

derartigen Antipathie bemerken. Die Stelle klingt vielmehr als ein

*) Die wichtipsten hat Baclunann a. a. 0. 228 ziij-animongestellt.

») In der 8to( kholua-r Kathanualt gcnde. Die gütige Mitteilung verdaake

ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Uofrata Gebauer.
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Ansdrack des Mitleids mit dem amen Fremden nnd mit seinem

Sehieksale (Bischof Meinhard war hekaontlieh der Teilnahme an der

Venehwöriing gegen das Lehen Soböslaws beschuldigt), wie ja etwas

solches eher bei einem Torkommeu kauu, dem eiu ähuliches ^Schicksal

zu teil geworden.

Und damit ist uoch eine Eigeutüinlichkeit des Chronisten zu

vergleichen. Es ist schon öfters bemerkt worden, dass der Chronist

mit einer gewissen V(»rlieV>e auch Ereignisse im Reiche oder im Aus-

lande überhaupt streift, besouders wenn es sich um etwas Ausser-

gewöhnliciies handelt. Dabei aber ist es immerhin auffallend, dass er

besonders auf Polen seine Aufmerksamkeit richtet. Natürlich lässt er

keinen Krieg zwischen Böhmen und Polen unberücksichtigt, ja einmal

weiiis er sogar von einem polnischen EinMl nach Ungarn zu berichten

(was allerdings zur Motivirung der ungarischen Oesandtschaft nach

Böhmen dient). Dem Polenkönig Boleslaw ist er nicht geneigt, was

ja nicht zn verwundern ist, da Boleslaw ein Feind seines Lieblings

Sob^slaws war. Dagegen können aber gewisse Sympathien, die er

ftkr das Land Polen und seine Bewohner hegt, nicht Terboxgen bleiben.

Zum J. 1134 bemerkt er: Polonia male fortonata, improvidi dacis

Bolezlai snb mnnimine constituta . . ., nnd beschliei«t den Bericht

aber den höhmischen Einfall mit den Worten: 0 miserabilis regio doci

anbiecta fatno! Qoidqoid enim delirant reges, pleetantor Achivi. (Anch

der Bericht über die Auffindang des Adalbertkopfes in Goesen Tcrtragt

sich gnt mit all diesem).

Natflrlich kann man anf Qmnd dieser Nachrichten den Chro-

nisten nicht für einen Polen erklfiren, sie sind aber doch beachtens-

wert, zumal ein Überzeagender Grund für die böhmische Herkunft

nicht angeführt werden kann. Die Möglichkeit, dass der Chronist ein

Fremdling gewesen iät, kauu somit nickt ausgeschlossen werden^).

•) Ks i>ei mir gestattet an dicber Stelle nur nebenbei noch auf etwas uut-

merkBiim zu machen. Der Chronist hat seine Arbeit im J. 1142 begonnen und

sie wahncheinlich noch in demselben (oder epäteatens am Anfang des folgenden

Jahres) — bii sain J. 1141 gebraditu Weiter reicht sie nicht. Oats er nidit die

Absicht gehabt h&tte sie weiter so ffthren, iat nicht anronehmen, denn in diesem

Falle wftre es viel natttilicher, wenn er sie mit dem Tode Sob^laws beschlossen

hfttte. Entweder muss ihn daher der Tod oder ein anderer Zufall daran ver-

bindert hiiben. Der Chronist musg ein ziemlich gelehrter Mann gewesen sein

und trotz seiner nahen Beziehungen zum Hofe Sobe>la\v8 ist liie Möglichkeit

nicht ausgeschlossen, dasa er ein Fremder gewesen sein kann. Im J. 1143 hören

wir bei der Tisitation des KanlinalB Guido Ton einem Wyschefarader Domherren

M. Henriensi der sas Böhmen Terbumt wurde »qoia pmbyter erat et nzorem

ibi dnxerat, et insopev etiam monschns in terra to* Aiisie dicebator et sine for-
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Um schliesslicli zur Frage Ober den Wert der Wyschehrader

Kontiüuation überzugehen, kann ich mich auch liier der Meinung

liachmanus uiclit auschliesseu. Dem Wyschelirafler Domherren darf

zwar nicht der Iviihm eines ausgezeichueteu Ili.storikers uachgepriesen

werileii, zur Höhe eines Kosmas erhebt er sich nie, doch dürfen wir

nicht vergessen, (hiss Kosmas unter den mittehilterlicheu Schriftstellern

gewissermasseu eine Ausnahme ist. Und die Höhe, zu welcher die

guten mittelalterlichen Chronisten gelaugten, erreicht der AVvschehrader

Domherr auch; es gibt nicht viele Chronisten, denen man die Be-

nützung von Urkunden nachrühmen könnte. Das Urteil Watteubachs

kann daher sicher seine Geltung behalten: der Wyschehrader Düinberr

kt ein gater and Terlässlicher (wenn auch parteiischer) Fortsetzer des

Eosmas. "Wir werden uns daran gewissermassen auch im Vergleiche

mit dem Schriftsteller zu überzeugen die Möglichkeit haben, welchem

wir jetst unsere Aufmerksamkeit znwenden wollen. £s ist

II. Der Mönch von Sazawa.

Auch über die Sazawer Chronik hat die Geschichtaforachnng bis

jetzt noch nicht ihr letztes Wort gesprochen. Es stehen da ver-

schiedene Ansichten einander gegenüber, die zwar teilweise als abgetan

gelten dürfen, deren aber bei einer Revision der Frage doch gedacht

werden muss. Meinert^) sprach zuerst die Meinung aus, dass die

Sazawer Chronik von zwei Verfassern herrühre, deren einer nur den

ersten Teil (bis 1140) verfasst habe, während der zweite Teil einem

andern Autor angehöre. Palacky^) hat aber diese Ansicht mit einigt-u

noch heutzutage stichhällii^ou (Irüiiden widerlegt und dagegen zu be-

weisen versucht, dass die Chronik als ein Werk eines einzigen Ver-

fassers anzusehen ist, oliwohl auch er nicht abgeneii^t war zuzui^eben,

dass dem Verfasser illtrrt' s( hriftliche Aufzeichnungen zur Verfügung

gestanden haben. An dicker .Meinung Palackvs hielt auch Eniler fest^"),

der auch zum ersteniiiale nachdrücklicher betont hat, dass die Chronik

ziemlich spät beendet worden sein muss. Eingehender hat sich seit«

mata in Boemiam venerat«. Wir lernen da einen Fremden kennen, der Wytehe-
hrader Domherr war, alt Magister dieaer Kirche eine grOeeere Bildung gehabt

haben rmi«s, uls Wjecbebrader Domherr zum Hofe in näheren Beziehungen ge-

ßfnndeo haben kann und 1143 ])l(")tzlicli seine Tüti^jkeit iu Böhmen unterbrechen

iimsste . . . Doch eine bestimmte Vermutung will ich damit nicht ausgesprochen

haben.

«) Wiener Jahrbücher XV, Auzeigeblatt S. 33.

•) WOrdigttng 49 ff.

<) In seiner Ausgabe der Quelle in den FRB. II, 233.
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dem VälekM mit der Chiouik beschäftigt, dessen Forschung zu dem
Ke.sultat führte, dass die Chronik als ein einheitliches Werk eines Ver-

fasserjj. der aber auch ältere schriftliche Aufzieichnungeu seines Klosters

benützt hatte, erst zu Ende der siebziger Jahre des 12. Jalirb. eut-

fitaudeu ist.

„Ungeachtet dieser Ergebnisse*' (uin seine Worte zu gebrauchen)

ist Bacbmann^) neaerdinga an die Frage über den Ursprung der

Sazawer Chronik heran getreten und hat sich Mohe g^eben zu be-

weisen, dass die Chronik ein Werk vier yerschiedener Autoren ist, von

denen der erste, ein slaYischer Uonch, circa 1100 die Qeschichte yon

der GrOndnng des Klosters bis circa 1063« der zweite, ein deutscher

Mönch, die letzten Jahre des slavischen Ritus (und die Zeit des ersten

lateinischen Abtes Diethard?) beschrieben, uud seine Arbeit (von circa

1003 bis 1134) erst in den dreissigcr Jahren des 12. Jahrh. v<dlt ndet

haben soll Dem dritten, vielleicht uuth deutscher Herkunft, verdanken

wir die Er/.ählung von 1134— 11(11, die in den letzten Partien ziem-

lich gleichzeitig sein soll (Gründe werden nicht angeführt); diesem

dritten Autor gehört auch das Verdienst, die Aufzeichnungen seiner

Vorgänger mit der Chronik des Kosmas uud Exzerpten aus anderen

Geschichtswerken vereint und so die eigentliche Sazawer Chronik ge*

schaffen zu haben. Die letzten Nachrichten stammen yon einem vierten

Geschichtsschreiber des Klosters her, der Tielleicht auch ein Deutscher,

in den 70er Jahren geschrieben haben soll.

Wenn ich gleich Yon Tomherein meine Ansicht äussern soll, so

muss ich gestehen, dass mich die Aasffthruugen Bachmanns nicht

überzeugen. Aber bei einer so grossen Meinungsverschiedenheit bleibt

ni( hts anderes übrig als die Sache noch einmal von Anlaug au zu

untersuchen.

Was vor Allem in Betracht k(»mmt, uud was schon Pahicky mit

Recht hervorgehoben hat, ist die Stilgleichheit m der ganzen Chronik.

Bei ähnlichen StüprUfungen muss man allerdings, wie s( hon oben

bemerkt, sehr vorsichtig vorgehen, um nicht etwa StilVerschiedenheiten

oder Ähnlichkeiten dort zu entdecken, wo sie tatsächlich nicht vor-

handen sind. Aber solchen Erscheinungen gegenüber, wie sie in der

Sazawer Chronik auftauchen, muss man doch die Einheit des Stiles

im ganzen Werke bedingungslos anerkennen.

Im ganzen muss bemerkt werden, dass die Chronik Ober eine

ziemlich reiche copia Terborum und ziemlich bunte Fraseologie Ter-

fügt. Mit Recht scheint daher Valek dieser Umstand dafür zu sprechen,

*j Viilek, Kronika Säsawskä a zpräva jeji k r. 1J26 Oasopis Mat. Mor. XVII.

») MlÜG. XXI, 229 tf.
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daas die Chronik auf einmal, in kaner Zeit entstanden ist, da sich

der Chronist, hatte er nach und nach geschriehen, stilistiseh öfter»

wiederholt hätte.

Natürlich kommen hier auch Wiederholungen Tor, die aber daa

eben Gesagte nicht zu widerlegen, sondern gerade im Ctegenteil nur zu

bestätigen vermögen, öfters kommt die Bezeichnung des Zweckes einer

Pilgerfahrt .causa orationis* vor^), öfters das Wort decenter^ besondera

in den Charakteristiken, wo wir auch fast jedesmal das Wort «affiibilis'

ire£fon, dreimal kehrt die Wendung ,ut omnibna plus amoxi quam timori

haberetur* wieder»). Der Verfasser liebt auch die Parallele Ton der

Henne und den Hühnern, vom guten Hirten und .seiner Herde, ver-

steht sie aber last jedesmal in eiu anderes Phraseugewand zu kleiden*).

Auch die oft vorkommenden Charakteristiken einzelner Personen

scheinen eine Vorliebe eiiu^s und desselben Autors zu sein; natürlich

kommen darin auch ähnlielie stilistische Drollerien vor'»).

In vielen Fällen könueu wir da auch das Muster, an welchem

sich der Verfasser herangebildet hat, erkennen. Es ist Kosmas, wel-

chem der Chronist auch sonst oft die stilistische Ausschmückung seiner

Erzählung entnimmt*'), was ja nicht zu verwundern ist, da die Sazawer

Chronik bekanntlich das ganze Werk des Kosmas abgesehrieben, inier-

polirt und weitergefillirt hat.

Obwohl alle diese Stellen sicherlieh zur ßestäiigang der Annahme
genügen, dass die Sazawer Chronik in ihrer jetzigen Gestalt als ein

Werk eines einzigen Verfassen anzusehen ist, so kann doch nicht auch

<) FRB. I[, 200 (sweimal), 261 etc.; kommt flbrigeni aneh in anderen gleich*

zeitigen Quellen vor.

h l-RB II. 247, 253, 267.

«) Die M. hl zahl ih-r stelh n führt schon V41ek an (8. 241} und es genQgt

daher auf ticiin- Arbeit zu verweisen.

) Valek a. a. 0. Note 1 und 2.

») Välek Note 3, 1, 2.

•) Ebiga Charakteristiken erinnern, wie schon VÜek bemerkt, an Kosmas

Charakteristik des Bischoft Hemnann. die Charakteristik Spytihnews su 1137

erinnert wieder an Eosnias' Charakteristik Boles!aT IL (I, 22). Dos beliebte

Wort ntfabilis stammt auch aus Kosmas, ebenso wie auch das öfters wieder-

kehrende tripudinm. Die Parallele von der leuehtenden und der unter den Kessel

geätellteii Kerze 241, 248 — Kosni. III, 4!) ist aber auch sonst in der tuittelalter-

licbeu und kirchlichen Literatur überhaupt sehr häufig. Auf Cosmas I, 21 l&sst

sich auch die beseicbnung ad 1127 nnlli pietate secanda und viele andere Stellen

surflckftthren, so daes es flberflüssig erscbeineB kann, die Belege noch sn m-
mehren. Übrigens scheint es aber, dass amsh andere QneUen, die der Chronist

benOtste, auf ihn in ähnlicher Weiie eingewirkt haben, worauf ich noch tpSter

an sprechen komme.
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vergessen werden, dass die stilistische Einheit TOn einem fiedakteur

der Tereiozelnten chronikaUächeu Aufzeidmongen herrfibren könnte, der

sich bei der letzten Reduktion nicht mit passender Einreihung der

ilteren Nachrichten begnfigte, sondern dieselben anch stilistisch be-

arbeitete. Wflrde sich der Sachverhalt so erweisen, so mOsste die

Ansicht Bachmanns wenigstens in dem Sinne korrigirt werden, dass die

letzte Bedaktion — da sich die stilistischen Sonderheiten bis zum
letzten Absätze der Chronik verfolgeii lassen — nicht dem dritten,

sondern erst dem vierten Chronisten znznschreiben wäre.

Sind wir aber überhaupt berechtigt die Chronik in dieser Weise

zu zergliedern, ist es vielmehr nicht nöti^. die verrautlicheu Teile

süratlith oder weuigsteus grösstenteils für das Eigeiiliun eines ein-

zigen Cbrouiütt n ^u erkliireu ? Zur iieautwortuiig diest-r Fragt' ist es

ertunl''rlicli, noch eiutnal alles, was sirh darüber der Chronik selbst

eutueimien lässt, zu untersuchen, wobei natürlich die Anlage der ganzen

Chronik nicht uuberücksiclitigt i>leiben darf.

Die Chronik ist eine Interpolation (vom 4. Buclio an eine Fortsetzung)

der Chronik des Kosmas, was auch für die Beurteilung des letzten

(vierten) Buches von Wichtigkeit i^t» Dem ersten Buchendes Kosma»

sind einige annalistischen Autzeichnungen, deren Ursprung uns noch

später beschäftigen wird, und die Erzählung von der Gründung des

Klosters hinzugefügt, im zweiten Buche beschränken sich die Zusätze

auf 5 anualistische Notizen (zwei beziehen sich anf Bfewnow, zwei auf

Sazawa, die letzte betrifft eine sonderbare Naturerscheinung des J. 1091)

und auf eine Korrektur der Erzählung des Kosmas Qber den Tod

Benedas. Im dritten Buche finden wir zunächst einen längeren Be-

richt Qber die Einweihung der neuen Kirche in Sazawa (1095), und

dann die Erzählung von der Einf&hrung des Abtes Diethard 1097.

Diese Erzählung kann, wie selbst Bachmann zugibt, nicht vor 1184

niedergeschrieben worden sein (es werden die Jahre, Monate und Tage

der Begierung Diethards, die 1134 endet, angegeben). Zum J. IIIS

folgt dann die Nachricht von der Priesterweihe Sylvesters, zu 1123 die

von seinem Eintritt in das Kloster. Bachmann bemerkt dazu, dass

diese Notizen ,er8t dann für die Chronik Bedeutung erlangten, als

Sylvester im Kloster eine hervorragende Stellung erlaugt hatte, also

kaum vor dessen Erhebung zum Abte*. Das sagt aber ziemlich deut-

lich bereits der Chronist selbst, indem er bei dem Klostereiutritt Syl-

vesters Abt Diethard ausdrücklich als tot anführt, und über Sylvester

bemerkt: cuius quanta fuerit dilij^eutia in divinis et ecclesiasticis rebus

ampliticandis, loco suo dicetur. Dieses Versprechen wird dann zum

J. 1134 erfüllt, wo wir bei der Abtwabl Sylvesters seine treifliehe
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CbarakteristLk finden. Ea steht somit fest, dass der Chronbt, als er

die Notizen zu 1116 und 1123 scluiebi Ton der kOnftigen Wahl Sjl-

Testers wnsste and daher die Notizen vor 113i nicht scfarethen konnte.

Es kann aber auch keinem Zweifel unterliegen, dass diese Stelle

Ober Sylvester (die vor 1134 nicht entstanden sein kann) und die

sicher nach 1134 niedergeschriebene Stelle Uber Abt Diethard einem

und demselben Verfasser angehören. Liest man unvoreingenommen

die beiden Stellen, so muss man doch unbedingt zur Oberseugung

gelangen, dass kein einziger Grund vorliegt, an der Identität des Yer-

fussers der beiden Stellen zu zweifeln. Und hätte Bachmaun nicht

den Versuch gemacht, jede dieser Stellen einem anderen Autor zuzu-

schreiben, so würde es sicher niemand eiufjillen, eine solche Möglich-

keit zuzugeben. Die Unsicherlieit aber, mit der sich Bachmaun dar-

über äussert'), liisst deutlicli erkennen, das.s auch Hachmauu keinen

hinreichenden Grund zu seiuer Annahme gehabt hat, und dass daher

wie tVülier auch weiterhin noch dafür gehalten werden kann, dass

.<()wolil die Erzählung über Diethard als auch die über Sylvester aus

«iuer und derselben Feder geflossen ist.

Gleich am Anfang des 4. Buches, in der ErzähUiiT^»^ von der Nie-

derlage Lothars bei Kulm 1126 verrät die Chronik durch die Bemer-

kung .Sobezlaus ... ad dulcem suam metropolira rediens annis XVI

{soll heissen XIV) optato potitus est solio", dass diese Partie uirht vor

1140 geschrieben vrorden sein kann. Der Terminus a quo für diese

Schilderung verschiebt sich daher bis 1140. Bachmann ist diese Be-

merkung nicht entgangen, er will aber darin, so wie auch in den

beiden bereits erwähnten Notizen Uber Sylvester, nicht den Beweis des

späteren Ursprungs der Chronik erblicken. Er drfickt sich sogar

(S. 232) folgendennassen aus: .Eben daraus aber einen Schlnss auf

die Art der Anlage der Chronik zu ziehen, etwa zu meinen, dass sie

gleichfalls als eiu Ganzes und auf einmal niedergesehrieben wurde, er-

scheint immerhin gewagt*. Ich finde aber einen solchen Schloss

keinesweixs ui wugt, ja ich mdne sogar, dass er unumgänglich ist

Man Wild sogar gezwungen sein, den Terminus a quo noch weiter su

verschieben.

Die Gründe, welche Bachmanu anführt, sind durchaus nicht stich-

hältig. Einen Grund, wie etwa ,so tchliesst doch die ganze amia-

*) S. 232 bugt er »Doch eignet ihm (dem 2. Chromaten) kaum die Dantellung

6«t Regierang Abt Diethards, die ent nach 1133 in einem Zuge geschrieben ist*,

wKhrend es auf S. 233 heisst: ,dann fttgte er (der dritte Chronist) die Vita

Diethardi abbatis so 1097 bei (die übrigens auch von dem swelten Autor

stammen könnte) . . .
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listische Anlage dieses Teiles der Chronik eine ühuliche Eutstehung,,

wie bei den beiden früheren Abschnitten (eine später nachgetragene

Enählong) ans", kann man doch entschieden nicht gelten lassen. Bei

Kosmas ist ja doch die Anlage auch überwiegend annaiistisch (von der

Anlage der Sazawer Chronik ist sie dorchans nicht yerschieden) nnd

trotzdem wird doch niemand bezweifeln wollen, dass die Chronik des

Kosmas nicht gleichsseitig mit den Ereignissen, sondern erst später aof

einmal verfasst wurde. Für den Sazawer Chronisten war ja anch in

dieser Hinsicht Kosmas ein Muster. Auch inuss einerseits (las Lobt

dieser Chronist (der dritte iu der Keihe BachiaainiK) sei ,ein poiitisiher

Kopf, eiu Mann von wirklichem Interesse für die Gescliichte* gewesen,

beschränkt und andererseits wieder liervorgeliobeu werden, dass die

erwähnten Eigenschaften, so weit sie berechtigt sind, auch den früheren

Teilen der Chronik zuerkannt werden mösseu.

Wenn aber BachmaUD sagt: .Die Erzählung wird bunter und

tiemlich gleichzeitig mit 1156—1157, wie deutlich aas den Angaben

ttber Bischof Heinrich Zdik erhellt*, so ist es nur za bedanern, dass

er es unterlassen hat die Belege fEbr diese Angabe anzuftlhren, da es.

ungemein schwer ist, selbst das geringste Merkmal zu finden, das für

die Gleichzeitigkeit sprechen würdet). Denn die Worte zu 1150 «suh-

trahitnr de hoc mundo" kann Bachmann doch unmöglich für einen

solchen Beweis halten.

Dai^egen lassen sich aber mehrere Gründe gegen diese Annahme

anführen. Abgesehen davon, dass der durchaus panegyrische und

lobende Nekrolog Spytihuews (zum J. 1157) schwerlich noch während

der Aegierung des ihm feindlich gesinnten Wladislav II. entstanden

sein konnte, zeigt sich der Verfasser eben in dieser Partie (nur um
zwei Jahre später) als sehr ungenau unterrichtet.

Nachdem der Chronist 1158 Tom Zuge Wladislaws gegen Mailand

berichtet, fährt er folgendermassen fort: A. d, 1159 Daniel episcopus

Mediolanum ad caesarem Fridericnm profectns est . . .* Bischof Daniel

ist aber gegen Mailand nicht erst im J. 1159, sondern gleichzeitig

mit Wladislaw bereits im J. 1158 gezogen. Einen solchen Fehler

hatte doch ein gleichzeitiger Berichterstatter unmöglich begehen

können*).

•) Vgl. die Bemerkungen Uoils im Cetik\ i'asopis Hist. V^lll. 101.

*) Dass der Chronist nicht etwa eine Fahrt Daniels aus dem Lager Wla-

dblawi tom Kaifer meint, erhellt doatlich aus den nnmittelbar nsohfolgendea

Worten »quem in obaequio suo [caeaaris] suis et regni a^tüi biennio implica«

tum retmalt. Die ganse damalige Abwesenheit Daniels von Böhmen daaerte-

iwei Jahre (vom Mai 1158 bis dreaMai 1160, am 16. Jnni 1160 itt er schon ia
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Es dürften .sich wohl iiuch andere Stellen finden lassen, die die

Annaiiiue von der Gleichzeitigkeit der ErzHhlun<^ stark erschüttern

würden, es ist aber nicht notwendig sich nach deuselbeu umzusehen,

da uns die Erzählung selbst einen entscheidenden Beweis dafür liefert^

dass sie später entstanden sein muss.

Wir haben oben gesehen, dass der Verfasser sein zum J. 1123

gemachtes Versprechen, etwas über die Persönlichkeit Sylvesters mit-

zuteilen, bei Gelegenheit dessen Abtwahl 1134 erfüllt. Dass diese

Charakteristik wirklich für diejenige anzusehen ist, die der Verfasser

erqirochen hat, sagt er selbst in den Eingangsworten: Hie locus sese

iolit, quod superius proiuisimns, absolvere. Und dass sie nieht etwa

später nach der Beendigung des Werkes nachgetrsgen worden, sondern

im Laufe der Erzählung entstanden ui, verraten die Worte zn 1161,

mit welchen der Chronist, uacli dem Tode Sylvesters dorn alten Lobe

«in neues beifügend, sich einmal auf diese Weise unterbricht: De cuios

itue landabili qualitate multa quidem . . . dici possent, sed quia iam

inde me ex parte dixisse memini, et mazime quomodo operom

eins in eodein nionasterio magnalia, quanta fuerint eins erga divini

cultus honorem studia, evidenter extant testinionia perhibeutia, hoc in

loco ista siifticiant. Die Charakteristik Sylvesteia zum J. 1134 ist daher

trülier als die Er/.ählung von !?einein Tode niedergeschrieben wurden.

Dass sie al)er iiielit vor dem Tode Sylvesters verfasst wurde, lässt sich

ganz deutlich beweisen. .\bge.'iehen davon, dass die Erzählung 111^4

einen Ul)erblick über die ganze Regierung Sylvesters bietet, wie man
€S von einem lebend-Mi Abte kaum hätte schreiben können, die Worte

,tempore sui regiininis" bezeugen doch klar, dass zu der Zeit, wo sie

geschrieben wurden, die Uegierung Sylvesters liereits zu Ende war*).

Und sollten selbst diese Worte nicht überzeugend genug sein, so sagen

doch die bald nachfolgenden .tempore vitae suae* ausdrücklich, dass

der Abt zu der Zeit nicht mehr lebte.

Es erscheint daher über jeden Zweifel erhaben, dass die Partie

<ler Sazawer Chronik von 1097—1161 nicht vor diesem Jahre yerfasst

worden sein kann, dass sie nicht ziemlich gleichzeitig, dass sie nicht

aunaliätisch nach und nach entstanden, sondern er^t sfAter, nach 1161

auf einmal nachgetragen worden ist

Böhmen (Rg. I, 134). Dieie lange Abwesenheit det Oberhirten wird wohl aoeh

sp&ter itn j?uten Ciedächtnisse p»l>lieben sein.

') Aul (iit'selben Worte zum .1. 1095 stiU/t H u hniann (wohl mit Reeht i die

Annahmt-, d.i^^ der liericbterütatter damals eciion von der Absetzung. Bozetech«

wissen musüte.
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Steht aber somit fest, dass für diese Partie des Buches ein so

später terminus a quo v.n setzen ist. so muss mau sich doch auch die

Frage vorlcj^^en, ob dem Verfasser dieses so spät entstandenen Teiles

nicht vielleicht auch der aU letzter vermutete Abschnitt der Sazawer

Chronik gehört. Die LosuDg dieser Frage ist auch fUr Beurteilung

der Entsiehimg der Chronik Überhaupt entscheidend. Zuerst heisst es

aber erwägen, ob man mit Bachmann f&r diese letzte Partie unbedingt

einen neuen (vierten) Autor annehmen muss.

leh will Torderhand die firflher erörterten stilistischen Gründe

unberücksiehtigt lassen. Baehmann hat — und hier hat ihm schon

Emier den richtigen Weg gezeigt — wohl erkannt, dass die Worte

über Sobeslaw II. laugjährifres Gefäugiiis auf das J. 1173 hinweisen,

da-^s ui)er die Bemerkung über den Wortbrueli Wadislaw IT eher auf

eine spätere Zeit schliessen lässt, dass daher diese Partie waiirschein-

lich 1173— 117H entstanden ist. Das ist aber auch alles, worin man
Baehmann, der da Emier folgt, beipflichten kanu, den übrigeu Aus-

führungen fehlt es au Glaubwürdigkeit und Übei-zeugungskraft.

Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass die Worte über die Wahl

Bc£atas: ,per Wladislai regis et episcopi Danielis electionem in abba-

tiam snccessit* sehr kühl klingen. Nicht viel wärmer klingen dock auch

die Worte über die Bestätigung Sylvesters durch Sobdslaw i), wogegen

der Bericht über die Ernennung Beginards doch ziemlich günstig für

den Herzog gefärbt ist'). Die Stellen beweisen deutlieh, dass, wenn

die Erwähuutifif des Köuigs und des Bischofs zu 1161 jemandem

kühl vorkommen kann, der Grund nur in dem I'instande zu suchen

ist, dass ihre Wahl einen nach der Ansicht des Chrouistes Unfähigen

getroffen hat. Der Staudpunkt dvr Chronik dem König Wadislaw II.

gegenüber ändert sich in dieser Partie nicht Wenn wir auch früher

ein Kapitel De probitate Wladizlai ducis gelesen haben, so ist das Lob

nicht so unbeschränkt aud gilt dem kriegerischen Buhme des Königs,

den ja sicherlich jederman bewundert hat, wogegen auch nur um paar

Zeilen hoher das Lob des dem König feindlichen Spytihnev bestehen

bleibt, welches sich vielmehr gegen König Wladislaw wendet Und
hört man im letzten Abschnitte bei der Gefangennahme SobSslaws

«twas härtere Worte, so lässt sich dies durch die Wortbrüchigkeit des

Königs leicht erklären.

1) FRB. IT, 2S9. Per manns Sobezlai ducis abbatili nucepto bacolo a Johanne

Teneralnli episcopo ordinatos est

*) FRB. II, 268 : Anno d. i. 1162 divina annnente pietatc regisque Vladislai

ac etiam domini Danielis industda proeurante Regnardos ubbas . . gubemacttla

snscepit.
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£8 ist somit kein Grand zur Annahme vorhanden, dass sich die

Gesinnung über den Eöaig geändert hätte, und somit aaefa kein ent-

scheidender Grand gegen die Annahme, dass die beiden ktsten Teile

on einem Verfasser herrühren könnten, zumal sich die Einheitlichkeit

des Stiles der ganzen Chronik auch iu dieser letzten Partie nachweisen

liUst. Ist dem aber so, so müsste der termiuus a 4110 auch tiir die

frühere Partie später gesetzt werden, welcher Ansicht natürlich die

Beschaffenheit dieser Partie nicht widerspricht und was vielmehr durch

die Lobrede auf Spytihuew 1137i die auf spätere Zeit hinzuweisen

scheint, bestätigt wird.

Die beiden Partien scheinen demnach erst in den 70ger Jahn a

entstanden zu sein. Zur Erlangung grösserer Sicherheit ist aber die Be-

antwortung der Frage am wichtigsten, ob sich Spuren späterer Ent-

stehung auch in den älteren Partien der Chronik entdecken lassen.

Hätte Bachmann die Arbeit Väleks*) näherer Beachtung gewUrdigt,

so wäre es vielleicht nicht notwendig gewesen, nachfolgende Erörte-

rongen beizufügen. Sie baairen zum grossen Teil auf den Ausfuhnm»

gen Väleks, dessen — meines Erachtens überzeugenden — Beweis über

die £ntstehang8zeit der Chronik i«sh zum Teil wiederholen mnss.

Am auaitlhrlichsten in der ganzen Sazawer Chronik ist (abge-

9ehen Ton der GrOndungsgeschichte) der Bericht Ober die Ereignisse

des J. 1126. Das eben ist die Stelle, die dem Sszawer Chronisten

nach Meinerts Muster auch die belobende Anerkennung Falackys Ter-

schafFte, der sich Bachmann bediDgungslos anschliessi Allein es gibt

Gründe genug, dieses Lob in mancher Hinsicht einzuschränken«

Zuerst sei bemerkt» dass die Erzählung des Wysohehrader Dom-
herren, wenn sie auch im Vergleich mit der Schilderung der Sasawer

Chronik stark iu den Hintergrund tritt, doch einen viel günstigeren

Eindruck bewirken niuss; sie ist mit ihrem naiven Wunderglauben

uuniittelbarer, ungekünstelter uud iu jeder Iliusicht viel autrichtiger

als die gesprächige, mit dem ganzen Apparate rhetorisch-schwülstiger

Stilistik ausgescliiniickte Schilderung der Sazawer Chronik. Doch all

das wäre nicht eut>clieidend, es heisst jetzt die Mitteilungen unserer

beiden Berichterstatter auf ihre sachliche Richtigkeit zu prüfen.

Kosmas beendet seine politische Geschichte Höhmens mit dem
Ausdrucke des Dankes gegen Gott, dass es zwischen Sobeslaw und

Otto zu keinen Streitigkeiten gekommen ist. Kosmas konnte so

schreiben, da er bereits am 21. Oktober 1125 starb. Die Saiawer

1) Sie stammt — was sie lelbtt angibt, und was hier besonders erwihai

sn werden verdient — aus dem bist Seminar Gölls (Prager bObm. UniTeniti^.
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Chronik wiederholt natürlich diese Worte des Kosmas, da sie bekannt-

lich seine ganxe Chronik wiedeigibt, konstmirt darnach die Nachricht

Yon der Frende im Volke, ist aber gleich darnach genötigt sieh za

korrigiren und za berichten, dass sich Otto zn ESnig Lothw tun Hilfe

begeben habe.

Was für Otto die eigentliche ürsache zn diesem Sdixitte war, er-

fahren wir aus der Ifelduug des Wjschehrader Domheim. Sob^slaw

hatte Otto den Anteil Ulrichs (das BrOnner Land) abgenommen, worauf

sich Otto zu Lothar uach Repensburt^ ( November 1125) begab. Die

Antwort Sobeslaws war der Einfall nach Mähreu uud die Verwüstung

des OlnüUzer Anteils Ottos»). An dieser Melduug zu zweilelu besteht

kein Grund, die Chronik von Sazawii weiss aber gar nichts davon.

Der Sazuwer Chronist tritt tatsächUch nehr oft als Schriftatelier von

teinem hintorischeu Takte auf Wenn er dieses fiir das Verständnis

des ganzen Streites so wichtigen Unistandes nicht gedenkt, kann man
nicht anders als annehmen, dass er daYon nichts wusste, dass er nicht

gut unterrichtet war.

Aber eben deshalb, weil er ein denkender Kopf war, musste er sich

nach anderen Umständen umsdien, die die Feindschaft der beiden

Hefzoge erklären würden. Dass er nicht genügend unterrichtet war,

kann nicht befremden, wenn man bedenkt, dass er wenigstens nm
14 Jahre sp&ter schrieb and in seinem Kloster sicher nicht so viel

Gelegenheit finden konnte, Oenaueres zu erfahren als der Wyschefara-

der Domherr, welcher, wenn anch spater schreibend (was Qbrigens, wie

wir sahen, Ar diese Partie seiner Chronik nicht gerade der Fall sein

mnss), doch zum herzoglichen Hofe in nahen Beziehung^ stand.

Wenn aber ein Chronist, welcher verhiiltnismassig sp&t schreibt, sich

als nicht geuan unterrichtet zeigt und dabei sehr ausführlich berichtst,

so muss das immer verdSehtig scheinen.

Wie sonst Tiele andere mittelalterlichen Geschichtschreiber liebt

es auch unser Chronist, seinen handelnden Personen Beden in den

Mund zu legen, die in der Wirklichkeit nie gehalten wurden. Unser

Chronist hat das — das könuen wir mit Hesliiumtheit sagen — von

Kosraas erlernt, und verrät sein Cluster mit jeder Zeile. Die Reden

Ottos in Regensburg und vor der Schlacht, die Reden Sobeslaws vor

und uach der Schlacht erinnern ziemlich stark au Kosmas-). Natür-

*) Ich itatss mich da, «o wie im Nachfolgenden, Öfters aef die Arbeit YAlekt,

wo das Ndtigw kritisch suaammengeatsllt iit (in diesem Falle die Chronologie

des Bsrichtes des Wyschebrader Domhc.ren).

>) Man Tgl. die Rede Ottos (FUB. II, 252) mit Kosmas UI, 66 ebd. P. 88

MltdienaagCB UIV. 87
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lieh wird niemand glauben, daas die Reden so gesprochen wniden,

wie sie der Chronist wiedergibt Sind sie aber inhaltlich suTerlSssig,

ist es damals eo dergleichen staatsreehtUchen BSrorteningen gekommen?

Nach der Sasawer. Chronik hatte Otto in fiegensbug Terlangt

,tronmn sibi hereditario jure debitam et ab omnibns Bohemiae prima-

tibos designatom et sacramento confirmatum*. Ist diese Meldung

richtig ? An sich wSre sie nicht unmöglich, keine einzige Quelle weiss

aber davon. Baohmann^) nimmt an, dass dies im Jahre 1128 ge-

schehen ist. In diesem Fblle wäre aber so ein Ereignis der geschSrften

Aufmerksamkeit des Eosmas sicher nicht eutgaugeu, und doch finden

wir bei Kosmas keine solche Nachricht. Dagegen ist es aber nicht

unmöglich, dass die Worte ^sacramento coutirmatum" nach der

Meldung des Kosraas über den Schwur Ottos (III, 60} konstruirt sind*).

Der Verdacht wird dadurch noch gesteigert.

Wenn wir das, was die Chronik Otto in Regensburg vorbriugen

lässt, für richtig annehmen dürften, so hätte Otto eigentlich nichts

Neues verlaugt. Er ersucht den Kaiser, ihm zum böhmischen Troue

zu verhelteu, der ihm rechtmässig gehört und auf den er einst von

allen böhmischen Grossen berufen wurde. So war bis zu der Zeit

immer der Vorgang bei der Besetzung des böhmischen Trones. Der

deutsche König verlieh in der üegel demjenigen das böhmische Leben,

welcher von den Grossen Böhmens als Herzog anerkannt wurde. Das

Verlangen Ottos würde daher nichts Ungewöhnliches enthalten haben,

und die Nachricht der Chronik wäre nicht unglaubwürdig, wenn ihr

der Umstand nicht entgegen wSxe, dass sie feieinselnt da steht» dass

keine andere, auch zeitlich nahexe Quelle darttber etwas sn beriditen

weiss'). Dabei zwingt uns aber auch die Nachbarschaft, in welcher

die Meldung erscheint, noch Toisichtiger Torzugehen.

seine Prahlerei 256 mit Koaiu. I. 10 S. 20, die Reden Soböslawd p. 255 uud 256

mit Eofmos II, 8 8. 80.

>) Getohiehte Böhmens 8. 293.

*] llan vgl. Kosmas III. 60 (FRB. II, 195) . . . donunut Otto quorundsm
instinctuR consiiio, tali se obligavevat saciamento, quod non prius ab urbe Wisse*

giHd ccriorot, quam aui victus plecteretor capite, aut victor potiretor prindpelis

sedis ciilinine.

') Der Kinwaud, dass der Wjüciiebrader Domherr bei seiner Voreingenom-

menheit Ittr SobSdaw absichtlich unterlasaen hfttte in dieser Uintioht —> wenn
er Ton der angeblichen Anerkennung Ottos gewusst hfttto die EnShlnng des

Kosmss SQ TerroUttSndigen, ist halüos. Wenn der Chronist Sobödaw soent

den Einfall nach Mühren unternehmen lft«8t und die Flucht Ottos nach Regen»-

als eine Folge desselben daratellt, so hätte er es sicher auch nicht notwoidig,

die Nachricht von der früheren Anerkennung Ottos zu verschweigen.
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Darnach hätte zwar Otto in Begensburg nichts Neues yerlangti

aber das, was ihm Lothar zur Antwort gab, war neu, and widanprach

allen bisherigen Oblicbkelten. Nach der Sasawer Chronik soU Lotbar

die Ansicht geäussert haben, die Yergebting des böhm. Lehens stehe

dem deatscben Könige allein an, ?on seioem Willen sei es abhängig,

wem er den böhmischen Tron ansprechen wolle.

Ist diese Ansicht in dieser Zeit möglich? Es ist freilich nicht an

leugnen, dass die wiederholten Tronstreitigheiten der FfemysUden, bei

welchen man den Kaiser sehr oft nm Hilfe anrief, und ihm so die

Entseheiduug in die Qfinde legte, zu derartigen Fritensionen ftthren

konnten, aber bis zu dieser Zeit (1126) hat man noch nie von ihnen

gehört nnd noch ein halbes Jahrhundert nach Lothar hört man davon

wieder nichts.

Beachtc'D wir die Umstände näher, unter welchen der Streit

zwischen Sobeslaw und Lothar entstund. Bis zu seiner Tronl)esteiguug

ist Sobesluw zu Lothar in engen freumlschaftlichen Beziehungen ge-

standen, noch 1124 suchte und fand er Hilfe bei ihm. Nach Kosmas

hat sich damals Lotliar bei Kaiser Heinrich iSobeslaws angenonunen

und seine Abgesandten sollen damals vor dem Kaiser eine Rede ge-

halten haben, an welche die Worte, welche die Sazawer Chronik So-

bcslaw sprechen lässt, häulig erinnern*). Warum sollten sich die bisher

80 freundschaftlichen Verhältnisse so bedeutend geändert haben? Einen

Grund dafür hätte der Umstand bieten können, wenn sich Sob^law

geweigert hätte, den neuerwählten Lothar als König aasnerkennen

und aus seiner Hand die Belehnung zu emp&ngen. Aber zu einer

solchen Vermutung liegt kein Grund vor, und niemand hat es noch

gewagt, etwas solches zu behaupten. Soböslaw hat zwar an dem Beichs-

tage sn Begensbnrg persönlich nicht teil genommen — wahrscheinlich

hat ihn sein mährisches Unternehmen daran gehindert — aber das

bedeutet noch nicht, dass er sich Tom Reiche hätte losreissen wollen.

Schon sein Verhalten nach der Schlacht bei Kulm würde in der Hin-

sicht als Beweis genügen, wir sir.d aber im Stande auch positive

Belege anzuführen, da wir Yon einer gut unterrichteten Seite erfahren,

dass Soböslaw zu König Lothar seine BeTollmi^htigten Terordnet hat,

denen es aber nicht gelungen ist, Lothar Yon seinem Entschlüsse, Otto

zu unterstützen, abzubringen^).

Was aber war die Ursache dieser Weigerung Lothars einem alten

Freund gegenüber? Vielleicht könnte man da mit der Vermutung

antworten, dass Lothar mehr beansprucht hat, als Sobeslaw zu bieten

•) Man vgl. Kosm. IH, :>G (FRB. II, S. 188) mit Jfc'ÄB. II, 2ö6.

»j Otto Fri». (Schulaufgabe) 26—27.

37*
•

Digitized by Google



564 V&claT Novotny,

geneigt war, und darin eine Bestätiguiig des Sasawer Berichtes seheo.

Dag^n kann aber bemerkt werden, dass es nm so mehr anflhUen

mOaste, wenn etwas so Wiebtiges der Anfmerksamkeit gleichzeitiger

ChKnisttmntgangen wäre. Bei dtm WyBchehzader Domherrn, den die

bis jetzt fast allgemein herrschende Meinung fllr dnen politisch wenig

bedeutenden Kopf hält« könnte das nicht überraschen. Wir haben

aber auch einen gut unterrichteten und im Politischen sehr wohl

bewanderten OewShrsmann — es ist Otto von Preising. Wenn er auch

Herzog Soböslaw den falschen Namen Udalricus beilegt, so TerrSt

doch bcine ErsShluug, dass er von der gauzen Angelegenheit genaue

Kenntnis hatte.

üud einem Chrouisteu vou der Jiedeutuug eines Otto von Freisiug

ist es wohl nicht '/uzumuteu. dass er einen staatsrechtlich so wichtigen

Umstand £U verzeichnen versünmt hiitte. Aber eben derselbe Olto v^n

Freising, der nianches un/.weitelhut"t glaubwürdige Detail anzuführen

vermag'), weiss von dt-n erhöhten Ansprüchen Lothars gar nichts, ja

seinen Worten lässt .sich geradezu das Gegenteil entnehmen. Quidani

euini Otto Moniviae comes — ^o berichtet er-) — ducatuni Boemiae

atlectans. principem adiit, eique magnaiu pecuuiam promittens,

ad hoc, ut Boemiam secum intraret, ibique cum ducem crearet, in-

dinavit.

Also nur um eine Hilfe zur Erlangung des Trones, nicht am
eine prinzipielle Lösung der Frage, wem die Ernennung der böhmi-

schen Herzoge zustehe, hat es sich da gehandelts). Als Grund der

Gesinnungsänderung Lothars führt Otto von Freising ausdrücklich

Geld an. Eben denselben Beweggrund gibt aber auch der Wy-
schehrader Domherr an, und auch die Sazawer Chronik, so sehr sie

auch bemfiht ist andere Gründe zu eutdecken, muss schliesslich doch

') Man vgl. (lif Krwiihnung der Verhandlungen ^uhe^iiiw.-j mit Lothar, vou

welchen weder der Wjbchebruder Domherr, noch die buzawer (Jhrouik berichtet,

dann die siemlich genaue Sehildercmg der Schltcht b'i Kulm etc.

*) Otto Fris. a. a. 0. 27.

*) Damit ISast tich auch sehr got die ErxähluDg der Ssiawer Chrooik vom
Au-panpf de» Krieges in Einklang bringen, wo Lothar auf einmal alle seine ao-

gebhch hochfj^eKpannten Ansprüche aufgibt und aufrichtig gedteht, ohne Otto

liiittt.' »T nichts gegen üoittülaw nntornommeu. Es niiü-Hte aber auch sehr l»e-

hemden, wenn Sobealaw, der lu der Sazawer Chronik auf die Ansprüche Lothar»

so antwortet, als wäre er in RegcnHburg anwesend gewesen, sich nach den Siege

mit der einfiiehen Belebnung begnügt hfttt», ohne sieh eine Bttigiehafl gegen

die Prftteniionea sa Terschairen, die ja spftter immer erneuert werden konnten.

Auch der Umstand, dass die Sasawer Clironik voa einer solchen Bürgschaft niebts

tu berichten weiss, kann nur sehr nnvorteilhafb für die Richtigkeit ihrer Dacw

stellung zeugen.
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such gestehen, dass Otto dem König Tie) Geld Tenprochen habe.

Dieser Gnind genügt aber anch vollständig zar Erklärong der Ände-

rung in der Gesinnung Lotbars. Hatte die Sazawer Chronik nicht

Tersncht eine andere Veranlassung zu finden, so hätte sie wohl nie-

mand Termisst Der neuerwKblte Lotbar bat sicher Geld gebraucht,

nud um es zu erlaugen, war er auch bereit die bisherige Freundschaft

mit Sobesluw zu opfern >).

Betrachtet man jetzt die (^nelltMiai!L'"aln'ii näher, so ergibt sich,

dass als die eigentliche Ursache des Streites der Uinstaud zu betrachten

ist, dass Sobeslaw dem Olmützer Otto seiueu Brünuer Besitz abge-

nommen hat. Ohne dieses Ereignis wäre Otta wahrscheinlich nicht

nach Regensburg gegangen. Sob^law hat sodann auch seinen Olmützer

Anteil Terwflstet und Tergeblich versucht, Lothar iOa sich zu gewinnen.

Die fioffiiung auf eine reiche Geldentschadignng hatte schon Lotbar zum

Bundesgenossen seines Gegners Otto gemacht Die Mehrzahl dieser

Details ist der Sazawer Chronik entgangen, was darauf scbliessen laset,

dass die Chronik nicht genau unterrichtet war. Wenn sie aber trotzdem

sehr ausfbhrlicb berichtet, eine andere Erklärung sucht, und dieselbe

in staatsrechtlichen Motiven findet, von welchen keine andere Quelle Er-

wähnung tut, so muss dies natürlich die Frage ins Leben rufen, ob

hier die Chntnik etwa nicht unter dem Eiufluss der Verhältnisse ihrer

eigenen, späteren Zeit steht.

Wann treten solche Theorien, wie sie die Sazawer Chronik König

L'>thar äussern lässt, zum erstenmale auf? Es ist schon früher bemerkt

worden, dass die Tronstreitigkeiten der Pfemysliden, bei welchen man
die dtutschen Könige als Schiedsrichter anrief, zu ähnlichen Folgen

führen konnten, dass aber in der früheren Zeit solche Ansprüche

seitens des Reiches niemals erhoben wurden, und auch 1142 ist es

König Konrad nicht eingefallen — (allerdings war damals das Ver-

hältnis ein anderes; der regierende Herzog war es, der damals Konrad

um Hilfe bat) — über den Tron Böhmens nach eigenem Willen

entscheiden zu wollen. Zum erstenmal begegnen wir solchen Prae-

teusioneu des Reiches unter dem mächtigen Staufen Friedrich I.

König Wladislaw II. hat, uni den Tron seiuer Familie zu er-

halten, noch zu Lebzeiten die Regierung seinem Sohne Friedrich ab-

getreten. An dem Hofe Barbarossas arbeitete aber eine mächtige

Partei Herzog Ulrichs flir seinen Bruder Sobeslaw. Am Hoftage zu

Ehrendorf 1173 wurde Herzog Friedrich des Trones, den er .non

legitime, sicnt dioebant, sed tantnm tradente patre sine consensn

1) Auch dürfte Otto, wenn der Sssawer Cbxonik in dieser Hinsicht Glauben

geschenkt werden darf, den Kampf als sehr leicht geschildert haben.
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Boemoramet non de manu imperatoris* *) erhalten hatte, ftir rerlostig

erklirt. An seiner Stelle wnrde dann Sob^aw II. zum Herzog ernannt

Als aber 1177 Sob^law dem Kaiser unbequem geworden war — und

Fdacky hat mit feinem historischen Takte gezeigt, was fltar inssere

Verhältnisse znm Falle Sobfolaw beigetragen haben — ist am Hof-

tage zu Venedig Sobdslaw IL entiront und durch Friedrich ersetzt

worden, wobei wir Ton einer Mitwirkung der böhmischen Grossen nichts

erfahren und allee nur dem Willen des Kaisers zuschreiben müssen.

Diese Willkür wurde später auf dem Hoftage zu Kegensburg 11^2

noch gesteigert.

Wenn wir mm wieder in Erinnerung bringen, dass sich die ganze

Sazawer Chronik durcli die Gleichheit des Stiles, die sich in der Nach-

ahmung des Kosmas und auch sonst kundgibt, als das Werk eines

einzigen Schriftstellers ])raeseutirt, und weuu wir weiter beachten,

dass der grösste Teil der Chronik sieher nicht vor llGl entstehen

konnte, und die letzte kleine l'artie erst nach llT.'i entstanden sein

muss, und wenn wir scliliesslich noch in Betracht ziehen, da^^s unsere

Sazawer Chronik zum J. lliJt) staatsrechtliche Theorien Torbriugt, von

welchen wir in keiner anderen Quelle hören und die in jener Zeit

kaum möglich waren, oder wenigstens zur Erklärung des Streites nicht

notwendig <^ind, so ist wohl auch die Annahme nicht zu gewagt, daüs

sich auch in der Erzählung vom J. 1126 der Einfluss der Verhältnisse

der siebziger Jahre kund gibt.

In dieser Beleuchtung wird auch alles andere, was wir früher als

un\erbttrgt ansehen mnssten, geklärt So können wir Terstehen, warum
der Chronist Otto von Olmütz so nachdrücklich das betonen lässt,

was wir sonst aus keiner anderen Quelle erfahreu. Es klingt beinahe

wie eine Anspielung auf die Ereignisse des J. 1173« von welchen

Gerlach berichtet, wenn in der Sazawer Chronik Otto den böhmischen

Tron als «sibi hereditario iure debitum et ab omnibns Boemiae pri-

matibns designatum* bezeichnet. Und die Worte, dass der römische

König nur denjenigen zu belehnen habe, der in Böhmen anerkannt

worden, jene Worte, mit welchen Sob^slaw 1. die Ansprüche Lothars

widerlegt, als hätte er seine Kegensburger Hede gehört, sind zweifellos

nur ein Ausdruck persönlicher Gesinnung des Sazawer Chronisten Uber

den willkürlichen Vorgang I^arbarossas in Venedig 1177, sind ein

Protest gegen die.^e den alten Üblichkeiten widersprechende Neuerung,

den wir ura so l)esser verst^dien können, wenn wir bedenken, dass es

sich damals um die Entsetzung Sobeslaws IL handelte, mit weichem

die Sazawer Chronik offenbar sjmpatisirt

') Qerlach (FRB. II) 466.
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fiabeu also die früheren Untersuchnngen zu dem Besiütat geführt«

da88 es keinen Omnd gibt mit Bachmann die letste Partie des Saza^

wer Zeitbaches unter swei Autoren su verteilen, dass sie yielmehr als

das Werk eines Einzigen anzusehen sind, so kann die kritische ünter-

sachong der ErzahluDg von 1126 dieses fiesultat nur bestätigen. Die

augenscheinlich genaoen Meldungen der Sazawer Chronik rdhren nicht

davon her, dass sie l>esser unterrichtet war, sondern sie beweisen, da

sich daran der Eintiuss späterer Yerhilltnisse klar bemerkbar macht,

dass sie erst nach 1173 (etwa zwischen 1173— 117S) entstanden sein

müsseu. Dass a))er somit anch die ganze Sazawer Chronik erst in dieser

Zeit als einheitliches Werk eines einzi^^en Verfassers entstanden sein

muss, dafür ist meines Erachtens, nach dem Yorher gesagten kein

weiterer Beweis nötig.

Wenn dadurch die Glaubwürdigkeit ihrer Meldungen in etwas

leidet, so dfirfte doch die bisher einstimmig anerkannte historische

Gewandtheit ihres Yerfiusers nicht viel beeintrichtigt werden. Die Er-

zählung von 1126 ist mit einem unleugbaren Geschick zusammenge-

stellt und in den Bahmen des ganzen Werkes trefflich eingepasst.

Wenn der Chronist gegen die gefahrlichen Neuerungen Barbarossas,

die ihm um so unsyrapatisclier sein mussten, als dadurch auch sein

Liebling ISobcslaw II. verkürzt wurde, protestiren wollte, so hat er

keine passL*ndere Stelle wählen können, als die Ereignisse vor und

nach der Schlacht bei Kulm'). Und auch sonst, wenn auch diese

]S'achrulit nicht wörtlich zu nehmen ist, kann man das Lob, welches

dem Chronisten (nach Palackys Vorbilde) Bachmann spendet, ohne

Weigerung unterschreiben. Ein günstiges Zeugnis für unseren Chro-

nisten kann sicher auch der Umstand gewähren, dass er aller Wahr-

scheinlichheit nach auch Urkunden als Quellen benfitst hat Ich Yer-

weise nur auf die allerdings schon früher bekannten Stellen zu 1097

(F.B.B.1I, 2&5), 1132 (ib. 258, die Schenkung Pfibislawas), dann auf

die Erzählung Yon Bfetislaws Schenkung ib. 244.

Schliesslich wird man aber seine historische Begabung auch darin

suchen dürfen, dass auch der Gedanke, die Chronik in ihrer jetzigen

Gestalt der Nachwelt zu hinterlassen, ihm allein eignet. Es ist in

der letzten Zeit öfters die ?vleinuug geäussert worden, dass dieser Ge-

danke unter dem Abte Sylvester auftauchte, ja Bachmann- ) hat sogar

die Vermutung ausgesprochen, die Verfassung der Chronik sei mit Förde-

rung von Seiten des Abtes unternommen worden. Obwohl nun alles, was

wir von diesem trefi liehen Abte wissen, besonders seine Bemühungen,

I) Vgl. Välek a. 8. 0. SIT.

•) Oesehichte Böhmens 420.
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das seiner Obbut anTertnrate Kloster sovrohl in maierieller als anck

in moralischer Hinsicht zu heben, ihn als einen hervorragenden Mann
erscheinen lasst. so ü^enügt doch all das nicht zum Beweise, dass die

Chronik seiucm Auftrage oder uur seiner Aufforderung ilire Eutstehung

verdauke, da dieser Auuabme der ganze Charakter der Chronik wider-

spricht.

Dfr eigeiieu Ari)eit des MSaz — so will ich von nuu au deu

Autor der Chronik be/,eichueu - - geht der grössere Teil der ganzeu

Sazawer Chronik voraus — es ist der iuterpolirte Kosmas. Sicher hat

auch diese Arbeit (die luterpoliruug des Kosmas) längere Zeit iu An-

spruch genommen, doch ist es nicht wahrscheinlich, dass sie schon

unter Sylvester begonnen worden wäre. Selbst wenn Sylvester in

seinem letzten Lebensjahre (11GO) auf den Gedanken gekommen wäre,

seinem Kloster ein grosseres Geschichtswerk zu verschaffen, hätte der

Interpolator, da er erst nm 1173 seine eigene Ij'ortsetzung des Cosmis

ssn schreiben ftafiog, 12 Jahre zor Yollendang der Inteipolation ge-

braucht. Der MSaz ist aber ein zu guter Schriftsteller, um von ihm

annehmen zu können, dass er eine solche Arbeit nicht früher hätte

zustande bringen können. Und so bleibt andi der Gedanke, seinen

Klosterbrüdern eine Belehrung über die Vergangenheit ihres Sitzes

und ihres Vaterlandes zu gewähren, das Eigentum des MSaz, und ist

zugleich ein Beweis seines erhöhten historischen Interesses,

So bedeutend aber der MSaz gewesen sein muss, Ober sein Leben

sind wir nur sehr ungenau unterrichtet. Daran ist Areilieh nicht zu

zweifeln, dass er im Sazawer Kloster gelebt und geschrieben bat, und

auch das ist wohl ganz klar, dass er sich hier zur Zeit der Abte

Diethard, Sylvester, lioäUita und Reginhard aufhielt. Sein Werk muss

er erst iu hohem Alter hegonnen haben. Denn darf mau bei der

Erzählung 112(1 aus den Worten ,gauili;i nostra contrarius excepit

successus" schliessen, da.ss d» ]- Verfasser dauials schon lebte, uu*l steht

es andrerseits fest, dass er hingi' vor 1173 nicht zu schreiben anfing,

so muss er erst als ein bejahrter ^lann seine Arbeit in Angritl' ge-

nommen haben. Wenn wir überdies noch beifügen, dass er ein Ver-

ehrer des Abtes Sylvester und Parteimann Sobeslaw II. war, so ist

das wohl alles, was man Uber seine Person mit Bestimmtheit sagen

kann.

Welcher Nationalität er angehörte, wissen wir nicht, und jedes

, wahrscheinlich* oder ,yielleicht* ist da überflüssig. Wenn auch

seine Unparteilichkeit dem slavischen Bitus gegenüber — (und man
darf Ton einer Unparteilichkeit sprechen, wenn auch die entschei-

dendste Stelle — wir kommen gleich darauf zu sprechen — nicht
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direkt aus seiner Feder geflossen ist) — anerkannt werden mnss, wenn

ihm such der nach Böhmen einfallende Lothar keineswegs sympatisdi

ist, so genügt das nicht, nm ihn mit Bestimmtheit für einen Böhmen
erklären zu dürfen. Unter dem damaligen Kleros gab es mehrex«

Böhmen, denen die slawische Liturgie nicht sympatiseh war, und fiber

ein feindliches Heer hatte selbst ein Deutscher von Geburt sich nicht

iiympatisch äussern können.

Als der Chronist sich entschloss, das Sazawer Zeitbuch auzulegeu,

hatte er schou eine reiche Lebeuserfahruug liiiiter sich, und es kann

nicht bezweifelt werdeu, dass er Verschiedenes, worüber er bericbtet,

weuü auch uicht als Augeuzeuge, so doch gewiss als Z^itoviiosse mit-

erlebte. Allerdings standen ihm auch verschiedene Hilfsmittel zur

Verfügung. So werden z. B. die Angaben über die Priesterweihe Syl-

vesters, über steinen Eintritt ins Kloster auf klösterliche Aufzeich-

nungen zurückzuführen sein; ebenso dürften verschiedene Angaben

fiber Absterben einzelner Personen den Nekrologien des Sazawer,

BfevnoTer u. a. döster entnommen worden sein.

Damit aber streifen wir schon die Frage, welche Quellen der BfSaz

benfitct hat Torlftufig will ich sie nur soweit berQcksiditigen, als sie

die von Bachmann beantragte Unterscheidung von zwei Yerfessem,

unter welche die Erzählung von der Gründuug des Klosters zu teilen

wäre, berührt.

Die Erzählung von der Gründung des ivlosters und von seinen

slavischeu Anfängen (bis ca. 1008) weist Bachraanu zwei Autoren zu.

Der erste boll ca. 1080 das Leben Prokops und die Geschichte seiner

zwei ersten Nachfolger beschrieben li;ibtn; er war ein slavischer

Jdöuch. Die Regierung Bo2etechs und die Zwistigkeiteu im Kloster

SU dieser Zeit, die mit der Ausweisung der slavischen Mönche endeten,

soll einem anderen Autor, der im zweiten oder dritten Jahrzehnt des

12. Jhrh. schrieb und ein aus Bfewnow gekommener deutscher Mönch
war, gehören. Wollen wir die Grflnde näher betrachten, auf die Bacfa-

niann seine Annahme stützt

In dem angeblich ersten Teile der Erzählung lesen wir die Weis-

sagung des sterbenden Prokop, in welcher dieser erste Abt seinem

ISeffen und seinem iSoline eröllhet, dass sechs Jahre nach der Ver-

bannung «Wratislaus redueet vos de exilio et dabit vobis Jesus Chri-

stus dominus noster in loco isto paceni et securitateni omuibus
diebus vitae vestrae." Das kann nach ßachmann nicht zur Zeit

der Zwistigkeiteu unter Bo2et6ch, wo das Kloster keinen Frieden und

keine Sicherheit genoss, geschrieben worden sein. Warum dies nicht

der Fall sein konnte, ist nicht einzusehen. Eben weil hier der Friede
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uud die Sicherlit'it, dereu sich das Klos-ter unter den Abteu Vitus und

Emeram erlreute, so nachdrücklich betont wird, köunte mau ther auf

den Gidiiukeii kommen, dass die Stelle erst dann geschrieben wurde,

als der Verlasi^er die Zeit kannte, in welcher sich die Verhältnisse

yerscblim inert hatten.

,Xüeh weniger aber*", fahrt Bacliraaim fort, „hat vor der Xieder-

schrift die zweite Ausweisung der slavischen Mouche stattgefunden,

da sie die Weissagung St. Prokops Lügen strafen würde." Allerdings

könnte mau da einwenden, dass auch einen viel späteren Autor die

Pietät gegen den Grüuder und ersten Abt des Klosters hätte hindern

müsäen, die Prophezeiung Proko]i3 in sein Werk einzuverleiben, wenn
sie so zu verstellen wäre, wie Bachoiann dafürhält^). Das ist aber

nicht der Fall. Prokop hat sich dabei sehr yorsichtig benommen, nnd

seine Weissagung nicht anf eine aüzn weite Znkanft erstreckt. Xar
ein flQchtiger Blick kann die Worte Prokope so denten, wie es Bach-

mann tot, bei genauerer Untersuchnng kann es keinem Zweifel unter-

liegen, dass sich die Worte unf niemand anderen, als nur auf Prokops

Keffen und Sohn beziehen können. Diesen hat also Prokop ver-

sprochen, dass sie aus dem Exil zorackkehren nnd bis zu ihrem
Tode ruhig und ungestört im Kloster walten werden. Dass die sla-

Tische Liturgie sich auf immerwahrende Zeiten im Kloster erhalten

und dass die Ruhe und Sicherheit niemals werde gestört werden, hat

Prokop nicht gesagt, nnd wir haben kein Recht, dies in die Worte

des Cludiiisti 11 liiueiu/.iiiiiterpretiren.

Damit aber fällt auch jeder Grund, warum die Erziihking uicht

später entstanden sein kriiinte, und warum überhaupt die gau/.e Partie

von der Giüiidung dis Klosters bis 1195 zwei Autoren zuzuweisen

wäre. Bachmann iührt besonders die Worte an, deren sicli die Kr-

zählung über die Auschwär/uug des Abtes Vitus vor dem Herzug be-

dient, uud will aus denselben schliessen, dass solche Worte nur ein

slavischer Mönch hätte gebrauchen können. Die Worte sind jedoch

nicht so bezeichnend, wie es Bachmann vorkommt. Der Verfasser

drückt sich zwar sympati.«c)i über die slav. Liturgie aus, aber die Zu-

gehörigkeit der Sazawer IVbWiciie zu diesem Ritus ist für ihn nicht

entscheidend, er zürnt den Feinden des Abtes nicht desw^en, weil sie

den slavischen Ritus durch den lateinischen ersetzen wollten, Bondern

weil sie die slawischen Mönche beneideten und sie aus ihrem Kloster

ertreiben wollten. Derjenige, der diese Worte*) geschrieben bat,

•) Vgl. 00h. vjii, loü.

*) Sie Inutcu (FKB. II, 2-16): »luulti aemnli . . . Yitum et fratres . . publi-

cabant ... per sclaToniea« littetas heresia seeta ypochririiqoe esse aperte ixre-
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masa kein Freund der slavischen Lihirgie gewesen sein, war aber ein

Verehrer der drei ersten hochverdienten Abte, was doch alle Sasawer

Hönehe aoch nach der Änderaug des Bitoe ohne Auanahme gewesen

sein mnssten.

Auch die Erzählung yon dem Konflikt Prokops mit dem an Stelle

des vertriebenen Vitus ein<^esetzten Abte beweist nicht, dass sie von

eiueui späteren lateiiii>cht u Mömhe nicht herrühren könnte. Eben

eiu solcher hatte ja ein vorziij^liches Interesse daran, diese Episode

anzutühren. Hatte einst Prokop den ersten fremden Aht ans dem

Kloster mit SchliiuMu verjagt, weil er ihn in seinem Kh)ster nicht

dulden wollte, und l)lieben dann die nachher an<^esiedeUen lateinischen

Mönche von solclien Ergüssen seines Unwillens nnbelielligt. so war

das sicher ein Zeichen ihrer Legitimität, ein Beweis, dass sie dem

h. Prokop nicht unangenehm waren, dass er sie hier gerne duldete, wenn

sie aoch nicht dem »laviachen, sondern dem lateinis( Inn Kitus zogetan

waren. Die ersten Jünger Prokops durften zurückkehren, weil sie in

Eintracht und brüderlicher Eiebe lebten i), ihre Nachfolger musäten

wegen Streitigkeiten verjagt werden, um neuen Ansiedlern, die wieder

in Eintracht zu leben verstanden, Platz zu machen.

Ebenso können die Worte Uber Boietich kein Zeugnis dafOr

bieten, dass der Chronist diesem Abte nicht freundlich gesinnt ge-

wesen wäre» wenn er anch unparteiisch über ihn berichtet und seine

schwachen Seiten nicht verhehlt. Am allerwenigsten ist aber einzu-

sehen, warum der Yerfasser des zweiten Teiles dieser Erzählung (nach

Bachmann) eiu deutscher Mönch des lateinischen Bitus sein sollte.

Wenn es anch gestattet wäre, diese Erzählung in der Weise, wie

Bachmann beantragt, in zwei Teile zu teilen, warum mflsste der Ver-

fasser des zweiten Teiles ein Deutseber sein? »Nur ein solcher" —
so versucht Bachmann seine Behauptung zu begründen — ^konnte

am Schlüsse siiner Darstellung über die /weite W-rtreibnug der sla-

vischen Mönche aus Sazawa sagen: Et libri linguae eoruni deleti om-

nino et disperditi ue(iua(piam ulterius in eodem loco cautabuntur.*

Man muss von neuem tragen: Warum ? Selbst wenn diese Worte den

Sinn hätten, in welchem sie Bachmann zu verstehen scheint, würden

sie keinen Beweis dafür enthalten, duss der Verfasser ein Deutseber

titoa ac oniniiio perverao»; qnamol»reiu eiectia eis, in loto eoruiu iatioae aucto-

ritatii» abbatem et fratres conetituere omoino esie honestum couütanter affirmabant.

0 invidia, iaextricabilii maliciae zelot! 0 invidia detestanda, omnimoda ma-

litia conflobata, ignis ineztmgaibilis ....
•) Vgl die Bemerkung üollt in CCH. VIK, 100.
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gewesen seiu müäste^). Die AYorte sind aber nicht höhuisch gedacht,

sie fiind vielmelir ein Ausdruck des aufrichÜgeu Mitleids mit den

Schicksalen der slavischen Liturgie in Sazawa und könnten dalier viel

eher von einem slaTischen Mönch herrühren, der später in Sazawa

Zaflttcht getanden, wie uns die Chronik davon erzahlt. Mag es sieh

aber mit ihnen verhalien wie es will, sicher kann behaaptet werden,

dass kein Grund vorhanden ist, warum sie nicht auch von dem Ver-

fasser herrQhren könnten, der die Worte über die Verleamdongen

gegen Vitus geschrieben hat Kurz es gibt keinen entscheidenden

Grund, die Erzählung von der Gründung des Sazawer Klosters bis

ca. 1095 unter zwei Autoren zu verteilen, vielmehr seheint alles daAr

zu sprechen, dass die ganze Erzählung aus öner Feder geflossen ist

Schwieriger ist aber die Frage zu beantworten, wann dieser Autor,

dem dit ganze Erzählung von der Gründung des Klosters gehört, ge-

schrieben hat. Wie gezeigt, können die Worte über die Weis.-uguug

Prokops nicht beweisen, dass die Erzählung vor der zweiten Aus-

weisung der sliiviscbeu Mimcbe eutstauden wäre, — auf die Scliliiss-

benierkung über die slavischen Bücher wt-rde ich demnächst zurück-

konunen — und atali die Stelle über Boictccb, der ,locum illura

laudabiliter omni oruatn sicut hodieruo die apparet decoravit", kann

nicht beweisen, dass sie vor dem Autritte Diethards uiedergescbrieben

sein müsste. Denn Diethard hat nur das Oratorium (Kirche) renovirt,

'während von Bo^.etuch berichtet wird, dass er das ganze Kloster um-

frebaut hat, und wir wissen überhaupt nicht, wann etwa so grosse

Änderungen vorgenommen worden waren, dass die oben zitirten

Worte nicht passend erscheinen dürften.

Ja man könute sogar auf den Gedanken kommen, ob nicht auch

diese ganze Erzählung dem Ver&sser der ganzen Chronik zuzuschreiben

wäre. Manches könnte zur Begründung dieser Annahme angeführt

werden. Einerseits die Einheit des Stiles, die sich nicht nur in einigen

Phrasen und Wendungen, sondern auch durch die schon oben er-

wähnten stilistischen Eigentümlichkeiten des Autors (Charakterschilde-

rungen einzelner Personen u. dgl.) kundgibt, andrerseits die allgemein

anerkannte Unparteilichkeit, mit der die Erzählung von der slavischen

Liturgie berichtet, und die bei einem später schreibenden Mönche

leichter zu erklären wäre, als bei einem, der die bewegten Zeiten der

Änderung des Kitus miterlebt hat Die Gründe sind jedoch nicht

ent^cheidend. Die Ähnlichkeit des Stiles dürfte sich auch dadurch er-

kliireu lassen, dass der Al.Saz diese Erzählung, wenn er sie schon fertig

<) Cioll a. a. 0.
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orfand, stilistisch umarbeitete, die TJoparteilichkeit der slaTiachen Li-

turgie gegenüber wird man wobl nicht auders als durch die in den

mitteklterlichen Klöstern Oberall traditionelle, stark entwickelte und

tief einwirkende Pietät für den Gründer des Klosters erklären dürfen.

Und dazu kommt noch, dass oiuige Umstände doch dafür /.u

sprechen scheinen, diis:^ die (leschichte der slavischen Periode dem

Verfasser wenigstens im grossen ganzen fertig vorlag, und dass er sie

nur mit gewissen stilistischen Änderungen in sein Werk einverleiht

hat. Allerdings kann man sagen : wenn für diese Annahme nur die

Gründe vorhanden wären, welche Bachmann anführt, so müsste die-

selbe von vornherein t\lr unmöglich erklärt werden. Die Gründe

Bachmanns sind durcbaas nicht stichhältig, wie »ich aus der nach-

folgenden Prüfung ergeben dürfte:

Vor allem mnss darauf aufmerksam gemacht werden, dass di»

Angaben Bachmanns Uber die Stelle, an welcher die in Frage stehende

Erzählung eingeschoben ist, nicht genau sind. Nach der Ausgabe der

F.ÜB. (oder M.Q.) könnte man Yielleicht dafttr halten, da^s die Er-

zählung gleich nach den Meldungen zum J. 1001 folgt*), man darf

aber nicht Tergessen, dass diese beiden Ausgaben an dieser Stelle nur

das bieten, was die Handschrift der Sazawer Chronik mehr enthält

als Kosmas, und dass die Zusätze zu Eosmas in der betreffenden

Partie der Handschrift mit 1001 enden. Es genügt aber, will man
sich die Einsicht der Handschrift selbst ersparen, ein einfaches Nach-

schlagen der Ausgabe Pelzel-Dobrowskys^ um sich zu überzeugen, dass

die Erzählung am Ende des I. Buches des Kosmas steht, also nicht

zwischen den Jahren 1001—^1016, sondern zwischen den Jahren

1038—1030 einge.^cliuheu ist — ein Umstand, der fUr die Beurtei-

lung der weiteren Ausführungen Hachmanns nicht unwichtig ist.

An dieser Stelle alao, wo Kosmas njit dem Tode Ulrichs sein

erstes Buch bescliliesst. um <las zweite mit dem Kegierungsantritt Hfe-

tislaws anzufangen, ist die (jründungsgesehichte des Klosters mit den

Worten: Hoc in loco congnmm videtnr nondeliere praetermitti, qualiter

coenohium Zazauense . . . originem sumpserit eingefügt. Die Ansicht

Bachmanus, dass diese Worte nur ein Bindeglied zwischen den voran-

gebenden Einzelüdaten und der nachfolgenden Gründungsgeschichte

bilden, kann ihre Berechtigung haben, reicht aber nicht zum Beweis

hin, dass das Nachfolgende nicht vom MSaz selbst herrühre, sondern

Ton ihm nur aus älteren geschichtlichen Aufzeichnungen des Klosters

herttbeigenommen worden sei Mit diesen Worten konnte ja auch

>) Wober Bachmann das Jahr 1016 hat, ist mir unbekannt geblieben.
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derjeDij^e die Erzählung des Kosmas unterbrecheu, der dann seine

eigene Arbeit über die tlründung des Klosters folgen lassen wollte

Und noch weniger kann diesen Beweis der zweite Bcl^ Bach-

manns erbringen, dass nämlich in dem Satze ^Tempore siquidm prai-

fati dticis Oudalrici* die Worte «siqiiidein praefati' auch nur ein

Bindeglied 7.wischen beiden Teilen seien, wobei der Eompilator über-

sehen hat, daas Ulrich bisher noch gar nicht genannt sei Kicht der

Eompilator, aondem fiachmaon hat fiherBchen, dass Herzog Uhrich im

ersten Bache der Chronik des Eosmas, an dessen Ende sich die £r-

xShlung befindet, sehr oft genannt wird. Auch das ist also kein Be-

weis, dass die Gründongsgeschichte nicht von MSaz herrdhren könnte.

Obwohl es also Bachmann nicht gelungen ist, passende und hin-

reichende Gründe für seine Annahme ansaf&hren, scheint sie doch

nicht ganz .fehlgegrififen zu sein. Einige Details sprechen für sie^

Der MSaz — wir wissen schon, wie spSt er schreibt — hat die

£igentüm1ichkeiti einzelne Abschnitte der Elostergeschichte auf einmal

zu besprechen (die ErzShlung Ton Diethard, die Charakteristik Svl-

Testers u. a. ni.), doch wird dadurch das annalistisehe Schema nicht

gestört, und wenn Ereignisse au» dem Leben einer Person, deren Cha-

rakteristik schon früher gegeben wurde, geschildert werden, so konimeu

darunter keine vor, deren schon in der allii:t'meinen Charakteri'stik ge-

dacht wäre. Anders in diesem Fall. Die Gründungsgescliielite ist

zum J. 1038 einverleibt, erstreckt sich aber weit in die Zukunft hin-

aus, bis zum J. 1005, also fast über das Ende des II. Buches (die

Einteilung deckt sich bekanntlich mit Kosmas). Dabei wird darin aus-

führlich über den Tod des h. Prokop berichtet, trotzdem begegoen

wir aber im 11. Buche zu h)b'^ von neuem einer Meldung über seinen

Tod, und zwar so, dai>s diese Meldung wieder als eine Interpolation

des Kosmas erscheint und also nicht aus Kosraas abgeschrieben ist.

Daun kommt aber in Betracht, dass die Berichte über die slati-

schen Bücher nicht übereinstimmen. Während es in der Gründongs-

geschichte heisst: libri linguae eomm deleti omnino et disperditi . . ^

ao weiss die Heidong über die Anfänge des Abtes Diethard zu be-

richten: libros, quos non iuTenit in loco ipso praeter scIsto-
nicos . . * Die slavischen BQdier müssen daher erst nach 1097 ver-

nichtet und Terstreut worden sein und der MSaz hätte sicher nicht

Tersanmt es zu erwähnen, hätte, er Eunde davon erhalten, wann das

geschehen ist Dies scheint daher die Annahme glaubwürdig zu

machen, dass MSaz in der GrUndaugsgeschichte fremde Arbeit wie-

deigibt
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Damit will ich jedoch nicht gesagt haben, dass all das, was wir

6her die slavische Periode des Klosters in der Chronik lesen, in der

jetzigen Gestalt fremdes Eigentum wäre; wie aber die Vorlage, welche

der Chronist reproduzirt, ausgesehen haben mag, ist beim jetzi^ren

Staude der Forschung sehr schwer, ja geradezu unmöglich zu ermit-

teln. Bei Beurteilung der Frage werden wohl auch die Worte eine

Wichtigkeit heausprui heu, mit welchen der Chronist die Erzählung

über die Vertreibung des ersten deutschen Abtes durch Prokop ein-

leitet: a^onc opere pretium doximus unum ex multis beati Yiri mira-

ealis compendio stili ac reridica relatione fidelium memoriae carita-

tivae tradere . .* Der Verfasser spricht da von einer veridica relatio

(vielleicht gehört auch noch das .fidelium*, dazu); ob sie mttndlich

oder schriftlich war, gibt er nicht an (das erstere erscheint aber wahr-

scheinlicher). Sicher kann man jedoch ans dieser Stelle schliessen,

dass dem Veriasser mehr Wunder des h. Prokop bekannt waren,

als er anzultthren für nötig hielt. Sollte etwa eine Legende bestanden

haben, die nebst den von MSaz erwähnten Tatsachen auch von mehre-

ren Wundern zu erzählen wussteV

Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es einer neuen eiugelien-

den Prüfung des ganzen legendären Materials, eine Arbeit, auf die ich

aus sehr vielen Gründen, welclu' ich hier nicht näher zu bezeichnen

brauche, an dieser Steile verzichten muss. Der Umstand, dass auch

diese Partie der Chronik dieselben ütilistischen Eigentümlichkeiten nnd

individuellen Züge der Erzählung auszuweisen vermag, wie sie auch

sonst in der ganzen Chronik vorkommen, der Umstand, dass sich in

dieser Partie auch die fQr den Chronisten so bezeichnende Eigenschaft

— Benützung der Urkunden, bemerken lässt, fordert zur Annahme
auf, dass der Chronist die legendäre EnShlong, die er yor&nd und

seinem Berichte zugrunde legte, stilistisch bedeutend umgearbeitet

haben mnss, was natürlich ein gewisses Bedenken zu erwecken im-

stande ist, da wir Derartiges in seiner Benützung der sonstigen Quellen,

zu welchen ich jetzt übergehen will, nicht bemerken i).

) £• aei mir gestattet einige Anmerkniigen beisuichliessen, die natfiilich

nicht den Ansprach erhehen kOnnen, die Frage sa erschöpfen. In den AA. 88.

ord. 8. Ben. saec VI pars II. p. 47—48 ist eine kurze Legende (aus einem Kodex

des Karthäuserkloster» in Trier) abgedruckt, die sich als ein etwas gekürzter,

aber sonst wörtlich mit MSaz iilMToinstiinmeiider Aiiszu|tT pväsentirt. Die. wie

bemerkt, sebr abg<?kürzte Krziihlung ibt im Vev<^leicli mit MSaz an zwei Wnnder-

bericlite reicher, die sich wieder w<»rtlich an du* grössere Legende vom h. Prokop

(gedruckt in der AA. S6. Boll. Juli par^ II, 13Ü Ii., hliU. I, 3ti0 ff.) anlehnen, da-

gegen fehlt aber in der kurzen Legende das Tom MSas errnfthnte Wunder von

der Yertreibnng des dentsdien Abtes. Ob diese korse Lagende ein ein^uker
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Mit der Frage nach den Qaellen des MSas. h&Dgt auch die Frag^,

wie er eie benQtst, zubammen. Unter seinen Qaellen ist natürlieh an

erster Stelle Kosmas zu nennen. Seine Chronik sehreibt der MSsz.

wörtlich, ja sozusagen buchstäblich ab, nor an zwei Stellen erlaubt

er sich Korrekturen. Es ist dies die Nachricht zu 1070 fiber die

Einweihuog der Kirche in Zirdnaves, die er durch eine andere, ihm

nüher liegende (Uber die Einweihung der Kirche in Sazawa), und der

Bericht Qber den Tod BoietÖchas, Kosmas' Gemahlin, zu 1117, den er

durch die ErwShnuug der Priesterweihe Sylvesters 1116 ersetzt^ also

Äudenmgeu geringen Umfanges und minderer Bedeutung, die durch

Ort wo, durch die Zeit waun er schrieb und durch sfxnc Cher-

/.euguug zu erklären bind. Sonst wird an der Chronik des Kosmas

nichts geändert, da.s gauze Werk fand Platz in der neuen Arbeit, die

auch, nachdem nie von Kosmas HJ., 52 an das vierte Buch aufäugt (w;i3

übriirens sehr htrcchtiijt zu sein scheint und auch in den ueuereu

Ausgaben befolgt werden sollte), vom .1. 1126 au bestrebt ist, in

ähnlichem Geiste die Er^üblung Uber die böhm. Geschichte weiter m
lübreu.

Die unveränderte Wiedergabe dieser Chronik zeugt von einem

besonderen Ausehen, dessen sicii dus Werk bei MSaz erfreut, von einer

Pietät, die er — und natüi-lich mit Recht — gegen Kosmas hegt.

AtiHzu«? aus dem MSaz und «1er ^lüsseren Lej^emle ist, oder ob sie etwa einen

Tf'il der Vorlag*' de-i MS;iz erhalten hat Klenn auch die grössere Legende weist

würtliche Kutlehiiuiigen uua MSa^ vor), muss vorUiufig dahiu<;e8tellt bleiben ; aber

auch die dritte, in der AA. SS. ord. a. Beo. saec VI pars II, p. 41 abgedruckte

Legende icheint auf eine gemeinacbdUiche Quelle hinsuweiien. Die böhmische

gereimte Legende ist nach der lateiniicheo, und xwar — daran muat ick mit

Kmler gegen Feifklik festhalten — nach der grosseren lateinischen Legende V( r-

fasst (die l-enirnnrijcr der Tatsache, dass Prokop früher verheiratet war und Kinder

hatte, iöt hier vollkonuuen durrligntTihrt, während die lateinisdie Vorlage, frej-

lich nur aus Vergehen, doch einmal den iSohn Prokops erwähnt, vgl. AA. SS.

Boll. Juli pars 11, 143, 144, 143). Diese lateini»che Legende gibt aber aoadrUck-

lieh ao, dass rie ans dem slairischen übenetit worden ist. DieM Behauptung

itt swar nicht wOrtlich an nebmen, da man wenigstens (mit Fd&tik) annehmen
muHs. das8 der Autor an .sehr vielen Stellen teine slavische Vorlage mit den

Worten des M8a/, wiedergibt; zieht man aber in Betracht, das« die Erzählung

in der Sazawer Chronik sich gtilistisch dem ganzen Werke eii^'e anHchliesst, dabei

aber eine altere Vorlas;e zu reprodnziren scheint, so könnte mau leicht zur Finy^

gelangen, ob auch dem Mfraz etwa nicht eine sluvische (oder böhmische) Erzäh-

lung vorlag. Die Beantwortung ist, wie bemerkt, vor einer neuen gründlichen

PrSfung der Landen nicht mOgliofa, die ich aber an dieser Stelle nicht unter-

nehmen kann, da mir — abgesehen von allen anderen GrOndea die Hand-

schrifteD der von Feifalik in Alibrflnn und von Bo£ek in Trttban au%efüadenea

Legende zur Zeit nicht ^r Verfügung stehm.
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Wir werden aber bald Qelegenbeit haben, ans zu überzeugen, data er

seine aonitigen Quellen auf dieselbe Art behandelt. Die Piet&t gigen

Kosmas geht nämlich nicht so weit, dass sie sein Werk für ganz yoII-

stftndig und über die Möglichkeit jeder Erweiterung erhaben halten

wQrde. Vielmehr hat es der Haas nicht unterlassen, die Liteken in

der EnAhloog des Kosmas nach Hdgltcfakeit aoasnitlUen. Die QaeUen,

die er dabei benfitrt, werden wieder — wie wir gleich sehen werden
— so weit sie benOtst werden, wörtlich reprodusirt, aber die FietSt

zu Kosmas lasst sich auch hier bemerken. Der Chronist ist in der

Begel ?or allem bestrebt, die leeren Jahre • in der Enftbhuig des

Kosmas mit Kachiichten an Tersehen, ftkgt aneh einigan stehen ge-

bUebanen Berichten des Kosmas sachliche Znafttae an, hfltet sich aber,

ans seinen Quellen etwas zu flbemebmen, was er schon bei Kosmas

genügend erwähnt fand. So kommt es, dass wir in der Sazuwer

Chrouik nicht den in den imitelalterlicheu Quellen, sobald sie aus

mehreren (Quellen geschöplt haben, sehr häufigen Wiederholungen

einer und derselben Nachricht bei verschiedenen Jahresdaten be2e*rnen

(und wir werden später sehen, dass auch dem MSaz Quellen verge-

lten haben mögen, die ähnliche Nachricht*?n wie Kosmas enthielten)

— ein Beweis, dass der Chronist, wenn ilin auch wörtliche Ent-

lehnungen aus anderen Quellen als einen mechanischen Abschreiber

darsteilen wollten, keineswegs mechanisch und kopflos vorgegan-

gen ist

Was ist das aber, was sind das f&r Quellen, die in der Saaawer

Interpolation des Koamas wiederklingen? Öfters schon (znletst auch

Ton fiachmann) wurde die Frage in dem Sinne beantwortet, dass es

die Annalss Qnedlinbnigenses sind, und auch die letste Ausgabe Em-
iers weiss (nach Köpkea Muster) eine ganze Beihe von Stellen an Ter-

seiehnen^ die mit den Qoedlinbuiger Annalen wirklich wörtlich über-

einstimmen. Dagegen hat man aber in der letzten Zeit veigessen,

dass auch mit den Hildesheimer Annalm wSrtliche Übereiiiatimmnn-

gen vorhanden sind. So sind zum Beispiel eijiige in der letzten Aus-

gabe typographisch als selbststiindig (oder aus unbekannter Quelle

stammend) bezeichneten Stellen mit den Hildesheimer Annalen last

gleichlautend. Mau vgl.

MSss ad 963> Kagnum syno-
dale concilinm factum est
Bomae in ecclesia s. Petri

apostoli, ibique praesidebat
Otto imperntoraugustuseum
m ag.n amultitudine episcopo-

]littbeUtiiic«n XXIT.

Ann, Hildes. 963. Hoc snao mag-
nnm sinodale concilium factum
estBomaein ecclesia s, Petri;
ibique praesidebat Otto Im-
perator auiTUstus cum niajua
multitudine episcorum, ab-

36
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r u m , a b b a t u m , m o n a c Ii o r u m
,

praej>ositorum clericorum, illic-

que deiectus est Benedictas
papa ab apostolica sede et

Adaldago episoopo eommis-
sas, in Saxoniamque est de-
ductus, illicque vitam fini-

vit. Et ipso in anno morta-
litas invasit exercitum Otto-

nis imperatoris.

HSax 978. Otto imperator
TheatooMoniia pins heu proh dobr
Noa Maii obiit, cai Otto fllins

eins successit.
MSa/ 978. Tlyems d urissima et im-

portuue Et Idus Maii
uix mu^uu Uüviter lapsu terram

operiebat. Eodem anao Bud-
bertuB arebiepiseopae obiit
cui WiUigisus ancceseii

batum, inonachorum ac cleri-

corum; illicquo Benedictas
papa ab apostolica sede dei-

ectas est eo quod inioste Yindi-

cayit sablimltatem Bomani imperii,

et Adaldago archiepiseopO'OOm-
missas in Saxoniamque de

ductus, illicque vitam fini-

vit. Et in ipso anno seva mor-
talitas invasit exercitum im-

peratoris, et in ea Henricus.

Ann. ffild. 973 . . . ac non l<«ge

post Otto senior pins impera-
tor Non. Maii obiit, eni domnoi
Otto Juccessit.

Ann. Hild. 975. Hibernus fait

long US, durus et siccus e t M.

Maii u i X cecidit ; ac in eodem
anno Bnodbertna archiepis-
copus obiit, eni Willigisns
anecessii

Dabei kummeu auch andere Xaohrichten in Betracht, die sowohl

in den Hildesheimer als auch in den Quedliuburger Jahrbucberu ent-

halten, teilweise gleichlautend oder stilistisch sehr verwandt sind, die

auch der MSaz wiedergibt, sich manchmal diesem, manchmal jenem

Zeitbuche euger anschliessend, wenn auch an derartigen Stelleu die

Quedliuburger die Oberhand gewinnen. Man hat daher versucht, diese

Übereinstimmungen des MSaz mit den beiden Quelleu auf eine vierte,

allen drei gemeiubchaftlicbe Quelle zu reduzireu — auf die verlorenen

Annales Hersfeldense«^), die bekanntlich bowohl deu Quedliubnxga

ak auch den Hildesheimer Aunaleu als Vorlage gedient haben. Die Ter-

lorenen Ann. Hersf. reichten aber nur bis 984, wogegen za bemerken

ist, dass sich die Erzählung des MSaz zu 985 und 986, wenn sie auch

ül>er Dinge handelt, die in beiden Quellen enthalten sind, doch deu Hil-

desheimer enger anschlieast. Ausserdem reicht dann die Übereinstim-

mung mit den Ann. Qnedl. bis zum J. 1000. Man mllaste daher an-

nehmen, dass der MSaz ausser den Henfelder (oder doch Hüdeslieimer)

Annalen auch die Quedlinburger benutzt hat

.

Die Annahme an sich wäre nicht von vornherein zn verwerfen,

und es ist vielleicht, wie wir spater sehen werden, doch moglieli, dass

der MSaz auch die Qnedlinburger Annalen gekannt hat, jedoch lässt

die so komplizirte Benützung der Quellen die Frage entstehen, ob jene

*) Emier FRB. 11, 238.
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nkht mden za erklären wäre, ob wir nicht etwa eine andere Ter-

lorene Quelle oraosaetzen sollten, die auf. den A. Hild^ oder Hersf.

und Qoedl baeirend sie in 'der Weise bearbeitet bat, wie wir .sie bei

KSaa treffen.

Manche GrOnde dürften fbr diese Annafame sprechen. Zuerst

muss man bei einem Schriftsteller von der Bedeutung des MSaz fragen,

warum er nich beim Excerpiren der Ann. Hilil. und Quedl. mit so

wenig Stellen begnügt und so viele unberücksichtigt gelassen hat.

Das könnte aber dadurch erklärt werden, dass die übrigen Xachrichten

liir seine Zwecke (für die böhm. Geschichte) ohne Belang waren (was

natürlich nicht ganz zutreffen würde, da er auch mehrere SteUen

übernahm, die mit der böhm. Geschichte nichts zu tun haben).

Wichtiger wäre der Umstand,, dass sich der Absehreiber der Ann.

HUd. an einer Stelle ein Yereehen zn Schulden kommen liess, welches

etwas störend wirki Es ist dies die Stelle an 986.

MSaz 987. Otto rex adhuc
p u e r u 1 u 3 cum magno e x e r c i t u

S u X 0 u u m V e n i t in S c 1 a v i a m
,

et multis incendiis et caedio.us

d e vastarunt. .

Ann. Hild. 986. Otto lex ad-
huc puerulus cum niapno exer-

cita Saxonum venit in Scla-
viam, ibique venit ad cum Misaco

cum raultiludine umiia, obiulitque

ei unam camelom et alia lema malta,

et se ipsom eüam sabdidit potestati

illins; qui simul pergentes devasta-
verant totam terram illam incen-
diis et depopalationibos magnis.

Kann man eine so mechanische Excerpirong der Quelle dem vor-

sichtigen, nachdenkenden MSaz zumuten? Doch auch das liesie aich

ielleicht durch einen Fehler des Abschreibens erklaren«

Schwieriger fallt es, dass wir bei MSaz Nachrichten finden, die

weder in den Hildesheimer noch in den Qnedlinburger AnnaUn Vor-

kommen, denen wir aber in anderen heimischen Quellen begegnen«

Ausserdem ist noch zu erwähnen, dass der MSaz Überonstimmungen

mit heimischen Quellen aiLsweist, die sich bis 1140 verfolgen lassen

und auch auf eine gemeinsame Quelle hiu/.uweiseu scheinen. Wäre

da nicht möglich, dass eine jetzt verlorene Quelle existirt hätte, auf

die Sowohl die mit Ann. Hild. und QuedL übereinstimmenden als auch

die bis 1140 reichenden Übereinstimmungen zu reduziren wären?

Zur Beantwortung dieser Frage ist es unumgänglich notig, einer an-

deren heimischen Quelle nä.here Aufmerksamkeit zu schenken, die ja

an sich durch ihre Entstehungsgeschichte. inteveiBant.istw fia^sind

das die • ••

"

38*
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III. Annales Qradiceuses et Opatowiceuses.

Auch die Ann. Gr. Op. sind schon öfters Gegenstand der buAoh-

sehen Forschang gewesen. Nachdem sie der ehrwürdige fionnTenton

Piter entdeckt und Gelasioa Dobner im IIL Bande seiner Monnm. hiii

Bob. leider nach einer nnfoUstSndigen nnd schlechten Abschrift nun

ersten Male YerSffiuitlieht, bat sie suerat Heinert eingehender be-

sprochen Ueinert hielt damals, gleich Fiter nnd Dobner, das Werk

für eine Chronik des Klosters Hradisch in Mfihren, obwohl schon im

Jahre 1778 Pubitschka') die Ansieht anssprach, daß eine Ansahl toa

Stallen sich auf das Kloster Opatowic in Böhmen beliehen müsse,

eine Anideht, deren Berechtigung naehtriglich anch Dobner (Mon.

IV, 106) anerkannt hatte. Diesen Spuren weiterfolgend, vermochte

Palacky in seiner Würdigung (S. 52—64, v^l. anch 305—308). wo er

auch zahlreiche Korrekturen und Zusätze zur Dobner'schen Aus^^abe

lieferte, die Ansicht vorzulegeu, dass die Chronik erst in Opatowic von

einem dortigen .Möuclie vollendet wurde, dem einige Hradischer (und

auch Trebicer) KlosteruachrichteD, so wie sie in seinem Werke mit

der Chronik des Kosmas und seiuer beiden ersten Fortsetzer des

Wyschehrader und des Sazawer Chronisten verbunden erscheinen, zur

Vertilgung standen.

Fast gleichzeitig mit der „Würdigung' er:^chien auch die Toa

Mdnert bereits 1821 versprochene , Durchsicht' des Auszuges aas

dem Hradischer Zeitbuche in Dobners M. h. B. 17—21 etc. 3), die fast

als eine neue Ausgabe der Auualen angesehen werden darf und die

auch trotz Palackjs abschlägiger Kritik (Würdigung 308) nnd trots

einiger nnbegrflndeter Hypothesen für eine gewissenhafte nnd gelon-

gene Arbeit erklart werden muss, und manches anch hentantage nodi

Branchbare bietet. Meinert hat den Versuch gemacht, genauer ta

erforschen, was in Hradisch und was erst in Opatowic entstanden ist,

und es ist nicht alles so wertlos, wie es nach der Äusserung PaladfTs

scheinen würde. Bei Gelegenheit der Ausgabe dieser Quelle in den

V. ö. SS. XVII unternahm Wattenbach eine neue Durchsicht der Hand-

schrift nnd spmch die Ansicht aus, die Chronik sei im Kloster Hradisch

entstanden. Der Verfasser habe xu ihrer Begründung Eosmas mit

seinen Fortsetzem, Ekkehard (bis 999) und auch andere Annalen (bis

1095) benützt, dann auf Grund Hradischer Nachrichten und eigener

>) Meinert, Die \i5hm. Getchichtschretber des ersten Zeitnamec WioiMr

JabrbOclier XV. Bd. fl821) Anzeigoblatt S. 33—84.

°) rubitecbkii. Chrono). Geschichte von R"'hmen IV. 315.

•) Wiener Jahrbücher XLVHI. Bd. (182Ö) Anzeigeblatt 35 tf.

*) Vgl. Wattenbach Gg. 11, 319.
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Erfahrnng die Erzählung bis 1145 weitergefBhrt Dieses Werk sei

dann in Opatowio durch die letsten Nacbiicfaten (anter Beifllgang

einiger Slieren heimischen Nachrichten) tun das Jahr 1168 ToUendet

worden. Da die Handschrift nicht die OnginaUumdsehrift, sondern

eine Abschrift isi| hielt es Wattenhach filr nnmSglieh au erforschen,

ob die Kompilation in der jetzigen Oestalt schon in Hradisch oder

erst in Opatowic entstand. An der Ansicht Wattenbachs hielt auch

Emier in seiner Ansgabe der Annalen fest^).

Dagegen hat Teige') aas dem Umstände, dass die Anoalen bis

zum Jahre 1146 von einer Hand geschrieben sind, schliessen wollen,

daU die Annalen bis zu diesem Zeitpunkte in Hradisch entstanden

sind, da die auf Opatowic bezüglichen Nachrichten auch iu Hradisch

bekauut gewesen sein dürften, und die spät*-reu Nachrichten, die von

einer anderen Hand herrühren, erst in Opatowic nach;j;etragen wurden.

Zuletzt hat ßachraann unserer Quelle eine eingehende Studie ge-

wiihnet Die Eingaufrsnote seines Artikels (S. 107, 108) und auch

die hie und da auftauchenden ausserordentlich scharf polemischen

Ausfalle gegen Palacky (vgl. 109) würden zwar darauf schliessen

lassen, dass Bachmann zu wesentlich verschiedenen Resultaten ge-

kommen ist. Das ist aber nicht der Fall, auf S. 112 hören wir sogar:

„Die Vorstellung, die sich einst Palacky \\hrr die Art and Zeit der

Entstehung der Kompilation gemacht hat, erlangt . . . — gegen Watten-

bachs oud Teiges Annahmen eine neue and durchaus verlässliche

Stütase* — ein Satz, bei dem fiberrascben muss, wie ihn Bachmann

nach der Torangehenden scharfen Polemik gegen Palacky schreiben

konnte.

Bei solchen Ueinungsrerschiedenheiten dürfte wohl eine neue

Prflfong der Frage nicht ttberflfissig erscheinen. Ich will daher die

Besultate meiner unabhängig von Bachmann begonnenen Forschung

im nachfolgenden näher begründen.

Das Kloster Hradisch in Mahren im Jahre 1077 gegründet und

durch die Gunst der mahrischen Fürsten unterstützt, begann rasch

aufzublüheu. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ist hier ein

Aiinalenwerk entstanden, welches sich in älteren Partien auf einige

beimische nekrologische Aufzeichnungen und auch auf andere Quellen

stützt, auf die wir später zurückkommen. Bei der Beurteilung der

>) FRB. U, 8851!:

>) Teige, ZprtLva o fimaienech döjin kläitera Htadiitsk^o u Oloinonce. SB.

bOhm. 0«s. Win. 1893.

») Pachraann, Über Jllt^re böhm. GQ. IV. Die Hradiscb • Opatowitzer

Annalen Z. G. M. Sehl. V. (1900) S. 107 ff.
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Frage, waua dieses Werk entstauden, wurde schon öfters bemerkt,

dciss es den Bischof Heinrich Zdik immer als lebend anführt, und

daher vor 1150 verfusst sein muss. Diese Grenze kann aber noch

verengt weiden. Der Verfasser weiss auch nichts vom zweiten Zog

Zdiks gegen Preussen 1147 zu berichten, was er sicher nicht imt«r-

lassen haben würde, wenn er nach diesem £reip;iiisse geschrieben halte.

Dieser Terminus ad quem wird aber auch durch andere Umstäude

bestätigt. Fragen wir, wann der Hradischer Annalist an die Ver«

faasung seines Werkes geschritten ist, so kann die Frage nicht diiekt

und auch nicht ganz bestimmt beantwortet werden. Vor allem kommt

da eine Stelle in Betracht Zum Jahre 1L38 berichtet der Ohronist

Yon einem Neubi^u, den der Abt Deocams unternommen, und begleitet

seinen Bericht mit dem Wunsche: quam ut perficiat, vitam et ssni-

tatem ac omnem prosperitatem concedat ei omnipotens dominus. Folgt

aus diesen Worten, dass der Bericht gleichzeitig, noch im Jahre 1138

verfiisst worden sein mQsse? Keineswegs. Tielmehr könnte man

daraus schliessen, dass der Bau, während der Chronist davon bertditet,

schon etwas fortgeschritten ist. Und sicher können die Worte nur

30 viel beweisen, dass zur Zeit der Abfassung dieser Stelle der Bau

noch nicht beendet war. Dui t iiiuu der Angabe eines .späten ClironisteD,

auf welchen Teige') aufmerksam macht, Glauben schenken, so hiitte

der Bau 8 Jahre gedauert, die Niederschrift dieser St<;lle wäre daher

vor 114G zu setzen. Dass aber der Chronist sein Werk auch nicht

viel früher begonnen haben kann, ist aus folgenden Gründen ersichtlich.

Der Verfasser ist nicht einmal von iSchicksahMi seines eiijsnen

Klosters geuau unterrichtet. So weis>s er nicht einmal von der Wahl

des Abtes Deocarus zu berichten. Und selbst angenommen, dass diese

Abtwahl von ihm absichtlieh verschwiegen wurde, da bei ihr, wie

Teige auf Grund der Nachrichten des Tetzelius annimmt, nicht io

allem ordnungsgemäss vorgegangen wurde und der Wille des Bischofii

Heinrich mehr gegolten haben soll, als die Wahl der OrdensmitgUeder,

wie ist das zu erklären, dass ein mährischer Chronist vom Absterben

des mährischen Fürsten Waeezlaus so kaltblütig berichtet hätte, wenn

die Stelle gleichzeitig geseluieben, und nicht eher aus einer . anderen

Quelle herübergenommen ,wäre (man Teigleiche den warmen Nac|ini(

den dem Verstorbenen der MSaz aehenkt). Wie ist das zu erklären,

dass die (unzweifelhaft in Mähren entstandenen) Nachrichten über die

HeerfiJirten gegen Polen 1133, wenn auch an Inhalt wcfeeatlich reicher,

doch nicht günz korrekt sind?

•) Teige a. a. 0. S. 8.
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Es könnte .noch ein — fiellaeht der entscheidendste Gnmd
angefilktt werden, dessen ich mich aber T0r]»afig nicht hedieden will

Es ist bekannt, dass die Annalen Beminiszenm an andere bekannte

Qnetten (bis 1140) aasweisen.' gleichseitig schreibender Chronist

braucht sieb doch fOr die Zeit, fiber welche er gleichzeitig berichtet,

nicht nach anderen Qaellen umzu^eheu. Aber darauf will icb vor-

läufig keiu Gewicht legon. tla es zuerst erwiesen werdeu mus:*. dass dies

in unseren Aunalen uirklicli Reminiszenzen sind und ob nicht um-

gekehrt für die ähnlich klinj^endeu Stellen etwa unsere Annalen. anderen

Chronisten als Vorlage gedient haben.

Immerhin kann man Torläuiig annehmen, dass in llradij»ch circa

114(5 ein Aunalenwerk verfasst wurde; wie dieses Werk anasah, mag
Torläufig dahingestellt bleiben. An dieser Stelle dürfte angezeigt sein,

auch die weiteren finsseren Schicksale der Chronik weiter zn yerfolgen;

Um 1150 mussten die Benediktiner ans flradisch dem neuen Pramon-

stratenserorden weichen und «fandenZuflucht in Opatowio, wohin sie

auch ihr Geschichtswerk miigebracht haben. Ob erst da das ursprüng-

liche Werk umgearb^tet und in eine allerdings sehr dttrfltige Welt-

cbronik umgeändert worden ist, oder ob es schon in der jetzigen

Gestalt nach Opatowic gebnicht wurde sind Fragen^ deren Lösung

uus erst später iuteressireu wird. An dieser Stelle wollen wir nur

der Frage Autmerks^uiiikeit widmen, wann die an das ursprüngliche

Hradischer Werk sieb ausclüiesäeude historische Tätigkeit in Opatowic

beschlossen wurde.

Unzweifelhaft stammen aus Oi atowic iVw letzten fünf Xachrichteo.

Schon die zweite Terrät^ da sie des Abtes Mizlochs als verstorben ge-

denkt, dass sie vor 1160 (damals wird der Abt in einer Urkunde

Beg. I 134 Kr. 304 als Zeuge angeführt) unmöglich geschrieben sein

kann, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese, so wie auch die

nachfolgende Nachricht zu 1163 eben erst in diesem Jahre 1163 ent*

standen ist. Auch die unmittelbar nachfolgenden Notizen zu 1157

QUd 1158 dürften um diese Zeit oder nicht viel später nachgetragen

worden sein (sicher vor 1167, da Bischof Daniel immer als lebend

auttritt).
•

') Teige, der diese Meinung vertritt, stützt sich aul die Stelle zu 1143, di»?

bis jetzt auf Opatowic bezogen wurde, und will sie auf Hr.idi£ch vtM>telien. doch

seine Beweisführung, und eein Verweis auf Tetzelius vermögen niKh nicht zu

flberzeDgeo. Es ist ja leicht möglich, das« Tetzeliufi die Stelle falsch verstanden

hat, doch znusa loent die Frage beantwortet werden, was Ittr eine Quelle es war,

wekhe Teta^lias benütate. .. .
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Somit ist aber auch der Zeitpunkt ermittelt, vor welchem ihe

vorangeheude Kouipilatioii verfasst worden sein rauss. Denn steht es

fest, dass diese letzten fünf Nachrichten von anderen Händen herrühren,

während die ganze vorangehende Partie von einer ebenfalls anderen

ganz verschiedeneu Hand geschrieben ist'), so kann es wohl keinem

Zweifel unterliegen, dass die Annalen in ihrer jetzigen Gestalt froher

fertig gewesen sein mmsten, bevor diese letzten Nachrichten beige-

schlossen wurden, dass daher die Kompilation in ihrer jetsigen Qestall

or 1163 entstanden sein mnss*).

Wo ist das aber geschehen? Teige hat snletzt die Ansicht Ter-

treten, dass ans Opatowic eben nnr die Ickten ftnf Nachrichten her-

rOhien, alles fibrige sei in Hradisch entstanden, und hat diese seine

Annahme daich die Einheitlichkeit der Schrift der Annalen bis 1146

SU b^^ründen versnchi Dabei darf man aber nicht Tergesaen, dass

die Annalen eine Abschrift sind. Es ist dies an vielen Schreibfelileni

nnd an zahlreichen Korrektoren zn erkämen, es macht sich dies be-

Schon ein einfacher Blick auf das den MG. SS. XYll ad 442 beife-

flchlosseno, nicht aUzngelungene Factimile des letsten Blattes Usst das mit

Sicherheit erkennen.

') Audet.H nati'vlich würde sich das Verhältnis rrest.ilten. wenn sich die

Annahme Bachmanns ta. u. Ü. IIT, in den AnüO sei bereita auch die Chronik

des Viaeencius benützt, al» richtig erweitien würde. Bachm&nn hat neoerding»

<Z. Q. M. 6oh. iV, 207) den Versuch gemacht, das Geschichtswerk Viaoeatins* ia

swei Teile zn serlegen, deren ersterer 1164—1106 entstaaden sein soll, fis ist

an dieser Stelle nicht mOglich genauer darzutun, da&s ich diese Annahme Bach«

mannK nicht teilen kann. Wäre sie richtig, so mOsste die Beendigting der AnGO
nach 1166 zu setzen sein, was zwar (mit Rücksicht auf die letzten 5 Berichte*,

sehr unwahrscheinlich erscheint, wa.« jedoch angenommen werden mOsste, sollte

es ttich wirklich herausstellen, dass die AnGU die Arbeit des Viucenciua keimen.

Der Beweis ist jedoch Baehnuma nicht gelungen. Baehmann ist nicht der erste,

welcher einige ühnhchkeitea zwischen Vinoencius und den AnGO entdeckt hat

Schon Meinert hat (was Bachmann entiraagen ist) aof einige aufmerksam ge-

nacht. Bachmann fOhrt zwar mehrere SteUen an» aber nicht mit Recht. Von

den von ihm ^. 111 erwähnten Stellen sind die erste nnd die letzte (AGG 1125

— Vinc. Ii, 410: AGO 1145 — Vinc. 416) unbedingt zu streichen, weil sie über-

haupt keine Ahnluhkeit auszuweisen vertuugen. Die zweite lAGO 1142 = Vinc

411) bemerkte zwar schon Meinert, es it>t ihm aber nicht entgangen, daas die

betreffende Stelle sowohl bei Vincencins als auch bei den AGO aas Lukaa stammt
Und dasselbe gilt anch tob der dritten (AGO 1145=3yina 414), die zwar Meiaert

auch erkannt, aber auch mit Recht darauf hingewieteii hat, dass sich die Über-

einstimmnog auf eine einzige stilistische Wendung beschrinkt, während die

Berichte sachlich ganz verschicdon sind. I>ie Phrase relinquens temeritateni

fratrum (relicta temeritate fratris bei Vincemius) ist im mittelalterlichen Latein

nicht 80 selten, dass man daraus an eine gegenseitige Benützung beider Quellen

schliessen könnte, besondeis wenn sie sonst einander widersprechen.
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tonden bei der Nacbrioht sa 1059 bemerkb«r, die in beiden leteten

Augiftben dnreb Konjektaren Tetbeteert werden BoUte, welcbe aber

kaum ibre Berechtigung finden*

In der Handsebrift beieet es: Anno Mil. LVITTI dax Zpitignen de

rotunda sancti ^cclesifi est sepulta et de altera quasi por ubi

corpus beati Adalbert! iacebat, uuani majorem fecit. Die beideu Aus-

gabeu lesen: Auno 1059 dux Zpitigneu de rotunda sancti [Viti]

ecclesia [ubi sanctus Weiiceslaiis] est sepultus, et de altera quasi [in]

por[ticu sitaj, ubi coi'pus beati Adalberti etc.

Die Yerbeaaeittng Viü und porticu (die schon Meinert beantragt)

wird wohl in Übereinstimmung mit Eosmas anzunehmen sein, anders

verbalt es sich mit der Konjektur [ubi sanctus Wenoeshuu] est se-

pnlkuk Die Handaehrift bat eben gans deutlich est sepulta, was

aber Tom Schreiber selbst durcbgeätrichen iiti Es kann somit keinem

Zweifel unterliegen, dass wir es hier nur mit einem Sebreibfebler zu tun

haben, dass der Schreiber die letsten Worte der Torangehenden Nach-

richt (über den Tod Juditas) irrtOmlicber Wdse hieher gesetst, sie

aber nachher selbst gestrichen hat.

j^och wichtiger ist eine andere Stelle, die in den Ausfj^aben über-

haupt nicht als verderbt bezeichnet wird. Die Handschrift hat zu

1035 diese Meldung: . . . Bulezlaus obiit. quem Mesko dux Polouie

cecayerat, frater eius et V fratres ßolezlavenses. Die Ausgaben

schliessen die Worte , frater eius — BoleslaTenses*" erst bei der fol-

genden Nachricht an das Wort «Badim* an, wohl mit Recht. Doch

sollte wenigstens darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Hand-

schrift mit keinem einzigen Zeichen verrat, das« sich der Abschreiber

seines Irrtums bewusst gewesen wäre. FOr die Frage, ob die Kompi-

lation in Hradisch oder in Opatowie entstanden ist, kennen freilich

diese Stellen nichts Entscheidendes bieten, doch erscheint besonders

die letzte nicht unwichtig für die Vorstellung, wie die einzige uns

erhalteue Abschrift der Annaleu entstanden ist. da es leicht möglich

wäre, dass ihre Vorlage (die ursprünglichen Anualeu) mit Zusätzen

und Marginalnoten versehen waren, die der koptiose Abschreiber ein-

fach kopirt hat, ohne sich darum zu kümmern, ob alle die Notizen

zu passenden Stellen eingereiht worden sind. Diese Frage wird uns

Übrigens noch spater beschäftigen.

Wenn aber somit die Handschrift jede sichere Auskunft über die

Entstehung der Kompilation yersag^, so bleibt nur die innere Kritik

nach dem Inhalt einzelner Nachrichten abrig. Viele vor mir (zuletzt

auch Bacbmaim) haben es tersucht, die ursprünglichen Hradischer

Kaohrichten tou den Opatowioer Zusätzen zu scheiden. In manchem
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stimmt das ErLrehnis meiner Forschmi^ mit dem der ihrigen überein,

jedoch muss immer noch die Arbeit von neuem angefangen werdeu.

Der V'erfasser der anninglicheu mageren Weltchronik hat bei

seiner Arbeit insliesondere zwei grossere Gescbichtswerke bejabUt« die

Chronik Ekkehards und die des Kosmas. Die Hufifnang, dass ans den

der Chronik Ekkehards enth hüten Stellen sich ergeben dürfte, wo sie

entlehnt wurden, geht durchaus fehl. Es ist wirklich nicht möglich

zu erweisen, was für Grundsätze den Eompilator bei der Beufltsiiog

Ekkehards geführt haben, und waren doch nicht einige Stellen weg*

gelassen, so wOrde nur die Annahme übrig bleiben, dass er das Werk

gans gedankenlos und mecbaniach abschrieb. Dies kann aber ebensogut

in Hradisch wie in Oftatowic geschehen sein, nnd nur der Umstand,

dass die Chronik Ekkehards erst im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts

beendigt wurde, liesse darauf schliessen, dass ihre Benfitsang eher erst

später erfolgte, doch reicht diese Tatsache nicht hin, ihre BenÜtsung

in Hradisch als unmöglich su erweisen.

Auch der Umstand, dass dem Compilator der AGG entgangen

ist, wenn er aus der einen grösseren Quelle eine Nachricht zu einem

gewissen Jahre übernahm und dasselbe Ereignis uach der anderen

Quelle bei einem anderen Jahre erzählt, so dass in den AGG öfters

dieselben Begebenheiten zu ver.-sthiedenen Datvu zweimal angeführt

werdeu. führt uns nicht zum Ziele. Wir wissen zwar, dass au der

Vollendung der AGG wenigstens zwei Schriftsteller tätig waren, aber

aus diesen Wiederholungen ist es nieht möglich den Schluss zu zu hm,

dass die aus einer Quelle entnommenen Nachriehten von einem Schrift-

steller, die aus der anderen vom anderen herrühren würden. Es ist

ja keine Seltenheit, dass auch ein und d> rselbe Verfasser so mechauisch

vorging, dass er — seineu Quellen folgend — dieselben Nachrichten

bei Terschiedenen Daten abschrieb, ohne zu bemerken, dass er sich

wiederholt.

Anders als bei Ekkehard ist der Fall bei der Benützung des

Kosmas. Es muss sicherlich ganz besonders auffalleu, dass beim

Ezzerpiien des Kosmas Mahren im Tollsten Sinne des Wortes Temach-

lassigt wird. Mahren wird in den Exzerpten aus Kemnas nur dann

erwähnt^ wenn die Erwähnung unumgänglich ist, Ja an sehr vielen

Stetten ist die Oeringschätzung der. mährischen Ereignisse au£GiUend

bemerkbar. So vermissen wir — um nur die bedentendaten Beispiele

anzuführen — zu 1055. den Bericht fiber die Teilung Mährens unter

die Söhne Bfetislaws (der sich in der Chronik des Kosmas bfei dem

Regierungsantritte SpytihnöWs findet) und ttbei' die. ganze Heertahrt

Spytihn<^ws naqh Mähren, und weiter Ober die Wiedereinsetzung; Wnit»»-
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laws, zu 1067 fehlt die für -Mähren hochwichtige Erwähnung des

Bischob Wracen, zu 1073 jene üher die schlechte Behandlung Bischof

Johannes tou Olmüi?. durch Bischof Gebhard, zu 1074 jene üher die

Feindseligkeiten zwischen den mährischen uod österreichischen Fürsten.

Yergeblich suchen wir auch hei dem Jahre • 1093 cHe Beriehte Aber

den Feldzug Wratislaws nach Mähren, Uber die Belagerung Brünns

und den Tod Zderods. Zu 1099 ist der Feldxug Bretislaw IL ver-

schwiegen, zu 1100 die Nachriobt von der Hochzeit Borivojs in Znaim,

zu 1108 der Zug Svatopluks gegen Mähren.

Man merkt, dass dabei sowohl der BrOnner als auch dei* Olmtttnr

Anteil gleichmäHsig vernachlässigt werden, dass den Yerfaasec der

Exzerpte nicht einmal die Schicksale des Olmfltzer Bistums inter-

essiren (Wracen, Johann, Gebbart), ja dass er selbst ftkr die Familie

der Begründer des Klosters Hradisch kein besonderes Interesse zeigt

(vgl. 1091).

Zu all deiu koiimicu uocli Stelleu iu Hetraclit, die so/usat^eii auf

eine absichtliche Ignuriruug der niährischcu VerhältuisbC schliessen

lassen. Zum Jahre 1091 lesen wir

bei Kosmas (FRB. II. 124). I in den AGO.

Post cuius (Jaromiri) obitum anno
d. i. 1091, IV Nonas Martii Cos-
mas electus est in episcopum.

Anno 1091 Cosmas eleotns
est in episcopum.

Etwas weiter unten (a. a. 0. 131) erzählt Eosmas, dass der neu-

erwShlte Prager Bischof und mit ihm der neuerwählte Bischof Andreas

Ton Olmfltz sich nach Mantua begalteij, um vom Kaiser die Investitur

zu empfangen. Dem Kompilator der AGO ist diese Nachricht eut-

gangen, was bei eiuem in Miilin-n .schreibenden Schriftsteller .sicher

tibcrrascheu würde. Doch angenommen, (las>! der mechanisch kompi-

lirende Mönch, der den gan/.eu au?iührli( lirn Uericht über die mährische

Kxpedition Wratislaw.s nicht bemerkt hat. auch diese kleine Notiz

übersah, wie ist dann der Luterschieil zu erklären, den mau an t'ol-

gendeu parallelen ätelleu wahrniuiuit?

Cosm. S. 138 ... ordinati sunt

Cosmas et Andreas episoopi IV Idas

Martii ab archiepiscopo Magnntino

nomine Baotardo. *

AGO. Anno ]094Go8masordinstus
est episcopus octsTus Pragensis ec-

cleeie.

So ein Versehen hätte doch eiuem in Mähren schreibenden Schrift-

steller nicht passiren können, selbst wenn er noch mechanischer ge-

arbeitet hätte, besonders wenn er den Bischof Andreas keuut und zu

1096 sein Absterben verzeichnet. D i e Exzerpte aus Kosmas
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müssen daher erst in Opatowic hinzugefügt worden
sein ')

Damit ist aber auch die Frage beantwortet, wo die m den An-

nalen vorkommenden Exzerpte aus dem Wvschehrader Domherrn ent-

standen sind. Abgesehen davon, dass die Wyschehrader Chronik erst

1142— 1143 vollendet wurde und dass daher ihre Benützung durch

den circa 1146 schreibenden Hradischer Mönch weniger wahrscheinlich

encbeint, ala die darch einen spater schreibenden Schriftateller; —
es erhellt auch ans der ganzen Anlage der Wyschehrader Fortsetrang;

Sie will eben nichts anderes sein, als nnr eine Fortsetenng der Chronik

des Kosmas, der sie sich nnmittelbar anschliesst, nnd die sie weiter •

fthrt Es ist Qberhanpt gans nnraöglich aoannehmen, dass eine Hani-

Schrift bestanden haben wflrde, die uor die Wyschehiader Fortsetsnng

allein nnd nicht auch die ganze Chronik des Kosmas enthalten hätte.

Wer die Arbeit des Wyschehrader Domherren benfltrt hat» dem mnss

auch die ganze Chronik des Kosmas vorgelegen haben, oder in unserem

Falle umgekehrt, — wer nicht die Arbeit des Kosmas gekannt, konnte

auch die seines ersten Fortsetzers nicht kennen. Steht es fest, dass

die Exzerpte aus Kosmas in Opatowic verfasst wordeu bind, so müsaeu

aucli die Exzerpte aus dem Wyschehrader Domherrn aus Opatowic

stammen, war in Hradisch die Arbeit des Kosmas nicht bekannt, so

kanu dortselbst auch die Arbeit seines ersten Fortsetzers nicht bekannt

gewesen sein. Ausserdem k(>nneu aber auch die Exzerpte aus dem

Wyschehrader Domherrn ihren böhmischen Ursprung nicht leugnen.

Die Ahhäugigkeit der AGO von dem Wyschehrader DomheiTu

war bereits früher bekannt, Bachmann hat die Zahl der Stellen, welche

stilistische Ähnlichkeiten ausweisen, zu vermehren versucht, jedoch ist

es nicht möglich, seinen Behauptungen in allen Punkten beizupflichten.

Ausser den bereits von Wattenbach und Emier als wörtliche Ent-

lehnungen erkannten Nachrichten zu 1126 (teilweise), 1128 und 1129

können noch folgende Stellen als Anszflge aus dem Wyschehrader

Domherrn bezeichnet werden: 1127 (obwohl der Anfang in den AOO
unabhängig und wesentlich Terschieden ist und die Übereinstimmnng

>) Darauf hat schon Meinert (a. a. 0. 50) hiogewiesen. Wir konuneii weiter

unten daianf afther sn «precben, dass den AGO aimer Koimas nodi «ine andere

(auch KotniM bekannte) Quelle vorgelegea haben kann, ans der etwa aneh diese

Nachrichten herrühren könnten. Da ab^r einige Niehrichtea (894, 999, 1002.

1050, 1156) die Benützung deb Kosmas direkt bezeugen, so erhält die oben

geäusserte Annahnie vollkommen ilir«' Berechtiuutij?, wenn auch die eben zitirteo

Angaben nm » iiicr anderen «.^Mu lie sfainiuen würden. Ein Hradischer Bcuützer

des Kobmas hätte sie ja «sicher korrigirt.
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•ich nur aof einige Schlußworte beschränkt), 1130 (den ersten Satz

auBgenommen), 1132« 1141 (bei 1142 ist du VeriUiliois sehr fimglich,

da die Ibnlichkeii nur ganz unbedeutend), wie das auch Bachmaim

her?orhebt^), wosu noch hinzuznf&gen wäre, dass der Anfang dea

Jahres 1188« und ?ieUeicht auob der Schlnsaiate des Beriohtes su 1181

(die Rückkehr Meinhards) auf dem Wjschehrader Domherrn basifen.

Dagegen belehrt aber eine einfache Yergleiehung der betreffenden

Stellen, das3 die von ßachmann an^enommeue Ähnlichkeit der Berichte

zu den Jahren 1134, 1135 und 1137 in Wirklichkeit nicht vorhanden

ist, dass dieselben Berichte nnmöcrlich auf der Wyschehrader Fort-

setzung basiren können, sondern viel mehr eine andere Quelle Ter»

raten.

Betrachtet man die Stellen, in welchen sich eine gewisse Ver-

wandtschaft der AGK) mit dem Wjschehrader Domherrn kundgibt,

niher, so findet man sicher keinen Anlass zur Annahme, dass sie in

Mähren entstanden wären. Selbst wenn sie bei Daten erscheinen, wo
auch über mährische Angelegenheiten berichtet wird, ist es leicht zu

erkennen, dass die Sizerpte der ursprünglichen Nachricht angeschlossen

oder Torangestellt worden. So mag s. B. 1180 der erste Sata ,Wen-
ceslans duz Morauie obiit* wahrscheinlich älteren Ursprungs sein, und

dieser Bericht wurde erst später durch die Exzerpte aus dem Wyache-

hrader Douiherrn erweitert. Umgekehrt dürfte es wieder keinem

Zweifel unterliegen, dass zu 1133 die Erzählung von der Einnahrae

der Burg Kosel (Kosli) durch die Mährer l)ereits in Mähreu entstanden

iät, da sie von allen übrigen bekannten Quellen ganz unabhängig

von einer Heldentat der Mährer berichtet, währeud die Anfangsworte

(über die Sonnenfinsternis und über die vier Einfälle nach Polen) dem
Wyschehrader Domherrn entlehnt zu sein scheinen^). Auch der

Schlnsssata des Berichtes zu 1181 über die Rttckkehr des Bi8chQ&

Meinard, der an den Wyschehrader Domherren erinnert*), dttrfte dem-

jenigen Eompüator angehören, der zu 1180 ans der Wyschehrader

Chronik die Kachrieht Ober die Pilgerfahrt Meinards ausgeschrieiben

>) Einige von diesen Stellen sind teilweise auch schon von Wattenbach

als Eigentum de.s Wyschehrader Dornhenon erkannt und bezeichnet, worden.

») Auf den Wyschehrader Domherren wird auch das s^nst nicht beplaubigte

quuter der A<jU zu redu/iren sein, was vielleicht dadurch entstanden sein

dttrtte, dass der Kompilator die zwei Einfälle des Jahres 1131 mit den »secimda

Poloniaiii intxaYit« (FRB. 219) Terbonden hat

*) AnGO . . . Eodeip anoo dominus 1 Gau. Vj«. 213. Hie dominus Meyn*

episeoptu Meinsrdos Hierosolyma rediit. ! bardas einsoo|»us samis et ineolamis od

{ sedem episoopatus toi lenssTÜ
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hat. Bestimmt kann man dies allerdings nicht behaupten, da dai

VergleichuDgsraaierial etvras beschräukt iüt.

Viel schwieriger gestaltet sich das Verhältnis der AGG zu der

Sazawer Chronik. Palacky hat 8ohaii die Übereinfltimmiingen zwischen

den beiden Quellen bemerkt und die Ansicht geaunert, dass der Ver-

fasser der Eompilationt die wir AGO nennen, die Quonik des Kosmas

in der Sazawer Bearbeitung, dann die Förtsetzung des Sazawer Mönchs,

aber auch die des Wyichehrade Domherren benützt hat Diese An-

sieht ist aber sehr unwahrscheinlich, denn der Eompilator mCtate

dann zwei Exemplare der Eosmas^schen Chronik Tor sich gehabt

haben, das eine gewdhnliche mit der Wyschehrader FortMizung, das

andere in der Sazawer Bearbeitung. Wie die Arbeit des Wyschehrader

Domherren immer eine Chronik des Kosmas voraussetzt und es un-

möglich ist aiizuiiehmeu, dass eine Haudschiilt existirt hätte, in

welcher diese Arbeit oliiie Kosmas vorhauden wäre, so ist es auch

uiiujünlicli air/Ainehmeu, dass iu eiuer Kosmas-Haudschrift die beiden

ersten Furtsetzunp^eu, sowohl die Wyschehrader als auch die Sazawer

Debeneiuauder enthalteu wären. Es sind eben zwei uuabhäni^ige Fort-

setzimgeu. <lie sich miteinander uiclit vertrat^eu. Auch wäre — sollte

die Sazawer Chronik (also die Sazawer Bearbeitung des Kosmas') dem

Kompilator der AGO vorgelegen haben — die Futsteluiug der Kompi-

lation erst nach die Achtziger Jahre des 12. Jahrhunderts zu setzen,

was ja nicht gut möglich ist (die letzten aus Opatowic stimmenden

Zusätze sprechen entschieden ülr die Sechzigerjahre, 1167 ist terrainus

ad quem), uud wogegen sich auch die Schriftzüge der Haudschrifk

sträuben, die eher iUr die Mitte als für das Ende des 12. Jahrh. zu

sprechen scheinen.

Diesen Folgerungen suchte Bachmann dadurch auszuweichen, dass

er den Opatowicer Eompilatot' die Sazawer Chronik nur bis 1160 be-

nutzen lässt (ohne die letzten Partien, die er belnnntlich einem vierten

Verfasser zuweist), also in der Qestalt, wie sie nach Bachmann in d.

J. 1150—1161 entstand. Aber abgesehen davon, dass selbst diese

Partie nicht Tor 1161 entstanden sein kann, wurde auch nachge-

wiesen, dass die Sazawer Chronik ein einheitlichies Werk ist, welches

in der jetzigen Gestalt einen einzigen VerfiMser hat (mag er auch

ältere schriftliche Elosternotizen benOtzt haben) und weichet erst

Ende der siebziger oder in den achtziger Jahren des 12. Jhrh. ver-

fasst worden sein kann, wie sich das tchon bei der Erzählung 1126

deutlich kundgibt. Wollte mau aber annehmen, dass der Sazawer

Chronist, als er (iu den 70. Jahren) die Chrouik zu verfassen aufiug,

auch scbriitliche Motizen vor sich hatte, die tou einem seiner Vorgänger
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henrflhreiid, die toh Baehmann dem dritten Chronirten sogewieseue

Periode von 1030—1160 besprochen liaben wQrden, and die nachher

auch dem Opatowicer Kompilator zu Geeicht gekommen sein könnten,

80 mfiaste doch zuerst die Frage beantwortet werden, warum der Kom-
pilator diese Berichte nor bis 1 140 uiid nicht weiter benutzte, nnd es

könnte dann auch ein zweiter entscheidender Einwand beigefügt

werden, dass die AdGO auch in den älteren Partien mit der Sazawer

Chronik übereinstimmen i).

Etwa von ähnlichen Erwägungen geleitet liat Meinert den Verbuch

gemacht, die Sache so erklären, dass dem Kompilator die Sazawer

üearbeituug und Fortsetzung des Kosraas nur bis 1140 vorlag. Au
sich wäre das nicht unmöglich, allerdings nicht in der Weise, wie sich

es Meinert Torgestellt hat (denu es wurde oben gezeigt, dass das Jahr

1140 keineswegs als ein Abschnitt in der Sazawer Chronik angesehen

weiden darf), aber etwa so, dass dem Kompilator eine nnYollstSndige

nor bis 1140 reichende Handschrift der Sazawer Chronik zur Ver-

fügung stand. Jedoch scheint mir diese Annahme za wenig begraudet,

nnd würde auch nicht im Stande sein, jeden Zweifel zo beheben.

So lange die Sazawer Fortsetzung als gleichzeitig galt, konnte

gegen die so cinsfitig geiührte Prüfung ihres Verhältnisses zu den

AuGO, wie sio l)ei Meinert. Palacky und Bachmann vorkommt, metho-

disch kein EinwMinl erhoben werden. Da aber bereits P^mler darauf

aufmerksam gemacht hat, dass die Chronik Spuren späteren Ursprungs

verrät, und da unsere Forschung die Kichtigkeit dieser Annahme

Emiers bestätigt hat^ wird man sich wohl auch die Frage vorlegen

m&ssen, ob das Verhältniss etwa uiclit umgekehrt ist, ob vielleicht

nicht die AnüO als die Quelle des MSuz anzusehen sind.

Bei der spaten Entstehung der Sazawer Chronik wäre diese Sache

an sich .nicht unmöglich, ja yielleicht sogar nicht unwahrscheinlich.

Selbst wenn man die Einteilung Bachmanns aofrscht halten wflrde,

wäre die Möglichkeit der Benützung der AnGO in Sazawa nicht aus-

geschlossen. Die Hradischer Benediktiner siod circa 1150 aus ihrem

Kloster vertrieben worden; was würde du die Vermutung hindern

können, dass einer von den Vertriebenen die Auualen naeli Sazawa

gebracht und dass sie dort von einem Geschichtschreiber des Klosters

(in diesem Falle wäre das derjenige, den Baehmann in den J. 1156

—

1161 schreiben lässtj benützt worden wären? Denn dass die überein-

stimmenden Stellen nicht in Mähren niedergeschrieben sein könnten,

hat noch niemand bewiesen. Um so mehr könnte diese Annahme fUr

*) Dia beti'SiEnidsn Belegstellen werden weiter unten aageflihrt
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möglich gehalteu werden, wenn es für ausgemacht gelten kann, dass

(He Sazuwer Chronik erst viel später eutstcindeu ist, so dass selbst

die Benützung der ganzen Kompilation durch den MSaz nicht ausge-

schlossen werden kann. £s ist auch nicht zu leugnen, dass diMe £r-

klärung des gegenaeitigea Verhältnisses der beiden Quellen »ifmtifh

einfach wäre, da^s sie manche Schwierigkeit beseitigen könnte.

Und doch kann ich auch diese Erklärung nicht ffir hiuieiehe&d

uud allseitig befriedigend halten. Verschiedene Gründe veranadieii

das. Gründe^ die ich fttr einer genaiiexen Beachtang würdig enehte,

nnd die ich deshalb n&her erörtern mns^
Vor Allem würde — sollten die AnGO als Qoelle des MSas ansn-

sehen sein — der Umstand befiremdend erscheinen, dass dieser QoeUe

Tcrhältoismiiisig so wenig entlehnt ist Bei keinem anderen Geechicht-

Schreiber BShmens dürfte dieser Umstand so in Betracht gesogen

werden, wie bei dem MSas. Alle übrigen sind bei ihrer Arbeit nach

der mittelalterlichen Art vorgegangen, ohne sich dämm an kümmern,

ob das, was sie aus einer* Quelle abschreiben, mit dem, was einer

anderen Quelle entlehnt wurde, im Einklang ist, ohne viel Gewicht

daranf zu legen, ob sie von eiuer uud derselben liegt' benlieit, ver-

schiedenen Quellen folgend, bei verschiedenen Daten berichten. Ganz

anders benimmt sich da. wie wir sahen, der MSaz. Bei der Zu-

sammenstellung seiner Chronik lässt sich eine feste Hand uud eiu

aufmerksames Auge bemerken. Al)gesehen von der einzigen Nachricht

über den Tod Prokops (was ja oben hinreichend erklärt wurde), kommen
in seinem Zeitbuche keine Wiederholungen vor. Er hat die Chronik

des Komas seinem Geschichtswerke zu Grunde gelegt. So hoch er

über dieselbe geschätzt haben mag, so hat er es doch nicht unterlassen,

ihre Lücken sorgfaltig ans anderen Quellen ansiufUllen. Diese Sorgfalt

wächst noch von dem Augenblicke an, als er Kosmas verlässt und

selbststandig zu arbeiten anfängt. Hat er anch in der Chronik des

Kosmas ganze Beihen von Jahreszahlen leer und ohne jede Bemer-

kung stehen gelassen, so bemüht er sich in den spateren Partien,

offenbar ahnlidi wie Kosmas nach einem Jahressehema arbeitend, ein

jedes Datum mit einer Nachricht zu versehen. Es finden sich bei

ihm nach 1126 nur folgende sechs Jahresdaten, die mit keiner Nach-

richt versehen sind: 1128, 1129, 1136, 1138, 1145, 1152.

Zu allen diesen Daten das letste ausgenommen, haben aber dieAnGO
gehörige, mitunter aiemlioh ausführliche Nachrichten. Wieso konnten

dieselben dem scharfen Blicke des MSaz entgangen sein? Die Daten

zu 1128, 1120, 1136 und 1152 smd aller Wahrscheinlichkeit nach erst

in Opatowic entstanden« was eine hinreichende Erklärung bieten würde.
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da dem MSaz niir die eigentlichen, nrspranglichen Hradischer Annalen

Torgelegen haben können i). Warum eoUte aber der Sazawer Chronist

die Berichte seiner Vorlage zu 1138 nnd 1145 ignorirt haben ? Im

ersten hätte ihn wenigstens die Nachricht von der Rückkehr Heinrich

Zdiks, dessen Pilgerfahrt er zu 1137 erwähnt, interessiren müssen;

d»'r Bericht zu 1 145 üb»-r die Versöhnung Ottos mit Wladislaus und

ftber den Cbert'all Heinrich Zdiks war doch von so allgemeinem Inte-

xeaee, datts kein Qruud zu finden wäre, warum es der MSaz gerade

an dieser Stelle vorgezogen hätte lieber das leere Jabresdatum stehen

za lassen, als diese wichtigen Begebenheiten, Yon welchen er eine

ziemlich ansitUirliche Erwähnung Torfand, anzuführen*). Die beiden

Berichte sind zweifellos mährischen Ursprungs, der MSas musste sie

schon in seiner Vorlage gefunden haben, es wäre ein&ch unerklärlich,

warum er sie fortgelassen hätte. Und wenn es auch möglich wäre

anzunehmen, dsss ihm die mährischen Angelegenheiten zu fem lagen

(was aber bei ihm sonst nicht der Fall ist), warum sollte er dann aber

zu 1137 die Worte ,Wladizlau9 filius Sobezlai ducis intronizatus est.

In Boeraia mouasteriuiu s, Johannis baptiste incendio ruit* übersehen

haben, da doch die erste Nachricht von allgemeiner Wichtigkeit war,

und die zweite für den Sazawer Chronisten ein besonderes Interesse

gehabt haben muss, indem sie ein Kloster des Benediktinerordens,

dem er selbst angehörte, betrifft. Die Erklärung ist um so schwieriger,

wenn man beachtet, dass der MSaz die Torangehenden und die nach-

folgenden Berichte buchstäblich reproduzirt, und wenn dabei die Worte

,in Bohemia* jeden Zweifel, dass der Bericht noch in Hradisch ge-

schrieben wurde, zu beheben scheinen.

I) Die Nachrichten xu 1128 und 1129 sind Entlehnungen aus dem Wysche-

hrader Domherrn, aber die Opatowioer Herkunft det berichtes fttr 1130 vgL Bach>

mann a. a. 0. S. 113.

') Dabei kommt noch in F^etracht. dasH der MSaz in der Zählung der mäh-

rischen Bischöfe von den AnGU abweicht. Die AnGO geben zu U2h' an: »obiit

Johannes VII. epiäcopuu«, während es bei MSaz »sextus* heisat; vgl. Uber diese

Stelle Bachmsiu in Z. GIC. Sehl. V, & 100—110, wo bemerkt wird, das« das Tteget-

datam der AnGO durch ein Necicloginm bestätigt wird. Dabei ist aber auch

ein hrrtani Bsehmanns so korrigiren. Bschmann meint, dSM die AnGO in die

Reihe der mfthrischen Bischöfe Metbod und Sylvester nicht zählen, was Sylvester

anbelangt, mit Hecht, nicht so aber in Betreti" Methods. Aus der Reihe der

m&hhacben Bischöfe ist dem Hrailischer Kompilator nebst Sylvester ofl'enbar noch

Wracen entgangen (den auch das Granum catalogi nicht kennt). Bei Kosmas

kommt er zwar vor, KosraiUi war aber eben in Hradisch nicht bekannt. Das

,^t'xtus« des MSa/s dürfte entweder durch einen Schreibfehler, oder dadurch zu

erklären sein, da3.s der MSa^ diese Angabe bereits seiner Quelle entnommen hat.

MiUlieiUocto XXIV. 39
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Es ist aber auch anderes tn erwBgen. Sämtliche SteUen, die in den

ÄnQO mit dem MSaz flbereinstimmen, verraten swar dnrdi kdne einzige

Silbe, dass sie in MShren nicht geschrieben, beweisen aber durch

keinen einzigen Buchstaben, dass sie dortselbst auch verfasst worden

wären. Nichts deutet auf Hradisch und auf Mähreu hin (einzelne

augenscheinlich mährische Nachrichten betreffen die fürstliche Familie

und hatten daher allgemeines Interesse), vielmehr sind die betreffen-

den Stellen im stände den Verdacht zu erwecken, dass sie schwerlich

in einem abseits gelegenen Kloster entstanden seiu können. Dazu

ist aber eine genauere Vergleichung der parallelen Steilen unumgäng-

lich notwendig i).

Die Übereinstimmung erstreckt sich, wie gesagt, auf alle Partieo

der Sazawer Chronik. Ich führe auch diejenigen paar Stellen an, die

in den AnGO ans Ekkehard herrtthien können, jedoch auch an den

IfSas erinnern.

AnGO ad 894. Hac ipsa tem-

pestate Cyrillns et Methodns in-

ventis Bnlgarornm literis.

HSax EBB. II, 241. Prooopins . .

.

sclaToniois litteris a sanctis-

simo Quirillo episeopo qnondam
inventis et statntis canoaiee ad-

XDodom imbatus.

Die ganze Nachricht von der Tanfe Bofi?ojs in den AnGO seheint

in ihrer jetsigen Form ans Kosmas an stammen, von Kosmas nnter-

scheidet sieh der Bericht dnrch diesen Zusata, der auf Saiawa hin-

weisen, wohl aber auch anderswo entstanden sein könnte.

AnGO ad 95S. Cruces in ves-

tibus bominum apparuerunt.
MSaz 239. Signum cruci> in

vestimentis hominum appa-
ruit illis autem, qoi derisni illod

habebant, mortem infenena, ülis

antem, qni pie et religiöse ülad

Tenerabantnr, nil mali intulit.

Die AnGO lehnen sich hier stilistisch au Ekkehard, der MSaa an

die An. Kild. Quedl. an; es ist wohl möglich, dass die Stellen nnab-

häugig vuueiiiander in beide Quellen geraten sind. Ähnlich ist das

Verhältnis bei folgender Stelle;

AnGO: A. d. 974 Otto impe-| 973. Otto imperator primae

rator obiit N o n. Maii. Eodom Tbeutonicorum pius proh dolor I Non.

anno sanctus Oudairicus mi
gr a V i t anno episcopatus sui 50 . . .

Maii obiit, cui Otto filius eius.

saccessit: Vorangeht MSaz 239: 972.

>) Es ist auch nadl Bacbmanns Arbeit nicht überflüssig, da Bacbmann deo

Stoff uickt erschöpft und tich nur mit Hinweis anf die bereits voa Watteataeh
und Emier bemerkten SteUen begnügt
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Sanctas OndalricQS epiicopiu

Aagustensis ecclesiae migravit ab

hoc saeculo IV Non. Julii. cuius cor-

pus sepelivit s. Wolfgangos episcopos

Kutisponensis.

Die Stelle in den AnQO rfihrt unzweifelhaft aus Ekkehard her

(auch der nachfolgende, hier nicht angeftlhrte Bericht besEtfugt dM
deutlich), der MSaz mnss den Bericht über s, Ulrich aus einer anderen

Quelle geschöpft haben (derjenige über den Tod Ottos dürfte sich auf

die An. Hersf. redosiren lassen), wobei die ErwShnong dea h. Wolf-

gang auf Präger Tradition hinweisen könnte.

Dagegen isl aber in den naehlblgenden Stellen die Überainadm-

nrang in der Weiie Totlianden, daaa sie jeden Zweifel ttber eine nihere

Yerwandtaeliaft der beiden Quellen beseitigt

AGO: A. d. 990 S. Adftlbertus
Borne ad s. Alexium iguotuä
quis esset monacbns effieitnr.

AnGO ad 1091. Cosmas electus est

in episcopura. Eodem anno mona-
sterium s. Wenceälai combustum est.

In illa hieme neo nix nec plu-
Tia fnit

AnGO. Anno 1130 Wacezlau
finx Moraiiie obiit . . . Ea uti-

que tompestate Visu privatus
bonuä heres est Bracizlaus.

MSaz 240. Eodem anno s. Ad al-

ber tus episcopus Prageuäis ecclesie

sancte Borne ad s. Alexinmcon-
Ibssorem et ad s. BonifatiuD inscio
abbate, qnis esset, factnsest
m 0 n a c h u s.

MSaz 251 (mitten im 43 Kapitel

des II. Buches des Kosmas nach den

Worten combustum est monasterium

8. Yiti Wenceslai atqne Adalberti in

nrbe Praga) Et in hieme neqne
nix neqne pluvia fnit

MSaz 257— 8. Item hoc anno Kai.

Martii obiit Wacezlaus dux
M o r a V i e n s i s . t ot ius christianitatis

pator ot clericorum amiitor . . . So-

btizluus . . . quosdam pedibus ac ma-

nibos ac lingnis et Tisn privsTÜ
Braeislans fillus Bracizlai dnds
priTatas est oenlis.

Diese Stelle Terdient nähere Anfinerksamkeii Anf den ersten

Blick mnss sie unbedingt aberraschen. Das genaue Datum und das

Lob, welches dem mahrischen Fürsten Wenzel gespendet wird, würde

yielmehr in eine mährische Quelle als in die Sazawer Chronik passen.

Muu könnte versucht werden darin eiueu Beweis zu erblicken, dass

der MSaz noch die ursprünglichen AuüO vor sich gehabt hat, aus

welcheu er die Nachrii bt ausschrieb, während der Opatowit er Bear-

beiter dieser ursprüngliehen Quelle das Lob (und auch das Datum),

da es sieh um eiue Nachricht haudeite, die für ihn wenig Interesse

gehabt, weggelassen hatte. Bedenkt man aber, dass das genaue Datum

39*
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WM einem ^'ekrolo•^' stammen kauu — uud dass der MSaz liekrologien

Tor sich gehabt haben miiss, steht fest — , bedenkt man weiter, dass

es sich hi' r um ein Mitglied des fürstlichen Hauses handelt, und dav

schlieselicb sulche lobende Charakteristiken zu den Merkmalen gehören,

in welchen sich die stilistische Individualität des MSas am meisten

äussert, wird wohl auch dieser Einwand nicht schwer ins Gewicht

fallen.

An<jü 1 13"J. Hoc ecium aniio ele-

vate saut reliquie s. Gotheardi
mire sanetitatis episcopi.

AnGO ad 1134. Hoe eodem anno

Meinardns Pragensis ec-

elesie episcopus.
Vita i^rivatus et coli .scde locatuä.

C u i Johannes ^ u c e e s s i t

Inclitus atque probus virtutum

xnatre repletos.

AnGO 1135. Johannes XI«*

Pragensis Qcclesi^ episcopus
deo annuente feUdter tercio de-
cimo Kai. Mar. consecratus
est. LupoMus dux intronizatus e;»t

in Moraviam,

AnUO 1137 .: . Ea yero tem-

pestate Lupoldns dux pnlsns
est de Moravia. Wladiilans filins

Sobezlai dncis intionizatas est. In

Boemia monasterium s. Johannis

baptiste incendio mit. Eodem anno
L 0 1 a r i u s R o ni a n o r u m Impe-
rator, pauperum et peregri-
nornm pins consolator II

Nonas Dec^ migrarit ab hoe
mundo ....

Anno 1138 ... Bei Conradas

eleetus cat .

Anno 1 139 Johannes Xl"^ Pra-
gensis Q c ei e s i ^ e p i s c o p u s .

j

clericorum et monachorum
Veras amator, paapernm et

peregrinornm pins eonsola-
tor VI Idas Angnsti migravit
ab hoc seculo. Cui eodem
anno Silvester Zazpvensis ^c-

clesi^ abbas, vir vere Israe-

lita, in episcopatum succes-^

MSaz 2r)S. 1131. E 1 e V a t a e s u n t

reliquiae s. Godehardi episcopi
et eonfifmoris mire sanetitati»
viri.

MSsz 260. Eodem anno obiit do-

minos Megnhardus decimns
epir<copus sanctae Pragensis
eeclesiae, V Non. Julii, monacho-
rum et clericorum verus amaton paupe-

rum et peregrinoram pius consolator.

Cui snccessit Johannes.
MSas2eO 1136, XIII Kai. Martii

facta est ordinacio domni Jo-
hannis undecimi episoopi
Pragensis.

MSaz 260—261. Eodem anno
II Non. Decemb. Lotharins
Bomanornm imperator, pan-
perum et peregrinornm pins
consolator, migravit ab hoc
m u n (1 0 . cui snccessit Conradus.

Lupoldus dux pulsus est de
Mora v ia.

1138 (leer).

. . . Eodem anno domnus
Johannes episcopus undeci-
mus sanctae Pragensis eccle-
siae, clerieornm et monacho-
rnm veras amator, panpernm
et peregrinornm pins eonso-
lator, VI Idus Au;^'. migrsTit
ab hoc saeculo, cui eodero
anno Silvester Zazovensis ee-

clesiae abbas, vir verelsrae-

Digitized by Google



Etttdien .snr QaeUtnkande BOhment. 597

Sit, jsed in sequenti anno deo,

quo] omnia bona procedunt,
inspirante. eundem episcopa-
t u m cum bona v o 1 u n t a t e d i -

misit, suamque abbatiam re-

oepit.

Anno 1140 Sobezlaas dux
Boetnieus XVI Kai. Mar. mor-
talibns exntns Tiain nnWerse
carnis est ingressus. Cui eo-
dem anno Wladizlaus filiu»

Wladizlai, successit. Qni eoleni

anm» annuente doo revucavit liutrem

suum, Ottüüis piiucipis Morauie

filiom, nomine Detbleb, de Kav.ia,

et intronizavit enm in pairia sna,

scUicet in Morauia. Eademqne
tempestate renaente SiWestro
episcopatu Boemico, Otto XII"^

Pragonsis (jedes ie canonieus
et prepositus, electus est in

episcopatum et conaecratus.

Uta, successit in episcopa-
tum. Sed sequenti anno deo.

a quo o m n i a bona procedunt.
inspirante, sano usus cousilio.

secum üaepius retractaus tjemetipsum

minas snffieere posse ad tarn grande

pondos episcopalis regiminis et ilhid

apostolicnm : Nemo militans deo imr

plicat se negotüs seenlaribus etc.

enndem episcopatum cum bona
voluntate dimisit, su&mque
abbiitiam rpcepit.

1140 Sobezlaus dux Bohe-
micas XVIKaL Martii mortalibns
ezatus artnbnsTiam nniversae
carnis ingressus, cui eodem
anno XIII Kai. Martii Wladiz-
laus filius Wladizlai ducis

succossit in pnncipalu. Eadera-
qut; tempestate renuente
domno abbate Sylvestro episeo-
patnm Boemionm, Otto Pra-
gensis ecclesiae canonicns
et praepositus electns est in

episcopum et eodem anno ordi«*

natu 8 est VII Kai. Julii.

I>ie Übereinstiminnng an diesen Stellen ist derart, dasa sie jeden

Zweifel aoescbliesst und dadurch indirekt auch die Annahme bekiÄfUgt,

dass anch an anderen Stellen, wo sie nicht so deutlich ins Ange

tritt, eine Verwandtschaft zwischen beiden Quellen anzunehmen ist.

Die znlfetzt augefahrten Stellen sind aber für die Bestimmung ihres

gegenseitigen Verhältnisses sehr lehrreich.

Auf den ersten Blick scheinen auch hier die AnGO nrspranglicher

zu sein. Vor allem verdient der Bericht Uber den Tod Lothars und

die Wahl Eonrads eine besondere Beaclitnug. Meines Erachtens ist

es unmöglicb auzuuehmeu, dass ein Schriftsteller, der die Worte des

MSaz ,Lotharius obiit, cui successit Conradus" vor Au^eu gehabt hätte,

ihn auf so eine Weise in zwei Jahresdateu hätte zerteilen köuuen,

wie wir es in den An(JO linden. Viel wahrscheiulicher dürfte da er-

ftcheineu, dass ein denkender Schriftsteller — und als solchen haben

wir den MSaz kenneu gelernt — die bei zwei Jahresdaten vurkoiii-

menden Noti/.eu der Kürze halber zu eiuem Datum vereint haben

würde. 2s ur zwei Fälle sind daher möglich : entweder muas der JkiSaz

Digitized by Google



598

die AuGO (vielleicht nur in der Hradiscber Fassung) gekannt haben,

oder haben beide Chronisten eme dritte Quelle benütet, die die AnGO
wörtlicher reprodoziren.

Bei Erwägung der ersten Eventualität Terdient torerst die Nach-

richt zu 1137 und besonders das» was Aber Wladislaw gesagt wird,

eine grSsseie Beaefatang*). Man hat sie bisher, soviel ich sehe, für

einen Fehler erklären woUen (f&r 1140, wobei natOrlich filins Wla-

dislai statt Sobealai an lesen wSre), ftlr einen Fehler, den der MSai.

natOrlich hätte vermeiden kdnnen. Die Eridfirong Meinerts wurde

ginzUch vergessen, und doch seheint sie nicht ganz onbeaehtenswert

zu sein. Meinert') war der Meinuug, dass da wirklich 'Wladislaw, der

neunjährige Sohn Soböslaws gemeint ist, dem der Vater damals ein

TeiWebiet iu Mähren zujrewiesen hatte. Für diese Anuuhme scheiuL

auch der unmittelbar vorangehende Satz über die Vertreibung Lupolds

zu sprechen. Bei einem mährischen Chronisten kann es natürlich auch

nicht überraschen, wenn er auf diese Weise von der Einsetzung eines

mährischen Teilfür.steu berichtet, da er auch sonst den Regierungs-

antritt einzelner mährischeu Fürsten zu erwähnen nicht versäumt^).

Ist diese Deutung des Berichtes über die Intronisation Wladislaws

richtig, so wächst auch die Wahrscheinlichkeit fUr die bereits durch

die nachfolgende Notiz ,lu Bohemia monasterium s. Johannis incendio

mit* erweckte Ansicht, dass diese Stelle in Mähren geschrieben ist.

Damit wäre zwar noch nicht bewiesen, dass auch die mit dem MSaz

Übereinstimmenden Sätze in Mühren geschrieben worden sein müssen,

erinnert man sich aber, dass die Art, in welcher über den Tod Lothars

und die Wahl Koniads berichtet wird, eine Ausnützung des MSoz

durch durch die AnOO anzunehmen verbietet, und dass andererseite

einem Geschichtsschreiber von den persönlichen Erigenschaften des

USaz eine absichtliche Weglassung dieser allgemein wichtigen Berichte,

wenn er sie in seiner Vorlage gefunden hätte, geradezu unmöglich

zuzumuten ist, so gewinnen auch die Gründe fUr die Annahme einer

dritten, jetzt unbekannten gemeinschaftlichen Quelle an Wahrschein-

lichkeit

Eine weitere Bekräftigung dieser Annahme scheint aus anderen

Erwägungungen zu fliessen. Wir haben schon oben bemerkt, dass

eine der ausgezeichneten Eigenschaften, die man an dem MSaz preisen

kann, darin besteht, dass er über eine ziemhch bunte copia verhörum

*) AaGO ad a. 1137: Ea vero tein|»estato Lupoldoi dux pnlsus est de Mo*

ravia. Wladizlaus filius Sobe^lai intronisatas est.

>) Wiener Jahrbücher XLVIII, Anzeigeblatt Nr. 42 S. 52.

*) Mau beachte z. B. 1135 Lupoldos dux intronizatos eat in Moravia.
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und über einen verhältnismässig reichen Phraseiischat/ verfügt, so

dass — wenn bei ihm auch besonders bei ähnlieheu Gelegenheiten,

Wif'derholungeu vorkommen, dies eben nur bei gewissen Gelegenheiten,

und nicht iu eiuer engen Nachbarschaft geschieht. Es war dies auch

ein Reweis für die Annahme, dass die Sazawer Chronik auf einmal,

als ein einheitliches Werk eines und desselben Verfassers entstanden

ist. Die zuletzt angeführten Parallelstelleu scheinen dabei eine Ans-

nahme zu machen. Eine und dieselbe »tüistische Wendung: ,mona-

chorum et clericorum verus amator (pauperum et peregrinorum pius

consolator)* kehrt auf drei bezw. zwei einander sehr nahe liegenden

Stellen, Ton weichen wir zwei auch in den AnOO treffen, wiederholt

zurfick. Bei dem MSaz mnes eine solche Erscheinung aberraschen,

und besinnt man sich einer anderen Eigenschaft des Chronisten —
der wörtlichen Wiedergabe seiner Vorlagen, so wäre sie im Stande

die Vermutung ins Leben zu rufen, dass diese drei so nahe beiein-

ander auftauchenden Wiederholungen nicht das geistige Eigentum des

MSaz, sondern einer anderen Quelle entlehnt sind, welche die AnGO
an zwei Stellen ebenso wortgetreu reproduzirt haben.

Für einen Beweis will ich natOrlich diese Betrachtungen nicht

ausgeben >), in Gesellschaft von anderen GrOndeu, die für meine An-

nahme einer dritten gemeinschaftlichen (Quelle sprechen dürften,

scheinen sie mir aber doch eine gewisse Beachtung zu verdienen.

Wichtiger dürfte ein anderer, auch bereits oben gestreifter Gruud

erscheinen. Wie bemerkt, ist es nicht wahrscheinlich, dasS diese

Nachrichten (über den Tod Lothürs, über die Troubesteij^unt^ Kou-

rads, über die Wahl und Resignation Sylvesters), wenn auch in

Mähren geschrieben, iu einem abseits gelegenen mührischen Kloster

entstanden wären. Selbst für das in der Nähe von Prag liegende

und iu gewissen Beziehungen zum herzoglichen Hofe stehende Kloster

Sazawa scheinen die Nachrichten nur allzugenau zu sein, für ihre

Sazawer Herkunft würde auf den ersten Blick yielleicht die warme Er-

wähnung der Wahl Sylvesters sprechen. Betrachtet man aber diese

Stelle näher, so gelangt man leicht zur Überzeugung dass das dem

Abte Sylvester gespendete Lob einerseits überflüssig (da die Chronik

Tiel Wichtigeres zu seiner Belobung angeführt hat), andrerseits nicht

der Art ist, dass es nicht Ton einem anderen Verehrer SylTesters —
und dass er solche besass, bezeugt seine Wahl zum Biwliof — her-

.Sic könnten ja auch die Annahme beätRrken, dass <ler MSaz die An(iU

benutzt hat, iu weichem Falle er natürlich ihre zweimal vorkommende Stilweu-

doog auch cum dritteninal nachgeahmt hätte.
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rühren könnte. In dieser Beziehung ist aber eine Yergleicfanng des

MSax und der AnGO mit Vinceacius* Bericht zn 1140 sehr lefarrdcb:

MSaz p. 260—261
Silvester Zazoven-
sis ecclesiae abhas, vir

vere Israelitu, surcessil

in episcopaium. Sed se-

quenti anno deo, a quo

bonslomnia bona procednnt,

inspirante, sano nsns oon-

äilio, seoNN «MpNW re-

tractans semetipsum mi-
nas sufficere posse
ad tarn grande pondus

episcopalis regiminis et

iÜud apustolicom: "SemofuU
militans deo, implicat se

negotiis secnlaiibns ete^

enndem episcopatum cum
bona " voluntate dimisit.

suamque abbatiam re-

cepit.

1140 Sohezlaus dux

Bomkm XVJ EoL
MartU mortatiboB ezutos

artabus, viam univr'
aae earnia ingressus
fui oodem anno XIII Kai.

Martii adi :laus fi-

lius Wladizlai üuc-

ceäsit in priucipatu. £a-

demqne temprätate f-
nutnU domno abbate

Silvestro episcopatum

Boeraicum Otto Pragen-

sis ecclesiae canonicus et

praepoÄitus electus est in

episcopum et eodem anno

ordinatos est TU KaL
Julii

Meiner Aasicht nach kann an dieser Stelle das Verhältnis aller

drei Quellen nicht anders erklärt werden, als dass sie alle drei ans

einer gemeinschaftlichen Quelle geschöpft haben, der natürlich Yin-

ceneins am wenigsten gefolgt ist. An sich wSre allerdings nicht nn*

möglich, dass dem Domherrn Vincencius die AnGO (nicht umgekehrt

da sein Werk spater ist), und dem MSaz die Arbeit des Yinoencins

AnGO ad a 1139 . .

.

SilviSttr, Zazaven
sis ^cclesi^ abhas , vir

vere Israelit a, in epis-

copatum successit,

sed in sequenti anno,

deo [a quo] omnia

procednnt, inspirante,

enndem episcopatum cum
bona voluntate dimisit.

suatnqu« abbatiam re-
cepit.

Anno Mil. C. XL So-
hezlau9 dux Ba$mi'
eus, XVI KaL Mar.
mortalibns ezntns, «tarn

univerae earnis est

ingressus. Cui eodem
anno ad i : laus fi-
l i Ii s Wladizlai, suc-

ceaäit .... Eademque
tempestate renuenU Sil-

Testro episcopatu Boe<

mioo, Otto XII"» Pr«-
genaia ^cdesi^ canoni-

cus et prepo * / / u s ,

etectus est in episcopa

tum et consecratus.

Vincencius FRß. II, 409
A. d i. MGXL Sobez-
laus dux Boemif,
l'ater patrie. A'T'7" Kai.
M artii viam uni ver-

aae earnis ingredi-
tur, pro quo oonsensu

totius Boemie nobilium

Waladizlaus filius
Uvaladizlai dncis pa>

terna sede intronizatus col-

locatur. Silvester ab-
has de Zazaua, qu*

vivtHtä duee Zobeziao

m Pragensem episeoptm

II Kon. Octobris dedus
tmito hbori et oneri se non
posse sufficere eon-

siderans et eoram Omni-

bus r e H it n tian.<, adpriora

r e verlilur, pro quo eodem

anno Otto Pragtnaiz
prepozituB VJI KaL
Martii eligitur.
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bekannt gewesen sein könnte, duch scheint mir die Übereiustimmung

an dieser Stelle nicht iiir diese Annahme zu sprechen, da meines Er-

achtens im Vergleich mit den beiden übrigen Berichten die Worte des

Vincencins deuthch zu erkennen <i:est:itteu, dass sie nicht die Vor-

laufe der anderen I'crichte (die Vincencins nur ausgeführt hätten) sein

können, sondern vielmehr den ursprünglichen Bericht der Vorlage in

kürzerer Fassung^ reproduziren.

Der Einwand, dass durch diese Übereinstimmung die Parallel-

stellen des YincenciaB nnd der AnGO Termehrt werden, isti wie ich

glaube, nicht schwer za widerlegen. Es ist oben gezeigt worden,

dass eioh die liberstimmung auf zwei stilistische Wendungen beschränkt,

deren eine zum mittelalterlichen Inrentar der Zitate aus der klassischen

Literatur gehört und die andere in der mittelalterlichen Phraseologie

nicht selten ist, so dass keine Ton beiden eine Abhängigkeit der

betreffenden Quellen Toneinder zu beweisen vermag.

Dagegen sprechen aber noch andere Gründe tfXt die Annahme

einer gemeinsamen Quelle. Ans der ein&chen Benutzung der AnGO
wäre die Stelle bei Vincencins nicht gut möglich zu erklären. Andrer-

seite ist es aber sehr gut möglich, dass die gemeinsame Quelle etwas

derartiges enthalten hat, was hei Vincencius leise wiederklingt (se non

posse sufficere) was der Verfasser der AnGO weggelassen, der MSaz

aber weiter ausgeführt hat ; denn dass die mit Zitaten aus der h. Schrift

ausgeschmückten lietraciitungen der Sazawer Chronik (die in den AnGO,

überhaupt nicht, bei Vincencins nur im Keime vorkommen) diis Eigen-

tum des MSaz «ind, darüber dürfte wohl kein Zweitel obwalten.

Auf diese gemeinsame Quelle wäre auch das grösste Lob, dass

hier dem Abte Sylvester zuteil wird, die Bezeichnung vir vere Israe-

lita, die wir sow(dil bei dem MSaz als auch in den AnG<> wiederfinden,

zu reduziren »ein. Dass sie bei Vincencins nicht vorkommt, darf nicht

befremden. Sylvester hat nach dem Kegierungungsantritte Wladislaws

offenbar aus politischen Gründen resignirt, Vincencins hat daher sicher

keinen Grund gehabt, ihn besonders zu loben und seine Tugenden

Oberaus zu preisen. W^enn er sich aber trotzdem über ihn nicht un-

sjmpatisch ausdrückt, so hindert wohl nichts auch die Annahme, dass

die lobende Art, in welcher hier der MSaz und die AnGO über Syl-

vester sprechen, nicht gerade aoa Sazawa stammen musa, sondern

auch Yon einem anderswo lebenden Parteigänger Sylvester verfissst

worden sein kann. Und zieht man alles in Betracht, was Uber die

Beschaffenheit der in Frage stehenden Nachrichten, die eher für ein

Zentrum als für ein einsames Kloster als Ort ihres Ursprungs zu
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Sprechen scheinen, gessgt wurde, wird man doch die Yennntimg wegen

dOrfen, dass die mutmassliche Quelle anf Phig hinweisen würde.

AU das wäre freilich nicht eniacheindend, — wir bewegen nns

ja fortwahrend auf dem heisseu und nnsidieren Boden der Hypothesen

— es gewinnt aber an Wahrscheinlichkeit, wenn man erwägt^ was

Teige geluugen ut zu konstetiren, — dass die Handschrüt der AnGO
die in allen ihren Partien eine Abschrift ist, aus Prag zu stammen

scheint, was besonders das in ihr enthaltene Martyrologium bezeagt.

Allerdings ist auch das Martyrologium selbst nicht in Prag entstanden,

scheint vielmehr ursprünglich aus Halberstadt lierzurühren ; aber es

kann d;tran nicht gezweifelt werden, dass die Vorlage der gegen-

wärtigen Handschrift in Prag bearbeitet wurde. In der Handschrift

der Aunaleu kommen Fehler vor, die, wie wir sahen, direckt als solche

bezeichnet werden müssen, die beim Ab.sclireil)en der Margiiialnutdi

und Einverleiben derselben in eiueu iieueu Text entstehen köuueu

;

die hypothetisch vorau><4esetze jetzt unbekannte Quelle weist auf Prag

hin — man befindet sieh auf eiumal, unverhofft und überrascht auf

den Spuren eines nicht mehr erhaltenen Annalenwerkes.

IV. Die verlorenen Aunales Pragenses.

Sollten wirklich bei der Prager Kirche offizielle oder quasi offi-

zielle Annalen geführt worden sein? Man hat das öfters schon be-

hauptet and die in einer jetzt Bamberger Handschrift erhaltenen An-

nales Pragenses fQr solche gehalten. Zwar haben nach Falacky auch

Tomek, Bmler und andere, denen sich auch Bachmann anschliesst, an-

genommen, diese Annales Ptageuses seien nur ein Auszug aus Kos-

mas und anderen Quellen; dagegen kann man aber andere, nicht

minder her?orragende Namen (eines Pertz, Wattenbaoh und anderer)

anführen, welche die gerade entgegengesetze Meinung tertreteu.

Die historische Kritik ist natürlich kein Kultus grosser Namen,

und darf selbst den bedeutendsten gegenüber auf das ihr eigene Becht

nicht Terzichten.' Die Frage ist eine offene; es erübrigt nichts Anderes

als eine neue Forschung von Anfang an zu unternehmen.

Gewiss«rmassen könnte zu ihrer Lösung eine nShere Betrachtung

der in den AnQO mit Kosmas übereinstimmenden Stellen manehes bet-

tragen. Es ist nämlich nicht zu verkennen, dass eine grosse Anzahl

von Stellen, die mit Kosmas teilweise wörtlich übereinstimmen, rein

annalistischen Charakters ist. Es gibt uatürlich auch Stellen, die nichts

anderes, als v>u. Auszug aus Kosmas sein können; denen stehen aber

auch eine Zahl solcher gegenüber, die, wenn auch stark au Kosmas

erinnernd, doch nicht einfach als Entlehnungen am Kosmas bezeichnet
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werden, loncleni vielmehr ein Zeugnis ffir ein anderes Yerbfiltnis

der beiden Quellen Abgeben können. Es genügt b. B. nachfolgende

Stellen za ?eigleichen 929« 930 (im Sachlidien Ton Kosmas wesent-

lich Tenchieden), 932, 969, 990, 1017, 1023, 1029 (P)^. 1045, 1(^2,

1067, 1068, 1074, 1082. 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1098, 1101,

1104, 1109, 1122, 1123.

All das sind kurze annalistisehe Notisen, die sich teilweise wortlich

an Eosmas anlehnen, die aber trotzdem nicht dir^ dem Werke des

Kosmas entlehnt sein müssen. Es wäre aach ganz gut möglich, darin

eine andere Quelle zu erblicken, die auch Kosmas benutzt haben würde.

In diesem Falle brauchten es nur Anualen i^ewesen zu sein, die an der

Prager Kirche geführt wurden. Dann aber muss vur allem der Gedauke

auftauchen, ob Spuren dieser Quelle etwa nicht in den wirklich erhal-

tenen Prager Annalen zu entdecken seien. Ziehen wir auch hier die

AnGOzu Hilfe, so sehen wir bald, dass die Reihe der übereinstimmenden

Stellen viel «grösser iat, als es deu Anschein hat, uud es ist niclit

ohne Wichtigkeit, dass besoudtis bei solchen Begebenheiten, die iu

deu Aunales Pragenses bei verschiedenen Daten zweimal erzählt werden,

<i;ewohnlich eine stilistisch den AuGO sehr nahe verwandt ist. Ich

werde im Nachfolgenden diese ganze Reihe zusammenstellen, auch

die Fälle, in welchen die Übereinstimmung nicht allzu gross ist, da

man sieb nur auf diese Weise eine richtige Vorstellong vom gegen-

seitigen Verhältuiiiae beider (Quellen machen kann:

AnGO.

A. 894 Borinoi est bsptizs-
tns prifflQS dnx Boemie cstho-

licus.

A. d. 900. Arnolfns Impera-
tor obiit ....

A. d. 02^) sanctus Wencez-
luus niartirizutus ust . . .

A. d. 912 translatnm est cor-

pns beati W[eneezlai] de castello

Boleslsn in Pragam.

An Frag.

894 Hoc anno baptisatns et
Borivoi primns christianus in
B 0 em i a cum nzore sua Lndmila . .

.

Alfonsns (!) imperstor
obiit.

929 Sauet US Wenceslaus
martirizatus est . . .

931 Translatio ssncti Wen-
ceslai de Boleszan in Pragam.

>) Eh ist der Bericht über die Wellie der Bischöfe Kosmas von Prag

uud Andreas \on OlmUt?.. Wir haben in ihm oben einen Beweis dafür erkannt,

dau Kosma« in Mähren nicht exzerpirt wnrde: vielleiobt wlürde es jemand för

wahrtchemlicbar halten, dass der flradischer Annalist in seiner Vorlage nur die

Nachriebt vom BiscbofKosmas gefunden hat Natfirlich vfirde aber die Stelle selbst

in diesem Falle beweisen, dass Kosmas in Hradiscb nicht bekannt gewesen sein

kann, da doch ein Hradischer Mr>n< h, der in Kosmas diese Nachricht gefunden,

darnach die ursprüngliche, nach einer anderen Quelle gemachte Eintragung kor>

rigirt hätte.
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A. d. 073 Otto imperator
«biit Non. Maii*).

A. d. 998 s. Adalbert US est

martirizatus feria se.xta quo (!).

A. d. 1017 Teddagus Pngensis
«piseopns lY Id. Jnnü obiit,
€ui He( rardas Sttccessit . . .

A.d. 1023 Heccardaaprestüobiit
VI Idus AufTusti, rui Iz o succes-
sit. qui est ordinatus eod. an. Uli
£ul. Jan.

A. d. 1029 « * . Izo episcopus
obiit m Kai. Febr. eai Severus
fiuccessit et in feste ap. Petri et

Pauli est ordinatus . , .

A. d. 103 5 0 1 d r i c u s d u x Boe-

mic obiit et dux Jaroinir, quem
Irater Oldricus excecaverat, elegit

nepotem säum Bracezlaum ducem
Boemie.

Bolezlans obiit, quem Itesko

dux Po[lonie] cecaverat.

A, d. 103'.» Hic de Polonia
tansfertur b. Adaiber tus et

Kadim frater eius et V fratres Bo-

lezlavensea^).

A. d. 1041 Henricas imperator

boetiliter invadit Bo em i am et igne

astat eam ...(?)
A. d. 1055 dux B r a c i z 1 a u s

«biit IUI Idus Jan., eui Zpitig-
nt'us filius eius succe.^sit . . .

Anno lü6ü dux Zpitigneu
obiit VI^ principatns sui anao, cni
üratizlaas frater eins successit,
qui mox inter fratres saos . . . t^ram
Jloravicam dividit . . .

Anno 10(;7 Seuerus episco-
pus V ki. Dec. obiit . . .

Anno 1074 Oebeardns epia-
eopas Bomam adiit pnlsus a
aede sna, sed restituitur a

Gregorio papa.

973. Otto primns imperator
obiit.

997. Sa no tus Adalberlus mar-
tirizatus est

1017 Tyadagus episcopus
obiitf coi suecessit Heccar*
dus.

1024. Heccardus quartus epis-

copus obiit. Cni lao suecessit
quintus.

1030 Iso episcopus obiit
Severus sextus suecessit.

! 1030 Odairicus dux obiit,

j

cui Bretizslaos tilius eius suecessit

1037 Boleszaus duz cecus
obiit,

1039 Sanctua Adalbertus
translatus est de Polonia in

Boemiam per Brecizlaum ducem.

1042 Teutonici vastaTerunt
Boemiam.

1054 Brecizlaus dux obiit,
cui Spitigneus suecessit

1U6U Spitigneus dux obiit,
cui Wratixlaus suecessit

1066 Severus episcopus
obiit, eui Gebehardus septimus

suecessit

1074 Oebehardns episcopus
Bomam adiit pulsus a sede
sua; set restituitur a Orego-
rio papa.

I) Die Stelle stammt allerdings aus Ekkehard.
') Es ist nicht t-chwer, nach dem, was oben nl cr ib^n Schreibfehler der

Uds. ffesagt wurde, zu erkennen, daas die Zusätze über Kadtm und die & Brüder
aus £woias ezaerpift, imd •cblecht angetchlocien worden.
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A. l()8(; obiit Ottu duz Mo-
ravie. Rex Wratizlaus factiis est.

A. 1087 hie (lux Boemif unctus
est in r (• g' m W r a t i /. 1 a u s et

uxor eius Zuutauu in rt ginam. Eodem
anno V Idus Junii pater ilorauie

doz Otto nugravit ab hoc mundo').
A. 1090, VIKalJul. obiit 6e-

beardus VII «piscopuB Fkagen-

ais ecclesie, qni foit pater derioomm
et consolator pupillornm.

A. 1091 C 0 s m a s eleet us est in

episcopum. Eodeni anno in o n a s t o -

rium s. Weucezlai combustum
est . . .

A. 1093 obiit Wratislaus
rez. Cai Chonradus soccessit
aad eodem post menses VII Biortuo

Cbnonrado Bracizlans eaitoessit.

Eclipsis solis fuit

A. 1094 Cosmas ordinatus
est episcopus VIII"^ Piacrmsis c^cclesi^

et eodem anno Braciziaus dux Boemie . .

.

A. 1095 in Boemia et ubique

mortalitas hominum facta
est . . .

A. 1 096 Dedicatio ^lesi^ 8. ViH
Et ladei christianismilm per-
ceperant.

A. 1098 IUI Id. Der. Cosmas
e p i s 0 p u 8 VJIl"^ Pragensifi ^clesi^

obiit.

A. 1099 Hermannus episco-
pas Vmi" ordinatus est . . .

A. 1106 cometa appamit. Hen-
ricas cesar obiit.

A. 1107 Hic diabolo suadente ez-

pulsus est Borivoy de seda sua et

Zuatopluc intronizatus^j.
A. 1116 Borivoy re-

eepit ducatum.
A. 1117 terre motns faetas

est.

605

1087 Otto duz M oraYie obiit

1088 Wratizlaus nnctns est
in regem.

1090 Gebehardus episcopus
obiit, coi Cosmas suooessit.

1091 Monasterium Pragense

s. Viti incendio corrait.

1094 Wratizlaus rez obiit
cui Conradus successit etobiit»

Bretizlaus intionizatns.

1095 Cosmas ordinatur.

1096 Mortalitas hominum
facta estb Judei baptizati su]nt.

1097 C 0 3 m u 6 e p i s r ü p u 3 obiit,

cai Hermannus nonu^s succedsit.

1100 Hermannus episcopus
ordinatus est . . .

1106 Henrious cesar obiit

1107 Boryuoi dux de solio

pellitur, Zuatopluk introni-
zatur.

1117 Terre motus fuit per

multa loca.

>) Auf das VerhiUtuis dieser beiden Stellen zu Kosmas und deu An Prag
komme ich spftter su sprecheo.

Die Stelle ht (vgL Bachmaan a. a. 0. 113) in Opatowic geschrieben (oder
umgearbeitet) worden.
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1118 Borivo }• dux recepit
ducatum ^vgl. AuGU ad 1116).

1122 HermaHiius epitcopus
obiit MeinnardAs moeeiBit de-

cimus.

1124 BoriToy dux obiit.

1125 WUdizlaas dux obiit,
Zobexlans •ueceBsit

1134 HeiBiiardiis episcopas
obiit, Johannes XI suoeossit
et hoc anno ordinatas ett IX
EaL MaiL

A. IIIS Hoc anno duci Bori-
uoy regnum restitutum est domiuo

a^nvante . . .

A. 1123 Hermannas Villi«

episcopas Pragensis ^colesi^ obiit.

Et Meginardus electus est ...
A. 1124 JII Non. Feb. dux Bo-

riuoy iu Ungaria obiit. Wla-
dizlaus cepit intirmuri.

A. 1125 II Id. Ap. obiit dax
Wladixlaas, pios et miserioors ac

bninllis. Cai saocessit dax 8o-
bezlans vir strannas, ionior etate,

senior autem moribns et omnimoda
probitate.

A. 1126 (die Stelle wird weiter

unten ongetüiirt).

A. 1134 . . . Ueinardns X"*

Pragensis ecelesie episcopas Tita

privatas et celi sede locatos. Cai

Johannes successit inclitns atque

probus virtutum raatre repletus.

Anno li;i5 Johannes XI'"* Pra-

gensiä ^ccleäi^ episcopus deo au-

naente feUoiter XIII Kai Mar. con-
gecratas est . . .

Zaietzt ist auch die Stelle zu 1139. wo die An. Prag, und AGO
einige Älinlichkeiten ausweisen, zu vergleichen

Wie sind diese UbereiustimmuLigeu zu erklären?

Die erlialteueu AnPrag sind m ihrer jetzigen Gestalt sicher erst

im 13. Jahrh. ontstaudeu, ihre Beaüt/>uug durch die AuGO ist daher

völlig ausgesclilosieu. Aber auch das umgekehrte Verhältnis ist nicht

wahrscheinlich. An sicli könnte es nicht a priori verworfen werden,

obwohl die Tat>ache ailgemeiu anerkannt wird, dass die AuGO unseres

Wissens den älteren Geschichtschreibern Bfihmena unbekannt blieben.

Die historische Kritik darf allerdings mit solchen aprioristischen

^Sätzen nicht operiren, dass aber die AnPrag in dieser Hinsicht wirk-

lich keine Ausnahme unter den übrigen Geschichtsquellen Böhmens

sind und ihnen die AnGO ebenfalls unbekannt blieben, dürfte durch

Erwägung aller einschlägigen Fragen doch als wahrscbeinlicb erwiesen

werden. Wenn mau bedenkt, dass sich die Übereinstimmung nicht

über das J. 1139 bin erstreckt, dass weiter die Möglichkeit einer ge-

meinsamen Quelle (aus welcher die AnGO, der MSaz und teilweise aoeh

Vtncencius geschöpft hätten) vorlänfig wenigstens nicht aosgeachlossen

werden dar^ and dass nach diese sopponirte Quelle bis 1140 reichte»
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•o seheini es sich doch der Mühe zu lohnen, die Frage näher zu er-

örtern, ob nicht auch die AnFrag aus derselben Terloienen Quelle ge-

schöpft haben könnten.

Dass die erhaltenenAnPrag nicht diejenigen sein können, von denen

man annimmt, daas sie etwa vom 11. Jahrh. an an der Präger Eiiehe

geführt wurden, bedarf meines Eraehtens keines weiteren Beweises.

Wflrde anch ihre Handschrift nicht aas dem 13. Jh. stammen (sie

könnte ja anch eine Abschrift sein), ihr Charakter als der einer Kom-
pilation gibt sich besonders bei der Nachricht za 1189 kond: Bo*

manns imperator contra paganos pugnaturus ultra mare viam tenuit,

et ibi uaufrugiü vitam tiüivit. et in Antbyochia quiescit Quem etiiiui

multi nobiles Boemi cum duce Theobalde secuti. inopinata morte sunt

preveuti. Fridericus dux obiit, Couradus, Moravie laudabilis dux, suc-

cessit. Teobaldus recepit proviiicias. Hoc anno Fridericus imperator

in Saretico fluvio submersus est.

Ein und dasselbe Ereignis wird bei demselben Datum zweimal

erzählt So gering man anch die mittelalterliche Geschichtscbreiber-

kunst schätzen mag, Derartiges ist doch einem Schriftsteller, der Qber

gktichzeitige oder nicht Tiel frühere Begebenheiten erzahlt, nicht sn-

zumuten; Tielmehr mnss ein gedankenloser Abschreiber diese Erzählung

aus zwei Terschiedenen Quellen mechanisch abgeschrieben haben.

Für uns ist natürlich die Frage am interessantesten, was flir

Quellen es waren, auf die ^ich die AnPrag in ihren Siteren Partien

stfltaen. Die Frage wäre Tielleicht leichter zu beantworten, wenn wir

den Zweck näher bestimmen könnten, der zur Zusammenstellung der

AnPrag Veraulassuug bot. Das ist aber ganz unmöglich. Mag auch

die Veruiutuut; von Pertz etwas für sich haben, dass die Auualen in

die Handschritt, in welcher sie sich jetzt befinden, vom Prager Bischof

Andreas oder von finem seiner Gefährten während des Streites mit

Ptemysl I. eingeschrieben wurden, so nius.s man doch immerhiu fragen,

zu welchem Ende das geschehen sein sollte':' Denn die AuPrag sind

«icher eher alles andor«' als ein uach einem bestimmten Plane ?er-

fasstes Zeitbuch und scheinen ihre Entstehung viel mehr einem Zu-

iall als einem festen Plane zu verdanken. Wenn sie auch manches

enthalten, was nicht eben zur böhm. Geschichte gehört^ so weisen sie

andrerseits, besonders in der böhmischen Geschichte, beträchtliche

Lacken aus. Sie wissen nicht einmal vom Tode oder Begierungs-

aotritte vieler böhmischer Herrscher zu eizahlen, so dass es keinem

Zweifel unterli^n dOrfte, dass ihre Vorlage viel mehr enthalten haben

muss, als das, was dem Geschmacks oder der Willkfir des Eompilators

gefiel und was er herQberuahm.
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Daher muss es um so mehr überraschen, wenn in eiiu'tii solchen

Zeitbliche Cbereinstimmungen mit den Hildesheimer, l^uedliuburger

n. a. Aunaleü vorkoinmeu Was sollte den Kompilator veranlasst

haben, in so vielen ^^uellen Bereicherungen für sein Werk zu suchen,

dem er doch keine besondere Sorgfalt gewidmet zu haben scheint ''

Viel wahrscheinlicher wäre dies zu erklären, wenn mau annehmen

würde, dass der Kompilator nicht alle diese Werke nachgeschlagen

hat, sondern die betrefi'enden Stelleu einer Quelle entnahm, wo sie

bereits vereinigt waren. An die Hersfelder Annalen ist dabei nicht

za denken, da sich die Übereinstimmungen Ober ihre Schlussgrense

entrecken. Schien es schon bei dem MSaz wahrscheinlicher, dass er

die mit den Hildesheimer und Quedlinburger Annalen übereinstim-

menden Nachrichten eher aus einer dritten, auf denselben Annalen

basirenden Quelle Übernommen habe, so muss es bei diesen AnPMg,

die keineswegs mit solcher Sorg&lt gearbeitet sind wie die Sasawer

Chronik, noch als viel wahrscheinlicher gelten.

Was war das aber für eine Quelle, auf die offenbar auch andere,

iu den Hildesheimer und Quedlinbnrger Annalen nicht vorkonunende

Nachlichten zu reduziren wären? Von euier Seite wird behauptet,

Kosmas sei die Quelle, an die sich die AnFrag anlehnen. Aber ab-

gesehen davon, dass damit die Übereinstimmungen der AnFkag mit

den An. Hild. und Quedl. nicht erklärt smd — denn in den An
Prag kommen wörtliche Entlehnungen ans denselben auch an solchen

Stellen vor, wo an Eosmas gar nichts erinnert') —, so ist sicher noch

nicht einmal der Beweis erbracht worden, dass Kosmas die Quelle

sein müsste, die in den AnPrag wiederklingt. Am allerwenigsten

kann ich mit Emier einsehen, warum chronologische Fehler der An

Prag, die bei Kosmas nicht vorkommen, ein Beweis der Abhängigkeit

von Kosmas sein sollten.

Die Lbereinstimmung der Ann. Prag, mit Kosmas lässt sich na-

türlich nicht leuf^ueu, immer beschränkt sie sich aber auf kurze an-

nalistische Notizen, die ebenso gut aus einer anderen, auch von Kos-

mas wörtlich ausgeschriebenen Quelle herrühren könnten, wie wir

etwas ähnliches bereits bei den AnGO bemerkt haben. Eine An-

zahl der in den Ann. Prag, an Kosmas erinnernden Nachrichten kommt
auch in den AnGO vor. Es sind allerdings Übereinstimmungen, die

gewöhnlich über ein ^obiit" oder ^successit* nicht weiter hinaus-

gehen, immerhin aber ist ihre grosse Zahl sehr auffallend. Und damit

n Die Stellen sind bei Emler FRR II, 376 angegeben.

") Man kann steh daTOn dnreh einen einfkchen Blick auf die Auigabe Emler»

oder der MO. ftbenengen.
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streifen wir schou die Gründe, welche die Aunahme eiuer jetzt ver-

lorenen, für Kosmas, die AnPrag, die AuGO und andere Chroniken

gemeinschaftlichen Quelle berechtigt erscheinen lassen.

Sollten sowohl die AnGO, als auch die Ani'rag aus Kosmas

geschöjift haben, so wäre doch kaum möglich, dass zwei selbstiiudige

Ausschreiber des Kosraas seine ausführliche Erzähluiif' in gekürzter

Form an s-o vielen Stelleu mit fast denselben Worten wiedergegeben

hätten. Und wenn auch die grosse Anzahl dieser Stellen den Glauben

an die Möglichkeit eines Zufalls nicht zu erschüttern imstande wäre,

wenn auch alle die Berichte yom Absterben and Neuwahlen der

Bischöfe durch Zufall zu erklären wären, so wäre es doch sicher nicht

möglich, auf diese Weise z. B. auch die Nachricht zu 1074 zu er-

klären, die in den AnGO und den AnPrag buchstäblich gleich ist,

wihreud sie sich an Kosmas stUtstisch nur sehr schwach anlehnt . .

.

Meines Erachtens konnte schon diese Tatsache allein die Annahme
einer für alle diese GeschichtBbfleher gemeinadhaftlicfaen Quelle recht-

fertigen, es sprechen aber noch weitere Gründe dafür. Um sie kennen

zu. lernen, ist es erforderlich, noch einmal zum Verhältnisse der AnGO
zu Kosmas zorückzakehren.

Es ist oben gezeigt worden, dass Kosmas aller Wahrscheinlichkeit

nach in Hradisch nicht bekannt war, dass die Exzerpte ans seiner

Chronik, so weit es überhaupt Exzerpte aus seiner Chronik sind, erst

in Opatowic hinzugefügt worden sein müssen. Ausser anderen Grün-

den wird das besonders auch durch die starke, man kSnnie viel-

leicht sogar sagen absichtliche Vernachlässigung Mährens bezeugt,

die sich in den Exzerpten unzweifelhaft bemerken lässt. Von den

Nachrichten, die sich in den An'JO mit den An l'rag decken, lässt

sich zwar nicht behaupten, dass sie Mähren eine besondere Aufmerk-

samkeit sclienken würden, das wird aber wohl auf die Rechnung

der Vorhif^e zu setzen sein. So viel steht fest, dass weuig.stens von

solchen Mähren betreffenden Nachrichten, die in den erhaltenen An

Prag vf)rkoramen, nur eine einzige (die zu l«)")!») weggelassen ist,

was übrigens auch so erklärt werden dürfte, dass sie erst in Opatowic

durch eine andere ersetzt wurde, da die Nachricht der jetzigen AnGO
zu 1059 sehr wahrscheinlich ein Exzerpt aus Kosmas zu sein scheint •)

Dagegen verdient aber eine andere Nachricht der AuQO eine nähere

Vergleichnng mit Kosmas:

Cosmas I 41 ... 1030 Hocl AnGO: Anno 1029. Hoc anno
anno dnx Bracizlans magna|dux Bracizlaus magna cede

>) Vgl. oben die Bemerkungen über die Sehreibfehler der AnGO bei dieter

Nachzieht.

lOttlnihnion XZIT. 40
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Ungaros Btravit juw^dau dt Ife-

ravia, et nsqae ad Strigoniam
terram illorum TaBtavit
Eodem anno Izo episcopus
obiit III Kai. Febr. cui Seuerus
successit, et in festo a p o s t o 1 o r u

m

Petri et i'aali episcopus est

ordinatns. Et eodem anno
Zpitigneas filins ducis Bra*
cizlai «1 Uorauia natus est.

caode prostravit Ungaros et

terram eomm nsqiie ad nrbem
Strigoniam devastavit. Eodem
anno III Kai. Febr. Izzo quintus

episcopus Pragensis ecclesiae

Transit ab hoc mundo bravio frui-

turque iocundo . . . lu31 sanctorum

apostolornm Petri et Pauli
in natalido ordinatns est Se-
verus episcopus a Uagontino

archiepiscopo. Eodem anno natus
estSpitigueu filins Bracislai
ducis.

Die Übereiustimmnog mit Eosmas lasst .^^ich nicht yerkennen, ja

auf den ersten Blick wäre man sicher geneigt, diese Stelle in den An

GO für ein finerpt aus Kosmas zu halten. Dabei scheinen aber die

Zusätze ,iprooeden8 de Morauia* und „in Morania", die bei Kosmas

siebt vorkommen und sich aus dem Znsammenhange seiner Erzählung

unmöglich hennsbringen lassen, direkt anf Mähren hinsndenten. Aller-

dings sind anch diese Nachriobten nicht deniiti dass sie direkt als das

geistige Eigentum des Kosmas bezeichnet werden müssten. Aveh sie

sind mehr aanaUstisehen Charakteis, anch sie könnten nrsprOngÜdi

einer anderen Quelle angehört haben, ans welcher sie in die Chronik

des Eosmas ttbemommen wurden. Am allenchwierigsten gestaltet

sich das Verhältnis in Betreff des Todes Izzos und der Ordinsiion

Severe; denn dieser Bericht scheint in den AnGK) am ehesten als

dnreh ein Versehen bei der Abkürzung des Berichtes, wie wir ihn bei

Kosmas finden, entstanden, zn erklären sein. Doch kann anoh diese

Erklärung nicht fQr die einzig mögliche gehalten werden, denn immer*

hin kann doch ein solches Versehen auch bei kürzerer Fassung des

Berichtes einer anderen Quelle, die sowohl Kosmas als auch den Au

GO vorgelegeu, geschehen sein, welche Annahme durch den mähri-

schen Charakter der Zusätze berürwortet wird.

Und der für unsere Ansicht ungünstige Eindruck de.s Berichtes über

Izzo uud Sever wird durch andere Umstände gemildert, welche eine

weitere Vergleichuug der AuüO mit Kosmas hervortreten läast. Wie

schon öfters erwähnt, kommen in den An GO ziemlich viele Nachrichten

vor, bei welchen es keinem Zweifel unterliegen kann, dass sie Ex-

zerpte aus Kosmas sind. Einige dieser Stelleu weisen auch Überein-

stimmungen mit den An. Prag, aus, die sich auf einige Worte, wie

bereits erwähnt, beschriuiken, während die Reminiszenzen an Kosmas

noch weiter reichen. An einigen dieser Stellen lässt sich ziemlich

gnt erkennen, dass nor dasjenige, was mit den AnPrag ttbersin*
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stimmt, wörtlich ans Kosmas entlehnt ist, dagegen aber das Nach-

folgende nur ein bie und da stark gekürzter Auszug ans Kosmas ist.

Man Tergl. z. B. die Berichte sn 894, 1017, 10&5t 1066, 1067 n. a.

Das könnte zur Yermntang f&hren, dass die Exzerpte aus Kosmas erat

spiter den ursprOnglichen (ans einer anderen, aach Kosmas bekannten

Quelle stammenden) annalisiischen Notisen angeschlossen wurden, was

Übrigens auch darin eine Bestätigung finden dürfte, dass die Bzzerpte,

wenn auch zum Teil siemlieh gewandt mit der Torangehenden Erzählung

Terbnnden, zum Teil wieder gerade im Gegenteil nicht mit besonderem

Geschicke in denBahmen derEnShlung einTorleibt sind. Sohei88te8s.B.

ad 1068: Lanco antem ab omnibus Boemicis solo eum duce predicto

eligente repudiatnr. Das ist zweiÜBllos ein Yersehen, denn in diesem

Berichte werden irfiher nur die dnces Konrad und Otto genannt, nicht

aber Wralislaw, der allein hier gemeint werden kann, und bei Kosmas,

dessen Exzerpt die Stelle darstellt, auch gemeint ist. Der Kompilator

hat also nicht bemerkt, dass er hier Eosmas nicht ganz verständlich

wiedergibt*). Zum J. 1035 siud, wie schuu üben bemerkt, au3 Ver-

sehen des Abschreibers, die Schlussworte des Berichtes zu 1039 au

den vorangehenden anj?eknüpft worden, wodurch ein Unsinn entstanden

ist, den der Abschreiber selbst nicht bemerkt hatte. Die ganze An-

lage des Berichtes zu 1039 (vergl. die Motiz der AnPrag zu diesem

Jahre) lässt e» nicht unwuhrscheinlieh erscheinen, dass dieser Fehler

dadurch entstanden sein könnte, dass der Abschreiber die später nach-

getragenen und in margine augemerkten Exzerpte aus Kosmas an

einen falschen Ort gestellt hat.

Besondere Beaclitung verdienen aber auch die in den AuüO
zweimal (bei verschiedenen Daten) erscheinenden Berichte. Hierher

gehört zuerst der Bericht über den Tod Adalberts, den ich bei dieser

Gelegenheit berühren will, obwohl er mit der Frage der Abhängigkeit

der AnGO von Kosmas nicht direkt zusammenhängt. Uber den Tod

Adalberts wird in den AnGO zweimal berichtet, zu 994 und au 998.

Der erste Bericht ist der Chronik Ekkehards entlehnt, der andeie

lehnt sich stilistisch enge an die Ad. Prag. an. Die ErkUbrung ist

aHerdings nicht leicht, aber immerhin kann man es wenigstens für

moglieh halten, dass der (an die An. Prag. erUmemde) Beriebt su 998

bereits im ursprünglichen Annalenwerke stand, als die Chronik Ekke-

hards dem Kompilator erst su Gesicht kam, welcher er den zweiten

1) In ihrer jetziger Fassnng ist die prnnze btelle der AnGO nd 1068 ein

Kx/erpt ans Kosmaa; aus der Vers^leifhnrif? mit der An (j*. o.) und aus dioffia

Vergeben «cheint es nicht uuwalirscheinlich zu sein, dass durch dieses Exzerpt die

nrsprüDgliche Nachricht erst später ersetzt wurde.

40'
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Bericht entuahiu. Das kauu uatürlicU sowohl iu Hradisch als aucli

in OpatoAvic geschehen seiu, du es sich nicht teststellen lässt, wo die

£tZ%erpte aus ßlckehard gemacht worden sind, wenn auch für Opatowic

mehr Wahracheittlichkeit vorbaadeu ist. Die übrigen Düppel berichte

der AuGO gewinnen iür uns dadurch an Interesse, dass sich ge-

wöhnlich in einem die Sprache der An. Prag, im anderen der EiufludS

des Kosmas bemerken läast. So ist e» z. B. schon bei dem Doppel-

berichte aber Wratialaws ErUngung der Köntgswürde der Fall. Die

AnGO Iterichten:

Anno 1086. obiit Otto dnx Moranie. Rex Wratizlaus fectin est

Anno 1087 hic duz Boemie nnetas est in regem Wratislans et

uzor eins Zoatana in reginam. Eodero anno V Idas Jonii pattrr Ho>

ranie duz Otto migraTit ab hoc mundo.

Der Wotthiut des zweiten Berichtes stimmt (im Anfang) voll-

kommen mit den An. Prag, flbereio. Im erbten findeü wir zwar auch

eine Übereinstimmung mit denselben (obiit — Morauie), diese Worte

befinden sich aber auch bei Kosmas, dessen Erzählung II, 38 Hier

(auch durch die ZusammensteUung der Ereignisäc) in Kürze wieder-

gegeben worden zu sein scheint. Allerdings könnte der Einwand ge-

macht werden, dass auch die Worte „Wratizlaus et uxor eins Zuatatie

in reginara* im zweiten Berichte eine gekürzte Keproduktion des

Kosmas sein dürtten. Dagegen darl aber nicht unberücksiclitigt

bleiben, dass der liericht zu 1087 den Eindruck des ur.->prLiugl icheu

erweckt, dass die Worte ,dux ßoemie unctus est in reirrui" so zu

klingen s(he:uen. wie die Worte eines gleichzeitig .schreibenden IJe-

ri(liter.>tattcrs gelautet hal)ci» ui<>goii. Auth die warme Erwähnuiiij

Otto- «lürlte eher dafür sprechen, dass der zweite Bericht älter, noch

in iMiilireu eiitstan len, der erste erst später nachgetragen ist. worauf

allerdings nicht viel Gewicht zu legen ist, da (nebst Kosmas) auch

die An. Prag, die Kenntnis der Nachricht vom Tode Ottos in Böhmen
bezeugen. Allerding^^ sind auch durch diese Darstellung alle ächwie»

rigkeiten nicht beseitigt. Sollten die An. Frag, ihre Vorlage getreu

reproduzireu, so mQsste sich schon die in den AnGO zu l()fl6 er-

scheinende Erwähnmij^ des Todes Ottos in der Vorlage, welche der

H radischer Mönch bearbeitete. l>efunden habeu, und es wäre nur der

Schluss dieses Berichtes als ein Exzerpt aus Kosmas anzoieheu, ausser

welchem der Opatowicer Kompilator auch noch im zweiten Beziehte die

Erwähnung Swatawas beigeschlossen hätte. FOr unmöglich gUrobe ich

das nicht halten zu dOrfeUf da es der Erzählung des Kosmas (Erneu*

nung zum König in Mainz, Königskröuung im folgenden Jahre) voll-

kommen entsprechen wOrd^.
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Etwa ahnlich dürfte es sich auch mit dem Doppelberichte Qber

den Tod Bfetislaws II. und die Tronbesteiguug Hofiwoj.s zu l(i9l>,

1100 verhalten, wo aber selbst die Vermutungen versagen, da die

An. Prag, keine Parallelstellen ausweisen. Aber auch bei deuj Düppel-

berichte 1116 und 1118 (über die Rüekkelir Botiwojs) vermag iiir

Vorhandensein zur Erkläruug des gegenseitigen Verhältnisses dieser

Berichte nichts beizutragen, da zwar das Datum 1118 iu den AnGO
mit der Chronologie der An. Prag, übereinstimmt, stilistische Rerai-

muenten sieh aber dagegen im Berichte zu 1116 bemerken lassen,

der ganz auf Kosmas basirt. Unter solchen Verhältnissen lässt sich

natürlich nicht feststellen, welchem von den beiden Berichten die

Fricnitit gebührt, nnd wie das Vorhandensein der Stilist Beminiszenzen

an die An. Prag, in dem Exzerpte ans Kosmas zu erklären ist.. Selbst

die scharftinnigste Vermutung könnte uns hier nicht näher ans Ziel

bringen.

Allerdings haben wir schon früher den heisseu Boden der Hypo-

thesen betreten. Mit all dem Gesagten kann doch nicht.-5 Positives

bewiesen werden ; all das kann nur den Namen einer Vermutung be-

anspruchen, die zwar möglieh, ja vielleicht sogar wahrscheinlich sein,

nicht aber jeden Zweifel entfernen kann, und bei Lösung der Frage

mit J^estimmtheit und Genauigkeit nicht zuverlüsslich verwendbar ist.

Doch den Anspruch auf ein positives Resultat d&rfen diese Ver-

mutungen, oder besser gesagt das, was Veranlassung zn denselben

gab, dorh erheben. Wenigstens so Viel kann als erwiesen angesehen

werden, dass in den AnGO ausser Kosmas auch noch eioe andere

QaeUe wiederklingti dass die aus ihr stammenden Berichte mit den

Exzerpten aus Kosmas dureheinandeigemengt wurden. Und wenn
das bisher- Gesagte niohi zur' Überzeugnug genfigen sollte, dass die

Elzerpte au» Kosmas später, die Übrigen Berichte ursprüngliche!^ sind,

fio kommt noch eine Stelle in Betracht, welche die Wahrscheinlichkeit

dieser Ansicht bedeutend zu heben imstande ist. Es ist dies* die Er-

Zählung zu 1126. Man vergleiche .

An. frag. , Gan. Wyssegr. 1) 36 . . . i n -

undatio aquse'; glacies
AuGO. Anno 1J26 • ;. . In-

undacio äqu^ et glacies
mul t i s re bü s n 0 cu i t. Hicmultis rebu s n o c u i t. Hit
Lude ri US rex Sasonum se-

ductus ab Ottone duvc Mora-

yiae . . . cum sup exer-
citii Y0Di|t coptra Bol^e-
tao's. ittxta, cppldom . no
mine 'ChlumiB'cs nhi $o- t.ätu .dei adiüto.rio'^parteni

i|biäslau8 duz cnib - d-eilprimatum inteifecit, inter

Lutterus rex venit cum
exercitn contra Boemi-
eü$eä i u-x t a opp iduio no-

IDiu-er,:Hlaln•C. ubi 8obe>
zl'aus dttZ.ciMn s.uo qomi-
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1126. Otto

dux Mora-

feetu» est.

adiutorio et suo comi-]
tatu XII Kai. Martii pro-

stravit (luingento? primates
illorum, exceptis scutiferis

;

inter qaos ruit Otto dux
memoratns.

quos ruit Otto dux Mora*
riensis princeps inter-

fectus est XIIII Kai. Martii

E3 ist nicht schwer zu erkeuuen, dass hier zwei selbstäudige Be-

richte nicht besonders geschickt vereinigt erscheinen, und die so un-

mittelbar wirkende Einfachheit der Worte «Otto dnx (MonTiensii

princeps) interfiBciiu est XIUL Kai. Martii* bezeiehnet sicH ab die

nrspriingliche Eintragung der Hradiseher Annalen, was ülmgens andi

dadnrcli bezeugt werden durfte, dass das Tageadatom (welches Ton der

Angabe des Gan. Wjss, versohieden ist) aneh darcb dfts Necrologicom

bobemieum bestätigt wird. Der grösste Teil des gegenwärtigen Be-

richtes der AnOO ist dem Werke des WyBchebrader Domberm ent-

nommen, welches, wie wir sahen, aller Wahrscheittliclikeit nach erst

in Opatowie exzerpurt worden sein kann. Dabei hat aber der Ab-

schreiber, dem oflRmbir die Worte «inter qnoa mit' gefielen, nicht

bemerkt, dass er damit etwas beifügt, was sein Yorgänger schon er-

zählt hat. Dieser offenbar ältere Teil des Berichtes lehnt sich TÖllig

an die An, Prag an, und diese Übereinstimmung wird durch die Inter-

punktion Watteubacbs, die uur die klar aul'ireteude Wiederholung zu

erschwächen versucht, nicht beseitigt.

Die Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass in Hradiscli eine

Quelle benützt wurde, die in den An. Prag, wiederklingt, wird da-

durch fast unerschütterlich verstärkt. Der Einwand, dass die^e mut-

massliche Quelle Uber ein solches Ereignis, wie die Schlacht bei Kulm

war, wohl etwas mehr enthalten haben würde, als uns die An. Prag, und

AuGO bieten, ist nicht zu koch zu schätzen. Ich will nicht mit

der Vermutung operiren, dass die An. Gradicenses ursprünglich mehr

ihrer Vorlage entlehnt haben dürften, was der Opatowicer Kompilator

durch die Exzerpte aus dem Wjschehrader Domherrn ersetzt bitte,

oder dass diA An. Fftig. ein Beweis daf&r wären, dass die gemdn-
schaftlicbe Torlage über diese Vorgänge - nichts mehr an erzähkn

wnsste. Aber das ist wobl leicht einzusehen, dass einen mäbrisdieu

Chronisten Tor allem der Tod des mährischen Otto interessirt bat, der

andi dem YerfiMMsr der AnFrag. am wichtigstoi eraehianen sein mag.

In Yerbindong mit diesem Erkenntnisse scheint sieh mir aneh

die Bewdskraft aller bisher angeführten Grl&nde zn steigem, wie sie

auch gegenseitig diese Erkenntnis befestigen. Und in dieser Yeibuidnng

genügen sie auch mdnes Emditens anr Begr&ndnng der Annahme^
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dass es Phiger Aniuden gegeben hat, welche Eosmas, MSaat, An. Gra-

dieenses nnd An, Prag, gekannt und bentttat haben.

Wie diese Terlorenen Prager Annalen beschaffen waren, was f&r

Quellen sie benütst haben mögen, wie man sich ihr Yerhaltnis zu

den Übrigen oben erwähnten Quellen n&her Torstellen soll, das alles

sind Frageu, die — an sich komplizirt — durch die Yerwandschaft

der An. Prag, mit den altpolnischen und anderen Annalen sich noch

schwieriger gestalten und iu neuerer Zeit öfters Gegenstand der ge-

lehrten Forecliung waren, so dass eine Untersuchung der einschlägigen

Fragen unumgäuglicli notwendig erscheint, mit der ich mich demnächst

in einer besonderen Arbeit zu beschättigen beabsichtige.
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Ein Sirveiites von 126S

gegen die Kirclie und Karl von Aiijou.

Von

R. Sternfeld und O. Schultz-Gorai

A. Jeanroy (Tooloase) hat vor korsem in den ,Annalee do Midi*

1993, 145 f. einSirrentes abgodmekt ' nnd erläutert, das dieAafinerktani-

keit auch des deutschen Historilcen erregen wird, handelt ee si^ doeh

darin um den Zu^ Konradins nach Italien. Da Jeanroy auf eine

französische Cbersetzimg verzichtet hat, dürfte eine genaue Übertragung

ins Deutsche um so nützlicher .sein. Ebenso wird auch neben der

ausführlichen und verdienstlichen historischeu Erläuterung Jeauroys

noch eine zweit« augebracht erscheinen; hat er doch selbst in der

Einleitung gewünscht, dass ein CJeschichtsforscher nach ihm versuche,

einige Auspielungeu des Gedichtes, die ihm duukel gebliebeUf zu er-

klären.

Dass der Verfasser des vorliegenden Sirveutes Galiga I'anzä ein

Genuese gewesen sei, hat zuerst Bertoui (Gioru. stör, della letter.

ital. XXXVI, 23 Anm. 2) vermutet. Sichergestellt ist dieses jetzt

durch G. Hecchia (ib. XXXIX, 18(»), und durch A. Ferreto (Studj di

filologia romanza 1903, IX, 595 ff.). Flecchia hat den Dichter

mehrfach zum Jahr 1259 nachgewiesen, aus Notizen, die sämtlich in

handBchriftlicheu aut der Uuivei'sitätsbibliothek oder im Staatsarchiv

zu Genna befindlichen Werken stehen; Ferreto bringt zahlreiche

weitere Aktenstücke aus genuesischen Notariatsregistern bei nnd ver-

folgt den Autor Ton 1248 bis 1313.

Calega Panstf oder Galeca Pansan ist aus einer ^ibelliniseben

Familie Genuas, die zwar nicht zu den vornehmsten und oft genannten
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gehört, aber duch im 13. und 14. Jahrhundert mehrfach erwähnt

wird und an Bedeatang wächst. Wir finden ihre Mitglieder ab Be-

amte der Kommcme, als SchifBi-Inhaber and -Vermieter, dann sogar

in höheren SielluDgen auf den Inseln und Meeren i).

Unser Di<diter mit dem ungewöhnlichen Vornamen Gäleca war

1259 Andane der Stadt Genua und SehifbkapitSn, 1268 mit seinem

Rrudep' Kbnradns Pantanus unter den Consiliarii der Kommune: also

höherer Beamter gerade in der Zeit, wo er das nachstehende Streit-

gedicht Terfasste. Sein Dichterberuf hinderte ihn nicht, dem Tuch-

handel obzuliegen uud au kauimüuuiacheu Operatioueu sich zu be-

teiligen.

I. Jetzt ist es Zeit, das3 man sich freuen muss und dass falsche

Geistliche ihren Verrat 2) und ihren Uebermut, welcher lange gedauert hat,

un<l ihren Trug und ihr falsches Predigen bekla<:en. Ach, ihr Unredlichen!

Ihr machet, dass Toscaua und die Loml urdei zerrissen werden und nicht

grämt 3) ihr euch um S3-rien : WaÖ'eüstillstand habt ihr dort mit Türken

und Persern, um hier Fran/.osen und Deutsche zu töten.

U. Wer lügen oder unlauter reden kann, oder von Trug und List

etwas versteht, der wird sofort zum Legaten gemacht; und ob ich die

Wahrheit sage, wird an den Cremonosen recht otlVnbar. Aber ihr Schacher

und ihre grosse Betrügerei halten gemäss der Prophezeiung ihr Ende er-

reicht (eig. ihren Lauf vollbracht), denn (iott will nicht Hinger ihre Gau-

nereien dulden und den prahlerischen Uebermut der Franzosen will er

dämpfen.

III. Wer t^ten will oder wer' vom Bauben lebt, kann bald und leicht

zum Heile gelangen^ wenn er nur von Christen ein Hundert zu töten

kommt, und wer sich bemühen wollte, ihrer tausend*) in tüten, würde

im Paradies den obersten Platz erhalten (eig. au der obersten Stelle sein).

Wehe, ihr falschen Geistlichen! Verlassen habt ihr den Weg (sc. Gottes)

und die Weisungen, welche Gott als heilige und reine erlieM und Uoses

(sc. erlieBs), als er die Oebote aufzeichnete.

IV. Wäre der heilige Bernhard am Leben, so würde er sich bald

freuen und seinen Wunsch erfüllen können, und würde die Kirche in dem

ersten Stande von Armut erblicken und sehen können, wie sie die Eitel-

>) 8. die einzelnen Persönlichkeiten bei Gar 0, Genua ond die MBchte am
Mittelmecr (im Hegister unter .Panznnus*).

1. .1) Jeanroy behält da« caimeu der Handschrift bei; ein 80 lautendem pro-

j^ffimcbes Wort kenne ich nicht und «obreiiie daher unbedenklich träumen.
») Für das d 0 1 der Handschrift setzt J. c a 1 , doch dürfte sich die leiMie

ija^e/ung in dol mehr empfehlen, b. Zs. f. rom. Piiil. XXVU,. •^71.

*) bei J. liest man i^ul, so dass darnach zu übersetzen wftre: ,nnd wer
•ieh'bemUhen woU^ irgend ^inen zu töten,. der würde . . aUein es ist klar,

dass so die durchaus zu erwartende Steigerung fehlt.. Man. schreibe daher. Q»il|

das vollkommen in den Zosammeuhang pasbt. . . . , ; , • .
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keitcn /.uiückwoist. so wie sie dieselben zurückwies zur Zeit des heiligen

Petruti, der die Krüppel heilte, uud Seelen, nicht Goldmünzen fischte,

und Lust verschmähte und Mühsale auf sich nahm.

y. Der König Kurl sollte sich allezeit danm eriluiem fri« or ia

gleicher Weise wie sein Bruder von den Sarazenen gefangen genommen
wurde und viel grö:^seres Erbarmen fand, als zu Sankt EUero die Christen

finden konnten*), welche*) sich nicht vergangen hatten^); wehel an einem

einzigen Tage nämlich hieben die Franzosen Kleine und Grosse in Stücke,

nnd mcbt rettete die Uatter ihre Kinder.

VI. Er hat es zugelassen, dass sein Gevatter, der Erzbischof, mein-

eidig wurde mit Bezug auf einen hohen Schwur und dass der Seneschall

bei der Seele des Königs falsch schwur, dass den Grafen kein Leid an-

gethan werden sollte, welche (nun) zu Unrecht uud auf treulose Weise

emiobtet sind. Ach, wie töricht ist der, welcher sieb in seine Gewalt

begibt! Deswegen bitte ieh Oott, dass er einen solchen KOnig nicht

fördere, der (übrigens) schon von Kindheit an (^g. nachdem er sieben

Jahre überschritten hatte) nicht Treue hielt.

VII. Wenn Herr Heinrich das Seinige vom König Karl erlangen will,

80 mOge er ihm das leihen, was ihm noch fibrig geblieben ist (^eig. das

Uebrtge), nnd dann wfirde er mit einem schOnen Nichts besahlt werden,

denn, als er (sc. Karl) gesiegt hatte, fand er den Grafen von Flandern mit

Uebermut und Trug ab, denn ich weiss, dass er mit anderer Habe nicht

bezahlen würde : denn als Graf war er karg und als König zweimal so hab-

süchtig, und er macht sich aus der ganzen Welt nicht so viel wie nur

zwei Handschuhe wert sind.

VIII. Weder Grieche noch Lateiner kann bei ihm WaiTenstiUstand

oder Frieden finden, aber den ungläubigen Hunden von Nucheira will-

fahrte er (eig. die u. H. v. N. hatten ihn nach ihrem W^unsche), und sie

können wohl laut ,Hafumet' rufen, denn eine Kirche Gottes oder der

heiligen Maria gibt es da nicht, denn nicht würde es der Pabst leiden,

der den Gottesglanben in grosse Gelahr gebracht hat, wovfiber ich mich

wandere.

IX. Den erhabenen König Konrad, welcher naht, um die falschen

Hirten zu züchtigen und der Qual zu überliefern, die Gott für Gold und

Silber verlassen haben und die aus Unrecht Recht machen, wenn sie

Jemand besahkn will, den sehttse Gott, nnd er (so. Oott) möge in kinseai

ihren grossen Stellenbandel sa Schanden machen, so dass er die unredlichen

1) J. Agt dem handtchfiltliehen pogra ein n an, aber da ein Impcfftki
Futori hier nicht passt und eine Endung — a n in der 8. P. FtOtt mir ai^
bekannt ist, so schreibe ich pogro oder pogro[n].

*) Im einer Änderung des handschriftlichen qi in quil, wie sie J. Tor-
aimrot, scheint mir keine ausreichende Veranlassung vorzuliegen.

*) Im Texte steht hier der Singular, indessen lilsst sich die provcnzalische

Konstruktion nicht Quchbddeu, wenn man nicht undeutsch werden wilL Der
Sinn wird auch so nicht gcftndert.
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Betrüger in die Gewalt des KOnigs bringe und du» sie, übttrwnudeiit

allen seinen Befehlen nachkommen.

X. Wenn Herr UeiDrieli von Jer Geistlichkeit verraten und von deu

Franzosen verspottet wurde, so sollte er sieh an beiden riehen und sich

nicht scheuen, sie und ihr schlimmes Thun kleiner zu machen.

XI. Gott schütze den Köni}^ Konrad und die Schaar seiner Barone und
die Ghihellinen und V» ruiia und Pavia, und die Fnin/osen und Kormannen
werfe er nieder und ebenso die übel verfahrenden Geistlichen!

Selten i>t uns eiu Sirveiites überliefert worden, das eine solche

Fülle positiver und erkennbarer historischer Angaben enthält, wie das

hier in deutscher 1 bersetzung wiedergegebene des Genuesen Caleca

Fauxau: selten auch eines, das so leicht und fast bis auf Woche und

Tag zeitlicli festzustellen ist.

Karl von Aujou, der König von Sizilien, wird beschuldigt, deu

ungläubigen Hunden von Lucera die Ausübung ihrer Verehrung des

Baphumet^) nicht verwehrt zu haben. £inst hatten die Gegner Fried-

richs II. und Manfreds, des «Sultans Ton Lucera", denselben Vorwurf

als wirksame Anklage wider die Stuufer erhoben; nun aber, da Karl

— wie anderswo, so auch hier — in die Fussstapfen seiner norman-

nischen und schwäbischen Vorg&nger getreten war, verschmfihte die

gefaiüige politische Oppoeition nioht, den Spiess nmsnkehien: schon

Soniadin hatte in seinem Manifeste gegen den iianzQeischen Usorpator

dieselbe Waffe gebraucht Der genuesiscbe Tronbadonr aber wflrde

doch diese Besdinldigang nicht so stark haben ausnUtaen kdnnest

wenn er schon gewnssi hatte, daas Lacera gegen Karl sich empSrt und

die finnxSsische Besatanng getödtet hatte. Dies war am 2. Februar

1266 geschehen. Am 12. Februar hatte der Papst in Yiterbo dafon

schon Kunde*); wenig danach wird man es in Qenna erfahren haben.

Somit dürfte die Abfessung des Gedichts nicht spSter, als Mitte Febmar

1268 anzusetzen sein.

£b waien die Tage, wo Eonradtn nach Tierteljahrigem Aufenthalt

in Yerona im Januar 1268 nach Paria aufgebröchen war und diese

alte Staaferfreuudin nach gefahrvollem Marsche am 20. Januar erreicht

hatte*). G^en Ende dta Monats wird die Isuchricht von seinem fest-

ig QebfiaeUielis VerttOounelaiig von Uohammtd, aueb am dem Templei^

presees bekannt.

») BFW. Rep. 9875.

*) Ich möchte ein fiir Hllemal auf llampe'e Konradin hinweisen, wo maa
nach dem Kegiiter die einschlägigen Ötellea leicht finden wird.
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620 R. Sternfeld andO. Schults-Gora.

liehen Empfang uacli Genua gelaugt sein. In einem jubelnden Zuruf

an die beiden treuen Städte Verona und Pavia gipfelt aber unser

Streitgedicht; es ist nicht ansimehmen, dass es vor Konradins Ankunft

in Pavia verfasst sei. So weist auch diese £rwägang auf seine Ent-

stehung Anfang Februar 1268 hiu^).

Damit ist auch der Zweck des Sirventes erklart Konradin

war in flberraschend glQcklicliem Zuge von Aogsbuig nach Verona

und Paviä gelangt, er hereitete sich Tor, nach Toseana zu kommen.

Aber würde er es erreichen gegen die vereinten Anstrengpmgen der

Kirche und ihres kriegerischen Vasallen Karl Ton Sizilien? Da galt

es nun fttr einen glflhenden Qhibellinen, wie es der Genuese Panzan

war, mit allen Mitteln politischer Leidensdiaft^ des Zornes, des Spottes,

der Übertreibnng uud Verdächtigung, die Terhasste Gegenpartei der

Onelifon und ihre FQhrer zu schmähen und zn verkleinem, um Alle,

die in Italien noch unschlüssig waren, zu Konradin mit fbrtznreissen

— Tor allem die eigene Vaterstadt Genna.

Nur aus der e^^tümlichen Stellung Genuas heraus können

wir dieses Sirventes verstehen^). Wie hier die Parteien kräftig sich

gegenübirstanden, — die Guelfeu zwar am Ruder, die Gliibellinen

aber uiclit unterlegen oder gar vertrieben — so bemühten sieh Karl

uud Konradin gleich eifrig ura die Gunst des mächtigen Eniporiums.

Die Wahl war schwer; politische und merkantile Rücksichten durcl)-

kreu'ztcu sich hier. Lange schon unterhandelte die Stadt mit Karl,

aber noch war kein Ab.-,chliiss enetcht, da der König den Genuesen

die ulten Handelsrechte in seinem Reiche versagte. Grollend bestand

Jeder auf seinem N'orteil, nud gerne wohl hätte die Stadt mit Kon-

radin sich verbündet, der gewiss mit reichen Konzessionen die Allianz

vergolten hätte; aber da stand als unüberwindliches Hindernis die

alte Todfeindschaft mit Pisa dazwischen, und Pisa bot ohne Wanken,

l^tren seiner Tradition, dem St.iuferjüngling die Hand.

Es ist sehr bezeichnend, dass der genuesische Troubadour mit

keinem Worte die Nachbarstadt am Arno erwähnt; es wäre unkli^

gewesen, hätte* er mit Verona und Pam auch die dritte Hochburg

der Ghibellinen genannt oder gar seiner Vaterstadt als Beispiel Tor-

gehalten.- Gerade in diesen Tagen wiir Karl mit Heeresmacht in*8

^sanische^ Gebiet gezogen^ um es asu. verheeien./ Vodier hatto er Genua

ein Bündnis gegen Pisa angeboten ; aber auf die Gewährung der siii-

lischen Handelsvorteile wollte sich der König, der auch-mit-der Rivalin

') JcHiuoy setzt die Abla«6ung nach Müiz 12168, JmetQ (1. c. Ö99)

tnile 1267. :. / •
' - u .

*) Vgl. Caro 1. 0. U $t«rofe.ld Kreuszog 1270 S..0O,.142, 293 ff.. :.
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Ein Sirrentei Ton 1268 gegen die Eixdie und Karl von Anjou. Q2i

GenvaSt Venedig, im Bunde stand, nicht einlassen. So wies Genua

immer noch eine Alliauz mit ihm zurück, aber viel schärfer noch ein

2kuammengehen mit Pisa, das eben jetrt Ton dort unter glanzenden

Anerlnetaiigen vorgeschlagen wurde

Ißt gemiichten Gefühlen und nnschlfisng sah man in Genua den

IKngen an; ee schien das Klügste zu sein, abzuwarten*). Da kam
die Naohricht, dass Eonradin naeh F^via gelangt sei und Karl das

Fisanisehe Gebiet rerlassen habe, um ihm entgegenzugehen« Noch

einmal musste die starke ghibellinisehe Partei in Genua Tersnehen,

alles auftnbieten, um die guelfisehen Gegner Ton der Bichtigkeit einer

aktiven Politik zu tiberzengen: wenn man jetzt Eonradin die Hand
bot, ihm zum Siege Terhalf, konnte man es zu gleicher Zeit über den

gefahrlichen Anjou und das Terhasste Pisa davontragen.

Dies die Grund-Tendenz des C^chts; auf sie ist alles Politische

darin berechnet. Da musste zunächst der Anjou iui »olilechtesteu

Lichte dargestellt, seine Grausamkeit, Treulosigkeit, rnchristlichkeit

einerseits, seine Kargheit und Habsucht andererseits so schwarz wie

möglich gemalt werden,

Schou in frühester .Tuj^reiul liut er nicht Treue gehalten '). Das

Erbarmen, das er Kelb:>t einst bei den Sarazenen gefunden, als er mit

seinem Bruder Ludwig IX. 12^)0 in ihre Gefangenschaft geraten war,

ist ihm fremd: sie haben die Andersgläubigen geseliout, er aber

hat die Christen in S. Ellero') erbarmungslos niedergemetzelt. Das

bezieht sich auf eine Greueltat, die Karls Marschall Johann von

Brayselvc im Sommer 1267 begangen hatte, als er nach Erstürmung*

der Bergfeste S. Ellero bei Florenz die ghibellinischeu Adeligen der

Besatzung hatte tödten lassen. Man sieht, welch* ein Haas dadurch

bei den Ghibellinen erregt war; er wirkte bis zum Tage von Taglia-

eosao nach, wo Konradin vor der Schlacht jenen Marsehall, der in

seine Gefimgeuschaft geraten war, .auf den Rat der Lombardischen

Grafen* hinrichten Hess.
»

») MW. KtHT. 14344 14370».

') Ann. Gen. M. G. 18, 262: ,< uin^iic multa verba multaque coiiäilia proindd

fierent, alii composicionem cum rege Karolo contra Conradiaam atque PiBAno»

Ti^lebaot . . . alii Conradino faventes in contrariam lenciebant.

) Wenn hierbei Überhaupt etwas Bettiinmtet gemeint ist, so könnte man
ea auf die Art box.iehon, in der Karl in den Beeitz der Provence gekommen war;

er war daninls uorh nicht 20 Jahre, was viellaicht zu der Obertreibung (»sieben

jAbrC) AiilasH «-l-t.

*) Die l'.i kliiruii;^' <lit•^••l sii'llr ist ilcni ^charfninne vou Jeauroy zu ver-

daokeu, der für b. C'iir im Text«} J?. Hier vorschlug.
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622 R. Siernfeld und 0. Schuitz-Gora.

Ein weiterer Beweis der Treulosigkeit KnrU ist. tLiss sein , Ge-

vatter*, der f]rzbisch(>t, und sein Seneschall ihre Eide gebrochen

liätk'n ; und zwar hätten sie ,deii Grafen** ireschworeu, dass ihnen

nichts geschehen solle, und doch sind jf-ue treulos abgetan (desfaits)

worden. Diese Anspieluu«^ ist von allen am schwierigsten zu erklären.

Es scheint zunächst sehr annehmbar, dass mit dem Ersbischof der

päpstliche Legat in der Lombardei, Philipp von RaTenna, mit dem
Seneschall Wilhelm Estendard, der Seneschall der Provence, gemeint

ist, üeide hatten in der Lombardei gerade in den letzten Monaten

eine wichtige Tätigkeit entwickelt: Estendard hielt mit 400 Rittern

Fiacenza für Karl besetzt, Philipp hatte in Cremona teinen Aufenthalt

genommen, nm gegen Konradin za agitiren^). Dann lige es nahe,

die ,€hrafen* auf die bedeutendsten ParteigSnger der Stan&r in der

Lombardei, Hubert PallaTicini, seinen l(effen Ubertin yon Lando und

den Cremonesen Boso Ton Doara zu beziehen: alle drei waren znleftit

durch die Künste der papstlichen Diplomatie uneinig unter sich und
80 unschädlich geworden.

Aber manches erregt doch Bedenken gegen dieee Annahme. Von
den drei Genannten f&hrt nur Ubertin den Titel ;Oraf*, PallaTicini

heisst dagegen «Markgraf% Boso nur »Herr*. Femer kann man
doch Ton ilmen nicht sagen, sie seien ,deel»its*, da ihre wichtige

Stellang wohl zeitweise geschwächt, aber doch niemals ganz verloren

war. Endlich passt es nicht recht, das8 der Erzbischof von Ravenua,

der zu Karl keine engeren Bezieliungeu hatte, aU st:iu .Gevatter*

bezeichnet wird.

Da bietet sich eine befriedigendere Erklärung dar. In der Schlacht

bei Benevent hatte Karl auch die Ix ideu piemonte-^ischen (irafen Bar-

tolomeus und Jordan von Anglona gefangen genommen, von denen

der zweite unter Manfred besonders als Podesta von Siena hervor-

getreten war. Sie schmachteten dann in der proveu^alischen Alpen-

feste Castellane. Soeben hatten sie einen misslungeueu Versuch ge-

macht, durch Bestechung der Wächter die Freiheit zu erlangen; da

lies« Karl sie nach Aix schallen imd Jedem eine Hand und einen

Fuss abschneiden^). Dies war gerade damals — Ende 1267 — ge-

') Jeanroy irrt, wenn er S. 168 meint, daai der Lsgat nicht Ersbiichof

gewesen pei, und da«*» andererseits Philipp von Barenna täsHi nicht in die Ve>
haodluD^en gemischt habe-, vgl. Ihimpe 212.

•) Jeauroy (S. 15M Aniu.i h;it »choii richtig auch au *<ie gedacht. ab»'r

«ich nicht für sie entschieden, da er m< ht nah, data die Verstümmelung gerade

in die letzte Zeit fiel. Die Ann. Plac (M. 0. 18, 524) stellen es so hin, als

wenn Karl gerade im Zorn Qber den Bund Hemricbs von Caaülien niit den

Obibellinen die VentflmmeluBg anbefohlen hätte.
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Ein Sirrentet von 1268 gegen die Kirche und Karl von Anjuu. (323

schebeu; am 7 Febraar 1268 befahl Karl dem GasteUaa Ton le Luc

in der Provence, die Grafen Jordan und Bartolomeo nebat andern in

Ais Oe&Dgenen Ton dem Seneechall der Provence zn Übernehmen >).

Dieae Beiden nun — das ist das Entscheideude — werden immer

aoznsagen als ,die Grafen* xat' s;oytjV bezeichnet^), so dass, wenn der

Troubadour von den .comtes" sprach, Jedermann wu>ste. von wem die

Rede sei. Auf sie passt der Ausdruck desfaits; mit gutem Vorbedacht

erwähnt sie Panzau, denn ihre grausame Verstümmehing wird überall

Zorn und Wut erregt haben, waren es doch in ehrlichem Kampfe

(jefangeue. Mit dem Erzbischof ist dann Vicedomiui von Aix ge-

meint, der sich zu jener Untat hergegeben hatte. Ihn konnte man
wohl Karl's ^Gevatter** nennen, denn seit langen Jahren war er in

der Provence, wo er mit Karl zusammen in Aix residirte, einer der

eifrigsten Helfer des Grafen gewesen, auch als diplomatischer Agent

in Oberitalien'). Der Seneschall ist der schon genannte £stendard,

der in den nächsten Jahren auf der Insel Sizilien durch seine (jhran-

aamkeit sich hervortun sollte. Aus unserem Gedicht erfahren wir nnn
-— oder wenigstens erzählten dies in Italien die Feiude Karls — dasa

Beide sich durch ihren Eid in die Seele des Königs auf die ünver-

letalichkeit der beiden Grafen Terpflichtet hatten, ohne daas dieser

Schwor TOT dem Befehle Karls standgehalten bitte.

Neben der Omusamkeit iat es dann der Mangel an ohriatlicfaem

Bifer, der dem Anjon Torgeworfen wird. Daas Panaan ihm die Dnl-

dang der Sarazenen in Lncera znr Laat legt, erwähnten wir aehon:

dagegen aber kögnten ton ihm«) weder Lateiner noch Griechen Frieden

erlangen. Eier und anderawo zeigt sich der meerbefahrene Oenneae,

der in den orientalischen Angelegenheiten wohlbewandert ist £r hat

ermnilich etwaa von dem GeheimTertrag erüsdiren, den Karl 1267 in

Viterbo mit dem Titolarkaiaer Baldnin von Konatantmopel gegen den

griechischen Kaiser Michael den Palaeologen geschlossen hatte. Panzana

Partei-Auffassung ist charakteristbch and nicht gaoz unrichtig: dem

Anjon war wirklich nichts daran gelegen, zwischen den Christen —
Lateiucni und Griechen — Frieden zu vermitteln und dann den

') BFW. Reg. 143^3. Del Giudice, Coil. diplom. II« III.

liFW. KejT. 142?'57 : die »sopenannten* Grafen. Wenn Primat sie nach

Tayliitcozzo unter den Hingerichteten nennt, so braucht das keine Verwechselung

zu Hein, wie Hampe (320, Anm.) meint; sondfrn es ibt ächon möglich, dass Karl

die nach Neapel Geschaftten uan mit der Todeitttafe belegt hatte. AUerdingi

widerspricht dem das •adbne detinet apud Asiam (Aiz)< der Ann. Plac, 8. 524,

wenn nach 1268 geschrieben.

•) Sternfeld, Karl v. Anjoo, s. Kepister,

*) Nicht vom Papste, wie Jeanroy S. 151 sagt.
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624 K. Sternfeld und 0. SchuUs-Gora.

Kampf für das heilige Grab zu erneaero, sondern er musste dem
Latmner Balduin Hoffnung machen, den BSnber seines Trones, den

FaUeologeu, zu besiegeu, am selbst seine kfihnen Entvflrfe auf Ostrom

in*8 Werk sa setzen. Diese Absichten werden aber in Genna als be-

sonders gefährlich empfanden worden sein^ hatte doch gerade jetzt

(1267) die Stadt ihr altes Bündnis mit dem Palaeologeu erneuert 0-

Weuu der Troubadour solchen Vorwürfen idealer Art andere au-

reiht, die Karls Geiz und Habsucht verdammen, .so wareu diese wirksam

auf ein Kaufmannsvolk berechnet, das seit lange mit dem Könige einen

Handelsvertrag beriet. Wie die proveuealischeu Troubadours von jeher,

80 warf auch der genuesische dem Aujou Mangel au Freigebigkeit vor;

in der Tat hat Karls Gelduot, schon bei seiner Ankunft in Italien-

von Clemeiis IV. aufs peinlichste empfunden, in diesen Tagen seine

politische Bedrängnis noch bedeutend gesteigert. Als viel besprochenes

Beispiel dafür aber galt allen das finanzielle Verhältnis zwischen Karl

and dem castilischen Königssohn Heinrich, der gerade jetzt als rö-

mischer Senator sein Schwert zwischen Karl und Konradin in die

Wagschale zu legen hatte.

In den Tagen von Beueveut hatte Heinrich den König mit einer

grösseren Summe unterstützt, die Karl noch nicht zarQckgezahlt hatte;

statt dessen hatte er den stolzen Castilianer immer mit anderen Ver-

sprechungen Tertrostet. Schon waren triftigere Gründe zu der unheil-

Tollen Entfremdung beider hinzugekommen; aber der Papst dachte

diese noch jetzt mit der leidigen Geldsache ans der Welt zu schaffen

und dadurch eine kaum mehr mdglidie Versöhnung anzubahnen: No-
rember 1267 befahl er, die Schuld Karls an Heinrich aus den Fonds

der Kirche abzuz^en. Ans den Worten des Sirrenies kann man
vielleicht schliessen, dass Karl neuerdings Tersucht hatte, noch mehr

Ton Heinrich zu borgen, mit dem Versprechen, nach dem Siege aber

Konradin die ganze Schuld zurQckzoerstatten ; mit Hohn meint Panza,

dann wflrde Heinrich «mit einem schönen Nichts* bezahlt werden,

ebenso wie der Graf Ton Flandern, der ebenfiiUs nach dem Siege Ton

Karl mit übermütiger Perfidie abgefunden worden sei.'

Wir wissen nicht, worauf Panza hier anspielt. Robert von Bethune,

der Sohn des Grafen von Flandern, war Karls Schwiegersohn. Er hatte

12G5 das französische Laudheer nach Italien geführt und bei Benevent

gekämpft-). Sehr wahrschf^inlich, dass iler reiche Flauderer seinen

0 Ann. Gen. M. G. 18, 262.

») Auf ihn, uiul nicht auf seinen Vater Guido v. Dampiene (wie Jeanroy

160 meint) wird sich diese stelle be;6iehea, da doch von einer Abuünlung nack
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£iu äinrenteü ?on 12t>ä gegea die lurche und Karl von Ai\iou. ()25

Schwiegervater, dem sein Haus vor zehn Jahren die Kettung ver-

dankte, in seiner argen Verlegenheit mit Geld unterstützt hatte —
wie denn auch jetzt im Februar 1268 wieder einige Grosse aus der

Umgebung Karls mit ihrem Kredit tiir ihn einstanden — und dass

die Kückzabluug auch nach Beuevent unterblieben war; dass es mit

höhnischer Weigerung geschehen, erzählten wohl die F'einde Karls. Ein

halbes Jahr später ist Robert übrigens für den gefangenen Konradin

gegen die Rechtsgelehrten seines Schwiegervaters aufgetreten«

Noch einmal in unserem Sirventes kommt der Troubadoar auf

Heinrich ?on Castilien zu sprechen, der j» überhaupt ein Held und

Sanger war, wie er den Troubadours imponirte: am Schluss, wo er ihn

aar Bache an der Kirche und an den Franzosen aufinift, die beide ihn

verraten und yerspotlet hätten. Nicht heaser kann er den leiden-

schaftlichen Oastilianer entflammen zu dem rettenden Entschlnss: aar

UnterstÜtsong Eonzadius^). Auch dies weist genau auf den ilnfang

des Jahres 1268 hin. Stshon hatte Heinrieh sieh von Karl völlig

zorttckgezogen nnd mit den Gesandten Konradins Terhandelt; aber

den Papst hatte noeh nicht die Yerbindang mit ihm abgehrochen, da

er ihn immer nodi von dem Schlimmsten aurflcksohalten hoffte. Mau
zweifelte bei den Ghibellinen Toscanas nicht an der Feindschaft des

Gastilianers gegen Karl und an seiner Geneigtheit, sich Konradin an-

zuschliessen: aber das war ihnen zu wenig: er sollte sofort Ton Born

ans Karl in den Rflcken fallen oder sein Königreich angreifen. Dazn

will ihn der Genuese durch seine Stachelverse antreiben. Dies aber

passt nur für die ersten Monate des Jahres 1268, wo der Papst in der

Tat den Einfall Heinrichs in das Königreich erwartete. Am 5. April

hat Clemens iliu bereits exkoramunizirt.

l'rÜLit sich an den auj^refährten Stellen überall der Hass des ge-

nuesischen (_iliil)ellincn gegen Karl von Anjou in giftigen Anklagen

aus, so äussert sich sein glühender Zorn u<ich kriifti^a>r gegen die

Kirche und alle ihre Diener. Schon die Disposition des Sirventes,

nach welcher Antaug und Ende der kirchenfeindlichi-n Ai)üstroi)he

geweiht ist, zeigt, dass dieses Gefühl das A und 0 des Troubadours ist.

Auch hier ausser deu allgemeinen Anklagen knapp präzisirte Ein-

zelheiten aus der jüngsten Vergangenheit als Beispiele für die Treu-

losigkeit und TUcke der Geistlichkeit

dem Siege die Rede ist und Panza nicht auf bo alte Dinge, wie den Krieg von

Hennegau 1254, lurfickgreifen konnte.

} Man denke an Heinrich« Rachesehwur gegen Karl: »Einer mnss fidlen,

«r oder ich!« Hampe ISO.

XittheHam XXIV. 41

Digitized by Google



«

Q2Q äterul eld und 0. Schultz- (.lora.

„Wer am besteu lügen und trögen kann, wird zum Legaten ge-

macht' — d. b. doch vom Papste —- wie die Cremoneser bezeugen

köuueu. lu der Tat hatten sich iiii-;»ends in dieseu Tagen die diph>-

raatischeu Künste der Kurie j-tiirker erwiesen, als in Crenidua. Im

Juli 1200 waren liier im lonibardi>ehen Zentrum zwei l^egaten —
liernhard von Castanet hei Toulouse und liartolomeo, Abt von Trebis

— erschitneu; und im Laute eines Jahres jj^elang es ihnen, .mit der

Geschicklichkeit eines Taschenspielers* ^) eine Partei gegen die andere

auszuspielen und mit Benutzung der starken kirchlichen Friedens-

strömungen einen völligen Umschwung zu Gunsten der Guelfen her-

beizuführen. Mit tiefem Schmerze mussteu die Gliibellinen in Toscaua

sehen, wie die ghibellinischeu Führer in der Lombardei — der alte

Markgraf Pallavicini und der kräftige Cremonese Boso von Doara —
durch die klugen Verhandlangen der päpstlichen Diplomaten dahin

gebracht wurden, sich gegenseitig matt zu setzen, iu einer Zeit, wo
der nahende Eonradiu ihre Hilfe so nötig brauchte. Mit Genugtuung

konnten ,die L^ten" im Juli 1267 Cremona Terlaasen, wo nun ein

neuer Legai, der schon erwähnte Philipp von Bavenna, dnsog, der

noch vor dem Papste im Oktober 1267 die Exkommunikation Eonra-

dins aussprach,

Das waren die Bänke der Legaten bei den Gremonesen*). Aber

frohlockend konnte wohl der Tioubadour anarufen, dass ihre .Gaune-

reien* und der Übermut der Franzosen vor Gott zu Schanden ge*

worden, wenn er auf den kühnen Zug Konradins blickte, der soeben

wunderbar durch das feindliche Gebiet jener tou den Legaten um«
gamten Lombarden von Verona an Cremona vorbei nach Pavia ge>

langt war.

Anch bei den Yorwfirfen gegen die Kirche schaut der Genuese

anf die Lage des Orients, wo der falsche Klerus die Zerrissenheit der

Christenheit ebenso fördere, wie in Italien. Die Kirche kümmere sich

nicht um Syrien, wo sie Friede mit den Türken und Persern mache,

während sie daheim Franzosen und Deutsche tödte.

Ein Waffenstill^tiiiid der Christen iu Palästina mit den Ungläu-

bigen war in Geniui gerade damals bekannt geworden. lui Sommer

1267 hatten nämlich Philipp von Monttort, der Herr von Tjrus, und

>) BFW. Rej?. I t '-ll -' und 143.11 t>, H a m p e ft(), s. a. 158—166.

»j Andere ausfuiuliaiL' Bemerkungen hat Jeanroy über diese Verhältnisse.

s) Ob FSmaii diea als dataelbe gehrancht oder ob etwa mit d«i Türken

die alten Feinde gemeint sind, mit den Penern die neaen, die Mongolen — die

von den Ptptten immer der gehofften Bekehrung wegen sehr wohlwollend be-

handelt worden — bleibe dahingestellt.
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Islui 8irvent«8 yoo 128S gegte die Kirehe und Karl Ton Aigoo. Q^'l

die Jobanniter toh Markab mit dem Sultan Bibars nach semen blutigen

Siegen Ober die syrischen Chrij5ten eine WarttMiiulie auf 10 Jahre

Bchliessen müsseu. Kurz darauf, Ende August, landete eine genuesi-

sche Flotte iu TyruSi mcutste aber nach einer Niederlage durch die

Schiffe der Venetianer wieder heimkehrMi>). Durch «e empfing man
wohl- geg!en Snde 1267 in Genna die nenesteii Nachrichten Ton dem
Witten des Snltans gegen die &enB£Ahrenia«ten nnd von ihrer Un-
einigkeit nntereinänder, die sie som Frieden mit ddn ^Tflrken zwang.

KlOgUch aber verMshweigt der Troubadour, dasi dieser Znstand anch

durch die BiValit&t swischen Oennesen und Venetianeni herbeigeführt

war, die dort Tor l^rus und Akkon ihre Seeschlachten gegeneinander

sehlugen, aber im Interesse ihres Handels sich wohl hflteten, mit den

syrischen Christen sich zur Abwehr sn verbunden und Bibars dadurch

au reizen.

Die Kirehe traf hier kein Vorwurf im Besonderen, denn was rer-

inochte sie gegen die unhaltbareu Zustäude der Kreuzfahrer-Reiche?

Wohl aber konnte ihr der Troubadour die allgeim-iDeu Anklagen zu-

8chleuderu, dass sie die alte Kreuzzugsidee, die Befreiung des heiügeu

Grabes uud den dazu erforderlichen Frieden der gesamten Christenheit,

vernachlässige über der neuen Kreuzzugspredigt wider die Staufer iu

Italien: fochten doch die Franzosen Karls ebenfalls mit dem Kreuze

geschmückt gegen die Deutscheu und die ühibellinen. An die Indul-

geuzcn uud Vergün-tiguugen für diese crucesignati denkt Panzan,

wenn er sich zu den Worten hinreissen lässt, dass zum Heile gelange,

wer hundert Christen, uud in's Paradies komme, wer tausend getödtet

hätte. Ja, er scheut sich nicht, dem Papste absichtliche Gefährdung des

Gottesglaubens unterzuschieben, da er nicht duldeu wolle, dass in

Lacera die Yerehrimg der heiligen Jungiraa an die Stelle des moham-
medanischen Kultus trete.

Aber schon ist die Zeit der Vergeltung nahe nnd die alte Pro-

phezeiuDg*) erfüllt sich: das heisst doch die berühmteste des Jahr-

hunderts, das «ewige EvaDgelium'' des Abtes Joachim von Fiore in

Calabrien, wonach das tausendjährige Reich und der Antichrist kom-

men sollten, um die entartete Kirche zu zerschmettern und die wahre

herbeiznfBhren. Dann konnte der heilige Bernhard von Clatrrauz,

wfire er noch am Leben, sich freaen, weü dann sein Wunsch in Br-

*) Röhricht U«ich. des Keichea Jemsalem 937 f.

») Wie in jener errefjten Zeit Weissaf^ngen eine Rolle spielen, zeigt sich

anch sonst: Clpiiiens soll Kunradin seinrn Untergan«; vorher^rcsagt, Kail am
Morgen von Tagliucozzo au einer Riegverheiäsenden Prophezeiung eines alten

Franiifkaaers sich aufgerichtet haben. Hampe, 25S 284*
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ftillung gehend und die Kirche wieder, allen Eitelkeiten abgeneigt,

in den urspüuglicheu Stand der Armut zurückkehren wird 2), wie zur

Zeit des heiligen Petrus, der Seeleu üschte, aber keine Geldstüclro

(.besauts*).

Diesen güuzen Umschwung^) aber wird der Eine, der Ersehnte

herbeiführen: der erhabene König Konrad, der schon herannaht, um
die falschen, habsOchtigen und bestechlichen Hirten zu züchtigen und

die schlauen ,Trafiken" des Klerns zu vereiteln. Man sieht, wie Un-

geheures dem Troubadour von Konradins Sieg abhängt; daher zweimal

gegen das Ende sein ergreifender Zuruf: Jiantengua Dieus ^schütze

ihn Gott, ihn und sein stolzes Bittergefolge, und alle, die ihm bisher

in Italien so treulich geholfen haben, Verona, Paria und die Qhibel-

linen*. Dann zum Schlnee noch emmal der nationale Finch gegen

die Terfaawten Franzosen und Normannen, die Qott vermieten mSge,

ebenso wie die Terderbliehe Kirche! —
Gingen die Hoffnnngen des Pansanns in Erf&Uung? Die Vater-

stadt konnte er nicht mit fortreissen, Genna blieh nentnü. Aber es

war doch schon etwas erreichi, wenn die herrschenden Gnelfen die

Überfahrt Konradins von Savona nach Pisa nicht hinderten. Als der

Stanfer nach seiner glücklichen Apenninen-Dberschreitnng Ende MSxa

1268 Ton dem Hafen Vado nach Pisa segelte und dnrch ungfinstigen

Wind nach dem genuesischen Portofino getrieben wordt, empfingen,

ihn hier ungehindert die Ghibellinen Ton Genna, die Dorla nnd

Spinola nnd Andere, am sich mit ihm zu beraten«); vielleicht waren

die Panzani unter ihnen. Siegte Konradin, dann war auch in Genua
der Sturz der Guelfen entschieden^).

1) Pauan denkt hier wohl an »de moribus et officio q»iaeoponim< . Va*
candard La trie de & Beniard I, 208.

-) »La gleiia el pdmier eetamen de paupertat«, also wörtlich wieder die

;ilte .Mahnunpr an don ^statiia primitivae ecrlesiae*, wie z, B. 1246 in den Auf-

rufen Friedrich^ II. und des l'ran/.i'i'iscbeu Ad»'ls (Stornfeld. Karl v. Anjou 37).

^) Ich lasse dahingestellt, ob die Strophe iV wirklich wie in einer Vision

die Uoftnung auf ein bessereB Zeitalter ausdrückt, oder ob wir es mit einer

grosiartig durchgeflllirtett Inmio «1 tun haben. Naeh II (Ende) konnte man du
ente annehmen, nach III (Anftng) das sweite. Immerhin acheint doch die iio-

niicbe Auslegung TOr/uziehen. denn selbst fQr den Fall des Sieget Konradint

konnte der Genuese sich wohl kaum der Uluaion einer fOUigen Regeneration der

Kirche hingeben.

*) Es ist intere-'öant, diiss der Chronist von üenua die» nicht berichtet,

sondern der ghibellinische von Piacenza (M. G. 18, ä2b*).

•) Er erfolgte ohnehin 1S70, alt nach knrsem Frieden mit Karl die Oppo«

ution gegen ihn tich stärker regte, die dann 127$ den offenen Krieg herbei*

ffthrte.
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Znnfichtt konnte neh der Troabadonr an dem Einiiige EoniadinB

in PSn, an dem Aniehlane Heinneils van OMftilien und an dem glän-

senden Empfang erfreuen, den der Senator dem Staufer in Rom be-

reitete. Aber der Tag von Tagliacozzo vernichtete alle Hoffnungen.

Furchtbar ertönte die Klage der Troubadours Ober Konradins Unter-

gang und den Sieg seines unbarmherzigen Gegners. Ein Bartolomeo

Zorgi von Venedig ergoss seineu Schmerz in rührende N erse; in Pe-

rugia wurde Ende 1208 ein Statut gemacht, das Jeden zu Geldstrafe

verurteilte, der ein Lied gegen König Karl dichte oder singe Auch

Panzan wird nicht geschwie|;en haben, da es galt, den grausamen

Schicksalsspruch sn beklagen und die Bache des Himmels berbeizn-

rnfion, die er dann noch erleben sollte.

über Kom'adin und die politische DicMuDg vgl. Schirrmacber, Die

letiten Hobeiwtaaftii, Anhang; Hampe 252 f., 9SBt
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Beziehiiiigeii des

bölimisclieii tiumauisteii Joliann von liabeuäteiu

za Bayern.

Von

Heinrich Waltzer.

Der böhmische Hitter Johauu rflii«r vou Kabeusteiu /iihlt zu

den heivorrageiulsteii Erscheinuut^tu dt-s ,;iltereu" Hiimuiiismus uörd-

lich der Alpeu ; lu ihiu reifte die Saat, die Eiiea Silvio in < Isterr. ich

ausgestreut und die gerade iu Böhmen auch sonst fruchtbareu Buden

gefunden hatte. Schiai durch seine Schicksale irregt Johann vou

liabenst^in rein nieuscliiiehes Interesse: leider ist man über seine

Lebeusverhültuisäe nicht ganz so geuuu unterrichtefc, wie es zu wüa-

schen wäre.

Um 1425 geboren, war er bereits im Jahre 1454 Kauouikus des

KoUegiatkapitels auf dem Wyscbehrad bei Prag. Wie angenommen

wird, zog er um eben diese Zeit zu Studienzwecken nach Italien;

sicher ist, dass sein Name im Jahre 1454 in die Matrikel der Uni-

ersitäi Bologna eingetragen wurde. Erst 1458 taucht er wieder in

der Heimat auf und zwar als Inhaber der ihm von König Ladislaus

erlieheneu Propstei am Wyschebrad, einer WOrde, die er mit der

eines papstlichen Protonotars vereinigte, womit ilin wohl bei seinem

Scheiden von Born sein Gönner und Freund, der spatere Papst

Pias II., ausgezeichnet hatte. In bewegter Zeit kehrte er heim: eben

in jenem Jahre errang Georg von Podiebrad die böhmische Könige
kröne. Seiner Getrenesten einer wurde nun der päpstliche Protonotar

Babenstein, der in der Tüchtigkeit des «aufgerOckten* Königs ein

Unterpfimd fttr des Vaterlandes WoUfabrt erkannte. Wie vorans-
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zosehen, begaim eine si^were KampfiBsseit fQr ihn, als Georg von

PodiebnMl mit der ErftUlong der Venprechangea idgerte, die er dem
pSpsilkhen Stahle ale Pteis seioer Anerkennung hatte machen mOssen.

Schmerzlieh bewegt eilte Babenstein innerhalb weniger Jahre zweimal

nach Rom, um die Gegeusütze, aoweit dies möglich, auszugleichen,

sein Land vor dem Schlimmsten sn wahren: umsonst; er konnte den

Lauf der Dinge nicht hemmen. Durch Paul IL wurden gleich im

Anfange seiner Regierung; (1464) die kirchlichen Prozesse gegen den

wortbrüchigen König eröffnet. Ende 1460 traf ihn der Hauu; den

katlioiisclien Bewohueru Ijüliineus und der umliegenden Länder wurde

der Glaubenskrieg zur Pflicht gemacht. Schon bevor es zum Aussersteu

;^ekommen war, hatte man offenbar in Rom das Ziel verfolgt, Podie-

brad von seinen zahlreichen katholischen Anhängern zu trennen. Viel-

leicht ist in diesem Liclite eine l.rkunde i'auls II. vom 1. April 146.^

zu betracliten, worin er Johann von Rabensteiu die Auwartschaft auf

eine oder zwei Pfründen in den DiJizesen Freising und Passan verleiht,

die je nach ihrem Charakter bis zu 2r> oder 18 Mark Silber abwerfen

dürften»). Doch durch solche Mittel ward dem Edlen der Gehorsam

nicht erleichtert; heimgekehrt schrieb er in der Einsamkeit von Pra-

chatitZi während die böhmischen Ebenen vom Waffenlärm klirrten,

seinen „Dialog**, ein fingirtes Gespräch mit drei Freunden : als Ganzes

betrachtet, kaum anders denn als eine erschütternde Anklage gegen

die Kurie zu verstehen. Wohl beteuert der Verfasser als treuer Ka^

tholik wieder und wieder seinen unerschütterlichen Gehorsam gegen

den römischen Stuhl, von dem er auch eine „iuiusta sentencia* in

Demut annehme; aber als glQhendem Yaterlandsfireunde — in herr-

lichen Worten spricht sich im Dialog sein Patriotismus aus — graut

ihm vor dem Vernichtungskriege, den der Papst über Böhmen herauf-

beschworen, und legt er auch die schärfsten Ausdrücke seinem Freunde

Wilhelm Ton Babie in den Mund, er lässt doch sich selbst ebenfalls

aufs nachdrücklichste seine Überzeugung aussprechen, die böhmischen

Verhältnisse hätten auf anderem Wege, nicht nur auf dem des Krieges,

geordnet werden können, wobei er die Unhaltbarkeit des bisherigeu

Zustandes unumwunden anerkennt. Wie kann aber der päpstliche

Stuhl neutrale Katholiken zum Kriege gegen die ihm Ungehorsamen

>) Orig. Inttroment de« MQncbner Notars Ostermsier yom 8. Febr. 1471

iin HBnohner Beichsarchiv, Personenaelekt Rabcnstein. Ali päpstliche Kxekuto*

rea erscheinen An Simon. Primas voa Serbien, der Propst zu hst. Andre in Frei-

f^intr und .It-r .dcianus Auyustt n.sinm ecclenarum*, als Rabensteina Prokurator

der Freiäin^er Kleriker 'lütaiin;fer.
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zwingen wollen, ingt er. Er wewt bin auf den Urheber all* des

gegenirartigen Qbels, der einst Tor Gott Beehenachaft abl^n mUsae,

und damit meint er unzweidentig, wenn anob indirekt, den Naebfolger

Petri; ja schliesslioh ISast-er seinen TObelm von Babie den .Ter-

nOnftigen Geborsam*, den Gott Terlange, der , Fessel* des Geborsams
gegen die kirebliebe Obrigkeit gegenüberstellen.

Doch es war von vorn herein kaum zweifelhaft, dass Rabenstein

als treuer Sohn seiner Kirche sich schliesslich doch dem päpstlichen

Befehle fügen würde: vom Jahre an weilte er im Lager des

üugarnkönigs ; nun brauchte er uicht mehr zu befürchten, unerlaubter

Begünstit^ung der Ketzer geziehen zu werden, wie es ihm bereits

widerfahren. Man glaubt ihn für seine politische Haltung belohnt zu
sehen, wenn man die Bulle des Papstes Sixtus IV. vom 1. Jannar

1472 (1471 calc. Flor.) liest, die ihm die Anwartschaft auf zwei

PfrOnden in den Diözesen Freising und Kegensbuig sichert i). Ans
dieser Urkunde ist auch zu entnehmen, dass Rabensteiu damals Bres-

lauer Kanonikus geworden war, wahrend seiner Eigenschaft ab Präger

Clericus nicht mehr gedacht wird. — Anf einer der Beisen, die er

im Dienste Mathias* nntemabm, geriet Jobann 147d in polnische Ge-

fimgenscbaft; vielleicht hat die harte Haft seinen Tod, der im Herbste

1473 erfolgte, mit herbeigeführt

In des üngamköttigs Auftrage hatte Babenstein im Jahre 1472
eine Sendung flbemommen, die bis jetzt wenig bekannt war: er

wohnte als Vertreter seines Herrn der Eröffnung der bayrischen Uni-

versität zu Ingolstadt bei. Schon im Jahre 14G9 hatte der Lands-

huter Herzog Ludwig der Reiclie, nach langem Zögern und Vermitteln

endlich, gehorsam dem päpstlichen Befehle, mit Georg von Podiebrad

brechend, ein Bündnis mit Mathias geschlossen. So kann es nicht

befremden, dass dieser in richtiger Erkenntnis der Bedeutung von

Ludwigs Stiftung zu dessen Ehrentage einen Gesandten abordnete. In

Ingolstadt uuu lernte Rabenstein einen jungen Niederaltaicher Mönch

2^'amen8 Hauer kennen, dem wir die Überlieferung einer bisher im-

') Tranesumpt in einer Urkuude des Johann Breyde .canonicua ecclesie

Slesvicensis, (Orig. Inatrutnent. verstümmelt, im Münchner Reiohsarchive, Peno-

neiuelekt Kabenstein), der mit dem Erzbisohofe von Bologna als Exekator der

Bolle bestellt war. Deren Einselbeitimmiingai timmea mit jenoi d«r oben er-

vllmten Urkunde Tom 1. Apvil 1465 ftberein. — In dae Inttniment Bnjdm ist

auch eine Bolle V(»b 20. März 1473 transsumirt, wonach Johann von Rabensteb

bei der Bewerbung um die Pfrflnden denselben Vorsog gemessen soll wie »non-

aoUi familiäre» nostri oontinoi conmeosales*.
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bekannten Bede dee bShmieehen Hamanisten danken. £g mag mir

alao geetattet aein, dieeea Hauer mit einigen Worten zn gedenken 0.

Zn SchwanenHrchen, einer Ortschaft in der Nähe des Klosters

Niederaltaich, geboren, legte Georg Hauer im Jahre 1458 die Gelübde

im genannten Stifte ab. Am Tage der feierlichen Eröffnung wurde

sein Name 1472 in das Matrikelbuch der neuen Landesuniversität ein-

getragen, an der er sich später das Magisterbarett erwarb. Ins Kloster

zurückgekehrt, entfaltete er in Niederaltaich wie bei den Schotten zu

S. Agidi in Nürnberg als Prior eine erspriessliche Wirksamkeit, bia

im Jahre 1485 dem Altaicher Abte Friedrich als Administrator mit

anagedehnten Hechten zur Seite trat. In dieser Stellung findet man
Haner 1489—1490 als Yemittler in dem zwischen Henog Albrecht

dem Weilen nnd seinen niederländischen «Löwen*-Bittem aasgebro-

chenen Zwiste. Nicht viel später traf ihn das ünglttck: im Herbste

des Jahres 1490» als er eben wieder einmal eine Beise nach den

fiesitsangen ssines Klosters in Österreich nnd Ungarn antreten

wollte, wurde der Administrator durch einen Passaner Domherrn, in

dessen Begleitung ein herzoglicher Beamter sieh befand, in den Ranmen
seines Stiftes gefangen gesetzt. Vergebens waren Hauers Vorstelluugeu

bei Bischof Christof, ohne Erfolg blieben seine Bittschriften an Herzog

Georg: so weit wir sein Leben verfolgen können, wurde er trotz dein

Eingreifen des päpstlichen Legateu Peraudi kaum der Haft entledigt,

seine Ehre ihm nicht in vollem Umfange zurückgegeben. Über den

Grund jener Gefangennahme lassen sich nur Vermutungen aufstellen;

vielleicht erblickte der Herzog in ihm einen Unterhändler zwischen

den Löwlem und König Ladislaus Ton üngum.

Dieser Altaicher Mönch nun vollendete im Jahre 1479 eine dem
Hersoge Georg dem Beichen von Landahnt gewidmete bayerische Chro-

nik, die in der lai Hs. 1214 der Mfinchener Hof- nnd Staatsbibliothek

ToUstfindig, in den Hs. 582 nnd 882 des k. k. Hans-, Hof- nnd Staats-

archives zu Wien teilweise erhalten ist Als Gesdiichtsquelle entbehrt

die eigentUche Chronik fast jsglieher Bedeutung ; der Yer&sser selbst

wollte sie nur als eine Zusammenstellung von Nacfariehten aus den

besten Quellen über die Geschichte der Bayernherzoge bis auf die

jüngste Zeit herab betrachtet wissen. Interessanter ist ein in das

Werk aufgenommener Fürstenspiegel, bei dessen Ausarbeitung Hauer

den Agidius Romanus und Johann von Salisbury zu Rate zog: inter-

essant auch dadurch, dass er mit löblichem Freimute ofienbar in der

Absiebt geschrieben wurde, dem stark zu sinnlichen Ausschweifungen

1) tienaueres Aber ihn und Mine Chronik ist in der »Arehivaliieheii Zeit-

tcbrift«, Neue Folge, Band X, Seite 184 ff. so finden.
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neigenden Landeeherrn Vorbilder sittlichen Lebenswandels vorzuhalten.

In diesem Teile der Chronik zeigt sich aosserdem Haner, wie in der

an den Herzog gerichteten Vorrede, als ein- Mann, der sich — nnd

zwar als einer der ersten Bayern ^ eifrig mit hamanistisehen Stadien

beschäftigt hat Wahrsdeinlich sind die Ingolstädter Professoren Sa-

mnel Earoch Ton Lichtenberg und Johann Tolhopf aus Kemnat
in dieser Beziehung als seine Bildner zu betrachten; vielleicht hat

auch Johann von Kabensteiu während seines Aufenthaltes in Bayern

auliisslich der HochschultiulluuuLj iu dfiu damals etwa DreissigjähriLieu

die Lust an den klassischen Studien <i;eweckt. Denn mit Kabensteiu

muss Hauer woiil in lii^^olstadt iu näheren Verkehr getreten sein.

Unter den einzelnen Briefen. Berichten und äliulichen Stücken,

die Hauer in >cine Chronik aufgenommen hat, befindet sich nämlich

neben anderem Interessanten und Wertvollen — e> st icn hier nur die

zum Teile auch anderweitig überlieferten Korrespondenzen zur Türken-

frage aus dem Jahre 1470 genannt, die dem Altaicher wahrscheinlich

zur Zeit des Regeusburger Christentages 1471 bekannt wurden — eine

«Oracio JohancL^ de Rabeastain in en-ctione aehademie IngoUtutensis

aliis orantibus tacite composita" ; eine Rede, die dem Schüler Eneas, dem

Verfasser des Dialogus Ehre macht. Wie ihr Titel besagt, hat sie den

Zweck, zu dem sie eigentlich geschrieben wurde, nicht erfüllt: Martin

Mair, der huiuanistiscU gebildete Rat Ludwigs des Rt ichen, hielt bei

der feierlichen Eröffnung der Hochschule die Festrede, mit der sich

Rabensteins Leistung wohl hätte messen können, obgieich auch sie in

manchen Stficken nach der Schablone aller Humanistenreden gearbeitet

ibt So schon ihr Eingang: wie etwa Albredit von Eyb in einer

Abendmahlspredigt vor seinen guten Bambergern sich f&r zu unbe-

deutend erklart-, vor so berühmten und weisen Leuten zu sprechen, so

klopft dem böhmischen Kanzler nach seiner Versicheruug das Herz,

da er vor einer Versammlung ^tantorum dominorum* das Wort er-

greift. Obwohl Auslfinder, lässt er es sich dann nicht nehmen, den

Orttnder der jungen Universität zu feiern, einer Stiftung, die dem
Lande reichen Segen bringen werde. Mit beredten Worten schildert

er die Früchte der einzelnen Wissenschaften, und da zeigt sich denn,

dass er wie die meisten Humanisten nicht nur die Astrologie hoch-

schätzt, sondern auch der Pyromantie, Hydromantie und andern ge-

iieinien Künsten ehn nvulle l'lutx.e einräumt, wenn sie nur den Boden

der Natur nicht verlassen. Besonders begeistert preist er natürlicli

.poetarum iocuudissinium geuu>'', dem er bezeichnend die \ ertreter

der Geschichtswissenschaft anreiht, die ausser anderen den Zweck hat,

den .Gelehrten* Slott für ihre Reden zu liefern. Schliesslich wendet
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Babenstein sich wo, die anwesenden Ptofessoren, deren ingenia, wie*

woM prestantissima, doch die Obong der Arbeit erheischen, nnd nennt

ihnen die Werke, die er den Vertretern der einsselnen Wissenschafts-

zweige fibr unbedingt . nötig hSIt Mit pauegjrischem Schwuuge preUt

er endlich nochmals den Herzog. Alles in allem ein typisches fiei-

spiel einer Humanistenrede, deren Thema dem Verfasser reichlich Ge-

legenheit gab, seine jstuuueUÄwerte Gckhrsamkeit au den Tai; zu legeu.

In der Tat war diu immerhin nicht zu den alltäglichen Ereignissen

zählende ErülFnung einer neuen Universität ein Anlass, der eincu be-

geisterten Verehrer klassischer Kedekuust wie Rabeiistein iürmlich

herausforderte, seine rhetorischen Talente an dem Vurwurfe zu üben.

Kein Wunder, dass er die vorliegende Kede verfasste, ehe er noch

wasste, ob er auch in die .Lage kommen werde, mit einer oratorischen

Leistung hervorzutreten.

Der Text der Bede ist ernten in dea Fassaog abgedraekt, wie sie

Haner, allerdings an einzelnen Stellen vielleicht nicht ganz fehlerfrei,

nberliefert Offenbare SchreibTeisehen hübe ich natürlich ohne beson-

deren Hinweis Terbessert.

Fast könnte man auf den Gedanken kommen, der Altaicher

Eompilator habe eine besondere Vorliebe fUr Reden besessen, die nicht

gehalten wnrden; denn eine solche ist auch die ,ad sanctissimiim

dominum nostrum Nicolaum' papam quintuni per serenissimum domi-

num Ladislaum Cngarie regem etc. orucio'. die er ebenfalls in sein

Werk aufnahm. Mit dem in der tj ber.schrift «jeuautiten ün!j:;inik(")niLr

kann nur der Sohn König Albrechts II., l'o.sthtiuius genannt, gemeint

sein, der ein einzigesuml in seinein Leben mit Papst Nikolaus V. in

so nahe Berührung kam, dass die Gelegenheit zu einer Ansprache an

den Nachfolger Petri gegt ben war: anlääslich des Zuges Friedrichs III.

zar Kaiserkrönung nach Rom, wohin ihn sein Mündel Ladislaus aus

politischen Gründen begleiten mu>ste. Uber diese letzte Kaiserkrönung

in Bom sind verhältnismässig sehr zahlreiche, eingehende Berichte auf

uns gekommen;- nirgends aber findet man auch nnr eine Andeutung,

über eine Rede des jungen Bdhmenkönigs an den Papst. Sicher ist

also, dass auch die ,oracio Ladislai* nicht gehalten wurden. Wer aber

ist ihr. Urheber?

Ladislaus selbst kann die Rede nicht verfasst haben; wenn er

auch so aussergewöhnliche Qeistesgaben besass, wie sie die Quellen an

ihm zu rühmen wissen, eine Leistung wie die vorliegende über&teigt

die Fähigkeiten eines kaum Zwölfiährij^en denu doch zn sehr.

Aus der Kede selbst ergibt sich /.uniichst nur, dass ein humani-

stisch gebildeter ,Mann sie verfasät haben muss; das beweisen Einzel-
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heiteu des Inhalts, das zeigt auch der ciceronianische Stil, in dem sie

geschrieben ist. Nach der gleichen Bichtong weist ihr Eingang: der

König drAckt seine Befangenheit aas, da er Tor dem SteUvertreter

Gottes nnd eineoi so erhabenen Kreis Ton ZnhSrem reden soU. Der

Qbrige Inhalt der Bede — begeistertes Lob des Papstes und ebenso

begeisterte Versioherangen nnwandelbarer Treae nnd bedingungsloser

Ergebenheit — erscheint an wenig charakteristisch, am einen Sehlass

anf einen bestimmten Yer&sser sosalassen. Aach die Erkenntnis, dass

fttr die zwdte Hälfte der .orado« der Traktat des Enea Silvio ttber

FOrstenerziehong, den er 1450 dem jungen Ladislaas widmete, benütxt

ist, hilft da nicht weiter.

Fragt man sich non, wie Georg Haner in den Besita der Bede

kam, so kann die Antwort kaum zweifelhaft sein: er mass sie Ton

seinem Ingolstädter Freunde Jobann von Rabenstein bekommen haben.

So wird man zu der Vermutung hingeleitet, dass dieser vielleicht auch

<ler Abfa.ssuug der Kede nicht ferne stand. Im Jabre 1454 lebte

Kabeusteiu als Student in Bologna; ungewiss ist aber, ob er nicht

damals schon länger in Italien geweilt hatte. (leb bemerke hier, dass

mir die Schrift von Truhlur über J. v. K, ebenso wie Bacbmanns Be-

merkungen zu „Job. Rubensteinensis Dialogus" unzugänglich ist).
*

In den uns erhaltenen Verzeichnissen yüu Teilnehmern am Krönungs-

zuge Friedrichs steht sein Name allerdings nicht; es ist indes nicht

undenkbar, dass er bei der Ankunft der deutschen Ueisigen schon in

Kom weilte, wo er daun die Möglicbkeit einer Huldigungsansprache

seines Königs an den Papst ins Auge fasste und so — ähnlicb wie

zwanzig Jabre später in Ingolstadt — die Ann^ung zu einer rheto-

rischen Stilübung empfing. Meine Vermutung wird zum mindesten

nicht widerlegt durch einige Stellen der Bede selbst. So spricht ein-

mal LadisUkOS Ton der allumfassendem Macht des Papstes, deren gött-

lichen Ursprung er anerkennt, „obwohl ich recht gut weiss, dass einige

das bezweifeln, indem sie dem Papste nnr eine Gewalt in geistlichen

Dingen zaerkennen, von der weltlichen Herrschaft aber behanpten,

dass sie dem römischen Kaiser gegeben sei* ünwiUkOrlich erinnert

man sieh hiehei an gar manche Stelle des «Dialogas*, vor allem an

jene, da Babenstein, das Verhältnis der papstlichen snr kaiserlichen

Gewalt besprechend, das Vofgehen Panls E. gegen Podiebrad mit dem
der alten Fftpste gegen den ersten nnd zweiten Friedrich nnd Lndwig

den Bayern yecgleiidit; er zitirt hiehei ein Wort des Sigebert von

Gembloaz: «der Papst habe sich jene Uachtbefugnis angemasst, woraai

uDgeheare Kriege, Niederlagen und schreckliche Entsweiang in der

Kirche Gottes entstanden*. Man braacht nicht nach wmteten
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ireiBen dafür zu suchen, dass Kabenstein nicht zu den Verfechtern

grensenlowr pl^pttlicher AUmaeht gvliSrte; und ein solcher hätte eben

die fragliche Stelle der .orado ad Nicolanm* wohl Oberhanpt nicht

geschiieben.

Noch eine andere Stelle der Bede ragt durch ihr penönlicherea

Gepräge ans dem sonstigen Inhalt herror: jene, an weldier der junge

König die Beiehe erwShnt, ,que mihi hereditario iure debentnr*. Diese

Äussenmg, aas der unschwer Unwille Aber das Verhalten des könig-

lichen Vorimiudes herauszulesen ist, entspricht sehr gut der damaligen

Stimmung des kleinen Ladislaus und seiner Anhänger; man erinnere

sich nur an den Fluchtversuch, der eben in Rom nicht viel später in»

Werk gesetzt wurde, über Rabensteins Gesinnung in dieser Frage

ist kaum ein Zweifel möglich. ,ln Betreffs König Ladislaws ist es

unsere Absicht, und unser Wille, auf dem nächsten allgemeinen Land-

tage sowohl unsere Freunde als andere Personen dahin zu vermögen,

dass an den römischen König eine Gesandtschaft des gesamten Landes

abgeschickt ^erde, damit er uns ihn im Verlaufe eines Jahres ala

unseren König und Herrn Überliefere, sodass er nicht bios dem Namen
nnd Worte nach, sondern in der Tat unser allgemein angenommener

und gekrönter König sei": so lautete ein Beschluss des Pilgramer

Landtages von 1446, und unter denen, die ihn formulirten, war Johann

Ton Babenstein.

Der Inhalt der .uracio Ladislai* spricht also eher f&r als gegen

die Annahme Yon Bahensteins Urheberschaft. Nur der bereits be-

rührte Umstand, dass Johann vor 1454 in Italien nicht nachzuweisen

ist, erregt Bedenken. Anders sein iiiuder Prokop, Friedrichs III.

Kauzler und nach Ladislaus' Befreiung Vorstand der böhmischen

Reichskanzlei; wie Johann den klassischen Studien ergeben und ein

Freund Eneas, der ihn in einem Briefe an Schlick einen ,insiguis

Uterarum niiles* nennt: Prokop von Rabenstein war im Gefolge Fried-

richs auf der Romfahrt Man kann also recht wohl in ihm den Ver-

fasser der Bede Tcrmuten, wenn man sie nicht semem Bruder zu-

teilen will.

Oracio Johannis dv Riibenstuin in erectione achademie
In^'elstatensis aliis orantibus tacite composita. (Cim. 1214,

fol. 40 ff.).

Ginnasiuni .sophu', hoc est exercicium sapitaicie, illustrissiine princeps,

reverendisaimi domini, nmgnitici. nüliiles, viiierabiles ceterique viri pre-

stantiösimi, coüJätituturi fauste leliciterque (uti spe certa tenemur) adesti»
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hodie auspiciis honis diice inmortali deo, Quft de le tantorum domino-
rum et putrum iu prest'iicia loeuturus stupet tiuimus, ra<io formidat, in-

tellectus (ut ita dicatu) ebeäcendo fatigatur. De summis enim et maximis
rebus ad viros prestantissime auctoritaüg ooncioiutri non mee partitati,

sed Demostenis, Tsocratis aat Tolliane eloqnencie conTenire ar-

bitror; conmiini proverbio affirmante somma sumiDis, yma ymis, infima

infimi« bene conveiiu» indieamna. AttamtB UlaBiritBuiii principis, rere*

rendissitnorum dominornm. vestrara omniam anitni inrlinaeione. arcinm

bonarutn tociusque sapiencie amore devictus hanc provinciam hodieriia die

perorandi subire non recu>avi. Eas ob res convenire exiütimo. ut de tanti

iol. 4(K principis laude, ipsias actus preeminencia, vestraque, doctis^imi doctores,

ingeniosi scolares, in percipiendo doctrina» in stadoido diligenda ezacta

ut brevibos paoca perstringam* Adest igitor noster iUnstriasimns Noriee
nobilisume dominus princeps hxa ooram, Lndovicns, eaiiis maionim
aborigines, eius antiquissimara progeniem dicere inpresenciarum omitto.

Non enim convenit nee racioni consentaneum est Bohemo, veluti arbi-

tror, viris dissertissimis B.iwaiis vi Noricis liystorias et annale» prin-

cipum dieere Noricorum, ue ätoiida pre-sumpcione argai poisioi; omitto

insuper sna egregia tarn domi tum milicia gesta, qua apnt 8ae¥08,
Francones, ElTeoeoa ceterasqne eiterat geuit gentes, enins sempiter*

nam et inmortalem gloriam, rei militaris felicem experienciam mutuo con-

ferant nati natoram et qui nafcentor ab eis. Taceo insapcr sae indolis

benivolara ft hunianam raaiestatem, taceo eiusdem fortitudinem, pruden-

ciiuii, niagniticenciam, cleiuenciam, liberalitateni, ceteras Ludovici nostri

oiuDCä virtutes, que iomense aunt, omitto. Extat virtus actuque probatur

inter ceteras pra^antissima, qae modo peragitur: qai laboribns et impen-
sis non paroens haue acbademiam pro bono patrie ane publice erigit eree>

taroque mann teuere, protegere, diligere et amare li'.eris suis signo prin-

cipi- olHignatid una cum' illustri filio auo Georgio omnique poateritate

sua fiJe l)ona proraittit. Videte rogo virtutis ninorem et intuemini dili-

genter, qua benivolenria, ((uo liumano aspectu, quali voltu presenti actui

iocuudus assilere ceruitur. Agia hoUie uerte, agis, princeps illustris Lu-
dovice, reui glorie tue inmortalem, amicis et sociis acceptissimam ; bo-

foLil.stiboa et qui te invidia pwaecnntor, atimulam consciencie, qai adarat,

conaumat et enerfet invidos, perpetao infltgia. Antiqnoram illostriam

virorum, principom, regum, imperatoram ve^tigia lauda1)ilia seqneris, qai

stadia, qui exercicla literaruni diversig in locis fundaruut. Colit Klodo-
veum Theobald um scola Lucecie (I) Parisiensis. Veneratur prin-

cipem, qui fundamenta studiorum iecit docte Bononie iusigniü doctorum

cetus; iionorat comites Palatinos Beni, maiores tuos, achademia Haidel-
bergenaia. Dieantar in diea Aaatraaiornm daeam landea in ciTitate

Wiennensi, nec pretereandas eat Uloatria locaa Oionieaaia, Toloae,
Toleto, Bomanus, Padavinus Ticinensis, Regie Taurinua,
Aureliani, Senensis, Reni Coloniensis. Erdford ensis, Cra-
coviensis, Po s o n i <• n < i s , Ferr a ri cn i s . Parraenais; Praga
nunc flens aduc priest inam lelicitateni acliademie .su-«pirat, Quorum li>connn

principe^ omni stimuio virtutis permoti exercicia literarum tondaruut, fuudata

honore et precio alant. Vetas est, quod dioere Tolo, attamen qoia danim
dicendam arbitror: Atbenaram ciritaa mater aapiencie, alampnia adencia-

L yi.,^ jd by Google



Beaehtugeii dei böhmischen Uvuuanitten Johann von Rabenstein etc. 039

nun, com LaeedemoniU et Spartanis longissimo tempore bella gessit ;
sepe

frequentezqae pwigoaft et prelia contnlerant Athenienses in sapiencia,

Lacedemonii et Spartani in exercicio l>olIi preclari. Xon -t-mel tarnen

toga Atheiiiensium arma et exeroitutissimutu iii^eninm militare Sparta-
uurum vicir. fudit et in eriuies redJidit. Tiiulura potest, diix Ludo-
vice,.cetuä düctorum viiorum. Quapropter hoc mauilestum t^&t Platoue
aaeereate feliees urbes, qaas ant doeti sfabenunt ant gabematorea per

doctos regantnn Inte, princeps illnstriB, nokUitas generis consangaioeo-

mm et a^ninm, aoeioniin et aubditoram magna potencia, ezperiencia re-

rom agendanuDi xei militaris, rei familiaris exercicium, copia bene que3itifo|,4i>

census, oninia snmmopere vigent habita achademia doctissima. Quis est,

cuius potenciam iure formidare «iebeas. quis e^t. cuius marcialera voltum

pertimescas? Nemo certissime. nemo. K<t i^'itur tuuiu, quemaJmodum
virtuosissime iuchoasti tempore tuo, tem|X)ribuH illustrissimi nati tui om-

niumque tuoram prouepotuai Semper in dies augmentare et prosequi, quod

te illnstrernqne filiom tanm Qeorgiam ÜMtnrba qvovis dabio sentoto

apenunns. Nam res (nt ad natoiam actus acoedam) taatts priniapibns

Teneratione digna estai Quid enim, deaa optime inmortalis, viio saptenti

prestancias? quid pnlchrius, quid venerneione dignins? est magis

sapiencia. que nos a bestiis segregat, deo et angelis pares reldit et ad

celestem et divinam licet mortales deducit [vitamj. Ipsa duce et guber-

natrice ceiestia ^xLst hanc moi-tem possitlemus. Hec est ipsa sapiencia

humanaque supurgiediens methapb i.sica divinarum humanarumque co-

guicio rerum; quanta nobilitas« excellenti^sime domine, sapiencie, ut astra

universa, erraniBS et fiias Stellas, natuiam orbium, inflnxns, motus et re-

cursns, motorea, intelligenciaa, kakodemonaa, kalodemonas, angelos et apt-

ritna universos et quod manimnm est, sanctorum loca necnon ipsum pri-

mum ens, deum omnipotentem, cuncta quoque inferiora tola sciat« sola

intelligat, sola gubenet, tm-atur et protegat. Per eam principes regnant

et legum conditores iusta decernunt. Divinarum enim rerum sapiencia

possidet cognii i<»nem
;

(juam cognicionem divinam antiqui tunquatn per

nobiliäsimum meubrum universalis sapiencie, per metaphisicam, iura pon-fol. 42

tificom, augurum, et i>er plerasque constitudones Egipciorum et Cal-
deorum, veluti Diodoro plaoet, in quantum intellectua natnimtis sine*

bat, inteUigere eonabaatnr. Yenit autn divino Moyaes ceterommque
collegium prophetarum, aigiographorum et sacrc bistorie scriptorum, qai

nobia illaminati di?initus, in quantum nmbra legis veteris permittebat,

divinarum rerum veritatem apenierunt. Ex bac tradiiione auctoritate

A u g u s t i n i legens aput E g i p c i o s PI a t o aliqua divinitati congruencia

pre aliis dixit velud mun-ii crea«.ioneai et lett^ra in Thimeo, Ex bac et

Hermes Trismegistus suam edixit proposicionem : monas giguit mo-

Badem et in se xefleetit ardorem. Nihilominos propter nmbre obscurita-

tem et intellectus hnmani in quantum bumani ineapadtatem, qui Teram
divinam tbeologiam tradere posset» non erat usque ad unum. Unus autem
angularis lapis Christus Jhesus, qui deus et homo in unitat« persone

Teram et summam theologie veritatem nobis tradidit et conscripsit. Quid

enim divinitatis absconsum ab eo erat, qui veius et perfectus deus est?

Quem apostoli quatuor ewaugelici d(»ctores, quatuor colurapu»' ecclesiastice,

uuu cum aliis sanctis secuti summam veram et iuexistimubilem ac Inda-
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biam diyinam sapienciam conscripaerunt, cuius duetu celestem anhelamas

et post labores pervenimus ad patriam. Quam veluti priucipale membroin
udTtnalii mpiencie, princeps illustris, boo in ginnasio obeerraro et ai

fBiL43^ tuShsttn manda; ei adherantes et eam seqiieDtes finem optnnnm denni

conseenntiir. Gramatiea litenrom scieneia velati ostinm') omniiim

aliarum nonne summa ex sapiencia originem ramprit? Ex sapienda Sem-
per intelligo veluti generali ad omnia, non in qnantum digtinguitar a

scieneia. Maxima enim sul>tilitate racionis deventum est, ut viginti tribus

aut viginti quatuor in aliquibus ydiomatibus literis Latinum, Ytali-
cnm, Gallum, Uyspanum, Grecum, Caldenm, Hebreum, Si-
riacnm, SlaTnm, Indiannm, AUemannm, Germanum et non*

nnUnm barbarnm ydioina in omni diTersitate silbamm et probeeioiiis oon-

tineatur ; cx quo absens absenti literis yelati presens presenti coram loqni

potest. Que scieneia ex literis accipiens incrementa mira subtiütate suoa

alumpnos ad eongruam perducit locucionem. Sapiencia igitur non in

(Quantum distincta a scieneia, sed veluti generalis sophon (!) et do-

miua tantarum iam dictarum et sequencium genetrix est filiarum.

Presto eoottat rethoriea, sine onins natorali vel artifieiali osa
nnlla loendo omate peifici poteet Intaeamnr ineraditoram aermones;

licet congrua proferantur, gramatiea si ornatu rethoris non politur,

nauseantes reddunt auditores. Intueamur Q u i n t i 1 i a n i , T i t i L i v i i

,

Crispi Salustii, Julii Cesaris et aliorum eruditomm verba,

(deus bone) quanto ornatu rethorico sunt per]K)lita: quantani ex illis le-

geutes iücunditattim, quautum racioniä acumeu accipiunt. (Quantum sab-

tifibus locis, quam diaaerysnmis atlgnmratoram peranaaionibiu, delicatis et

snbtilissimis coloribns hec scieneia utator, nemo est ciedo estnim, qni

ignoiet, pradentissima exordia, brefissimas divisiones, luculentiasimas nar-

raciones, exquisites ooufirmacionss, eonfutaciones fortissimas, conclusiones

et cetera artis sue more in medium afferendo, veluti Quintiliani,

lol. 43 A.ri3 totalis et summi üiatons Ciceronis libri doctissime demonstrant.

Adobt dyalectica; loyca (!) et scieneia dissertiva alas suas in

omnes extendens, si cuius argnmentacione ezquisita in omni seieneia lie-

bescit intellectns; quin ymo et rastieonim illiteratnm domm genns nato>

rali quadam loyce dissercione ntatur, neoessarium est, eonseqnois ex snte-

cedente txahendo. Qnas ob res omnes adolesoentes, quorum ad liberalia

studia prosequenda stat aninni^, consilio raaiorum in hac dyalectice scit'n-

cia insudare debent. Astrurum insuper nobilis astronoiuie scieneia

mirabili permota racione subtilitatem motuum astrurum, stellarum inlluxus

eciam uäque ad momentum considerat. Nec geometria est reicienda

cum suis geometricis detaradombas (?), proporoionibus et neioaibus quaa-

titatem linealem subtiliter dimeciens. Adesse debet et arismetrica
numero suo biis duabns veluti soror germana. Musica eciam in pro-

porcionibus et concentibus suis biis tribus in quadnivio summa necessi-

tudine coniuncta id operatur. ut ex ea moihdacio prn]ioreii»nata eveniens

una cum cortle devoto hominibus sanctis. deu summo plaeeat^), demonibus

displicenciam generet^), moniacos et deinoniacos ad veram vitam morumque

>) Us. hottinm.
') Hs. summe plaoet, generat*
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limen ixduait*), quod David sua lira, suo paalterio probavit, in dies

unmium deo dicatorum ostendit proteäsio. Summum euiin et raaximum
honorem parte hominis racionali et intellectiva deo per accionem gracia-

mm tribvere debeniiis, qnod sagax aaton ei religionis nostre patmm
atntnta mnnea modaladone perfioi valaenini Et non soliim Christian«»

sacrosancte nostre religioni placnit, aed Hebrea, sed Caldea, sed Sira
illud idem tcntt soda. et anteqnam Christi illusit felix beataque nati-fol.43^

vita-J, ymni Apoilinis, ymni seculares et alii in scena ef trngediis con-

cinebantur, quod nobis Carmen Horacianum seculare et cboii trage-

diarum Senece pluue maniteätant. Medici tarn phisici quam ciro-

g i c i (!) noetris in soolia aomma Teneracione snnt habendi. Hü sna nü-
liMima et natoralisaima arte eorpora hunaoa Tariie langaoribos obnoxia

«anitati restitaont et ad veram hnmontm concordiam redncnnt, ex quo
virtuti querende apta reddantnr; arcbana philoaophie, experimenta pbiiioo

ip«.i <unt «ini scnitantur; ip-i sunt, qui nobis pro utilitate sanitatis ape-

riunt et liicunt. Nigromancie, alchimie, memorative artis, notorit;

et notaturie, arlis speculai pertipect i ve, ponderis, geomaucie, ciromau-
cie et Juliane ydromanoie et piromaneiei aliarum quoque arcium

subtiliasime inventanun ingenia non snnt respnenda, dnmmodo in tantnm
procedant» nt in natnrali effeota sistentes snpersticioneB et dyaboÜM deli-

tamenta non admiitant. Hamanom tarnen versipelle ingeninm in hiis ex-

cedendo ipsas fiiis >?nperstici(mibus abhominabiles et ]>ri)bibita3 reddidit*);

nee mirum: nitiniur in vctitum, cupiiiiu-4 Semper uegata. Doctus tarnen

et sapieneie deditus vir ingeniosus ecclesiasticas normas et mandata ob-

servandu omnia inecietur, quibas mandatis otnnes colla nostra subicero

debemos. Poetarnm ioonndissimnm genns ex gramatica et rethoriea

originem sumens in acbademia nniTersali deesse non debet, sine quo or-

bom, marcum, mutilum doctomm yirorum redditnr Studium. Poete et

pi^osunt moribus » t delectant raorali sua ficcione et iocunda simul et ydonea

dicunt vite. Ad boe. ut seeundum Augustinuin in bbro civitatis dei,tol.i4

adolescentes Virgilium |t'tj ceteros pt'rU'L'-Hnt |)ot(a-i, ut tantorum viro-

ruzn senteucie et verba a teuertä epoca annis in senectam usque perducant.

Nee micbi videtur necessaria ad refellendum illomm fatna sentencia poetas

indifferenter 1^ prohibencium, cum iam dndnm et canonum auctoritate

et aliornm arguta racione ex mentibus doctorum evulsa est. Hystorio-
grapborum nomen laudabile, virtas venerabilior dootis viris ad manus
esse debet. In annalibus enim tocius condicionis bomines präsentem vitam

ex preteritis exemplis veluti in speculo intuentur. Doctas, autriilicas ac-

ceptasque legamu-; bystorias: mala presenoia exemplo preteritorum malo-

rum refellemas; que leetio pro aliii omnilnu prindpibns ?lrit summam
prebet et deleetacionem et remm agendamm zadonem, et doctomm era-

ditonunqne virorum ac hominum locupletes reddit^) oraciones. Qnas hi-

storia) et philosophi amplecti debent, quoniani nioralitati appositive conve-

niunt et omnis philosophia naturali, disertiva et morali concbiditur. Quid?

tiivium qui consequitur, eum beatani et feiicem ducere vitam iure mehto

•) Ha. reducit.

*) Iis. reddiderunt.

>) Ha. reddnnt
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dicemus. Natu moraleiu pbilosophiam, ut de daabus purtibiu» aliis sape-

riora snffidant, hominam vite perneoessariam esse scimus. Qao enim modo
Tirtus ipsa acqniri debeat, all et perfiei possit, nin Soeratis, Giceronis,
Aristotelis, Senece, aliomm qnoqne plnrimoram noUs pracepta tum
in morali et monastica, tum poUitica data aint. A qaoram dootissiiiia

sciencia confirmanda [ad] moralem scienciara augmentandam et manu te-

nendam, ad bumanos mores corrigeudum omnibusque seienciis superiu>

lol.44'traditi3 metas, fines et terminos statuendum ad hoc ut non supergrediatur

plus quam sapere oportet, sed sobrietas servetur, ut bouum civile, bonum
pnbliomn, aalos ecclesiastica, salos amune intelligator, distriefciasimo iuriB-

couBoltomm et patrum noatrum pastonunqao anime iadicio pradentissiina

legnm et canomim precapta emaDarant tocius nostre Yite actus dirigencio,

sine quibus omne regnum destruitur, omnis congregacio et pollicies dissi-

patur; omne collegium absque iure conmuni vel municipali non hominum.
sed inagis bestiarum esse censetur. Quos enim timor dei et virtus a

crimiue uou rcvocut, saltim peua plebiäcitorum, iegum et canouuiu cum
sna temporali pena a scelere coheFoet» et ut pkae dietm, hec sant ntriiis-

qne iuris ^ncefiU, qae nobis formam Tito, modmn baue Tiveiidi, virtatem

et saltttem perpetnam tribuunt, de quibus idcirco post alias sciencias dicere

voloi, ut finem res dignissiiua concludat. Kus ob res esurgite, doctissimi

viri. irigeniuiu in labore acuite. sudate, algete. uti l'ersio placet, qua-

teuus ve.ster lalmr vobis honureni, leipublice utilitatera, principi vestro

bummam gioriam afferre poäsit. iügeuia vestra, uti certo aum edoctus,

prestantissima annt; attamen ezerciciam laboris requiront. Et quia de
sainma re, hoo est de virtate ingenii oertatnr» dato operam, rogo, rogat

et iare materno, mandat respablica et ipsa achademia» nt omni diligencia,

omni cnra et opera Tinatis docomenta salatis anime et regiminia vite

doceantur. Adest principis Vf^stri favor, adest pontificis summi, quod pri-

vilegia et l'uudunaeutum vestri ginnasii ostendunt, oinniuiu bonoruin bomi-

num tarn sancto actui favor aderit, Ves'runi superes^t, quod vos facturos

lol. 45spero; cuneutes quoque pungo: adeo in re tam sanota, tam beata, tarn

ntili, tam eicellenti ingenia vestra desadare debent, ut raro de manibns
estris» doctissimi theologie professores, noTi Teterisque exeat testamenti

pagina; Oregorium, Jeronimum, Augustinam, Ambroaiam
magistros accipite. Petrus non desit Lambardus, sentenciarum ma-
gister Thomas Scotus, Franciscus Maro t-t e irum serpiaces stu lia

vestra exurneat. Vos, acutissimi philosophi, grammatici, oratoies, historio-

grapbi, puele .M. Varronem, pristiuum (!) Johannem Cortellum,
Platonem, Aristotilem, Averroem, Cieeronemf Demostenem,
Tsoeratem, Quintilliannm, Homernm, Yirgilium, EnoUdem,
lacteo fönte manantem Titum Livium, optima ?identem Strabonem,
naturalis bystorie Plinium, Albertnm Alemannura et ceteros, quos

acole auctoritas ant ingenium et virtus insignes red lit. Legite medici

Avicenuam, Ypi»oeratem, Ras im, aliique suos umplectantur. luris-

couäuitis, urbium, bomiaum et auimarimi rectoribus i»emper libri iuris

ntriosqae eorporis adsint; Johannes An[dreae], Hostienais, Inno-
cencins, Johannes Thentonions, Bernhardns, Bartholomens
Brizinensis, Bntonis, Panorm itanus, AbO| Accarsiu3, Bar*
tholns, Baldns, Fnlsonis ingenia vestra nna cum eiactissima me-
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moria Semper perpolita rcddere eurubmit; qnibiu dndbTis opera et labore

estro eomite magna [etj exacti>siiua ingonia facile conficietis. Presto est

enim gracia divina hiis qui invocant deum, et hiis qui laboraiit in opere

sanctü adiutorio et auxilio absque dubio eitabit. Bonus est et ])ius in-

Yocantibas, com et ubi unus vel duü cuuveniunt in nomine ipsius,

mediiis eomm est Chrietiu. Owitatem igitor düigite, patemmn amorem
ad Tertros scolares habete. Scolares et adoleeoentee magistaros saoa velad

patres Tenerentar, et quid dico? patres, ymo i^lus quam patres. Pater fol.4y
enim dedit esse, magister, preceptor et doctor fidelis dat nobis bene, docte,

virtuose et prudenter esse. Sic vestros actus, vitam et studia dirigite, ut

merito scolares et acbademie amatores dici et esse possitis. 2^am Scolaris

litteris neu deUitus nomen Scolari:» et sludeutis perdere meretur; Scolari

anten oonYeiut lecciones freqaeotare, disputadomibiia interease, de dnbüs
interrogare, aadita et lecta in memoriam tenaeiflfrimain diügenter ponere,

sappellectilem libromm pro snppetencia rei familiaris coUigere, coUectos

omni exactissima cura senrare, velati nostri folget inriseonaiiltt eabtUisnmi
proverbiuin : extat: bonus diligensque Scolaris cum primam togara accipit

scolasticara. tanquam regularis protessor vitam suam oniniV>us Itonis. niori-

bus eiornutum reddere debet, in babitu, in incessu gravitatem osteuiiendo,

ita ut omnis saus gestos literali et philosophice gravitati correapondeat.

Onmee enim nos sive tbeologi sive aroinm liberalinm cnltoree bito ym
boni oratores, poete, medid, hiatoriogiaphi, iuris utriusque consulti sive

cuiusvis artis Uberalis cultores philosophiam profitemnr et sacras litteras

nee non sacrosanctam doctrinam snscipientes bene merito, veluti iuris placet

consulto, sacerdotes et sacrorum jwssessores appellamur. Quelibet igitur

levitas morura, vestium, verborum, incessus, tocius quoque geslus a pro-

fessoribus sacrarum cesset Utterarum; sed veluti sapiencie sponsi, mariti

et possessores snmns et philosophomm nomen amplectimur, ita sapieneie

et sdendarum optimammqne ardum cultores et amatores verbis et fiu^tas

existamus» ad hoc, ut Omnibus nobis laus, gloria et Corona in regne cclesti fol, 46
(Irtnr pei^ietua. Docti enim veluti stelle fulgebuiit, tanquam scintille in

arundineto discun^ent, iuditabunt populos et repiiabunt in etemum. Que
cum ita sint. raacte auimo virtuoso priiuei'S. bene vale et tVlix diu sis

ietuä, triumpliis inceptum opus omni curu pro virtute tuu et diligeucia

proeequere. Dignissimum, sanctissimum est, tue glorie utUisaimom est

seolares professores sub alis tue excellende protegere. Ipsi te patrem
venerentur, liiatu purpuram adorentf te dominum et patronum colant;

tibi principi obedire debent. Ex quo tibi gloria sempiterna, subditis

honor et utilitas Semper crescent, sicque virtutibus npcram dantes in pace

bona et saneta ocio literali proteeti tecura uiia u'l eternam et sempiteruam

y>erveniemus deo altissimo udiuvante bereditutem. Quam nubis prestare

dignetur, qui in aeeula viTit et regnat, Amen.
][«C0CO>LXXn« die Yeneris post Jobsnnis Waptiste.

42*
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Ad siinct issimuni «luminuiu nostruui Nicoluum papain
qaintum per screnissimuni 'lorninum Ladialaum Uugarie
regem etc. oracio (Clro. 1214, fol. 23 tF.).

Cum aaimadvei'to, beatissime maximeque pontil'ex, me apud inclitos

pedes sanditatis tue oonstitatnin, que inter mortales dm omoipotentia

vioem gerit, coram hoc sacratissiino seoatu, ad qaem illustriBsima tociu;»

mnndi sidera atque homines doclrina et sanctitnte lectissimi conv^neront,

non iaiuria equidem in tunta rei mngnitudine subsistens, unde inicinm

orncionis snmam et quil>us verhis te unicum Christianorum principera, te

leguui regem atiiue in t»Tiis (Jeum adoreni, non tacilo constituero possum.

Hec euiiu tuuti uumiois pie^senciu, bic tum ceUud uudieacium cetuü erudi-

tissimum qnoddam elegand(iae dioendi genas exqnirit, cni me et ingenio

et eloqnenda longe imparem esse cognoseo. Qaare tacere existuDaiem,

ne tautam provinciain aggrederer, in qua ipsius eciam Giceronis aut

Hortensii robar exsadaret, nisi admirabilis tue sanctitatis clemMicia

collapsa^ ingenii vive< et snccumbentes humer03 suMevaret, que cum Om-
nibus ad se integia luenf»? conversi^ incredibili benignitato patore non

deainat, mihi quoque (ut contido) consuete mansuetudinis aditum uou pre-

oladet Te itamque, beatissime pater, non sine racione beatissimmn ap-

pellamas, quem admiranda probitatis onmiamqne Tirtatnm meiita, iaoor«

rnpta vite integritas ad hanc emmeatissimam eedem iure optimo extnle-

rimt. Quis enim dignios in e« potait coUoeari quam ille, qaem a primis

tol.SS'annis celestem in t^^rris vitam oiji-^se Semper constat, qui pro Christiana

religione per innumeros tusus, per varia itinera per diversas mundi provin-

cias omnem etatem in maxiniis laboribus, in omnium rerum difricultate

contrivit, in cuius pectore omnes liberales artes, omnes sciencie et pre-

stantiBsima inprimis sacraram literaram doctrina patrios (at ita dizerim)

penatea sibi a tenera eins etate consecrarant? Tu iaqaam, digniasiBie,

militantis ecclesie es caput, que non sine racione ad triamphantis exemplar

dicitur ordinata. Nam ut in illa unus deus Creator omnium sceptram tenet,

ita et in bac tihi uni tantum dei vii-ario tocius orbis imperiuni deleiratuni

es3e con?tat. Ut enim scincta tatetur ecclesia, constituit dominus pontiricem

super gentes et regua, ut eveilat, dissipet et plantet. Quamquam igitur uou

ignorem complores boc in dabiam revocare disserentee aolam spiritnaliain

rorom pontifici datam esse [potestatem], terrestre antem imperiom Romano
datnm imperatori atfirniaute« — qoid enim aliud eredendnm est Chriatom

significare voluisse, dum ad se Petrum solam snpra mare TOcaYÜ, dum ei snpre-

mam lignn«li atque solvendi facultat«m concessit, dum sibi carissiini gregis

curam deraandavit? Unum certe in terris printipcn» constituere voluit^ qui

summi dei vice ac potestate inter homines t'uugeretur. a quo una vera aapi-

encia, Tera fides ad reliqnam genas hamanam perveniret. Oonsistit enim in

hoc uno Christiane fidd sacramentam, cai scilicet dominns dixit: Ej^o aatem
rogavi pro te» ut non deficiat fides taa, et tu aliquando conversus confirma

fratres tuos. Tuam igitur sanctitatem tanqoam domini aostri looum tenentem

lol. 24in terris ac magistram et ducem universalis ecclesie reoognosciraus omnes, te

certutn et indubitatum beati Petii successoreni, t»- pastorem dominici gregis.

te sanctorum evangelioi uni verum interpretem, te doctorem salut^iis vite, te

denique clavigerum regui celestis profitemur, quo fit. beatissime pater, ut

mihi quidem lectissimam onmiam bodiemam diem iUaziaae seneio (!), in
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qaa divinitus datum est et tantam et tarn piesens numen intaeri, colere

et saltem integra menta ac yen fide YensEtri. Cam enim sapctttatem

tnam inter hos falicissimos et oelestibns persimiles astaaciom ordines in

bac sablimi sede apostolica collocatam auapicio, oichil aliud profecto quam
aupernam illam in terri^ maiestatem videor admirari. Maiore eciam mei,

qni vel Ungarie', Bohemie vel Austrie prefuerunt, huius divinissime

bedia precipui Semper araatores et cultores fuerunt. Korundem progeni-

torurn meoram vestigiis iuherendo te eterne vite eluvigti um suuniui. quoad

vixero, reverencia proseqiiar. Et^) cum omnea sacre littere deum colen-

dnm olamitent, hoic me primum dabo comnendaboquL, hie mens est autor,

mens dominus, hnio omnia debeo; onmqne omnes hominea deo referre

gracias debeaat, ego illi maxime regiadari et servire teneor, eaius monere
iactnm est, nt ego rex nascerer; poteram ego unus ex plebe aut unus ex

rare nasci, sed inscrutabile dei iudidum me coUooavit in sublimi solio;

non effeiii <lebeo. iion tumescere, non superbire: quod michi datum est,

alteri daie potuit; quunlo muior siun natus, tanto me debeo humilius

gerere. subiiceiv colliim rt'li^'ioiii. inleresse divinis ot'ficiig. Nam cui divi-

nu» cultus eüt conli, leliquu lucile iumulantur. Primum querite reguumlol.24'

dei, smptara dicit, post hee omni» adicientnr vobil. Bomani quamYis

gentUes erant, omnia tarnen post leligionem dnxenint; in qnibos eciam

snmme nudeststis decos conspiei Tolaemnt nee dobitaTeront saeris imperia

senrire, ita se homanamm rcrum futara regimeu existeneia, si divine po-

tencie bene ac constanter fuissent famalata. Quid nos, veri dei noticiam

habentes, facere decebit ? Cavebo igitur, ne mich! veligionera putem esse

subiectaiu ; quamvis magni iiriiu ipis nomine tjaudeam, non dominu>^, sed

filiu.s ecclesie saccniotis imperio in lii.s, que dei sunt, subioctua sum.

ThuudosiuB Cesar quamvis potentiääimuä esset et Kornau um guber-

naret imperinm, Ambrosio tarnen Mediolanensis ecclesie presnlatam

tenenti coUnm snbiecit, imperatamqne penitendam peregit hamiliter.

Constantinns antem maximam aaoedlooio reverendam prebait nec iadi-

cium super episcopis in Concilio Niceno ferre voloit asseverans deos

ab hominibus non esse iudicandos. Eorundem Christianissimorum princi-

pum vestigiis inherendo sacerdocium summa reverencia prosequi non post-

ponam, ad quod et natura et ipse deus omnipotens gressus meos ab

ineunte etate direxit, ad (piod omnes conatus, umnia deiideria, omnes co-

gitaciones animi mei Semper prospexerunt. Ego tandem me ipsum, do-

minia et regna, que mihi hereditario iure debentur, tue clemende, tae

fidei taeqoe proteetioni conmendo, pro coius tae sanctitatis felicisaimo statu

nihil onqaam «rdaom, nallam pericoli, nuUam laboris aut dÜBcaltatis

genas lecosabo.

>) VjjL Aencae Sjlvii Opera omuia. Bas. 1571. p. 973.
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Kleiue Mitteilimgeu

Bcitrftg:e zum historischen Atlas d^r Qsterr. Alpeiilinder.

IV. Die befreiten Ämter der Herrschaft Steyr: Neustift,

Pfnurnreith, Ebersegg und Windhag. Unter dieser Rubrik

yerzeichnet das ,Urbarium über der Khay: HerrschaflFt Steyr ürbars

rnterthanen, Voggtheyeu und audt re HerrscbalFtliche Gerechti^khaiteu*

vom Jahre 1658 (Steyr Schlossarchiv M. S. III. 2G8) jeue Uutertaueu

iu deu Pfarren Neustit't O.-O., Wtistrach, Neustadt, Kürnberg. S. Peter

in der Au N.-O., Garsten und Turuberg O.-O., welche als Freigeld vou

je zeliu Gulden (statt einen Gulden) 24 Kreuzer, demnach von 100 fl.

nicht sondern nur (V'j,, zu entrichtt-ii hatten.

Das älteste Urbar des Herrschatt^archives, welches die Aussen-

aufschrift Anno 1424 hat, in Wirklichkeit aber erst aus dem J. 1532

stammt, kennt diese Bezeichnung ticht, erwähut auch weder in der

,Ordnung eines Jeden Inhaber der Herrschafil Steyr" (Bl. 423— 428),

noch im Kontexte der Freiheiten der vier Ämter (Neustilt mit 99, Ebers-

eckh mit 35, Wiudhag mit 10, Pfnarrnreyt mit 77 Untertanen, wozu

iu letzterem Amte noch 15 luwertzaiguer kam* !i\ obwohl über die

Beschwerden der Untertanen im J. 1524 eine kaiserliche Uutersuchung^o

kommissiou abgeordnet und verschiedene Missbräuche des Pfandherrn

Wilhelm Freiherm von Rogendorf, des Landrichters zu Hall und der

Förster abgestellt und Kachlasse der Giebigkeiten bewilligt worden

waren.

Auch das aller&lteste Urbar der Herrschuft Steyr ans den ersten

Jahren des 14. Jahrhundertes (Ranch rer. anstr. Script 1. 391—462)
macht bei den Rubriken ,datz Ebersekke*, .Nevstift*, ,datz ist

Phnmen Revtte' keinerlei Bemerkung.

Dessen ungeachtet hatten wenigstens die beiden letsteren Ämter

erbriefle Rechte, worüber allerdings die Original-Ürknnden nicht auf
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uns gekosimen sind, da dieselben wahnclieinlicli Vei der Vereinbarong

zwischen Hemebaft und Untertanen nach dem zweiten Banernanf-

etaude im J. eingezogen und wohl auch vernichtet wonlea sind.

Wie uuderwärts fühlteu auch die Holden der kaiserlichen Htrr-

sebaft Steyr sich durch den Pfaudiuhaber (Freiherrn Adam Hofmaun)

beschwert und richteten eine Supplikation an die d.-ö. Regierung,

welche bei derselben am 23. Juli 1574 einlief. Derselben lagen Ab-

schrilten zweier Urkunden des römischen Königs Rudolf I. und der

Herzogin Elisabeth, Gemahlin des nachmaligen Königes Albrecht 1.

bei, aus welchen zu entnehmen ist, dass König Rudolf die ulten Rechte

und Gewohnheiten der beiden Ämter bestätiget und Herzogin- EUsabeih

die Ton ihrem Diener Chanrad Ejsenpentel (am das J. 1290) miss-

braachlich erfolgte Einhebung des Todhanptes abgestellt hat.

Die Sapplikation samt Beilagen in einfieicher Abschrift erliegen

im ArchiTe des k. n. k. gemeinsamen Finanzministerianis in Wien
Faszikel S. 24/1. Der Freiheitsbrief E. Badolfe wird mit der Ur-

Ironde der fierso§^ Elisabeth, welebe undatirt ist, naeh ihrem Titel

aber in die Zeit vor dem 5. Juli 1298 gehört, im Folgenden ab-

gedruckt.

I.

Ivos Rudolfas dei gratia Bomanorum rez Semper angnstos. Ad
uniTersoram tam presentium quam fiitororam noticiam volnmas per-

yenire, qnod nos prodentibas viris omuibos et singulis oolonis residen*

tibas in Nnvenstifft et Pforrenreit, qui ad cameram nostram et prin-

cipis terrae solum spectare noscuntur, ins suum autiqnum et consue-

tudinem recognoscentes libere nolumus, qnod ipsi cuiquam hominum

cuiuscunque conditionis existat, in aliquo servitii genere serviaut,

nisi oubis vel illi qui pro tempore priucejis fuerit loco nustri. Pro-

mittiriuis etiam colonis predictis, qnod ipsos nullo tempore volunius

obligare presentium testimonio literanim. Dutum Wienne kl. ajirilis

indiccione IX, anno domini MCCLXXX primo, regui vero uostri anno

octavo.

D.

(vor 5. Juli 1298) s. anno, 8- September, Wien. Elii-iibtth

dei gratia ducissa Austriae, domina Carniolae. Marchiae ac Portus

naonis, viro diioreto D. iudici in Styra fideli tuo (,'ratiam suam et omne

bonum. Cum ius mortarium quod todhaubt dicitur in oiticio Neu-
stifft et Pfeuurenreut per Chuuradum Eysenpeutel aliqufindo in-

debite institatum ob remedium salutis nostrae relaxavimus et statuimus

amodo non reqniri praedpae propter deam, qaocirca providentiae tuae
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committimos tibi nihilominus seuerias ininngentes, qaod idem ios ab

hominibuB duorum officioram amodo non repetas nee reqains, sed

eosdem de tanto dimittas pro huivsmodi liberos et quietos.

Datam Yiennae in die annuatiatioiiis beatae Mariae Virginia.

Auf der Bückseite der Abschrift: vito discieto D. iudici in Stjra

fideli nostro.

Im Faszikel S 24/2 des gemeinsamen ReichsfinunzminiHterinnis

fiüdet sich aufbewahrt das Urigiual-Rügbüchlein der 4 Ämter mit dem

Titel auf dem rückwüitigen Blatte des ünischlages aussen: ,die vier

ämbter Keustifft, Phnurreith, Eberseckli und Windthag iu die herr-

schatf't Steyr gehörig altes ruegbüeclil davon herzog Alhrechteu
brieff sagt, den sy in iren ehehatlteu tädiuge verlesen oder

rüegen'. Das Büchlein stammt aus dem Iß. Jahrhunderte, von dem-

selben wurden am 10. Jänner 1565 und am 21- Juli 1570 kollatio-

nirto Abschrilten angefertigt (Vgl. Lambel, Bericht über Weistümer

ForscliuDgeii iu S.-B. 73, 24).

Im Eingange wird ausgeführt, dass ,die rechten auch freyheit

guette gewonhait und sitten* den armen Iieuten der 4 Ämter zuerst

im J 1280 König Rudolf, dann jeder seiner Nachfolger bestätiget

habe. Im ersten Punkte heisst es. dass dieselbigen vier ambtleüth

ehehafilsthäting . . auf die alten diugstat in der liäming (Klein-

ramingtel) Torzngebieten haben. ,Item sein wier auch khain sterb-

haubt (Tcrmng nnd jnhalt aines alten pergamenschdns Ton der

dnrchleichtigen hocbgebomen fraoen frauen Elisabeth hensogin zu

Ossterreich hochlöblichsten gedechtnus) zu geben schuldig*.

Der im Titel angezogene Brief Herzog Albrechts ist nicht er-

halten.

Eremsmttnster. Julius Strnadt

Eine Summa dictamiuis in einem Merseburger Codex.

Der Cod. Dresdeusis De 17H i^t ein Sammelband und stammt, wie

die Notiz auf der Rückseite des Einbanddeckels ausweist, aus Merse-

burg. Ein Eintrag auf fol. 42'^ besagt ,sanctorum apostolorum Petri

et Pauli in Mer>eburg'", ein icsveiter fol. 56^ „sancto Petro (darüber-

geschrieben von der Hand auf fol. 42* in Merseburg) Alexander

monachus". Diese letztere Hand ist, wie ich schon (Rom. Forsch. VI,

510 n.) bemerkte, dieselbe Hand, die im Codex des Amarcius den

gleichen Eintrag gemacht iiat Die zwei ersten Quaternionen der

Handsehritt bestehen aus Prospers Epigrammen, die drei uäclisten

Lagen (die dritte ist ein um ein Blatt verkürzter Quinio) enthalten
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die Meisias des Enpoleniias. In diesen beiden Teilen fehlt jede Her-

kunftsangabe und sie sind Ton g&nzlich yerschiedeneu Häudeu ge-

schrieben. Die beiden nächsten Quateruiouen (die zweite i^t zum

Ternio verkürzt) enthultt'ii in sehr kleiner und stark abgekürzter

Schrift des ausgehenden 13. Jahrhunderts als Hanj)t\verke Scholien

zur Ars poetica des lloraz und zu den Keraedia amoris Ovids: vor

beiden aber stehen zwei kleinere Stücke ohne Aufschrift, eine kleine

rrkuüdeniehrc uud eine philosophi^iche Abhandlung beginnend: , Hu-

mana natura qnatuor niolestam {?} angariatur incomniodH. ignorancia,

silencio. vicio. indigencia", >ie enthält Zitate aus Cicero, I^Iarciauus

Capeila uud aus Werken (iregurs des Grossen u. a.

Mit Übergehung dieser letzteren Schrift wende ich mich zu dem

mit fol. 42^ beginnenden und aaf f. 42^ schliessenden Werke, das

ohne Inskription und Subskription eingetragen ist und von dem phi-

losophischen Werkeheu durch Zwischenraum zweier Zeilen getrennt

ist. Das Blatt ist fast bis zum Oberrande beschrieben und hat daher,

als der Sammelband gebunden wurde^ ein wenig durch Beschneiden

eingebOsst, so dass die erste Zeile von Spalte 2 auf fol. 42* und die

erate Zeile der ersten Spalte von fol. 42^ teilweise schwer sa lesen

sind. Die Abschrift selbst weist viele Fehler ani^ sie gibt sich dadurch

als solche zu erkennen. Manche Teile erscheinen fast fehlerfrei, wäh-

rend anderwarti der Sinn entstellt ist Es handelt sich beim Inhalt

um einen Teil einer Summa dictaminis, nämlich um dos Anfertigen

von Urkunden; und zwar kommt erst als Aussteller der Papst, dann

der Erzbischof und Bischof, ferner der Kaiser und endlich der Herzog

on Sachsen. Es ist also dasselbe Grondschenia, wie in dem betref*

fenden Teil der Ars dictandi Anrelianensis^); und es finden sich auch

gewisse Ähnlichkeiten, aber ohne dass eine Abhängigkeit möglich

wäre. Auch die flbrigen von Rockinger a. a. 0. veröffentlichten Artes

und Summae haben eine Verwandtbcbaft mit der Dresdner nicht er-

geben. Da die Handschrift aus Merseburg stammt uud zuletzt der

Herzog von Sachsen eine Rolle spielt, so wäre es immerhin möglich,

dass das Werk in Merseburg oder wenigstens in Sachsen entstanden ist.

Die Erhaltung ist derartig, dass der Urkundeutext gewöhnlich

ohne Lücken wiedergegeben wird ; dagegen scheint in den Worten,

welche den Text verbinden und die Anleitung enthalten, manches aus-

gefallen zu sein, denn öü wie sie in der Handschrift überliefert sind,

geben sie zuweilen gar keinen Sinn. Der Wortlaut heisst folgeuder-

masflcn:

') Ilr&g. von L. Bockinger, Quellen und ErOiterangen sur bayr. u. deutsch.

Oewh. IX, III ff.
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A. senrue servoram dei dilectis hereinitts de Stella in perpetaum.

Ex apostoM offidi ealmine teaeamr sacrosanctis*) locis providere*) et

eonim iura intecfra conaervare, presentis enira etatis cupiditas nd rapien-

dinn in< alteiiiis nimium estiiat inniori rautela cohibenda. Et (luoniam

farua luquiuir et opera tebtantiir^j munachos de Stella qui iain crucem

suam sustulenint abrenunciantea secularibuä apostolicam ducere vitaaa,

qtiare nequimiu eos non diligere et eis alTectainut precavere. Vobis igitnr

dilectissimi monschi de Stella presratis aactoritate privil^i quamcamque
donadonem bonoram possidetis Tel iure legitimo^) emendo vel labore bo'

nomm aquirere poteritia «'onfirmamus et impressione*) sigilli nostri et

nostri'') siiU.scriptione nüininis roloramun. Si qiiis autem nefario ausu vel

artiticiosa calumnia pieseuteiu puginam infringere vol violare teinptaveiit

tarn ecclediastica quam laica persona vel secularis et bis terciove com-

monita nisi atqaiererit ipsam satane et aogelis snit anatematis vinealo

innodamas et cum Jada et Kerone in inferno sobmersa perpetnis teme-

ritatem') suam luat supliciis. Conservatoribus veto et proteetoribns pre-

sentis pagine sit benedictio et pax domini nostri Christi ut cum apostolis

Petro et Paulo fnciem dei videntos eteme vite beatii gaudia poioipiant.

Vt'l (!) egu A. ecclesie oatholicc episcopus. Etiam deinceps }nr oin-

nes cardinales. Datum Pariaiuä per manus N. sancte ecciesie Komane
diaccmi. N. canceltoio. amio illo incaroationis Domini indicfcioiie tali pon-

tificatus anno primo nona (!) tali. Ego P. arehiepiscopns decretam mana
mea finna?L Secularinm vero nobilinm. Hoc sdum vidtUir (?) habere

pneepium quod de eo »olo quaUter hco vel pereone conceseerint paginam
farrre po^vtnt firmatts, !>i fine vero ae Mfosgw« hertdee aliqua penn tempo*

raiiiim verum oblii/ure dihrnf.

Exordia rero q^ibus romede
{
f) uttintur, hec sunt vd huiusmodi. Sancte

operacionis prupo^itum l'edtinanter ad effectum debet perduci ne pereante

proposito optata retribncio sabtrabatnr. Qne divine pietatis affecta sanctis

loois obseqaia tribanntor, Romana antem (?) debent*) stabilitate constitni

et nalla in postenun temeritate revocari.

Archiepiacoporum et episeoporum decreta eodein pene ordine quo et

ajxjifohruni pririlegia statuutdur. In hoc solummodo di/ferunt quin ab

Iiis flerreta facere prohibentur nisi ipsorum reiinniu' ronstitutis, ttiam

in confinnatione decieluli et in anatemcUe quia in {ine debet proponere sub

anctoritate dei omnipotentis H ttfttw eHttis nomÜM epistolie eiue notahUur

eceleaia et domini A. pape et suornm fratrum et sna*). In reUfuo autem
ordine uon differunt vel modo scripture, Exordiis autem his et similibut

convenietiter utimur^^). Decet universos quos ad^^) pontificalia oflßcii be-

nienitatem divina gratia voluit proraovere sancti? iustieque precacionibus

(.leint ntrr onnucre »-t a votis divina inspiracione conceptis animum non

revuuire pietatis'. lamque fratres H. karissimi vestris patere precibuä on-

nnentes sab anctoritate dei omnipotentis et beati Petii apostolornm prin«

cipis et domini A. pape et nostronun fratrum sancdmos et stabilimns et

presentis pagine mnnimino roboramus ntvidelioet ecclesia sancti Lanrencii

') cod. socvosanctis. ") cod. puidere. 'J cod. teatatur.

*) cod. lepritiine. cod. impressioni. *) cod. tetlri.

») i^od. tem»'ntato. ") cod. delet. *) cod. luo.

cod. atemur. •') cod. ad quo«.
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£iiie Samnoa dictaminii in einem Menebarger Codex, G51

quam ab abate saneti K. emphiteatico^) inre aquisiTistis ut in postemm
Tobis yestrisque successoribus^) Boeak babere et poasidere qnieio inra

quietoque dominio vobis vestrisque successoribus in perpetuum profaturam

usibus idnneis. Si quis autem peitinax et indevotus hanc nostre contir-

macionis paginam seienter infringere voluerit vel violare vel contraire pre-

sumserit, ex pai-te dei omuipütentis et beate Maiie Semper virginis et

beati Petii et A. pape tt »osbforam fhitnim et nostza «it awathwna nt
eniii Jnda et Nerone babeat pordonem. Qai autem eins decretum serfa-

verit, inatiiictti divino benedictionis piesidio pociatar ao beatitudims eteme
merita inter instorum coUegia consequatur et cetera*).

F. dei gratia T?oman<trum imperator et Semper Angustus N. filio suo

in perpetuum. Iiiii)»'iatorie Semper cuntingit poteiicio, malefactoriini errata

corrigert' ntque inuXis peticionibus merito conaentire. Vel quia Komani
imperii diguitae ex fbnte nascitor pietatis, ideo et eonveniens est, ut piie

ac derotis piecibuB Bue dignitatis animum clementer inclinet. Vti Seigre

magestatis dignitas iure malefiMstoram plectet audadam non immerito tarn

de?otis precibus auiee aue poteetatis incliuat. Deinde sub domini impera-

toris persona fota rofisequens oratio procedat aique ut suj>eriu3 dictum est*)

que iamquam sif suo jn'irilerjio confinnaturus nominatim exprimat, ad ul-

timum Vera uon anathema quia suum non est. Sed temporalium reruoi

penam [penamj quam voluerit vel offensarum personarum concenire vide*'it

famltaU cmutanUtaimt oblipet, nudietatm quo eamirt') we, reliqua tiro

tanm Quorum juivUegia facta auiU uaibua propt^ra, Compkta vtro UUe»

rarum privilegii serie fiat in mtdio qutdam finura quam in subsequenti

tXtmplo priiileijii invenies quam crismon^) appellant. Ut quidam volunt

deseribitur hic nomen') Christi vel hoc totum pax Christi. In eins cir-

enitu iit littera iuxtu .scriptoris arhitrium. Frequenter tarnen fieri solet ut

in subsequenti est ut sequenlia serpentibus circumdata paxque dei circuitu

Benbaiur, extrinateuB Signum domini C. Bomaai imperatoris inviotaasimi

Augusti. /m extrmu) vero uiarffin$ eirea nffähm mibatur ate; Ex can-

C5ellarii nomine (?) h. et b. sanctr Marie ecdesie^) archiepiscopUS et im-

perialis eiusdem curie cancellarius Factum anno dominice incamacionis

illo imperante domino ('. iinperatore invictissimo anno eins imperii foli-

citer. Tunc sunilittr cum inirio ah effirtu rerutn sumi dehct exordium

quo contineaiur : (^uia debet iuiusta plectere et iustum libenter proficere

C. dei gratia Bomanoram imperator et Semper Augottus Pa.^) caaonioe

fratribns in perpetuum. Ut quemadmodum imperatorie dignitati dignnm

atqna oonveniens est, pravorum scelera plectere, ita nidiilominus congruit

debitis iustisque preeationibus benigne favere, pront postulacionibus vestris

clementer annuere disponentes statuimus sanf'cimus ac presentis privilegii

munimine ruburamus ut nullus vestre canonice posiiessiones ten*a marique

continuas quaä nunc po.s-iidetis ;-ive in postero iure ac legaliter vos vestri-

que äuccessores acquisituri estiä nulla ecclesiastica secularisve persona

H cod. emphiteetico. *) sncceMoribus fehlt im cod.

Vgl. Rockinger a. :i. 0. S". 113. *) Hieraus ergibt sieb, dasa der

Verfasser seine Vorlage stark gekürzt hat. cod. comecie.

^ cod. c«mon. vgl. Rockinger a. a. 0* 8. 112« sowie auch fttr das folgende.

7) I Oll. n. ') cod. e. *) Ist jedenfalls AbkUrsang des

^famens, vielleicht ist Passau gemeint.
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prefata inyadere (et) iu aliquo*) diminuere ptesamat qnalicamqne oeca-

sione sed presentis privilegii fimitodin« roborata integra Semper et illa-

befacta permaneoiit xohU vrstrisqne successoribus congrue profutura. Si

qua igitur cuiiislibel onliuis vel dignitatis persona presentis privilegii

decretum sciens temerario ausu coutraire temptaverit neque postquam

aperte') noverit niii vobis congrue satiüfecerit, äciat utique se tamquam
ream magestatiB iinperatorie distinctione plecteBdam» mehUominQS ergon Ubras in integram peraolvituram medietatem mee eamara raliquam

vero medietatem predietomm oanoniconun eommodo*). Qaod eqaum*) nt

cercius cicdatuv. manu proprin roboraviinas proprioqne sigillo inaiglÜTimiia.

Data sunt, hoc anno et cetera ut supra.

El'O C. Humanorum imiHMator et .Semper Augustus P. et eius here-

dibuä m perpetuum. Diviua uiuveiuur pagina beneticia vivorum mortuos

aeiitire et asimabas deftmctonim erogata suplicia mitigare. BiAenhu Um
4t profmtu oraUtmia: Ego G. imperator Bomanne inraaentibiis et posteria

noiom faciens ratum babeo et incommutabiliter servari in postemm volo

libertatia donacionem quam pro anima defoncti filii^) U. et heredibas eins

facio et concedo. Si quis ergo presentem nianumissionis confirmationem

infringere vel subvertere teiiipt averit medietateni bonorum eius muhilium

infiscamuH nobid, altei'am vero partem appropriaum:» U. vel cuilibe« eins

faeredi calnmmoBam litem padenti. Actum eat puplice in palacio nostro

C. anno et cetera per manus nostri cancellarii G. eeito Ealendas May.

Finem sancte Amen.

Univerais eancte Marie cenobii fratribns B. dnx Saxonie. Divine in-

spiracionis votum difTere non debet effectas, ne sancto proposito quando

spei at um subtralialur merituni. Ve-stre ergo ammonicionis frequentia divina

inspiracione eummonitus pro remedio anime mee meorumque defunctonim

pareutum ut presentis vite statum cum iucolumitate ') mihi meisque here-

dibuB perfmi gratia divina coneedat, quoddam castmm integrum com om-
niboB pertinendis nomine videlicet N. Testro cenobio in perpetuum 000-

oedimns ut ipsius proprietatem vol>is vestris successoribus donamus et

irrevocabiliter confirmamus hoc scilicet tenoris interposito vinculo, ut st

alienacionem vos vestrirjue successores in toto vel in paite presumserint

et ad me meosque heredes in integrum memmati castri pertinencia rever-

tatur. Ceterum si ad usum meusamque vestram äervaTeritia vestrae com-

moditati*^) ex integre semper^) et qaieto et irreTocabili Tita Testre esse

profiitnmm oonsistat Qnod si ego vel mei^<>) heredes diabolioe inapira^

cionis instinctu contra hanc nostre donationis paginam ire vel aliquam

molestiam inferre temptaverimns, me meosque heredes maledictione obli-

gabo perpetua et prefate ecclesie integrum persolvitnrum solidos lllC et

sub imperaturie discrecioais examine staturum et cetera.

Diese Beispiele der kleinen Sammlung gehen wohl gewiss nicht

auf wirkliche Urkunden zurOck. Hatte der Eompilfttor wirkliche

Papst- und Kaiserurkonden als Vorlage benQtzt, so würde er unmög-

t) cod. i a (et fehlt).

«) cod. eq. •

») cod. icolüitate.
•'') cod. niä.

•) cod. filiiff.

*i cod. commoditi.

*j cod. apte.

•) fine sce.

') cod. comodo.

•) cod. sp.
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£me Snmma dictominia in einem Heneburger Codex. 65S

lieh so krasse Unkorrektheiten hineiugebracht haben, wie in die Pap>t-

arkunde eine AnkQndigung von Siegel und Unterschrift, oder in die

Kaiserarknuden das Ego und den Singular oder die sonderbaren An-

gaben über die Unterfertigung. Der YerfiEttser sehrieb seine Anwei-

sangen und Master vielmehr offenbar bloss nach seiner allgemeinen

und recht unbestimmten Kenntnis und Erinnerung. Daran könoen

uns auch die einzelnen Namen und Siglen nicht irre maoheUf welche

sicherlich nur ganz willkQrlich gewählt sind. Diese Summa dictamini»

bietet so wi besonders deutliches Beispiel iQr die auch an anderen

Werken dieser Art sn beobachtende Erscheinung, dass man bei der

Herstellung solcher ürkundenmuster mit einer auffallenden Gleich*

giltigkeit gegen die tatiriiohlichen Eanzleigebrinche yorging. Man
kann dies sdion bei Alberich von Montecassino konstatiren^), ebenso

wie bis zu gewissem Grade selbst bei Kourad von Mure.

Kadebeul bei Dresden. M. Mauitius.

1) Vgl. Brealaa, Urkundenlebrc 1, 625.
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Literatur.

Die Dresdener Bilderhandecbrift des SaehsenspiegeU
«nf Yeranlassung und mit Untersttttzuug der kgl. SSehnscben Kommie-

sion für Geschiehte sowie mit ÜnterstQtKnng der Savignj-Stiltiiiig her-

ausgegeben von Karl Ton Amira. Erster Band. Leipicig. Verlag von

Karl W. Hiersemann 1902.

Unter den /ahlreichen Handschriften des Sachsenspiegels verdienen

mehrere wegen ihrer eii^entümlirlien Ausstfittun«! mit Bildern ein erhöhtes

Interesse. Es handelt sich nicht um Miniaturen bloss zur Dekoration der

Handschrift, wie solche auch sonst und bei ähnlichen Werken den Bechts*

tezt schmücken, sondern um eine durchlaufende, ohschon keineswegs voll-

stftndige yerbildliohnng des Inhaltes. Derartige »Codices pietorati* —
man kann sie passend »Bechtsbilderbücher* nennen — bewahren die Uni-

versität sbibliothek /u Heidelberfj, die fTroj?sh. Privatbibliotbek zu Oldenburg,

die k. ü Bibliothek zu Dresden und die herzogl. Bibliothek zu Wolfen-

bütteUj. Diesen vier Bilderhandschrilten gesellten sich noch andere bei,

die aber verloren sind. Wie eine überaus genau durchgeführte Unter-

suchung V. Amiras*) festgestellt hat, gehen die erhaltenen Codices unter

Yermittelung verlorener Handschriften*) auf «ne verlorene Urhaadschrift*)

zurück; D ist in W kopirt, wälirend H, D und 0 Seitenverwandtsehaft

aufweisen^). Die Bilder der Codices haben schon seit der Mitte des

») Bezeichnuii^'i n; H, 0, D. W.
*) ,Die Genealogie der Bilderhandschriften dea Sachsenspieg-els«, in den

Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wisg. I. Kl, XXII. Bd. II. Abteil.

<Mttncfaen 1902) S. 327—385.
') Y Anfan}^ des 14. Jahrb.. oborsächsischoii Ursprungs; N bald nach 1313

und vor 1323, uiedersächsütcb, Magdeburguchen oder üalbvratädtiachen Ursprungs.
*\ X 1291—1296, Meissen*s<men Uraprunga.

Stammtofel: X
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18. Jahrhunderts einzelne Männer der Wiaaenscbaft beschäftigt: so Chr. U.

Orapen, der als Erster eine Beschrnimng lieferte, die Herausgabe plante

und Proben verOfientlichte, J. C. H. Dreyer, C F. Hommel; dann ins-

besondere Goethe, dessen weitsolumender Genias in Betfttignng des Sinnes

fOr das Wesentliche die Betrachtung aof eine höhere Warte erhob, die

einzunehmen bis dahin verwehrt war, weil man den rechtsantiquarisehen

Standpunkt massgebend sein liess; ferner J. G. Büsihing, K. Fr. Ei t hhom,
V. d. Hagen. U. Fr. Kopp, C. G. Homeyer u. A. Eine völlige Hebung
des Schatzes konnte indessen trotz der fortschreitenden Erkenntnis der

Suche nicht gelingen, solange der feilte kritische Unterbau fehlte. Dieses

Ziel wird nun in Yerbindung mit t. Amiras Abhandlung Aber die Ge-
nealogie der Bilderbandschriften dnrcb das Werk erreicht, dessen erster

Band' Gegenstand des vorliegenden Berichtes ist.

Unter den vier Handschriften ragt die zu Dresden, wenngleic h sie

nicht die älteste ist, an Vollständigkeit und anderer Vorzüge halber her-

vor. Besitz und (leschirbte des Codex legten die Herausgahe gerade dem
sächsischen Staate nahe. Und so besihloss is'Js die Königlich sächsische

Kommission für Geschichte eine solche in Doppellichtdriuk nach ortho-

chromatischen Aufnahmen zu unternehmen^ damit ein getreues Bild der

Handschrift geschaffen werde. Beilagen in Farbendmck sollten an ans*

gewühlten Beispielen die Malerei Teranschanlichen und Ergttnzmigstafeln

in Autotypie durch Wiedergabe der betreffenden Partien des Wolfenbüttoler

Codex bezw. der Grupen'schen Bleistiftbausen die Lücken der Dresdener

Handschrift ausfüllen. Es war eine glü< kli<'he Fügung, dass für die wissen-

schaftliche Besprechung des Faksiiuiles in llenn v. Amira eine Persönlich-

keit gt'wounen werden konnte, welche über die hiezu erioi .Irrlirhe viel-

seitige Sachkenntnis verlügt, mit der rechtsgeschiihtlicheu, insbesondere

aach rechtsarchäologischen Bildung die kunstgeschichtliche vereinigend.

Auf diesem Gelehrten lastete aach die Leitung und An&icht der Her-

stellong des Faksimiles, was mit ein Grand dafür war, dieselbe Kirnst-

aostalten Münchens anzuvertrauen.

So liegt das ehrwürdige Rechts- und Kunstdenkmal vor uns: 184
Lichtdrucktafeln nebst (] Tafeln in Farbendruck und 3 Ergänzungstafeln

in Autotypie, — eine li"]n"oduktiun, >«) heniii-h, wie sie in. W. bisher

keinem Kechtstexte zu Teil ge\\rii<leu i^t uu'l welche an Schönheit und
Treue der Wiedergabe wohl kaum mehr überboten werden kann; ein Werk
on ansserordentlichem Werte für das Verständnis dentscher Kultur- and
Bechtsentwickelnng im Spätmittelalter; ein glftnzendes Zengnis für den
hohen Stand, den die vervielfllltigende Kanst in Deatechland heute erreicht

hat. Wer es liebt, sidi pietätvoll in das Altertum des deutschen Lebens

za versenken, and Gelegenheit hat, in die prächtige Publikation Einsicht

zu nehmen, der versäume daher nicht, es zu tun. Obschon man sich aus

Gründen der Kostspieligkeit ni( ht für die Heliogravüre entschieden hatte,

ist freilich dessen ungeaclitet die Anschaffung uaturgeuiUss so teuer, dass

die Ausgabe leider mehr ein Bibliulhekswerk bleiben muss.

Dem Faksimile hat der Herr Herausgeber eine fesselnd geschriebene

»Kinleitong* Torangeschickt, welche die Codices beschreibt and eich Über

die geschichtliche, speiiell anch kanstgeschichtliche Stellang der Dreadeaer

Handschrift erbreitet. Bs ist nonmehr meine Aufgabe darüber za orientiren.
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Das edirte Stü<'k ') i-«jt zeitlich s< !i\verlich über 1350 hinauf un<l nirht

uufh l;i75 /.u >et?.en-), \\u- aus der Form des jnipstlkhen Triregnum, der

bischöflichen Mitra und der heraldischen Schilde, sowie aus dem allge-

meinen Gebrauche des Eragenhersenieis «a echliessen ist» Es ist wahr-

scheinlich im Meissen'sehen, vielleicht in Meissen selbst entstanden'). Die
Handschrift besteht aus 92 Perguinentbliitteru in 12 Bogenlagen, mit

Kolumnen redits für die Bilder, links lur den Text*) und ist in gotischer

Minuskel pe?^chriebeu. Sie entliillt An\veisun«,'pn an den Miniator und eine

Reihe von Korrekturen. Die SchreibreLreln sind nur zum Teile rii-htij^

l)eobachtet. Den Textiuhait macheu ein Bruchstück des Keichslandfriedeus

von I235f der Schloss eines KapitelTeneichnisset and eine Art Ton un-

vollendetem Sachregister, sowie der Text des Sachsenspiegels aus. Die

Sprache isl durchwegs ostmitteldeutsch. Die Bilder in Gestalt von reihen-

weise über einander entworfenen und durch Horizontallinien von einander

geschiedenen Federzeichnungen jjehen nfben dem Texte einher. Wort und

Bild, deren Zusamniengf hürigkeit regelmässig durch Finsetzung des An-
fangsbuchstabens des betretl'enden Textes in die Bildfläche ersichtlich ge-

macht ist'**), befinden sich ganz gewöhnlich auf dei'selben Seite. Die

Zeichnung bietet dem heutigen Äuge natfirlich des Mangelhaften genug.

Die Siguren erscheinen im Allgemeinen von gedmngenem Körperbau; dodi

geht derselbe, speaell im unteren Teile des Körpers, mit dem Vorschreiten

der Illustrirung in «'ino mt hr liingliche Form über. Die Tracht erfährt

eine schematisclie Behandlung. Unter den Nebensachen gebüiirt der Dar-

stellung der Innenräume (Seitenwände) wegen ihrer Sorgfalt untl der Per-

spektive besondere Aufmerksamkeit. Die Illumination verwendet Lasur»

färben^) und Gold. Durch yerdännung ist eine verschiedene TOnung
erzielt. Man denke jedoch nicht an eine voUstSndige Bemalung der Zeich-

nungen. Kennzeichnet auch der Maler Wangen und Lippen durch rota

Tupfen und sucht er bisweilen den Fleischton des nackten Körpers an-

nähernd zu versinnlii lien : so werden doch sonst regelmässig (iesicht und
Hände nicht bemalt ; dc<gleiehen der Hintergi'und, sowie vielfach die Schilde

u. A. Hingegen weisen die Gebäude eine bunt« Hlumination aut. Golden

I) Der Codex zählte vor 1574 zu den Behtäiulcn der Bibliothek des sfich-

nischen Kurlflrsten August I., 1 efand si' h um 1750 bei Grupen zwecks Rrzanzung
der l.ikkcu im Wolfeubütteler 15iid( ri yklus durch Bausen und war gegen 1820
i!i It r Hand von V Kropi» in Heidelberg. Hier wurden von den Herausgebern
der Deutschen Denkmäler mehrere L'mriubausen gemacht, die in Steiadmck
verötientlicbt sind.

*) Es gehört also demselben Jahrhundert an, in dessen Kunst, »obwohl die
StofTe biblisch sind, doch schon die ganze Profanmilerei späterer Jahrhunderte
beschlossen liegt«, in dessen Werken, »obwohl sie nur Heiiise darstellen, doch
die ganze Zeit mit ihren Menschen und IVaehten, ihren Dniffsn und Oerftten,

ihren Zimmcreinricliiungen und I^nuworken wie in einem giossen kultargetchicht*
liehen Bilderbuch fortlebt*. (Kichard üduther.i

^) \V, dessen Heimat schwer zu bestimmen, gehört derselben Zeit an* B ist

Kchwerlich weit entfernt von der Heimat von D im ersten Viertel des 14. Jahr*
hundert« und kaum später ah 1315 und 0 l.'iSG im Kloster Ila»tede entstanden.

*) »Recht»* und »linkä* sind im Werke stets heraldisch veratanden.

*) Diese Bildbuehstaben sind aber häufig unrichtig.
'1 Ks sin I Mennige (vielleicht mit Zinnober gemischt), brauner und violetter

Oker, Chiomgrüa (dem Saftgrün ähnlich), Permanentgrün, Smalte, Sepia und
Schwans aufgetmgen.
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werden z. Ii. die Krone, das Szepter, der Biächofstab und Wappen gemalt,

weldi* letztere in grosser Zahl vorkommen und teilweise bestimmt werden
kOniMS. Die Wahl der Furben geht auf Anweisungen des Zeichners cnrfiek»

die indessen nicht immer befolgt wurden. In dem Sehreiber, Zeichner,

Miniaf. r und Illuminator haben wir verschiedene Personen zu sehen

Eine Hauptfrage betrifft den Zweck der Bilder, welcher die geschicht-

lit'he Stellung der Saehsenspiegei-Illustration bestimmt. Man kann Ver-

schiedenes ins Auge fassen. Einmal an und für sich den Gesichtspunkt

des künstlerischen Schmuckes einer Uundschrift. Dass der Codex stellen-

weise dekorativ wirkt, ist unmöglich tn leugnen. Ich halte aneh nicht

ffir ausgeschlossen, dass bei seiner Herstellung derlei ab und zu geradezu

mitbeabsichtigt ward. Dieser (Sedanke lässt sich sogar schwer abweisen,

wenn wir z. B. gewahren, wie zur Goldfarbe gegriflen ist nicht nur für

die königliphe Oewandung — wo »'S schon sachlich naheliegt, den Ein-

druck des Prunkvollen erwecken /u wrdlen — . sondern auch für ver-

schiedene Metallgeräte und für die Uirtenkeule. Aliein solche Absichten

können nicht die TonAgUehen und dm-cbaus leitenden gewesen sein.

T. Amira führt dsgegen treffend die Oesamtanlage des Bilderwerkes ins

Feld »mit ihrer schlichten Aufreihung der Bildstreifen in Kolumnen, ihrem

Übergreifen unter die Testkolnmnen, je nach sachlichem Bedarf, ihrem

Verzicht auf zeichneri«ihe und illnniinistische Durcharbeitung* (S,

Femer könnte man an fiiien lehrhaften Zweck denken, au eine Bilder-

schrift. Diese Theorie war bi.sher die Ikm r.-chendc, sei es, dass man davon

ausging, die Bilder sollten dem Lesen.^uu kundigen den Inhalt des Sachsen-

spiegels vennitteln (Büsching, Hone, Lamprecht), sei es, dass man in ihnen

einen juristischen Kommentar erblickte (Homeyer, Stobbe). Diese Gesichts-

punkte sind nun allerdings im Einzelnen nicht völlig bedeutungslos.

Dennoch trifft die Büder-' hriti -Theorie im Allgemeinen nicht /n. v. Amira

hegründet dies in so über/engender Weise, dass diese Theorie für abgetan

gelten darf. Die Dilder sollen nicht das Lesen des Textes überflüssig

machen. Denn einmal kann keine Rede davon sein, duss die Hilder und

Bechtsbestimmungen der Zahl nach mit einander im Einklang stehen. Doch

könnte man da vielleicht immer noch geltend machen, dass dasjenige über-

gangen werden sollte, was man fQr minder wichtig hielt, und dass die

beschrilnkten ItaumverhUltnisse erwogen werden wollen. Viel beweis-

kräftiger sind an lere .Moniente. Vor allem die Tatsache, <lass das ein-

zelne }V\h\ keineswe-^'s die Tendenz zeigt, den ganzen Text zu versiunliciien,

dass hier häuüg gerade das Wesentliche vergeblich gesucht werden kann.

80 ist bebpieUweise aus II 49 § 2 (Taf. 6.3 Nr. 2) bloss der Satz: »Hanlik

sal ok bewerken sioen del des hoves* durch eine Darstellung des p6icht-

'I .\u8 der Ii» M-hreibiniiT der übrineri Hiblcrliandschriften fjreif'- i< h heran«:

W. woraus Bilder von Grupen, Spangenberj; und Kopp veri'H'entiicht «md, ist

weder vom Schreiber von D geschrieben noch vom Illustrator dieser Handschrift
iÜiistrirt. H (Heprodnktiotien in 'Icn Pnblikatioiipn von Bntf, v. Habo, Kitciil>cn/,

Mone und Weber, von Kopp, liefner, Pouse und Fürst Uoheuiohe-Waldenburg)
i«t teitKch mehrfkeh anders eingeteilt als D, in der ZeiehnoDg roher tind ancn
minderwert irrer in der Bemalung. O (Rrproduktionen in den Publikationen von
bpangenberg, Grupen, Büsching, Lübbeu und ücnne am Hhvn) int abweichend
md fehlerhaft in f&nf Bflcher eingeteilt, auf der äiueeien Kolomne nur teilweise

end vielfhcb onordentlich illoatrirt, ferner anders illmniniit als die flbrigen Codices.
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gemftssen.EiiuftimenB (les Hof« iUastrirt; die Bechtsfolgen der Vernich«

lässigang dieser Pflicht, woranf es in der Stelle haupUBchlich unkommtt

sind nicht verbildlicht. Eine lange Reibe von Bildern begnügt sich ferner

mit einer obertlachliclien Dar-^tellung da Tiitbestau les, ohne dessen Kechts-

lolgen zu illustriren. Wir sehen /.. Ii. die Tatsarhe der Notzucht (III 46

§ 1, Taf. 87 Nr. s), der Viehb^schädigung (III 4S § 1, 2, Taf. 88 Nr. 3 flF.).

der Eheschliessung (III 73 § I, Taf. luu Nr. 4) gezeichnet; aber die

juristischen Folgen, von denen der Bechtssatz spricht» erfahren kmne Ter^

Binnlichong. Und doch wftrs es im einseinen Falle ein Leichtes gewesen,

durch das Bild wirklich eine Erlöuterun^ za geben. Hätte man z. B. bei

den Siitx.en über die Tötung und liähraung von Tieren (III 48 § 1, 2)

der Zeichnung des Tatl»estauiles die Ziffer der zu leiatenden Geld-summe

hinzugetügt, so wäre dieser Zweck erreicht worden. Es ist klar: ge-

wöhnlich können die Bilder ohne den Text nicht verstanden werden.

DafQr erbringt die »Einleitung* einen überwlltigenden Beweis an der

Hand Yon Beispielen, welche daräber belehren können, »dass die lUnstra-

tion sich auf die subjektivsten Teile des Textes erstreckt, wo sie in den

Zeitgenossen keinerlei Kenntnisse voraussetzen durfte, ah welche sie eben

aus dt'm Text srhöpfen konnten* (S. 2l). Schliesslich Inn sowohl die

Bil'ibuchstaben, wie die Zahlen dar, welche sich zur B .'/.' ichimag einer

Zeitdauer oder Geldsumme in die Illustratiou autgeuommcu tiuden, dass

man den Text herangezogen wissen wollte; sie setzen »Leaer* vorans. Die

Richtigkeit des Ergebnisses y. Amiras, dass die Bilderschrift-Theorie ab-

xalehncn sei, scheint mir durch folgende Erwägung bestätigt zu werden:

Wäre der Zweck der Bilder in Wahrheit ein überwiegend lehrhafter ge-

wesen, dann würde das Unternehmen viel mehr als es tat^iiichlich der Fall

war, populär geworden sein, eine Popularität, di^ sicii wohl in einer

grösseren Zahl von Handschriften geäussert hätte, soweit das Fehlen einer

mechanischen Vervielfiütigung hier nicht eine Grenze setzte. Was wozde
nun durch diese Illustration bezweckt? Schon Gtoethe hat mit dem In-

stinkte des Genies f&r das Biohttge die Sache mit dem Anschauungstriebe

in Zusammenhang gebracht. 0 r S it/. ist zu merkwürdig, als dxis er in

einer Anzeige des vorliegenden Werkes fehlen könnte. Goethe schreibt

unterm 10. Juli IS 17 an Biisching: »Mir s heint es auf alle Fälle sehr

bedeutend, dasjenige, was in Bezug auf geistliche Bücher und Bilder schon

getan ist, auch für das JEtechtliche, Bürgerliche und Politische zu leisten.

Es wird d«bei zur Sprache kommen, dass nicht allein der ungebildetai

»ondem auch der durchaus rein gebildete, natflrliehe Mensch, daasjenige

mit Augen sehen will, was ihm durchs Ohr zukommt, deshalb denn auch

die bilderreicheu so wie bilderlosen Religionen ihren Charakter im ent-

schiedenen Gegensatz betätigen*. Wer, wie ich, davon iilier/euiit ist. dass

der Mensch im Kecht auch \om naturwissenschaftlichen Standpunkt aus

beti'achtet werden muss; wer eiumal das sinnliche Element in der Recbte-

gesohichte alter Völker, ihren Bechtsformalismus mit dem Gesiohtspunkta

des Hörens und Sehens gründlich durchgedaciit hat: dem wird dieser

Zweck einleuchten. Der Herr Herausgeber sieht denn auch mit Goethe

in der Befriedigung des Anschauungstriebes den Zweck der Sachsenspiegel-

Illustration, y r*i« Be^ieller wollten un 1 sollten, wenn auch nicht alles,

so doch einiges von dem mit Augen sehen, was sie lasen. Es ist der-
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gelbe Zweck, dem noch heute die Bilder ht Jugendschriften dienen. Auf
Leibhaftiges soll der Finger deuten können, sobald das Wort eine Vor-

stellung erweckt hat, wobei denn der verfügbare liauni des Buches der

lienge des • Leibhaftigen ihre Grenzen zieht* (S. 2l). Ich halte dafür,

Abu dieMS Streben nach Veranschaulicbung auch einen besonderen prak-

ti«ehen Zweck in sieb bai^, der auch in der SrUlrang des Becbtsforma-

liamns eine gewichtige Bolle spielt.' leb-babe ihn an mir selbst erfahren.

Als mir die Ausgabe der DresiUnor Bilderhandschrift sa Gesicht kam,
drängte es mich, unver/üglich die Tafeln zu durchblättern, um die Repro-

duktion vorerst unvermittelt dur« h die wissenschaftliche Erörterung auf

mich wirken zu lassen. Uni da ül'crkam mich immer mehr die Emptin-

dung, als ob ich durch das Anschauen der Bilder unseren Sachsenspiegel

noch einmal so gat inne bekommen würde, obwohl ich denselben bernts

wiederholt durchstadirt hatte. Inhalt and Anordnung, die Bechtssätse nnd
ihre Aafeinanderfolge, alles prägte sich, unterstützt dorch die zahlreichen

Bilder, viel besser ein. Ich denke, in noch höherem Grade musste die

Veranschaulichung einem mittelaltorlii lien I?esehauer willkommen sein, der

nicht leicht sontlerlich gewöhnt war. Leictürc zu betreiben, ganz anders als

Wir Kiader einer schreibseligen Zeit, bo meine ich, dass die Unterstützung

des Gedftehtnisses ein bedentongSToUes Moment im Zweck der Bildorband-

schriften ausmachte; Wer eine solche bestellte, der wollte sich anch ein

Mittel zur leichten Vergegenwftrtignng des Textes verschaffen, vielleicht

anch sich die Auffindung von Stellen erleichtern, das Lokalgedäcbtnis unter-

stützen, ah ) in einer Richtung etwas Ähnliches erzielen, wie es vermutlich

vom Kamp<n''r Dige-stum gilt, von welchem v. Amira (S. 33) sagt: »Viel-

leicht gedachte man mit Hilfe der Zeichnungen den gesuchten Eintrag

leichter aafaufinden«. Dass die BUder TieUach mangelhaft sind, tut der

Erreichung dieses Zweckes keinen nennmswerten Eintrag. Die lUostration

leistet hier das Gleiche, wie heutzutage die Bilder bei der Sprachmethode

Berlitz.

In der allgemeinen Geschichte der Buchillustration haben die Sachsen-

spiegel-Bilder ihre VorUiufer bi.' in die Karolinger2eit hinein'). Aber dem
Ubjekte nach sind sie etwas völlig Neues und Eigenartiges und das musste

sich auch auf die Komposition übertragen. Wohl konnte bei letzterer hie

und da anch die Überlieferung zur Geltung gelangen, Traditi(melle Bilder*

typen standoi zur Verfügung, wenn es sich darum bandelte, die an die

Bibel anknüpfenden Partien «les Textes zu illustriren, einige Heiligen-

Figuren des Abgabenkalenders (II 58 § 2) oder sehr populäre juristische

Tat-iachen, wie die Eheschliessung, darzustellen, deren Komposition der

ganzen Kunst geläufig war. Im «irossen und Ganzen aber konnte nicht

nach der Schablone gearbeitet werden. Die Sachsenspiegel-Illustration stellte

zu Tiele neue Aufgaben, als da enthielten: die Yerbildlicbung des Ausser-

liehen zahlreicher Begebenheiten und VerbSltnisse, worauf die Xunst noch

nic^t ihr Augenmerk gelenkt, und weiter aehr oft das Sinnenftllligmachen

Ton nicht- sinnlichen Dingen, z. B. einer rechtlichen Qualifikation. Der

letztere Punkt führt zur Frage der Behandlung der All^orie und dee

Symbols.
'

>) Herv orzüheben die 16 Wes^obruoner 2eicfairaogen von der ^jenzauffiodung
(vor 814). •

•
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Abgeaehen von einer originellen Allegorie auf Fol. yi a Nr. l (Tat'. 181),

wo der HiSB der Feinde Eykes gegen ihn und sein Weric sich drastisch

dorch Treten und Speien Imft macht» spielt das Allegorisehe k«ne Bolle

in den Bildern, zeigen sie doch nieht einmal einen Versuch, den Kern
der Sache: das Becht selbst, zu femnschaulicheii. Soll das Nicht-Sinuliehe

sinnenftillig gemacht werden, dann geschieht es nur. wenn dessen Beziehung

zum Sinnlichen so verständlich ist, dass eine Vertretung möglich erscheint.

Dann wird die künstlerische Tätigkeit sjmboliairend. Von fundamentaler

Wichtigkeit für das Verständnis der Illustration ist die Unterscheidong

1 Amiras swisehen Symbdik des Beehts und Symbolik des Künstlers,

objekti?er und suhjektiTer Symbolik. Kiobt die bereits im Becht ezistirendef

*ionil<Tn die durch den Künstler hervorgebrachte Symbolik ist Gegenstand

der Erörterung in der »Einleitung*. Die Mittel des Künstlers sind sehr

einfach. In die Hubjektive Symbolik s|)ielt die objektive insoterne hinein,

als sie vom Künt^tler bei der Gestaltung der erst«ren verwertet werden

kann. Er konnte »ich der Abbreviatur bedienen. Wenn der Schauplatz

der Begebenheit bedeutungsloB ist» bleibt er priu/ipieU unbeachtetw Unter
den reprSsentirenden GegenstSnden ragt die Ähre (ffir den Gmndbesitx)
hervor'). Aus ihnen seien femer namhaft gemacht: Scholle (für die

Hufe), Haus (eingezäunt für das Dorf, ummauert für die Stadt), Stützen

mit Balken oder Dach darül<er (für das Haus- oder Burg-Innere 1. Schwert

(für da?? lleergewüte). Schere (für die «ierade), Schapel (für die .Morgeu-

gabe), Viebstücku und Metzen mit (jetreideküruern (für die Fahrhabe),

Doppelbecher (fär das gleich zu teilende Brbe). Bei der Symbolisirung

von Menschenmengen steht der Teil för das Ganze. Angesichts der Be-
deutung des SchöfTentums in der Gerichtsverfassung ist merkwürdig, dass

zumeist die Person des Bichters genügt, um das Gericht zu reprttsentiren').

<) Sie oriubolisirt Eigen- und Lehengut. Vielleicht ergeben etwas Ahn»
liebes schon die Steindenkm&ler des alten Babylon, >lrs>< n ]\- 1 t sieben fllr den
Gerniiinisten. der sich zum Prinzip der Herlit^ver^^leichuni,' bekennt, in mehr als

einer iimsuht von ausherordentlicbeiii luterestie i-st. Auch das babylonische
Recht kannte ein Lehenwe*<«'n. FsXh Wincklers überhet/unp der «ieseTz»' Ham-
raurabis zutrifft, waren I.chens^ejjenstand Gniiul und Boden uml \ ieli, -wrin

merkwürdig; an ,feu<hun' auklmgt, voniusgesetzt, dass das Wort aul leoh (pecus)

surflckgeht. üie kg). Mnaeen in Berlin enthalten nun einen Urkundenstein aiie

»chwarzf'ni Marmor, de>isen Relief die Belehnunf; t ines Vn.sallen mit Liindereicn

iteitens des Königs Marduk-baliddiu (des MerodachbalaUan der Bibel) zeigt, wäh-
rend anf der Rflckseite der Text der Belehnungrarkunde ddo. 714 Chr. steht.

S. Taf. 71 dt i , Ajrypti^chen und V'orderaHi itirclu'n Altei-tiinier au.« den kgl.

Museen /u Berlin*; dazu der crkläiende Text der Direktion (1895) ä. 26 f. £ane
^.bbilüun^' auch iit C, Bezolds »NiniTe and Babylon« (Monographien sar Welt>
geschichte hg. von Ed. Heyck XVIII. 1903) S. 63. Der König hält in der Linkea
einen Speer, in der erhobenen Hechten einen (iegenstand, dessen die .ErklRnmg*
nidit gedenkt. Anderwärts lese ich, dass er noch nieht sicher gedeutet .^ei und
an seiner iStelle sonst eine Blume erscheine. Ks I&ge sachlich nahe, diesen
tie^enstand als Pflanzenfnicht, etwa Feldirucht zur Versinnlichnnp des Grvind-
stiicks als des Lehensobjektes zu deuten. Diese Ansieht scheint mir sowohl
durch die Form des Ue^enutandes wie durch die Uettikulation der Figuren unter-
stützt /n worden, die den Eindnu k macht, als o), <1»m Künit; den Gegenstaad
übergeben, der Vasall ihn mit der erhobenen Keehteo empfangen wolle.

*) Amira bemerkt S. 24, dsas in 0 eher der Bichtemnhl nmtilndlicb'
geziert wird, bis dass dem Bichter Dingleute beigegeben werden.
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Wenn dar einielne Mensch dnreh die Hand vertraten wird, so entspricht

das aoeh der Beektsspraehe. Falls indessen die Zdil der Teile eine« Oanien
massgebend ist, wird ihr Beehnnng getragen, s. B. bnm Oelde.

Die Wortferbildlichang der altdeutschen Malerei wurde der Per-

spektive verhängnisvoll. Die realistische Auffassang erscheint in unserem

Werke vielfach nach Art altägyptischer Darstellungen verletzt. Es fehlt

sogar noch immer nicht an Beispielen — sie sind allerdings Ausnahmen
— , (lass Figuren, die sieh hinter einander befinden sollt'u, über einander

2u sehen sind. Charakteristisch ist in dieser Hinsicht die lllustrirung

Ton Lehenrecht 20 § l (Taf. 125 Kr. 2), wo «her der Mutter das Kind
in der Wiege geseichnet ist

Zur Beprisentation gesellt sich die ihr nahe stehende Exemplifikation,

vorwiegend zur Verbildlichung von Abstraktem verwendet. Lehrreich ist

die Illustration zu III fJ § 3 (Taf. 74 Nr. 2), wo der »schuldlose* Knecht,

dem das Pferd entwendet wird, schlafend dargestellt ist. Das besagt jedoch

zu wenig, weil es au :h Nachtzeit sein muss, soll den Knecht kein Ver-

achulden treffen. Daher lässt 0 noch Mond und Sterne sehen.

Eine dritte Art von Symbolen entsteht durch Setzung des Mittels für

den Zweck (Symholisimng s. B. des Lehens fiberhaupt dordh das In*

Tcstitorsymbol des Zweiges, des Beichslehens des weltlichen Ffirsten dnreh

das spezielle Investitursymbol der Fahne). Unter den Strafwerhsengen

nimmt das Sehwert einen besonderen Platz ein^).

Ein grosser Teil der Symbole entstammt Attributen. Eine Reihe

solcher ist hergebracht, z. B. die Krone zur Charakterisiruug des Königs.

Die überlieferten Attribute sind entnommen den Wahr/eichen der Würde
oder des Amtes, der Tracht, Geräten. Desgleichen wurden Eigenschuften

des menschliche Körpers als Attribute symbolisch verwertet (Kürper-

dimension'), Bart, Haar, Kopfbildong, Nase, Stime, Höcker) und ebenso

Leibesglieder (z. B. ZweikOpfigkeit nir Kennieichnnng voÜbftrtiger Ver-

wandtschaft; Versinnlichung der Vornahme mehrerer Handlungen nach

einander seitens einer Person dnreh Zeichnang von mehr als swei Armen
und Hflnden). Auf diesem Wege kann eine Person auch ffir eine Sache

attributive Bedeutung erhalten (Kennzeichnung der Königspfalz durch den

aus dem Fenster herausschauenden König, z. B. Taf. 95 Nr. ] ). Wir stossen

aber auch auf selbständige Erfindung von Attributen seitens des Künst-

lers. Liefern sie ihm bisweilen die Beschäftigung oder Tracht des be-

tcellbnden Mensehen (z. B. der Hammer Attribut des Mfiniers; ein ka-

rirter oder quer gestreifter Bock zusammen mit einer Fidel Attribut des

Bpielmannes), so hat sie in einer Reihe wob Fttllen augenscheinlich aus-

schliesslich die Phantasie des Illustrators von X geschaffen (z. B. : der

Teufel Begleiter des Gebannten ; der Nicht-Ritterliche mit einem Paar

spomloser Stiefel in der Hand). Manchmal treibt der Künstler bei der

Zeichnung der Attribute etymologische Spielerei, so wenn z. B. der Stand

der »Biergelden« durch einen Schöpfkübel symbolisirt wird (z.B.Taf. 87 N. 1).

*) In den Halt eines lebenden Menschen gebohrt, symbolisirt es die Acht,
weil der (iefichtete der Tötung preiggeffeben ist. Z, B. Taf. 76 Nr. 6.

*) Die weit verbreitete Gepflogenheit des Altertums, die Körpersrösse nach
der Bangstelloag in gestalten, wird jedoch nieht mehr eingehalten, we SOtper-

Utege st«bt nur noch lum Altar in oesishiMig.
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Die Beniulung mit Farben soll im allgemeinen verdeutlichen. Ab-
gesehen (liivon erhebt sich die Farbe jedoch auch im Rahmen der Sym-
bolik zu Bedeutung, sei es an der Kleidung gewisser Figuren oder bei

der Kennzeichnung einer in verschiedenen fitenen auftretenden Fenon ab
der nSmlichen (Farbensymbolik) 1).

Besonderes gilt für den attributiven Gebrauch der Schilde und Wappen.
Erwähnt sei, dass Farbe nnd Stellung dea Schildes Verhältniase der Heer-

schildordnung symbolisiren. Zahlreiche Wappen haben keinen realen Hin-

tergrund und wo sie einen solchen haben, ist die Unterscheidung beab-

sichtigt. Wenn zuweilen Wappenhguren in bestimmten Farben ausgeführt

sind, so soll einer Verwechslung mit wirklich geführten Wappen vorge-

bengt werden;, sonat griff der Ulnatrator ajbsichtlich gerade zn wirklich

geführten Wappen.
Attribute sind auch in reprösentlreuder Stellung anzutreffen. Es ver-

tritt z. B. die Krone König und Reich ; uder örtlich : das Marktkreni mit
Qder ohne königlichen Handschuh vertritt Markt oder Weichbild.

Schwer musste die Symbolisirung der Zeit lallen. Hier interessii-t

speziell die Darstellung der Frist von »Jahr und Tag * : einer Sonne ist

flÜft Zahl von 52 Wochen . in einem Kreise nnd die Zahl der 6 Zosatz-

wochen beigesclirieben (Taf. 94 Nr. l). Znr lUnstrirong der Zeitart hielt

man sich entweder an die Bauernkalender oder ersann neue Symbole.

Unter den überlieferten Sinnbildera für einige andere Abstraktionen,

tagt die heraldische Lilie für den Rechtafriedt n hervor.

Was nun die rechtlichen VorgUnge anbelangt, so stellt der Künstler

bloss ausnahmsweise einen solchen in dessen Folge oder Zweck dar. £egel-

mBssig hidt er sich in der Illostimtion ap die nchiliche Begebeohöl seOMt.

nnd an die Penoaen» welche dabei auftreten. Hiedorch ward er veran-.

lasst, die Zeichnung der Gebärde zu entwickeln.
,
Konnte er dabei auch,

teilweise an das . wirkliche Bechteleben anknüpfen, so hat schon J. Grimm
richtig' hervorgehoben, dass zum andeni Teile die subjektive Symbolik des.

Künstlers eingriti. Vorzüglich kommen hier die hinweisenden Hand- und.

Fingerbewegungen in Betracht. So hat es selbstveraländlich mit der Wirk-

lichkeit nichts zu tun, wenn z. B. derjenige^ welcher die Stimme des neu-

geborenen Kindes, hörte, mit der einen Hand auf sein Ohr, mit der andern,

auf das Kind weis( (Taf. 12$ Nv. .2). Ün4 ähnlich, noch- oft«).

Gewöhnlich lässt die Illustration nicht nur eine einzige Hand gesti-

kuliren. Im lebendigen Recht wurde die Gebärde häufig nicht mit der

leeren Hand vollzogen, sondern letztere ergreift ein Objekt, wird darge-

reicht u. s. w. Diese Symbolik des Lebens erfährt durch den Künstler nach

der subjektiven Seite hin mittels Analogie wieder eine Weiterentwicke-

Inng. Z. B. Besitz^ Erwerl^.,und Behalten eines Gnmdstfickes^ welches

wax^hsende Ahrenr symboHnren, werden durch Anfawin. oder Ergreifen,

on 4^hreil versinnlicht (Taf. 1 3 Nr. 4), oder das Forttragen einer:

Schere veranschaulicht das Krben der Gerade (Taf. 18 Nr. 2). Nötigen-*,

falls erfimlet der Künstler selber Wahr/Hieben. Unter ihnen füllt am
ipeisten eine Holzgabel zur lUutitriruug iehenreciitUcher Verhältnisse ins

') In heil, zu Taf. 38 (Kr, \) besagt die gl^j^he Farbe bei verschiedenen
Peraqnen derselben ^zeni^ nicht Identität, sondern Zusammenflehöngkeit» " •

,

,
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Auge. Gewöhnlich haii<lhiibt sio der H*'rr, wt-nn dein Lf^lif^nsinann das

Lehengut »verteilt* wird. Die Gabel erhült auch wieder attriimtive Be-

dfliitiing. - Weiter ftthreii plutiaehe RechtotenniDi, wie »ansneheu«, »breehen*

zu entipreelMiider Sjmboliiinuig: das »Bredhen* einer Belehaong s. B%

wird durch Brechen eines Aste» oder Stabes tersinuficht (Taf. l'3i 'Nr. 2;
Taf. 136 Nr. 3). In der Illustration kommt wieder jenes Mcnent zur

Geltung, welches die Hedeweiae gesehaffisn hat.

Zur Handbewegung tritt. rf gclmUs^iEr eine Köi*perhewegung, welclio

im einzelnen Falle ein Wahrzeichen iiir sirh hilden kann (Rei^|^iple: iiauj t-

^iichlich die tieste des Sichalavendeus^, otier eilende Ki'r]'erl r\V( gung de^i

Boten mit Nachrichten). Das (ileiihe gilt im Gegensatz dazu auch tür

den ruhenden KOrper (i. B. Taf. 144 Kr. 4: Darstellung des schlafenden

K<tarpen' xuv Beieichnung desseot dass jemand von eineoft Vorgänge nichts

-eifthrt). Diesem Zwecke kaiin auch die örtHchkeit dienen; so erscheint

die Holschuld des Zinsmnnnes buchstäblich als »Gatterzins*, indem ihre

Leistung üier das Gatter der Haußtüre weg erfolgt (Taf. ISO Xr. 6).

Die Sinnbilder finden sich natürH(h mannigfach zusnmmen und mit

einunder angewendet. Für die künstlerischen (.Qualitäten war der Ge-

brauchszweck entscheidend. Indem dieser Umstand Verzicht auf Natur-

treue bedingt, sobald der. Zweck es erfordert, leiden darunter die Dar-

stellung der Gestikulation und der Dimensionen der EOrperglieder, die

Perspektive und die Erfassung der Ssene in ihrete ZusammenhaiDg. •

Siner sovgiUtigen Behandlung erfreuen sich die • BewegongsmotiVe;

worin sich vorzugsweise der ktinstleriscfae Fortschritt Terkörpert, sowohl

was die Systematik der Gebärtlensprache :ds was die mannigfaltige Dar-

stellung der Gebiir<ien betrifft. Nur die Gesielits -Mimik i>t rückständig

und machl den Eindruck suiLmarischer Ausführung M. Letzteres gilt auch

von der Zeichnung der Körperglieder, (iewUnder und Watien. Die Trachten-

Kunde lernt weniger aus der Sachsenspiegel -Illustration, als man von
vomehernn .vermuten mOchte. Den Bildern haftet in Komposition, Zeich-

nung und Illumination etwas Mechanisch-Handwerksmfissiges an. In ge-

wissen Motiven lebt die altera Kunst fort. Es fehlt nicht an Entlehnun-

gen für das Biblische und Proftne. Kann im allgemeinen nicht bewiesen

werden, woher sie gerade ;<tammen, so vermutet doch v. Amira für eine

Gruppe von Motiven au5 dem Bereiche der subjektiv-symbolischen Gebär-

den, tiaöS der Zeichner von X vorzüglich aus einem P.Nülterium gescijopft

iiabe, welches, wie der Albani-Psalter (lllU— 114ft), hauptssächlich dus

Wort veib^dlichtft :
'

-

Die iEilderliAndbchrifteB tintinoh^iden sich nicht nur sachlich^ tondern

auch' technisch vpn - einander. •.

Die Individualitut von D gegenüber T und X: llsst sich an der Hand
von H nicht vollständig herausstellen. Doch vermag v. Amira eine Reihe

ton nedeti Zügen nachzuweisen. Die Neuerungen betreffen die L'ebroehc-

nen Farbentüne der Illumination und das dekorative M< uunt in der Aus-

führung, .der initialen, die Tracht (MUnnerxücke, Baueratracht u. a. m.), die

') Dur strecken tfer Zunire in Taf. 174 Xr. 1 will d&n hörbaren Teil der

Form aiBit Fm
nähme def Ge^
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Bewafinmg (Engen-Halsberge^ Beokenlunibe, StMh«! am FauUehUd), Qe-

rttte (Thronsitz), die Ardutektnr (baden- oder thronartagea Innere) and
die Komposition (l marbeitang von EiaidaMMii; Tendonz, MehrkOpfigkait

und Mehrarmigkeit hei menschlichen Figuren zu b<'.seitigen : bisweilen

l'nterlassen der S\ mbolisirung des Altersunterschiedes durch den Grössen-

unt<.'rächied ; U.A., insbesondere sumnuuische Zeichnung der Gesichter).

Dass das BUderwerk Erzeugnis einer bestimmten Schale, ist nicht erweia-

bar. T. Amira vermiitet indeaseii mit gutem Grunde bOhmiaehe Kiaflflaae'),

die auf die Bacbmalerei in Meisaen angeaiditB der damaHgoi Miohlichtn

VerhSltnisse leicht eingewirkt haben mögen. Der Stil dürfte im aUge-
meinen dem in den Armenbibeln za Konstanz und WoUenbüttel verwandt

sein'*).

Die Bilderliandscliriften st<}llen .sich als Glieder einer Entwickelang

dar, deren jedes einen selbständigen Wert in der Geschichte der Buch-

lUostration reprSientirt Nicht ein einngea Werk, aoBdem eine Geaohiohte

Ton Werken liegt vor, beginnend an Ende des hohen Hittelalters nnd drei

Viertel eines Jahrhunderts andauernd.

Auch in der Folgezeit fehlt es nicht ganz an Beispielen einer lUn-

stiirung von Kechsstexteu. v. Amira unterscheidet diesbezüglich zwei

Klassen: eine erste, worin der ganze Text oder dessen Hauptabschnitte

zum Schmucke der Handschrift mit Bildern eingeleitet werden, regel-

mässig, ohne dass eine rechtliehe Charakteristik beabsichtigt wire*); and
eine zweite Klasse, welehe von der ersten darin abwoioht, dasa Bilder don
Text nicht bloss eröffnen, sondern anch unterbrechen, wobei die Ten-
denz der Veranschaulichang eine Rolle zu spielen scheint^). Eigenartig

ist dif Stellung des Kampener Digestums, dessen Zeichnungen teils der

Veransehaulichung der Gegenstände des Textes gelten, teils den Text in

äusserater Abbreviatur symbolisiren, vielleicht zur Unterstützung des Lokal«

gedOchtnisses. In der ersten Zeit nach der Erfindung der Buchdrucker*

kunst zeigen die Hohnohnitte die swei ttberkommenen Hauptrichtungen

lebendig*).

>) Die Innenarchitekturen leiten auf bfihmiache Dantdlnngen au« der Zdt
Karl« IV. und weiter auf ein italienisches Thronschema.

>) Was die Individualität der übrigen Biiderhandachnften anbelangt, so

weidit W von D im Traditenwesen und im Kolorit ab, wfthrend H vorraglieh

durch die rohen Formen hingegen auch (lurch oinQ pewisae sachliche und kolo-

ristis<^e Treue individualisirt ist: 0 geht in der Zeichnung im wesentlichen auf
N anrtek (ausgenommen die PormTergrOberung in Folge des Bausens), hat jedoeb
in der Farbe ursprQnglichen Charakter. Ffir die Illustration in N ist grüs^eres

Format, Zerlegung vieler Bilder u. A. m. charakteristisch: den Si'hattenseiten

SegenQber verti-itt hier den Fortschritt die Behandlung des Geaicbtsausdruckes,

er zum Teil besser erfasst ist als in der Y-Gruppe und in X.

') Beispieh» : die Miniaturen in den Sammlungen des römischen und kano»
nischen Rechtes und im Kechtsbucb Beaumanoirs, die Titelbilder in den Praoht-
ezemplaron des Grand Contomier de Nonnandie und der Hambarger Statuten
TOn 1497.

*) Die »Einleitung* verbreitet sich über folgende hierher sehörise ätflcke:

die Wiener Goldene Bule, das sog. .Nequam^Booh« Ton Soest, SwlealBwe Becfata-

sammUi Ilgen. Hands^uiften dee Mhwabenapiegels, ein Bilderwerk an Jac de Tbe>
ramos »Belial«.

*) Herangezogen sind speziell die Dlustratioiien rar Goldenen Bulle, mm
Belial. /\) ['. 'l'englers Laienspiegel, zur Bambergensis, die Borgkmair'sehen Holz«

schnitte, sowie solche in den Öchriflen des Jo. Millaeus und dM Jod. Damhooder,
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Wohl ermangelt die Bach-Illustration der späteren Zeit nicht der

CMaakMi, wetebe sie mit den KlderbaiidBeliriften des SacfasenspiegelB Ter>

Inaden. Allein deaeen nngeeehtet aind letitere merkwfiidiger WeSee etwas

«inzig Dastehendee geblieben, sie haben keine Naebfolge erhalten. Warum?
V. Amira betont, dass der Schwerpunkt der Sachsenspiegel-Illustration ni^t
in der Symbolik des Rechts, sondern in der Symbolik des Künstlers zu

suchen sei. Tnd so liege auch die Erklärung der fraglichen Erscheinung

nicht in einem Erlöschen des Sinnes für die Rechtssymbolik, sondern im Cha-

rakter der spätmitielulterlichen Kunst, »die in der figürlichen Komposition

den Realismus begünstigte, während sie den Symbolismus, wenigstens den

profanen, in die Bmdxeiehnimg verwies.*

Mit dieser Skiae ist der weeentlicbe Inhalt der lehrreidien »Ein-

leitung« dem Leser vermittelt. Deren Gedanken in rtch aufgenommen zu

haben, ist zum tielmn Verständnis der BUder unumgänglich nötig. Der

kundige Beschauer wird bald fühlen, wie sehr die Illustration die Er-

kenntnis deutscher Kulturentwickolung zu fordern imstande ist. Weil es

sich um em liechtsdenkmal handelt, wird jedoch zuerst das Interesse der

juristischen Welt in Frage kommen, die erfahren will, welcher Gewinn

speziell der Beehtswissenflehaft aus diesen Bildern ersteht Barauf gibt

die »Einleitung* nodi nicht Antwort Dieselbe bleibt vielmehr dem «weiten

Bande vorbehalten, der den Gegenstand reehtsaiehlologisch beleuchten wird.

So wird es diesem jnristisdhen Erläutehuigsbande unter anderem vor-

nehmlich obliegen, die rediftBf^ymbolischen Gesten zusanunenzustellen und

zu ordnen. Damit wird uns wenigstens zum Teile der reiche Schatz rechts-

arcbäologischf II Wissens eröffnet, worüber v. Amira gebietet, der mit jenem

geschürften Blicke, wie ihn nur jahrelanges Sammeln von rechtsarchiiolo-

gischem Material verleiht, hier zum Urteile berufen ist, wie kein Zweiter.

Allerdings wird eine gewissenhafte Forschnng, die es mit den Ftoblemen

des Snchsenspi^gel-Beehtes sn tun hat, die Blnitration des Bedhtsbnelies

sofort in vollem Umlsage hennnehen müssen, ohne den «weiten Band erst

abzuwarten. Sogleich ein Bild zum Prologe >Des heiligen geistes minne—

*

(Taf. 6 Nr. l) illustrirt Eykes Gelöbnis, mit Hilfe des heiligen Geistes

das heimische Recht richtig abzuspiegeln. ;xls formbestimmten Akt durch

die Fingergeste ; um den fünften Heerschild
(
„ de seepenbare lüde unde der

vrienherren man*) zu versinnlichen, ist das Wappen der dienstmlümischen

Familie von Colditz^) gewählt (Taf. 8 Nr. 5); der Gesichtstypus des nie-

deren Arbeitsmensehen, der nicht rar ritterlioihen Gesellsehaft ilhlt: ge-

krümmte oder gestfilpte Hase, vorgebaute 8iani (Tat 15 Kr. l : Baner;

Taf. 19 Nr. 5 : Taglöhner; Taf. 38 Nr. 1 : Unritterlicher; Taf. 32 Nr. 3—5

:

Zinsmann; Taf. Gl Nr. 5: Hirt; u. s. f.), kehrt in gleicher Weise beim

Schergen (Taf. 49 Nr. beim Verbrecher (Taf. 49 Nr. 4), beim Bös-

willigen (Taf. 181 Nr. 1)2) und anderseits beim Toren (Taf. 73 Nr. l)

und Aussätzigen (Taf. '.il Nr. 3) wieder; den Franken kennzeichnet die

Tracht (Mantel) als Glied des vornehmsten Stammes (Taf. 90 Nr. 2); die

weltUoh«! Kurfürsten eracheinen bei des Königs Kur mit den Geräten der

M äiehe t. ZaUin^er, Die Schötleubarfreiea des Sachnenspiegels S. 209 f.

^ Wer erinnert sich da nieht an den alten Tmninos »8chalk« fQr den
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Enimter und- alle kiestoden FOnten machen dieselbe FSnger^geste, wie sie

das Gelöbnis »iclitbar macht, die Weltlichen mit einem, die geistlichen

mit zwei Fingern (Taf. \i3 Nr. 1—3); der Wende ist mit roherer K(-pf-

bildung und kurz geschnittenem Haare gezeichnet (Taf. Nr. 4, .ö),

während ihm H rote Beinriemen gibt, was an die roten Kiemenschuhe in

der Einsetzungstracht dea Kärntner Herzogs gemahnt. Das sind einige

wenige gerade • en die Hand gegebene Beispiele, welche zeigen, wie die

Bilder in rechtsgesieliSblittichei' Pn>bleme eiagreifen. Ick gestehe, dMS es

anoh ffir miob vieV'Beiz' liilttiB, sehen' in -verliegender Anteige auf nänches
in der juridtischeli Seite der Bilder einzugehen, da eigene Studien hier

einschlagen. Ich hielte es jerloch nicht für korrekt, derart dem Inhalte

des zweiten Bandes liier vorzugreifen. Xach dem, was die Wissenschaft

am «rsten Bande besitzt, hat sie allen Grund, sich auf die Fortsetzung

des WeAes mit hochgespannten Erwartungen zu freuen.

' Ö«rar. *•*•
• ^anl Puntstfhartt

I )r. H uns V. V o 1 1 e 1 i n i , Die ii 1 1 s t e u S t a t n t e u v o n T r i e u t

und ihre l'' b e r Ii e t'e r u n g. Wien ^ierold 1902. (Archiv für österr.

(ieschichte Bd. ü2, öeite ö3if.).. ' *

,
"

•
.

*

• ••••• ' ' ' - . , , *
'

_ ' • •

Seitdem Tomaschek im Jahre ]8ßl die im Wiener, Haos-N Hc^- und
Staatsarchiv in deutscher Sprache vorliogendnn Statuten von Trient her-»

aasgegeben und für dieselben den Charakter eines Originaltextes in An-»

Spruch genommen hat, ist die Frage nach der ursprünglichen Fassung der

Trienter Statuten nie recht zu Ruhe gekommen, und zwar waren es fast

aossehliesslich Italiener, welche sich mit derselben wisteuMhaftlioh be-i

schttftigten. . Namaütlich die Untersnchong^n von Bartolomeo 11al&tti und
Desiderio Brach haben, wie Y. bereitwilligst anerkennt, znr KUnug wt-
SQi^lich Vieigctragen und inabesondere, wenigstens für Unbefangene, flber-^

zeugend ilargetan. da-s «ler deutsdir T»xt keine Originalaufzeichnung^

sondern nur eine l'bersetzung aus dem Lateinischen sein könne. Die Er-

gebnisse der italienischen Forschung haben jedoch wenig Beachtung ge-

funden (Vgl. z. B. Luscbin ödterr. Beichsgeaoh. 1896 S. 145). nnd die

»dflntsohen Stfttaten Ton Trient*. gehören auch hente noch nun Haapt-

rfistieiig tendem^deer Zeitoagspolemik .in und ausserhalb Tirols. Unserem
Autor gebohrt nun das hohe Verdienst, das verwickelte Fkoblem der ältesten.

Statutarcresetzgebung von Trient in den Bereicli reiner wissenschaftlicher'

Foi-scbuu^' t-mportrehobeu und mit streng kritischer Methode xmd der .ihn^

eigenen Gründlichkeit in endgiltiger Weise gelöst zu haben. .

. Dem Verf. kam die Heranziehung einer zweiten deutschen H^d'*»

sehrift dar Trienter Statuten .sehr zn' statten, welehe sieh im SeUosssiehii»

Tfann-Belvesino.'iia Konsberge befinden imd bisher Von Niemandem aUmit'

untersactit forden war, obwohl sie in dem tob Tom^ Gar 1857 im Drdcker

herausgegebenen Kataloge jenes Archivs angezeigt erscheint. .PieäfiUjfi.

stammt, ebenso wie die von Tomaschek irrtümlich mit dem Datum 1363,

statt 1463, versehene Wiener Han<lschrift, aus der zweiten Hälfta des

15- Jahrh. Aus deren Vergleichung geht nun unzweifelhaft hervor, .dsdSi
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sie AltSQhrifteti einer gemeinnmen ttlteraik Yorl&ge und, mit der sie jedock

aidit nnmittellivr sondern durch Vermitttnsg mehrerer Zwischenglieder

zusammenhangen. Dieae Vorlage ^ber war auf keinen Fall der Original-»

teit der Trienter Statuten, sondern nur eine um Privntgebrauclio her-

gestellte rohe l'bersotzung des liiteiniscben Origtnnls. Zu diesem Ergebnis

gelangt V. durcb eine geschlossene Kette von >ieL'baf(en Argumenten) von
denen die wichtigsten hier angeführt werden mugen.

Gegen die Annahme, daat die ältesten Statuten von Trient in deut-

scher Sprache ausgefertigt worden seien« - spricht schon der. itnasere Um-
stand, dass nach dem unwiderleglicheh Zeugnis der Trieutiner Urkunden
die Volkssprache in Trient und dem heutigen Trentino, ja sogar im Bozner
Unterlande fast ausschliesslich romanisch war und auch in der Folge, selbst

zur Zeit der grüssten Verbreitung des deutschen Elements, das italienische

Idiora in der Biscbofijrita'lt stets vorherrschend blieb. Daraus folgt freilich

nicht, dass die Stututen italienisch abgefns>t worden seien, denn die

Vulgärsprache hat im M. A. für Urkunden und Gesetze nur äusserst selten

Verwendung gefunden; sie kAnnen vielmehr nur in kteiniseher Sprache
redigirt worden sdn, deren man sich in den romanischen Lindoni während
des ganzen Mittelalters und bis ins 16. Jahrh. hinein ftst anssehlieeslich

bediente.

Ferner liefert eine auf Form und Inhalt sich erstreckende eingehende
Untersuchung der deutsehen Rezension, unter Heranziehung der Kovere<1aner

Statuten, welche, wie wir gleich sehen werden, ilen älteren lateinischen

Text der Trienter Statuten repri'duziren, auch positiv den untrüglicheu

Beweis. für obige Behauptung: die uusäcrät schwerfUUige, undeuische Dik-

tion und die Tielen: Mlssvcrstilndnisse» Irrtümer und '^dersprttche sobliesaeai

die Möglichkeit» dask die deutsehe Au&eichnung die .Original&seung der.

Statuten sei, völlig aus, und die Gegenüberstellung der lateinischen Re<*

daction zeigt deutlich die Ableitung des deutschen Textes von einer latei-.

nischen Vorlage. Es ergibt sich auch, dass der Übersetzer jedesfalls nup
über sehr beschränkte sprachliche und juridische Kenntnisse verfügte und
mit den Verhältnissen <les Landes wenijj^ vertraut war. Bei der Verbrei-*

tung der deutschen Sprache im Hochstifte Trient im 14. und besonders-

im 15. «Tahrh. und bei der grossen Zahl deutscher Beamten, welche von
den Bischöfen eingeführt worden, kann es, wie Y. hervorhebt, nicht anf-

ing erscheinen, dass sich das Bedürfniss noch einer deutschien Über-»

setsttUg geltend machte; und umso begreiflicher wilre es, wenn die Trient

tiner Statuten dazumal auch in Bozen Creltung gehabt hätten, wie aus der

im Anhange (9) abgedruckten ,Beschw»nde der Trienter Untertanen übec
einzelne Bestimmungen der Statuten und Übergriffe der Büigec 1488r—
1401* hen'or/.ugehen scheint. ' ' '

• -.

Au4 mancherlei Judicien folgert V., die deutsche Übersetzung sei Ende
des I4i oder An&ng des 45. Jahrh. entstanden; derselben lag jedenfalls;

nicht d^'. Alexandriiüsdie d. J. 1425, sondern eine. Sltere.Bedaktaonl äesf

Statuten SU Orunde». welche im wesentlichen' eben in: den Statuten von:

BgreredO: aus dem Jahre 1425 erhalten ist. Die - Weitgehende €ber6in».

Stimmung dieser Roveredaner Statuten mit denen von Trient .war eiset

bereits bekannte Tatsache (Vgl. meine Schrift über die Tal- und Gerichts-!

gemeinde Fleiuis und ihr Statutarrecht. Innsbruck 1891 S^ 10 i^.' j);^
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neu ist aber hier der interessante Nachweis, dass der >liber originBa

statutoram vetemm comunitatis et hominum fioveredi*, welcher 1425
«iner darch den Übergang der Stadt unter die Herrschaft Venedigs ver-

anlassten Keuredaktion unterzogen wurde, eben nichts anderes war, als der

Codex der Trienter Statuten, welche bis dahin aach lür BovereUü Geltang

gehabt hatten. Es stellt aich nnn weiter heraos, dwe die dentsohe Be-
2ett8ion ond die genannten Boveredaner Stataten» von den bei der Nen-
bearbeitnng der letzteren durch den Wechsel der Herrschaft bedingten

Änderongan abgeaeiien, fast durchwegs übereinstuDomi nnd auf einen yer-

lorenen gemeinsamen Archetypus hinweisen, von welchem sie, ebenso wie

die Alexandrinischen Statuten, durch Vermittlung von einer Anzahl Zwi-

schenglieder abstammen. Als nächste Schlussfolgerung ergibt sich natur-

gemäss, dass dieser Urtext der Trienter Statuten sich durch eine Yw-
glekhnng der drei von demselben abgeleiteten Qoellen, nnter Heranaehong
der sonst erhaltenen Fragmente der ältesten Statuten, in sdnem wesent-

lichen Bestände rekonstniiren lassen kann; man gelangt dal)oi zum Resul-

tate, dass im 14- .Tahrli. in Trient kein anderer Text von Statuten sich

vorfand, als der, den wir noch im wesentlichen in der üoveredaner Sta-

tutenredaktion des Jahres 142') vor uns liaben.

V. widmet auch der Frage nach der Eutsteiiuugszeit der älteaien

Statntenkompilation dne eingehende üntersnohong, wobei er Ton der als

«cht erwiesenen Binteilong in sog. »alte« nnd »nene Statuten* ausgeht

Die »alten Statuten* sind jedenfalls vor 1307 entstanden; schwieriger ist

der terminus a quo zu ermitteln, und in dieser Beziehung scheint mir die

Arguraentirung des Verf. nicht durchaus einwandfrei zu sein. Ins-

besondere kann m. E. der Umstund, dass in einzelnen Stiftsgebieten noch

gegen Ende des 13. Jh., so in Judikarien 1290, Lukaistatuten in Zivil-

und Strafsachen abge&sst wurden, f&r die Datirung der Trienter Statuten

nicht als ausschlaggebendes Argument benfltst werden. Y. meint nimlieh,

die Aufzeichnung von Partikularstatuten hätte nicht erfolgen kOnnen,

wenn die Trienter Statuten, welche ja in civilibus und criminalibus für

das ganze bischöfliche Tenitorium Geltung beanspruchten, bereits früher

«rlassen worden wiiren. Allein es ist wohl die Annahme begründet (Vgl.

meine bezüglichen Ausführungen in der oben erwähnten Schrift über

Fleims), dass die Statuten von Trient nicht von Tome b«rmn territoriale

€Mtnng im ganzen Stiftsgebiete erlangt haben, sondern erst nach und

aach den auch hier wuchernden Fsrtikularismus tu überwinden Termochten;

fSkr einzelne Orte l&sst sich ja eine solche EntwicUung direkt nachweisen.

Es wäre dabei auch wohl denkbar, dass die Abfassuii-i von konkurrirendon

Lokalstatiiten geradezu durch die Promulgirung der Trienter StatuU'n ver-

anlasst worden sei, indem man dadurch eben die partikuläre Kecht»-

gewohnheit gegenüber dem bischöflichen Gesetze uufrechtzubalten suchte.

Zudem hat &m Zmtbestimmung besiglich der ^tiktm Ststoten« einen nur

lelatmik Wert, denn, wie Y. selbst mit Beeht hertorhebt, erweisen sich

auch dieee als kein einheitliches Werk, aus einem Gusse entstanden, sie

sind vielmehr, wie die grosse Mehrzahl der Bltesten italieoischen Stataten-

kompilationen, erst nach und nach zu einem corpus atatutorum erwachsen,

in welchem die historische Entwicklung noch deutlich erkennbar ist. Die

»neuen Statuten* hingegen stellen sich als eine umfangKeiche Kovelie dar,
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welche von JUschof Nicolaus von Altheim zwischen 1340 und 134:1 er-

lassen wurde ; der Verf. weist auf die bedeutenden Vorzüge dieses Gesetzes

hin, welches eine Reform des zivilgerichtliehen Verfahrens im Sinne einer

Kürzung und Vereinlachung desselben mit Erfolg anstrebte.

Im II. Teil» Milier Schrift beschäftigt sich V. mit den b«ideii 8ta->

tatemredaktiaBeii das 15. J.i der Aleiandrinitefaaii d. a. 1425 imd der

Udalridmiseheii d. a. 1491, welche bisher noch keine eingehende Würdi-

gung erfahren hatten, wobei ihre Beweggründe auseinandergesetzt und
durch Vergleichung mit den älteren Statuten die Entwicklang der Trienter

Gesetzgebung illustrirt wird.

Wahrend die nach Bischof Alexander von Muzovit.n benannten Sta-

tuten, welche noch im Ori<,'inaltexte in einem Pereamentcodex des Inns-

brncker Stulth.-Archivs aus der Zeit zwischen 14:^3 und 14öü vorliegen,

dem Bestreben der Bürgerschaft Toa Trient, die 1407 von Bisdiof Georg
erwirkton nnd dnrch Herzog Friedrich vcm Tirol erweitnrton bedentongs*

ollen Pririlegien m behaupten, ihre Entstehung Terdanken, ist dsgegen

die Neuredaktion d. J 1491 auf die Lutiative «Is TVisrhofs. Ulrichs III.

von FreundsbtTg, zurückzuführen, welcher damit den Zweck verfolgte, den

vielen Beschwor<lt'n d'-r unteren Klassen und namentlich auch der deut-

schen Handwerker gegen die in der Stadt herrschemlen Geschlechter ein

Ende zu bereiten. Infolge des Widerstandes von Seite der damit unzu-

friedenen Bürgerkreise konnten diese Statuten jedoch erst 1504 im Drucke

erdffentlicbt werden.

Auch 'darin unterscheiden sich die beiden Redaktionen von einander»

dass die filtere sich als eine tie^ehende Beformirung und bedeutende Er-

weiterung der altert n Statuten darstellt, wahrend die jflngere nur einzelne

neue Kapitel und Zusätze aufweist. Auf der .Mexandrinisehen beruht in

Anlage und Inhalt zum grossen Teile auch nne}i die let/te Statutenauf-

z* i< Inning, die sog. Cies'scbe d. J. 15 20« welche allerdings beträchtlich

erweitert erscheint.

Bei Besprechung der verschiedenen Redaktionen der Trienter Steinten

berührt V. auch die Frage nach dem inneren und Äusseren Zusammen-

hange derselben mit den Statuten oberitalienischer Stfidte. Es ist sehr

zu bedauern, dass sieh der Verf. auf dieses so interessante Problem nicht

tiefer eingelassen hat» es mag aber zugegeben werden, dass durch die dazu

notwendigen weit ausgreifenden Untersuchunfren die vorliegende Arbeit

vielleicht eine ungemessene Erweiterung erfahren hütte. Immerhin bietet

uns V. Hucli in dieser Bezieimng munclie bemerkenswerte Hinweise und

anregende Ausblicke. Bereits Kapp hatte in seiner Darstellung des vater-

ländischen StatutenWesens von Tirol (Beiträge zur Geschichte, Statisük ete.

von Tirol YIII, 3) auf die grosse Ähnlichkeit und teilweise Identitfit der

Trienter Statuten in der Cles*schen Beaension mit denen von Verona

»und anderer oberitalienischer Städte« hingewiesen. V. stellt nun fest«

dass schon die »alten Stetuten* mit denen von Verona und Vicenza eine

weitgehende Tbereinstiramung aufweisen, welche einen sicheren Schluss auf

ihre nahe Verwandtschutt zulassen, und «iass die , neuen Statuten* mit den

Vizentinern tt ilweisc sogar wörtlich übereinstimmen. Hie Alexandrinische

Redaktion verrlit ebenfalls direkte Beziehungen zum Statut von Vicenza

d. J. 1425 oder zu einem ihm verwandten; daneben finden sich aber darin
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auch vielfach I^estimmungen, welch»: dem Verone^er iind Vizentiner Kechte

fremd siud und, nach Ansiübt des Veil.ä, auf den lutubardiächeUf yielleicht

auch foskaniscbeii Becbtskrus hindeaten. Bei der Cles'aclieii Bedaktion

binwiederam worden aiu den Yeroneser Statuten d. a. 1430 'viele Stellen

wörtlich übernommen.
.

Zum Schlüsse soll noch des Anhangs gedacht werden, in welchem

einige interessante Trienter Urkunden aus den Archiven von Wien und

Innsbruck zum eiatenmal abgedruckt, und ausserileni das 1. Kapitel der

Thun'ächen Handschrift und zwei synoptische Tubellen sich finden, welch

letztere der Vergleichung swisehen den verschiedenen BezMinouen der

Trienter Statuten, den Statuten von Boveredo d. a. 1425 and den sog.

»Statuten der Sjndiker* dienen.

Sartori-Honteer oce.

Monumenta ecclesiastica tenipora innovatae in Hun-
garia religionis illustrau tia^ Digesseruut V. Bunyitay,
B.'^Hapaics, J. Karacsonyi. Tomus primus 1520—1529. Buda-

pestiui, edidit Sectio Scieut et Litt Societ. S. Stephani, 1002.

(Egybaztört^nelmi emi^kek a magyaronzägi bitujitas koraböl I. kötet).

Über die Geeebichte der Befoimation in Ungarn wurde in den letzten

Jabren Tielea Terölfontliebt. Quellen und ürkundenpublikationen und
Bearbeitungen mehr oder minder grösseren Umfauges erblickten das Tages-

licht. Trotzdem blieb gar manches in den Tiefen der Archive verborgen,

au eine systematische Durcliarboitutig der verschiedenen Archive und
Bibliotheken duuhte man iangf nicht, und somit konnte man auch an eine

grundlegende Publikation über diesem Zeitalter kaum denken.

Die bistoriscben Zeitaebriften üngams bracbten in ibren Jahrgängen,

besonders in den frfiberen, ein nicbt unbetrachtliehes Material suaammen.
Damit ging auch eine planmässigere Forschung nach archivalischom Ma-
terial Hanil in Hand. Die wissenschaftliche und literarische Sektion der

St. Stefansgesellschrtft fasste alsbald nach ihi>'r Oründung die Edition der

lief.fimationsurkunden ins Auge, und wurden vorläufig die Jahr«- ir>2(»

—

15 70 als Arbeitsfeld bestimmt. Die hervorragendsten Kirchenhistoriker

Ungaina Vincenx Baoyitay, Baymond Bapaioa und Jobann KaxAoaonyi

wurden mit dieaer Arbeit betraut, letztwer an Stelle des inzwiMben surück*

getretenen Akusius Timon's. Nach jahrelangen Vorarbnten konnte man
endlich an die Publikation schreiten, und th Frucht der Arbeit ist vor

kurzem der erste Band des Werkes erschienen.

Der Band uni!as>t die Jahre 1520— 1529 und enthält insgesamt

514 Urkunden. Als Anhang wird gebracht je ein Verzeichnis der Sieben-

bürger Dominikaner aus den Jahren 15^20— 1525, aus den Jahren 1524,
1525 und 1529, ein Aussug aus der Bursa Hnngarorum Craeovienais nach
der Ausgabe Karl Schraufs, je ein Auszug aus dem Matrikelbueli der
Wiener und der Wittenberger ÜUTersität und endlich eine Studie KarA-
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esonyi's, kritische Bemerkungen zu den auf die ersten Zeiten- der ungario

sehen Reformation sich beziehenden Berichten.

Wenn wir zunächst das historische Ergebnis des Bandes betrachten,

80 geht aus dem Inhalt unleugbar hervor, dass das hier gebotene Material

fflr die eigentliche Befornuition wenig, fitst gar aiohte bietet. Das hier

erOffentlidite Urkandenmateri»! iBut konetaSiren, dass in den Jahxen

1520— 1529 die Beformation in Ungarn noch keineswegs durchgedrungen

ist, und dass von einer eigentlichen Reformation nicht die Hede sein kann.

Selbstverständlich will das nicht bedeutfa, dass in l'nfjarn in diesem Zeit-

abschnitt sich keine Spuren der Hefurraation fanden. Die lutherische Lehre

fand im Gegenteil schon damals Anklang in Ungarn, und neigten sich gar

manche dem lutherischen GlanVen so, man würde ja sonst nicht Anstalten

dazn finden, die nene Lehre auch auf schriftlichen Wege zn bekSmpfen;
doch im altgemeinen ist eine durchgreifende reformatorische Bewegung noch
nicht bemerkbar. Denn auch unter jenen, die sich der neuen Lehre zu-

neigen, gibt es nicht wenige, die die katholische Kirche nicht verlassen,

die Messe hören, zur lieitüte gehen etc.. so dass mau sie ihrem Wesen
nach eigentlich als Anhänger der neuen Lehre nicht betrachten kann.

Aus iliesein Umstand folgt auch, dass das urkumlliche Material des

Bandes sich mehr auf die äusseren und muereu YerhUltuisse der katho-

Usdien IQrdhe in Ungmm bezieht Dafiir bietet das Bach ein sehatsbares

Material. Die Terschiedenen Testamente, Briefe, Inventare, Prozessschriften

etc. beleuchten in eingehender Weise die kirchlichen VerhSltnisse Ungarns,

und geben insbesonders in vermögensrechtlicher Beziehung über einzelne

Diözesen und Pfründen schätzbaren Aufschluss. Der Kirchenhistt)riker

wird das Werk gewiss mit Befriedigung durchblättern, auch die Kultur-

geschichte wird ihre Rechnung finden, während die Refurmationsgeschichte

sich mit einzelnen, an sich wenig zusammenhängenden Datm begnügen

musa. Besonders hingewiesen sei auf die Studie Kar&csonyi*s, eine kri-

tische Abhandlang über die ersten Verbreiter der protestantischen Lehre

in Ungarn, worin er von einer Beihe Männer, die laut älteren Aufzeich-

nungen die neue Lehre in Ungarn verbreitet h&tten, dos Unhaltbare dieser

Auffassung nachweist.

Die Edition ist nach den neuesten Prinzipien durchgeführt und ist

auch den fremden wissenschaftlichen Interessen Rechnung getragen. Die

Einleitung wird niclit bloss in ungurischer, sondern aucli in lateinischer

Sprache gegeben, den ungarischen Urkunden ist das Regesl auch in latei-

mscher Sprache beigefügt, währen bei Uteinischen Urkunden das Bögest

bloss angarisch gegeben ist. Dadurch ist auch den des Ungarischen nicht

mächtigen Forschern die Benützung des Werkes erleichtei't. Ein in latei-

nischer Sprache abgefasstes Personal und Sachregister erhöht die Brauch-

barkeit des Werkes. Bloss eine Bemerkung wollen wir noeh machen. Das

Werk urafttsst nicht nur Inedita, somlern druckt auch ben-its edirte Stücke

ab, und zwar mit vollem Text. Wiewohl dieser Umstand für dem For-

scher bequem ist, weil ihm dadurch zeitraubendes I^achsuchen erspart

wird, glauben wir, dass es genügt hätte^ die schon edirten Stücke in

Begestenfonn zu bringen. Jedenfalls wird durch die befolgte Uethode

der Wert und die Brauchbarkeit des Werkes nur erhühi
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Aus den Jahren 1520—1570 liegt naeh dam Vorwort der HenMM-
geber za schllessen du MAterial fttr mebrere Binde berdt Bs wtre n
wünsdlieB, dass die folgenden BBade in rascher Bellienfolge erscheinen.

Der Stefansgesellschaft aber wird ein jeder, der das Werk darchblittert,

für die materiellen Opfer, die sie brachte, aufrichtigen Dank Z9llen.

Budapest. A. Aldasj.

0. Wftltz, Die DenkwOrdigkeilen Kaiser Karls V.

Bonn, E. Straass 1901. 8^ 46 S.

In dieser kurzen alxT gehaltvollen Studie wird dir Krai:«' der Kvht-

hf'it iler 18<')2 herausgegebenen cümmentaires de ChaiUs V. neuerlich

überprüft; Kanke hat sich dafür, der spanische Gelehrte Pascual de

Gayangos dagegen ausgesprochen. Waltz führt in m. £. völlig zutreffender

Weise ans, wie diese im Jahre 1550 entstandenen (aber nur in einer

portogiesisehen Übersetsnng des Jahres 1620 auf uns gekommenen) Denk-

würdigkeiten in der Tat vom Kaiser unter literarischer Beihilfe seines

niederliindisclien Sekretärs Wilhelm van Male verfassf worden sind. Sie

sind keine auf Öffentlichkeit berechnete historische Durstelluntr, sondern

eine Art > Erläuteruni^'sschnft für die habsbu fleische Familie* im Suine der

gerade damals von Karl V. mit allem Nachdrucke vertreteneu universali-

stischen Suooessionspolitik; darum auch der historisch erweisliche Auftrag,

dass die Schiüt durch den vornehmsten ministeriellen Vei'treter dieser

Politik, den idteren Granvelle und dessen Sohn') revidii-t und dann ;_reheim

gehalten Werden solle. Mit ihrer wohlabgewogenen Darstellung der Gegen-

sätzlichkeit der Politik der habsburgischen Brüder — der katholischen

Weltpolitik des Kaisers, der üsterreichiscli-landesfürstlicin n dfs Königs —

-

mit ihren wertvollen Ucilriigen zur perbönlicheu CharaktcrL-.lik der Königin

Maria, des »Orakels der Osterreiehischen Familie« und namentlich Nicolans

Granvelles wupd diese Studie fiber ihr nächstes Ergebnis hinaus jntoressiren

und befriedigen.

Wien. H. Kretschmajr.

Turba (i., Beiträge zur Geschichte der Habsburger.
TT. und III. Zur Beichs- und Hnuspolitik der Jahre 1548 bis 1568.

Wien C. Gerold 1901. 76 und 87 S. Archiv f. osterr. Geschichte 90. Bd.

mit Beilagen.

Der Verf. will im Einzelnen dailegen, wie es seit dem Jahre 1548
keine gemeinsame Politik der Habsburger mehr gegeben und die beiden

Brüder Kaiser Karl V. und König Ferd^and in einem niemals völlig fiber^

brückten Oegenaatie zu einander verharrt haben. In der Tat gründet sich

^ ä. ä. 'Iii, A. 2; auch ich möchte mich hier gegen Kanke entscheideu.
>) Besten Yerhandlungen dauerten nicht nenn Monate (Tnrba III. 17. 19X

sondern sechs: 7. MBxs—25. September.
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auf die sorgfältige auf müheToUen archivalischen Stadien beruhende Ans-

einandersetznng dieser gegensätzlichen Haltung der zwei Herrscher das

Verdienst dieser Studie, dio in guter Darstellung mani-hfn hemeikenswerten

Beitrag zui* Gescliichte jener Zeit beibringt und im besondt-nn den trans-

itorischen Charakter des Passauer Vertrages deutlicher als es bisher ge-

schehen herausarbeitet. Hingegen dürfte der Ver£ mit seiner neuen Auf-

fassiing des Angsbniger BeligionafriedenB*) wenig BeilaU finden. Wenn er

denselben wegen der dtg«^n gerichteten Protestationen des Kusers nnd
der angeblieh ungenügenden Vollmachten König Ferdinands als tiir «lie Zeit

bis zu Ferdinands Kaiserproclamation (l4. März 1558) formell rechts-

ungiltig erklärt, so läs&t sich dies nicht völlig bestreiten, aber immerhin

daj^efren anführen, dass Karls V. Vollmacht von 1;'),^4 den Bruder l»e-

rechtigl tabzuiiundeln und zu beschliessen, absolute, ohne jt-gliches Ilinter-

sichbringen* (liauke D. G. V. 253j, dass die an König Ferdinand persön-

lich gerichteten Verwahrungen nnr dem Streben da Saiten entspringen,

sein Gewissen von der Terantwortung fdr die Angsbniger Beschlfisse m
entlasten (vgL Turba selbst II. 33. III. 22) und die faktisehe Ausfertigung

einer öffentlichen Bevokation noch nicht zweifellos ist; sie hat sich bisher

nicht finden lassen. Do« h auch den Formfehler zugestanden, scheint es

eine gewaltsame Konstruktion, den von Ferdinand I. als Kaiser und allen

seinen Nachtolgern feierlich anerkannten Frieden auch dann noch anfechtbar

zu finden (IH 2l); es scheint, als verfalle Turba hier in dieselbe Casuistik,

die er an Karl V. nicht recht zugestehen will, wie er denn überhaupt die

Bedeutung des Bnefastaben gegenüber der Macht der Tatsachen überschätzt.

Sind denn nicht alle die kaiserlichen Bevokationeu und Verwahrungen jener

Tage Tiel mehr ein Beitrag xnr psychologischen Erkenntnis des innecsten

Wesens Karls V. als zur Geschichte des Beiches? — Nicht zum Vorteil

möchte der Arbeit ein gewisser apologetischer Ton und die ileutlich ob-

waltende Tendenz gereichen, Karl V. auf Kosten König Ferdinands moralisch

— wenn man so sa-jen darf — herauszustreichen. Man tut dem Andenken

des grossen Kaisers keinen Gefallen, wenn man, wie es hier wieder ver-

sucht wird (s. besonders II 2ü) seine Politik der gewundenen Vieldeutig-

keit entkleiden will, die nicht übel als die bewährte habsburgische Plraiis

jener Zeit bezeichnet wnrde nnd die den unübertrofiiBnen Schilderer

L. Bänke veranlasst, ihn zweideutig und berechnend durch nnd dorch

zu nennen.

Wien. H. Kretschmayr.

Hauke, Paul, König August der Starke. Eine Charakter-

studie. München und Berlin, B. Oldenbourg, 1902. 27 S. d^.

Der ausserhalb Sachsens bekannteste sichsische Kurfürst FHedrich

August L, bekannter als Polenkönig unter dem Namen August IL, meist

mit seinem Beinamen August der Starke bezeichnet, hat bisher wenig

Glück in der Geschichtsschreibung gehabt. Seine Zeitgenossen haben ihn,

wie SO oft bei fürstlichen Häuptern üblich, mit einem Weihrauchn*'bel

umhüllt, andere haben ihn verliistert, und auch die späteren Historiker

sind ihm wenig gerecht geworden. Es ist bemerkenswert., dass die beiden

MittbeUttoceo XXIV. * 44
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beriihmttisteu Wettiner, deren Bedeutung weit über die Sftckaischeu Grenz-

pftUe hinaasging, Morits und August, ihre neaetten, wirUieli wisaen-

Bcliaftlidieii Biograpben, die beatrebt atnd, auf Ornnd umfiMaendster arohi-

valischer Stadien ihren Stoff zu bewältigen, nicht innerhalb Sachaena aus

dem Kreise wettinischer Untertanen gefunden haben, sondern dass es zwei

Preussnn sind, die ihiu n ihren Fleiss zmvendon. Haakes Schriftchen ist nur

der Vorläufer eines {jjrü.s.seren darstellenden Werkes, dessen erster Teil in

nicht ferner Zeit bevorsteht, da H. schon seit mehreren Jahren besonders

im Ih^adner Haaptstaatsarchir mit der Sammlung des Stoffes sowohl für

die Biographie, wie für eine PaUikation der eigenhändigen Entwürfe und
Briefe Angnsts beschlftigt ist. Wie schon der Titel bes^^t, ist die Schiifl

kein Abriss der Lebenageschichte, sondern «ne knappe Skizie der Eigenart

dieses Fürsten, ein Versuch, sein "Wesen zu erkennen und aus ihm die

(irundzüge seines Tuns und Lassens zu eutwickehi. Es bedarf keiner be-

sonderen Betonung, «luss die erste quellenmässige Erforschung dieses

Menschenlebens (die sich nicht, wie bisher meist üblich, auf die Memoiren-

literatnr als Hauptquelle stützt) uns aaeh durchaus keine strahlende Idcht-

gestalt vor Augen stellt, aber trotz vieler Flecken und Mangel ist der

Gesamteindruck doch entschieden günstiger, als et bisher war. Augusts
niilitärisclie Begabung, die Vielseitigkeit seiner geistigen, künstlerischen

uml wirtscliaftlichen Interessen wird hervorgehoben. In der Darstellung

seiner ilusseren Politik ist bi -oii<ler.s zu erwülmen die Herleituug der pol-

nischen Pläne von hterarisch-prophetischen Anregungen (eine ansprechende

Darlegung, obwohl diesen Anregungen vielleicht nor der Wert zuerkannt

werden kann, neben andern Oründra anch beigetragen sn haben, den für

solche Ideen nicht unempfänglichen Kurfürsten mit zu beeinflussen), sowie

der Hinweis auf den antihabsburgisehen Charakter seiner Bestrebungen,

der August den Starken von den ersten Jahren seiner Regierung' an bis

in seine letzten Julire nie verhissen hat, wenn er auch manchmal durch

die Macht der Verhältnisse zurückgedrängt und August selbst zur Förde-

rung sdnnr PUne moh seitwdse an Österreich anmsdilieflsen gaiSUgi wurde.

Auf kritische Untersachnngen nnd qoellenmüssige Belege hat Haake, der

Anlege seiner Schrift gemftss, verzichtet, doch verschiedene Verhältnisse

und Ereignisse ausführlich in Aufsätzen (in mehreren Bänden des Neuen
Archivs für Sachs. Gesch., in der Historischen Zeitschrift u. a.) erörtert,

von denen hier nur auf den für die österreichisch-ungarische Geschichte

beachtenswerten Aufsatz >Üie Türkenfeldzüge August.s des Starken 1695

und 1696« (im N. Arch. f. Sachs. Gesch. XXIV 134 f.) hingewiesen sei;

Haakes Ergebnisse weichen von der bisherigen Ani&ssa^g Brdmannsdörfexa,

Ameths u. a. nicht unwesentlich ab nnd verteilen Libht und Schatten

zwischen August und Gaprara gerechter.

Dresden. W« Lippert.
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Pierre Boye, Lettres in^dites du roi StanislaSf dnc

de Lorraine et de Bar, a Marie Leszczynska 1754— 1766i

publik avec ime ^tade, des notes et im üibceiiiiil^ Paris, Nancy,

Berger-Lemnlt et Gie. 1901. 178 SS. 8^

Seit maum Jahnehnt indmet Boyö seine Tfttigkeit der Gesohiflibte

Lothringens in der letrten Ftoiode sdner nomineUen SelbstHndigkeit unter

der Herrschaft des sweimal entthronten PolenkOnigs Stanishnu Lesie^nski

und zngkich der Geschichte dieses Letzteren selbst. Wir verdanken ihm
bereits mehrere Arbeiten zur lothringischen Wirtschaftsgeschichte, so ,Le

budgft de la province de Lorraine et Barrois sous le regne nominal de

Stanislas 1737— 17R6* (l8^»fi). »La Lonuine commer^iinte sou^ le r^gne

nominal de Stanislas* (l899), »La Lorraiue industrielle sous le r6gne

nominal de Stanislas« (l900), »Lea travaux publics et le regime des

eorrtes en Lorraine an XVUI« sitele* (1900), ferner Daxstellnngen kleinerer

Abschnitte ans dem Leben Stanislaus Lesscsynskb, wie »La oonr de

Lon^fille en 1748 et 1749, on Voltaire chez le roi Stanislas* (1891),

»Les derniers moments du roi Stanislas* (1898) und besonders das größere

verdienstliche, von der Academie fran(,"ai3e preisgekrönte Werk ^Stanislas

Leszczynski et le troisit^me traite de Vienne* (1898, vgl. darüber Mitth.

d. Instituts XX 678 f., und Neues Archiv für Sachs. Geseh. XX 172 f.).

Die Studien für das letztere Buch hatten ihn auf die Briefe Stanislaus'

an seine Tochter Marie, die Gemahlin Ludwigs XV., als wertrolle Quelle

hingewiesen. Von diesen Briefen, die Marie Lcsw^ska Borgsam anfbe-

mthrte, die aber spftter znm Teil zerstrent worden waren, sind swei

Gruppen erhalten: die erste nmfasst die Briefe der dreissiger Jahre aus der

Zeit der Not wtthrend der zweiten polnischen Thronkandidatur Leszczynskis, die

zweite die aus den letzten Jahren seines Stillebens als Herzog von Loth-

ringen 1754— 1766. Sachlich f:ehaltvoller sind zweifellos die Briete der

ersten Periode. In ihnen spiegelt sieh das bewegte Schicksal des Königs,

die Unsicherheit seiner Gegenwart und Zukunft deutlich wieder; in

schlechtem Französisch sind sie oft flftchtig hlngewovfen, durchsetzt Ton

pohiisohen Worten nnd S&tzen, einzelnen lateinischen Phrasen, snm Teil

chiffirirt. Leider hat Boye darauf Tendehtet, diese Briefe mit in seine

Sammlung aufzunehmen. Wohl hat er sie in seinem Werke über Stanis>

laus und den Wiener Vertrag ausgiebig verwertet; trotzdem wäre es von

entschiedenem Interesse gewesen, sie zur besseren Erkenntnis des Charakters

ihres Schreibers in ihrer Gesamtheit mit dargeboten zu erhalten, zumal

Boye bei seiner vollstUndigen Beiierr.schung dieses Stoflfes, seiner genauen

Vertrautheit mit den persönlichen und lokalen Einzelheiten, die zur Erläuterung

der berOhrten Vorgänge u. s. w. dienen, bei seiner Kenntnis der pol-

nischen Spreche — ein Yorzng, dessen sich Ton deutschen nnd finaiO-

siseben Oeschicbtsforschem auf dem Gebiete des 1 8. Jahrhunderts nur sehr

wenige rühmen dürfen — besser als ein anderer für diese Arbeit geeignet

erscheint. Doch so nahe auch dieses Bedauern liegt, kann es doch nicht

die Anerkennung beeinträchtigen, weiche der fablikation des zweiten

Teiles der l^riefe zu zollen ist.

Die politische Geschichte freilich erfahrt durch diese 131 Briefe kaum
eine bemerkenswerte Bereicherung; interessantes Material aber liefern sie

44*
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für die (iescliicbte Weiden Hauptpersonen selbst, ihrer beiderseitigen

Höfe, ferner Lotbriugeuä und /ahlreicher Peräonen, mit denen «ler Exkönig

in Beuehungen kam. Heist haiidoli es ädi neben den Ergüssen väter-

lieher Liebe sachlich nnr vm kane Bemeiknngen, oft nur Andentangen;
in seinem reichhaltigen Kommentar hat B. aber alle wünschenswerten Auf-
schlüsse über die einschlägigen Verhiiltnisse gegeben und darin schätzbare

Beitrüge zur Zeitgeschichte geliefert. Die Vorgänge des siebenjährigen

Krieges werden irjehrlucli berührt, wie auch die Personaltragen bei dem
Wechsel des Oberbefehls; ferner 1762 das Vorgehen des Staates gegen

die Jesuiten (Leszczynski und die Königin sind beide eifrige Jesuiten-

frennde) und die Xflmpfe mit den Ftolamenten, ünrner die Anerkennung
Stanislaus Poniatowskis durch Frankreleh, die tödliche Erkrankung des

Dauphins u. a.

Mit Geschick und unterstützt von seiner umfassenden Belrscnheit hat

B. in der Einleitung ein anschauliches Bild von den Beziehungen zwischen

Vater und Tochter gezeichnet, das interessante Streiflichter auf die un-

glückliche Lage der (iemahliu Ludwigs XV. und auf die klägliche Stellang

des königlichen Schwiegervaters fallen iBsst In dem sonst wenig sym-
pathisdien Charakter dm EikOnigs von Polen erscheint die henliehe Zu*
neignng zu seiner Tochter, die zärtliche Fürsorge für ihr Wohl and das

ihrer Kinder als einer der wenigen lichten Punkte. Ein Faksimile des

letzten Briefes Stanislaus' an Marie vom 3. Februar ITGG (also drei Wochen
vor seinem Tode) ist beigegeben, das wohl geeignet ist, einen Begriff von

der schweren Lesbarkeit der Schriltzüge des «lamals im 8U. Jahre stehen-

den Königs KU geben.

Dresden. W. Lippert.

Die historische periodische Literatur Böhmens, Mährens

und Oesterr.-Scblesiens. 1900—1901.

Mit Nachtraioren zum Berichte fUr das Jahr 1899^).

MiihiTii lind Schlcsipii.

1. Zeitschrift des de ut.sc heu Vereines für die Ge-
schichte Mährens und Schlesiens. Hedigirt von Dr. Karl

Schober.

Jahrgang IV. (1900). F. t. Krones, Die erzählenden Qael-
jlen der Qeschiehte Mährens im fflnfsehnten Jahrhundert
8. 1—105. Der I. Absehnitt gibt einen »Überblick des gesammten Be-

standes der erzählenden Geschichtsquellen* in 1. IfBhzen, 2. Böhmen,

3. Schlesien, 4. Polen, ö. Habsburg-Üsterreich, 6. üncfin-n, 7. in Gebieten

ausserhalb dieses Llinderkreises. Der II. Abschnitt behandelt »Die er-

zählenden Geschiditsquellen in ihrem Gehalte* u. zw. A) Schilderungen des

Mähreu-Landes, B) Die Angaben der erzählenden Geschichtsquelleu nach

der Jahresfolge der Ereignisse in sehn Zeitabschnitten Ton 1400—1500.

«) VergL MitteiL des Institots 23« 152 ff., 342 ffl, 24, 328 ff., 506 ff.

jd by Googl



Literatur. 677

Die guze mühsame und sehr verdienstvolle Arbeit erinnert an des Verf/s

> Geschicbtsleben in Asfj^rreich* und bildet eine ebenso brauchbare uU
willkommene Stütze lür die allgemeine Darstellung. — A. Baehmann,
Über ältere böhmische G o sc h i c Ii tsq ue 11 e ii. S. 100— 120, 2()7

— 225- I. Abt Gerlach von Mühlhausen und sein Werk. Im ersten Para-

graphen 'Zur Biographie Oerlacbs* stelH der YerC die Ghründe znsaounen,

die Ar Gerlachs 6eehiw:be Abstammung sprechen, bestreitet, femer die tron

Palack^ vermutete Verwandtschaft Gerlachs mit Georg von Mühlhausen.

Paragraph 2 beschHftigt sich mit »Entstehung und Gliederung des Ge-

schiehtswerkes Gerlachs*, und sucht zu erweisen, dass dieses Geschichts-

werk nur erst das Konzept, 't< Ucnweise sogar bloss einen Entwurf oder

auch nur eine Materialiensammluii^^ für eine nicht zur Ausführung ge-

kommene Darstellung bilde. Der 3. ^ befasst sich mit der »Abfoasimgs-

seit der Chronik und ihrer Theile*. B. will sechs Bestandteile sondern,

für welche innerhalb der Knssersten Grensjahre 1187 und 1213 ganz ver-

schiedene Entstehungszeiten anzunehmen seien. Im 4. § »Zur Kritik der

Darstellung Gerlachs* hebt 15. folgende Eigenschaften hervor: Unbefangen-

heit di's Urteils, Wahrheitsliebe, historischen Sinn, Gewandtheit des Stils

und licbhaftigkeit der Darstellung. — II. Die II. (Strahover) Fortsetzung

des Eosmas von 1140—1196. B. will diesen Namen dem bisherigen

yContinnatio Pragensis* vorziehen und sucht ihre Quellen bis 1187 nachzu-

weisen, da erst mit diesem Jahre selbstlndige Angaboi beginnen. — III. Der

Geschichtsschreiber Vincenz, Domherr zu Prag. Im 1. § >l'ber Vincenz'

Lebenslauf* wird darauf hingewiesen, wie schwierig es ist, die Nationalität

dieses Schriftstellers, den Palacky und Em 1er für einen Cechen erklären,

sicherstellen zu wollen, ebenso wie sein Verhältnis zum Prager Bischof

DanieL Aus dem in dem Werke zu Tage tretenden Interesse des Schrift-

stellers für Hfthrai und die Olmütser Kirche mOcbte B. auf eine Ab-

stammnng V.'s ans ICfthren schliessen, von wo er «wischen 1 149 und 1151
nach Prag in die böhmische königliche Kanzlei kam. Die Entstehungszeit

der dem Könige Wladislaw gewidmeten Chronik (1140— 1167) bestimmt

B. im 3. § »Die Abfassungszeit des Pmhes von König Wladislaw*. auf

die Jahre nach 1164. Der 2. S behan<lelt »Zweck und Inhalt des

Werkes« und im § 4 > Vincenz als Schriftsteller* wird eine Chaiukteristik

geboten, die zu dem &gebnis kommt, dass, obwohl das Buch eine Hnldi-

{[nngsscbriit darstellt, an der Verlftsslichkeit der Nachrichten nicht zu

weifein sei. — J. Wisttar, Beitrage zur geographischen Na-
menkunde S. 121— 1.31. Es werden hier in einem I, Teil die Namen
von 27 Orten des Nikolsburger Bezirkes sprachlich untersucht. Das Er-

gebnis wäre, da^s »die iJite des Nikolsburger Bezirkes zwar anfangs viel-

fach slawisch waren, daäs sie über neben den anderen ursprünglich deut*

sehen Ansiedlangen in qAterer Zeit deutsch geworden sind und iddi aneh

bis aaf den hentigen Tag deutsch erhalten haben*. — E. Lechner,
Nachtrage zum Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae.
S. 132— 164. Bringt 29 Urkunden (l253(?)— 1.389) aus dem Kremsierer

fürsterzbischüfliehen Archive, zu deren Abdnick aber (s. n.) Snopek Kor-

rekturen zu bieten notwendig fand. — J. Loserth. Die Stände
Mährens und die protestantischen Stände Österreichs ob
and unter der Enns in der zweiten Hälfte des Jahres 1608.
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Mit einigen noch ungedrutkten Briefen Karls von Zierotin. S. 226—278.
Auf Grundlage von 15 Aktenstücken und Briefen des Steiermärkischen
LandwarohiTS ans dem Jahre 1608 (April—November) wird das Verhältnis
der mdirisehen Stande m den Honieni wfthrend ihres Streites mit En-
herzog Maximilian daigelegt Dnveb den Bibenechitawr Vertrag Tom
19. April waren die Mährer zur Unterstützung der Österreicher verpfliebtet,
allein durch die kluge Politik Mathias' kühlte sich diese Konföderation
immer mehr ab, die Miihrer rieten stets, von Zierotin beraten und geführt,
zur Moderation. — J. Leisching, Johann Tscherte, königlicher
Baumeister der niederösterreichischen Lande (t 1552).
8. 279—302, 331--347. Gibt ein Geaamtbild seines Lebens und seiner
Thtttigheit anf Gmnd gedrockten und handMhriftlidien Materials ans Wien
nnd Brünn (Stadtarchiv). — A. Baab, Die Vergangenheit des
Kirchspieles St. Laurenz in Kzeczkowit«. 8. 317—330. Ver-
folgt die Geschichte und Besitzverhültnisse dieses mit der (beschichte

Brünns so vielfach verknüpften Ortes von den ältesten Zeiten bis in die
neueste Zeit. — 0. Schier» Der Zug der ungarischen Legion
durch Schlesien nnd Mähren im J. 1866. (S. 347— 3fi9). Eine
auf direkten MitteOnngen »?on aktiv Beteiligten nnd Augenzeugen nebst
eingehenden Erhebungen an Ort und Stelle« berahende Darttellnng
dieses »unblutigen Anhangs zu dem denkwürdigen Kriegsjahre 1866«.
Die Konstituiruncr der Legion begann erst, nachdem der Plan, von Italien
her unter Garibaldi eine Expedition zu unternehmen, durch Kaiser Napo-
leon gescheitert war, im Juli l8Gf; unter preussischer Patronanz durch
den snm Generalmajor ernannten Anton Vetter Edlen von Doggenfeid von
NeisBc ans, das Oberkommando fibemahm Ekpka» Am 26. Jnli wntde
die neue Truppe in der Zahl von etwa 2000 Mann von Klapka beeidet
un<l militärisch organisirt; sie führte den Namen: »Königlich prensrisch^
ungarische Legion*. Im Gegensatz zu den Absichten Prenssens bq|aiui
Klapka in der Nacht vom 1. auf den 2. August seinen Marsch ge^t-n
Ungarn und alle Versuche ihn zur Umkehr zu bestimmen scheiterten.

Am 3. Angnst stand die Legion an der ungarischen Grenze. Nach einea
genauen Darlegung des Marsches der Legion sowie der sie verfolgenden
Abteilungen des österreichischen Heeres spricht der Tert seine Anncht
dahin aus, dass es nichts mehr und nichts weniger als eine schwächliche
Demonstration war, gegen die eine kriegerische Abwehr überflfissig erschien,
da schon ,das blosse Erscheinen der österreichischen Truppen sie völlig

unwirksam machte«. — E. Söffe, Peter Ritter von Chlumecky
als Geschichtschreiber. S. 370—383. Eine Lebensskizze und
Wftrdignng seiner historisite Arbeiten^).

Aus den Miscelleu: A. Bsehak, Das sogenannte »Idol von
Bnohlau«. S. 165— 167. Eine 1844 in der mlhrischen Borg Bachlan
gefundene kleine Messingfigur, die früher der heidnischen Zdt SOge-
schritben wurde, erweist sich als Armleuchter frühestens aus dem 14. Jahr-
hundert. — Dsl, Ht'ste einer alten Er zgiesser werk statte in
Brfinn. S. 167— 168. i undgegenstände etwa aus der zweiten Hälfte des

•) Von demselben Verf. erschien als eelbständige : Schrift: .Peter Ritter
V. Ghlmneeky«. Brflnn 1903. 8«. 50 8. Druck und Verlag K Kohrer in Biflaa.
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16. Jabrhimderts führen zu diesttr Annahme. — DsL, Beste einer Bein-
arbeit er Werkstatt. 8. 168— 169. Gleichfalls nach Ausgrabangen in

der Nähe der früheren Fundstelle und aas derselben Zeit stammend. —
0. Stoklaska, Alte Brünner Testamente. S. 169— 173. Bei-

spiele aus dem Ultesten Brünner Testamentenbuch, angelegt 1391. — H.

Welzl, Zur Geschiebte der mährischen Theatercensur. 8. 173—180* Auf Grund der Akten der mührischen Theateraensorbehörde für

die Jahre 1818-^1848 werden Beispiele yon dem Yoigelien derselben ans

dem Desenninm 1818—1828 gebracht nnd im Anhang ein Verzdchnis

der in dieser Zeit zur AuffÜhning nicht zugelassenen Stücke gegeben;

darunter finden sich Körner'sche Dramen, Orillpaners König Ottokar,

Uhlands Ludwig der Baier, Kutzebue, Schiller u. s. w. — J. SpilhaOek,
Die »spanische Kapelle* in Neutitschein. S. 180— 18.). E^j ist

eine Stiftung aus dem J. 1621 über den Gräbern der spanischen Be-

satzung, die im Kampfe gegen den Markgrafen von Brandenburg am 24> Juli

d. J. Yor den Thoren der Stadt Neutitschein gefallen war. Die Kapelle

wnrde 1724 renovirt beaiehnngsweise von nenem erboat, 1742 vom 01-

mützer Bisohof konsekrirt — H. Preisenhammer, LuxnsTerbote.
8. 186— 187. Eine Verordnung des Neutitscheiner Bats gegen »das

Kuchenbacken nnd andere ^lissbräuche bei denen Kirchgängen der Sechs-

ATüchnerin* vom Jahre 1654. — A. Bzehak, Ein Menschenschädel
im Bau gründe der Z d e r a«! s ä u 1 e. S. 303— 30'). Spricht die Ver-

mutung aus, ob dieses Vorkommen eint-s Schädels unter einem an sich

gewiss bedeutungsvollen alten Baudenkmal, dessen ursprüngliche liestim-

mang die eines Merkzeichens der Stapelgerechtigkeit — oder wie ieh an-

nehmen m<fchte: eines bloeaen Orenssteines— sein dürfte, nicht mit der altem

Sitte der »Banopfer* in Znsammenhang zu bringen sei — Dsl, Neuere
Schatzfnnde der Bronzezeit aus dem Marchtale. 8. 305—3oT.

Bespricht die Funde von Göding (1886, 1890, 1900), Syrovin (l89l)

und Przestawlk (ls«)9). — K. Buchberger, Zur Stadtgeschichte
von Olmütz. S. 307—311. Zwei Urkunden, Ifiß? Mai 11 und 1755

Juli 22, die über wichtigere Veränderung in ein/einen Stadtteilen in

diesen Zeiten Aofschluss geben. — J. Kux, Der Erbschaftsprozess
nach dem Littaner Fürstenrichter Stephan Minnieh. 8. 384
—401. Minnieh, ein eingewanderter Westphale, wnrde 1633 Stadtschreiber

in Idttaa, 1637 dnich Hanskaaf Stadtpatrizier, 1640 Batshezr und war
1643 Bürgermeister zur Zeit des schwedischen Einfalls. I<i47 warde er

liirstlicher Richter und blieb es bis zu seinem Teile (l66l). An seinen Tod
knüpfte sich ein lanj^'er Streit um die Verlassenschaft, der eingehend dar-

gestellt wird und allKemeiueres Interesse gewinnt, weil in demselben das

in Littau bislang geltende Magdeburger Kecht mit gemeinem Landrecht

im Kampfe steht. — U. Welzl, Zur Geschichte der mährischen
Theaterzensnr. 8. 402—406. Fortsetzung ans dem Torigen Hefte,

behandelt die Zeit Ton 1828—1838. — B. Bretholz, Binige
Brflnner Bechtssprttche für Heinrichs-Bitesch ans dem
15. Jahrhundert. 1419—1464. S. 406—411. Stammen ans dem
1414 angelegten Stadtbuch.

Jahrgang V. (l9i)l). B. B rethol/,. Neue Aktenstücke zur

Geschichte des Schwedenkrieges in Mähren und Schlesien.
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5. I— !»•_>. I>er 1. Abschnitt: »Miniati und die Übergabe von Olmütz an

die iiciiweUen. 1642* behandelt die schwierige Frage der Schuld des

KriegakomiBittln und Profiantmeisters Antonio Miniatl Die neaen Akten-

atfldke sind zom mindeaten geeignet, Hinisti stark m eotlasten. — Der

2. Abscbaitt bringt einige »Berichte aber das Treffen bei Jankaa am
6. Man 1(^45*. Der 3. Abschnitt achliesalich »Die Befestigung und Ver-

teidigung lies Jablunkauer Passes gegen Georg Räkoczy durch das Herzog-

tum Teschen in den Jahren 1042— 1045* schildert eingehend eine fiir den

Verlaut des Krieges belangreiche Episode an der schlesischen Grenze und
zeigt die furchtbaren Leiden und Drangsale, die in jenen Jahren Herzog-

tarn nnd Stadt Teschen xa erdolden hatten. Die Aktenstücke fllr alle drei

Partien stammen ans dem mtiurischen LaudesarchiT. ^ E. Lechner,
Nachträge zum »Codex diplomaticns et epistolaris Mora-
viae*. S. *>3— l(»o, 254—284. Fortsetzung ans dem früheren Jahrgang

über die Zeit von 1390— 1407. — A. Bach mann, Über ältere
böhmis(-ht' < J e s c Iii c Ii t s

<i
u e 1 1 e n. S, 107— 13H. In Fortführung der

Studien aus den trüberen Jahrgängen handelt Kap. IV. über »Die Ura-

diach-Opatowitser Annalen*, Kap. V. über »Die böhmischen Annalen des

13. Jahrhunderts*. Betreff der er^teren Quelle untersucht B. genauer' ihr

Verhältnis zu Eosmas, zum Mönch von Sazawa und zu Vincenz. Er kommt
zu dem Ergebnis, dass dieses Werk aus der Vereinigung von historischen

Notizen, die in den beiden Benediktinerklöstern Hradisch und Opatowitz

entstanden waren, nicht vor 1165 in Opatowitz verfasst wurde, ,inileni

mau die Lücken zwischen ihnen aus Kosmas, destsen e*^ten Fortsetzer und

Vineens ergänzte und aus Ekkehard und Kosmas einen ersten Teil kom-
pilirte, der bis auf die Tage der Geburt des Herrn und Julius GHsar hin-

anfreicht*^ »Die beabsichtigte zeitgenössische Fortsetaung* sei »ttber

Meldungen zu den Jahren 1157 und 11 58 nicht hinausgediehen*. Was
die »bühm. Annalen des 13. Jhd.'s* anlangt, so kommt zu einer ganz

neuen Scheidung dieser von 1142 12S3 reichenden Quelle, die sich

bald an Palacky, bald an Koepke anzuschliessen scheint, schliesslich aber

doch eine ganz neue Ansicht über ihre Eutstchong darstellt. W.
Müller, Geschichte der k. k.-8tudienbibliothek in Olmftts.

8. 139—211, 321—331. Die Bibliothek entstand aus jener des Jesuiten-

kollegs in Olmütz., das bei seiner Aufhebung mindestens 8090 Bände zählte,

und hiess y.unUchst »öffentliche Cniversitütsbibliothek *. 'Jleich die Schick-

sale in den ersten zwei Jahrzehnten ( — 1790), die schwierige Orgauisi-

rung und Katalogisirung, die t'berführung nach liriinu (l778) und Zurück-

fuhrung nach Olmütz (l782j, die Persönlichkeit des Bibliothekars Johann

Alois Hanke, seine Ziidmreien mit dem Castos Johann Bxpedit Hanke sind

interessant* Auch die Berision der Bibliotheken der an^hobenen ElOster

Mährens, die 1786 J. A. Hanke übertragen wurde, wird hier eingehend

mit Belegen des Bücherbestandes der einzelnen Klöster behandelt. Auf Grund

der Akten werden dann die weitere Geschichte der Bibliothek, die zahl-

reichen Ket'orm- und Organi.>ali<)Usvorschl;ige der Beamten, die Persönlich-

keit der Bibliothekare — Karmaschek, Voigt, P. X. Richter, Ssylhavi »der

bedeutendste Eschmann, der an der BibUothek* titig warS Skyba »mit

dem die Jahrzehnte lange Periode handwerksmissiger Bibliothduleitung

beginnt«, Dr. Alois Müller, Hausmann — dargestellt Nach Aufhebung
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der Universität in Olmütz wnrde 1860 «lie »üniversitäts-IiibliotlK'k * in

eine StuUienbibliothek umgewandelt. Der verdienstvolle Aulsat/, scliliesst

mit einer kuner Sohildenmg der Vorwaltang unter dem Amte des Autors

selbst, der seit 1892 demselbeii orsteht, mit Dsten flber den Aufwand,

die Bflchexrermehnrng, ond den EntlehnangSTerkehr von 1773—1900. —
A. BoUeder, Die mährischen Herren von Sternberg. S. 212—
237, 332— 373. Die Arhoit ,1>e/weckt nur die Sicherstellung der Ge-

nealogie^ dieses nach den Krawaren bedeutendsten älteren miihrischen

Ilerr^^ngeschleciites »unter genauer Konstatiruüg der einstigen Besitzungen*.

Hauptqueile fiind die bekannten gedruckten Quellenwerke : Landtaiel, Codex

diplomsticns Monviae, Begesta Boliemiae et Moraviae, Wdny n. ar-jn.

Eine Stammtafel beL J. Leisohing, Die Vorlftafer- des
stündigen Schauspiels in Brünn S. 23S— 2r>3. Behandelt etwa

die Zeit von 1669 an. zählt auf Grund der Akten des Stadtarchivs über

^ Glückshafen * die bedeutenderen Truppen auf. die regelmässig oder vor-

überj/ehend in Uriinn spielten — Felix Kurt/., einer der am hiiutigsien

wiederkehrenden » i'rinzipale Angelo l^iingotti brachte 1732 die erste

Opemtrnppe — spricht fiber das Lokale der Spielhftnser« . flber die —
meist sehr traurigen — Verhältnisse der Truppen, flber Theatenettel . utid

andere damit zusammenhängende Dinge. — B. Bretholz, Moeran et

Hocran, Zur Kritik der goldenen Bulle König Friedrichs IL

für Mähren vom Jnlire 1212. S. 305— 320. Wiederabdruck aus

den,Mitth. des Instituts « Erg.-Bd. fi, S. 235 tf. — F. Tvaru/.ek, .Marsch
der polnischen Uilfsarmee unter König Johann III. Sobieski
durch Schlesien und Mähren im Jahre 1683. (Aus dem Nach-

lasse des Dr. H. Preisenhammer, Bürgermeisters der Stadt Neutitsehttn).

8. 374—392. Der Aubats beschäftigt sich hauptsächlich mit der Fest-

stellung der Marschroute, welche die polnische Avantgarde unter Sieniawski

verfolgte, die den Zweck hatte, die auf der Strecke Tarnowitz, Troppau,

Olmütz, l>rünn unter Sobieski's Führung zum Entsätze Wiens heran-

rückende polnische Ost- und Hauptarmee gegen alilällige I berfälle und

Angriffe zu sichern. Der V^erf. berichtigt dabei eine Reihe von allgemein

angenommenen Jrrtfimem und kommt su den Ergebnis, dass der mit sol-

chem Erfolg ohne jedwede Störung und ungemein schnell durehgefflhrte

Marsch aas den Ostlichsten und südlichsten Gegenden Polens bis an die

Donau ein glänzendes Zeugnis für Sobieski's grosse strategische Tüelitig-

keit abgebt'. — Aus den MisceUen: W. Telt.schik, Die Gründung
von K 1 e 1 n - K u ne wa 1 d. S. 285—28S. Der Aufsatz gibt ein anschau-

liches Bild von der Kolonisation des Gebietes der Herrschaft Kunewald

nach dem dreissigjfthrigen Kriege durch den neuen Besitser Grafen Sereny.

Quelle hieflir sind die alten Grundbflcher der Zaochteler Erbrichterei, die

mit 1642 beginnen. — A. Baab, Archivalien in Mauerspinden.
6. 289—294. Beispiele aus Schloss Osterburg in X.-Oaterreich, aus dem
Hussowitzer Stiftshof (bei Brünn) und dem Brünner Rathaus. — A. Uzehak,
.Die Chronologie in der V o r e s c h i c Ii t e. S. 204—295. Macht mit

der von Prof. Dr. G. Kossiuua, kgl. Bibliothekar lu Berlin, autgestellten

iChronologie der Yorgesohiefatlidien Metallieit< bekannt, da msn sie »ohne-

weiten auch flir die Yorgeschichte unserer Hmmat akseptiren kOnne*.

Darnach ümfesst die Kupferzeit oder Bronsexeit die Periode Ton
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2000 bis 950 v. Chr. und zerfÜllt in 4 Abschnitte: 1. 2000— 1500,

2. 1500— 1300, 3. 1300— 1100, Beginn des Leichenbrande3, 4. 1100—
950» frOlMsto HaUMtMit Dt« Eiaemaii von 960 Chr. angefangen

feilt Koaaiima in sechs weitere Abschnitte: 5. 950-'760» die Utere,

6. 750—550, die nüttiere, 7. 550—400 die jflngere HelUtattseit, 8. 400—250, Früh- 9. 250—150 Mittel- und 10. 150 v. Chr. bis n. Chr.

Spät-Lat^nezeit. — A. Rzehak, Ein Schatzfunci der Bronzezeit
aus der Umgebung von Ungarisch- Hradisch. S. 29G. Die

Bronzen dieses Fondea, die dermalen im böhmischen Museum in Prag Ter>

wahrt werden, gehören zu den schönsten, die je in Mähren gemacht worden;
herromiheben sind zwei grosse schOne BriUensinnaleo, ein Beil, Ärm-
spangen, Ringe. — 0. Stoklaska, Die Brünner Familie Tscbertte
(Teufel). S. 297— 298. Bringt über diese BrOnner Familie, aus der

anch Johannn T.>ch., der königliche Baumeister der niederösteiTeichischen

Lande stammte, Ergänzungen /u Leischings Aufsatz in dieser Zeitschrift IV

(s. 0.) aus dem ältesten Brüuner Testamentenbuch. — F. Schenner,
Zierotins Bibliothek in Breslau. S. 393—398. Neben all-

gemeinen Bemerkongen fiber diesen Bestandteil der Breslaner Stadt-

bibliothek, sowie über die Portrftts Karls Ton Zierotin, bespricht Seh. einen

Belhirmin von 1610 (Sign. K. 138) und einen Band mit Zierotin'schen

Reden von 1580. — K. Lechner, Zeugnis l. für die Grafen Karl
und Hudolf von Liechtenstein-Kastelkorn über ihre Studien

an dem erzherzoglichen Jesuitengymnasium zu Innsbruck (l635 März 29
Innsbruck), 2. für Karl Grat von Liechtenstein-Kastelkorn über

seine an der ümTCrsitit zu Ingolstadt snrfickgelegten Studien (1644 Ok-
tober. 27 Ingolstadt). 8. 398—400. Abdrock sweier Originalufamden

ans dem fürstenebisidiOflithen ArchiTe in Kiemsier.

Gasopis Matice Moravske. (Zeitschrift der Mährischeu
Matic^. Hanptredaktenre: Yincenc Brandl. Frani Bartoi. Yerant-
wortl. Kedakteur: Frant. Eamenföek. Haaptmitarbeiter: FVant A.

Sla?ik. Fruit. Jor. Bypa6ek.

Jahrgang XXIV (1900). J. Bartocha, Jak la stsx^ dob
Ceetina znenihla stala se jazykem jednadm (ufednim, diplomatickym)

zemich koruny ceske. (Wie in alter Zeit die cechische Sprache
allmählig Geschäftssprache (Amts- und Urkundenspracbe)
i n d e n L ä n d e r n d e r b ü h m i s ( h e n K r o n e g e w o r d e n i s t). S. 1— 13,

124 — 137, 220— 237. Eine an sich belangieiche Studie, die leider durch

gelegentliche national gestinunte Aper9u's, wie »das schlechte Beispiel*,

»die flble Gewohnheit* des techisdien Adels die deutsche Sprsehe an-

znwend«!, das »sich berauschen an fremdem Gewand, firemder Sitte nnd
Sprache*, an wissenschaftlichem Wert einbüsst. Sachlich beachtenswert ist»

dass B. das aus mehreren älteren Abhandlungen bekannte Verzeichnis der

ältesten cechischen Urkunden, die von böhmischen Adligen ausgingen

und mit einem Kevers Peter Neumburgers für Boczek von Kunstadt dd^

1370 Dezember 27 beginnen, ergänzt. Die bisher bekannte älteste könig-

liche Urkunde in (lechischer Sprache ist von K. Weniel dd* 1394
August 25; vom Harkgrafen Jodok eiistirt «ne Utere, vom 17. Hlbs

1389. — ix Kondelka, Kraso?^ potoky na Morav^. (Karstbllehe in
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Mähren). S. 13— 22. Beschreibt die bald ober- bald unterirdisch

laufenden Wasser des mährischen Karstgebietes von Sloup und die zum
Teil von ihm selber durchgeführten Experimente wegen Featatellung des

Zusammenhangs dieser Wässer mit farbigem Fluorescein. — V. Houdek,
Eralicky kosteliCek a pamdtnosti jeho. (Die Kirche in Kralitz und
ihre Denkwürdigkeiten). S. 23—30. Gemeint ist jenes Kralitz bei

Trebitsch, das durch die Druckerei der mährischen Brüder berühmt i:>t.

(Kralitzer Bibel). Die dortige Pfarrkirche zum h. Martin wurde

renovirt, wobei neben einer Anzahl von Grabsteinen auch Inschriiten und

Malereien zum Vorschein kamen, die teilweise auf die Brüdergemeinde

zurückzuführen sind. — F. J. RypäCek, K näbo2enskym dr^inam mo-
ravskym za L polovice 18. stoleti. (Zur mährischen Religions-
geschichte in der L Hälfte des UL Jahrhunderts). S. äü— ää.

Einige auf das Urteil des Präger Appellationsgerichtes gegen Paul Tatitek

wegen Ketzerei (j. Februar 1732) bezügliche Aktenstücke aus dem Lom-
nitzer Archiv. — J. Cvrcek, Z poslednich dnu sboru bratrskeho v Ky-
jovo. (Aus den letzten Tagen der Brüderunität in Gaya).

S. 39—50. Nachrichten aus dem Herrenhuter Archiv über die Streitig-

keiten, die mit dem Eintritt des Priesters Johannes Albicius als Pfarrer

in Gaya (1577) ausbrachen, teils im vollen Wortlaut teils in Auszügen

mitgeteilt — F. Nosek, Präva horskd na panstvi Hodoninsko-Pavlovskem.

(Weinbergrecht auf der Herrschaft Göd ing- Pawlowitz).
S. 50—62. Im J. 1692 ging die Herrschult vom Grafen Friedrich von

Oppersdorf auf den Fürsten Johann Adam von Liechtenstein über, bei

welcher Gelegenheit unter anderen Veränderungen in der Gutsverwaltuug

auch die Bergrechtsbücher erneuert wurden. Erhalten hüben sich von

diesen das Weinbergrecht des Dorfes Boretilz unter dem Namen »Folgen-

steinisches Recht* und das interessantere und ausführlichere von Rakwitz

in fifi §§. — J. Malovany, Skladba nareci cisarovskeho. (Die Dekli-
nation des Kaiserswerther Dialekts). S. 62— 69^ 137— 151,

260—274, 336—348. Fortsetzung aus dem früheren Jahrgang. — K. V.

Adamek, Delikty nävrhovö die osnov nov^ho tre.>tniho rtikona rakou-»-

k^ho. (Antragsdelikte nach dem Entwurf des neuen öster-
reichischen Strafgesetzes). S. 69—79, 158— 172, 237—250,

358—372. Mit kurzer historischer Einleitung. — R. Dvoi-äk, Kdy asi

Keltove zabrali sidla v Cechäch a na Moravi\ (Wann sich etwa die

Kelten in Böhmen und Mähren niedergelassen haben?).

S. 117— 124. Die Ergebnisse lauten: L Die Boier kamen nach Böhmen
nicht aus Gallien, sondern aus ihrer asiatischen Urheimat; 2^ die Tecto-

sagen waren nie in Mähren an^äsbig gewesen
; 3. über die Einwanderung

der Kotiner nach Mähren lässt sich nichts bestimmtes sagen. — M.

Väclavek, Panstvi Vsacke L P. 1776. (Die Herrschaft Vsacko
im J. 1776). S. IIJ— 157, 280—288, 372—376. Diese Herrschaft

umfasst das Gebiet von Wsetin und kam nach dem Tode des Grafen Georg

Illyeshazy (1689), der keine männlichen Erben hinterliess, an seinen

Neffen Nikolaus. 1700 kam es infolge der Klagen seiner Untertanen vor

dem mährischen Landrecht zu einer kommissioneilen Untersuchung und zu

einem > Ausgleich (Transakt)* zwischen Graf Nikolaus und seinen Unter-

tanen, dessen Robotbestimmungen im wesentlichen bis 1848 in Giltigkeit
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standen. Nikolaus' Nachfolger war sein Sohn Josef (1724— 1766), dann

kam dessen Sohn Johann Christoph (— 1799). Im Zusammenhang mit

der Einführung des Eobotpatentes vom J. 1775 verfaaste der dortige

Oberamtmann Josef Georg Beyer eine Beschreibung der Herrschaft in

deutscher Sprache, die aber in diesem Aufsatz nur in Cechischer Uber-

setzung — nicht einmal der Originaltitel wird in einer Note angeführt

— mitgeteilt wird, wobei überdies weder richtige noch einer wissenschaft-

lichen Forschung entsprechende Randglossen über die Germanisirung von
damals und jetzt unterlaufen. — M. Kfi?.e, D^jiny litei-atury o propasti

Macose (Geschichte der Literatur über die Felsschlucht Ma-
cocha). S. 172— 184, 274—280, .348—357. Gibt eine Übersicht jener

Schriften, die tatsächlich neue Kunde über diese geologisch und hydro-

graphisch so intere^3ante Schlucht gebracht haben, beginnend mit der

Beschreibung, die P. Martin Alex. Vigsius von Obrowitz im J. 1663 in

seinem Buche »Vallis baptismi* geboten hat. — F. Sujan, Pocatky Bma
a jeho jm«'no. (Die Anfänge Brünns und sein Name). S. 213

—

220. In dem L Kapitel »Die vorhistorische Zeit* betitelt und bis 1031
reichend tritt S. wiederum für die Identität des Ptolomäischen »Eburo-

dunum* mit der Lage des heutigen Brünn ein. Der Gedanke, den ita-

lienischen Namen einer Bastei auf dem Spielberg »Bastione Peroni*, der

im J. 1645 vorkommt, mit der altslawischen Gottheit »Perun* oder die

lokale Bezeichnung , Pllrzenbühel * für den Abhang des Franzensberges mit

»Parzen*, unt«r denen die Genossinnen der altslawischen Göttin Vesna

gemeint sein sollen, in Zusammenhang bringen zu wollen, ist selbstredend

irrig. Im zweiten Kapitel »Die historische Zeit* überrascht es, die längst

als Fälschung erwiesene Urkunde Cod. dipl. Morav. L p. 1_L2 nr. 121
>E fragmento Monseano* historisch verwertet zu sehen. Neben der Dar-

stellung der Einrichtung der Provinz »Brünn* unter Herzog Bfetislaw,

kommt der Verf. nochmals auf die etymologische Ableitung des Namens
»Brünn* zu sprechen und glaubt es als »feste Stadt* (misto pevne) von

dem slawischen Stammwort »bm* im Gegensatz zu anderen slawischen

Ableitungen herleiten zu können^), — J. Klvana, Krevni kniha mr»stecka

Bojkovic. (Das Blutbuch des Städtchens Bojkowitz). S. 250

—

260. 376—387. Der genaue Titel dieses aus dem ü Jahrhundert

stammenden für die Gerichtspraxis und Kulturgeschichte interessanten

Buches, das sich im Archiv des genannten Städtchens befindet, lautet in

deutscher Übersetzung: »Blutbuch d. St. B., in welches eingetragen werden

alle Ursachen, Erkenntnisse und Urteile über jedwede Leute, die durch

den Henker aus diesem Leben geschaflFt wurden, sowie andere Strafen, die

sie für ihre bösen Taten erduldeten*. Die einzelnen Urteile sind bald

kürzer bald ausführlicher eingetragen. Der Aufsatz bietet eine Auslese

AUS den verschiedenen Straflfhllen: Verurteilung wegen Zauberei, Mord und

Totschlag, Ehebruch und Unzucht. (S. später). — V. Prasek, Jroeno

Velehrad. (Der Name Wellehrad). S. 313— 321. Ursprünglich tührte

diesen Namen der heute »Altstadt* genannte Ort und darauf beziehen

«ich die Nachrichten von 1130 — 1315, die der Verf. zusammenstellt und

') Der Verf. hat mittlerweile eine vollständige Geschichte Btüons u. d. T.

»Döjepis Brna«. SL SäS S. (190i) herausgegeben.

dby
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kritisch untersucht; mindestens von 1258— 1297 hat das spätere Hradisch

den Namen: > Neu-Wellehrad *. Die heute Wellehrad genannte Ortschaft,

in der sich auch da» Kloster gleichen Kamens be&ndet, ist etwa eine

Stunde von jenem alten W. entfernt und nach des Verf. Ansicht wäre

etwa 1253 das Kloster von hier dahin übertragen worden. — F. V.

Pefinka, Opat Sebastian Freytag z Oepiroh. (Der Abt Sebastian
Freitag von Czöppern). S. 321—336. Eine kurze Lebensskizze

dieses bekannten Klosterbrucker Abtes (l572— 1585) auf Grundlage der

gedruckten Literatur unter Berücksichtigung der kirchlichen Verhältninse

und Zustände im Znaimer Gebiet in jener Periode. — F. Slavik,
Prispevky k nerostopisu moravskemu. (Beitrüge zur mährischen
Ory ktographie). S. 387— 392. Fortsetzung aus dem vorigen Jahrgang.

Aus den Miscellen: Y. Houdek bespricht in seiner Fortsetzung

der »Beschreibungen historischer und Kunstdenkmäler in Mähren* L Schlösse

Stadt und besonders die Schlosskirche St. Prokop in Trebitsch (S. 79

—

87): 2i Tischnowitz und Vorkloster (S. 184— 189); Auspitz, Gurdau

und Lautschitz (S. 288—294). — J. CvrCek bringt aus dem Hen-en-

huter Archiv Nachrichten über einen Streit wegen der Kirche und dem
Priester in Eibenschitz aus dem J. 1581 (S. 294—296). — F. Kame<
niCek (?) bespricht Johann Hübners , Vollständige Geographie. Dritter

Teil ... 1758* mit Rücksicht auf die Frage, »wie dieser Geograph über

Böhmen geurteilt hat* (S. 392— 398). — F. Rypäcek beschreibt da»

Lomnitzer Kancional aus der ^ Hälfte des IL. Jahrhunderts, geschrieben

von Johann Klabik aus Zlin. (S. 398—403).

Jahrgang XXV (I90l). Th. Vodicka, iV. Palackeho reo spisovnä.

(Franz Palacky's Schriftsprache. S. L5i— 171, 2.')0— 2r,7,

369—381. Eine eingehende detaillirte grammatikalische Studie. — V.

Prasek, Eburodunum-Brno (E b u r o d u n um - B r ü n n). S. 14—33. Eine,

wie der Nebentitel lautet, kritische Studie über die Erklärung der Orts-

namen im allgemeinen und Brünns im besonderen, hervorgerufen — wie

es scheint — durch die im vorigen Jahrgang angeführte Arbeit Sujans

über Brünn, dessen etymologische Versuche zurückgewiesen werden, und

ähnliche Arbeiten über Namensforschungen (Zeiner, Keltsch etc.). Prasek

widerlegt die Ableitung des Namens Brünn von Eburodunum mit guten

Gründen, der Beweis aber, das.s es ein altcechischer Name sei (brno=
Koth, Lehm) bleibt auch nur hypothetisch. — K. Absolon, Kriticke üvahy

o moravske zvirenr jeskynni. (Kritische Studien zur mährischen
Höhlenfauna). S. 33— 45- — F. Silhavy, Mistni näzvy Brtnice,

Dlouhü Brutnice a Brtnicka. (Die Ortsbezeichnungen Pirnitz,
Lang-Pirnitz und Kle in-Pirnitz). S. 45—51, LU—HÜ, Wie
auch schon früher angenommen wurde, erklärt S. den Ortsnamen als

»Siedlung der Bienenzüchter* (brtnik), während er die Ableitung von

»brdo* (Anhöhe) ablehnt. Ein sicherer Beweis, dass hier auch wirklich

Bienenzucht getrieben wurde, ist nicht zu erbringen, nur der Reichtum

an Wäldern lässt darauf schliessen. In diesem Zusammenhang handelt der

Verf. auch über das Bienenrecht in Mähren. — F. Snopek, I>echnerovy

dodatky k moravskemu diplomatäri. (Lechners Ergänzungen zum
mährischen Diplomatar). S. 51—61. Bringt eine ansehnliche Zahl

zum Teil belangreicher Korrekturen, durch die Lechners Texte (s. o.)
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verbessert wenlen. — F. Tischer, Dopisy Zikmunda Helta z Kementu

p. Jachymovi z Hradce od r. 155:i— 1558. (Briefe des Sigmund
Helt von Eoment an Joachim von Neuhaus aus den J. 1553~
1558). 8. ei^-ee, 185—190> 29S—303, 405—409. J. . N. war

Oberster Eansler toü BObmen, 8. H. K. sein 8teUTertretier and Ver-

trauensmann K. Ferdinands I. Die Briefe berühren zam Teil lokale and
private Angelegenheiten, gelegentlich wird auf wichtigere politische Vor-

kommnisse angespielt. Reisen des Königs werden erwähnt, Kirchen- und

wichtigere Landesangelegenheiten finden sich fast in jedem derselben berührt.

Die Briefe an Joachim sind böhmisch, zwei an den Kaiser und einer an

Schenaoer deatsch; sie liegen im Nenhaiiaer AzehiT. — J. KlTa&a,
Kfemi kniha möstefika Bojkovie. (Das Blntbaeh tob Boikowits).
8. «6—72. 178— 184, 2U2—295, 402—405. Fortsetzung aus dem
vorigen Jahrgang (s. oben), wobei für nachfolgende Verbrechen Beispiele

angeführt werden: Diebstahl und Hehlerei. Bienenschaden, Verrat jeder

Art. — B. Navrätil, Listy Paiack^lio liockovi. (Briefe Palacky's
an Boczek). S. y7— 132. Es sind 15 Briefe aus den J. 1832— 1838,

die eich znfUlig im mährischen Landesarchiv gefunden haben und die, wie

der Terf, in einer kurzen Vorrede richtig charakterieirt» einigermaseen das

schliesslich so imfreandliehe Verhftltnis dieser beiden fOr die Oeachichte-

forschung in nnseren Lttndem bedeutenden Gelehrten im Entstehen und

"Wachsen zeigen, für deren volle B<'urfeilung aber noch di'» Boczek'schen

Antworten an Palacky notwendig wiireu. Reichliche Anmerkungen erleichtern

das Verstiludnis des Inhalts und der in den Briefen vorkommenden Personen

and Werke. — F. V. Pe^inka, Nr-ktere zaniklö osady na Znojemako.

(Einige untergegangene Ortschaften im Znaimer Kreis).

8. 132—151, 267—276. 384—394. Eine ebenso willkommene als noU
wendige gründliche topographische Lokalstudie. — K. Kadlec, Bodinny

nedil ve svi'tle dai srovnavacich d<'jin pravnich. (Der Fa ra i 1 i en u n t e i l

im Lichte der Daten der vergleichenden Ii e c h t s g e s c Ii i c h t e ).

S. 217— 24."), 3;i3— 3fi9. Wie K. sich früher gegen Peiiker's Oechisch

geschriebene Abhandlung »Ein Wort über die Zadruga* (Slovo o zadroze)

gewendet» welche Einwftnde er anch gegen die deutsch geschriebene Ab»

handlang Peiskers »Die serbische Zadrnga* aafrecht hKlt, so gilt dieser

Aufsatz vornehmlich der Abwehr gegenül»er d<^r oben zitirten Arbeit Pekaf*

»Zum Streit über die alt^lavische Zadruha*. Auf Pekar' Bemerkung, dass

Kadlec ohne Beweis die Existenz der Zadruha bei den Slawen annehme, sie

einlach voraussetze, antwortet dieser mit dem Hinweis auf die von zahl-

reichen Autoren, deren Werke und Belegstellen er ausführlich zitirt —
Fostel de Conlanges, Ihering, Sfommsen, IBMs, Leisi, Cuq, Post, Giddings

— n. a. vertretene Theorie, dass einstmals die Menschheit in viel grtlese-

ren und breiteren Yerbtlnden lebte, als es die heutige Familie darst«llt;

und eben diese Theorie erkläre genügend seinen Satz in seinem von Pekat

kritisirten Werke » Rodinny nedil . . .* »Gründe für den Bestand der süd-

8lawi.-,chfn Zu Iruga seit alter Zeit anzuführen, wäre eigentlich unnötig, da

niemandem mit Grund beilaiicn könnte zu behaupten, dass die Zadraga-

einrichtang erst ein Oehilde späterer Zeit sei«. K. sieht in der Zadrnga
nor eine Form des allgemän geltenden arsprQngUchen kollektiTisiischen

J^rinxips, das fBr das sfidslawische Becht anzonebnen und ToraassosetMii
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um so begründeter sein miisse, als sich Spuren davon noch im heutigen

Rechte dieser Völker erhalten haben. Im weiteren Verlauf sucht Z. die

schon früher angeführten Belege für die Zadruga aus den südslawischen

und russischen Quellen, die Pekaf in ihrem Werte und ihrer Bedeutung

za entkriften Tenncht hatte: du Yinodolsk/^acbe Geaets Ton 1288» das

Statat TOB Folie Tom Jalin I440t das Geaetalraeli Stephan Dotea's tmd
das Dabrovnicki*9che Becht, femer die russischen Rechtsquellen z. B. die

Ruska Pravda (Das russische Recht) etc. Schliesslich hiilt Kadlec sowohl

Peisker als Peka?- vor, dass ihnen überhaupt das Wesen der Zadruga-

organisation unklar ist, ebenso wie der Unterschied zwischen der Familie

des altslawischen Rechts und jeuer des römischen Rechts. Deren Funda-

mentalnntenehied sieht Kadlee darin, daaa das Wesen der slawiaehsn Fa»

milie in der Existent eines kollektiven Eamilieneigentams bemhe, wfthrend

die römische Familie begründet ist aaf dem individnalen Eigentam des

Familienoberhauptes. Mit diesen Fragen Beschäftigt sich sodann der

Autor ausführlich und kommt zu dem Schlüsse, dass die von ihm im
»Rodinny nedil* aulgestellten Behauptungen 1. dass die südslawische Zat

druha und der tschechische »rodinuy nedii* ein und dasselbe Rechtüiustitu-

darstellen and 2. dass die Zadrahaorganisatlon bei den alten Slawen tat-

slehlieh existirte, trotz der Pekat*schen Kritik za Beeht bestehen. — J.

Kabelik, Z literAmi pozi^talosti J. H. Galaäe. (Ans dem literari-
schen Nachlass des J. H. Galsä). S. 245—250. Bespricht eine

Handschrift des Prerauer Gymnasiums Josefa Hefmana Agapita GuUase

, Quodlibet Moravicum* gei)graplii»chen, topographischen, statistischen,

künstlerischen Inhalts des von 1756— 1M40 in Weisskirchen lebenden un-

gemein frachtbaren Schriftstellers. Register des Inhalts und einzelne

Proben werden abgedmekt — A. Bervid, Pltodbd2n6 Y/sledky sätini

lida z 31. prosineo 1900. (Die Torlftnfigen Ergebnisse der
Volkszählung vom 31. Dezember 1900). S. 276—292. — K. V.
Adamek, 0 Janovi z Ruäinova a o Janovi Hertvikovi z Rusinova.

(Über Johann von R a u s i n o w und Johann H e r tw i k von
Rausinow). S. 394— 4ül. Scheidet zwischen diesen beiden mit einander

verwandten Personen, von denen der letztere 1487 oder 1488 starb,

wfthrend der erstere zwischen nnd 1455 nachweisbar ist, nnd bringt

fttr beide die nrknndlichen Daten bei — Aus den Miscellen: Y.

Houdek bespricht in der Fortsetzong seiner »Beschreibung historisdier

und Kunstdenkmäler in Mähren* Raigern, Saitz, Pi-ikluk, Prossnitz (S. 73— S2). Littau. Mähr.-Neustadt, Könitz (S. lyo— 199). — R. bespricht: ,Y/ie

der alte Geograph Johann Hül)ner im J. 175S über Mähren geurteilt hat*

(S, 82—84). — J. Klvana beschreibt kurz einen Münzluud bei Ung. iira-

disch, znm grössten Teil Silbergeld 16. Jahrhondert (8. 84—85). — F.

Janovsk^ berichtet über einen Band mit Predigten Anfang saec XTIIL
im Museum von Teltsch. herstammend von dem aas Telt«ch gebürtigen

Georg Franz Procha/ka de Lauro, Dekan in Beraun in Böhmen (S. 303
—308). — J. Klvana beschreibt einen Bracteatenfond bei Göding (S. :i08— 309). — J. Beriui^er teilt eine Regahungsnrkunde des Tas Mezericky

von Lomnitz für die Kirche des h. Stanislaus in Jamnitz mit ^S. 4]ü—41 1).

Brünn. B. Bretbolz.
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Engelbert MiUübaeher.
t 17. Juli 1903.

Als Muhlbacher gegen £ude Juni für dieaes Heft der «Mittei-

langeui'^ die Dispontioneii traf, wer hätte ahnen mögen, dass es seine

letzte FQisoige sei, dass unsere Zeitschrift so fbrchtbar schnell der

festen leitenden Hand beraubt wOrde, diese Zeitschrift, die HQblbacher

mitbegrttndet hat, die er durch seine Umsieht, rasÜose Energie und

aufopfernde Hingabe über die schwierigen ersten Zeiten sur gesicherten

Existenz f&hrte, zu Ansehen und BlUte brachte, die er durch rienuid-

zwanzig Jahre geleitet hat Neben seinen eigenen grossen Werken
werden die dreissig Bände der .Biitteilungen*, welche Mflhlbachers

Kamen als ihres Bedafctenrs an der Spitze trageu, ein dauerndes

Denkmal seiner unermfldlichen ntigkeit im Dienste der historischen

Wissenschaft sein und bleiben. Wir wollen an die«er Stelle Tor allem

dem GefBhle schmerzlichster Trauer Ober den Verlust liahlbachers

Ausdruck verleihen, das nächste Heft der Zeitschrift wird ihm und

seinem Wirken eine ausführliche Würdigung zu Teil werden lassen.

Die Bedaküon der Zeitschrift übernimmt Prof. Dr. Oswald Redlich.
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